








Die soziste Lage der PfarrgeiMchkeit 
im Deutschordensstaate.
Von Studienrat Dr. Hans Steffen.

Einleitung.

Sogleich nachdem der Deutsche Ritterorden ein Stück des ihm 
zur Eroberung zugewiesenen heidnischen Preußenlandes fest in 
seiner Hand hielt, ging er ungesäumt an die Ordnung der Dinge 
darin. Nicht zuletzt ließ er sich dabei auch die Errichtung und 
Ausstattung einer Anzahl von Seelsorgestellen angelegen sein. Von 
vornherein schon veranlaßte ihn zu dahinzielenden Maßnahmen 
sein ihm eigentümlicher Charakter als der einer geistlichen, vom 
Papste abhängigen und eifrigst geförderten Genossenschaft. Auch 
Gründe innerpolitischer Natur mußten ihn durchaus dazu bestim
men. Waren doch die neu einzurichtenden Seelsorgestationen die 
Ausgangspunkte der Christianisierung des heidnischen Preußen
volkes. Ohne deren intensive Tätigkeit aber war natürlich an eine 
tatsächlich wirksame und erfolgreiche Germanisierung des Neulandes, 
wie sie den Kreuzherren als erstrebenswertes Ziel sicherlich von 
Anfang an vorschwebte, nicht zu denken. Sehr zutreffend bemerkt 
daher auch Jakobson*): „So wie der Deutsche Orden, um die Kirche 
in Preußen gründen zu helfen, überhaupt in den entfernten Norden 
gezogen, mußte ihm die Sorge für die nötige Dotation und Sicher- 
stellung der einzelnen kirchlichen Institute und der Geistlichkeit 
gleich anfangs eben so wichtig erscheinen, als die Eroberung des 
Landes selbst, da eben von jener Sorge für den Klerus die Be
kehrung der Preußen und damit ihre völlige Besiegung abhing."

Bald begann der Orden aus allen Gauen Deutschlands Ein
wanderer zur Besiedlung und kulturellen Erschließung des zum

st Jacobson, Geschichte der Quellen des katholischen Kirchenrechts der Pro- 
vinjen Preußen und Posen, mit Urkunden und Regesten, Königsberg, 1837, S. 129.
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nicht geringen Teile arg verwüsteten und menschenarm gewordenen 
Preußen mit allen Mitteln heranzuziehen. Da trat die Frage nach 
einer geordneten und auskömmlichen geistlichen Versorgung seiner 
Untertanen noch schärfer und dringlicher an ihn heran. Denn 
kein deutscher Edelmann oder Bauer, kein Handwerker oder Ge
werbetreibender wäre bei der ausgesprochenen Kirchlichkeit der da
maligen Bevölkerung Deutschlands dem Rufe des Ordens nach den 
vorerst noch recht unwirtlichen Gegenden gefolgt, hätte dieser ihnen 
allen neben einem möglichst günstigen materiellen Auskommen 
nicht zugleich auch eine vollkommen befriedigende kirchliche Ver
sorgung in Aussicht zu stellen vermocht. Diesen Anforderungen 
in weitgehendstem Maße zu genügen, hat daher die Ordensregie
rung von Anbeginn mit als ihre Hauptaufgabe betrachtet. Ihrem 
Beispiele folgten sodann natürlich die ebenfalls Grundbesitz aus
tuenden und ansiedelnden Bischöfe wie Domkapitel, Städte, Klöster 
und Großgrundbesitzer.

Nach einer Zusammenstellung Lotar Webers, die wir indessen 
auf ihre Nichtigkeit zu prüfen nicht in der Lage sind, sollen die 
vier preußischen Bistümer Culm, Ermland, Pomesanien und Sam- 
land im 14. Jahrhundert bereits insgesamt 1'87, der Ordensanteil, 
der zwei Drittel Gesamtpreußens umfaßte, 486 Pfarrkirchen auf
gewiesen haben. Im ganzen also habe man deren 675 gezählt. 
Dazu seien außerdem noch 236 gekommen, die den Nachbarbischöfen 
von Cujavien, Gnesen, Plock, Kammin und Kurland unterstanden 
hätten?) Wenn wir nun, demselben Verfasser folgend, die Ein
wohnerzahl des Ordensstaates im 14. Jahrhundert auf ungefähr 
^4 Millionen annehmen,so scheint uns die Zahl der Pfarreien 
m jener Zeit zur fruchtbringenden Ausübung der Seelsorge Wohl 
zulangend gewesen zu sein. Vor 1919 nämlich entfielen auf eine

') Lotar.Weber, Preußen vor 500 Jahren in kulturhistorischer, statistischer 
und militärischer Beziehung, Danzig 1878, S. 273. Im einzelnen führt er da
selbst an: für die Diözese Culm Kirchen im eigenen Anteil 2l, im Ordensanteil 
116, für Ermland 116 und 158, für Pomesanien 39 und 196, für Samland 
endlich 11 und 18. Für die Diözese Cujavien berechnet er 161, sür Gnesen 63, 
für Plock 4, sür Kammin 7 und schließlich für Kurland 1. Alle Kirchen zusammen 
machen demnach 911 aus. Nach dem Schematismus des Bistums Culm, Pelplin 
1904, S. XXVI gab es in der damaligen Diözese Culm 270, in Ermland 165 
katholische Pfarreien bei einer Seelenzahl von 764271 und 321000.

-) Weber a. a. O., S. 124.
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katholische Pfarrei der in Betracht kommenden Diözesen Culm und 
Ermland — beide umfassen sie das ehemalige Ordensgebiet — 
durchschnittlich 2500 Seelen?) Zur Ordenszeit aber kamen nur 
etwa 823 Gläubige auf eine Pfarrei. Man wird zugeben müssen, 
daß die Regierungsorgane des Deutschen Ordens eifrig und in 
reichem Maße für die Pastorierung ihrer Untertanen, der ein
heimischen wie der zugewanderten, Sorge getragen haben.

Trotzdem erhoben sich schon früh Ankläger Wider den Orden 
beim Papste. Sie beschuldigten ihn hart, als ob er sich bei der 
Gründung von Kirchen, der Zerstörung alter heidnischer Kultstätten, 
der Anstellung und Dotierung der Seelsorgsgeistlichen, kurz bei 
der Förderung der kirchlichen Einrichtungen und Interessen ver- 
säumlich und nachlässig zeige. Doch wird man Wohl seinen Ver
teidigern beim päpstlichen Stuhle und dem Kardinalskollegium, 
die ihm aus den Reihen einsichtsvoller höherer Geistlichen des Jn- 
und Auslandes erwuchsen, recht geben und mit ihnen diese Be
schuldigungen als grundlose und gehässige Verläumdungen zurück
weisen müssen. Das führt bereits 1258 der Klosterbruder Dietrich, 
Guardian des Klosters zu Thorn?) in dieser Beziehung dem Papste 
gegenüber aus?)

Aehnlichen Geist atmen auch die Zeugnisse, die ein halbes 
Jahrhundert später der Provinzial-Prior und das Kapitel des 
Predigerordens in Polens sowie drei Preußische Bischöfe, Hermann

0 Schematismus, S. XX Vl.
Die Kommata sind von uns gesetzt. Boigt in Ooäsx äiplomatious 

krussieus, 6 Bde., Königsberg 1836—61 (abgekürzt 6. ä. kr.) gibt der Urkunde 
(I, Nr. XIX S. 121) die Ueberschrisl: „Der Klosterbruder Dietrich Guardian 
des Klosters in Thorn verteidigt den D. O. in Rücksicht mehrer gegen ihn beim 
Papste angebrachten Beschuldigungen." Darnach sieht es aus, als ob der Name 
des Klosterbruders Dietrich Guardian sei. Das trifft nicht zu.

b) Die Stelle lautet: „Nunguo.in etinm orntorin Neri probident nei mini- 
stros in ei8 institui katbolioos, gni saerümenta ekristinnis Lmministrent. Xnt 
eis pro gnslitate personnrum not loeornm äs nite neeessüiiis nan sinsvt pro- 
uiäeri. «um eoelesins in illis pnrtidns knnäsnt. et ut ckinino in sie Kant kre- 
gnenter ofüoin, propriis enmptidns totisgns oonntidus stnäiosiue elsdorünt. 
tjnomoäo etism »ntigns.8 veolssis.8 ässtruant inckiente. eum etinin Imbitia pro- 
nickeant, et impeväsnt operam in Ladenäis. Insnper saernmenta, sepultnrs. 
eonlessionis. bnptiemi, euenristie et oetsrornm. gnomsüo impeüiaor nou est 
vovoonnm rationi, enm dreuiter omni äeuooioni, st ritni eeelesiastieo Lcksiiter 
sint intsnri . . 0. ä. ?r., I, Nr. 0XIX S- 121.

0 Ebenda, II, Nr. I^XIII S. 74, anno 1310.
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von Culm, Eberhard von Ermland und Siegfried von Samland/) 
dem Deutschen Ritterorden über sein Verhalten in den berührten 
kirchlichen Dingen ausstellen. Deren beider Verteidigungsschriften 
richten sich an einzelne Kardinäle und an das gesamte Kardinals
kollegium.

In diesen von uns hier angezogenen Verteidigungsschriften 
der genannten Männer wird mit einer gewissen Genugtuung her
vorgehoben, daß der Orden unter anderem auch recht eifrig es sich 
angelegen sein lasse, nicht nur Kirchen zu errichten, sondern auch die 
daran angestellten Geistlichen entsprechend ihrer Persönlichkeit und 
den Orten ihrer Wirksamkeit zu versorgen. Dieses Moment ist für 
uns von außerordentlicher Wichtigkeit. Es wird somit zu unter
suchen sein: auf welche Weise und in welchem Umfange haben der 
Orden und in getreulicher Anlehnung an sein Vorgehen auch die 
übrigen kirchengründenden Faktoren, Bischöfe und Domkapitels) 
sich ihrer Aufgabe dem Pfarrklerus gegenüber entledigt. Auf 
diesen nur kommt es uns bei dieser Untersuchung an.

r) Ebenda, II, Nr. I^XIV S. 75, anno 1310.
2) Es unterliegt keinem Zweifel, daß die mit einem Drittel Gesamtpreußens 

begabten preußischen Bischöfe und die ihrerseits wiederum mit dem dritten Teile 
des bischöflichen Gebietes ausgestatteten Domkapitel wie in allen anderen Dingen, 
so auch bei der Gründung und Dotierung 0er Pfarrkirchen dem Beispiele des 
Ordens gefolgt sind. Erst recht war das natürlich der Fall bei den später auf
tretenden Städten, Großgrundbesitzern und Klöstern, sofern diesen bei ihren Dorf
gründungen sich die Gelegenheit dazu bot und ihnen das Recht dazu verliehen 
worden war. Vgl. dazu M. Toeppen, Akten der Ständetage Preußens unter der 
Herrschaft des Deutschen Ordens (abgekürzt A. d. St.) Bd. 1, Leipzig 1873, Ein
leitung S. 3. Aehnlich Sattler, Der Staat des Deutschen Ordens in Preußen 
zur Zeit seiner Blüte, Historische Zeitschr. 49, Bd. 13, München und Leipzig 
1883, S. 237, auch C. Lohmeyer, Geschichte von Ost- und Westpreußen, 3. Aufl., 
Gotha 1908 S. 172 und H. Steffen, Die soziale Lage des deutschen Bauern im 
Deutschordensstaate, Wissenschaftl. Beilage zur Germania, 1913 Nr. 48 S. 378. 
Unbedeutende Ausnahmen von jenen Regeln scheinen nur in einem einzigen 
Bistume, dem Ermlande, gemacht worden zu sein. Auch die Dotierung der Pfarr- 
stellen ist hier teilweise ein klein wenig reichlicher ausgefallen als anderswo. Für 
den Gesamtdurchschnitt aber, den wir zu bieten beabsichtigen, fällt indes dieser 
Umstand kaum ins Gewicht. Zwar werden wir im weiteren Verfolg dieser Ab
handlung auf nötig erscheinende Unterschiede zwischen Zuständen in den Ordens
und Bischofsteilen Hinweisen. Wir gedenken aber keineswegs eine unterschiedliche 
Behandlung der Verhältnisse in den Gebieten des Ordens einerseits und denen 
der Bischöfe und Domkapitel andererseits vorzunehmen. Denn zwingende Gründe 
dafür liegen nicht vor, ebensowenig wie etwa für eine Sonderbehandlung der 1466 
an Polen abgetretenen Landesteile. Das sei ausdrücklich betont,



Von Studienrat Dr. Hans Steffen. F

I. Teil.

Vewidmung der Pfarreien.

1. Rspitel.

Größe der Vewldmungen mit Grundbesitz.

Es versteht sich von selbst, daß der Orden, sobald er Pfarreien 
begründete, zugleich auch einer angemessenen Lösung der Dotations
frage näher treten mußte. Und in der Tat. Unmittelbar nach 
dem Einsetzen seiner Eroberungspolitik im Jahre 1231, kaum daß 
er im Südwestzipfel Preußens, dem ihm im Juni 1230 feierlichst 
und für ewige Zeiten von Herzog Konrad von Masovien abge
tretenen Culmerlande/) einigermaßen festen Fuß gefaßt hatte, 
wandte er auch der Bewidmung der Pfarreien seine volle Auf
merksamkeit zu. Und zwar warf er als Dotation der neugeschaffenen 
Pfarrstellen in der Hauptsache ein Stück anbaufähigen Landes aus. 
Dieses sollte dazu dienen, den zur Verwaltung der Seelsorgestationen 
berufenen Geistlichen den entsprechenden Lebensunterhalt zu ge
währen.

Bei diesem seinem Verfahren knüpfte der Orden an längst 
bestehende Gewohnheiten an. Denn „schon seit dem 5. Jahr
hundert wurden die Kirchen größtenteils mit liegenden Gründen 
dotiert, wovon dann ein Teil dem geistlichen Vorstände als Amts
einkommen für sich und seinen allenfallsigen Hilfsgeistlichen zur 
Nutznießung überlassen wurde."?)

In dem ältesten Privilegium nun für die Städte Culm und 
Thorn vom 28. Dezember 1233,?) der sogenannten Culmischen 
Handfeste, stattete der Orden die Pfarrkirche in Culm mit acht 
Hufen 4) nahe der Stadt und außerdem noch mit weiteren 80 aus, 
„wo die Gelegenheit zu deren Anweisung sich darbieten würde." 
Der in Thorn hingegen wuroen mit fast genau demselben Wort-

>) 0. ä. kr, I, Regesten S. V.
2) Weher! und WelUe's Kirchenlexikon, Freiburg i. Br. 1884, 3. Bd. S. 1999.
»j Preußisches Urkundenbuch, herausgeg. von Philippi und Wölky (abgekürzt 

Pr. U. B.), Bd. l, 1 Königsberg 1882, Nr. 105 S. 79.
0 Die culmische Hufe betrug 30 Morgen (Maercker, Geschichte der länd

lichen Ortschaften und kleinen Städte des Kreises Thorn, Danzig 1899—1900 
S. 23), das sind ca. 66 preußische Morgen, nach heutiger Rechnung etwa 1b'/s Im. 
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laute vier Hufen der erstbezeichneten und auch nur 40 der anderen 
Art zugesichert?)

Obwohl die genannte und auch andere Urkunden aus jener 
Zeit für diese so außergewöhnlich hohe und einzig dastehende Be- 
widmung der Culmer Pfarre mit 88 Hufen keinerlei Aufschluß 
geben, läßt sich dafür eine unseres Ecachtens ziemlich annehmbare 
Erklärung finden. Nach der Ueberlieferung bestand schon vor dem 
Eintreffen der Ordensritter im Culmerlande hier eine Kirche 
Sie ist jedoch mit der Stadt und Burg Culm in dem Aufstande 
der heidnischen Preußen zu Anfang des 13. Jahrhunderts zerstört 
worden?) Im Jahre 1222 hatte dann Bischof Christian Culm 
zum Bischofssitze ausersehen. Als nun der Orden ins Land kam, 
nahm er den Gedanken, Culm zum Bischofssitze und gewissermaßen 
zum kirchlichen und vielleicht auch zum politischen Mittelpunkte 
ganz Preußens zu machen, wieder auf. Zu diesem Zwecke verlieh 
er zunächst der Stadt bei der erstmaligen Ausstellung seines ge
setzgeberischen und Verwaltungsinstrumentes, eben der Culmischen 
Handfeste, einen Grundbesitz von nicht weniger als 420 kulmischen 
Hufen zu je 65,8 preußischen Morgen. Das sind im ganzen un
gefähr 27700 Morgen, nach der Karte gemessen eine Fläche von 
etwa 1V- Quadratmeilen?) Niemals wieder ist es ihm in späterer 
Zeit beigefallen, einer Stadt ein auch nur annähernd gleich großes 
Stück Land zu eigen zu geben. Vermutlich wollte er damals die 
überragende Stellung auch der in Culm zu gründenden Pfarrei 
ebenfalls nach außen hin zum Ausdruck bringen. Zugleich lag es 
ihm wohl auch daran, deren Liegenschaften mit den außerordentlich 
ausgedehnten der Stadtgemeinde in den richtigen Einklang zu 
setzen. Daher mag er zu dem Entschlüsse gekommen sein, diese 
sozusagen als Haupt- und Mutterkirche des zukünftigen Gesamt- 
staates anzusprechende Kirche so ausnehmend reichlich zu bewidmen.

Als aber bei einem Brande Culms die Erstausfertigung der 
Culmischen Handfeste verloren ging, ließ der Landmeister Eberhard 
von Sahn im Jahre 1251 zwar eine neue Urkunde ausstellen, hielt

Die Stelle heißt: „karroelliam in Oolmsn äotavimuL oeto mansis luxta 
elvitatsm st aliis oetoAinta, udi es sore odtnlsrit assi^nanäum. ?arroelliam 
vsro Illorun äotavimus yuatuor wansi8 inxta eivitatsm st aliis 
ndi kusrint assi^nati."

2) Bau- und Kunstdenlmäler der Provinz Westpreußen, 2. Band, Culmer 
Land und Löbau, Danzig 1885—87 S. 48.

b) Ebenda S. 30.
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sich jedoch durch die bezügliche Bestimmung der älteren Culmischen 
Handfeste offensichtlich nicht für gebunden. Denn er setzte die 
Dotation der Culmer Kirche auf die Hälfte, nämlich insgesamt 
44 Hufen herab. Die der Thorner ließ er jedoch in ursprünglicher 
Höhe bestehen. So waren nunmehr beide Pfarreien an Größe des 
Grundbesitzes einander gleich?)

Selbst die Bewidmung, wie sie jetzt den Culmer und Thorner 
Pfarrkirchen verblieb, ist in ihrem Umfange von je 44 Hufen noch 
durchaus als Ausnahmefall zu betrachten?) Jedenfalls ist während 
der ganzen Ordensherrschaft keine andere Kirche in Preußen mit 
einer ähnlich hohen Hufenzahl fundiert worden?)

Bei dem Versuche, diese auffallende Tatsache zu erklären, geht 
man, da die Urkunden auch hierfür keinen Anhalt gewähren, kaum 
fehl, wenn man als einen Grund die allgemein noch herrschende 
große Unsicherheit der Verhältnisse in dem Preußen jener Zeit 
annimmt. Sie gewährleistete den Besitzern einen vollen Ertrag 
aus dem verliehenen Grund und Boden wohl nur in den seltensten 
Fällen. Denn von dem Einsetzen der Eroberung Preußens an 
bis gegen den Ausgang des 13., ja noch in den Anfang des 14. 
Jahrhunderts hinein spielten sich die Känipfe der Ritter mit der 
einheimischen Bevölkerung unter den rücksichtslosesten und bisweilen 
recht barbarischen Formen ab. Hierbei waren Verwüstungen der 
Aecker, Brandschatzungen der Dörfer und Einzelgehöfte, besonders

') In der erneuerten Culmischen Handfeste lPr. U. B. I, Nr. 525 S. 183) 
hat jene Bestimmung folgende Fassung: „karroediam in Oulmins äotsvimns 
gnatuor mansis iuxts. civilerem st aliis guaäraglnta ndl siäsm 
kueriot äemouktrati. ^arroeliiam vero lüorunensem äotuvimus cjuatnor mruikls 
iuxtn, elvitutem et aliis guaäruFiuta, udi ei kuerlnt

2) Der Erklärungsversuch Wernibters, Die Verfassung der Städte im 
Ordenslande Preußen, Ztschr. des Westpreuß. Geschichtsvereins, Heft XIII, Danzig 
1884 S. 62 bringt uns dem Verständnis der so ungewöhnlichen Handlungsweise 
des Ordens an sich nicht um einen Schritt näher und vermag uns nicht zu ge
nügen.

v) Eine wenn auch nicht gleichwertige, so doch immerhin bemerkenswerte 
Ausnahme scheint der Orden bei der Pfarrei Tuchel gemacht zu haben. In der 
ersten Handfeste der Stadt, unter dem Komtur Dietrich von Lichtenhain (schon 
1330 und noch den 13. Februar 1343) ausgestellt, war der Kirche daselbst das Gut 
Bialowiersz verliehen worden. Schematismus S- 646. Wir konnten nicht er
mitteln, wie "groß das Gut B zur Zeit seiner Verleihung gewesen ist. Heute 
umfaßt das Pfarrgut, das noch denselben Namen B. trägt, laut katasteramtlicher 
Angabe 475 üa 45 a 34 ym, das sind, in Hufen umgerechnet, ungefähr 27—28 
Hufen. Ob es. bei seiner Austuung umfangreicher oder kleiner gewesen ist, läßt 
sich nicht mehr entscheiden. Eher sind wir für die erste Annahme.
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aber Vernichtung und Niederbrennen der Saaten und Ernten nur 
zu sehr an der Tagesordnung hüben wie drüben. Daß diese 
schweren wirtschaftlichen Schädigungen bei Kriegslagen, die für den 
Orden nicht selten ungünstig genug waren, sich häufig selbst dicht 
bis vor die Tore auch der festen Niederlassungen wie Thorn und 
Kulm erstreckten, ist ohne weiteres anzunehmen?) Da ist es Wohl 
verständlich, daß unter Berücksichtigung dieser obwaltenden Um
stände der Orden mit der Verleihung von Grundbesitz vorerst ganz 
besonders freigebig verfuhr, nicht nur den ersten Kirchen, sondern 
auch anderen Körperschaften wie Einzelpersonen gegenüber. Zu 
dieser Handlungsweise verführte ihn außer den eben angedeuteten 
Beweggründen nicht zuletzt Wohl auch die anfangs außerordentlich 
bedeutende Menge Areales, die ihm zur Verfügung und Vergabung 
stand.

In Gemäßheit der Ideen seiner Zeit nämlich sah der Orden 
das ganze Land, sowohl das durch Schenkung Konrads von Ma- 
sovien erhaltene Culmerland wie das durch die Schärfe des 
Schwertes eroberte Preußenland als sein vollkommenes, reines 
und freies Eigentum an. Er betrachtete sich — wenn wir die 
einer späteren Zeit angehörenden Ausdrücke schon für diese Zeit 
gebrauchen wollen — nicht bloß als Landesherrn, dem die höchste 
Regierungsgewalt zukommt, sondern auch als Grundherrn, dem 
der gesamte Grund und Boden, Berge und Ebenen, Flüsse und 
Seen, Heiden und Wälder, Land und Leute gehören?) Dieselbe 
Auffassung vom Eigentum hatten natürlich auch die vier preußi
schen Bischöfe in ihren Landesteilen und die ebenfalls mit bedeu
tendem Landbesitz ausgestatteten Domkapitel?) Bekanntlich be
hielten Orden, Bischöfe wie Domkapitel nur den kleinsten Teil 
ihres Komplexes als Domänen zur eigenen Bewirtschaftung für 
sich zurück. Den größten Teil traten sie nach und nach an andere

') Reh, Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den preußischen Bischöfen 
im 13. Jahrhundert, Zlschr. des Wesipr. Geschichtsvereins, Heft XXXV, Danzig 
1896 S. 112. Auch Leriptorss Herum krussiearum, Die Geschichtsquellen der 
Preußischen Vorzeit bis zum Untergänge der Ordensherrschafl, herausgegeben von 
Hirsch, Toeppen und Strehlke, 5 Bde, Leipzig 1861, 63, 66, 70 und 74 (abgekiirzt 
88. R. ?r.), I, S. 124, 126, 127 und Lohmeyer, a. a. O. S. 138.

-) Rhode, der Elbinger Kreis, Danzig 1869 S- 38 Plehn, Zur Geschichte 
der Agrarverfassung Ost- und Westpreußens, Forschungen zur Brandenburgischen 
und Preußischen Geschichte, 17. Bd., Leipzig 1904, S. 49

b) Ueber die Stellung der Bischöfe und Domkapitel zur Ordensregierung 
siehe oben S. 4, Anm. 2-
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ab. Sie belegten ihn aber gleichzeitig zu ihrem Nutzen mit 
größeren oder geringeren Lasten und Verpflichtungen?)

Bei der Größenbemessung der Landdotation für die einzelnen 
Pfarreien wird sich der Orden vornehmlich von folgendem Gesichts
punkte haben leiten lassen: wie umfangreich mußte das Stück Land 
sein, um dessen Nutznießer, dem Pfarrer, einen seiner Stellung in der 
Gemeinde entsprechenden und so vollkommen zureichenden Lebens
unterhalt zu gewährleisten, daß er nicht in die Lage versetzt wurde, 
außer seinem Amte noch irgend eine andere nutzbringende Beschäf
tigung suchen zu müssen. Diese Anforderung zu erfüllen, zwangen 
den Orden an sich schon die bestehenden kanonischen Satzungen?)

Bei der Austuung von Bauerndörfern ließ der Orden die 
Dorfmark in kleineren Anteilen als Zinshufen an die anzusiedeln- 
den Bauern verteilen. Die sogenannte Allmende war vorher vom 
Ganzen abgetrennt worden. Man beachte nun, daß die Größe der 
Bauerngehöfte im allgemeinen im Oberlandes zwei Hufen, im 
Culmerlande, also zwischen Drewenz, Ossa und Weichsel, noch 
unter zwei und in den Niederlanden*) 2^2 bis 4 Hufen betrug?)

>) Von den vielen Beispielen ausfallend reichlicher Landverleihung aus der 
ersten Zeit der Ordensherrschaft mögen nur folgende wenige genannt sein:?») an 
Gemeinden: der Stadt Culm, gegründet 1233, 420 Hufen (siehe oben S. 5 
Anm. 3); Heilsberg, 1308, 140 Hufen (Ooäsx äiplomatious IVarmienLis, heraus
gegeben von C- P. Woelkp und I. M Saage, Bd. 1 u. 2, Mainz 1860 und 
1864, Bd- 3, Braunsberg und Leipzig 1874, Bd. 4, herausgegeben von Röhrich 
und Liedtke, Brannsberg 1905 und 1906 (abgekürzt 0. <l. IV.), l, Nr. 142 S. 247); 
Dorf Frankenhayn (Grutta), 1282, 108 Hufen (Braun, Geschichte des Kulmer- 
landes bis zum Thorner Frieden, Thorn 1881 S. 47) usw.; 6) an Einzelpersonen: 
Landmeister Hermann Balk an Dietrich von Dypenow 300 Hufen, 1263, (Cranier, 
Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, Marienwerder 
1887 (abgekürzt Pom. U. B) S. 1 f.); Bischof von Pomesanien an Dietrich Stango 
1200 Hufen, 1285 (ebenda, S. 8ff0; Bischof von Ermland an Konrad Wende- 
pfaffe 110 Hufen, 1289 (0. 0. VV., 1. Nr. 71); Landmeister von Preussen, Fried
rich von Wildenberg, an Peter Heselecht und Heinemann und Konrad von Baisen 
1440 Hufen, 1321 <0. ä. IV, II, Nr. X6VII S. 123); usw.

-) Vgl. Wetzer u. Weltle, 2. Bd. S. 360/61.
»j Unter dem Oberlande sind die westlich vom Ermlande gelegenen Land

striche zu verstehen.
4) Zu den Niederlanden wurden die Gebiete von Königsberg, Balga und 

Brandenburg, also die im Osten des Ermlandes lagen, gerechnet. -V. 6. 8t. II 
S. 281. Lohmeyer, a. a. O. S. 376.

5) L. Weber, a. a. O-, S. 319; Lohmeyer, a. a. O., S. 194; Eckerdt, Die 
Kolonisation des Weichseldeltas, Zlschr. für preussische Geschichte und Landeskunde, 
Berlin 1868 S- 608.
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Diese den einzelnen Bauern zugewiesene Hufenzahl, die sich nach 
dem mehr oder minder guten Boden richtete, war demnach sicher
lich so bemessen, daß sie zum Unterhalte und zur Ernährung einer 
Familie nebst dem notwendigen Gesinde und Vieh auch wirklich 
zureichte?) Anders lag die Sache, wenn es sich um die Begabung 
der wichtigsten Person im Dorfe, des Dorfschulzen, handelte. Er 
erhielt teils als Entschädigung für seine Mühewaltung beim Lo- 
kationswerke (racione locacionib), teils als Lohn für die nicht 
immer ganz leichten Dienste, die er in der Ausübung des ver
antwortungsvollen Schulzenamtes dem Dorfherrn zu leisten hatte, 
'ein erheblich umfangreicheres Stück des Dorfgeländes. Je nach 
dessen Umfang belief es sich auf 4, 6, 8, 10 und noch mehr Hufen. 
Am häufigsten jedoch bekam der Schulze die zehnte Hufe als 
Schulzengut zu zins- und scharwerksfreiem, ewigem Besitze?) Bei 
den Stadtgründungen ging es ähnlich zu.

Demgegenüber war es Wohl angebracht, wenn die Ordens
regierung dem Pfarrer inbezug auf die Landverleihung eine mittlere 
Stellung zwischen den beiden angeführten dörflichen Ständen an- 
wies und für ihn einen größeren Grundbesitz als dem gewöhnlichen 
Bauern, indessen einen kleineren als dem Dorshaupte als zulangend 
für seine Bedürfnisse bestimmte. Mitunter kommt jedoch der dem 
Pfarrer angewiesene Landbesitz dem des Dorfschulzen genau gleich^) 
ja übertrifft ihn noch sogar um ein Beträchtliches?) Doch sind 
dies immer nur Ausnahmen.

Nebenbei steht außer Frage, daß der Orden bei der Regelung 
dieser Angelegenheit andererseits auch die entsprechenden Verhält
nisse in den Nachbarländern zum Muster nahm. So betrug, um 
nur einige Beispiele anzuführen, die Ausstattung der Pfarreien 
an Land in Sachsen zwei Hufen; in Kurland und Livland hatte 
man das Doppelte gewählt. Die letzte Bestimmung, so meint

>) H. Steffen, Soziale Lage, S. 390.

Derselbe, a. a. O-, S. 388.

S) Schulze und Pfarrer haben je 6 Hufen in Schönflys (0. ä. IV., II, 
Nr. 73 S- 74), in Gr. Bertung (Ebenda, II, Nr. 347 S. 354) und in Brauns
walde (Ebenda, II, Nr. 347 S. 356), je 5 Hufen in Diwitten (Ebenda, II, Nr. 
403 S. 415).

Der Schulze hat 4, der Pfarrer 6 Hufen iu Stangenwalde (?am. II. L., 
Nr. 53 S. 81) Henningedorf (Braun, a. a. O-, S. 45), der erste der zweite 
6 Hufen in Heiligenthal (0. ä. IV., Il, Nr. 381 S. 396).
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Weber,') wurde nach einigem Schwanken als Regel auch für Preu
ßen eingeführt.

Diese Behauptung ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grade 
zutreffend. Die ältere Culmische Handfeste vom Jahre 1233 stellt 
zwar in Aussicht, daß Kirchen, die in den von Städten vorge
nommenen Dorfgründungen errichtet werden würden, fortan durch 
den Orden mit vier Hufen ausgestattet werden sollten?) Zwar 
geht diese generelle Bestimmung auch unverändert in die am 
1. Oktober 1251 vollzogene Neuausfertigung derselben Handfeste 
über. Aber Orden, besonders auch Biscköfe und Domkapitel denken 
keineswegs daran, jene Vorschrift stets und unter allen Umständen 
zu befolgen. Im Gegenteil, sie alle fühlen sich völlig frei, bei der 
Zumessung der Landdotation für die Pfarrstellen ganz nach Be
lieben zu verfahren.

Das bewies der Orden schon gelegentlich des Friedensver
trages, den er am 7. Februar des Jahres 1249, also noch vor der 
Erneuerung der Culmischen Handfeste, mit den abgefallenen Preu
ßen, den Pomesaniern, Warmiern und Natangern schloß?) Hierin 
veranlaßte er diese, sich bereit zu erklären, in mehreren namentlich 
bezeichneten Dörfern binnen einer bestimmten Frist Pfarrkirchen 
zu erbauen. Zum Unterhalte aber der Geistlichen, die an diesen 
Kirchen ihres Pfarramtes walten würden, sollten die Preußen je 
vier Hufen im Felde, darunter ist wohl urbares Land zu verstehen, 
und weitere vier Hufen im Walde gelegen, also Wohl unkultivierten 
Boden, auszuwerfen verpflichtet sein?)

Uebrigens aber wurde nicht etwa bestimmt, wie solches die 
Culmische Handfeste Vorsatz, es solle diese Dotation dem eigenen 
Landbesitz des Ordens entnommen werden. Es ist darum, so meint

') a. a. O, S. 278. Vgl auch Lohmeyer, a. a. O., S. 187 und Maercker, 
a. a. O., S. 27.

2) Diese Stelle lautet: „Oetsrum si uligus purroebis in villis suprs.- 
äiotorum eivium (von Thorn und Culm) ku.bries.ts kusrint, si tumon villurnm 
singnls ssrunäsm aetnuginto mausos vsi smplius bubnerint, promisimus ps.ro- 
ebisrum guamlibst prsäioturum gustnor mausis äs »ostrs. spseisli purte äotare."

») 0. ä. IV., I, Nr. 19 S. 19 ff.

tz Die Stelle im Friedensvertrage weist folgende Fassung auf: „Ersteres, 
prskati kratrss — sioAulss seolssius »uprsäiots.8 sie — äota.vsrunt s.ä pressns, 
gnoä viäelieet s.ä sustsntaoionsin prssbitsri nniusoustwoungus soelssis äs prs- 
äiotis promisernut st eonoesLsruut oeto msnsos terre. guatuor viäsliost in 
eampis st guatuor in silvis." 
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von Brünneck,') Wohl nicht zu viel gewagt, wenn wir vermuten, 
daß es sich bei diesen Hufen um Areal handelte, welches dem 
Eigentum nach den Preußen und nicht etwa dem Orden gehörte 
und Gegenstand einer sich gegen sie oder doch gegen ihre Dorf
gemeinden richtenden Zwangsenteignung wurde. Konnten doch zu 
Psarrhufen füglich nur solche Ländereien bestimmt werden, die 
von den Kirchen und den dazu gehörigen Pfarrwohnungen nicht 
allzuweit entfernt waren und noch innerhalb der Feldmarken der 
betreffenden Dörfer lagen.

Eine derartige Ueberschreitung des erwähnten Normalsatzes 
von vier Hufen, wie sie hier und in der Folgezeit des öfteren bei 
den Pfarreien stattfand, kann besonders häufig bei der Ausstattung 
der städtischen Seelsorgestellen beobachtet werden. Wie es den An
schein hat, geschah das in den Gebieten der geistlichen Würden
träger noch zahlreicher als in den Teilen, die der Ordensregierung 
direkt unterstellt waren. Für diese Handlungsweise mag vielleicht 
der Gedanke nicht ohne Einfluß gewesen sein, daß die von vorn
herein hervorragendere Stellung der Stadtpfarrer auch eine reich
lichere Bewidmung mit Land bedingte.

Aus diesem Grunde wohl waren von 57 städtischen Pfarreien, 
deren Landdotation wir haben feststellen können, beinahe die Hälfte, 
nämlich 26, fast immer gleich bei ihrer Begründung mit mehr als 
vier Hufen ausgestattet. Unsere Untersuchung stellte 26 Pfarreien 
mit vier,?) 17 mit sechs,?) 4 mit acht/) eine mit zehn?) und vier

I) von Brünneck, Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Ost- und West- 
preußen, Berlin 1902 S. 5.

2) Es sind dies die Pfarreien in Allcnburg, Bartenstein, Bischofsburg, 
Creutzburg, Drengsurt, Friedland, Garnsee, Gerdauen, Guttstadt, Heiligenbeil, 
Landsberg, Liebstadt, Mühlhausen, Neidenburg, Neuenburg, Nordenburg, Pr. Eylau, 
Pr Holland, Pr. Stargard, Putzig, Schippenbeil, Schlochau, Tolkemit, Wehlau 
und Zinlen. Auch Rastenburg dürste hierher gehören. Hat doch diese Pfarre 
gemäß der erneuerten Fundationsurkunde von 1378 (6. ä III, Nr. OXXX 
S. 171) vier Hufen, am Ende des 15. Jahrhunderts allerdings nur noch zwei, 
dazu aber die Filiale in Rosentall, deren Landbesitz jedoch nicht ersichtlich ist.

b) Meristem, Baldenburg, Bischosstein, Braunsberg, Bütow, Heilsberg, 
Hohenstein, Konitz, Lautenburg, Mohrungen, Pr. Friedland, Riesenburg, Rößel, 
Rosenberg, Schöneck, Seeburg und Wartenburg.

Briesen, Frauenburg mit Filiale Gölkendorf, Rheden (Kirche zum hl Kreuz 
und St. Georg) Ueber die Dotation der Pfarrkirche in Marienburg haben wir 
nichts finden können, wohl aber die Bestimmung in der erneuerten Handfeste des 
Dorfes Willenberg von 1374, nach der acht Hufen für den Marienburgen Pfarrer 
ansgeworsen wurden, der hicrselbst wöchentlich zwei Messen lesen sollte. Bau- 



Bon Studienrat Dr. Hans Steffen. i

gar mit 12 Hufen fest?) Nur ihrer fünf blieben aus nicht er
sichtlichen Gründen unter dem Normalsatze von vier Hufen zurück?) 
Ganz aus dem Rahmen unserer Zusammenstellung fallen die schon 
erwähnten Kirchen in Culm, Thorn und Tuche! wegen ihrer ganz 
besonders anormalen Bewidmung mit Grundbesitz. Wenn wir 
diese drei deshalb auch nicht mit in Ansatz bringen, so belief sich 
die Dotation der städtischen Pfarreien im Durchschnitt auf fünf 
Hufen.

Wie wir oben schon kurz angedeutet haben, machen sich auf 
dem Gebiete der Grundbesitzverleihung an die Pfarreien des Platten 
Landes genau dieselbe Mannigfaltigkeit inbezug auf deren Größen- 
abmessung, dieselben Abweichungen von ursprünglich als bindend 
aufgestellten Normen bemerkbar. Fast will es sonach scheinen, als 
ob der Orden manche Regeln überhaupt nur dazu erlassen hat, 
um auf ihre Befolgung aber durch seine eigenen Organe oder durch 
andere wenig Gewicht zu legen. Als Erklärung für diese an sich 
höchst merkwürdige Tatsache kann allerdings folgendes dienen: alle 
solche am Anfänge und während der Eroberung des feindlichen 
Preußens gegebenen Bestimmungen waren naturgemäß auf die 
augenblicklichen Verhältnisse zugeschnitten und mußten sich später
hin den veränderten Verhältnissen anpassen. Mithin konnten sie 
für die Dauer nicht Geltung haben und sollten es auch nicht.

Bei der Abfassung der Culmischen Handfeste im Jahre 1233 
war gleich von vornherein mit der Möglichkeit gerechnet worden, 
daß von den Bürgern Thorns und Culms Dörfer angelegt und 
Kirchen darin erbaut werden würden. Das sollte indessen nur 
dann gestattet sein, wenn die Feldmarken der Dörfer, für die ein 
Kirchenbau in Aussicht genommen würde, je 80 oder noch mehr 
Hufen umfaßte. Man darf nun Wohl ohne weiteres schließen, daß 
diese vorerst für die Städte allein maßgebende Bestimmung sinn-

und Kunstdenkmäler von Westpr., 3. Bd, Danzig 1909 S. 103. Mit der Filiale 
W. hatte also Marienburg mindestens eine Dos von 8 Hufen, gehört somit zu 
dieser Gruppe.

H Wormditt mit Open.
0 Lessen mit Schönau. Lessen wurde 1298 von Meinhardt von Querfurt 

als Dorf gegründet mit 6 freien Hufen in Lessen und ebensoviel in Schönau für 
die Kirche. Es ist wohl 1306 Stadt geworden. Braun, a. a. O-, S. 106. Ferner 
Mehlsack mit Laysa, Schoensee und Culmsee. Vgl. Maercker, a. a. O-, S. 149.

2) Es sind dies die Kirchen in Dirschau und Saalseld mit je 3, Elbing 
und Stuhm mit je 2 Hufen, endlich Schwetz gar nur mit 1 Hufe Acker und 
2 Morgen Wiesen.
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gemäß auch auf alle sonstigen dorf- und kirchengründenden Faktoren 
in Zukunft Anwendung finden sollte. Das waren also die Ordens
regierung selbst, dann die Bischöfe, Domkapitel, Großgrundbesitzer 
und Klöster. Hat sich doch überhaupt aus der Culmischen Hand
feste, einem ursprünglichen Stadtrecht, ein Staatsrecht für das 
gesamte Ordensgebiet entwickelt. Man sollte doch nun weiter 
meinen, alle in Betracht kommenden Stellen hätten sich daraufhin 
bei zutreffenden Gelegenheiten an jene Vorschrift für gebunden 
erachtet. Das aber ist keineswegs geschehen. Im Gegenteil, man 
traf seine Entscheidungen auch hier wiederum stets von Fall zu 
Fall. Und so sehen wir uns von neuem vor der Tatsache, daß 
man sich bei den Neuschöpfungen ländlicher Pfarreien gar nicht 
darum kümmerte, ob das Dorf, in dem ein Gotteshaus errichtet 
und ein Pfarrer angestellt werden sollte, nun auch wirklich 80 
Hufen oder mehr aufzuweisen hatte. Allem Anscheine nach ließ 
man sich dabei immer nur von rein praktischen Erwägungen leiten. 
Nur die Bedürsnisfrage war ausschlaggebend. So ging man überall 
dort an die Erbauung von Kirchen und Einsetzung von Geistlichen, 
wo die allzuweite Entfernung von bereits bestehenden Gotteshäusern 
oder die durch Neuansiedlung und natürliche Vermehrung ange
wachsene Bevölkerung solch Tun erheischten. Daher treffen wir 
bereits gegen Ende des 13., in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts und in der kurz darauffolgenden Zeit, wo endgültige 
Ruhe im Lande eingekehrt war und die Kolonisation durch Heran
ziehung deutscher Ansiedler besonders stark einsetzte, eine sehr große 
Anzahl von ländlichen Ortschaften, die, als Kirchdörfer begründet, 
dennoch nicht die als Mindestzahl vorgeschriebenen 80 Hufen auf
zuweisen haben. Einige von ihnen gehen sogar unter die Hälfte 
jenes Normalumfanges herunter?)

0 Aus der großen Menge der Dörfer, deren Kirchen in der genannten 
Zeit gegründet und mit weniger als 80 Hufen bewidmet worden sind, seien nur 
die wenigen nachfolgenden Beispiele hier hervorgehoben. Sie sind absichtlich ver
schiedenen Gebieten des Ordenslandes entnommen: 1258 Roggenhausen, 68 Hufen, 
Bau- und Kunstdenkmäler Westpreußens, 2. Bd, S. 576; 1284 Konradswalde, 
60 H., Ebenda, 3. Bd., S. 275; 1288 Eckersdorf, 64 H., Oberländische Gcschichts- 
blätter, I, Königsberg 1899, S. 100; 1291 Kgl. Dombrowken, 54 H, Bau- und 
Kunstd. Westpr., 2. Bd., S. 471; 1295 Kgl. Neudorf, 43 H , Ebenda, 
3. Bd., S. 301; 1297 Kalwe, 40 H., ?r. II. N., I, 2, Nr. 672 S. 421; 
1299 Blumenberg, 63 H., Oberländ. Geschichtsbl., III, S. 105; 1300 Wolsswald, 
52 H., Braun, S. 80; 1304 Laysen, 65 H., 0. <l. IV., I, Nr. 127 S. 225; 1308 
Hanswalde, 70 H., ?r. II. v., I, 2, Nr. 888 S. 559; 1310 Reichenbach, 54 H.,
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Ebenso wenig genau scheint man es weiter auch mit jener 
Bestimmung der Culmischen Handfeste genommen zu haben, nach 
der eine jede neuzugründende Pfarrei nur mit vier Hufen Land
besitz ausgestattet werden sollte. Wir haben schon kurz darauf 
hingewiesen, daß der Orden in dem mit den Pomesaniern, Na- 
tangern und Warmiern 1249 geschlossenen Frieden selbst von dieser 
Norm abwich. Er legte ja den Preußen die Bedingung auf, die 
von ihnen zu errichtenden Kirchen mit acht Hufen zu dotieren. 
Wie er bei der Bewidmung der städtischen Pfarreien sich keines
wegs an das Normalmaß hielt, so beliebte er, gleichfalls bei den 
ländlichen dasselbe Verfahren einzuschlagen. Auch hier gibt es 
darum nicht selten Pfarrstellen, denen ein größerer Landbesitz als vier 
Hufen, daneben aber auch zahlreiche, denen weniger zugeteilt worden 
ist. Nirgends also ist enge und starre Regelmäßigkeit und klein
liche Pedanterie zu verspüren. Allerorten und stets herrschen erfreu
licher Weise Bewegungsfreiheit und Zwanglosigkeit im Handeln.

Und so finden wir denn Dörfer, deren Pfarreien meist schon 
gleich nach der Gründung 5/) 6,-h 7^) und 8*) Hufen überwiesen 
erhalten haben. Anderseits aber fehlt es auch nicht an solchen,

6. a. IV, I, Nr. 152 S. 262; 1316 Neuteichsdorf, 60 H., Dormann, Geschichte 
des Kreises Marienburg, 2. Teil, Regesten und Urkunden, Danzig 1862, S. 33; 
1318 Langenwalde, 70 H., 0. ä. IV., 1, Nr 189 S. 325; 1318 Tlokaw, 67 H, 
Ebenda, I, Nr. 186 S. 321; 1326 Blauten, 30 H., Ebenda, I, Nr. 226 S 381; 1326 
Lichtenau, 70 H., Ebenda, I, Nr. 227 S. 382; 1330 Peterswalde, 55'/r H., Ebenda, 
I, Nr. 251 S. 420; 1344 Biesterfeld, 36 H-, Dormann, a. a. O., S. 94 u. v. a.

') 0. ä. IV, II, Nr. 53 S. 59 Jonkendorf; Nr. 177 S. 178 Klaukendorf; 
Nr. 179 S. 179 Dittrichswalde; III, Nr. 92 S. 67 Alt- und Neukokendorf; 
Schematismus, S. 504 Gr. Bislaw; S. 507 Poln. Cekzin; S. 620 Czersk; Bau- 
und Kunstdenkmäler Westpr, II, S. 653 Radomno u. a.

6. ä. IV., I, Nr. 143 S. 251 Arnoldsdorf; Nr. 186 S. 321 Tlokaw; 
Nr. 233 S. 390 Heinrikau; II, Nr. 75 S. 77 Frankenau; Nr. 223 S- 222 Plausen; 
Nr. 323 S. 337 Stolzenhagen; Dormann, a. a. O-, S. 25 Gr. Lichtenau; kam. 
II. 8, Nr. 52 S. 79 Gr. Leiftenau; Nr. 53 S. 81 Stangenwalde: 8r. II. 
8., I, 2, Nr. 459 S. 294 Starkenberg; Nr. 524 S. 329 Wabcz; Nr. 612 S. 387 
Dietrichsdorf; Schematismus, S. 210 Neuendorf; S 233 Mockrau; S. 244 
Schwenten; Bau- und Kunstdenkmäler Westpr., III, S. 245 Altmark; S. 316 
Posilge; II, S. 524 Lopatken; Braun, a. a. O„ S. 45 Henningedorf; S. 93 
Wykersdorf; S. 110 Lynker; Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen 
Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreußen, Neidenburg 1890 S. 400 Letzkau; 
Maercker, a. a. O., S. 364 Lonzyn; S. 480 Scharnau u. v. a.

b) Schematismus, S. 247 Gr. Sehren.
<) Ur. II. 8., I, 2, Nr. 633 S. 403/04 Pestlin; Maercker, a. a. O., S. 413 

Gr. Orsichau; Braun, a. a. O-, S. 47 Frankenhayn (Grutta).
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die nur mit 3/) ja selbst mit 2?) Hufen Pfarrland ausgestattet 
worden waren. Zu den mit drei oder gar nur mit zwei Hufen 
begabten hier angeführten Kirchen muß bemerkt werden, daß es 
sich bei ihnen um selbständige Pfarrkirchen handelt/) an denen 
ein eigener Pfarrer angestellt war, nicht etwa um Filialkirchen, 
an denen Gottesdienst abzuhalten, den Pfarrern der Mutterkirchen 
oblag. Daß derartige Tochterkirchen, die doch gewissermaßen nur 
Appendices ihrer Mutterkirchen waren, mit nur geringem Land
besitz versehen wurden/) ist erklärlich und leicht verständlich. Aus
nahmen kommen auch hier vor?)

Im Gegensatz zu jenen mit recht kleinem Grundbesitz be- 
pfründeten ländlichen Pfarreien stehen einige wenige, die sich einer 
auffallend großen Bewidmung erfreuen. Es sind dies die Pfarr
kirchen in den Dörfern Montau im Komtureibezirke Schwetz, 
Chmelno im heutigen Kreise Carthaus und Stüblau im Danziger 
Werder. Während die erste eine Dos von 10 Hufen aufzuweisen 
hatte/) war die zweite „schon aus alter Zeit mit so weitem Land
besitz ausgestattet, daß der Pfarrer Eberhardt in Chmelno 1351 
zwanzig Hufen in ein deutsch-kulmisches Dorf Röskau umwandeln 
konnte."?) Von der letztgenannten weiß Harnock/) zu berichten:

0 Dormann, a. a. O-, S. 90 Rosengarth; Schematismus, S. 556 Spen- 
gawsken; S. 617 Koslinka; 0 ä. VV., III, Nr. 16 S. 13 Laut; Perlbach, Mate
rialien zur Geschichte Pommerellens, Altpr. Monatsschrift 37, Königsberg 1900 
S. 166 Zemblau; S. 175 Oxhöft.

-) Dormann, a. a. O., S. 36 Schadewalde; S. 78 Tiege; S. 67 Grunau; 
kam. II. L., Nr. 65 S. 98 Russenau; Schematismus, S. 339 Montau; S. 466 
Gr. Wittfelde; S. 515 Heinrichsdorf; Braun, a. a. O., S. 80 Wolfswald; S. 79 
Scherucze.

b) Ueber Kirchen in Städten mit einer Dos von unter vier Hufen siehe oben 
S. 13, Anm. 2.

0 Filialkirchen (Kapellen) mit 2 Hufen sind in Heiligenkreuz (heute Schulen) 
zu Kibiten (Kiwitten) gehörig, 6. ä. tV., I, Nr. 272 S. 452, Freimarkt zu Benern 
gehörig, 0. ä. IV., II, Nr. 192 S. 191, Sühenberq zu Reichenberg, Ebenda, Nr. 291 
S. 292, Blankensee zu Siegfriedswalde, Ebenda, Nr. 344 S. 351 und in Loosen 
zu Elsenau, Schematismus, S. 479.

5) So haben 4 Hufen die Filialkirchen in Open zu Wormditt gehörig, 
0. ll. W., I, Nr. 262 S. 436, Sonnwalde zu Heinrichau, Ebenda, Nr. 227 S. 382, 
Schellen zu Glockstein, Ebenda, III, Nr. 557 S. 554; 8 Hufen in Willenberg zu 
Marienburg gehörig, Bau- und Kunstdenkm., III, S. 103.

b) Wegner, Ein Pommerfches Herzogthum und eine Deutsche Ordens- 
Komthurei, 1. Bd. Posen 1872 S 286.

Hirsch, Geschichte des Karthäuser Kreises bis zum Aushören der Ordens
herrschaft, Zeitschr. des Westpr. Geschichtsvereins, Heft IV, Danzig 1882 S. 73-

«) a. a. O., S. 401.
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„Für das Kirchdorf Stüblau (Stibulo, Stiblo, Stubelaw) hat der 
Hochmeister Ludolph König von Waitzau, der Gründer der Recht- 
stadt Danzig, „in cuns nostra Orebin" 1343 am Johannistage 
die Handfeste erteilt. Von den erteilten 77'/z Hufen sollten 23 dem 
Pfarrer zu Gute kommen."

Unter Nichtberücksichtigung der absonderlich hohen wie niedri
gen Grundbesitzbegabung einzelner Landpfarreien ergibt sich als 
Durchschnittsmaß für die selbständigen Pfarrkirchen auf dem platten 
Lande eine Fläche von annähernd 4'/r Hufen.*)

Forschen wir nun nach den Gründen für all jene Ungleich- 
mäßigkeiten in der Begabung der Pfarreien überhaupt, so lassen 
uns unsere Urkunden vollständig im Stich. Nirgends findet sich 
auch nur eine Andeutung, aus welchen Erwägungen und Grund
sätzen heraus man es für angemessen erachtete, dieser Pfarrei 
einen umfangreicheren, jener in demselben Verwaltungsgebiete 
liegenden jedoch einen geringeren Besitz an Grund und Boden zu- 
zuweisen. Um eine einigermaßen befriedigende Erklärung für diese 
Handlungsweise der kirchengründenden Faktoren zu geben, sind 
wir lediglich auf Vermutungen angewiesen. Immerhin sei der 
Versuch gewagt.

Nehmen wir etwa an, daß die Größe des Pfarrgutes von 
dem Flächeninhalt des Ortes, in dem die Kirche sich erheben sollte, 
abhing, so läßt sich diese Annahme keineswegs als zutreffend er
weisen. Denn wir stoßen auf Ortschaften, deren Feldmark nur 
60 und weniger Hufen,ja sogar unter 40 Hufen groß ist und 
die dennoch eine Landdotation in Höhe von sechs und mehr Hufen 
für ihre Pfarrkirchen erhalten haben. Ja, selbst dem mit der uns

i) Den gleichen Durchschnitt, allerdings nur für die Diözese Ermland, liefert 
auch ein in 8eriptores Herum Warmieusium, Bd. 1, Braunsberg 1866, heraus
gegeben von Woelky und Saage (abgekürzt 88. R. VV.) S. 400 ff. befindliches 
Verzeichnis der „^rebiprssditoralss ssäss äroseeeis Warmiensis oum suis mausie 
et lastis äsoimermn", das nicht vor 1487 und nicht nach 1528 abgefafft ist und 
die zum Ermland gehörigen Kirchen mit ihren Dotes aus jener Zeit aufführt.

2) Sechs Hufen Kirchenbewidmung haben z. B. die Dörfer Stangenwalde 
mit 60 Hnscn, kam. II. 8., Nr. 53 S. 81, Linbenau, 60 H, ?r. H 8., l, 2, 
Nr. 613 S. 389, Heiligenthal, 57'/r 5z., 0 ü. IV., II, Nr. 381 S. 396, Wabcz, 
56 H., 8r. II. 8., I, 2, Nr. 521 S. 329, Braunswalde, 50 H., o. 6. w., II, 
Nr. 347 S. 356, Stolzenhagen, 40 H., Ebenda, II, Nr. 323 S. 337; acht Hufen 
Pestlm, 60 H., I'r II. 8., I, Nr. 633 S. 403.

b) Sechs Hufen Kirchenhos weisen aus die Dörfer Lansin mit 38 Hufen, 
Maercker, a. a- O-, S. 364 und Bcrtingshausen mit 32 Hufen, 0. <4 IV., II, 
Nr. 347 S. 354.



18 Die soziale Lage der Pfarrgeistlichkeit im DmtschordenSstaate.

bekannten umfangreichsten Kirchenbewidmung von 23 Hufen ver
sehenen Dorfe Stüblau war in seiner Handfeste eine Bodenfläche 
von nicht mehr als 77'/2 Hufen, also immerhin noch 2V2 Hufen 
unter dem ursprünglich festgelegten Normalmaß von 80 Hufen ge
geben worden. Andererseits fehlt es auch nicht an Gemeinden, 
deren Flächeninhalt über 50 Hufen hinausgeht, die aber nichts
destoweniger Kirchengrundstücke von nur zwei oder drei Hufen ihr 
eigen nennen dürfen?) Das Dorf Lichtfelde, das schon 1288 oder 
1289 mit 123 Hufen ausgetan worden war, hatte nur zwei freie 
Hufen als Pfarrland bekommen. Der Komtur Sieghard von 
Schwarzburg (1301- 1315) erst verlieh der Kirche daselbst noch 
eine dritte freie und als vierte eine zinspflichtige Hufe hinzu?)

Am ehesten und besten läßt sich diese an sich doch recht merk
würdig verschiedene Landausstattung der Pfarrstellen wohl dadurch 
erklären, daß man dafürhält, bei der Abmessung der Pfarrbewid- 
mungen sei die mehr oder minder große Güte des zur Verteilung 
gelangenden Bodens als ausschlaggebend erachtet worden. Setzt 
man diesen Umstand voraus, so ist es Wohl denkbar, daß in vielen 
Fällen ein Pfarrgrundstück von zwei bis vier Hufen besseren 
Bodens einem solchen von fünf bis acht Hufen minder guter Be
schaffenheit durchaus gleichwertig sein konnte. Und wirklich scheint 
man bei der Zumessung der Dos an die einzelnen Pfarreien der
artigen Erwägungen Raum gegeben zu haben. Sind doch bis auf 
eine Ausnahme^) sämtliche Pfarreien der durch ihren fetten und 
außerordentlich ertragreichen Boden bekannten Marienburger und 
Elbinger Niederung höchstens mit vier, mehrfach wie Schadewalde, 
Tiege, Grunau und Pr. Rosengarth mit noch weniger Hufen begabt 
worden. Wenn dagegen ein Kirchdorf wie Montan mit zehn Pfarr- 
hufen ausgestattet worden ist, so geschah das wahrscheinlich des
wegen, weil der Ertrag des Landes durch öftere Weichselüber
schwemmungen und die in deren Gefolge auftretenden Versandungen 
erheblich geschmälert wurde?) Auch die Pfarrer von Chmelno und 
Tuchel, die sich der oben erwähnten außergewöhnlich großen Be-

') Tiege, Dorfgröße 60 Hufen, Dos 2 Hufen, Dormann, a. a. O., S. 78; 
Scherucze, 51 uno 2 H., Braun, a. a. O, S. 78, Wolfswald, 52 und 2 H., 
Derselbe, S. 80; Rosengarlh, 59 und 3 H., Dormann, S. 90.

Bau- und Kunstdenkmäler Westpr., Ill, S. 281 f.
b) Gr. Lichtenau hat sechs Hufen Kirchenland bei 116 Hufen Dorfgröße. 

Dormann, a. a O-, S. 25.
4- Wegner, a. a. O-, S. 286.
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Widmungen erfreuten, dürften trotzdem einen nicht allzu reichlichen 
Nutzen daraus haben ziehen können, weil beide Orte in einer recht 
sandigen und wenig ergiebigen Gegend lagen. Auf Stüblau mit 
seinen 23 Pfarrhufen indessen trifft unsere Voraussetzung kaum zu. 
Denn das Danziger Werder, in dem Stüblau sich befindet, ist nichts 
weniger als unfruchtbar.

Leider sind wir nicht in der Lage, einem möglichen Zusam
menhänge zwischen Bodenbeschaffenheit und dem entsprechenden 
Umfange der Pfarrdotationen in Altpreußen des genaueren nach
gehen zu können, da uns die nötigen Unterlagen für derartige 
Untersuchungen fehlen. Diese müssen der Einzelforschung über
lassen bleiben. Wir beschränken uns daher an dieser Stelle auf 
jene Hinweise und Andeutungen.

Um einen Ausgleich gegenüber den mit umfangreicherem 
Besitz ausgestatteten Kirchen herbeizuführen, wurde möglicherweise 
auch einer Pfarrei mit weniger Grundbesitz eine verhältnismäßig 
größere Anzahl Ortschaften, deren Bewohner ihr zu Leistungen 
verpflichtet waren, zugewiesen. Doch läßt sich auch diese Vermutung 
bei jeglichem Fehlen urkundlicher Nachrichten nicht erweisen.

2. Rspitel.

Vermehrung und Verminderung des Pfsrrgrundbeslhes.
Während nun eine große Anzahl von Pfarreien bis auf den 

heutigen Tag im vollen und ungeschmälerten Besitze der Land- 
bewidmungen, die ihnen bei ihrer Gründung zuerteilt worden 
waren, verblieben sind, hat aber auch eine recht erhebliche Menge 
von ihnen im Laufe schon der Ordensherrschaft eine Vergrößerung, 
häufiger jedoch eine Verminderung des ursprünglich für sie aus
geworfenen Grundbesitzes erfahren. Beide Vorgänge lassen sich an 
der Hand von zahlreichen Beispielen verfolgen.

Wenden wir uns zunächst den Vergrößerungen zu. Recht 
häufig kam es vor, daß Städte wie Dörfer von der Landesherr
schaft, dem Orden, den Bischöfen und Domkapiteln, kürzere oder 
längere Zeit nach ihrer Begründung noch mit neuem Grundbesitz 
begabt wurden. Mitunter war nämlich die gedeihliche Entwicklung 
oder gar der Fortbestand einer derartigen Niederlassung dadurch 
in Frage gestellt, daß die dazu gehörigen Aecker zu wenig ergiebig 
oder etwa Wiesen zur Weide und Wald für Bau- und Brennholz 
in ausreichendem Maße nicht vorhanden waren. Solche bei der 
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Anlage noch nicht voraussehbaren und erst allmählich hervor
getretenen Fehler wirksam und nach Möglichkeit zu beseitigen, ließ 
sich die zuständige Herrschaft auf die Vorstellungen der betreffenden 
Ortsbewohner meist gerne bereit finden. Sie verschaffte Abhilfe, 
indem sie von neuem Grundbesitz verlieh in Form von Wald und 
Wiesen/) und, wenn nötig, Wohl auch von Ackerland?) Auch durch 
Zusammenlegung mehrerer wirtschaftlich schwacher Siedlungen ^) 
suchte sie das neugeschaffene Ganze zu stärken und lebensfähig zu 
machen. Bisweilen stellte sich auch bei einer später stattfindenden, 
sorgfältigeren Vermessung der Dorffluren und der Stadtmarken 
— die erste war bei den damals noch so unruhigen Zeiten meist 
ziemlich flüchtig und mehr schätzungsweise vor sich gegangen — 
Übermaß heraus. Dieses ward dann ebenfalls gegen einen mehr 
oder minder hohen Zins oder aber auch als Freihufen an die in 
Frage kommenden Gemeinden als nunmehr rechtliches Eigentum 
übergeben. An diesen neuen Landverleihungen oder -schenkungen 
bekam die Kirche, falls eine solche innerhalb der betreffenden Orts
grenzen bereits vorhanden war, natürlich ihren entsprechenden 
Anteil. Demnach hielt der Landbesitz der Pfarreien auf ganz 
regelrechte Weise mit der Vergrößerung der Gemeindeäcker im 
Wachstum gleichen Schritt.

So hatte die Pfarrei der Stadt Guttstadt bei ihrer Gründung 
im Jahre 1329 nur vier Hufen aufzuweisen?) steht aber um die 
Wende des 15. Jahrhunderts mit vier Hufen und zwanzig Morgen 
da. Den Zuwachs hatte sie bei einer neuen Verteilung der Län- 
dereien im Jahre 1379 erhalten?) Die Pfarrkirche der Stadt 
Wartenburg weiter war 1346 mit sechs Hufen begabt worden?) 
Als 1406 der Bischof Heinrich von Ermland das Schulzenamt 
in der Stadt gegen Verleihung von 30 Hufen eintauscht, wird die 
Kirche noch mit einem Anteil eines ganzen Hofes an den 30 Hufen

0 o. a. IV-, II, Nr. 242 S. 240; III, Nr. 46 S. 31; Dormann, a. a. O., 
S. 80; Ober!. Geschichtsblätter, I, S. 105 u. v. a.

Heinrich, Bischof von Ermland, verschreibt 1400 den Bewohnern von 
Sowiten „pro dono Mütn st oonssrvs-tions vills 8ovr1ten, ne kuturis tsmporidns 
ävkeotum lixnorum (Issolstur st cleüsist, prout inm villss st opida vidimus 
äesolari" sechs Hufen zu demselben Rechte wie sie ihre übrigen Hufen besitzen. 
6. ä. IV., III, Nr. 347, 1 S. 315.

ch Dormann, a. a. O-, S. 87
«) 0. ä. IV., I, Nr. 245 S. 410.
») 88. L. IV., I, S. 417 Anm. 150.
«) 0. ä. IV. II, dir. 368 8. 380.
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dotiert?) Von den Dörfern Okonir?) und Christfelde,^) die 1325 
und 1346 mit je vier Pfarrhufen ausgetan worden waren, hören 
wir, daß das Kirchengut der ersten sich später um eine, das der 
anderen seit 1382 um.zwei Hufen vergrößert hat. Auch das Pfarr- 
land des Dorfes Lichtfelde (gegründet 1288/89), das sich ursprüng
lich auf nur zwei Hufen belief, wurde durch den Komtur Sieghard 
von Schwarzburg (130l—1315) um zwei Hufen vermehrt?) Nach
dem der Landgemeinde Tolksdorf in der Handfeste von 1300 eine 
Kirchendos in Höhe von vier Hufen für den Pfarrer und einer 
für den Glöckner angewiesen worden war?) bestand diese nach den 
ältesten Visitationsakten im 16. Jahrhundert bereits aus sechs 
Hufen?) Bemerkenswert ist endlich noch die Vermehrung des 
Pfarrlandes im Dorfe Schönflyß oder Strowangen. Nach seiner 
Gründungsurkunde von 1346 sollte hier eine Kirche der hl. Martha 
errichtet werden, deren Ausstattung sechs Hufen betrug?) Als 
dann der ermländische Bischof Heinrich Soerbom 1385 das Dorf 
unter dem Namen Bischofstein zur Stadt erhob, bekam sie noch 
drei Morgen hinzu?) Während bei unseren übrigen Beispielen 
der Grund der Pfarrlandvergrößerung nicht ersichtlich ist, hat im 
letzten Falle die Umwandlung aus einer Dorf- in eine Stadt
gemeinde die Erweiterung des kirchlichen Grundbesitzes herbeigeführt.

Alle diese Vergrößerungen des pfarrherrlichen Landbesitzes 
dürften wohl zumeist, auch wenn das nicht besonders angegeben 
ist, auf landes- oder grundherrschaftliche Mehrverleihung zurückzu- 
führen sein. Doch ist hier und da eine solche auch durch Schen- 
kungen von privater Seite zustande gekommen. Hierfür ein Bei
spiel: Im Jahre 1471 starb Rutcher von Birken. Seine Witwe 
Barbara schenkte 1485 das ihr gehörige Dorf Siemon der Jo- 
hanniskirche zu Thorn mit der Bestimmung, daß der jedesmalige 
Propst die Einkünfte zu verzehren haben sollte, was auch bestehen 
geblieben ist. 1468 umfaßte das genannte Dorf 64 Hufen; von

„Insuper xledanus ibidem partem in omvibue libere Kaders 
(debet) in eisdem XXX maubis, yuemadmodum alii ineole äs vna Integra en- 
ria reeipient et kabedunt." 0. d. W., III, Nr. 422 8. 420.

2) 86kematismus, 8. 446.
2) Lbenda, 8. 463.
i) Bau- und Kunstdenkmäler von Westpr., III, S. 281 f.
5) 0. d. I, Nr. 109 S. 191.

88. R. VV., I, S. 430 Anm 220.
9) 0. 6 II, N». 73 S. 74.
8) 88. R. I, S. 434 Anm. 236.
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ihnen hatten die sechs Schulzenhufen jährlich zu Martini 6 Firdung*) 
geringen Geldes?) und ein paar Hühner, die übrigen 58 Hufen je 
6^2 kiiä. und gleichfalls ein paar Hühner zu zinsen. Der Kretsch- 
mer (Krüger) zahlte jedes Jahr 2 m. Im ganzen brächte das 
Dorf zur Zeit der Schenkung die bedeutende Summe von 95 m 
3 kirä?)

Auf natürliche Weise kam eine Vergrößerung des Landbesitzes 
einer Pfarrei selbstverständlich auch dann zustande, wenn aus 
irgend welchen Gründen eine selbständige Kirche einging und die 
dazu gehörige Gemeinde in die Nachbarpfarrei eingepfarrt wurde, 
wie das nicht selten geschehen ist. Die im Besitze der eingehenden 
Pfarrstelle befindlichen Hufen wurden dann zu denen der Nachbar
pfarre hinzugeschlagen?)

Viel häufiger als eine Zunahme ist eine Verminderung des 
bei der Gründung eines Ortes für die Pfarrei bestimmten Land-

Nach Lohmeper a. a. O- S. 205 wurde im Ordensstaate im ganzen 
13. Jahrhundert und bis zur Mitte des folgenden nur eine einzige Münzsorte, 
der Pfennig oder Denar (Brakteaten) ausgeprägt, von denen 720 auf die Mark 
reinen Silbers gingen. Als Zwischenstufe zwischen der Mark und dieser kleinen 
Münze nahm man, jedoch eben nur für die Rechnung, ohne sie auszuprägen, den 
Solidus oder Schilling und den Skot an, so zwar, daß 1 Mark — 4 Firdung 
(kirä.) — 24 Skot (so.) — 60 Schilling (soll.) — 720 Pfennig A) war. Dieselbe 
Einteilung blieb auch für die ganze Zeit der Ordensherrschaft bestehen. Nach 
angestellten Gewichtsproben hatten fünf preußische Denare ziemlich genau den 
Silberwert eines früheren silbernen Zwanzigpfennigstückes deutscher Reichswährung. 
Somit ist die preußische Mark (m.) in Vorkriegsgeld etwa 28,80 M., rund 30 
M, der so. 1,20 M-, der soll. 60 Pfennige wert. Diese ganz schematische Um
rechnung ist natürlich mit gebührender Vorsicht aufzunehmen. Denn einmal sind 
wir über die Wertschwankungen des damaligen Geldes zu wenig unterrichtet, und 
dann sind wohl nirgends so viele Münzverschlechterungen an der Tagesordnung 
gewesen als gerade im Ordenslande, namentlich seit dem unglücklichen Kriege 
1410/11. Ferner ist der Kaufwert des Geldes im Laufe der Jahrhunderte außer
ordentlich gefallen. Er mag für die preußische m. zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
ca. 40 Borkriegsmark betragen haben. Das Ausgabebuch des Marienburger 
Hauskomturs für die Jahre 1410—1420, herausgeg. von Ziesemer, Königsberg 
1911 S. XXI Vgl. auch die folgende Anm.

2) „Durch die in Folge der kriegerischen Unglücksfälle vorgenommenen Münz
verschlechterungen wurde der Wert der Münzen bedeutend verändert, namentlich 
in den Jahren 1416 bis 22 war neben der gewöhnlichen Rechnungsmark eine so
genannte geringe Mark in Geltung, deren Wert von 1417—19 als die Hälfte der 
gewöhnlichen preußischen Mark angegeben wird." Sattler, Handelsrechnungen des 
deutschen Ordens, Leipzig 1887 S. XXXIX.

b) Un,erokor, a. a. O, S. 516 f.
4) Lobomtttismns, S. 638, 639, 440, 556, 562 u. a.
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besitzes festzustellen. Für diese Erscheinung kommen mehrere Um
stände als Ursachen in Betracht. Dabei sind die Pfarrstellen- 
inhaber nicht immer von einer Schuld an etwaigen späteren Ver
lusten freizusprechen. Manche Pfarrer nämlich veräußerten frei
willig ihre Ländereien oder wenigstens einen Teil davon gegen 
einen ewigen Geldzins. Ueber diesen Vorgang, der stärker erst im 
15. Jahrhundert einzusetzen scheint und für die weitere Entwicklung 
der sozialen Lage vieler Pfarreien von einschneidendster Bedeutung 
geworden ist, unterrichten uns in vorzüglicher Weise drei Urkunden 
aus dem Bistum Ermland. Sie können als typisch auch für die 
anderen Gebiete des Ordensstaates gelten. Darum und weil sie 
für den gesamten Pfarrstand von so außerordentlicher Wichtigkeit 
sind, mögen sie, in möglichster Kürze natürlich, hier Platz finden.

Zuerst handelt es sich um ein Aktenstück, in dem der Bischof 
Johannes von Ermland am 12. Juli 1420 den vom Pfarrer 
Berthold zu Glockstein vollzogenen Verkauf der vier zur Filial- 
kirche in Schellen gehörigen Pfarrhufen bestätigt?) Hiernach hat 
Berthold dem Bischöfe mehr als einmal auseinandergesetzt, daß 
die Pfarrer von Glockstein aus den genannten vier Hufen ihrer 
Tochterkirche zu Schellen der weiten Entfernung wegen bis dahin 
nur einen mäßigen Ertrag und Nutzen haben ziehen können. Um 
nun einen größeren Gewinn daraus zu erzielen, hat er den Bischof 
gebeten, die vier Hufen für einen dem augenblicklichen Pfarrer 
von Glockstein zu entrichtenden jährlichen Zins verkaufen, das Geld 
aber in den Nutzen der Pfarrer von G. verwenden zu dürfen. 
Der Bischof hat die Bitte als berechtigt und dem Rechte angemessen 
(tunguum iustsm Lt iuri con8onum) genehmigt. Daher hat Bert
hold die vier freien Hufen an einen gewissen Peter Kirstans aus 
Glocksteiu für den Preis von je 9 Mark rechtmäßig (rite et legitime) 
verkauft. Peter und seine rechten Erben und Nachfolger in den 
Hufen sollen sie frei von allem Scharwerk, wie sie auch der Pfarrer 
gehabt hatte, zu kulmischem Rechte besitzen und sie auch mit dem
selben Rechte verkaufen oder vertauschen dürfen. Dem genannten 
Pfarer Berthold und seinen Amtsnachfolgern an der Glocksteiner 
Kirche sind sie verpflichtet, von jeder Hufe eine Mark als Zins 
und von allen vier zusammen an Stelle des Dezems oder des 
Meßgeldes (loco clecimsrum 8eu annonse mi88uli8) vier Solidi 
am Feste Mariä Reinigung jährlich zu zahlen. Das zu entrichtende

l) o. 6. w., III, ölr. 557 S. 554 ff.
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Erbgeld (pscunia kersctitsria) haben Peter und seine Nachfolger 
dem Pfarrer in Glockstein in drei Terminen zu geben, jedesmal 
in Raten von 12 Mark. Die erste Zahlung hat an dem erwähnten 
Tage des Jahres 1422, die beiden anderen haben in den darauf
folgenden Jahren zu erfolgen. Für das Geld soll der Pfarrer in 
Glockstein einen Zins von 3 Mark in wenigstens freien Gütern 
(in donis ckumtsxat libsrw) des Bistums nach eingeholter Zu
stimmung der bischöflichen Behörden erstehen, der dem jeweiligen 
Pfarrer der besagten Kirche für ewige Zeiten gehören soll.

Weil er von zwei in dem Felde vor der Stadt gelegenen 
Zinshufen bis dahin nur einen kleinen Nutzen gehabt hat, ist der 
Pfarrer von Wormditt ebenfalls beim Bischöfe vorstellig geworden, 
sie zu einem ewigen Zinse austun zu dürfen. Unterm 18. Juni 
1421 erteilt ihm der Obere gleichfalls seine Zustimmung dazu?) 
Und so hat der Pfarrer Balthasar je eine Hufe an zwei Worm- 
ditter Bürger Marcus Tisch und Hannus Döring, zu kulmischem 
Rechte ausgegeben, um jährlich zu Martini von jeder Hufe 7 kirct. 
Zins, einen Scheffel Roggen und einen Scheffel Hafer zu erhalten. 
Da jedoch die besagten Hufen Zinshufen gewesen waren, von 
denen je Vs m. an den bischöflichen Tisch abzuführen waren, so 
bleibt auch in Zukunft diese Verpflichtung für den jeweiligen 
Pfarrer bestehen. In der Flurlage der zwei veräußerten Hufen 
lag ein Garten. Den Zins hiervon jedoch behielt sich Herr 
Balthasar für seine Person und für seine Nachfolger vor. Unter 
denselben Bedingungen lat der Pfarrer außerdem noch einen 
anderen Garten mit Gebäuden, der ebenfalls zu den Hufen gehört 
hat, zu einem ewigen Zinse in Höhe von 1^2 m. jährlich an den 
Ratmann Hannus Trumpe in Wormditt aus. Im ganzen bezog 
er also von den zwei Hufen nebst dem einen Garten nach Ab
führung von einer m. an den Bischof vier m. Zins im Jahre.

Die dritte Urkunde endlich, die ebenfalls aus dem Jahre 1421 
stammt und sich mit demselben Gegenstände beschäftigt,?) ist in 
fast genau den gleichen Worten gehalten wie diejenige, welche über 
den Verkauf der Filialkirchenhufen von Schellen berichtet. Es liegt 
daher der Schluß nahe, daß beide Aktenstücke ein und demselben 
Formelbuche entstammen, das für ähnliche Fälle angelegt worden 
war. Diese Tatsache hinwiederum läßt es glaubhaft erscheinen,

') 6. a. IV., III, Nr. 574 S. 569 ff.
0. cl. 4V., III, Nr. 576 S. 572 s.
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daß solche Veräußerungen von Pfarrhufen zu ewigem Zins in 
jener Zeit recht häufig vorgekommen sein müssen.

In unserem Schriftstücke nun bestätigt der ermländische Bischof 
die Uebcrlassung zweier Pfarrhufen in Plausen zu einem ewigen 
Zins. Neu ist die Begründung dieses Rechtsgeschäftes durch 
Hermann, den Pfarres jenes Ortes. Die Pfarrkirche in Plausen 
war von Alters her, nämlich im Jahre 1355 schon/) mit sechs 
Hufen dotiert worden. Wegen der Seelsorge (propter curam po- 
puli et 8slutem animsrum eorum) vermöge er nicht, so führt der 
genannte Pfarrer aus, sich in genügend zureichendem Maße den 
sechs Hufen zu widmen. Daher seine Bitte, zwei davon zu größerem 
Nutzen gegen einen sicheren Zins, der dem jeweiligen Pfarrer der 
Stelle zufallen solle, veräußern zu dürfen. Da der Bischof seinen 
Entschluß als berechtigt und den Rechtsgrundsätzen angemessen an
erkannt hat, so hat Pfarrer Hermann jene zwei freien Hufen für 
je 36 m. an Nicolaus Hofeman und dessen Sohn Nicolaus sowie 
deren Rechtsnachfolger als von jedem Scharwerk freie Hufen zu 
kulmischem Rechte verkauft, zugleich mit der Erlaubnis des Weiter
verkaufes oder Tausches. Den Käufern liegt die Verpflichtung ob, 
jährlich zu Martini für jede Hufe eine m. Zins und daneben 
„loco äscimsrum seu snnono mi883li8" zusammen vier Solidi 
dem Pfarrer von Plausen zu entrichten. Das Erbgeld (pecunis 
llsreäitsna) aber in Höhe von 72 m. sind sie gehalten, an die 
bischöfliche Kasse (sä camersm nv8lrsm 8su procurstori8jno8tri 
§enersli8) in Raten von 6 m. abzuführen. Die Anlage dieses 
Geldes soll durch Zinskauf in freien Gütern des bischöflichen Ge
bietes mit Genehmigung des Ordinarius stattfinden und der so 
erworbene Zins für alle Zeiten den Pfarrern von Plausen über- 
wiesen werden. Ueberdies hält der genannte Hermann für sich 
und seine Nachfolger im Amte von dem verkauften Gelände einen 
Garten von der Größe eines Morgens, am Ende des Dorfes 
Plausen gelegen, zurück.

Diese drei von uns angeführten Urkunden sind in mehrfacher 
Beziehung lehrreich. Anfangs waren wohl alle Pfarrer in den 
Städten wie auf dem Platten Lande gezwungen, die zu ihren 
Stellen gehörigen Aecker selbst zu bewirtschaften?) Daraus ergaben

>) Ebenda, II, Nr. 223 S. 222.
2) Einmal scheint die Eigenbewirtschaslung direkt anbesohie» worden zu 

sein. Das Kirchdorf Ärutta, 1282 ansgegeben, bekani als Kirchendos acht Hufen, 
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sich für viele von ihnen manche nicht unerhebliche Unbequemlich
keiten. Bei größeren Gemeinden absorbierten die Seelsorge und 
sonstige Amtsgeschäfte den größten Teil ihrer Zeit und Kraft. 
Wo sollte ihnen da noch Muße genug Herkommen, sich der Be
wirtschaftung ihrer Liegenschaften zu widmen, die, sollten sie einen 
entsprechenden Ertrag liefern, einen ganzen Mann erforderte. Eins 
oder das andere, die Seelsorge oder die Wirtschaft mußte unter 
solchen Umständen sicherlich Schaden erleiden. Doch gesetzt auch 
den Fall, daß die kirchlichen Obliegenheiten dem Pfarrer nebenbei 
noch soviel freie Zeit gewährten, in seiner Landwirtschaft wirklich 
intensiv tätig zu sein, so stellen sich dieser Betätigung noch andere 
nicht minder schwere Hindernisse in den Weg. Die wenigsten 
Pfarrer mögen Wohl von Hause aus die Neigung und, was noch 
wichtiger ist, auch die Befähigung mitgebracht haben, einen derartig 
großen landwirtschaftlichen Betrieb, wie ihn die recht umfangreichen 
Dotationen erheischten, zu leiten und den möglichst großen Nutzen 
daraus zu ziehen. Die Klage, daß sie dazu nicht imstande seien, 
steht in unseren Urkunden ja nicht umsonst immer an erster Stelle. 
Ferner machten auch nicht selten die weiten Entfernungen von 
dem Psarrsitz bis zu den Hufen, insbesondere zu den Filialkirchen- 
gütern, eine Eigenbewirtschaftung nicht bloß schwierig und kostspielig, 
sondern bei der schlechten Wegebeschaffenhcit jener Zeit vielfach 
geradezu unmöglich. Auch mangelte es den Pfarrern, namentlich 
den Anfängern, sicherlich vielfach an den nötigen Arbeitskräften') 
und an hinreichendem Inventar, wenngleich man vielleicht schon 
damals hier und da den Versuch gemacht haben mag, dem letzten 
Uebelstande durch Festlegung des sogenannten eisernen Inventars 
in etwa abzuhelfen. Zeitpächter aber waren nicht immer zu haben?) 
von ihnen sollte der Pfarrer vier selbst bearbeiten, vier durfte er gegen Zins 
austun. Kedemstismus, S. 440.

') Die Klagen über Arbeiter- und Dicnstbotenmangel setzen auch in Preußen 
schon sehr früh ein, verstummen während der ganzen Ordensherrschaft nicht und 
erreichen ihren Höhevuntt gegen Ausgaug des Mittelalters. Vgl. H. Steffen, 
Beiträge zur Geschichte des ländliche» Gesindes in Preußen am Ausgange des 
Mittelalters, Königsberg 1903.

^-Besonders nach dem Kriege 1410—11 mit Polen, in dem das Ordens
land sehr stark verwüstet worden war, mag es schwer gewesen sein, Pächter 
für Ländereien zu finden. Lagen doch z- B. von 1130 Hufen in dem Gebiete 
der Koniturei Slrasburg allein nicht weniger als 609, also über die Hälfte wüst. 
Braun, a. a. O-, S. 111 ff- Auch in den anderen Landesleilen sah es nicht 
bester, eher noch schlimmer aus. Darüber geben die Schadenbücher des Ordens 
erschreckenden Ausschluß. Vgl. auch 0. 6. IV., III, »r. 495 S. 503 sf (1414).
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Dahingegen fanden sich Ackerbürger, und das waren die Bewohner 
der Städte wohl zumeist, oder Bauern bereit, eine oder mehrere 
Pfarrhufen gegen Entrichtung einer Kaufsumme und eines jähr
lichen Zinses zu übernehmen, wenn ihnen der Pfarrer zusichern 
konnte, das Land nicht nur für ihre Lebenszeit behalten, sondern 
Besitz und Nutzung auch auf ihre Kinder und Nachfolger vererben, 
ja verkaufen und vertauschen zu dürfen. Auf diese Weise entstand 
die Einrichtung der Erbpacht, die der Zustimmung der geistlichen 
Behörde, des Diözesanbischofs, bedurfte, vermutlich auch des welt
lichen Kirchenpatrons, falls ein solcher vorhanden war. In unseren 
Fällen jedoch ist davon nicht die Rede, weil der Bischof selbst 
Patron war. Daß von bischöflicher Seite diese Vererbpachtung 
durchaus als zeitgemäß und kirchenrechtlich einwandfrei, auch für 
die Pfarreien als förderlich angesehen wurde, geht aus der stets 
gerne gewährten Erlaubnis dazu, nicht weniger auch aus der 
Wendung hervor, nach der ein dahin zielendes Gesuch der Pfarrer 
als „peticio tsnguam justa et juri consons" bezeichnet wurde.

Kein Wunder daher, daß nicht wenige Pfarrer unter den er
wähnten Umständen, besonders wenn noch Alter oder Kränklichkeit 
als treibende Kräfte hinzukamen, gern und freudig nach diesem so 
verlockend erscheinenden Auskunftsmittel griffen und sich ihres 
ganzen Landbesitzes oder eines Teiles in dieser Form entäußerten. 
Waren sie selbst doch augenblicklich und voraussichtlich ebenso auch 
ihre Nachfolger aller Schwierigkeiten enthoben und brauchten sich 
nicht mehr mit wirtschaftlichen Sorgen und Kümmernissen herum- 
zuplagen. Sie erhielten fortan zu den bestimmten Terminen das 
Bargeld und konnten sich nunmehr mit voller Kraft ihren seel- 
sorgerischen Berufsgeschäften widmen. Für die Gegenwart war 
somit alles in schönster Ordnung. Wie stand es aber mit der 
Zukunft?

Daß ein solches Verfahren, die Dos zur Vererbpachtung aus- 
zugeben, einer gewissen Kurzsichtigkeit nicht entbehrte und früher 
oder später recht nachteilige Folgen für den Pfarrklerus zeitigen 
mußte, ist klar. Wo sich dieser Akt unter rechtmäßigen Formen 
abgespielt hatte, das will besagen, wo unter Einholung der not
wendigen Zustimmung des Bischofs und des Kirchenpatrons alle 
dabei in Frage kommenden Verpflichtungen der vertragschließenden 
Parteien festgelegt und verbrieft worden waren, ging es noch'an. 
Da konnte immer in Zweifelsfällen auf diese amtlichen Abma
chungen zurückgegriffen und eine Verschleierung des ursprünglichen 
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Tatbestandes verhindert werden. „Tatsächlich freilich wird es Wohl 
nicht gerade selten geschehen sein", so schreibt von Brünneck') be
treffs dieser Vorgänge in der Mark Brandenburg während des 
Mittelalters, „daß hiergegen gefehlt wurde und mit Nichtbeachtung 
der einschlagenden kirchenrechtlichen Vorschriften die Pfarrer auf 
eigene Hand oder nur mit Zustimmung des Patrons, ohne den 
geistlichen Obern zu fragen und ohne dessen Bestätigung, einzelne 
oder mehrere Pfarrhufen an Ackerbürger oder Bauern zu erblichem 
Besitzend Nutzung austaten. Trat dann ein Wechsel in der Person 
des Pfarrers ein, so mochte der Amtsnachfolger, sofern der Bauer 
ihm nur Zins zahlte, mit der von seinem Vorgänger getroffenen 
Einrichtung zufrieden sein und es dabei bewenden lassen. Es lag 
ihm nicht oder »doch nicht immer daran, sich zu erkundigen und 
nachzuforschen, ob die stattgehabte Verleihung des Pfarrlandes 
auch in gehöriger Weise vor sich gegangen sei. Und selbst wenn 
er erfuhr, daß sie wegen Mangels der rechtlichen Erfordernisse nicht 
zu Recht bestand,'fand er es vielleicht seinen Interessen mehr ent
sprechend, die Hufen dem Bauern zu lassen, statt den Vertrag an- 
zufechten und das Land zurückzufordern und in eigenen Besitz und 
Bewirtschaftung zu nehmen. Ebensowenig mochte sich der Kirchen- 
patron veranlaßt sehen, die Verleihung von Pfarrland zu erblichem 
Besitz und Nutzung bloß darum rückgängig zu machen, weil er von 
demZPfarrer deshalb nicht gefragt, noch um seine Einwilligung 
angegangen war. Noch häufiger aber dürfte es geschehen sein, 
daß.der Patron, nachdem er selbst auf Bitten des Pfarrers in die 
erbliche Verleihung von Pfarrhufen an Ackerbürger und Bauern 
gewilligt hatte, sich weiter nicht darum kümmerte, wie es sich mit 
der Bestätigung des Vertrages durch den geistlichen Obern verhielt, 
und ob diese überhaupt nachgesucht und erlangt ward."

Was^.von Brünneck über märkische Verhältnisse jener Zeit 
sagt, trifft^ im großen und ganzen auch auf die in Preußen zu. 
Auch hier gab es Geistliche, die mit dem Pfarrgut willkürlich ge
schaltet haben. Das läßt sich aus einigen Bestimmungen des 
Rigaer Provinzialkonzils vom Jahre 1428?) unschwer erkennen, 
die .in..die Satzungen der späteren preußischen Diözesansynoden

») vonIBrünneck, Beiträge zur Geschichte des Kirchenrechts in den deutschen 
Kolonisationslanden II, Zur Geschichte des märkischen Provinzialkirchenrechts, 
Berlin^1904 S. 88.

2) Jacobsohn, u. ». 0. dir. VlI, S. (30), Ktiatuta krovincialia Ooooilii 
liixvngjs anno 1428 oonxreKati.
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Aufnahme fanden und für diese Geltung hatten?) Durch sie wird 
jede Veräußerung von Ackerland, Wiesen und anderen kirchlichen 
Liegenschaften, wie sie in der Kirchenprovinz besonders durch 
Pfarrer vorgekommen waren, untersagt und ihre unversehrte 
Wiederherstellung so bald als möglich (qusntociu8) anempfohlen?)

Das war zwar leicht angeordnet, aber bei den dem unglück
lichen Kriege gegen Polen folgenden Wirren und andauernden 
Unruhen im Ordensstaate während des 15. Jahrhunderts und bei 
dem sich infolgedessen ergebenden Mangel an strenger Beaufsichti
gung und Zucht der Geistlichkeit äußerst schwer oder überhaupt 
nicht durchzuführen. Und so kam es denn, wie zahlreiche Beispiele 
es beweisen, daß vielerorts die gesamte Kirchendotation spurlos 
verschwand und nur noch die Erinnerung daran, daß sie überhaupt 
einmal bestanden hatte, übrig blieb. So sehen wir denn, daß z. 
B. die je vier Pfarrhufen in Christseldeb) und Mossin?) desgleichen 
die fünf in Schlagentii?) durch die erwähnte Erbpacht restlos ver
loren gegangen sind. Die Dos von Culmsee bestand anfänglich 
aus zwölf Hufen. Nach Maercker hatten aber die Culmseer Bürger 
drei Hufen davon an sich gerissen?) vermutlich auch auf dem Wege 
der Vererbpachtung, was jedenfalls auch auf Nawra zutrifft. Von 
dessen vier Kirchenhufen ist 1667 nur noch eine vorhanden?) Ueber 
Richnau weiß derselbe Maercker zu berichten, daß, da die Kirche 
dortselbst von dem deutschen Orden ursprünglich als eine Pfarr
kirche begründet worden war, sie unzweifelhaft auch mit Pfarr
hufen versehen worden ist. Sie müssen indessen frühzeitig ver
schwunden sein. Denn in keiner der Urkunden und Visitationen 
des 17. Jahrhunderts wird ihrer noch Erwähnung getan. Das 
läßt schließen, daß die Pfarrhufen in der Feldmark Richnau ge
legen haben und zu Zeiten, als die .Kirche ohne Geistlichen war,

>) Ueber das Verhältnis des Erzbischoss von Riga zu den preußischen Bis
tümern vgl. Jacobsohn, a. a. O., S- 43.

2> Der betreffende Abschnitt in den Rigacr Provinzialstatuten ist über- 
schriebcn „XVI. ve redns seelesie non nlismunlis" nnd lautet zum Schlüsse: 

La proptsr stauümus vt terpe rurules fenloidi» ue ulis pertinencie 
sie nt prekertnr ud ipsis eoelsZjjs Ilnledite Labtraote, (zuuntooins ints^ralitvr 
restitumitul-." Vgl. auch von Brünneck, a- a. O-, S. 89 f.

o) Lokemutismus S. 463.
Ebenda, S. 500.

5) Ebenda, S. 631.
6) Maercker, a. a. O., S. 149.

Derselbe, a. a. O., S. 395.



30 Die soziale Lage der Pfarrgeistlichkeil im DemschordenSstaate.

von den Besitzern des Gutes eingezogen worden sind?) Ob diese 
Besitzer des Gutes zugleich Patrone der Kirche gewesen sind und 
so ihre Stellung zur Beraubung jener benutzt haben, muß dahin
gestellt bleiben, ist jedoch nicht so ganz unwahrscheinlich. Nicht er
sichtlich ist auch der Grund zu der Minderung der Pfarrländereien 
von Heilsberg. Obwohl in der Handfeste der Stadt vom Jahre 
1306 als solche sechs Hufen ausgeworfen worden waren?) sind 
nach ungefähr 200 Jahren nur noch vier Hufen als Dotation 
vorhanden?)

Bisweilen sind Schmälerungen der Bewidmung auch auf 
natürliche Ursachen zurückzuführen gewesen. So hatte die Kirche 
zu Schönsee anfänglich zwölf Hufen aufzuweisen. Von diesen hat 
der Schönseer See später zwei Hufen überflutet, so daß 1667 nur 
noch zehn zu verzeichnen waren?)

Wo es aber infolge Nachlässigkeit und kirchenrechtlich nicht 
einwandfreien Verfahrens der Pfarrer zu einer Minderung oder 
gar selbst zu völligem Verluste der Pfarrhufen kam, traten denn 
auch früher oder später Zustände ein, wie sie die Statuten des 
Rigaer Provinzialkonzils anschaulich schildern. Die Pfarrer solcher 
Kirchen, so heißt es da, oder ihre Nachfolger können wegen der 
Lostrennung und Veräußerung des kirchlichen Grundbesitzes in 
ihren Wohnungen nicht verweilen noch dem ihnen anvertrauten 
Volke beistehen. Oefters sind Kirchen, die früher, solange sie in 
der Unversehrtheit ihres Besitzes erhalten waren, ihre Rektoren 
mit einem oder zwei Kaplänen in Ehren zu unterhalten vermochten, 
schon kaum mehr noch imstande, einen oder auch überhaupt keinen, 
zum wenigsten keinen tauglichen Geistlichen zu ernähren. Deswegen 
wird zu seiner Zeit zur Leitung der Kirche kein geeigneter oder 
kaum ein anderer dem Volke zupassender Priester erworben werden 
können. Daraus aber entständen nicht geringe Gefahren für die 
Seelen der Gläubigen?)

Selbst wenn Erbpachtverträge, wie die oben behandelten, mit 
Zustimmung aller dabei in Betracht kommenden geistlichen und 
weltlichen Faktoren ordnungsmäßig abgeschlossen worden waren, 
wenn ferner der Zins auch für alle Zeiten unverrückbar festgelegt

0 Derselbe, a. a. O., S. 168.
r) 0. 6. VV, I, Nr. 142 S. 247.
») 88. R >V., I, S. 440.
0 Maercker, a. a. O-, S. 165 Anm. 3.
°) Jacobson a. a. O. Nr. VII S. (30 f.).
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Worden war, so führten diese Abmachungen auch in dieser Form 
eine allmähliche Schwächung, des Pfarreinkommens herbei. Nicht 
für den Augenblick, Wohl aber nach Ablauf von so und so viel 
Jahren. Viele Pfarrer mußten dies zu ihrem Leidwesen erfahren. 
Die Kaufkraft des Geldes hat sich bekanntlich mit der fortschreiten
den Zeit außerordentlich stark vermindert. Eine preußische Mark 
z. B. verlor selbst unter normalen Verhältnissen in hundert Jahren 
vielleicht die Hälfte ihres Wertes, vielleicht auch noch mehr, viel
leicht weniger. War nun etwa im 15. Jahrhundert eine Pfarrhufe 
gegen eine bestimmte Zinssumme, die zur Zeit als dafür ange
messen zu betrachten war, in Erbpacht ausgegeben worden, so 
stand diese Summe im 16. Jahrhundert infolge des inzwischen 
erfolgten Sinkens des Geldwertes der Mark keineswegs mehr im 
richtigen Verhältnis zu dem ausgetanen Objekt. Von den je
weiligen Inhabern der Hufe aber wurde immerfort nur dieselbe 
ursprünglich festgelegte Zinsquote gezahlt. Eine angemessene Er
höhung des Zinses ward selbstverständlich von dem Erbpächter ab
gelehnt und konnte auf Grund der Vertragssatzungen vom Pfarrer 
auch gar nicht durchgesetzt werden. An dem einmal abgeschlossenen 
Vertrage war eben nicht zu rütteln. Und so mußte der Pfarrer 
ruhig zusehen, wie mit der fortschreitenden Zeit eine immer mehr 
zunehmende Minderung seiner Bezüge aus dem verpachteten Pfarr- 
lande sich ganz von selbst entwickelte. Das konnte aber niemals 
dort eintreten, wo der Dotaiionsgrund und -boden im unbeschränkten 
Besitze des Pfarrers verblieb. Denn hier paßten sich die aus der 
Eigenwirtschaft oder aus Zeitpacht gewonnenen Erträge dem je
weiligen Geldkurse in zeitgemäßer Steigerung an.

3. Rspitel.

Stellung des Pfsrrgrundbesihes im Drtsverbande.
Die den Kirchen verliehenen Hufen waren durchweg Frei- 

hufen, d. h. sie waren von allen bäuerlichen Lasten wie Zins, 
Scharwerk, Kriegsdienst, Burgenbau, von Wartgeld*) und Schal- 
wenkorn?) frei. Ja selbst die sogenannte Rekognitionsgebühr, eine

') Das Wartgeld, eine kleine Geldabgabe, wurde zur Unterstützung und 
Verpflegung der Späher und Kundschafter gebraucht, die au den Grenzen auf der 
Warte standen und feindliche Rüstungen zu melden halten. Aisasmer, das Zins
buch des Hauses dlnrieubnr^, LlnrlvnburA 1910 S. 10.

2- Das Schalwenkorn, ein Getreidczins, diente zur Versorgung der dem 
Angriffe der Samaiten nnd Litauer besonders ausgesctzten, durch die Einkünfte 
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meist aus Getreide, Wachs und einer kleinen Geldsumme bestehende 
Abgabe der größeren selbständigen Grundbesitzer, brauchte von 
ihnen nicht entrichtet zu werden. Zu einzelnen Leistungen, ent
sprechend ihrer Hufenzahl, waren die Pfarrer nur insoweit ver
pflichtet, als infolge besonderer Abmachungen, die für einzelne 
Gebiete oder für das ganze Ordeusland Geltung hatten, der Pfarr- 
klerus dazu herangezogen werden durfte.

Die Zuteilung der einzelnen Dorf- und Stadthufen, darunter 
auch die der Pfarrer, geschah bei der Begründung der Ortschaften 
durch die Lokatoren. Um jede Bevorzugung oder Benachteiligung 
irgend eines Ortsbewohners durch Ueberweisung besseren oder 
schlechteren Bodens von vornherein auszuschließen, bediente man 
sich des Losens. „Das ist eine echt germanische Sitte, die bei 
anderen Völkern nur vereinzelt vorkommt, so z. B. bei den Juden, 
die sich dessen ebenfalls bei Verteilung von Ländereien bedienten 
und dazu geschnitzte Gerten gebrauchten."*)

Wurde bei diesem Verfahren die völlige Unparteilichkeit iu- 
bezug auf die Güte des Bodens auch den Pfarrhufen gegenüber 
gewährleistet, so kann man darüber in einem anderen Falle füg
lich im Zweifel sein. Mehrmals ist nämlich das Pfarrland nicht 
gleich bei der Begründung eines Dorfes mit ausgeworfen und auf 
die erwähnte Weise seiner Bestimmung zugeführt worden. Viel
mehr wurden zwar das Ortsareal, die Frcihufen des Schulzen und 
die geforderten Leistungen der Bewohner an die Herrschaft ur
kundlich festgelegt, dem Schulzen aber und den Gemeindemitgliedern 
ward freigestellt, später einmal eine Kirche am Orte zu errichten 
und sie mit von ihnen selbst erworbenen Hufen auszustatten?) Ob 
bei solcher Gelegenheit der Pfarrer gerade immer die besten Stücke 
der Dorfmark erhalten haben wird? Wir wissen es nicht, möchten 
es aber fast verneinen im Hinblick auf das wenig rücksichtsvolle 
Verhalten, das namentlich die Bauern bei anderen Vorkommnissen 
den Pfarrern gegenüber an den Tag legten?) Auch zeugt es sicher

des dortigen Komturs aber nicht zu unterhaltenden Burgen Schalauens, besonders 
der Burg Ruxnit. 2ie»sner, a. a O. S. 11.

0. vonraä, Die Haus- und Hofmarken in der Grafschaft Dohnau, Ober
land. Geschichtsblätter, Heft 1, Pr. Holland 1898, Blatt 50 AuchEckerdt, a.a.O-, 
S. 607 s.

2- l>om. II. II. Nr. 65, S. 99. Auch Bau- und Kunstdenkmäler, West- 
preuhens, Bd. 2, S. 532.

Baczko, Geschickte Preußens, Königsberg 1793, Band 2, S. 206 f.
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nicht von einer besonderen Bevorzugung des Pfarrers überhaupt, 
wenn die 1383 ausgeworfenen Pfarrhufen von Lesno (gegründet 
1354) so sandig waren, daß sie selten oder niemals bebaut wurden?) 
Oder wenn der Bischof von Ermland bei der Austuung des Dorfes 
Bludau dem Lokator vorzuschreiben sich gedrungen fühlt, die im 
Dorfe etwa zu errichtende Kirche mit vier Hufen mittelmäßigen 
Bodens (6e meüiocri sgricultura), also wenigstens mit nicht ganz 
schlechtem Ackerlande zu versehen?)

Es braucht Wohl nicht besonders betont zu werden, daß die 
Pfarrhufen stets in derselben Dorfmark lagen, in der die Kirche 
sich befand und der Pfarrer wohnte. Denn da sie ja, wie oben 
gesagt, in erster Linie und ursprünglich dazu bestimmt waren, 
durch den Pfarrer selbst bewirtschaftet zu werden, so verbot sich 
ihre allzu weite Entlegenheit vom Kirchorte von selbst. Einen wie 
großen Einfluß jedoch umgekehrt die Lage der Dotation auf den 
Wohnsitz des Pfarrers haben konnte, zeigt ein Beispiel. In dem 
pommerellischen Dorfe Koschmin, das schon 1260 ein alter Ort 
genannt wurde, war von den Cisterziensern für ihre Hörigen eine 
Kirche und eine Pfarrei errichtet worden, unter Zuweisung von 
vier Hufen und Verlegung des Ortes 1350 vom linken Ufer der 
Ferse auf das rechte. Der Bezirk gehörte früher wahrscheinlich zu 
der sehr alten Pfarrei Garczyn. Als die Kirche 1407 und wieder
um nach 1642 verfallen war, diente die Kirche in Pogutken als 
Pfarrkirche; der Pfarrer wohnte aber noch lange Zeit bei seinen 
Pfarrhufen und im Pfarrhause zu Koschmin, bis auch hierin ein 
Wandel eintrat?)

Gründe wirtschaftlicher Natur, nämlich das Bestreben, eine 
bequemere Lage und kürzere Entfernung des Pfarrlandes vom 
Wohnsitz des Pfarrers zu erlangen, mögen Wohl den Tausch 
von Pfarrhufen gegen anderen Landbesitz veranlaßt haben. Diesen 
vollzog 1361 der Pfarrer von Kauernik. Der Tausch ward auch 
vom Dompropst und Domkapitel von Culmsee genehmigt/) woraus 
übrigens zu ersehen ist, daß zu einem solchen Landwechsel die Er
laubnis der geistlichen Behörde zwar erforderlich, aber auch ohne 
Schwierigkeiten zu erlangen war. Weiter geht auch aus dem 
Tauschvertrage hervor, daß das vom Pfarrer ausgetauschte Kirchen-

*) LodematinmnZ, S. 627.
2) 0. ä. IV., I, Nr. 153 S. 265.
b) Leksmatismus, S. 562.
i) 0. II. ? I, Nr. 309 S. 236.
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grundstück, das bisher sicher abgaben- und lastenfrei gewesen war, 
bei dem Uebergang in Laienhand zins- und scharwerkspflichtig 
wurde.

In ihrer Eigenschaft als Nutznießer von Dorf- oder Stadt
hufen nahmen die Pfarrer an allen Vergünstigungen teil, die den 
ländlichen oder städtischen Hufenbesitzern von der Landesherrschaft 
verliehen worden waren, als da sind: freie Fischerei in bestimmten 
Gewässern, Benutzung der Gemeindeweiden auf eigens zu diesem 
Zwecke gegebenen Wiesen und in Wäldern, Anteil an dem Holz- 
bestande in den herrschaftlichen oder den Gemeindeforsten und ähn
liche Dinge?)

Die Fischerei hatte sich der Orden bekanntlich als Regel Vor
behalten. Es bedurfte deshalb immer eines besonderen Willens
aktes von seiner Seite, wenn er sie meist schon gleich in den 
Handfesten, ganz vereinzelt auch gesondert und später, einer 
städtischen oder ländlichen Gemeinschaft sowie Einzelpersonen ver
lieh: bei den vielen Fasten jener Zeit eine außerordentlich geschätzte 
und willkommene Begünstigung. Die Fischereierlaubnis ward in 
der Regel überall dort, wo innerhalb der Ortsgrenzen sich ein 
fließendes oder kleineres stehendes Gewässer befand, nur für den 
eigenen Bedarf, nicht zum Verkauf der Fische (uck menssm non sck 
venckenckum) gegeben. Und dann durfte die Fischerei selbst fast 
durchweg auch nur mit sogenanntem kleinem Gezeuge (cum parvis 
M8trumsnti8)2) ausgeübt werden. Des Pfarrers Anteil daran ver
stand sich auch dann, wenn das nicht, wie in mehreren Fällen?) 
besonders zum Ausdruck gebracht wurde, als des vollberechtigten 
Gemeindemitgliedes von selbst. Nicht selten wurde ihm dabei noch 
ein Sondervorzug bewilligt. Das wird dann jedesmal ausdrücklich 
hervorgehoben. So erhielten in dem Dorfe Ladekopp freie Fischerei 
mit „Reisen (Reusen) und Säcken" nur der Pfarrer und der 
Schulze?) Die Handfeste des Kirchdorfes Leistenau führt auch den

i) Vgl. v Brünneck, a. a. O, S. 91.
2) Unter „kleinem Gezeuge" verstand man nach kam. II. L, Nr. 170 S. 235 

„kant^aiv, kamen, seeke, steeknetre, dedenetLs, re^vssen (Reusen), nurkan^dn 
vnä vordas ^vie deine AvLeuA namen kaken mo^en." Vgl. auch die Erklärung 
in 0. ä. III, Nr. 426 S. 428.

3) Dem Schulzen, dem Pfarrer und den Dorfbewohnern freie Fischerei 
verliehen in 0. 6. l, Nr. 271 S. 451, Nr. 296 S. 483, II, Nr. 75 S. 77, 
Nr. 192 S. 191, Nr. 296 S. 297, Nr. 298 S. 299 und Hirsch, a. a. O-, S. 47 s.

Dormann, a. a. O-, S. 55. Den beiden freie Fischerei im Mühlen- 
teiche des Dorfes Schönflys, 0. ä. W., II, Nr. 73 S. 74, in den Seen po^porv 
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Grund für eine derartige Bevorzugung des Pfarrers und des 
Schulzen an. Weil nämlich diese beiden durch die Aufnahme des 
bischöflichen Vogtes sowie anderer bischöflichen Offiziale und Gast
freunde vor den übrigen Dorfbewohnern belastet würden, so wird 
ihnen in den Seen des Dorfes freie Fischerei mit kleinem Gezeuge 
für ihren Tisch bewilligt?) Damit die Rektoren der Kirche in 
Arnsdorf für den Bischof von Ermland um so eifriger beten, ver
schreibt dieser ihnen freien Fischfang für ihre Küche in einem be
stimmten See, und zwar mit kleinen Fischereiwerkzeugen?) Einer 
auffallenden Sonderbegünstigung inbezug auf die Fischerei erfreut 
sich der Pfarrer von Schwornigatz. Bei der ehemaligen Kloster
kirche dortselbst ist zunächst ein Weltgeistlicher als Pfarrer ange
stellt gewesen. Ueber dessen Einnahmen besagt eine Urkunde von 
1322 unter anderem: „Ouek bade >vir 6em Pfarrer xegeden ... 
eyn ^Vere xele^en by üem Lelniscken pliesse."^) Ein solches 
Wehr, von dem hier die Rede ist, wurde in den Flüssen zu besserem 
und ausgiebigerem Fischfang errichtet*) und seine Anlage ver
hältnismäßig sehr selten gestattet. Somit ist unserem Pfarrer ein 
ganz besonderes Vorrecht eingeräumt worden.

Ein eigenes „Seechen" endlich, in dem ihm jedenfalls Fischerei 
ganz nach Belieben zustand, erhielt der Pfarrer von Poln. Cekzin 
laut der vom Hochmeister Winrich von Kniprode 1379 ausgestellten 
Handfeste zugewiesen?) was sonst nur Großgrundbesitzern zugebilligt 
wurde. Auch die Kirche zu Parchau ward im Jahre 1389 mit 
einem ganzen See, dem sogenannten Priestersee, dotiert?) wogegen 
die in Briesen nur mit dem dritten Teile des am Kirchenabhange 
gelegenen Sees begabt ward?)

und Lusolo^äs des Dorfes Siegfriedswalde, Ebenda, Nr. 270 S. 271 und in dem 
See ^usoloäe des Dorfes Freudenberg, Ebenda Nr. 327 S. 340.

>) „Verum quoä pledunus ot soultetus preäiots vills, qul pro lsmpors 
kusrlvt, in rsespeions nostri näuoeati vt aliornin okkioialinm nostrorurn st 
kospitnm Aravari pro oetsris eon8usvsrint eis st sornm enLUdst aä mensam 
ipLorum ut imins moäi onsra lsnius snpportari valsant in laendns äists vills 
enm Lnstruinsntis mivoribus lidsrnin eonksrimns piseaMram/ ?om. II. 8., Nr. 
52 S. 79.

2) 0. ä. W.» I, Nr. 198 S. 342.
b) 8eli6MLtL8mu8, S. 503.
<) 0. 6. ?r., III, Nr. 95 S. 125.
b) 8od6MLtisinu8, S. 507.
v) Hirsch, a. a. O., S. 47.

8edsmatisinu», S. 43.
3*
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Eine Sonderstellung nahmen die Geistlichen auch bei den 
Fahrten über die Flüsse und Seen ein. Was das Fährrecht an- 
belangt?) so hatte die ältere Ausgabe der Culmischen Handfeste 
die Ueberfahrt über die Weichsel bei Thorn und Culm für frei 
erklärt und damit jedem Bürger das Recht verliehen, gegen ein 
bestimmtes Fährgeld fremde Leute überzusetzen; von dessen Zah
lung sollten nur Ordensmitglieder, deren Diener, Geistliche und 
alle Gesandten an und von dem Orden befreit fein. Die Bürger 
von Elbing erhalten durch ihre Handfeste das Recht, nach einer 
zwischen ihnen und dem Orden vereinbarten Taxe über den Drausen- 
see Fremde überzusetzen, ohne von den Ordensbrüdern, deren 
Dienern, Klerikern und Mönchen Fährgeld fordern zu dürfen?)

Als ebenso selbstverständlich wie die Anteilnahme der Pfarrer 
an der den Gemeinden zugestandenen Fischereifreiheit darf ihre 
Berechtigung gelten, ihr Vieh auf den zu diesem Zwecke ausge
worfenen Allmenden der Städte und Dörfer, wie auch auf herr
schaftlichen Wiesen und in Wäldern, wo das freigegeben war?) 
weiden zu lassen. Das geht schon aus den weiter unten ausführ
lich berührten Verhandlungen zwischen Gemeinden und Pfarrern 
über diesen Gegenstand mit Klarheit hervor, die in dem sogenannten 
Privilegium des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein, in 
den Statuten der Elbinger Provinzialsynode von 1427 und ähn
lichen Schriftstücken ihren Niederschlag gefunden haben?) Nichts
destoweniger wird auch hier mitunter diese Berechtigung der Pfarrer 
noch besonders hervorgehoben, so in der erneuerten Handfeste von 
Russenau, wo betont wird, „<ls8 cker pkarrer xemeyne vytrikt 8sl 
baden mit cken Imvonern"?)

Dabei aber konnten die Pfarrer, wenn sie es wollten, eine 
Ausnahmestellung beanspruchen. Während nämlich die sonstigen 
Hufenbesitzer genötigt waren, ihr Vieh, das auf dem Gemeinde
lande weidete, der Obhut des gemeinsamen Hirten zu unterstellen 
und im Weigerungsfälle einer Bestrafung gewärtig sein mußten, 
waren die Pfarrer sowie solche Großgrundbesitzer, die eigene Wiesen 
besaßen, dieses Zwanges enthoben?) Was indessen dieses Vorrecht,

*) Wermbter, a. a. O., S 71.
«) 0. ä. W, I, Nr. 77 b S. 133.
») o. a. kr., II, Nr. 156 S. 205, Märcker, Ä. a. 0., S. 620 u. 631.

Siehe unten S. 40 f.
») ?om. n. L, Nr. 126 S. 185.
») Leman, Das alte kulmische Recht, Berlin 1838 Buch V, XXVII 8 1-k. 
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denn als solches muß jene Freiheit doch aufgefaßt werden, den 
betreffenden Pfarrern für einen Nutzen einbrachte, vermögen wir 
nicht zu erklären. Denn sie hatten anderseits die Verpflichtung, 
zur Besoldung des Gemeindehirten ihr Teil beizutragen. Nur 
sollten sie nicht verbunden sein, ihnen den Reihetisch zu geben oder 
die „reck" zu hüten/) d. h. ihre Knechte oder Mägde zum Hüten 
der Pferde oder Gänse zu stellen, wenn an sie die Reihe kam?) 
Vielleicht lag also der Vorteil für sie in der Ersparnis des Essens 
und auch einigen Dienstpersonals.

An der für die damalige Wirtschaftsführung so sehr not
wendigen und wertvollen Holznutzung zum Bau und zur Aus
besserung von Gebäuden, von Brücken und Zäunen, zum Brennen, 
Backen und Brauen, zur Anfertigung von Wirtschafts- und Acker
gerätschaften, die den Gemeindemitgliedern in den Gemeinde- oder 
herrschaftlichen Waldungen zumeist freigestellt war?) hatten natür
lich auch die Pfarrer, ihrer Hufenzahl entsprechend, ihr vollge
messen Teil. „Ouck macke wir den plarrer der kircke," außer 
seinen vier Freihufen, „tezdkstt in vuink vnd crwcncrik kuben 
sn scker sn wslds sn wesen an drucken vnd an allirleis nucrs 
nock kuben crsl," läßt sich die Gründungsurkunde des Dorfes 
Baumgarth von 1353 vernehmen?) d. h. der Pfarrer nutzt von 
den 25 Hufen wie die Besitzer der übrigen 66 Dorfhufen nach 
Maßgabe der vier Kirchenhufen mit 4/66 Anteil. Eine Vorzugs
stellung gegenüber seinen Mitbürgern wurde ihm bei der Ausnutzung 
des Gemeindewaldes unter bestimmten Umständen eingeräumt. 
Darüber gibt uns eine in mannigfacher Beziehung interessante 
Urkunde vom Jahre 1355 Aufschluß?) Der Vogt des Pomesanischen 
Domkapitels bezeugt darin, daß der Schultheiß und die Bürger 
der Stadt Soldau ihren Hegewald mit seiner Genehmigung geteilt 
haben, und zwar unter gewissen Bedingungen. Von ihnen sind 
zunächst mehrere allgemeiner Natur, die aber in gewissem Sinne 
den Pfarrer in seiner Eigenschaft als Mitteilhaber am Walde auch

') Vgl. Hennig, Preußisches Wörterbuch, Königsberg 1785 Sr 340.
2) Ordensbries im Staatsarchiv zu Königsberg (zitiert als O B-) ohne 

Datum (um 1515).
») 6. s. Ur., II, dir. 45 S. 42, dir. 50 S. 60, III, dir 1 S. 2; Maercker, 

a. a. O-, S. 620, 626, 630; 0. 6. W., le, dir. 56 S. 62, dir. 202 S. 201, dir. 
368 S. 381, usv. Urkunden der Komturei Tuchel, herausgegeben von P. Panske, 
Danzig 1911 (abgekürzt T. U.) dir. 5 S. 6, dir. 30 S. 37, dir 46 S. 51, u. v. a.

Bau- und Kunstdenkmälec v. Westpr., 3. Bd. S. 251.
°) 6. ä. kr., Itl, dir. 74 S. 104.
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angehen. So darf, da der Wald ein ewiger sein soll, zwar ein 
Heraushauen der Bäume (evellscio li^norum), aber kein Aus
graben der Wurzeln und keine Anforstung neuer Aecker stattfinden. 
Keiner der Ackerbürger sollte in seinem oder eines anderen Los 
zum Bau oder Feuer Holz fällen ohne Wissen und Zustimmung 
des Schultheißen und der städtischen Konsuln. Zuwiderhandlungen 
zogen eine Strafe von 3 m. nach sich. Wenn Bäume durch Sturm 
von dem Lose des einen auf das eines anderen geworfen werden, 
so gehören sie demjenigen, auf dessen Anteil die Baumwurzel oder 
ihre Stelle sich befinden. Der Betreffende mag seinen Baum be
kommen und ihn von der Wurzel bis zum Wipfel an sich nehmen. 
An zwei von der Stadtobrigkeit bestimmten Tagen in der Woche 
nur darf, ein jeder auf seiner Parzelle, zum Eigengebrauch Holz 
gefällt werden, sobald nämlich günstiger Wind und brauchbarer 
Weg zum Wegschaffen vorhanden sind (cum potent baden aura et 
via educendi commodo8a). Auch der Pfarrer hat sich, wenn er 
Gesinde und Pferde besitzt, an diese letzte Bestimmung zu halten 
und mit den anderen Bürgern zusammen das Holz fällen und 
fortfahren zu lassen. Ein armer Pfarrer aber, der nicht im Be
sitze jener beiden Vorzüge ist, darf das Holzfällen und -wegschaffen 
zu seinem Vorteile stets dann ausführen lassen, wenn sich ihm 
dazu die Möglichkeit und Gelegenheit bieten.

Das Privilegium der Holznutznng ist mit Recht für so wichtig 
gehalten worden, daß z. B. der Pfarrer von Wormditt bei der 
schon erwähnten Veräußerung zweier Pfarrhufen seinen darauf 
ruhenden Anspruch auf die Holzverteilung (die Kabellinie cke8 
koltcres vs den xemeynen weiden in der Ltadt treidelt) nicht 
mitverkaufte, sondern ihn sich ausdrücklich vorbehielt?)

Bemerkenswert ist endlich die fürsorgliche Art, in der bei 
Neuverleihungen von Wald an eine Gemeinde des Pfarrers ge- 
gedacht wird. 1405 verschreibt der Bischof von Ermland 9 '/z Hufen 
mit Wald bestandenes Uebermaß ebenso auch noch 10^ Hufen 
Heide (msrica) zu bestimmtem Zinse an das Dorf Altwartenburg?) 
Der Pfarrer nun erhält von den 9Vr Hufen Wald als annona 
mi88Llis entweder seinen der Hufenzahl des Pfarrgrundstückes ent
sprechenden Anteil an Holz, oder wenn jene urbar gemacht werden 
sollten, von je zwei Hufen einen Scheffel Roggen und einen

lj o. a. w., III., Nr. 574 S. 570.
Ebenda, III, Nr. 417 S. 406 f.
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Scheffel Hafer; von den 10 Hufen Heide aber entweder ebenfalls 
seinen Anteil an Weide und Holz oder, wenn er das nicht will, 
für alle Hufen 8 8ck. Denn früher, wo sie nach preußischem 
Rechte zu einem Kriegsdienste verliehen worden waren, hat er von 
ihnen nur 4 8cti. bekommen.

Ohne weiteres war es dem Pfarrer endlich gestattet, wo einer 
Gemeinde Waldweide freigegeben worden war, auch seinerseits diese 
mitzubenutzen, mitunter allerdings unter bestimmter Angabe der 
Stückzahl und der Sorte des darauf zu treibenden Viehs. Als z. B. 
der Hochmeister Dusmer 1846 die Kirche zu Altthorn zum Ge
dächtnis an die vielen in ihr ruhenden Ordensbrüder mit den 
Dörfern Prysiek, Smoln und Gurske sowie einer Wiese dotiert, 
da wird dem Pfarrer zugebilligt: die Entnahme von Brenn- und 
Bauholz aus dem Ordenslande, die freie Hütung für acht Schweine 
mit denen des Schlosses in den „Eicheln", daneben Weide für seine 
Pferde und sonstiges Vieh zusammen mit dem Dorfvieh?) Diese 
Beschränkung fiel natürlich fort, sobald eine Pfarrei eigenen Wald 
besaß?)

Zu den, wie wir gesehen haben, nicht unbeträchtlichen Ver
günstigungen, deren sich die Pfarrgrundstücke zu erfreuen hatten, 
gesellten sich immerhin auch einige Verpflichtungen. Eine schwere 
Last für die Bewohner der Werder bildete die Pflicht, die not
wendigen Unterhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten an den 
Dämmen der Weichsel und Nogat, ihre Bewachung bei Hochwasser
gefahr und Eisgang auszuführen. Diese drückenden Verpflichtungen 
ebenfalls wie die übrigen Hufenbesitzer zu übernehmen, hatten sich 
die Pfarrer mit Erfolg gewehrt. Waren doch ihre Hufen, darauf 
konnten sie sich immer wieder berufen, Freihufen, also aller Be
schwerungen irgendwelcher Art los und ledig. Zwar war es ver
einzelt schon früh vorgekommen, daß ein Pfarrer, wie der zu 
Fürstenau, trotz der Freiheit seiner Hufen zu den Dammlasten 
herangezogen worden war. Doch war das stets im Wege des 
Sondervergleiches zustande gekommen^) und für die Allgemeinheit

i) Maercker, a. a. O-, S 553.
2) Braun, a. a. O., S. 84.
S) „ . äuos (mansos) viäsliost er parts oivitatis (EWing) «t äuos sx

Parts vills (Fürstenau) pro üotaoions eeolssie possiäsat (der Pfarrer) libsros, 
äs quidus oum sieuti st »lii ipsius vills inools in koäsoäo, »AAsrsnäo, vsl 
alia laoienäo ivkra eiusäsm limitss kaeisnt, psr eum kisri von reousst, lamsu 
äs operidus rnstiealidus, cpre vulxo Ledarvsrlr äivuntur, maxims sxousatas sit,
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des Pfarrklerus als nicht verbindlich erachtet worden. Die Bauern 
indessen verlangten immer aufs neue, daß die Plebanen zu gleichen 
Leistungen wie sie selbst herangezogen würden. Und so tobte der 
Streit, zeitweise unter häßlichen Formen, viele Jahrzehnte hindurch, 
ohne zum Abschluß zu gelangen. Endlich, im Jahre 1387, wurde 
er durch das sogenaunte Privilegium des Hochmeisters Konrad 
Zöllner von Rotenstein*) unter Vermittlung des Bischofs von Po- 
mesauien Johannes aus der Welt geschafft. Danach hatte ein jeder 
Pleban drei m. bares Geld für eine jede seiner Hufen zu geben. 
Für dieses Geld sollten „die Werderschen Geschworenen (eine 
Art gewählter Aussichtsbeamten) ein gewisses Interesse er
werben, nämlich von zwölf Mark einen, und solches Geld von der 
Interesse oder Zinsen sollen die Geschworenen alle Jahre im Namen 
der Plebanen zur Thämmung anwenden, und deßwegen sollen die 
Plebanen und ihre Nachfolger von aller Thämmung bei ge
schehenen Ausbrüchen, Erfüllung der abgebrochenen und abgefallenen 
Erde, Ablassung der Wasser, Wassergänge, Machung der Vorschüsse, 
in Summa von aller Thammarbeit auf ewig befreit sein. Nichts
destoweniger sollen dennoch die Plebanen die Gräben auf den 
Grenzen ihrer Aecker, nach der Anzahl ihrer Huben, gleich ihren 
Nachbarn zu halten und zu erhalten schuldig sein. Auch sollen 
sie ihre zugehörige Brükken und Zäune aus eigenen Mitteln er
halten, so wie es allezeit, nach der alten Gewohnheit gebräuchlich 
gewesen ist?) Wenn die Thämmung geschieht, mögen die Werder
schen frei haben, von den Huben der gedachten Plebanen, nach der 
Zahl ihrer Huben, gleich andern Nachbarn, Erde zu denselben Thamm 
zu nehmen. . Wir haben auch um des gemeinen Besten wegen, 
alsobald im Namen der Plebanen so viel Geld dargezahlt, als es 
damals bei dieser Gelegenheit nöthig war, welches Geld uns die 
Plebanen innerhalb 6 Jahren von dieser Verschreibung an, wieder 
geben sollen, nemlich eine halbe Mark von jeder Hübe."

xrout äiAnum est, st eremptug." Vergleich zwischen dem Rate der Stadt Elbing 
und dem Pfarrer von Fürstenau über mehrere Punkte, 0. 6. W.» II, Nr. 43 
S. 46, anno 1347.

i) Dormann, a. a. O- S. 103 f., auch 0. II. L. I, Nr. 377 S. 296 und 
0. ä. ^7., III, Nr. 213 S. 173.

2) Für die Verhältnisse in der Mark Brandenburg, wo bemerkenswerter 
Weise den Geistlichen durch bischöfliche Verordnung von 1406 dieselben Ver
pflichtungen auferlegt wurden, vgl. v. Brünneck, Beitr- z. G. d. mark. Provinzial- 
rechts S. 92 f.
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Was in diesem Schriftstücke den Pfarrern der Diözese Po
mesanien zur Pflicht gemacht wird, nämlich ihrer Hufenzahl ge
mäß sich an den Dammlasten zu beteiligen, wird einige Jahrzehnte 
später auch auf die Diözesen Ermland und Samland ausgedehnt. 
Nach Abhaltung einer Provinzialsynode zu Elbing erließen die 
Bischöfe Franz von Ermland und Michael von Samland 1427 
eine Urkunde, durch die sie sich mit der im Pomesanischen Bistums 
herkömmlichen Damm- und Deichpflicht der Geistlichen einverstanden 
erklärten?)

Auf derselben Elbinger Synode wurde auch die in dem 
Rotensteinschen Privilegiuin angeschnittene und für die Plebanen 
des Werders erledigte Frage beraten und entschieden, ob die 
Pfarrer ihren Teil zu dem Hirtlohn für das Vieh ihrer Grund
stücke beizusteuern verpflichtet seien oder nicht. Die Entscheidung 
ward in den „Ltstuta per prelatO8 in Llbinß eclitu et conLlu8a" 
veröffentlicht?) Sie hat indessen es nicht vermocht, den Streit 
darüber endgültig zu beenden, wie die oben berührten, einer späteren 
Zeit ungehörigen Verordnungen beweisen?) Zwar stand die Synode 
auf dem Standpunkte, daß die Rektoren der Pfarrkirchen als Hirten 
der Seelen, nicht aber des Viehes anzusprechen und infolgedessen 
auch nicht zum Viehhüten verpflichtet seien. Um des lieben Friedens 
willen mögen sie aber unbeschadet örtlicher Sonderabmachungen 
ihren Mitbewohnern, die ihnen ihr Vieh mitweiden lassen, der 
Zeit und Stückzahl entsprechend Genüge tun. In demselben Sinne 
und fast mit dem gleichen Wortlaute hatten zwei Jahre vorher 
schon auch der Bischof und das Domkapitel von Ermland für ihr 
Bistum entschieden?)

Um eine alte Zwietracht zwischen den Pfarrern und', den 
Bauern über die Reparatur von Brücken, Regulierung von Wasser
läufen, Ausbesserung des Hirtenhauses und der -stallungen, Auf
rechterhaltung der Vorflut sowie Schutz der Wiesen und Saaten 
durch Aufstellen von Zäunen zu schlichten, wurde bei der Gelegen
heit in Elbing gleich auch noch festgesetzt: den Pfarrern liege nur

y a. 8t, I, Nr. 373 S. 486.
2) ^aeodeon, a. a. 0., Ar. VI S. (19), XV und XVI.
b) Siehe oben S. 36 f.
4) eoneluLum ku1t, yuoä pledani rurales äominii eeelesiae ^Var- 

rnien8i8 non teneantur amoclo «,6 eustoäiam peeorum, eum ipsi von peeoribus, 
8vä animabue sint praekeeti. Ae tarnen rustLei enetoäia peeornm pledani Ara- 
ventur, ävbent ip3i pledanr rusUeis pro eueloäia 1p8a in eerta cpwta peeuni- 
arnm satiskaeere." 0. ä. VV., IV, Ar. 79 S. 138-
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die Pflicht ob, im Verhältnis der Größe ihrer Ländereien für die 
Vorflut zu sorgen und zur Errichtung von Umfriedungen ihr 
Teil beizutragen. Alles andere ginge sie als „schimpfliche Dienst
leistungen" (munsra 8orllilla) nichts an.

Sobald einer Pfarrei außer ihrer freien Dos auch noch zins- 
pflichtige Hufen zugewiesen waren, was übrigens recht oft der Fall 
war, wurden diese als solche zunächst ausdrücklich bezeichnet. 
Außerdem wurden die Abgaben und Leistungen, die an die aus
tuende Herrschaft von den damit begabten Pfarrern zu entrichten 
waren, sogleich bei der Ueberweisung der Zinshufen meist genau 
bezeichnet. Wo nichts dergleichen bemerkt ist, richtete sich selbst
verständlich die Höhe des Zinses nach dem ortsüblichen Satze, den 
etwa andere bäuerliche Hufen zahlen mußten. Der Kirche von 
Lichtfelde waren außer früher schon verliehenen zwei Freihufen 
durch den Komtur Sieghard von Schwarzburg (1301—1315) eine 
weitere freie und eine vierte Zinshufe gegeben worden. Jnbetreff 
der letzten bestimmte die Handfeste aus dem Jahre 1354: „oucll 
bat 6ie kircks eMe crinskaktise kube in ckem nelleren §ute lla8 
dellm8tk3lt i8t von cler ssl ller pksrrer criimen sl80 e^n anllir 
8yn noekebur",') und die von Mockrau von 1324 „. alljicimu8 
enim, guock plebanu8 prellictae villae llebet kabere 8ex msn8O8 
all llotem pertinente8 tsmen i8to llempto, quoll plebanu8 ot 8cul- 
tetu8 llsbunt cen8um lle doni8 in palu8tribu8 et in Ubi8ckar^) 
Kadentibu8 86Lunllum numsrum man80rum qui kubsnral nuncu- 
patur."b) Angegeben ist der Zins in der erneuerten und ver
änderten Handfeste von Wormditt aus dem Jahre 1359?) Von 
der aus vier freien und zwei zinshaften Hufen bestehenden Be- 
widmung der Pfarrkirche sind für die beiden letztgenannten jährlich 
je eine halbe m. an den bischöflichen Tisch zu zahlen. Bei seiner 
Begründung durch das Domkapitel von Pomesanien im Jahre 
1365 waren dem Dorfe Russenau zwei freie Hufen zugesichert 
worden für den Fall, daß darin ein Gotteshaus errichtet und ein 
Pfarrer dort wohnen sollte?) Als 1414 dem Orte eine neue Hand-

0 Bau- und Kunstdenkmäler von Westpr., 3. Bd., S. 282.
2s Was mit „Ubisednr oder Ildisenr" gemeint ist, geht aus der Handfeste 

nicht hervor. Eine Erklärung des Wortes ließ sich nicht finden. Sollte es etwa 
ein verstümmeltes „nbirmusr" bedeuten?

b) Bau- und Kunstdenkmäler von Westpr., 2. Bd. S. 528.
st 0. ä. IV., II, Nr. 288 S. 286.
st kom. II. L., Nr. 65 S. 98 f.
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feste gegeben wurde, war das inzwischen auch wirklich geschehen. 
Jetzt wurden noch eine halbe Hufe und drei Morgen „cler kirchin 
ewiclictien rcugeez^int". Davon hatte der Pfarrer 7 fird. weniger 
1 8ck. zu zinsen, und zwar die Hälfte zu Pfingsten, die Hälfte zu 
Martini, „Und 8sl," so heißt es weiter, „sndir din8t thun glich 
slro SM ander kubener vn8 yn dem dorkke thut."') Das Un
gewöhnliche hierbei ist, daß der Pfarrer für jene halbe Hufe und 
drei Morgen recht erheblich mehr zahlen mußte als die übrigen 
Zinsbauern des Dorfes. Denn deren Abgabe belief sich nur auf 
2 m. 8 8C. weniger 3 8ch. von der Hufe. Das ist ein Vorgang, 
der sonst ohne Beispiel ist.

4. Rapitel.

Wohn« und Wirtschaftsgebäude und Garten des Pfarrers.

Auf dem zur Stadt- oder Dorfanlage bestimmten, zinsfrei 
überlassenen Platze in der Nähe der Kirche und des diese gewöhn
lich umgebenden Kirchhofes?) wurden die Wohn- und Wirtschafts
gebäude für den Pfarrer errichtet. Dieser von den genannten 
Gebäuden bestandene Flächenraum mit Einschluß des zugehörigen 
Hofraumes wurde „sres, euris, kokketsdt auch wideme" genannt 
und ward selbstverständlich einer jeden Pfarrei verliehen, auch 
dort, wo in den betreffenden Dotationsurkunden für die Kirchen 
davon nicht die Rede ist. In einigen von ihnen, namentlich solchen 
von Städten, wird ihre zins- und abgabenfreie Zuweisung noch 
besonders erwähnt und auch ihr Umfang bestimmt. So verleiht 
das Domkapitel von Ermland 1330 dem Pfarrer des Kirchdorfes 
Peterswalde außer vier freien Hufen auch eine „sresm pro dote 
competentem?) Die Handfeste der Stadt Danzig von 1378 be
merkt, „dar man in der 8tsd cru der wedems bekslden 8sl dem 
pksrrer vry al80 wyt und sl80 lsng slr der gro8ten hokketede 
syn, die in der 8tat i8t/") In der gleichen Urkunde der Stadt 
Bischofsburg aus dem Jahre 1395 findet sich die Bestimmung, daß 
der Pfarrer „unsm curism integrsm in civilste predicts habest."^ 
Nur von einer „curis" oder einer „kokktadt" für den Pfarrer

>) Ebenda Nr. 126 S. 184 f.
r) 6. ä. ?r., Il, dir. 34 S. 40; III, dir. 9 S. 14.
») 6. cl. IV., I, 251 S. 419.

o. a. rr., III, dir. 129 S. 174.
») o. a. ^v., III, dir. 310 S. 283. 
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schlechtweg sprechen die Handfesten von Pr. Holland*) und Mühl- 
hausen/) von einer „srea" und zwei „kovestete" die von Wehlaub) 
und Tuchei?) Ausdrücklich bemerkt findet sich die Verleihung eines 
solchen Freihofes, wie man ihn Wohl nennen darf, außerdem noch 
in den Handfesten der Städte Bütow (1), Neuenburg (1) und der 
Jungstadt Danzig (3)?) Der Aufbau einer „Wideme" oder einer 
„curiu p3rrockiali8" endlich wird erwähnt in Schriftstücken, welche 
die Dörfer Roslasin") und Raunau?) betreffen.

Der Umfang der pfarrerlichen Freihöfe, die, wir heben das 
noch einmal hervor, aus naheliegenden Gründen sich bei jeder 
Seelsorgestelle mit dem ständigen Wohnsitze eines Pfarrers befunden 
haben müssen, ist entsprechend der Größe der bürgerlichen und 
bäuerlichen Hofstätten gewesen. Aus Angaben über die räumliche 
Ausdehnung dieser kann man demnach auch auf diejenige der 
Pfarrhofstätten schließen. So legt das erneute Fundationsprivileg 
der Stadt Rastenburg vom Jahre 1378 für die bürgerliche „ko- 
vs8tat" sechs Nutend in die Länge und vier in die Breite als 
Flächeninhalt fest?) Die Handfeste der Stadt Gerdauen von 1398 
dagegen macht einen Unterschied zwischen Höfen am Markte und 
anderen marktfern liegenden Während jene sieben Ruten lang 
und vier breit, sollten diese acht Nuten lang und vier breit sein.*") 
Für die Hofstätten der Stadt Tuche! schließlich war eine Länge 
von sieben „me88eruten" und eine Breite von drei vorgeschrieben.**) 
In denselben entsprechenden Ausmaßen, je nach den Orten in 
ihrer^Größe verschieden, wird man sich also auch die Freihöfe der 
Pfarrer vorzustellen haben. Ihr Flächenraum schwankte somit 
zwischen etwa rund 4 und 6 ar heutiger Rechnung.

st O. ä. ?r., Il^dir. 34 S. 40.
st Ebenda, III, Nr. 9 S. 14.
st Ebenda, II, Nr. 159 S. 211.
4) r. II. S. 29.
st Wermdtsr, a. a. O-, S. 53, auch für das Folgende.
st Lodamatrsmns, S. 215.
st.88. K. IV., II, S. 152.
st Eine. Rute kulmisch — 15 Fuß kulmisch — 4,32 Meter. Daher ein 

Fuß kulm. — 0,288 m. Losttiolier, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
Ostpreußen, Bd. 1, Königsberg 1891, S. 14

st 0..6. ?r., III, dlr. 130 S. 175. Der Hof war also nach heutiger 
Rechnung 447,89 _gm. groß.

ist Ebenda, IV, Nr. 124 S-183. Die Höfe am Markt umfaßten demnach 
522,54 qm., die abseits vom Markt liegenden 597,19 gm.

n) r. II., dir. 24 S. 29. Der Flächeninhalt der Höfe betrug hier 391,91 qm.
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Wer nun zum ersten Aufbau und dann später zu Aus
besserungen, Umbauten und Neubauten der Pfarrgebäude ver
pflichtet war, die Herrschaft, die Gemeinde oder der Pfarrer selbst, 
darüber verlautet nichts. Man möchte allerdings annehmen, daß 
diese Verpflichtung der austuenden Herrschaft, dem Patron, oblag.') 
Wenn der Patronatsherr die Landdotation zur Pfarre auswarf, 
mußte er doch eigentlich auch dafür sorgen, daß ihr Nutznießer, 
der Pfarrer, mitsamt seinem Vieh ein Unterkommen hatte ebenso 
auch die nötigen Gebäulichkeiten zum Unterbringen der Wirtschafts
geräte, der Ernteerträge aus den Hufen usw. Diese Annahme 
läßt sich indes keineswegs erweisen. Eine, allerdings nur einzige 
Urkunde spricht von der Verpflichtung Dritter, außer der Kirche 
auch die „Wickeme" zu bauen und baulich zu unterhalten. Doch 
selbst diese drückt sich darüber nicht völlig klar aus. In der Hand
feste des vom Orden 1356 gegründeten Dorfes Roslasin wird 
nämlich gesagt: „Ouck . 80 8al man ckar buwen unck Kulten 
eyns Uireke unck eine ^Vicksme, ckarcru ^eds vvir ckem Pfarrer 
vier freye kuben ewiclick cru cker wickeme?). Aus der Fassung 
der Urkunde geht nur das eine hervor, daß der Pfarrer der zum 
Bau und Unterhalte der Widem Verpflichtete nicht ist. Darüber 
indessen kann man verschiedener Ansicht sein, ob es der Orden 
oder die Gemeinde ist, da das unklare „man" beiden Vermutungen 
Raum gewährt. Der Orden Wohl nicht. Eher noch ließe sich 
schließen, daß durch dieses „man" die Gemeinde gemeint sei, weil 
die Verpflichtung des Ordens zur Dotierung mit Land durch das 
„wir" ganz klar zum Ausdruck gebracht wird. Hätte der Orden 
weiter erklären wollen, daß ihm auch die Bau- und Unterhaltungs
pflicht der „Wickeme" obliege, dann hätte er das „wir" auch im 
ersten Teile des Satzes gebraucht. Aus einer Angabe im Marien- 
burger Treßlerbuche „item 8 8cot vor cke8 pkarrer8 Kv8 ru Alansn- 
durx ru ckeeken^) kann ebensowenig eine solche Verpflichtung des 
Ordens gefolgert werden. Diese Bemerkung nämlich kommt nur 
ein einziges Mal, und zwar nur für Marienburg selbst vor. Man

Die Ansicht Wegners, a. a- O., S. 287, „als Inhaber des Zehntens 
wie als Patron hat der Orden aber auch ohne Zweifel den Bau und die Unter
haltung der Kirchen- und Pfarrgebäude nach Bedürfnis bestritten", ist nach dem 
Folgenden in dieser bestimmten Fassung nicht zutreffend.

*) Ladematismus, S. 215
") Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399—1409, herausgegeben 

von Joachim, Königsberg 1896 (abgekürzt M. T ) S. 425 (ao 1407h
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Wird also dabei Wohl nur an ein außerordentliches Gnadengeschenk 
der Ordensregierung für die Pfarre der Landeshauptstadt denken 
müssen, keineswegs aber an eine dauernde Pflicht.

Dafür hingegen, daß jene Last dem Pfarrer aufgebürdet 
worden war, spricht die oft zu beobachtende Tatsache der Verleihung 
von Bau- und Brennholz aus den verschiedenen Waldungen an 
ihn. Brauchte der Pfarrer nicht zu bauen, so war die häufig aus
drücklich hervorgehobene Schenkung des Holzes mit der Bestimmung, 
es zum Bauen zu verwenden, auch nicht notwendig, ja überflüssig. 
Klarer noch und deutlicher scheint unserer Ansicht nach die Bau- 
verpflichtung des Pfarrers aus einer Verhandlung vor dem Bischof 
von Ermland über den Tausch der Pfarrkirche in Raunaw mit 
der Vikarie in Eylaw Hervorzugehen. Danach gestattet der Or
dinarius unterm 11. September 1505 eine „Verwechselung" der 
Pfarrkirche mit der „vicsria in eeclegia paroekisli Lylsw" in der 
Weise, daß der Inhaber letztgenannter Pfründe dem Pfarrer von 
Raunaw 100 m. geringer Münze zahlt „pro structura et kabrics 
psroekislis curie in kaunsw'") Hier muß also der Pfarrer 
Bauten auf dem Pfarrgehöft haben ausführen lassen Denn sonst 
hätte er bei seinem Wegzuge die Wiedererstattung der ihm dadurch 
entstandenen Kosten von seinem Nachfolger nicht verlangen können. 
Alles in allem wird man wohl überhaupt zugeben müssen, daß bei 
dem Mangel an brauchbarem Material die Frage schwer zu ent
scheiden ist, auf wem die Bauverpflichtung für die Gebäude der 
Pfarreien allgemein geruht hat.

Wo zwei Hofstätten, wie in Tuchel, oder gar drei, wie in 
der Jungstadt Danzig, dem Pfarrer verliehen werden, ist die eine 
als Bauplatz für das Pfarrhaus, die andere aber Wohl dazu be
stimmt gewesen, gegen Zins an Bürger ausgegeben zu werden. 
Der Zins floß dann in das Einkommen des Pfarrers.

Mit den Hofstätten zusammen werden mehrfach auch gleich 
noch Gärten in der Größe eines, zweier oder dreier Morgen zum 
Anbau von Obst und Gemüse für den Pfarrer ausgeworfen?) 
Einige Male wird auch eines verliehenen Hopfengartens Erwähnung

0 88. R. XV., II, S. 152, Memorials äomini Imoas exisooxi XVarmisosis.
2) Gärten von einem Morgen in Hohenstein (0. ä. kr, IV. Nr. 3, S. 3) 

und in Plausen (0. ä. XV, III, Nr. 576 S. 573); 2 Gärten zu je einem Morgen 
in Tuchel (?. II., S. 29); 2 Morgen in Wehlau (6. ä. kr., II, Nr. 159 S. 211); 
3 Morgen in Bischofstein (0. ä XV., III, Nr. 184, S. 149). Ohne Größenangabe 
in Allenstein (6. ä. XV., II., Nr. 202, S. 203 f.) usw.
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getan/) dessen Zugehörigkeit zur Pfarre bei der damaligen Sitte, 
das Bier für den eigenen Wirtschaftsbedarf selbst zu brauen, nicht 
unwillkommen gewesen sein dürfte. Diese Gärten werden sich in 
der Regel an die Pfarrgebäude selbst unmittelbar angeschlossen 
oder sie auf mehreren Seiten umgeben haben. Wenn sie jedoch, 
wie es mehrfach auch der Fall gewesen ist, in der Stadt- oder 
Dorffreiheit angewiesen wurden?), dann haben sie Wohl in dem 
einer Gemeinde eigens zu Gärten bestimmten Landstück oder, so 
in Wormditt?), innerhalb der Pfarrhufen gelegen. Diese außerhalb 
des Häuserbezirkes im Weichbilde des Ortes befindlichen Gärten 
sind Wohl mitunter wie von den anderen Grundbesitzern, so auch 
von den Pfarrern mit besonderen Leuten, den Gärtnern, besetzt 
worden, da ihre Benutzung durch die Besitzer selbst wegen der 
Entfernung zu unbequem sein mochte, und um sich auch einen 
Stamm ansässiger Arbeiter zu schaffen/)

Eines seltenen Besitzes, nämlich eines zwei Morgen großen 
Weingartens, konnte sich die Pfarrkirche in Gollub erfreuen. Er 
war ihr von dem Komtur Friedrich Truschwitz unter besonderen 
Umständen geschenkt worden. Seine Wartung war einem „^veyn- 
msnne" gegen den vierten Teil des Ertrages übergeben worden, 
also einer Person, die etwas vom Weinbau verstand. Der Garten
wärter hatte dafür zu sorgen, daß die Kirche das Jahr über mit 
Wein versehen war. Ob auch der Pfarrer einen Anteil an dem 
Weinertrag hatte, ist nicht gesagt?)

Als Privatbesitz des Pfarrers Johannes von Raunaw, den 
er für sein Geld erstanden und gegen Zahlung eines lebensläng
lichen Zinses von jährlich 4 m. und 12 Scheffel Roggen an seinen 
Nachfolger weitergibt, ist ein sogenannter „liortug lupuli," der in 
dem Dorfe Raunaw lag, aufzufassen. Nach dem Tode des Pfarrers 
Johannes sollte übrigens dieser Garten, dessen Bezeichnung als 
„Kortu8 lupuli" wir nicht zu deuten vermögen, dem jeweiligen 
Pfarrer von Raunaw verbleiben?)

i) LedsmvtismuZ, S. 503 und 564.
2) 0. ä. IV, Nr. 3 S. 3; II. S. 29; 0. ä. VV, II, Nr. 202 

S. 203 f., u. a.
s) 0. ä. ^V., III, Nr. 574 S. 570.
4) Näheres über das Wesen und die Stellung der Gärtner siehe bei 

H Steffen, Beiträge zur Geschichte des ländlichen Gesindes in Preußen, S- 70 ff.
s) Max Toeppen, Mittheilungen aus einem Zinsbuche der Stadt Gollub, 

Altpreußische Monatsschrift, Bd. 35. Königsberg 1898 S. 430.
') 88 R. ^V., II, S. 152.
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Damit nun nicht etwa ein Pfarrer in Stadt oder Land die 
ihm überwiesenen Dotationshufen, die Wohn-, Wirtschaftsgebäude 
und Gärten irgendwie vernachlässigte und dadurch die Dos ver
schlechterte, fanden von Zeit zu Zeit vom Bischof angeordnete 
Visitationen statt. Auf ihnen wurden neben anderen Dingen auch 
jene einer genauen Besichtigung unterzogen. Ueber deren Befund 
mußte alsdann eingehend an die bischöfliche Behörde berichtet 
werden, auf daß eine rechtzeitige Abstellung etwa entstandener 
Schäden von dort aus in die Wege geleitet werden konnte.

II. Teil.

Einkommen der Pfarrer von den 
Gemeindemitgliedern.

1. rtspltel. 
wessekorn oder vezem.

Außer den Erträgen, welche die Pfarrer aus ihren Hufen 
und Gärten erwirtschafteten, ferner den Fischerei-, Holz- und 
Weidenutzungen, wo solche ihnen zugestanden worden waren, und 
endlich dem Zins aus den etwa vermieteten Höfen flössen ihnen 
noch Einnahmen aus den Natural- und Geldabgaben zu, die ihre 
Pfarrkinder allgemein an sie zu zahlen entweder verpflichtet waren 
oder freiwillig als Spenden und Schenkungen an sie entrichteten.

Was zunächst die Naturallieferungen anbelangt, so steht an 
erster Stelle eine Getreideabgabe, Messekorn, Messelohn, Meß- 
getreide, snnons mi88sli8 oder auch Dezem genannt. Sie war 
im allgemeinen und anfangs vermutlich von jeder unter dem 
Pfluge befindlichen Hufe jährlich an den zuständigen Pfarrer ab- 
zuliefern. In dem Friedensvertrage des Ordens mit den abge
fallenen Pomesaniern, Warmiern und Natangern vom Jahre 1249 
wird ihrer schon Erwähnung getan?)

Bei mehreren darauf folgenden Orts- und Kirchengründungen 
des 13. Jahrhunderts ist alsdann von dieser Abgabe an den 
Pfarrer nicht mehr die Rede. Daher könnte man fast auf den 
Gedanken kommen, man habe von ihrer Auferlegung und Ein- 
forderung Abstand genommen. Das ist aber keineswegs der Fall. 
In den Gründungsprivilegien von Preuß. Holland und von

') 0. a. vv., I, Nr. 19 S. 39.
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Vlumenau aus den Jahren 1297^) und 1299?) werden den Pfarrern 
außer der sonstigen Dotation ohne nähere Benennung ein Scheffel 
Roggen und ein Scheffel Hafer, beziehungsweise ein Scheffel Weizen 
und ebensoviel Hafer von jeder zinshaftigen Hufe der Gemeinden 
bewilligt. Das ist aber sicherlich die snnona Ml88s1l8 gewesen. 
So auch in der aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammen
den Verschreibung des Bischofs Eberhard von Ermland über 
64 Hufen für Hermann von Bludau. Dort wird gleichfalls ohne 
genauere Bezeichnung der Abgabe festgesetzt, ein jeder der Bauern 
solle nicht unterlassen, dem Pfarrer selbst alljährlich von jeder 
Hufe je einen Scheffel Roggen und Hafer nach der Gewohnheit 
der anderen Kirchen des Bistums zu Martini zu entrichten?) Die 
Bemerkung „nach der Gewohnheit der anderen Kirchen des Bis
tums" läßt mit Sicherheit erkennen, daß die Sitte der Lieferung 
des Meßgetreides inzwischen schon bei allen Kirchen des Erm- 
landes eingeführt worden war. Hier wie in dem übrigen Ordens
lande hat sie sich sodann vollends und schnell eingebürgert und ist 
überall zu voller Geltung gelangt. In fast allen Handfesten der 
Städte wie der Dörfer kehrt darum in der Folgezeit diese An
forderung unter den oben angegebenen Bezeichnungen nunmehr 
wieder, wovon unzählige Urkunden den Beweis liefern.

Die Höhe dieser Abgabe schwankt zwischen einem halben 
Scheffel Roggen nebst ebensoviel Hafer oder Gerste und je einem 
ganzen Scheffel derselben Getreidesorten von der bäuerlichen Hufe?) 
mochte diese in der Feldmark eines Dorfes oder einer Stadt aus
getan worden sein. Seltener war die Verpflichtung, von der Hufe 
2 Scheffel Gerste?) 1 Scheffel Gerste und gleich viel Hafer?) 
Scheffel Roggen und dasselbe Maß Gerste?) oder überhaupt gar 
nur einen halben Scheffel Gerste*) zu liefern. Einmal sollen außer

') 6. a. ?r., II, Nr 34 S. 40.
Oberland. Geschichlsbl., 1. Heft., S. 105.

») 6. 6. IV., I, Nr. 153 S. 265 ao 1310.
<) 6. ä. IV., II, Nr. 399 S. 411 wird das Metzgetreide, und zwar ein 

Scheffel Weizen und 1 Scheffel Hafer, vom Pfluge berechnet. Nach M. Toeppen, 
Die Zinsverfassung Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 
1867 S. 16 hat man unter Pflug eine Fläche von vier Hufen zu verstehen.

kam II. L., Nr. 65 S- 99; Nr. 126 S. 184.
Oormau, a. a. 0-, S- 87.

') Derselbe, S- 78
Derselbe, S. 94.

4
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dem Getreide auch noch ein paar Schillinge gezahlt werden?) Die 
Art des verlangten Getreides richtete sich offenbar nach der Gegend, 
oder besser gesagt, nach der Bodenbeschaffenheit des Ortes, in der 
die Pfarrei lag. So erklärt es sich Wohl, daß z. B. im Werder 
fast durchweg außer der Roggen- auch Gerstelieferung vorgeschrieben 
wurde. Um so auffälliger ist es, daß verhältnismäßig selten 
Weizen gefordert und geliefert wurde?)

Es ist nun Wohl zu beachten, daß nicht etwa nur die Hufen- 
besitzer derjenigen Ortschaften, die eine eigene Kirche und einen 
Pfarrer besaßen, zu der Meßkornabgabe verpflichtet waren. Auch 
für die Bauern der Dörfer, die fundationsgemäß nur mit einer 
Filialkirche oder einer Kapelle bedacht worden waren?) desgleichen 
auch für diejenigen, deren Wohnorte ohne Gotteshaus waren und 
zwecks ihrer Pastorisation den nächstgelegenen Pfarrkirchen zuge
wiesen waren, traf das zu. Alle diese hatten dem zuständigen 
Pfarrer, der entweder in den Handfesten gleich ausdrücklich genannt 
oder als anderweitig ihnen bekannt vorausgesetzt wird, Meßgetreide 
in derselben Höhe zu verabfolgen, wie die Hufenbesitzer in den 
Pfarrkirchorten selbst. So sollen, um nur einige zu nennen, die 
Bauern von Schönwiese dem Pfarrer zu Saalau von jeder Hufe 
ein Maß Weizen und ein Maß Hafer?) die von Lindenau ihrem 
Pfarrer zu Tannsee einen halben Scheffel Roggen und ebensoviel 
Gerste zu „messen xetrsicke"?) die von Neumünsterberg dem 
Pfarrer zu Baerwalde und die von Altfelde dem zu Notzendorff 
einen halben Scheffel Roggen und die gleiche Menge Gerste^) oder 
je einen Scheffel Roggen und Hafer?) entrichten. Die hier ge
nannten Dörfer waren ohne Kirchen. Doch auch den Bauern von

i) Vormanv, a. 0., S. 76.
Oberland. Geschichtsbl., Hft. 1, S. 105. 8om. 8., Nr. 190 S. 258 

Larnoed, a. u. 0., S. 402.
v) Wir dürfen darum hier nur von Bauern der Dörfer reden, weil im all

gemeinen auch nur Dörfer Filialkirchen aufzuweisen hatten. Daß Städte Filial- 
gemeinden von Dörfern sind, kommt unseres Wissens im ganzen Ordenslande 
nur zweimal vor: Die Stadt Hammerstein ist Filiale vom Dorfe Falkenwalde 
(Sedematismus, S. 477) und die Stadt Stuhm vom Dorfe Pestlin (Bau- und 
Kunstdenkm. von Westpr., 3. Bd, S. 354) gewesen.

4) Neues Preußisches Urkundenbuch, Ostpreußischer Teil, Urkundenbuch des 
Bistums Samland (abgekürzt 8am 17. 8.), herausgegeben von Woelky und Mend- 
thal, Heft 1-3, Leipzig 1891-1905, III, Nr. 500 S. 339.

ö) VOlMLNN L. L. 0., S. 11.
«) Derselbe, S. 59.
r) Derselbe, S. 88.
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Süßenberg z. B., in deren Ort eine Kapelle liegt, wird aufgegeben, 
dem Pfarrer von Reichenberg, „qui capellam preäictsm in okki- 
cÜ8 ckivinis okkieisdit," einen Scheffel Roggen und einen Scheffel 
Hafer von der Hufe zu liefern?) Diese Beispiele ließen sich noch 
um so manche vermehren.

Wie es scheint, ist in den bischöflichen Anteilen die Messe
kornquote höher gewesen als in den Ordensgebieten, eine Be
obachtung, die wir auch in der sonstigen Bewidmung der Pfarreien 
zu machen Gelegenheit hatten.

So allgemeinverpflichtend ursprünglich die Abgabe des Meß- 
getreides als auf dem gesamten Grundbesitz ruhend auch ange
nommen und ausgesprochen worden ist, so kann man doch eine 
ganze Reihe von Fällen feststellen, in denen diese Verpflichtung 
dennoch in Wegfall gekommen ist. Das traf zunächst bei den 
Schulzengütern in Stadt und Land zu. Sie wurden so sehr als 
Freihufen behandelt, daß man sie von seder Zinszahlung, also 
auch von der Entrichtung des Meßgetreides von vornherein ent
band. Wo das indessen nicht statthaben sollte, bedurfte es stets 
einer besonderen, dahinzielenden Erklärung?) Vornehmlich be
merkenswert ist ein Fall. Die Pfarrei Neumark im Kreise Stuhm 
war 1336 mit 8^/2 Hufen ausgestattet worden. Als Ablösung für 
die Meßkornverpflichtung erhielt sie dann noch eine halbe Hufe 
vom Ortsschulzen?)

Weiter wurden auch recht häufig bestimmte Teile der Ge
meindeflur wie die zur Anlage der Gehöfte, zu Weiden und als 
Hegewald in Aussicht genommenen Hufen, die Seen und Teiche 
von jener Pflicht befreit, was allerdings ebenfalls in den Ver- 
schreidungen meist immer ausdrücklich bemerkt wird?)

Wenn sich bei Neuvermefiungen einer Gemeindemark ein 
Uebermaß herausgestellt hat, so wird auch dieses mitunter den 
Einwohnern der betreffenden Ortschaft ohne die Belastung mit der 
Messekornlieferung zur Bewirtschaftung überlassen/) In dieselbe 
Gruppe fällt schließlich auch die aus irgend einem anderen Grunde

') 0. ä. IV., III, Nr. 291 S 291; auch II, Nr. 192 S. 191 und Nr. 344 
S. 351.

«) k»om 0. S, Nr. 61 S. 92, Nr. 126 S. 184, Nr. 190 S 258 ; 6. ä 
?r., II, Nr. 67 S- 80 u. v. a.

") Bau- und Kunstdenkmäler v. Westpr. 3. Bd-, S. 302.
<) 0. ä. kr, II, Nr. 139 S. 183; III, Nr. 9 S. 14, u. v. a.

kam. v. L., Nr. 114 S. 167.
4*
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stattfindende Neuverleihung von Ackerland/) aber auch von unge- 
rodetem und unkultiviertem Gelände, als da sind Wald, Heide, 
Moor, Unland usw. Nur wird bei der Austuung des ungerodeten 
Bodens nicht selten zugleich die Bestimmung ausgesprochen, solch 
Neuland werde mit dem Augenblicke dezempflichtig, in dem es 
unter den Pflug genommen oder besetzt wird?) Immer aber 
wurden sehr verständigerweise Abweichungen von scheinbar be
stehenden Regeln urkundlich bestimmt und festgelegt, um jeder 
irrtümlichen Deutung für die Zukunft Tür und Tor zu verschließen.

Die im Dorfverbande stehenden Gasthofbesitzer, Krüger oder 
Kretschmer genannt, deren Landbesitz in der Regel nur einige 
Morgen betrug/) wurden trotzdem zur Zahlung des Messelohnes 
an den Pfarrer herangezogen. Daß diese Leistung allgemein von 
den Kruginhabern gefordert worden ist, besagt die in einigen Dorf- 
handfesten des Marienburger Komtureibezirks befindliche Bemerkung, 
„clie krskcbmer ckem planer, rvas AemeinUck alle kretsckmer 
okk ckem Wercker ihren pksrrern pflegen cru tkun/) wobei aller
dings über die Art und die Höhe des Dezems nichts gesagt wird. 
Auch dem Krüger von Assakaim wird nur aufgegeben, „cke ckictis 
msnsis st tabsrns 8uo plsbano ju8 8uum et ckecimam cksre, piout 
MO8 68t?) Etwas mehr Aufschluß gewährt die Stelle, an der 
einem Krüger im Bistum Pomesanien aufgetragen wird, dem 
Pfarrer des Dorfes zu Martini zwei Scheffel Gerste als Dezem 
zu verabfolgen?) Als zwischen dem Pfarrer und dem Krüger 
Joachim in Raunaw ein Streit um den Dezem, hier „6rsp- 
pentzelt" genannt, ausbrach und Joachim sich weigerte zu zahlen, 
kam die Angelegenheit schließlich bis an den Bischof. Dieser 
entschied 1490 in dem Sinne, daß der Krüger den Dezem „vul- 
xariter Lrsppenxelt" in Höhe von einem Scheffel Roggen und

') 6. a. kr. III, Nr. 130 S. 175. o. a. V., II. Nr. 381 S. 396; III, 
Nr. 3I0 S. 283 u. v. a.

») vormann, a. ». 0 S. 24 0. ä. W., II. Nr. 202 S. 204, III Nr. 417 
S- 406, I V, Nr. 92 8 149, 6. ä. kr., III, Nr. 86 S. 111 usw.

b) Die Größe des den Krügern mitverliehencn Nutzlandes erreicht nicht nur 
häufig mehrere Morgen, sondern steigt mitunter bis zu einer Hufe H Steffen, 
Das ländliche Krugwesen im Deutschordensstaate, Zeitschrift des Westpreuß. Ge- 
schichtsvereins, Heft 56, Danzig 1915 S. 222.

vormaun, L. a. O., S. 45, 59.
Rogge, Die Kirchen des ehemaligen Amtes Balga, Königsberg 1868 S. 6. 

«t kam. v. 8-, Nr. 126 S. 184 k. Vgl. auch Rogge a. a. O. S. 31 f. 
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einem Scheffel Hafer zu geben verpflichtet sein soll?) Mit diesen 
Angaben betreffs der Dezemlast der Krüger müssen wir uns be
scheiden, da weitere uns nicht zu Gebote stehen. Sobald jedoch 
dem Kretschmer mehr als eine Hufe zugewiesen wird, einmal sind 
es sogar deren vier?) rückt er in die Reihe der eigentlichen Hufen- 
besitzer und muß dann davon selbstverständlich dieselben Meßgetreide- 
mengen demPfarrer zukommen lassen,wie sie von jenengefordert werden.

Aehnliches ist über die zur gleichen Gruppe wie die Krüger 
gehörenden Müller') zu sagen. Auch ihnen war meist nur ein ge
ringer Landbesitz eigen. Daher wurde sämtlicher Zins nicht von 
diesem, sondern von den Rädern berechnet, die in ihren Mühlen 
im Gange waren. Auch die snnons mi882li8. Dementsprechend 
schreibt deshalb eine Bestimmung des Bischofs und Domkapitels 
von Ermland über die Entrichtung des Pfarrdezems in ihrem 
Bistume und Landesteile aus dem Jahre 1390*) ausdrücklich als 
Meßgetreide vor „cke molenäini8 et cle guslibet rots unam men- 
8ursm 8jli§ini8 st unsm svene." Wird nun ferner einmal einem 
Müller einfach aufgetragen, „dem Pfarrer sein Reckt zu geben,"') 
ohne weiter dieses „Recht" zu umschreiben, so hat dagegen ein 
Windmüller vom Dorfe Russenau jährlich einen Scheffel Korn und 
zwei Hühner, „unck nickt ms"') oder der Besitzer einer Mühle und 
zugleich eines Kruges nebst zwei Hufen nur zwei Scheffel Mehl 
als Meßlohn zu geben. Eine Ausnahme ganz besonderer Art 
bringt wohl die Bestimmung, nach der der Müller von Lusino, 
vielleicht an Stelle des Dezems, für den Ortspfarrer daselbst frei 
und ohne Mahlmetze zu mahlen (§rsti8 sb8gue metreta molere) 
verpflichtet wird?) Anders, aber doch ähnlich verhält es sich mit 
der Mühle bei Fredenberg. Hier lag den „villani et ru8tici", 
denen die Mühle mitsamt vier Hufen zugehörte, die Pflicht ob, 
außer zehn Scheffeln Getreide dem Pfarrer auch das nötige Holz 
(rslione molenäini) heranzuschaffen?)

') 88. ». vv., It, S. 16 f.
r) ?om. v- L, dir. 197 S. 145 f.
») 0. ä. vv., III, Nr. 242 S. 212.

Ueber die Verhältnisse der Müller vgl. H. Steffen, Das ländl. Mühlen- 
wesen im Deutschordenslande, Zeitlchrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 
Heft 58, Danzig 1918, S. 73 fs.

») 6. ä. VV., II, Nr. 448 S. 444.
») kam. v. ö., Nr. 100 S. 145 f.

Perlbach, a. a O-, S. 171.
88. ». IV., II, S. 15.
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Eine Mittelstellung zwischen Bauern und landbesitzlosem 
Gesinde, nahm die Gruppe der Gärtner ein. Sie wurden teils 
in ganzen sogenannten Gartendörfern, teils in kleinerer Anzahl 
in den Bauerndörfern und auf dem städtischen Grundbesitz ange
siedelt und waren stets nur mit einem oder einigen wenigen Morgen 
bewidmet worden. Von ihnen hören wir in dem schiedsrichterlichen 
Ausspruche des Bischofs Johannes II. von Ermland in einer Sache 
des Pfarrers und des Rates zu Elbing vom Jahre 1364, daß sie 
innerhalb der ermländischen Diözese seit alters her von ihren 
Gärten Hühner an ihren Pfarrer zu liefern hatten.') Neben 
dieser Hühnerabgabe, von jedem Garten sollten jährlich zwei Stück 
gegeben werden?) die sicher die Stelle des Metzgetreides vertreten 
hat, ist in der pomesanischen Diözese bisweilen auch noch ein 
kleiner Bargeldzins gezahlt worden, so im Marienburger Werder 
vom Garten je ein sck?) Im Dorfe Schwornigatz dagegen ,,sul' 
len 8^ von eyms itrlicben 6arten äsm ?tsrrer geben eyn 8cot 
alle Öustemper, ouck eynen Pfenninge vor clen letrim unck 
Lckulerlon.'") Wichtig ist schlietzlich noch die schon berührte Hand
feste des Dorfes Russenau für diese Zwecke. Sie gibt nämlich dar
über Aufschluß, unter welchen Umständen von der Entrichtung 
des Dezems (der Hühner) abzusehen ist und wann nicht. Es ver
lautet dort: „^Ven es aber gesellst ckss vtk eyme garten kein 
gertsner wonet so sal cker kubener vkt ckes erbe cker garten liet, 
nickt vordunäsn sein llsm pkarrer kuner cru gellen. . Ist is 
aller (aber) llas ller lludener llen garten eynem bulleren vor- 
mitet, so sal llersellligs ller lles gartens genisset llem pkarrer 
crwei kuner (also die ursprüngliche Quote) gellen?)

Hatten wir bis dahin die Leistungen der in einem Dorf- oder 
Stadtverbande stehenden Landbesitzer, der Bauern, Krüger, Müller 
und Gärtner an den Pfarrer betrachtet, so müssen wir nunmehr 
noch kurz auf die der selbständigen, außerhalb dieses Rahmens 
sich befindlichen Grundbesitzer eingehen.

Ohne uns auf Einzelheiten einlassen zu wollen, können wir 
betreffs dieser ungefähr folgendes Bild entwerfen. Grundbesitzer, 
denen mehr als zwanzig Hufen verliehen worden waren, entrichteten,

') o. ä. IV. II, Nr. 363 S. 374.
») kom. v. L. Nr. 65 S. 98 f., Nr. 126 S- 184 s-
2) Dormann, a. a O., S- 45, 49, 59.

Lottsmatismus, S. 563.
rom. v. L., Nr. 126 S. 185.
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Wenigstens im Ermlande, ihren Pfarrdezem nicht wie die Bauern 
von der Hufe, sondern vom Pfluge. Und zwar betrug er je einen 
Scheffel Roggen und einen Scheffel Hafer?) Da man bekanntlich 
unter einem Pfluge ein Landmaß von vier Hufen zu verstehen 
hat, so ersieht man, daß diese Leute ganz bedeutend weniger be
lastet waren als etwa die bäuerlichen Besitzer, die doch nicht selten 
schon von einer Hufe ebensoviel zu verabfolgen hatten wie jene 
von vier. Wenn nun aber ein solcher Großgrundbesitzer seine 
freien Hufen, was Wohl in der Regel der Fall war, als bäuerliche 
Grundstücke gegen Zinszahlung austat oder verkaufte, so hörte 
jene Bevorzugung auf. Die angesetzten Hüfner mußten alsdann 
von jeder ihrer Hufen einen Scheffel Roggen und Hafer an den 
Pfarrer liefern. Nahm der Großgrundbesitzer indessen jene Hufen 
wieder einmal zur Eigenbewirtschaftung an sich, so traten für ihn 
sofort die milderen Bestimmungen von neuem in Kraft?) Ueber 
diese Verhältnisse mögen anfangs Wohl recht viele Unklarheiten 
geherrscht haben. Ihnen wurde ein Ende gemacht durch einen ge
meinschaftlichen Beschluß des Bischofs Heinrich III und des Dom
kapitels von Ermland unter dem 24. Januar 1390,?) der dann 
im ganzen Bistum Geltung und Gesetzeskraft erhielt. Ob diese 
Satzungen auch regelnd auf die Verhältnisse in anderen Gebieten 
eingewirkt haben, läßt sich nicht sagen.

Gemäß jener Entscheidung erfreuten sich fortan auch die 
zwar ebenfalls außerhalb des Dorfverbandes stehenden, aber eine 
nur geringere Fläche umfassenden Güter einer leichteren Belastung 
als die Bauernhufen. Diese Besitzungen, in ihrer Größe nicht 
unter sechs und nicht über 17 Hufen hinausgehend, brauchten im 
Ermlande nur ebensoviel von zwei Hufen zu liefern wie der 
Bauer von einer, nämlich den üblichen einen Scheffel Roggen und 
einen Hafer.

Hatte jemand seit der Zeit der Gründung und Austuung 
freie Hufen zu Culmischem Rechte, nur zu einem Reiterdienst, an 
stelle des Scharwerkes aber zu einem Zins von einer halben oder 
ungefähr einer halben Mark verpflichtet, der sollte nur das gleiche 
Messekorn zu geben verbunden sein.

') o. a. w., I, Nr. 193 S. 329 (26 Hufen); Nr. 164 S. 131 (30 Hufen): 
Nr. 196 S. 337 (41 Hufen) u. a.

-) Vgl. 6. 0. W., I, S. 342 Anm. 4.
°) 0. ä. VV., III, S. 209—12, auch für das Folgende.
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Wenn auf einem Grundstücke, das zu demselben Rechte und 
unter der Bedingung ausgetan worden war, dem Pfarrer jährlich 
einen Scheffel Weizen und einen Scheffel Roggen zu geben, schon 
mehrere Familien wohnten, deren jede ein eigenes Haus und 
einen eigenen Herd hatte und abwechselnd ihrer Hufenzahl ent
sprechend Dienste leistete, so mußte jede Familie, waren es deren 
zwei, soviel geben, als früher eine geliefert hatte. Waren es deren 
drei oder mehr, so daß auf jede einzelne nur noch zwei oder 
weniger Hufen entfielen, dann durften von je zwei Hufen ein 
Scheffel Korn und die gleiche Menge Hafer verlangt werden.

Preußen endlich, die gewisse freie Hufen nach preußischem 
Rechte zu einem Dienste (ack unum 8ervicium) innehatten, führten 
für gewöhnlich vier Schilling an den Pfarrer ab. Wohnten in
dessen auf ihren Hufen schon mehrere Familien mit eigener Wohn- 
und Feuerstätte, dann sollten alle zusammen, so viele es ihrer auch 
waren, acht Schillinge aufbringen.

Wie hier bei den Grundbesitzern preußischer Abkunft und 
vorhin bei den Gärtnern schon eine Geldzahlung an die Stelle des 
Getreidedezems getreten war, so scheint sich diese Sitte allmählich 
im ganzen Ordenslande eingebürgert zu haben. Einer derartigen 
Gepflogenheit begegnen wir vereinzelt schon um die Mitte des 
14. Jahrhunderts?) Die von dem Tucheler Komtur Konrad 
Wullenkop^) im Jahre 1340 ausgestellte Handfeste für das Dorf 
Reetz besagt in dieser Hinsicht: „alle ck^jene cko tiuben degieren, 
der sckoltsis mit den §edu (we)rn, vor den crenden sullen §eben 
von ezmer icrlicken kuden eynen kalben tirdun§ erem reckten 
elicken kerr(e)n und Pfarrer alle jLr."b) Mit der fortschreitenden 
Zeit mehren sich die Beispiele für die Umwandlung der Natural- 
in Geldabgaben. 1364 löst der Rat der Stadt Braunsberg den 
auf den Gärtnergrundstücken ruhenden Zins für den Pfarrer, ver
mutlich noch einen Naturalzins, gegen eine feste Summe von 7 m. 
jährlich ab?) Da diese Umwandlung die Genehmigung des Landes-

') Merkwürdig und alleinstehend ist die Bestimmung in der vom Hoch
meister Winrich von Kniprode 1353 dem Kirchdorfe Güttland erteilten Gründungs
urkunde, daß dem Pfarrer der bisherige Zehnte und dazu 20 Pfund Ptefser ge
liefert werden sollten. Harnoch a. a. O-, S. 399.

Nach I. V.'igt, Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Königs
berg 1843 S. 59 heißt der Komtur Konrad Bullekop und amtiert vom 16 August 
1349 - 21- Oktober 1353.

») 1'. v S. 38.
0. ä. W., II, Nr. 374 S. 388.
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Herrn, des ermländischen Bischofs, findet, muß sie schon allgemein 
üblich gewesen und gern gesehen worden sein. Zur Kirche in 
Klosterchin war um 1407 auch das Nessauer Dorf Kostrin einge- 
pfarrt. Der Komtur von Nessau war dafür dem Pfarrer mit 
1^/r m. dezempflichtig.') In dem Bezirke dieses Ordensbeamten 
scheint sich um dieselbe Zeit die Umwandlung des Getreidedezems 
in eine Geldsumme überhaupt schon häufiger vollzogen zu haben. 
Denn die Bauern der Dörfer Gr. Staw und Gr. Nessau werden 
1404?) und 1409^) verpflichtet, der Kirche das „kslenäenxelt" zu 
entrichten. Von einer Lieferung der snnons mksslis in Getreide
form ist aber bei beiden nicht mehr die Rede. Darum liegt die 
Vermutung nahe, daß dieses „kslenäenLslt", eine Bargeldzahlung, 
nunmehr an deren Stelle getreten ist?) Gegen Ausgang des 
15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts haben nach der bereits 
öfter angeführten Zusammenstellung") unter 141 ländlichen Ort
schaften des Ermlandes schon elf neben kleineren Leistungen an 
Getreide ihren Pfarrern auch Geldsummen zu zahlen, die sich 
zwischen 4°) und 25 m?) für Ort und Jahr bewegen und alle ins
gesamt genau die Höhe von 100 m. erreichen. Auch die Pfarrei 
der Stadt Zinten hat zu dieser Zeit nur 90 Scheffel Dezemgetreide, 
daneben aber noch „soliüos unciales msrcas XX,"?) diejenige der 
Stadt Rastenburg außer 12 Last (1 Last — 60 Scheffel) Getreide 
„8oliäo8 uncis1e8 XXlll (mnrcs8)"") als Einnahme. Das Geld
einkommen endl'ch der Stadtpfarrei Liebstadt von 2^ m. wird 
als „tumsle8 8ive ksuck§elt" bezeichnet.'") Dieses Rauchgeld ist 
mit den Getreideablösungssummen identisch. Denn „Rauchen" be
deutet Bauernhöfe.")

>) Maerker, a. a O-, S. 307.
2) Derselbe, a. a. O., S. 540.
") Derselbe, S. 399.
0 L. Weber, a. a. O. S. 279: „Die preußischen Pfarrer erhielten 

den Pfarrerdecem, später Kalende genannt."
«) 88. ». I, S. 400 ff.
«) Ebenda, S. 404, 415, 417-
') Ebenda, S. 443.
*) Ebenda, S. 431.
') Ebenda, S. 435.
">) Ebenda, S. 439.
") M- Toeppen, Elbinger Antiquitäten, Danzig 1871 S. 111 führt unter 

dem Einkommen der Pfarrei Elbing auch den „Dezem vom Dorfe Grunau mit 
13 Höfen (sonst Rauchen) aus, wodurch also Höfe mit Rauchen gleichgestellt 
werden. Selbst heute spricht man ja wohl auch von Feuerstellen anstatt von Gehöften



58 Die soziale Lage der Pfarrgeistlichkeit im Deutschordensstaate.

Diese Umwandlung des Naturaldezems in einen Geldzins, 
die im Zuge der Zeit lag, war ohne Zweifel praktisch und auch 
sicherlich bequemer für die Lieferungsverpflichteten, namentlich für 
solche, die wie manche Bürger der Städte nur mit mäßig großem 
Grund und Boden ausgestattet waren. Darum Wohl hatten die 
Einwohner der Stadt Schöneck es schon frühzeitig, nämlich bereits 
1341, durchgesetzt, daß sie neben der Abgabe von „77 Lctiektsl Korn 
6er Kirche ru Uessekorn", eine verhältnismäßig geringe Menge, 
„15 sc. preussischer ?kennixs von 6en Hüten un6 von 6em 
^cker 6er ru 6en Hüten gekört" an den Pfarrer zahlten*). Ob 
aber dieser Modus gerade für den Pfarrer auf die Dauer vorteil
hafter war, muß auf Grund unserer früher gemachten Ausführungen 
über die Vererbpachtung füglich bezweifelt werden. Denn wie der 
Grund und Boden, so behält auch das Getreide immer einen den 
Zeitumständen angepaßten Wert, die Kaufkraft des Geldes jedoch 
sinkt von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Alle diese Abgaben waren Bringzinsen, d. h. sie mußten, 
gleichwie der Zins an die Herrschaft, dem Pfarrer, als dem Em
pfänger, ins Haus gebracht werden. Bei der Menge des für die 
einzelnen Pfarrer einkommenden Getreides war das ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil. Daher wird auch nicht unterlassen, ge
legentlich die Ablieferer auf diese Verpflichtung aufmerksam zu 
machen?)

Der Termin, an dem die Lieferungeu an den Pfarrer ab
geführt werden mußten, war vornehmlich das Fest des hl. Martinus 
(11. November). Bis zu dieser Zeit hatten die Landwirte schon 
einen Teil der neuen Ernte ausdreschen können und waren somit 
in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Daneben, aber 
weniger häufig, wird auch Mariä Lichtmeß (2. Febr.) als Liefer
termin genannt?) Auch eine Verteilung der Abgaben auf mehrere?) 
wie die Verlegung auf andere als ursprünglich festgesetzte Termine 
(ex certis causis äs conssnsu unanimi omnium ineolarum^)

H. Schuch, Die Zustände der Landbevölkerung im Kreise Berenl am 
Schlüsse der polnischen Herrschaft 1772, Zeitschr. d. Westpr. Gesch.-Ber. Heft XV, 
Danzig 1886 S.

2) 0. ä. I, Nr. 194, S. 332.
s) Rogge, a. a. O., S. 26. Wermbter, a. a. O-, S. 46. Dormann, a. a. 

O., S. 12, 16, u. a.
Lobomütismns, S. 503.

») 0. II. L., I, Nr. 320 S. 244 f, Nr. 328 S. 249.
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kommen vor. Das wahrscheinlich aus dem Grunde, die Zahlung 
nach Möglichkeit zu erleichtern. Im großen und ganzen wird 
jedoch das Messekorn zu demselben Tage gefordert, an dem auch 
der sonstige Zins an die Herrschaft abzuliefern ist. Darum wird 
jener in den Urkunden meist garnicht erst noch besonders hervor
gehoben. Von allgemeinen Zinstagen überhaupt kehren am 
häufigsten wieder Weihnachten, Epiphania und Fastnacht').

Da das Meßgetreide einen wichtigen, wenn nicht den be
deutendsten Teil des pfarrerlichen Einkommens ausmachte, so ist 
es wohl erklärlich, daß man seiner richtigen, rechtzeitigen und voll
ständigen Ablieferung die vollste Aufmerksamkeit zuwandte. In 
erster Linie war dafür, wie überhaupt für die ordnungsmäßige 
Lieferung aller Gefälle in seinem Bezirke, der Schulz verantwort
lich. Die Herrschaft und auch der Pfarrer kümmerten sich deshalb 
auch gar nicht so sehr um die Eintreibung und Aufbringung des 
Zinses, sondern hielten sich in allen Stücken an ihn. So sind 
denn auch die meisten Verordnungen, die diese Angelegenheit be
treffen, immer an ihn gerichtet. Sie legen allerdings auch alle 
Machtvollkommenheit, dieser seiner Obliegenheit in vollem Um
fange nachkommen zu können, in seine Hand. Schon die Landes
ordnung des Hochmeisters Siegfried von Feuchtwangen aus dem 
Jahre 1309^) gebietet daher: „Ein jeder Schulze soll vier Wochen 
vor und nach Martin dem Pfarrherrn seinen Decem einnehmen 
und die Ungehorsamen mit Ernst strafen oder pfänden." Strenger 
und ausführlicher geht dann die Constitution für den Ermländischen 
Bauernstand vom Jahre 1435 vor: „Item alle 8ekolcren sullen 
von 8en1e Uerten8tsg ancrukedends yn 5 wocken ckem Pfarrer 
lielken, ÜL8 ym eezm tec^m gancr gefalle myt Pflichtigem ge- 
treicle; wurde /msnt yn den 5 wocken dem 8ckolcren ungekor- 
8SM 8ezm, 80 8sl der durgreke dornock dem Pfarrer Kellen 
kennen 14 tagen m^t pflicktigem getreids ader myt pfände, 
slro d»8 der Pfarrer nock 4 wocken da8 pfsnt mecktig 8ey cru 
vorkoukken unds esyne rsddelickkeitk nock irkalden."^ Mehrere 
Jahre später beschäftigt sich die Landesordnung des Hochmeisters

Von anderen seltener vorkommenden Terminen seien genannt: Beschnei- 
dung Christi, Ostern, St. Jacob! <25. Juti), St. Borghardi (14. Oktober), St. 
Nicolai <6. Dez.) und Walpurgis (1. Mai). Vgl. H. Steffen, Soziale Lage, S. 402 f- 

2) Preußische Sammlung, 2 Bd., Danzig 1748, S. 117, 8.

»j ä. 8t., I, dir. 528 S. 670, 6.
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Friedrich von Meißen') abermals mit diesem Gegenstände, ein 
Zeichen für die Wichtigkeit, die man ihm beilegte.

Nicht an die Schulzen, sondern an die Allgemeinheit der 
Abgabenvflichtigen wenden sich hinwiederum andere Gesetze der 
Landesherrschaften. Auch kirchliche Einrichtungen werden dazu 
benutzt, den Leuten ihre Pflicht einzuschärfen. So unterlassen die 
dem Hochmeister Konrad von Jungingen (1393—1407)zugeschriebenen 
Gesetze nicht, die Ermahnung auszusprechen: „VVelcksr §ebsuer8 
man 8einem pksrkerrenn llen xedükrenllen vecem mit treue!! 
würllt vorksltene, lle8§leieken opler oller LekllAelllt, llem 8oll 
kinrvieller ru llem 8einen nickt verkolkkenn xvsrllenn, wos vber 
Ikn §ekla§et würllt."st Das Mandat des Bischofs Michael von 
Samland (1425—1441) hingegen fordert die Preußen seines 
Sprengels auf, den Dezem und die gewohnten Opfer ihren 
Pfarrern zur Zeit zu geben, weil sie, wenn sie es nach dreifacher 
Mahnung nicht täten, ohne Urteilsspruch gepfändet werden würden?) 
Neu hierbei ist die dreifache Mahnung, die der Pfändung voraus
gehen soll.

Auch die kirchlichen Visitatoren erhalten Anweisung, ja dar
auf zu achten, daß die Gläubigen den Dezem nach alter Gewohn
heit entrichten?)

Geht aus der öfteren Wiederholung und Einschärfung jener 
Vorschriften mit Deutlichkeit hervor, daß es sich um einen sehr 
Wunden Punkt in der Frage der kirchlichen Abgaben handelt, so 
lassen zwei Urkunden des weiteren erkennen, auf welche Weise man 
sich um diese Dezemverpflichtung herumzudrücken, auf alle Fälle 
aber den Pfarrer zu schädigen versuchte. Die Schulzen von Ja- 
blonike (jetzt Jablonken) und Olschefko (Olschöwken) hatten unter 
Berufung auf ein vor 60 Jahren ihnen vom Pfleger zu Ortels- 
burg erteilten Privilegium behauptet, sie seien von der Zahlung 
des Dezems frei. Sie wären nur verpflichtet, an seiner Stelle 
jährlich von 4 Hufen je 4 8e. zu entrichten. Der Pfarrer von 
Tergofa (Theerwisch) aber, dem die Schulzen kirchlich zugehörten, 
ließ sich diese Umwandlung, die vermutlich eine Minderung der 
snnons mi88sll8 für ihn bedeutete, nicht gefallen. Er drohte ihnen

st Ebenda, V, Nr. 168 S. 480, 31, anno 1503.
-) Jacobson, a. a. O., Nr. I.XXXVII S. (286), Nr. 13.
») Jacobson, a. a. O-, Nr. XXXII S. (127).
st 88. ». IV., I, S. 322 u. a.
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im Beharrungsfalle mit der Exkommunikation?) Deswegen wandte 
sich der Pfleger von Ortelsburg beschwerdeführend an den Diözesan- 
bischof von Ermland und ersuchte ihn, gegen den seiner Ansicht 
nach unrechtmäßig vorgehenden Pfarrer einzuschreiten. Nach Unter
suchung des Falles aber erwiderte der Bischof, die Voraussetzung, 
von welcher der Pfleger bei seiner Klage ausgegangen sei, wäre 
irrig. Denn jener seiner (des Pflegers) Vorgänger, der ein der
artiges Privilegium gegeben habe, sei gar nicht im Besitze des 
Rechtes und der Macht gewesen, die genannten Schulzen von der 
Zahlung des Dezems zu entbinden, zu der sie nach göttlichem und 
menschlichem Gesetze verpflichtet seien. Er solle infolgedessen dafür 
sorgen, daß jene Landleute sich in der Leistung des Meßkornes 
anderen Leuten anbequemten?)

Die zweite Urkunde kämpft gegen die Versuche mancher Ge
meindemitglieder, den Pfarrer auf andere Weise zu hintergehen 
und zu benachteiligen. Es muß nämlich nicht selten vorgekommen 
sein, daß diejenigen, die ihrem Seelsorger Meßgetreide zu entrichten 
hatten, auch minderwertiges, vielleicht ganz verdorbenes Getreide 
abzuliesern sich nicht scheuten. Klagen der so geschädigten Geist
lichen mögen die Veranlassung dazu gewesen sein, daß sich landes- 
gesetzliche Verordnungen mit dieser Angelegenheit befaßten. Sie 
gingen scharf gegen solche betrügerischen Gepflogenheiten vor und 
legten den Ton besonders darauf, daß das Liefergetreide auch von 
guter Beschaffenheit sein müsse?)

In die ländlichen wie städtischen Pfarreien flössen sonach zu 
jener Zeit recht ansehnliche Massen Dezemgetreide zusammen, vor
ausgesetzt, daß alle abgabenpflichtigen Hufen besetzt waren. Das 
dürfte aber kaum jemals in vollem Umfange der Fall gewesen 
sein. Die vielen Kriege, namentlich des 15. Jahrhunderts, waren 
vornehmlich schuld daran, daß ganze Dörfer und Städte arg ver
wüstet wurden, ihre Hufen „wüst", d. h. unbesetzt dalagen und 
somit auch deren Getreidelieferungen an die Pfarrer ganz in Weg-

') „Solche Exkommunikationen hatten offenbar nur die Bedeutung von po
lizeilichen over Gerichtszwangsmaßregeln in bürgerlichem Interesse und fanden 
jedenfalls bald ihre Aushebung, nachdem die Ursache derselben beseitigt." Kolberg, 
Ein Preußisches Formelbuch des XV. Jahrhunderts Ztschr. f. d. Gesch. u. Alter
tumskunde Ermlands, Bd. 9 Braunsberg 1891 S. 276. Vgl. darüber v. Brün
neck, Z. Gesch d mark. Prov. usw. S. 90.

88. R. VV, l, S. 370 f.
°) L. ä. 8t., II, dir. 383 S. 618,7 und Nr. 410 S. 665,6.
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fall kamen. Auch von den Grundstücken, auf denen die Besitzer 
sich noch befanden, mögen infolge deren zeitweiliger großer Not
lage die Meßkornabgaben nur recht spärlich und unregelmäßig 
entrichtet worden sein. Wenn daher die bekannte Aufzählung der 
Pfarreien im Ermland vom Ausgange des 15. Jahrhunderts*) 
auch eine Uebersicht über die ihnen zustehenden Lasten Getreide 
bringt, so darf man Wohl füglich annehmen, daß darunter eine 
Soll-, aber kaum eine wirkliche Habenrechnung zu verstehen ist. 
Immerhin möge auf Grund dieser Angaben der Versuch gestattet 
sein, das Durchschnittseinkommen einer Pfarrei aus dem Dezem- 
getreide zu jener Zeit zu bestimmen.

Durch jene Aufstellung sind wir in die günstige Lage versetzt, 
die Menge des Meßgetreides von 141 ländlichen Ortschaften des 
Ermlandes kennen zu lernen. Im Durchschnitt ergibt sich auf 
jede Landpfarrei zu jener Zeit ein Zusammenfluß von rund 200 
Scheffeln jährlich. Die größte Masse mit 660 Scheffeln hat Ki- 
witten mit Schulen,?) die kleinste mit 10 Scheffeln, daneben aller
dings unc. 8vl. 8*/z, Dechsenb) aufzuweisen.

Bei der Größe des zu den Städten gehörigen Areals, welches 
dasjenige der Dörfer in der Regel ziemlich erheblich zu übertreffen 
pflegte, ist es natürlich, daß in den Stadtpfarreien auch mehr 
Dezemgetreide zusammenkam als in den Seelsorgestellen des Platten 
Landes. Die Pfarren von 24 Städten, von denen uns Angaben 
in dieser Hinsicht zu Gebote stehen, hatten jährlich 9242 Scheffel 
Meßgetreide. Das macht Durchschnittlich 385 Scheffel auf die 
einzelne Pfarrei.*) Darunter brächte die Pfarrei zu Rößel am 
meisten ein, nämlich 840 Scheffel, dazu 90 Scheffel! von der mit 
Rößel verbundenen Filiale in Gudenicken?) Am wenigsten, ins
gesamt nur 90 Scheffel, hatte die Pfarrstelle der Stadt Zinten?) 

Nähere Angaben über die Getreidesorten, aus denen sich die 
Lieferungen zusammensetzten, fehlen. Es ist einfach nur die Zahl

0 88. R. rv., I, S. 400 ff.
-) Ebenda, S. 433.
') Ebenda, S. 423.

Weber, a. a. O-, S. 279 rechnet aus derselben Aufstellung für „74 um 
1500 noch bestehende Pfarren des Ermlands 20 800 Scheffel Roggen und Hafer," 
also auf die einzelne Pfarrstelle ungefähr 288 Scheffel, heraus. Wir vermögen 
nicht zu ergründen, wie er auf die Zahlen 74 und 20 800 gekommen ist.

«) 88. ». rv., I, S. 402.
') Ebenda, S. 431.
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der einkommenden Lasten und Scheffel angegeben. Da nun als 
Dezemgetreide die beiden Getreidearten Roggen und Hafer vor
wiegend in Frage kamen, so darf man Wohl auch hier nicht mit 
Unrecht vermuten, das; durchweg die Hälfte davon aus Roggen, 
die andere aus Hafer bestanden haben wird. Einmal, bei Dechsen, 
heißt es auch sogar ausdrücklich „utriusque frumsnti.'")

Wenn wir nunmehr einen, sei es auch nur recht unsicheren 
Versuch machen wollten, die Höhe des Einkommens einer erm- 
ländischen Pfarrei aus dem Meßgetreide — im übrigen Ordens
lande dürften sich die Verhältnisse ähnlich gestaltet haben — etwa 
gegen Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts nach 
heutigem Gelde zu bestimmen, so wäre folgende Umrechnung am 
Platze. Der zuverlässigste Wertmesser ist noch immer das Ge
treide. Als Maßeinheit legen wir den Scheffel zu Grunde?) Im 
Jahre 1486 wurden für einen Scheffel Roggen 2 8c.?) 1512 4 8e. 
2 8ek./) 1524 sogar 12 8e.?) gezahlt. Zu denselben Fristen kostete 
ein Scheffel Hafer 1 8c., 4 8e. und 3 8c. Vz 8ck. Nehmen wir von den 
je drei Preisen das Mittel, so ergibt sich für den Zeitraum von 
1486 bis 1524 als Durchschnittspreis für einen Scheffel Roggen 
6 86. 8 Pfg., für Hafer 2 8e. 22 Pfg. Wenn weiter an jede 
Landpfarrei durchschnittlich 200 Scheffel Getreide, unserer An
nahme nach also 100 Scheffel Roggen und ebensoviel Hafer ge
liefert wurden, so belief sich deren Einnahme für Korn auf jähr
lich 26 m. 2 8c. 1 8ck. 8 Pfg., die für Hafer auf 11 m. 9 8c. 
9 Pfg-, zusammen auf 37^2 m. Die Einkünfte einer städtischen 
Pfarrei aber, die etwa im Durchschnitt 385 Scheffel Getreide, da
von ungefähr 192 Scheffel Roggen und 193 Hafer, geliefert er
hielt, stellten sich auf jährlich 51 m. 12 8c. 1 8cll. 4 Pfg. für die 
erste, auf 21 m. 23 8e. 1 8cb. 4 Pfg. für die zweite Getreide
sorte, insgesamt mithin auf rund 73^ m. Da unseren früheren 
Ausführungen zufolge die preußische Mark den Silberwert von an-

') Ebenda, S. 423.
2) Das Getreidemaß war der kulmische Scheffel, deren 60 eine Last aus- 

machten. Er sollte nach dem Beschluß des Slädtetages vom 18. Juni 1402 V« 
Ellen (— 0,72 in.) weit sein. LIaeroksr, a. a. O-, S. 23.

b) Ordensfoliant im Staatsarchiv zu Königsberg (abgekürzt als O. F.) 
182^, Einnahme- und Ausgaberegister des Amtes Neidenburg.

0 0. L. 1512, Einnahme- und Ausgaberegister des Kammeramtes Loetzen, 
Michaelis 1511 bis ebendahin 1512.

0. P. 166^., Register des Amtes Gutstadt, „im 24^ unxskunxsn unkt 
voibnaobteu unä iw 25^" »ob Aoenckot." 
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nähernd 30 Al. (genau 28,80 M.) heutigen Geldes hatte,*) so be- 
lief sich das Einkommen einer ländlichen Pfarrei aus dem Meß- 
getreide allein auf 1125 U., das einer städtischen auf 2205 N.

Schon früher haben wir darauf hingewiesen, daß alle solche 
Umrechnungen nur mit gebührender Vorsicht aufzunehmen sind. 
Daneben noch ein Wort über die Getreidepreise, die wir benutzt 
haben. Sie waren, wie ja übrigens auch schon aus den gebrachten 
Beispielen ersichtlich, infolge von Mißernten, Seuchen und Kriegen, 
an denen gerade das 15. Jahrhundert und auch der Anfang des 
16. so reich waren, viel größeren und plötzlicheren Schwankungen 
als in der Gegenwart unterworfen, was natürlich die Sicherheit 
der Berechnung eines Durchschnittspreises auch recht empfindlich 
zu stören geeignet ist. So berichtet, wenn wir nur einen Fall 
aus der von uns berührten Periode von 1486—1524 nennen 
wollen, der Pfleger von Barten Wilhelm von Schaumburg im 
Oktober des Jahres 1518 unter anderem dem Hochmeisters, in seinem 
Gebiete sei infolge plötzlich eingetretener Teuerung der Scheffel 
Roggen auf 16 8c., der Scheffel Hafer auf 4 8c., also doch sehr 
beträchtlich über den von uns angenommenen Durchschnittspreis 
emporgeschnellt. Würde man also, ohne eine Kenntnis der Gründe 
für diese ungewöhnliche Preissteigerung zu haben, jenen Ausnahme
preis von 1518 als Normalpreis ansetzen, so würde schon dadurch 
ein Fehler nicht unerheblicher Art eingeführt, der eine unserer 
ähnliche Be- und Umrechnung noch mehr als sonst unzuverlässig 
zu machen geeignet wäre.

2. Nspltel. 
Dpfergsben.

Eine ständige Einnahme der Pfarrer bildeten ebenso wie 
das Meßgetreide die sogenannten okkeitorisliL oder Opfergaben. 
Der Unterschied war jedoch einmal der, daß die Höhe jener Abgabe 
von Fall zu Fall genau festgelegt war, der Umfang dieser von 
den Parochianen und Nichtparochianen selbst bestimmt werden konnte.

0 „Der Wert der Mark war in den ersten Jahrhunderten etwa 36 Mark 
heutigen Geldes. Später, namentlich nach dem Kriegsjahr 1410 sank er schnell 
in Folge Verschlechterung der Münze " ülnsreker, a. a. O., S. 22. Damit würde 
untere Annahme von 30 III. heutigen Geldes für die preußische Mark am Aus
gange des 15. Jahrhunderts etwa stimmen. Nach Ziesemer, a. a. O-, S. XXI 
war der Kauswert der preuß. Mark zu Beginn des 15. Jahrhundert etwa 40

"> o. s. 17. Oktober 1518.
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In diesem Sinne kann man deshalb von freiwilligen Gaben sprechen, 
was auf die annons Ml88ali8 keineswegs zutraf. Andererseits 
war der Kreis der zur Lieferung des Meßkorns, wie wir gesehen 
haben, ein genau umgrenzter. Davon ist indessen betreffs der 
Opfergaben durchaus nicht die Rede. Zu ihrer Entrichtung waren 
nämlich alle Gläubigen ohne Ausnahme*) verpflichtet, vermutlich 
sobald sie zu den Sakramenten angenommen worden waren.

Die Sitte, während des Gottesdienstes Opfer darzubringen, 
ist auf alte kirchliche Vorschriften zurückzuführen?) und hat sich an 
manchen Orten bis auf den heutigen Tag erhalten?) Darüber, 
daß im damaligen Preußen „an allen Sonn- und Feiertagen ein 
jeder Parochiane die Messe in der eigenen Pfarrkirche zu hören 
und etwas Körperliches (sliquiä corporsls) zu opfern gehalten ist," 
werden wir in einem „Schiedsrichterlichen Ausspruch des Bischofs 
Johann II. von Ermland in einer Sache des Pfarrers und des 
Rates zu Elbing hinsichts verschiedener Gerechtsame der dortigen 
Pfarrkirche"*) belehrt. Nachdem darin zunächst die in Betracht 
kommenden öffentlichen Feiertage aufgezählt worden sind/) wird 
weiter ausgeführt: „An diesen genannten hohen Festtagen sollen 
daher die Pfarrangehörigen der Kirche (zu Elbing) opfern, da sie 
zu diesen feierlichen Opfern pflichtgemäß verbunden sind. . 
Bei der Darreichung dieser schuldigen, notwendigen und feierlichen 
Opfergaben folgen sie einer allgemeinen, frommen und löblichen 
Gewohnheit aller Kirchen unserer Diözese und des gesamten 
Vaterlandes"/) Kein Geistlicher solle einen fremden Parochianen

') Daß selbst Ungläubige und Juden unter gewissen Umständen zu den 
Opfern verpflichtet waren, besagt eine Stelle im 6. ä. W., II, Xr. 363 S. 373

2) i'. X. Xüostls, Die deutsche Pfarrei und ihr Recht zu Ausgang des 
Mittelalters, Stuttgart 1905 S. 98.

3) „Eine bloße Umgestaltung oder ein Rest des altchristlichen Opferganges 
besteht darin, daß bei Casualmessen, bei Todtenämtern, Hochzeitsmessen und vieler
orts auch im Hochamte an hohen Festen, die Gläubigen zum Offertorium einen 
Gang um den Altar veranstalten und daselbst ein Geldopser oder Kerzen, und 
bei besonderen Anlässen auch außer der heiligen Messe in ähnlicher Weile eine 
Spende für den Geistlichen niederlegen." und ^Veltls a. a. 0., Bd. 9.,
S. 628.

«) 6. ä. II, dir. 363 S 369-76, unno 1364.
") Solche Festtage waren hiernach vornehmlich Weihnachten, Epiphania. 

Ostern, Pfingsten, 4 Feste der Jungfrau Maria, das Fest Johannes des Täufers 
(24. Juni), des Kirchenpatrons. a. a. O., S. 373.

«) a. a. 0. S. 373.

5
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an jenen Tagen aufnehmen, damit nicht dessen eigene Kirche durch 
Entziehung des fälligen Opfers geschädigt werde.

Die Tatsache, daß im Jahre 1364 ein derartiger schiedsrichter
licher Ausspruch hinsichtlich der Berechtigung, Opfergaben zu ver
langen, überhaupt notwendig gewesen ist, beweist an sich, daß wahr
scheinlich von jeher, wenigstens aber schon lange vor diesem Zeit
punkte, die Gewohnheit des Opferns in Preußen bestanden hat. 
Und in der Tat begegnen wir schon im Jahre 1320 einem Streite 
über denselben Gegenstand, der zwischen dem Rate in Culm und 
dem dortigen Pfarrer entstanden war und von dem Komtur von 
Althaus beigelegt wurde?) Wie in dem Culmer, so wird einige 
Jahre später in dem ermländischen Bistums mehrfach der Offer- 
torien Erwähnung getan. Einmal gelegentlich der Austuung des 
Dorfes Judendorf durch den Komtur von Elbing im Jahre 1332. 
Hier wird bestimmt, daß der Pfarrer neben dem Meßgetreide auch 
das Offertorium erhalten solle?) Ein anderes Mal verlautet da
von in der Stiftungsurkunde einer Vikarie bei St. Georg in 
Mehlsack 1359, wo die bei den Messen des Vikars entfallenden 
Opfergaben dem Pfarrer des Ortes zugesprochen werden?) Seither 
ist vielerorts und auffallend häufig die Rede davon.

Denn diese Sitte, während des Gottesdienstes bei den im 
Ordenslande üblichen zwei Opfergängei?) Gaben zu spenden, ist 
bald nicht mehr auf die Sonntage und die oben angegebenen 
Feiertage beschränkt geblieben, sondern hatte sich auch auf die 
Werktage ausgedehnt?) Wie die Urkunden erkennen lassen, sind 
schließlich bei recht vielen Gelegenheiten, bei denen der Pfarrer 
mitwirkte, vornehmlich bei Trauungen?) Taufen?) bei der Ein-

') 0. II. 2-, I, Nr. 187 S. 128.
2) 0. s. IV., l, Regesten S. 162.
-) Ebenda, II, Nr. 286 S. 284.

Der erste Opfergang wurde bei dem L^ris slszwon, der zweite bei der 
Odlation des Brotes und Weines, dem Offertorium der Messe, gehalten. 88. 
L. IV., I, S. 337 Anm. 63.

») 0 6. IV. II, Nr. 43 S. 46.

«) Ebenda, II, Nr. 363 S. 875.
2) ^Lvobsov, a. ». 0. Nr. XI,VII S. (152) 2omes»n. 8^uo6. 8tatutsn, so. 

1411. und ebenda, Nr. 1,11 S- (173) 8tatnta s^noäalin seolesie 8amdiensis eäita 
Reximovtii o. a. 1427, auch ebenda, Nr. XXIII S. (108).
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führung von Wöchnerinnen/) bei Begräbnissen/) nach Ablegen der 
öffentlichen Beichte und Empfang der hl. Kommunionb) Opfer
geschenke an den Pfarrer allgemein in Preußen üblich und ge
bräuchlich gewesen/)

Die Opfergaben selbst bestanden einmal aus barem Gelde, 
sodann auch, und das wird bei den damaligen wirtschaftlichen Zu
ständen Wohl das häufigste gewesen sein, aus lebenden Tieren und 
toten Dingen aller Art. Sie werden sich, da sie, wie gesagt, frei
willig waren und über ihre Anzahl und Höhe Vorschriften kirch- 
licherseits nirgends existierten, ganz nach dem guten Willen und 
Wohl auch nach dem Vermögen der einzelnen Spender gerichtet 
haben. Eine gewisse Abstufung in der Reichlichkeit und im Um
fange zunächst der Bargeldspenden ist anscheinend je nach der 
sozialen Lage des Gebers hierbei gemacht worden. So bewilligten 
„die Willküren der Altstadt Königsberg über Lohn und Leistungen 
der städtischen Diener von 1423, 1428, 1476 und 1479" an Opfer
geld „suk 08tern, ptin§8ten unll weidnsekten, äsm 8ckreiber 1 vier- 
äun§, äem obersten kneckts 4 8c., äsn anäern llreien kneckten ietr- 
lickem 2 8e."b) Zu den gleichen „koedcritsn" übermittelt eine „Alte 
Ratsordnung der Stadt Danzig überGeschenke und Besoldungen,welche 
die Stadtverwaltung zu erteilen hat," in der Zeit von 1421—1452 den 
städtischen Angestellten fast genau dieselben Beträge als „opper- 
8slch" Nur daß der Kreis der also Beschenkten weiter gezogen

Schiedsrichterlicher Ausspruch des Bischofs Heinrich von Ermland und 
des Ordensmarschalls Conrad von Wallenrod in verschiedenen Streitsachen des 
samländischen Domkapitels und der Altstadt Königsberg, 0. ä. IV. HI, 14r. 182 
S. 147, ao. 1385.

h Schultz, Die Stadt Kulm im Mittelalter, Zeitschr. d. Westpr. Geschichts- 
vereins, Heft XXIII Danzig 1888 S. 171. Strehlke, Das Statut der Brüder
schaft U. L. F. auf der Neustadt Thorn von 1409, Zeitschr. für Preuß. Gesch. und 
Landeskunde, 4- Jahrg. Berlin 1867 S. 434. ^aeodson, s. a. 0., I4r. XXIV S. 
(114), oo. 1364.

Verordnungen des Bischofs Dietrich II. Cuba von Samland ao. 1471, 
^aoodson, a. ». O., dir. XXXVII S. (136).

4) Nach den Orclinanors, oastri HeilsperKlc, vor 1480, 88 R. IV., I, S. 
322 war es die Pflicht des tzuivtus okkioratus, bei seinen Visitationsreisen in den 
Psarreien „rsspieere all laieos . utrum exsolvant äsormus ot odlaolones mors 
solito." Auch fast alle Synodalstatuten sprechen in gleicher Weise von der Opfer
pflicht als von einer „pia et lauäabilis eousustuäo."

b) Perlbach, Quellen-Beiträge zur Geschichte der Stadt Königsberg im 
Mittelalter, Göttingen 1878 S. 102 8 3.

5*
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ist?) Gleich den Angestellten der Städte wurden auch dem Gesinde 
auf den Ordenshäusern regelmäßig dreimal im Jahre, zu Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten, bestimmte Summen zu den kirchlichen 
Opfern ausgeworfen, die in ihrer Gesamtheit nicht unbeträchtlich 
waren. So verzeichnet der Marienburger Hauskomtur für diese 
Zwecke in der Zeit von 1410—1420 alljährlich nicht weniger als 
27 m., und zwar je 9 m. zu den genannten Terminen?) Zu Weih
nachten jeden Jahres bucht er außerdem noch die Verausgabung 
von 16 m. 1 sc. zu demselben Behufe?) ungeachtet der größeren 
oder kleineren Summen, die auch sonst noch von ihm*) oder dem 
Hochmeister^) als Opfergeld gespendet wurden. In den anderen 
Ordenskonventen verfuhr man natürlich ähnlich?) Ob allerdings 
alle jene Opfergelder von den Leuten ihrer eigentlichen Bestim
mung in vollem Umfange zugeführt worden sind, muß dahinge
stellt bleiben.

Erfreulicherweise ist uns aus der Ordenszeit wenigstens eine 
Zusammenstellung der sogenannten Tafelgelder, also der Bargeld
opfergaben, erhalten geblieben, wie sie an einem Ablaßtage, dem 
Feste Petri und Pauli (29. Juni), in der Pfarrkirche zu Rößel 
während der Jahre 1476—1499 zusammengekommen sind. „Im 
I.XXVI jsr," heißt es darin, „worden 6Vr (msrk?) vnds 6 
Lckillinx vkk die tottelen §e§eben akampt reu 8smpen gereckent 
mit dems das vor der kircksn xeoppert wart." In den nächsten 
Jahren betrugen die Einnahmen durchschnittlich nur noch 1^2 bis 
2 m?) Zwar nicht mehr aus der Ordenszeit stammend, läßt die 
vom Bischof Cramer von Ermland 1568 veranstaltete Visitation 
der Pfarrkirche in Elbing«) dennoch einen gewissen Rückschluß auf 
die Verhältnisse während der Ordensherrschaft zu. In dieser ist 
unter den Einnahmen des Pfarrers von Elbing Altstadt das 
Opfergeld, etwa 65 m., als besonderer Posten aufgeführt. Wie

') 88. R ?r., IV, S. 339.
-) Ziesemer, Ausgabebuch, S. 3, 4, 21, 22, 71, 73, 110, 113, 129, 144, 

185, 186, 194, 227, 228, 242, 280, 311, 312, 334, 335, 354.
°) Ebenda, S. 37, 194, 243, 287, 337, 361.
0 Ebenda, S. 9, 11, 37, 219.
°) N. r. S. 57, 97, 179, 415 usw.
«) O. F. 176i» und 200». Vgl. auch H. Steffen, Beiträge, S. 52.
') Kolberg, Zur ältesten Geschichte der Pfarrkirche von Röhel, Braunsberg 

1907 S. 11 f.
s) M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten S. 110.
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man sieht, kam also noch damals, wo infolge Einführung der Re
formation sicherlich eine Minderung der Opferspenden anzunehmen 
ist, eine recht erhebliche Summe ein. Diese dürfte früher gewiß 
größer gewesen sein. Da die Rößeler und namentlich die Elbinger 
Pfarrei zu den wichtigeren und hervorragenderen des Ermlandes 
gehörten, wird man die Einkünfte an Opfergeld bei Kirchen ge
ringerer Bedeutung und mit kleinerer Seelenzahl entsprechend 
niedriger zu bewerten haben.

Zur Entgegennahme jener Bargeldspenden der Gläubigen 
waren allerorten in den Kirchen und Kapellen, zuweilen auch in 
deren Vorhallen und auf den sie umgebenden Kirchhöfen Kästchen 
(eigtulae) oder Opferstöcke (8tokke, trunci) aufgestellt. Es versteht 
sich eigentlich von selbst, daß das Anbringen solcher Kästen in 
jedem Falle von der besonderen Erlaubnis des zuständigen Pfarrers 
abhängig sein mußte. Denn überkommener, alter Gewohnheit ge
mäß fiel ihm ja auch in einzelnen Fällen der gesamte Inhalt der 
Behältnisse, in den meisten wenigstens die Hälfte davon zu eigener, 
unbeschränkter Verfügung zu. In diesem Sinne wurden auch diese 
Gaben von den Gläubigen entrichtet. Eine Vereinnahmung der 
Gelder durch dritte Personen, von denen etwa solche Ein- 
richtungen auf eigene Faust getroffen wurden, wäre geradezu 
ein Raub an dein Vermögen des Pfarrers und mithin auch der 
Kirche gewesen. Gegen solche unbefugten Eingriffe Dritter in die 
Rechte jener wandten sich infolgedessen eine ganze Reihe von 
Synodalbeschlüssen mit vollem Ernste, ein Zeichen, daß derartige 
Uebergriffe häufiger vorgekommen sein müssen als man denkt.

Vornehmlich ist da das Rigaer Provinzialkonzil von 1428 zu 
nennen. Dessen Statuten untersagen bei Strafe der Exkommuni
kation geistlichen Personen wie auch Laien strengstens, ohne bischöf
liche Genehmigung Kirchen und Kapellen zu erbauen, in ihnen 
die'.Bilder des hl. Antonios und anderer Heiligen anzubringen 
und vor diesen Körbe und Opferstöcke (csrdsnas vel truncos) auf- 
zustellen, in denen für gewöhnlich Opfergaben niedergelegt zu 
werden pflegten. In dieses Verbot wurde auch die Errichtung der
artiger Stöcke vor den Städten, an öffentlichen Wegen und in 
ländlichen Ortschaften miteinbezogen. Wo in dieser Hinsicht schon 
gefehlt worden war, da sollten die Anlagen abgetan, der dem 
Pfarrer dadurch entgangene Gewinn aber ersetzt werden?)

>) ^oodsoo, L. ». 0. No. VII, S. (40), XXIX. Auch ebenda No. XXIV, 
S. M4) und 0. a. II, No. 363, S. 372.
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Ein besonders lehrreiches Beispiel dafür, daß die infolge 
Stiftung eines Sondergotteshauses dem Ortspfarrer entzogenen 
Opfer ihm auf irgend eine Weise erstattet werden mußten, mochte 
der Stifter selbst der eigene Diözesanbischof sein, bietet eine Ur
kunde aus der Stadt Riesenburg vom Jahre 1412?) Hier hatte 
der Bischof Johann von Pomesanien auf seine Kosten eine Kapelle 
in der Vorstadt erbauen und um sie herum einen Kirchhof anlegen 
lassen. Beide sollten als Begräbnisstätte seiner Angehörigen und 
seiner Dienerschaft dienen. Über den Bau der Kapelle und die 
Anlage des Friedhofes beschwerte sich indessen der Pfarrer von 
Riesenburg. Er behauptete, nicht wenig geschädigt zu sein hin
sichtlich der Opfer, die, in der Kapelle dargebracht, ihm entzogen 
würden. Der Nachfolger des BischofsJohann erkennt die Berechtigung 
dieser Beschwerde auch an. Er erklärt, nicht die Absicht zu haben, 
die Pfarrkirchen irgendwie zu beeinträchtigen. Darum gewährt er 
dem Pfarrer von Riesenburg für den Ausfall an Opfern eine 
Entschädigung von jährlich 13 8c., die ihm, dem pomesanischen 
Bischöfe, aus einer der Kirche in Riesenburg verliehenen Hufe 
zustehen. Dahingegen sollten Hinfür die Pfarrer in dem genannten 
Orte in betreff der Kapelle, der Opfer und sonstiger pfarrherrlicher 
Rechte nichts mehr zu verlangen haben.

Die ähnlichen Beweggründe treten bei solchen Gelegenheiten 
auch anderwärts zu Tage. Außerhalb der Stadt Thorn war von 
dem Rate und von den Bürgern Thorns eine der hl. Katharina 
geweihte Kapelle errichtet und die Gründung von dem Hochmeister 
Winrich von Kniprode 1360 bestätigt worden. In der darüber 
ausgestellten Urkunde wird jedoch hervorgehoben, „das di stiltungs 
der vorgenannten Lapellen ssl sien ane seksden vad sbcriungs 
der exensnnten pksrrkircben sende dacobs (8t. dacodi), und bey 
namen, was do vtkn altar geopttirt wirt, das ssl angekoern diesse 
selbe piarre sende dacobs."^)

Diese in unseren Fällen bekundete Tendenz, dem Ortspfarrer 
die in seinem Kirchspiel überhaupt einkommenden Opfer in vollem 
Umfange und unverkürzt zukommen zu lassen, zeigt sich dann auch 
überall da, wo von Privatpersonen oder Körperschaften in den 
Pfarrkirchen oder deren Kapellen sogenannte ewige Messen gestiftet 
und zu deren Persolvierung besondere Priester angestellt wurden.

») bom. v. L., No. 24, S. 182 f.
L. v. ö., I, No. 306, S. 232.
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Auch hier sind die etwa gespendeten Opfergaben stets dem Pfarrer 
abzuliesern, es sei denn, daß darüber besondere Vereinbarungen 
mit ihm getroffen worden sind.

Etwas anderes ist es freilich, wenn zu bestimmten Zwecken 
und jedenfalls auf besondere Weisungen der Vorgesetzten kirchlichen 
Behörden in den Gotteshäusern Opferkästen aufgestellt wurden. 
An deren Erträgen hatte der Pfarrer keinen Anteil. Und mit 
Recht; denn hier lag keine Minderung des pfarrerlichen Einkommens 
vor, da die Absicht der Spender auf den Zweck eingestellt war, zu 
dem der Inhalt der Kästen verwandt werden sollte.

Die Opfergaben waren, wie schon bemerkt, ursprünglich nur 
für den Pfarrer allein bestimmt. Allmählich jedoch hatte sich die 
Anschauung und Gewohnheit herausgebildet, daß ein Teil davon 
auch an die Kirchenfabrik, in deren Bezirk geopfert wurde, abzu- 
geben sei. Damit es in solchen Fällen auch zu einer wirklich red
lichen Teilung der Spenden unter Pfarrern und Kirchengemeinden 
kommen konnte, daß weiter Unberufene sich nicht etwa den Inhalt 
der Büchsen aneigneten, mußten alle derartigen Opferstöcke mehr
fachen Synodalbeschlüssen zufolge mit zwei oder drei Schlössern 
verwahrt sein. Der Schlüssel zu dem einen Schlosse befand sich 
in den Händen des Pfarrers, der oder die zu den anderen sollten 
einem oder mehreren Kirchenvätern oder auch sonst ehrbaren 
Männern der Gemeinde zur Aufbewahrung überantwortet werden. 
Auf diese Weise war es unmöglich, daß die Kästen von einem 
einzelnen geöffnet, auf ihren Inhalt hin untersucht und zum Teil 
oder ganz geleert werden konnten.

Außer den Spenden in barem Gelde, die übrigens nicht nur 
in diesen Opferstöcken und -kästen, sondern auch auf den Altären, 
vor eigens zu diesem Zwecke auf- und ausgestellten Kreuzen und 
Heiligenbildern niedergelegt wurden, kamen auch Gaben anderer 
Form, vielleicht häufiger noch als jene, in Frage. Als Naturalien, 
die geopfert zu werden pflegten, findet man allerlei Haustiere wie 
Kühe und Schafe, sodann Getreide, Eßwaren, Getränke, Leinwand, 
„tslis, pro li§minibu8 valencia (Flachs?/"), Wachs und Lichte 
genannt. Ebenso war es allgemein Sitte, die Leichentücher, 
„kunerslis"^), mochten sie aus Seide oder anderen weniger kostbaren

') o. a. III, Nr. 416 S. 405.
2) Gemäß der Sitte jener Zeit geschah die Beerdigung selbst, außer wenn 

die Leichen in der Kirche beigesetzt wurden, ohne Sarg. Leichentücher waren in
folgedessen notwendig. Kobalts, a. a, O-, S. 250.
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Stoffen bestehen, der Kirche, bei der das Begräbnis stattfand, zu 
überlassen. Aehnlich ist es ja Wohl in einigen Gegenden Deutsch
lands auch heute noch gebräuchlich, seidene Brautkleider zur An
fertigung kirchlicher Gewänder zu schenken.

Es sei gestattet, auf die Opfergaben in bar oder in Naturalien 
noch ein wenig näher einzugehen. Denn schon in ihrer ersten 
Form recht beträchtlich, müssen sie in ihrer Gesamtheit für die 
damalige Geistlichkeit von ziemlich großer Bedeutung gewesen sein 
und einen nicht unwesentlichen Teil ihres Einkommens ausgemacht 
haben. Wenn auch selbst schätzungsweise Angaben über ihre Ge- 
samthöhe in den Urkunden völlig fehlen, so kann man doch auf 
ihre Erheblichkeit aus dem Umstände schließen, daß Zwistigkeiten 
zwischen Pfarrer und Gemeinden über die Verteilung der Spenden 
geradezu an der Tagesordnung waren. Das wäre bei einer etwaigen 
Geringfügigkeit des strittigen Gegenstandes sicherlich nicht so häufig 
der Fall gewesen. Während nämlich die Gemeinden eifrig bestrebt 
waren, sich für die Zwecke der Kirchenfabrik einen möglichst großen 
Anteil an den von den Parochianen gemachten Oblationen zu 
sichern, sträubten sich die Pfarrer mit allen Kräften dagegen, sich 
eine derartige Schmälerung ihres Einkommens gefallen zu lassen, 
zumal diese in vielen Fällen ganz gegen alles Herkommen und 
willkürlich, also ohne triftigen Rechtsgrund von den Vertretern der 
Gemeinden ins Werk gesetzt worden zu sein scheint. Zu weit
gehende Forderungen auf der einen, auf der anderen Seite zu 
geringes Entgegenkommen und starres Versteifen auf den Rechts
grundsatz führten dann zu langandauernden, unter Umständen 
höchst unerquicklichen Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien, 
die sehr häufig sich derart verschärften, daß ihre Lösung besonderen 
Kommissionen übertragen werden mußte. Aber selbst durch deren 
schiedsrichterliche Erkenntnisse wurden sie nicht immer aus der 
Welt geschafft, wie ihr öfteres Wiederauftauchen beweist.

Nach den uns zu Gebote stehenden Vergleichen und Synodal- 
entscheidungen hierüber, so häufig wir ihnen auch begegnen, läßt 
sich eine allgemein gültige Regel, der zufolge die Opfergaben 
unter Pfarrer und Gemeinden verteilt werden sollten, nicht gut 
aufstellen. Vermutlich ist hierbei im großen und ganzen ursprüng
licher, stillschweigender Vereinbarung, örtlich verschiedener Gewohn
heit und traditionellem Herkommen gemäß verfahren worden.

Ueber die Zeit der Zwistigkeiten, die Streitpunkte selbst und 
die Richtlinien, an die sich beide Parteien in Zukunft zu halten 
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haben, geben uns am ausführlichsten und klarsten die uns über
kommenen Vergleiche Aufschluß. Sie werden wir daher zuerst einer 
kurzen Betrachtung unterziehen müssen.

Merkwürdiger Weise brach in der ältesten Kirche des Ordens
landes, der Pfarrkirche zu Culm, am ersten der Streit um die 
Opfer aus, nämlich schon im Jahre 1320. Hier konnten sich 
Pfarrer und Gemeinde nicht einigen über die sogenannten Fune- 
ralien, über bestimmte Lichte und über Gaben, die vor einem 
besonderen Kreuze niedergelegt wurden. Zum Schiedsrichter ward 
der Komtur Heinrich Goldich von Althaus erwählt. Er bestimmte: 
Gewänder, die man auf die Leichen ausbreitet, seien sie von Seide 
oder von Wolle, gehören zur Hälfte dem Pfarrer, zur Hälfte „<ler 
kircken xedewlls." Solche Lichte, die man in die Kirche trägt 
und dort läßt, verbleiben ihr. Diejenigen aber, welche die Wöch
nerinnen mitbringen, sind Eigentum des Pfarrers. Wenn ein 
bestimmtes Kreuz, das zur Kirche gehört, des Freitags ausgelegt 
und darauf geopfert wird, dann sollen die Gaben zur Anschaffung 
von Wein und Oblaten zum Gottesdienst verwendet werdend)

Um die Verteilung der ebenfalls vor einem Kreuze gespen
deten Opfer (super okkertorio crucis llomini nostri crucitixi, pro 
ksdrics ecclesie ibiäem speeialiter äeputato) handelt es sich in 
einer Streitsache zwischen dem Rate der Stadt Elbing und dem 
Pfarrer der Elbinger Patronatskirche in Fürstenau vom Jahre 
1344. Der hier als Schiedsrichter waltende Bischof von Pome- 
sanien trifft den Entscheid, daß die eine Hälfte der Gaben dem 
Pfarrer, die andere den „all koc äeputati", also dem Rate als 
Patron, zufallen solle?).

Fast scheint es, als ob der Rat der Stadt Elbing geflissent
lich darauf ausgegangen sei, möglichst viel aus den Opfergaben 
in den Kirchen seines Bereichs herauszuschlagen. Denn schon 
wenige Jahre nach diesem Vorfälle mit dem Fürstenauer Pfarrer, 
nämlich 1364,b) tritt er als Widerpart gegen den eigenen auf und 
erhebt auf die Opfer in der Elbinger Pfarrkirche Ansprüche. Der 
Streit muß sehr heftig gewesen und von der Stadtvertretung aus 
nicht immer mit völlig beweiskräftigen Gründen geführt worden 
sein. Denn der das Schiedsrichteramt ausübende Diözesanbischof

0 o. v. 8. I, Nr. 187 S 128.
0. a. V7., II., Nr. 43 S. 46.

°j Ebenda, II., Nr. 363 S. 369 ff.
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Johann II. von Ermland verwahrt sich sehr energisch gegen die 
etwaige Annahme, durch sein hier ausgesprochenes Urteil einen 
Präzedenzfall für andere Kirchen seines Bistums schaffen zu 
wollen. Einzig nur um den ärgerlichen Zwist endgültig aus der 
Welt zu schaffen und den Frieden wiederherzustellen, entscheidet 
er mehr zugunsten der Stadt als des Pfarrers. Er tut das 
eigentlich nicht aus voller Ueberzeugung. Denn das Gewohnheits
recht neigt mehr nach der Seite des Geistlichen hin.

Was vorerst die sogenannten kunerslia anlangt, deren Ver
wendung nach erfülltem Zwecke also auch hier wieder strittig ist, 
so sollten diese oder ihr Wert nach dem bischöflichen Ausspruche 
dem Ortsgeistlichen und in den Nutzen der Kirchenfabrik zu gleichen 
Teilen überwiesen werden, ebenso auch der Inhalt der außerhalb 
des Gotteshauses aufzustellenden Opferkästen?) Die aus Geld, 
Getreide und anderen Dingen bestehenden Opfergaben hingegen, 
die von den Gläubigen außerhalb der Pfarrkirche und der „des 
HI. Jakobus vor den Mauern" auf die Altäre, vor die Bilder und 
Kreuze oder auch in die Kästchen (ack cibtulss) gelegt wurden, mußten 
unverkürzt dem Pfarrer abgeliefert werden. Nachdem dann ferner 
aufs eingehendste erörtert worden ist, daß Laien an den Opfern 
irgend welcher Art kein Recht zustehe, wird strenge verboten, ohne 
Zustimmuug des Pfarrers etwa Stationen aufzubauen, da dieser 
dadurch der schuldigen Opfer beraubt werde. Wo solches indessen 
mit seiner Erlaubnis geschehe, da habe die schon oben bestimmte 
Zweiteilung der Spenden stattzufinden.

Hieran schließt sich eine Weisung für die Kirchenväter betreffs 
der Einsammelung der Gaben, wie sie Wohl im gesamten Or
denslande üblich gewesen sein mag. Danach sollten sie mit den 
Sammeltellern (tsduli8 petitorijs) „ab liors mstutinali" bis zur 
dritten Stunde einschließlich auf dem Kirchhofe außerhalb, nicht 
innerhalb des Gotteshauses umhergehen, alsdann aber damit auf
hören. Nach dem zweiten „oüertorium" (hier Opfergang) während 
des Hochamtes durften sie wiederum losgehen, nunmehr ganz nach 
Belieben in oder außerhalb der Kirche. Alle Gaben, die auf diesen 
Bittgängen ihnen von den Kirchenbesuchern verabfolgt wurden, 
hatten ungeschmälert der Kirchenfabrik zuzufallen, früheren Fest
setzungen des Bischofs und der Synoden entsprechend.

1) a. a. 0., S. 371 s.
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Ähnlichkeiten mit den angeführten Vergleichen zwar, aber 
auch recht wesentliche Verschiedenheiten in der Auffassung von der 
Zugehörigkeit der Opfergaben weist das Dokument auf, das über 
die Beilegung eines Zwistes zwischen dem Pfarrer von Stendsitz 
und den Vorstehern seiner Kirche hinsichtlich desselben Gegenstandes 
berichtet'). Es stammt aus dem Jahre 1398. Das Schiedsgericht 
setzte sich aus drei Ordensbeamten und drei benachbarten Pfarrern 
zusammen. Ihrem Urteile gemäß gehören alle Opfer an Geld, 
Eßwaren oder lebenden Tieren, die zu gewöhnlichen Zeiten auf 
den Altar geopfert werden, dem Pfarrer, was aber in die Tafel 
fällt, welche die Kirchenvorsteher nach alter Gewohnheit nach dem 
letzten Opfer (Opfergang) der Hochmesse umhertragen, gehört der 
Kirche. Doch sind jene verpflichtet, von dem, was an den vier 
Festen Ostern, Allerheiligen, Weihnachten und Mariä Lichtmeß an 
Geld und Eßwaren auf die Tafel geopfert wird, dem Pfarrer die 
Hälfte abzugeben, das übrige aber in den Stock (die Kirchenkiste) 
zu legen. Ferner sollen die Kirchenvorsteher am St. Katharinen- 
tage, zu Kirchweihe, Pfingsten und Mariä Himmelfahrt das St. 
Katharinenbild zur Verehrung außerhalb der Kirche aufstellen und 
die ihm zufallenden Gaben für die Erhaltung der Kirche ver
wenden. Was an Wachs im Laufe des Jahres geopfert wird, 
bleibt der Kirche und wird zu ihrer würdigen Beleuchtung und 
der des St. Katharinen-Heiligtums benutzt. Lichte für Verstorbene 
und die der Sechswöchnerinnen behält der Pfarrer für seinen 
Gebrauch, „Stecklichte" fallen der Kirche zu. Die Verwendung der 
Wachsopfer liegt in den Händen der Kirchenvorsteher, die jedoch 
dem Pfarrer von Michaelis bis Ostern jede Woche 7 Lichte als 
Leselichte zu liefern haben. Der Kirchenstock darf nur nach ge
meinsamem Beschluß des Pfarrers und der Kirchenvorsteher ge
öffnet werden. Was aus ihm genommen wird, muß in Gegenwart 
einiger ehrbarer und zuverlässiger Leute aufgezählt und kann nur 
mit Zustimmung aller Beteiligten für bestimmte Bedürfnisse ver
ausgabt werden. Darüber ist in einem Rechnungsbuche der Nach
weis zu führen.

Wie in der Kirche zu Fürstenau anscheinend vom Elbinger 
Rate, so war auch in der Pfarrkirche zu Wormditt vom Rate der 
Stadt ein silbernes Kreuz geschenkt worden. Dort wie hier war 
die Schenkung Wohl mit der, wenn auch unausgesprochenen Absicht

Hirsch, a. a. O., S. 48. 
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erfolgt, die vor dem Kruzifix niedergelegten Opfer ganz für sich 
einzuheimsen, die Pfarrer aber dabei möglichst leer ausgehen zu 
lassen. Da diese aber damit nicht einverstanden waren, so wurde 
in beiden Fällen die Angelegenheit dem Bischöfe zur Entscheidung 
unterbreitet. Während in Fürstenau der Rat von Elbing die 
Hälfte der Opfergaben erhielt, wurden derselben Körperschaft in 
Wormditt nur ein Drittel, dem Pfarrer indes zwei Drittel zuge
sprochen, außerdem noch sämtliche Eßwaren und Getränke, die da
selbst einkommen würden ')

Um die in seiner Filialkirche zu Pöttilkau dargebrachten 
Opfer handelt es sich, als im Jahre 1404 der Pfarrer von Schalmei 
bei seinem Bischöfe gegen die Kirchenväter der Filiale Klage führt?) 
Zunächst beschuldigt er sie, daß sie von der ersten bis nach der 
zweiten Vesperb) des Kirchweihfestes (testum «teäicationk) sowie 
an einzelnen Festtagen einige Jahre hindurch während des Hoch
amtes mit Tafeln umhergingen und sammelten, ohne sich um die 
Gewohnheiten der Nachbarkirchen zu kümmern. In derselben 
Kirche hätten sie eine Kiste, einen Korb oder Stock zu den Opfern; 
diese beraubten sie der darin niedergelegten Spenden, bestehend 
aus lebenden Tieren tiuments pecorum), Wachs, Leinen, Hanf 
(esnapk) und anderen Dingen, führten aber davon weder ihm 
noch seinem Kuratus etwas ab. Damit noch nicht zufrieden, ver
leiteten sie die Spender, ihre Gaben für die Kirchenfabrik und 
zum ausschließlichen Nutzen des Kirchengebäudes selbst (ecclssia 
msterlLll8) darzubringen, nicht aber für den Pfarrer. Der gleich
falls vor dem Bischof anwesende Kirchenvorsteher bestritt zunächst 
den letzten Punkt ausdrücklich und versicherte im übrigen, nur 
stets nach alter Gewohnheit gehandelt zu haben. Nach eingehendem 
Zsugenverhör fällte der bischöfliche Offizial unter allem Vorbehalt 
folgendes Urteil: Alle Gaben, wo immer und wann sie auf den 
Tafeln, in dem Korbe oder in anderen Behältnissen geopfert 
werden, fallen zur Hälfte dem Pfarrer in Schalmei, zur Hälfte 
der Kirchenfabrik in Pöttilkau zu, ausgenommen solche, die zur 
Nahrung der Menschen geeignet seien, wie Kühe, Schafe etc. und

') o. a. IV., III, Nr. 123 S. 421 f. l-w 1409).
-) Ebenda, III, Nr. 416 S. 403 ff.
b) Da der liturgische Tag mit der Vesperzeit beginnt und schließt, so be

anspruchen die größeren Feste, wie das Kirchweibseft es ist, eine erste Vesper zum 
Beginn, also am Vortage, und eine zweite Vesper zum Schluß ihrer Feier, also 
am eigentlichen Festtage. Weher und Weltle, a. a. O. Bd. 12, S. 870.
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Getränke. Die soll der Pfarrer ganz erhalten. Nichteßbare Gegen
stände stehen halb dem Geistlichen, halb der Filialgemeinde zu, 
auch wenn sie Leinen, Hanf und andere zum Weben brauchbare 
Stoffe sind. Das soll selbst dann zutreffen, wenn der Geber seine 
Spende ausdrücklich für die Kirchenfabrik oder zu einem anderen 
Nutzen des Gotteshauses bestimmt haben wollte. Sobald an den 
einzelnen Tagen des Jahres außer an dem Kirchweihfeste nach 
dem Opfersange (csntu8 okkertorü) die Tafeln umhergetragen und 
Gaben darauf niedergelegt würden, mögen die der Filiale anheim
fallen. Von neuem schärfte der Offizial ein, daß eine Kiste oder 
ein anderes Behältnis (reoeruaeulum) für die Spenden nur in 
der Vorhalle (in ve8tibulo) der Kirche aufzustellen sei. Daß ferner 
die Kirchenvorsteher und andere Landleute keinesfalls sich einfallen 
lassen sollten, Opferwillige heranzuführen und ihnen zuzuraten, 
nicht für den Pfarrer, sondern nur für die Kirche etwas zu ver
abfolgen.

Wenn nun in einem Orte mehrere Kirchen und Kapellen sich 
befanden, wie sollte es dann mit den Opfern in ihnen gehalten 
werden? Das war eine Frage, über deren Beantwortung man 
leicht verschiedener Ansickt sein konnte. Nach den Elbinger und 
Riesenburger Vergleichen zu schließen, fielen die Gaben aus solchen 
Nebenkirchen, in Elbing die Kirche „8t. dacobtw vor rler mauer," 
in Riesenburg die bischöfliche Begräbniskapelle, in vollem Umfange 
dem Pfarrer der Hauptkirche zu. Das ist Wohl überall geltendes 
Recht gewesen. Sollte es anders sein, dann mußte eine Sonder- 
abmachung getroffen werden. So in Braunsberg. In einem 
Uebereinkommen des Rates der Stadt mit dem Pfarrer der Pfarr
kirche zu St. Katharina vom Jahre 1402*)  hat dieser zunächst auf 
die sogenannten Leselichte zu Ehren und Lobe der hl. Katharina 
verzichtet. Er hat ferner „ober§e§eden . . slle8, cks8 cko wirt 
xeoppirt vnct xegeden in äs8 Ku8§en (Kapellchen) uk 8ents kstke- 
rinen kirekkote, vnct in 8töcken vnck uk takelen cru 8en1e llo- 
Ksnne8, eru dem Keil§en§ei8te, cru 8ente dürfen,?)

*) Die Pfarrkirche in Braunsberg ist der hl. Katharina und Maria Mag- 
dalena geweiht. Eine Kapelle des hl. Johannes stand früher auf dem Johannes- 
kirchhofe, eine andere zum hl. Geist bei dem gleichnamigen Hospital auf der Vor
stadt am Passargeuser zwischen den beiden Brücken, und eine dritte zum h. Georg 
bei dem gleichnamigen Hospital sür Aussätzige und Unheilbare außerhalb der 
Stadt auf dem Wege nach Heiligenbeil. 88. R ^v., I, S. 410 Anm. 113.

i) 6. ä. IV., III, Nr. 384 S. 373 f.
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628 628 bilden sulle by 6en kircbsn." (Line Ausnahme davon 
bildeten die Gaben von den Bildern und Kreuzen, die am Char- 
freitage tagsüber oder nachts ausgesetzt wurden. Diese sollte der 
Pfarrer vollständig bekommen. Es stand dann in seinem Belieben, 
ob er sie den Kirchen wieder zurückgeben wollte oder nicht. Vor 
dem „beilxen leicknum" in der Pfarrkirche hing eine Büchse. Das 
Geld, das in sie zu Ehren des Heiligen Leichnams getan werden 
würde, war dazu zu gebrauchen, eine Lampe vor dem Sakramente 
zu unterhalten. Pfarrer und die vom Rate eingesetzten Kirchen- 
stiefväter sollten im Besitze je eines Schlüssels zu dem Behältnis 
sein. Wenn nicht so viel Geld einkam, als zum Unterhalte der 
Lampe notwendig war, so mußten die Kirchenväter die noch 
fehlende Summe dazutun. Ein etwaiger Ueberschuß aber durfte 
auf den Rat des Pfarrers in den Nutzen der Kirche verwandt 
werden. Das Abkommen, den letzten Punkt betreffend, hat indes 
der Pfarrer nur für seine Person abgeschlossen.

Die in den angezogenen Vergleichen berührten Unklarheiten 
und Streitigkeiten betreffs der Opfer, die durch die Urteile der 
Diözesanbischöfe, Ordensbeamten und sonstigen angesehenen Männer 
immer nur für die einzelnen Kirchen beseitigt wurden, drängten 
schließlich nach einer höchstinstanzlichen, allgemeingültigen Ent
scheidung. Diese ließ denn auch nicht auf sich warten. Nachdem 
unter anderem auch die Opferangelegenheit auf der Synode zu 
Elbing 1427 und auf dem Provinzialkonzil zu Riga 1428 be
handelt worden war, wurden die dort gefaßten Beschlüsse als all
gemeinverbindliche Normen in den Statuten der Versammlungen 
veröffentlicht und dem Klerus wie dem Volke des gesamten Ordens
staates zur Nachachtung anbefohlen.

In dem Abschnitt „cks ckecimk" der Rigaer Provinzial- 
statuten heißt es nun folgendermaßen: Alles das, was „inkra 
ckiumn" an Geld und irgendwelchen anderen Dingen auf den 
Altären dargebracht würde, sollte nur den zuständigen Pfarrern, 
was aber „extra ckiuina" in Kirchen und Kapellen geopfert würde, 
zur Hälfte ebenfalls jenen, zur anderen Hälfte den Unterhaltern 
des Kirchengebäudes zufallen, es sei denn, das der Opfernde es 
ausdrücklich anders bestimmt hätte. Wenn aber vor den aufge
stellten Bildern innerhalb oder außerhalb der Gotteshäuser etwas 
niedergelegt werde, das solle man in gleicher Weise verteilen. Was 
endlich in die Stöcke und auf die Tafeln nach dem Ende des 
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Offertoriums gespendet werde, sei fortan ganz und gar der be
treffenden Kirche und Kapelle zu überlassen?)

Die Ltatuts per prelstos in Llbinx eclits et concluss aus 
dem Jahre vorher ordnen weiter an, die Kirchenväter sollten es 
sich ja nicht beifallen lassen, unter anderem auch die Einkünfte 
von den Tafeln nach ihrem Gutdünken zu verteilen, zu eigenem 
Nutzen zu verwenden, für sich oder ihre Freunde zu entleihen. 
Auf daß so etwas für alle Zukunft nicht mehr vorkommen könne, 
wie es demnach doch häufig geschehen sein muß, waren schleunigst 
die schon früher erwähnten, sicheren, mit drei Schlössern versehenen 
Behältnisse für jede Pfarrkirche anzuschaffen und die Schlüssel da
zu in der bekannten Weise zu verteilen. Ohne Beisein des Pfarrers 
und ohne Hinterlegung einer schriftlichen Bescheinigung über die 
Entnahme durfte nunmehr nichts aus den Kästen herausgenommen 
werden. Auch waren die Kirchenväter verpflichtet, von Zeit zu 
Zeit über alle jene Einkünfte und deren Verbleib in Gegenwart 
des Pfarrers Rechnung zu legen.?»

Diese Bestimmungen sind dann später fast wortgetreu in die 
Synodalstatuten der einzelnen Diözesen übernommen worden, so 
in die Ltstutu synoäslis ecelegie ?omeranien8l8 von 1440?) und 
die Oon8titutione8 8^noäale8 des Bischofs Lucas von Ermland 
vom 20. Februar 1497?)

Daß indessen trotz aller Synodalbeschlüsse der Streit um die 
Opfer noch lange nicht und keineswegs überall aufhörte, braucht 
weiter nicht Wunder zu nehmen. Ließen doch auch die allgemein
verbindlichen Vorschriften noch immer so manche Fragen offen, so 
daß Eigennutz und absichtliches Mißverstehen Unklarheiten des 
Wortlautes sich zu nutze machen konnten. So war, um nur ein 
Beispiel zu nennen, in den besagten Verordnungen nichts aus
drücklich darüber bemerkt, wem die Opfer an lebenden Tieren zu- 
gehören sollten. Im Jahre 1496 wandten sich daher der Pfarrer 
und die Kirchenvorsteher von Smodyten an den Bischof von Erm
land, um dessen Ansicht über die „odlscione8 vivae" zu hören. 
Diese behaupteten, seit alters seien solche Gaben in den Nutzen 
der Kirche gefallen, jener hinwiederum betonte, dieser Brauch sei 
entgegen der Gewohnheit anderer Kirchen und den kanonischen

') ^aoodson, ü. L. 0., Ar. VII S. (34) f.
*) Ebenda, Ar. VI S. (18) f.
») Ebenda, Nr. I. S. (165), 6.
0 Ebenda, Nr. I.XIII S. (227).
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Satzungen eingeführt worden. Der Bischof entschied den Streit 
dahin, daß in Zukunft jede Partei die Hälfte des umstrittenen 
Gegenstandes bekommen solltet)

3. Rspitel. 
Stolgebühren.

Alle soeben besprochenen Opfergaben sind, soweit sie an den 
Pfarrer zur Abführung gelangten, als Entgelt für die meisten bei 
der Seelsorge ausgeübten Amtshandlungen der Geistlichen gedacht 
worden. Als solches wollte sie die Kirche sicherlich auch aufgefaßt 
wissen?) Denn eigentliche Stolgebühren gab es damals noch nicht. 
Im Gegenteil wird immer wieder hervorgehoben, mitunter selbst 
unter Androhung von Strafen, daß die Spendung besonders der 
hl. Taufe und auch der anderen Sakramente stets unentgeltlich zu 
erfolgen habe. Nur freiwillige Gaben dafür in Empfang zu 
nehmen, war der Geistlichkeit gestattet.

Diese Zubilligung ist anscheinend hier und da von Pfarrern 
insofern mißbraucht worden, als sie auf verschiedene Weise das 
kirchliche Gesetz zu umgehen und aus der Freiwilligkeit der Opfer 
gelegentlich der Sakramentsspendung allmählich einen Gebezwang 
für die Gläubigen zu konstruieren versuchten. Dagegen wehrten 
sich die betreffenden Parochianen. Und so kam es nicht selten zu 
recht ärgerlichen Streitigkeiten zwischen solchen Pfarrern und Ge
meinden, die auf den Charakter so mancher Geistlichen ein nicht 
gerade sehr günstiges Licht werfen.

Wie aus der „Berichtigung eines Streites zwischen dem 
Pfarrer der Marienkirche zu Danzig und dem Rate der Stadt 
vom Jahre 1363"?) hervorgeht, hatte sich jener geweigert, die Kinder 
anders zu taufen als während der Messe „vmme sine8 oppers 
willen", das ihm natürlich dann, wenn er die Taufe zu einer anderen 
Zeit spendete, verloren ging. Damit nötigte er also die Pfarr- 
kinder, ihm indirekt eine Bezahlung für die Taufhandlung zu ent
richten. In betreff dieser Angelegenheit wurde entschieden zum 
Ausdruck gebracht, er sei verpflichtet, ohne auf Geld oder andere 
Gaben zu rechnen, zu jeder Zeit, sei es am Tage oder in der

') 88. R. w. II S. 99.
2) Vgl. den Artikel über Stolgebühren in Wetzer und Weltle, a. a. O., 

Bd. 11, S. 841 ff.
2) ^Lvodsou, ». ». o., dir. XXIII S. (108).
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Nacht, die Taufen vorzunehmen. „Dock", so wird weiter zuge
standen, „opperen §ots rv lobe ist eMe §vte §svonbeit", wobei 
zu ergänzen ist, daß die Opfer dabei aus freien Stücken gegeben, 
nicht aber mit Zwang eingetrieben werden sollten. Dieser Gedanke 
tritt dann auch im weiteren Verfolg des Entscheides klar zu Tage, 
indem angeordnet wird, „dar n^mant vi^ilien vordinZben sal no§ 
§elt keisseben wedder van vixilien no§ van vnssres bereu lieb- 
nem rv xedene no§ von der Olvn^be vnder alle dy §emeMe 
baden, dy sal man balden alro das ^vtlick s^ (die Geistlichen) 
nemen, dar man yn §üpt vnd dar vmms danken".

Einen ähnlichen Verstoß gegen die kanonischen Satzungen 
muß sich aus Furcht vor dem Verlustiggehen des Opfers der Pfarrer 
der Altstadt zu Königsberg haben zu schulden kommen lassen, so
bald es sich um die Einführung der Sechswöchnerinnen und der 
Bräute handelte, die am Tage nach der Hochzeit „nocb ^ewonbeit 
crur kireken §esn". Hier ordneten der Bischof Heinrich von 
Ermland und der Ordensmarschall Conrad von Wallenrod in ihrer 
Eigenschaft als Schiedsrichter an, die genannten weiblichen Per
sonen, „ab s^ vorsümenisse adir andir sacbs nocb dem Oppir- 
san§e crur kirekin quemen (kämen), sal man ane allirle^e we- 
dirrede ynleiten nocb ßfewonbeit/")

Als diese Mißbräuche, die anfangs Wohl nur vereinzelt vor
gekommen sein mögen, allmählich jedoch mehr und mehr Umfang 
anzunehmen drohten und Klagen darüber aus dem Kreise der Laien 
immer häufiger laut wurden, schritten die Synoden streng dawider 
ein. Wir verbieten bei synodaler Strafe, so läßt sich zuerst die 
Pomesanische Synode im Jahre 1411 hören, daß ein Priester unter 
dem Vorwande irgendwelcher Gewohnheit für die Taufe und andere 
Sakramente irgend etwas fordere. Allerdings darf er freiwillige 
Gaben dafür, ohne Strafe befürchten zu müssen, in erlaubter 
Weise entgegennehmen?)

Fast mit denselben Worten sprechen weitere Synoden, so die 
die der samländischen Kirche von 1427^) und die oft erwähnten 
Ltatuta per prelatos in LlbinZ edita et conclusa aus dem gleichen 
Jahres dasselbe Verbot aus, während die Verordnung des Bischofs 
Dietrich II. Cuba von Samland im Einverständnis mit dem Hoch-

l) o. a. rv., III, Nr. 182 S. 147.
2) ^»«odson, ». ü. 0., Nr. xnv II S. (152).
») Derselbe, -r. L. O., Nr. 141 S. (173).
4) Derselbe, a. a. 0., Nr. VII S. (46), Abschnitt Oe sxmonia.

6
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Meister Heinrich von Richtenberg vom Jahre 1471 dagegen be
stimmt, daß 60 deckten vnä den keyli§en licbnam entpkon 
8ullen ir opper §eben by cler dvssen rweykaeken oppers.'") Das 
beweist, daß die Ansicht von der Freiwilligkeit der Gaben bei der 
Spendung der Sakramente der Buße und des Altars wenigstens 
inzwischen eine Wandlung erfahren hat, allerdings nur in der 
Diözese Samland. Somit kann man hier füglich von eigentlichen 
Stolgebühren sprechen.

Was nun die Begräbnisse und deren Bezahlung anbelangt, 
so hat man zu unterscheiden zwischen solchen, bei denen der Pfarrer 
mitwirkte, und solchen, die ohne sein Dabeisein vollzogen wurden. 
Als die am häufigsten vorkommende Art der Begräbnisse ist die 
erstgenannte zu bezeichnen. Denn Wohl nur äußerst selten dürfte 
es sich ereignet haben, daß eine Beerdigung ohne Geistlichen vor
genommen worden ist. Wenn dieser aber dabei in Tätigkeit trat, 
so fielen ihm als Entgelt für seine Mühewaltung zunächst, wie 
schon früher erwähnt, die sogenannten „tuneralica" zu, und zwar 
zumeist zur Hälfte. Da nun ferner für jeden Verstorbenen auch 
die Vigilien und eine Seelenmesse von ihm gefordert und gehalten 
zu werden pflegten, so standen ihm ebenso selbstverständlich auch 
die bei diesen Totenämtern üblichen Opfer in bar zu. Das wird 
z. B. bei der Entscheidung der Streitigkeiten hinsichtlich der Opfer 
zwischen Pfarrer und Rat in Elbing von 1364 ausdrücklich her
vorgehoben?)

Wenn hier gewissermaßen eine Entlohnung für die tatsächlich 
geübte Amtstätigkeit des Pfarrers erfolgte, so war es sein gutes 
Recht, eine solche sogar auch dann zu beanspruchen, sobald ein 
Angehöriger seiner Pfarrei auswärts beerdigt werden sollte. In 
welcher Höhe diese Gebühr zu entrichten war, ist nicht ersichtlich. 
Heißt es doch nur, „ouck 8al man clem pkerrer von der lieben 
8eyn reckt tvn er (ehe) man 8y andir8 wor begrabet.'^) Ob 
diese Sitte übrigens im ganzen Ordenslande gang und gäbe ge
wesen ist, können wir auch nicht feststellen, da diese Bestimmung 
nur ein einziges Mal, 1363, und zwar für den Pfarrer der Ma
rienkirche in Danzig getroffen worden ist. Ebenfalls müssen wir 
es dahingestellt sein lassen, ob die für Königsberg geltende Vor-

i) Derselbe, n. O., Nr. XXXVII S. (136).
r) Derselbe, L. -r. 0., Nr. XXIV S. (114 s.) und 0. 6. IV., II, Nr. 363 

S. 373.
») Derselbe, a. 0., Nr XXII S (106).
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schrift allgemeinverbindlich gewesen ist, nämlich Kinder unter 
sieben Jahren und arme Leute „nock gewoknksit", d. h. hier 
wohl umsonst, zu bestatten, wenn „6er Pfarrer vm vi§ilien vn6 
me8sen dorerü nickt xevordet rvurde.'")

Das Streben vieler Gläubigen war zu jener Zeit ganz be
sonders darauf gerichtet, in der Kirche, als dem durch den täglichen 
Gottesdienst vornehmlich geheiligten Orte, bestattet zu werden. Es 
liegt nun in der Natur der Sache, daß dem an und für sich sehr 
verständlichen und löblichen Wunsche der Gemeindemitglieder nicht 
in allzu ausgiebigem und in unbeschränktem Maße entsprochen 
werden konnte Denn, abgesehen von anderen Unzuträglichkeiten, 
mußte es schließlich selbst in dem geräumigsten Gotteshause an 
dem nötigen Platze dazu mangeln. Daher wurde unter anderem 
durch Synodalstatut von 1411 die Beisetzung in der Kirche für die 
Diözese Pomesanien von der jedesmaligen Erlaubnis des Bischofs 
abhängig gemacht?) Wo sich trotz allem die Sitte dennoch erhalten 
hatte, wurde der Kreis der dazu Berechtigten auf ganz bestimmte 
Gruppen unter den Gemeindemitgliedern beschränkt, in jedem 
Falle aber dem Ortspfarrer eine in einigen Bistümern genau fest
gesetzte Geldsumme zugebilligt. Bemerkenswert ist hierbei, daß 
den städtischen Natskollegien oder den Ordensbehörden ein Mit
bestimmungsrecht einmal über die Auswahl der zu Bestattenden 
und auch über die Höhe der dem Pfarrer zu zahlenden Gebühr 
anscheinend überall dort zustand, wo sie Patrone der betreffenden 
Kirchen waren.

So hat der Rat von Danzig im Jahre 1430 „eyntreckti^lick 
Ke8lo88en, 6a8 ezm iterlicker U8 dem ratke, 6er 8)ms eelieke 
Ku8frawe, 8MS unberatkenen und unab868onderts elicke kynders," 
also solche, die noch im väterlichen Hause lebten, „in die pfarr- 
kircke un8er lieben frauwen (Marienkirche) graben lest, 6sr 
kircken addir 6er kircken vor8ten6srs (Kirchenvorsteher) davon 
ke^n§eldt §eben 8al, 8under alle^ne, we8 dem Kern Pfarrers 
dovon §ebort. Dieselbe 8al ouck eM itcrlick ratkman und 
darcru der obir8te 8tat8ckreibere myt 8Mer Ku8krarve und Kindern 
ako fre^ kaben, und dovor 8al der 8tat8criber, we8 die k^rcke

') o. a. w, III, Nr. 182 S. 147.

2) pornessnisolw 8^no6alsta.tu'en von 1411, Ineokson, n n. 0., Hr. XI.VII 
S. (156) f.

6*
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vsn crlN8SN un6 erden in un6 U88 cru8cdnbenn bat, 6er kircden 
äsrumme 6ienen un6 erdeitsn.'")

Denselben Gegenstand behandelt ein Briefwechsel zwischen 
dem Hochmeister einerseits und dem Komtur von Osterode und 
dem Bischof von Pomesanien andererseits aus dem Jahre 1448. 
Zwei Bürger der Stadt Strasburg waren nämlich bei dem Hoch
meister vorstellig geworden, weil der Pfarrer dieses Ortes für ein 
Begräbnis in der Kirche eine Gebühr von drei Mark verlangt 
habe. Diese Summe sei ihrer Ansicht nach zu Unrecht gefordert 
worden. Der Hochmeister wandle sich deshalb an den Osteroder 
Komtur, daß er „äsn derrn dl88ctiolle vro§en 8ulle, ws8 recdts8 
6or odir 86^." Das hat dann der Komtur auch getan. Aus 
dem Wortlaute seines Antwortschreibens an den Hochmeister geht 
indessen nicht hervor, welchen Bischof er um Auskunft angegangen 
ist. Vermutlich ist es der Culmer gewesen, da ja Strasburg zu 
seinem Sprengel gehörte, er also in erster Linie kompetent dazu 
sein mußte. Der Befragte, so schreibt der Ordensbeamte, habe 
hierauf erwidert, es sei Wohl nicht recht, daß man um der „beigrE" 
willen Geld gebe. Es sei aber eine seit langem eingebürgerte Ge
wohnheit, die schwer abzuschaffen sei. Anzuraten sei, jemanden 
nach Strasburg zu entsenden, der zwischen Pfarrer und den Klägern 
vermittele?)

Anscheinend war der Hochmeister mit diesem Bescheide noch 
nicht zufrieden, sondern bat außerdem noch den Bischof von Pome
sanien, sich über die Sache zu äußern. Dieser ließ sich in ähnlichem 
Sinne vernehmen. Und zwar versichert er, daß die Forderung 
des Strasburger Pfarrers zu Recht bestehe. In seinem Bistume 
sei es seit langer Zeit Sitte, daß für diejenigen, die in der Kirche 
begraben zu werden wünschten, drei gute Mark bezahlt werden 
müssen. Davon falle eine Mark an den Bischof, eine an den 
Pfarrer und die dritte an die Ortskirche. Nur die Lehnsherren, 
also die Patrone, und die Kirchenväter seien von dieser Abgabe frei?)

Deutlicher noch als bisher tritt der Charakter eigentlicher 
Stolgebühren bei den Ausgaben hervor, die das Marienburger 
Treßlerbuch im Jahre 1403 an einer Stelle vermerkt?) Es handelt 
sich hier um das Begräbnis eines gewissen David, wahrscheinlich

st 88. R. ?r., I V, S. 336.
2) o»oobson, ». u. 0., Nr. XXVI, S. (120).
st Derselbe, ». a. 0., Nr. XXVII S. (121).
st M. D S. 274.
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eines Ordensbediensteten, der in einem See ertrunken war. Da 
lesen wir, daß der Pfarrer für das Abhalten der Vigilien 9 8c. 
erhielt. Der Schulmeister empfing als seinen Teil V2 kircl. Ein 
Firdung „oppir§e1üe8" ward auf „äie bore" gelegt, der vermutlich 
ebenfalls dem Geistlichen für das Totenamt zufiel. Dafür, „628 
man yn (die Leiche) mit 6em cruece von clem 8eke kolte," 
wurden 4 8c-, dem Kaplan des Pfarrers, der vielleicht den Kon
dukt von der Unfallstelle nach der Kirche leitete, V2 kirll. gegeben. 
Andere Ausgaben vervollständigen die Rechnung, die sich insgesamt 
auf 4 m. 3 tirll. 5 8e. belief. Ungefähr die gleiche Summe 
machten auch die Kosten für das Begräbnis eines Herrn „Kri8totelen 
kneckt" aus Ungarn aus, der 1409 in Marienburg starb und 
in der Kirche daselbst beigesetzt wurde. Nur sind hier die einzelnen 
Posten nicht gesondert angegeben?)

Auch anderwärts läßt sich um diese und in der nächsten Zeit 
die endgültige Herausbildung richtiger Stolgebühren feststellen. 
Zunächst für die Beerdigungen. Ihre Höhe wird jedenfalls nach 
Anhörung der Pfarrer jedesmal durch die bischöfliche Behörde fest
gesetzt, nicht nur der Anteil der Geistlichen daran, sondern auch 
derjenige der sonstigen am Bestattungsakte beteiligten Amtspersonen 
und der Kirchenfabrik. Schon 1390 wird im Ermland allgemein 
in betreff der Begräbniskosten der Freien und Allodbesitzer bestimmt, 
daß für Exequien, so oft sie in den Kirchen in Gegenwart der 
Leiche mit „Kollekten und Responsorien" feierlich gehalten würden, 
ein halber Firdung zu entrichten sei. Doch sollten anderslautende 
Gewohnheitsrechte keine Aenderung erfahren?)

In einer „orllmscio tscts 8uper precio vigiUsrum et pul- 
8slium in oppillo Outwtsät" des Bischofs Lucas von Ermland aus 
dem Jahre 1501?) wird als entsprechende Bezahlung für die ganzen 
Vigilien in der dortigen Pfarrkirche eine Mark leichter Münze 
erachtet. Die eine Hälfte davon sollte an die Vikare und den 
Scholastikus, wohl den Schulmeister, die andere an das Kollegium (?) 
abgeführt werden. Eine Taxe für die Vigilien hatte hier schon 
früher bestanden, Wohl auch in anderen Städten der Diözese. Denn 
im weiteren Verlauf der „oräinscio" wird erklärt, die Entlohnung 
für all dieses sei zu gering und auch nicht entsprechend der Ge
wohnheit in anderen Städten gewesen. Ob zu diesem Zeitpunkte

9 M- T. S. 538.
r) 6. 4 ^V., III, Nr. 242 S- 212.
9 88. R. ^V., II, S. 134.
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auch schon Vorschriften über feste Gebühren des Pfarrers bei 
anderen Amtshandlungen, wie Taufen und Trauungen, vorhanden 
gewesen sind, ist nicht ersichtlich, darf aber vermutet werden?)

4. Rapitel.

freiwillige Gaben der Gläubigen an den Pfarrer.

Es ist ein schöner Zug des Mittelalters, daß alle Vereini
gungen, Innungen, Gilden, Gewerke, Zechen usw., zu welchen 
Zwecken und unter welchen Namen sie sich auch zusammengetan 
hatten, vornehmlich darnach trachteten, für ihre Mitglieder und 
deren Angehörige die Gnadenschätze der Kirche in möglichst reichem 
Maße zu gewinnen. Aus diesem löblichen Bestreben heraus sind 
auch die vielen frommen Stiftungen der genannten Körperschaften 
zu erklären. Sie hatten den Zweck, die lebenden Mitglieder durch 
gemeinsame Teilnahme an besonderen Gottesdiensten und geist
lichen Uebungen zu werktätigen Christen zu machen und sie in 
einem wahrhaft katholischen Leben zu bestärken, den abgeschiedenen 
Gefährten aber durch eigenes Gebet, noch mehr jedoch durch Ab- 
haltenlassen von Fürbitten, Vigilien und Seelenmessen nach Mög
lichkeit zu baldigem Genusse der ewigen Seligkeit zu verhelfen?) 
Alle diese Bestrebungen, besonders nach der letztgenannten Richtung 
hin, faßte man unter dem Namen „Seelgerät" zusammen. Für 
dessen Ausführung wurden den Geistlichen bestimmte Summen 
überwiesen, die an sich zwar klein, in ihrer Gesamtheit aber, 
namentlich in den Städten, zur Erhöhung des pfarrerlichen Ein
kommens beitrugen.

In der Rolle der uns bekannten ältesten Bruderschaft des 
Ermlandes, der Marien-Bruderschast oder Bierträger-Gilde in 
Elbing.b) war angeordnet, daß kein Mitglied ohne Pfarrer be-

') In einer Königsberger „korms, Ubri onpeUnnorum" aus dem^Mittel- 
alter, deren Entstehungszeit unbekannt, jedenfalls aber vor 1500 zu legen ist, 
findet sich die Bestimmung, daß die „Brüder der Bruderschaft St. Georgs für 
die Vigilien von 9 Lektionen dem Pfarrer nur das Opfer, uns Kaplänen 4 Slot 
geringen Geldes ... für das Gedächtnis der Toten dem Pfarrer nichts".geben 
sollten. Perlbach, a. a. O., S. 133.

2) Vgl. dazu auch T. Froelich, das älteste Schöppenbuch des Graudenzer 
Archivs, Altpreutzische Monatsschrift, 8. Bd., Königsberg 1871 S. 444.

»j 6. ä. rv., 1, Nr. 269 S. 445 l»o. 1334).
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graben werden sollte, „wenn 68 wäre ru beusr^) ru trsssen Kerren 
unll unllere Osräte". Selbst in dem Falle, daß ein Bruder außer 
Landes ziehe, „68 wäre rm ^Vs88er oller ru ^snlls," und dort 
binnen Jahr und Tag stürbe, „llen 8oll man beheben mit IVle88en 
unll mit Oedet sleo vollkömmlick, 2I8 wenn er lls §s§enwärti§ 
wäre." Alle Jahre habe man den vierten Pfennig zum Seelen
geräte an den Pfarrer abzuführen. Als Ganzes, dessen vierter 
Teil somit dem Pfarrer zufallen soll, hat man entweder die jähr
lichen Einkünfte der Bruderschaft oder die in einem früheren 
Artikel der Rolle genannte „Büchse unserer Frauen" anzunehmen?)

Bei der großen Zahl von Gilden, die Elbing aufzuweisen 
hatte, — wurden doch in der schon erwähnten Cramerschen Visitation 
von 1568 nicht weniger als 22 Gilden aufgezählt, die, meistens 
dem Handwerkerstände ungehörig, dem Pfarrer von St. Nikolai 
regelmäßig eine kleine Jahresabgabe in Höhe von 15, 20, 30, 45 
Groschen bis eine Mark zahlten — kamen von ihnen im ganzen 
5 m. und 50 Groschen jährlich für den Pfarrer zusammen?) Die 
außerdem noch an der Pfarrkirche in der Neustadt, die den heil. 
Drei Königen geweiht war, bestehende Marienbruderschaft (1426 
bestätigt), ferner die Elenden?) und die Schützenbruderschaft 
pflegten ihrem Pfarrer je vier Skot, dem Kaplan einen Slot oder 
etwas mehr zu geben?)

Während jeder Angehörige der Krämergilde zu Culm viermal 
im Jahre zehn Pfennige geben mußte, „mit llem §ellle 8etren wir

0 „Statt des sinnlosen „^susr" dürfte im Original „suer" oder „swsr" 
gestanden haben. Der Sinn wäre alsdann: Es soll keine Leiche ohne Beistand 
des Pfarrherrn zu Grabe geleitet werden, weil es für die Brüder zu schwer wäre, 
d. h. weil sie nicht geschickt genug seien, der Würde der Handlung entsprechend die 
Kerzen und andere bei feierlichen! Conducte erforderlichen Geräte zu handhaben." 
Ebenda, Anm. 4.

2) Ebenda, Anm. 6.
b) M. Toeppen, Elb. Antiquit-, S. 111 f.
0 Elend ist in seiner Urbedeutung das sremde Land, Ausland, das Wohnen 

in der Fremde; das Eigenschaftswort elend bedeutet fremd, im Ausland wohnend 
(exul). In demselben Sinne hießen die Korporationen, die für Unterkommen und 
Beköstigung der Reisenden und Pilger sorgten, sie in Krankheitsfällen verpflegten 
und, falls sie starken, christlich bestatteten, Elendengilden oder Elendbruderschaften. 
Wetzer und Weltle, a. a- O., Bd. 4 S. 358. Allmählich hat sich die Bedeutung 
von elend in die von arm, unglücklich gewandelt. Das muß bereits uni das 
15. Jahrhundert eingetreten sein. M. Toeppen, a. a. O., S. 106.

s) Derselbe, a. a. O., S. 159 ff. und 0. ä. W., IV, Nr. 151 S. 199.
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unser l^eiekreickelU) in äie Kireke unä lsssen Vi^ilien sinken 
unä Seelenmessen sllen äsn lieben Seelen rum Trosts?) hatten 
die Wollenweber daselbst von jeglichem Gezeuge monatlich zwei 
Pfennige zum Seelgerät zu entrichten?)

Die allgemeine Handwerkerordnung für Danzig vom Jahre 
147 t?) hinwiederum ordnet an, die Aelterleute sollten von jedem 
Mitglieds ihres Gewerkes alle Quatember einen halben Skot ein
ziehen, um damit ihr Seelgerät zu bezahlen?) Welchem Werke 
das zu viel sein würde, dem sollte man „is mynnsrn" d. h. die 
Summe herabsetzen. In Anbetracht der großen Mitgliederzahl, 
deren sich die einzelnen Gewerke zu erfreuen hatten, muß somit 
eine recht stattliche Summe an den zugehörigen Pfarrer gelangt 
sein. Es versteht sich nach früheren Ausführungen von selbst, daß 
außerdem noch alle einkommenden Opfer an ihn fielen. Solche 
aber während der Seelenmessen, die am Begräbnistage der ver
storbenen Mitglieder gelesen wurden, darzubringen, war allent
halben Gewohnheit. Das erhellt aus mehreren für die Bruder
schaften, Gilden usw. erlassenen Verordnungen?)

Dieselbe Verpflichtung galt auch für die sonst gemeinsamen 
Vigilien und Totenmessen. Geopfert werden mußte einem Satze 
der Dorotheenbruderschaft der Neustadt Elbing gemäß bei dieser 
Gelegenheit zweimal?) Unterlassung des Opfers wurde von der 
Gilde aus bestraft?)

Ohne eine bestimmte Beitragssumme anzugeben, werden auch 
die Weichselfahrer in den für sie erlassenen Verordnungen auf
gefordert, zu den Messen und dem Seelgeräte, „äus äo gestaltet

„b-eiebLeioben, die 2u äem iabresta§ unä 6er seelmesse eines ver
storbenen in äer birobe erriebtete babre mit sarA, äie an äsn verstorbenen 
mabven soll" (unäir äsn vi§llien unä selemessen sollen sie auob ein leieb- 
Lvioben erlieben veräaobt unä äarbei vier bornäe liebt setren). Orimm, 
Deutsches Wörterbuch.

2) Schultz, a. a. O., S. 171.
3) Derselbe, a. a. O., S. 182.
4) ä. 81., I., Nr. 233 S. 290.
b) Die Rolle der Schuhmacher zu Braunsberg aus dem Jahre 1385 enthält 

folgende in ihrer Art einzige Bestimmung: „Oneb sal man alle ^'ar Aeben spenäs 
äureb §ot in vnser vro^ven ere, b^r, brot unä üeiseb äen seien noeb eru tröste, 
ä^ vs äer bruäersebakt vorsebe^äen sin." 0. ä. >V., III, Nr. 181 S. 145.

6) 8ebult2, s. a. 0., S- 250. keribaeb, a. a. 0., S. 80 8 18. L. 8treb1b6, 
a a. 0., S. 434.

0. ä. III, Nr. 353 S. 319.
s) 8ebult2, a. a. 0., S. 171; L. 8treblbe, a. a. 0. S. 434.
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ist reckelicken unck erbsrlick cru tröste äsn seien ckz^ us ckem 
selexeretke vorsckeyäea" beizusteuern. Wer das nicht tue, dem 
„ssl msn SMS vsrt neckirlsZen"?) d. h. ihn an der Ausübung 
seines Gewerbes hindern. Spätere Gesetze schärfen diese Ver
pflichtungen gerade der Weichselfahrer erneut ein?)

Auch Privatleute, die keiner Vereinigung angehörten, ließen 
es sich angelegen sein, bei irgend einem Anlaß, zumeist aber bei 
der Abfassung ihrer Testamente, Geldsummen auszusetzen, die ent
weder in vollem Umfange oder deren Zinsen den Pfarrern besonders 
namhaft gemachter Gemeinden ausgezahlt werden sollten. So be
stimmte 1311 ^ckelkeickis, Witwe des Krämers Ullmann aus 
Königsberg, zu Thorn „dem Herrn Pfarrer dortselbst (in Culm) 
und seinem Kapellan, dem Herrn Michael, je einen halben Firdung" 
ohne nähere Zweckangabe?) Meist aber werden Legate mit dem 
ausgesprochenen Zwecke vermacht, daß der Pfarrer für die Stifter 
oder deren Angehörige eine bestimmte Anzahl Messen lese. In 
einer Urkunde der Stadt Graudenz vom 1. Juni 1307 wird be
scheinigt, daß ein gewisser Konrad bei seinem Ableben 20 m. 
Denare in den Nutzen der Stadt verabfolgt habe. Daraus sollten 
in jeglichem Jahre am Feste des hl. Martinus (11. Nov.) dem 
Pfarrer Lutheger und seinen Nachfolgern in Graudenz zwei Mark 
behufs Abhaltung von Seelenmessen gegeben werden?) In dem 
Testamente eines anderen.Graudenzer Bürgers werden 40 Seelen
messen verschrieben, auch wird eine Reise „sä sanetum ^ckrisnum" 
ohne nähere Erläuterung angeordnet?) Die Persolvierung der 
gestifteten Messen dürfte dem Ortspfarrer übertragen worden sein.

Sind die Fälle, in denen dem Pfarrer solche Vermächtnisse 
direkt überwiesen wurden, immerhin verhältnismäßig selten, so 
wurden sehr viel häufiger sogenannte ewige Messen in der Art 
begründet: eine bestimmte Summe wird in solcher Höhe ausge
worfen und für alle Zeit auf Häusern und Grundstücken hypo
thekarisch festgelegt, daß von ihren jeweiligen Zinsen die gewünschten 
Messen, die der Pfarrer an besonders benannten Tagen zu per- 
solvieren hatte, bestritten werden konnten. Eine der bedeutendsten 
Stiftungen dieser Art, die erste uns bekannte in Elbing, ist die

') 6. 8t., I, Nr?54 S. 87^o. 1397).
-) Ebenda, II, Nr. 228 S. 351 l-w 1441) und Nr. 241 S. 359 (»o. 1441).
») 6. II. L., I, Nr. 168 S. 112.
">) Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises, Danzig 1884 S. 107.
b) Derselbe, Das älteste Schöppenbuch, S. 445 und 444.
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Johann Rothes vom Jahre 1284. Er übergab zur Gründung 
einer Seelenmesse vor dem St. Petersaltar in Nicolai für sich 
und seine Angehörigen dem Landmeister Conrad von Thierberg 
120 Mark. Johann Grulle ebendort schenkte der Kirche 100 Mark, 
ein steinernes Haus und seinen Anteil an einem Speicher 1356 
zur Errichtung einer ewigen Messe für das Heil seiner Seele und 
der Seelen seiner Familienmitglieder?)

Wo indes der Pfarrer anderer Verpflichtungen wegen nicht 
in der Lage oder auch nicht willens war, die in solchen Legaten 
gewünschten Messen selbst zu halten, wurde Wohl auch an seiner 
Stelle ein besonderer Geistlicher, ein Vikar, gleich in der betreffenden 
Stiftung verlangt und aus den dem Vermächtnis entspringenden 
Zinsen besoldet. Für die Erlaubnis, eine derartige Vikarie an 
seiner Kirche errichten zu lassen, und diese war stets von ihm ein- 
zuholen, erhält der Pfarrer öfters eine kleine Vergütung. Sie 
scheint indessen den Betrag von einer Mark jährlich nicht über
schritten zu haben.

Zu der Gattung der freiwilligen Gaben an die Pfarrer ge
hören endlich auch die Geldgeschenke, die der Hochmeister namentlich 
während seiner häufigen Reisen im Lande jenen nicht selten zu 
teil werden ließ. Diese Geldspenden bewegen sich zwischen einer 
und zwei Mark?) Einmal wird jedoch einer besonders reichlichen 
Gabe von 10 m. an den Herrn Johannes Tuwernicz, Pfarrer 
von Montaw, Erwähnung getan?) Ueber die Gründe, die den 
Hochmeister zu diesen Schenkungen veranlaßten, erfahren wir nichts.

s. Capitel.
Gesamtübersicht über das Einkommen der Pfarreien.
Aus unseren Ausführungen über die Einkünfte der Pfarreien 

ergibt sich eine Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit hinsichtlich 
der Einkommensverhältnisse der einzelnen Stellen, wie sie größer 
kaum gedacht werden kann. Es dürfte demnach kaum zwei Pfarr- 
reien gegeben haben, die genau dieselbe Höhe der Einnahmen auf- 
zuweisen hatten. Infolgedessen verbietet es sich von selbst, etwa

0 >1. Dosxxen, Elb. Antiguit., S. 109.
2) 1 m. den Pfarrern von Heynrichsdorf (M- T-, S. 458) und von 

E ngilsteyne (Ebenda, S. 549); 2 m. den Pfarrern von Fürstenwalde (Ebenda, 
S. 71), von Meisterswalde (Ebenda, S. 125) und von Nordenburg (Ebenda, S.549).

b) Ebenda, S. 538.
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einen Normaleinkommenssatz der preußischen Pfarrei jener Zeit 
aufstellen zu wollen. Man wäre dabei doch allzu sehr auf bloße 
Vermutungen angewiesen, zumal einigermaßen genaue Angaben 
über das Gesamteinkommen von pfarrerlichen Pfründen nur in 
verschwindend kleiner Anzahl vorhanden sind, wobei dahinsteht, ob 
selbst diesen unbedingte Zuverlässigkeit beizumessen ist.

Ueber die Jahreseinkünfte einer Landpfarre, nämlich der
jenigen im Dorfe Schalmei, erhalten wir aus einer amtlichen 
Urkunde den gewünschten Aufschluß. Unterm 12. Februar 1420 
beauftragt der Papst Martin V. den Bischof von Ermland, die in 
seinem Sprengel gelegene Pfarrkirche in Schalmei dem Kollegiat- 
stifte zu Guttstadt zu inkorporieren?) Deren jährliches Einkommen, 
„kructu8, reäclitus et proventus", beläuft sich nun nach den Mit
teilungen, die dem Papste von dem Propste, dem Dekan und dem 
Kapitel des Stiftes geworden waren, auf 120 Mark reinen Silbers, 
d. s. ebensoviel preußische Mark?) Unter Zugrundelegung unserer 
früheren Annahme, daß die preußische Mark den Silberwert von 
etwa 30 M. heutiger Reichswährung besitze, wäre das ungefähr 
eine Summe von 2600 M?)

Einen Rückschluß auf das Gesamteinkommen von städtischen 
Pfarreien ermöglichen uns zunächst vier Urkunden aus den Jahren 
1424 bis 1426. In diesen verpflichten sich nämlich die Pfarrer 
von Frauenburg/) Mehlsack/) Rößel°) und Heilsberg?) zur Zahlung

h 6. ä. III, Nr. 552 S. 551.
") Lohmeyer, a. a. O-, S. 205.
b) Lochar Weber, a. a. O-, S. 278: „Das Einkommen eines Pfarrers in 

Curland war 1254 normiert auf 4 Haken Ackerland, Heuschlag zu 30 Fudern, 60 
Scheffel Roggen, 60 Scheffel Gerste, 60 Scheffel Hafer und 18 seor Silber. 
Letzteres kam durch den Messepfennig auf, d. h. 3 Pfennige von jedem über 
14 Jahre alten Eingepfarrten Freie Wohnung und Holz war wohl selbstver
ständlich. Danach stellte sich das Einkommen in jener armen Zeit schon auf ca. 
2500 Reichsmark uach heutigen Begriffen. Geld- und Getreidelieferung erhöhte 
sich später. Aehnlich dürfte wohl das Einkommen der preußischen Landpsarrer 
gewesen sein, wenn ich auch eine übersichtliche Angabe desselben vermisse." Gegen
über dieser Annahme Webers hinsichtlich der Einkommensverhältnisse der preußischen 
Landpsarreien verweisen wir auf unsere früheren ins einzelne gehenden Darlegungen.

4) 6. ä. IV., IV, Nr. 30 S. 92 (»o- 1424)

°) Ebenda, Nr. 61 S. 124 (ao. 1425).

«) Ebenda, Nr. 48 S. 116 l-ro. 1425).

?) Ebenda, Nr. 145 S. 195 (ao. 1426).
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der Annalen an den päpstlichen Stuhls für die ihnen verliehenen 
Pfarrbenefizien in den genannten Städten. Als Ertrag, „kructu8", 
weist die erste Pfarre 6, die zweite 10, die dritte 14, die letzte 
endlich 16 „mrlrca8 sr^enti communis existimscionis" auf. Da 
aber die Annalen oder Halbannaten „in der Hälfte des Wertes 
der Früchte des ersten Jahres bestehen," so wären als wirkliches 
Jahreseinkommen der in Frage kommenden Pfarrstellen immer 
die doppelten Summen anzunehmen. Selbst diese Verdoppelungen 
in Höhe von 12, 20, 28 und 32 m. scheinen uns als Gesamtein- 
künfte der genannten Stadtpfarreien etwas zu niedrig gegriffen. 
Daher bleibt sehr Wohl zu der Vermutung Raum, die Erträge der 
Pfründen seien aus naheliegenden Gründen absichtlich möglichst 
gering nach Rom hin angegeben oder den Abschätzungen sei nur 
ein Teil des Einkommens, etwa nur die Bargeldeinnahmen, zu 
Grunde gelegt worden.

Eine Bestätigung dieser unserer Annahme erbringt eine Zu
sammenstellung über die Einkünfte einer anderen städtischen Pfarre, 
nämlich der zu Elbing. Sie befindet sich in der schon genannten 
Cromerschen Visitation von 1568?) Zwar sind zur Zeit ihrer Ent
stehung bereits über 40 Jahre seit dem Aufhören der Ordens
herrschaft in Preußen verflossen, zwar hat die inzwischen hier ein
geführte Reformation sicherlich so manche Veränderungen auch in 
Hinsicht auf die Einnahmen der katholischen Pfarrgeistlichen mit 
sich gebracht, immerhin dürften die Verhältnisse der Elbinger 
Pfarre sich nicht so sehr gewandelt haben, daß wir auf jene An
gaben von vornherein als auf völlig unzutreffende Verzicht leisten 
müßten. Mit den nötigen Vorbehalten und Einschränkungen ist 
es demnach Wohl gestattet, der Cromerschen Aufstellung auch eine 
gewisse Geltung für die Zeit des Ordens beizumessen. „Nach diesen 
Akten nun setzte sich die Einnahme des Pfarrers und der Widdem 
in Elbing zusammen aus 1.) Keller- und Wiesenzins, etwa 25 m., 
2.) Pacht für den Pfarrhof mit vier Hufen, ebenfalls 25 m., 3.) 
Opfergeld, etwa 65 m., 4.) Lautgeld, früher an 100 m., später 
kaum 15 m., 5.) hierzu kommt, von einigen kleineren Einnahmen 
abgesehen, der Dezem von den Höfen und Dörfern, z. B. von

>) Die Annaten oder Halbannaten sind von den Benefizien zu entrichten, 
welche.der Papst vergibt, und die nicht Bisthümer oder Consistorialabteien sind; 
sie'bestehen inf der Hälfte des Werthes der Früchte des ersten Jahres. Wetzer und 
Weltle, a. a..O., Bd. 1 S. 76.

?) M Toeppen, Elb. Antiquit, S. 110 f.
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Dambitzendorf mit 16 Hufen 2 Scheffel Waizen, 2 Scheffel Korn 
etc. etc. oder von Dorf Grunau mit 13 Höfen je ein Scheffel 
Waizen und ein Scheffel Korn, im ganzen etwa 58 Scheffel Waizen 
und ebensoviel Korn; 6.) von 22 Gilden ä 15, 20, 30, 45 Groschen 
bis 1 m., zusammen 5 m. 50 Groschen. Dem Predigtstuhl fielen 
zu Cromers Zeit die Zinsen von zehn Hufen in Fischau zu ."

6. Nspltel.
Steuern und Lasten der Pfarrer.

Wie in anderen Staaten des Mittelalters *) waren auch in 
dem Deutschordenslande der geistliche Grundbesitz sowie die aus 
sonstigen Gewinnquellen sich ergebenden Einkünfte der Pfarrer 
ursprünglich völlig steuer- und abgabenfrei. Doch um die Wende 
des 14. Jahrhunderts bereits änderte sich das Bild. Gegen alles 
Herkommen ward auch die Pfarrgeistlichkeit damals schon zur 
Entrichtung von Steuern herangezogen. Diese Abgaben, welche 
die Kosten des Soldes und des Ehrentisches in den Kämpfen des 
Ordens mit den Litauern decken sollten, waren für die Geistlichkeit 
besonders hoch gesetzt. Die Geistlichen waren geradezu am höchsten 
besteuert. Mußte doch im Jahre 1391 der geringste Pfarrer auf 
dem Lande 12 Ungarische Gulden?) bezahlen, während der Pfarrer 
zu Unser lieben Frauen in Danzig 100 Gulden, der von Marien- 
burg gar 106 Gulden jährlich zu entrichten hatte?)

Dieses waren, wie es scheint, nur gelegentliche, zu bestimmten 
Zwecken aufgelegte Lasten gewesen. Als aber in späterer Zeit, 
nach den unglücklichen Polenkriegen des öfteren allgemeine Landes
steuern ausgeschrieben wurden, blieben die Pfarrer ebenfalls davon 
nicht befreit.' Die Abgaben wurden teils von dem Grundbesitz/) 
teils von dem Bareinkommer?) der Geistlichen oder auch ohne 
weitere Angabe des besteuerten Objekts^) erhoben.

0 R. Schröder, Lehrbuch der Deutschen Rechtsgeschichte, Leipzig 1907. S. 627.
2) Ein Ung. Gulden ist etwa 2 m. M. T-, S. 178 u. 174.
8) Voigt, Geschichte Marienburgs, Königsberg 1824 S. 241.

„ . als svsr viräi^lreit mir dot dsvolso, ein nützslsxet xslä reu
voräsrsn im disodtdvm (Lrmlanä) von äsn pristsrn nnä von äsn xsdarvsrn, 
sillsn kirännA von äsr linden . ." V. ä. 8t., IV, dir. 268 S. 431 (ao. 1454).

5) „Der Aslsiodeo snllsn alls pristvr nnä Aslarte von ersn Linsron äv 
«5 von erev Ionen, aääer sust ander erlnsre äv sz? äss zarss sntptosn (empfangen), 
snllsn von äsr xsrinZen marlc Zedin, 4 ä." ä. St. IV, dir. 306 S. 460 
(ao. 1455) u. a.

°) ä. 8t., V, dir. 165 S- 464 (ao. 1501). Der Hochmeister fordert 
wegen eines bedrohlichen Einfalls der Russen und Tataren in Litauen eine Steuer
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Als eine ihrem Stande besondere und eigentümliche Last 
hatten alle Geistlichen außerdem das von den Bischöfen von Zeit 
zu Zeit geforderte „8ubsl6ium ckantativum"*) aufzubringen. Welche 
Bewandtnis es mit diesem „8ud8läium" in Preußen hatte, ersehen 
wir aus einem Erlaß des Bischofs Hermann und des Domkapitels 
von Ermland vom 1. Juli 1343?) Darnach hatte der Bischof im 
Interesse der ermländischen Kirche in Rom, auf Reisen, durch 
Bauten und dergleichen große Ausgaben gehabt. Zu ihrer Deckung 
waren er und das Domkapitel gezwungen gewesen, Schulden zu 
machen. Diese sollte die gesamte Geistlichkeit der Diözese auf 
Beschluß des Ordinarius und des Kapitels tilgen helfen. Die 
fragliche Summe aber war auf über 300 m. angewachsen. Nach
dem trotz dreifacher Aufforderung die verlangten Gelder von den 
Pfarrern und übrigen Geistlichen des Bistums nicht gezahlt 
worden waren, setzte der Bischof nunmehr einen letzten Zahlungs
termin fest unter der Androhung, die dann noch Säumigen vom 
Amte zu suspendieren. Von der Zahlung sollten nur die Pfarrer 
derjenigen armen Kirchen befreit sein, deren Erträgnisse zu einem 
standesgemäßen Leben der Pfründeninhaber selbst kaum (non bene) 
ausreichten.

Eine genauere Umschreibung der so geforderten Steuerleistung 
bringt eine Urkunde von 1497?) Nach ihr hat der Bischof der 
Diözese, Lucas, in dem genannten Jahre mit allen Plebanen in 
der Pfarrkirche zu Heilsberg eine Synode abgehalten und dort 
ebenfalls ein 8ud8lckium eksritativum verlangt. Und zwar hatten 
die Pfarrer von jeder Last des ihnen zufallenden Getreides eine 
geringe Mark beizusteuern; das Geld war innerhalb einer fest
gesetzten Frist an die zuständigen Erzpriester abzuliefern.

oder einen Ausschlag: „äas solek kalk nickt allein äie von landen nnä steten, 
sunäer anck äie priestersekakt trapsn mäste."

^) Zu den Abgaben an den Bischof gehört das suksiäium ekaritativum, 
eigentlich eine Not- und Liebessteuer, ein ursprünglich freier Beitrag für außer
ordentliche Bedürfnisse von allen über die eon^rua bepfründeten Geistlichen der 
Diözese. Benedict XII. setzte (1316) ein Maximum dafür fest. Wetzer und 
Weltle, a. a. O., Bd. 1, S. 78. Oonxrua, ein technischer Ausdruck, unter welchem 
man gewöhnlich das Fixum des zum standesgemäßen Unterhalte eines bestimmten 
Clerikers absolut erforderlichen Jahreseinkommens versteht. Ebenda, Bd. 3, 
S. 938.

2) 0. ä. II, Nr. 564 S- 597 ff.

») 88. R. , II, S. 103.
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Interessant ist auch hier die Begründung der Forderung, die 
der Bischof folgen läßt: er habe bei seiner Wahl und ihrer Be
stätigung an der päpstlichen Kurie, bei der Krönung des Königs 
von Polen, bei den vielen Gesandtschaften im Interesse der Kirche 
innerhalb und außerhalb des Landes und endlich auch am Hofe 
des polnischen Königs persönlich so viele und schwere Unkosten 
gehabt, daß er genötigt sei, die Mithilfe des Klerus in Anspruch 
zu nehmen?)

Wegen Mangels an barem Gelde vielleicht scheint es manchem 
Pfarrer auch gestattet worden zu sein, diese, wie es scheint, häufig 
geforderte Steuer in nsturs zu entrichten. So verspricht der Priester 
Johannes Tolk(e) bei seiner Institution auf die Pfarrstelle in 
Bayszelauken im Jahre 1480 dem Bischof eine Last (— 60 Scheffel) 
Hafer „loco csritstivi 8udsiäH" zu liefern?) Nebenbei bemerkt 
hat dieser Geistliche die Investitur später nicht angenommen, mög
licherweise, weil er sich durch sein Versprechen eine zu große Ver
pflichtung aufgebürdet zu haben glaubte.

Dem Verlangen des Bischofs, ihm durch die Zahlung des 
Subsidiums zu Hilfe zu kommen, entstanden, wie die erwähnten 
Verhandlungen erkennen lassen, in den Reihen der Geistlichkeit 
viele Gegner, so daß das Zahlungsgebot mehrfach wiederholt 
werden mußte. Ganz besonders sträubten sich die Priesterbrüder 
des Ordens dagegen, die auf Kirchen und Kapellen des Bistums 
investiert waren. Sie fanden in ihrem Widerstände bei der 
Ordensregierung wirksamen Schutz und Rückhalt. Es bedurfte 
daher erst langer Unterhandlungen, bis schließlich 1501 ein Vertrag 
zwischen Orden und Bischof zu stände kam. „O^s pri8terkerren 
äe8 Oräen8 vkk kircken vnncl cspellsn," so wird darin gesagt, 
„äye mit vollem reckte plsno iure äem oräen vnäerworkksn 
8e^ne, 8ullen nickt vorpklickt 8e^n cksritativum reu §eben; aber 
äye snäern pksrrer, äye äen Oräen tragen vnä nickt müt vollem 
reckte, 8eä 8olo iure pstronatu8 äem oräen vnäerworkken 8eyn, 
8ullen äem kerren 6i8ckoke 8ulck cksritativum vorpklickt 8SMN 
cruxeden, vnnä 8rsII äer kerr Iäoemei8ler vkk sndrengen (auf 
Antrag) äs8 kerrn Ki8ckokk8 eynen sw8r eulcken pksrrer äe8 
Oräen8 druäern 8etcren, 8ulck cksritstivum eM rcuosmelen vnä 
äem kerrn Lkckoke obirsntworten.'") Diese Abmachung ist dann

') Ebenda, S. 107.
-) Ebenda, I, S. 375 Nr. 11.
»j Ebenda, II, S. 103.
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im Jahre 1503 zwischen dem Bischof von Ermland Lucas und 
dem Hochmeister Friedrich von Sachsen erneuert worden.')

Wenn man nun ferner erwägt, daß die Pfarrgeistlichkeit 
außerdem noch zu so manch anderen an den Papst abzuführenden 
Sondersteuern, wie den Annaten?) angehalten wurde, so wird man 
ihre Abneigung gegen eine allzu häufige Erhebung derartiger Ab
gaben verständlich finden. Es sei daher nur erinnert an die lang
andauernden Kämpfe der Laien und Geistlichen gegen die Ein
führung des Peterspsennigs in Preußen/) in denen die Kurie 
schließlich doch obsiegte und die Zahlung durchsetzte, sodann auch 
an die ebenfalls auf Geheiß des Papstes ausgeschriebenen Beitrags
leistungen zu den Hussiten- und Türkenkriegen. Bei letztgenannter 
Gelegenheit mußten um 1500 z. B. die ermländischen Pfarrer von 
der Last Roggen 1 m., von der Last Hafer '/z m., von den Opfer
gaben und Zinsen Pfarrer und Vikare die zehnte m. geben?) Nach 
den furchtbaren Verheerungen durch die schweren Bürgerkriege des 
15. Jahrhunderts sowie bei der darauf folgenden allgemeinen Ver
elendung des Landes waren das gewiß keine leichten Lasten.

In der Erwägung, daß Wohltun mit zu den edelsten Pflichten 
des Priesterstandes gehöre, haben trotz mancher sonstigen Ver
pflichtungen die Geistlichen jener Zeit nach Kräften dazu bei
getragen, auch ihrerseits zur Linderung von Not und Elend unter 
den Gläubigen beizusteuern. Das bezeugen außer den zahlreichen, 
von ihnen gemachten frommen Stiftungen zum geistlichen und 
leiblichen Wohle ihrer Pfarrkinder besonders zwei Urkunden. Der 
Kaplan Johann Günther in Mehlsack stiftete im Jahre 1411 einen 
jährlichen Zins von 9^2 m. für Holzflößer/) Bemerkenswert ist 
dabei die von echter Nächstenliebe und wirklich sozialem Empfinden 
getragene Begründung dieses Entschlusses. Jene Leute seien, heißt 
es dort, bis jetzt durch die mühsame Art, die Hölzer heranzuschaffen, 
vielfältig beschwert gewesen und seien es noch, und zwar so sehr, 
daß „nonnulli et plures" von ihnen zu bemerkbarer Armut und 
großem Mangel gelangt wären. Angesichts dieser Notlage will die 
Stiftung wenigstens in etwa helfend eingreifen.

t) 88. ». IV., II, S. 93 ff.
2) Siehe oben S. 92.
b) Wir verweisen auf die darauf bezüglichen Nummern des C. U. B, aus 

die näher einzugehen, außerhalb des Rahmens dieser Abhandlung liegt.
88. R. >V., II, S. 127.

») 0. ä. IV., II l, dir. 466 S. 467.
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Nicht minder edel und lobenswert sind die Beweggründe, die 
den Domherrn Hermann äs Alunäo in Frauenburg veranlaßten, 
für zwei sogenannte Hausarme und die Schüler an der Domkirche 
im ganzen 175 m. testamentarisch zu vermachen. Von den Zinsen 
sollten zwei oder mehrere Arme, die jährlich auszuwählen waren, 
wöchentlich je acht oder sieben Brote,' die Schüler zu bestimmten 
festlichen Zeiten des Jahres als willkommenen Zusatz zu ihrer ge
wöhnlichen Kost ein gewisses Quantum Bier erhalten?) Man ersieht 
daraus, mit welch feinem Verständnis die Anordnung über die 
Verwendung der Stiftungsgelder getroffen worden ist: den wirklich 
Notleidenden Brot, den jugendlichen Scholaren ein Beitrag zur 
Erhöhung der Festesfreude.

») c. v. w., III, Nr. 593 S. 587 f.

7



Das Weiderecht im Tafterwald.
Von Studiendirektor Dr. Ndolf Poschmann.

Zwischen der Walsch und der Drewenz dehnte sich zur Zeit 
der alten Preußen ein großer Wald aus, der die Landschaften 
Wewa (d. i. die Gegend um Mehlsack) und Pogesanien (d. i. 
die Gegend um Wormditt und südlich davon) trennte. Reste dieses 
breiten Waldgürtels sind der Tafterwald und der Komainer 
Wald?) Bei der Teilung des Bistums zwischen dem Bischof und 
dem Domkapitel i. I. 1288 wurde das Land Wewa den Dom
herren zugewiesen; die Grenze sollte mitten durch den großen Wald 
gehen?) Als aber die Gegend besiedelt wurde, wurde die endgiltige 
Grenzlinie etwas nach Süden gerückt, so daß auch der nördlichste 
Streifen von Pogesanien an das Domkapitel fiel und auch die 
Ortschaften Wusen mit Klein Damerau, Stegmannsdorf, Agslein, 
ferner der Tafterwald, Kleefeld, Heinrikau, Neuhof, der Komainer 
Wald und Komainen dem kapitulärischen Kammeramt Mehlsack 
zugeteilt wurden. Als die deutschen Kolonisten ins Land kamen 
und Dörfer gründeten, holzten sie am Rande des großen Waldes 
Stücke ab und verwandelten sie in Ackerland, einige Hufen erhielt 
jedes Dorf als Gemeindewald, den Rest behielt das Domkapitel 
als „herrschaftliche Heide." Die Landesherrschaft duldete es, daß im 
Sommer die Bauern der benachbarten Dörfer ihr Vieh in dem 
Walde weideten?) denn mit den Weiden war es in den meisten 
Ortschaften schlecht bestellt.

r) Röhrich E- Z. XIII S. 891; 971 sf.
2) v. V/. I Nr. 78; E. Z. XU S- 722 ff.

Vgl. W. Pfeil, Forstgeschichle Preußens bis zum Jahre 1806. Berlin 
1839 S. 254.
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So hatten auch die Kleefelder seit undenklichen Zeiten ihr 
Vieh in den Tafterwald getrieben; ein Recht dazu hatten sie nicht, 
in der Handfeste des Dorfes') war nichts davon gesagt, auch sonst 
hatten sie kein Privileg darüber erhalten; aber eine planmäßige 
Forstwirtschaft kannte man noch nicht, niemand hinderte sie. Da 
ließ i. I. 1723 das Domkapitel die Feldmarken des Kammeramts 
Mehlsack durch seinen Feldmesser vermessen, und er fand bei 
Heinrikau 9 Hufen weniger, als die Zinsregister angaben. Die 
Grenzen waren jedoch überall in Ordnung, bei keinem Nachbar
dorf war ein Uebermaß vorhanden, es ließ sich nicht feststellen, 
wie der Verlust entstanden war. Die Heinrikauer beklagten sich 
bitter darüber, daß sie seit Menschengedenken zu viel Steuern ge- 
zahlt hatten, und wenn schon an eine Rückerstattung der zu viel 
erhobenen Abgaben nicht zu denken war, so hofften sie wenigstens 
auf eine Entschädigung.

Am 18. Juli 1724 fand auf dem Mehlsacker Sckloß die 
jährliche Visitation des Kammeramts statt, zu der das Frauen- 
burger Domkapitel die Domherren Christoph Andreas von Szembek 
und Georg Friedrich Baron von Königsegg abgesandt hatten. 
Ihnen und dem Administrator des Kammeramts, dem Domherrn 
Adalbert Grzymala, trugen die Heinrikauer Schulzen ihre Klagen 
vor. Die hohen Herren konnten sich nicht verhehlen, daß dem 
Dorfe Unrecht geschehen sei, da aber in der Nachbarschaft kein 
Land mehr zur Verfügung stand, mußte die Entschädigung in 
anderer Weise erfolgen: den Heinrikauern wurde das Recht zu
gestanden, drei Viertel des Tafterwaldcs zu beweiden; den Klee
feldern, denen bisher der ganze Wald offen gestanden hatte, sollte 
nur ein Viertel verbleiben, das für ihre kleine Herde immer noch 
genügte. Das Weidegeld wurde sehr niedrig bemessen: Heinrikau 
hatte jährlich 3 leichte Mark, Kleefeld 1 leichte Mark zu zahlen?)

Die Weide spielte im Wirtschaftsleben eines Dorfes eine 
große Rolle, besonders bei einem Dorfe wie Heinrikau, das mit seinen 
113 Hufen zu den größten des Ermlandes gehört. Die ganze 
Gemarkung war bekanntlich in drei Felder geteilt, Winterfeld, 
Sommerfeld und Brache, außerdem gab es Waldstücke und Brücher, 
die sich nicht zur Beackerung eigneten und die von allen Bauern

>> o. I Nr 179
2) Viältationis Oumerutus Nslgaeeensis äs anni» 1668—1753 kol 

52. Domlapit. Archiv Frauenburg. — Das Domkapitel bestätigte die Anordnungen 
der Visitatoren in der Sitzung vom 9. Sept. 1724. OapLtuIaria.

7* 
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gemeinsam beweibet wurden; sie waren meist von einem Rickzaun 
umgeben. Im Frühjahr wurde zunächst das Brachfeld von der 
Dorfsherde abgeweidet; vor dem 24. Juni durfte niemand seine 
Brache umpflügen, erst nach Johanni wurde Dung gefahren und 
gepflügt. Dann trieb der Dorfshirt das Vieh in den Eichwald 
(er lag im Osten an der Grenze von Lindmannsdorf und Sonu- 
walde) oder in den Ellerwald, auch Bruch genannt, (an der 
Grenze von Sonnenfeld, zwischen Eichwald und Kienbruch). Meist 
wurde dem Hirten aber nur eins von diesen Weidestücken über
überlassen, eins blieb den Pferden und eins den Ochsen Vorbe
halten. Wenn die Pflüger abends ausspannten, brachten sie ihre 
Zugtiere in den umzäunten Wald, und in der Morgenfrühe waren 
die Ochsenpflüger die ersten, die sich dorthin aufmachten. Für die 
Mittagspause aber wäre der Weg zu den abgelegenen Gärten zu 
weit gewesen, daher hatte man dicht am Dorf, in dem Dreieck 
zwischen dem Lindmannsdorfer und dem Sonnwalder Weg, noch 
einen Roßgarten,*) in dem die Pferde und Ochsen während der 
Mittagsstunden grasten. Wurde in einem heißen Sommer das 
Futter sehr knapp, dann trieb man das Jungvieh eine Zeitlang 
auch ins „Hedche"; das war die kleine Heide, der Gemeindewald, 
der an den Tafterwald stieß.

Gepflegt wurden die Weiden überhaupt nicht, höchstens wurde 
einmal in einem Bruch ein Entwässerungsgraben gezogen; kein 
Wunder, daß fast nnr saure Gräser wuchsen, die unser heutiges 
Vieh nicht anrühren würde. Je schlechter die Weiden waren, desto 
größere Flächen brauchte man, daher war es für die Gemeinde 
Heinrikau ein nicht zu unterschätzender Vorteil, daß ihr 1724 das 
Weiderecht in dem großen Tafterwald zugestanden wurde.

Kleefeld behielt den kleineren, aber für die Weide wert
volleren Teil des Waldes, denn darin lagen am Nordrand des 
Sees die Wiesen Gelau und Hoffrecht oder Hofricht. Für 
diese mußte die Ortschaft jedoch einen besonderen Zins von 4 Mark

') Wegen dieses Roßgartens gab es in den Jahren nach 1710 einen großen 
Streit im Dorfe: Die 4 Schulzen und 2 Bauern beanspruchten den Garten als 
ihr alleiniges Eigentum und wollten die übrigen Bauern davon ausschließendas 
ließen sich diese natürlich nicht gefallen, und als sie sich genug gezankt hatten, ver
klagten sie die anmaßenden Nachbarn im Juli 1744 bei den Visitatoren des 
Kammeramts. Sie überreichten eine Klageschrift, die in lateinischer und in 
deutscher Sprache abgefaßt war, und sie bekamen Recht: der Roßgarten blieb der 
ganzen Bauernschaft erhalten. ^e.t» Vis. Oam. Nel. kol. 143. — Oapitulari» 
vom 2. Juni 1744. D. A. F.



Da« Weidrrccht im Taftcrwald 10t

jährlich zahlen. Dagegen sträubten sich die Bauern, sie behaupteten, 
bei der Vermessung von 1723 seien diese Wiesen in ihre Feldmark 
mit eingerechnet worden; da sie aber keine Beweise beibringen 
konnten, wurde ihre Beschwerde abgewiesen?) Ferner durften die 
Kleefelder auch die Wiesen Vogelfang und Kienappel nutzen, 
die südlich vom See lagen, allerdings mußten sie diese mit Neu- 
hof teilen?) Als 1772 die ersten preußischen Beamten nach Klee
feld kamen, um den Besitzstand und die Abgaben festzustellen, da 
bemerkten sie in ihrer Niederschrift: „Die Sommerweide ist 
vollkommen gut und hinreichend, da sie nicht allein das sogenannte 
Hoffrecht am See Tauten und Vogelfang an Neuhof gelegen, 
sondern auch die herrschaftliche Heide betreiben können."°)

Kurz vor der Erwerbung des Ermlandes hatte Friedrich der 
Große innerhalb der obersten Verwaltungsbehörde, dem General- 
direktorium, ein Forstdepartement eingerichtet, an dessen Spitze 
ein Forstminister stand, und damit den Grund zu einer geordneten 
Forstverwaltung gelegt. In jeder Provinz wurde bei der Kriegs
und Domänenkammer ein Oberforstmcister als technischer Re
ferent angestellt, in jedem Domänenamt wurde ein Forstamt ein
gerichtet mit einem Oberförster an der Spitze, der jedoch meist 
mehrere benachbarte Forstämter zugleich verwaltete; so waren auch 
die Forstämter Braunsberg, Frauenburg und Mehlsack einem 
Oberförster unterstellt, der in Födersdorf wohnte und der fast 
sämtliche Staatsforsten des heutigen Kreises Braunsberg zu be
aufsichtigen hatte. Der Domänenbeamte war überall zugleich 
Nendant und Polizeibeamter des Forstamts?) Am 3. Dezember 
1775 erhielt Ostpreußen eine neue Forstordnung?) Der Tafter-

') Bei der Visitation des Kammeramts Mehlsack am 10. Juli 1730. 
Vis. Oam. Xlel. 5ol. 88.

-) Röbrich E. Z. XIII S- 890 f. - A. Poschmann, Aus der Geschichte 
des Kirchspiels Heinrikau, Braunsberg 1926 S. 5. — VLs. Oam. XI sl. toi. 52. 
— leider aetorum memoradilium pro Oastro Xlsstsaeeensis ad anno 1716—1769. 
D. A. F. Pag. 44.

b) Geheimes Staatsarchiv Berlin, Generaldirektorium, Ostpreußen und 
Litauen, Materien Tit. 25 Sektion 1 Nr. 27 sot. 793, 815. — Poschmann, Aus 
der Gesch. d. Kirchspiels Heinrikau S. 15 s.

W. Pfeil, Forstgeschichte Preußens bis zum Jahre 1806. Berlin 1839. 
S- 256, 269. — R. Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Tätigkeit für die 
Landeskultur II S. 143; IV S. 123 ff. — Publ. a. d. Preuß. Staatsarch. Bd. 
11. 30.

b) I^OVUM Oorpu9 Oons'itutioimm k^russioo-8ran66ndur§iearnin V. 3. Teil. 
Berlin 1776 S. 271 ff. — M. Bär, Westpreußen unter Friedrich d. Gr. I. — 
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Wald wurde zuerst der Oberförstcrei Loheden, dann der Ober
försterei Födersdorf und schließlich der Oberförsterei Guttstadt 
(Wichertshof) zugeteilt; seit 1902 gehört er zu der neu gebildeten 
Oberförsterei Wormditt.

Die Größe des Tafterwaldes wurde bei der Vermessung 
der preußischen Landmesser i. I. 1772 auf 44 Hufen 17 Morgen 
67 Quadratruten und die des Taftersees auf 4 Hufen 2 Morgen 
festgesetzt;') heute mißt er 810,166 ks, und zwar 690,734 lm Wald, 
und 119,432 ka Acker, Wiesen und See.

Von den preußischen Beamten wurde allmählich auch 
in der Bewirtschaftung des Tafterwaldes manches geändert. 
Ein Jahr nach der Erwerbung des Ermlandes, am 29. Sept. 
1773, hatte Friedrich der Große die Vererbpachtung der bäuerlichen 
Besitzungen angeordnet. Noch bevor ihre Bauernhöfe in Erbpacht 
ausgetan wurden, erhielten die Dörfer Erbverschreibungen 
über das Weiderecht?)

Die Gemeinden wurden in alphabetischer Reihenfolge be
handelt, daher steht diesmal Agstein an der Spitze. Bei der 
Teilung von 1724 hatte man das nordöstlichste Stück des Tafter
waldes nicht berücksichtigt; hier hatten die Agsteiner bisher ihr 
Vieh geweidet und dafür jährlich 3 Taler Weidegeld gezahlt. Um 
ihnen diese Berechtigung zu sichern, schloß die Ostpreußische Kriegs
und Domänenkammer durch Vermittlung des Domänenamts Mehl
sack am 24. April 1778 mit dem Dorfe einen Erbvertrag ab, 
dessen wichtigste Bestimmungen lauteten: „Es überläßt die Kgl. 
Ostpr. Kriegs- und Domänenkammer der Dorfschaft Agstein vor 
sich und ihre Nachkommen beregte Weide am Tauter See von 
Trinitatis 1778 ab dergestalt in Erbpacht, daß sie solche so wie sie 
bishero von ihr benutzet worden, alleinig benutzen und gebrauchen 
könne, jedoch mit der Maßgabe, daß daferne dem Königl. Forst
interesse zuträglich gefunden werden sollte, in diesem Distrikte 
Gehege anzulegen, die Dorfschaft sich solches gefallen lassen muß, 
wobei ihr inzwischen die Versicherung erteilet wird, daß bei An-

Publ. a. d. Preuß. Staatsarch. Bd. 83 S. 299, 305 - A. Horn, Die Ver
waltung Ostpreußens seit der Säcularisation. Königsberg 1890 S. 449. — H. 
Czerwinski, Die Befreiung der Bauern aus den oft- und westpreußischen Domäne». 
Diss. Königsberg 1910 S. 9 ff.

0 E. Z. IX S. 388, 390; X S. 106; XIII S. 891.
2) I. D. E. Preuß, Friedrich d Gr., Urkundenbuch IV Berlin 1834 S. 

59. - H. Czerwinski, Die Befreiung der Bauern S. 4.
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legung derer Gehege Rücksicht auf die Weide und daß solche nicht 
zu Ungebühr geschmälert werde, genommen werden soll. Hierfür 
zahlet die Dorfschaft die nach dem Anschläge betragende Pacht von 
Trinitatis 1778 ab als einen jährlichen Erbkanon mit 3 Taler 
alle Jahr um Martini Zeit prompt und ohne erinnert an das 
Mehlsacksche Amt"?) Gleichlautende Verschreibungen erhielten auch 
Kleefeld und Heinrikau?) Die Dörfer besaßen also fortab das Weide
recht unter dem Titel der Erbpacht, an der Ausübung des 
Rechts wurde dadurch nichts geändert?) Die Holznutzung hatten 
die Bauern vorher nicht gehabt und erhielten sie auch jetzt nicht?)

Auf der Grenze zwischen dem Tafterwald und der Feldmark 
Heinrikau führte ein Stück Land, halb Wald, halb Wiese, seit 
alters her den Namen Horst oder Horsch; es gehörte zur landes
herrlichen Forst, wurde aber von den Heinrikauern genutzt. Um 
1730 pflügten sie etwa 8 Morgen davon um und säten Getreide 
darauf, mußten seit der Zeit aber außer dem Weidegeld jährlich 
30 leichte Mark Zins zahlen. Diese Steuer war recht hoch, der 
Ertrag aber namentlich in nassen Jahren gering, daher wurde der 
Zins 1738 auf Antrag der Gemeinde auf 20 Mark ermäßigt^) seit 
1772 betrug er 6 Taler 60 Silbergroschen. Die Vermessung der 
Horst durch die preußischen Landmesser ergab 1 Hufe 26 Morgen 
41 Quadratruten?)

0 Geh. St. A. Berlin, Gen. Dir. Ostpr. Amt Mehlsack Nr 16.

2) Ebenda.
Vgl. W. Ruprecht, Die Erbpacht. Götlingen 1882. — E- Nasse, Die 

wirtschastl. Bedeutung von Erbzins- und Erbpachtverhältnissen. Landwirtschastl. 
Jahrbücher VII Berlin 1878 S. 41 ff. — M. Bär, Weltpreisen unter Friedrich 
d. Gr. I. Publ. a. d. Preuß. Staatsarchiven Bd. 83. S. 288 ff. — R- Stein, 
die Umwandlung der Agraroersassung Ostpreußens durch die Reform des 
19- Jahrhunderts. I. Jena 1918 S. 40 ff. — E. Engclbrecht, Die Agrarverfassung 
des Ermlandes und ihre historische Entwicklung. München und Leipzig 1913. 
S. 169.

0 Tit. 6 8 6 der Forstordnung vom 3. Dez. 1775 sagt ausdrücklich: 
„Wenn Mühlen, Krüge und andere Domänenstücke in Erbpacht ausgetan oder 
Vorwerke abgebaut werden, so soll in den darüber auszufertigenden Verschreibungen 
durchaus nicht sreies Bau-, Nutz und Brennholz weiter versprochen, oder wenn 
es geschehen, diese Klausel als erschlichen und ungültig angesehen werden. R.. 
Stein a. a. O.

b) Vis. Oam. blel. kol. 104, 114.
°) wegen der Waldweyde der Dorsschast Heinrikau Amtes Mehlsack 

St. Arch. Königsberg, Regierung Königsberg, Forstabteilung Fach 654 Nr. 249.
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Die Aufsicht über den Tafterwald führte im 17. und 
18. Jahrhundert ein Eigenkätner in Kleefeld.') Da der Wald 
aber für einen Aufseher zu groß war, beschloß das Domkapitel 
1722, einen zweiten Förster anzustellen und ließ für ihn dicht 
am See ein Haus bauen; es muß an der Nordseite des Sees ge
standen haben, unweit des Gasthauses, das heute das Ziel 
der Ausflügler zu sein Pflegt. Der neue Förster weidete sein Vieh 
auf den seinem Hause benachbarten Wiesen Gelau und Hofricht 
und bekam deswegen Streit mit den Kleefelder Bauern?) Ähnlich 
ging es dem ersten preußischen Förster. Ein Unterförster hatte 
damals nur 4—20 Taler Jahresgehalt, dazu aber ziemlich viel 
Dienstland, das freilich zum Teil noch gerodet werden mußte?)

Dem KleefelderUn terförsterBlo ckwaren 2 Hufen zugestanden 
da in der Nähe des Forsthauses nicht genug geeignetes Land war, 
wurde ihm 1795 eine Hufe von der Horst zugewiesen. Das ließen 
sich die Heinrikaner natürlich nicht gefallen, die Schulzen wurden 
in den Jahren 1797 und 1798 wiederholt auf dem Domänenamt 
in Mehlsack vorstellig, und da an eine Rückgabe des Landes nicht 
zu denken war, beantragten sie Herabsetzung des Zinses auf zwei 
Taler 60 Silbergroschen. Die Regierung wollte das Dorf lieber 
durch Zuweisung anderen Weidelandes entschädigen, doch der Gutt- 
städter Oberförster mußte darauf Hinweisen, daß das Weiderecht 
im Tafterwalde die Gemeinde Heinrikau schon besitze und daß 
Kleefeld auf seinen Anteil nicht verzichten werde; er schlug viel
mehr vor, die Regierung solle auf den Zins verzichten, das Weide
recht aufheben und den Rest der Horst aufforsten, der Boden eigne 
sich besser dazu als zur Wiese?)

Um die Angelegenheit von der juristischen Seite zu klären, 
mußte der Mehlsacker Justizamtmann ein ausführliches Gutachten 
anfertigen und dann wurde das ganze Paket Akten zur Entschei
dung an das „Forstdevartement des Königlichen General Ober- 
Finanz-, Kriegs- und Domainen-Direktorii" nach Berlin geschickt. 
Die Berliner gingen der Sache auf den Grund und sahen, daß 
alle diese Berichte nicht stimmten, denn dem Förster Block seien 
1795 an der Heinrikaner Grenze nicht 1 Hufe, sondern nur 
34 Morgen 75 Quadratruten Dienstland angewiesen worden, folglich

0 Vgl. A. Poschmann, Aus d. Gesch. d. Kirchspiels Heinrikau S. 14 f.
2) VLs. 6am. Uel. kol. 43-
b) M. Bär, Westpreußen unter Friedrich d. Gr. I. S. 296.
4) wegen der Waldweyde der Dorsschast Heinrikau a. a. O. 
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seien alle Zahlenangaben falsch; ferner sei es doch auffällig, daß 
eine Ortschaft mehrere Jahre lang die Steuer bezahle und sich 
dann erst beschwere, daß ihr ein Stück Land weggenommen sei.

Die Akten kamen zurück, die Untersuchung begann von neuem. 
Und da kam der Forstmeister Printz zu einem ganz anderen 
Ergebnis: Der ganze Jagen 3, 331 Morgen 114 Quadratruten 
groß, werde Horst genannt, und davon seien dem Förster nur 
30 Morgen zugewiesen worden, 4 Morgen 75 Quadratruten habe 
er im angrenzenden Jagen 11 erhalten, und „die Abtretung sei 
so gewählt worden, daß sie nicht der Eintrift und Hütung im 
Wege liegt. Es bleibt also nach der Abtretung dieser 30 Morgen 
noch ein weit größeres Terrain der sog. Horst der Dorfschaft zur 
Exercierung der Weyde alß sie nach alter U8ance fordern kann, 
übrig, und halte ich solches nur für Querellen, wenn die Dorf
schaft Heinrikau um eine Herabsetzung des Zinses bittet."

Danach schlugen die Behörden einen ganz anderen Ton an; 
am 12. April 1799 waren die Heinrikauer wieder nach Mchlsack 
beschieden, und es waren die 4 Schulzen Wasserzieher und 7 Bauern 
erschienen. Der Justizamtmann hielt ihnen im Auftrage der Kö- 
nigsberger Kammer vor, „wie die Dorfschaft es sich hat beykommen 
lassen, eine Entschädigung für die dem Unterförster Block zuge
theilte Hübe Weydeland zu verlangen, da sie zu seiner Zeit auf 
erfordern des Forstmeisters weder Beweise noch Grenzen habe an
geben können." Da wurden sie kleinlaut. Wenn sie nun schon 
das Weidegeld nach wie vor zahlen mußten, so wollten sie in Zu
kunft ihr Recht auch voll ausnutzen. „Obgleich die Horst uns 
entlegen ist und wir nicht immer die ertappen können, die über
weiden, so werden wir in der Folge doch mehr acht darauf ver
wenden und besonders die Dorfschaft Kleefeld, wenn selbige im 
Tafterwald weidet und überjagt, pfänden müssen." Um Streit zu 
vermeiden stellte der Oberförster fest, daß „beyde Gemeinden einen 
alten Graben als ihre Hütungsgrenze anerkannt und sich darüber 
gänzlich verglichen haben und ist dem Unterförster des Reviers 
Befehl erlassen, diese anerkannte Hütungsgrenze zu übergehen, zur 
Pfändung zu schreiten, wodurch nunmehr die Sache als abgemacht 
anzusehen."i)

0 Guttstadt, 15. Juni 1799; ebenda. Da das Dienstland zu weit von 
seiner Wohnung entfernt war, beantragte der Förster Block i. I. 1804 einen 
Tausch: statt des Horstlandes wollte er ein Stück Land, 27 Morgen 153 Quadrat-
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I. I. 1792 wurde cin der Südostseite des Tafterwaldes — 
es muß in den Ingen 290 oder 295 gewesen sein — eine Schonung 
ungelegt, die aber nicht recht vorwärts kommen konnte, weil das 
Vieh der Güter Groß und Klein Grünheide fortwährend in 
den Wald überging und die jungen Däumchen abfraß und zertrat. 
Schließlich wurde dem Oberförster Wisselinck, der ein sehr schnei
diger Beamter gewesen zu sein scheint, die Sache zu bunt und er ließ 
1794 nach einander 47 Stück Vieh pfänden; der Hirt erhielt vier 
Wochen Gefängnis. Das wirkte für einige Jahre, aber 1799 waren 
wieder 4 Stück von Groß Grünheide in die Schonung „durch
geschlagen" und gepfändet worden, worauf der Hirt aus Furcht 
vor Strafe weglief; als Pfandgeld verlangte das Forstamt 1 Taler 
je Stück?) Das war dem Herrn Adalbert von Marquardt, 
der auf Basien und Groß Grünheide saß, doch zu viel; er richtete 
am 15. Mai 1800 eine Beschwerde an die Kriegs- und Domänen- 
kammer in Königsberg und beklagte sich, „daß die Schonungen 
so nahe zur Grenze gelegen seien, daß auch der tüchtigste Hirt 
nicht wehren kann, daß das unaufhaltsame Vieh nicht durchschlagen 
soll. Ich habe schon durch das stete Zusammenhalten des Viehes 
11 Stück verloren und befinde mich nicht allein in dieser schlechten 
Lage, sondern auch der Gutsbesitzer von dem zweiten Gut Grün
heide und die Einsaßen von Agstein."

Ähnlich lautete die Beschwerde des Leutnants von Hatten, 
des Besitzers von Klein Grünheide: „Es hat mir vergangenes 
Jahr der Herr Oberförster Wisselinck für 3 Stück Hornvieh 3 Taler 
Fändegeld abgefordert; am 28. Mai d. I. hat er mir einen Zug 
Ochsen arretieret und will solchen im Forstamte Loheide bis zur 
Auszahlung des Fändegeldes von beyden Jahren behalten, er hat 
mir auch angedeutet, daß ich 18 Silbergroschen täglich Futtergeld 
entrichten soll. Ich unterstehe mich hierdurch Ew. Majestät aller 
unterthänigst vorzustellen, daß es der größte Verderb für dieses 
Gut ist, wenn der oben benannte Herr Oberförster wider die 
sonstige Gewohnheit berechtigt bleibt, mir mein Vieh auf solche 
Weise zu arretieren, weil ich alsdann meine Feldwirtschaft gar

ruten, dicht am See haben. St. Arch. Königsberg, Regierung Königsberg, Forst
abteilung. Fach 654 Nr. 239.

Gemäß Tit. 14 8 9 der Forstordnung von 1775. Beim zweiten Mal 
sollte der Hirt mit 6 Monaten, bei öfterer Wiederholung mit 2 Jahren Festung 
bestraft werden.
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nicht bestreiten kann und das Fändegeld bey aller Aufmerk
samkeit dennoch alle anderen Königl. Abgaben übersteigen würde."

Die Kriegs- und Domänenkammer beauftragte den Forst
meister Printz in Guttstadt milder Untersuchung der Angelegen
heit, und am 19. September 1800 wurde im Krug zu Krickhausen 
ein Termin abgehalten, an dem auch der Justizamtmann von Worm- 
ditt teilnahm; von den Beschwerdeführern war nur der Herr von 
Marquardt erschienen. Er hatte seine Privilegien mitgebracht, 
durch die ihm der Besitz des Gutes verbrieft war, doch von einem 
Weiderecht war darin nichts zu finden; er legte aber auch ein 
Promemoria vor, das den Titel führte „Beweisgründe und Be
schwerden, welche bei der Untersuchung über die Weyde im Tafter- 
walde bey der Wohl verordneten Commission beizubringen habe." 
Darin führt er folgendes aus: 1. Zwei alte Jnstmänner, Mathes 
Klaß und Mathes Klink, können bezeugen, daß mein Gut „seit 
undenklichen Zeiten" das Weiderecht ausgeübt hat. 2. „Die 
Schonung gereichet zur größten Last und zum äußersten Ruin 
meines Gutes Groß Grünheide, denn s) ich habe wegen der 
Schonung schon 11 Stück Vieh verloren, b) Muß ich jährlich 
große Mühe haben, einen Hirten zu bekommen, ja das Lohn habe 
ihm schon auf 4 Scheffel Korn mehr erhöhen müssen, da sonsten 
kein Hirt aus Furcht vor Strafe erhalten kann; c) Wenn ein 
Stück Vieh gepfändet wird, so wird es allemahl 4 Meihlen weit 
von hier entlegen in das Königl. Forstamt Loheden getrieben und 
geliefert, wenn auch in nötigster Ackerzeit, wodurch es geschiehet, 
daß das Vieh durch das weite Hin- und retour Treiben verhungert 
und abgemagert wird, die Leute beim Abholen versäumet und 
ich mit den Ackerarbeiten hinten bleiben muß. 3. Das Pfandgeld 
wird von Jahr zu Jahr erhöht." Um nicht weiter geschädigt zu werden, 
beantragte er in der Verhandlung 1. „die im Tafterwalde angränzend 
mit Groß Grünheide gelegene Schonung aufzuheben, denn sie ist schon 
acht Jahre alt und so bewachsen, daß selbigem, da es nur Nadelholz 
ist, vom Vieh kein Nachteil mehr zugefüget werden kann."^) 2. „Daß

0 Tit. V 8 8 der Forstordnung vom 3. Dez. 1775 bestimmte, der Hirt 
solle „mit dem Bieh so lange aus den Schonungen bleiben, bis das Vieh die 
Spitzen des jungen Aufschlags mit den Mäulern nicht erreichen und demselben 
also keinen Schaden zusügen kann." Diese Bestimmung ging auch in das Allg. 
Preuß. Landrecht Tit. XVII 83 170 ff über. Vgl. A. Bernhardt, Geschichte des 
Waldeigentums, der Waldwirtschaft und Forstwirtschaft in Deutschland II. Berlin 
1874 S. 75. — H. Plehn, Zur Gesch. d. Agrarverfassung von Ost- und West- 
preußen. Forschungen z. brand.-preuß. Gesch. XVIII. 1905 S. 75.
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meinem Gut die Weydegerechtigkeit im Tafterwalde so wie auch 
die an mein Gut angränzende „trockene See" auf Erbpacht erb- 
und eigentümlich verliehen werden möchte." Die Trockene See, 
die von Marquardt haben wollte, konnten die Beamten auf der 
Forstkarte nicht finden, die Stelle war als „Kühnbruch oder 
Oberförsters Dienstwiese" bezeichnet, „im gemeinen Sprachgebrauch 
auch Radebruch genannt", und war 69 Morgen und einige 
Quadratruten groß. Der Name „Radebruch" ist heute nicht mehr 
bekannt, dagegen wird das Moor in den Jagen 292 und 294 noch 
jetzt „Trockener See" genannt. Dies Stück und das Weiderecht 
im ganzen Tafterwalde verlangte also Herr von Marquardt, denn 
„er müßte gewiß besorgen, daß dies Guth sonst ganz zu Grunde 
ginge; er hätte einen Kuhstamm von 30 Stück und incl. der 
Ochsen 36 Stück, aber äußerst wenig Weide." Als Erbzins für 
diese Waldweide erbot er sich jährlich 4 Taler zu zahlen, das 
Radebruch sollte nach seinem Vorschlag öffentlich ausgeboten werden, 
er wolle sich dann als Licitant einfinden.

Also zwei adlige Gutsbesitzer standen am Rand des Ab
grundes, weil ihre Ochsen nicht in die Schonung laufen sollten! 
Der Forstmeister hörte sich das alles an, der Protokollführer 
schrieb etliche Bogen voll und nahm das Promemoria noch dazu. 
Als er wieder in Guttstadt war, schickte der Forstmeister dem 
Herrn von Marquardt zunächst eine Rechnung über 6 Taler und 
60 Silbergroschen für Reise- und Tagegelder, „da diese Unter
suchung eine Privatsache ist und weil sich sonst ein jeder das Ver
gnügen machen kann, mir Reisen zu verursachen, die für ihn 
ohne Kosten verbunden sind." Das Justizamt in Wormditt fügte 
der Vollständigkeit halber noch eine Liquidation von 3 Taler 
3 Silbergroschen bei. Sodann schrieb Printz am 21. September 
einen Bericht nach Königsberg, wie ihn der Beschwerdeführer gewiß 
nicht erwartet hatte. „Die überspannten Forderungen des von M. 
sind zu einleuchtend, als nur das geringste dawider anzuführen, 
weil dadurch nicht allein der größte Nachteil für die allerhöchsten 
Forstinteressen und des Anwuchses des jungen Holzes, sondern 
auch durch deren Bewilligung mehrere Hütungsberechtigte (Klee
feld und Heinrikau) beeinträchtigt würden, und er mithin mit 
allen seinen Anträgen abgewiesen zu werden verdient."

Trotzdem war das Forstdepartement des Generaldirektoriums 
in Berlin nicht ganz abgeneigt, den Gutsbesitzern von Groß und 
Klein Grünheide wenigstens durch Ziehung eines Schon ungs- 
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grabe ns längs der Grenzen abzuhelfen, wenn sie sich zur Hälfte 
der Kosten verstehen wollten. (6. Nov. 1800.) Der Forstmeister 
Printz mußte sich also nochmals mit der Sache befassen und reichte 
einen Kostenanschlag über die geplanten Gräben ein: Sollte nur 
längs der Schonung ein Graben gezogen werden, so wären es 464 
Ruten, die 84 Taler kosten würden, sollte aber von Marquardt 
gegen Pfändung überhaupt geschützt werden, so müßte längs der 
ganzen Grenze ein Graben gezogen werden, was einen Kosten
aufwand von 160 Talern verursachen würde. „Wenn die Um- 
grabung der Grenze ein Werk von Dauer wäre, so würde ich, um 
die Gutsbesitzer für Pfändungen zu schützen, die Umgrabung der 
Grenze anraten. Da aber die Erfahrung lehrt, daß der Graben 
höchstens bei guter Aufsicht nur einige Jahre das Vieh zurückhält 
und sodann die aufgewandten Kosten vergeblich, so halte ich nicht 
allein die Umgrabung für unnütz, sondern es würde auch durch 
die dabei vorzunehmende jährliche Nachbesserung der Forst-Casse 
eine Ausgabe zugezogen werden, da die Güter schwerlich zur Unter
haltung des Grabens etwas beitragen werden. Der einzige 
bestimmte Befehl an diese Güter, ihr sollt und müßt euer Vieh 
nicht im Tafterwald zur Weide treiben, und geschieht solches doch, 
euch denen Königlichen Gesetzen und den Strafen der Forstordnung 
unterwerfen, würden alle Beschwerden mit einem Mal ein Ende 
machen. . . Die Beschwerden über Pfändung sind nur Querellen 
und der Antrag, die Schonung ganz aufzuheben, eine überspannte 
Forderung. Ein Graben wird nur zu neuen Querellen Anlaß 
geben, da sie zur Unterhaltung desselben sich nicht entschließen 
und zur Entschuldigung bei Pfändungen gewiß beibringen werden, 
daß der Graben nicht im Stande gewesen."

Darauf wies auch das Berliner Forstdepartement die Be
schwerde glatt ab und stellte den Gutsbesitzern anheim, selbst 
Gräben zu ziehen. Das taten diese natürlich nicht, sondern sie 
verzichten lieber auf die Waldweide.

Auffallend ist es, daß die Anlegung eines Zaunes nicht 
erwogen wurde. Wegen der Holzersparnis durften aber die 
Weiden damals nicht umzäunt werden; die „Erneuerte und ver
besserte Dorf-Ordnung für die Domänenämter im Ostpreußischen 
und Litauischen Cammer-Departement" vom 16. Mai 1786 sagt

^ota wegen der Weyde im Tafterwalde Mehlsackschen Beritts und der 
angelegten Schonung 1800 1801. St. Archiv Königsberg, Reg. Kbg. Fach 654 
Nr. 247.
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in 8 21: „Die Gehege, als Feld- und Wiesenzäune, müssen hin- 
künftig nicht mehr von Holz, sondern nach westfälischer 
Art mit allerhand Dornstrauch, oder wo viel Feldsteine 
sind, von Feldsteinen gemacht werden, wozu der Beamte An
weisung geben wird, die Schulzen aber haben die Anlegung solcher 
Gehege unter die Bauern ordentlich zu verteilen?)

Es blieb also dabei: nur die benachbarten Dörfer Agstein, 
Kleefeld, Neuhof und Heinrikau hatten das Weiderecht im 
Tafterwald, nicht aber die Güter Groß und Klein Grün Heide.

Wenige Jahre darauf zogen durch den Tafterwald französische 
und russische Truppen, die in den benachbarten Dörfern Quartiere 
bezogen und den Bauern das letzte Vieh Wegnahmen und schlach
teten, so daß die Dörfer gänzlich verarmten. In der Zeit der 
Not nach dem Tilsiter Frieden aber kamen die Reformen zur Aus
führung, die schon lange geplant, aber immer wieder zurückgestellt 
worden waren?) Das Edikt vom 9. Oktober, „betreffend den er
leichterten Besitz und freien Gebrauch des Grundeigentums 
sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner" ging von 
der Erwägung aus, „daß die vorhandenen Beschränkungen 
der Wiederherstellung der Kultur eine große Kraft . . entziehen" 
und daß es „den Grundsätzen einer wohlgeordneten Staatswirtschaft 
gemäß sei, alles zu entfernen, was den Einzelnen bisher hinderte, 
den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maß seiner Kräfte 
zu erreichen fähig sei". Entfernt werden sollten alle „Beschränkungen 
im Besitz und Genuß des Grundeigentums". Jeder Grundbesitzer, 
der Bauer ebenso wie der Rittergutsbesitzer, sollte in Zukunft 
seinen Grund und Boden als unbeschränktes Eigentum besitzen.

0 In der Forstordnung für die Kammer in Marienwerder, vom 8. Juni 
1780, die Friedrich d. Gr. nach einer Reise durch Westpreußen selbst entwarf, heißt 
es: „Endlich wird durch die Menge hölzerner Zäune und Hecken ein Haufen 
Holz verquistet, dafür können sie ja lebendige Hecken machen, um das viele Holz 
zu menagiren, entweder vom Schwarzdorn oder was sie da haben, das ist denn 
einerlei, allenfalls können sie auch statt der Zäune Kiefern säen und pflanzen, 
das ist ebenso gut wie ein Zaun zu gebrauchen und können sie hiernächst das 
Holz davon noch nutzen". M. Bär, Westpreußen unter Friedrich d. Gr. II. S. 
394. — Ueber andere Maßregeln zwecks Holzersparnis vgl. R. Stadelmann, 
Preußens Könige in ihrer Tätigkeit für die Landeskultur II. S. 143 ff. III. S. 
61 fs. 163. Dorfordnung von 1780, abgedruckl im Westpr. Prov. Recht II Urkunden 
S. 184.

Otto Hintze, Preußische Reformbestrcbungen vor 1806. Historische Zeit
schrift Bd. 76. 1896 S. 413 ss. — H. Eicke, Der ostpreußlsche Landtag von 1798. 
Göttingen 1910. — W. Pfeil S. 257.
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Wenn aber der Staat den Grundbesitz seiner Untertanen von 
allen Beschränkungen befreite, so war es selbstverständlich, daß er 
auch seinen eigenen Grundbesitz, die Domänen und Forsten, voll
ständig frei machte. Wie an dem Beispiel des Tafterwaldes ge
zeigt wurde, lasteten auf den meisten Staatsforsten das „Servitut" 
der Weideberechtigung. In anderen Staaten wurden solche 
lästigen Waldservitute ohne Bedenken weggeräumt, in Preußen 
aber ließ der Gerechtigkeitssinn eine .so rasche und rücksichtslose 
Lösung ohne Wahrung der Interessen der Berechtigten nicht zu?) 
In den preußischen Agrargesetzen zeigt sich vielmehr stets das Be
streben, die Gerechtsamen der Untertanen zu wahren, so daß 
mannigfache Untersuchungen und Verhandlungen notwendig wurden.

Zur Ausführung des Edikts vom 9. Oktober 1807 erhielt 
der Braunsberger Amtsrat Hart am 13. Juli 1808 von der 
Ostpreußischen Kriegs- und Domänenkammer den Auftrag, die 
Ablösung der Weideberechtigungen im Kammeramt Mehlsack in 
die Wege zu leiten?) Am 23. Juli 1808 morgens 5 Uhr stand 
auf Veranlassung des Mehlsacker Amts ein Bauernfuhrwerk für 
den Herrn Amtsrat in Braunsberg zur Verfügung, das ihn bis 
Langwalde brächte; hier wartete schon ein anderer Wagens auf 
ihn und führte ihn nach Agstein. Dem Schulz von Agstein 
waren schon am Tage vorher von Mehlsack die „Prästationstabellen", 
d. h. Steuerlisten, zugesandt worden, die er dem Herrn Amtsrat 
aushändigte. Die Bauern waren ins Schulzenamt bestellt, und 
der Beamte legte ihnen folgende von der Königsberger Kammer 
gestellten Fragen vor: „1. Wieviel Vieh kann die Dorfschaft nach 
Verhältnis ihrer Äcker und Wiesen durchwintern und halten? 
2. Wieviel Vieh ist sie im stände auf eigenem Weideterrain zu 
ernähren? 3. Welche Hütungs-Jnteressenten können die Weide in 
der Königlichen Forst gänzlich oder zum Teil entbehren? 4. Auf 
wieviel Vieh ist denjenigen, die ihren Viehstand nicht auf eigenem 
Territorio ernähren können, die Hülfsweide in der Königl. Forst 
nachzulassen und wieviel Morgen ist den letzteren nach Beschaffen
heit der Waldweide bei der vorseienden Abfindung einzuräumen?"

') W. Pfeil S 279. - Stadelmann III S. 63; IV S. 127.
2) Das Folgende nach betr. die dem Beamten aufgetragenen Boni- 

tierungs - kroraoolla wegen Abfindung der Hütungs Interessen in den König
lichen Forstrevieren, und zwar im Mehlsackschen Amt im Monat August 
1808". Staatsarchiv Königsberg, Rep. 50 Anit Braunsberg Nr. 43.

Die Stellung von Fuhrwerk war ein Servitut, das auf den Bauern
höfen lastete.
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Die Untersuchung der wirtschaftlichen Verhältnisse hatte fol
gendes Ergebnis: In Agstein wurden auf 6 Hufen 17 Morgen 
jährlich 80 Scheffel Winter- und 40 Scheffel Sommergetreide gesät 
sowie 40 Fuder Heu geerntet. Für die Winterfütterung rechnete 
man außer dem Heu „nach landschaftlichen Prinzipien" den 
Strohertrag von 3 Scheffel Aussaat für 1 Stück Großvieh, folglich 
konnten 40 Stück Vieh durch den Winter gebracht werden. Für 
soviel Stück war auch Sommerweide auf der Feldmark vorhanden, 
nämlich „der Dorfwald, so teils im Gemenge, teils in jedes Huben- 
schlägen separat genutzt wird, mithin können ohngefähr 105 Morgen 
als Weide gerechnet werden." Da für ein Stück Großvieh 2^ 
Morgen Weide als notwendig betrachtet wurden, reichte die Ge
meindeweide für 42 Stück Vieh') aus, „mithin hat das Dorf ohne 
die Königl. Forst hinlängliche Weide und wurde daher mit Nieder
schlag des Weidegeldes von 3 Talern jährlich abzufinden sein." 
Mit anderen Worten: das Dorf sollte sein Weiderecht im Taster- 
wald verlieren, aber in Zukunft auch nicht mehr das Weidegeld 
von 3 Talern bezahlen.

Noch am selben Tage fand auch die Verhandlung im Schulzen
amt zu Kleefeld statt. Hier stellte der Amtsrat zusammen mit 
den Bauern folgendes fest: Das Dorf hatte 41 Hufen und säte 
jährlich 200 Scheffel Winter- und 240 Scheffel Sommergetreide 
aus. „Die Wiesen sind größtenteils moorig und kampig, liegen 
zwischen den Feldern, und können im Durchschnitt nicht mehr als 
50 Fuder Heu gewonnen werden. Die Bonität des Heues ist hier 
an sich schlecht, da das Gras mosig und sauer ist, daher die Pferde 
lieber Stroh als dieses Heu fressen; cirka der vierte Teil der 
Huben kann hier als Wald, Kaddigstrauch und gänzliches Unland 
angenommen werden." Stroh zur Winterfütterung baute das 
Dorf — nach derselben Berechnung wie bei Agstein — für 147 
Stück Großvieh; für die Sommerweide stand der vierte Teil der 
ganzen Feldmark zur Verfügung, folglich könnten darauf erheblich 
mehr wie 147 Stück ernährt werden, selbst wenn man wegen der 
schlechten Beschaffenheit der Weide für ein Stück 3 Morgen rechnete. 
„Mithin ergibt sich, daß die Dorfschaft die Weide im Königl. 
Hütungsrevier vollkommen entbehren kann, da sie eigenes Terrain 
hat, weshalb nur der bisher gezahlte Weidezins von 1 Taler 

lsAgstcin hatte 1772 22 Pferde, 11 Ochsen, 18 Kühe, 22 Schafe, 27 

Schweine; 1873: 37 Pferde, 65 Rinder, 56 Schafe, 28 Schweine; 1913: 49 
Pferde, 116 Rinder, darunter 40 Kühe, 31 Schafe, 55 Schweine.
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60 Groschen für die Folge cessieren würde." Also auch Kleefelds 
sollte sein Weiderecht sowie die Nutzung der Waldwiesen Gelau 
und Hofricht, Kienappel und Vogelfang verlieren.

Am nächsten Morgen fuhr der Amtsrat nach Neuhof, be
sichtigte mit dem Schulz Freund die Felder und machte bei der 
Verhandlung den Bauern klar, daß die Weideverhältnisse bei ihnen 
besonders gut lägen. „Die Wiesen sind niedrig und gewähren 
besonders bei trockenen Jahren einen guten Gewinn. Separat
wiesen sind nicht vorhanden, sondern liegen sämtlich zwischen den 
Feldern und können im Durchschnitt 120 Fuder Heu geaustet 
werden. Man kann bei diesem Dorfe drei Viertel (!) der Huben 
in Wald, Strauch und Unland rechnen, welche aber zur Weide 
ergiebig, da es häufige Brücher darin gibt, die zum Graswuchs 
geeignet sind." Bei einer Aussaat von 600 Scheffel (je 300 Scheffel 
Winter- und Sommeraussaat) und einer jährlichen Heuernte von 
120 Fuder ließen sich etwa 200 Stück Großvieh durch den Winter 
bringen, für die Sommerweide dagegen ständen von den 46 Hufen 
des Dorfes etwa 30 zur Verfügung, so daß darauf 300?) Stück 
ernährt werden könnten. Außerdem hatten die Neuhöfer das Recht, 
mit den Kleefeldern zusammen die Wiesen Kienappel und Vogel
sang zu beweiden, ferner durften sie ihr Vieh auch in der Ko- 
mainer Wald treiben; diese Weideflächen hatten sie mit ihrer Herde 
gar nicht ausnützen können, hatten sie doch 1772 nur 90 Pferde, 
46 Ochsen, 68 Kühe, 79 Schafe und 20 Schweine?) und bei der 
unveränderten Wirtschaftsweise wird der Bestand i. I, 1808 nicht 
größer gewesen sein. Sie legten daher auf die Weiden in den 
Staatsforsten keinen Wert und waren froh, daß sie von der 
Zahlung des Weidegeldes befreit wurden, das für sie jährlich 
2 Taler 36 Groschen 15 Pfennig betrug, nämlich für die Wiese 
Kienappel 36 Groschen 15 Pfennig, für die Wiese Vogelsang 
80 Pfennige und für die Weide im Komainer Forst 1 Taler 
10 Groschen.

i) 1772 wurden in Kleefeld gezählt: 100 Pferde, 42 Ochsen, 57 Kühe 
68 Schafe, 34 Schweine; 1873: 93 Pferde, 184 Rinder, 187 Schafe, 125 
Schweine; 1925: 130 Pferde, 256 Rinder, 74 Schafe, 202 Schweine.

') Hier hat sich der Amtsrat, der teils nach kulmischem, teils nach magde- 
burgischem Maß rechnete, versehen; 30 kulmische Hufen je 60 Morgen — 1800 
Morgen. Da für 1 Stück Großvieh 3 Morgen Weide gerechnet wurden, hätten 
die Neuhöfer sogar 600 Stück im Sommer ernähren können.

«) 1873: 98 Pferde, 207 Rinder, 221 Schafe, 118 Schweine; 1925: 124 
Pferde, 317 Rinder, 89 Schafe, 206 Schweine.
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Der Beamte hatte es sehr eilig/) am Nachmittag desselben 
Tages, des 24. Juli, war er schon in Heinrikau. Die Heinri- 
kauer stellten sich zu der Angelegenheit ganz anders als die 
Neutzöfer. Die drei Schulzen Andreas Schulz, Dittrich und Nahser 

der vierte Schulz, Johann Wasserzieher, wird nicht genannt — 
gaben die Größe ihres Dorfes auf 111 Hufen, die jährliche Aussaat 
auf 2442 Scheffel (1320 Scheffel Winter- und 1122 Sch. Sommer
getreide) sowie die Heuernte auf 1110 Fuder an; zur Winterfütterung 
ihres Viehes brauchten sie je Stück das Stroh von 4 Scheffel Aussaat 
und fast 2 Fuder Heu und könnten dann mindestens 610 Stück 
Großvieh durchwintern. Im Sommer aber ständen ihnen auf 
ihrem Lande einschließlich der Brache nur 29 Hufen und 24 Morgen 
zur Verfügung — 1764 Morgen, und da ein Stück Vieh 3 Morgen 
Weide brauchte, könnten sie nur 588 Stück ernähren/) sie benötigten 
also in der Königl. Forst die Weide für mindestens 22 Stück. 
Bisher hatten sie ihr Vieh regelmäßig in der Zeit vorn 1. Juni 
bis Jakobi (25. Juli) in den Tafterwald getrieben, weil in dieser 
Zeit die übrigen Wälder und Ödländereien des Dorfes bereits 
abgeweidet waren und die Brache umgepflügt wurde. An Weidegeld 
hatten sie bisher jährlich 7 Taler 30 Groschen gezahlt.

Während in Kleefeld auf 1 Hufe 15^2 Scheffel, in Neuhof 
auf 1 Hufe nur 13 Scheffel ausgesät wurden, säten die Heinrikauer 
auf 1 Hufe 22 Scheffel aus; Kleefeld erntete von der Hufe 1V« 
Fuder Heu, Neuhof 1^ Fuder, Heinrikau dagegen 10 Fuder. 
Ferner wurde sonst überall „nach landschaftlichen Prinzipien" der

') Wie stark die Beamten in dieser Reformzeit mit Arbeit überlastet waren, 
zeigt ein Notschrei des Braunsberger Justizamtmanns Cabrit, der die drei Justiz
ämter Braunsberg, Frauenburg und Mehlsack verwaltete und dem nur ein 
Aktuarius zur Seite stand; er schreibt am 20. Januar 1-09 an die KönigSberger 
Kriegs- und Domänenkammer: „Allerdings sind der Geschäfte auch so viele, daß 
man Gott bitten muß, einen bei Verstand zu lassen. Die von uns jetzt geforderte 
und mit jedem Posttage verlangte Wirkungskraft, wohlerwogen in drei Aemtern 
und in allen möglichen Fächern, auch die sich diessällige durchkreuzende in ein
ander gleich treffende Termine gehört nicht zu den Kleinigkeiten für zwei nur 
arbeitende Gerichtspersonen, und wir müssen, weil dem also ist, noch manche 
Sache ohngenügt zurücklassen." St. Arch. Königsberg, Rep. 50 Amt Mehlsack 
Nr. 1. — Gemäß dem Reglement vom 28. Juli 1773 waren auch in Westpreußen 
regelmäßig mehrere benachbarte Domanenämter unter einem Justizamtmann ver
einigt. Bär I S. 155. — Czerwinski S. 9 fs.

2) 1772 : 253 Pferde, 116 Ochsen, 144 Kühe, 118 Schafe, 76 Schweine. 
1873: 264 Pferde, 525 Rinder, 613 Schafe, 315 Schweine: 1925: 348 Pferde, 
759 Rinder, 151 Schafe, 611 Schweine.
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Strohertrag von 3 Scheffel Aussaat zur Winterfütterung für 
1 Stück Großvieh für ausreichend gehalten, in Heinrikau brauchte 
man das Stroh von 4 Scheffel Aussaat je Stück; die Ochsen und 
Kühe müssen hier größer gewesen sein! Anscheinend haben also 
die Heinrikauer damals intensiver gewirtschaftet wie ihre Nachbarn 
— oder ihre Schulzen haben ihre Wirtschaftsverhältnisse des Dorfes 
möglichst günstig dargestellt, um eine Weideabfindung zu bekommen; 
denn während bei einer Steuereinschätzung jede Ortschaft geneigt 
ist, möglichst niedrige Erträge anzugeben, war es diesmal vorteil
hafter, alles ins beste Licht zu stellen. Dies scheinen die Heinri
kauer besser erkannt zu haben als die Nachbarn in den anderen 
Dörfern?)

Auch nach Komainen kam der Amtsrat noch am 23. Juli. 
Dieses Dorf hatte bei 30 Hufen 24 Morgen eine Aussaat von 
618 Scheffel (289 Scheffel Winter- und 329 Scheffel Sommer
getreide); „die Wiesen liegen zwischen den Feldern, haben in zwei 
Feldern Moorgrund, und im dritten ist mittelmäßiger Heuschlag, 
es sind indessen hier äußerst unbedeutende Wiesenplätze"; darauf 
erntete man 42 Fuder Heu, folglich war Stroh und Heu zur 
Winterfütterung von 154 Stück Vieh vorhanden. „Zur Weide des 
Viehes im Sommer können nach ohngefährem Ueberschlage reichlich 
8 Huben in Anschlag gebracht werde», welche in Tannen- und 
Fichtenwald, der Brache und einigen Brüchern auch aus Kaddig- 
Palwen bestehen, worauf sich laut Berechnung von rund 500 Morgen 
überhaupt 160 Stück Großvieh ernähren?) Es fehlt also an Weide 
nichts." Bisher hatten die Bauern ihr Vieh auch in die benach-

Als 1772 die ersten preußischen Beamten ins Dorf kanien, um festzu
stellen, welche Abgaben die Bauern in Zukunft zahlen sollten, da hatten die 
Heinrikauer erheblich niedrige Angaben gemacht: Aussaat je Hufe 17 Scheffel, 
Heuertrag je Hufe 5 Fuder. Die Nachbardörser dagegen hatten 1772 höhere Er
träge angegeben als 1808, nämlich: Kleefeld je Hufe 17^2 Sch. Aussaat, 4 Fuder 
Heu; Neuhos je Hufe 15 Sch. Aussaat, 3 Fuder Heu; Komainen je Hufe 18 Sch. 
Aussaat, 5 Fuder Heu. Geh. Staatsarchiv Berlin, Gen. Dir. Ostpr. u. Lit. 
Materien Tit. 25. Seltion 1 Nr. 27 sol. 539 ff. - Auffallend ist auch, daß 1772 
in Heinrikau nur 513 Stück Großvieh gezählt wurden, während 1808 610 Stück 
durchgewintert werden sollten; bei den übrigen Dörsern wurden 1772 mehr Stück 
gezählt als 1808 für die Winterfütterung berechnet wurden. Vgl die angeführten 
Zahlen. Die Heinrikauer gaben also einen Fortschritt der Wirtschaft an, die 
übrigen Dörfer einen Rückschritt.

2) 1772: 87 Pferde, 41 Ochsen, 52 Kübe, 51 Schafe, 17 Schweine; 1873: 
85 Pferde. 159 Rinder, 162 Schafe 84 Schweine; 1925: 91 Pferde, 243 Rinder, 
46 Schafe, 138 Schweine.
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barte Königl. Forst getrieben, jedoch, wie sie selbst angaben, täglich 
nur ein paar Stunden des Morgens, um ihre Wald- und Brach
weide zu schonen; „sie bedürfen derselben umso weniger, als sie 
außer den Dorfhuben noch am sog. wüsten Lande 4 Huben 7 Morgen 
121 Quadratruten besitzen, welches ihnen überdem zur Weide zu 
Hilfe kommt." Also auch bei Komainen wurde kein Bedürfnis 
für die Waldweide in der Königl. Forst anerkannt, dem Dorfe 
sollte aber das jährliche Weidegeld von 1 Taler 10 Groschen er
lassen werden.

Im ganzen bereiste der Amtsrat Hart 10 Dörfer des Kammer
amts Mehlsack und sandte die Niederschriften über die Verhand
lungen, Bonitierungs-Protokolle genannt, am 2. August 1808 an 
den Oberforstmeister Jester nach Königsberg. Danach hatten nur 
Heinrikau und Schönsee eine Hilfsweide nötig, also auch eine 
Landabfindung zu beanspruchen, alle übrigen Ortschaften könnten 
ihr Vieh auf der eigenen Feldmark ernähren und wären daher 
mit dem Erlaß des Weidegeldes für abgefunden zu erklären. Da
mit waren aber nur Neuhof und Lichtenau zufrieden, außer mit 
Heinrikau und Schönsee mußten daher noch mit 6 anderen Dörfern 
die Verhandlungen weiter geführt werden, und zwar leitete sie der 
Oberforstmeister Jester.

Die Vertreter der Gemeinde Kleefeld waren am 25. August 
1808 vor das Domänenamt in Mehlsack geladen, und hier legte 
ihnen der Oberforstmeister nahe, auf die Hilfsweide im Tafterwald 
gegen Erlaß des Weidegeldes zu verzichten. Die Bauern aber 
ließen sich darauf nicht ein, sondern beriefen sich auf das Visitations
protokoll vom 18. Juli 1724'), das sie in deutscher Uebersetzung 
vorlegten. Der Erlaß des geringen Weidegeldes stehe in keinen» 
Verhältnis zu dem Nutzen, den ihnen die Waldweide biete. Um 
sie zufrieden zu stellen, bot ihnen Jester ein an den Kleefelder 
Gemeindewald grenzendes Stück des Jagens 4, in Größe von 36 
Morgen 150 Quadratruten als Entschädigung an; davon war etwa 
die Hälfte bestandener Wald, die andere Hälfte wurde als Eller- 
bruch und Kienbruch bezeichnet. Für dieses Waldstück aber müßte 
das bisherige Weidegeld von 1 Taler 60 Silbergroschen und außer
dem ein jährlicher Erbpachtzins von 6 Taler 21 Silbergroschen 
5 Pfennig gezahlt werden, auch müßten für den Holzbestand noch 
31 Taler 32 Silbergroschen erlegt werden; endlich müßte sich die

i) Vgl. S. 99.
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Ortschaft verpflichten, „gedachtes Grundstück an den Forstgrenzen 
mit einem fünf Fuß breiten Graben zu umziehen, um dadurch 
die Forst vor dem Uebertreten des Viehes zu sichern."

Diese Vorschläge nahmen die Vertreter der Gemeinde, Gregor 
Gerigk und Josef Sommer, an, und am 29. August erschienen 
sämtliche Besitzer des Dorfes zum Abschluß des Vertrages auf dem 
Domänenamt zu Mehlsack. Die meisten Bauern waren aber etwas 
anderer Meinung wie ihre Vertreter, ihnen erschien der Preis für 
den Holzbestand viel zu hoch, es handle sich ja nur um 11 Achtel 
Holz, das übrige sei nur „Strauchaufschlag"; dennoch ließen sie 
sich zureden, zumal der Betrag „wegen der allgemeinen Un- 
vermögenheit nach dem Kriege" ein Jahr lang gestundet wurde; 
sie nahmen also den Vergleich an, so daß am 21. Juli 1809 die 
gerichtliche Uebergabe und am 19. Februar 1810 die Bestätigung 
durch die Königsberger Kriegs- und Domänenkammer erfolgen 
konnte?) Das abgetretene Waldstück, heute wie vor 120 Jahren 
teils Ellerbruch,teils nasseWiesen, ist leichterkennbar: es istder dreieckige 
Zipfel, der an der Südspitze der Taftersees aus der Feldmark des 
Dorfes herausspringt und in die Jagen 291 und 284 des Staatl. 
Tafterwaldes hinein reicht. Jahrzehntelang wurde diese Weide
abfindung von der ganzen Ortschaft gemeinsam genutzt, bei der 
Separation wurde sie unter die Besitzer aufgeteilt und die Anteile 
durch das Los vergeben, daher heißen die Stücke heute „die 
Lößer."^) Ein Teil davon ist so morastig, daß das Vieh öfter 
darin stecken bleibt; diese „quebbige" Stelle am Südostufer des 
Sees nennen die Kleefelder „Die Flaak".

Inzwischen waren mehrere Gesetze und Verordnungen er
schienen, die nähere Bestimmungen über die Aufhebung der Weide
berechtigungen und über die Abfindungen enthielten; vor allem 
die Verordnung vom 27. Juli 1808 „wegen Verleihung des Eigen
tums von Grundstücken der Jmmediat-Einsassen in den Domänen 
von Ostpreußen, Litauen und Westpreußen"?)

l) Grundbuch von Kleefeld, St. Arch. Königsberg, Ostpreuß. Foliant 
380/20 ä.

r) Auch die Neuhöfer haben ihre „Lößer", und zwar in der Nähe des 
„Roten Wassers" — so heitzt der Graben, der die Horst, den Heinrikauer und 
den Neuhöfer Wald entwässert. Diese Lose sind Stücke des aufgeteilten Gemeinde
waldes, den das Dorf aber schon seit alters her besessen hat; eine Weideabfindung 
hat Neuhof, wie noch ausgcsührt werden wird, nicht erhalten.

A. Lette und L. von Rönne, Die Landeskultur-Gesetzgebung des preuß. 
Staates I. Berlin 1853 S. 243 ff. — Dönniges, Die Landeskultur-Gesetzgebung
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Zu dieser Verordnung erschien eine „Instruktion für die 
Kriegs- und Domänenkammern in Ostpreußen, Litauen und West
preußen" vom 22. August 1808, die das Verfahren bei den Ab
findungen näher bestimmte, und zwar wurde genau das Verfahren 
vorgeschrieben, das die Beamten bei Kleefeld und mehreren anderen 
Dörfern schon angewandt hatten?)

Bis zum 19. Oktober 1808 hatten die Domänenbeamten ihre 
Berichte und Vorschläge der Königsberger Kammer einzureichen, 
damit die „Anweisung und Abzeichnung der Hütungsreviere der 
Vorschrift gemäß bis zum Eintritt des Winters vollendet werde."?) 
Darauf erwiderte der Oberförster Wisselinck in Födersdorf am 
13. Oktober, daß „mit denen zur Waldweide in der Forst be
rechtigten Dorfschaften des Amtes Mehlsack bei der letzten An
wesenheit des Herrn Oberforstmeisters Jester schon alles reguliert 
ist und die dieserhalb von letzteren aufgenommenen Abfindungs
vergleiche von denen Interessenten unterschrieben sind, auch die 
Unterschriften derselben gerichtlich recognosciert sind, so daß diese 
Sache als bereits beendigt und abgemacht angesehen werden 
kann."?)

Von einer Abfindung der vorher erwähnten Dörfer ist jedoch 
nichts zu finden, weder in den Grundbüchern noch in den übrigen 
Akten. Agstein und Komainen hatten schon nach dem Ergebnis 
der Voruntersuchung keine Aussicht auf eine Landabfindung, auch 
im Verlauf der Grenzen ist keine erkennbar. Wohl aber war bei 
Heinrikau ein Anspruch auf eine Weideabfindung anerkannt 
worden, und die Gemeinde hat wohl mit Sicherheit darauf ge
rechnet, nachdem sogar Kleefeld, dessen Ansprüche zunächst abge-

Preußens l. Berlin 1843 S. 27 ff. — E. Engelhardt, Die Agrarverfassung des 
Ermlandes. Schmollers Staats- und sozialwissenschaftl. Forschungen Bd. 169 
München und Leipzig 1913. S. 188.

„Dann haben die Kriegs- und Domänenkammern denjenigen Einsasien, 
welche bisher in den Königl. Forsten die Weide genossen haben, das notwendigste 
Hütungsterrain nach 8 3 anweisen und abzeichnen zu lassen. Dies kann durch 
den Domänen- und Forstbeamten des Distrikts geschehen. Jener untersucht, wie 
viel die Einsassen zu ihrem wirtschaftlichen Bedarf an Hütung gebrauchen, dieser 
bestimmt, wo sie ihnen zum wenigsten Nachteil des Forstinteresses angewiesen 
werden kann. Bei Ausmittelung des Bedarfs werden die Grundsätze wegen Ab
findung der Hütungsberechtigungen zum Grunde gelegt, jedoch nur summarisch, 
und es müssen alle weitläufigen Untersuchungen vermieden werden."

2) Reskript der Kriegs- u. Domänen-Kammer in Königsberg vom 15 Sept. 
1808. St. A. Kbg. Rep. 50. Amt Mehlsack Nr. 1.

Ebenda.
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Wiesen wurden, ein Stück Land erhalten hatte. Warum es bei 
Heinrikau nicht dazu gekommen ist, läßt sich nicht mit Sicherheit 
nachweisen. AÜem Anschein nach sollte dem Dorfe die Horst, die 
ja an seine Feldmark grenzte, abgetreten werden, doch verzögerte 
sich die Angelegenheit.

Für die Jahre 1809 und 1810 hatte die erwähnte Verordnung 
vom 27. Juli 1808 eine Uebergangsbestimmung getroffen: 
Die Bauern sollten während dieser beiden Jahre die Waldweide 
in den Königl. Forsten noch nutzen dürfen, „sie müssen aber mit 
demjenigen Hütungsterrain zufrieden sein, welches ihnen mit der 
wenigsten Beschränkung in der Disposition und Bewirtschaftung 
unserer Forsten angewiesen werden kann." Im folgenden Jahre, 
am 14. September 1811, erschien das Landeskulturedikt, das 
vieles im einzelnen regelte, was das Oktoberedikt von 1807 angeordnet 
hatte. Der 8 27 lautet: „In Absicht der Waldweide ist Unser Wille, 
daß dabei die allgemeine gesetzliche Vorschrift, nach welcher die Aus
übung von Servituten die eigentliche Bestimmung der damit be
lasteten Grundstücke nicht hindern darf, zur vollen Anwendung 
kommen soll." Da die eigentliche Bestimmung des Waldes die Er
zeugung von Holz ist, so mußte das Servitut der Waldweide, das 
dieser Bestimmung hinderlich ist, nunmehr endgültig abgelöst 
werden. Bisher war die Ablösung des Weiderechts durch Land
abtretung erfolgt, wie z. B. bei Kleefeld; der erhöhte Zins, den 
die Gemeinde dafür zahlte kam dem Staate erst im Laufe der 
späteren Jahre zu gute. Infolge des unglücklichen Krieges war 
aber der preußische Staat in größte Not geraten und mußte dar
auf bedacht sein, möglichst sofort Geld zu erhalten, daher wurden 
viele Domänen und sonstiges Staatseigentum verkauft?) Der 

') Den Taftersee wollte die Königsberger Kammer auf Vorschlag des 
Mehlsacker Amtmanns schon in den Jahren 1776—1783 in Erbpacht vergeben, 
weil er fast nichts einbrachte; er wurde wiederholt ausgeboten, doch fand sich 
niemand, der ihn übernehmen wollte. Geh. St. Arch. Berlin, Generaldirektorium, 
Ostpreußen und Litauen, Amt Mehlsack Nr. 6. In dem Licitationstermin am 
18. Oktober 1797 boten der Schulz Grunwald, Joses Bludau und Gregor Gerigk 
im Auftrage der Gemeinde Kleefeld einen jährlichen Pachtzins von 16 Taler 
60'Groschen; veranschlagt war er aber auf 40 Taler, daher konnte die Bererb- 
pachtung nicht erfolgen. Der Mehlsacker Amtmann berichtete an die Regierung: 
„Ich habe bey denselben alle nur möglichen Ueberredungen angewandt, ihnen die 
Annahme des Sees annehmlicher zu machen, es haben solche indessen wenig ge
fruchtet." Am 11. Mai 1780 machte Kleefeld dasselbe Angebot. St. Arch. Königs
berg, Rep. 50 Amt Mehlsack Nr. 18. — Ueber die Vererbpachtungen von Do- 
mänenstücken vgl. Bär I S. 288 ff.
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Erlös war allerdings meist nur gering, weil es an kapitalkräftigen 
Käufern fehlte.

Schon 6 Wochen nach Erlaß des Landeskulturedikts, am 
25. November 1811, wurde die Horst öffentlich ausgeboten 
in der Erwartung, daß die Heinrikauer sie erwerben würden, da die 
Gemeinde doch 1808 eine Hilfsweide verlangt hatte. In dem 
Licitationstermin erschien der Schulz Andreas Dittrich und gab 
im Namen der Ortschaft das Meistgebot von 167 Talern 1 Silber
groschen ab — für 1 Hufe 26 Morgen 41 Quadratruten!') Um 
das Staatseigentum aber nicht zu verschleudern, hatte die Re
gierung bei derartigen Ausbietungen Mindestpreise festgesetzt, die 
Horst sollte wenigstens 336 Taler bringen; somit konnte der Ver
kauf nicht erfolgen.

Dem Schulzen Andreas Dittrich erschien es aber doch lohnend, 
trotz der allgemeinen Geldknappheit die verlangte Summe anzu- 
legen, und als im nächsten Frühjahr die Horst von neuem aus
geboten wurden, kauften er und sein Bruder Philipp Ditt
rich die Horst für sich persön lich für den Preis von 342 Talern; 
nach dem Kaufvertrag vom 22. März 1812?) sollte ein Viertel 
des Kaufpreises bei der Uebergabe, das zweite Viertel nach Jahres
frist entrichtet und die letzte Hälfte für 5 Jahre hypothekarisch 
eingetragen werden; da es nicht möglich war, die erforderliche 
Summe in preußischem Gelde zu beschaffen, durften die Käufer 
167 Taler in russischen Vergütungsbons zahlen und brauchten 
nur 100 Taler in preußisch Courant erlegen, die ihnen bei der 
damaligen schlechten Währung des preußischen Geldes mit 175 Taler 
angerechnet wurden. Dafür überließ ihnen der Fiskus die bisher 
vom ganzen Dorf genutzte Horst und auch das früher dem Förster 
zugewiesene Dienstland, zusammen 117 Morgen 94 Quadratruten, 
als Eigentum. Die Gemeinde ging leer aus und hat den Verlust 
später natürlich sehr bedauert; böse Zungen sagten dem Schulzen 
nach, er hätte die Ortschaft über den Stand der Angelegenheit 
nicht genügend aufgeklärt und n»r seinen Vorteil im Auge gehabt. 
Jedenfalls müssen die beiden Dittrichs auch in jener Zeit größter 
Geldknappheit etliche blanke Taler im Kasten gehabt haben und 
vor allem haben sie es verstanden, die russischen Bons zu ver
werten. Da die Russen im unglücklichen Kriege unsere Verbündeten

Heute wird derselbe Preis für einen Morgen guten Ackers gezahlt.
2) St. Arch. Königsberg, Grundbuch von Heinrikau, Ostpreuh. Foliant 

Nr 380/20 c.
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waren, hatte der Zar sich verpflichtet, alles, was seine Truppen 
verzehrt und allen Schaden, den sie angerichtet hatten, zu ersetzen. 
Im Winter 1806/07 lagen auch im Kirchspiel Heinrikau russische 
Soldaten im Quartier, die auf Kosten der Einwohner lebten, 
folglich hatte auch Heinrikau Anspruch auf Entschädigung. Auf 
dringende Vorstellungen der preußischen Regierung leisteten die 
Russen im Februar 1809 die ersten Zahlungen, die Hauptsumme 
aber wurde erst 1811 gezahlt, also gerade in der Zeit, als die 
Horst ausgeboten wurde?) Auch Heinrikau erhielt seinen Anteil, 
und der Betrag wurde unter die Gemeindemitglieder verteilt; in 
späteren Jahren sollten diese Bons ausgelost und nach und nach 
von der preußischen Regierung zum vollen Betrage eingelöst 
werden. Inzwischen waren aber die meisten Bauern durch die 
außerordentlich hohen Abgaben so verschuldet, daß sie ihre Bons 
vorzeitig verkaufen mußten. Infolge des starken Angebots dieser 
Papiere sank der Kurs der Bons auf die Hälfte, ja sogar auf ein 
Viertel des Nennwertes?) Anscheinend haben nun die beiden 
Dittrichs die Bons aufgekauft und zur Bezahlung der Horst benutzt. 
So kam die Weideabfindung des Dorfes in den Besitz von zwei 
Bauern; später verkaufte Andreas Dittrich die Hälfte an seinen 
Bruder Anton Dittrich, so daß dann drei Brüder Dittrich Anteil 
daran hatten. Noch heute gehört die Horst zu diesen drei Grund
stücken, von denen aber nur noch eins im Besitze der Familie 
Dittrich ist.

Seit 1812 besaß niemand mehr ein Weiderecht in» Tafter- 
wald, er war von allen „Servituten" befreit und konnte nunmehr 
nach neuzeitlichen Grundsätzen bewirtschaftet werden.

Wie bei Kleefeld so ist auch bei Heinrikau das Stück 
leicht zu erkennen, das zu der Feldmark hinzugekommen ist; die 
Westgrenze des Dorfes verläuft genau gradlinig, wo aber 
die Kleefelder Grenze nach Osten umbiegt und auf den See hin-

l) Das Ermland war damals in die beiden Kreise Braunsberg und Heils
berg geteilt; auf den Kreis Braunsberg kamen im ganzen 1002103 Taler, auf 
den Kreis Heilsberg 2282930 Taler. V. Batzel, Notjahre im Ermland. Bochum- 
Weitmar 1926 S. 127.

Batzel S. 126 s. — A. Bezzenberger, Ostpreußen in der Franzosenzeit. 
Königsberg 1913 S. 11. — P. Czygan, Aus der Zeit der Not vor hundert 
Jahren. Königsberg 1915. — G. Kraus, Landwirtschaftliche Betriebsverhältnissc 
in Ostpreußen 1815—1870. Berichte d. Landw. Instituts d. Universität Königs
berg. Berlin 1914 S. 4.
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läuft, da greift die Heinrikauer Gemarkung mit der Horst in den 
Wald hinein; weiter südwärts, zwischen dem Heinrikauer Gemeinde
wald, der auch heute noch „Hedche" genannt wird, und dem Neu- 
höfer Wald folgt sie wieder der ursprünglichen Richtung.

Nach dem Verlust der Horst verblieben dem Dorf als ge
meinsame Weideflächen der Eichwald, der Ellerwald, das Kienbruch 
und der Roßgarten, bis durch die Separation in den fünfziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts diese „Gemeinheiten" aufgehoben 
und unter die Besitzer aufgeteilt wurden. Dann wurden die Wald
stücke abgeholzt, und heute erinnern nur noch die Flurnamen an 
die alte Wirtschaftsweise.



Zwei Vriefe 
des Dichters Zschariss Werner.

Von Bischof vr. Nugustinus Vludsu.
Im domkapitulärischen Archiv und in der Bibliothek zu 

Frauenburg findet sich je eine Abschrift eines Gesuches des Dichters 
Zncharias Werner an den Weihbischof von Kolborn in Regens
burg um Aufnahme in das Aschaffenburger Priesterseminar aus 
dem Ende des Jahres 1813. Das merkwürdige Schriftstück enthält 
interessante autobiographische Mitteilungen des am 19. April 1810 
zu Rom katholisch gewordenen Dichters. D. Aug. Rosenthal hat 
in den Convertitenbildern aus dem 19. Jahrhundert I (Schaff
hausen 1871) S. 193 ff. nach einer Abschrift des Bischofs Räß 
von Straßburg längere Stellen aus dem Schreiben mitgeteilt, und 
Oswald Floeck in den Briefen des Dichters (München 1914) 
II, 253—260 diese Auszüge abgedruckt. Die neueren Biographen 
Werners, wie Paul Hankamer (Bonn 1920), Erich Klein (Biele
feld 1926) haben das Schriftstück nicht verwendet. Auch Erich 
Schmidt, der in Schnorrs Archiv für Literaturgeschichte VI (1877), 
233 ff. neue Aktenstücke über Werners Priesterweihe veröffentlichte, 
hat augenscheinlich in den aus Aschaffenburg stammenden Aktenstücken 
des Würzbürger Archivs unser Gesuch nicht gefunden. Es ist auch 
nicht, wie Rosenthal a a. O. S. 193 angibt, an den Fürstprimas 
Dalberg gerichtet, sondern an den Weihbischoff von Kolborn'), 
nicht von Kollberg, wie Hankamer S. 259 ihn nennt. An den 
Fürstprimas ist ein anderes, gleichfalls im Archiv zu Frauenburg 
in Abschrift aufbewahrtes Schreiben gerichtet. Das Gesuch ist voll
ständig noch nicht veröffentlicht. Die von Rosenthal mitgeteilten 
Auszüge enthalten mehrere Zusätze, die wir durch eckige Klammern 
bemerkbar machen.

l) Ueber Kolborn (1 1816), Bischof von Kapharnaum, Weihbischof von 
Regensburg nnd Staatsminister, von Dalberg in den Freiherrenstand erhoben s. 
Ad. Dyrosf, Carl Joseph Windischmann (1775—1839) und sein Kreis, Köln 
1916, 32, 111; er war der Oheim von Windischmann.
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g. s. I. u. M.
Hochwürdiger Bischof I 

Gnädiger Herr!
Ew. Excellenz haben mein devotestes mündliches Gesuch um 

Erlaubniß in hiesiger Diözese dem geistlichen Stande einverleibt 
zu werden, zwar gnädigst ausgenommen, mir aber solches schriftlich 
zu motiviren befohlen. Diesem Befehl genüge ich hiermit ganz 
gehorsam, wie folgt.

Ich bin den 18. Nov. 1768 zu Königsberg in Preußen geboren. 
Mein Vater war der 1782 daselbst verstorbene Professor der 
Beredsamkeit und Geschichte Jacob Friedrich Werner, vermählt mit 
meiner Mutter, der im 1.1804 verstorbenen Frau Louise Henriette 
Werner gebornen Pietsch. Beide waren, wiewohl lutherischen 
Glaubens, doch sehr fromm und christlich gesinnt; eben so ward 
auch ich erzogen. Ich studirte auf vorgenannter Universität die 
Rechte, und frequentirte nebenbei auch die philosophischen Kollegia 
des berühmten Kant. Im Jahre 1793 ward ich als expedirender 
Krieges- und Domainen-Kammersekretär in Südpreußen angestellt, 
in welchem Posten ich bis 1806 verblieb. Der in diesem Jahre 
ausgebrochene unglückliche preußisch-französische Krieg raubte jedoch 
dem Preußischen Staate seine pohlnischen Besitzungen und mir 
meinen Posten. Mittlerweile hatte ich meine Nebenstunden auf 
schöne Litteratur verwendet, und im Fache der dramatischen Poesie 
einigen Ruf erworben. Ihn und die Unterstützung meines groß
müthigen, ewig von mir dankbar zu verehrenden Wohltäters, des 
Herrn Großherzog von Frankfurth, Königl. Hoheit*), benutzte ich 
zu Reisen durch Deutschland, die Schweitz, Frankreich und Italien. 
Im Dezember 1809 kam ich endlich nach Rom, und hier beginnt 
eine Haupt-Epoche meines Lebens, die ich, ehe ich sie bezeichne, 
zu motiviren gemüßigt bin, um mich und meinen gegenwärtigen 
Entschluß, eben so von dem Verdachte einer poetischen Schwärmerey, 
als dem einer schnell vorübergehenden chimärischen Grille zu recht
fertigen.

l) Karl Theodor Freiherr v. Dalberg, geb. 8. 2. 1744 zu Mannheim, 
Bischof zu Konstanz, Kurfürst von Mainz 1802, Primas von Deutschland. Als 
Kurmainz infolge des Friedens von Lunöville 1802 aufgehoben und säkularisiert 
wurde, wurde Regensburg Sitz des Primas, der Stadt und Umgebung der auf
gehobenen Reichsstadt Frankfurt nebst Fulda uud Hanau als neuen Besitz erhielt 
und Großherzog von Frankfurt mit dem Prädikat Hoheit wurde. Der Fall 
Napoleons nahm ihm das Großherzogtum, und er sah sich auf die schmalen Ein
künfte des Bistums Regensburg angewiesen.
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Ich habe schon bemerkt, daß ich sehr christlich erzogen bin und 
darf Ew. Exc. tiefer Menschenkenntniß nicht erst bemerklich machen, 
daß die Keime der frühesten Erziehung, selbst bey nachheriger 
Verwahrlosung, bleiben und durch Gottes Gnade befruchtet, softj 
wieder emporschießen. So war auch meine früheste Religiosität 
durch ein freilich sehr verwildertes nachheriges Leben, keineswegs 
ausgerottet. Namentlich hatte schon in meinen Kinderjahren die 
Wohnung einer Verwandtin/) die ich täglich besuchte, und deren 
Haus bey der katholischen Kirche in Königsberg lag sgelegen warf, 
in mir als Kind sbereitsj eine so entschiedene Vorliebe für das 
katholische Ritual eingeführt serwecktj, daß solches eine Lieblings
beschäftigung meiner jugendlichen Phantasie war?). Ich genoß, 
da meine Eltern wohlhabend waren, Privatunterricht; und meine 
Lehrer waren fast sämmtlich junge protestantische Theologen?), 
welche nach dem beliebten Satze: üocenüo 6i8eimu8 mir z. B. durch 
des Erlanger Seilers ItieoloLis üoLmstico-polsmic^) Latinität 
beibrachten, wodurch ich denn eine entschiedene Vorliebe sNeigungj 
für das theologische Fach, und zwar, wäre es auch nur aus jugend
licher Streitsucht gewesen, für das in jener vo^matic oft sehr lahm 
bekämpfte katholische Christenthum gewann. Sehr große Anklänge 
dieser entschiedenen Neigung sTendenzenj finden sich in allen meinen 
Schriften, ja selbst in einer, die dem Protestantismus das Wort 
zu reden scheint, aufs deutlichste ansgedrückt. Eine hierauf von 
mir geschloßene, seingegangenej — so wie seit 4 Jahren, Gott lob! 
von mir gänzlich aufgegebene — Verbindung mit einer szu weit 
ausgebreitenj Gesellschaft, die sich zu unserer heil. Kirche zwar wie 
eine Gartenrotunde zum römischen Pantheon verhält, aber doch 
mit ihr eine eben solche Ähnlichkeit hat?), vermehrte in meinem

Kriegsrätin Johanna Dorothea Kupner, geb. Werner, deren Tochter 
Amalie Dorothea, die Jugendfreundin des Dichters, später den Kriegsrat Joh. 
Karl Linck in Königsberg heiratete.

2s Am Frohnleichnamstage beobachtete er hier den feierlichen Festzug um 
die Kirche; die empfangenen Eindrücke bestimmten des Knaben Spiele; s. A. 
Hagen in Altpr Monatsschr. 11 (1874), 627 f.

") Ueberliesert ist bloß der Name des Predigers Nohr in Thorn; s. Floeck 
H, 253 A. 3.

G. F. Seiler, Dkeolagia äoAmatieo polsmie» «um oompenckio bistorias 
äoAmutuin, LrlanAus 1774, eü. 3. 1789.

°) Am 7. Januar 1792 trat Werner in die Königsberger Loge zu den 
drei Kronen ein. Der Besuch der Loge hörte auf, als er gesellschaftlich wegen 
seiner Heirat boykottiert wurde. Im Brief an Scheffner vom 4. Aug. 1805 
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ursprünglich christlichen Gemüth eben so die Vorliebe zum religiösen 
Forschen, als sie mir Gelegenheit gab, meine mir von Gott ver
liehene Redner Gabe auszubilden. Hierzu trat endlich meine 
poetische, für das sinnliche unseres Kultus stets empfänglich gewesene 
Natur, welche selbst auf andere mir verwandte Gemüther s o wirkte, 
daß noch vor 9 Jahren in meiner Vaterstadt Königsberg ein Bund 
edler und frommer Jünglinge sich an mich knüpfte, der zwar durch 
die Zeit desorganisirt, aber in seinen Resultaten doch insofern 
wohlthätig ist (ward), als einer dieser Jünglinge früher (noch) als 
ich zum katholischen Glauben übergegangeu ist*).

So ausgerüstet, aber auch (ich darf es nicht leugnen) von 
Reue über eine Unzahl früherer Verirrungen fund Vergehungen) 
gefoltert, kam ich nach Rom. Ungleich mehr (das kann ich be
theuern) diese Reue und die Leere, die ich nach einem lebensläng
lichen Jagen nach leeren Genüßen in meinem Inneren fühlte 
(empfand), gesellt zu dem für jeden konsequenten Menschen Unbe
friedigenden des Protestantismus, fund Deismus, welchen ich, wie 
die Genüße, in seinen meisten Formen erschöpft und daher um so 
gründlicher verachten gelernt hatte), als der ästhetische, mir oft — 
in sofern er nur Form ist — sogar widernde Pomp unseres Ritus, 
machte mich zur (für die) Gnade empfänglich. Ihr götttlicher 
Strahl traf mein Herz; ich gieng am Gründonnerstage, als am 
19. April 1810?) zu Rom (wie Beilage berichtet) zum Glauben 
unserer Väter über. Schon längst zuvor hatte theils die erwähnte 
religiöse Verbindung mit jugendlichen Freunden, die mich zum 
Vorsteher erwählt hatten, theils mein Ruf als mystisch - poetischer 
Autor, der manche mir gleichgestimmte zarte aber kränkelnde Seele, 

spricht er von „den Schaafsköpfcn, die unter dem Namen Fretsmaurer jetzt den 
Erdkreis bedecken — denn die macht ihre eigene Dummheit unschädlich"; Floeck 
I, 405.

y Zweifelsohne ist Raphael Bock gemeint, geb. 1776 in Marienwerder, 
Sohn des Kriegsrates Karl Gottlieb Bock; 1805 Regierungsreferendar in 
Bialystock, wurde 1806 katholisch, 1808 kathol- Priester, Donivikar in Frauenburg 
1810, wurde wieder lutherisch, heiratete, sand 1537 in den Wellen des Pregel sein 
Grab. — Der Bund der „Kreuzesbrüder" hatte als Führer den Prediger an der 
Sackheimer Kirche Ernst Chr. Friedrich Mayr (Br. Sincerus), an dem Werner 
(Br. Samuel) mit fast abgöttischer Verehrung hing; Floeck I, 417 A. 2.

2) nicht 1811 wie ost, auch aus Werners Grabdenkmal in Engersdorf bei 
Mödling (Nied.-Oesterr.) zu lesen ist: „zu Rom zum allein wahren, allgemeinen 
Bäterglauben zurückgekehrt den 19. April 1811". Die Beilage war wohl das 
Zeugnis vom Kard. u. Generalvikar Julius Maria de Somalia vom 4. Mai 
1810; s. Erich Schmidt a. a. O- 240 f.
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sich mir innig anzuschließen veranlaßte (veranlaßt hattet in mir 
die, ich möchte fast sagen, fixe Idee, das priesterliche Verhältniß 
sey mir das angemessenste, und den glühendsten Wunsch nach dem
selben erzeugt. Dieser Wunsch, durch Weltzerstreuungen unter
drückt, wurde in dem Augenblicke, als ich diese verabschiedete, also 
in dem, wo ich einsah, das Christenthum erfordere den ganzen 
inneren Menschen, mithin (also) bald nach meinem förmlichen 
Übertritt in unsere heil. Kirche (ich sage förmlichen, denn innerlich 
gehöre ich ihr (vielleicht) seit 12 (18) Jahren schon an) (da mir in 
jener Zeit schon, wo ich in dem ganz katholischen Südpreußen als 
preußischer Offizial die Sachen des katholischen Cultus (auch das 
war Gottes Finger!) zu bearbeiten hatte'), die Ehrfurcht für 
unseren Glauben vermehrt wurde) in mir aufs Neue lebendig. 
Ich theilte den Entschluß, Priester zu werden, meinem Beichtvater 
und Seelsorger, dem Abbate O pietro Ogtini zu Nom, wie alle 
meine Seelenzustände mit. Dieser Mann, in deßen Hände ich die 
Abschwörung geleistet hatte, ist (Professor und Doctor der Theologie 
an der dortigen vornehmsten Lehranstalt, dem sogenannten <üolle§io 
komano und) einer der gelehrtesten, im schönen Sinne aufgeklärtesten 
und rechtschaffensten römischen Theologen?). Wie ihn meine 
Generalbeichte von derAufrichtigkeit meiner Reue überzeugt hatte, (soj 
bewieß ihm meine gänzliche Lebensänderung, vergesellschaftet mit 
anderen ihm von mir vorgestellten Gründen, die Wahrhaftigkeit 
(Wahrheit) meines Berufes. Er verwandte sich nach eingeholter 
Beistimmung anderer würdigen römischen Geistlichen, die mich auch 
genau kannten, für mein Gesuch, Priester zu werden, bey Sr. Hei
ligkeit, dem Pabste, der damals schon seiner Staaten beraubt und 
in französischer Gefangenschaft in Lsvonn war^). Ich bin nämlich 
(wie Ew. Exc. wißen, und ich reuevoll bekennen muß) dreimal

y In den Jahren 1793—1805 war Werner preußischer Kammersekretär in 
Warschau. Ueber die „Benonen", d. i. die Redemptoristen in Warschau, die das 
bei der Kirche St. Benno gelegene Kollegium seit 1787 inne hatten s. den Bries 
an I. G- Scheffner vom 11. April 1805 bei Floeck I, 328 ff.

2) Pietro Ostini war Werners und vieler anderer Konvertiten geistlicher 
Berater in Rom, später päpstlicher Jnternuntius in Wien, gest. 1849 als Kar
dinalbischof von Albano.

3) P. Pius VII. wurde in der Nacht vom 6 /7. Juli 1809 mit Kard. 
Pacca von Rom nach Grenoble, später nach Savona gebracht, dann nach Fonte- 
naibleau verschleppt, wo er 20. 11. 1812 ankam. Der schmachvollen Bedrängnis 
des Papstes machte der Sturz Napoleons ein Ende; 24. 5. 1814 zog Pius VII. 
wieder in Rom ein.
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verheirathet und eben so oft geschieden worden. Das, was ein 
schwerer Stein auf meinem Herzen war, habe ich natürlich meinem 
genannten Beichtvater gebeichtet, und dieser fer) war des Dafür
haltens, daß zur Hebung einer solchen Irregularität*) die 
Dispensation Sr. Heiligkeit, wo nicht als Pabst, doch als Bischof 
von Rom, (weil ich dort ordiniert werden wollte) erforderlich wäre. 
Mein 8tstu8 quo ist übrigens folgender.

Meine erste Frau war lutherischer Religion, wurde mir zu 
Warschau von einem dißidentischen, d. h. reformierten Prediger 
angetraut, und von mir durch die preußische Regierung zu Kö
nigsberg geschieden?) Meine zweite Gattinb) war auch lutherisch, 
mit mir zu Königsberg von einem lutherischen Prediger kopulirt, 
und von mir gleichfalls zu Königsberg von ebengedachter Re
gierung geschieden. Meine dritte endlich war dem römisch katho
lischen Glauben zwar zugethan, wurde aber, weil kein katholischer 
Priester mich, als einen notorisch geschiedenen Ehemann mit ihr 
trauen wollte, von einem lutherischen Prediger zu Warschau copulirt, 
und unsere Ehe wurde hierauf vom preußischen Kammergericht zu 
Berlin getrennt*) Alle drei Ehen waren bis auf einen ^bortu8 
in der letzten, kinderlos; alle drey wurden, weil sie kinderlos 
waren, und in solchem Falle nach preußischem Rechte mutuu8 con- 
8SN8U8 zureicht, aus diesem Grunde getrennt. Die zweite Frau 
ist an einen preußischen Offizier wieder verheiratet^) die dritte 
an einen Preußischen Staatsrath,°) von dem sie, wie ich gewiß 
weiß, mehrere Kinder hat und mit dem sie sehr glücklich lebt. 
Was die erste Ehe insbesondere betrifft, so haben Ew. Excellenz

Z Irregulär wegen Bigamie ist auch derjenige, welcher eine gültige und 
eine ungültige oder zwei ungültige Ehen geschloffen und konsumiert hat (6 4 X 
b t. I, 21).

2) Die Ehe mit Friderike Schultz wurde am 29. Juli 1792 in Warschau 
geschloffen und 1794 durch die preußische Regierung in Königsberg geschieden.

b) Karoline Friderike Luise Jorzig; die Ehe wurde am 11. Nov. l 799 
geschloffen und im Frühjahr 1801 getrennt.

4) Die dritte Frau hieß Margaretha Marchwiatowska, nicht Malgons- 
zata Mankviatovska, wie Hankamer 63, oder Maria Malchiatowska, wie Klein 
a. a. O. 105 sie nennt; s Floeck I, 59 A. 1. Die Ehe wurde am 27. Aug. 1801 
in Warschau geschloffen und am 20 Februar 1805 ob Neutrum äisssnsum vom 
preußischen Kammergericht zu Berlin getrennt.

b) Hauptmann von Donop.
«) Gottlieb Joh. Christan Kunth, seit 1801 Direktor des Manufaktur- und 

Kriegs-Kollegiums, Hausfreund bei den Eheleüten, heiratete am 24. Aug. 1806 
die geschiedene Gattin mit Zustimmung Werners.
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mir bemerklich zu machen geruht, daß sie in kanonischer Rücksicht 
vorzüglich wichtig wäre. Ich überzeuge mich davon, muß aber 
(und nur die Nothwendigkeit, mich zu verständigen, zwingt mir 
dieses Geständnis ab) zugleich bemerken, daß meine erste Frau, 
die ich aus blinder, thörichter Leidenschaft, von allen Vernünftigen 
bemitleidet, noch als Jüngling heiratete, vor meiner Verbindung 
mit ihr schon von notorisch berüchtigtem Lebenswandel, daß meine 
Trauung von ihr zwar aus Schonung für sie ex capite mutui 
ckis8en8U8 deduziret, aber eigentlich auf Ehebruch von ihrer Seite 
fundirt war, und daß sie nach unserer Scheidung gleich wieder 
sich an einen Schauspieler gehängt, deßen Ehefrau sie sich nennen 
ließ, vielleicht auch wirklich wurde. Schon seit cirka 15 Jahren, 
als unsere Ehe getrennt ist, habe ich von dieser lüderlichen Per
son weiter keine Nachricht, als einen Brief, den sie mir, ich weiß 
nicht mehr von welchem Theater — denn sie wurde nach unserer 
Trennung Komödiantin — um Engagement bei einem anderen 
durch mich zu erhalten, schrieb; und den ich aus gebührender Ver
achtung unbeantwortet ließ. Daß also eine solche Person noch 
Ansprüche an mich formiren, und noch mehr, daß sie sie vor irgend 
einein koro jemals geltend machen könne, scheint mir moralisch 
unmöglich. Die ganze Frage meiner drei Scheidungen scheint 
übrigens auf der kanonischen Rechtsfrage zu beruhen: war von 
meinen drei Ehen nur die erste oder waren sie alle drei gültig? 
Ist nur die erste gültig, so habe ich, nach den angeführten, von 
mir erforderlichen Falls eidlich zu erhärtenden Umständen, triftige 
Scheidungsgründe, und ich bin auf jeden Fall, da ich alsdann 
nur Einmal verehlicht war, von dem Vorwurf der Bigamie frey. 
Soll die Sache aber nicht kanonisch, sondern protestantisch ent
schieden werden (was mir billig scheint, da ich bei Eingehung 
meiner drei Ehen noch förmlicher Protestant war) so bin ich zwar 
digamu8, ja gar trißfsnnw aber auch vollkommen rechtlich geschieden, 
und alle Bedenklichkeit fällt weg. Dieses Argument scheint wir so 
unumstößlich, als das, daß Niemand eines doppelten Todes sterben 
könne, und auch der Geheime Referendar v. Trecks (deßen zwei 
schätzbare Schreiben ich 8ub k. u. 6. beifüge) betrachtet die Sache 
so?) Doch ich fahre in meiner Geschichtserzählung fort.

y In dem von Erich Schmidt a. a. O. 243 mitgeteilten Gutachten des 
Staatsrats von Chandelle vom Jan. 1814 für das Regensbnrger Ordinariat 
wird ausgesührt: die erste Ehe war gültig und indissolubel, folglich sind die nach- 
herigen Ehen als ungültig zu betrachten und Werner ist kein biZamas oder 

9
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Alle diese Umstände wurden mit meinem Gesuche, Priester 
zu werden, Sr. Heiligkeit von Rom nach Savona berichtet, und 
hatten den glücklichen Erfolg, selbst den heil. Vater zu Gunsten 
meiner zu überzeugen: „que8ts co8» ö kattidile" (diese Sache ist 
thunlich), so lauteten lp8i88ims verds des Pabstes, die er nach 
Rom zwar nicht schrieb (was er bekanntlich nie thut) aber schreiben 
ließ. Nur setzten Se. Heiligkeit (das geschah nämlich im 1.1810, 
wo ich eben katholisch geworden war) hinzu: ich als Neophit, 
müßte noch ein Jahr warten, alsdann solle man die Sache wieder 
in Anregung bringen. Das Jahr verstrich, aber mit ihm auch 
die Möglichkeit, die Sache wieder in Gang zu bringen, oder über
haupt nur eine Korrespondenz von Rom aus mit dem Kirchen- 
Oberhaupte wieder zu Stande zu bringen. Denn der Pabst wurde 
mittlerweile in Lsvona so stark bewacht, daß keine Bittschrift an 
ihn gelangen konnte, und endlich gar nach pontsinebleau gebracht, 
wo alle Konnexion zwischen ihm und Rom aufhörte.

Unterdeßen verlebte ich sbeinahes 4 Jahre in Rom, die, wenn 
sie an schönen Genüßen und göttlichen Tröstungen nicht arm, doch 
gewiß an sentsetzlichen) Qualen, mich durch nichts der Erfüllung 
meines glühendsten, und ich darf es vor Gott sagen, redlichsten 
Wunsches nähern zu können, überreich waren. Wie ich sie verwendet 
habe, das haben Ew. Exc. aus dem Ihnen, als ich die Ehre hatte, 
Ihnen im August aufzuwarten, von mir überreichten ausführlichen 
Zeugniße meines römischen geistlichen Direktors, fund Beichtvaters) 
des vorerwähnten 08tini, ersehen. Ich trage strug) Bedenken, 
dieses Attest sä neta einzureichen, da es für mich so vorteilhaft 
spricht, daß es fast unbescheiden scheinen könnte, wenn ich es offiziell 

trixamus. „Bekannt ist es nun, daß auch ein Eheinann Priester werden kann 
wenn die Frau keinen Einspruch dagegen ermähnt aber die Frau der ersteren 
Ehe (die Scheidung dieser Ehe möge mntuo oonsensa oder aus Klag der Frau 
eulpa mariti, oder aus Klag des Mannes oulpa der Frau richterlich geschehen 
seyn) hat keinen Anspruch aus den supplicanten; im ersten und zweiten Fall hat 
sie darauf verzichtet, und im dritten die richterliche Erkenntnis ihrer Obrigkeit 
diesen ihr benommen." — Ganz ähnlich hat der Regens des Aschaffenburger 
Priesterseminars Geh. Rat Scheide! geantwortet (S. 244).

Ein Nachspiel hatte die Eheangelegenheit in den Jahren 1815 und 16. 
Der Wiener Nuntius Gras Severoli teilte am 28. Aug 1815 mit, daß Werners 
zartes Gewissen hinsichtlich des Freispruches von der ehelichen Verbindung und 
Befähigung zur Erhaltung der Priesterweihe beunruhigt sei, und bittet um nähere 
Auskunft; er will den Ort wissen, wo diese Ehe eingegangen sei, und die Feierlich
keiten, die dabei stattgesunden haben, ob dies geschah in Ländern, in welchen das 
Konzil von Trient publiziert, und ob auf sie die Erklärung des P. Benedikts XIV,
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einreichte ^offiziell machte und ließ es daher in Frankfurth zurück . ) 
Da ich aber in einer Sache, die mein ewiges Wohl lind Wehe 
betrifft, auch selbst die Delikateße bey Seite setzen muß, szwar 
nicht die Demuth woh-l aber die Bescheidenheit bei Seite sehen) 
so darf ich es anführen, daß dieser in ganz Rom wegen seiner 
Gewißenhaftigkeit und Gelehrsamkeit fund echten Philosophie) be
rühmte Mann, der, da ich ihm seiner Erlaubniß gemäß wöchentlich 
dreimal beichtete, und eben so oft das heiligste Sakrament aus 
seinen Händen empfieng sgenoß), daß ssage ich) dieser jede Falte 
meines Herzens während drey Jahre und drei Monate, die ich mit 
ihm stäglich) verlebte, kundige Mann, mir das offizielle Zeugniß giebt: 
s) daß ich des Priesterstandes nicht unwerth sey;
b) mein Wandel sey nicht nur unsträflich, sondern oft bis zur 
Skrupulosität ängstlich;
e) für ganz Rom swo man doch das sonst Außergewöhnliche gewohnt 
ist) erbauend und
ck) nächst Gottes Gnade, die!mit Veranlaßung gewesen, daß mehrere 
Deutsche zu unserem heil. Glauben gereizt worden sind; fund auf 
dem Punkte oder doch nahe daran stehen, ihn anzunehmen, fünf 
aber ihn förmlich angenommen haben), von denen einer von saus) 
meiner Umarmung zum ewigen Lichte hinüber gewallt, der zweite 
ein Mensch von einer wahrhaft englischen Natur, und als Künstler 
der bloß heilige Gegenstände in größter Vollkommenheit malt, 
sehr nützlich; der dritte mein Ew. Exc. persönlich bekannter Freund 
ist, von deßen hohem Seelenadel ich Sie nicht zu unterrichten

nicht anwendbar, somit ungültig, weil sie ohne Beistand des eigentlichen Pfarrers 
vollzogen worden sei. In dem langen Antwortschreiben mit Marginalnoten 
Kolborns, expediert am 4. Oktober 181k>, wird die Verwunderung darüber aus
gesprochen, daß Werner in die Erforschung und Entscheidung seiner onusn Miß
trauen setze, und gesagt: in illa oimirnm Region«, in qua boe matrimoninm 
primum ooutraotnm tuit, äeorstum ooueilii 'IH«l. nun pudlieatum kuisss 
viäotur. 8i autem knisss pudlientnm, salteni lonxo tsmporiz intervallo in 
üesnetuäinsm »biit (248). Die in Warschau geschlossene erste Ehe hätte wegen 
des trennenden Hindernisses der Klandestinität für ungültig erklärt werden müssen, 
denn in Polen war das Dekret Dametsi verkündigt, nicht jedoch in Königsberg, 
das zur Diözese Samland gehörte. Die Berichte wurden nach Rom geschickt, wo 
sie, wie der Nuntius am 24 Januar 1816 meldet, gebilligt wurden, freilich nicht 
ohne Rüge, weil die Dispensation von der Irregularität, die Werner ob dixn- 
miam inlerprstntiram sich zugezogen hatte, in Rom nicht nachgesucht worden war; 
aber 8t baso savata sunt jam omuia (249) Kolborn am 8. Februar 1816 schließt 
das Nachspiel; die schwierigen Verhältnisse des Ende 1913 gerade suspendierten 
hl. Stuhles müßten ihn entschuldigen.

9*
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brauche'), sein anderer jetzt ein rühmlicher Mistreiter für die 
heilige deutsche Sache, ein Dritter als Mensch Deutscher und Künstler 
achtungswerth, der vierte eine wahrhaft seraphische dem obern 
Vaterlands eigentlich angehörige und auch von Christian Schlosser-), 
der ihn über Alle setzt, als solche anerkannte Natur, ein Künstler, 
der bloß heil. Gegenstände in außerordentlicher Vollkommenheit 
malt und schon dadurch der Kirche auf deren Verehrung — Schlosser 
weiß, daß ich hiermit nicht zuviel sage — er leicht Ansprüche er
halten dürfte, schon jetzt sehr nützlich; der fünfte endlich, mein 
letztbenannter: Ew. Excellenz persönlich bekannter Freund selbst 
ist, von dessen hohen Seelenadel ich Sie nicht zu unterrichten 
brauche. Dieser vierte und fünfte sind zugleich — ich habe beide 
zur Firmelung geführt — meine geistlichen Pathen, und das ist 
Wohl die größte Ehre, die Gott mir Unwürdigen bisher hat ange- 
deihen lassen!) Wenn ich nun noch vor Gott betheuere, daß eine 
vornehme, wahrhaft adelige Dame, auf meine inbrünstigste Über
redung, im Begriffe steht, unseren Glauben förmlich anzunehmen, 
fund daß, mehrerer Anderer nicht zu erwähnen, ein deutscher 
protestantischer Reichsfürst, den ich genau kenne und gleichmäßig 
behandelt habe, den lebendigsten Wunsch hat das Nämliche zu thun-,) 
so darf ich wenigstens, wenn auch mit der mir Unwürdigen sElendenj 
zuständigen Demuth, preisend bekennen, daß Gott schon durch mich 
Schwachen gewirkt habe, jetzt und ehe ich noch durch die heiligen

Die erwähnten Konvertiten sind: 1. Der Maler Friedrich Cramer, 
geb. in Emden, kam 1804 als holländischer Pensionär nach Rom, konvertierte am 
18. Oktober 1811, starb 1812; 2. Philipp Veit, der jüngere, Sohn der Doro
thea Schlegel aus ihrer ersten Ehe mit dem Bankier Simon Veit in Berlin, geb. 
13. Febr. 1793, den Floeck H, 257 A. an zweiter Stelle nennt, getauft 1810, 
nahm wohl an den Befreiungskriegen teil, kam aber erst 1815 nach Rom, hin
gegen weilte sein Bruder Johann seit 1811 in Rom; 3. Ludwig Ferdinand 
Schnorr von Carolsfeld; 4. das Haupt der „Klosterbrüder von S. Jsidoro" 
der Maler Joh. Friedrich OVerbeck, der 1813 das Glaubensbekenntnis in die 
Hände des Professors Ostini ablegte. Dem verehrten Führer folgten mehrere 
seiner Kunstbrüder in die Kirche nach: die Brüder Wilhelm und Rudolf Schadow, 
Karl Vogel, Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Ernst Platner; s. Joh. Hofer, 
Der hl. Klemens Maria Hosbauer Freiburg i B. 1823, 274.

2) Christian Schlosser (1782—1829), der jüngere Bruder Fritz Schlossers, 
war im März 1812 in Rom katholisch geworden, bekleidete vorübergehend die 
ihm von Altenstein übertragene Gym.-Direktorstelle in Koblenz.

2) Sophie Friederike Eleonore von Schardt (1755—1819), geb. von 
Bernstorff, seit 1776 mit dem Geh. Rat Ernst Karl Konstantin von Sch. vermählt, 
dem ältesten Bruder der Frau von Stein, Goethes Freundin, konvertierte Ostern 
1817. — Die Konversion des Prinzen Friedrich von Sachsen-Gotha erfolgte 1816. 
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Weihen gestärkt bin, mithin, ohne noch andere speziellen Ursachen 
aufzuzählen, hoffe, daß sobald letzteres eintritt, Er noch huldvoller 
durch mich wirken werde, sund meiner gegründeten Ueberzeugung, 
daß meine Idee Priester, ja Missionär in den mir in Bezug auf 
mich und auf Behandlungsarten wie ein Spiel Karten bekannt 
gewordenen deutschen Landen zu werden, keine poetische, d. h. alberne, 
stolze, auf chimärischer Einbildung beruhende Grille, sondern ein 
von Gott mir durch meine Natur und mein Schicksal, ja selbst 
durch meine schwer, wenn gleich noch lange nicht genug gebüßten 
Vergebungen, angewiesener werter Wirkungskeis sei. Hoffen, ich 
wiederhole es, darf ich, daß Gott diesen in mir, meiner unzähligen 
mir am genauesten bekannten Gebrechen unverachtet, obwaltenden 
Überzeugung, welche alle meine christlichen Freunde in und außer 
Rom theilen, ihr, die Er selbst mir einflößte, von Jugend auf 
nicht nur die besondere Beistimmung dieses oder jenes meiner 
Obern, nicht nur die von Ew. Excellenz selbst, sondern auch die 
allgemeine Bestimmung des neuerwachten deutschen Christenvolkes, 
ja selbst die der schon aus ihrer Sicherheit aufgeschüttelten Feinde 
unsers, selbst vor der übermüthigsten Vernunft unumstößlichen 
Glaubens, nicht mir sondern ihm, nicht durch mich allein, sondern 
auch durch mich erwecken werde Ij

Um übrigens meinen historischen Bericht zu beschließen, be
merke ich nur, daß nachdem ich von Ostern 1810 bis Juli 1813 
in der qualvollsten, beständig hingehaltenen getäuschten und end
lich gar vereitelten Hoffnung, es werde sich ein Mittel finden 
laßen, die römisch-bischöfliche Dispensation zu erhalten, geschwebt 
und um sie zu erringen, alle meine schriftstellerischen Verhältnisse 
in Deutschland, mithin eine bedeutende Erwerbsquelle aufgeopfert 
hatte, nicht nur mein würdiger Freund Lebloser, sondern auch 
mein Beichtvater und mehrere meiner würdigen priesterlichen 
Freunde zu Koni, die mein fast 4jähriges redliches aber frucht
loses Streben mitleidsvoll gesehen, und sich von meiner Vocation 
überzeugt hatten, mir um so dringender riethen, ich möchte solche 
in Deutschland betreiben, als das Neuerwachen des deutschen 
Volkes mir eine würdige priesterliche Laufbahn eröffnete, und 
überhaupt ein deutscher Priester sich in betreff seiner Wirksamkeit 
aufs Volk nur in Deutschland bilden könne.

Ich verließ also am 22. Juli 1813 kom, wo mir mein 
Beichtvater Ostini noch ein kurzes, aber doch die Wahrheit meiner 
obigen Versicherungen bestätigendes Schreiben (es liegt 8ud v
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bey) an einen berühmten, italienischen Theologen lAorri zu Nai- 
lanü mitgab, dem ich es aber, weil er kurze Zeit, ehe ich nach 
Nsilsnü kam, gestorben war, nicht einhändigen konnte.

Ich kam im August nach Frankfurth und eilte unverzüglich 
hierher zu meinem erhabenen Wohltäter, theils um Sr. Hoheit für 
die Fortdauer Ihrer Gnade, der ich, da sie mich zu einer Reise 
nach Rom in den Stand setzte, die Erwerbung meines Heiles 
schuldig bin, zu danken/) theils um Hochdemselben, mein Gesuch, 
in hiesiger Diözese Priester zu werden, zu eröffnen und um dessen 
Bewilligung zu bitten. Der Herr Großherzog nahm solches mit 
seiner gewöhnlichen Huld auf und verweist mich deshalb an Ew. 
Exc. Hochdieselben geruhten hierauf zwar mein Gesuch gnädigst 
zu agreiren, mir aber Bedingnisse dabey fest zu setzen. Wie ich 
diesen genüget, soll der Rest gegenwärtigen Schreibens besagen, 
wegen deßen unverhältnismäßiger Länge ich zwar um gnädige 
Verzeihung bitten muß, es aber auch nicht abkürzen konnte, wenn 
ich nicht meine Hauptpflicht, meinem hohen künftigen Oberhirten 
mich offen und ganz darzustellen, verletzen wollte.

Ew. Exc. forderten von mir:

1. Taufschein,
2. Die Scheidungsrezesse meiner drei Ehen,
3. litulum oräinationls,
4. Öffentliche Revocation der von mir, zumal durch gedruckte 

Werke verbreiteten Irrthümer,
5. Eintritt ins Seminar,
6. Beurkundung meiner theologischen Kenntnisse durch eine 

mit mir vorzunehmende Prüfung.
sä 1. So habe ich schon im Monate November von Frank

furth aus durch einen mit Königsberg in Verhältnißen 
stehenden Mann um meinen Taufschein nach gedachter 
Stadt (mit der ich seit 1804 aus allen Verhältnißen 
bin, daß ich nicht weiß, ob einer meiner dortigen 
Freunde noch lebt) schreiben laßen/) und erwarte täg
lich diesen Eingang. Uebrigens war der verdiente 
Oberhofprediger Ltark zu He8sen Vsrm8tsckt, Freund

0 Im Frühjahr 1809 hatte der Fürstprimas ihm eine jährliche Pension 
von 1000 Gulden angewiesen.

-) Getauft war er am 23. Nov. in der Altstädtischen Kirche; s. Floeck II, 377. 
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meines seligen Vaters') und kannte ihn als einen 
äußerst christlichen Mann, der seinen Sohn unmöglich 
ungetauft laßen konnte.

2. So dürfte mein titulus orckmstionk, oder der Veweiß, 
daß ich ex proprik und ohne der Diözese je zur Last 
zu fallen, mich selbst zu ernähren im Stande sey, am 
nächsten s) dadurch bewiesen seyn, daß der H. Groß- 
herzog mir schon im August, wo der Weise Staats
kenner schon viele nachherige Dinge im Voraus sehen 
mußte, ip8l88ims(!) verdi8 sagte: „So lange ich lebe, 
behalten Sie meine Pension."
d) So hat der H. Fürst v. Uelternicd sich ohne mein 
Zuthun (das mir schon die Ehrfurcht für meinen 
Wohltäter, den Großherzog, verbot) aus besonderer 
Gnade für mich bey den kombinierten Mächten (Ruß
land und Preußen) dafür verwendet, daß ich die Pension 
Sr. Hoheit fortgesetzt ausgezahlt erhalten solle. Hier
über habe ich namentlich die Versicherung aller preußi
schen in Frankfurth gewesenen Staatsbeamten, und 
die Sache ist unter meinen Frankfurther Bekannten 
notorisch, ja ein einziger offizieller Schritt von meiner 
Seite, würde mir auch die offizielle Erklärung jener 
Behörden verschaffen, wenn ihn zu thun nicht Delikateße 
gegen meinen Wohltäter, den Großherzog, mit Recht 
abhielt.
e) So ist mein Autorerwerb von der Art, daß ich z. 
B. für mein letztes gedrucktes Trauerspiel 7 Larolilw 
für den gedruckten Bogen; für meine Weihe der Un- 
kraft überhaupt 10 6arolin8, für mein ganz kleines 
Kriegslied 12 Dukaten in Gold erhalten habe?) Denn 

y Joh. Aug. Stark war General-Superintendent, Oberhosprediger und 
Pros, der Theologie in Königsberg; 1776 legte er diese Aemter nieder; seit 1781 
Ober-Hofprediger und Konsistorialrat zu Darmstadt. Als Kryptokatholik ward er 
viel angeseindet. Im I. 1766 war er in Paris (wohl übereilt) katholisch ge
worden, hatte aber nicht den Mut in der protestantischen Heimat den katholischen 
Glauben zu bekennen (f 1816).

?) Wanda, Königin der Sarmaten, bereits am 30. Januar 1808 in Weiniar 
aufgesührt, erschien erst 1810 bei Cotta in Tübingen. Die Weihe der Unkrast 
ist in Franlsurt a. M gegen Ende 1813 erschienen; Dorothea von Schlegel gibt 
im Br. an Phil. Veit vom 23. Dez. 1813 ihrer Entrüstung über dieses litcrarischc 
Machwerk, diesen „Extrakt von Hochmut, Eitelkeit und Verirrung" Ausdruck; s.
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Gott hat mir die Gnade gegeben, daß man meine 
Schriften ließt, ja sucht.
6) Was hier die Hauptsache sehn dürfte, mein Privat
vermögen anlangend, so kann ich eidlich erhärten, daß 
solches noch im November vorigen Jahres, nach einem 
Ew. Exc. vorgelegten Schreiben meines Generalkommi- 
ßärs aus 11900 Thalern bestand. Dieser mein cksr§6 6' 
atksire8 (er ist preußischer Staatsrath und ein sehr 
würdiger Mann) wohnt zu Berlin *) und hat General- 
Vollmacht über mein ganzes Vermögen von mir, mithin 
auch meine sämtlichen Dokumente in Händen, um so 
mehr, als ich von Rom aus unmöglich mein Vermögen 
selbst, er es aber ohne Dokumente nicht verwalten konnte. 
Ein eigentliches Dokument kann ich also (drey Ew. Exc. 
vorgezeigte Wechsel von 1900 Thaler an Werth ausge
nommen) nicht einreichen. Auch kann ich es von meinem 
Generalkommißär jetzt nicht fordern, denn er ist ein 
sehr vortrefflicher, ehrlicher und geschickter, aber so edel
stolzer delikat-pointilleuser und modern aufgeklärter 
Mann, der die Führung meiner verwickelten Angelegen
heiten X. 8. xrntw aus reiner Freundschaft für mich be
sorgt. Wenn ich also ihm schriebe, er solle mir ein 
Dokument schicken, so müßte ich ihm entweder keinen 
Grund, was ihn äußerst beleidigen, oder einen erdichteten, 
was Gott beleidigen, oder den wahren Grund anführen, 
was in den Augen des verbildeten Weltmanns ein 
Grund seyn würde, mich für einen Thoren, mit dem 
er alle Gemeinschaft sofort brechen müßte, zu halten, 
und mithin meine Verhältniße äußerst derangiren würde. 
Es bleibt mir also nichts übrig, als Ew. Exc. vorläufig 
copiam vickimntsm eines Schulddokuments über 6700 
Thaler Preuß. Lour. 8ub 8 zu überreichen, von dem 
ich zwar zur Steuer der Wahrheit bekennen muß, daß 
das Kapital nicht mehr an den darin benannten Schuld
ner elociret ist, aber auch bezeugen kann, daß 6000 Thaler 
davon in ostpreußischen Pfandbriefen an den preußischen

Floeck II, 274 A. 1. — Kriegslied für die zum heiligen Kriege verbündeten 
Heere, Frankfurt a. M. 1813. — Ein Karolin, ein Sechstalerstück in Gold — 
nahezu 19 Mark.

Staatsrat Kunth in Berlin, der Gatte seiner dritten Frau.



Bon Bischof Dr. Aug. Bludau. 137

Staatsminister Grafen zu Ookns gegen seinen und seines 
ihm nachfolgenden Bruders solidarischen Wechsel auf 
10 Jahre zu 4 pr. Lt. und bey dem bekannten Reich- 
thume der votms sehen Familie sicher untergebracht 
sind.*) Übrigens ist Gott und mein theurer Freund 
und geistlicher Pathe Lebloser (beide kennen das 
Innerste meines Herzens) Zeuge, daß, wenn ich ein 
keneticium, worauf ich jedoch nie Ansprüche machen 
würde, erhielte, ich fest entschloßen bin, mehr als das 
kanonische Recht, das dem Lenetieisto seine con^rus 
erlaubt, fordert, zu thun und das ganze Stipendium 
an meine Kirche und die Armen meines Sprengels im 
ächten altchristlichen Sinn, dagegen aber mein pstri- 
monium und sonstige Nevenüen zu meiner bürgerlichen 
Selbsterhaltung, zu der sie mehr als überflüßig zu
reichen, und zu anderen Almosen zu verwenden, auch 
lieber von Waßer und Brod zu leben, als der hiesigen 
oder irgend einer anderen Diözese jemals zur Last zu 
fallen. Jndeßen werde ich zur Sicherung der letzteren 
gleich nach meiner zu erhoffenden Priester-Ordination 
(wo ich ohnehin zum persönlichen Arrangement meiner 
Angelegenheiten nach Berlin gehen muß) die hiesige 
Diözese dokumentarisch sicher stellen, so wie ich mich 
auch des Behufes förmlich hiemit anheischig mache:

Ew. Exc. jede künftig mit meinem Kapitale vorzunehmende 
Hauptveränderung zur hohen Genehmigung devotest anzuzeigen. 

sä 3. Die Schsidungsrezeße betreffend, so kann ich nur den von 
meiner dritten Frau (8ud ?) ehrfurchtsvoll überreichen; die ersten 
beiden sind mir abhanden gekommen, vielleicht habe ich sie selbst 
verbrannt, denn Ew. Exc. können sich denken, daß ich auf so großen 
Reisen unmöglich ganze Kasten voll Papiere mitnehmen konnte, 
zumal bey der impertinenten Wachsamkeit der französischen, überall 
befindlichen, Alles visitirenden Douaniers. Bloßer Zufall ist es, 
daß ich noch diesen Rezeß habe; er reicht aber vollkommen hin 
(wie auch Hr. v. ^Vreäe sud 6 bemerkt hat), denn kein preußischer

0 Friedr. Ferd. Alexander Burggraf u. Graf zu Dohna (Schlobitten), 
Kgl. Staatsminister a. D. Bürgschaft hatte geleistet fein Bruder Wilhelm Heinrich 
Maximilian Burggraf und Gras zu Dohna, Kgl. Preuß. außerordentl. Gesandter 
und bevollmächtigter Minister beim Kgl. dänischen Hof; s. Erich Schmidt a. a. 
O. 246.
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Prediger konnte mich, als notorisch geschiedenen Ehemann, ohne 
Einsicht der früheren Scheidungsrezeße kopulieren. Übrigens bin 
ich nicht nur zu einem supletorischen Eide, daß ich auch von der 
ersten und zweiten Frau eben so förmlich geschieden bin, sondern 
auch dazu erbötig, sobald ich nach meiner Ordination nach Berlin 
komme, meine (was wegen des Arrangements meiner Geschäfte 
unausbleiblich nöthig ist) beiden ersten Scheidungsrezeße, wenn es 
erforderlich ist, sä scts herbeizuschaffen, was gegenwärtig von hier 
aus mit unabsehlichen Schwierigkeiten verknüpft, ja schier unmöglich 
seyn würde.
sä 4. Die öffentliche von Ew. Exc. geforderte Revocation betreffend, 
so ist solche durch meine Weihe der Unkraft geschehen, eine Schrift, 
über die ich nichts sage, sondern nur um zu beweisen, daß auch 
vernünftige Layen darüber (wie Hr. v. Wreäe 8ub 6 urtheilen) 
ein Schreiben der höchstachtungsvollen Prinzeßin ^u8U8tevontte88en- 
läomdurx (jedoch unter der ganz gehorsamsten Bitte, solches nicht 
offiziell zu promulgiren) sud 0 beifüge.
sä 5. So ist mein Eintritt ins Seminar eine Sache, nach der 
ich lechze. Ew. Exc. haben mir dazu zwar Hoffnung zu machen, 
aber doch beizufügeu geruht, daß theils wegen meines 1.0^18 Anstalt 
zuvor getroffen, theils aber zuvor der förmliche Lonsens Sr. Hoheit 
des Großherzogs, als Metropoliten, von Hochdenenselben eingeholt 
werden müßte. Da indeßen einerseits der Hr. Geheime kalk Lckeitel ^) 
mir versichert, daß die Schwierigkeit mit meiner künftigen Wohnung 
gleich zu heben seyn würde, andererseits Se. Hoheit mir schon 
im August huldvoll versichert haben, daß Höchstdieselben meine 
Annahme des Priesterstandes (und psr conbäquenes die dahin 
führenden Mittel) völlig genehmigen, so glaube ich, daß meinem 
Eintritt ins Seminar schon gegenwärtig nichts im Wege stehen 
wird und bitte daher:

mir solchen gleich nach Neujahr gnädigst zu verstatten 8ub 
8pe rsti von Seiten des Herrn Großherzogs als Hochdeßen Nonsens 
nach dem Angeführten nicht zu bezweifeln ist.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß ich mich anheischig 
mache, theils meinen Aufenthalt, Tisch und Unterricht im Seminar 
nicht nur taxmäßig, sondern mehr als das zu vergüten, theils den 
Herrn Vorgesetzten des Seminars in Allem und Jedem eine um 
so strengere Obedienz zu leisten, als ich nicht nur überzeugt bin,

') Scheide! war Regens des Priesterseminars, Subregens war Fischer. 



Von Bischof Dr. Aug. Blnda». 139

daß Gehorsam die conckitio 8me qua non christlicher Bildung, 
sondern auch mein ganzes Gemüth seiner Natur nach dem Gehorsam 
ergeben ist, daß ich mich nicht glücklicher schätzen würde, als zeit
lebens in den engsten Schranken desselben stehen zu dürfen.

Was endlich all 6 examinatorische Beurkundung meiner 
theologischen Kenntniße betrifft, so zwingt mich mein Gewißen 
schon folgendes im Voraus zu bemerken.

Theologie oder Gotteskenntniß ist Resultat erst der Willens- 
dann der Geistesbildung. Das ist meine und sehr vernünftiger 
anderer Menschen tiefste Überzeugung, und ich bin überzeugt, daß 
die Vernachläßigung dieser Rangfolge oft Quelle der unübersehlichsten 
Übel im theologischen, wie in allen Fächern war

Daß ich mir die Willensbildung seit 4 Jahren aufs äußerste 
angelegen seyn laße, darüber will ich, außer dem Ew. Exc. vorgelegten 
Atteste meines Beichtvaters, außer dem unverwerflichen Zeugniße 
meines an Scharfsinn, Willen und That gleich trefflichen, mich von 
Grund aus kennenden Freundes Lebloser meinem Widerrufs^Act, 
nur den einzigen Satz des großen Kempis anführen: daß ein jeder 
Mensch ein Nadikallaster und das vorzugsweise zu bekämpfen hat. 
Das meinige war von jeher zügelose W — Sie zu bekämpfen 
habe ich schon in Rom nicht lange nach meiner Bekehrung ein 
votum privstum ea8tltaii8, von Niemand aufgefordert, ja ohne den 
zuvor eingeholten, erst nach der Natihabition erfolgten Lon8en8 
meines Beichtvaters (er erwähnt auch diesen in seinem Zeugniße) 
geleistet — und wie soll ich Gottes Gnade preisen! — Ich kann 
vor Gott bekennen, daß ich nicht nur nach diesem voto, sendern 
seit dem ersten Gnadenstrahle meiner Bekehrung schon (seit dem 
Frühjahr 1810 also) zwar unzählige wollüstige Gedanken gehabt, 
aber nie mir auch nur eine einzige That der Wollust (der ich mich 
bis dahin ungezügelt überlaßen hatte) erlaubt habe. Daß ich 
hiernach und da ich mit Gott mein Hauptlaster überwältiget habe, 
auch in anderem gegen mich sehr strenge bin, bedarf keines Beweises. 
Gott weiß es nnd meine Beichtväter, deren Qual ich bin; ich kann 
also schweigen.

So viel über meine Willensbildung; was dagegen den Zustand 
meiner wo nicht religiösen doch theologischen Geisteskultur anbelangt, 
so ist solcher freilich sehr mangelhaft. Zwar wird es auch dem 
flüchtigsten Leser meiner nun seit mehr als 12 Jahren erschienenen 
Schriften nicht entgehen können, daß ich über Religion, besonders 
christliche, in allen vorzüglich aber in ihren Beziehungen auf 
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religiöse und menschliche Geselligkeit überhaupt, immer sehr und 
so nachgedacht habe, daß man meine Tragödien, dramatisirte und 
lebendige Homilien nennen könnte; zwar gesteht jeder meiner 
Freunde, daß ich mir leider nur auf Kosten eigener Sittlichkeit 
einen solchen Vorrath tiefer Menschenkenntniß erworben habe, daß 
ich, wo nicht ein geborener, doch ein gemachter Beichtvater, und 
auch als solcher, kraft meiner angeborenen Verschwiegenheit immer 
von allen meinen Freunden ür ihren wichtigsten Angelegenheiten 
benutzt worden bin; zwar habe ich mir durch mehr als 3 jährigen 
fast täglichen Unterricht eines eben so orthodoxen als ächtnufgeklärten 
und höchstgelehrten römischen Theologen sehr gewöhnt das Wesent
liche Ewige der Theologie, von ihrem zufälligen zeitlichen scharf 
und prägnant zu trennen, mich an Jenes aufs innigste fest, an 
dieses aber nur sehr lose zu halten, und jeden Satz nach dieser 
einzigen, mir richtig scheinenden Ansicht, wo nicht zu Prüfen, doch 
zu würdigen.

Alles das kann ich Ew. Exc. vor Gott, in dessen Augen ich 
dieses schreibe, versichern, und muß mindestens bitten, daß Sie es 
als ein Aggregat von Postulaten vorläufig gelten laßen. Aber 
wenn gelehrte Kenntniß buchstäblich genommen und etwa das 
Auswendiggelernte bezeichnen soll, so möchte Wohl kein Seminarist 
irgendwo seyn, dem ich hierin nicht nachstände. Ja ich sage noch 
mehr; wenn ich 10 Jahre im Seminario lernte und auswendig 
lernte, so könnte ich vielleicht ein gelehrter Seminarist aber gewiß 
kein gelehrter Theologe, ja ich würde von jedem Anderen, der 
vielleicht nur 5 Jahre gelernt hätte, in Hersagung des Gelernten 
übertroffen werden, weil meine der Phantasie und Beobachtungen 
ergebene Natur, wenn ich auch nicht 45 Jahre zählte, meine Ge
dächtnißkraft übermeistert. Wie ich, wenn ich theologischer Ex
aminator wäre und einen Menschen meiner Gattung zu examinieren, 
in einer Zeit wie die jetzige zu examiniren hätte, wo thätiges 
Eingreifen, redlich und ernstlich wollender Rat (wenn auch un
verdienterweise) vielen edlen Seelen an vielen Orten, theuren, 
durch Schicksale schwer geprüften und sehr ausgeleerten und durch 
Gottes Gnade vom Rande des Abgrundes (den sie also aus Er
fahrung kennen gelernt haben) barmherzig weggerißenen Menschen, 
hoch Noth thut, verfahren würde, das weiß ich so gut als ich weiß, 
daß der tiefe Weise Menschenkenner, an den ich dies schreibe, mich 
vollkommen verstehen wird. Übrigens aber muß ich freilich ge- 
wißenhaft gestehen, daß ich wiewohl ich die Ouestiones ordinanclorum 
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nach römischer Art und Weise sehr emsig erlernt habe, doch in 
theologischen, gelehrten Wißenschaften und Hülfswissenschaften höchst 
schwach, und zwar solche in Zukunft möglichst zu erwerben ernstlich 
gesonnen bin, daß ich nie zum Ooctor der Theologie gualiticirt 
seyn werde. Das Resultat ist, daß ich zwar keineswegs in den 
heil. Orden Aarons ungeprüft einschleichen will, aber doch mich 
eben so dringend der Umsicht als der Nachsicht meiner künftigen 
Herren Examinatoren empfehlen muß.

Noch eine Frage Ew. Exc muß ich beantworten, um alsdann 
diesen fast zum Buche angewachsenen Brief zu schließen. Hoch- 
dieselben frugen mich das letzte Mal, als ich Ihnen aufzuwarten 
die Ehre hatte, was ich wohl, wenn ich Priester wäre, mit meiner 
Person vorzunehmen gedächte? Meine schnelle Antwort war: 
„Was Ew Exc. befehlen." Ich wiederhole diese Antwort, und zwar 
nach reiflicher Überlegung aufs förmlichste, wohl wißend, daß 
Ew. Exc. insofern Sie mich ordiniren, nach Gott und dem Pabste 
immerwährend mein oberster und vornehmster Befehlshaber bleiben. 
Leugnen aber kann ich es nicht, daß geistreiche und geistliche Freunde 
z. B. der H.v. Wracke, der vortreffliche VVinctisckmann '), 8cklo88er, 
und andere der Meinung und Ueberzeugung sind, ich müßte auch 
als Priester, und eben als Priester mein mir von Gott gegebenes 
poetisches Pfund keineswegs vergraben, sondern zu Gottes Ehre 
damit wuchern. Diese Idee ergreift mich um so lebhafter, als 
Poesie meine 45 jährige tägliche Lebensfreundin ist. Zwar hoffe 
ich zu Gott, daß ich auch, wenn meine von Gott gesetzten Oberen 
es schlechterdings fordern, unbedingt und ohne Widerrede (es wäre 
gewiß mein allerschwerstes Opfer) würde entsagen können. Bis 
dahin aber darf ich bemerken, daß ich ein Paar noch ungedruckte, 
tief und erschütternd ins Menschenherz greifende, dramatische 
Producte (die leider in unseren schlechten Tagen, wo man Alles, 
selbst das Heilige nur überzuckert dulden will, allerdings oft mehr 
wirken, als manche selbst gute Predigt) zur Ehre Gottes schon 
druck-, ein noch wirksameres anderes halb fertig, ein großes episches 
Gedicht über das Hochheilige Saccament der Eucharistie^) (nach

Karl Jofef Hieronymus Windischmann (1775—1839), von 1803 bis zu 
seinem Abgang nach Bonn, Herbst 1818, Pros, der Philosophie und Geschichte in 
Aschaffenburg.

Ueber dieses Werk spricht er auch in dem Brief an einen Jugendfreund 
vom 21. August 1818: „Lnoksristiu, oder das heiligste Altars-Sakrament, iln 
Meßhymnus. Es ist nach dem berühmten Stanzengemälde Raphaels, genannt 
I» älspot» äel 8. Sa^rsmeoto, ja gewissermaßen vor demselben gearbeitet, enthält 
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dem Urtheile Sachverständiger mein bisher gelungenstes Product) 
unter der Feder, und eine katholische geistliche Hymnen-Sammlung 
(mit einzusckaltender etwaiger Übersetzung der herrlichen alten 
lateinischen Bibel und unter der mir schon zugesagten Mitwirkung 
geistlicher Freunde) in petto habe, wenn Gott der Welt und mir 
den langersehnten Frieden giebt, und insofern Gott und meine 
geistlichen Oberen (ohne deren ausdrückliche Erlaubniß ich hinfort 
nichts mir oder anderen Wichtiges unternehmen will) wollen. Daß 
alle diese, sa selbst die edelsten Beschäftigungen, hinfort meinen 
priesterlichen tief und strenge untergeordnet seyn sollen und würden, 
versteht sich bey meiner hohen Ehrfurcht für diesen alleredelsten 
Stand von selbst.

Endlich und jetzt gewiß schließlich bemerke ich, daß meine 
ganze Natur mich zu zwey entgegen gesetzten, Extreme scheinenden 
priesterlichen Wünschen hinzieht, nämlich zu dem, als Mißionair 
unter deutsche Heiden! (in Deutschland) sbesonders der vornehmen 
Klasse) zu nutzen oder zu dem als Parochus einer stillen Land
pfarrei (denn unaussprechliche Neigung hatte ich immer und habe 
ich immer zum Landleben) mich und wenn auch wenige unver
bildete Seelen nur, der Ewigkeit (der seligen) entgegen (zu arbeiten 
oder vielmehr) zu bilden. Zu dem ersten Wunsche (dem der Mißion) 
finde ich mich theils — warum soll ich es leugnen — aus einer 
mir ssehr) lange gewöhnten, aber auch (falls es nützlich und nöthig 
ist) von mir leicht und ganz abzulegenden Neisegier s-lust), theils 
und ganz hauptsächlich aus meiner erworbenen und mir von meinen 
geistreichsten Freunden eingestandenen Ueberzeugung veranlaßt, 
daß ich Unwürdiger ^Unwürdigster) aus Gottes mir selbst uner- 
klärbaren Gnade, eine große, schon von Vielen erprobte Macht, 
auf Menschen Gemüther zu wirken, habe, die noch tiefer liegen 
möchte, als mein fast überall eingestandenes Rednertalent. Ja, 
ich muß Ew. Exc. bitten, es nicht für frevelhaften Hochmuth, 
sondern für Streben nach Demuth sdemüthige, aber freilich kühne, 
ganz innige Ueberzeugung und aufrichtige Erklärung von mir) zu 
halten, wenn sdaß) ich von szu) Gott hoffe und zu Ihm inbrünstig 
flehe, diese mir in wichtigen Fällen sselten oder) vielleicht noch 
nie ermangelte sermangelnde) Wirkungsgabe vielleicht auf meine 

eine theils lyrisch, theils episch, ja dramatische Darstellung des heiligen Meß
opfers in einfacher Liederform und ist mir so ans Herz gewachsen, daß ich Gott 
nur immer bitte, mich so lange leben z» lasten, bis ich das wenigstens vollendet 
habe." (Floeck II, Nachtrag 463 ff.).
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künftigen geistlichen Obern, ja selbst smindestens was gegenwärtige 
Bittschrift und deren baldigste Gewährung anbelangt) auf Ew. 
Exc. hocherhabenes Gemüth, zu Gottes Ehre anzuwenden. So viel 
ist gewiß, daß ich überall, wo ich nur einige sja selbst sehr kurze) 
Zeit blieb sgewesen bin, meines anfangs immer befremdend, oft 
lächerlich sogar unangenehm wirkenden Aeußern ungeachtet*)) 
mehrere mir soft) innigst in Gott Verbündete zurückgelaßen, in 
Deutschland, besonders in Oesterreich ein eigenes Publikum (alle 
meine Werke werden gleich nach ihrer Erscheinung in Wien nach
gedruckt) und selbst unter den Großen dieser Erde s— ja in der 
Regel immer mehr unter der allervornehmsten, die mir fast nie 
entgeht, als unter der Mittelklasse, auf die ich oft gar nicht wirke) 
sehr gütige Teilnehmer an mir (die mir aber, Gott weiß es, nur 
in Hinsicht der Sache Gottes wichtig sind) das Glück zu besitzen 
habe, worüber ich mehrere Beweise in Händen, außer meinem 
Darmstädtschen Hofrats-Diplom?) und nur drey (es sind 2 Briefe 
von Baierns künftigen mir sehr wohl und sehr Vorteilhaft be
kannten Beherrschers) Ew. Exc. 8ub 8i§illo in den Beilagen 
et K zu überweisen die Ehre habe. sBesonders aufs andere Ge
schlecht, ich spreche vor Gott und ernst, ist meine Wirksamkeit be
deutend und nur, wo ich solche ins Spiel setze, wenigstens bei 
Damen von hohem Range, selbst bei den, viel religiöser als man 
glauben sollte, gestimmten Französinnen dieser Gattung noch nie 
fehl geschlagen. Was das männliche Geschlecht betrifft, so ist mein 
Einfluß am bedeutendsten bei Militärs und körperlich kraftvollen, 
oft sehr unbedeutend bei körperlich zarten Männern. —)

Zum stillen ländlichen Aufenthalt einer kleinen Dorfpfarre 
dagegen zieht mich meine reiflich erwogene Ueberzeugung, daß das 
Ideal eines ächten und im alten Styl christlichen Priesters, 
welches ganz gewiß mehr als Millionen theologischer Argumente 
selbst auf die Allerungläubigsten wirkt und welches ich in Er
mangelung einer von mir zu erwerbenden großen theologischen Ge
lehrsamkeit, in meiner Person, wenn Gott mir Gnade schenkt, 
aufzustellen, mir zum höchsten Zielpunkte rechne, sich nicht im

Das abstoßende Aeußere Werners bekunden z. B. Luise Seidler („Er
innerungen" herausg. von Hermann Uhde, Berlin 1874, 31), Wilhelm Grimm 
an Jakob brieflich ani 1. April 1809. Frau von Humboldt dagegen schreibt am 
15. April 1811, W's Physiognomie habe während seines römischen Aufenthaltes 
an Milde und Klarheit gewonnen; Floeck II, 259 A. 1.

2) Den Hofratstitel hatte ihm der Großherzog von Hessen-Darmstadt schon 
1809 verliehen.
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Gewühl der Städte, wo Keiner dem Andern gehört, sondern nur 
in ländlicher Beschränktheit, wo die Heerde ihren Hirten, und er 
sie kennen lernt, dauernd realisiren läßt. sDen stillen ländlichen 
Aufenthalt, aber auch den freilich sehr beschränkten Wirkungskreis 
einer kleinen Dorfpfarre dagegen würde ich überhaupt nur dann 
gern erwählen, wenn ich mich überzeugte, daß der von Gott mir, 
seit ich über Religion und Leben tiefer nachdenke, in die Seele 
tief eingeprägte Wunsch zum Missionärleben entweder mit Gottes 
unerforschlichem Ratschluß oder mit dem Willen meiner Gottes 
Stelle vertretenden Obern nicht vereinbar wäre .j

Doch alles das sind nur Andeutungen, die ich Ew. Exc. (dem 
ich als meinem geistlichen Oberherrn und Vater mein ganzes Herz 
aufschließen mußte) eben so wie meine Idee als Feldgeistlicher dem 
heiligen Kriege, in Gottes Glänze vorzuleuchten, ehrfurchtsvoll und 
unbedingt anheimstelle. Der geistreligiöse Jndifferenzpunkt ist das 
Centrum einer mit großem Unrecht verlästerten Genoßenschaft, 
die immer das Ideal geistlicher, socialer Verhältniße bleiben wird, 
so wie der Phalanx der Kirche war. Sie habe ich, wiewohl ich 
ihr nicht angehörte, zu Rom eben so genau als Vortheilhaft kennen 
gelernt'), und mir für immer daraus abstrahirt, daß Indifferenz 
über das, wozu man in Gottes Sache gebraucht werde, und Obedienz 
gegen deßen irdische Stellvertreter (die jedesmaligen Obern) die 
Basis des priesterlichen Dienstreglements sey.

Wohin mich also der Bischof, der mich gnädigst ordiniren 
will, schicken wird, dahin gehe ich ohne Widerräsonnement, ohne 
Widerrede. Das ist meine förmliche Erklärung an Ew. Exc und 
das Einzige, was ich derselben als Bitte hinzufüge, ist mein Gesuch: 

um Erlaubniß, gleich nach meiner Ordination eine kurze 
Urlaubsreise über Wien nach Berlin machen zu dürfen, 
um mich durch gänzliches Arrangement meiner profanen 
Angelegenheiten, zur gänzlichen Widmung meiner Person 
zum heil. Amte ganz nach Ew. Exc. Leitung vorzubereiten.

Gott, nach dessen brünstiger Anrufung ich diesen Aufsatz ge
schrieben habe, sieht meinen redlichen Willen, mein ihn suchendes 
Herz. Beides kann dem Scharfblick des hohen Obern nicht entgehen, 
an den ich dies schreibe. Er, der als großer Menschen- und Welt
kenner allgemein mit Recht anerkannte, wird sich überzeugen, daß 
ich Priester seyn muß und daß unser Vaterland, zumal das 
protestantische Deutschland, und ganz besonders Preußen, zum 

vgl. Hankamer a. a. O. 254.
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katholischen Glauben, ohne es selbst oft zu ahnden (die Gescheuten 
aber sehen es schon) fast gewaltsam hingerißen und ihn mit Freuden 
da und dann ergreifen wird, und wenn Hlobsm die Allmacht unseres 
Glaubens von deßen eigenen Priestern nicht mehr (wie seither oft 
selbst von den beßern) verkannt, und durch thätige und gerüstete 
Hände, unter Gottes Leitung gehandhabt werden wird. Endlich 
wißen Ew. Exc. bester als Jemand, daß ocessio cslvs ist, und ein 
so günstiger Augenblick, als wie ihn jetzt das Schicksal bereitet hat, 
in 1000Jahren nicht war, vielleicht in lOOOJahren nicht wiederkommt.

Nach diesem allen hoffe und flehe ich daher, dah Hochdieselben: 
meine ungesäumte Aufnahme ins hiesige Seminar, zu 
der ich jeden Tag bereit bin, gnädigst verfügen, meine 
Ordination aber so sehr beschleunigen als erleichtern, 

und sich dadurch neue Ansprüche auf Gottes Segen und den Dank 
eines armen Menschen erwerben werden, der 4 Jahre wie ein 
Hirsch nach frischem Wasser ununterbrochen und wirklich Tag und 
Nacht nach diesem Heile gelechzet und keinen sehnlicheren Wunsch 
hat, als Gottes priesterlicher Knecht, der Kirche treues Mitglied 
der armen Menschheit thätiger Miterretter und Mitbeförderer, 
oder doch Vorläufer einer ihr, wenn Gott und die Kirche will, 
unausbleiblich und nahe bevorstehenden glorreichsten Periode, und 
in Bezug auf Hochdieselben, ewig mit unbegränzter Ehrfurcht zu seyn

Ew. Exellenz
allertreuester und ganz unterthänigster 

Diener, Sohn und Fürbitter
brisärick lmckwi§ 2aeksris8 ^V.

In derselben Angelegenheit richtete Werner am Ende des 
Jahres 1813 auch ein Schreiben an den Fürstprimas von Dalberg.

?. 7.
Eure Königl. Hoheit waren im August d. I., als ich zum 

letzten Male Höchstdenselben aufzuwarten die Ehre hatte, so gnädig, 
mir die von mir tiefunterthänigsi nachgesuchte Ordination als 
Priester und psr con8äquenee die Aufnahme ins Aschaffenburger 
Seminar huldvoll zu bewilligen. Da ich nun gegenwärtig diesen 
Schritt zu thun dringendst intentire, so flehe Ew. Hoheit ich 
devotest, des Herrn Weihbischofs Excellenz desfalls um so baldiger 
Huldreichs zu authorisieren, als von schleuniger Erfüllung dieses 
Gesuchs, das langersehnte Glück meines Lebens abhängt, das seinen 

10
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Schöpfer in Höchstdenselben zu verehren sich nie entwöhnen wird.
Zum Schluß dieses Jahres und dieses Briefes geruhe mein 

allertheuerster Fürst und Herr nur noch etwas zu erlauben — eine 
Parabel:

Die Freunde des großen Hiob, d. h. die von ihm gemästeten 
leidigen, aber doch nicht versteinerten Tröster, kamen zu ihm, setzten 
sich und schwiegen, aber mit erstarrendem Jammer, drei Tage und 
drei Nächte. Alles das ist mein Fall, nur daß jene doch leidige 
Tröster waren, ich gar keiner sein darf; daß jene schweigen wollten, 
ich es muß; daß jene drei Tage jammerten, ich nun schon zwei 
Monate. Um wen? Um das Schicksal etwa, das den großen Hiob 
schlug? Nein! denn das Schicksal ist Gott, und Gott ist gut! 
Oder um den Hiob selbst? Nein! denn Er muß doch wißen, daß 
sein Erlöser lebt, wer ihm die Prüfung sendet und wer sie glor
reich enden wird. Aber um mich, der ich nicht einmal wünschen 
darf, Eliphas zu sein oder Theman, sondern Weltpriester sein will 
und muß, wäre es auch nur damit ich der plumpen Welt einmal 
frank und frei sagen könne, daß, um sich aus der Asche zu erheben, 
sie Hiobs, sich ach! nicht einmal vertheidigende Duldergröße, ehe 
sie solche verlästern, mindestens erst begreifen oder wenn sie es so 
wenig als Eliphas und Theman könne, wie diese schweigen müße!

Der ich mit reinem und tiefem Schmerze die ewige Dank
barkeit, Verehrung und unverbrüchlichste Treue theilen 
muß, mit der ich ehrfurchtsvoll ersterbe

Ew. Königl. Hoheit
?. I.. 2. ^V.

Im Januar 1814, in der Oktav von Pauli Bekehrung, trat 
Werner in das Priesterseminar in Aschaffenburg ein, am Feste 
von Apostelteilung den 16. Juli 1814 im 46. Lebensjahre empfing 
er die Priesterweihe.



Die Totentsfel des ehemaligen 
Tranziskanerklosters zu wsrtenburg.

Von Walter Tioppenhsgen.

In der Sakristei der Klosterkirche zu Wartenburg hängt eine 
alte Totentafel, die kurz vor der Aufhebung des Franziskaner- 
klosters*) abgefaßt worden ist. Als ständiges Alemento mori und 
als sichtbares Zeichen ihres Dankes an die Wohltäter hängten die 
Mönche diese Tafel in der Kirche auf. Später, Wohl als der Staat 
nach dem Tode des letzten Priesterbruders und Guardians Tiburtius 
Bojarzinowski ('s 4. Juli 1830) das Kloster in seinen Besitz und 
in seine Verwaltung nahm, wurde die Tafel in eine Kammer 
geworfen?) Hier fanden sie die Wartenburger Pfarrgeistlichen und 
bewahrten sie in der Pfarrkirche auf. Wann die Totentafel ihren 
heutigen Platz in der Sakristei erhielt, läßt sich nicht genau an
geben, jedenfalls nicht vor Mitte des vorigen Jahrhunderts; denn 
diese Sakristei ist damals erst erbaut worden.

Auf die Bedeutung der Totentafel hat Wohl als erster Georg 
Lührb) hingewiesen; er hat sie in seiner Arbeit: Die Schüler des 
Rößeler Gymnasiums (1631—1797) in E. Z. 15—18, 1904 ff 
benutzt und sie als „eine wichtige Quelle unserer heimatlichen 
Geschichte" bezeichnet, „die es wohl verdiente, vor dem Untergang 
bewahrt zu werden" E. Z. XVII, 6. Hier hat Lühr auch den Kopf 
der Tafel (bunedrslis con^enes .) wörtlich wiedergegeben.

Als Zeit ihrer Niederschrift nennt die Tafel das Jahr 1805. 
Einige Nachtragungen sind noch später von verschiedenen Händen

r) Die Franziskaner wurden im polnischen Reiche auch Bernhardiner genannt.
2- Bries des Erzpriesters Krzynkowski vom 26. Jan. 1835 an den Fürst

bischof. Spezialakten der Bisch. Curie Frbg. Abt. III. Fach Wartenburg Nr. 34.
Auch an dieser Stelle danke ich Herrn Professor Dr. Lühr und Herrn 

Regens Brachvogel sür die freundliche Förderung dieser Arbeit. Ebenso danke ich 
Herrn Erzpriester Heller in Wartenburg sür sein bereitwilliges Entgegenkommen, 
das mir ermöglichte, öjter die Totentafel benutzen zu können. Gern spreche ich 
ferner Herrn stuä. tbeol. Paul Wolfs und Herrn stml. pbil. Franz Grimm meinen 
Dank für ihre Mithilfe aus.
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gemacht worden; als letztes Datum ist der 28. August 1817 ein
getragen. Die Überschrift der Tafel besagt, daß die Tafel die Namen 
der Stifter und Wohltäter des Klosters, mögen diese in der Kloster
kirche oder anderswo begraben sein, und die Namen der Ordens
priester und Laienbrüder, die hier gestorben oder begraben sind, 
aufzählen will.

Als ersten Stifter nennt die Totentafel Ermlands dritten 
Bischof Eberhard von Neiße und knüpft daran kurze geschichtliche 
Bemerkungen, die aber kaum einen Wert haben, weil sie auf die 
Chronik Simon Grunaus, oder wie die Tafel sagt, Simon Grunen- 
bergs und auf andere Preußische Chroniken zurückgehen, deren An
gaben stets nur mit großer Vorsicht zu benutzen sind. Als zweiter 
Stifter des Klosters wird der Kardinal und ermländische Bischof 
Andreas Bathori genannt. Er hat das Kloster wieder hergestellt, 
nachdem es zur Zeit der Reformation einige Jahrzehnte leer ge
standen hatte, und ihm wieder von neuem die Söhne des hl. Fron- 
ziskus zugeführt. Hier in der Klosterkirche hat der Kardinal auch 
für sich und seinen Bruder Balthasar ein schönes Marmorgrabmal 
setzen lassen. Dann zählt die Tafel weit über 100 Namen von 
Wohltätern auf, darunter Bischöfe und Fürsten, Domherren und 
Ratsherren. Ja, die Wohltäterliste weiß auch einige Frauennamen 
zu nennen; sie endet mit dem Jahre 1817. Das Verzeichnis der 
keliKlO8i ?atre8 sc ?rste8 beginnt mit dem 8. August 1599 und 
schließt mit dem 28. August 1817 und bringt fast 200 Namen*) 
mit Todestag und Todesjahr. Viele Namen, die uns die Tafel 
nennt, finden sich auch heute noch in der Wartenburger Gegend. 
Die Grabsteine, die von der Tafel erwähnt werden, liegen noch 
in der Klosterkirche.

Die Totentafel ist in schwarzem Holzrahmen mit dunkelgelben 
Innenkanten eingefaßt. Größe: Äußerer Rahmen: 210X114 cm; 
innere Tafel: 192X96 cm. Als Schreibgrund ist grau gestrichene 
Leinwand verwendet. Den rechten und linken Rand schmücken ge
malte Bandstreifen, von je vier Totenköpfen, die mit über Kreuz 
gelegten Gebeinen verknüpft sind. Unten in der Mitte ist eine 
Sand- oder Wasseruhr dargestellt, zu ihren Seiten je eine Sichel, 
dann Blumen. Die ganze Fläche der Tafel ist in 5 senkrechte 
Abschnitte eingeteilt. Auf dem ersten stehen die Namen der Stifter

>) Also nicht nur die von 1793—1805 dort verstorbenen Ordensmitglieder, 
wie Lühr E- Z. X VII, 6 angibt.
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und Wohltäter bis zur Hälfte des zweiten. Dann von der Mitte 
des dritten die Namen der Mönche und Brüder bis gegen Ende 
des vierten. Der fünfte ist unbeschrieben. Die Eintragungen sind 
sehr sauber ausgeführt. Die Abkürzungen sind fast in jeder Zeile 
anders, auch die Zeichensetzung ist nicht einheitlich durchgeführt. 
Die späteren Nachträge sind unordentlicher und zum Teil schwer 
lesbar. An einigen Stellen ist die Farbe schon weggeplatzt.

Trotz des ernsten Bemühens, die Totentafel möglichst genau 
wiederzugeben, mußten doch einige Änderungen und Zusätze gemacht 
werden. So wurde versucht, die Abkürzungen etwas einheitlicher 
zu gestalten, und für recht häufig Wiederkehrende Worte wie paroctius 
einfach psr. geschrieben. Andere Abkürzungen wie z. B. das dem 
Buchstaben § ähnliche Zeichen für U8 wurde aufgelöst, oder es 
wurde z. B. statt obsrvntia obbsrvantis ausgeschrieben. Manche 
Abkürzungen der Tafel hinwiederum wie z. B. ?. 0. oder ^.V. ?. 
sind unverändert gelassen.

Die ziemlich willkürliche Setzung von großen und kleinen 
Buchstaben wurde einer einheitlichen Schreibweise geopfert. Die 
fortlaufende Zählung der Namen hat die Tafel nicht, sie ist 
aus praktischen Rücksichten hinzugefügt worden. Bei den Wohl
tätern gibt die Tafel erst seit 1758 das Todesjahr an; soweit das 
Todesdatum zu ermitteln war, — Dittrichs Auszug (siehe unten) 
tat dabei gute Dienste — ist es in einer Fußnote angegeben. Die 
Mitglieder des Ordens sind leider nicht mit ihren Vornamen, 
sondern nur mit dem Klosternamen angeführt; soweit der Vorname 
bekannt war, ist er in einer Fußnote hinzugesetzt worden. Für 
die Fußnoten sind besonders die drei zunächst genannten Schriften 
berücksichtigt.

Schriften:
?re8d. — ?re8d^terolo§ia V/armien8l8,

Die Priester der Diözese Ermland (in alphabetischer 
Reihenfolge). Manuskript im Besitz des Erml. Gesch- 
Vereins.

Röß. — Lühr, Georg, Die Schüler des Rößeler Gymnasiums in 
E. Z. 15—18. 1904 ff?)

y Das Aussuchen der einzelnen Namen wurde mir dadurch wesentlich er
leichtert, daß mir Herr Professor Lühr sein handschristliches alphabetisches Verzeichnis 
zur Verfügung stellte.
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Matr. — Lühr, Georg, Die Matrikel des päpstlichen Seminars 
zu Braunsberg 1578—1798
in Alon. Ni8t. Wurm. XI, 1; 2. 1925 u- 26.

Der Auszug des 1915 verstorbenen Dompropstes Dr. Dittrich 
aus dem ^rckivium 6onventu8 Vartenbur§en8l8, das sich im 
bischöfl. Archiv in Wloclawek befindet. In seinem Auszug hat 
Dittrich auch den 6a1a1o§u8 Lsnekactorum Lonv. Vart. berücksichtigt. 
Viele Namen der Totentafel finden sich wieder, dazu noch nähere 
Angaben zu den einzelnen, oft auch das Todesdatum?)

Ein Verzeichnis der im Wartenburger Kloster begrabenen 
Wohltäter; es bringt über 40 Namen. Abgedruckt in der Warten
burger Zeitung vom 24. Juni 1927.

Mehrere Verzeichnisse der Wartenburger Bernhardiner zu Ende 
des 18. Jahrhunderts im Staatsarchiv zu Königsberg und zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts im Bischöfl. Archiv zu Frauenburg und im 
Magistratsarchiv zu Wartenburg. In der Schreibweise der Namen 
findet sich manche Abweichung.

Eine alte Abschrift der Totentafel, die Wohl vor einigen Jahr
zehnten angefertigt worden ist. Wahrscheinlich ist es dieselbe, die 
von Herrn Behrend aus Gr. Bössau eingeschickt war und in der 
48. Sitzung des Historischen Vereins für Ermland am 15. Juni 
1869 in Frauenburg vorgelegt wurde als „ein Manuskript, welches 
die Inschriften der Klosterkirche zu Wartenburg, sowie ein Ver
zeichnis der Franziskanerpatres jenes Klosters aus der Zeit von 
1599—1817 enthält". E. Z. IV, 688 f. In Wirklichkeit handelt 
es sich aber um eine vollständige Abschrift der Totentafel; von 
Inschriften sind aber nur zwei verzeichnet, die des Bathoridenkmals 
und die des Kobierzycki'schen Grabsteins.

Da die Totentafel einigermaßen gut lesbar ist und auch die 
alte Abschrift in Zweifelsfällen hinzugezogen werden konnte, so 
bedeutet es keinen großen Nachteil, daß die E. Z. XV, 409 von 
Lühr angeführte Schrift Alemoria pstrum so krstrum mortuorum 
Orckinw Mnorum 8. ?. brauchet reAulsrw ob8srvantise provineiae 
Alsiorw polonise 8. Alarme ^n^elorum. 8ub re§imine k. ?. llo- 
snm8 blepomuceni Aloktlibow8ki, kx — Velin. Oen. Alinwt. ?ro- 
vineislia, 8.1. h,. lubilsfi. ?ro U8U guotickiano reimpre88a Vsr8avise 

v. 1793. nicht eingesehen werden konnte. In dieser Schrift 
finden sich Wohl auch die auf der Totentafel genannten Bernhardiner-

^) Diesen Auszug hat mir gütig Herr Regens Brachvogel zurBerfügung gestellt-
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Abkürzungen.
a6m. - a6mo6um 
aroliipr. - arodipr^d^ter

R. ?. - aämoänm reverenäus patvr
V. aümoüum vsnsradlli« pater 

0. - oonktzssarius
ean. - eavoniene
oapel. - eapellanu8
0. D. - eonktzZsarius vmeritn8
6tzl. - 0tzl8ll8
Velin. 06l8i88imU8 
v. 6omivu8
Ona. - üomina
ep. - Vpi3eopu8
E- Z. Zeitschrift für die Geschichte 

und Altertumskunde Erm- 
lands

k'. - krater
kam. kamatU8 
I'rd. - ^rauendur^enei^
O. - ßuaräianue
§6n. - xsnerosue

6utt8t. - Outtetaäien^ie
III. - LIIll8tri8
IIIm. - illn8tri83imu8
1^. Iaieu8
Ll. - MLANI60N8

V. - multum V6ii6radili8 pater
ood. - nodili8
nobm. oodiIL88imus

Pater 
par. paro6kn8
perill. - perIIIu8trL8 
1^. O. Pater Snaräianne od. prae-

älealor xeneralie 
kraeä. - praeäieator
rev. reverenäu8
revm. reverenäi88iinn8
R. ?. - rev6renän8 Pater
spee. - epeetadilie
Varm. Varmieneie
Vart. Vartendurxen3i8
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?unedrs1l8 Lon^snes Oel8l88imorum «IIIu8tri88imorum et 
Keverenäl88imorum Dominorum 8in8ulsri88imorum Kuiu8 l^oci 
bunästorum; ätem ?erillu8trium, ^IsZnikicorum sc Oenero8orum 
i8tlU8 Oonventu8 Lenetsctorum mortuorum, kic et slibi requie8- 
centium; sc tsnäem 8erie8 ^eli§io8orum ?strum et ?rstrum live, 
in loco äekunctorum; nee non sliorum ibiäem con8epultorum. 
^nno Domini: 1805. Datum 13. äulii con8eripts.

?rimu8 tunäator conventu8 Vsrtembur8en8l8 tratrum oräi- 
n>8 minorum 8.?. ?rsnci8ci re§ulsri8od8ervsntisesä8^näre-

1. am. ^po8tolum kuit illm. revm. D. 3osnns8Lberckaräu8') ep 
Vsrm. tertiu8 p08t ^N8elmum^) online Nl8nen8em, pro- 
te88ione?rsnei8csnum, re§nante in?ru88is Oenersli ^Is§i8tro 
Ägtriäo?ucktwsn8en in oräins XII. Nie illm. revm. ep>8eopu8 
in Oalinäerlsnät in eremo pene8 Iscum ?i88en äictsm motu8 
pietst>8 stkectu in Deum et in 8erspkicum pstrisrckam 8. 
?rsnci8cum snte8i§nsnum no8trum ibiäem sä urdi8^) moenia 
anno 1326 tunäsre coepit mona8tsrium^ tratrum minorum 
vulxo Lsrki88er äictorum, quoä pO8tes kelicitercomplevit 
nod. D. ?riäericu8 äe l^ibenron,^) sävocstu8 eiv8äem epi8copi, 
ut trsäit 8imon 6runenber§^ tract: 8 csp. 9 sc slii 8criptors8 
terrse ?ru88ise. Lt koc mona8terium primitu8 pertinebst 
sä provincism 8sxonicsm 8. äosnni8 Lspti8tse. ä^itur s prima 
tunästions buiua elsu8tri ksbitsbsnt no8tri trstre8 provincise 
8sxoniae plu8 minu8 eirciter 172 anno8, äonee ob bella, 
pe8tem prseäicti no8tri trstre8 coacti tuerunt äerelinquere 
Lumina cum smarituäine coräl8 prselibstum conventum Vart, 

kinc praeäictu8 conventua eirciter anno8 44 ob äitkicultatem 
temporum et 8pscisliter ob Zsnerslem totiu8 civitsti8 con- 
tlsArstionsn s no8tri8 reman8it äerelictu8 u8qus sä snnum 
1586 sut plu8 minu8.

Isnäem eminsnti88imu8 revm. Dominu8 ^näres8 
2. Lstkoreua^) 8. 6. 6aräinali8, ^bba8 Orerwinen8l8, I>rse-

Viktor Röhrich, Geschichte des Fürstbistums Ermland, Brsbg. 1925, 
83 ff; f 25. Mai 1326.

r) A. a. O. 11 ff; 's 1278.
A. a. O. 106 f; E. Z. XIV, 683 ff.
E. Z. XIV, 694 ff.

") Friedrich votk Liebenzelle.
«) s 31. Okt. 1599. Presb.
') t 31. Okt. 1599. Presb.
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posi1u8 §enersÜ8 ^1ieckovien8i8 ep. Vsrm., quonäsm 8ere- 
Nl88im> re§i8 ?olonise ei ?rsn88ylvsnise principi8 Lstkorei 
ex kratre nep08, Vart. clsu8trum s 80äs1ibu8 oräini8 minorum 
8. ?. ?rsnci8ci äerelictum reseäikicsvit et provincise polonse 
eiu8äem oräini8 contulit. Lt ne annonss äitkicultste preme- 
retur, psrpetusm proviäit et in8erip8it eieemo8ynsm. Viäe 
Ikomsm Ireterum tol: 124. — Nie re8taurator Iibers1i88i- 
MU8 a quoäam nebulone occi8U8 in Vslsckis.

3. Lei. revm. O. ?etru8 l^licki') protector et denetsctor muni- 
kicsntl88imu8.

4. Ni8 8ueceäit cel.princep8 sc revm 8imon Kuänicki^) eiu8äem 
6ioeee8l8 Vsrm. ep., qui torniesm tam in ckoro, qusm in 
ip80 corpore eccle8ise con8trui et concamerari kscit; multoque 
8ub8iäio sä slia con8trusnäa prss8to tuit.

5. Lei. sc revm. princsp8 I^icolau8 8r^8rkow8kib) denetsctor 
§rstiO8i88imu8.

6. ällm. revm. O. (I^aurentiu8) Kock,^) csn. brsusnburAen8i8.
7. ^1. v. Nu8rsü8ki äe vills Ku8rsny, quonäsm otkicio bur§- 

rsdistu8 Neil8ber§en8i8 et 8eebur§en8i8 kunctu8, vir pietste 
er§s veum in8i§ni8 et er§s psupere8 muniticu8.

8. U. v. ^lbertu8 Kodierr^cki äe >VsIknowo, 8epu1tu8 in no8trs 
ecc1e8ia.

9. ^1. O. Meksel I)qdrow8ki ex ^likot^ et ^l. O.
10. ^näres8 O-^brow8ki ex N8tnik cum con8orte 8us
11. Usrxsrettis nobm. et äevoti88ims temins, qui 8in§uli8 snni8 

provi8ionsm et lsr§i88imsm sleemo8Msm kuic conventui 
sämini8trsrunt et ex 8pecisU kavors sc äevotione äepin§i 
cursverunt ims§inem 8. ?ranci8ci, uti viäere iicet in sltsri 
eiu8äem 8sncti uns cum 8temmsts proprio et snno 1657.

12. ällm. sc revm. v. ^licksel 8cksmboAen^) csn. et csntor 
eapituli Vsrm.

13. ?eril1. sc säm. revm. O. äosnne8 kkuärki.b) csn. Vsrm., vir omni 
virtutum heuere claru8 no8trseque reli^ioni et in8tituti smsnti8- 
8imu8 et 8emper sääictis8imu8. 8epu1tu8 in no8trs ecele8is.

f 13. Juli 1616. Presb.
-) f 4. Juli 1621. Presb.
»)-f-7 Febr. 1643. Presb.
») 1-2S. März 1626. Presb.
°) 1-17. Dez. 1648. Presb.
b) auch Rucki geschrieben, f 5. Jan. 1649 Presb.
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14. Ulm. revm. l). ?sulu8 Oornicki/) prsspo8itu8 cspituli Vsrm. 
8epuI1u8 in no8tra ecels8is snte maiu8 sltsre.

15. IIIm. revm. v. ^näres8 dy8skow8ki,^ csn. cstke6rsli8 Vsrm. 
8epu!tu8 in no8trs eccle8is.

16. Illm. revm. O. 3or»nne8 8amp8cdekt,b) csn. Vsrm. et 8. 8. 
IVl. in ?oionis 8ecretsriu3, qui cum pietats, reli^ione et 
smore in Oeum, tum etism ksvors. dsnevolentis et msgni- 
licenti» munerum 8uorum erge oräinem no8trum sä6icti88i- 
mu8 tuit. 8spultu8 in eccle8is no8tra snte msiu8 sltsre.

17. ?srill. a6m. rev. O. 3osnne8 ?r2xtul8ki/) par. Ksm8ovien8i8, 
vir pistate ac reli^ione in Oeum in8l§ni8, munikicentis ac 
libernlitste in p3Upers8 iilu8tri8, multsrumque sliarum vir- 
tutum 8udlimi8.

18. 8pec. O. ?etrv8 82M8ckekt, procon8ul Vsrt. et.
19. ^lsr§sretks 6e 6omo dicktein8teinisns^) con8or8 eiu8. 

8equis8cunt in tornice pstrum sc krstrum.
20. ?erill. »6m. rev. v. UajeiV8ki,b) prsepO8itu8 8i8bur§en8i8, 

benetsctor eximiu8 1rstridu8 no8tri8 s66icti88imu8 odiit pe8te.
21. perilli säm. rev. O. 8ucs8 Kri§eru8^ srcdipr. Vsrt. comen- 

6sriu8 Neelsder8sn8i8,b) reli^ioni N08trse s66icti8simu8, 
odiit Neil8der8se ibique 8epultu8.

22. ?eri!l. säm. rev. v. lVlicksel 8i6lsriu8d), 8. ?. Ooctor, csn. 
Vsrm., vir vitne ints§rit3te sc morum ßrsvitate in8i§ni8 
odiit in conventu no8tro et 8epultu8 snts msiu8 nltsre 8ud 
lapiäe Kobierryceinno.

23. ?erill. rev. O. 3scobu8 8kornis/°) psr. 8cdemdur§en8i8.
24. ?erill. rev. I). ?etru8 8»äow8ki^') pnr. in Kleebsr§ odiit 

pe8te. Nie totam 8ud8tantism 8unm conventui no8tro lexsvit.
25. Ona Oertru6i8 82yprow8ks.
26. I§ob. v. 8tnni8lsu8 Lolimow8ki.

1- 8. März 1632. Presb.
-) -t ca 1640 (?). Presb.
b) auch I^ampsbekkt geschrieben s 4. April 1649.

s 29. Okt. 1652. - Presb.
b) bei n ist die Farbe weggeplatzt.
«) f 17. Sevt. 1657. Presb.
") auch Lrüsssr geschrieben, 's 1657. Presb. Matr. 585.
b) Heilsdsrxsnsis.
») -s- 1658. Presb.
10; Auch Loorniu und Lsornu geschrieben; 4 14. April 1661. Presb.
») 1- 1658. Presb.
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27. Illm. revm. I). Sremborovvski,') 6663NU8 capituli Vsrm. 
28. ^l. O. V. II86N,2) 1,36168 in 86§in6n, b6N6k36tor iN8i§Nl8. 
29. Illm. r6vm. O. 8on68iu8,b) 63N. Vsrm., 56p6ntin3 mort6 odiit. 

30. Illm. r6vm. I). ^Ib6rtu8 I^o>vowi6y8ki/) csn. Vsrm., qui 

p3rsly8i tactu8.
3l. ?6sill. 36m. r6v l). 8lumn3u^) arclilpr. N6lrse6N8l8.

32 Illm. r6vm. I). Lkri8topkoru8 8i§i8munäu8 3 3tO6886l,°) cu8to8 

cstli6ässli8 6L6l68i36 Vsrm., 8^näl6U8 A6N6rsll8 Kuiu8 6ON- 
V6ntu8, 86pultu8 in 1108^3 666l68t3 3Nt6 M3M8 3lt356 8ub 
lspi66 Kobi6l-2jt66i3N0.

33. IVI. 36 §6N. v. W6li36l 3 V3M53U Oombrow8kl/) qui quo- 

Iib6l 3NN0 6X frum6nto V3N0 1r3tribU8 3NN0N3M 66pt3M obtulit.
34. l^I. 36. §6N. O. 638lmiriu8 K3min8ki,b) 636lib6M 3^en8 Vlt3M, 

86pultu8 68t in korni66 frntrum no8trorum 8ub 3lt3ri b63l!8- 
8iM36 Vir§ini8 6t M3tri8 IVl3N36.

35. IVI. 36 §6N. O. Otto 8uttl6r. b)
36. U. 36 §6N. O. ^mbr08iu8 86k3ud), qui 60r6i8 8in66rit3t6 6rßl3 

86l-3pKl63M r6li8I0N6M 6u6tu8, non 8olum b6N6Ü6l3 l53tn- 

bu8 NO8tN8 P5368titit, 866 6tl3M 6UM 6I866M PO8t M0rt6M 
qui686656 voluit, >366t in Iornl66 kr3tl'UM.

37. ?6riII. r6V. v. 3O3NN68 86)lttl6r^), P35. K3lk8t6iN6N8l8, b6N6- 

k36tor 6l3ri88lMU8.
38. ?6N>l. IVl. L>N3 l)orotk63 L3ä)lÜ8k3 d), b6N6k36trix 3Mpll88lM3.

39. 8p66. O. Urb3nu8 Wün66rli6k") 30 3NNI8 36tU3ll8 8yn6i6U8 

Kuill8 6ONV6NtU8.

40. ?6riII. l^I. O. LN6U8 0us66N8t6lN63pit3N6U8.
41. ?6Nll. r6V. O. ^360b1 835626>V8l<i'b), P35. Oi1t6r8W3l66N8l8, 

b6N6l36tor in81§ni8.

l) f 29. März 1661. Presb.
2) nach Diltrichs Auszug äs ÖIsssu geschrieben; f 1664.
-l 1- 1664.

auch I^olvis^eslll und Xovvisoki geschrieben. Presb.
1- Sept. 1671. Presb. Näß. 43.
t 23. April 1671. Presb.
f 27. April 1671

S) f 28. Febr. 1673.
») f 1676.
1") auch Reitter geschrieben; f 15. Jan. 1677. Presb. Röß. 52.
") ch 1677.

Nach Diltrichs Auszug: Oüläsnstsrn; f 1677- 
»> f 1677. Presb. wohl nicht Röß.567.
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42. Oen. v. Weksel Worsüski') ex ?reu8evo, iuvenis dens- 
sikectus religioni no8trse.

43. I). äictu8 psmpecki.^
44. Illm. rev. O. 3osnne8 Orislyn^ib) csn. Vsrm.
45. ^6m. rev. v. ?e1ru8 NsnniA^), cspsll. Outt8taclien8is.
46. ^äm. rev. v. I^surentiu8 ?rsy88 ^).
47. ?erill. säm. rev. v. 3acobu8 Xretrmerb), psr. l.smkovien8i8
48. ?eriU. säm. rev. v. 3osnne8 l^sm8ckeupk^), csn et 6ecsnu8 

Ou1t8ls6ien8i8.
49. Oen. v. 6s8lmiru8 vromler^), 8spultu8 ?rauendur§i.
50. Illm. revm. O. ^äsmu8 Konsr8kjb), csn. prsepO8ltu8 Vsrm-
51. ?erill. s6m. rev. O. lAartinu8 koäym'"), srckipr. Vsrt. obiit 

in msiori kedäomscls, no8tri8 krstribu8 bene skksctu8.
52. ?erill. rev. O. ^äsmu8 Ksutek"), psr. Ksm8avien8i8, bene- 

ksctor in8l§ni8.
53. Illm. revm. O. 2aeksris8 3osnns8 Lrslo^), esn., cu8tv8 ei 

okkicisll8 §eneralis Vsrm. se no8tri conventu8 Vsrt. §eneral>8 
8ynäicu8.

54. ?erill. sclm.'rev. O. ^Oeor^ Orexoriu8 Kotliu8"), psr. in 
KIsebsrk.

55. ?erill. säm. rev. O. ^n6res8 ?okl^^), psr. in ?uräs, conkrater 
qui eonvenium kunc Vsrt. iecit ksereäem bonorum 8uorum.

56. ?erill. aclm. rev. I). X. Msrtinu8^ Nsrkelät,^) psr. in 
Nenricau.

57. kev. O. 6liri8topkoru8 Ikiel/^ cspell. Krun8ber§en8i8.

») f 1677; nach Roß. 506 f 1676.
«) f es. 1677.
»1 i 4. Nov. 1680 oder 1681. Presb.

f 1688. Presb.
») 1- 1683. — Presb. wohl nicht Röß. 296.
«) s 1684. Presb.
?) auch I.amsbsM geschrieben; f 26. Jan. 1685. Presb- und Röß. 130 steht 

der Vorname 8aeobus.
«) f 1685.
») f 8. Nov. 1685. Presb.
»°) f 13. April 1685. Presb.
", f Juni 1686. Presb. Röß. 312.

auch L^ole geschrieben; 's 1687 nach Presb. ch 2. März 1692.
>b) auch Lotbius geschrieben; ch 1. Mai 1687. — Presb.
") ch 6. Mai 1687. Presb. vielleicht auch Röß. 151.
u) s 27. Okt. 1687. Presb. Matr. 689.
") -s- 1688. Presb. Röß. 145. Matr. 704.
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58. ?enll. 26m. rev. O. sSimon^ I^ieräuneeki,') srcdipr. 8sedur- 
§SN8l8.

59. O. ^1exan6er?ro8rks?)
60. 6lan88imu8 v. k^. ^03NNL8 ?ksädseu8l Nemin^i?)
61. ?erill. ^1.1). Ustkiss Ks6yn8ki/) denetsctor 8in8ulsr>88lmu8.
62. Il1m. rev. O. 3osnne8 ^Votoiv8ki/) catdeärslib Vsrm. csn 

et 6ecsnu8, 8vnäicu8 Aenersll8 Kuiu8 conventu8 et denetsctor 
SMpIl88lMU8.

63. I^ob. One ?ere88>s Nslukoivs.b) denetsctrix in8i§nl8.
64. Leim. revm. O. 3osnne8 8tsni8lsu8 s 2d^8ryn 2d^8ki/) 

ep. Vsrm. et 8smdien8l8, 8. k. 3. prineep8, pster et bene- 
tsctor 8ln§ulsri88imu8.

65. 8pec. Ons Lstksrins ^Vernerin?)
66. 8pec. Ons LIars ^obertovts^s eivi88s Vsrt.
67. 8pec. Ons Llsrs Kie6yn8ks,^) civi88s Vsrt.
68. O. ?doms8 ?smpeeki.")
69. v. Os8psru8 Idiel.")
70. 8pec. sc. kam. O. ^1sttseu8 Lekorn, 'b) eon8ul Vsrt., 8xn6icu8
71. Zminentl88lmu8, celm. prmcep8, prims8que re§ni polonise 

Wcksel ks6r!ejotV8ki,") 8. l?. 8. csr6ins1l8, quonäsm ep. 
Vsrm., denetsctor Kuiu8 conventu8 muniklcentl88imu8.

72. 8pec. O. ^ntoniu8 Oekorn,^) denetsctor in8ikni8.
73. kev. I). Nicdsel Oomdro>v8ki3°) 8yn6icu8 §ener»U8 >8tiu8 

conventu8.
74. AI. O. ^lbertu8 6e Lutowice llycr,") 8. k. ^1. ?o1oni exer-

auch ^ioärviooki geschrieben; i 1688. Presb. Röß. 321; Matr. 777. 
f 1689. Vielleicht Rötz. 78.

b) auch Liemsa geschrieben; f 16. Mai 1689. Presb. Rötz. 263; Matr 764. 
«) f 1689.
') f 6. Febr. 1697. Presb. Rötz. 518 Anm.
«) -s- 1696.
's auch Sbnsbi geschrieben; f 2l. Mai 1697. — Presb.
») f 1698.
») t ca 1699.

1- 1700.
"s f 1700. Wohl Rötz. 981.
'2) f 1704.

f 1705. Rötz. 1275; Vater des Antonius Cekorn.
") f 13- Okt. 1705.
'b) auch2«koro geschrieben; h 1703- Rötz. 1275.
»») t 11. Febr. 1706. Presb. Rötz. 476.
»'s 1- 22. Juni 1706
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citu8 espitaneu8, Kssre8 in dlikielko^vo, deneksctor muni- 
kicu8.

75. 8pec. ac kam. I). ?rsnci8cu8 vromler,') patritiu8 Vsrt., civi- 
1a1i8 vero ^Ilen8teinen8l8 eon8ul et Kuiu8 conventu8 apo- 
8tolicu8 8yn6icu8, deneksctor eximiu8.

76. perill. rev. I). ?etru8 Octelkowski,^ psr. 8srtken8en8l8, 
deneksctor in8i§n>8.

77. perill. rev. O. ?etru8 Nsuteru8,b) psr. ^Itwsrtenbur8en8i8.
78. Illm. revm. v. 8surentiu8 3o8epku8 äs Lutovvice ^icr,^) csn. 

cu8iO8 st oeconomu8 Vsrm. deneksctor munikicenti88imu8.
79. Leim. princep8 illm. revm. v. Vsrm. antl8te8 sc excellen- 

1>88imu8 comL8 ^närea8 in 2s>u8kie 2stu8ki^.
80. 8pec. O. Os8psru8 Lerenät, proeon8ul et 8Mäicu8, inest in 

8epulcdro snte msiu8 sltsre
81. 8pec. sc. kam. vna ^nns Lekornin, 8in§ulsri8 duiu8 con- 

ventu8 benekactrix.
82. 8pec. sc. ksm. Ona Littin, benekactrix.
83. 6Iari88imu8 rev. O. t^ntoniu8 ?rnnei8cu8l Osmutd.b) olim 

cspel. Vsrt. mortuu8 in I^ientnau.
84. 8pec. ac kam. Ona Lsrdara Lekornin.
85. Illm. rev. O. Ooäekriäu8 8il 8nro äe Lulsnbur^/) csn. 

Vnrm., beneknctor munikicu8.
86. 8pec. O. äosnne8 Litt, con8ul.
87. 8pec. O. ?rnnei8cu8 Oromler.b) procon8ul.
88. Illm. revm. O. ^äslbertu8 Orrymals/) csn. et cu8tv8 Vsrm., 

Kuiu8 eonventu8 8ynäicu8 npv8lolieu8 et beneksclor muni- 
kicenti88imu8.

89. Leim. prineep8 Lbri8topkoru8 82embek,'°) ep. Vsrm.
90. 8pec. ac kam. v. ^närss8 Vrew8, ^Ilen8teinen8l8 con8ul.
91. 8pec. Ona vromlerin, I^elsaci.

») f ca. 1707.
auch OästkowsLi geschrieben; 11708. Presb.

3) auch Llaulerus geschrieben; 1 1708 oder 1709. Presb. Röß. 323; Matr. 768.
f 20. Nov. 1709. Presb.

»j ch 1. Mai 1711. Presb.
6) f Juni 1731. Presb. Röß. 1773.
?) f 24. Juni 1731. Presb.
«) f 1736. Röß. 2010.
») f 4. Mai 1737. Presb. Röß. W2.
") ch 16. März 1740. Presb.
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92. ?erill. rev. O. Lkristopkorus 8ran6edur§,') par 8Iauten8i8^)
93. ^/l. I). kickse! Kuclisrrew8kl,b) 8M6icu8 Kuiu8 conventu8, 

dur§rsbiu8 ^Iel8scen8i8, ibique 8epultu8.
94. U. O. (üsrolua 8rsu.^)
95. 8pec. O. 3o8epku8 k?obskow8ki.
96. 311. sc. ^1. O. 8tsni8lsu8 Ho8iu8.b)
97. 8pec. sc. kam. O. 81sni8lsu8 ?uroxv8ki, procon8ul, conkrster 

et se8timstor oräini8 no8ln.
98. U. Ons 6o6Ievv8k3 in l^ei8en et vir eiu8 3osnne8 ^ntoniu8, 

olim bur§rabiu8 I4eil8ber§en8>8.
99. 3I1m. revm. I). ^3osnne8 3o8epku8^ l^smpreckt/) csn. 

Outt8ts6ien8i8.
100. 3ll. O. 8i8>8mun6u8 8tsni8lsw8ki, benelsetor in8i8Nl8.
101. 3IIm. revm. O. brsnei8cu8 Oromler, csn. cstke6rsli8 Vsrm.
102. ?sm. I). ?r3nci8cu8 ttempel.
103. 8per. O. ?rsnci8cu8 Oemutk.b) procon8ul et per 42 ann08 

8ynäieu8, iscst in kornice trstum.
104. 311m. revm. celm. princep8 ^4smu8 8tsni8lsu8 Orsbovv8ki, 

ep. Vsrm.
105. 8psc. O. Lkri8topkolU8 ?els, 8)tnciicu8.
106. U. O. ^ntoniu8 8korrev8ki, praekectU8 militiae ?olonse, 

8epultu8 in eccle8is no8trs. ^nni.
107. 8pec. O. 3o8eptiu8 l^sn^ksu, procon8u1 et 8vndicu8.
108. 3IIm. ^/l. Ons Helena 8tsni8is>v8lrs, comiti88s.
109. 8pec. O. Vincentiu8 Weirenmiller.
110. 8pec. O. >Vi8nis>V8ki, olim con8ul Vart.
111. 8pec. O. Meksel ^Vermter, 8yndicu8, 8epultu8 ante 

maiu8 sltsre.
112. 8per. O. 38natiu8 82<1uckow8ki,'") con8ul.
113. 8per. Ons. Larbara k?u8ran8ks. ^nni.
114. 8per. Ons. Ostksrina l.an8l<a>vin, 8M6iei883. 1758.

auch Lrnnusderßtzr geschrieben; 1 Mai 1741. Presb. Matr. 1052.
2) ? lauten sis.
»> Vielleicht Röß. 2018.

vielleicht der Roh. 1614 erwähnte Bruder Karl.
°) wohl Röß. 3106.
-) vielleicht Röß. 1067.

1-1755. Presb. Röß. 2037.
«> Röß. 3807.
») -s-15. Dez. 1766. Presb.
io) wird als Vater eines andern Jgn. L erwähnt; Presb. Röß. 5057.
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^) Presb.
2) Presb
2) Von einer anderen Hand geschrieben. 

Später hinzugeschrieben.
b) auch Bartoszewicz geschrieben; Presb.
6) Andere Hand.

Lernaräinorum.
s) Vielleicht dieselbe Hand, aber andere Tinte.
s) Presb. Rotz. 5466.

115. 8pee. vns. Kevins 8ckmittin, synäici88s. 1788.
116. N.ac LxceUentl88lmu8 O.3o8epku8 XVilkain, exercitu8 

rexi8 8oru88orum collonellu8, contrater et benskactor 
N08ter in8i§ni8. 1790.

117. 8erill. ^l. O. ^6albertu8 8s<lM8ki, Ksere8 bonorum 
^lsrunen8ium. 1791.

118. 8pee. v. 8etru8 8ckmitt, con8ul civitati8 sc 8ynäicu8 
Kuiv8 conventua. 1793.

119. 8pec. Ona Oertru6l8 äe öräuckow8kle 8tokin, 
8Mdicl883. eoclem.

120. 8pec. v. ^1artinu8 8tok, con8ul eivitati8 et 8^n6ieu8 
Kuiu8 eonventu8, 8epultu8 in nO8tra eccle8ia ante 
msiu8 sltare. 1803.

121. 8erill. rev. O. 3^osnne8^ k^spomuk 8turmsnn, ^) per ^nni.
30 et ultrs snno8 cspell. Vart. eoclem.

122. 8erill. s6m. rev. O. 6arolu8 Wsinreick, beneficistu8
acl 8. Lrucem in 3raun8ber§, benekactor in8lAni8. ^eoclem^

123. b)8pec. I). ^icolau8 stiller. 1803.
124. ^)^äm. rev. I). ^närea8 ksrtoviswicr, °) 8acer6o8 

olim cspell. Lrutrinen8>8, qui 6ecum^en8 in leeto 
vitam tinivit apuä patre8 8ernsr6ino8 6is 11. 3unii 1814.

125. b)^puä rev. 8. 8. 8ernsräino8 8epultu8 I). ^latkeu8 
l<rsx, 8yn6icu8 eecle8ias ?. ?. 8eräinarclorum^)
Vart. 10. ^u§U8ti 1817.

126. b)^pu6 ?. 8. 6ernsräino8 rev. v. ^surentiu8l 
8säryns,^ quonclsm psr. in 8sm8au, pO8t convivs 
conventu8 Vart. ^nno 1817 6ie 26. t>lovembri8. 1817.
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K^IOIOLI ^nni OlS8 ^IöN8ium

ac k^lr^nrL8.
127 ?. ^näsSL8 1,. . . 1599 8. ^U§U8tl.
128. ?. ,3acobu8 Lslavits 6. 1605 4. 8eptsmbn8.
129. 8. ^näres8 O8trolqcki L. 1607 9. Usi-tü.
130. 8. 8t3Nl8l3U8 Ko>vi»8lii 6. eoäsm esäem.
131. 8. Lt3Nl8l3U8 8oniscki 6. eoäem 6. ^prili8.
132. 8. ^mbro8lU8 Var8sviu8 L. 1608 30. Nsü.
133. 8. kgltka83r Nunik 0. loci. eoäem 7. 3ulü.
134. 8. kickse! 8. eo6em 22. 3u1ii.
135. 8. ^icol3U8 Vilnen8l8 O. . 1614 2. ^pr>I>8.
136. 8. IKO7N28 338lrrsmb8ki L. eo6sm I. ^snuaril.
137. ?. 8e5spkinu8 Lkrr:Ä8tow8ki 6. 1616 4. ^snusrH.
138. 8. 8t3NI8l3U8 6s 8ipno 6. eo6em 5. ^anuarii.
139. 8. 8lepk2nu8 3sno8>sw8ki 6. eo6em 15. ^snusrii.
140. 8. ^U§U8tinU8 ?O8N3NIU8 6. 1629 9. ^Lnusrü.
141. 8. kspksel ?s2SW0r8ki 8. eoäem 8. Oseemdn8.
142. 8. ?2ulinu8 Nomsnski 8.. eo6sm 10. Oecembn8.
143. 8. ?5snci8cu8 8sber 1.. 1625 14. 3unii.
144. 8. ?ranci8cu8 Vrstisl3viu8 Dias. soäsm 26. 3u1ii.
145. 8. 8l anci8SU8V3r83viu8 8. 6ocu8. soäsm 28. 3uIH.
146. 8. ?eti'U8 VV3rtembui'§sn8l8 L. eo6em I. ^U§U8tl.
147. 8. ^Isxiu8 3kslm>nu8 L. eoäem 10 ^u§u8il.
148. 8. 32cobu8 8vovstiu8 Lubäisc. eoäem 20. ^u§u8li.
149. 8. Nisronxmu8 ?S83roniu8 6. eoäem 2 t. ^u§u8ti.
150. 8. 6kn8topkoru8 6s8imirlSN8l8L. soäem 22. ^uZu8tl.
151. 8. 6ISMSN8 03li88i3NU8 6. so6sm 4. 8eptemb5l8.
152. 8. Lonsventura 8vovetiu8 Dias. eo6sm 5. 8eptembri8.
153. 8. Vslen1inu8 ?08naniu8 Vie3nu8. 1626 9. 3unü.
154. ?. 8uäovicu8 Oruntowicr 8rae6. eoäem
155. 8. ?Iieoäo5U8 8optsw8ki 6. eoäsm 8. Usrtü.
156. ?. ^6iianu8 (Üsunecen8i8 L. 1629
157. ?. 8sneäictu8 ?538nsn8l8 6. eoäem
158. 8. 8ernsl'6u86e63nsn8i8?rovi8or 1630
159. ?. U3rc6llinu8 8rsvi^i8 82SN8ti-

3Nill8 1631
160. ?. IVl2I-1iNU8 826W8kl 6. 1633
161. ?. 8on2ventu5s ?rs8nen8l8 8. ?.

8. 8. 1639 20. ^u§u8tt.
11
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^nni Dies Uensium
162. ?. Simon ä3noviu8 l.. eoäem 28. ^uxusti.
163. ?. 3o2nnes äsrocimu8 1^. Lsrtor. 1641 1. ^pnlis.
164. ?. Oiäscu8 Oromlsr l^. MIis. 1643 5. äunü.
165. ?. Lt:rnsr6inu8^1l38kow8ki?r3e6.

0rä. 1644 4 ä3nusrii.
166. ?. ^äslbertu8 Karsno^ki l^. 1647 27. 8eptsmbri8.
167. ?. La8imiru8 ?o1^v3r8ki L. eoäem 29. Oecemdris.
168 ?. 8tsm8l3U8 ^1Iey8ki 0. . 1649 8. Usrtii.
169. ?. Usrtinu8 l^bi8r)miu8 6. Zenex. eoäem 4. äulü.
170. ?. 3osc1iimu8 t>Iovsn8i8 1.. 1653 24. Hpnll8.
171. ?. ?etru8 ä3novvicx l^. 8enex 1655 4. ä3NU3Nl.
172. ? Psulmu8 ?SI-N0W8kl 6. 1656 30. ^Isrtii.
173. ?. SIresnu8 Ltupecki 1^. . . eoäem 15 ^prilis.
174. ?. 3osnn68 I^ubaviu8 L. cel8i88imi 

pnncipi8 Vencesl3i 1.e8rcr^üs- 
ki, ep. Vsim. eoäem 15. klovemdris.

175. ?. 8tspksnu8 Os8tkow8ki l^. sä 
cspellsm 8prinbornen8em. 1657 p68te.

176. ?. Usrtmu8 8tein1is5t 1^ eoäem 9. I§ovemdri8.
177. ?. iVlsrisnu8 Lrun8be5§sn8l8, ?ro- 

vi80r sä cspellsm 8prinbor- eoäem 28. Kovembris.
nen8em.

178. ?. äscobu8 l^ovicisnu8 1^..
?L8tS
1659 12. bebrusrii.

179. ?. ?38cksll8 ?08N3MU8 l^. 1661 6 äunü.
180. p. 03bneI 1.ovici3nu8 L. 1663 22. ^uxusti.
181. ?. ^I3ltk3eu8 ?ultoviu8 6. eoäem 25. Oecembns.
182. ?. ^ntoniu8 One8nen8l8 visc. 1664 22. äsnsnusrü.
183. ?. kspkätzI8t3Wl3no>v8kiVic3riu8 1666 20. N3rtii.
184. ?. änäre38 Kluk ?. 0. 1669 18. vecembris-
185. ?. 8on3ventur3 VV3rt6ndur§en8l8 

prope centen3nu8 1673 18. 8sptemdri8.
186. ?. 8tepk3nu8 Neil8ber§en8l8 l^.

Lxempl. äevo1u8 cultork. V.U. 1676 16. Nsrtü.
187. ?. Vincentiu8 Ksmionowski, 

?53sä. loci. eoäem 28. ^prili8.
188. ?. Nieron^mu8L5re8rcryü8ki,Or- 

83N3NU8 1677 10. ^U§U8ll.
189. ?. L38imiru8 l^udsviu8 6. pro- 

vectsc aetsii8, vir exemplsris 1680 27. äsnusrii.
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190. L. Luslsckius L.
191. ?. Vence8lsu8 ?ra8nen8t8 L.
192. L. NsrceIImu8 6o8miniu8 L. 

Lsnnikex
193. ?. I4ilsnu8 (ÜO8minlU8, Lrssä.
194 L. ?38clisli8 ?r3uenbui'8sn8l8
195. ?. Lsltks83r 8>upecki 6.
196. ?. Lonsventura Orukn') 6.
197. ?. Lernsrämu8 V3i-8aviu8 L.
198. ?. kickse! Orabovv8ki L.
199. ?. Ose83nu8 Lirmsn^) conventu, 

multum proiicu8.
200. ?. Lkn8topkoru8 ?AU8ck, ?. 0.
201. ?. ^1oäe8lu8 823tK0VV8ki 6.
202. ^.V?. ?ranci8cu8 Lok 8. ?. L. 

vek.-^cl.
203. UVP. ^icol2U8 Outt8tsäien8i8, 

Or§ansriu8.
204. ^V?. ^ntoniu8 Ksucen8l8, ? 0.
205. UV?. ?ranci8cu8 6obilmiu8 ?i seä. 

orä. ...
206. I^V?. Kuäovicu8 Kleereviu8 ?.O. 

Ouarä. qui expleto 8uperioiistus 
triennio immsäists snie cspitulum 
ex ksc vila miZravit. . .

207. ^V?. Lr3ncl8cu8 kokau^) <ü. L.
208. b.^Iexiu8 Ksrsnowicr L. ?rovi8or
209. ?. (ÜXPN3NU8 Ki8ne5^) . .
210. ^V?. Lu8lseku8 KIu§ 6. L.
211. ^VL. ^ntoniu8 Laerko^ki ?. O.
212. ^V?. Luäovicu8 VVierucki, Or§a- 

nsriu8 ...
213. ^iV?. Vslentinu8 ?au8ck, ?raeä. 

orä.
214. L. ?e1ru8 ^Vy8ocki L. ?ortulsnu8

^NNl Oie8 Uen8ium
1681 4. äunii.
1683 31. Almi.

eoäem 2. Lebruarü.
1688 19. ^pnl>8.

eoäem 9. äunii.
1689 23. äsnusrii.

eoäem 17. Lebrusrü.
1690 31. äsnuani.
1692 I. Usii.

1696 6. äulü.
1697 14. äsnuarii.

eoäem 19. Usü.

eoäem 18 ^u§u8ti.

1698 3. Lebi-usrü.
eoäem 11. ^lartü.

1703 3. Nartii.

1704 27. Mmi.
1705 5. Octobn8.
1706 12. äunii.

eoäem 12. ^utzU8ti.
1712 6. äsnusrü.
1715 14. ^PNÜ8,

1716 6. 3ulH.

1717 22. Ledrusni.
eoäem 7. äunü.

i) Joannes; Prcsb. Röh. 488.
i) Simon t Pieeb. Röh 653.
b) Georgius; Presb. Roß. 179
«) Joannes; Presb. Röß. 189.

11*
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215. ^V8. Lra8mu8 Lur8ki 6. 8. .
216. ^V8. ^.63lbL5tu8 I^ovvowisy8ki, 

?i se6. orci.
217. 8. 3. 03pl8tn3nu8 8itzN3u, 8..
218. 8. ?su1inu8 Komsü8ki, rertl3NU8
219. ^V?. ?3ulu8 8esdur§öN8l8, 6. 8.
220. 8 ^.mbro8lU8, Kownseki 1..
221. ^V8. 8tspk3nu8 Oerman,') 8.0.

Oek.-^Zr. exempl3N8 6t ob86rv3n- 
1l36 cu8tO8 6is et Korn, qusm 
prasclixerst, obcjormlvit in Domino

222. ^V?. ^ntoniu8 I^aw8ki, Vic3riu8
223. ^V8. D2äi8l3U8 ?re§sU, 8. 0
224. ^V8. k3rtkolomseu8 ^618065,6.8.
225. ^V8 t>llcoläu8 8r3un, 8 6.
226. ^V8.86im3r<tin.8382kow8ki,8 0.
227. 8r. ?6tru8 8yc2kow8ki, 8. 8ortu- 

I3NU8 .
228. ^V8. 03I6t3NU8 8o1km3nn, 866t. 

6t 85356. §N5Ü8.
229. ^V8. 01l6rubinu8 kutk0W8ki, 8. 

6. 6t ^ct.
230. 8?. ^po1IlN3ri8VVi8Nl6W8ki?r36ä. 

cl3N88imu8, D. 6t in Vnrminm 
cOMMl8835IU8 66l6§3tu8.

231. ^V8. L6rn3r6inu8 N65M3N, 0.8.
232. 8. 3360bu8 36N886 IV1§5. P3NNI- 

1icin36
233. 8. 8m6ricu3 8l6in, 8. ?rovi8or
234. UV8. 8t3NI8l3U8 33ltt6, 0.
235. NV8. 8IO5l3nu88krobi8r6W8ki,O.
236. 8. IVi3rc6liu8 Ol8ry»8ki, 8. Oocu8.
237. NV8. Oon8l3ntinu8 8ilin8ki 0.
23Z. NV8. 8t6pk3nu8 Wickm3N, 86c- 

105 MIi8 11O8P68
239. 8. ?3cikicu8 ?ru88, ^äiutorp3nni- 

kicin36.

^Vnni
60ä6M

Dl68 A46N8iuM 
31. Octobrl8.

1718 18. I§OV6MbN8.
1721 1. ^prilis.
1722 7. N3rtii.
1724 24 U3Ü.

60ä6M 7. D6c6mbn8.

1725 13. 3unü.
1726 18. 33NU35Ü.
1727 4. 3unii.
1728 6. 86pt6MbN8.
1730 6. Octobri8.
1731 12. 1Vl3rtü.

60ä6M 9. I§ov6mbri8.

1732 11. I^ov6mbri8.

1734 16. ^3Ü.

1736 
60ä6M

6. N3Ü.
12. 3unii.

1739 23. 3unü.
6066M 28. 3unü.
6066m 6. ^u§u8ti.
60<l6M 6366M.
1740 5 ^pril>8.

60ä6M 19. Nnü.

1741 27. 86pl6mdri8.

1748 1. Dcccmdris.

») Jacobus; Pccsb. Röß 625.
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*) Die alte Abschrift liest Fhal.
2j Joannes; Rötz 24-)8; wahrscheinlich ist es dieser.
v) In dem Verzeichnis der Franziskaner von 1779 wird schon sein Tod 

angegeben. Staatsarchiv in Königsberg.

-^NNI OlS8 USN8IUM

240. b. LonifsclU8 äkal') l^. Or§snanu8
241. b. ^lexiu8 ^V^8xkowski, r.. ?ortu-

1750 25. äsnusm.

Ianu8 soäem 8. llovembrk.
242. ^V?. 3§nstiu8 Noltz,^) ?. 6. eoäsm 5. Oecembri8.
243. ^V?. rsursntiu8 ?3U8X 6. L. 1751 6. ^u§u8ti.
244. ^IV?. 1.uäovicu8 weiter, 6. 1752 31. Nsrtii.
245. ^V?. 8örap1iinu8 Lbsrt 6. L. eoäsm 24. ^ovembn8.
246. I?ocku8 Nau8ckiltz, l^. ?rov. 1755 25. Hpnll8.
247. ^V?. ^u§u8tinu8 bombsrx ?. 0. 1757 26. äanuLi-ii.
248. ?. 3§natiu8 XViIkow8ki, l>. eoäsm 30. äulii.
249. ^V?. l)iä3SU8 6o8tkovv8ki, ?.0.6. eoäsm 13. 8sptembn8.
250. ^V?. ?stru8 Wolsnvsber, L. 8.
251. b. 8everu8 Kamiü8ki, l.. OrZsns-

1760 8. ^prili8.

riu8
252. ?. 8sneäictu8 1Vl3ciöjal8kl 1..

1762 14. 0ctobn8.

?ortulsnu8 1767 16. ^prili8.
253. ?. ^ntoniu8 Kllckarrsw8kl 1769 19. Octodn8.
254. ?. O28P35U8 2s§§er, 6. L. eoäsm 3. Oecemdn8.
255. ?. ?elix Oybow8ki 6. 1773 19. ^pri1l8.
256. ?. reo 8Iery§sr 1^. ?ortulAmi8 eoäsm 4. Usii.
257. NV?. rkom28 l>i§nsu, ?5seä. 1776 I. Octodn8.
258. b. ?stru8 8ckudei-t, 1^. ?ortulsnu8 eoäsm 5. Oscsmbri8.
259. ^lr?. k^elix Krerman r. 3. ?. ?. 1777 16 Nartii.
260. ?. l?smi§iu8 ^äanowicr, 1.. eoäsm 30. äunii.
261. ?. ^artmu8 8ckle§sII, 1..
262. NV?. Ls8iliu8 Kopsn8ki, ?rseä.

eoäsm 20. Octodns.

ke8t. et or§3N3nu8. 1778 11. bebrusrü.
263. ^V?. <Ü38imil'U8 ?oltyn8ki, ?. 6.
264. ?. ?5e1eniu8 ^Volnie>vicr, r. ?or-

1779 20. ^.u§u8ti.

tu1snu8 . . . 1780 9. äanusni.
265. Lxsiacu8 Ksnickl.b) I^.V.?.?. eoäsm 9. 8eplemdn8.
266. ^V?. 1^3r§u8 Ner8de5tzsr, ?. 6. 1782 9. ^prili8.
267. ^V?. 2ommsr, ?. 0. 1783 15. ^prili8.
268. I)l6scu8 Lsn§el 1^. ?rov. 1784 27. 8eptembn8.
269. Lsdne! k4owin8ki 1^. 1785 8. Usi-tü.
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Petrus; Roß. 4128, hiernach ist er 7. Sept. 1788 gestorben, 
r) Von hier an recht undeutlich.

Albertus; Roß. 42-^3.
Die alte Umschrift liest Onuphrius.

») Michael; Roß ^688.
b) Mit anderer Tinte geschrieben.

änni vlS8 ^lensium
270. UV?. Wckael N!o88OW8ki, prseä. 

1s8t. 1786 19. 3snusrü.
271. ^V?. Lonaventurs Osworeeki, 

L. 8. 1785 8. Nsrtü.
272. ?. 3o8spku8 2ukow8ki, ?ert.-prok. 1786 19' 3snusrü.
273. ^V?. Portunstu8 I^s§rocki, 6. p. eoäem 21. ^prili8.
274. ?. Lu8ebiu8 ?oplsw8ki e,. ?ortu- 

1snll8 . 1787 8. ^prilis.
275. Vence1au8 Miller, ?. 0. eoäsm 18. ^prilis.
276. p. ?etru8 Lrultr, 1^. 8sr1or 1788 7. Leptembris.
277. -^V?. ^uäovicu8 >Veyremi1Isr/) 

6. p. Or§sn3nu8. 1789 8. Lsptsmdns.
278. IV1V?. 8tsni8lsu3 8kowron3ki, 6 1790 6. ^prilis.
279. p?. 3osckim l^ewicki ?. 6. st 

^ctusli8 1791 10. ^prilis.
280. ^V?. Osms8csnu8 Oslinow8ki, 

L. L. Or§ansnu8. . . eoäsm 16. eiusäem.
281. ^Vp. I^ucisnus Noeni§8msn, LL. 

Ousräisnu3 . 1792 19. ^prilis.
282. ^V?. ^ssrcisnu8 puu§, LL. 1795 2. 3u1ii.
283 p. Uenncu8 Vsmbrow8ki 1796 7. 3snusrii.
284. I??. 3. Ospi8trsnu8 LIert, ?. 0.

kublicans . ..................... eoäem 8. ^laii.
285. p?. 3u8tinu8 ?i8cksr,b) ?. 0. obüt 

Li8bur§i, ibique 8Spu11u8. 1801 27. äu§u8ti.
286. IM?. LIeutksriu8 XVs8oIoxv8kl, 

praeä. änell8 . . . 1802 13. 3snusrii.
287. UV?. L. . uptniu8 >Vy8ocki, 6. eoäsm 12. 3umi.
288. ^V?. 3. K2pti8ts 8o1k/) kr. ?. 

obiit in puräs, ibiqus 8spultu8. eoäsm 4. 3ulii.
289. ^ärisnu8No1skow8ki, ?. 0.

veklnitor ^§§r........................... 1803 17. 3snusrü.
290. llrbsnus ^Volkk, l. 3.?.?. 1805' 21. Oecembris.
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291. ^V?.*) Nsrisnus l^ubscki, 6 L.
292. ?. 3snu«lriu8 Lpeskoski, l^sicu8 

IertiÄNU8 ^ets1i8 76: Keli§io8 31.
293. ^V?. I^eopoiäu8 ?awlicki, ?. 0. 

obiit in ?ur6a ibique 8epustu8
294. V?. ?aulinu8 8rM.
295. k!?. Osdrisl Obarow8ki, ?. 0.
296. ?. ^ntoniu8 2ablsl8ki, Iertmnu8 

proke88U8
297. ?. Lonaventurs Oslsrt, ?rovi8or 

conventU8 per 30 annv8.
298. ?. Lrtmann ^U8rel, Hortulsnu8
299. /^V?. L^rillu8l4s88elber§,d) ?rsell.

6. ?r»S8iäen8 per ^l. Okki. in8titu1u8
300. ^V?. 3oanns8 6ie8isl8ki, ?O. et 

^ctuall8
301. k??. ^surentiu8 Ouckns,^) Vics- 

riu8 L. L.
302. ") tormstu8

^nni 
1807

vlS8 UeN8MM
3. ?ebrusrü.

1807 2. ^U§U8tl.

1810 16. ^pri1i8.
1810 3. Octobn8.
1811 15. ^U§U8tl.

1812 26. 8sptembri8.

1814 6 Hpnli8.
1814 21. ^u§u8ti.

1815 5. 3unü.

1816 26. Usü.

1817 3. 3rlnusni.
1817 28. ^u§u8ti.

Andere Hand.
«) Die alte Adicdrist liest Sarkosli, nacb einem Verzeichnis der Wartenburger 

Bernhardiner aus dem Jahre 1801 (B'ich Arch. Frbal hietz er Szwarkowski.
Matthaeus, Prcsb. Rög 540.

l») ^ononss; Röh. 5150.
Die alte Abschrift liest ^osnuss ski errslormatns.
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Alphabetisches Verzeichnis der Vsmen,
Die Namen mit den Zahlen 1—126 bezeichnen Wohltäter, von 127—301 

Bernhardiner; die Laienbrüder sind durch ein vorgesetztes F kenntlich gemacht.

L. än6rsa8 127 vadro>V8ki ^när. 10
^N8vlmn8 ep. bei 1 vLdron8ki Nar§. 11

Laä^n8ka vor.
6aä^n8ki ^äald.

38
117

Vadrow8ki Nick.
L. valsrt Lon.

9
297

La6^n8ki Nat. 61 L. vamdro>V8ki Lenr. 283

L. Lan^el viel. 268 vemutk ^nt. Lrane. 83

Larcre^ki 3ae. 41 vemutk Lrane. 103

Lartovie^vicr -^n6r. 124 Vorndron8ki Nick. 33

Latkoreu8 ^när. 2 „ Nick. 73

Lalavita 3ac. 128 vromler Oa8. 49

Lskrenät Oa8p. 80 viä. 164

Lirman 0ae8 (8im.) 199 Lranc. 75

Llumnau 31 Lrane. 101

Loä^m Nart. 51 „ Lrane. 87

Lok Liane. 202 vromlsrin 91

Lolimo>v8ki 8tan. 26 vrsv^8 ^n6r. 90

Loniecki 8tan. 131 vuckna vaur. (3oan.) 301

Lotk 3. Lapt. (Nick.) 288 v^bo^V8ki Lelix 255

Lotl!u8 Ore^. 54 V2ial^n8ki 3oan. 44

6ranneder§er (6ran6sdur§) Okrist. 92
Lraun d^ie. 225 Lb6rckLrciu8 ^loan. 1

6run8der^en8i8 Nar. 177 Lbort 8erapk. 245

Lr2682er^n8ki Hier. 188 Llert 3. Oap. 284

Lulo^viee ^1d. 74 Lulenbur^- Ooäokr. 85

„ „ vaur. 3o§. 78 L. Lu8tackiu8 190

Lur8ki Lra8M. 215
Luttlsr Otto 35 L. Lader Lrane. 143

L2äu<chon8ki I§n. 112 Li8cker 3u8t. (^6ald.) 285

L2äucko^v8kie Oert. 119 Lolkmann Oaiet. 228
Lott^n8ki Oa8. 263

0ak88ianu8 Oiem. 151 Lol>var8ki Oa8. 167
6a8!mir!vn8i8 Okri8t. 150 Lomder§ 247
0auneeen8i8 ^är. 156 L. Lrausndur§en8i8 La8ck. 194
Okrra8tovv8ki 8vrapk. 137 Luu§ Narc. 282
Ovkorn ^nt. 72
Oekorn Nat. 70 Oa1inovv8ki vam. 280
Oekornin ^nna 81 L. Oa8tko^v8ki 8tepk. 175
Oekornin Lard. 84 Oa^vorecki Lon. 271
Oiv8iel8ki 3oan. 300 L. Os6anvn8i8 Lern. 158
Oitt 3oan 86 Oerman 8tvpk. (3ac.) 221
Oittin 82 L. One8nsn8i8 ^nt. 182
Oodiliniu8 Lrane. 205 Ooäle^v8ka 98
Oo8miniu8 Li1. 193 Oornicki Laul 14
Oo8miniu8 Nar. 192 Oo8tkon8ki viä. 249
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Oradonski ^6am. 8tan. 104 L. Koman8ki Paul 142
„ ^ick. 198 218

Orukn Lon (3oan.) 196 Konar8ki ^clam. 50
Oruntovvie^ 1^u6. 154 Kopan8ki 8a8. 262
Orr^mala ^äalb. 88 K0^VM8Ki 8t3N. 130
Ou166N8lern Lrie. (8. 8usäen8lein) 40 Ko^vnacki ^mbr. 220
Outt8laäi6N8i8 I^Iie. 203 Krcrman p'el. 259

Kretrmer 3ac. 47

Larke161, Hlart. 56 Kiex Uat. 125

La88sldsr§ O^r.
L. Hau8ckilt2 Lock.

299
246

Kri§eru8 I^ue.
Kuckar26^v8ki ^nt.

21
253

93
133

L. Heil8der§6N8i8 8tepk. 
ttempel Lrane.

186
102 Kunik Laltk.

ttenni§ ?etr.
?ierman Lern.

45
231 1.abi8^niu8 Uart. 169

Ler8derxer
ttottr I§n. (3oan.) 
Lo8iu8 8tan.

266
242

96

l^amprectrt 3oan. 308.
I^amp8ckskt 3oan.
^am8ckstt lVlar§.

99
16
19

„ ?vtr. 18
^LM8ckeup1 3oan. 48

Haitis 8tan. 234 L^an^kau 308. 107
L. 3anoviu8 8im. 162 1^an§ka>vin Latk. 114
^anovvier ?str. 171 ^ei8ner kartk. 224
L» 3aroeiniu8 3oan. 163 Boiler 1.uä. 244
3aro8la^v8ki 8tepk. 139 I^s>vicki 3oack. 279
^L8ts26Md8Ki Ikom. 136 ?. I^i^nau 3. 6ap. 217
L. 3kal Lon. 240 „ Ikom. 257
I18SN V. (8. Ül88sn) 28 6s l^ipno 8tan. 138

^odsrto^va Llara 66
Kamin8ki 6a8. 34 l^okau ?rane. (Oeor§.) 207
L. Kamin8ki 8sv. 251 ^ovieianu8 Oadr. 180
Kamiono^v8ki Vine. 187 „ 3ae. 178
Kanicki 6^r. 265 1^udaviu8 6a8. 189
Kautvk ^äam 52 „ 3oan. 174
L. Karano^vicr ^lex. 208 ^udscki Uar-. 291
Karano^ki ^äalb. 166 I^V0V6tiU8 Kon. 152
Kie6^n8l<L 6lara 67 b. „ 3ae. 148
Kilin8ki 6on8t. 237 ?. ^L2ko^v8ki ?etr. 227
Ki8ner O^p. (3oan.) 209 1^8Lkow8ki ^när. 15
Kleo2eviu8 l^uä. 206
L. Klein Lmer. 273 lVlaLiejal8ki Lsn. 252
Klo880^v8ki ^lick. 270 Uajvn8l<i 20
Klu§ Lu8t. 210 IVIalukov/a Iere8. 63
Kluk ^när. 184 lVlLutsru8 (^Iauleru8) ?etr. 77
Kodisrr^cki ^lb. 8 ^ia8k0^v8ki Lern. 165
Kock L^aur. 6 L. l^ickael 134
Kovni§8mann L^uc. 281 Miller k^ie. 123
Kolako^v8ki ^6r. 289 Vene. 275
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Mv^ski 81an. 168 KU82LN8Ki 7
?. ^U82v1 Lrtm. 298 Kutkl)>v8kr Okvrud. 229

Krvviu8 Uare. 159
k^a^roeki ?ort. 273
^ar>v8ki ^nt. 222 8Läon8ki ?str. 24
dtteär^vivcki (dlieräunscki) 8im. 58 8a6^na l^aur. 126
?. dloven8i8 3oack. 170 8arko8ki 8. 8pv8kow8ki 292
b. dlo>vin8ki Oadr. 269 8ckamdo§sn l^icd. 12
^0^vo^vis^8ki ^6a1b. 216 8cdau ^mdr. 36

(I^o^viscki) ^1d. 30 ?. 8ctrIv§eU lVlart. 261
8ckmitt ?etr. 118

Odaro>V8ki Oabr. 295 8ckmittin 115
06e1ko^v8ki (0äs1kov/8lLi) ?v1r. 76 ?. 8ckubert ?etr. 258
Ol886N, V. (IlLen) 28 8e^82ko^v8ki wie. 5

0l82^n8ki Uare. 236 8eedui-§sn8i8 ?au1 219
08trolecki ^n6r. 129 ?. 8en88s 3ae. 232

8ic1Ieriu8 22
?aerko^v8ki ^nt. 211 8kalminu8 ^1sx. 147
?Lmpsdcl 43 8korma 3ao. 23

„ Ikom. 68 8kor2s^v8ki ^nt. 106
?L82kv>V8ki Lsrn. 226 8ko^vron8ki 8tan. 278
?a>v1icki I^sop. 293 8krobi82s>v8kL ?1or. 235
?okl ^när. 55 8Ia^viano^v8ki Kapk. 183
b. ?oplan8ki Lu3. 274 ?. 8le2^xsr l^vo 256

„ Iksoä. 155 8lupvcki Lal. 195
?08naniu8 140 173

?L8ck. 179 ?. 8pv8ko^v8ki (8arko8ki) 3oan. 292
„ Val. 153 8tani8lL^v8ka 108

?rL8nen8i8 Lsn. 158 8tani8!a^v8ki 8i§. 100
Kon. 161 8tsinkart Uart. 176
Vone. 191 8tos88e1 Okri8topk 8ix. 32

?ro^eU l^aä. 223 8WK lVlart. 120
?revs8 I^aur. 46 8turmann 3. dlsp. 121
?. ?ru88 ?ae. 239 82a1o (8role) ^oan. 53
?rrs>vor8ki krapk. 141 82atko>v8ki lVloä. 201
?r2^1ul8ki 3oan. 17 8rau Lar 94
?U110V1U8 ^lat. 181 826MbvK Okri8lopk 89

82emdoro>v8kr 27
Lueäsn8lsin Lno. 40 8ro>v8ki Uar1. 160

82vle (s. 8ra1o) 53
^aäriejo>v8kl Wek. 71 ?. 8ru11r ?6lr. 276
iraueen8i8 ^nt. 204 8r^k ?au1 294
I^eMsr 3oan. 37 8r^pro>v8kL Qort. 25
k0dakow8k1 3v8. 95
krone5ius 29 Iarno>V8ki ?au1 172
Kuäniekl 8im. 4 Iau8ck 6kri8lopk 200

Kuärki (irucki) 3oan. 13 „ Va!. 213

Kusran8kL öLrd. 113 7LU82 L^aur. 243
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7v1a 6kri8tvpk 105 ^Visrucki I^u6. 212
Ie8aromu8 ttisr 149 ^ilkain 308. 116
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Rleine VeitrSge.
Vurg Grunenberg.

Von Studienrat Franz Buchholz.
Der sogenannte Schloßberg bei Grunenberg, der wieder

holt der Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen unserer crm- 
ländischen Geschichtsforschung gewesen ist, ist in diesem Sommer 
in dankenswerter Weise durch Herrn Privatdozenten Dr. Clasen- 
Königsberg in Gemeinschaft mit Herrn Museumsdirekior Dr. 
Gaerte-Königsberg einer systematischen, noch nicht abgeschlossenen 
Ausgrabung unterzogen worden, über das vorläufige Ergebnis 
dieser Untersuchungen hat Dr. Clasen in der Königsberger Allge
meinen Zeitung') einen kurzen Bericht veröffentlicht, dessen Haupt
ausführungen wir dank dem freundlichen Entgegenkommen des 
Verfassers und der Schriftleitung der Zeitung unten zum Abdruck 
bringen.

Vorerst seien auf gründ des dürftigen Quellenmaterials und 
der bisherigen wissenschaftlichen Aussprache die mit der Burg Gru
nenberg verbundenen Fragen in Kürze zusammengefaßt.

Im Frauenburger Bischöfl. Archiv finden sich die Abschriften 
von 4 Urkunden vom 10. Juli 1289, von denen nur eine (Nr. 8 t) 
in der ursprünglichen Fassung, die anderen drei in abgeänderten 
Transsumpten aus d. 1.1366 erhalten sind?) In diesen Privilegien 
verleiht Ermlands zweiter Bischof Heinrich Fleming seinen 
Brüdern Albert und Johann und seinem Schwager Konrad Wende
pfaffe reichen Landbesitz. Albert Fleming werden 110 Hufen in 
Basien und Konrad Wendepfaffe 110 Hafen in Elditten verschrieben,

i) Unterhaltungs-Beilage der Kbg. Allg. Ztg. Nr. 464 von Dienstag, dem 
4. Okt. 1927.

2) 6. ä IV. I. O. Nr. 79—82. Ueber die mit dielen Privilegien verknüpften 
diplomatischen und besitzrechtlichen Fragen, die uns in diesem Zusammenhänge 
weniger zu beschädigen brauchen, unterrichtet ebenso eingehend wie sachkundig 
Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes. E- Z. XIII, 380 ff.; vgl. auch Nöhrich, 
Geschichte des Fürstbistums Ermtand. Braunsberg 1925. S- 53 f. 
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dazu jedem von ihnen 34 Hufen im Felde Salmien (Schalmey) 
und ein Drittel des Berges, der jetzt zum Lobe Gottes 
Grunenberg benannt ist, samt den am Fuße desselben liegen
den Feldern und Wäldern.') Das letzte Drittel dieses Berges und 
seiner Pertinenzien und wahrscheinlich 34 weitere Hufen im Felds 
Salmien sollen an Johann Fleming fallen, dem der bischöfliche 
Bruder überdies am folgenden 27. Juli in Elbing 100 Hufen in 
Wusen verbrieft?)

Schon in einer Verschreibung vom 14. August 1287 hatte 
Bischof Heinrich von „Befestigungen, Burgen oder Städten" ge
sprochen, „die er gegen Braunsberg hin auf jener Seite von 
Salmien (Schalmey) erbauen würde"?) Wenn wir nun in dem 
Privileg für das Gut Antiken vom 5. November 1305 bei der 
Grenzbczeichnung die Acker der Burg Grunenberg erwähnt finden, 
so sehen wir, wie inzwischen die Absicht des Bischofs verwirklicht 
worden ist?) Als am 8. April 1330 Bischof Heinrich II. Wogenap 
das Feld Grunenberg, das wieder in den Besitz der Landesherr
schaft zurückgelangt sein muß?) als Dorf an deutsche Kolonisten

i) . moutis unne in laudsm dei Orunsuber^ uomiuati 0. 6.
I. I). S- 139, 141, 145, an letzterer Stelle statt nune das synonyme modo und 
statt Orunvndsrx die Lesart Oruneinderx. Röhrichs Uebersetzung (E. Z. XIII, 
380), „des Berges, der fortan zur Ehre Gottes der Grunenberg heißen soll", 
ist nicht ganz wörtlich.

2) 0. 6. VV. I. v. Nr. 83. Daß trotz des Fehlens einer besonderen Ver
leihungsurkunde 34 weitere Hufen im Felde Salmien ebenso wie das letzte Drittel 
des Grunenberges an Johann Fleming gekommen seien, weist Röhrich a. a. O. 
E. Z. Xlll, 381, 386 überzeugend nach.

mnuitiouuin, Oastrorum vel ovidum (sie), guas versus Lrunsbsr§ 
ex ista parts Lulmien eäiüeuverimns. 0. d. I. v. S. 132. Privileg des 
Bischofs Heinrich für den Preußen Kunhye über mehrere Felder an der Drewenz. 
Diese Bestimmung ist ebenso wie andere m die Verschreibung des Bischofs Eber
hard für Kurtiges Sohn Tunge vom 19. Dezember 13l2 (0 6. I. v. Nr. 166) 
übergegangen, in der Erläuterungen zu dem 1287 erteilten Privileg gegeben 
Werden. . munieionum, eastrorum vel opidorum, que versus üruusderx ab 
ista parte Lebalmie edlkieaverimus. a. a. O. S. 289. Röhrich, a. a. O., 385 
Anm. 2.

4) 0. d. l. v. S. 236. prope axros eastri Oruneuberx 
Röhrich, a. a. O- Anm. 3.

Röhrichs Annahme, daß schon Heinrich I seines Bruders Jobann Anteil 
von Schalmey und dem Grunenberg zurückerworben habe, hat viel Wahrscheinlich
keit für sich; so würde sich auch am ungezwungensten das sonst sehr ausfällige 
Fehlen einer besonderen Verschreibung für Johannes Fleming über seine 34 Hufen 
in Schalmey und den Grunenberg ertlären; sie sei eben als gegenstandslos bald 
nach ihrer Ausfertigung kassiert. Röhrich, a. a. O. S. 386.
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austut, weil es wegen seiner altpreußischen Bevölkerung dem 
bischöflichen Tische bisher nur geringen Nutzen gebracht hat, wird 
der Burg nicht mehr Erwähnung getan;') sie scheint als überflüssig 
aufgegeben zu sein.

Das ist das ganze urkundliche Material, das uns über Berg 
und Burg Grunenberg zur Verfügung steht. Wenden wir uns 
nun den wissenschaftlichen Erörterungen zu, die diese Urkunden bei 
den ermländischen Historikern geweckt haben. Schon die Heraus
geber des ermländischen Urkundenbuches Wölky und Saage be
zeichneten die Ausdrucksweise „Berg, der jetzt zum Lobe Gottes 
Grunenberg benannt ist", als auffallend und knüpften daran die 
Frage, ob hier nicht etwa früher eine alte heidnische Opfer
stätte gewesen sei?) Dafür schien ihnen auch der Umstand zu 
sprechen, daß, durch die Passarge getrennt, in geringer Entfernung 
jener Goldberg bei Kl. Tromp liege, wo i. I. 1822 97 römische 
Goldmünzen gefunden seien, nach Voigts Annahme ein Ehren
geschenk des Ostgotenkönigs Theoderich an das Astiervolk und daher 
als nationaler Ehrenschatz an einem heiligen Orte oder bei des 
Volkes oberstem Gebieter aufbewahrt?) Auch v. Winckler, der eine 
Beschreibung des Schloßberges bei Grunenberg gibt?) schließt sich 
dieser Vermutung an, hält ihn aber zugleich für eine altpreußische 
Fliehburg?) Als Kultstätte spricht ihn auch Bender an?) der 
im übrigen Voigts Hypothese über die Herkunft des Tromper 
Goldfundes mit guten Gründen bestreitet, ihn vielmehr für den 
Schatz eines reichen Bernsteinhändlers oder eines Vornehmen des 
Landes oder gar eines Volkshauptes ausieht, der den Schatz 
gesammelt und bei Kriegsgefahr vergraben habe?) Nöhrich

6. ä. IV. I. v. Nr. 248. Röhrich. a. a. O. S. 386
») 0. ä. ^V. l. 0. S. 37 Anm. 18.
ss I. Boigt, Ueb.r die bei Kl. Tromv unsern Braunsberg ausgefundenen 

Röm. Goldmünzen in den Beiträgen zur Kunde Preußens VI (1824), 412—31 
und Geschichte Preußens I, 129. Königsberg 1827. Im 6. ä. IV. I. O. S. 38 
Anm. 18 ist fälschlich von Theodosius statt Theoderich die Rede.

v. Winckler, Die Besten der Vorzeit im Ermlande. E. Z. II, 387 ff.
»s a. a. O. S. 392.
S) Bender, Topographisch-historische Wanderungen durch das Passargegebiet. 

E. Z. IX, 16. Die irrige Auflassung Benders, daß Bischof Eberhard im Lande 
Schutzburgen, darunter wohl auch Grunenberg, angelegt habe, ist schon von Röhrich, 
E. Z. XIll, 385 Anm. 2 berichtigt.

?s Bender, Beiträge zur Geschichte des preuß. Geld- und Münzwesens. 
E. Z. VI, 532 s. E. Z. IX, 15 f.



Kleine Beiträge. 175

nennt den Grunenberg „eine von drei Seiten jach sich er
hebende, für jene Zeiten fast uneinnehmbare Position, die zur 
Festung wie geschaffen war, wie geschaffen auch zu einer jener 
geheimnisvollen Stätten des altheidnischen Kultes, der mit 
Vorliebe steile, unzugängliche Berge und dichte, undurchdringliche 
Wälder aufsuchte"?) Preußenfeste und Opferstätte zugleich 
ist also nach seiner Auffassung der Grunenberg gewesen. 
Matern schließt dagegen aus der überaus festen Lage des Wall
berges nur „auf einen bedeutenden Waffen- und Sammelplatz 
der alten Warmier"?) Poschmann stellt die verschiedenen Auf
fassungen über den Zweck und die Bedeutung der altpreußischen 
Wallberge referierend nebeneinander und neigt der Ansicht zu, daß 
sie im allgemeinen „Festungen und Opferstätten zugleich" ge
wesen seien?)

Die Ausdrucksweise, der Berg sei jetzt zum Lobe Gottes 
Grunenberg benannt, ist meines Erachtens auch durchaus ver
ständlich, wenn es sich nur um eine altpreußische Befestigung auf 
ihm gehandelt hätte, die dank ihrer ausgezeichneten natürlichen 
Lage den deutschen Eroberern genug zu schaffen gemacht haben 
mag?) Zwar erfahren wir auch bei Peter von Dusburg nichts 
über die Kämpfe, die sich hier abgespielt haben mögen, aber man 
spürt noch aus den eingangs erwähnten Privilegien v. I. 1289 
eine erregte Stimmung der Christen heraus: Unwillen und Em
pörung über die Preußen, Littauer und anderen Heiden, die die 
ermländische Kirche von Grund aus zerstört haben, entschiedene 
Entschlossenheit, durch christliche Ansiedler das verwüstete Land zu 
kolonisieren und die Kirche gegen die Feinde des Kreuzes Christi

>1 a. a- O. S- 383, 385. Röhrich verweilt in diesem Zusammenhänge auch 
aus einen angeblichen Opserstein in der nahen Passarge. E. Z. XIl, 652.

G. Malern, Geschichte der Kirche und des Kirchspiels Schalmey. E. Z. 
XVIl, 292 ff.

b) Ad. Posckmann, Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und Heils
berg. E. Z. XV ll, 525 f.

C Beckkerrn führt die Grunenburg unter den Wallburaen christlichen 
Ursprungs auf rUebcr die Benennungen der ostpreußiichen Burgwälle usw. in der 
Allpr. Mon. XXXII, 355), während sie Hollack (Erläuterungen zur vorgeschichtl. 
Uebersichlskarte von Ostpreußen. Glogau-Berlin 1908, S. 53) nnler die prä
historischen Schloßberge zählt; vgl. dazu Hollack, S. I-XXIX ff. Daß es sich 
im Grunenberg um eine altpreußische Anlage handelt, ist schon aus dem Aus
druck „jetzt zum Lobe Gottes benannt" erkennbar, nicht minder aus der eigen
artigen Verleihung des Berges und den Besestigungswerken selbst, über die die 
Ausgrabungen voraussichtlich weitere Ausschlüsse geben dürften.
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zu verteidigen und zu schützen?) Wenn nun die starke Heidenfeste 
auf dem Grunenberg nach dem Ende des langen Eroberungskrieges 
unlängst in das Eigentum des ermländischen Bischofs übergegangen 
war, so hatte dieser alle Ursache, dafür Gott zu danken und ihn 
zu loben, und es lag auch sehr nahe, diesen entscheidenden Wechsel 
der Dinge durch eine deutsche Benennung des Berges, dessen alt- 
Preußische Bezeichnung leicht schmerzliche Gefühle wecken konnte, 
sinnfällig zum Ausdruck zu bringen. Für eine Befestigungsanlage 
war jener steil aufragende, schwer zugängliche Grunenberg wie ge
schaffen, schwerlich aber sür eine Kultstätte, die wenigstens in fried
lichen Zeiten an einer zentralen, bequem erreichbaren Stelle liegen 
mußte. Folgten wir Materns ansprechender Hypothese, daß in dem 
nur 2 Kilometer entfernten jenseits der Passarge gelegenen Pettel- 
kau ein altpreußisches Heiligtum gewesen sei?) so würde auch dessen 
Nähe gegen die Annahme sprechen, daß der Grunenberg eine 
Opferstätte gewesen sei.

Die Bezeichnung Grunenberg erklärt Röhrich als eine 
Übersetzung des altpreußischen Namens, der jedenfalls Grawdekayme 
gelautet habe;?) denn in einer Urkunde vom 24. Oktober 1376 
würden die Namen Grunenberg und Grawdekayme synonym ge
braucht?) Ziehen wir indessen Nesselmanns altpreußisches Voka
bular zu Rate, so erscheint die Übersetzung von Grawdekayme mit 
Grunenberg als unzutreffend. Dieses altpreußische Wort zerfällt 
in zwei Bestandteile, von denen der erste xrswcke, graucken „eine 
Art von Wäldern bezeichnet, deren charakteristisches Merkmal nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden kann",?) während ksyme, ks^mis 
Dorf bedeutet, noch heute als Endung vieler ostpreußischer Dorf
namen erkennbar?) Demnach würde die richtige Übersetzung von 
Grawdekayme etwa Dorf im Walde, in der Wildnis lauten.

*) So übereinstimmend in der Einleitung zu den Verschreibungen vom 
10. Juli 1289 0. ä. IV. I, v. S. 136 f., 139, 140, 145.

2) Matern, Ueber den Titel der Kirche von Pettelkau. Erml. Pastoralblatt 
XXXV (1903), 7. Allerdings sind Materns Auslübrungen über die Verwandt
schaft des altpreußischen Götternamens Patullas mit dem jetzigen Ortsnamen 
Pettelkau, der in den ältesten Formen als Pokilkow (1296, 6. ä IV. l. v. S. 166', 
Pöltickow (1297, a. a. O. S. 175), Pottelkow (1311, a. a. O. S. 277) erscheint, 
nicht überzeugend.

») Röhrich, E. Z. XIII, 380 Anm. 3.
i) 0. ä. IV. 111. S. 18: 6lrnväs1cn7me vel OrnnsndsrZ.

Nestelmann, Lchesnnrus liu^aae UrusslLne. S. 51 f. Berlin 1873.
*) a. a. O. S. 61.
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Wenn Grunenberg also die genaue Übersetzung der altpreußischen 
Bezeichnung gewesen sein sollte, müßte dieses Wort anders geheißen 
haben. Der Name Grunenberg wiederholt sich in ermländischen 
Ortsbezeichnungen. Wir finden ihn nicht nur bei dem i. I. 1330 
an dem Grunenberg begründeten Dorfe, sondern auch i. I. 1369 
und 1376 bei dem heutigen Gute Gradtken bei Guttstadt') und 
i. I. 1513 bei dem Dorfe im Kirchspiel Alt-Schöneberg, das heute 
Warkallen heißt?)

Offenbar besagt das Wort Grunenberg nichts anderes als 
grüner Berg/) und der Weiße Berg bei Schalmey der „von 
dem nackten, weißen Sande seines schroffen Abhanges" ^) seinen 
Namen erhalten haben mag, bildet wohl von jeher einen gewissen 
Gegensatz zu dem benachbarten Grunenberg. Wie weit die Be
zeichnung des Berges Grunenberg gereicht haben mag, erscheint aus 
den angezogenen Urkunden vom 10. Juli 1289 nicht klar erkenn
bar. Während Bender den Namen auf „den Höhenzug von 
Grunenberg bis über Blieshöfen hinaus" bezieht/) beschränkt ihn 
Röhrich auf den Hügelrücken bei dem heutigen Dorfe Grunenberg, 
„der im Halbkreise von der Passarge umflossen durch eine tiefe 
Bachschlucht im Süden abgeschlossen ist"/) Er meint damit Wohl 
als nördlichen Ausläufer den sog. Schloß- oder Burgberg und als 
iüdliche Grenze die Schlucht, die westlich des Dorfes Schalmey zur 
Passargefurt hinabgeht?) Daß indessen der Weiße Berg noch in 
den Höhenzug des Grunenberges einzubeziehen ist, ist bei den in 
den Namen liegenden betonten Unterschieden der Berge von vorn
herein unwahrscheinlich?)

Zur Klärung dieser Frage werden wir auf die Urkunden 
vom Juli 1289 zurückgreifen müssen. Die nächsten Verwandten

r) o. a. IV. II, S. 434, III, S. 18.
a. a. O. II, S. 57 Anm.

b) Matern, E. Z- XVII, 293. Es sei an die ähnlich gebildeten ermländi
schen Ortsnamen Grunau, Grunewalt, Grünheide (6. 6. VV. 11, 621) erinnert.

*) Bender, E. Z. IX, 9 f.
a. a. O. S. 16.
Röhrich, a. a. O. S. 383.
Der Schloßberg wird von einer tiefen Schlucht im Osten und Norden 

abgeschlossen.
b) Zwar ist aus dem Ooäex äipl. IVurm. nicht ersichtlich, ob der Weiße 

Berg schon im Mittelalter seinen Namen geführt hat; doch gehen solche Bezeich
nungen bekanntlich meist auf die erste Siedlungszeil zurück.

12
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des bischöflichen Landesherrn, die darin große Areale von 110 
bezw. 100 Hufen in Basien, Elditten und Wusen und dazu gleiche, 
um zwei Drittel kleinere Landflächen im Felde Schalmey erhalten, 
haben offenbar auf den Grunenberg und seine Grenzfelder und 
-Wälder besonderen Wert gelegt, da dieser ihnen ebenfalls zu 
gleichen Dritteln verbrieft wird. Das Gefühl der Unsicherheit, das 
nach den wiederholten Preußenaufständen noch immer Vorsicht und 
eine Abwehrstellung geboten erscheinen ließ, machte ihnen zweifellos 
die preußischen Befestigungsanlagen auf dem Grunenberg, die sich 
jetzt gegen die früheren Verteidiger selbst verwenden ließen, in 
hohem Grade erstrebenswert. Diese heidnischen Wehranlagen er
streckten sich jedoch augenscheinlich nur auf den etwa 400 Meter 
langen, schmalen Burgberg, und für diesen nur kann die Be
zeichnung Grunenberg geprägt worden sein; denn für einen un
bedeutenden Berg hätte sich der Bischof nicht der auffallenden Aus
drucksweise, er sei jetzt zum Lobe Gottes Grunenberg benannt, 
bedient, und außerdem haben bei uns in der Regel nur charakte
ristische Berge, zu denen auch der Burgberg zu rechnen ist, ihre 
Eigennamen erhalten, nicht aber Höhenzüge, für die überdies die 
Benennung Berg genau genommen nicht einmal zuträfe.

Clasen erblickt in der Verleihung des Grunenberges durch 
Bischof Heinrich l. an seine Verwandten die Fortführung seines 
Bauplanes v. I. 1287?) Dieser Gedanke liegt sehr nahe, und 
man erwartet demgemäß in den Verschreibungsurkunden irgend
eine Verpflichtung der Beliehenen, die Preußenfeste zu einer 
Bischofsburg auszubauen. Nun verlautet aber kein Wort darüber. 
Jeder der drei Lehnsleute erhält ein Drittel des Grunenberges 
und seiner angrenzenden Felder oder Wälder, „wie sie es selbst 
gleichmäßig unter sich festgesetzt haben"?) Damit kann doch 
kaum etwas anderes gemeint sein, als daß der Grunenberg den 
drei Verwandten zu gleichen Rechten gehören soll; denn bei dem 
defensiven Charakter des Berges kann die Drittelung unmöglich 
so durchgeführt worden sein, daß er etwa der Länge nach in drei 
selbständige Abschnitte zerlegt worden wäre, sondern naturgemäß

i) Königsbv. Allg. Z!g Nr. 464 (in dein ersten hier nicht abgedruckten Teil): 
Wenn nach der Urkunde vom 14. August 1287 Bischof Heinrich I. am 10. Juli 
1289 den Grunenbeig und dazu geböriges Land an seine Verwandten verleiht, 
„so darf angenommen werden, dah dieses in Verfolgung des gleichen Baupläne? 
geschieht".

?) pront jp»i parlier oouäireruot. 6. 6. VV. I, v. S. 139, 141. 
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nur in dem Sinne, daß die vorhandenen und auszubauenden Wehr
anlagen den dreien zu gleichem Schutz zur Verfügung stehen mußten. 
Wenn auch die Anlage von Burgen, wie Röhrich mit Recht betont,*) 
„ein Vorrecht der Landesherren" war, so wissen wir doch aus 
Dusburg, daß die zur Eroberung des Preußenlandes aus Deutsch
land herbeigeeilten Adligen und Lehnsleute nicht wenige 
solcher Burgen hierzulande errichteten?) und wenn es zum 
Ausbau der Grunenberg-Feste durch Lehnsleute einer Erlaubnis 
des bischöflichen Landesherrn bedurfte, so war diese von dem Bruder 
und Schwager Heinrich I. sicher am ehesten zu erreichen.

Die unten beschriebenen Ausgrabungen haben nun Teile jener 
neuen Wehr- und Wohnanlagen zutage gefördert, die recht bald 
nach dem 10. Juli 1289 in Angriff genommen sein mögen. Viel
leicht sind diese nicht viel^ später mit zunehmender Sicherheit im 
Lande von den Besitzern aufgegeben und von dem ermländischen 
Bischof zurückerworben worden; jedenfalls gibt Heinrich II. i. I. 
1330 das anstoßende Feld Grunenberg, das 1289 wahrscheinlich 
an Johann Fleming gefallen und inzwischen an den bischöflichen 
Stuhl zurückgekommen sein muß, als Dorf an deutsche Kolonisten 
aus?) Wann diese Nückerwerbung der Burg durch den Bischof von 
Ermland erfolgt ist, läßt sich bei dem dürftigen Quellenmaterial 
ebenso wenig feststellen wie der Zeitpunkt, bis zu dem die Burg 
besetzt oder bewohnt gewesen sein mag. Da sie aber 1330 in der 
Handfeste von Grunenberg nicht erwähnt ist, ist der Schluß be
rechtigt, daß sie zu dieser Zeit, in der schon eine Reihe fester Städte 
im Ermland begründet waren, als strategisch überflüssig aufgegeben 
sein wird.

Bleiben auch noch mancherlei mit der Burg Grunenberg ver
bundene Fragen ungeklärt, so dürfen wir uns um so mehr darüber 
freuen, daß durch die planmäßigen Ausgrabungen dieses Sommers 
wertvolle Ergebnisse über die baulichen Anlagen der christlichen 
Burg zutage gefördert sind. Hier folge nach der Kgb. Allg. Ztg. 
464 der

') Röhrich, a. a. O- S- 385.
ketri äs DuskurZ Orouieu tsrre krussie. III o 27: ?Iur» alt» osstra 

eäiüeavsrunt oodilss et kvoäaturii, gut äs partibus Hsmüiiis eum omlli äomo 
et tamilia et oo>-»aeioos veusrunt in subsiäium äiets tsrrs 8s. rer. krus. 
I, 65. Bergt, auch Boigt, Gesch. Preußens III, 472.

») 0. ä. I. v. Nr. 248. Röhrich, a. a. O 386.

12*
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vorläufige Bericht über die Ausgrabungen in Grunenberg
von Privatdozent Dr. H. Glasen.

Die Burg auf dem Grunenberg, deren Enstehung um 1289 
festliegt und die in den ungefähr vierzig Jahren ihres Bestehens 
kaum wesentlich verändert wurde, ließ einfache und klare Verhält
nisse vermuten und versprach damit einer Ausgrabung sichere 
und unkomplizierte Ergebnisse. Es wurde deshalb im August 
und September dieses Jahres drei Wochen lang auf der Burgstelle 
gegraben. Die Arbeiten sind noch nicht ganz beendet, doch läßt 
das Resultat schon jetzt die wesentlichen Teile der Anlage deutlich 
erkennen.

In die wellig bewegte und von einzelnen Bäumen und 
Strauchwerk reizvoll belebte Landschaft des Passargetales springt 
der 40 Meter hohe Schloßberg als ein langgestreckter, vom Fluß 
und einem Nebental steil begrenzter Höhenrücken vor. Die Lang- 
seiten und die Spitze, deren Abhänge nur mit größter Mühe zu 
erklettern sind, boten gegen mittelalterliche Angriffsmöglichkeiten 
hinreichenden Schutz. Nur nach der vierten Seite hin verlief nach 
dem Dorfe Grunenberg zu die Burgfläche in gleicher Höhe mit dem 
Hintergelände. Hier mußten demnach die Verteidigungseinrich
tungen besonders stark angelegt werden, und das geschah, indem 
man zwei Gräben, mit Wällen dahinter, in ziemlichem Abstand 
voneinander quer über den Höhenrücken zog. So entstanden Vor- 
burg und Hauptburg und eine Befestiaungsform, die als Ab
schnittsburg überall in der Wehrarchitektur vorkommt. Der noch 
erkennbare alte Burgweg führt vom Passargeufer an der Berglehne 
entlang in die Vorburg. In dieser liegen noch zwei besondere 
Querwälle, die ihrer ganzen Eigenart nach vielleicht die Schutz
mauern einer viel älteren, heidnischen Burg sind.

Die bisherige Grabung beschränkte sich auf die an der am 
meisten geschützten Spitze der Bergzunge gelegene Hauptburg. Hier 
erhob sich hinter dem tief einschneidenden Quergraben ein Wall, 
dessen Durchschnitt eine lange gewünschte Vorstellung von dem Bau 
solcher Wälle hier im Osten gab. Aus den Resten ließ sich klar 
erkennen, daß die hier einstmals vorhandene zwei Meter dicke Mauer 
an den Seite» von Holzpfählen abgesteift wurde, zwischen denen 
Sand und dann Lehmpackung lag. Beim Abfaulen der Holzstützen 
rutschte die Lehmsüllung rundlich zusammen.

Am äußersten Ende der Hauptburg, nahe bei der Spitze der 
Bergzunge, lag quer, von Abhang zu Abhang, das Haupthaus,
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etwa 13 Meter lang und 7 Meter breit. Es war mit einem Keller 
versehen und ganz als Fachwerkbau aus Holz und Lehm errichtet. 
Das Holz war verfault und der Lehm zusammengeschwemmt, so 
daß die Wände im allgemeinen nur an diesen spärlichen Resten, 
aber immerhin recht deutlich zu erkennen blieben. Nur an einer 
Seite hatte der obere Teil der Wand gebrannt, und hier ergab sich 
als verkohltes Holz und ungebrannter Lehm die Fachwerkkoustruktion 
des Hauses besonders einleuchtend. In der Mittelachse der Längs
richtung lagen auf dem Fußboden in gleichen Abständen vier ab
geflachte Feldsteine, die als Auflager für Holzstützen zu dienen 
hatten. Das interessante Ergebnis dieser Ausgrabung bildet also 
ein Saalhaus mit Mittelstützen, eine Bauform, wie sie sich, in 
Stein ausgeführt, bei den großen Sälen der Marienburg vorfindet.

Zwischen diesem Haus und der großen Quermauer wurde in 
der Längsrichtung der Bergzunge ein zweites Gebäude ausgegraben. 
Es besaß eine Ausdehnung von 5 6 Meter nach Osten hin einen 
drei Meter langen und zwei Meter breiten Anbau, der mit ziem
licher Sicherheit als Altarraum gedeutet werden kann. Ein der
artiger zweiteiliger Grundriß kommt nämlich bei Kirchenbauten 
des Ordenslandes immer wieder vor, es sei nur an die Dome zu 
Königsberg und Frauenburg erinnert. Auch dieses Gebäude war 
in Fachwerk errichtet. Es fanden sich sogar noch verzapfte und 
von einem Nagel gehaltene verkohlte Balkenstücke der Wand. Die 
untersten Balken hatte man auf Ziegel gelegt, die keine Spur von 
Mörtel aufwiesen und die einzigen im ganzen Burgbezirk blieben.

Eine flache Mulde in der Nähe dieses Gebäudes erwies sich 
als Zisterne zum Sammeln des Negenwassers. Einzelfunde, 
mittelalterliche Scherben, eine große Anzahl von Eisennägeln 
stammten aus der Zeit der Gebäude, während andere Scherben 
bewiesen, daß schon vor der Ordensbesiedelung der Platz als Wohn
sitz und wahrscheinlich auch als Burg gedient hat. Darüber sollen 
jedoch weitere Ausgrabungen noch Aufschluß geben.

Zur frage der mssurisch-polnischen Bevölkerung 
im südlichen Ermland.

Von Studienrat Dr. H. Schmauch.

In seiner Arbeit über „Die völkischen Verhältnisse in 
Masuren und im südlichen Ermland" (Hamburg 1926) hat 
Leo Wittschell die Behauptung aufgestellt: ins südliche Ermland 
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seien polnische Kolonisten von Westpreußen her und über Pome- 
sanien eingewandert, während im übrigen Südostpreußen Masu- 
ren sich angesiedelt hätten. Demgegenüber ist im vorjährigen Heft 
dieser Zeitschrift (Bd. XXII, S. 525 f.) darauf hingewiesen wor
den, daß wenigstens im bischöflichen Anteil des südlichen Ermlan- 
des und zwar in den früheren Kammerämtern Nößel und Seeburg 
auch Masowier in den Jahren 1527-29 eingewandert sind.

Ergänzend sei hier nachgetragen, daß sich bereits 1502 im 
Nordosten des heutigen Kreises Allenstein Masowier niedergelassen 
haben: in diesem Jahre genehmigt nämlich Bischof Lukas Watzel- 
rode, daß die Schwestern Brigitta und Dorothea von Rogedlen 
(Regerteln) ihr Dorf Otteudorf im Kammeramt Wartenburg dem 
„Limoni üe prewilsr et LIekky äs 8ey8tri ms8owitl8" verkauft 
haben, und vergibt diese Besitzung an die Käufer zu kulmischem 
Recht?) Vermutlich stammt außerdem auch der „nobilw flscoduK 
2era 6s ^elno", dem Bischof Mauritius Ferber 1533 das Gut 
Gr. Ottern im K. A. Rößel verleiht?), aus Masowien; in dieser 
Annahme werden wir bestärkt, wenn wir 1567 einen „6oksnns8 
filiu8 olim provicii Valentin! Oorqcri 6s oppiäo ?rrs88M8" (d. i. 
Praßnysch im alten Masowien) im Besitz von 5 Hufen in Gr. Ottern 
finden?)

Für die Ansiedlung von Masowiern in Bauerndörfern des 
bischöflichen Anteils läßt sich allerdings ein Nachweis bisher nicht 
erbringen; auch hier finden wir zwar im 16. Jahrhundert mancherlei 
slawische Namen, doch kann man zunächst nicht feststellen, woher 
die Träger dieser Namen stammen.

Im Gegensatz dazu haben wir für das domkapituläre 
Kammeramt Allenstein eine ganz vorzügliche Quelle, die uns 
über die Besiedlung dieses Gebietes weitgehenden Aufschluß bietet. 
Für die Jahre seit 1481 liegen uns mit ganz geringen Unter
brechungen im Domarchiv Frauenburg die sogenannten ,,^,oeLtions8 
man8orum 6ö8ertorum" vor. Hier haben die jeweiligen Land
pröpste oder Kapitelsadministratoren von Allenstein die Wieder- 
besetzung derjenigen Zinshufen ausgezeichnet, die entweder wüst ge-

') B'scb. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 sol. 377 v. Freilich flüchtet Steno-si 
Slskskx bereits 1529 wegen wiederholten Diebstahls und läßt 6 Freihusen wüst 
liegen <a. a. O. sol. 445).

*) a. a. O. lol. 251 v und Ratio eoonomi spisoopatus Warm, von 1533 
(Domarchiv Frbg. Schld. II, Nr. 54).

«) Bisch. Arch. Frbg. Foliant 6 Nr. 3 sol. 382 f.
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worden waren oder sonst ihre Besitzer wechselten, sei es durch Tod 
oder Flucht, durch Wegzug oder Unfähigkeit ihrer bisherigen In
haber?) Aus diesen Aufzeichnungen läßt sich nun eine ganze Reihe 
von Masowiern aufzeigen, die damals in das K. A. Allenstein 
eingewandert sind.

Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts finden wir gelegent
lich masowische Namen: 1484 siedeln sich ?t>oms8 Ur»80>vrer in 
Diwitten und bficis8ck Us8ovvrer in Schönwalde an, 1486 Unter 
polsk 6e Urwowis in Göttkendorf, 1488 Staynsk 6s Us8ovis 
slis8 O/marsek in Leynau. Unter den locationes des Jahres 
1500 findet sich über die Besiedlung von Grieslienen folgende Nach
richt: vier Bauern dieses Dorfes (Osdstk, 6rs§or, Vslks und 
Ueneke) seien beim Straßenraub in der Heide zwischen Hohenstein 
und Grieslienen ertappt worden und ihrer Habe verlustig gegan
gen; dann heißt es u. a: „Usn808 Vslke aceeptsvit guiänm dli- 
clo8ek ms8Oivita"; diese Notiz ist durchstrichen, und unmittelbar 
darauf folgt: „6imi88O8 msn8O8 III per Valken ex lstroeinio ut 
8uprs acceptsvit klicolssck polonu8 ..Solche Durchstreichun- 
gen, an die sich sofort eine ausführlichere Aufzeichnung über den 
gleichen Siedlungsvorgang mit dem gleichen Personennamen an- 
schließt, finden sich hier und da in den loestioae8. Auch hier ist 
offenbar die Person des Xicls8ek beidemal dieselbe. Hat man 
nun damals, so wird man fragen dürfen, schon einen bewußten 
Unterschied zwischen ms8O>vits und polonu8 gemacht?

Im Jahre 1513 übernimmt ein Uickael Sbiöllot zwei wüste 
Hufen in Plautzig. „I-Iic Uiclissl, heißt es dann weiter, non 
multo pO8t sdiit sblstl8 equi8 II 6s msn8l8 et ex Ua8O>vi2 re- 
6uctll8 8U8PSN8U8 S8t in ^IIen8tein..." Erst 1521 finden wir 
wieder Masowier genannt: in Göttkendorf Voitke mrwowits, in 
Kl. Kleeberg Uartrin ?ekentks ex 6eno>vie8t venien8 und Simon 
Oolemks ex ?rre8nic venien8 (beides Ortschaften im alten Ma- 
sowien). In demselben Dorf siedelt sich 1522 Sivsek ms80>vits 
an; als er im folgenden Jahre entlaufen ist, tritt an seine Stelle 
Scrs8rns 6e 6snovie8t; ebenso siedelt sich 1523 in Kl. Kleeberg 
Uatr Uur8ur, (gui) vsnit ex 6sno>vie8t, an. Aus demselben maso- 
wischen Ort kommt 1524 6sn Xielo>vitr nach Purden. 1527 erhält

i) Die looatloues befinden sich für die Jahre 1481 sowie 1484—89 in 
Schld. I, Nr 92, für 1494—1519 in Schld. II, Nr 55 und für 1520-1586 wie
der in I,. Nr. 92. — Auch von der Hand des berühmten Nikolaus Koppernilus 
haben wir für die Jahre 1517—19 solche looatioors.



184 Kleine Beilräge.

Paul 8odrin§ in Patricken einige Hufen; von ihm heißt es: sttu- 
lit sä msnsos ex Nssowis dovss equos ... etc. 1529 finden 
wir in Nagladen ^näress ^lsssvver, 1531 Nsrcus LottiZsr msso- 
vvits in Stabigotten und Peter Lwoneck mssowits in Kl. Klee
berg. 1532 Voiteck 8äir8kovv ms8Otvits in Alt-Schöneberg.

In den folgenden Jahren begegnen uns masowische Namen 
noch häufiger: 1533 in Alt-Schöneberg äscobu8 ms8owits, in Jon- 
kendorf Nstr mssowita und in Schönbrück ^lsxiu8 mrwowits; 
1534 in Micken Nstr äe 8okowi ms8oxvita, und in Göttkendorf 
äscod ms80wits; 1535 in Mondtken äosepti ms8vvvits, in Alt- 
Schöneberg äsn blassrsokkkl ms80wits und äsn ms8o>vits sowie 
in Spiegelberg ?etru8 ms8Otvits; 1536 in Spiegelberg Nicdsel 
mssovits, in Jonkeudorf Iäsn82 ML8owits und äscudi ms8O>vits. 
In diesem zuletzt genannten Falle ist nun aber das Wort „ms80- 
xvits" durchstrichen und „polonus" herübergeschrieben. Damals 
scheint man also bewußt zwischen Masowiern und Polen 
unterschieden zu haben; denn sonst hätte diese Änderung des 
Herkunftsnamens Wohl kaum einen Sinn.

1537 erscheint in Diwitten ein äscod ms8Otvits, 1539 in 
Jonkendorf ^Iexiu8 ms8owits und in Warkallen Iäsn82 ms80' 
vits, 1540 in Spiegelberg änäres8 oriunäus ex vills Lollsuck 
ms8O>vits, 1542 in Neu-Scköneberg äo8ep ms80tvits und 1550 in 
Mondtken älexiu8 ms8owits. Und endlich finden wir 1557 in 
Woritten einen äoksnns8 I^om8s, der aus der masowischen Stadt 
Lomza herstammen dürfte.

Betrachten wir die einzelnen Aufzeichnungen in ihrer Ge
samtheit, so ergibt sich folgendes Resultat: Eine Einwanderung 
von Masowien ins K. A. Allenstein läßt sich bereits vor 
1500 hier und da nachweisen, setzt dann seit 1521, also nach 
dem Waffenstillstand im sog. Reiterkrieg, stärker ein, erreicht 
in den Jahren 1527 bis etwa 1537 ihren Höhepunkt (vgl. 
damit die Ansiedlung masowischer Adliger im bischöflichen Anteil 
des südlichen Ermlandesl), flaut dann ab und hört etwa um 
1550 völlig auf; damals scheint die Wiederbesiedlung des ge
nannten Kammeramtes im großen ganzen beendet zu sein.

Wenn hier für die Besiedlung der Bauerndörfer des 
domkapitulären K. A. Allenstein die Einwanderung von Ma
sowiern nachgewiesen ist, so werden wir Wohl für den bischöflichen 
Anteil des südlichen Ermlandcs das gleiche annehmen dürfen, 
auch ohne daß sich hier der Beweis im einzelnen erbringen läßt.
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Und wenn andererseits oben gezeigt wurde, daß adlige Güter 
der früheren bischöflichen Kammerämter Wartenburg, Seeburg 
und Rößel mit masowischen Adligen besiedelt worden sind, so wird 
man gewiß in der Ansicht nicht fehlgehen, daß ebenso auch im 
domkapitulären Anteil des südlichen Ermlands adlige Masowier 
sich niedergelassen haben, wiewohl wir dafür zunächst keine Be
weise haben. Unsere Quellen nennen uns, wie später noch aus
führlich gezeigt wird, für die ersten Jahrzehnte des 16. Jahr
hunderts eine recht beträchiliche Zahl von slawischen Namen, ohne 
in jedem einzelnen Fall die Herkunft dieser Einwanderer genau 
anzugeben; nur eine ganz eingehende Kenntnis der betreffenden 
Familiennamen wird eine sichere Unterscheidung in Masowier und 
Polen ermöglichen. So vermögen wir über die Stärke der 
masowischen Einwanderung ins südliche Ermland einstweilen 
keine zuverlässigen Angaben zu machen.

In der Rezension über die obengenannte Arbeit Wittschells 
war schon allein aus der geographischen Lage Masowiens und 
Südermlands gefolgert werden, daß der Zug der masowischen 
Auswanderer sich zunächst in das angrenzende herzogliche Preußen 
ergossen, aber keinesfalls an den Grenzen des Ermlandes 
Halt gemacht habe. Ein gewisser Austausch der Bevölkerung 
dieser beiden benachbarten Landstriche dürfte übrigens ohne weiteres 
nahe liegen?) Aus den Iocatione8 mansorum läßt sich nun aber 
auch der positive Nachweis dafür führen, daß Teile jener Slawen, 
die sich im Süden des Herzogtums Preußen angesiedelt 
hatten, nach einiger Zeit weiter nördlich ins domkapituläre 
K. A. Allenstein gewandert sind. 1530 heißt es bei Stabi- 
gotten: Ltsnwlaus ex äistrictu bloen8tein oriunäus. psulo 
pO8t repetitu8 et 6im>88U8 68t, und bei Woritten: olim in
Oltrick8wslt ru8ticu3 scceptavit MLN8O8 IN ?suli Oksruds in 
<ii8trictum bioen8tsin rspstiti. 1531 findet sich bei Purden folgende 
Notiz: ^sn ^scudi seeeptsvit man8um unum s 81ani8lso Ksr-

0 So wird zum Jabre 1517 bei Spiegelberg berichtet: Valentin Lessen- 
kaim aoesptavit mnnbum I. 1520 fiedelt sich in Patbaunen „blatkiss äs Lil- 
ßsrimsäork äistriotus I^eiäenbnrxsnsis" an; 1522 in Wadang Nntr ex Lasssn- 
deim veniens. 1531 heißt er bei Wernegitten: Nartin »pinrius olim 
in 6riselin§ neosptsvit maosos III olim liliodnslis Lrnel in äistrietnm 
Hosiistei», nnäs orinnäns erst, äimissi, und bei Neu-Kokendorf: Lötens Lrsitex 
Iromo pnrum utilis vsuäiäit maosos IIII eniänm äobnnni Lernt ex snäsm villn 
oriunäo «x äistrivtn Lollsut (udi äomioilinm äneta nxore eoustitnsrut). 
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vetrki in territorium Ortekdurx, unäe oriunäu8 erst, mixrsnte. 
1535 siedelte sich in Stabigotten „l^orencr Lososki ex äistrietu 
Ho8tein" an. Diese eben genannten vier Männer sind zweifellos 
Slawen, die doch Wohl aus Masuren in die Gebiete Hohenstein 
und Ortelsburg eingewandert waren.

Im Gegensatz zu dem hier geführten Nachweis hatte Wittschell 
die Einwanderung polnischer Kolonisten von Westpreußen her 
und über Pomesanien ins südliche Ermland behauptet. Rein 
geographisch gesehen erscheint die Einwanderung polnischer Siedler 
aus dem Lande Löbau (im südöstlichen Westpreußen) genau so 
gut möglich wie die Einwanderung aus Masuren, denn beide 
Landschaften sind von den Grenzen des südlichen Ermlandes un
gefähr gleich weit entfernt. Und tatsächlich läßt sich hierfür auch 
der aktenmäßige Nachweis erbringen. In der locatio msn8vrum 
des Jahres 1516 findet sich bei Köslienen folgende Eintragung: 
ttsn8 VSMSN8 ex prope l^obsw, udl erst spisriu8, scceptsvit 
MSN8O8 III. Im Jahre 1524 siedelt sich in Wuttrienen ^scod kle 
öisllute an, (d. i. Bialutten zwischen Neidenburg und Mlawa un
mittelbar an der früheren Grenze Ostpreußens). In Skaibotten 
finden wir 1526 Lslwsr l^odstver und 1531 Alstr l-sdovir. Nur 
diese vier Fälle lassen sich indessen aus all den Jahren von 1481 
bis 1550 beibringen; allzu stark scheint demnach diese Einwande
rung aus dem Löbauer Gebiet nicht gewesen zu sein.

Weil zahlreicher aber als Masowier und Löbauer begegnen 
uns in den locstione8 Polen (polonu8, polsmw, pols, pol, 
polsn, polsk). Ob das im einzelnen Falle schon ein Familien
name ist, oder ob er als Herkunftsbezeichnung dient, läßt sich un
möglich entscheiden. Und wenn mit diesem Zusatz zu einem Vor
namen wirklich die Herkunft bezeichnet werden soll, so bleibt es 
immerhin fraglich, ob diese Einwanderer aus dem eigentlichen 
Polens, aus der Löbau oder anderen Teilen des südlichen West
preußen oder vielleicht gar aus Masowien^) gekommen sind. Ganz 
ähnlich steht es mit denjenigen slawischen Familiennamen, die 
von einem Ortsnamen abgeleitet sind; nur eine eingehende Kennt
nis der polnischen Ortsnamen wird uns hierbei einen Schritt 
vorwärtskommen lassen. Uebrigens stammt auch aus dem Erm-

Dafür einige Beispiele; 1503 wird in Woritten und 1524 in Wuttrienen 
je ein ^Vnrsodonski genannt; 1535 heißt es bei Woritten: L»os Rostk vvoieus 
«L kolonia.

2) Bgl. den oben zu 1466 genannten kolu,k 6v LLL80^La.
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lande selbst eine Reihe von Ansiedlern mit polnischen Vor- oder 
Familiennamen oder mit dem Zusatz „polonus"?)

Wenn sich nun auch die Frage nach der Herkunft der 
slawischen Siedler im südlichen Ermland (soweit sie nicht als 
Masowier oder als Löbauer gekennzeichnet sind) heute noch nicht 
einwandfrei beantworten läßt, so gestattet uns doch das Vorkommen 
slawischer Namen überhaupt in etwa einen Rückschluß auf die 
Stärke der slawischen Einwanderung in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts. Bei der Zusammenstellung, die den folgen
den Zahlenangaben zu Grunde liegt, sind sowohl slawische Vor- 
namen?) als auch zweifellos slawische Familiennamen berücksichtigt 
worden; dabei muß es als selbstverständlich gelten, daß sich auch 
unter manchen rein deutsch aussehenden Namen (vor allem wenn 
der Vorname allein gegeben ist) ein Slawe verbirgt; die nach
stehend gegebenen Zahlen werden also in etwa als Mindestzahlen 
zu gelten haben. Für eine Reihe von Jahren liegen uns auch 
beim domkapitulären K. A. Mehlsack locsliones man8orum vor, 
auch hier finden wir gelegentlich slawische Namen, wie denn über
haupt einzelne slawische Siedler sich Wohl jederzeit hier und da 
einmal in den anderen Teilen des Ermlandes nachweisen lassen. 
Gerade diese Zahlen für das K. A. Mehlsack, die für einige Jahre 
beigefügt sind, zeigen uns nun recht anschaulich, wie stark die 
Ueberfremdung des Allensteiner Gebiets gewesen ist im Vergleich 
zu anderen Bezirken des Ermlandes.

Die aus den locatione8 msn8orum ermittelten Zahlen bieten 
uns folgendes Bild:

Vgl. z. B. 1488 Oaspar kolall äs Ltadixaääsn oder 1517 in Göttken- 
dors äsn äs Vinäioa sd. i. Windtken) ober 1502 in Workallen dlarerisn äs Na» 
tarn (d. i. Nattern) oder 1531 in Rosenau äav Wesodsvsk^ äs Vntrlo (d. i. 
Wuttrienen).

*) Solche Vornamen sind: Andrze, Bartosch (Bartuß), Jakoba, Jan 
(Janik), Marczien, Matsch, Micolai, Niklasch, Piotr, Stanek (Stanko, Stenlo), 
Stanislaus (Stentzel), Szepan, Voitec (Boitke), Woiczech.

Jahr Gesamt
zahl

davon 
slawische 
Namen

Hundertsatz Bemerkungen

1481 104 6 — K. A. Mehlsack 1 von 160
1484-89 221 28 knapp 13 °/o 3 von 111.

1494 33 3
1495 54 9
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r) Für die Jahre 1503—1509 sind fast nur die Bornamen angegeben, so dah 
diese Zahlen sich mit den Angaben der anderen Jahre nicht recht vergleichen lassen.

Jahr Gesamt
zahl

davon 
slawische 
Namen

Hundertsatz Bemerkungen

1496 18 2
1497 38 8
1498 55 8
1499 19 3
1500 18 4
1501 34 8
1502 30 10

1494-1502 299 55 18 °/o K. A. Mehlsack: 3 von 194.
1510') 32 9
1511 29 6
1512 8 3
1513 32 9
1514 20 7
1515 — — 1515 fanden wegen der
1516 26 2 Pest keine Ansehungen
1517 79 18 statt.
1518 23 5
1519 41 8

1510-1519 290 67 rd. 23 "/» K. A. Mehlsack: 2 von 76.
1520 58 13
1521 82 16
1522 30 4
1523 55 11
1524 60 13
1525 90 36 40 °/°
1526 80 19 K.A. Mehlsack: 0 von 41.
1527 75 30 40 °/o 1 von 45.
1528 64 25 fast 40 °/o
1529 80 27

1520—29 674 194 rd. 29 °/o
1530 69 18
1531 74 26
1532 72 21
1533 49 12
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Jahr Gasaml- 
zahl

davon 
slawische 
Namen

Hundertsatz Bemerkungen

1534 57 9
1535 42 9
1536 38 8
1537 29 11
1538 10 2
1539 20 6

1530—39 460 122 rd. 26'/, 7a
1540 19 3
1541 21 1
1542 26 4
1543 2 1
1544 30 11
1545 13 6
1546 9 1
1547 4 —
>548 9 2
1519 13 3

1540—49 146 32 rd. 22 ->/»

Gewiß sprechen bei den Angaben über die Besiedlung der 
Bauernhufen in den einzelnen Jahren mancherlei Zufälligkeiten 
mit, und man wird deshalb niemals das Ergebnis eines einzelnen 
Jahres für sich allein betrachten dürfen; denn erst in einem 
längeren Zeitabschnitt werden sich solche Zufälligkeiten ausgleichen. 
Darum ist der Hundertsatz immer nur ungefähr für ein Jahrzehnt 
angegeben. Und da zeigt diese Tabelle doch ein dauerndes An
steigen oer slawischen Einwanderung: während wir für den 
Zeitraum von 1484—89 erst 13 7o errechnen können, sind es in 
den Jahren 1494—1502 bereits 18 7oi dann steigt der Hundert
satz weiter auf 23 im Jahrzehnt 1510—19; mit 29 für die Jahre 
1520—29 erreicht er seinen Höhepunkt, um dann auf 26'/, bezw. 
22 in den beiden folgenden Jahrzehnten Herunterzugehen. Fassen 
wir den Zeitraum noch weiter, so finden wir für die Jahre 1510 
bis 1549 unter den Ansiedlern gut 26 7„ Slawen (415 von 1570), 
also ein starkes Viertel der gesamten Wiederbesiedlung 
wird von Slawen bestritten. Es paßt in dieses Bild durchaus 
hinein, wenn wir in den eben genannten Jahren auch in den
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Privilegienbüchern des Domarchivs sowohl wie des Bischöflichen 
Archivs Frauenburg öfters slawische Namen finden?)

Die Zusammensetzung der Bevölkerung im südlichen 
Ermland hat gerade in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
eine wesentliche Aenderung erfahren. Während wir in der 
Zeit der ersten Besiedlung des heutigen Kreises Allenstein 
unter den Besitzern der adlig-kulmischen Güter wie unter den 
locatoreK der Bauerndörfer keinen einzigen slawischen Namen, 
sondern nur Preußen und Deutsche finden (nur ganz vereinzelt 
erscheinen sonst hier und da Polen), während auch noch in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts nur gelegentlich polnische Siedler 
genannt werden, zieht man nach der schweren Heimsuchung des 
Landes durch den Krieg des preußischen Bundes und den soge
nannten Pfaffenkrieg bei der Neubesetzung der wüsten Hofstätten 
auch Slawen in größerer Zahl heran, da andere Siedler fehlen; 
zum ersten Mal erscheinen jetzt auch Masowier unter den 
Einwanderern. Der Reiterkrieg hat die alte preußisch-deutsche 
Bevölkerung des Gebietes weiter verringert; nun strömen in weit 
größerer Zahl Slawen ins Land: über ein Viertel aller neuen 
Ansiedler entstammen den polnisch-masowischen Ge
bieten. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts also 
beginnt erst die Ueberfremdung des südlichen Ermlandes, 
das bis dahin im wesentlichen eine preußisch-deutsche 
Mischbevölkerung aufzuweisen hatte-

Zur Roppernikusforschung.
Von Regens E. Brachvogel.

1. Lehrer des Koppernikus.
Ludwig Anton Birkenmajer's, des angesehenen Krakauer 

Koppernikusforschers Stellung zur deutschen Geschichtsforschung 
nötigt zur Vorsicht gegenüber seinen Untersuchungen, die in die 
umstrittene Nationalitätenfrage hineingreifen. Einige neuere Nach-

i) Aus dem Privilegienbuch 0. Nr. 3 des Bisch. Arch. seien autzer den 
schon früher angeführten Adligen hier noch genannt: SartüoIomaeuL SpoUeok, 
NartdoloinLeus Noäureek et kaulus polonl 1516 als Besitzer von 12 Husen in 
Nerwigk (fol. 378); OreAor, ^obannee et Uattüia8 ?l082^ et ^0^anne8 Leb^itökl^ 
1521 als Besitzer von Gr. Ottern lfol. 248 v); 8to.ni8lau8 1542 als
Müller in Debrong (sol. 380 v); llaeodne Oüoin8^ 1547 als Besitzer in Loßainen 
(fol. 253 v). Das Privilegienbuch des Domarchivs nennt Narren polonu« 
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Prüfungen an seinen Schriften über Nikolaus Wodka, den angeblich 
ersten Lehrer des Koppernikus in Leslau, und über Albert von 
Brudzewo, einen Krakauer Lehrer unsers Astronomen, geben Anlaß 
zu dieser Mahnung.

Pros. Arthur Semrau bespricht in den „Mitteilungen des 
Coppernicusvereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn", 
34. Heft, 1926, S. 104 die Einleitung der Schrift Birkenmajer's 
Uileolaj IVoälca 2 Xrviäryna Lvvany ^pslemius lelcarr i astronom 
polalri XV Ao atnleeia lorun 1926 (I^icolan8 ^Vocilra aus Ma» 
rienwerder, genannt ^bsteinius, polnischer Arzt und Astronom 
des 15. Jahrhunderts). OlllrillLa 2 tomu XXXIII rocrnilca to>varr. 
nsulcovexo vv lorunin. (Sonderabdr. aus dem XXXIII. Bd. des 
Jahrbuches des wissenschaftlichen Vereins in Thorn). Der Ver
fasser schreibt dem Domherrn und Arzt Nikolaus Wodka polnische 
Stammeszugehörigkeit zu, wofür er unter anderm sich darauf 
beruft, daß Marienwerder, das frühere Quidin, zu den ältesten 
slavischen Siedelungen der unteren Weichselgegend gehöre. Da
gegen spricht nach Semrau die vorgeschichtliche Forschung und der 
altpreußische Name Quidin. Den Vater Gregor des Nikolaus 
Wodka nennt Birkenmaser einen Stadtbewohner, an anderer Stelle 
einen bonrxevia von Marienwerder. Semrau bemerkt dazu: 
„Wenn Gregorius ein Pole von Geburt war, konnte er nicht 
Bürger werden, sondern lediglich als Einwohner in Marienwerder 
leben." Noch auf einige andere Unstimmigkeiten weist Semrau 
hin. Die im 13. Jahrh, auftretende Familie Stange macht 
Birkenmaser ohne weiteres zur Familie der Stankow. Den 
Bürgermeister Nikolaus Polak oder vielleicht Polan um 1460 in 
Marienwerder hält Birkenmaser für einen Polen ohne genügenden 
Nachweis, trotz gegenteiliger Gründe. Semrau kommt zu dem 
Schluß, Birkenmaser stehe „in der Einleitung seiner Schrift der 
Ueberlieferung und Forschung so wenig objektiv gegenüber."

In seiner Schrift ^Ibertna äe Lruärevo 8uper tbeoriea« 
nova8 Planetarium Qraevviae 1900, tritt Birkenmaser gegen die 

und seinen Sohn Johannes um 1500 als Müller in Grieslienen, 1535 ^näre»« 
voliu» als Besitzer des Gutes Kukerkaiin am Plautziger See, Lürtel Oonstrkx 
1540 als Schulz in Tollack, Ltepkauus polonus 1538 als Schulz in
Rosgitten, nodilis ^ntdonius Is.äenovskl 1545 als Besitzer von Stolpen und 
Stuoizluus WaraM^lc^ 1545 als Besitzer von Piestkaim (sol. 6 v, 12, 26 v, 14 v, 
16 v und 17). 1530 ist Lisron^wus Burggraf in Allenstein (Domarchiv 
Fol. 6. sol- 11H).
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Schreibweise dieses Namens Albertus Blar de Brudzewo, als 
eine besonders von deutschen Biographen aus durchsichtigem 
Grunde'gebrauchte Namensform auf. Es handle sich um einen 
Polen, der Gebrauch des Namens Blar beruhe allein auf der 
Eintragung in ein Promotionsbuch: „OeeLnatus
Klar Lruärev^o", worin blar eine unbekannte Abkürzung be
deute (vgl. meine Abhandlung „Nikolaus Koppernikus im neueren 
Schrifttum", in den „Altpreußischen Forschungen 1925", Heft 2, 
S. 27). Ich kann heute diese Abkürzung deuten. Ich bin über
zeugt, daß Blarer zu lesen ist und wir hier einen Vertreter des 
Namens Blaurer oder Blarer haben, der von einem berühmten, 
an Gelehrten und Kirchenfürsten reichen Geschlecht geführt wurde. 
Einige dieses Geschlechtes sind beispielsweise genannt bei H. Bo- 
hatta, Liturgische Drucke und liturgische Drucker, Regensburg 
s1927f, S. 66. Abt Gerwig von Weingarten (1495—1567), Prior 
Ambrosius von Alpirsbach (1492—1564), Abt Diethelm von St. 
Gallen (1530—1564), Abt Ludwig von Einsiedeln (1526—1544), 
Bischof Jakob Christoph von Basel (1542—1608). Der hervor
ragende Lehrer des Koppernikus an der Krakauer Akademie 
Albertus Blarer von Brudzewo war also deutschen Geblütes.

2. Ein angeblich von Koppernikus benutztes Buch 
in Pulkowo bei Petersburg.

In der Bibliothek der Nikolaihauptsternwarte zu Pulkowo 
bei Petersburg befindet sich ein am Rande und auf freien Blättern 
mit handschriftlichen Bemerkungen versehener Kalender des be
rühmten Mathematikers Stoefler vom Jahre 1531 mit dem Titel: 
Lpbemerickurn Opu8 ^obanni8 Ltoeüeri a cspite anni 1532 in 
slio8 20 proime 8ub8egu6nte8 avno8 «laboratuin, lubinAse 1531. 
Schon ums Jahr 1856 wurde der dortige Direktor Dr. Otto 
Struwe auf dieses Buch, das durch Dr. Simonowski, Professor 
der Astronomie in Kasan nach Pulkowo gelangt war, aufmerksam. 
Die Randbemerkungen schienen ihm von Koppernikus verfaßt zu 
sein, der hier Auszüge aus seiner wissenschaftlichen Lektüre nieder
geschrieben, auch über den ihm befreundeten Kulmer Bischof 
Tidemann Giese, über dessen Korrespondenzen mit auswärtigen 
Mathematikern und namentlich mit den Krakauer Astronomen Auf
zeichnungen gemacht habe. Bei Gelegenheit des Koppernikus- 
Jubiläums im I. 1873 gab Struwe Nachricht von diesem Funde 
und erbot sich, das Werk behufs Verwertung und Vergleichung 
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nach Preußen zu senden. (Vgl. „Ermländische Volksblätter", 
2. Jahrg. Nr. 24, Braunsberg). Dazu ist es augenscheinlich nicht 
gekommen. Das Werk geriet in Vergessenheit, bis der Direktor 
der Königsberger Sternwarte Pros. Dr. Przybyllok auf einer 
Studienreise tm I. 1926 ihm seine Beachtung schenkte und Photo
graphische Wiedergaben von mehreren Randbemerkungen zur Ver» 
gleichung mit der Handschrift des Koppernikus beschaffte. Der 
Vergleich, für den die im Koppernikusmuseum in Frauenburg 
aufbewahrten Aufzeichnungen aus der Verwaltung des Kammer
amtes Allenstein im I. 1517 und ff. Jahren sowie faksimilierte 
Briefe aus den 30er und 40er Jahren (z. B. in der Warschauer 
Ausgabe der Uevolut. orb. caelest. von 1854) Vorlagen, ergab 
eine erhebliche Verschiedenheit von den Schriftzügen des Koppernikus.

Man mochte um so mehr geneigt sein, dieses Buch ohne 
große Bedenken der Bibliothek des Koppernikus zuzuweisen, da es 
eine offenbare Lücke ausfüllen könnte. Für die Jahre 1199—1531 
waren Stoeflers astronomische Srernentafeln mehrfach im Ermland 
vorhanden, in der Frauenburger Dombibliothek wie im Besitz des 
astronomiekundigen Hildebrand Ferber (s 1530) in Heilsberg (vgl. 
L. A. Birkenmajer, Mikolai Kopernik S. 523; Kolberg, Inkunabeln 
aus ermländischem Besitz auf schwedischen Bibliotheken in E. Z. 
XVIII, S. 109, 116). Gewiß hat Koppernikus auch der Epheme- 
riden vom Jahre 1532 ab sich bedient; wohin aber sein Exemplar 
gelangt ist, ist bis heute nicht ermittelt worden.

Stoeflers Kalender in Pulkowo muß der Umgebung Tiede- 
mann Giese's angehört haben, wie sich aus den bisher bekannt ge
wordenen Randbemerkungen erkennen läßt. Eine nähere Zu
weisung würde vielleicht durch die Erschließung sämtlicher Rand
bemerkungen ermöglicht werden. Die Wanderung des Werkes nach 
Rußland wurde 1873, wohl eine Vermutung Dr. Struwe's, auf 
einen russischen Freund des bekannten Mathematikers Euler 
zurückgeführt.

3. Neueres Schrifttum.
1) Alexander Birkenmajer, Marco da Benevento und die an- 

gebliche Nominalistenakademie zu Bologna (1494—1498) in: 
Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, 38. Bd. 4. Heft, 
Fulda 1925, S. 336; darin wird Bezug genommen auf:

2) L- A. Birkenmajer (Vater des vorigen), Uarco Leneventsno, 
Xopernilc, a Qsjstarsrs Icüits xeoßrskicrQL kolslci,
Xrslräv 1901.

13
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3) Derselbe, Uikola^ XopernilL. ^Vy66rpi8in ^vpr^kdadrüe 
polZ^im. ^V^danie dru§ie, pr26ro6ion6 i ro282er20ne. — ^V^dat, 
^8ttzpem popr2edni! i pr2ypi8ami obdaänU I_,ndvvilL ^ntoni 
LirlLSumajer. Xralro^ nal^tadein LpoIlLi ^vyda^nicLe^, 1926. 
(Nikolaus Koppernikus. Auswahl von Schriften in polnischer 
Übersetzung. Zweite umgearbeitete Aufl. — Herausgegeben, mit 
einer Einleitung versehen und durch Zusätze erläutert von L. A. 
Birkenmajer, Krakau, im Verlag der Verlagsgesellschaft 1926)

4) Eine Auswahl aus den Werken des Koppernikus, besorgt von 
Hermann Nauschning, mit Übersetzung aus dem Lateinischen 
ins Deutsche von Tafsilo Schultheiß, gab heraus die Deutsche 
Bücherei in Posen 1923.

5) Uartiui Liem de IIILU82 koluni, l>lova Oalendarii 
Uomani Uekorrnatio. — Opu8eulum ad requ^Uionein V-tL 
Loneilii I.ateran6N8i8 O. 1516 eompo^tuin.

^d kidein eliiroArapIii anetori8 nune prininm edidit I^.u- 
dovieu8 LiriLeninajer.

Lraeoviae, 8unipti6u8 ^.eadeiniae I^itteraruin ^lO^lXVIII, 
gedruckt 1920.

6) Uar^an 8ydo^, Oopernieana odeyeli I^i8t 8eda8t7ana 
Xur2a do Xarola V. (— Loppernieana bei den Fremden. Ein 
Brief des Sebastian Curtz an Karl V.) in: koernilLL to^ar2y8t^a 
naulro^esso Dorunin Uoe2nilL 52 1u6ileu82o^y Dorun 1925.

7) Imd^vik. ^.ntoni Lir^ennia^er, 6en62 a odkryei a Xoper- 
nilca Odditl^a 2 Uoe2nilLa lLralL0^8lLi6§o Od86r^a1or7uin a8tro- 
nomie2ne§o, XralLo^v 1925 (dro82nra). (Verlauf der koppernika- 
nischen Entdeckung. Sonderdruck aus dem Jahrbuch des Krakauer 
astronomischen Observatoriums. Krakau 1923. Broschüre.)

8) Derselbe, Utodoäe Nikola^a Xopervika Odkitlca 2 
^u6il6U820v/6A0 2682^1u pudlilLae^i „Urania" (or§an Do^var?y8twa 
krryjaeio! ^.8tronoinii te^ nas^vy). ^Var82a^a 1925 (6rv82ura). 
(Die Jugend des Nikolaus Koppernikus. Sonderdruck aus dem 
Jubiläumsheft der „Urania", Organ des Vereins der Freunde der 
Astronomie desselben Namens. Warschau 1923. Broschüre.)

9) Derselbe, Uikotal Xopernilc lalco nesony, t^vorea i 
ob^^vatel. Drakon, naiLtadein ^adein^i Unriejtztnoäei
1925. (Nikolaus Koppernikus als Gelehrter, Schöpfer und Bürger. 
Krakau, im Verlag der polnischen Akademie der Wissenschaften 1923.)

10) DerielbeMilcotal XopernilL ^alco kumani8taOdI)itlLa 
2 ini68itze2nilLa „?r26§Itzd ^8po1e268ny." XralLO^ 1924. (Niko
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laus Koppernikus als Humanist. Sonderdruck aus dem Monats
heft „ki26§Iqä nspot eresny." Krakau 1924. Broschüre.)

11) Derselbe, ^ieols8 IVocklca cke clit ^pstemius, me-
cleeiu et astronorne polonsis clu XVme siecls. (önlletiu cle 
i'^LLciemie cies Loieuces, Lracovie 1925) 2 ryeiuq us Icoueu 
telrstu (drosrura).

12) Dr. F. Sorge, Nikolaus Kopernikus (als Arzt) in: Mün
chener Medizinische Wochenschrift, 70. Jahrg. Nr. 7. 16. Febr. 1923. 
(Der Verfasser, Chirurg des Versorgungskrankenhauses in Cassel, 
war ehemals als Arzt in Allenstein tätig.)

13) JosefFritz,Dr.msck. et plril., Xopernilr lelrarrem. (KoPP. 
als Arzt.) Lemberg, 1923. 14. Abdr. aus ? Oar. IUcsrsIra 1925 
II. Nr. 50/51.

14) Adolf Warschauer, Die Geschichte des Streites um 
die Nationalität des Kopernikus, in: Historische Gesellschaft 
für Posen, Mitteilungen, herausg. von der Vereinigung der reichs- 
deutschen Mitglieder, 1. Heft, Berlin im März 1925.

13*
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Wilhelm volz, Der ostdeutsche Volksboden. Nussshe zu 

den Nagen des Dstens. 388 S. Breslau bei Ferdinand Hirt 1926.
Der Heimatforscher kann nicht genug tun in der Heran

schaffung von Einzelheiten; jedes Dorf will seine Geschichte haben, 
und auch die Familienforschung macht erfreuliche Fortschritte. 
Wer sich mit solcher Kleinarbeit befaßt, läuft aber Gefahr, die 
großen Linien aus dem Auge zu verlieren. Dem vorzubeugen ist 
kein Werk geeigneter als das des Leipziger Professors Wilhelm 
Nolz. Die berufensten Sachkenner hat er vereinigt, um in kurzen, 
aber gediegenen Abhandlungen eine Uebersicht zu geben über die 
Entwicklung des ostdeutschen Koloniallandes von der Urzeit an 
bis zur inneren Kolonisation unserer Tage. Eingeleitet wird das 
Werk von Rudolf Kötzschke mit einem Ueberblick „Ueber den 
Uriprung und die geschichtliche Bedeutung der ostdeutschen Sied
lung"; Otto Schlüter entwirft ein Bild der „Urlandschaft", 
Seger und La Baume behandeln die vorgeschichtlichen Völker 
und die Völkerwanderungen, Rudolf Much die „Germanischen 
Stämme in Ostdeutschland im klassischen Altertum." Der ein
gesessenen Bevölkerung des Ordenslandes sind drei Aufsätze ge
widmet: Lorentz, Die Kaschuben; Ehrlich, Die alten Preußen; 
Gollub, Die Masuren. Die Heranziehung der deutschen An
siedler schildert Erich Keyser, den Rückgang des Deutschtums in 
Westprcußen während der polnischen Zeit Karl Josef Kauf
mann. Wie durch Friedrich den Großen das Land zu neuer 
Blüte geführt wurde, zeigt Manfred Laubert, und endlich ver
breiten sich Gustav Au bin über die ostdeutsche Agrarverfassung 
und Graf Baudissin über die innere Kolonisation.

Den leitenden Gedanken a>ll dieser Abhandlungen spricht der 
Herausgeber im Vorwort aus: „Volksboden ist der Boden, den 
ein Volk einnimmt, der ihm eignet und zukommt, auf dem es 
erwachsen und mit dem es verwachsen ist. Es ist der Boden, den 
es der Natur abgerungen hat und dem es den Stempel seiner 
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Kultur in zäher Arbeit ausgeprägt hat . . Die hohe deutsche 
Kultur trug den Sieg davon über das primitive Slaventum; un
geheure Flächen neuen Siedlungslandes rangen die Deutschen dem 
Urwald ab — manch Tropfen slawischen und deutschen Blutes 
freilich ist auch geflossen, aber im ganzen doch war es ein groß
artiger Kultursieg." Dr. Adolf Poschmann.

Nsrl plenzst. Die ofl- und westpreußischen Märchen und 
öchwänke nach Typen geordnet. (Sonderdruck aus Prussia, Zeit
schrift der Attertumsgesellschaft Prussia. Zugleich Heft 1 der Ver
öffentlichungen des Volkskundlichen Archivs der Pädagogischen 
Akademie Elbing.) 82 S.

In der vorliegenden Studie hat sich der bekannte Forscher 
auf dem Gebiete der heimatlichen Volkskunde Dr. Karl Plenzat 
die Aufgabe gestellt, zum ersten Male eine typologische Ordnung 
der bisher gedruckten und handschriftlich gesammelten altpreußischen 
Märchen und Schwänke vorzunehmen. Er will damit gleichzeitig 
zeigen, wie märchenreich unsere Nordostmark ist, und zur Aus
zeichnung und Sammlung weiterer im Volksmunde umlanfender 
Erzählungen anregen. An Aarnes Verzeichnis der Märchentypen 
anknüpfend, gliedert der Verfasser seinen Sivff in Tiermärchen, 
eigentliche Märchen und Schwänke. Diese Hauptgruppen werden 
wieder in Unterabteilungen zerlegt, z. B. Tiere des Waldes, Haus
tiere, Vögel, andere Tiere, und innerhalb dieser Gattungen werden 
die Individuen herausgestellt, z. B. der Fuchs, der Löwe, der Wolf 
usw., von denen nun die verschiedenen Märchenthpen in Überschriften 
oder stichwortartig angegeben werden, z. B. Erbeuten der Fische 
durch den Fuchs, der sich tot stellt, Fischen mit dem Schwanz usw. 
Soweit diese heimatlichen Märchen allgemein bekanntes Volksgut 
sind, wird nur auf ihre — natürlich mehr zufälligen — Ver
öffentlichungen und damit auf ihr Verbreitungsgebiet verwiesen, wo 
es sich aber um beachtliche Varianten handelt, werden auch diese 
in knappster Inhaltsangabe mitgeteilt. So ergibt sich eine klare, 
übersichtliche Ordnung des reichen Märchenschatzes, und es ist dabei 
reizvoll zu beobachten, wie dieses oder jenes Motiv eines indo
germanischen Märchens in einzelnen Landschaften Ost- und West
preußens eine eigene Abwandlung erfahren hat.

Leider hat dem Verfasser speziell für das Ermland nur ein 
ganz dürftiges Vergleichsmaterial zur Verfügung gestanden, neben 
Elis. Lemkes Sammlung, die auch einiges Ermländische bringt, 
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die Wenigen Märchen (z. B. Hans mit der Fiedel, vom Deimling), 
die A. Treichel von dem damaligen Tolkemiter Vikar Mund- 
kowski gehört und in der Altpreuß. Monatsschrift Bv. 27, S. 327f. 
331 f. publiziert hat, dazu das Märchen vom Wormditter Knochen
thees, das Art. Hintz in Ermland mein Heimatland 1924 Nr. 1 
veröffentlicht hat. Auch hier ist ein dankbares Feld der Pflege 
des Volkstums, auf dem wir stark im Rückstände sind. Und doch 
quillt auch bei uns ein unerschöpflicher Märchenborn aus Urväter 
Zeit, dessen köstliche Spenden freilich mit einer gewissen Selbst
verständlichkeit ausgenommen und weitergegeben, aber in ihrem 
hohen Werte meist nicht gewürdigt worden. Da gilt es, diesen 
Volksmärchen liebevoll nachzugehen und sie in ihrer ursprünglichen 
Wahrheit und Mundart ohne Ausschmücken und Aufputzen nieder
zuschreiben. Für ihre Veröffentlichung werden die ermländischen 
Heimatbeilagen sicher gern ihre Spalten öffnen. Bei dieser Samm
lung sollte auch der Biologie dieser Erzählungen, d. h. der Person 
und Heimat des Erzählers und seines Hörerkreises, die erforderliche 
Beachtung geschenkt werden.

So bietet sich Plenzats sorgfältiges Märchenverzeichnis als 
Führer der zukünftigen Sammler an. Möchten sich, da gerade 
durch diese wertvolle Zusammenstellung eine empfindliche Lücke in 
unserer ermländischen Märchenkunde aufgewiesen ist, Freunde 
unseres Volkstums finden, die mit regem Eifer an die dankbare 
Sammelarbeit Herangehen und unsere Heimatmärchen, Sagen und 
Schwänke der breiteren Öffentlichkeit und damit zugleich der wissen
schaftlichen Forschung zugänglich machen! Franz Buchholz.

Wax Philipp, Veltcsge zur ermländischen Volkskunde.
154 S. Diss. Greifswald 1906.

Rsrl Vrunner, (Ostdeutsche Volkskunde. 279 S. mit 69 Ab
bildungen und 32 Tafeln. Leipzig bei Quelle und Meyer 1925.

Esmilj Schnippe!, Rusgewählte Rapitel zur Volkskunde 
von Dst- und Westpreußen. Beiträge zu einer vergleichenden 
Volkskunde. 169 S. mit 12 Abbildungen. Danzig bei A. W. 
Kafemann 1921.

—, Zweite Reihe, 186 S. mit 27 Abbildungen. Königs
berg Pr. bei Gräfe und Unzer o. I. (1927).

Die Arbeiten über Volkskunde Pflegen in Zeitschriften und 
Zeitungen weit zerstreut und schwer zugänglich zu sein. Daher 
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War es zu begrüßen, daß Max Philipp schon 1906 daran ging, 
den umfangreichen Stoff der ermländischen Volkskunde zu sammeln. 
Wie die Bauern bei der Besiedlung des Landes die Dorfflur anf- 
teilten und die einzelnen Stücke benannten, wie sie ihre Dörfer 
anlegten und ihre Gehöfte bauten, wie ihr Hausrat und ihre 
Tracht, ihre Sitten und Gebräuche waren, davon war vieles be
kannt, aber es war ein Verdienst Philipps, daß er das alles 
zusammenfaßte und eingehend nntcrsnchte. Als aufmerksamer 
Beobachter weiß er in jedem Abschnitt auch mancherlei Neues zu 
berichten. Allerdings bevorzugt er stark die Nordwestecke des 
Ermlandes und den angrenzenden Teil des Kreises Elbing, in 
dem seine Heimat Neukirch Höhe liegt; das beeinträchtigt jedoch 
den Wert der Arbeit nicht, denn die meisten Gebräuche sind im 
ganzen Ermland gleich. Wegen der mannigfachen Dinge, die sie 
zu behandeln haben, leiden viele volkskundlichen Arbeiten an ge
ringer Uebersichtlichkeit, und von diesem Fehler ist auch Philipps 
Schrift nicht frei; vor allem vermißt man ein Sachverzeichnis, das 
zeitraubendes Suchen ersparen würde. Dieser Mangel dürfte aber 
keinen Freund heimischer Sitte veranlassen, die gründliche Disser
tation unbeachtet zu lassen; sie verdient mehr Beachtung als ihr 
zu teil wird. Daher diese nachträgliche Anzeige. —

Stark benutzt ist Philipps Schrift — und das ist Wohl die 
beste Empfehlung — von Karl Brunner, Professor bei der 
Staatl. Sammlung für Volkskunde in Berlin. Sein Buch um
faßt das weite Gebiet der Volkskunde von ganz Ostdeutschland; 
da konnte er natürlich nicht jede Landschaft selbst untersuchen und 
alle Kleinarbeit selbst leisten. So wird der Ermländer für seine 
Heimat bei Brunner wenig Neues finden, aber niemand wird das 
geschmackvoll gebundene und reich bebilderte Buch ohne Gewinn 
aus der Hand legen. Wie eine Ermländerin mit der goldgestickten 
Haube sich neben einer Brandenburgern! in alter Tracht ausmacht, 
wie ein altermländisches Baucrnhaus sich von dem in der Prieg- 
nitz unterscheidet, wie ein Himmelbett in Havelberg anders aussah 
als das unserer Großväter, wie der Schimmelreitcr in den einzel- 
nen Landschaften erschien — das zeigt uns knapp nnd anschaulich 
das inhaltsreiche Werk. So sehr Sitte und Brauch im einzelnen 
von einander abiveichen, das Volkstum in dem weiten Kolonial
lande zwischen Elbe und Pregel bildet doch eine gewisse Einheit. —

Ganz anders die beiden Bücher von Emil Schnippet.
Während 30 Jahren hat der Osteroder Gymnasialprofessor, — kein 
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geborener Ostpreuße, seine Wiege stand in Schönebeck an der Elbe — 
das Oberland, die benachbarten westpreußischen Kreise, dann ganz 
Ost- und Westpreußen durchwandert und sich mit Land und Leuten 
vertraut gemacht. Seine Beobachtungen und Erkundungen hat er 
in mehreren Zeitschriften niedergelegt, und nachdem er in den Ruhe
stand getreten, hat er auch die Zeit gefunden, das Wichtigste in 
zwei Bündchen zusammenzufassen. Sie bieten auch einige Zeich
nungen und Bilder, sind aber viel bescheidener ausgestattet als 
Brunners Werk. Die Anordnung des Stoffes ist auch hier nicht 
gerade übersichtlich, man muß oft das Sachverzeichnis zu Hilfe 
nehmen; dann aber findet man eine erstaunliche Fülle. Der Storch 
fischt die Kinder aus dem Poggenteich, die Iungens spielen 
Klippchen und schießen mit dem Flitzbogen, die artigen Mädchen 
dagegen machen Papiervögel und spielen „den Faden abnehmen"; 
später müssen sie am Wocken sitzen, Klunker und Hede spinnen; 
Abwechselung bringen die Höllkröste mit dem Brummtopf — von 
der Klaatsch bis zur Kesting und zum Zärm begleitet die alte 
Sitte den Menschen. Mit „Unverrufen" beginnt das erste Heft: 
allerlei Aberglaube, Behexen, Tischklopfen, Viehverrufen. Viel 
versprechend ist die zweite Ueberschrift: Kaddickbier und Met. 
Dann gehts zum „Johanniskränzlein". Beim Dorfanger wird 
bis auf die Zeit zurückgegriffen, da die Handfesten ausgestellt und 
die Dorfländereien vermessen wurden; beim Bauernhaus werden 
besonders ausführlich die Windbrettpuppen behandelt, von denen 
nicht weniger als 60 verschiedene Formen im Bilde gezeigt werden. 
Zu unseren alten Ansichten über die Ostersitte bringt er „Neues 
vom Schmackostern"; was das Daumenkneifen bedeutet, und 
warum die Kinder dem hl. Nikolaus abends die Schuhe aufs Fenster
brett stellen, und über vieles andere klärt der Abschnitt „Alter 
Brauch" auf. Am Weihnachtsmann zeigt er, wie die Gebräuche 
sich im Laufe der Zeit ändern, wie die Volksphantasie mehrere 
Gestalten zu einer vereinigt, wie Christliches und Heidnisches sich 
vermischt. „So hat denn aller Wahrscheinlichkeit nach der gute 
Weihnachtsmann, der als veredelter Knecht Rupprecht noch jetzt 
den Kindern die Schuhe füllt, Name, Bezeichnung und Grund- 
charakter (vielleicht auch die spitze Mütze und Kapuze) von einem 
alten willigen Hausgeiste, Sack und Rute vom heiligen Nikolaus, 
den Pelz vom heiligen Martin, den langen Bart, Roß und nächt
liche Fahrt von Wotan selber erhalten." (I S. 92). Paartöpfe 
und Wursthörner, Kienspan und Talglicht, Klopfholz und Laugen- 
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seihe, Hechel und Kratzstock, Paudeln und Lischken, Zochen und 
Sensen, Penter und Klingerstock, Kerbstock und Schulzenknüppel, 
Dorfteich und Brunnen — mehr brauche ich Wohl nicht auizu- 
zählen, nm die Reichhaltigkeit des Inhalts zu kennzeichnen. Voll
ständigkeit ist weder möglich noch angestrebt, „Ausgewählte Ka
pitel lautet der bescheidene Titel. Sch. begnügt sich aber 
nicht damit, die verschiedenen Sitten und Gebräuche zu schildern, 
sondern sucht immer ihren Ursprung und ihre tiefere Bedeutung 
zu erforschen, überall sucht er Beziehungen zu anderen deutschen 
Gauen auf, stets stellt er Vergleiche an und zieht mit erstaunlichem 
Fleiß die weit zerstreute Literatur heran.

Das Ermland ist nur wenig, zu wenig berücksichtigt, unsere 
Zeitschrift finde ich, trotz der reichen Literaturangaben, nicht ein 
einziges Mal erwähnt. Wer dem ostpreußischen Bauernhaus 
20 Seiten widmet, sollte auch Dittrichs Abhandlung (E. Z. V. S. 
510 ff.) heranziehen, und wer über die Jerusalemhügel in Ost- 
und Westpreußen schreibt und dabei bis auf Homer und Plinius 
zurückgreift, dürfte Materns Mitteilungen (E. Z. XVI. S. 667 ff.) 
über diesen gewiß nicht allzu oft behandelten Gegenstand nicht 
übersehen. So legt der ermländische Leser die beiden Bücher aus 
der Hand mit dem Gedanken: Vieles, sehr vieles so wie bei uns, 
aber nicht ganz so. Und hier müßte unsere Arbeit einsetzen; jede 
Landschaft hat ihre Besonderheiten. Es fehlt im Ermland, auch 
abgesehen von Philipps Schrift, nicht an Vorarbeiten. Sehr be
liebt ist z. B. die Spinnstube, in der häufig die angeblich alt- 
ermländischen Tänze aufgeführt werden; dabei vergessen wir aber 
die Einfachheit und Schlichtheit, die tatsächlich in der Bauernstube 
und in der Eigenkätnerstube herrschte. Viel ist schon über die 
Flachsbearbeitung geschrieben worden, eine Beschreibung der Brech- 
stube aber fehlt noch und auch eine Schilderung der schweren Arbeit, 
die darin zur Zeit des Brechens Tag und Nacht geleistet wurde. 
Ferner müßte einmal ausführlich dargelegt werden, wie es auf der 
Tenne beim Abstaken zuging und wie beim Kienspan gedroschen 
wurde; erwünscht wäre auch eine kritische Zusammenstellung der 
Acker- und Hausgeräte unsererUrgroßeltern, ebenso eine Schilderung, 
wie es in der schwarzen Küche aussah und was sich die Frauen 
beim Waschen und beim Backen zu erzählen wußten, und welche 
Bedeutung der Anger und der Dorfteich hatten. Auch von der 
Klaatsch und der Kesting wäre noch manches Neue zu sagen. Sch. 
bringt im zweiten Heft S. 34 den Text einer langen „Bitt", mit 
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der der Hochzeitsbitter oder Platzmeister die Gäste einlud. Hat 
sich im Ermland kein ähnlicher Text erhalten?

Von Jahr zu Jahr verschwindet ein Stück des alten Volks
lebens, und die alten Leute, die davon noch zu erzählen wissen, 
sterben allmählich weg; daher ist es hohe Zeit, daß die ermländische 
Volkskunde mehr Bearbeiter findet. „Es ist alles wertvolles 
Kulturgut, was in diesen volkstümlichen Aeußerungen des Innen
lebens bei unserer ostmärkischen, von dem verwüstenden und auf
reibenden Großstadtleben größtenteils ferngebliebenen Bevölkerung 
sich noch erhalten hat, fast durchweg von echt deutschem Geiste 
erfüllt, aber geworden nach der Besonderheit eines aus allen 
deutschen Stämmen auf Kolonialboden zusammengewachsenen 
Sonderstammes. Manches, was jetzt vielleicht belächelt wird, hat 
von Haus aus seinen bedeutsamen Sinn gehabt, oft enthält es 
sogar Reste frommen Glaubens der Vorfahren oder kann Aufschluß 
geben zu tieferem Verständnis unseres Volkes in seinen verschiedenen 
Schichten und seiner Entwicklung. Wer unser Volk kennen will, 
darf daher auch die bisweilen wunderlichen, nicht selten scheu sich 
verbergenden Bräuche und Anschauungen nicht unbeachtet lassen, 
die abseits liegen von der großenOeffentlichkcit." (Schnippe! IIS. IX). 
Drum frisch ans Werk! Dr. Adolf Poschmann.

H. V. E. von der tvelsnitz, Herkunft und Wappen der 
Hochmeister des Deutschen (Ordens 1198—1525. (Einzelschritten 
der Histor. Kommission für oft- und westpreußische Landesforschnng. 
1.) Königsberg 1926. 138 Seiten.

Die landläufigen fehlerhaften Darstellungen über die deutschen 
Hochmeisterwappen, wie sie noch zuletzt in Jantzens Abhandlung in 
den Ostdeutschen Monatsheften 1922, Heft 3, in die Erscheinung 
traten, waren für den Verfasser der Anlaß, diesen ganzen Fragen
komplex einer systematischen Neuuntersuchung zu unterziehen. Als 
anerkannter Heraldiker zu dieser Aufgabe besonders berufen, hat 
Oberstleutnant a. D. von der Oelsnitz unter erschöpfender Ver
arbeitung der weitverzweigten einschlägigen Literatur vom Stand
punkt der modernen historischen Kritik ein Werk geschaffen, das 
man für diese Materie fortan als grundlegend und maßgebend 
wird bezeichnen müssen.

Im ersten allgemeinen Teil seiner Schrift behandelt der Ver
fasser den Wappengebrauch im Deutschen Orden und die wappen- 
mäßig verwendeten Ordenszeichen (S. 9—40). Eine kritische Sich
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tung der seit 1566 im Druck erschienenen Veröffentlichungen von 
Hochmeisterwappen fördert eingangs das Ergebnis zutage, daß diese 
Wappenreihen samt und sonders von zweifelhaftem Werte sind und 
nur mit großer Vorsicht benutzt werden dürfen. Die ältesten be
kannten handschriftlichen Zusammenstellungen von Hochmeisterwap
pen gehen nicht über die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Wäh
rend früher (auch von Wal, Treitschke, Ranke) die Ansicht vertreten 
wurde, daß den Brüdern des Deutschen Ordens verboten war, ihre 
ererbten Wappen zu führen, weist v. d. Oelsnitz aus preußischen 
Städtewappen, Wandmalereien, Grabdenkmälern u. dgl. die Irrig
keit dieser Auffassung nach. Seit der Zeit, da der Orden selbstän
diger Landesherr geworden war und damit auch das Recht der 
Münzprägung ausübte, war die Schaffung eines besonderen Ab
zeichens seiner Staatshoheit notwendig. Er wählte dazu das zum 
Schildzeichen gewordene schwarze Gewandkreuz als Ordenswappen; 
im Heere fand dieses jedoch, wie Dlugosz Beschreibung der bei 
Tannenberg erbeuteten Ordensbanner zeigt, nicht als gemeinsames 
Fahnenbild Verwendung. Das Hochmeisterwappen, das sich 
chon seit sehr früher Zeit von d em der Ordensgenossenschaft unter
schied, soll nach der Ueberlieferung sein Kreuz König Johann von 
Jerusalem, seinen Adler Kaiser Friedrich II. und seine Lilien König 
Ludwig IX. von Frankreich verdanken. Der Verfasser lehnt diese 
Angaben mit überzeugenden Gründen als haltlos ab Die erst 
seit dem 15. Jahrhundert vorkommenden lilienartig verzierten 
Enden des Hochmeisterkreuzes führt ek auf die Absicht zurück, dem 
strengen Kreuz eine zierlichere Gestalt zu geben. Der Adler scheint 
erst im 14. Jahrhundert in das Wappenbild des Hochmeisters aus
genommen zu sein, als außenpolitische Erwägungen die Betonung 
der damit zum Ausdruck gebrachten staatsrechtlichen Beziehungen 
zum Deutschen Reiche zweckmäßig erscheinen ließen. Das goldene 
Kreuz aber mag im Einverständnis des hl. Stuhles gewählt wor
den sein, seitdem sich das Bedürfnis eines äußeren Abzeichens der 
Meisterwürde herausgestellt hatte.

Im zweiten Teil seiner Arbeit (S. 41—81) beschäftigt sich 
v. d. Oelsnitz mit der Herkunft und den Wappen der 37 Hochmei
ster, von denen 4 aus Fürstengeschlechtern, 11 aus edelfreien Häu
sern und 22 vom kleineren Adel stammten. Dabei gibt er eine 
Reihe wertvoller Ergänzungen und Berichtigungen zu Ottomar 
Schreibers Dissertation über die Personal- und Amtsdaten der 
Hochmeister. Meine eigene Argumentation über den dritten Hoch
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Meister Heinrich Bart (Altpreuß. Monatsschr. 48. Bd., S. 159—175), 
die nicht nur Schreiber als „sehr glücklich" übernommen hat, (Ober- 
länd. Gesch.-Bl. Ill, 650 f.), sondern der auch Holder-Egger (Neues 
Archiv d. G. f. ält. dtsch. Geschkunde. Bd. 37, S. 316), Simion 
(Jahresberichte der Geschichtswissenschaft Bd. 34, (1911), II, 297) 
und laut brieflichen Äußerungen Perlbach (d. Berlin 19. 3 1911) 
uud v. Mülverstedt (d- Magdeburg, 21. 3. 1911) beigepflichtet 
haben, findet v. d. Oelsnitz Wohl „bestechend", aber doch bedenklich. 
(S. 46 f., 110 f.) Wenn ich jedoch aus den Tatsachen, daß i. I. 
1209 ein Heinrich genannt Bart im Morgenlande als deutscher 
Ordensmeister anzutreffen ist, und daß i. I. 1208 ein Heinrich 
von Tunna, genannt Bart, Ministerial des Landgrafen von Thü
ringen, vor seiner Wallfahrt ins hl. Land dem Kloster Neinhards- 
brunn einen Wald verkauft, den Schluß gezogen habe, .es werde 
sich um dieselbe Person handeln, so war das wohl keine zu kühne 
Kombination. Für den schnellen Aufstieg dieses thüringischen Ritters 
zu dem Meisteramt bietet die damalige Lage des Deutscheil Ordens, 
über den noch Hermann von Salza bei seinem Regierungsantritt 
i. I. 1209 äußerte, er gebe das eine seiner Augen darum, wenn 
er 10 streitbare Ordensritter aufstellen könnte, eine hinreichende 
Erklärung. (Altpr. Mon. a. a. O. S. 174.) Auch v. d. Oelsnitz 
gibt gelegentlich vermutliche Hochmeisterwappen als gesichert „bis 
zum Beweise des Gegenteils" (S. 52 f., 59 f.).

Die außerordentlich reichen, gründlichen Anmerkungen sind 
leider von der Darstellung getrennt und in einem besonderen un
bequem zu benutzenden Anhang gegeben (S. 83—133). Die Aus
stattung des Buches, dessen Drucklegung erst durch die Unterstützung 
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft ermöglicht worden 
ist, ist gegen den Wunsch des Autors recht bescheiden geblieben; 
insbesondere hätte man den Wappenbildern selbst, die der Ver
fasser, zum Teil unter Mitwirkung des Schneibemühler Regierungs
baumeisters Dobisch, gezeichnet hat, gern bessere Reproduktionen, 
am liebsten farbige Tafelbilder, gegönnt. Ein Inhalts- und ein 
Namensverzeichnis erleichtern den Gebrauch des ausgezeichneten 
Werkes, durch das sich der greise Verfasser erneut als Meister un
serer heraldischen Forschung erwiesen hat.

Franz Buchholz.

Paul Arendt, Urkunden und Mten iur Geschichte der 
ksth. Riechen und Hospitäler in Rllenstein. Teil ll, 2 des 3.
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Bandes des Urkundenbuchs zur Geschichte Allensteins. 340 S. mit 
10 Tafelbildern. Allenstein 1927.

Obwohl Allenstein an Alter uud geschichtlicher Bedeutung hin» 
ter der Mehrzahl der ermländischen Städte zurückbleibt, die es erst 
in den letzten Jahrzehnten alle an Größe und Rang in den Schat
ten gerückt hat, so zeigt seine Stadtverwaltung doch einen vorbild
lichen historischen Sinn. Ungeachtet erheblicher finanzieller Opfer 
geht die Stadt seit ihrem 550. Stadtjubiläum i I. 1903 daran, 
ihre Vergangenheit planmäßig aufzuhellen. Der mit dieser um
fassenden Arbeit besonders betraute Osteroder Professor Dr. Bonk 
hat es dabei als das erste Erfordernis betrachtet, alle in Betracht 
kommenden Quellen herauszugeben, um dadurch für die spätere 
eigentliche Darstellung der Stadtgeschichte die notwendigen Grund
lagen zu schaffen. In dieser großangelegten Urkundenpublikation 
ist soeben der angezeigte Band zur Geschichte der Allensteiner kath. 
Kirchen und Hospitäler erschienen, für dessen Bearbeitung der 
damalige Domvikar Dr. Paul Arendt gewonnen worden war.

Der Verfasser, der sich mit dieser Veröffentlichung aufs treff
lichste auf dem Gebiete der Heimatgeschichte einführt, hat unter 
Benutzung besonders der Frauenburger Archive ein sehr reiches 
kirchen- und kulturgeschichtliches Material zusammengetragen, das 
in klarer, sachlicher Gliederung, nicht einfach chronologisch, darge- 
geboten wird. Um aber auch in dieser Hinsicht allen Wünschen 
gerecht zu werden, schickt der Autor ein chronologisches Verzeichnis 
sämtlicher publizierten Urkunden und Akten voraus, die sich auf 
die Zeit von 1353-1924 erstrecken. (S. XV-XXVI.) Bis auf 
einige wenige Stücke, die dann noch teilweise frühere fehlerhafte 
Publikationen berichtigen, sind die mitgeteilten 562 Archivalien 
zum erstenmal veröffentlicht. Nur vereinzelte ließen sich aus dem 
14. und 15. Jahrhundert beibringen, und selbst für das 16. und 
17. Jahrhundert bilden die ihrer Natur nach mehr das negative 
Moment hervorkehrenden Visitationsakten fast die einzige Quelle. 
Im allgemeinen wurde mit der Generalvisitation von 1858, deren 
Akten bereits im Archiv aufbcwahrt werden, geschlossen; aus der 
späteren Zeit wurden nur kurze Regesten gegeben, die im allge
meinen auch den lateinischen Texten vorausgeschickt sind.

In zwei Hauptteilen ordnet Dr. Arendt seinen Stoff: im 
ersten kommen die Pfarrkirchen zur Behandlung, wobei naturge
mäß auf die altehrwürdige Jakobikirche der Löwenanteil der Ur
kunden entfällt (S. 1—210), während von den neuen Kirchen zum 



206 Anzeigen.

hl. Herzen Jesu und St. Joseph nur der Vollständigkeit halber 
die Gründungsurkunden gebracht werden; der zweite Abschnitt bie
tet das archivalische Material über die anderen z. T. nicht mehr 
vorhandenen Kirchen und Kapellen, sowie die Hospitäler (S. 219 
—315). Gut orientierende Einführungen leiten zu den verschie
denen Kapiteln über.

Auf gründ des umfangreichen, übersichtlich geordneten Ur- 
kundenmaterials läßt sich ohne große Mühe ein anschauliches histo
risches Bild der kirchlichen Verhältnisse der kath. Gemeinde Allen
stein entwerfen. Was über die kirchlichen Bauten und ihre Ein
richtung und Ausstattung, über die Dotation der Pfründen und 
den Klerus, die Bruderschaften und Benefizien, das religiöse Leben 
in der Gemeinde und die Schule und die Lehrer anfzuspüren war, 
das ist hier abschnittsweise und dann in chronologischer Folge zu
sammengestellt. Es gibt Wohl kaum ein einschlägiges Gebiet, auf 
dem diese Sammlung im Stiche ließe, es seien denn die Quellen 
selbst. Die Stiftungen für Studierende sind entsprechend der An
lage des ganzen Werkes in Band IV, Teil 2 verwiesen. Wenn 
nun z. B. die Visitationsakten und Statusberichte durch die sach
liche Disposition in eine Reihe getrennter Abschnitte aufgelöst sind, 
so ermöglicht einerseits das chronologische Verzeichnis am Anfang 
und andererseits das sehr sorgfältige Namen- und Sachregister, 
in dem sogar schwierigere lateinische Ausdrücke erklärt sind, eine 
Verbindung des zeitlich und persönlich Zusammengehörigen.

Aus der Fülle des Dargebotenen, das nicht nur der Lokal
geschichte, sondern großenteils auch der ermländischen Kirchen- und 
Kulturgeschichte insgesamt zugute kommt, sei vor allem auf eine 
gegenwärtig im Vordergründe des Interesses stehende Frage auf
merksam gemacht, das ermländische Nationalitätenproblem. 
Schon aus der Investitur^ des Bischofs Nikolaus von Tüngen 
(8s. rer. Warm. I, 362—383) wissen wir, daß gegen Ende des 
15. Jahrhunderts eine Reihe masowischer Priester aus der 
Diözese Plock als Pfarrgeistliche in der Diözese Ermland wirkten. 
Unter den rund 180 in den Jahren 1479—86 vom Bischof 
Nikolaus instituierten Seelsorgern werden 10 als Priester der 
Diözese Plock bezeichnet. Sie werden auf die Präsentation der 
zuständigen Ordensgebietiger mit den Pfarreien Lissewen, Assau
nen, Lötzen, Bialla, Pülz im heutigen Masuren betraut, Adam, 
der Sohn des Johannes, auf Vorschlag des erml. Domkapitels 
i. I. 1480 mit der Kurotie von Grieslienen (S. 364). Man 
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wird diese Berufungen slawischer Seelsorger ohne Zweifel mit der 
fortschreitenden masowisch-polnischen Einwanderung in ursächlichen 
Zusammenhang bringen müssen. Auch der vom Domkapitel i. I. 
1481 zuni Kuratus von Deutsch-Bertung (!) berufene Martin, 
Sohn des Wenzeslaus (S. 369), und der i. I. 1485 zum Pfar
rer von Grieslienen instituierte Mathias, Sohn des Stanis- 
laus, über deren Herkunft nichts mitgeteilt wird, dürften nach 
den Namen ihrer Bäter als Polen anzusprechen sein, zumal sich 
die Polen, wie z. B. die gleichartigen Eintragungen der Krakauer 
Universitätsmatrikel noch im 16. Jahrhdt. lehren, im Gegensatz zu 
den Deutschen damals zumeist noch nicht Familiennamen beigelegt 
hatten. Aus archivaliscben Quellen bringt Schmauch in diesem Heft 
(S. 18t ff.) und Bd. XXII, 525 f. neue wertvolle Belege für diese 
slawische Einwanderung. Aus Arendts Verzeichnis der Allen- 
steiner Kapläne (S. 98 ff.) erfahren wir nun, daß spätestens 
seit Beginn der Visitationen (i. I. 1565) der Allensteiner Kaplan 
ein Pole war, zu Ende des 16. Jahrhunderts der Diözese Plock 
zu entstammen Pflegte, so Pieglowski (1565), Janowski (1582), 
Jakobi (1586—1603), Szlubowski (1609—13); auch Chorzelenius 
(1578—80) ist ein geborener Masowier, über die Heimat des Ossa- 
nowski (1573) haben wir keine Nachricht. Der Mangel an einhei
mischen, zumal polnisch sprechenden Klerikern nötigte offenbar die 
ermländischen Bischöfe, aus dem benachbarten Masowien, wo auch 
die polnische Bevölkerung des Ermlandes zumeist selbst her- 
stammte, Geistliche zu berufen. Erst mit Beginn des 17. Jahr
hunderts wirkt sich der Segen der Braunsberger Jesuitenanstalten 
auch in Allenstein insofern aus, als eingeborene Ermländer als 
Kapläne erscheinen (S. 101 ff.). Der Allensteiner Kaplan predigt 
1565 und 1582 Sonntags abwechselnd in dem Hl. Geist-Hospital 
und in der Filialkirche Göttkendorf polnisch, 1609 auch in der 
Kreuzkapelle.

Von den Pfarrern ist Lauterwald (1587—97) aus Mehl
sack im masowischen Pultusk geweiht (S. 89), Merten (1597 
—1601) bittet i. I. 1599, seine Pfarrei mit dem Wormditter 
Erzpriester Ludicius tauschen zu dürfen, wegen seiner Unkenntnis 
der polnischen Sprache, die die meisten seiner Pfarrkinder 
(pisrique paroctüuni) reden (S. 90). Damit ist natürlich nicht 
gesagt, daß auch in der Stadt Allenstein das Polnische Volkstum 
schon das Übergewicht erlangt hätte; aus den S. 195 ff. mitgeteil
ten Notizen über die Allensteiner Schule gewinnen wir vielmehr 
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den Eindruck, daß diese einen in der Hauptsache deutschen Charak
ter getragen hat. So ist der Lehrer Bernhardi i. I. 1565 ein Lü
becker, dessen Gehilfe und Vorgänger Karkoufski freilich ein Pole zu 
sein scheint. Seine Nachfolger Hecht aus Wormditt und Lauterwald 
aus Mehlsack sind geborene Deutsche, Halduinus i. I. 1582 sogar ein 
Thüringer, und noch 1715 stammt der Schulrektor Rehahn aus Worm
ditt und der Kantor Saag aus Frauenburg, beide also aus dem 
deutschen Ermland. Man wird den starken polnischen Einschlag 
im Kirchspiel Allenstein, der in der Begründung v. I. 1599 an
geführt wird, eher in den ländlichen Gemeinden der Pfarrei Allen- 
stein-Göttkendorf zu suchen haben, wo das Polentum im 16. Jahr
hundert weiter vorgedrungen ist. Der zweisprachige Gottesdienst 
(Predigt und Rosenkranz abwechselnd deutsch und polnisch) wird 
im 18. Jahrhundert (1706 S. 167, 1796 S. 117) urkundlich be
zeugt. Auffallend erscheint die Nachricht v. I. 1723, daß der in 
Fittigsdorf geborene Erzpriester Lorkowski, obwohl er in Rößel 
und Braunsberg studiert hat und kurze Zeit Vikar in Elbing und 
Domvikar in Frauenburg gewesen ist, die deutsche Sprache nicht 
fließend beherrscht (... perkects non eallest). Aus Drängen des 
Magistrates erklärt er sich bereit, zum bessern Nutzen seiner Pfarr- 
kinder einen deutschen Kaplan zu nehmen, wenn er auch schon bis
her durch andere ortsanwesende Geistliche genügend für die alter
nierende deutsche Predigt gesorgt zu haben glaubt (S. 55 f., 95). 
Daß noch am Ende der polnischen Oberherrschaft (1772) besonders 
im Schöppenstuhl, aber auch im Magistrat von Allenstein, die 
deutschen Bürger dominieren, zeigen ihre von Aug. Kolberg in 
dieser Zeitschrift (X, 71 ff.) mitgeteilten Namensverzeichnisse. 
Neben 7 deutschen Namen begegnen wir im Stadtgericht 1 pol
nischen, in der Stadtverwaltung scheinen 5 Deutsche 4 Polen gegen- 
überzustehen.

Gibt also Arendts Publikation über diese völkische Frage 
manchen neuen Aufschluß, so führt sie auch sonst in andere grö
ßere Zusammenhänge. So gewinnen wir z. B. interessante Ein
blicke in die Kriegsschäden der Allensteiner Kirchengemeinde 
i. I. 1807. Die Jakobikirche wurde nach der Schlacht von Pr. Eylau 
von den Franzosen als Gefangenenlager für über 1500 Russen 
und Preußen benutzt, und diese machten sich aus dem im Kirchen- 
innern erreichbaren Holzwerk auf den Fliesen und Grabsteinen er
wärmende Feuer; manchen gelang es, mit Hilfe von Altarvorhän
gen, die sie einer Leiter gleich zu Knoten banden, vom kleinen 
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Chor glücklich zu entfliehen (S. 12 ff.). Charakteristisch ist das 
zähe Ringen der preußischen Regierung um die kalh. Schloß- 
kapelle in Allenstein, das schließlich den Bischof von Hatten zur 
Nachgiebigkeit nötigt (S. 24t ff.). Die baufällige, 1631 konse- 
krierte Kreuzkirche vor der Stadt, die i. I. 1801 abgetragen 
wurde, scheint nicht mehr zu retten gewesen zu sein (S. 258 ff ); 
denn auch die gleichzeitig konsekrierte hl. Geist-Kirche ist i. I. 1803 
„gänzlich eingestürzt" (S. 279). Der i. I. 1797 vielleicht unter 
den Nachwirkungen der revolutionären Ideen ausgeführte schwere 
Einbruch in der Jakobikirche zeigt, daß solche Verbrechen nicht nur 
der Gegenwart Vorbehalten blieben (S. 30 ff.).

Doch genug der Proben aus dem reichen Inhalt. Noch sei 
rühmend hervorgehoben die gute Ausstattung des Buches. Druck 
und Papier machen der Volksblatt-Druckerei Ehre. Von den sau
beren Bildtafeln sind 8 den Allensteiner Kirchen und Kapellen ge
widmet, das Innere der Jakobikirche gibt eine besonders gelun
gene Reproduktion wieder, 2 zeigen klare Lichtbilder von Frauen- 
burger Archivalien aus dem 16. Jahrhundert.

Möge die ausgezeichnete Edition, durch die sich der Magistrat 
Allenstein und der Bearbeiter Subregens Dr. Arendt den Dank 
der ermländischen Geschichtsfreunde gesichert haben, andere Städte 
unseres Heimatgaues zu ähnlichen großzügigen historischen Unter
nehmungen anrsgen! Franz Buchholz.

Philipp funk, VeitrSge zur Viogrsphie Josephs von Hohen« 
zollern-Hechingen. — Beigabe zum Verzeichnis der Vorlesungen 
an der Staatl. Akademie zu Braunsberg im Sommer 1927.

Noch immer fehlt dem Ermland eine wirkliche Biographie 
seines letzten großen Fürstbischofs, des Grafen Joseph von Hohen- 
zollern. Und doch hätte gerade diesem hervorragenden Kirchenfür- 
sten wie kaum einem anderen schon längst eine vollwertige Lebens
beschreibung gebührt sowohl wegen seiner hochbedeulsamen Tätig
keit für ganz Preußen als Exekutor der Bulle „vs 8slute anima- 
rum" wie auch wegen seiner unbestreitbaren Verdienste um die 
Erneuerung des Bildungswesens und des kirchlichen Lebens seiner 
Diözese. Gewiß sind wichtige Vorarbeiten geleistet durch den hoch
geschätzten ermländischen Geschichtsforscher Franz Hipler, der 
1883 in einem stattlichen Bande „Briefe, Tagebücher und Regesten 
des Fürstbischofs" herausgab und dabei in einer längeren Einlei- 
tung die Persönlichkeit dieses Hohenzollern in großen Umrissen 
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zeichnete, wie er auch in verschiedenen kleineren Aufsätzen weitere 
Bausteine zu seiner Lebensbeschreibung lieferte. Aber eine er
schöpfende Darstellung wird die Gestalt dieses ermländischen Kir- 
chenfürsten hineinstellen müssen in die große Aufbaubewegung des 
deutschen Katholizismus im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. 
Da trifft es sich außerordentlich günstig, daß in Professor Dr. 
Philipp Funk, dem Nachfolger des leider zu früh verstorbenen 
Geheimrats Nöhrich, ein hervorragender Kenner dieser sogenann
ten katholischen Nestauration an unsere heimische Akademie in 
Braunsberg berufen worden ist. In einer Beigabe zum Vor
lesungsverzeichnis des Sommer-Semesters 1927 hat Pros. Funk 
uns nun Beiträge zur Biographie Josephs von Hohen- 
zollern gegeben, die uns zu der Hoffnung berechtigen dürften, in 
nicht allzu ferner Zeit aus seiner Feder ein abschließendes Lebens
bild dieses hervorragenden Hohenzollernbischofs zu erhalten.

Aus süddeutschen Archiven bringt F. mancherlei neues Mate
rial zur Jugendgeschichte Josephs bei; besondere Beachtung ver
dienen hier die Gutachten, die einige Lehrer der Karlsschule in 
Stuttgart über den damals 13jährigen Knaben bei seiner Auf
nahme in diese von dem Württembergischen Herzog Karl Engen 
gegründete Anstalt abgegeben haben, die bekanntlich auch Schiller 
(freilich einige Jahre früher) besucht hat. In wenigen Strichen 
weiß uns der Verfasser die strenge, kadeltenhausartige Erziehungs
weise dieses Instituts zu zeichnen, die bei Joseph von Hohenzol- 
lern eine „Stärkung seines angeborenen Sinnes für Ordnung, 
Genauigkeit, Fleiß und Stille" sowie die „Schulung eines eben
falls angeborenen künstlerischen Geschmackes" bewirkt haben. Schon 
hier in Stuttgart muß übrigens, wie F. zeigt, die Entscheidung 
für den Eintritt Josephs in die kirchliche Laufbahn erfolgt sein, 
also bevor er 1791 an den Hof seines Oheims Karl von Ho- 
henzollern, des nachmaligen ermländischen Bischofs, kam. Auch 
über die Persönlichkeit dieses eigenartigen Kirchenfürsten, die uns 
leider noch viel zu wenig bekannt ist, bringt F. vor allem auf 
Grund der Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven viel
fach neues Material bei, ohne damit ein abschließendes Urteil 
geben zu wollen. In diesem Zusammenhang darf wohl hervor
gehoben werden, daß die Philosophische Fakultät der Braunsber- 
ger Akademie in dankenswerter Weise das Thema „Karl von Ho- 
henzollern und die Kirchenpolitik Friedrichs des Großen und sei
ner Nachfolger" als Preisaufgabe gestellt hat. Hoffen wir, daß
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die Bearbeitung dieses Themas neues Licht auf diesen Günst
ling und kirchenpolitischen Vertrauensmann Friedrichs 
des Großen zu werfen vermag. Dem Verfasser kommt es in
dessen bei seiner Skizze über Karl von Hohenzollern wie auch bei 
dem Bilde, das er uns von der Einrichtung und dem Geist am 
akademischen Gymnasium zu Altschott land bei Danzig (wo Jo
seph in den Jahren seit 1791 weiter vorgebildet wurde) zeichnet, 
in erster Linie darauf an, die geistigen Strömungen aufzuzeigen, 
die den jungen Hohenzollerngrafen in den entscheidenden Jahren 
seines Entwicklungsganges beeinflußt haben. Von Grund aus 
von starkem Bildungseifer beseelt, hat Joseph sich hier eine tiefe 
Allgemeinbildung verschafft, der freilich (nach der formalen 
Seite hin) die methodische und systematische wissenschaftliche Schu
lung fehlt. Seine starke ethische Veranlagung hat gewiß durch 
seinen Oheim eine wesentliche Förderung erfahren — Joseph war 
zeitlebens ein Mann von wahrhaft edler Gesinnung —,aber 
in religiös-kirchlicher Hinsicht hat ihm die mehr politische und ge
sellschaftliche Lebensrichtung des bischöflichen Hofes in Oliva kaum 
etwas zu geben vermocht; die tiefe Religiosität Josephs ent- 
stammt vielmehr fast allein seinen eigenen innersten Anlagen.

Im zweiten Teil geht der Verfasser ausführlich auf die leb
haften Beziehungen zwischen Joseph von Hohenzollern 
und der sogenannten kath. Restauration ein. Mit stärkstem 
Interesse verfolgte der Fürstbischof das Schrifttum und das Wir
ken der führenden Persönlichkeiten des deutschen Katholizismus 
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts und erstrebte ganz im 
Sinne dieser Männer die Erneuerung des kirchlich-religiösen Lebens 
auch für das Ermland. Mit den führenden Kreisen in Münster 
und München verknüpfte ihn ein umfangreicher schriftlicher Ge
dankenaustausch. Von dort her holte er sich die Gehilfen, die ihm 
bei der Neugestaltung des Bildungswesens im Ermland 
ratend und tatend zur Seite standen. So spannen sich zahlreiche 
Fäden hinüber und herüber zwischen diesen geistigen Brennpunk
ten des damaligen katholischen Deutschlands und unserem Erm
land, der im fernen Osten einsam gelegenen Insel des deutschen 
Katholizismus. Auf Grund seiner genauen Kenntnis jener Zei
ten weiß der Verfasser Hiplers Vorstudie über Joseph von Hohen
zollern nach dieser Richtung hin in wesentlichen Punkten zu er
gänzen und weiterzuführen und uns ein anschauliches Bild von 
dem Freundeskreis zu zeichnen, mit dem der Fürstbischof in eng- 
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ster Fühlungnahme stand. Genannt seien nur die beiden Mün
sterländer Schmedding (seit 1809 kath. Nat der geistlichen und 
Unterrichtsabteilung im preußischen Ministerium des Inneren) und 
Schmülling (zuerst Direktor des Gymnasiums, dann Leiter des 
Lyzeum Hosianum in Braunsberg), sowie der Bayer Josef 
Scheill (seit 1824 Regens des Priester-Seminars in Brauns
berg), über deren Leben und Wirken wir mancherlei Neues er
fahren.

Zum Schlutz zeichnet der Verfasser uns die Stellung
nahme Josephs von Hohenzollern zur Kirchenpolitik der 
damaligen preußischen Regierung. Immer hat er den staat
lichen Behörden gegenüber den rein kirchlichen Standpunkt ebenso 
entschieden wie konziliant vertreten. (F. zeigt das an dem Streit 
um einen Statusbericht des Bischofs nach Rom aus dem Jahre 
1830). Dauernde Differenzen bestanden freilich mit dem tempa- 
ramentvollen Oberpräsioenten v. Schön, der durch seine starren 
staatsktrchlichen Tendenzen und seine schroffe Haltung manchen 
Konflikisloff schuf (vor allem waren es Bezichtigungen auf Pro- 
selytenmacherei gegen ermläudische Geistliche).

Als eine tiefreligiöse Persönlichkeit von entschieden kirch
lichem Geist und hohem politischen Takt erscheint uns dieser Ho- 
henzoller auf dem ermländischen Bischofsstuhl; mit Recht nennt 
F. ihn (S. 3) „eine der markantesten und erhebendsten Ge
stalten des deutschen Episkopats nach der Säkularisa
tion." Hans Schmauch.

?. Dr. Joseph Lchweter 6. 88. U., Prälat Dr. Hugo Laemmer 
(1831—I9l8) oder Die Erbarmungen Gottes im Leben eines heilig
mäßigen Gelehrten. Mit 5 Bildern. 482 S. Glatz (1925).

Ju unserer Gegenwart mit ihren häufigen Konversionen und 
Konversionsschriftcn kann mau sich schwerlich das Aufsehen und 
die teils freudige, teils schmerzliche Erregung vorstellen, die in 
einer Zeit des immer selbstbewußter auftretenden Liberalismus 
Laemmers Uebertrilt zur kath. Kirche'(1858) und sein Bekenntnis- 
buch Uwericoräi-w llomini (1801) in ganz Deutschland und darüber 
Hinalis hervorriefen. Ein 23jähriger, ungewöhnlich fähiger Ge- 
lehrier, der bereits I9jährig I)r. pkil., 21jährig I.ic. tkeol. und 
22jährig Privatdozent der Protest. Theologie an der Berliner Uni
versität geworden war, ein am Himmel der Protest. Theologie hell 
aufsteigender Stern, hatte nach schweren inneren Kämpfen in seiner 
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ermländischen Heimat den letzten Schritt vollzogen, den sein Gewissen 
von ihm verlangte, und drei Jahre später der Oeffentlichkeit, in 
der es ihm nicht an Angriffen und Verdächtigungen gefehlt hatte, 
von seiner religiösen Entwicklung Rechenschaft gegeben. Brauns
berg durfte den gelehrten Konvertiten kurze Zeit mit Stolz zu 
den Seinen zählen, und schon stritten Nom und Breslau mit
einander um seinen Besitz. Schlesiens Hauptstadt, wo er eine 
providentielle Aufgabe erfüllen sollte, trug den Sieg davon, und 
63 Jahre war er dort als Universitätsprofessor, 22 Jahre als 
Domkapitular gleich Mähler „ein Verteidiger des Glaubens, eine 
Zierde der Wissenschaft und ein Trost der Kirche".

Das Leben dieses hervorragenden Gelehrten, vorbildlichen 
Priesters und heiligmäßigen Menschen zu schildern, hat einer seiner 
Schüler, jetzt Rektor des Nedemptoristenklosters in Breslau-Grün- 
eiche, auf den dringenden Wunsch seines bekannten Ordensbruders 
Dr. Aug. Rösler (f 1922) übernommen. Dankbare Verehrung 
und liebevolle Pietät haben seine Feder geführt. Es kam dem 
Verfasser nicht so sehr darauf an, ein reinwissenschaftliches Werk 
zu schaffen, als vielmehr ein anziehendes, eindringliches Lebens
bild zu zeichnen, das auf weite Leserkreise, Kleriker wie Laien, 
belehrend, erbauend und aneifernd wirken sollte. Daher die Auf
teilung der Darstellung in ganz kurze Abschnitte von ein paar 
Seiten, daher Kapitelüberschriften wie: Die Gnade klopft; Die 
Gnade Gottes klopft stärker; Die Gnade Gottes klopft sehr stark; 
Die Gnade siegt. Dabei beruht jedoch Schwetcrs Biographie über
all auf gesicherter historischer Grundlage, die erreichbaren Quellen 
sind planvoll ausgewerlet, die geschichtlichen Zusammenhänge deut
lich herausgearbeitet.

Das Hauptmatcrial für Laemmers ersten Lebensabschnitt 
bietet seine berühmte Konversionsschrift, von der wir hier erfahren, 
daß sie auf Anregung seines geistlichen Führers Pros. Dr. Andreas 
Thiel in Rom entstanden ist (S. 103). Obwohl sie sehr rasch 
vergriffen war, konnte sich der Autor nicht mehr zur Ausgabe einer 
2. Auflage entschließen. Erst sein Beichtvater Dr. Jungnitz bewog 
ihn kurz vor seinem Tode zu einer Neubearbeitung dieses Buches, 
das manchen suchenden Protestanten zur Nachfolge bestimmt hatte. 
(S. 110 f). Sie bildet in redigierter und ergänzter Fassung den 
1. Teil des vorliegenden Werkes. Für die spätere Zeit sind in 
der Hauptsache Frauenburger, Braunsberger und Breslauer Akten 
herangezogcn, insbesondere aber Laemmers zahlreiche Briefe an 
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Pros. Dr. Thiel und seinen Jugendfreund Pros. Dr. Hipler, deren 
Benutzung Regens Brachvogel ermöglicht hat, die mit als die 
wertvollsten Quellen der Biographie reizvolle intime Einblicke in 
die äußeren Verhältnisse und die innere Entwicklung des Schreibers 
vermitteln, die aber auch für die jüngste ermländische Kirchen- und 
Kulturgeschichte beachtliche Beiträge liefern. Indem Schweter das 
zerstreute einschlägige Material zusammentrug und verarbeitete, 
hat er Laemmers autobiographische Schrift fortgeführt und zu 
einem wohlgerundeten, fesselnden Lebensbild ausgestaltet. Im 2. 
Teil behandelt er Laemmers Wirken in Braunsberg und Rom 
(—1864), im 3. den Breslauer Professor und Kanonikus (—1886), 
im 4. Pros. Laemmer nach seinem Ausscheiden aus dem Dom
kapitel (— 1916), im 5. Teil seine Ruhe und Vollendung. In 
einem Anhang werden u a. die zahlreichen Werke des bedeutenden 
Forschers aufgezählt.

Gerade das Ermland hat allen Grund, der sehr dankens
werten, ausführlichen Lebensbeschreibung besonderes Interesse ent- 
gegenzubringen; gehört doch Laemmer durch seine Heimat Allen- 
stein dem Ermland und durch seine fromme, frühverstorbene 
Mutter Karolina (s 1845), die Tochter des Allensteiner Bürger
meisters Anton Ehlert, dem ermländischen Volkstum an. In 
diesen wesentlichen Faktoren liegt sicherlich der Schlüssel zum Ver
ständnis der auffallenden Tatsache, daß Hugo Laemmer trotz der 
strenglutherischen Erziehungsmethoden seines Vaters Eduard sich 
von früh an zum Katholizismus hingezogen fühlte. In seiner 
ermländischen Heimat zog er auch aus seiner durch ernsteste wissen
schaftliche Forschung gewonnenen Erkenntnis von der Wahrheit der 
röm.-kath. Kirche die praktischen Folgerungen: nach einer von 
Bischof Dr. Geritz bestimmten 30tägigen Probezeit unter Pros. 
Thiels Leitung legte der gelehrte Konvertit am 21. November 
1858 in der überfüllten Braunsberger Pfarrkirche vor dem 
Hochamt das Tridentinische Glaubensbekenntnis ab (S. 72). Im 
ermländischen Priesterseminar bereitete er sich unter Regens Ca- 
rolus und Subregens Hoppe auf den Empfang der hl. Weihen 
vor, wurde am 24. Juli 1859 von Weihbischof Dr. Frenzel or
diniert und feierte am folgenden Tage in der Braunsberger Pfarr
kirche in schlichtester Form seine Primiz. Das ermländische 
Preuckianum ermöglichte ihm alsbald einen längeren erfolgrei
chen Forscheraufenthalt in Rom, wo er im ersten Jahre mit Pros. 
Dr. Pohlmann, im zweiten mit Pros. Dr. Thiel gemeinsam im
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Kloster Lsnt ^närss äells brstts wohnend, bis zur Erschöpfung 
in den Archiven und Bibliotheken arbeitete. In treuer Anhäng
lichkeit an seine ferne Heimat erstattete er Papst Pius IX. aus
führlichen Bericht über den ostpreußischen Katholizismus, erbat 
von ihm für die Grundsteinlegung des Allensteiner Marien- 
hospitals ein Steinchen aus der Kallistus-Katakombe, veranlaßte 
die Malerin Henzen, ein Muttergottesbild für den Hochaltar der 
neuen Diasvorakirche Mühlhausen zu fertigen, erwirkte seinem 
Bischof die Würde eines päpstlichen Thronassistenten (S. 98, 115ff.).

Im Sommer 1861 zum Subregens des ermländischen Prie- 
sterseminars ernannt, widmete er sich nicht nur mit der ihm eige
nen peinlichen Pflichttreue den Aufgaben seines neuen Amtes, 
sondern half auch in der Pfarrseelsorge aus und machte in wert
vollen kirchengeschichtlichen Quellenschriften seine römische archi- 
valische Ausbeute der wissenschaftlichen Forschung zugänglich. Eine 
tiefe Freude erlebte er hier durch die Konversion seiner jüngsten 
Schwester Anna, die er selbst in der kath. Religion unterrichtete 
und deren kath. Glaubensbekenntnis er am 14. September 1862 
in der Braunsberger Pfarrkirche entgegennahm. Sie trat bald 
danach als barmherzige Schwester ins Neisser Mutterhaus der 
Borromäerinnen. Noch vor Weihnachten 1862 reiste Lacmmer in 
halbjährigem Urlaub nach Rom, wo er auf Vorschlag seines väter
lichen Gönners, des Kardinals Neisach, zum Konsultor der neu
errichteten Kongregation für die Angelegenheiten der orientalischen 
Riten ernannt worden war. Trotz aller Bemühungen konnte ihn 
Kardinal Neisach nicht in der Ewigen Stadt zurückhalten, und 
so verließ er sie nach fruchtbarstem Schaffen im Sommer 1863, um 
in Braunsberg zunächst noch als Subregens, im Sommersemester 
1864 als ordentlicher Professor der Moral an der Ausbildung 
des ermländischen Klerus mitzuwirken. Eine schwere Nervener
krankung infolge Ueberarbeitung nötigte ihn, schon Ende Juni 
seine Lehrtätigkeit abzubrechen und Franzensbad aufzusuchen. 
Von hier aus folgte er einer dringlichen Einladung des Breslauer 
Fürstbischofs Heinrich Förster nach Schloß Johannesberg. Obwohl 
seine Demut nicht nach äußeren Ehren oder einem großen, glänzenden 
Wirkungskreis trachtete — bezeichnend für seine Gesinnung, wenn 
er in diesen kritischen Wochen der Entscheidung an Thiel schrieb: 
„Wohl dem, der einfacher Dorfkaplan im lieben Ermland ist!" 
(S. 129) — verschloß er sich doch nicht den ernsten Vorstellungen 
des Breslauer Fürstbischofs und anderer schlesischer Prälaten sowie 
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der kath. Räte des Kultusministeriums, die ihm immer von 
neuem versicherten, in Breslau sei er am nötigsten, da könne er 
Millionen von Seelen von größtem Nutzen sein. So hielt er nach 
reiflicher Prüfung die Wahl von Breslau für seine Gewissens
pflicht, obwohl ihn Kardinal Neisach unter den ehrenvollsten Bedin
gungen nach Nom rief, wo ihm wahrscheinlich die höchsten Aus
zeichnungen gewinkt hätten. Gegen den Willen der stark liberali- 
sierenden kath.-theologischen Fakultät Breslau wurde Laemmer hier 
durch Ernennung vom 4. Oktober 1864 ordentlicher Professor, und 
der Kultusminister hatte nicht nur Beschwerden seitens dieser 
Fakultät, sondern auch förmliche Proteste „aus Gründen der 
Parität und Toleranz" seitens der evg.-theol. Fakultät und des 
Universitätssenats, sowie von dem schlesischen Generalsuperinten
denten entgegenzunehmen. Wie sich der ebenso gelehrte wie kirch
lich entschiedene Professor, dem gleichzeitig von Fürstbischof Heinrich 
ein Breslauer Kanonikat übertragen worden war, trotz des 
dornenvollen Anfanges durchzusetzen wußte, mag bei Schweter 
selbst nachgelesen werden. Gewiß fehlte es dem aufrechten, stets 
Sachlichkeit und Mäßigung vertretenden Professor und Domherrn, 
der sich namentlich in der Kulturkampfszeit als Offizial und Geist
licher Rat um die Verwaltung der Niesendiözese die größten Ver
dienste erwarb, nicht an manchen bitteren Erfahrungen selbst von 
nahestehender Seite; so wurde er z. B- Wider das allgemeine 
Erwarten nicht als Konsultor für die Vorarbeiten des Vatikanischen 
Konzils einberufen (S. 269 ff), sah er sich veranlaßt, wegen Diffe
renzen mit Kanonikus Dr. Franz sein Kanonikat niederzulegen 
(S. 339 ff) — eine spätere Forschung wird manchen Zusammen
hängen unbefangener nachgehen können; — indessen welch einmütiger 
aufrichtiger Verehrung und Hochschätzung sich der berühmte Univer
sitätsprofessor erfreuen durfte, zeigte sich augenfällig bei den wieder
holten Jubiläen, die er am Abend seines Lebens feiern konnte. 
(S 393 ff.) Tröstlich übrigens für hypochondrische Gemüter, daß 
Laemmer, den schon in Rom i. I. 1860 „eigentümliche Todes
schauer durchrieselten", der sich in den „Bibliotheken und Archiven 
nicht wenige Nägel zum Sarge geholt" zu haben vermeinte, der 
„nicht so sanguinisch war, sich ein langes Leben zu versprechen, im 
Gegenteil sich aus baldige Auflösung gefaßt machen zu müssen" 
glaubte (S. 100, 329 ff>, trotz schwächlicher Körperkonstitution und 
mehrfacher schwererer Erkrankungen ein Alter von 83 Jahren er
reichte.
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Auch in Breslau fühlte sich Laemmer mit seiner Heimat
diözese in Treue verbunden. Obwohl er auffallenderweise das ihm 
„ans Herz gewachsene" Ermland nie mehr wieder besucht hat, nahm 
er an den Geschicken seiner Heimat und seiner ermländischen Freunde 
den lebhaftesten Anteil. Durch die „Erml. Zeitung", die seine 
Verwandten im Hause hielten, und das „Erml. Pastoralblatt" 
konnte er auf dem Laufenden bleiben, dem Erml. Geschichtsverein 
gehörte er bis zu seinem Tode an. Im Briefwechsel mit Thiel 
und Hipler tauschte er vertraulich seine Gedanken aus; manche 
interessantenUrteileundAnsichten über ermländischeVerhältnisse und 
Persönlichkeiten sind uns so erhalten, — wenn auch Wider die Absicht 
des Schreibers, der seine Briefe vernichtet wissen wollte. (311 ff.) 
Ermländer, die ihn aufsuchten, waren selbst in seinem hohen Greifen- 
alter freundlicher Aufnahme und Förderung gewiß.

Einige Fehler, die in ermländischen Personalien unterlaufen 
sind, mögen hier berichtigt werden: Laemmers Neffe Rudolf 
Laemmer, Dekan in Passenheim, starb am 29. August 1919 als 
Emeritus in Wormditt. (S. 4). Der Geraer Pfarrer heißt Vönert 
(S. 78). Pros. Dr. Pohlmann, der 1869 Erzpriester von Hcilsberg 
wurde und dort am 31. 10. 1891 starb, war nicht Kanonikus. 
(S. 114). Dr. Dillenburger war nicht Direktor des Braunsberger 
Gymnasiums, sondern Negierungs- und Schulrat in Königs
berg. (S. 145 u. 265). Watterich stand Thiel und Laemmer 
von seiner Braunsberger Zeit nahe, wo er von 1856—1863 als 
Professor der Geschichte tätig war, ehe er als Pfarrer von Ander- 
nach in seine Heimat zurückkehrte (S. 406.) Der würdige Pfarrer 
Ockauzowitz, an den sich ums Jahr 1866 auf Laemmers Rat sein 
Vater in Konversionsabsichten, die freilich doch nie verwirklicht 
wurden, wandle, muß derBraunswalder Pfarrer F. von Kaupowicz 
gewesen sein, der als Mitbegründer und Verwaltungsrat des Allen- 
steiner Marienhospitals oft in der Stadt gewesen sein mag. (S. 327). 
Die Seitenangaben in den Personen- und Ortsregistern sind nicht 
erschöpfend.

Am Hl. Dreikönigstage 1928 werden bereits zehn Jahre 
verronnen sein, seitdem Prälat Dr. Laemmer im Breslauer St. 
Karolusstift bei den schlesischen Borromäerinnen, deren treusorgen
der Kurator er 47 Jahre hindurch gewesen war, seine müden Augen 
zum letzten Schlummer schloß. Wie von seinem Leben (als Student, 
junger Priester, Kanonikus, Greis) zeigt die gut ausgestattete 
Biographie von ?. Dr. Schweter auch ein Bild von seinem Grabe 
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in Breslau-Gräbschen, das ein schlichtes Denkmal mit der bezeich
nenden Inschrift W8ericor6is8 Oomini schmückt. Ein anderes 
wertvolleres Denkmal stellt die vorliegende ausführliche Lebensbe
schreibung dar, der wir auch in der ermländischen Heimat des 
heiligmäßigen Gelehrten, der in der Tat eine lebendige Apologie 
der kath. Kirche verkörperte, die verdiente weiteste Verbreitung 
wünschen. Franz Buchholz.



Überblick über die Arbeiten 
sm yeilsberger Schloß im 7ahre 1927.

Von Regierungsbaumeister Karl Hauke.
Schon lange vor dem Aufkommen der Bestrebungen, das 

Heilsberger Schloß in würdiger Weise wieder instandzusetzen, hat 
sich die Wissenschaft mit der Erforschung seiner Baugeschichte be
faßt. Die früheste Arbeit ist die von von Quast in „Denkmale 
der Baukunst in Preußen", erschienen 1852. Sehr wertvoll sind 
die darin veröffentlichten Zeichnungen sowohl wegen ihrer augen
scheinlichen Zuverlässigkeit als auch wegen der Wiedergabe des 
damaligen Zustandes, an dem seitdem eingreifende Aenderungen 
vorgenommen wurden. Quasts eigene zum Teil farbige Zeich
nungen besitzen zudem als Bilder einen gewissen künstlerischen 
Wert. Die gleichfalls wiedergegebenen Aufnahmezeichnungen 
Jesters, des langjährigen Heilsberger Bauinspektors, sowie seine 
Verdienste um die Erhaltung des Baues finden in dem Aufsatz 
warme Anerkennung. Das Wirken Jesters für das Schloß wird 
besonders zu behandeln sein. Der Text v. Quasts, des gründlichen, 
wissenschaftlich wie künstlerisch bedeutenden Kenners der Ordens
baukunst, ist noch heute von Wert, wenngleich Einzelheiten durch 
die neueren Forschungen Brachvogels überholt worden sind. Seine 
Quellen waren Treter, Plastwich, Lindenblatts Jahrbücher, die 
Nachrichten Nietzkis über das ^rctiivum vetu8 et novum eecl. 
srekipresdytsrislis I-leilglrerxsnsw und die preußische Geschichte 
von Joh. Voigt. Er kannte also noch nicht die später veröffent
lichten Nachrichten und die in neuester Zeit aufgefundenen Jn- 
ventare des Schlosses.

Ad. Boetticber gibt in den „Bau- und Kunstdenkmälern 
der Provinz Ostpreußen," Band Ermland, 1894, eine Beschreibung, 
die sich vielfach auf Quast stützt und eine gute Auswahl eigener 
photographischer Aufnahmen bringt.

Steinbrecht, der Heilsberg zum ersten Male 1881 besuchte 
und sich auch später für den Bau interessierte, untersuchte 1896 
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den großen Remter, ließ im Jahre 1903 die späteren Halbschichten 
an den Wänden abklopfen und stellte die Entwicklung der Aus
malung und der räumlichen Veränderungen fest. Das Ergebnis 
enthält ein Bericht von 1905 und ein Artikel in der Zeitschrift 
für christliche Kunst, Jahrgang 1912. Heilsberg war ein Lieblings
gebiet Steinbrechts. Davon zeugt seine reichhaltige Sammlung 
geschichtlicher Literatur über das Ermland und vor allem seine 
einzigartig gezeichneten 13 Aufnahmezeichnungen, die zur Ver
öffentlichung in einem besonderen Werke über die Bischofsburgen 
bestimmt waren. Die Wiederherstellung des Schlosses hätte er 
persönlich gern in Angriff genommen. — Die jüngsten sehr auf
schlußreichen baugeschichtlichen Arbeiten stammen von Regens 
Eugen Brachvogel. Durch die Entdeckung wichtiger archivalischer 
Quellen wie der Schloßinventare bis znm Jahre 1604 zurück und 
ins 16. Jahrhundert reichender Baurechnungen erweiterte er die 
Kenntnis besonders über Eiuzelgebiete ganz bedeutend. An Hand 
dieser Quellen hat er eine baugeschichtliche Zusammenstellung und 
Studien über den Großen und den Kleinen Remter, die kleine 
Kapelle und die übrigen Turmgemächer, die Sybillenstube, den 
Nordflügel, die Kardinalszimmer, das Mittelschloß, die Wasser
leitungen und die Außenwerke verfaßt. Diese äußerst gründlichen 
zum Teil druckreifen Arbeiten, zu denen noch eine Menge von 
Aktenauszügen kommen, sind vom Verfasser in entgegenkommendster 
Weise für die Vorarbeiten der Wiederherstellung des Schlosses zur 
Verfügung gestellt worden und haben ganz unschätzbare Dienste 
dabei geleistet.

Diese Vorarbeiten sind im Dezember 1926 mit der Versetzung 
des Verfassers nach Heilsberg eingeleitet worden. Es galt zuerst, 
die wissenschaftlichen Unterlagen zu beschaffen, wobei dem Schloß
bauamt von den verschiedensten Seiten jede erdenkliche Unter
stützung zuteil wurde. Wissenschaftliche Arbeit ist an einem Ort 
wie Heilsberg, der von größeren Büchereien entfernt liegt, mit 
erschwerenden Umständen verknüpft. Wenn auch der Grundstock 
zu einer Bücherei geschafft worden ist, so sind doch einer groß
zügigen Beschaffung wissenschaftlicher Werke durch die Begrenzung 
der zur Verfügung stehenden Mittel Schranken gesetzt.

Für die Art der baulichen Untersuchungen wurde die Arbeits
weise Steinbrechts und der Danziger Schule zum Vorbild ge
nommen. Man untersucht das Bauwerk so gründlich, wie es nur 
die Umstände gestatten und zwar nach Möglichkeit mit Hammer
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und Meißel und unter Aufdeckung und Freilegung alles irgend 
Erreichbaren. Als Zweites erfolgt dann die Anfertigung genauer 
technischer Aufnahmezeichnungen, die durch Photographien ergänzt 
werden. Es sei hier auf die Erfolge hingewiesen, die Professor 
K. Gruber in Danzig mit dieser Untersuchungsweise bei der 
Marienkirche in Danzig erzielt hat. Danach sind alle früheren 
Annahmen hinfällig und durch ein neues unanfechtbares Ergebnis 
ersetzt worden. Am Heilsberger Sckloß wurde die Umgebung auf 
in der Erde ruhende Bauteile der Außenwerke wie Wehrmauern, 
Türme und Tore, soweit es die Benutzung des Schlosses als 
Waisenhaus zuließ, untersucht. Dabei wurde der im Laufe der 
Zeit verschüttete Nordgraben nach dem Mühlenplatz zu wieder auf
gegraben und die Erde gleich abgefahren, da ja die Wiederher
stellung dieses Grabeuteils zur Erzielung des Gesamteindruckes 
der ganzen Anlage erforderlich ist. Im Nordparcham wurden die 
Fundamente der „Alten Residenz" oder der Kardinalzimmer frei
gelegt, wobei sich ergab, daß die Lage eine andere war, als von Stein
brecht auf Grund der Schloßinventare vermutet worden war. Die 
alte Höhe der Gräben und Parchame wurde nach Möglichkeit durch 
Ziehung von Quergräben festzustellen versucht. Im allgemeinen 
lag früher die Umgebung des Schlosses tiefer, so der Wesiparcham 
längs der Alle um mehr als 1 m unter der Erdoberfläche, in 
welcher Tiefe ein Steinpflaster und die granitnen Nadabweiser 
eines abgebrochenen Tores gefunden wurden. Ferner ließ sich die 
tatsächliche Lage des Danskers, der- von Steinbrecht etwas weiter 
südlich angenommen worden war, Mtstellen. Unter dem Bogen 
vom Schloß zum Danskerturm.war Pas erwähnte Tor Wo man 
bisher den Gang zum Dansker annahm, mag an der Westseite 
des Schlosses ein kleiner erkerartiger Dansker wie in Allenstein 
und Neidenburg gewesen sein.

Bei einer Untersuchung der baufälligen Ufermauer zeigte es 
sich, daß die Fundamente sehr tief hinabgehen, über 3 m unter 
dem jetzigen Allespiegel. Man darf wohl daraus schließen, daß 
letzterer früher viel tiefer lag.

Das Schloß selbst wurde nochmals genau aufgemessen, nach
dem alle nur möglichen Untersuchungen vorgenommen worden 
waren, deren Spuren im Kreuzgang und im Großen Remter zu 
sehen sind. Die danach aufgestellten Zeichnungen sind als Fest
legung des heutigen Zustandes sehr wichtig. Bei Wiederherstellungen 
wird man immer auf sie zurückgreifen müssen. Um diese Arbeit 
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machte sich cand. arch. Göbel von der Danzlger Hochschule während 
der Sommermonate sehr verdient. Als eins der wesentlichsten 
Ergebnisse wurde festgestellt, daß die unteren Keller ursprünglich 
noch tiefer geplant waren und daß in sehr früher Zeit, wahr
scheinlich noch während des Baues, eine Aenderung der Höhenlage 
vorgenommen wurde. Weiter scheinen die Flügel mit Ausnahme 
des südlichen früher nicht so hoch gewesen zu sein.

Welches immer der Umfang der Wiederherstellung und der 
gegebene Zeitpunkt ihrer Ausführung sein mögen, so flehen doch 
gewisse Maßnahmen fest, die aus Gründen der notwendigen Ge
sundung und Erhaltung des ehrwürdigen Bauwerkes getroffen 
werden müssen. Mauerwerk und Dächer der vier Türme sind so 
schadhaft, daß eine gründliche Instandsetzung nicht zu umgehen ist. 
Ebenso sind die Hauptdächer und die Kreuzgangdächer so undicht, 
das Holzwerk so angefault, daß eine Erneuerung nicht mehr lange 
hinausgeschoben werden kann. Ist man erst so weit, dann kann 
man auch an die Instandsetzung der wertvollsten Jnnenräume 
Herangehen.



Chronik des Vereins
264. Sitzung in Vrsunsberg sm 5. Isnusr 1927.

Subregens Brachvogel überreicht als Geschenk für die Ver
einsbücherei die Schrift des Neisser Pfarrers Dr. Gerigk, Neisse 
und das deutsche Ermland.

Studienrat Buchholz bespricht das neuerschienene Werk von 
Nink, Die Orts- und Flurnamen der Koschneiderei. (E. Z. 
XXII, 526 ff.)

Studiendirektor Dr. Poschmann verbreitet sich über das 
Weiderecht im Tafterwald. (S. oben S. 98 ff.)

Subregens Brachvogel spricht über die Neste der Bibliothek 
des ermländischen Bischofs Hermann von Prag (1337—49). Aus 
ihr fanden sich i. I. 1770 drei Bücher in der schwedischen Bibliothek 
zu Abo in Finnland, die i. I. 1827 abbrannte. Nachweisbar sind 
diese Aboer Bücher im 3. Schwedenkrieg i. I. 1704 von dem 
Feldsekretär Karls XII. aus der Heilsberger Schloßbücherei ent
führt und nach Abo geschenkt worden. Diese Feststellungen er
geben sich auf Grund des ältesten, bisher unbekannten Kataloges 
der Heilsberger Schloßbücherei v. I. 1633, der 784 Buchtitel auf- 
weist.

Studienrat Dr. Schmauch macht nach den im Königsberger 
Staatsarchiv aufbewahrten Bartensteiner Schöffenbüchern Mittei
lungen über die kirchlichen Verhältnisse in Bartenstein während 
des Mittelalters und über wirtschaftliche Beziehungen der Stadt 
zum ermländischen Bistum.

Studienrat Buchholz spricht über die i. I. 1856 begründete 
und i. I. 1884 aufgelöste Dünger Waffensammlung des Ritter
gutsbesitzers Blell.

265. Sitzung in Vrsunsberg sm 14. Mai 1927.
Der stellvertr. Vorsitzende begrüßt als Gäste Pros. Dr. Funk 

und Negierungsbaumeister Hauke-Heilsberg.
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Regierungsbaumeister Hauke legt eine Sammlung von Licht
bildern vor, die ältere bildliche Darstellungen von Schloß und 
Stadt Heilsberg wiedergeben.

Studienrat Dr. Schmauch weist aus der domkapitulärischen 
l^oeatio msnsorum die Ansiedlung von Masowiern im Kammer
amt Allenstein nach. (S. oben S. 181 ff.)

Derselbe zeigt aus dem Königsberger Staatsarchiv die ^cts 
iuäicislia vor, anscheinend ein kirchenrechtliches Formelbuch, in 
dem sich auch eine Reihe unbekannter Urkunden zur Geschichte 
ermländischer Kirchen und Kleriker aus dem 14. und 15. Jahr
hundert finden. So appelliert i. I. 1368 der Pfarrer von Hei
ligental beim päpstlichen Stuhl gegen die Absicht des ermländischen 
Bischofs, Schlitt und Blankenberg von seiner Pfarrei abzutrennen.

Pros. Dr. Lühr erläutert einen Plan des Braunsberger 
Vorstädtischen Marktes vom I. 1806 aus dem Stadtarchiv 
und eine im Besitze des Kaufmanns Marienfeld befindliche Zeich
nung von Häusern an der Ostseite des Vorstädtischen Marktes aus 
den 50er Jahren.

Derselbe verbreitet sich über das Ermlandlied. Die erste 
Strophe dieses Liedes ist mit der des älteren Emslandliedes fast 
identisch, wie auch unsere Singweise von jenem Liede übernom
men ist. Die weiteren selbständigen Strophen des Ermlandliedes 
haben dagegen einen Ermländer (Pros. Dr. Andreas Menzel- 
Braunsberg oder Lehrer Adalbert Mohn-Kiwitten?) zum Verfasser. 
(S. Uns. erml. Heimat 1927, Nr. 9.)

Studienrat Buchholz berichtet über die Jahresversammlung 
der Historischen Kommission für oft- und weslpreußische Lan
desforschung in Marienwerder.

Derselbe legt Rechnungsbücher der Altstadt Braunsberg 
aus dem 15. Jahrhundert vor. Die Schatzungsliste von 1453 
stellt die älteste bekannte Bürgerstandsaufnahme von Braunsberg dar.

Negierungsbaumeister Hauke spricht über die letzten eingrei
fenden Bauarbeiten am Heilsberger Schloß, die infolge der 
Einrichtung des bischöflichen Waisenhauses 1858—9 notwendig 
wurden.

260. Sitzung in Aauenburg am 6. August 1927.
Der Vorstand ist einer Einladung des Hochw. Herrn Bischofs 

gefolgt. Als Gast ist Domvikar Dr. Arendt zugegen.
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Der H. H. Bischof verbreitet sich über die zu Frauenburg 
befindlichen Abschriften zweier Briefe des bekannten Dichters und 
Konvertiten Zacharias Werner aus dem Jahre 1813. (S. oben 
S. 123 ff.)

Studienrat Dr. Schmauch gibt Kenntnis von einigen im 
Breslauer Archiv und in den Stadtarchiven von Braunsberg und 
Elbing gefundenen Urkunden, die für die heimische Kulturge
schichte des beginnenden 15. Jahrhunderts von Interesse sind.

Regens Brachvogel legt die Photographien der im Bischöfl. 
Palais zu Przemysl befindlichen Porträts der ermländischen Bi
schöfe Sbaski und Szembeck vor.

Derselbe macht Mitteilungen zur neuesten Koppernikus- 
forschung. (S. oben S. 190 sf.)

Domvikar Dr. Arendt überreicht als Geschenk für die Ver
einsbücherei seine soeben erschienene Veröffentlichung „Urkunden 
und Akten zur Geschichte der kath. Kirchen in Allenstein."

Derselbe macht auf einen Band Predigten aus dem 15. Jahr
hundert in der Vatikanischen Bibliothek aufmerksam, die den Do
minikaner Nicolaus von Wormith (Wormditt?) zum Verfasser 
haben.

Pros. Dr. Lühr verbreitet sich über die ergebnislosen Ver
handlungen der Stadt Braunsberg mit dem Postfiskus wegen 
Verkaufs des Hospitalplatzes von St. Andreas in Brauns
berg (1829—34).

Derselbe überreichte als Geschenk seiner Gattin für das Erml. 
Museum eine Bronzekanne, vielleicht niederländischen Ursprungs.

Studienrat Buchholz spricht über die Form der Einladun
gen zu den ermländ. Landtagen im 16. Jahrhundert.

Der Vorstand begrüßt die Absicht Königsberger Forscher, eine 
Ausgrabung der vorgeschichtlichen Burgwallanlagen von Grunen
berg in Angriff zu nehmen. (S. oben S. 172 ff.)

267. Sitzung in Vrsunsberg sm 7. Dktober 1927.
Pros. Lühr spricht über die Baugeschichte der Braunsber- 

ger Kreuzkirche, für die das bisher noch nicht ausgebeutete Di
arium 8eu ^cta circa saceilum 8. Drueis reichen Aufschluß gibt.

Studiendirektor Poschmann berichtet über die bevorstehende 
planmäßige Erforschung der ostpreußischen Flurnamen durch die 
Historische Kommission für oft- und westpreußische Landesfor- 

15 
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schung. Als Bezirksleiter dieser Forschung in den ermländischen 
Kreisen erbittet er weitgehendste Unterstützung und Förderung der 
künftigen Sammelarbeit.

Derselbe macht auf die im Berliner Staatsarchiv liegenden 
Klassifikationsberichte von 1772 aufmerksam, die auch für 
die Wirtschaftsgeschichte der ermländischen Dörfer von besonderer 
Bedeutung sind.

Regens Brachvogel legt Hiplers Materialien, insbesondere 
die fast vollständige Urkundensammlung zur Geschichte des Brauns- 
berger Priesterseminars vor. Im Anschluß daran verbreitet 
er sich über die Aufhebung des päpstl. Missionsseminars und seine 
Umwandlung in das ermländische Priesterseminar gegen Ende des 
18. Jahrhunderts. (S. Uns. erml. Heimat 1927 Nr. 11.)

Derselbe weist an Hand der Canisiusbriefe und der pol
nischen Nuntiaturberichte von Cagliari nach, welchen wesentlichen 
Anteil Bischof Cromer, der schon 1554 in Wien Canisius und 
andere Jesuiten kennen gelernt hatte, an der Begründung der 
Braunsberger Jesuiten-Lehranstalten gehabt hat.

Derselbe legt Ph. Funks Abhandlung aus der Tübinger 
Theol. Quartalschrift vor, ,,ein literarisches Porträt der Tübinger 
Professoren Kulm, Hefele und Aberle", das zwei Briefe des Tü
binger stud. theol. Schlüter an den Ermländer Franz Hipler aus 
d. I. 1861-62 bearbeitet.

Studienrat Buchholz zeigt den luther. Katechismus des 
Frankfurter Professors Jodocus Will ich aus Rößel vom Jahre 
1551 mit dessen Medaillonporträt vor.

Derselbe legt H. Steffens Altpreußische Kulturbilder 
(1. Teil) und mehrere heimatkundliche Schriften des Allensteiner 
Rektors Funk vor.

Studiendirektor Poschmann macht auf das alte Bild eines 
ermländischen Bauern in der Kapelle in Nobawen aufmerksam, 
das für die heimatliche Trachtenkunde von Bedeutung ist.

Eine öffentliche Versammlung in Braunsberg wird in 
Aussicht genommen.

Landrat Stankewitz, der als Gast erscheint, entwickelt sei
nen Plan der Herausgabe eines Heimatbuches für den Kreis 
Braunsberg. Der Vorstand hält vorerst die Bearbeitung eines 
Heimatbuches für das ganze Ermland für notwendiger und 
dringlicher.
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Nn unsere Mitglieder.
Für den Jahresbeitrag von 5 Mark erhalten unsere Mit

glieder das vorliegende Heft 70 der Ermland. Zeitschrift, die Fort
setzung des Loüsx cliplomaticus ^Vnrmisn8i8 Bd. IV, Bogen 23—30 
(33. Lieferung der Monuments bll8toriae Wsrmien8>8) von Stu
dienrat Dr. Schmauch und als Beigabe der Zeitschrift ein Ver
zeichnis der ermland. Bischöfe.

Den Jahresbeitrag bitten wir baldmöglichst an unsern Nen- 
danten Pros. Dr. Lühr-Braunsberg, Marktstr. 9, Postscheckkonto 
Königsberg 16758 senden zu wollen. Ist die Einsendung des Be
trages binnen Monatsfrist nach Empfang der Hefte nicht erfolgt, 
so nehmen wir an, daß Postnachnahme erwünscht ist.

Die Hefte 41, 42, 59, 60 und 65 der Erml. Zeitschrift sind 
vergriffen und werden zurückgekauft. Die anderen Vereinsver- 
öffentlichnngen sind noch erhältlich und vom Vereins-Schriftführer 
Studienrat^Buchholz-Braunsberg, Nodelshöfer Str. 5 zu beziehen.

Der Vorstand.
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Beigabe zur Erml. Zeitschrift Heft 70, 1928.

1. Anselm 1250-78
2. Heinrich I. Fleming 1278—1300
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11. Johann III. Abezier 1415—24
12. Franz Kuhschmalz 1424—57
13. Äneas Siloius Piccolomini 1457—58
14. Paul v. Legendorf 1458 — 67
15. Nikolaus v. Tüngen 1467 — 89
16. Lukas Wahelrode 1489—1512
17. Fabian v. Lossainen 1512—23
18. Mauritius Ferber 1523—37
19. Johann Dantiscus 1537—48
20. Tidemann Giese 1549—50
21. Stanislaus Hosius 1551—79
22. Martin Kromer 1579—89
23. Andreas Bathory 1589—99
24. Petrus Tplicki 1600—04
25. Simon Nudnicki 1604—21
26. Johann Albert 162!—33
27. Nikolaus Szyszkowski 1633—43
28. Johann Konopacki 1643
29. Wenzeslaus Leszczynski 1644—59
30. Stephan Wydzga 1659—79
31. Michael Ravziejowski 1679- 88
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41. Josephus Ambrosius Ceritz 1841-67
42. Philippus Krementz 1867—86
43. Andreas Thiel 1886—1908
44 Augustinus Bludau seit 1908.
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Die Geschichte der Rreuzkirche 
bei Vrsunsberg.

Von Professor Dr. Georg Lühr.

Einleitung.

Wenn ich es versuche, die Geschichte der Kreuzkirche bei 
Braunsberg zu schreiben, so gab mir die Veranlassung dazu die 
Entdeckung einer Quellschrift, die ihrer Natur nach nicht nur Zu
verlässigkeit und Treue verbürgen, sondern auch unsere Kenntnis 
von der Vergangenheit der Kirche für die Zeit, die sie umfaßt, 
ganz erheblich erweitern mußte. Sie lag unbeachtet in dem dom- 
kapitulärischen Archiv zu Frauenburg, als sie vor 5 Jahren von 
Herrn Regens Brachvogel ans Tageslicht gezogen und mir zur 
Benutzung überlassen wurde. Die Schrift führt den Titel: „Diarium 
86u acta circa 8scellum Lancias Oruei8" und soll nach dem 
Wunsche ihres ungenannten Begründers, den er in einer kurzen, 
mit aller Sorgfalt geschriebenen * Einleitung (^civertenäum) nie- 
dergelegt hat, die seltneren Fälle von Gebetserhörungen und 
Gnadenbezeigungen der Wallfahrer nach Jahren, Monaten und 
Tagen vermerken, ohne Verknüpfung der Begebenheiten, in ein
facher Sprache, damit etwa nach 20 Jahren die Ereignisse 
in historischer Darstellung, nach bestimmten Kapiteln geordnet, in 
ein Buch zusammengefaßt werden können und so die Geschichte der 
Kapelle um ein neues Buch wachse, das dann in eleganter 
Form (elsAsnti cksrsctere ackiun§en6u8) den vorhandenen anzu- 
fügen sein wird. — Diese Gedanken erinnern an die Schlußworte 
des ?. Johannes Schwang in seinem „?riumpku8 cruc>8 <ükn8ti 
in s§ro 8uo 8udurbsno s Krun8ber§en8ium pietate in8titutu8 . 
^nno crucikixi 1683" Ein anderer möge die Erzählung fort
setzen, wobei ihm die Ereignisse der nächsten 20 Jahre zu-

* Handschr Exemplar der Staatl. Akademie zu Braunsberg § K 300.

16

i Die Handscbust der Einleitung gebt bis in den April 1684 fort. 
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nächst für ein drittes Buch geeigneten Stoff bieten werden, 
sowie der Bau einer massiven Kapelle, der bald kommen werde'. 
Wir können daher wohl behaupten, daß die Anlage dieses Tage
buches auf ?. Schwang zurückzuführen ist. Auch äußerlich schließt 
es sich seinem „Inumpkug" an, indem es mit dem 1. Januar 1684, 
d. h. da beginnt, wo ?. Schwang — er lebt noch im Mai 1685 — 
aufhört. Es ist bis in den August 1762 fortgeführt. Die letzten 
6 Seiten füllen die „6on8uetuäins8 8acelli 8udurbsni Lancias 
<Hruc>8 8run8derxse", geschrieben von der Hand der Einleitung, 
mit einigen Zusätzen am Rande von anderer Hand^. — Was das 
Tagebuch uns besonders wertvoll macht, sind die sorgfältigen An
gaben über den Bau der jetzigen Kirche, seinen allmählichen 
Fortschritt, die Ausbesserungen an und in der Kirche, über ihre 
innere Ausstattung und Einrichtung, die Verhandlungen mit der 
Stadt in Fragen des Kirchenlandes, über den Ausbau des Gottes
dienstes u. a.

Dr. Franz Hipler hat in E. Z. 8, 169 ff. die Quellen zur 
Geschichte der Kreuzkirche eingehend besprochen und ebenda S. 152f. 
auch einen kurzen Blick auf ihre Geschichte geworfen. An jener 
Stelle fehlt auch nicht die vorher erwähnte Schrift des ?. Schwang. 
Von den andern dort besprochenen Schriften kommen für unsern 
Zweck hauptsächlich die beiden Braunsberger Drucke mit dem Titel 
„Lebens-Baum Gepflantzet bey dem Wasser usw." aus den Jahren 1732 
und 1750 in Betracht, auf die wir noch unten (Kap. 6) zurückkommen; 
ferner die „bli8toris coilexü Krun8ber§en8i8 8ocietsti8 3e8u ab anno 
1643". — Außerdem konnten wir den Verhandlungen des Rates 
der Altstadt Braunsberg manche unsern Stoff betreffende An
gaben entnehmen.

Von einschlägigen Arbeiten aus neuerer Zeit wären zu er
wähnen die kleineren Aufsätze von Hipler im Pastoralblatt für 
die Diözese Ermland 1876, 54: Das Dreifaltigkeitsbild in der 
Kreuzkirche zu Braunsberg; ebenda 1874, 76: Zur Geschichte des 
Herz-Jesu-Festes; ebenda >885, 43: Eine Predigt von Fabian 
Birkowski, und von gelegentlichen Veröffentlichungen anderer eine

* 81 vero euipiam Kaue meam varrationem proseym plaeuerit, 6adnnt 
opportunum ar^umentum k-inAuIis Hdris viAintl n,nnorum spatio eireL saovUnm 
^esta, st yuldein libro tertio matermm korsan praedebit 6xstruotnm muro 
saeeHum drevi Liyuitlem aikururum, qui boe opers 6s oruoiHxo äomino dsne 
msrerl voluerit prasselt animus.

2 Wiedergegeben im Anhang Nr. 4.
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solche im Erml. Hauskalender 1859; desgl. von mir ebenda 1924: 
Die Kreuzkirche bei Brauusberg (Zum 200. Jubeljahr ihrer Grund
steinlegung), die von ?. A. Brors L. 88. ki. in sein illustriertes 
Büchlein: Die Wallfahrt zur Heilig-Kreuz-Kirche bei Brannsberg, 
Druck v. B. Kühlen, M.-Gladbach 1927, 197 S., ausgenommen ist.

Abkürzungen

^er. praet. ^.eta senatoria praelorii vsteriZ eivi1ali8 LruvsderxsnLls ad 
anno . . .

Braun — Geschichte des Kgl. Gymnasiums zu Braunsberg. F^stprogr. 1865.
DNae. — Diarium 86N aeta eirea gaeellum Lunetas Oruei».
E. Z. — Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. 

Braunsberg.
80ör. — HiÄtoria eoIIvL^ii Druu8d6r§6H8i8 8oeietati8 ad anno 1643

(u8gus aä annum 1772).
Pastbl. — Pastoralblatt für die Diözese Ermland. Braunsberg.

1. Rapl tel.

Die Veranlassung zum Vsu einer Rapelle.
Die Geschichte der Kreuzkirche geht auf das Jahr 1626 zurück, 

als der Schwedenkönig Gustav II. Adolf mit seiner Flotte über 
Pillau und das Frische Haff kommend an der Mündung der Passarge 
vor Anker ging und am 10. Juli die Stadt nach kurzer Gegen
wehr der Bürgerschaft in seine Gewalt brächte. Damals stand an 
dem nach dem Fischerdorf Paffarge führenden Wege zwischen dem 
Stadtgut des Jesuitenkollegs und dem Fluß, in der Nähe der 
jetzigen Kreuzkirche ein eichener Baumstamm, an dem in einer Höhe 
von 10 Ellen eine Holztafel mit einem Gemälde der Hl. Dreifaltig
keit angebracht war: Gott der Vater mit einer Krone auf dem 
Haupt und in einen Mantel gehüllt hält mit beiden Händen ein 
Kreuz, an dem Christus ausgespannt ist; über dem Ganzen schwebt 
der Hl. Geist in Gestalt einer Taube mit geöffneten Flügeln. Nun 
wird erzählt — wir folgen dem Bericht des ?. Schwang —, daß 
das Bild eines Tages von einem vorübergehenden schwedischen 
Soldaten (nach einer anderen Version waren es drei) unter Gottes- 

1* 
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lästerung durch 3 Kugeln durchbohrt und alsbald von einem aus 
den Öffnungen hervorquellenden Blutstrom übergossen sei. Die 
Kunde von dem wunderbaren Ereignis verbreitete sich sofort in 
der Stadt; alles strömte hinaus, um sich persönlich von dem Ge
hörten zu überzeugen, darunter auch mehrere schwedische Hauptleute. 
Sie bestiegen einen zufällig des Weges kommenden Heuwagen, den 
sie an den Eichenstamm heranfahren ließen, um aus unmittelbarer 
Nähe die auffallende Erscheinung zu untersuchen. Sie fingen die 
noch immer herabträufelnde Flüssigkeit mit Tüchern auf, prüften 
sie und konnten schließlich nichts anderes sagen, als daß sie dem 
Blute ganz ähnlich sei. Auf ihre Veranlassung wurde der wegen 
seiner Kunst in hohem Ansehen stehende Maler Laurentius Maaß*  
aus der Stadt herbeigeholt, und auch dieser gab vor den schwe
dischen Offizieren das Urteil ab, daß er die Flüssigkeit von Blut 
nicht unterscheiden, noch viel weniger ihren Ursprung erklären 
könnet

* Näheres über ihn im Anhang Nr. 1.

2 Es mag immerhin auffallend fein, daß sich in den Magistratsakten von 
dem die ganze Stadt in Aufregung versetzenden Ereignis keine Erwähnung findet. 
Kann man aber behaupten, daß das Ereignis durchaus die städtische Behörde be
schäftigen mußte und, wenn es der Fall war, dann auch ein Bericht darüber in 
dem Ratsprotokoll niedergeleqt werden mußte? Die Rücksicht auf den schwe
dischen Burggrafen, der die Tätigkeit der städtischen Behörde überwachte, ließ eine 
Stellungnahme des Magistrats zu dem das religiöse Empfinden der Bevölkerung 
tief verletzenden Frevel wohl nicht als ratsam erscheinen. Diesem Schweigen gegen
über wird man auf die beiden Briese des polnischen Obersten Kossakowski vom 
2. bzw. 19. April 1627 aus dem Besitz des ermländischen Domdechanten Sta- 
nislaus Buzenskt U93> Hinweisen, die dieser dem ?. Schwang ums I. 1683 
mitleilte (guarum — so. littorarum — midi oopium revm. v. 8t. U.... kseld. 
Vgl die Auszüge daraus bei Schwang am Schlüsse seines .^riumpbus" S. 88 ) 
Darin berichtet der Oberst dem Bischof von Kulm bzw. dem Kastellan von Halicz 
über die Freveltat, die von 3 schwedischen Soldaten verübt sei und bald durch 
göttliche Fügung ihre Sühne gefunden habe. Auch spricht der Dominikaner Fabian 
Birkowski in einer Festpredigt, gehalten in Warschau am 13 Okt. 1628 bei einer 
Prozession mit dem entweihten Bilde, über das wunderbare Ereignis von Branns- 
berg. Näheres bei Hipler in E. Z. 8, 169 ff., der in die Glaubwürdigkeit 
der Erzählung keinen Zweifel setzt. Nach seiner Auffassung (ebenda S. 173) ist 
m der Vertreibung aller Welt- und Ordensgeistlichen aus Braunsberg m den 
ersten Jahren der schwedischen Besatzung der Grund zu suchen, weshalb über das 
blutende Kreuzbild ein gleichzeitiger Bericht von geistlicher Seite nicht erstattet ist. 
Auch später ist eine kanonische Untersuchung nicht angestellt worden. Man begnügte 
sich mit dem Zeugnisse der Einwohnerschaft einer Stadt, gegen das von keiner 
Seite, auch nicht von schwedischer, jemals Einspruch erhoben worden war.
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Die Nachricht von der wunderbaren Begebenheit gelangte auch 
zu dem polnischen Heere, das unter dem Kommando des Prinzen 
Wladislaus, des spätern polnischen Königs, zum Schutze des Bis
tums auf dem rechten Ufer der Passarge lag. Der Prinz hatte 
sein Quartier in Regitten. Auf seinen Wunsch holte nun der 
Kapitän Lambert Ehlert von Demuth^, der mit der Örtlichkeit von 
früher bekannt war, gefolgt von seinen Reitern, in einer dunklen 
Nacht die Passarge durchschwimmend, das Bild herüber und brächte 
es in das Lager des Prinzen. Auf den Rat seiner Offiziere 
beschloß der Prinz, es zu seinen königlichen Eltern nach Warschau 
zu schicken, und so gelangte das Bild unter dem Schutz einer 
auserlesenen Hundertschaft von Lanzenreitern über Mehlsack, wo 
ihm von der Einwohnerschaft und der polnischen Garnison ein 
feierlicher Empfang bereitet wurde, nach Warschau. König Sigis- 
mund III. stellte es in einem Zimmer seines Schlosses auf, und 
hier blieb es auch unter seinen Söhnen und Nachfolgern Wladis
laus IV. und Johann Kasimir bis zu dessen Abdankung am 
16. September 1668. Johann Kasimir zog sich nach Frankreich 
zurück und starb dort am 16. Dezember 1672. Seine Absicht aber 
war, auf seinem Landsitz Nieporent, 2 Meilen von Warschau 
entfernt, eine Niederlassung der Kamaldulenser oder Jesuiten zu 
gründen und einem dieser Orden die Obhut des Bildes anzuver- 
trauen. Vorerst jedoch gab er dem Propst des Ortes Stanislaus 
Wengierski den Auftrag, auf seine Kosten für das Bild ein wür
diges massives Gotteshaus zu errichten.

Das plötzliche Verschwinden des Bildes hatte in Braunsberg 
zunächst Bestürzung und Angst hervorgerufen. Man war geneigt, 
an eine neue Freveltat zu glauben. Bald aber trat eine allgemeine 
Beruhigung ein, als man den wahren Sachverhalt erfuhr. Nichts
destoweniger blieb der seines Schmuckes beraubte Eichenstamm das 
Ziel frommer Wanderer, die nun unbehelligt von den schwedischen 
Soldaten sich dort zu stillem Gebet einfanden. Ihre Zahl wuchs, 
nachdem die Stadt im September 1635 von den Schweden ver
lassen worden war und ein Unbekannter ein dem entweihten Bild 
ganz ähnliches an dem Baumstamm hatte anbringen lassen.

Hier erbauten nun die Jesuiten, denen der Grund-und Boden 
gehörte, im Mai 1651 mit Erlaubnis des Bischofs Wenzeslaus 
Leszczynski (1644-59) eine Kapelle aus Eichenbohlen. Sie bot

i Näheres über.ihn im Anhang Nr. 2- 
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zwar nur Raum für 10 Personen; doch fanden sich bald Wohl
täter, welche die Wände mit Bildern des leidenden Heilandes 
zierten und auch die nötigen Meßgeräte beschafften. So konnte 
der Rektor des Kollegs am 21. Mai 1661, dem Sonntage in der 
Himmelfahrtsoktav, daselbst die erste hl. Messe mit anschließender 
Predigt feiern. Beim Volke kam damals für den bescheidenen 
Bau der Name Kreuzkapelle (8. Oue>8 sscsllum) in Gebrauch'. 
Den umliegenden Platz umgab man bald mit einem hölzernen 
Gitter. Es wurde seit dieser Zeit alle Freitage daselbst die 
hl. Messe gefeiert. Auch an Sonn- und Feiertagen, namentlich 
nachmittags, fanden sich große Scharen Andächtiger bei der Kapelle 
ein, sodaß der Platz an solchen Tagen niemals leer blieb. Diesen 
Ansammlungen widmete sich ?. Michael Radau, ein Braunsberger-, 
indem er in ungezwungener Form religiöse Ansprachen hielt und 
jung und alt in der christlichen Lehre unterrichtete. Das dauerte 
2 Jahre, bis die Oberen des Ordens dagegen einschritten, weil 
bei den Nachmittagspredigten in der Kirche des Kollegs die Bänke 
leer standen. ?. Schwang bedauert das Verbot, will aber mit 
andern den Grund des Aufhörens dieser Vorträge in der Ver
setzung des Paters nach Königsberg sehen.

Aus dieser Zeit stammen die ersten Nachrichten über einen 
mehr oder weniger regelmäßigen Gottesdienst bei der Kreuz
kapelle. Über die Feier der hl. Messe an den Freitagen ist schon

i So nach — Rektor ist damals Tbomas Clagius und zwar 
vom 16- April 1650 bis 16. April 1653. Lühr in E. Z. 18. 72>. — Nach Schwang 
und den Verfassern des „Lebens-Baums" waren es Weihbischof Adalbert Pilcho- 
wic; und der Bischof von Kiew Thonias Rupniew-Ujeyski, Dompropst des erml. 
Kapitels, welche beide auf Einladung der Patres an ein und demselben Tage 
in der neuen Kapelle zuerst das hl. Opfer feierten. Indes ist an der Angabe 
von 8Oör. nickt zu zweifeln, da der Schrift nach zu urteilen Clagius selbst den 
betreffenden Abschnitt in 868r. verfaßt hat. — Die Jesuiten hatten schon vorher 
vom Bischof ein Privileg zum Bau eiuer Kapelle und zur Feier des Gottesdienstes 
in ihrem Garten (pro saosllo vt ssoro tu borto äntum) erhallen, jetzt aber stellten 
ihnen der Offizial Lukas Gornicki für die Kreuzkapelle einen neuen Konsens aus. — 
8Oör. 1651 msins: 8ov tsmpors sä bartnm oollvKlt suburdsvum saosllnm 
8. Ornats oonstltntnm eo loeo, udt tmnxo 8. Ornats sud smmm 1627 s miltts 
trlbus xlodis trulsats ksrtur ssoßntus msussss st uuuo Vsrssviss tu tbres.nro 
ro>-is ssssrvstnr. kriinnm tu so ssesllo » k rsotor« saorum ksotnw sst oum 
»äisots exkortstiou« äominies . . 21. msir.

* Er ist Alumnus des päpstl. Seminars. Lühr, Georg: Die Matrikel 
des päpstlichen Seminars zu Braunsberg s- käon. List. 1V»rm. XI. 1, 2s. 
Braunsberg 1925- 26, Nr. 589.



Bon Professor Dr. Georg Lühr. 233

gesprochen worden. Unter dem 29. März 1652 berichtet NSKr.: 
?nms koL anno sä ssceUum 8. Oruci8 äispsrsscsves proce88io 
s menäie kscts et sä populum krequentem exkortstio ibiäem 
ksbits^. Ebenda geschieht zum Mai 1651 der Bittprozession 
nach der Kapelle Erwähnung: vt vero commoäiu8 äie ro§stionum 
procs88io sä iä 8scellum lierst, wurde dem Volke der Durchgang 
durch den Garten gestattet. Im folgenden Jahre erfahren wir 
unter dem 3. Mai, daß der Offizial an der Feier einer gesungenen 
hl. Messe mit Predigt in der Kapelle Anstoß nahm und dazu 
die bischöfliche Ermächtigung verlangte, daß aber die Patres 
unter Berufung auf das Privileg des Bischofs Kromer (1579—89) 
und der vor kurzem erhaltenen Fakultas des Offizials sich wei
gerten sie einzuholen-.

2. Kapitel.

Die zweite Rspelle.
Da die enge Kapelle nicht im entferntesten mehr einer wür

digen Gestaltung des Gottesdienstes für die sich immer zahlreicher 
und häufiger einfindenden Gläubigen genügte, so faßten die Patres 
bald einen Neubau ins Auge. Die politischen Verhältnisse waren 
jedoch zunächst dafür nicht günstig. Im Jahre 1654 brach wieder 
ein Krieg zwischen Schweden und Polen aus, der erst im Jahre 
1660 beigelegt wurde. Viele Ordensgenossen, die aus Furcht vor 
den Schweden aus den litauischen Niederlassungen geflohen waren, 
hatten sich nach Braunsberg gewandt und mußten in dem Kolleg 
unterhalten werden. Bald erschienen die Schweden, plünderten die 
Güter des Kollegs Sankau und Hirschfeld vollständig aus und be
raubten es so seiner wichtigsten Einkünfte. Dazu kam, daß in den 
Jahren 1655 bis 1663 brandenburgische Truppen in der Stadt 
lagen, die sie durch Kontributionen und andere Lasten schwer be-

> Der Ausdruck „die erste Prozesston in diesem Jahre" läßt die Möglichkeit 
zu, auch an andere Prozessionen dieses Jahres zu denken, vielleicht auch an Pro
zessionen in früherer Zeit, mindestens des vorhergehenden Jahres, in dem ja 
am 21. Mai die Kapelle für den Gottesdienst schon in Gebrauch genommen war.

2 LOör. 1652 3 maü. In 8a:sHo 8. Ornsis eantatum saernm st oontio 
bs-blta, Huoä stsi rsvm. oüieiu-Iis non probavlt st nt ab II Im. spissopo kusultas 
pstsrstnr volusrnt, tarnen, ynia st per Oromsri privils^inm st psr nnpsri 
oüLvialis kaenltatem Lä nodls ILsuit, nova kasultas pstita non vst. 
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drückten i. So herrschte eine allgemeine Not in der Stadt. Das 
Kolleg mußte Schulden machen, ja sogar die 200 fl. angreifen, 
welche als Opfergabcn für den Neubau bei der Kapelle gesammelt 
waren. Als aber allmählich Ruhe eintrat, ging der Rektor des 
Kollegs ?. Johann Berent (1665—70), ein geborener Livländer, 
sofort an die Ausführung des Planes. Er hätte gern einen 
massiven Bau aufgeführt, weil ein Holzbau doch nicht lange ein 
Ziegeldach tragen und auch leicht von vorbeifahrenden glaubens- 
feindlichen Schiffern in Brand gesteckt werden könne. Allein der 
Bischof Stephan Wydzga (1659—79) war mit Rücksicht auf die 
hohen Kosten nicht dafür zu gewinnen; auch fürchtete er, ein 
massiver Unterbau der Kapelle könne bei einer feindlichen Be
lagerung der Stadt leicht zur Aufstellung von Kriegsmaschinen 
benutzt werden. Dagegen versprach er das erforderliche Holz aus 
seinen Wäldern zu liefern, wobei die Kosten der Anfuhr das Kolleg 
tragen sollte. So mußte sich der Rektor mit einem bescheidenen 
Holzkirchlein begnügen, das 30 Fuß lang und 15 Fuß breit wurde. 
Es erhielt ein Ziegeldach. In den Jahren 1669 und 70 war man 
noch mit dem Bau beschäftigt. Er ist wohl im letzten Jahre voll
endet worden, ohne daß sich jedoch ein genaues Datum dafür an
geben läßt*.

Die Patres mochten Wohl schon lange den Wunsch gehegt 
haben, wieder in den Besitz des Gnadenbildes zu gelangen, zumal 
da sein treuer Hüter und Verehrer, König Johann Kasimir, außer 
Landes gegangen war und das Bild an einer fremden Stelle zu-

i Der Sladtkchreiber berechnet die Gesamikosten der Kriegsabgaben und 
Lasten, welre die Alwadt in den 8 Jahren zu tragen hatte, auf 451733 fl. Die 
Neustadt zählte ihre besondern Abgaben, die aus ein Viertel der altstädtischen be
rechnet wuiden. Vgl Lühr in Uniere erml. Heimat 1923, Nr. 2.

2 HOIZr. an. 1669: kro sussllo 8. Orueis ueäikiouiiäo sud 6nsm uimi lixuu 
oouvseis, uti st pro ^runurio, ex ^.ltbokk, ubl turbo wultus svsrtit urborss per 
24. 25. äiss uvvsmdris. — Ib. LM 1670: rund« oollvxium ssrs alieno
xruvuri oovpit et koo uuuo mi>1s guuärinAsntorum klorvuorum äsbitum oou- 
traxit. live iuvit suosHum 8. Orueis 1o»xs ante prasmsäitutum, moäo 
tunäsm srixi eusptum. Lxsolvit nibilominus oollexinm äsditum suosUs 
viävm äuovutorum klorsnorum vto. Über diese Schuld siehe diese Seite oben. — 
Schwang irrt also, wenn er den Bau im Jahre 1668 schon als vollendet bezeich
net. — Wie wenig übrigens der Holzbau standhielt, mußte noch Schwang mit 
Bedauern feststellen. Er schreibt S. 62: bluno «uim (also zur Zeit der Abfassung 
bzw Vollendung seiner Schriflj iam äsolinuntss puristvs et plur» s ooustruotis 
U^ois putrekaeta äs muro soxitaucii nsssssitutsni impouuut, nl s ruiou tristi- 
orem »liguem svsutum sxspsotars m»iimus.
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rückgelassen hatte. An ihn wandten sich nun die Patres, und un
terstützt von dem Bischof von Kiew Thomas Ujeyski, einem bei 
dem König in hohem Ansehen stehenden Prälaten, erreichten sie 
es, daß der König dem Propst Wengierski von Nieporent den Auf
trag gab, das Bild den Braunsberger Jesuiten zu übermitteln. 
Der Propst schickte es also in das Jesuitenkolleg nach Warschau, 
von wo ?. Martin Wobbe, der Prediger der deutschen Gemeinde, 
seine Überführung nach Brauusberg besorgen sollte. Da aber 
damals Thomas Ujeyski zufällig in Warschau weilte, so nahm die
ser es auf seiner Reise nach dem Ermlande mit und stellte es zu
nächst dem Bischof in Heilsberg vor, der die Erlaubnis zu seiner 
öffentlichen Verehrung gab und bestimmte, es solle einstweilen in 
der Hauskapelle der Patres bleiben, bis das Innere der Kreuz
kapelle fertiggestellt sei. Ujeyski brächte nun das Bild nach 
Braunsberg. Am 10. Oktober 1672 fand die feierliche Überführung 
nach der Kreuzkapelle statt nachdem es tags vorher aus dem Kolleg 
in aller Stille noch der Pfarrkirche geschafft worden war. Von 
hier setzte sich der Zug in Bewegung, voran die Pfarrschüler mit 
Fahnen, ihnen folgten die Studenten des Kollegs mit der Fahne 
der Marianischen Kongregation an der Spitze, dann das Gnaden- 
bild auf einem geschmückten Gerüst, getragen von sechs Klerikern 
des päpstlichen Seminars; hinter dem Bilde schritt die Geistlichkeit, 
dann der Magistrat der Stadt, zu zweien geordnet. Den Schluß 
des Zuges bildete die übrige Bürgerschaft, zunächst die Männer, 
dann die Frauen. An der Kapelle empfingen die Väter des Kollegs 
die Prozession. Das Bild wurde auf den Hochaltar gestellt und 
dann Predigt und Hochamt gehalten. Nachmittags wurde die Vesper 
gesungen und die Andacht mit feierlichem Segen und dem Ambro
sianischen Lobgesang geschlossen.

So kam das Gnadenbild wieder auf seine alte Stelle, und 
es wuchs immer mehr die Zahl seiner Besucher, einzelner Personen 
wie ganzer Gemeinden, sodaß der Raum — man denke sich etwa 
40 qm — die Wallfahrer nicht fassen konnte. Ganz besonders

i Schwang (Rückseite 66 gibt für die Überführung den Tag äsoima ootava 
oaisuäas ootodrss 1670 an. Da;u eine Randbemerkung von anderer Hand: Vi- 
ästur sx rsxsstris psreeptorum ivmpli 8. Orueis sviäsuter dano translationem 
imaxinis aä saesllum kuctum anno 1672 äi6 10. oet bris. So auch der Ber
fasser des jüngeren Lebensbaumes (S. 44), indem er sich auf die „Register-Bücher 
des Gnaden-Ortes" beruft, während der des älteren noch im Anschluß an Schwang 
„den 14. Tag des Herbsimonats" nennt ohne Angabe des Jahres. 
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trat dieser Übelstand zu Tage, wenn sich zu gleicher Zeit mehrere 
Gemeinden entstellten, wie es hauptsächlich an den Festen Kreuz- 
erfinduug (3. Mai) und Kreuzerhöhung (14. September) vorkam. 
Daher brächte man eine gewisse Ordnung in die Reihenfolge der 
Prozessionen, und schon im I. 1684 bestimmte der Pater Präses', 
dem die Sorge für den Gottesdienst und die Kapelle überhaupt 
oblag, aus Anlaß des Festes Kreuzerfindung, daß die Prozession 
der Stadtgemeinde mit Rücksicht auf die große Zahl der über Land 
kommenden Pilger künftighin auf den achten Tag nach dem Feste 
oder auf den Sonntag innerhalb der Oktav verlegt werden oder 
ganz ausfallen solle, keinesfalls aber an dem Festtage selbst stattfinden 
dürfe. Eine außerordentliche Zunahme in der Verehrung des 
Heiligtums brächte das Jahr 1693, wenigstens hebt die H68r. 
dieses besonders hervor. Es wurden an manchen Festen 7 bis 8 
Messen gelesen, 300 bis 500 Kommunikanten gezählt. Vom Feste 
Kreuzerfindung des Jahres 1720 heißt es im Tagebuch, daß es 
„cum sntes non suMs krequentis populi" begangen wurde, „eom- 
municsrunt sä 800." — Bei demselben Feste des Jahres 1709 
zählte man sogar gegen 1000 Kommunikanten. Am Sonntage 
darauf besuchte der Bischof Andreas Chrysostomus Zaluski (1698 
—1711) auf seiner Rückreise von Danzig in Begleitung Frauen- 
burger Prälaten die Kapelle und zelebrierte daselbst unter Assistenz 
der Prälaten. Wir finden ihn auch am Karfreitage 1708 in der 
Kapelle

Nach den Aufzeichnungen des Tagebuchs kann man wohl be
haupten, daß das religiöse Leben bei der Kreuzkapelle schon 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts eine bestimmte, regelmäßige 
Form angenommen hat, an dem sich nicht nur die Stadt, sondern 
auch nähere und entferntere Gemeinden in Prozessionen und ge-

> gut our»m snosllr Imbst. Im Mai 1697 findet sich schon der später 
übliche Titel „prassss saosUr".

2 H0Lr., V8»o. — Andere bischöfliche Landesherren in der Kapelle: Am 
31. März 1684, einem Karfreitag, erschien Michael Stephan Radziejowski (1679 
—16881 zum Besuch des hl. Grabes: am 14. April 1714 Theodor Potocki in 
Begleitung des Domherrn Sylva. Mit besonderer Liebe scheint Christoph Johann 
Andreas Szembek (1724-40, an der Kreuzkirche gehangen zu haben. Wir finden 
ihn viermal dort; am 17 Juni 1726, begleitet von vier Kanonikern, am 20. April 
1729 auf der Rückreise von Frauenburg, und am 17. S-Pt. 1734 mit seinem gan
zen Hofstaat, worauf er sich wieder ins Schloß der Stadt begab. Jedesmal wohnte 
er' der hl. Messe bei, wie das Tagebuch hervorhebt. Von einem 4. Besuch aus 
dem I. 1785 berichtet die SOör., ohne daS nähere Datum mitzuteilen. 
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lobten Opfergängen beteiligten. An jedem Freitag wurde dort 
nach einer Verordnung des Provinzials vom I. 1681 das hl. Meß
opfer gefeiert, im Sommer nach Schluß der ersten Messe in der 
Kollegiatkirche, im Winter eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang, 
und das Tagebuch vermerkt besonders^ daß in dem ungewöhnlich 
strengen Winter 1683/84 der Gottesdienst an diesen Tagen nie
mals ohne Besucher gewesen ist. — Die Karfreitagsfeier läßt 
sich schon für dasJ. 1652 (s.S.233) nachweisen. Bald darauf(31.März 
1684) wird auch die Aufstellung des hl. Grabes bezeugt. Die Pre
digt findet in herkömmlicher Weise (pro more) um 3 Uhr nach
mittags statt, vorher und nachher singt die Gemeinde Klagelieder. 
— Neben den Festen Kreuzerfindung und Kreuzerhöhung, 
die mit ganz besonderer Feierlichkeit begangen werden (die „Lon- 
suetuckines" sprechen von 5 Messen, darunter Hochamt und Predigt), 
tritt das Fest der Schmerzhaften Mutter und noch mehr das 
Fest des hl. Anton von Padua und das des hl. Valentin 
bedeutend zurück Musik (etiorus mu8icus) ist ein wesentlicher Fak
tor der Feierlichkeit, auch an den Karfreitagen (14. April 1702 
„pro more"). Sie wird von den Bursisten des Kollegs gestellt.

Was nun die Prozessionen und Bittgänge betrifft, die 
wir in ihren Anfängen schon zur Zeit der ersten Kapelle vorfan- 
den, so sind diese in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts, 
seitdem das Gnadenbild dort wieder sein Heim gefunden hatte, 
immer häufiger geworden. Dem frommen Beispiel der Stadt
gemeinde folgten bald das Fischerdorf Passarge und die Stadt
dörfer Willenberg und Stangendorf. So suchten dort am 2. Juni 
1684 die Braunsberger bei einer großen Dürre der Felder Hilfe; 
am 20. Julr d. I. holten die Passarger Fischer einen Opfergang 
nach, den sie für den September des vorhergehenden Jahres gelobt 
hatten; tags darauf erschienen die Willenberger, Hilfe erflehend 
gegen Raupen, die scharenweise ihre Felder verwüsteten. Am 
3. September 1693 finden wir dort die Willenberger und Stangen- 
dorfer um Regen betend, ebenso am 19. September 1693 die 
Pfarrgemeinde Frauenburg unter Führung ihrer Geistlichen. Eine 
besonders, feierliche Prozession unternahm am 2. Oktober 1703 die 
Stadtgemeinde Braunsberg auf Veranlassung des Magistrats nach

* In den ..Ooosuetuärnss" findet das Fest des hl. Johannes Nepo- 
muk (16. Mai), des patronas primarins der Kirche, keine Besprechung. Und doch 
wirb es mit besonderer Feierlichkeit begangen, zum 1. Mal vom Tagebuch i. I. 
1732 erwäbnt und dann regelmäßig.



238 Die Geschichte der Krcuzkirche bei Braunsberg.

der Kreuzkapelle, teils zum Ausdruck des Dankes für die Rettung 
der Stadt aus einer großen Feuersgefahr, teils zur Abwendung 
künftiger Brände*.  Am 4. Mai 1693 zog der Professor der Philo
sophie mit seinen Schülern dahin nach Schluß einer Disputation 
aus dem Gesamtgebiete der Logik

* Es hatte nämlich ein brandenburgischer Soldat am 27. Sept. durch seine 
Bombarde das Strohdach eines Malzhauses vor dem Hohen Tor in Brand ge
steckt; das Feuer ergriff die benachbarten Scheunen, bald sing das Dach des Pfarr- 
gebäudes und ein Turm in der Stadtmauer Feuer, brennende Stücke flogen nach 
der Neustadt hinüber und gefährdeten auch da schon ein Haus, beide Städte 
schienen dem Untergang geweiht; doch gelang es der Tätigkeit und Wachsamkeit 
der Bürger, das gefürchtete Unheil zu beschwören. Drei Tage darauf versetzte ein 
Schornsteinbrand in der Nähe des Schlosses die Stadt in neuen Schrecken; doch 
konnten die Flammen bald gelöscht werden. Daher beschloß der Magistrat nach 
Vereinbarung mit dem Erzpriester eine Prozession nach der Kapelle; sie fand unter- 
großer Beteiligung der Bürger und benachbarten Landleute statt, auch sämtlicher 
Jesuitenschüler.

2 Die Prozessionen ins 16. Jahrhundert hinein im einzelnen zu verfolgen, 
müssen wir uns versagen. Es sei nur bemerkt, daß sie auch während des Nor
dischen Krieges (1700—18) niemals gänzlich ausfielen. Wegen der Pest war die 
Kapelle in der 1. Hälfte des I. 1711 drei Monate lang geschlossen. Am 15. Juni 
stellten sich als erste die Passarger ein, am 19. Juni kamen die Dörfer Willenberg 
und Stangendorf, und am 25. Juli erschien die Gemeinde Braunsberg, um Dank 
dafür zu sagen, daß die böse Krankheit nicht wieder ausgebrochen war. Seit 
dem I. 1714 werden die Prozessionen der Studenten des Kollegs häufiger. Sie 
flehen um Hilfe in den allgemeinen Nöten des Landes, auch um Erfolge der 
kaiserlichen Heere im Kampf gegen die Türken. — Es war schon damals Sitte, 
wie auch noch m der Gegenwart, daß der Präses der Kirche dem Opfergang der 
Stadtgemeinde bis zur Brücke in dem Klenauer Wege entgegenkam; den Paffargern 
wurde die Musik bis zum bischöflichen Speicher (s. Anhang Nr. 3) entgegengeschickt.

Allmählich machte sich das Bedürfnis nach einem geräumigen 
Gotteshause immer fühlbarer, ganz abgesehen davon, daß die Tage 
des alten Holzbaues ohnehin gezählt schienen. Indessen mußte 
jeder Gedanke an einen größeren massiven Neubau bei dem un
ermeßlichen Elend, das der 3. schwedische Krieg über die Stadt 
brächte, vor der Hand zurückgestellt werden. Die Stadt sah sich 
gezwungen, wegen der Kriegsschulden ihren ganzen Landbesitz zu 
verkaufen. Einquartierungen und Exekutionen richteten den Wohl
stand der Bürger zu Grunde, das Kolleg der Jesuiten hatte immer 
wieder Einquartierungen zu tragen, es verlor alles lebende In
ventar auf seinen Gütern, die Wirtschaftsgebäude wurden nieder
gebrannt oder verwüstet. Dazu gesellte sich in den Jahren 1709 -11 
die Pest, der in der Stadt Tausende von Menschen zum Opfer 
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fielen. Kaum aber waren die Wunden des Krieges etwas ver
narbt, als die Patres im Vertrauen auf die Unterstützung der 
Gläubigen an die Ausführung des lange erwogenen Planes schritten.

z. napitel.

Der dritte Vsu. die jetzige Rreuzkirche.
Schon im Winter 1722/23 wurde eine große Menge Bau

material angefahren, wobei sich auch die benachbarten Dörfer be
teiligten. Zum Bau aber war die bischöfliche Erlaubnis erforder
lich. Bischof Theodor Andreas Potocki (1711—23) war am 6. De
zember 1722 von dem König von Polen August II. zum Erzbischof 
von Gnesen und damit zum Primas des Königreichs ernannt 
worden. Im Namen des Kollegs begab sich nun der Rektor 
?. Theophil Zablocki (1719—12. Sept. 1723) zum Bischof, um ihn 
zu der höchsten Würde des Reiches zu beglückwünschen und zugleich 
um die Erlaubnis zum Bau einer massiven und größeren Kapelle 
zu bitten. Er traf ihn in Bischdorf. Hocherfreut über die Auf
merksamkeit des Kollegs, erteilte er nicht nur die erbetene Voll
macht sondern überreichte dem Rektor auch eine Anweisung an 
den Burggrafen von Braunsberg auf ein Almosen für den Bau 
und schenkte dazu noch 60 Baumstämme aus den bischöflichen 
Wäldern. Am Ende des April riefen dringende Geschäfte den 
Fürsten nach Warschau, und erst im September kehrte er wieder 
in die Diözese zurück, um sich bald für immer zu verabschiedend

Am 1. April 1723 begann man bei günstigem Wetter mit 
der Aushebung der Erde für die Fundamente. Von Frauenburg 
waren dazu die Domherren Adalbert v. Grzymala und Andreas 
Burchert erschienen, aus dem Kolleg sämtliche Patres, Magister 
und Scholastiker. Zunächst wurden die Anwesenden mit Hilfe einer 
Zeichnung und durch gespannte Schnüre über die Form des Grund-

* 80ör. an. 1723: Orato animo prineeps kane xratnlationvm snseepit 
st nt testaretur snam Aratitnäinem et kavorem er^a soeietatem, Inm kaenltatem 
in seripto pro erl^enäo novo ex muro st ampliori vaeello 8. Orueis, tnm L8siK- 
nationem pro eleemov^na all dnrxxnadium Brun8der§6N8em llellit llor.avitqne 
pro vollem saeello 8exaAsnam tradlnm seu ardorum. — D8ao. inl. 1723. 
Oelsm. prineeps non tantnm kaenltatem nobis triduit aeäiüeanäi saeelH ex eoeto 
laterv seä etiam eeelesiam 8. Orueis, prout patet ex lliplomate prineipis, yuoä 
apnll R. 1>. reetorem est. — Die bischöfliche Vollmacht ist unter dem 11. April 
1723 ausgestellt. Eichhorn in E. Z. 2, 91. — Ebenda 91 ff.
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risses belehrt. Er sollte die Gestalt eines Kreuzes erhalten, wobei 
die alte Kapelle in einen Flügel hineingebaut werden sollte. Der 
Plan fand allgemeinen Beifall, und sofort begann man mit den 
Erdarbeiten. Alles legte eifrig Hand an, selbst die Domherren 
und die Ordensgeistlichen. Der Rektor spendete den Maurern und 
Handlangern ein besonderes Ehrengeschenk und ermähnte sie durch 
eine Ansprache zu fleißiger Arbeit. Der Bau lag in den Händen 
des ?. Martin Brictius als Präses der Kapelle. Schon waren im 
Verlaufe einer Woche die Gräben fertig, auch schon mächtige Steine 
hineingeschafft, als der Rektor auf Änderung des Grundplanes 
bestand: Der Neubau sollte auf der Stelle der alten Kapelle er
richtet werden, sodaß diese vollständig vom Neubau eingeschlossen 
würde und nicht bloß in einen Flügel hineinkäme. Daher mußte 
?. Brictius am folgenden Tage die Gräben wieder zuschüiten und 
neue ausheben lassen, und so verschob sich der ganze Bau nach dem 
Fluß hin, wo er jetzt — wie das Tagebuch nicht ohne Bedauern 
vermerkt — „der Bespülung durch die Passarge ausgesetzt ist und 
dem Einsturz"*.

* VLao: k äsxter» pari« »ras watori» vorsa» dortum nostrnm.

Der Bischof hatte zunächst gewünscht, die feierliche Legung 
des Grundsteins selbst vorzunehmen. Da sich jedoch sein Aufenthalt 
in Warschau immer länger hinzog, so wurde mit seinem Einver
ständnis der Administrator der Diözese und Kustos des Dom
kapitels Remigius Laszewski dazu eingeladen, und dieser vollzog 
die feierliche Handlung am 1. Juli 1723? in Gegenwart der 
Ordensmitglieder und der Alumnen des päpstlichen Seminars 
sowie vieler Stadtbewohner. Nach Angabe des Tagebuchs liegt der 
Grundstein auf der rechten Seite des Hochaltars nach dem Garten 
des Kollegs zub.

Am 9. August 1723 aber trat infolge eines 24stündigen, ge
waltigen Regens eine Ueberschwemmung der Passarge ein, wie sie 
die ältesten Leute noch nicht erlebt hatten. Der nach der Kirche 
führende Landweg wurde aufgerissen, und das Wasser drang mit 
solcher Heftigkeit in die Baustelle ein, daß es die Fundamente auf 
der Front des einen Flügels eine Elle tief unterspülte und den

i Der ausführliche Bericht ist der klvör. entnommen. Das Tagebuch faßt 
sich kürzer. — O8a.e.: in looo, ubi nnne KnoeHum »Unviooi kasssriau odnoxium 
est st ruinae.

« LONr. nennt den 5. Juli. Die Angabe des Tagebuchs verdient den 
Borzug.
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größten Teil der Mauer, die sich schon bis zu den Fenstern er
hoben hatte, niederriß. Man schätzte den Schaden auf mindestens 
1000 fl., und so zeigte es sich jetzt schon, wie sehr die recht hatten, 
welche vor einer zu großen Annäherung der Kirche an das Fluß
ufer gewarnt hatten Im September 1723 nahm man die Arbeit 
wieder auf. Sie wurde so eingerichtet, daß in diesem und im 
nächsten Jahre die Mauern mit den Fenstern unter Dach kamen*  
und dann unter dem Schutz des Daches die Gewölbe fertiggestellt 
wurden. So erlitt der Gottesdienst während der ganzen Bauzeit 
keine Unterbrechung mit Ausnahme der Oktav von Kreuzerhöhung 
im September 1724*.

* 8O6r. an. 1723: 8io intna brsvs tsmpns kaetnm, guoä seris tvmpo- 
ridu8 kuturum timebatur. — Dieser Vorfall sollte für das Kolleg noch ein Nach
spiel haben. Der Rat der Altstadt liest nämlich durch seine beiden Bürgermeister 
L^mkl und Schorn das Kolleg für den Schaden, den die Gemeinde an Weg und 
Brücke (diele war fortqerissen) erlitten hatte, verantwortlich machen, weil der Neu
bau den Abfluß des Wassers verhindert habe. Demgegenüber konnten die Patres 
mit Erfolg darauf Hinweisen, dah in srübern Jahren schon klemere Überschwem
mungen dieselben Sckäden verursacht hätten und dah namentlich vor 9 Jahren 
an der Stelle, wo jetzt die Mauer der Kirche eingestürzt sei, ein Landmann zu 
Pferde unter den Augen des Thomas Hanmann, der ihn gewarnt hatte weiter- 
zureiten, den Tod in dem Master gefunden habe. 808r. an. 1723 193 s.)

* HOLr. an. 1724 lpa§. 195): 8aeettum 3. Ouc»is in muris st tseto 
psrkeetum e8t et kenestras impositae.

b O8ae. sept. 1724t Intra oetavam eessavit äsvotio, gnoä äirntum sst 
antiqnum templnm nee ernt, quomoäo sud äivo eslvdraretnr. — Ein Teil der 
alten Kapelle war schon im Mai 1723 gefallen. Das allmähliche Fortschreiten des 
Baues lästt sich nach dem Tagebuch genau verfolgen:

9. Juni 1728. Beginn der Arbeiten am Gewölbe (kornix) über dem 
Hochaltar.

27. Juli 1729. Desgl. am Gewölbe über dem (Orgel-)Chor.
1730. Vollendung des Gewölbes über den Seitenflügeln.
1732. Die Kirche erhält einen Fliesenbelag (lapiäss 8nstieL).

1. August 1741 Beginn des Kuppelbaues.
28. April 1742. Der Bau der Kuppel ist vollendet bis auf den Kalkanstrich 

(nsqns aä ckvaldationsm). Daher Entfernung des Gerüstes in der Kirche.
1742 Juni. Kuppel und Kirche erhalten einen Kalkanstrich (äsaldata).

Die Kirche hatte ursprünglich nur eine Sakristei und zwar 
links vom Hochaltar in dem äußern östlichen Winkel der beiden 
Schiffe. Sie ist, wie der Ziegelverband lehrt, zugleich mit der 
Kirche entstanden. Man hat wohl absichtlich diesen Winkel mit 
ihr ausgefüllt, weil nach der Erfahrung das Flußwasser bei einer 
Überschwemmung hier dem Bauwerk am gefährlichsten werden 
konnte.
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Im übrigen erfahren wir noch aus bILLr. zum 28. Oktober 
1724, daß das Kolleg hinsichtlich des Baues folgende Bedingungen 
dem Magistrat der Stadt gegenüber erfüllen mußte:

1. Da die Fundamente der Kapelle nach dem Flusse zu auf 
städtischen Grund und Boden reichen, so soll damit kein Anspruch 
des Kollegs auf diesen Grund und Boden begründet sein.

2. Die Mauer der Sakristei muß, wenn sie über die Erd
oberfläche tritt, auf einen Fuß zusammengezogen werden, so daß 
die Breite der Sakristei von 12 Fuß bestehen bleibt.

3. An den Mauern dürfen keine Pfähle oder Hindernisse des 
öffentlichen Weges angebracht noch auch solche nach der Passarge 
zu vorgeschoben werden.

4. Der Eingang zur Kapelle auf der Flußseite muß ver
schlossen (vermauert, prsecluäetur) Werdens und es darf daselbst 
keine Tür angebracht werden, damit nicht durch die Anlage von 
Stufen der Verkehr auf dem öffentlichen Wege? behindert oder im 
Falle einer Überschwemmung die Kapelle gefährdet wird.

Die Konsekration der Kirche vollzog am 2. September 1731, 
einem Sonntage, Remigius Laszewski, der inzwischen zum Dom
propst und Weihbischof (1730 — 46) befördert worden war, in Ge
genwart des ermländischen Domkustos Adalbert v. Grzymala, des 
Erzpriesters von Braunsberg und Domherrn von Guttstadt Johann 
Dromler, des Provinzials ?. Georg Barszcz und anderer Ordens-- 
genossen sowie vieler Stadtbewohner. Sie wurde auf den Titel 
des hl. Kreuzes und des hl. Johannes Nepomuk geweiht. Zugleich 
wurde auch der Hochaltar konsekriert und in ihm die Reliquien der 
hl. Märtyrer Felix und Adauktus niedergelegt. Nach der Feier, 
die gegen 1 Uhr ihren Schluß fand, versammelten sich die Ehren
gäste zu einem Festmahl im Gartenhause des Kollegs. Der Kon- 
sekrator gestattete aber keine Dankesreden, so heißt es in ULLr., 
vielmehr begab er sich nach dem Mahle wieder ins Gotteshaus, 
hielt die Vesper und spendete das Sakrament der Firmung. Der 
Bischof der Diözese hatte zu dem Tage einen vollkommenen Ablaß 
bewilligt.

i Danach scheint es, als ob ursprünglich auch ein Eingang auf der Muß- 
seite vorgesehen und auch vorhanden war, und wirklich läßt sich die Vermauerung 
hier deutlich seststellen, wenn man die gegenüberliegende Tür aus der Südseite, 
namentlich ihren obern Abschluß, zum Vergleich heranzieht.

* Der Fahrweg verlief damals zwischen der Kirche und dem Fluß. Braun 
S. 7S
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Die Sakristei der Kirche, von der schon oben die Rede war, 
erwies sich bald als unbrauchbar. Zwei ovale Fenster auf der 
Flußseite, ein Ofen und ein Kamin sollten für Licht, Luft und 
Wärme sorgen. Sie genügten aber nicht. Es wird geklagt, daß 
Holz und Leinwand unter dem Einfluß der Feuchtigkeit leiden. 
Daher legte man auf der andern Seite der Kirche, im südlichen 
Winkel, eine neue Sakristei an, die am 28. September 1747 fertig 
wurde'. Sie erhielt eine geräumige Eingangstür auf der Süd
seite, die bei dem Anbau des Klemensklosters vermauert worden 
ist. Von dem Kamin in der südlichen Ecke ist der obere Rand 
noch teilweise sichtbar. Die alte Sakristei aber bekam, um sie der 
Luft zugänglicher zu machen, in der östlichen Wand (nach der 
Stadt zu) ein drittes Fenster. Das war von Erfolg. Denn sie 
wurde bald vollkommen trocken und diente wieder ihrem eigenen 
Zweck, während die neue Sakristei nur als Aufbewahrungsort be
nutzt wurdet

4. naplte 1.

Größere Ausbesserungen an der Rirche. Umlegung 
des Mühlengrsbens.

Noch waren nicht 5 Jahre seit Vollendung der Kuppel ver
gangen, da zeigten sich schon so bedenkliche Risse in der Mauer,

* Im Februar 1747 begann man mit der Bearbeitung der Fundament
steine. Bei dem Heranfahren der Baumaterialien beteiligten sieb außer Stadtbe
wohnern die Gemeinden Klenau, Huntenberg, Paffarge, Willenberg unv Zagern.— 
Aus der städtischen Ziegelei zu Hermsdorf (Stadtwald) wurden 3000 Ztegel gekauft. 
Osae. 7 iulii 1747

2 Folgende Daten des Tagebuchs geben über den Bau der Sakristei Auf
schluß:

11. August 1747. Kontrakt mit dem Maurer Johann Gottfried Grundt über 
die Ausführung des Baues für 160 fl. preußisch. Beginn der Erdarbeiten.

16. August. Legung des ersten Steines zum Fundament; es wird 8^/2 bis 
9 F. hoch.

1. September. Die Mauern sind bis zum Dach fertig.
3. September In dieser Woche wird das Dach aufgesetzt.
12. September. Das Gewölbe ist fertig.
22 September. In dieser Woche wird die Mauer der Kirche durchbrochen 

und die zur Kirche führende Tür eingesetzt.
28. September. Der Bau ist fertig. Der Ofen wird aus der alten Sakri

stei herübergenommen.
26. April 1748. In dieser Woche ist der Kamin fertig, die Sakristei wird 

wiederum geweißt.

17
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daß die Gefahr des Einsturzes erwogen werden mußte'. Der 
Ursache dieser beängstigenden Erscheinung kam man bei dem Bau 
der neuen Sakristei im Jahre 1747 auf die Spur. Es stellte sich 
nämlich während der Erdarbeiten für die Fundamente heraus, daß 
nach Durchstechung der obern festen Erdschicht der darunter liegende 
Boden aufgeweicht war und daß nach Entfernung der aufgeweichten 
Erdmasse immer neuer Schlamm hervorquoll. Der Gedanke lag 
nahe, daß das den Boden ausweichende Wasser von dem Mühlen- 
graben herrührte, der das Wasser aus dem Wecklitzer Mühlenteich 
in unmittelbarer Nähe an der Kirche vorbei der Passarge zu- 
führte".

Um nun das weitere Reißen der Mauer zu verhindern, be
gann man am 9. April 1749 doppelte eiserne Anker auf allen vier 
Giebelseiten (Frontispizen) der Flügel oben zwischen Fenstern und 
Dach einzuziehen, indem man von außen einen horizontalen Schlitz 
von 1 Fuß Tiefe in die Mauer schlug und nach Einführung zweier 
Eisenstangen wieder vermauerte. Diese Anker sind an den Kopf
enden noch sichtbar.

So war zwar für den Augenblick die Gefahr behoben. Um 
aber eine gründliche Heilung herbeizuführen, blieb nach Ansicht 
der Patres nichts anderes übrig, als dem abfließenden Mühlen- 
wasser einen andern Lauf in weiterer Entfernung von der Kirche 
zu geben und sein bisheriges Bett zu verschütten. Deshalb trat 
das Kolleg mit dem Rat der Altstadt in Verhandlung, und dieser 
beauftragte in seiner Sitzung vom 11. März 1749 den präsidierenden 
Bürgermeister Klemens Hanmann, den Dr. mell. Kämpf und den 
Sekretarius Östreich den Plan der Patres an Ort und Stelle zu 
prüfen und darüber zu berichten. Am 15. März fand der Lokal
termin statt, und darauf ermächtigten in der Sitzung vom 29. März 
Rat und Gemeine die Patres, „auf dieser Seite der Kirche aus 
der Ecke ihres Teiches durch die Trift sd. i. die Klenauer Fahr-

* Das Folgende beruht auf den Angaben des Tagebuches und den äota 
prastoria.

* V8ae. 15. martü 1749! yuae sse. kossaj mollo a molenälno äekleetvns 
vieina eeelesiae I^asserias Llladltur. — Wir haben leider keine alte Karte oder 
Zeichnung, nach der sich der Lauf des Mühlengrabens (Rotwassergraben, agua 
ruLK) feststellen ließe. Eine schwache, aber doch bemerkbare Senkung in der 
Klenauer Fahrstraße zwischen Kirche und dem Bildstock des hl. Johannes Nepomul 
läßt erkennen, daß er hier seinen Lauf nach der Passarge genommen hat. Erst im 
Jahre 1750 erhielt er seinen jetzigen Lauf, wie wir weiter unten sehen werden.
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straße^ in die sog. Kämmereiwiese' und von da in die Passarge 
einen neuen Graben zu machen und den alten an der Kreuzkirche 
zuzuwerfen, und noch mit diesem Vorbehalt, daß wenn der neue 
Graben mit der Zeit dem Publiko sollte schädlich sein, so sollten 
sie verpflichtet sein, den alten wiederum auszuräumen und den 
neuen zuzuwerfen" Gegen diesen „Vorbehalt" erhoben die Patres 
Einspruch, und so entstand ein langer Streit mit Schriftwechsel 
hin und her, der endlich durch den Ratsbeschluß vom 14. Oktober 
1749 beigelegt wurde. „Auf vieles Anhalten und Sollicitieren des 
Ehrw. Kollegii 8. wird endlich nachgegeben, den Graben an der 
Kreuzkirche zu verschütten und einen neuen Graben an dem be
stimmten Ort auf ihre Unkosten zu verfertigen 8ine rebervstione".

Am 1. November eröffnete Bürgermeister Hanmann in seinem 
Hause dem Rektor des Kollegs und dem ?. Präses der Kirche den 
Ratsbeschluß, fügte aber hinzu, man könne zwar noch auf die 
Duplik des Kollegs in einer Triplik mit ausreichenden Gründen 
antworten-, dazu gehöre aber viel Zeit, und der Rat habe auch 
reichlich mit andern Dingen zu tun. Daher gebe er, auch in Er
wägung der vielen Gnaden, welche die Stadt der heiligen Stätte 
verdanke, dem Wunsche des Kollegs nach. Dieses übernahm also 
die Verpflichtung, auf eigene Kosten den neuen Graben anzulegen, 
den alten zu verschütten und auf der Trift über den neuen Graben 
eine Brücke aus Eichenholz zu bauen. Die Unterhaltung dieser 
Anlagen sollte, soweit sie sich auf städtischem Grund und Boden 
befanden, der Stadt zufallen.

Bei diesem Streit wird vonseiten des Kollegs mehrfach her
vorgehoben, — und das ist für die Erkenntnis der früheren 
Flurverhältnisse besonders wichtig — daß bei dieser Gelegen
heit der Mühlengraben wieder seinen ältesten, ursprünglichen Lauf 
erhalten könne, der wie die „communw kam» et recen8 sckkuc 
krsäitio O8tenckit, pO8t xransrium epwcop? iuxts 8sspe8 ckivickente8

* Nach den, Tagebuch v. 8. April soll der neue Graben geführt werden 
„psr pratum oamsrariae i» veteri ut voosnt oemeterio". Der „Alte Kirchhof" 
wird öfters erwähnt; auch noch werden in den Grundbuchakten mit „Kirchhossland" 
gewisse Ländereien bezeichnet, die rechts von dem Wege liegen, der vom Köslin 
zur Kreuzkirche führt, diesseits des Rotwasiergrabens bis zur Passarge. Wir 
werden dort die Stelle zu suchen haben, wo bei der ersten Stadlanlage die von 
Bischof Anselm erbaute Pfarrkirche gestanden hat, die bei dem 2. Abfall der 
Preußen i. I. 1261 zerstört wurde. Vgl. Oo6. äipl. Wurm. 2, 420; Braun 
S. 29.

2 Siehe Anhang Nr. 3.

17"



246 Die Geschichte der Kreiizkirche bei Braiinsberg.

sssrum nv8trum et s§ro8 civium, ei quickem intrs 8sepe3 in kuncko 
nv8tro" gegangen sei. Für diesen ältesten Lauf spreche auch der 
niedrige Damm (s§§erculu8), der sich ihm entlang hinziehe und 
nur aus der Grabenerde gebildet sein könne. Der Graben selbst 
aber sei allmählich durch die jahrelange Beackerung ausgefüllt 
worden*.  Ferner erfahren wir, daß seiner Zeit das Kolleg mit 
Erlaubnis der Stadt den Mühlengraben zur Bewässerung seiner 
Fischteiche aus dem ältesten, ursprünglichen Lauf über seine Län- 
dereien hinweg nach der Passarge geleitet hat, wo er damals der 
Kirche gefährlich wurdet

* Auf dieie Grabenführung bezieht sich offenbar der Einspruch des Rates vom 
27. März 1699 l^et. praet. k' 138, Blatt 239), den wir hier folgen lasten:

Hiesige Jemiter haben einen Graben von ihrem recreatwnis Hause der 
Creutz Capellen vorbey nach der Pastarie einen nachtheiligen und dem sahrwaster 
schädlichen Graben ziehen und machen lasten, vielleicht eine Papiermühle oder 
onsten waß machen zu lasten, durch welchen sandichten Graben viel Sand in die 

Pastarie fleust so gar das künftig kaum ein Boht da selbst wird durchgehen können, 
Westwegen die PP. sol durch zwey Deputierte beschickt und ihnen cum protesta- 
tione angemeldet werden, daß entweder die PP. den Schaden und Einfluß des 
Sants nach der Pastarie verhüten oder die Stadt an der Brücke zuschlagen und 
ein Bollwerk lasten machen. aetum ä. 27- martiL ao 1699.

Man wartete nun das Frühjahr 1750 ab, um sofort mit den 
Erdarbeiten zu beginnen. Seit dem 10. März wurde mit Hilfe 
von teils kostenlos durch altstädtische Bürger gestellte, teils gedungene 
Wagen und Arbeiter zunächst Erde zur Ausfüllung des alten 
Grabens herbeigeschafft. Am 24. März erschien eine städtische 
Abordnung, bestehend aus dem Bürgermeister Heinrich Schorn und 
dem Ratsherrn Klemens Hanmann, sowie zwei Mitgliedern der 
Gemeine Spohn und Hagenau, um die Führung des Grabens 
durch die Kämmereiwiese festzulegen. Man grub naturgemäß von 
der Mündung des Grabens aufwärts und stellte ihn in der ersten 
Aprilwoche bis zur städtischen Trift fertig. Für die Mündung 
brauchte man nur den vorhandenen Graben zu erweitern, der die 
Kämmereiwiese und das jenseits der Trift gelegene Land ent
wässerte. Am 16. April wurde die Brücke in der Trift auf der 
Stelle der alten fertiggestellt, am 22. gelangte man mit dem 
Graben jenseits der Trift bis an den Zaun des Jesuitengartens, 
und unter Berücksichtigung der Nachteile, die dem Kolleg durch 
die Erdarbeiten entstanden, wurde der Graben auf Kosten der 
Kirche außerhalb des Gartenzaunes in der Richtung auf den Fischteich

* O8ac. 28. apr. 1749; 12. apr. 1749.
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(in oräine s6 vivarium pi8cium) geführt, den sich das Kolleg 
innerhalb des Gartens anzulegen gedachte'. Am 15. Mai 1750 
begann die Verpfählung (obstrui) des alten Grabens, indem man 
seine Schleuse mit Erde ausfüllte. An der Füllung des Grabens 
wurde noch am 11. Juni 1751 gearbeitet; man benutzte dazu die 
Erde aus dem neuen Graben, aus dem neuen Fischteich und mit 
Erlaubnis der Stadt die Erde ex monte psne8 8tstusm 8. Vlrxini^.

Dauernde Arbeit und große Kosten verursachte die Unterhaltung 
des Daches, namentlich der Kuppel. So meldet das Tagebuch, daß 
schon im September 1743 infolge der unpraktischen Verbindung 
von Blech und Ziegeln bei jedem heftigen Regen sich das Wasser 
durck die untern Fenster der Kuppel teils in die Kirche, teils über 
das Gewölbe ergoß, und daß die Holzteile der Fenster zu faulen 
begannen. Es fand sich aber niemand in der Stadt, der die schwie
rige Ausbesserung an den Fenstern der Kuppel übernehmen wollte. 
Endlich gelang es, den Uhrmacher Johann Gardzialowskib dafür 
zu gewinnen. Neunzehn Tage lang hatte er während des Oktober 
mit seinem Sohne bei fleißiger und sorgfältiger Arbeit zu tun, 
um an der Einfassung der Fenster den vom Rost zerstörten Draht 
und das verfaulte Stroh zu erneuern und so größerem Schaden 
vorzubeugen. Daher zahlte man ihm gern den ausbedungenen, 
nicht geringen Lohn. Trotzdem fand das Wasser seinen Weg zu 
den Dachsparren, die schon äußerlich faulten. Durch Bekleidung 
der Balken an den 4 Fenstern (s88ere8, hier Wohl Nahmenstücke)

* Vgl. H08r. an. 1750: Domum in dorto suburdano vivarrulu pro asssr- 
vanäis varii xsnvris piseibuZ «st ekkossum, in guoä agua ex alvso, gni eiroL 
86P63 Porti änetu8 68t, irnmitti et vmitti protest. — Dieser Fischbehälter hat die 
Form eines rund 30 Meter langen und 5 Meter breiten Grabens und gibt sich 
noch jetzt als eine Bodenfalte deutlich zu erkennen. Zwischen ihm nnd dem 
Mühlengrabem verläuft auch jetzt noch der Gartenzaun.

2 Wir haben also bei dem Mühlengraben (Rotwasser) nacheinander drei 
verschiedene Läufe mit besondern Mündungen zu unterscheiden: 1. (ursprünglicher) 
Lauf zwüchen dem bisch. Speicher und der Grenze des Kollegiatlandes hindurch 
zur Passarge, mündend 100 m westlich von der Kapelle. 2. Lauf, kurz vor dem 
I. 1699 aus dem ursprünglichen Lauf zur Bewässerung des Fischbehälters im 
Jesuitengarten abgeleitet, unnuttelbar an der Kapelle vorder zur Passate gehend. 
3. (jetziger) Lauf v. I. 1750.

b Vgl. Bürgerbuch 11. März. 1749: Joan. Gadzalowski eivis kUius. — Ebenda 
1725: Samuel Gyczalowskt gratis. Hatt vor sein erhaltenes Bürger Recht unten aufs 
dem Thor ein Zeig Uhr gemacht (offenbar der Vater von Johann G j ot 
kUio nato k'rLUvudursL.
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mit Blei und Blech gelang es im Oktober 1744 den Zutritt des 
Wassers zu verhindern. Auch muß damals die Kuppel, deren Bau, 
wie oben gesagt, im April 1742 vollendet wurde, ihre Bedeckung 
mit Blech erhalten haben. Denn zum Ankauf des dazu erforder
lichen Materials, nämlich des Blechs, der eisernen Reifen zur 
Umgürtung der Kuppel (circuli kerrei) und des Gipses waren 
530 Fl. 24 Gr. von der Frau Barbara Hanmann* geliehen worden, 
eine Summe, auf deren Rückzahlung die edle Wohltäterin der 
Kirche am 4. Januar 1745 dem ?. Präses gegenüber bei seinem 
Besuche in hochherziger Weise verzichtete. — Im Oktober 1747 
wurde das undichte Dach der Kirche ausgebessert; namentlich aber 
litten die Dächer der beiden Sakristeien unter dem aus den Dach
kehlen herabstürzenden Regenwasser. Um es abzufangen, brächte 
man in den Kehlen bleierne Rinnen an. — Reparaturen auf dem 
Dach der Kirche, sowie an den Fenstern der Laterne werden dann 
aus dem November 1751 berichtet, und schon im Juni des nächsten 
Jahres arbeitete man wieder an den Fenstern und dem Dach der 
Kuppel, nachdem der Sturm ein Fenster aus der Laterne herah- 
geworfen und dadurch auch das Dach der Kuppel beschädigt hatte.

Am 26. Januar 1753 fiel plötzlich nach dem ersten Läuten 
mit der Glocke ein gewaltiger eiserner Keil aus dem oberen 
Fensterbogen hinter dem Hochaltar herab und hätte sicher die 
Knaben, die noch an dem Glockenstrange standen, erschlagen, wenn 
sie nicht auf das Geräusch hin schnell zur Seite gesprungen wären. 
Man sah ein, daß Keile aus trockenem Eichenholz sich besser zum 
Einmauern in Kalk eigneten — es handelte sich offenbar um den 
Schlußstein des Fensterbogens — und solche wurden vorläufig 
eingefügt. Die gründliche Ausbesserung der Stelle geschah im 
Juni desselben Jahres, das Gewölbe über und die Mauer hinter 
dem Hochaltar zeigten Risse. Durch die Herstellung eines neuen 
Fensterbogens und einer darüberragenden Mauer wurde der 
Schaden beseitigt.

Im Frühjahr 1749 erhielten die Frontispize beider Sakristeien 
eine bleierne Einfassung, d. h. auf dem obern Rande des Giebel
dreiecks, weil dieses durch die Pfannen des Pultdaches nicht ge-

' Anna Barbara geb. Schwengell, verw. Dromler, vermählt sich am 21-Okt. 
1721 mit dem Kaufmann Anton Jgnaz v. Hanmann in Braunsberg; sie ist geb. 
am 7. April 1699 in Mehlsack, gest, am 18. August 1747 in Brannsberg. Sie 
war seit dem 28. Dez. 1742 zum 2. Mal Witwe. Anhuth in E. Z. 16,654. 
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nügend gegen den seitlich einfallenden Regen geschützt war. 
Die Arbeit führte wieder der Uhrmacher Gardzialowski aus. Er 
bekam dazu am 10. April 2 Stück (molla)' Blei, nach Danziger 
Gewicht 2 Zentner 62 Pfund schwer, ferner 2 Stein 10 Pfund 
in vorhandenen Bleitafeln, Zinn in alten Geräten und einzelnen 
Stücken. Am 10. Mai 1749 war die Arbeit vollendet.

Auch von Blitzschlägen wurde die Kirche in dieser Zeit heim
gesucht, die für sie hätten verhängnisvoll werden können. So 
schwebte sie in einer Nacht des Jahres 1767 in der größten Ge
fahr. Man fand darauf deutliche Spuren des Blitzes an einem 
Aliar, dessen Holzteile er an einzelnen Stellen angesengt, aber nicht 
entzündet hatte. Ein Leuchter war in der Mitte durchbrochen. 
Größer war der Schaden, den das Gotteshaus am 20. Juni 1769 
erlitt. Die Ordensgenossen saßen um 6 Uhr gerade beim Abend
essen im Gartenhause, als ein Blitzstrahl in die nahe Kirche fuhr. 
Die rechte Seite des Marienaltars wurde fast ganz zerstört, ein 
Teil der daselbst hängenden Weihgeschenke schmolz zusammen, 
während andere unversehrt blieben; die linnenen Atoffe und die 
Altardecken wurden ungebrannt oder zerrissen. Hauptsächlich aber 
hatte die Kuppel gelitten. Einer der Hauptbalken war vollständig 
zerschmettert, viele Fenster zerbrochen und ihre Rahmen in Stücke 
gespalten. Erst im nächsten Jahre wurde der Schaden durch milde 
Gaben der Gläubigen ausgebessert^.

Um nun noch kurz der Überschwemmungen zu gedenken, 
denen die Kirche bei ihrer Lage in unmittelbarer Nähe der 
Passarge stets ausgesetzt war, so drang bei einer solchen im 
März 1745 das Wasser sogar in die Kirche ein und stand darin 3 
Tage lang eine Elle hoch, so daß die Bänke, wie die U6ör. sagt, 
im Wasser schwammen. Am 30. März 1714, einem Karfreitag, 
hatte das Wasser die Brücke in der Trift fortgerissen und damit 
den Zugang zur Kirche unmöglich gemacht; der Gottesdienst mußte 
infolgedessen ausfallenb.

* Nach Du Oaxue bedeutet molla: t^pus, korma.
2 Mvr- au. 1767, 1769, 1770.
b Auch in unsern Tagen hat es noch verheerende Überschwemmungen bei 

der Kirche gegeben, wobei das Wasser seinen Weg in das Innere der Kirche fand; 
jedoch scheint jetzt durch den Damm der Haffuferbahn an der Pasiarge oberhalb 
der Stadt und die Anlage des Stauwerks bei Pettelkau die Gesahr gebannt 
zu sein.
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S. X a p i t e l

Die innere Msststtung der Rirche im 18. Jahrhundert.
1. Der Hochaltar. Nähere Beschreibung bei Boetticher, 

Adolf: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. 
Heft 4, DasErmland. Königsberg 1894, S.62, und?.A.Brors S.40 f. 
Zu seiner Geschichte folgende Angaben: O8sc. 1739 8ept.: ?nmis 
septembris sltsre msiu8 impsn8l8 et sumptibus prsen. v. ^n- 
tonü läsnmsnn' curstum et erectum 68t. läem prsen. äominu8 
obtulit 6 csnäels8 msiores sä icism sltsre. - Ib. 174l 3. msii: 
Inventio 8. Ouci8 sä srsm noviter äesurstsm ex muni- 
ticenlis prsen. O. ^ntonii ttsnmsnn perscts est. blo8tri pstre8 
et msßsistri S88i8tente8 eolemnitsti ex liberslitste prsen. I). ^ntonii 
denefsctoris sccomoästi 8unt in korto cum krugsli prsnäio, cui 
säe88e plscuit prsen. O. keneksetori uns cum krstre 8uo Elemente'. 
Nach dem Oisrium colle§ii Ke88elisn8l8 arbeitet der Bildhauer 
Johann Schmidt in Nößel am 22. April 1738 an dem Hochaltar 
für die Kreuzkirche in Braunsberg; gest, am 18. Mai 1759 in Nößel. 
Lühr, Die Schüler des Röß. Gymnasiums, Nr. 3996 in E. Z. 17,12.

Kommunion dank. I468r. sn. 1733: l-loc snno crats8 
Ski sltsre msiu8 in templo 8. Orucis skksbre sunt exstructse.

Umhänge am Altarbild. V8se. 1745 msrtio: läoc 
men8s cursts et 8U8psn8s 8unt sä imsxinem tksumsturxsm peri- 
8tromsts rudrs et slbs. Oonstsnt univereim 113. tl.

2. Die Nebenaltäre. Nähere Beschreibung wie vor
her S. 64 bzw. S. 42. Schon in der zweiten Kapelle hat es zwei 
Nebenaltäre gegeben, einen der Schmerzhaften Mutter auf der 
rechten und einen des hl. Valentin auf der linken Seite. Beide 
sind nach Schwang (85 Rückseite) im I. 1684 geweiht. Sie haben 
im Laufe der Zeit Änderungen erfahren, die sich jedoch im ein
zelnen nicht mehr verfolgen lassen.

s) Der Marienaltar, seit 1748 auch Herz-Jesu-Altar genannt. 
Errichtet auf Kosten des Matthias Hanmann auf Nodelshöfen und 
Rosenort^. V8sc. 1748 22. iunÜ! ^cceseit ?. prse868 prsen. 
O. Ustlnsm Hsnmsnn in Koäel8llöwen tangusm tunästorem sltsris 
8. V. Voloro8se in eccle8is 8. Lrucw, cuius 8umptu illuä erectum S8t,

i Anton Jgnaz H. geb. 2. 2. 1689, gest. 28. 12. 1742. Anhuth.
2 Jgnaz Klemens H. geb 11. 2. 1706, gest. 25. 7. 1789. Anhuth.
" Geb. 25.11.1693, gest. 12. 4.1773, ein Bruder der vorhergen. Anton und 

Jgnaz H.
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peten8, ut snnueret imsxinem primsnam sltsri8 slism pin§i, ita 
ut simu! cum ö. V. I)oloro8s in eadem ieone es8et 8snctl88imum 
cor «Ie8u pro eontraternitste, quod ipse non tantum lidenter 
snnuit, 8ed etism 8umptu8 obtulit, ut qusm prss8tsnti88imc sd 
srditrium ?. prse8idi8 pin^eretur, ip8i vero cederet imsgo 
vetu8. — Ib. 1749 7. martü: Oirea boc tempu8 prima vice ex- 
pO8ita ims§o 8sncti88imi eordi8 uns cum ekki^ie 8. V. Ooloro8ae 
in eadem tsbula in altari eiu8dem 8ump1ibu8 praen. D. ^lalkias 
Idsnmsnn. Vetu8 ims§o 8. V. Voloro8se eidem benetacton illsm 
de8ideranti ce88it. — Er ist also auch der Stifter des neuen 
(jetzigen) Altarbildes. Im I. 1740 hatte er den Altar vergolden 
lassen, und Michael Schorn' im I. 1746 dem (alten) Bilde der 
Gottesmutter eine silberne Strahlenkroue hinzugefügt. Vgl. I)8sc. 
1740 su§u8to: ?nmi8 sußsU8li clesurstum 68t altsre Natri8 Oolo- 
ro8se 8umptibu8 O. ^1. 14. Ib. 1746 1. spr.: Hodie applicsti 8unt 
rsdii argentei^ oblsti s l). lVliebsele Lcborn imaxini beatse Nstr>8 
Voloro8se.

d) Der Valentinaltar. V8sc. 1730 13. iunii: Altare 8. 
Vslentini, in quo 8uprs e8t imaxo 8. ^ntonii.^

Neue Antipendien für die Altäre, gestickt von der Frau 
„Kriegsrätin", der im Mai 1750 für die Arbeit das Restgeld ge
zahlt wird; das für den Valentinaltar hatte sie gratis gearbeitet. 
Die Wolle lieferte zu allen drei die Kirche. Am Marienaltar 
wurde es am 20. Dezember 1748 in Gebrauch genommen. V8ac.

3. Die Kanzel. Nähere Beschreibung wie vorher S. 64 
bzw. S. 43. V8sc. 1745 lebr.: ?rimi8 diebu8 Kuiu8 msn8l8 
8tstuts S8t smdons in templo 8. Ouci8, pro qua 80luti 8tstuario 
O.breyk* quadrin§snti tloreni, in plensm contentstionem sdditi 1511.

' Geb. 3. 9.1719, gest. 19.3 1790. Ratsverwandter in Braunsberg. Anhuth 
in E. Z. 22, 515.

- Jetzt nicht mehr vorhanden.
3 Dieses Bild wird auch unter d. 13. Juni 1732 und 23. Juni 1735 er

wähnt. Jetzt sehen wir an seiner Stelle das Bild des hl. Joseph. — Nach dem 
Verfasser des jünger« Lebens-Baumes (S. 47) hat sich um die würdige Aus
schmückung dieses Altars Klemens Hanmann, der 3. Bruder der vorhergenannten, 
verdient gemacht. S- über ihn oben unter 1.

< Von Johann Frey auch die Bildhauer-arbeit am alten, 1897 abgebrochenen 
Hochaltar der Pfarrkirche aus dem I. 1753. Vgl. Dittrich in.Mitteilungen des 
Erml. Kunstverems 2, S- 20. Brannsbcrg 1871. Ferner die Marienstatue auf 
dem Korridor des Diöz.-Seminars. Vgl. Lühr, Die Matrikel des päpstl. Se
minars zu Braunsberg, S. 180.
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4. Die Orgel. Sie wird im I. 1734 als neu bezeichnet 
und als Stiftung eines Ordensgenossen. l468r. an. 1734: 
b,aullavimu8 llominum in or^ono novo all mirsculo8sm 8alvs- 
tons crucem, 8umptibu8 cuiu8llsm ex no8tri8 recenter con- 
8tructo. — Im August 1748 wurde sie repariert und auf den Ton 
der Orgel in der Hauskapelle gestimmt. P. Lamshöft prüfte sie. 
Die Arbeit hatte der „orZanikex Lrun8bersen8i8« ausgeführt. 
V8ac. — Im I. 1760 erhielt sie ein Glockenspiel. V8ac. 1750 
3. spr.: ?. ^sm8üM, gui ex voluntats O. proeon8uli8 Osroli lii- 
8in§ eiu8que coniu§i8 (cuiu8 ultimae 8umptibu8 OIocksn8plekI in 
or§sno ecele8ige 8. 6ruci8 curstum e8t) inv'ltatu8 e8t all 
ecele8ism Kaue, ut 8cilicet pras8entldu8 illi8 novsm e cam- 
psnuli8 or§sni voeem probsret sc pnma vice lulleret, quoll 
et kactum S8t 8ub 8acro ante cokortslionem'.

6 Pixis und Monstranz. O8sc. 1749 3. msii: blac 
llie prima vice in u8u kuit pixi8 msior arZentes pro communi- 
csntibu8, quam ante krilluum allvexit suriksber 6utt8tsllien8i8^> st 
pro ills 8olutum totum. 8illem aurikabro llsta keri mon8trantia 
et caiix vetu8 uns cum cruculs sures Ornats 1spillibu8 lnllici8 
pro facienlla montrsntis novs, quam parstam köre promwit pro 
Lxsllatlone 8. Lruci8. Kotanllum cor illull arZenteum ms^num, 
quoll serviebst pro communiesntibu8 llomum llekerenlli8, uns cum 
aliquot anatüemstibu8 sr§entsi8 impsn8um s88S in curationem 
pixillw 8uprs llictse. (Späterer Zusatz:) bI8. Lrueuls aures im- 
pen8s 68t in llesurstionem et wpilli eiv8llem eccls8ias re8tituti. -

* Ob und welche^Ausbesserungen die Orgel im Lause der Zeit erfahren 
hat, läßt sich nicht seststelle». Jedenfalls befand sie sich im Jahre 1896 in einem 
derartigen Zustand, daß nach dem schriftlichen Gutachten der Sachverständigen — 
des Organisten der Pfarrkirche Sokolowski nnd des Kgl. Baumeisters Beilstein 
— ein Neubau notweudig war. Ihn führte der Orgelbaumeister Vitalis Stange 
aus Braunsberg im gen. Jahre für den Preis von M. 4271 aus. Sie verfügte 
über 12 Register. - Das Glockenspiels wurde nicht mehr ernenert. Bei dieser Ge
legenheit? wurde auch das Fenster aus der Westseite der Kirche hinter der Orgel 
vermauert. — Nachdem nun die Kirche in den Besitz der Redemptoristenväter über
gegangen war,"erfuhr die Orgel durch die Orgelbauanstalt von Bruno Goebel in 
Königsberg einen Umbau, der zu Weihnachten 1927 fertiggestellt wurde. Aus 
dem alten mechanischen Werk ist eine pneumatische, mit modernen Hilsszügen aus
gestattete Orgel geworden. Sie umfaßt aus 2 Manualen und 1 Pedal 14 Register. 
Zugleich wurden die im Kriege abgeliefertcn Prospeklpfeisen durch neue ersetzt und 
ein elektrisch. Krehelgebläfe eingebaut. Die Gesamtkosten beliefen sich auf r. 5000 M.

2 Zu jener Zeit arbeitet in Guttstadt nnr Anton Krieger. Kolberg, Erml. 
Goldschmiede, in E. Z. 16, 483.
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Über die Ablieferung der bestellten neuen Monstranz bringt das 
Tagebuch keine Nachricht. — Zu ihrer Vergoldung stiftete auch 
Frau Antonia Renkin aus Huntenberg einen sureus. O8ac. 1749 
25. iulii.

6. Bald ach im. bILLr. sn. 1720: ^ucts enim L8t UIs 
s8upellexj tum 8p!en6iclo bslllsckimo minore all 8scellum 8. Lruci8 
compsrato.

7. Gemälde des hl. Thomas. V8sc. 1745 iun.: V.Lsrbsra 
tlanmunn orclinsvit, ut ims§o re8ur8enti8 8slvstori8 et 8. Iliomse 
1sn8enti8 Istu8 pin^eretur 8ui8 8umptibu8 8Olven<1a, gusm in gru- 
tisrum setionem pro 8anitste obtenta I). Itiomae kilii 8vi templo 
8. 6ruci8 6e8tlnst. — Dieses Bild wird im.April 1746 der Kanzel 
gegenüber aufgehängt und kostet 88 kl. Nicht mehr vorhanden.

8. Hl. Grab. Zum ersten Mal im Tagebuch unter dem 
31. März 1684 erwähnt, dann auch unter dem 14. April 1702 u.ö. — 
Zu Beginn des Januar 1749 wird mit dem Tischler Kohde und 
dem Maler Lossau' ein Kontrakt geschlossen über die Anfertigung 
eines neuen Grabes; jener soll 30 kl., dieser 70 kl. erhalten. Balken 
und Eisenteile besorgt die Kirche. Diel Malerarbeiten^ werden im 
Refektorium des Gartens ausgeführt. Am Karfreitag d. Js. ist 
es zum ersten Mal aufgestellt. — In der„Karwoche 1752 vereinbart 
man mit denselben Meistern die ^Lieferung einer Serie neuer 
Figuren für das nächste Jahr „ne eueäem 8emper kixurue 8eu 
Ki8toris rsprse8öntetur " Die Serien sollen durch Buchstaben ge
kennzeichnet werden, damit sie nicht durcheinander geraten. l)8sc^.

9. Verschiedenes. Der Fliesenbelag (Ispiäe8 8uetici 
vul^o Fliesen) der Kirche stammt aus dem Jahre 1732. — Der 
Beichtstuhl am Valentinaltar wird im August 1750 auf Kosten 
der Kirche beschafft; einen anderen aus Eichenholz liefert im April 
1752 der Tischler Kohde für 57 kl. 12 — Im Juni 1745
stiftet Michael Schorn eine eichene Bank und die Kirche läßt 
einen Schränk (srmarium Kasten) für Lichte anfertigen. — Im

> Bürgerbuch 1752, 7. März: Johann Lossau,. Mahler u. Mälzenbräuer, 
soll vor das Bürgerrecht, anstatt 60 kl. zu.^zahlen, das Vorderhauß vom Rathauß 
mahlen. — Beide arbeiten auch an dem Hochaltar: der Psarrltrche v. I. 1753. 
Dittrich a. a. O. — Ein Christian Kode erhält am 22. März 1740„gegen 20 M. 
Gutgeld, das Bürgerrecht. Bürgerbuch.

2 Von diesen Darstellungen hat sich nichts erhalten.
v Im 1.1815 zählte man 7 Beichtstühle, 1831 noch 5. Bis.-Ber. im 

Psarrarchiv.
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Oktober 1750 liefert der Uhrmacher eine Wanduhr, wofür er 
100 kl. und 2 surei extra erhält. — In der neuen Sakristei 
wird im Februar 1747 ein neues Lavacrum (noch vorhanden) 
errichtet, als Nische eingebaut in einen mächtigen, kunstvoll ge» 
arbeiteten Holzschrank. Über der Ablutionsschale schwebt eine 
Taube und darüber der Hl. Geist als Strahlenkrone, beides zierliche 
Arbeiten aus Zinn. Die jetzige Schale ist offenbar ein ziemlich 
roher Ersatz für oie im Jahre 1797 (s. unt. Kap. 7) bei einem Ein
bruch entwendete ursprüngliche. Ferner erhielt im Dezember 1747 
die aus der Sakristei nach der Kirche führende Tür einen starken 
Eisenbeschlag (noch vorhanden), und die Fenster beider Sakristeien 
wurden zum bequemen Öffnen mit Rädchen (rotulse — teilweise 
vorhanden)versehen,über die eineSchnur geführt werden kann. OLse.

6. Capitel.

Die Einführung der Bruderschaft vom Hl. Herzen 7esu?
Eine neue und starke Anziehungskraft erhielt die Kirche durch 

die Errichtung der Bruderschaft vorn Hl. Herzen Jesu im I. 1748. 
Papst Benedikt XIV. hatte das Privilegium erteilt, aber die Aus
händigung des päpstlichen Breves durch den Offizial der Diözese 
Nikolaus Szulc^ verzögerte sich, weil der Erzpriester von Brauns
berg, Domherr Johann Fahl, aus Besorgnis, es könnte der Gottes
dienst in der Pfarrkirche durch die Bruderschaftsandachten in der 
Kreuzkirche eine erhebliche Einbuße erleiden, dagegen Einspruch 
erhob und auch der Bischof selbst seine Bedenken teilte. Der Erz
priester machte geltend, daß dem Gotteshause nur der Namen einer 
Kapelle, nicht der einer Kirche zukomme, weil es nicht täglich be
sucht werde, auch außerhalb der Stadtmauern liege. Demgegen
über konnten die Patres auf das Errichtungsdiplom des Bischofs 
Potocki Hinweisen, das geradezu von einer Kirche spreche, und daß 
es zum Wesen einer Kirche nicht gehöre, ob sie täglich besucht werde 
oder außerhalb einer Stadt liege. Auch das apostolische Breve 
mache bei dieser Frage zwischen Kirche und Kapelle keinen

i Nach den ausführlichen Angaben des Tagebuchs. — Vgl. auch Matern, 
Georg: Die kirchlichen Bruderschaften in der Diözese Ermland. Braunsberg 
1920, S. 21s.

- In den'Schülerverzeichnissen von Rößel und Braunsberg Schulh ge
schrieben. 2 Er stammt aus Wartenburg. Lühr, Röh Schul Nr. 1964. In 
E. Z 1S.
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Unterschied, wie das Beispiel von Tolkemit zeige, wo die 
Bruderschaft in einer Kapelle außerhalb der Stadt ihren 
Sitz habe. Einen Erfolg aber erreichte der P. Präses erst 
durch die Zusicherung, daß für die Feste der Bruderschaft nur 
Freitage in Betracht kommen sollten, an denen die Kirche ohnehin 
besucht sei, und darauf wurde ihm in der zweiten Juniwoche 1748 
das päpstliche Breve mit dem Segen des Bischofs übermittelt.

Am Freitag den 21. Juni 1748 wurde zum ersten Mal das 
Fest des Hl. Herzens Jesu gefeiert und die Bruderschaft gegründet. 
Die Feier begann um 8 Uhr mit Aussetzung des Allerheiligsten, 
darauf folgten zwei stille Messen und unter Assistenz der Scho
lastiker das Hochamt, das der P. Rektor zelebrierte. Die Predigt 
hielt der P. Präses der Kirche. Außer ihm waren 5 Patres in 
den Beichtstühlen tätig. Wegen des stürmischen Wetters mußte 
von einer Prozession um die Kirche Abstand genommen werden. 
Ein Bild des Hl. Herzens, wegen der Kürze der Zeit in 
Wasserfarben gemalt, fand auf dem Altar der Schmerzhaften 
Mutter Aufstellung, an dem während der 1. Messe und des Hoch
amts Privatmessen gelesen wurden. Die Aufnahme der Gläubigen 
in die Bruderschaft erfolgte durch den P. Präses während des 
Hochamts'. So wurde der rechte Nebenaltar zum Altar der Bruder
schaft bestimmt". Deshalb erfuhr das Hauptbild des Altars eine 
entsprechende Änderung (s. oben S. 250 f.). Der Maler des Bildes 
ist unbekannt.

Zu Nutz und Frommen der Besucher des Wallfahrtortes ar
beitete ein Priester des Kollegs ein besonderes Andachtsbuch aus 
mit dem Titel: Lebens-Baum / Gepflantzet bey dem Wasser, / 
Dessen / Frucht sehr süß ist denen, so sich unter / seinen Schatten 
begeben, und daselbst in / hertzlicher Verehrung des bittern Ley- / 
dens Christi, und seines Allersüßesten / Hertzens ergötzen. / Das 
ist: / Andacht / zu / JESU dem gecreutzigten / Und dessen aller
heiligsten / Hertzen; / Wobey eine / Historische Erzehlung / 
Von dem nahe bey der Stadt Braunsberg in Ermland befind-

* Die allgemeine Einführung des Herz-Jesu-Festes in der Diözese wurde 
durch Bischof Adam Stanislaus Grabowski unter dem 29. Okt. 1763 erbeten und 
von Papst Clemens Xlll. unter dem 6. Februar 1765 gewährt. Am 26. Juni 1767 
wurde das Fest zum ersten Mal in allen ermländischen Kirchen gefeiert. Vgl 
Hipler in Postbl. 1874, 76.

* Eine hölzerne Tafel mit der Aufschrift „altsre privLIs^Latum" befindet 
sich noch in der Sakristei.
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lichen Wunderthätigen Gnaden-Bild / des H. Creutzes und der an 
diesem H. Ort errichteten Trost-reichen Brüderschaft des Aller- 
heiligsten / Hertzens JESU. / Mit Erlaubnüß der Obern. / Brauns
berg im 6oUe§io Soc. JESU. 1750. — Es umfaßt 406 Sedez- 
seiten. In der Einleitung „An den geneigten Leser" begründet 
der unbekannte Verfasser das Erscheinen des Buches zunächst mit 
dem Hinweis darauf, daß das aus dem I. 1732 stammende, dem 
gleichen Zwecke dienende Büchleins „nach erforderenden Umständen 
in aller Eil habe müssen zusammen getragen werden und des
wegen sehr kurtz sowol in der Historie als auch in denen bey
gefügten Andachten verfasset worden" sei. Ferner wollte er mit 
seinem Buche dem Bedürfnis der inzwischen errichteten Bruderschaft 
dienen. Ihr widmet er den 2. Teil (von S. 335 ab). Als Quellen 
für den 1. (geschichtlichen) Teil nennt der Verfasser „Die alten 
Schriften derselben Creutz-Kirche, die Jahrbücher unseres Brauns
bergischen Collegii, die nachgelassenen Schriften Herrn Simonis 
Wichmann, welcher als ein beglaubter Augen-Zeuge den Schwedischen 
Einfall hiesiges Orts beschrieben", ferner Adolphus Brachelius, 
Leo und Thomas Treter „und viele andere mehr" Hipler (E. Z. 
8, 176 f.) stellt dem Verfasser das Zeugnis des Fleißes und der 
Gründlichkeit aus und bedauert, daß von den älteren Quellen 
manche, darunter auch die Aufzeichnungen Wichmanns, verloren 
gegangen sind.

Noch ein Wort über die „Wunderwerke", die in dem Buch 
berichtet werden. Der Verfasser will sie in keinem andern Sinn 
verstanden und gedeutet wissen, „als wie dergleichen Ding gemeinig
lich nach einer Menschlichen Glaub-Würdigkeit sonsten ausgenommen 
und verstanden werden, nicht aber als wenn sie einen Göttlichen 
Glauben, oder welchen sonsten der Ausspruch der Heiligen Kirche 
verdient, erforderten."

Am 4. November 1748 reiste nun der ?. Präses der Kirche 
mit dem Manuskript des Buches nach Frauenburg, um es dem 
Offizial der Diözese Szulc zur Approbation und zur Erteilung 
der Druckerlaubnis vorzulegen. Doch die Schrift fand nicht die 
freundliche Aufnahme, wie sie die Patres wohl erwartet hatten. 
Bei einem zweiten Besuche am 13. Mai 1749 erfuhr der ?. Präses,

» Sein Titel lautet: Lebens-Baum Gepflantzet bey dem Wasser. Jn Histor. 
Erzählung von dem außerhalb der Stadt Braunsberg gelegenen Heil. Creutz 
nn Colleg der Gesell. Jesu. 144 S. 16°.
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daß der Offizial es dem Kapitelssekretär zur Durchsicht übergeben, 
und daß dieser trotz seiner wohlwollenden und freundschaftlichen 
Gesinnung gegen die Gesellschaft Jesu dennoch der Anschauung 
des Offizials folgend mehrere Punkte mißbilligt habe. Sogar die 
Erzählung von dem wunderbaren Blutfluß des Bildes schien ihm 
nicht durch ausreichende Zeugnisse gestützt zu sein; auch äußerte 
er Bedenken gegen die Aufzählung der allgemeinen und besondern 
Ablässe der Gesellschaft, obwohl an ihrer Echtheit nicht zu zweifeln 
sei. So wurde dem Pater das Manuskript zurückgegeben mit 
einem Begleitschreiben über die beanstandeten Punkte, die er teils 
streichen, teils ändern solle; besonders sei die Geschichte des Blutes 
nicht so ausführlich zu behandeln — „vielleicht wollte er sagen", 
fügt das Tagebuch nicht ohne Bitterkeit hinzu, „sie sei ganz fort- 
zulassen (ut pror8U8 omitteretur)." Gegen diese haltlose (inepts) 
Zensur, die im Kolleg auf einen andern Geistlichen der Domkirche 
„kominsm in tkeoloAia 83tl8 ruclem" zurückgeführt wurde, glaubte 
man bei dem Offizial oder bei dem Bischof schriftlichen Einspruch 
erheben zu müssen, zumal da ja auch das frühere Wallfahrtsbüchlein 
vom I. 1732 mit der ausführlichen Geschichte des Bildes die 
bischöfliche Approbation gefunden hatte. Auf die Abfassung des 
Schriftstücks haben die Patres augenscheinlich viel Zeit und Fleiß 
verwandt'. Denn erst am 23. Oktober 1749 überbrachte es ?. Joseph 
Willich, der wohl damals Präses der Kirche gewesen ist, Persönlich 
dem Offizial. Der Einspruch muß Erfolg gehabt haben; obwohl 
das Tagebuch nichts Weiteres darüber mitteilt. Unter dem 21. De
zember 1749 hat Szulc als Offizial und Administralor der Diözese 
die Druckerlaubnis unterzeichnet, welche auf den drei letzten Seiten 
des „Lebensbaums" im Wortlaut beigefügt ist.

7. Kapitel.

Die weiteren Schicksale der Rirche.
In den spätern Jahren des Tagebuchs werden die Klagen 

immer häufiger, daß die Kirche für die stets wachsende Zahl der 
Gläubigen nicht mehr ausreicht, daß der Weg zur Kommunion
bank und der Opfergang der Gläubigen um den Hochaltar ver-

* Über den Inhalt des Schreibens (^.Znotatlonss rsmonstrants« Lnspti- 
luäluvm esosuras) verweist das Tagebuch zum 24. Okt. 1749 auf den „leider 
aetaram st lurium seoleslae", der nicht erhalten ist 
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sperrt ist, daß sogar ein großer Teil gezwungen wird, außerhalb 
der Kirche dem Gottesdienst zu folgend Somit drängte sich der 
Gedanke eines Erweiterungsbaues den Patres von selbst auf. 
Daher pachteten sie von dem Kolleg den Platz zwischen der Kirche 
und dem bischöflichen Speicher, der in der Breite bis zur südlichen 
Ecke des Speichers reichte. Er war zunächst zum Lager für Bau
material bestimmt, das die Kirche zu den ewigen Ausbesserungen 
benötigte, dann aber auch „ut commockum spstium S88et umpU- 
anckss 86U in lonxum extsnckenckse eccle8lae, quock 8UO 
tempore kacienckum intenckitur" (14. Febr. 1750). Es wäre daher 
Wohl bald zu einer Erweiterung der Kirche nach Westen zu, also 
zu einer Verlängerung des Längsschiffes gekommen, wenn nicht die 
folgenschweren Ereignisse der Jahre 1772 und 73 der liebevollen 
Sorge der Patres um ihre Kirche ein Ziel gesetzt hätten.

Auch Begleiterscheinungen des Siebenjährigen Krieges, in dem 
Ostpreußen von den Russen in den Jahren 1758 bis 62 besetzt 
war, lassen sich in dem Tagebuch feststellen, wenn auch nur in 
geringem Umfange. So heißt es unter dem 13. Februar 1761, 
daß der Besuch der Kirche im Verhältnis zu andern Zeiten recht 
gering ist; denn die Menschen werden zurückgehalten „propter 
Uutkeno8 die Kibernsnte8". Und unter dem 2. April 1762: Die 
Prozession der Gemeinde Drewsdorf konnte heute nicht kommen, 
weil sie russische Einquartierung lko8pite8 milite8 Uutkeno8) hatte. 
Sie holte aber den Opfergang am 16. Februar nach. Am 28. März 
1760 zieht ein russisches Heer durch die Stadt und die umliegenden 
Dörfer; deshalb auch keine Prozession der Drewsdorfer, weil 
„paUe8 ei mstrs8 kamilm8 ckomi mauere coacti 8unt"

Mit dem Anschluß Ermlands an Preußen im I. 1772 ging 
das Grundvermögen des Kollegs an den Staat über, und wenn
gleich das Kolleg mit 50 Prozent des Ertrages entschädigt wurde*,  
so reichte doch diese Einnahme beiweitem nicht hin, um das Schul- 
institut zu unterhalten, geschweige denn daß etwas davon für die 
Kirche abfallen konnte. Sie ist daher auf die Opfergaben und 

* So heißt es unter dem 10. Aug. 1759 : 8. I^aurentlL. Oononrsns vxtra- 
oräinuritz ita ut templuw Iromines von eaperet. — 3. Mai 1752. Oon-
äensatur mminm xopulus, ut nee eominunlettnridus nee oüsrtoriL äeksrentibus 
pLtsat L66688U8. — 25. Aebr. 1752. Haatuor tsmporum. Ooneur8U8 populi tantus 
ei-at, ur etium auts kor68 eeeiesiae multlturio 8tar6t

Braun S. 75.
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Stiftungen ihrer Wohltäter angewiesen*.  Die formelle Auflösung 
des Kollegs erfolgte am 22. Juni 1780 durch den ermländischen 
Offizial und Generalvikar Karl v. Zehmen in eigener Person?. 
Die Patres legten ihr Ordenskleid ab und versahen weiter als 
Weltgeistliche unter der Jurisdiktion des Bischofs den Unterricht 
an der inzwischen zu einem „Akademischen Gymnasium" erhobenen 
Lehranstalt. Daneben besorgten sie freiwillig unter der Leitung 
des Rektors des Gymnasiums den Gottesdienst bei der Kreuzkirche^. 
Die Aufsicht über die Kirche führt der Erpriester von Braunsberg, 
der sie jährlich zu visitieren und die Akten darüber dem bischöf
lichen Stuhl einzureichen hat^.

* Vgl. Visit.-Bericht vom I. 1780 Misch. Archiv R 79 S. 21 f.): ^unäo8 
Lxos aut provenrue ec^lema nu11o3 badet, 8eä ex e1e6M03^ni3 et odtationidue 
den^taetorum buen3gu6 eoneervatur. Miese und die andern Mitteilungen aus 
dem bisch. Archiv verdanke ich Herrn Dr. Al. Marquardt in Frauenburg). — 
Pfarrarchiv 8. Juli 1802: Dotem prope nuNam badet, piie uniee odlatis, 
eleemoZMjL et oüdrtoralidue 3U3tentatur.

2 Dittrich in E- Z. 12, 158.
» Visit.-Bericht v. 23. März 1801. Bisch. Archiv 2 79 S. 37: Ksetor 

A^mna3ii euram templi Aerit, äevotionem oräinat, eleemoe^nae peroipit. — 
Vgl. ebenda: Dereepta a äie 8Uppr633ioni8 80eietati8 368U aä vi3itationem die 
24- martii 5aetam 1781.

1780. <1uniu8. Lx eleemoe^nie et odlationidue 19 51. 18 Ar.
«1u1iu3. Dito 18 51.
^.uAU3tu3. Dito 33 11.

Dx pio 1oAato 10 51.
Lsptemder. Lx elesmoe^nie 150 51.
Oetoder. Dito 50 51. 15 Ar.
^ovemdsr. Dito 45 51. 13 Kr.

, December. Dito 34 51.
1781. 3anuariu8. Lx 1eAato p. ä. X.1a^v8 200 51.

Kx eleem03^018 15 51.
k'edruariue. Dito 61 51.
Nartiug. Dito 74 51. 11 Ar.

Lumina 710 5t. 27 Ar.
4 Visit.-Bericht v. I. 1798 (Pfarrarchiv).

Erzpriester war seit 1771 bis zu seinem Tode am 24. Januar 
1805 Karl Baron v. Poepelmann, seit 1779 zugleich Domdechant. 
Als Rektoren des Kollegs bzw. des Gymnasiums fungierten 1772 
?. Jgnatius Zaba, 1773—79 ?. Heinrich Schorn, 1781 ?. Matthaeus 
Schultz. Im I. 1783 erscheint der Exjesuit Michael Nothki als 
Rektor und als dessen Nachfolger 1798 bis 1809 Martin Kampfs
bach, dann Anton Orgaß bis in den Sommer 1811. Sie führen 

18
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den alten Titel „prasseb ecclesise", auch Wohl „praekectu8 eccl." 
Rothki ist zugleich Professor der Theologie; ihm stellt Poepelmann 
in seinen Visitationsberichten das Zeugnis eines gewissenhaften 
und klugen Verwalters aus'. Auch Kampfsbach wird gelobt?. 
Aus dem Bericht vom I. 1780? erfahren wir, daß an allen Frei
tagen des Jahres Messe am Hochaltar mit kurzer Ansprache (kor- 
wtincula) gehalten wird, während an den Festen Kreuzerfindung, 
Kreuzerhöhung, des hl. Herzens Jesu und des hl. Johannes 
Nepomuk feierlicher Gottesdienst stattfindet.

Am 15. Dezember 1797 wurde die Kirche von Dieben heim
gesucht. Sie erbrachen eine Tür und entwendeten folgende Gegen
stände: 3 silberne Kelche, 1 Pazifikale von Silber, 2 Paar Meß- 
kännchen, 2 kleine silberne Kreuze, 1 Ablutionsgefäß, 1 silberne 
Votivtafel. Dafür wurden angeschafft 1 silberner Kelch, 2 kupferne 
vergoldete Kelche, 1 Paar zinnerne Meßkännchen'.

Dieser Zustand in der Verwaltung der Kirche durch die 
geistlichen Lehrer der alten Jesuitenanstalt mußte mit der Um
wandlung der Schule in ein Königliches Gymnasium im I. 1811 
ein Ende nehmen. Die Sorge für den Gottesdienst wurde nun 
den Pfarrgeistlichen übertragen, und der Erzpriester des Ortes 
führt seitdem als Präses der Kirche ihre Verwaltung und hat der 
bischöflichen Behörde Rechnung zu legen.

Die Rechnungen? von Trinitatis 1809 bis dahin 1810, desgl. 
von Trin. 1810 bis dahin 1811 sind noch von Orgaß als „rector 
Mmnssü" gefertigt. Die des folgenden Rechnungsjahres bis Trin. 
1812 hat schon Erzpriester Bludau als Präses der Kirche aufgestellt, 
und nun beginnt ein neues Nechnungsbuch (in Pappband, Folio), 
das bis 1838 benutzt wird. Auf seiner 1. Seite liest man:

* z. B. 1. Juni 1795: Vir omni lanäs äiAnissimns, qui omma, yuae- 
eungne iioeee tsmplum attinent, poroptime euiat. — Ähnlich 22. Mai 1791 

et pi'uäenL vir, oküeio 8uo optiine InnAitnr").
2 8. Juli 1802 (Pfarrarchiv): 6UIU3 ouram rev. reetor

U- L- lanäsdillter §6r1t.
s Bisch. Archiv L 79, S. 21 ff.
4 Visit.-Ber. v. 2. Juli 1798 Wisch. Archiv). — Die Mvr. weiß auch 

von früheren Einbrüchen in die Kreuzkapelle zu berichten, so aus den Jahren 
1683 und 1716. Im letzten Falle war der Dieb durch ein Fenster gestiegen und 
hatte einen Kelch, eine Patene und mehrere Alben mitgenommen. Er wurde 
aber in Danzig gefaßt und die gestohlenen Sachen außer den Alben der Kapelle 
wieder zugestellt.

5 Sämtliche Rechnungen sind im Pfarrarchiv erhalten.
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tuturam rei memorism. lemplum 8. Lrucis, eui olim inservie- 
dant pstres 8. clein protessores ßymnssü, anno 18H pres- 
b^teris ecclesiae psrockialis all pera§en6s ibiäsm clivina penitus 
trsäitum tuit. — Einige Proben aus diesen Rechnungen werden 
die finanzielle Lage der Kirche beleuchten.

1802, 8. Juli: Einnahme 115 Jmp. 6 Gr. 9 Den*. 
Ausgabe 113 „ 64 „ 9 „

Es verbleiben in der Kasse mit dem Bestand des 
vorigen Jahres 15 Jmp. 89 Gr- 3 Den.

1808 Trinitatis bis dahin 1809: Bestand aus 1807 59 Tlr. 31 Gr.
6 Pf., Opfergeld 101 Tlr. 41 Gr. Summe der ganzen 
Einnahme 160 Tlr. 72 Gr. 6 Pf. (Kampfsbach).

3jährige Übersicht ab 1818: Einnahme 1818 149 Tlr. 82 Gr. 12 Pf.
1819 187 6 —

_ „ 1820 139 „ 50 „ 3 „ 
Gesamteinnahme 1818—20 476 Tlr. 48 Gr. 15 Pf. 
Dazu der Bestand aus 1817 298 „ 53 „ 3 „

Zusammen 775 Tlr. 12 Gr. — Pf.
1826: Bestand aus 1825 641 Tlr. 16 Sgr. 4 Pf.

Opfergeld 249 „ 25 „ 5 „
Zusammen 891 Tlr- 11 Sgr. 9 Pf.

1836: Einnahme 441 Tlr. 20 Sgr. 11 Pf.
Ausgabe 195 „ 11 „ 1 „
Bestand 246 Tlr. 9 Sgr. 10 Pf.

Am 31. Dez. 1867 liefert Glöckner Spohn als Opfergeld des Jahres 
177 Tlr. 24 Sgr. 10 Pf. „nicht mehr und nicht weniger" ab. 
Aus den Einnahmen der Kirche war aber nicht nur ihre 

bauliche Unterhaltung, sondern auch die Kosten des Gottesdienstes 
(einschl. Küster, Kantor, Organist, Wäsche usw.) zu bestreiten, und 
wenn auch mitunter der Zustand der Kirche, wie im I. 1802, als 
ein sehr guter bezeichnet wird, so traten doch immer und wieder 
die Folgen der alten Bausünden hervor, zu deren Beseitigung die 
Einnahmen nicht ausreichten. Zwar wurden Benefiziengelder der 
Pfarrkirche (z. B. 8. Lrueis) leihweise herangezogen, und der Erz-

r Ein Jmperialis (Taler) ist zu 10 Groschen, 1 Groschen zu 18 Denar 
(Pfennig) gerechnet. — Silbergroschen zu 12 Pf. werden erst 1821 geprägt. 
Bender in E. Z. 6, 575.

18*
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Priester dachte auch Wohl an die Verwendung kirchlicher Einkünfte 
zugunsten der Kreuzkirche, aber das erml. Gen.-Vikariat gab dazu 
nicht seine Einwilligung', und so standen der Verwaltung auch 
fernerhin nur die Opfergelder zur Verfügung. Andererseits hatte 
auch der Staat als Eigentümer kein besonderes Interesse an der 
Erhaltung des Bauwerks, — die Zeit der Denkmalspflege war noch 
nicht gekommen — und es wäre das stimmungsvolle, ehrwürdige 
Gotteshaus Wohl schon längst verfallen, wenn es nicht in dem 
opferfreudigen Sinn der Gemeinde dauernd eine Stütze gefunden 
hätte. So waren wieder anfangs der 40ger Jahre umfangreiche 
Reparaturen an der Kuppel und dem Dach der Kirche notwendig 
geworden. Bauinspektor A. Bertram schätzt in seinem Gutachten? 
die Ausbesserungskosten auf ca. 150 Tlr., fügt aber hinzu, daß 
ein genauer Voranschlag erst möglich sei, wenn er von einem Gerüst 
aus die schadhaften Stellen näher untersuchen könne, und auch dann 
nur annäherungsweise. Und bei solchen Reparaturen ist es ge
blieben bis auf unsere Tage.

8. N a p l t e l.

Die Reliquie des Hl. Nagels in der Rreuzkirche.
Eine besondere Verehrung genoß bei den Besuchern der Kreuz

kirche während des 18. Jahrhunderts die Reliquie eines Nagels, 
mit dem Christus einer frommen Überlieferung zufolge ans Kreuz 
geheftet wurde. Die Verfasser des „Lebensbaums" widmen ihm 
ein eigenes (das 9.) Kapitel und berichten, daß das kostbare Heilig
tum mit bischöflicher Ermächtigung an den beiden Kreuzfesten und 
an allen Freitagen des Jahres zur öffentlichen Verehrung ausge
stellt und den Gläubigen zum Kusse gereicht wird. Die „<Hon8uetu- 
üme8" verzeichnen diese Zeremonie nur für den Opfergang der 
Passarger, der gewöhnlich im September stattfindet, und das Fest 
Kreuzerfindung; in beiden Fällen wird der Ausdruck „reliqum 8. 
crue>8" gebraucht, worunter wohl eine Partikel des Kreuzholzes

* So schreibt es unter dem 15. Dez. 1840 (Pfarrarchiv): „Obwohl vom 
vorigen Bau eine Schuldenlast von 556 Tlr. 13 Sgr. 6 Pf. vorhanden, ist schon 
wieder ein Bau nötig, der die Kräfte der Kirche übersteigt, und es ist der Unter
gang des Gotteshauses als wahrscheinlich zu betrachten, wenn nicht milde Herzen 
erregt werden, die durch reichliche Beisteuer der Not abhelfen." Es bleibe also 
nichts anderes übrig, als Kollekten zu veranstalten und in den Predigten die 
Gläubigen auf die Gefahr der Kirche aufmerksam zu machen.

Das Gutachten im Pfarrarchiv trägt das Datum vom 13. August 1843.
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zu verstehen ist, über deren Beschaffung aber das Tagebuch nichts 
meldet. Bald werden nun beide, bald auch nur eine Reliquie 
genannt*.

* So heißt es unter d. 22. Juli 1746: 8aerum lixuum aä oseulum äsäit. 
Desgl. 16. Dez. 1746: Neliquias 8. 6ruei8 oseulum äväit. Desgl. 2. Dez. 1750: 
4>artieulüin s. oruels ete. Desgl. 14. Sept. 1752: Data pu,rt1eula 3. olavi et s. 
erueie ete. Desgl. 13. Sept. 1759: Datum 68t pro 086ulo I1§uum 8. eruei8.

- Rektor v. Rößel 1676—79, 1689 schon tot. Lühr in E. Z 18,726. 20,386.
° Superior v. Heiligelinde 1704—07, daselbst auch Jan. bis Juni 1692 

nachweisbar, f 1710. Lühr in C Z. 20,769.

Über den Erwerb und die Geschichte der Nagelreliquie 
berichtet daZ Tagebuch folgendes: 3. msii 1701. Hsc üie sccessit 
8scello clsviculus ksctus ex clsvo, quo sslvstor nv8tsr cruci 
sffixus fuerst. Itistoris 6e eo 68t ksec:

8ersnl88imo 3osnni 6s8imiro inter cimmelis kr»tri8 8ui 
Vl3äi8lai obtißfit psrs vs8ts clavi cruci8 6kri8ti, qusm prseüecs8- 
8ors8 eiu8 impstrsrsnt ab imperstoribu8 orientl8. 6um sutsm 
creüiäi88et ksnc psrtsm ?. 8tsni8lso 2slu8ki 8.3., a kure perforats 
kornsce illi subciucts tuit. dloluit Ismen üivins donits8 kunc 
tkessurum perirs nec s ture pretü 1iuiu8 iZnsro tanqusm ructs 
fern kru8tillum sbjici, quosü 6epreken6srs!ur spuü ??. Oomini- 
csnos Var8svise. Turn enim viüens 8e in snAU8tü8 projecit illum 
in sn^ulum curritorii notante 8vnum quoüsm krstre Isico. blic 
igitur 8s§sciu8 scrutsnclo, quiünam sbjsci88st, reperit ksnc psrtsm 
clavi inter 86§menta extiibuitqus 8ui8 patribus et ?. 2slu8ki 
kortuito prsssenti. blic illico co§novit i6 6886, quoä 8ubc1uctum 
erst, cum gsurtio retulit Oasimiro re§i 6e boc multum 8ollicito. 
18 üeinüe in Oallici8 ksnc psrtsm äiviäi curavit in tre8 psrte8 
alis8 in moüum clavorum, qusrum unsm 8lbi retinuit, altersm 
äeäit üono cuiüam äucissse, tertism ?. Alberto Orsbsnio,^ p08t 
cuiu8 mortem (quse ei obti^it in via Vilns ex eonZrs^atione reüuci) 
cum con86N8u rectori8 in msnu8 ?. 3osnni8 8ckrüterb äsvsnit, 
i8que ksec te8tstu8 S8t litteris a 8e clstis elsviculumque 8scello 
nostro es88it, vi8U8 et spprobstu8 s esl8l88imo Princips et epi- 
scopo ^näres 2slu8ki, qui et kscultstem msnu 8ua et 8>§illo 
proprio munitsm conce88it, ut publicss vensrstioni pro epecisli 
Lkri8ti kiäelium solstio exponstur ?Ieil8der8ss 19. aprilis 1701.

So der Bericht des Tagebuchs, den die Verfasser des „Lebens
baums" imwesentlichengetreuwiedergeben.—DieNagelreliquiehängt 
jetzt in einem Glaskasten (ca. 31X 23 cm) auf einem Tischchen neben 
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dem Valentinaltar. Die darinnen sich befindende sckeäula outlientics, 
datiert Wien den 2. April 1738, besagt, daß der Nagel mit dem 
echten Kreuznagel berührt und ihm an Größe und Gestalt ähnlich 
gearbeitet sei? Der Visit.-Bericht vom I. 1834 (Pfarrarchiv), ver
mißt dabei die Approbation durch den Bischof.

Wir haben hier also zwei ganz verschiedene, miteinander kaum 
vereinbare Angaben über die Herkunft und die Art der Nagel
reliquie vor uns. Während nach dem ersten Bericht der Nagel 
aus dem Material eines echten Kreuznagels angefertigt ist, beruht 
nach der zweiten Angabe sein Wert nur auf der Berührung mit 
einer echten Reliquie. Ganz abgesehen nun davon, daß etwa 30 
Nägel dieser Art den Anspruch auf Echtheit erheben, was bei 
dem von Rom und Trier, wenn überhaupt, noch am ehesten be
rechtigt sein dürfte?, so bietet unser Bericht so viele Zufälligkeiten 
und Unwahrscheinlichkeiten, daß er auf eine überzeugende Glaub
würdigkeit keinen Anspruch machen kann. Ferner bescheinigt die 
Schedula, daß die Berührung unseres Nagels mit dem (oder einem) 
echten schon am 2. April 1738 stattgefunden hat — wie kann dann 
aber der Verfasser des jüngern Lebensbaums noch im I. 1750 
den alten Bericht vortragen, ohne von dem Inhalt der Schedula 
Notiz zu nehmen? Daß aber zwei verschiedene Nägel im Besitz 
der Kirche gewesen sind, ist durch nichts belegt. Möglich nun, daß 
den Patres der letzten Zeit die „Historie" doch nicht mehr glaub
haft erschien und sie deshalb den Nagel nach Wien schickten, um 
durch die Berührung mit einem damals als echt anerkannten 
Kreuznagel seine Verehrung zu begründen und zu retten. Damit

* Die Urkunde hat folgenden Wortlaut: „Daß gegenwertiger Nagel jenem 
Heiligen Nagel ganz gleichförmig gemacht sehe / und an jenen angerühret / 
welcher unserm leydenden Heyland in feiner schmerzhaften Annaglung an das 
Creutz durch seine Allerheiligfte Rechte Hand geschlagen worden / und in der 
Kaiser!. Schaz-Cammer unter denen fürnehmsten Schätzen mit größter Verehrung 
aufbehalten wird / bezeige niit eigener Hand-Unterschrift / und beygetrucktem 
Sigill: Wien / den 2. April anno 1738. Item ist er angerühret worden an das 
allerheiligste Blueth JESU Chrsisti?ß Christi Tuch und heil. Creutz.

Or. sod. ?.s Nauritrus Asobderzsr
(1^. 8.) orä. Mu. st. I'ranerso. Oonvent.

vlearius elusäem convsntns."
Der Text der Urkunde ist gedruckt. Das Datum mit dem Schlußsatz und 

der Unterschrift ist handschriftlich hinzugesügt.

? Vgl. den Artikel „Hl. Nägel" bei Buchberger, Michael: Kirchliches Hand
lexikon, 2 Bd., Freiburg i. Br. 1912.
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aber sprechen sie selbst dem Bericht vom 3. Mai 1701 jeden histo
rischen Wert ab. Man sieht sich beinahe veranlaßt, an eine pis 
krsu8 zu denken, wobei auch das Fehlen der bischöflichen Appro
bation nicht zu übersehen ist. Er wird jetzt nicht mehr zur Ver
ehrung herangezogen.

y. napitel.

Der Rnbsu des Redemptoristenklosters St. Riemens.
Neue Zeiten brachen für unsere Kirche an mit dem Anbau 

des Redemptoristenklosters St.Klemens in den Jahren 1923 und 24?
Am 7. Januar 1922 ließ sich der Redemptoristenpater Adolf 

Brors aus der Niederdeutschen Ordensprovinz (Sitz Bonn) in 
Braunsberg nieder und trat bald mit bischöflicher Genehmigung 
in Unterhandlung mit dem Erzpriester der Gemeinde Alois Schulz 
wegen Gründung eines Klosters, das bei der Kreuzkirche errichtet 
werden könnte. Zu diesem Zwecke mußte die Kirche übernommen 
und Land an ihr erworben werden. Durch Vermittelung der Gleiwitzer 
Gesellschaft m. b. H. für innere Mission, deren Mitglieder die 
Redemptoristen sind, wurden zunächst 5 Morgen Ackerland östlich 
der Kirche von dem damaligen Besitzer der nahen Wecklitzmühle 
Johann Hiepler angekauft, d. h. das Land zwischen dem Klenauer 
Weg und dem Treideldamm an der Passarge, von der Kirche ge
trennt durch den alten, vom Klenauer Weg zur Passarge abbiegenden 
Fahrweg und einer mit Lindenbäumchen bestandenen Anlagebeides 
städtischer Grund und Boden. Die Ostgrenze des erworbenen Landes 
zieht sich etwas östlich des Rotwassergrabens hin, so daß dieser hier 
über Klosterland fließt.

Was nun die Kirche betrifft, so trat der Staat sie an die 
katholische Pfarrgemeinde ab, und diese übergab sie zur Benutzung 
und Unterhaltung den Patres. Den alten Obstgarten mit Häuschen 
(früher Erholungsgarten der Jesuiten) südlich des Klenauer Weges 
verkaufte der Staat als Eigentümer an die gen. Gleiwitzer Missions
gesellschaft, die auch von der Stadt den vorhin erwähnten öffent
lichen Fahrweg zwischen dem Hieplerschen Lande und der Kirche 
ein Jahr darauf käuflich erwarb. Die Kontrakte über die Erwer
bung des Obstgartens und des Platzes — vorhin Anlage genannt —,

i Das Folgende beruht auf Angaben des Superiors des Klosters, Herrn 
I'. Brors.

* Noch ein Werk des städtischen Berschönerungsvereins.
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auf dem jetzt das Kloster steht, wurden am 27. März 1923 geschlossen. 
Für die kleine Parzelle, soweit sie den bis dahin öffentlichen Weg 
einnahm, erhielt die Stadt später (1927) durch Austausch vom 
Kloster eine entsprechende Parzelle auf der Westseite der Kirche, 
hinter dem Bildstock des hl. Johannes Nepomuk, um daselbst, wenn 
es nötig werden sollte, einen Verbindungsweg zwischen der Klenauer 
Fahrstraße und dem Passargeufer herstellen zu können.

So ist nun alles Land östlich der Kirche zwischen Klenauer 
Weg und Treideldamm bis über 'den Rotwassergraben hinaus, 
ferner der alte Jesuitengarten mit Häuschen südlich des Klenauer 
Weges Eigentum des Klosters.

Es kam nun darauf an, den projektierten Anbau mit dem 
Stil der Kirche in Einklang zu bringen, eine Aufgabe, die durch 
den Entwurf des Regierungsbaumeisters Keibel aus dem Ministerium 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung äußerst glücklich gelöst 
worden ist. Der Entwurf fand auch die Gutheißung des Landes
konservators Robert Hiecke. Mit Rücksicht auf die Kirche konnte 
nur ein Rohbau in Ziegeln in Frage kommen. Im einzelnen 
verweisen wir auf unsere Bilder. Am 22. Mai 1923 wurde der 
erste Spatenstich getan. Die Ausführung der Arbeit lag in den 
Händen des Architekten Ernst Kuhnigk aus Braunsberg. Nachdem 
am 12. Oktober 1923 die erste (südliche) Hälfte fertiggestellt worden 
war, schlugen die Patres und Brüder dort ihren Wohnsitz auf und 
übernahmen den Gottesdienst in der Kirche. Am 19. Mai 1924 
wurde die zweite Hälfte des Baues in Angriff genommen und 
Ende Oktober vollendet, so daß im Februar 1925 auch dieser Teil 
bezogen werden konnte.

Nun ging man an die Restauration der Kirche. Da waren 
zunächst wieder Kuppel und Dächer in Ordnung zu bringen. Fünf 
Fenster der Laterne mußten erneuert werden, die Außenmauer an 
schadhaften Stellen ausgebessert, die Blenden neu gestrichen und 
die Heiligenfiguren in den Nischen nach Süd und Nord ausgebessert 
und in ihren Farben aufgefrischt werden. Die zwei bisher leer
stehenden Nischen auf der Ostseite erhielten Apostelstatuen. Auch 
Türen und Fenster bedurften der Reparatur. — Im Innern er
hielt die Kirche am Eingang zum Schutz gegen die Weststürme 
einen geräumigen Windfang. Die Altäre wurden einer gründlichen 
Reinigung und Ausbesserung unterzogen, den zwei vorhandenen 
Beichtstühlen zwei andere hinzugefügt, ein Kreuzweg nach den 
Entwürfen des berühmten Redemptoristenbruders Max Schmalz! 



Bon Professor Dr, Georg Lühr. 267

angelegt, eine neue ewige Lampe aus der Kunstwerkstätte von 
Alois Woltz in Jülich angeschafft, der alte Tabernakel durch einen 
vorschriftsmäßigen, feuersicheren aus derselben Kunstwerkstätte ersetzt. 
Von den beiden Sakristeien wurde uun wieder die südliche in 
Gebrauch genommen, nachdem sie eine Heizung erhalten hatte'.

Mit der Errichtung des Redemptoristenklosters haben natürlich 
auch die Heiligen des Ordens ihren Einzug in die Kirche gehalten, 
St. Alfons, St. Klemens (Maria Hofbauer), St. Gerard. Ihre 
Bilder prangen in reichgeschnitzten Goldrahmen an den Wänden 
und legen neben den alten Vertretern des Jesuitenordens, dem 
hl. Jgnatius und dem HI. Franz Xaver, ein stummes, aber eindrucks
volles Zeugnis ab, daß auch im Gotteshause alles dem Wechsel der 
Zeit unterworfen ist.

Nicht minder ließen die Patres der Umgebung der Kirche ihre 
Pflege angedeihen. Die Säule des hl. Johannes Nepomuk, vie in 
einer Entfernung von etwa 10 m vor dem Eingang der Kirche 
steht, erhielt auf ihren vier Seitenflächen kunstvoll gearbeitete, 
wetterfeste Hochreliefs mit Szenen aus dem Leiden des Erlösers. 
Längs Kirche und Kloster wurde zum Schutz gegen Hochwasser der 
Passarge ein Damm aufgeschüttet und das ehemalige Hieplersche 
Land in einen Zier- und Gemüsegarten umgewandelt, in dessen 
äußeren Winkel ein Friedhof für die Mitglieder der Kloster
gemeinde angelegt ist, geschmückt durch ein Bildstöckchen mit einem 
alten Bildnis der Madonna. Das Kloster und einen Teil des 
Gartens umschließt ein weißgestrichenes Holzgitter, durch dessen 
Tor man von der Kleuauer Fahrstraße über den von Lindenbäumen 
beschatteten Vorhof zu der Klosterpforte gelangt.

Anhang.
1. lorenz Maaß. (Zu S. 230 )

Lorenz Maaß hat nach dem Bürgerbuch i. I. 1630 das Bürgerrecht der 
Altstadt Braunsberg erhalten. Vgl. auch praet. v. 7. Jan. 1630: L- Maas 
Bürger worden. L- Maaß ist besprochen, daß er schon eine ziemliche Zeit in der 
Stadt wohnt, ein Bürger Erb besitzt, Bürger nahrung und gleichvol kein Bürger 
ist, soll deshalben Bürgerrecht gewinnen und dafor 40 M. zahlen. — Er gehört 
der Zunft der Kaufleute und Mälzenbräuer an und huldigt als ihr Mitglied 
am 4. Okt. 1635 nach Abzug der Schweden dem bischöflichen Landesherrn. Nach 
^ot. praer. v. 30. Aug. 1631, 7. Febr. 1632 hat er einen Gewürzkram geführt. —

^) Über den Umbau der Orgel vgl. oben S. 252.
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Taufpate 30. Jan. u. ö. Gattin Katharina, erwähnt 8. Jan. 1634 u. ö. Tauf
buch. — Schwang nennt ihn schon zum I. 1626 bez 27 eivi8 Lruusd., urtis 
pletorias spprime psritu8, offenbar ungenau. Man könnte vielleicht versucht sein, 
an einen andern L. M- zu denken. Da aber an den gen. Stellen nur einer 
dieses Namens vorkommt (auch unter der Gesamtzahl der 68 Bürger, die in dem 
Huldigungsprotokoll vom 4. Okt. 1635 namentlich aufgeführt werden, findet sich 
nur ein L. M.), so ist an der Identität der Personen wohl nicht zu zweifeln. — 
Er ist in d. I. 1637, 43 und 44 Ratsmitglied und durch seine Gattin Katharina 
der Schwiegersohn des Bürgermeisters Simon Wichmann. — Unter d. 30. April 
1659 wird Katharina als Herrn L- Maaßen nachgelassene Witwe bezeichnet, 
^st. prust. — Im Testament v 24. Juli 1658 stiften die Eheleute das 
nach ihnen benannte Hospital m der Langgasse. Lulterberg in E. Z. 19, 700 — 
Vgl. über ihn auch 80Lr. 1653 Lullus: vuse omuia (nämlich Arbeiten am 
Refektorium der Bürgerkongregation im Kollegs kaetu sunt sumptu 8p. I). v Uaa3 
senioris, eonsuluris bums eivitMs viri, äs rs eatiwlieu tsmpors 8ussorum 
6ruu8dsr§a6 liadituutium st äsinäs 6s tsmplo uostro st ipsa 6ouArs§atioi-e 
optims msriti. — Nach ^.et. prust, v. 26. Febr. 1649 erhält ein Lorenz Maaß 
von Lübeck das Bürgerrecht. Das Bürgerbttch v. I. 1649 bezeichnet ihn als 
.junior. Als Gutgeld soll er 50 M. zahlen u. zwar „aufm Sommermarkt die 
Helft u. aufm Herbst die andere Helft."

2. Lambert Llert von Demuth. (Zu S. 231/)

Schwang macht S. 20 über die persönlichen Verhältnisse Elerts folgende 
Angaben: Lrat is putriu vrntbsnus nvs proeul vruusbsr^u pursntib,l8 Hbsris, 
quo8 in ?ru38iu libsrtinos (Kölmerj appsllumus, u varii8 immunitutidus, guibus 
pras estsria rurs aAsntidus Auuäsnt, st udunäs 1osupistibu8 natus, suiu8 postsa 
prusolura msritu 6s rspudlisa voloua psr uon pauoos unnoz intsr militariu 
odssHuia 8ummu eum sommsnckations sxaetoz eumulata «loanosd 0a8imiru8... 
inäixenatu 86n voloul nodiÜ8 prasro§ativi3 ue ässoribus prasmiatu8 68^. — 
Demuth liegt 15 Kilometer von Braunsberg entfernt im Kirchspiel Tolksdorf. — 
Tolksdorfer Kirchenbücher: vumpsrt Llert (LIsrtb, LIsrtt) Dom. (6sn. vom.) 
Taufpate 23. 2- 1631, 10. 2 1638; Trauzeuge 12.5. 1636. Vermählt 15.6. 1636 
(vsmutd. Osn. v. v- L- eum vorotüsa, Osn. v. Lu8taebii vuä>vioü Llia). Gest. 
14. 6. 1659 (v. V- L-, busrsZ in vsmutü st 8eüönau). — Gattin gest. Dez. 1682 
(Nod. v. vorotüsa, rslieta viäua v. L- L- eapitunsi ex vsmutk). — Er wird 
vor 1631 nicht genannt, auch nicht im Taufbuch, scheint also von auswärts ge
kommen zu sein. Milt. des H. Kaplan Molche in T. — Bei Zernicki-Szeliga 
(Der Polnische Adel, Hamburg 1900) wird die ermländsiche Familie Elert nicht 
erwähnt.

3. Der bischöfliche Speicher. (Zu S. 245)

Der bischöfliche Speicher (Aranarium spiseopl) wird schon in den ^et. 
prust, am 6. Febr. 1649 bei dem Ankauf des sog. Ziegler-Ackers durch das Kolleg 
erwähnt. Er liegt nach Ausweis alter Karten des städt. Bauamts und des hiesigen 
Katasteramts genau 100 m von der Kreuzkirche entfernt auf der linken Seite des 
Klenauer Fahrwegs, mit dem Giebel nach diesem Wege gerichtet, und zwar auf 
dem Lande des Gymnasiums (früher Jesuitenkollegs) unmittelbar an dessen Grenze, 
die sich in gerader Linie von dem Fahrweg bis zu dem obern Lauf des Mühlen- 
grabens hinzieht Jenseits der Grenze beginnt städtisches Land (a§ri elvlum).
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Diese Grenze muß der älteste, ursprüngliche Lauf des Mühlengrabens gewesen 
sein, der dann rechts von dem Fahrwege an der noch jetzt zum Verladen bzw. Ab
stößen von Baumstämmen benutzten, von Ufersträuchern freien Stelle in die 
Paffarge floß. — Daß schon in alter Zeit hier an der Mündung des Mühlen
grabens (Rotwaffer-) eine Verladestelle war, beweist eine Verordnung des Rates 
der Altstadt v I. 1406 (klon. Hist "Warm 5, 412), auf die mich Herr Stadt
baumeister Lutterberg aufmerksam machte. — Der gen. Speicher hat i. I. 1639 
noch nicht gestanden, wie es sich aus praet. v. 21. März d. Js. ergibt. Da 
heißt es unter der Überschrift „Wegen des neuen Speichers", daß demnächst der 
Fürstbischof mit seinem Hof die Stadt besuchen wird, und dann wörtlich; „Unter
dessen gehen unterschiedliche reden, als sollte beim Rotenwasser wieder ein Speicher 
aufgerichtet mit einer niederlag und kammern angeleget werden, dabei eine wage 
mit einer saltzbrucken, und läßt sich ansehen, daß vielleicht den hinderstetern und 
frembden ein freier Handelt daselbst möchte eingeräumet werden, wicwol aber dafon 
nichts gewisses, ist dennoch dafon etwaß gedacht dafern <?) auf allen Fall Ihr 
Hochw. Fürstl. Gnaden etwas mochte interessieren und anmutten laßen." Man 
könnte aber aus den Worten „widder ein Speicher usw." vermuten, daß schon in 
früherer Zeit die Bischöfe hier am Rotwassergraben einen Speicher gehabt haben, 
wobei sich jedoch die Besorgnis des Rates, dadurch Zollverluste zu erleiden, durch 
keine Tatsachen begründen läßt. — Der bisch. Speicher dient auch zu 
Bezeichnung der Grenze des Kollegiatlandes all der Fahrstraße. So heißt es 
O8ae. 20. Lulii 1684: Dem Opfergang der Passarger soll die Musik der Bursa 
entgegengehen, „non tamen ultra §runarium epi8eopi Übrigens ist die Er
richtung des bisch. Speichers gerade an dieser Stelle nur durch die Nähe der Ver
ladestelle zu erklären. Wirtschaftlich gehörte er zum bisch. Gut Klenau. Im I. 
1702 wird sein südlicher Flügel als baufällig bezeichnet, klon. 8ist. 10,16. 
Vgl. auch oben S 247.

4. Gottesdienstordnung. (Zu S. 228.)

Lonsuetuäines saeelli snburbani 8anetae Lrueis krunsberKae.
3in§uli8^ keiiis sextis eelebratnr in 8aeeIIo 8anetae Lrueis 

saernni, qnod k. ?. provineiali8 anno UOdXXXI deerevit prae- 

sente ?. reetore et eon8nltoiibu8 oinnibu8 nnnqnain oinitten- 

dnin oeenrrente etiain qnoennc^ne te8to eelebri. Ineboatnr 

autenr tinito priino 8aero in teniplo no8tro. Id^eniali tarnen 
teinpore, euin 8ol tardin8 oritnr, qnadrante eireiter pO8t 8oli8 

ortnin. IXnIIa 8iquLdern keria 8exta, qna aliqui etiarn aliunde 
ad 8aeeIIuin non veniant cxuaeeunciue tenipe8ta8 8it, et kere 8eni- 

per reperinntur, qni eoclein die 8na detieta ibidem eonkiteantnr 
votaqne kaeta exolvant.

8epteinber.

?a88erien868 eon8uevernnt Iioe inen8e invi8ere 8aeeIIuin 

proee88ioni8 in inodnin, quod bini veniant pleriqne et praeee-

Am Rande der Reihe: ^eria sexta.
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dentit)U8 minoriI)U8 8ueeedant 8eniere8 atque viri8 kaeminae' 

Oiem determinatum non Iradent, ^auf angeklebtem Papierstreifen, 

von derselben Hand:^ 8olent tarnen plerumque keria quinta ke8tum 

Lxaltationi8 8anetae Oruei8 immediate praeeedente venire. 

()uanquam nee men8em 8eptemlrri8 eon8tanter tenent. Interea 
quando verrinnt, quod indieare priu8 per aliquem e 8ui8 eon- 
8U6V6runt, ^Das Folgende wieder im Text:^ I^etzitur 8aerum ad 

in§re88um illorum eum droro mu8ieo tarnen, quo tinito Iralretur 

ad iI1o8 exlrortatio, po8t Irane eantatur 8aerum, in kine Iruiu8 

praelretur ad O8eulurn reliquia 8anetae Lruei8.

14? Lelelrratur die8 Illxaltatae 8anetae Oruei8 memoria 

8aeer et Iroe ip8um dorniniea praeeedenti inrrnediate nuneiatur 

populo ex ambona etiarn in eontzrexatione eiviunr. ?nklieatur 
item indul§entia. Leletrratur antem utri^ue ve8peri8 et 8aero 

8o1emniter deeantati8. ?o8t nreditationem rnedia 8eilieet ad 
8extam^ indroatnr 8aerum 8imul eum primo in templo no8tro. 

8eenndnm Ie§itur eum droro mu8ieo, po8t Iroe Iralretur adlrue 

tertium, quo tinito eoneio, quam eon8equitur 8aerum maiu8 8eu 

eantatum, Iroe ünito adlrue aliud letzitur ad maiu8 altare. Vene- 

ralrile Iroe die non videtur exponendum.

I^eria 8exta p08t ke8tum I^xa1tationi8 duo Minimum 8aera 

in 8aeeIIo eelelrrantur 8ueee88ive, plurimi enim tune eonveniunt 

et 8aeram eonke88ionem expediunt ae eommunionem, unum tem

pere eon8U6to, alterum eirea oetavam propter aliunde aeeedente8.

^laiu8.

Oie8^ tertia maii ke8to Inventioni8 8anetae Oruei8 eelel)ri8 

qua patroeinium 8aeeIIi admi88um. kroinde indul§entia plenaria 

pro Ime die euratur Koma*. ?ridie ve8perae deeantantur, quae

Fußnote zu der Seite v. a. Hd: ^nuo 1699 invrserunt saoellum 8rruets.b 
Orueis kasssrienses keria ctuinta irnte 88. Iriiütatsm 11. iuini, liabita sst ex- 
kortatio ex ambona.

Am Rande der Reihe: Lxaltatio 8anota6 Orueis.
Dazu am Rande v. a. Hd' tune enim sur^edatur dora ctuarta, its, ut 

koroloxiurn mors veteri apuä nos kuerit Irors. Quarta, c^uanäo in oivitate iuxts, 
oursunr soli8 kuit trora quinta. isto enim tempore axuä nos liorae äiei kuerunt 
dreviores Iroris noetis, c,uoä per oräinrrtionem sustulit piae mernorine R. 
Hexauäer 8a^vi6kri provineirrlis, ut ex eins orärnrrtione snno leireiter) 1726 
aut 27 6ata patet.

b Am Rande: Inventio 8anetae Orueis.
Am Rande v. a. Hd: nune non est neeesse eurare» quis, est in6nl§en 

ria perpetua.
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inedia ad quartam inkallikiliter indioantur nee ex8peetatur diu- 

tins. Ipsa die8 Iioe ordine exi§itur, in qua ad 8extam indioatur 

primum 8aerum, 8eenndum enm mu8ieo dioro le§itur tantum; 
antequam indioet 8aeerdo8, imponit Veneradile mon8trantiae et 
eanitur O 8alutari8 Ho8tia, in kine tamen 8aeri non eantatur 8al- 

vum k'ae kopulum. k'inito tertio 8aero 8imiliter leeto et 8ine 

mu8iea lialretur ad populum eoneio. ?08t liane 8aernm 8um- 

mnm, ante quod in8tituitur proee88io enm Veneradili, ni8i id 
pluvia gravier proliideat. ?o8t Iioe adliue unnm legitur ad maiu8 

altare. Ve8perae inelroantur media ad tertiam inkallidiliter, 8ed 

Iongiore8 lial)entur propter vario8 aeeedente8 et reeedente8. In 
kine ve8perarum eantatur 8alvnm k'ae?opulum, 8ed 8ine ^e Oeum 

I^audamu8, et Veneralrile ex mon8trantia exponitur in I>ur8am, 

quae Ldidem relinquitur redueto velo teetum, donee Iiomin68 

adeant; tnne enim a 8aeerdote aeeipitur et ad templum no8trum 

privatim dekertur. ?o8tquam 8ie dop08itum Veneradile, prae- 
I)etur ad 08enlum reliquia 8anetae Lruei8. ()uod non kaeien- 

dum in primi8 ve8peri8 neque po8t nllnm 8aerum. Oum pro- 
ee88io kit per eemeterium, adliidentur cxuattuor Minimum kaee8, 

quae ex8peetant ante 8aeellum et idi remanent. ?er totam oe- 
tavam eelebratur in 8aeello Iiora 8exta eireiter et non eitiu8, 

pote8t tamen ad 8eptimam ex8peetari et non diutiu8, quod i8ti 

tempori iam liomine8 a88ueverint, quod kuturum 8igniüeatur a 
eoneionatorii)U8 e 8ugg68tu tam in templo quam oratorio 8odali- 

tati8 eivieae. a. Hd:^ Vide Iiie inkra litera

^uniu8.

1 ). iunii eelekratur in 8aeeIIo ad altare, in quo ima§o 
8aneti ^.ntonii de ?adua, 8aerum. Hoe autem 8aerum eelelrratur 

Iiora eireiter oetava.

Uen8e iulio et au^u8to
nullum Llri exereitium pietati8 8in§ulare et extraordinarium.

8aI)I)ato^) po8t dominieam pa88ioni8 eelekratur in 8aeeIIo 
ke8tum VII dolorum L. V. I^e§itur nimirum Iiora oetava 

8aerum ad altare eiu8dem enm dioro mu8ieo, c^uan^uam et 
eantari eelelrri ritu poterit 8ermoHue ad populum lial)eri, 8i 

Irequentia populi id exi^ere videl)itur, 8ed Iioe ip8um indieatur 

populo ex ambona.

Am Ran^e a. Hd! postum Oolorosas VirKmis bzw. 8. Valsutml 
presd^tvri.
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8imili ritu eelet-ratur ke8tnm 8. Val6ntini pr68l)^t6ri ad 

6iu8d6m altare M6N86 kel>ruario die 14.

Die letzte Seite der „Lon8uetndLn68" umfaßt die Karfreitags
feier/ sie ist von anderer Hand, also später geschrieben und hat folgenden 
Wortlaut:

keria 8exta maiori8 Iielidomadao eelekratur extrueto 86- 

puloliro 8aero, cxuod antoa ita paratur, ut pO8t kinitam devotio- 

N6m in tomplo no8tro 8it omnino porkootum 6t minimum dua6 

Iampad68 ard6ant ant6 6kti§i6m LIiri8ti domini oruoi akkixi d6po- 

sitam ant6 86pnldirum in V6lo aliquo ant panno. Hora duo- 

d6oima a M6ridi6 ao66nduntnr r6liqua6 Iampad68, niliil tam6n 

okkioiornm d6eantatur, 86d triI)U8 oiroit6r qnadrantd)U8 ant6 

Iioram t6itiam pom6ridianam d6oantantur a olioro mu8ioo 
1688618 8aori, Iiora t6rtia indioatnr oonoio N60 nlt6rin8 dikk6r- 

tnr; P08t oonoion6m ropotnntnr 1688618^?^ Minimum P6r M6diam 

koram 6t 8io oonelnditur idid6m d6votio, 6xtin^nuntur omn68 

eand6lae 6t Iampad68 ae olanditnr 8ae6llnm.
i^on optandum, mnlto minu8 invitandi parodiial68, nt 

voniant Iioo di6 oum pro6688ion6, qnod imp6diantnr plur68 6xt6ii, 

quomiuu8 oommod6 8uam d6votion6m al)8olv6r6 po88int, 86d pro 

dominioa inkra ootavam oommodiu8 Ld pra68tar6nt, non tam6n 
ro^andi vid6ntnr, ut Iia66 proo688io in8tituatnr, qnia Lnkra Iiano 

ootavam 8in6 proo688ion6 kor6 omn68 V6ninnt.

* Die 3 letzten Buchstaben sind unsicher, schon bei der Niederschrift zu
sammengedrängt. Die Bedeutung des unsicheren Wortes damenta, Klagelieder) 
ergibt sich, wenn man die Schilderung der Karfreitagsfeiern aus dem Tagebuch 
heranzieht; z. B. 9. April 1762: Harri prima mnmei Iu8ernnt lamenta aä me- 
äiam 866unäüm darum, äainäe ooneia, pa8t eaneianam äsnua mu8iei pvr meäiam 
eireiter darum 1u8arunt iumenta. — 9. April 1751: et p03t eaneiauem
iamenru mu8i6L per meäium daram. — Unter dem 31. März 1747 wird der 
Ausdruck „mumea Lxnrali8 in odara" gebraucht.

2 Das verweist auf den Schlußsatz in der Besprechung des Festes 
Kreuzerfindung auf der vorhergehenden Seite.



Nachträge.
Zu S. 251. Statt Antipendien lies Antependien.
Zu S. 251 Fußnote 4. Der alte Hochaltar der Pfarrkirche ist 1892 (nicht 

1897) abgebrochen. Vgl. Bauliche Veränderungen an den Braunsberger kath. 
Kirchen und Kirchengebäuden usw. von 1891—1905. In Erml. Zeitung vom 23. 
und 27. Nov. 1906, Nr. 269 u. 272. — Der ungenannte Verfasser des Aufsatzes 
ist der f Domherr Anton Matern, der darin einen ausführlichen Bericht über seine 
Bautätigkeit als Erzpriester der Gemeinde (1890—1905) geben wollte.

Zu S. 262. Domherr Matern gibt a. a. O. die Kosten der an der Kreuz
kirche in der Zelt von 1891 bis 1903 ausgeführten Arbeiten (einschl. der Orgel, 
s. S. 252) auf Mk. 12103,42 au, wovon Mk. 927,60 durch den Verkauf des 
alten Kupfers gedeckt wurdeu.

Zu S. 266. Die beiden Bilder sind nach den Druckstöcken aus dem Besitz 
des Denkmalsarckivs für Ostpreußen hergestellt, für deren gütige Überweisung ich 
dem Herrn Provinzialkonservator Dr. Dethlessen auch an dieser Stelle meinen 
besten Dank ausspreche.



Die Vibliothek der Vurg Heilsberg.
Von Eugen Brachvogel, Braunsberg.

Die bisher erschienenen Beiträge zur Geschichte der ermlän
dischen Bibliotheken') zu vermehren, ist ein zweifacher Anlaß ge- 
gegeben, durch eine neuere schwedische Veröffentlichung, Ltortiekü- 
6eri8 litterärs knAsbyten, en kuI1urlÜ8ton8k-bidIlO8rski8k 8tu- 
äie von 0. Wallte, l. Teil Uppsala 1916, II. Teil Uppsala 1920"), 
welche über den schwedischen Bücherraub im Ermlande weitere 
Nachrichten, namentlich über die Drucke nach 1500, bietet und durch 
die Auffindung des ältesten Verzeichnisses der bischöflichen Bibli
othek der Burg Heilsberg. Die bedeutende Bereicherung unserer 
Kenntnisse über die Heilsberger Bibliothek erfordert eine Abhand
lung an erster Stelle; Beiträge über die Bibliotheken in Gutt- 
stadt, Frauenburg, Braunsberg werden folgen.

1. Die mittelalterliche Vibliothek.
Mit der Obsorge, die der gelehrte Bischof Johannes Dan- 

tiskus (1537—48) der Bibliothek seines Residenzschlosses widmete, 
taucht die erste schriftliche Kunde von dieser Büchersammlung 
auf. Der Humanist Eoban Hesse lobt in einem Brief vom 20. 
März 1540 die Absicht des Dantiskus «cke in8tituenäa bibliotkeca«, 
und demnach will man diesem bischöflichen Schloßherrn nicht nur 
eine reiche Vermehrung, sondern auch die eigentliche Gründung der

I) Hipler, ^naleetu IVarmiensiu in der Zeitschr. f Gesch. Ermlands — 
E. Z. V, S. 316 ff-, ff. A. Kolberg, ^rm. in E. Z. VII, S. 1. ff. 
Jos. Kolberg, Die Inkunabeln aus ermland. Besitz aus schwedischen Biblio
theken, in E. Z. XVIII, S. 91 ff. Bericht über polnische Büchersammlungen 
in schwedischen Bibliotheken von Collijn, in E. Z. XVIIk, S. 539. Bücher 
aus ermland. Bibliotheken in Schweden, in E. Z- XIX, S. 496 ff., S. 534. 
P. Bader, Die Domvikarienbibliothek zu Frauenburg, in Pastoralbl. f. d. Diöz. 
Erml. 1903 S. 18 ff. Brachvogel, Die handschriftliche Bücherei des erml. Dom
herrn G. Kunigk, in E. Z. XXI, S. 346 ff.

2) Die literarischen Kriegsbeuten der Großmachtzeit Schwedens, eine kultur
historisch-bibliographische Studie. Die Uebersetzung (einiger Teile) fertigte Herr 
Andersson in Allenstein.
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Bibliothek zuschreiben. Hipler') tut dies, und ihm folgt O. 
Waldes, mit der Einschränkung, daß eine ältere Bibliothek dort 
gewiß vorhanden war, aber durch die Feuersbrünste, die bis zur 
Mitte des 16. Jahrhunderts die Burg Heilsberg heimsuchten, arg 
gelitten haben muß. Man hat hierbei vor allem die im bisherigen 
Schrifttum durchweg vertretene völlige Zerstörung der Burg durch 
eine Feuersbrunst im I. 1497 im Auge. Eine solche Vernichtung 
hat aber nie stattgefunden. Der Irrtum leitet sich her aus der 
willkürlichen Uebertragung der Heilsberger Chronik an dieser 
Stelle ins Lateinische durch Thomas Treter. Nicht die Burg, 
sondern nur die Stadt ging damals in Flammen auf. Die Heils
berger Chronik berichtet: „Key äie8S8 bkekokk reitten snno 1497 
brsnät Heil8per§ 3U8r". Treter übersetzt: „Liu8 guoque 
tempors snno 1497 srx I4eil8per§en8>8 tots conklsZrsvit, in qusm 
relicienäsm plurimum impenäit" (Lcript. ker. >Vsrm. II, S. 368). 
Das Hlemorisle äomini lmcse (I. c. S. 111) und das ^rekivum 
Heil8ber§en86 (I. e. S. 595) berichten genau über den Brand der 
Stadt am 23. April 1497 und erwähnen die Aufbauhilfe des 
Bischofs Lukas, mit keinem Wort aber gedenken sie hierbei der Burg. 
Wir dürfen also von vornherein die Erhaltung der Büchersamm
lung in ihrem mittelalterlichen Bestände bis weit über die Zeit 
des Bischofs Dantiskus hinaus im großen ganzen annehmen.

Sie wird nicht unbedeutend gewesen sein. Hipler^) weist mit 
Recht auf die Gelehrsamkeit der älteren ermländischen Bischöfe 
hin, auf Bischof Jordan, der in seinem Siegelspruch die Wissen
schaft ehrt, auf Heinrich Sorbom, der zahlreiche Gelehrte von 
auswärts an seinen Hof zog, auf die eigene schriftstellerische Tätig
keit der Bischöfe Anselm (?), Hermann von Prag, Paul von 
Legendorf, Nikolaus vonTüngen, Watzenrode. Immerhin, 
Nachrichten aus der älteren Zeit fehlten bisher, und auch die von 
Collijn veröffentlichten Jnkunabelkataloge der aus dem Ermland 
nach Schweden gebrachten Bücher Weisen kein einziges unmittelbar 
der Schloßbibliothek entstammendes Werk auf, bringen also kein 
Licht in dieses Dunkel. Erst die jetzige Auffindung des ältesten 
vollständigen Katalogs dieser Bibliothek von 1633 und die 
durch O. Walde vermittelte Kenntnis einer von H. G. Porthan

vidliotbsea IVurm. oder Literaturgeschichte des Bistums Ermland. 
Braunsberg und Leipzig 1872, S. 109 und in E. Z V, S. 337.

- ) I, S. 78-
- ) E. Z. V, S. 337.

19



276 Die Bibliothek der Burg HeilSberg.

verfaßten Geschichte der Bibliothek in Aboe in Finnland, Hwtorin 
Lidliotkecae k. ^csäemme ^boLn8i8, l771—1778, ^boe, zu
sammen mit den von O. Walde gegebenen Nachrichten über die 
Verschleppung von Heilsberger Büchern in eben diese Bibliothek 
führen zu Feststellungen über den Bestand der mittelalterlichen 
Bibliothek in Schloß Heilsberg.

Bisher schöpften wir unsere Kenntnis über die älteren Werke 
Heilsbergs aus einem sehr unvollständigen Verzeichnis vom Ende 
des 16. Jahrhunderts, einem von dem Jesuitenpater AntonPossevin 
imJ.1578 aufgenommenen, in seinem ^ppsrstu8 8scer veröffentlichten 
Katalog. Dieser stellt in seinen 65, mit sehr knappen und vielfach 
verstümmelten Titeln bezeichneten Handschriften nur eine Auswahl 
dar, keineswegs den Gesamtbestand der Bibliothek überhaupt. Für 
ein Gesamtverzeichnis hält ihn irrtümlich Ernst Kuhnert, der in 
seiner „Geschichte der Staats- und Universitätsbibliothek 
zu Königsberg von ihrer Begründung bis zum Jahre 1810"*)  den 
Umfang der alten Heilsberger Schloßbibliothek auf 52 Bände angibt. 
Außer diesemAuswahlkatalog kannteHiPler als zeitlich nächstliegenden 
erst den Katalog von 1711 über den kümmerlichen Rest der von 
den Schweden kurz zuvor geplünderten Bibliothek. Der Katalog 
von 1633 fand sich zusammen mit dem von Hipler veröffentlichten 
Verzeichnis der Archivalien Heilsbergs im selben mit N 3 signierten 
Fascikel, den man gelegentlich der Jnventarübergabe des Schlosses 
im Jahre 1795 den Übergabeakten, II 8 Nr. 13 im Domkapitu- 
lärischen Archiv in Frauenburg, beigefügt hatte; der bischöfliche 
Archivar Johann Martin Saage in Frauenburg, dessen grund
legendem, in den Jahren 1841 bis 1857 gefertigten geschichtlichen 
Überblick Hipler gewiß die Kenntnis des Archivkatalogs verdankt?), 
hatte für seine Archivgeschichte keinen Anlaß gehabt auf den 
Bibliothekskatalog hinzuweisen.

*) Leipzig 1926, Seite 11.
2j E z- V, S. 318 Anm. 5 und S. 322/323.

Das Verzeichnis von 1633 umfaßt 784 verschiedene Nummern. 
Viele bestehen aus mehreren Bänden, sind mit anderen nicht ge
nannten Werken zusammengebunden, wovon u. a. die Bände der 
in Frauenburg noch aufbewahrten Heilsberger Restbibliothek Zeugnis 
geben. Der Katalog gliedert die von uns nummerierten Bücher 
in theologische (Nr. 1—164) „kklonei" (165—341), „jun8tse" 
(342—517) „proptiani et llaeretici" (518—784), und dieser Ein
teilung entsprach gewiß auch ihr Standort, den sie, aus einigen
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auffallenden Beispielen der Reihenfolge bei Possevin zu schließen, 
teilweise mindestens schon 50 Jahre früher hatten. Aufbewahrt 
wurde die Büchersammlung nachweisbar im 17 Jahrhundert und 
wahrscheinlich schon früher im Südflügel der Burg in einem Raum 
über der Schatzkammer, aus der eine Treppe hinaufführte?) Einige 
Bände waren in der ersten Hälfte des 17. Jahrh, in die Hand
bibliothek der Bischöflichen Kanzlei übernommen. In dieser 
standen folgende als Zubehör der Bibliothek bezeichnete 
Werke: 1. leider 8oriptu8 in per^smeno ulbo, qui ineipit u con- 
corllis paci8 inter <üs8imirum Ue§em polonias et Ouci§er08. 
Diese in den Inventuren 1604, 1621, 1633 und 1643 genannte 
Handschrift war mit den wichtigsten Stücken des Heilsberger Archivs 
vor dem im 1.1703 anrückenden schwedischen Kriegsheer in Königs
berg geborgen^), 1711 nebst andernArchivalien zurückgeliefert worden^) 
und später verloren gegangen. 2. Oonics kamsta terras ?ru88iae 
in perAsmeno slbo. Diese Chronik, Hennenbergers Erklärung 
der preußischen Landtafel, hat das Geschick der vorgenannten Hand
schrift geteilt. 3. Varia scta Lruci§erorum in corio rudro. Diese 
Handschrift, die noch 1621 in der Kanzlei stand, war bald danach 
in die Bibliothek eingestellt und hier der schwedischen Plünderung 
im 1.1704 anheimgefallen. Das Übergabeinventar von 1633 ver- 
verzeichnet sie nicht mehr, der Katalog der Bibliothek von 1633, 
Nr. 273 nennt sie ,,^cw cum crucikeri8 8eripta." Die Handschrift, 
die Akten und Urkunden des deutschen Ordens bis 1427 enthält, 
kam mit einer in zwei Kisten verpackten Büchersendung des Olaf 
Hermelin aus Heilsberg nach Stockholm im Frühjahr 1704^). 
Olafs Sohn Karl verkaufte sie an Erich Benze lius, und mit 
dessen Handschriften kam sie später nach Linköping^), wo sie 
Dudik zuerst fand; er berichtet davon in seinen „Forschungen in 
Schweden für Mährens Geschichte." °) 4. üiber in qusrto Oermsnice 
et üstine 8criptu8 totu8 ex per§ameno. Es ist bald nach 1604 
ins Archiv, mit diesem 1703 nach Königsberg gekommen und später 
verschollen; unter den 1711 zurückgelieferten Archivalien wird ge
nannt: lüder Aermanies 8criptu8 cke ^nno 1237 sn1igui88imu8.

Jnvenlare von 1661, 1680,1689 in Foliant 15 6 des Domtapit. Archivs.
- ) E. z. V, S- 319.
- ) E. z. V, S. 326 unter 38 Nr. 9.

O. Walde II, 186.
°) O. Walde II, 189.
«) Brunn 1852, S. 358.
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5. pormula aävocatoris unä 6. pormulare inatrumentorum waren 
ebenfalls 1704 bis 1711 in Königsberg*)  und sind später verloren ge
gangen. 7. Iu8 civile in tribu8 voluminibu8 in corio liAstum ist 
noch 1643 in der Kanzlei, aber weiterhin nicht nachweisbar.

*) E- Z. V, S. 326 unter 23 Nr. 22 und unter 39 Nr. 11

8. Voesdulsriu8 iurw uwiu8gue, 9. Summa ^NAslics unä 10. pon- 
titicale pomanum cum inaixniia kattkorisnia sind bald nach 1621 
der Bibliothek übergeben worden. Der Katalog von 1633 ver
zeichnet Nr. 509 „Vocadularium äuria", das noch heute in Frauen- 
burg vorhanden ist, Nr. 6 „Summa ^n^elica" und Nr. 118 „pon- 
tikicalis 6 acripts".

Durch Possevins Verzeichnis 65 wichtiger Manuskripte 
lernen wir eine Reihe als solche nicht bezeichneter Handschriften 
des Katalogs von 1633 kennen und vermögen manche Titel des
selben zu vervollständigen. Die im Katalog von 1633 Wieder
kehrenden Titel des Possevinschen Verzeichnisses sind in dem unten 
veröffentlichten Katalog an ihren Stellen angemerkt. Nicht fest
stellbar in diesem Katalog sind folgende Titel Possevins:

1. Pxpeäitions8 Lrs8mi Oiolek Lpkcopi plocenaia all 
l,eonem X. Pont. Uax. nomine Pe§i8 polonise

2. prima psra l). ?komse äs ^quino.
3. Vitas patrum.
4. blicolaua äs äitkerentia tranalationia.
5. Sam8on äs Laluo monts cle iure naturali.
6. Pranci8cu8 petrarcks äs remeäüa utriu8gue portunse.
Die Titel sind bei Possevin zum Teil so fehlerhaft wieder

gegeben, daß eine Kenntlichmachung manchmal nur zufällig glückt, 
z. B. „äu8tianianu8 äs ritu Olericorum" wird verständlich durch 
die im Katalog von 1633 gegebene, den Standort in der Bücher
reihe anzeigende Aufeinanderfolge der Titel: „ärwliniam In8tit. 
cum §1. blenricua kotiic äs vita et koneatste clericorum." Es 
ist also zu lesen: äu8tinianu8, lnatitut. cum §Io88L und blenricua 
Lokic, ve vita u. s. w. - „Ploru8 äs kortuna utriu8que äuri8" 
ist zu lesen: klicolau8 äs luäeactik panormitsnua, plorsa iurig 
utriuaqus. Andere Bücher sind vermutlich inzwischen, vor 1633, vorüber
gehend oder dauernd in andere Hände gelangt. Bei Possevin sind 
folgende Werke Petrarcas genannt: 1. „prancia petrsrck. äs vita 
80litsria. 2. Prsnci8eu8 Petrarcas äs viri8 illu8tridu8. 3. prsn- 
ciacua Petrarca äs remeäüa utriu8gus Portunse. 4. kueolieorum 



Von Eugen Brachvogel, Braunsbcrg. 279

ejusdem.« Der Katalog von 1633 verzeichnet nur 1. „Pranci8cu8 
Petrarcas lmurentiu8 ?oets. 2. ?ranci8cu8 petrsreka." Das 
erstere der 1633 vorhandenen Petrarca-Werke gelangte nach Abo; 
denn Porthan verzeichnet Prsnci8cu8 petrnrctis, Imursatim ?oets, 
guorundsm clsri88imorum keroum epytkems. Die zweite dürfte 
die einst der Bibliothek des ermländischen Bischofs Heinrich zu
gehörige') heute in Stockholm aufbewahrte Schrift vs vita 8oli- 
tsris sein. Sicher ist nur, daß diese einst in Heilsberg war; hin
gegen ist nicht erweisbar, daß sie noch 1633 und 1704 der Bischöf
lichen Bibliothek angehörte; denn unter dem Titel „?ranci8cu8 
petrnrcka« 1633 könnten auch die anderen Petrarcaschriften ver
standen werden.

In der 1827 durch ein Schadenfeuer vernichteten Bibliothek 
der Akademie in Abo standen, wie ein Vergleich des Heilsberger 
Kataloges von 1633 und des Verzeichnisses von Possevin mit der 
von Porthan gegebenen Beschreibung dartut, folgende Handschriften 
aus Heilsberg.

1. portlisn Nr. 7. Papierfoliant. Die preußische Chronik 
des Simon Grunau (herausg. von Perlbach, Leipzig, 1876./1889.) 
— Katalog 1633, Nr. 239: „?ru88ik>6 timtorme duo tönn.« — 
?088evin: „?ru88icse kmtoriae 8ecundu8 Iomu8."

2. portksn Nr. 8. Papierfoliant. „lerem ?ar8 Okronics 
poloniss." Diese Bezeichnung ist auf dem Deckel eingepreßt, die 
Handschrift trägt weder Titel noch Verfasser. Porthan hat sie als 
einen die Jahre 1407—1444 umfassenden Abschnitt der blmtoris 
polonics des Johannes Dlugoß festgestellt, einen Teil des 
Buches 10, das ganze 11. Buch, und einen Teil des Buches 12 
umfassend. Im Katalog von 1633 ist „Lkronica polonorum« 
zweimal verzeichnet, Nr. 202 und 203, bei Possevin: „(ükron. ?olon. 
snnslium« und „Okronics ?olonorum doksnnw l)lu§08eki, 8e- 
cundu8 lomu8.« Letzterer Titel scheint O. Waldes nicht der 
Handschrift bei Porthan zu entsprechen, wahrscheinlicher jedoch ist 
sie ihr gleichzusetzen.

3. portksn Nr. 9. Pergament in Quart. 55 Folia. lrsc- 
tatulu8 contrs <ürucilero8. — Katalog 1633, Nr. 217: „Lontra 
cruciker08 über 8criptu8." — ?O88evin: „lractatu8 6aAelloni8 
contrs 6rucilero8.« Das Jnitium dieser Schrift lautete: „8sre- 
M88imo ?nncipi et domino Karimiro dei ^rstin k?s§i polonic 

0 E. Z. XIX, S. 199.
-) II, 187.
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Lricu8 Lbixnei de Oora kumile odsequium 8slute8gue plurim»8 
dicit." Der Verfasser Lricu8 LbiZnei de Oora (Erich Zbigniew 
von Gora) verteidigt den Krieg des Königs gegen den Deutsch
orden als Recht und heilige Pflicht und beweist dies aus der Hl. 
Schrift, den Vätern, dem kirchlichen Recht und dem betrügerischen 
Verhalten und den Rechtsverletzungen des Ordens gegenüber Polen. 
Der Schluß ist von Porthan wörtlich wiedergegeben: „M8 i^itur 
8criptl8 tinem imponere eupisn8, 8upplico Lsreni88ime ^lsje8tsti 
tue, kex 8rsflo8l88ime, ne gui8 8clidat 8ed quid 8cribatur, at- 
tsnds8. Verum tsmen kec 8cripta domini8 st patnbu8 ms>8 
dscretorum doctonbu8, et 8i§nsnter venersdili viro dokanni de 
Osbrowka 8acre tkeolo^ie decretorumgue doctori eximio kan- 
torique meo ArstlO8o, corri^enda 8ubmitto. 6eterum alls§atione8 
iuridics8 kic expre88e pO8ui, non curan8 drevistione8 clominorum 
in kacultate juridiea 8cribentium, cupien8 ut eo fsciliu8 per guem- 
libet IsZentem intelliZeretur. Lxplicit 1ractatulu8 contra Oruci- 
kero8 ks§ni poloniss invs8ors8." Non dieser Handschrift ver
zeichnet Heinrich Zeißberg, Die polnische Geschichtsschreibung des 
Mittelalters, Leipzig 1873, S. 171 zwei Exemplare, eine im 
Ossolinski'schen Institut mit der Zeitangabe „finitu8 anno dni. 
1456 in men8e lVlsijo", die andere in der Bibliothek des Fürsten 
Wl. Czartoryski in Paris und vermutet noch zwei weitere in 
Petersburg. Zeißberg bemerkt über Inhalt und Wert der Schrift: 
„Der Tractat hebt an mit einer Geschichte der Beziehungen des 
Ordens zu Polen und schließt mit der Ermahnung an den König 
zum Kriege. Auffallend ist, daß fast die ganze Schrift gleichsam 
ein 6ento aus Vinzentius Kadlubek ist. Die Schilderung König 
Wladislaw Jagiello's besteht fast nur aus solchen Floskeln. Der 
historische Gehalt ist nach dem Gesagten gleich Null. Es durfte 
selbst im Mittelalter nicht viele Plagiate so unverschämter Art 
geben."

4. ?ortkan Nr. 10. Pergamentfoliant, ^nnei lmcii Lensce 
ad I^ucilium liber de gue8tionibu8 naturalibu8. Angefügt ist: 
^nnei Imcü Lensce lübri ad blovstum, Lenecam, l^leli (Uelsm), 
kilioa declsmalionum. Das Werk naturalium guseationum, bemerkt 
Porthan hierzu, ist wie bei den Druckausgaben in 7 Bücher geteilt. 
Das erste Buch, hier betitelt de metrologieia impre88ionibu8 
i§mti8, und das zweite, de tonitruo et kul§urationlbu8, weichen 
von der gewöhnlichen Ausgabe nicht ab. Aber im dritten Buch, 
de aquia krixidia vel calidi8 steht ein besonderer Abschnitt Incipit 
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äs Zranäine; er enthält cap. 3 und folgende bis zum Schlüsse des 
vierten Buches nach der gewöhnlichen Zahlung. Das vierte, fünfte 
und sechste dieser Handschrift, äs vsiüw, äs terras motu, äs cometis, 
entspricht dem 5., 6. und 7. Buch der Druckausgaben. Das siebente 
der Handschrift enthält das Vorwort und cap. 1 und 2 des 4. Buches 
der Druckausgaben und ist betitelt Ousrs dlilu8 crescat S8tats. 
Übrigens verrät die Handschrift einen ungelehrten Schreiber, der 
das Buch weder verstand noch zu verbessern sich bemühte. Die in 
dieser Handschrift als Declamatione8 Lenscae bezeichneten Teile 
sind eine Epitome oder Exzerpte aus den 10 Büchern OontroveiÄae 
des lVl. ^nnaeu8 Lsneca. Das Explicit: ^nnei lmcii Lenscae 
äeclamstione8 expliciunt 8cripte Oon8tancie tempors Ooncilii 
8snerall8 8ud anno äomini 1418.

Der Katalog 1633 Nr. 318 nennt: „Lsneca 8criptu8". Aus 
Ort, Zeit und Titel der Schrift können wir hier auf ein Werk 
der Bibliothek des Bischofs Johann Abezier schließen, von der in 
der Universitätsbibliothek Greifswald 6 Werke, Handschriften auf 
Pergament, darunter 3 mit dem Vermerk ihrer im Auftrage des 
Bischofs Abezier auf dem Konstanzer Konzil 1417 und 1418 
erfolgten Herstellung noch heute erhalten sind. Es sind dies 
1. D ^nnaei Lenecae junior^ Opera, 2. l^. ^nnaei blori epitome 
Ki8torias Uomanae nebst Lutropii abbreviatio Ki8torias Uomanae, 
Hö8e8ippu8 äe exeiäio urdi8 äkero8olimitanas und Locaccio äe 
mulieribu8 clari8, 3. Petrarcaschriften. Die beiden ersten Bände 
gehörten im I. 1740 einem Rektor Johann Böttcher in Wolgast, 
mit dessen Bibliothek sie nach Greifswald kamen?) Die Wanderung 
der Handschriften Abeziers nach Pommern deutet auf schwedische 
Kriegsbeute hin. Der Katalog von 1633 nennt Nr. 133 „Opera 
Imcae ^nnaei", Nr. 269 des Lucius An. Fl. Lpitome bwtoriae 
komanae, und die Herkunft der Greifswalder Schriften aus Heils
berg ist deshalb wahrscheinlich; sie tragen auch wie alle Heilsberger 
Bücher keinen Besitzvermerk der Bibliothek. Eine heute in der 
Bibliothek in Leiden aufbewahrte Handschrift aus der Bibliothek 
Abeziers, die Schriften des Vitruvius Frontinus, trägt den Besitz
vermerk der Dombibliothek in Frauenburg?).

5. portkan Nr. 11. Papierfoliant. lVl. lullii Oiceroni8 aä 
Ouintum kratrem äe Oratore libri III. „8criptu8 Lononie anno 
Dominicas incarn3tioni8 mille8imo quaärin8ente8imo guinguaZe-

0 Pastoralbl. 1891, S. 116, 117.
2) Pastoralbl. a. a. O.
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8imo primo. llevs8u. Lx ports 8snctü kslici8 Lononie." Sehr 
fehlerhaft geschrieben. Im Katalog 1633 Nr. 206: „1*ulliu8 6e 
orstors."

6. ?ortksn 12, 13, 14. Pergamentfolianten. Reden 
Ciceros. — Katalog 1633, Nr. 209, 207: „Orstiones Licsronis 
8criptse." „Orstione8 Licsroni8 scriptse 8ecun6i, et tertü."

7. ?ortksn dir. 15. Pergament in Großfolio ?ranci8ci 
petrsrckse, ?oetse Isuresti, quorun6sm clsri88imorum keroum 
epythemsti8 s6 Oenerosissimum ?atsvi Oominum brsnciscum 6e 
Osrrsris. An gefügt ist 3ohsnni8 Loccscü 6s 6stsI6o, 6e 6»8i- 
dv8 virorum illu8trium, s6 ^enerosum ^lilitem Oominum IVlsckin- 
sr6um 6s Osvslcantibus 6e 8lorencis, preclsrum 8e§ni Licilis 
IVlsre8csllum. Im Katal. 1633 Nr. 285: „brsneiscus ?etrsrcka 
l^surentius (sie!) ?oets."

8. ?ortksn Nr. 16. Pergamentfoliant, ^lorslis desti Ore- 
xorü 8uper 3od, in XXXV I,ibro8 conscripts. Voraus gehen 
ein alphabetisches Register und die Kapitelüberschriften der einzel
nen Bücher, ferner Visio que per totam I4y8psnnism seripts in- 
venitur in principio ^lorslium desti OrsAorii?spe. Im Kata
log 1633 Nr. 73: .Morslis 6. Oregorii 8uper 3ob."

9. ?ortksn Nr. 17. Papier in Großfolio. Dasselbe Werk. 
Die einzelnen Bücher, besonders die ersteren, zeigen sehr schön ge
malte Jnitialien. Voraus geht jene visio, welche über die Wan
derung der Uorslis Gregors des Großen nach Spanien berichtet. 
Angefügt ist ein Verzeichnis der im Werke erklärten Schriftstellen 
in der Reihenfolge der Bücher der Hl. Schrift und ein zweifaches 
alphabetisches Register der erklärten Gegenstände. Am Schluß des 
Textes ist geschrieben ,MorsIis . scripts in lüprk keliciter." 
Dem Schluß des ersten Registers ist angefügt „1468. Ore^orii 
scripts ?rse8uli8 morsliter 6icts, 8unt nunc 6epicts, pecunis 
nulla relicts. ^nno XVIII." Auf dem Deckel des Bandes steht 
die Aufschrift „leider IVls§istri Ihome ^Vernkeri 6e drsun8rber§k. 
In 8tu6io l,ipren8i compsrstus snno O:ni 1468. ?. VV. 6. 8."

Der Katalog 1633 verzeichnet nur ein Exemplar der Uorslis 
Gregors. Ob dieses bisher nicht beachtete Werk Thomas Werners 
aus der Heilsberger Bibliothek oder anderswoher nach Abo ge
langt ist, läßt sich nicht nachprüfen.

10. ?ortksn Nr. 18. Pergament in Quart. Nemorisle 
k?everen6i ?stri8 v:ni 3scodi 6e Oolumpns, Lsncte IVlsrie in 
Vislsts Oisc. Lsr6. 6e ?rssroAstivs komsni Impsrü. Der Ver
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fasser gibt hier die Schrift des 6or6snu8 Osnonicu8 O8nsbru- 
§en8l8 6e ?raero§3tivs komsni lmperii wieder und fügt selber 
nur eine kurze Vorrede hinzu. Angebunden ist Sumpts ex libria 
illu8tri8 viri et elari88imi orstori8 L§e8lppl Kl8torici. Das Explicit: 
„8§S8lppi illu8tri8 viri et clsri88imi oratori8 die libellu8 Ki8torisrum 
6e bsllo Iu6aico, 8ive 6s exciäio urbi8, ele§snti88imo 8tilo 
kketorice, primo ut gu«6am putant veri8imile, Orajs linZua con- 
acriptsrum, po8tmo6um per beati88imum ^mbro8ium ^Ie6io- 
Isnen8em tr»6uctarum

Im Katalog 1633 unter Nr. 247.
11. portlisn Nr. 19. Pergamentfoliant. ?ontikicsle. Fi

gürliche Malereien auf dem Rande. Angefügt sind noch einzelne 
Auszüge aus einem Pontifikale und auf Papier die (Üon8ecrstio 
electi in Lpiacopum. Im Katalog 1633 Nr. 118: „pontikicalia 
6 Scripts."

12. ?ortksn Nr. 20. Papierfoliant. lidemsnm Oi8ii 6s 
ke§no 6kri8ti l.ibrl III. — Katalog 1633 Nr. 617: „Ii6emsnni 
Oi8Ü in Iibro8 6e re^no 6kri8ti." (Darüber folgt eine besondere 
Abhandlung in dieser Zeitschrift).

13. portksn Nr. 21. Pergament in Quart- Kaymun6i 6e 
pennskort 8umms 6e poenitsntia. l^ibri III. — Katalog 1633 
Nr. 127: „Summa Ksimun6i acripts."

14. ?ortksn Nr. 22. Pergamentfoliant. Iu8timsni Sscrs- 
tl88imi ?rincipl8-6o6sx repstite prelectionia. Vorausgeht ein Ver
zeichnis der Kapitel nach der Reihenfolge der Bücher. Viele Rand
bemerkungen von zwei verschiedenen Schreibern. Im Katalog 1633 
Nr. 446 „6o6ex Iu8tim."

15. portksn Nr. 23. Pergamentfoliant. 0ue8tions8 6i8- 
putstse per Voctors8 Lononien8S8. Enthält Disputationen aus 
dem Kirchenrecht aus der Zeit von etwa 1260 bis 1300 mit den 
Namen ihrer Verfasser, Doktoren des Kirchenrechts, unter ihnen 
Marsilius, Palmerius, Wilhelm von Breitenstein, Guido und Ja
kob von Baisien, Magister Garsias Hispanus, Magister Johannes 
de Montemurlo, Alvarus Hispanus Canonicus von Compostella, 
Herveus Skotus, Henricus de Alamannia, Stephanus de Polonia. 
Dem Werk geht ein sorgfältiges Inhaltsverzeichnis über alle 
Quaestiones voraus. Es ist von Magister Hermannns zusammen
gestellt. Im Katalog 1633 Nr. 487: „kepertorium s6 quse8tion. 
6l8putats8 per O6. Lonomen."
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16. portkan 24. Pergamentfoliant. Isbula venerabilia 
Vocton8 et 8sncti Ikoms 6e ^quino, 8Uper omnia ckicta 8us, 
preter es, gue äe8unt. Am Schluß: „blomen 8criptori8 Us6ulpku8 
plenu8 smon8, Lt pro guo 8crip8it cum Lkri8to vivere p088it." 
Und etwas weiter darunter: „381s Kabuls e8t ^1s8i8lri Hermsnni 
6e ?ra§s, ^u6itol>8 8scri ?slstii, äiugue . (Die beiden letzten 
Worte unleserlich). Im Katalog 1633 Nr. 152: „labula omnium 
operum v. IRomse."

17. Portban I^r. 25. Pergamentfoliant. 6a8U8 Lxcommu- 
nicstloni8 majori8 lsts a (lanone etc. Vorausgeht ?rolosu8 8su 
pociu8 inkormscio et mocku8 utencki boc opu8culo 6e ca8ibu8. 
Es folgt labula Aeneralior pro ca8ibu8 etc., und den 6s8U8 ist 
angeschlossen 8ecunäa tabula 8pecislior et utilior 8uper opu8culo 
cs8uum per blermsnnum cle ?rs§s collectorum. Im Katalog 
1633 Nr. 407 und 408: „Ls8U8 excommunicationl8."

Diese 3 Handschriften Nr. 23, 24, 25 sind Werke des ermlän
dischen Bischofs Hermann von Prag; sie werden unten näher 
behandelt.

18. portksn dir. 26. Pergamentfoliant. 48Folia. s)Isbula 
8su expo8ieio vocabulorum (Micilium contsntorum in toto ^ure 
tam Lsnonici qusm 6ivili8 . eäiäit frater ^8texsnu8 6e (üivitate 
^8ten8i . d) Optims vocabula 8ecunäum
omns8 Pudrics8 vscretslium .

c) 6s8U8 breve8 8sxti libri Oscretalium. 
— ? Katalog 1633 Nr. 508: „Vocabula csnonum et le§um."

19) ?ortksn Kr. 27. Pergamentfoliant. Porthan will das 
Werk betiteln: 9uas8tions8 8uper V b.ibrum vecretslium Orexorii 
?spae. Aus dem Explicit: quoll ego 1Unricu8 8cribers
6i§num lluxi . anno ab ip8M8 Oomini ^1666: o XLIX . 
in psrtibu8 Lritsniae . ., unlle 8um oriunclu8 . Danach ist zu 
lesen blenricua Lokic, Vi8tinctione8 in Iidr08 V <iecrets1ium. 
(Heinrich Bohic * 1310 in Armagnac, f bald nach 1350. — 
Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen 
Rechts. Stuttgart 1877. II, 266.) Katalog 1633 Nr. 387: 
„blenricu8 Lokic 8uper Veeretsls8."

20. portksn blr. 29. Pergamentfoliant, „krevisrium" 
Im Katalog 1633 sind verzeichnet Nr. 33; „Lreviarium 6racovien8e". 
blr. 34: „Lrsviarium Lomanum 3osnni8 6s Lury8".

An den von Porthan verzeichneten Drucken der Aboer Bibli
othek läßt sich mangels Angaben über Vorbesitzer die etwaige Her
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kunft aus Heilsberg nicht ermitteln; auf ermländische Herkunft 
weist ein Exemplar des 1497 in Straßburg gedruckten, nach Lukas 
Watzenrode benannten Meßbuches.

O. Walde hat mit Hilfe von Possevin's Katalog 13 Bücher 
Heilsberger Herkunft in Abo festgestellt; die gesamte Handschriften- 
schenkung Hermelins nach Abo betrug 24. Sie sind nunmehr durch 
den Katalog von 1633 fast alle kenntlich geworden.

Diese Aboer, aus Heilsberg geraubten und im fremden Lande 
untergegangenen Handschriften sind fast durchweg kostbare Pergament- 
kodizes. Porthan's Beschreibung ist darum für uns eine wertvolle 
Urkunde über die mittelalterliche Heilsberger Bibliothek Besonders 
schätzbar sind seine Nachrichten über die Handschriften des gelehrten 
Bischofs Hermann von Prag und über die bisher vergeblich 
gesuchte Schrift des Bischofs Tiedemann Giese ve re§no Lkrwti.

Dem Bischof Hermann (1338—1349) eigneten folgende 
Foliohandschriften auf Pergament in der Heilsberger Bibliothek: 
1. Ouse8tione8 ckwputatse per Ooctore8 Kononien8e8. (Porthan 
Nr. 23). 2. labula 8. ?komse cke ^guino. (Porthan Nr. 24). 
3. Os8U8 excommun>cationi8. (Porthan Nr. 25).

Von den 6s8U8 excommunicstioni8 ist ein Exemplar unter 
dem Titel 0pu8culum cke cs8lbu8 re8ervsti8 durch Subregens vr. 
Brinktrine in Paderborn unlängst in der Vatikanischen Bibliothek 
aufgefunden worden. Eine Abhandlung Brinktrines, „Hermann 
von Prag ein vergessener Kanonist und Theolog des 
14. Jahrhunderts"') ermöglicht die unzweifelhafte Feststellung der 
Gleichheit des 0pu8eulum mit der Heilsberg-Aboer Handschrift 
und bereichert zudem die sehr dürftigen Nachrichten der Chronik 
Plastwigs über die wissenschaftliche Tätigkeit dieses Bischofs. Brink
trine fand in der Vsticsnn außer diesem 0pu8culum cke cs8ibu8 
re8srvatl8 noch eine 8ummuls Hermanns cke VIl 8scramenti8. Auf 
diesen sehr erfreulichen Fund konnte Röhrich bereits in dieser Zeitschr. 
Bd. XXI2) Hinweisen; gegenüber Hipler, der bei Plastwigs Nachricht 
über religiöse Erbauungsbücher aus der Feder des greisen Bischofs 
an volkstümliche, also in deutscher Sprache abgefaßte Bücher denkt, 
betont Röhrich, daß hier lateinische Werke vorlägen. Der Schrift 
Brinktrine's entnehmen wir Folgendes: Die 8ummuls ist anonym, 
das 0pu8culum cke cs8>bu8 re8. hingegen nennt Hermann aus
drücklich als Verfasser. Daß auch die 8ummu1s von ihm herrührt,

i) LLtratto Niseellanea Pr. Lkrle I, Roma 1924.
2) S. 410 Anrn.
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ergibt sich daraus, daß Hermann in eben jenem Opusculum sich 
selbst als Verfasser der Lummuls bekennt. Hermann hat noch ein 
älteres Werk, eine Ooncorckantia äecretorum cum äecretslibub 
verfaßt, sowie auch eine weitere Concordanz dieser Art geplant. 
Aus dem Opusculum erfahren wir, daß H. zur Zeit des Papstes 
Bonifatius VlII (1294—1303) Baccalaureus zu Bologna war, daß 
er schon damals dies Werk begann und nach 1314 vermehrte und 
verbesserte. Beide Werke stellen sich eher als ein einheitliches, wegen 
der mehrfachen gegenseitigen Verweise zur selben Zeit vollendetes 
Werk dar, und Brinktrine ist der Meinung, daß nichts im Wege 
stehe, diese Bücher als Werke des greisen Bischofs gemäß der Notiz 
in Plastwigs Chronik anzusehen, zumal H. selbst das seelsorglich 
praktische Moment hervorhebe. Beide Werke tragen vorn die Bitte 
an einen nicht gen. Gelehrten um Durchsicht und Verbesserung, sind 
also auf Veranlassung Hermann's geschrieben und weitergeschickt. 
Sie gelangten, wie aus einer Eintragung hervorgeht, durch Kauf 
in den Besitz eines Bischofs von Lissabonn noch während des 
14. Jahrhdts., da der Kauf durch den 1399 f Generalinquisitor 
Nik. Eymericus bezeugt wird. Ein Brinktrines Abhandlung bei
gefügter Aufsatz „llntorno ai ckue Lockici Valicsni 6i Lrmsnno cka 
?ra§a" will den unleserlichen Namen des Lissabonner Bischofs 
auf einen Bischof Martin von 1379—1383*)  deuten. Eben dieser 
Aufsatz vermutet in dem Randvermerk der Lummuls „Vestri Her
mann! Lpi Wsrmien," dessen richtige Lesart ebenso wie die Ver
kaufsvermerke durch Photographische Nachbildungen zur Nachprüfung 
dargeboten werden, ein Autogramm. Leider sind uns eigenhändige 
Namenszüge Hermanns unbekannt. Der Titel „Ossus exeommu- 
nicationis" ist im Katalog von 1633 zweimal vertreten, Nr. 407 
und 408; es sind also Wohl zwei Exemplare von Bischof Hermanns 
Opusculum ehedem in Heilsberg gewesen. Die Ousestiones 
ckisputatss sind im Katalog Nr. 487 mit „kepertorium all qusss- 
tiones ckisputstss per vck. öononiensss", die Kabuls ist unter Nr. 152 
mit „Isbuls omnium operum v. Itiomss" verzeichnet. Die 
Sammlung der Disputationen aus Bologna ist wohl, so wie das 
Opusculum, eigens von oder für Bischof Hermann während seines 
dortigen Aufenthaltes hergestellt worden, die Isbuls, das Inhalts
verzeichnis zu den Schriften des Thomas von Aquin, während 
seines Aufenthaltes in Avignon. Hermann war nämlich ^uäitor 
csussrum primi et secunäi Zrsckus und unter Papst Benedikt XII 

*) Ludsl, ULsrarodla eatkollea meäii aevi, Münster 1913. I? p 507.
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tertii xraäu8 in Avignon^). Wir erfahren übrigens auch aus dieser 
Quelle das bisher unbekannte Datum seiner Ernennung zum 
Bischof durch Papst Benedikt Xll, den 4. Dez. 1337, sowie daß 
Hermann vorher Domkustos in Prag war.

In der von Porthan unter Nr. 10 beschriebenen Seneca- 
Handschrift läßt sich wie eben dargetan, ein Werk der Bibliothek 
des Bischofs Johann Abezier (1415—24) vermuten. Ebenfalls 
gehörten der Heilsberger Bibliothek zwei weitere Bände aus ehe
maligem Besitz Abeziers, wie wir oben als wahrscheinlich dargetan. 
Dem Bischof Heinrich (Sorbom 1373—1401 oder Vogelfang 1401 
bis 1415) gehörten die Petrarcahandschrift Oe vita sotttsria') und 
zwei Pastorale Schriften des Johannes Merkelin.

Die Zahl der Handschriften der mittelalterlichen Bibliothek 
war, wie der Vergleich mit Possevins und Porthans Verzeichnissen 
und die anderswoher als Handschriften bekannten Titel dartun, 
bedeutend größer, als der Katalog von 1633 erkennen läßt. Als 
Handschriften der mittelalterlichen Bibliothek Heilsberg dürfen wir 
folgende ansehen.

I. Theologische Abteilung.
1. Anselm von Canterbury (f 1109).
2. Anselm von Havelberg ich 1158).
3. Armandus von Beauvais (f 1334).
4. Index zu den Büchern des hl. Augustinus.
5. Frater Bartholomäus, Iractatu8 contra erroreg Orien- 

talium et Oraecorum, geschrieben 1305.
6. llistoria bibliorum.
7. Nikolaus von Lyra.
8. ladula ki^urarum et autoritatum Libliorum.
9. Loncoräantiae Libliorum.
10. Luper evangelium llolianni8.
11. Oalenäsrium cum ekki§iebu8 Lanctorum.
12. Gregor d. Gr., Uoralia 8uper llob.
13. Vita 8. blieronymi.
14. Wilhelm Horborch ich 1375), Oecwiones kotae l?o- 

manae.
15. Lactantius.
16. Matthias von Liegnitz (Theologieprof. in Prag 1400), 

8ermones.
0 Eubel, a. a. O. citiert bei Brinktrine.
») S oben S.
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17. Johannes Merkelin, Uxplica1ione8 8uper epi8lola8.
18. Derselbe, In8tructio 8aceräotum 8implicium.
19. Derselbe, 8ermons8 6s 8sncti8.
20. Sechs Pontifikalia.
21. promplusrium exemplorum.
22. 0us6r3§S8imsli8 expO8itio.
23. 0us6r3AS8imnIe.
24. Raimund von Pennaforte, 8umms 6s poenitentis.
26. 1'sbuln notsdilium quse8lionum.
26. 8ermons8 äominicsle8.
27. ?keolo§ia 8enpts.
28. Thomas von Aquin, 8ummn UieoloAme 8ecun6s 8e- 

cunäae.
29. Isduln omnium operum des hl. Thomas von Aquin.
Da der Katalog von 1633 nicht alle Handschriften als solche 

kennzeichnet und Possevin nur eine Auswahl bietet, stellen obige 
29 Nummern nur die Mindestzahl der aus 165 Nummern be
stehenden Abteilung patristischer und scholastischer Werke dar. Für 
die Geschichte des ermländischen Geisteslebens sind am wichtigsten 
die Schriften des Johannes Merkelin, eines um die pastoral- 
theologische Unterweisung des ermländischen Klerus verdienten, 
zeitweilig im Ermland sich aufhaltenden Augustinerpaters und 
Lektors der Theologie aus dem Kloster Vredenberg in der Diözese 
Cammin. Als Visitator des Augustinerklosters in Rößel war er 
1380 und später dem Bischof Heinrich Sorbom persönlich bekannt 
geworden. Er widmete ihm den Uiber 6e in8tructione 8implicium 
8aeer6otum, beendet am 15. Juni 1388 und die noch vor 1401 
beendete Erklärung der Sonntagsepisteln. Hipler, der in einem 
Aufsatz „Pastoraltheologische Handbücher für den ermländischen 
Klerus vor 500 Jahren"') diesem aus alter ermländischer Ver
gangenheit aufleuchtenden einsamen Stern der theologischen Wissen
schaft ein Denkmal gesetzt hat, konnte vom Uiber äs in8truetione 
2 Handschriften in der Königsberger Universitätsbibliothek und 
eine in der Marienbibliothek Danzig (jetzt verzeichnet bei O. Günther, 
Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig. 
Danzig 1921. ^8. lVlsr. b 104, Seite 112), von den Uxplicstione8 
nur eine Hdschr. in der Königsberger Universitätsbibliothek nach
weisen; ein Exemplar der In8truetio vermutet er auch in früherer 
Zeit in Elbing. Ist die Titelbezeichnung im Katalog von 1633 

0 Pastoralblatt für die Diöz Erml. 1877, S. 61 ff.
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richtig, so erhalten wir durch diesen noch Kenntnis von zwei an
dern bisher unbekannten Werken Merkelins, einem „8acramen- 
tale" und „Lermones äe 8ancti8". Possevin nennt die In8tructio 
garnicht, ebenso nicht das 8acramental6, Wohl aber die Lxpliea- 
tione8 und 8ermone8, beide mit dem Autornamen .Mecklinü", 
unter dem Hipler den Johannes Merkelin nicht vermutet hat.

II. Abteilung „klwtonci".
1. Agidius von Colonna (f 1316), Oe re^imine ?rincipum.
2. Leben Alexanders d. Gr. und andere Geschichten.
3. Cicero.
4.
5. „ (Vgl. oben Porthan Nr. 11—14).
6. „blicolm Copernici 8cripta."
7. Urieu8 8bi§nei äs Oora, Contra crueitero8 re§ni ?o- 

loniae invs8ore8.
8. ^cta eum crueikeri8.
9. Simon Grunaus Preußische Chronik.
10. Jakobus de Columna, Hlemoriale <Ie praero^stiva Uo- 

mani imperi.
11. Johannes von Salisburg (f 1180), ?olicraticu8.
12. I^iber italicu8.
13. Laurentius Valla, Oe vero bono.
14. I)e redu8 orientslibu8.
15. Petrarca, tzuorunclam clari88imorum keroum epvtkema.
16. Petrarca, Oe vita 8oli1aria.
17. Petrus von Blois (f 1204 od. später).
18. Petrus de Vincis (f 1248), Oietamina.
19. „?ru88iae IVIa880viae et aliarum 8cripta."
20. Nufinus, bli8toria eecle8i38tica.
21. Johannes Dlugoß, Polnische Chronik.
22. „Cbronieon polonorum annalium."
23. „Oe redu8 8ue6orum et Oottkorum."
24. 8eneca, Oe quae8tionibu8 naturalibu8.
Unter den die Geschichte Ermlands berührenden Handschriften 

sind an erster Stelle die leider nur mit „blicolai Copernici 8crip- 
1a" bezeichneten zu nennen. Ferner: 8bi§neu8, Contra cruei- 
kero8 (s. oben Porthan Nr. 9), ^cta cum crucikeri8 (s. oben S. . ), 
Simon Grunau, Johannes Dlugoß und die kaum feststellbare 
?ru88iae Na8oviae u. s. w., eine polnische Chronik und eine Ge
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schichte ster Schweden. Unter der polnischen Chronik sind zunächst 
zu vermuten Bernhard Wapowski's Annalen der polnischen Ge
schichte') obgleich diese in recht späte Zeit, bis 1535 hinabreichen. 
Wie wir aus O. Walde?) erfahren, schrieb Nils Esbjörnsson Reuter
holm, ein Feldsekretär Karls XII., im Juni 1705 an den schwe
dischen Bibliothekar Erich Benzelius, daß er im Jahre zuvor drei 
Handschriften erhäscht hätte, eine von Petrus de Vincis, die Regeln 
des deutschen Ordens, beide auf Pergament, und Wapowski's 
Klitoris polonise. Die Zeit des Erwerbes dieser Handschriften, 
der Sitz des Hauptquartiers und der Feldkanzlei Karls Xll. in 
Heilsberg 1704, deutet O. Walde mit Recht auf Heilsberger Her
kunft. Dazu kommt, daß sich im Nachlaß Reuterholms außer 
jener Handschrift des Peter de Vincis, näherhin den vietsmina 
Uagibtri petri äs Vineis (im Katalog 1633 Nr. 290 „?etru8 6e 
Vinei8") noch die bestimmt aus Heilsberg stammende Handschrift 
Petrarca, leider äe vits 8olitans, befand, jenes mit der Widmung 
des Augustinerbruders Andreas Twemot, eines Mitbruders des 
Johann Merkelin, an Bischof Heinrich versehene Werk. Noch 1711 
gehörte eine geschriebene polnische Chronik mit der von Possevin ge
brauchten Bezeichnung dem Heilsberger Archiv an „Obronicon 8en 
polonorum Xnnale8 vetu8ti88imi."b) Die dritte von Reuterholm 
aus Heilsberg genommene Handschrift dürfte das der juristischen 
Abteilung der Bibliothek (Katalog 1633 Nr. 501) zugeteilte Werk 
„Oe oräine leutonieo" d. h. ein Exemplar der Statuten des 
Deutschen Ordens*) sein; die Einreihung unter die Rechtsbücher 
weist in erster Linie auf einen derartigen Inhalt hin.

Vielleicht ist auch den Handschriften zuzurechnen eine 
noch 1711 vorhandene nicht näher bestimmte preußische Pro
zeßordnung „?roce88U8 ?ru88ise", im Katal. 1633 Nr. 308. 
Es könnte das 1711 vorhandene Werk aber auch gleichzusetzen sein 
dem ?roce88U8 ju6icianu8 epi8copatu8 Varmien8i8 propriu8, 
Oliva 1679, oder der darin abgedruckten am 2. Oktober 1573 auf 
dem Landtag in Heilsberg erlassenen Ordnung des gerichtlichen 
Verfahrens für Ermland.

III. Abteilung „4un8tss".
1. Nikolaus de Tudeschi, Plore8 utriu8que iuri8.

') Vgl. E. Z. IV, S. 99.
2) II, 189-191.
') E. Z. V, S. 325.
4) Perlbach, Die Statuten des D. O. Halle 1890.
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2. Antonius (Butrio?), Luper vecreta.
3. Inventarium iurk csnoniei.
4. Inventarium Lpeculi iucticisll8 Leren§arii (breäolo).
5. Heinrich Bohic, Oistinctionea in Iibro8 V cteeretslium. 

(Vgl. Porthan Nr. 27, oben S. 284.)
6. Bonifatius VIII., I.ider 8extu8.
7. Iohannis Lupus de Castelho, Allegationes.
8. Kepetitione8 et gusestione8 ^oksnnk Lalcisrini.
9. Oe iure eanonico
10. l)e iure.
11. 6kri8topkoru8, 6on8ilis.
12. La8U8 exeommunieationi8.
1b. „ „
14. Franz Zabarella, „Irsctatu8 8eriptll8".
15. Goffredus Tranensis, Lumms äe iure nstursli.
16. 6o6ex ^U8tinisni. (Porthan Nr. 22, s. oben S. 283.)
17. In8titutione8 ^ustinisni.
18. Heinrich von Segusia (Hostiensis), Lumms.
19. Petrus von Anchorano, 6on8ilia.
20. Tancred, Provinziale.
21. kepertorium acl guse8tion68 6i8putats8 per vä. Lono- 

nien8S8. (Porthan Nr. 23, s. oben S. 283.)
22. Voesbula canonum et legum. (Porthan Nr. 26, s. 

oben S. 284.)
Vermutlich ist die Zahl der nicht erkennbaren Handschriften 

dieser 176 Nummern umfassenden Abteilung besonders groß.

IV. Abteilung „?ropkani et baeretici".

1. liäemann Oiese, l)e rexno 6kri8ti.
2. „I.idri 8cripti sntigui 2".
In der Bischöflichen Bibliothek war also Giese's Werk in die 

Reihe der häretischen Bücher verwiesen.

2. Die Vermehrung der Bibliothek mit Frühdrucken 
und Druckwerken des 16. Jahrhunderts.

Bischof' Johannes Dantiskus fand außer zahlreichen Hand
schriften wohl auch schon viele Inkunabeln vor. Zum mindesten waren 
jene schon dort, die nicht mit seinem Exlibris versehen sind; denn die 
Verwendung seines Exlibris ist noch heute so häufig anzutreffen, daß 

20 
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an der Regelmäßigkeit dieses Brauches nicht zu zweifeln ist. Von 
den bischöflichen Vorgängern seit der Neuzeit ist nur ein Besitz
vermerk bekannt geworden, in dem noch in Frauenburg vorhan
denen juristischen Jnkunabelfolianten 8rs6ericu8 6s Lenk Oon8ilja, 
und ^ntoniu8 6e Lutrio, Oon8llla, beides Drucke von 1472, im 
Katalog von 1633 Nr. 360. Er zeigt auf der ersten Seite der 
Tabula das farbige Wappen des Bischofs Lukas Watzenrode 
(1489—1512)').

Nicht der Ruhm der Neugründung, Wohl aber das Verdienst 
der bedeutenden Erweiterung der Bibliothek fällt dem Bischof 
Dantiskus zu. In den Briefen an seine gelehrten Freunde finden 
wir wiederholt die Bitte ausgesprochen, sie möchten ihm alle neuen 
Erscheinungen, namentlich auf dem Gebiete der klassischen Philo
logie, der Geschichte, Mathematik und Theologie zusenden. So 
bittet er in seinem Brief an D. Schepper vom 24. Februar 1536 
um die „Opera 6ivi ^u§U8tim per Srasmum recoAnita, vs bi- 
bIÜ8 priu8 8crip8l, ut et illa pro me emantur. koxo in8uper et 
l^actantium Ltrabonemque, I4ero6otum, Itluci6l6em, ^ppianum, 
?kilo8tratum, Lmeretium, ^u8omum et gui6qui6 ttermolai Lar- 
bari aqu6 dibliopola8 tiabetur . Oonten6o die kibliotkecam 
guan6am p08t me 8uo tempore relinquere . ."?) Zeugen dieser 
Sammeltätigkeit sind auch in den in Frauenburg erhaltenen 
Werken der Heilsberger Bibliothek zu finden?), Druckwerke mit 
dem Exlibris des Dantiskus vom Jahre 1539 und einige mit den 
von ihrem Erwerb meldenden Eintragungen. So erfahren wir, 
daß Dantiskus im I. 1541 durch Tausch gegen Werke des hl. 
Augustinus von dem Heilsberger Pfarrer und bischöflichen Öko- 
nomus Johannes Longius, gemeint ist Langhannig (Pfarrer 1532 
bis 60, Ökonom 1541—47^) folgende Werke beschaffte: ?etru8 6s 
Ler^amo, ?adula 8uper omnia Opera ?komae 6e ^quino, Ka8el 
1495 (Hain 2819), im Katal. v. 1633 Nr. 23; ferner Ikomae 
^gumatl8 Summa contra §entils8, ^xrippms 1501, mit der an-

Das Wappen ist beschrieben E. Z. XX, S. 531; hier wird uns eine bis
her unbekannte einzig erhaltene Darstellung überliefert, mit Helm und Helmzier: 
Weiße und schwarze Helmdecken, dreizackige Krone mit dem Bild des oberen 
Schildfeldes, deni Vogelleib, dieser jedoch mit einem Ring im Schnabel.

2) Hipler, Literaturgeschichte S. 109.
») Hipler hat hieraus 4 Dantiskusbücher vermerkt, E. Z. V, S. 337 

Anmerk. 30.
E. Z- XVIII, S. 110.
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gebundenen Lumms 6s verfiele Ikom. ^guin., 6öln 1499 (blnin 
1421). Auch des Dantiskus gewiß reiche Privatbibliothek ist der 
bischöflichen Residenz erhalten geblieben. Die Geschwister des ver
storbenen Bischofs haben zwar das persönliche Eigentum des 
Bruders als ihr Erbe verlangt und unter den beanspruchten Ge
genständen auch dessen Bücher gefordert, ließen sich aber anders 
abfinden?)

Wo die zahlreichen, von O. Waldes in Uppsala festgestellten 
Bücher, die das Exlibris des Dantiskus auf dem Deckel eingepreßt 
oder als Schwarzdruck oder Holzschnitt aufweisen, hergekommen 
sind, konnte bisher nur für das Braunsberger Jesuitenkolleg 
nachgewiesen werden; es hat alle seine Bücher, auch die ihm aus- 
des Dantiskus Bücherschatz, jedenfalls durch Bischof Hosius, über- 
gebenen, mit dem Besitzvermerk des Kollegs versehen. Eins der
selben, das nachweislich durch Hosius in die Bibliothek des 
Jesuitenkollegs gekommen ist, ist Alariub Victorinus, Os ortkosrspllis 
et rstione csrminum, 1ubin§en 1537?) Ein Dantiskusbuch in 
Uppsala mit der eingedruckten Jahrzahl 1540 ohne weiteren Besitz
vermerk war bereits bekannt?) Aus dem völligen Mangel eines 
Eigentumvermerks der Heilsberger Bibliothek in ihrem heutigen 
Bestände in Frauenburg ist mit großer Sicherheit zu schließen, 
daß die in Schweden vorhandenen, nicht als Besitz des Braunsberger 
Kollegs gekennzeichneten Dantiskusbücher aus Heilberg 1704 dort-

0 Über die Ordnung des Nachlasses des Dantiskus berichtet Jos. Kolberg 
in E. Z. XVIII, S. 862, an der Hand von Urkunden des Staatsarchivs in Kö
nigsberg. L- A. Birkenmajer gibt in Strömst», Ooperniosn» S- 287/288 das 
Schreiben der Verwandten wegen der Nachlaßforderung, das in der Czartoryski'schen 
Bibliothek in Krakau aus ehemaligem Besitz des Heilsberger Archivs in der 
Handschrift Nr. 1598, p. 779—780 erhalten ist, an einer die Geschichte der Aus
stattung des Remters des Heilsberger Schlosses berührenden Stelle ungenau 
wieder. Birkenmajer berichtet, daß die Verwandten auf die Bilder verzichten, 
weil sie „nagelfest" in Heilsberg befestigt sind." Sie haben aber nur auf die 
nagelfest aufgehängten und nicht auf die anderen verzichtet. Denn die Stelle 
heißt nach dem gleichlautenden Schriftstück im Königsberger Staatsarchiv, nach 
einer Abschrift von Kolberg:

„Item so E. A W. weiten, das von dem gemell vnd Bildern, welchs na
gelfest ist, alda zu hilsperg vleiben solle, Bitten wir noch vmb etlich, welche 
zwischen denen sein vnd olda zwar wenig nutz oder zier geben, an welche doch 
das Reniter gnugsam viert geziert pleiben."

») I, 79.
») O. Walde I, 79
«) E. z. XIX, S. 511.

20*
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hin verschleppt sind, wie es Collijn ohne weiteres vermutet'). 
O. Walde's Annahme, daß alle Dantiskusbücher in Uppsala in
zwischen dem Jesuitenkolleg gehört haben, auch in den Fällen, wo 
dessen Eigentum darin nicht angegeben ist?) dürfen wir also ab
weisen. Leider besitzen wir kein Verzeichnis sämtlicher Dantiskus
bücher Schwedens, sondern fast ausnahmslos nur der Inkunabeln 
aus der Bibliothek dieses Bischofs.

Die in den Verzeichnissen Possevins, Porthans und von 1633 
angegebenen und die noch heute im Ermland erhaltenen Dantiskus
bücher sind folgende.

1. s) blieron^mus Sctiürpk, Lonsilia seu responsa iuris. 
Lrankkart 1545.

b) Summa Lolanckiana. Deutsch durch Andr. Perneder. 
lln§olstaät 1545. (Summa polancki vgl. Schulte l, 114.)

c) Von straff uncl ?esn aller unll yeäer ^lalekirkanälunAen. 
Deutsch durch Andr. Perneder. llnxolstaät 1545.
Diesen Folioband mit dem auf dem Deckel eingepreßten Super- 
exlibris des Dantiskus vom I. 1541 entnahm Bischof Krasicki der 
Heilsberger Bibliothek und schenkte ihn der Dombibliothek in 
Frauenburg, wie ein im Buche eingetragener Vermerk erzählt; seine 
jetzige Signatur: Xlll Lb. 5909?) Der Katalog von 1633 ver
zeichnet das Werk Nr. 494: Consilia llieronymi Sckurk.

2. lomus qusrtus lloannis Okr^sostomi. Lass! 1522. Fo
liant mit Exlibris, von Bischof Bathory dem Wartenburger Kloster 
geschenkt, jetzt in der Bibl. der Staatl. Akademie in Braunsberg, 
Oc 253?) Im Katalog von 1633 Nr. 88: „Opera 5 O lloannis 
Okrysostoml." Augenscheinlich stammte diese 5 bändige Ausgabe 
aus der Bibl. des Dantiskus.

In der bischöflichen ehemaligen Heilsberger Bibliothek in 
Frauenburg stehen folgende Dantiskusbücher:

3. Petrus cke LerAamo, labula super omnia Opera ?komae 
cke ^quino. Lasel 1495. Vorbesitzer: Johann Langhannig. Im 
Katal. 1633 Nr. 23.

Bericht über polnische Büchersammlungen in schwedischen Bibliotheken, 
E. Z. XVIII, S. 540.

2) I, 80-
b) vgl. Brachvogel, Die Bildnisse der ermländischen Bischöse, E. Z. XX, 

S. 548 Anm. 5. Es war ein zusälliger Fund; eine Durchsuchung der Dombibliothek 
könnte noch weitere Dantiskusbücher zu Tage bringen.

«) E. Z. XIX, S. 511.



Von Eugen Brachvogel, BrannSberg. 295

4. a) Wrabilium ckivinorum kumsnorumque volumins 
qusttuor a 8impkoriano ckamperio lm§clunen8i. l.u§ckunum. 
dsc ^lsre8cksl. 1517, 22. ^u§.

d) 1^eonl8 Papas Ppi8tolse cstkoliese. Gedruckt durch do- 
clocu8 8u8iu8 ^8cen8iu8. 1511.

c) dacobi cke parscki80 Orck. Lartli. cke snimsbu8 s corpo- 
ribus exuti8 Iractstu8.

Im Katalog 1633 Nr. 38.
5. s) ?k0M38 ^guin»8, 8umms contra §entile8 herausg. 

von Itieocloricu8 cke 8u8tersn. ^§rippinse, Henne. Huentell, 
1501, prick. Kai. 8ept.

b) ?tioma8 ^quina8, 8umms cle veritate. Herausg. von dem
selben 1499. (Hain 1421). Vorbesitzer: Johannes Langhanuig. 
Im Katal. 1633 Nr. 147.

6. s) ^lexanckri ^pkroäi8ei problemsta. Veneckig 1488.
d) Xickonl8 ?olentoni arZuments Xll. Veneckix 1477. Im 

Katal. 1633 Nr. 171.
7. s) ?stru8 ^pisnu8, ln8criptione8 8scro8snctse vetu8tsti8. 

ln§ol8tsckt 1534.
d) ^lexancker cks ^lexsnckro, Oenislium clierum 

eöln 1539.
Im Katal. 1633 Nr. 172.
8. s) Placentinu8, In 8ummam In8titutionum. ^loxun- 

tise 1535.
b) ^rtl8 notariatU8 lomi cluo. prancolorti 1539.

Im Katal. 1633 Nr. 477.
9. Vckalricu8 2s8M8, l^ecturs cle verborum oblixatione. 

Lasel 1540.
Im Katal. 1633 Nr. 514.
10. Ikoma8 von ^guin, Ouse8tione8 cki8putatse. Inkunabel. 

Vorbesitzer: Johann Langhannig.
Im Katal. 1633 Nr. 148.
11. I). Andreas Kleist! iureeon8. clsri88. sck Pe8cripts 

principum commentsrii 1531.
Im Katalog 1633 Nr. 348.
Ein kreviarium Komsnum, im Katalog von 1633 Nr. 134 

als „kreviarium Komsnum dosnn>8 cle 6uril8," und ein Exem
plar des Itie8auru8 Lornucopiae et korti ^ckoniäl8, im Katal. 
1633 Nr. 280 als „Lornueopia doanni8 Vanti8ci" bezeichnet, die 
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einzigen im Katalog von 1633 feststellbaren Daniiskusbücher, sind 
verlorengegangen.

Nach Dantiskus' Tode ist die Vermehrung der Bibliothek 
nur noch unerheblich gewesen. Die 1633 verzeichneten Opera Ho8Ü 
sind Wohl die Ausgabe von 1566. Einige Jahresrechnungen des 
Kammeramtes Heilsberg*) berichten von Bücheranschaffungen unter 
Kromer und in seinem Todesjahr. 1587 wurden angeschafft: Ler- 
lsmini, Oe Kaeretici8, l^exicon 15 linAusrum; andere Bücher, ins
gesamt für 39 Mark; ferner Oe pote8ts 1e pontikicum komanorum 
und Freistellung der Religion, für 3,15 Mark. 1589 wird Martin 
Kromers „Okronics" zusammen mit neuen Missalien aus Krakau 
geholt und für 15 gr. gebunden und in die Bibliothek eingestellt. 
Im Katalog von 1633 sind diese Werke nicht verzeichnet. Vielleicht 
standen sie nicht im Raum der alten Bibliothek, vielleicht begnügte 
man sich damit, bei der Inventaraufnahme im I. 1633 einen 
älteren Katalog einfach abzuschreiben; die zahlreichen Verstümme
lungen der Titel lassen sich durch Abschreibefehler am besten erklären. 
Kromers l4i8tons polonise ist heute in verschiedenen Ausgaben 
in der Universitätsbibliothek in Uppsala vorhanden, einige oder 
wenigstens eine entstammt dem schwedischen Bücherraube im 1.1626, 
der ja Heilsberg nicht berührte. Ein Exemplar gehörte ehedem 
dem Jesuitenkolleg in Braunsberg, wohl dasselbe, das Gustav Adolfs 
Bibliothekar Bure in sein Verzeichnis der aus dem Ermland 
geholten Bücher ausgenommen hat.

Der größte Teil der Druckwerke der drei ersten Abteilungen der 
Bibliothek in Heilsberg waren Wohl Inkunabeln, wie sich nach dem 
in Frauenburg erhaltenen Restbestand vermuten läßt. Insgesamt 
121 Bände, meist Folianten wurden 1842 zugleich mit dem Archiv 
nach Frauenburg verlegt?) Diese noch sehr wenig durch
suchte, nur von der Berliner Kommission für Wiegendrucke 
auf ihren Jnkunabelbestand genau erforschte Bischöfliche Bibliothek 
wird heute in zwei Schränken im untern Flur des Alten,Bischöf
lichen Palais in Frauenburg aufbewahrt. Sie zählt jetzt 98 Bände; 
einige sind inzwischen gewiß für den Handgebrauch in die Bibliothek 
des Generalvikariats im selben Hause eingestellt worden. Mit 
Ausnahme von 15 Werken, deren eines 3 Bände umfaßt, stammen 
sie aus der älteren Heilsberger Bibliothek vor 1633. Sie geben 
uns eine Vorstellung von Einband und Ausstattung der Heilsberger

^) Westpr. Folianten, im Staatsarchiv Königsberg.
r) Hipler, 4n»I. E. z. V, S. 346.
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Druckwerke und gestatten einen Schluß auf die zeitlich letzten 
Neueinstellungen. Die meisten sind in braunem oder röt
lichem Leder eingebunden. Es sind rund 80 Inkunabeln 
und Frühdrucke bis 1506, von denen in 13 Bänden je 2, in andern 
noch mehr verschiedene Drucke vereinigt sind. Bonaventura, 
Nikolaus von Lyra, Gerson zeigen prunkvolle Initialen. Hand
schriften sind keine erhalten, sie waren den Eroberern die begehr
teste literarische Beute. Die letzten Druckwerke gehören dem Jahr 
1657 an. Die Bibliothek hat etwa zur selben Zeit wie die Dom
bibliothek in Frauenburg keine Vermehrung weiter erfahren; das 
1565 in Braunsberg errichtete Jesuitenlolleg hat eben die Zuwendung 
von Büchern gänzlich dorthin geleitet. Die Vervollständigung der 
Buchtitel des Nominalkatalogs von 1633 wird daher Drucke um 
1600 und später im allgemeinen außerachtlassen müssen. Die 
meisten Bücher der Restbibliothek behandeln die Wissenschaft und 
Praxis des kirchlichen Rechts; sie mochten die protestantischen 
schwedischen Plünderer nicht reizen. Ihrer Erhaltung verdanken 
wir die sichere Vervollständigung vieler Titel der juristischen 
Abteilung des Katalogs von 1633. Die noch vorhandenen Werke 
der älteren Bibliothek Heilsberg sind bei ihren Titeln im unten
stehenden Katalog von 1633 verzeichnet. Nicht hierin sicher fest
stellbar oder nach 1633 hinzugekommen sind folgende.

1. l)ominicu8 Io8cki, practiese eonclu8ione8 iuri8. Teile 
3/4, 5/6, 7/8 in je 1 Band. Frankfurt 1621.

2. Lernsr6inu8 cle Ku8tl8, Ko8srium 8ermonum. Ha- 
genau 1613.

3. kickor blwpsl., OnAinum libn 20 und Usrtisnu8 6spells, 
ve nuptÜ8 pkiloloZme et Nercurü. Basel s1577j. Besitzvermerk: 
„llosnn. Leneck. bwckeri Lm. Lsrckinslw kackriejo^ki ^rekiepkc. 
ON68NSN8. Ueäici orclinsrii 1691."

4. llo. Lspt. Uareke8ano, <Hommi88ionum ac Ke8erlptorum 
utriu8gue Zl^nsturae 8unetl88. v. kl. papae Praxis 2 ?srte8. 
Venedig 1604. Besitzvermerk: „^nclreae cle Lulowice

6. llosnn. kernsrcl. viar cle I^ueo, ?rsctics criminsli8 
canonica. l^u§cluni 1543. Besitzvermerk: „8um kreinkolcki Oi8Ü 
ex ksereäiclste U. 0. psrenti8 eju8 llilecti88."

6. ^Iberinu8 cle koxiste, victionarium 8ive ^lisdetum iuri8 
civili8 et iuri8 canonici. Inkunabel.

7. llok. Lsrolu8 ^ntonello, cle lempore 1e§sli.
Imae 1672. Besitzer 1. Orrymuls, 2. llokunns8 Oromler.
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8. s) Oui6o äe Ls^sio (^rcbickisconus), 6ssus super in- 
stitutionibus.

b) Vivianus, Lssus lon§i super clixest. vet. Inkunabel.
9. lluciowicus von blornigli, Stella notsriorum novse. ?srs 

prima. Lolon. ^§ripp. 1700.
10. Summa kullsrü se constitutionum summor. pontikic. 

s Stepkano Ouursnts. krixias 1606. Besitz: Sekulr 6anonic.
Outtstack 1729."

11. ^ntomus Oaäinus Mitessers, ve kictionidus iuris trsc- 
tstus quinque. Paris 1669.

12. lleonaräus äe Utino, Sermones surei 6e Lanctis. 
1446 (siel).

13. s) ^lexanäsr 6e Imols, 6onsilis. leider seplimus. 
l.u§6uni 1549.

d) LonsiUs utriusque Uspkaelis, vi<jelicet Lumsni et 
pulxosii. l^ugäuni 1648.

Eibband 1661. Besitz: „LxbibliotkecadlicolsipsklvantiLorus."
14. Osviä Ueutrius, Lonceptus epistolici, das ist Auslegung 

aller Episteln. 2 Teile. Stettin 1627.
Anscheinend sind auch einige Bücher nach der Aufstellung 

der Restbibliothek in Frauenburg dieser zugefügt worden.
Unter den für uns wichtigen Drucken sind zu nennen die 

Werke zweier aus dem Ermland gebürtiger Gelehrter:
1. Das IriloAium snimss des Ludwig von Preußen, 

gedruckt 1498 in Nürnberg von Anton Koberger (Hain 10315). 
Exemplare dieser gelehrten Arbeit des Magisters Johannes Wohl- 
gemuth aus Heilsberg, mit späterem Namen Ludwig (*1494), waren 
in ermländischen Bibliotheken sehr verbreitet. Hipler spricht näher 
über dies Werk;') eine eingehende Abhandlung darüber in: Franzis- 
kanische Studien, 1. Jahrg. 1914, S. 211 ff. 12. Jahrg 1925, 
4. Heft. Münster, Aschendorff.

2. Von des Magisters an der Frankfurter Universität Jodocus 
Willich, der 1501 in Rößel geboren war-), wies die Heilsberger 
Bibliothek 1633 zwei Werke auf: „v. 4ockoei VVillickü in epistolos 
psuli all limot commsntaris," und „Oispositio in epistolss" 
(Nr. 163 und 780).

LpioilsAwm Oopsrviosimm, Braunsberg 1873 S- 304, in der Literatur
geschichte 113.

2) Franz Buchholz, Die Lehr- und Wanderjahre des ermländischen Domkustos 
Eustachius von Knobelsdorff, E. Z. HII, S. 80, 81.
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3. Die Plünderung der Vibliothek durch die 
Schweden 1704.

Ueber die Plünderung von Bibliothek und Archiv des Heils- 
berger Schlosses hat Hipler') nur folgenden knappen Bericht geben 
können: „Während in den beiden ersten Schwedenkriegen Heilsberg 
verschont geblieben war, quartierte sich Karl XII. aus Feindseligkeit 
gegen den trefflichen Bischof Zaluski, welcher seinem Könige treu 
blieb, 6 Monate lang (bis Johanni1705^) in dem Schlosse zu Heilsberg 
ein und entführte von dort unter andern auch sieben vierspännige 
Fuder Archivalien („Aluniments") nach Schweden (Vgl. den erml. 
Statutsbericht des B. Potocki vom 25. Febr. 1714), von denen ein Teil 
im Jahre 1801 an das geheime Archiv zu Königsberg zurückgesandt 
wurde, das Übrige aber, soweit es nicht gänzlich verloren gegangen 
und in Privatbesitz übergegangen ist, noch jetzt in den verschiedenen 
Archiven und Bibliotheken Schwedens zerstreut sich vorfindet." Das 
bis vor kurzem unbekannte Inventarverzeichnis von 1711 ?) bestätigt 
den Raub eines Teiles der Bibliothek und die Plünderung der 
Burg im 3. Schwedenkriege. Es berichtet: Aus der Bibliothek 
sind viele Bücher vom schwedischen Kommissar geraubt. Geraubt 
sind ferner der aus Kupfer und Messing bestehende, 32 Stein 
35 Pfund schwere Springbrunnen im großen Korridor, ferner das 
eiserne Geländer an der Steintreppe und eiserne Verbindungsstangen 
zwischen den Steinsäulen (sie fehlen noch heute), ferner bis auf 
2 Gefäße alle kupfernen Kessel und Pfannen der Brauerei. Die 
Turmuhr ist von den schwedischen Truppen auf besonderen Befehl 
des Königs zerstört worden.

In der Einleitung des Verzeichnisses polnischer Bücher in 
Schweden (Lprsworckanie 2 po8rutnwsn w 8>vec^i, von ksr>vlN8ki, 
Lirkenmsjer, l.08;) Krakau 1914, Seite X, behauptet der Mitheraus
geber Barwinski, daß bei den Polnischen Kriegszügen Karls XII. 
überhaupt keine Bücher nach Schweden verschleppt wurden. Man 
hätte bei den abenteuerlichen Märschen keine Zeit Zeit gehabt, an 
die Bereicherung der schwedischen Bibliotheken zu denken. Diese 
Behauptung wäre dadurch zu beweisen, daß die schwedischen Quellen, 
die sonst gewissenhaft alles im 18. Jahrh, erbeutete Inventar ver
merken, nicht mit einem Worte solche Eroberungen aus der Zeit

») E. z. v, S. 318.
*) soll heißen 1704.
2) Domk. Arch. Frauenburg 6.
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Karls XII. erwähnen. Auch die persönlichen Nachforschungen Bar- 
winskis und der beiden Mitherausgeber in den schwedischen Biblio
theken hätten kein einziges Buch aus dieser Zeit ermittelt. Man 
müßte also der Überlieferung Glauben schenken, daß diese Schätze 
als Pferdestreu benutzt wurden, aber von einer Fortschaffung könne 
keine Rede sein.

Gegen diese Behauptung, die wir hier mit O. Walde's Worten 
wiedergegeben haben, wendet sich dieser mit beweiskräftigen Tat
sachen, die den polnischen Forschern entgangen sind. Das Schweigen 
der schwedischen Quellen erklärt O. Walde aus dem Umstand, daß 
unter Karl XII. nicht für Rechnung des Staates und zur Ver
mehrung der öffentlichen Bibliotheken Bücher, Handschriften und 
Urkunden beschlagnahmt sein, sondern daß schwedische Privatpersonen 
diese an sich gebracht hätten?) Die Beraubung der Heilsberger 
Schloßbibliothek sei durch ermländische Quellen verbürgt, aber völlig, 
sagt Walde weiter, schweigen auch die schwedischen Quellen nicht, 
sie berichten z. B. den Raub der kurländischen Archive in Kocken- 
husen und Mitau, und auch Briefe jener Zeit lassen leicht erkenn
bar durchblicken, daß während der Märsche Karls Xll. in Polen 
unter andern Kostbarkeiten auch Bücher geraubt wurden. Es scheint 
beinahe, als ob die Plünderungen und Räubereien in diesem Kriege 
noch übertroffen haben, was man sich z. B. unter Karl X. Gustav 
erlaubte. Man kann deshalb annehmen, daß die literarischen 
Schätze dem Schicksal der sonstigen Kriegsbeute anheimfielen. Da
mals wie früher waren im schwedischen Heere viele, namentlich in 
der Feldkanzlei und unter den Feldgeistlichen, die Interesse für 
Bücher und Handschriften hatten und die günstigen Gelegenheiten 
sicher ausgenutzt haben. Wie Karl XII. sich persönlich zu den Plünde
rungen der Archive und Bibliotheken stellte, ist zweifelhaft. Bei 
einer Gelegenheit gab er einem seiner Offiziere den Befehl, ge
nommene Bücher und Schriften zurückzugeben, da der Besitzer sich 
bei ihm über den Verlust beklagt hatte. Bei andern Gelegenheiten 
scheint er solche Übergriffe geduldet zu haben. So ist es z. B. 
wohl kaum anzunehmen, daß die Plünderung von Archiv und 
Bibliothek zu Heilsberg im Winter 1703/04 ohne sein Wissen 
erfolgte, da viele Personen seiner Umgebung von der Beute etwas 
bekamen. Ob der König einen Anteil für sich zurückbehalten hat, 
bleibt ungewiß?)

»1 n, 177.
-) O. Walde II, S. 178.
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Von der literarischen Beute aus dem Kriegszuge Karts XII. 
hat O. Walde in schwedischen Sammlungen nur wenig gefunden, 
hat aber triftige Gründe zu der Annahme, daß solche in irgend
einer schwedischen Schloßbibliothek noch auffindbar sind. (Bücher 
des Heilsberger Schlosses wird er freilich vergeblich suchen, da 
jene Bücher, wie erwähnt, nicht den Besitzvermerk der Bibliothek 
erhalten haben; die Bücher der Restbibliothek in Frauenburg sind 
sämtlich ohne solchen Vermerk.) Außerdem, meint O. Walde, könnte 
ein Teil der in Schweden aufbewahrten aus polnischen Jesuiten- und 
andern Klosterbibliotheken stammenden Bücher sehr wohl aus 
der Zeit Karls XII. und nicht Karls X. Gustav herrühren, 
Als Hauptquelle könnten aber nicht die Bücher und Handschriften 
selbst dienen, sondern vielmehr die vorhandenen gedruckten und 
schriftlichen Urkunden, vor allem der gleichzeitige Briefwechsel; erst 
die Durchforschung aller bedeutenden öffentlichen und Privaten 
schwedischen Bibliotheken könne genügendes Material bringen?)

Über den Verbleib der Heilsberger Bibliothek vermittelt uns 
O. Walde vorhin bereits berührte Nachrichten aus schwedischen 
Quellen. Vermutlich bekommn viele, besonders die Sekretäre der 
schwedischen Feldkanzlei ihren Teil aus der wertvollen Bibliothek. 
Zwar kann diese Annahme nur in einem Fall bewiesen werden, 
nämlich soweit es den Staatssekretär Olof Hermelin?) betrifft, der 
anscheinend den Löwenanteil an der Beute erhalten hat.b) Man 
hat aber auch Grund anzunehmen, daß noch andre Kanzleibeamte 
z. B. Nils Esbjörnsson^) und Otto Reinhold Strömfeldt, die nach
weisbar literarische Kriegsbeute aus dem Ermland besessen haben, 
auch aus Heilsberg Bücher bekommen haben. Die wichtigsten 
Handschriften scheinen jedoch in den Besitz Hermelins gekommen 
zu sein, eines sehr gelehrten ehemaligen Professors an der Universität 
Dorpat, Reichshistoriographen und seit 1701 Sekretärs der Feld
kanzlei, der sich bei Karl Xll. hoher Gunst erfreute. Er hat sich 
fraglos während seines ermländischen Aufenthaltes mit Archiv und 
Bibliothek zu Heilsberg vertraut gemacht. Anfang Juni 1704 
kamen 2 große Bücherkisten und einige Pakete Hermelins vom 
ermländischen Kriegsschauplatze an. Hermelins Bibliothek wurde 
1735 von seinen Nachkommen verkauft, einen Teil haben diese

») O. Walde II, 179.
2) s. oben S.
b) O. Walve II, 184.
0 s. oben Seite.
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vermutlich zurückbehalten. 1767 schenkte Hermelins Sohn Karl 
als neuernannter Kanzler der Universität in Abo dieser, wie wir 
bereits hörten, 24 jedenfalls von seinem Vater ererbte Handschriften, 
21 in Folio und 3 in Quart, darunter einige pergamentene, die 
bei dem erwähnten Brande 1827 sämtlich vernichtet wurden?) 

Zu den Buchliebhabern, die unter Karl XII der Kriegskanzlei 
angehörten, zählt auch der Neichsrat Josias Cederhjelm. In seiner 
Bibliothek fanden sich polnische Geschichtswerke des 16. u. 17. Jahr
hunderts, darunter eine aus dem Kloster Uswa stammende Ckro- 
nica polonorum, in Krakau 1521 gedruckt?) ferner eine größere 
Sammlung Kirchenväter in Ausgaben des 16. Jahrh.: Jrenäus, 
Origines, Tertullian, Eusebius, Athanasius, Cyprian, Ambrosius, 
Basilius, Chrysostostomus in 5 Bänden, Hieronymusin ll, Augustinus 
in 10 Bänden und Bernardus. Festzustellen war der Ursprungs
ort nicht?) Auch kann man annehmen, daß Graf Carl Piper zu 
denen gehört hat, die im Kriegszug Karl XII. ihre Bibliothek be
reichert haben. Seine Bibliothek war augenscheinlich zum großen 
Teil Kriegsbeute, denn es waren darunter eine große Zahl Kirchen
väter in Auflagen des 16. und 17. Jahrh., im ganzen etwa 40 Nrn., 
außerdem eine Menge katholischer theologischer Werke wie Cäsar 
Baronius, Robert Bellarmin, Stanislaus Hosius; auch polnische 
historische Literatur. Keinesfalls stammen alle diese aus Heilsberg.

Der Katalog vom 29. Juli 1711, den Hipler^) nach dem im 
Bischöfl. Archiv in Frauenburg 6. 4 enthaltenen sehr fehlerhaften 
Text veröffentlichte, weist nur dürftige Reste des 1633 verzeichneten 
Bestandes auf. Wegen der verstümmelten Titel sind manche der 
1633 schon ^vorhandenen und von den Schweden nicht geraubten 
Bücher in diesem Katalog nicht erkennbar, ein Teil ist jedoch als 
Neuanschaffung der letzten 70 Jahre anzusprechen. Die im Katalog 
von 1633 sicher feststellbaren noch 1711 vorhandenen Bücher sind 
in dem untenstehenden selben Katalog an ihren Stellen vermerkt. 
Außerdem weist der Katalog von 1711 folgende Titel auf:

1. Nr. 15. ?adulae II ckae psrtis Oonsiliorum v. ?auli cke 
Castro. (Noch vorhanden.)

') O. Walde II, S. 185/186.
i) Also das 4-bändige Werk des Mathias von Michow, vgl. E. Z. I V, S. 

99; von O. Walde nicht näher bestimmt.
»j O. Walde II, 197.

E. Z. V. S. 339.
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2. Nr. 40. prima psrs 6on8iliorum ?suli 6s Castro. (Noch 
vorhanden.)

3. Nr. 99. „L28US 6on. 8vpsr in8tit. 6o6 et kk Veter."
4. Nr. 121. „6s8v8 3on. 8vper inkort et kk dlovum."
6. Nr. 45. 8peculum ?sr8 l ms et II 6a ?sr8.
6. Nr. 58. pepertorium ^bbstl8.
7. Nr- 72. ?sbula voeali8.
8. Nr. 75. Oenersll8 Isdula Lpeeuti l4i8toriali8.
9. Nr. 79. ^Ibertu8 8. 3oanns8 8. Nattkaeu8.

10. Nr. 80. 1^60605118 ?n8eianu8 A.rck.
11. Nr. 87. 8ermone8 Nekretk. ?ar8 kyemalio.
12. Nr. 90. ?08tillarum 8uper Lvsn§. et Lpl>8.
13. Nr. 94. leider Martini XVil6e.
14. Nr. 97. 8eripts latins.
15. Nr. 101. 0ccamu8 ?om. 10.
16. Nr. 111 victionsrium ^Iberici — (Noch vorhanden: ^lks- 

dstum luri8 civili8 ^lberici 6e koxiate.).
17. Nr. 130. ?08tiUs.
18. Nr. 131. In 6ene8im enarration68 Iomu8 3 tiu8.
19. Nr. 133. prokemium Lartk. ?ratn8 Or6. IVlinorum.
20. Nr. 161. Hi8lons Trojans 6ui6oni8. (6ui6o 6e Columns, 

l4i8toria ?rojsna, xermsnice. ^rxentinse 1511.)
21. Nr. 170. Hsu8p08tiUa in tolio.
22. Nr. 171. dlicolai 6e Oant2enksu8en Voetori8 in kolio.
23. Nr. 172. ^ntonini ^ckieppi plorentini 6e 6ure in kolio.
24. Nr. 173. Christliche katholische Gegenberichtung.
25. Nr. 174. LxpO8itione8 ütulor. l.e§alium in 4 to.
26. Nr. 175. Okkie. cum noti8 cantionslibll8 in kolio.

Der schwedische Raub hat also vor allem die Handschriften, die 
patristischen und humanistischen, sodann die Neformationsschriften 
betroffen.

4. Der Ratalog von 1633.
Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses, das zum allergrößten 

Teil mittelalterliche Handschriften und Frühdrucke umfaßt, recht
fertigt sich nicht nur wegen seiner Bedeutung für den Inhalt einer 
Bibliothek, die bis auf den unmittelbaren Vorgänger des ersten 
Erbauers der heutigen Burg Heilsberg, bis auf Bischof Hermann 
von Prag (1337 —1349), zurückreicht. Es soll auch eine 
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Quelle zur weiteren von Hipler begonnenen Aufschließung der 
geistesgeschichtlichen Eigenart des Deutschordenslandes, insbe
sondere für das hier vorherrschende Gebiet der Religiosität werden. 
In jüngster Zeit ist zur Erforschung der geistigen, insbesondere 
der religiösen Haltung im Deutschordenslande auf Grund der 
alten Bibliotheksinventare und der nach Schweden verschleppten 
Bücher ebenso eindringlich wie überzeugend aufgerufen worden?) 
Methodisch wird die restlose Aufdeckung des Materials für die 
Erkenntnis des geistig religiösen Lebens einschließlich der wissen
schaftlich theologischen Literatur gefordert, näherhin die Wieder
herstellung der Inventars der Ordensbibliotheken, alsdann eine 
Bibliographie der mit dem Orden zusammenhängenden Schriften 
und schließlich sprachvergleichende und motivgeschichtliche Unter
suchungen unter dem Blickpunkt auf die Verbindungslinie mit den 
Kreisen des deutschen Mutterlandes u.mit der Christenheit überhaupt. 
Es scheint indeß zweifelhaft, ob die Jnventare der Ordensbibliotheken 
das religiöse Literaturbild iin Deutschordenslande noch zu erweitern 
vermögen. Ihre besondere, uns zuletzt durch Ziesemers Großes Ämter
buch ?), das die Jnventare der Komtureien bis 1400 umfaßt, bestätigte 
Dürftigkeit verlangt die in wenigen Fällen oder garnicht herzu
stellende Ergänzung durch privaten, persönlichen Bücherbesitz. Dieser 
war für das religiöse Leben augenscheinlich viel bedeutsamer; denn die 
Bibliotheken der Ordenshäuser dienten doch fast nur der Pflege 
des gemeinsamen religiösen Lebens, besonders zur Tischlesung. 
Eher könnten wir Beiträge zur religiösen Geistigkeit durch die biblio
graphische Erschließung des älteren Verzeichnisses der Frauen- 
burger Dombibliothek erlangen; diese Aufgabe aber hat an dem 
bisher unbekannten Verbleib der von den Schweden geraubten 
Handschriften ihre Grenzen. Als wertvolle Quelle käme auch 
die bisher fast gänzlich brachliegende Durchforschung der liturgischen 
Bücher des Ordens, namentlich in der Danziger Marienbibliothek, 
in Betracht?)

Philipp Funk, Universitätsprofessor in Braunsberg, hat dieser erhebenden 
Aufgabe frischen Wind zur Fahrt gegeben in: Zur Geschichte der Frömmigkeit und 
Mystik im Ordensland Preußen. Leipzig—Berlin 1927. Funk hat besonders die 
von Steffenhagen 1867 herausgeg. Kataloge der Königsberger Handschriften und 
die germanistischen Monographieen benutzt.

2) Das große Ämterbuch des deutschen Ordens, Danzig 1921.
b) Ein Gebetbuch des Deutschordens, Handschrift der Universitätsbibliothek 

Königsberg Nr. 258, entstanden nach 1423, ist beschrieben von Ziesemer in Zeit
schrift des Westpr. Geschichtsvereins Heft 54. 1912. S. 15 ff.
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Das hier vorgelegte Inventar der Bischöflichen Bibliothek 
ist freilich nur eine Vorarbeit für die unerläßliche, mit 
dem ganzen Rüstzeug der bibliographischen Hilfsmittel großer 
Bibliotheken zu erstellende Verifizierung der Buchtitel, aber manche 
Erfahrung gebietet, um der für zukünftigen Fleiß erreichbaren 
Lagerung wertvollen Baustoffes willen den Vorwurf unzulänglicher 
Bearbeitung hinzunehmen. Der getreuen Wiedergabe des Titels 
im Katalog von 1633 folgt zunächst meist ein Versuch seiner 
Kenntlichmachung durch eine Bemerkung oder irgendeine, nicht die 
älteste und auch nicht die wichtigste, Druckausgabe. Dann werden 
vermerkt die Beziehungen zu Possevins Verzeichnis, zu dem 1711 
aufgestellten Katalog und zum Verzeichnis der noch in Frauenburg 
erhaltenen Bibliothek. Die Handschriften sind durch * gekennzeichnet. 
Die Klarstellung mancher Buchtitel wird übrigens auch mit den 
besten bibliographischen Mitteln nicht zu erreichen sein. Der vierte 
Teil des Katalogs, die Abteilung der nichtkatholischen Schriften, 
gibt Aufschluß über die ins Ermland eingeführten protestantischen 
Schriften; die 'auffallend große .Zahl von Schriften der nicht
katholischen Reformatoren ist Wohl zum allergrößten Teil aus der 
wiederholten Beschlagnahme häretischer Bücher im Ermland*) zu 
erklären. Für die Geschichte der Heilsberger Bibliothek und des 
Buchwesens sind diese Schriften belanglos; daher ist die genauere 
alphabetische Sichtung und die Feststellung der Titel unterblieben.

Xatalo§ der Inseliöüidien Li^HotlielL 
in HeilskerS 1655.

I. fHieoloKiei.f
1. -^68opL kabula et tkeoIoKiea quseäain.

— 1711, Nr. 82: „^680pi IHuIae et Ureoloxiea quaedain."

2. I^ibri 4 -^Iderti UaKni.

— 1711, Nr. 1Z8: „Bartes ?08tiHae I et II par8 8uper Lvanx. I^ueae." 
Noch vorhanden: a) ^Ibertn8 Na§nn8, ?riina et 8eennda parte8 
?08tiUae 8uper evanxeliare l^nee. Ungenau, Henrie. Oran 
1504. d) Derselbe, 8up6i Uarei evanxeliare ?08tiIIa. Ungenau, 
H. Oran 1505.

^) Ant. Eichhorn, Stanislaus Hosius. I. Mainz 1854. Seite 239 240.
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5. Alexander de ^Ie8 5.

Alexander de ^Ie8, 8amma tkeoloAiea. ?ar8 1—4. ^ärnber^ 1482 
(Hain *645).

— 1711, Nr. 120: „?riiua par8 ^lexand. de ^Ie8." Nr. 11Z: „II da 
par8 ^lexand. de ^Ie8." Nr. 44: „IV 1a par8 ^lexaad. de ^1e8.

4. Xlexandrl de Üale8 elavi8 HieoIoKiae.

— 1711, Nr. 149: „Oavi8 llieoloxLae."
Noch vorhanden: ^lexaadrL de Hale8, 0Iavi8 Hieoloxiae 8ive 
KepertorLam ?etri ke8diiQ§6r in 8ummam ^lexandri de 
Ha1e8. La8el, I^ie. Le8ler 1502.

5. Opera 4 v. Xmbro8i!.

Mißae, ?atrol. Ist. 14—17.)

L. 8amma ^LKeliea.

^n§elu8 de O1ava8io, 8iimma ^nxeliea de ea8ibu8 eon3eeQliae. Vene
dig 1487.

— 1711, Nr. 146: „8aiLma ^nxeliea de Oa8idu8 eoL8eieQtLae."

7*. ^N8elinu8 8eriptu8.

— ?0886VLQ: „^Q8eIniU8."

8 . Opera O. ^L8elmi.

Opu8eula. öa8e1, ^06. von ^merdadi (Hain 1156).
— 1711, Nr. 128: „Opu8eala ö. ^Q8e1rni ^rdiiep OantuarLeQ8i8 
Ord. 8. LenedL."

9 .* ^LLelmi UaveIberKea8L8 de eva1r0ver8LL8 8eriptu8.

^Q8elmu8 Hav6lber§6ll8L8, OialoZL („ineipit proIoAU8 in ^rLxc//re^o^ 
eoQtrap08it0rum 8ud dialo^o") (Elixire, ?atr. Ia1. 188, 1159.)

— ?0886vin: „^Q8elmii8 in e0QtrLp08il0rum ILbrum."

1V. Opera 8 O. ^atonin!.

1) ^Qt0QiQii8 ^rdiiepi8eopu8 I^Ior6QlLQU8, 8umma ItieoloßLea. ?arte8 4. 
8peier 1487 (Hain 1247).

— 1711, Nr. 176: „II da kar8 8umiLa6 ^atoniai La kolio." Nr. 88: 
8amme ^utoQii par8 5 tia." Nr. 7: 8umme ^nttioaLai venerabLIL8 
4 ta ?ar8."

Noch vorhanden: II da par8. 1487. VI ta par8 1487.

2) ^LtoLinu8, Olrronieon 8ive opii8 1ii8l0rLarum. ?arte8 5. öa8el 1491. 
— 1711, Nr. 144: „^ntlio. 8L8toriariilli I par8." Nr. 64t „II da?ar8 
KL8loriaIa8 venerabili8 I). ^ntonini." Nr. 118: „lertii par8 6^8to- 
riali8 O. ^utoninL." Nr. 116: „Tertia (8ie!) par8 Leati ^utoninL." 

Noch vorhanden: I. ?ar8 tii8toriali8. II. ?ar8 6i8t0rLaIi8. III. 
?ar8 6L8toria1i8. La8e1, ^Le. Leüler 1491.
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11. ^rinandu8 8uper ep»8tolain ad Romanow

^rmandn8 de Lel!ovi8u (-f 1554).
— ?O88bvim ,,^imandu8 in Lpi8t. ad Homano8."

Bei l)ne1LI — ^diard, 8eriptore8 Ordini8 ?raedieatoraui. 
2 Bde. ?ari8 1719/21 ist tom I, p. 585 obiger Titel unter den 
daselbst gen. Schriften des Armandus nicht verzeichnet.

12. ^1kaaa8ii 1>1aKni.

Mi§ne, ?. §raee. 25—28.)

15. O. ^1Iiüa«8ii Opera.

14. Opera 8ex I). ^uKa8lLai de OLvitate Oei.

15. 8. ^aKU8lLai 8ermone8 ad Lreinit«8.

MLxne, ?atr. lat. 58, 1568.)

16. * Hdala 8uper Iibro8 ^uKiL8lini 8eripts.

— ?O886vin: „ladula 8uper Iibro8 O. ^u^u8tini."

17. 8uinma Ko8e1lae.

Lapti8ta de 8ali8 8ive Irovainala, 8umiQa ea8uuin eon8eLeQtiae dieta 
Ko8eIIa 8ive Lapti8tiana. 1488 (Hain 14181).

— 1711, Nr. 1^0: „8iimrria Ko8eIIae.'

18. * Lartkolomaei Oon8lant. contra errore8 Oraeeoruin 8erip^u8.

— ?O88evia: ,,^ratri8 Larl^olomaei Oon8taat. eoatra errore8 
Oraeeorum."

Dudik, Forschungen in Mahren für Schwedens Geschichte, Brunn 18Z2, 
S. 320 berichtet von einem solchen Codex in Upsala: 1raetatu8 
contra errorc8 OrLentalinin et Oraeeoruin, eon8eripta 
8unt 6aee apud, Oon8lantLnopoILin O. 1505.

19. Oo11ee1aaea LartlioloinaeL Ve8Hiemori(?).

Lartliolomaen8 Oart1ui8i6N8i8 prior kuremnndae (f 1446)?
sHurter, I^omenelator ILterarLu8. d'om. II, 2 Oeniponte 1906. 796.)

2Ü. Opera D. 6a8ilii.

(^lissne, ?. §r. 29—52.)

21. Opera Ledae pre8b^1eri.

(M§ne ?. I. 90—95.)

22. leider O. keraardi.

liVli^iie ?. I. 182—185.)
21
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2 ). De kerxaino super D. Hiomsin.

— 1711, Nr. 12): „labuLa oiuuLuua operum D. Doetoris 8. Hiomae 
^quLuaiLs."

Noch vorhanden: ketrus de Ler^amo, ladula super ouruia 
Opera 16ouaae de ^c^uLuo. Läse!, ^lieol. Lesler 1495. 
(Hain 2819).
Eintragung: kiber /okauuis kou^LL pledauL Helsderxeusis. 
8uru kruL lu OlirLsto ?atrLs D. ^oauuLs de OurLis War- 
luLeus. LpL pro eouiiuuiatLoue operum Divi ^u^usiLui 1541."

24 . ÜLblLu.

25 * Disioriue KLblicue scripiae.

— kossevLu: „HistorLa LLdILoruru Lueerto ^.uetore."

26 .* labuia ÜKuraruiu ei auikorilaluiu kiblioruin seripius.

— kossevLu: „1?abula üxurarum de auetorLiaie LLblioruiu." (Vgl. 
O. Günther, Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in 
Danzig. Danzig 1921. Ns. Nar. 5V 16 ^Seite 72) und Ns. Nar. (). 22).

27 .* OoueordauiLae öibliorum seripiae.

— KossevLu: „Ooueordiae LidlLoruiu auetore LudiLuLo."

28 . keuisieueou.

29 .* leider seripius super LvsuKeliuin ^ouuuLs.

— KossevLu: „8uper kvauxeiLuui ^oliauuis, Lueerti ^.uetoris."

50. koeiuaia iu ^esiameuii uovi insioreui partem.

51. kevelaiioues 8. Lrixliae.

LirAilia, kevelaiioues. kübedL 1492 (Hain* 5204).

52. Opera 4 Divi kouaveniurue.

— Louaveutura, ?erlustraiio iu quatiuor libros seuieutiaruiu. 
Nüruberx, ^.ut. Lober§er, nach 1491 (Haiu* 5540).
— 1711/ Nr. 148: „?ars Louaveuiurae Lu 2 8euieu1Laruiu." Nr. 174: 
„Ordo D. Louaveuturae iu III likros 8euteuiiaruiu Lu kolLo." 
2^r. 129: 8. öouaveuturae Lu IV tuor 8euteuiLaruiu."

Noch vorhanden alte 4 Bände (Initialen in Gold, Rot, Gelb, Blau, 
Grün).

55. öreviariuin Oraeoviense.

54. Lreviariuiu koiuauuni ^oauuis de OuriLs.
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55. ^utouiu8 kroiekuu^x-

^utou Zroielr^vx de LoeuiA8teiu (f 154l). Harter, I^omeuelator II, 1501.

56. k8alterium O. Kruuoni8.

6ruuo Herbipoleu8i8, ?8a1terium ex doetorum dieti8 eolleetum. 
l^üruber^ 1497 (Heia 4015).

57. * Oalendarium eum eKiKiedu8 8auetorum 8eriptum.

58. 8>mpk. Rampen de ^1irübLILbu8.

— 1711, Nr. 126: „O. 8imp1io. Okam. I^u§."
Noch vorhanden:
a) Uirabilium diviuorum liumauorumque Volumina quattuor 
a 8impkoriauo eliamperio 1^u§duueu8i. I^u^duuum, /ae. 
^lare8dia! 1517, 22. ^ux.
d) 1^eoui8 ?apae Lpi8tolae eaHioIieae. Gedr. durch /odoeu8 
Ladiu8 ^8eeu8iu8 1511.
e) ^aeobi <1e paradi80 Ord. Oartli. de animat)U8 a eorporidu8 
exuti8 ^raetatu8.
Auf dem Deckel das Exlibris des Joh. Dantiskus von 1559.

59. 01audiu8 6e1Loceu8i8.

4ü. 1iu8m. ei «utidoKma OoIL Oo1onien8i8 Oerm.

He8pon8um et antido^ma OoneLlii 6oIonLeQ8i8 Oerm.

41. (^oneLUorum tarn Keneralium quam partieularium lom 2.

Gedr. ?ari8, Oraliotu8 de ?rato 1524.

42. ^re8 libri eoueiliorum.

Oülu, ()ueutel, 1551.

45. LxpUeatio eoutrover8iarum.

44. 8^uod!eae e0U8li1u1ione8 O^ritli.

45. Opera O. O^ri 2.

46. 0^ri11L ca1e^ie8i8.

(Uixue, ?. xraee. 55, 551.)

47. Opera D^oui8ii ^reopaßitae.

(^li§ue, ?. xr. 5—4).
Erstausg.: Florenz 1516.

48. OLvi OLou^8iL commenlaria iu P8ülmo8.

49. L). Oiou^8ii iu ^Veta ^postolorum.
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5V. vivi Vioni8ii <^aridn8iani HonrilLae de 8sneii8.

51. v. VLoni8iL <^aridu8iani opn8euia aiitiuoi viiae 8pLriiaiL eondueeniia.

52. v. D^oni8i <^aridu8iani.

OioQ^8iu8 Oartdu8ianu8 (f 1471).
Gesamtausg. Köln 1530 ff.

Noch vorhanden:
a) DLon^8in8 Oartdu8iann8, In 4 iidro8 86nteniiarnrn. 
Oöin 15)5.
d) ^o. ?1eu8 ^liranduia, Oinnia Opera. ?ari8 1517.

55. ve doni8 8piriin8 8aneii.

54. kaiionaie divinorurn de (I^raeovia.

6ni1e1inu8 Ouranii, Rationale divinornin okLieiornrn. Krakauer Ausgabe.

55. Kaiionsie divinornin.

56. Oeeononria Kibiioruin.

6eor§Ln8 Kderu8, Oeeonoiniea öidlioruni 8anetorum. Ooion. 
^xrip. 1568.

57. vivi kpipdanii eonira oeioKinia daere868.

(ULxne, ?. xraee. 41-42.)

58. Kairo verae iireoloKiae Kra8inr koierodarni.

59. Vee1araiione8 ei drlnirone8 Kra8ini.

6V. Oe rairone eoneionandi ^ra8inr.

61. Kra8iuu8 de 8arerenda Keele8ra.

62. knckiridron inilL1r8 <^trr8iiani Kra8ini.

65. (Zuaiuor iorni Lra8inr ^nnotaironunr in novnnr Oraeenrn I^aiinurn 
1e8iarneniuin.

Die gesamten Werke des Erasmus von Beatus Rhenanus, 8 Bande, 
Basel 1540 f.

64. Kn8ebii (^ae8arien8i8 kvanxelieae dernon8ira1ione8.

Lu8e6in8 kainpliilL von Oae8area, Oeinon8tratio evanxeliea.
(^lixne, ?. §r. 22, 9.)

65. kxiravaKan1e8 de 8unrnra I'riniiaie.

66. Kader 81apnlen8i8 in Kaninnr.

/aeodn8 Kader 8tapnlen8i8, Exegetisches Werk über die paulinischen Briefe, 
pariS 1512.
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67. lortaliciuin kidei.

^Ikon8 cle 8pina (f 1469), I^ortalLtinin >1464-1
— 1711, Nr. 124: „I^ortalitinni IL6ei."

68. k^raneisei 6e Parabel 8erinone8.

69. I^reculpkii l^piseopi Üertovien8i8 Oronicoruin tomi 2.

I^recbnIIn8 epi8eopn8 Üexovien8.
Weltchronik, in 2 Teilen, Heidelberg 1Z97
(^Vattenbacb 1^ 2)8 I.).

7V. OeorKii von ^nbaltt8erinone8 Oerm. 6e Venerat. 8aerainenti.

Georg III. von Anhalt, gen. der Gottselige (f 15Z3)/ seine theolog. Schriften 
herausg. von Melanchthon, Mttenberg 1Z5Z.

71. Opera 5 Oer8oni8.

— ^obanne8 Oer8on, Opera, ?. I—III. 8traKbur^ 1488.
— 1711, Nr. 63: „I ina ?ar8 Oer8oni8."

Noch vorhanden: ?rima par8 operuin jobanni8 Oer8oni8. 1488 
(Hain* 7622).

72. * Opn8cula 6. OreKorii 5.

Ore^oriu8 ^Ia§nu8, Hoiniliae (XXII) in ^ecbielein. (^li^ne, ?. lat. 
76, 785.)

— ?0886vin: „Or6Aorin8 8uper ^ecbielein."
— 1711, Nr. 147: „Orex0rin8 8uper L^ecbielein."

73. * Vlorslia k. OreZorii 8uper Job.

(^lixne, ?. lat. 75, 509.)
— ?0886vin: ,MoraILa O. Ore^orii."
— ?ortkan Nr. 16 oder 17, s. oben S. 282.

74. L^ibri 5 vivi OreZorii lXaxianLeni.

(kliAne, ?. §r. 55—58.)

75. Opera Oreßorii l^^88eni.

(^lixne, ?. §r. 44—46.)

76. k>atri8 OuillielinL über 1 8Uper epi8tol»8 et LvanKelia expo8itione8. 

Oni1e1inn8 ?ari8ien8L8, ?08tiIIa 8nper epi8tola8 et evanxelia. üeut- 
linAen 1478 (Hein 8228).

77. 8nininaria Onilbelini.

— 1711, Nr. 164: 8uininaria 8en Lpitomata 8eptuaxin1a ()natuor
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Oapitnlornin operi8 diernin ^ntkore OniI6eimo de
Oitra dilixenter eolleeta."

Noch vorhanden:
a) Oui1ielnin8 de Oc^am, 8ninniaria 8eu epitoniata 124 Oa- 
pituloruin operi8 90 diernin. I^n§duni 1495 (Hain* 11955).
b) Herae1ide8, Heeo§nitionnin ?etri ^po8toli epi8tole Ole- 
inenti8 et ^naeleti. ?ari8ii8 1504.

78. Henrici Harp Ueoloßia in^sties.

IIenrieu8 Herp (f 1477), Hieolo^ia in^8tiea. Xöln 1558.

79. 8pecnlnin Henriei Herp.

— 1711 Nr. 127: 8peeu!nin ^nreurn ^ratri8 Henriei Herp de ?rae- 
66pti8 OLvinae Ie§i8.

Noch vorhanden: Idenrien8 Herpk, 8peen1nin anrenrn deeern 
praeeeptornrn Dei. La8e1, ^o6. Broden 1496. (Hain* 8526).

8V.* 8. Hieron^mi vita 8eripts.

81. ^ibri 4 O. Hieron^ini.

(^li§ne» ?. I. 22—50.)

82. Index in v. Hieron^mi opernin toinos.

85. * Onilkelmi ttordoeii seriptus.

Oni1e1inn8 Hordordi, Oeei8ion68 kotae Hoinanae. Oöln 1581.
— ?0886vin: „Onilielrni Hordodr deei8ion68 dnae Hotae."

84. Opera Ho8ii.

O. 8tani8lai Ho8ii Oardina1i8 Opera qnae 1raetenu8 extiternnt oin- 
nia. ^ntverpiae 1566.

85. 2 Innoeentii ?apae de eontemptn innndi.

Innoeentiu8 III. ?apa, Oe nii8eria eonditioni8 6ninanae 8ive de eon- 
ternptn innndi ILbri 5. 1468. ML^ne, ?. 1. 217, 701.)

86. Innocen1in8 de Venerabili 8aerainento.

(^lixne, ?. I. 217, 765.)

87. ?8aI1erinin ^oanni8 Osinpen8i8.

?ari5 1555.

88. Opera 5 O. ^oanni8 Okr^8O8tomi.

(^lixne, k. §r. 47—64.)
AuSg. Basel 1522, aus der Bibl. des Danttskus. S. oben Seite 294.
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89. ^oanni8 Oriedoni8.

^o6. Oriedo(en8) (f 1535). Gesamtausg. f. Schriften Löwen 1533 u. 6. 
(Harter, ^ornenelator, IV, 1070.)

— Nr. 122 (1711): „leider ^oanni8 Oriedoni8."

9V. Ouae8tione8 kvanKeliorum ^ysnni8 de lure creinita Oardinali8.

— 1711, Nr. 9H: „()u68tion68 Lvanx. tarn de teinpore qnani de 
8aneti8 ^oanni8 de 3?nrreereinata Oardinali8."

Noch vorhanden: ^so6ann68 de ^nrreereniata, ()n68tion68 evan- 
xelioruin tain de teinpore ynain de 8aneti8. (1480.)

91. 8umma de Lee1e8ia ^oanni8 de lure.

^oliann68 de ^urreereinata, 8nrnina de eee1e8ia eontra iinpn^natore8 
pote8tati8 8nlnini ^ontiüei8. Honi, 1489 (Hain'* 15730).

— 1711, Nr. 1Z9: „8ninnia de Lee!e8ia 1oanni8 de Hiure."

92. Opera I^aclantii k^irinisni.

93. Opera Onelii I^aetantii.

94. Ku8ebiu8 ^,aetantiu8.

93. L^sctaa1iu8.

96.* I^ac1sntiu8 8crip1n8.

I.uein8 Oaelin8 I^irmianu8 I^aetantia8.
(^i§ne, ?. I. I. 6-7).

Erstausgabe Subiaco 1465.

— ?088evin: „I^aetantin8."

97. (IirL8li vits.

— 1711, Nr. 132: „Vita Okri8ti."
Noch vorhanden: I^ndolpiin8 de 8ax0nia, ^leditationeg vitae 
/esn OIiri8li. ^nrnberx, ^nt. Xoberxer, 1495, 14. 8. 
(Hain 10296).

98. HiloKium aniiaae.

I .ndovien8 de ?ru88ia, ^riioxinin aniinae. I^ürnberss, ^nt. Xo- 
6erxer 1498 (Hain 10315).

Stehe oben S. 298.

99.* 8ermvne8 8aper epi8l0lsin ^lalllriae 8eripti de I^iAiLicr.

Uaitkia8 de I^ie§nit2 (t6eol. prol. in ?rax 1400), ?08tiI1a 5Nper 
epi8tola8 doininieale8. (Harter, II, 747. 1586.)

— ?0886vin: „8erinon68 8nper epi8tola8 ^lattliiae de I^ißniL."

1V0. Oictioae8 l^lauricii.
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Distinetioues Uaurieii de ^.u^lia. (Vgl. kH)rieiu8, 6L61. I^at. mediae 
et infimae aet. V 175 1.)

101. * Uerekliu explieationes super epistolas seriptus.

— ?O88eviu: „^pistolarum OomLuiealLuiu explieatio ^lediliuii."

102. ^ercklin iustruetio 8ueerdotuiu simplieiuni seriptus.

105. Uereklin 8aeraineu1ule.

104. * iVlere^ILn 8eruinues de 8unetis.

— ?O886vin: „8ermon68 NediliuLi de 8aueti8."

Siehe oben S. 288.

105. iVlissuIe anticzuum.

— 1711, Nr. 96: „Nissale Varmieuse."
(Die Geschichte des altermländischen Missale in pastoralbl. f. d. Diöz. 
Ermland 1894« Seite 72 s.)

106. Missale Roinsnuin.

107. Oeorßii lVlorßeusteru 8ermoues.

— 1711, Nr. 141: 8ermou68 Oeor^ii ^lor^eusteru." Oeorxius 
Norxeusteru Oeeretor. doetor, 8eimou68 contra oinueiu muudi 
perversi 8tatum.

108. * leider seriptus i^ieoluus de ^ru.

109. (Zuatuor partes kibliorum euin Zlossis ordinsriis.

110. I^ibri csualuor i^ieolni de ^ra Linpressi.

1711, Nr. 71: „^71'a." Nr. 155 „I^ra."
Noch vorhanden: Postille des Nikolaus von Lyra zum ganzen Neuen 
Testament. Inkunabeldruck (mit schöner Initiale).

111. ^xpositio 4-^rae super ?ropli. e1 IVIuekub.

112. ^osnnis leider praeeeptoriuni.

^okanues leider, ?raeeeptoiiuiii leZis sive expositio deealoxi. 8tra6- 
dur§ 1476 (Hain 11790).

115. Duo libri OriKenis.

Mißue, ?. §r. 11—17).

114. OrtlrodoxvKrapIüa.

Basel 1Z55.
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115. Petrus de ^quila.

?etrn8 de ^.cxnila, ()nae8tione8 in IV Iidro8 86ntentiaruin. 8peier, 
?eter Oradi (Hain 1Z24).

116. ?etri I^.eidi8 Oar1ku8iani de bonitate divins.

?etru8 (Lloinevenna) I^eiden8i8 (f 1516), Oe bonitate divina.

117. 8en1entiaruin 1extu8.

?etru8 I^omburdu8, 8ententiaruin ILdri IV. I^nrnder§, -Vnt. Lo- 
ber^er 1481 (Hain 10188).

118. * pontiüealia 6 8eripta.

— ?O886VIN.- „i^ontilieale Hoinannin."
Eln pontifikale, auf Pergament geschr., bei ?ortkan Nr. 19.

119. ?rinia8iv8 in ?an1um.

?riina8in8 (l' vor 566), In epi8tola8 d. ?auli eoninientariu8. Oolo- 
niae 1558.

120. * proniptnariuni exemploruin 8vrip1um.

— 1711, Nr. 150: „?roinpt. exeinp."

121. Opera v. ?ro8peri.

?ro8pern8 ^qnitan. ^pi8eop., Opera aeenrata vetn8tornin exeinpla- 
rinin eollatione per viro8 erndito8 reeo^nita. Ooloniae 1540.

122. k8alteriuin antiqnuni.

125. p8alteriuni 8. VI. VirKini8.

124. * ()nadraAe8imaIi8 expo8i1io 8eriptu8.

— ?0886vin: „()uadra§e8inial6 ein8dein."

125. (ZuadraKe8LinaIe.

126. 8ummula kaimundi.

— 1711, Nr. 1Z2: „8uinina Hainiundi."

Noch vorhanden:
a) 8nrninnla Ka^nanndL. Ooloniae, Ilenrie. ()nentell. 1500, 
18. juli. (Hain* 1Z710).
b) Voeadniarin8 predieantiuin per ^06. Kleiber de Oeroltr- 
liokfen.

127. * 8uinina kaiinnndi 8vripta.

— ?0886vin: „8ninina Haimnndi."
— kortiian l>Ir. 21 s. oben S< 283.
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128. panteoloAise 2.

HeiQ6ru8 de ?1818, ?aut6eol0§1a 8. 8umiua uuiver8ae t6eolo§iae. 
La8el.

— 1711, Nr. 112: „pautkeoloxiae I Ina ?ar8. Nr. 27: „?autolo§iae II 
da par8."

129. ^osnuis keuckliu de arte Oabalistres.

^o6. Heuckliu, De arte eaba11L8tiea. Ha§euau 1517.

150. Ureoloxica kibliotkecs.

^n§e1o Iloeea, 3L6Iiot6eeae tlreolox. et 8eripturaÜ8 epitowe. 2 Bände. 
Rom 1594-

151. ^aeobi 8adoleti in ?salinuin 95.

Iakobus Sadoleto, Kardinal (f 1547). Gesamtausgabe seiner 
Schriften (unvollst.) Verona 1757/8 in 4 Bd.

152. Duo libri D. 8coti super sententias.

Duu8 8eotu8, 8eriptum Lu quatuor 1i6ro8 86uteutiaruru. Veuedis 
1477 (Hain* 6416).

— 1711, Nr. 4: ,,^ertiu8 8eripti oxouieu8i8 doetori8 8ubtLIi8 k'ratrix 
^oauui8 Duus 8eoti Ordiui8 Muorum 8uper 8euteutLa8."

155. Opera I^ueae -Vuuaei.

D ^uuaei 8eueei Opera.
S. oben Seite 280. 281.

154 . ^nnotstiones ad 8erinoues.

155 .* 8ermouuiu Doiuiuicaliuin über seriptus.

156. 8erinoues tkesauri novi.

8erruou68 t6e8auri de tempore. ^r^eutiuae 1487. 8ermou68
de 8aueti8. ^r§eutiuae 1488.

— 1711, Nr. 137: „8erm0ue8 t6e8auri uovi."

l57. 8iniou de Osssis.

8imou de Oa88ia, Lxpositio 8uper toturn eorpus ^vauxelioruiu, 
(Haiu* 4557).

— 1711, Nr. 41: „8^mou de Oas8ia 8uper totuin Oorpu8 I^vau- 
§eIiorUm.

158. 8peeuluin exeinploruin.

— 1711, Nr. 177: „8peeuluiu exeiuploruiu omuibus OIirL8lieo1i8 
ete. Lu kolio."
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Noch vorhanden: 8peeuluin exeinploruin oinnidus diristieoli« 
8alubriter in8pieienduin ut exemplis diseant di8eip1inam. 
8tra6burA 1495, die 8. Lardarae (I4ain* 14919).

159. 8Iotani Homiliae.

— 1711, Nr. 167: „HoinLILaruin O. ^oanni8 81otani Oekken8i8 Hieo- 
1oAiae ?rok688ori8."

Noch vorhanden: ^okanne8 81otanu8 Oekk6N8L8, Homiliarium 
de prneeipui'8 in^8terii8 divinae inearnationi8 ei Iiuinanae 
redeinp1ioni8 ae 8aluti8. I^ibri ire8. Ooloniae 1557.

140. * Hbula noinbilium quae8tionum seripius.

141. Idbri duo ^ertuliani.

(^IAN6, ?. I. 1—2.)

142. Duo lom: 8. Hieodoreti.

MiAne, ?. ^r. 80—84.)

145. Hieodoreti ^piscopi keruni 8ee1e8ia8tiearum likri 5.

(^liAne, ?. Ar. 82, 881.)

144. Hieoioßia naturali8.

ItieoloAia naiurali8. I^ürnberA 1502.
— 1711, Nr. 1^7: „HieoloAia ^a1urali8."

145. * HieoIoZia 8vripta 8ine aulkore.

146. Hieopkiiavtu8 in aliquot kropketa8.

Theophylaktus, Erzbtschof von Achrida (fett c. 1078), Kommentare zur Hl. Schrift.

147. Idbri 4 8. Hioinae de -^quina8.

— 1711, Nr. 57: „8. Ikoinae 8uin. eontr. Aent. ^nAeliei Doetori8." 
Noch vorhanden:
a) Hroinn8 de ^Vquino, 8uinina eontra AentL1e8. ^Arippinae. 
I4enr. ()uentell 1501.
b) Ders., 8uininn de veritate. Oo1n 1499 (14ain 1421). Exlibris 
des Dantiskus, Vorbes. Ioh. Langhannig, der es 1Z41 tauschte.

148. Opu8cu1a O. Uroinae.

— 1711/ Nr. 16Z: ()uae8iion68 di8putatae ^NAeliei Doetoris 8. Hio- 
rnae ^.quinai."

Noch vorhanden: Hiorna8 de ^quino, ()uae8iion68 di8puiatae 
Inkunabel. Exlibris und Vorbes. wie vor.

149. v. Hioinae eatena aurea.
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Uromas de ^c;uiuo, Oateua auroa sive Ooutiuuum in quattuor 
evanxelistas. Hom 1470 (Hain 1550).

15V. Uromas super -^p1m.

— 1711, Nr. 139: „Uromas super ^postolum."
Noch vorhanden: Uromas do ^quiuo, In d. ?auli ^postoli 
epistolas eommeutaria. ?aris 1552. Ferner: Uromas äe 
^Vquiuo, Oommeutaria in omnes epistotas b. ?auli apostoli. 
Lasel 1495, 16. Oet.

151. ^ 8aneti Uromae seeuuda seeundae seriptus.

Uromas d6 ^^uiuo, 8umma tlreolo^iae partis seeundae pars seeuuda. 
— ?oss6vru: „O. Uromae 86euuda 8eeuuclae."

152. Hbula omnium operum O. ^omae.

— ?ortiiau i^r. 24, s. oben S. 284.

155. veereta ^rideulinL eoueilii 2 partes.

154. (^oueilium I'rideuliuum.

155. OeorKii Vieelri epistolae.

Oeor§iu8 Vieeliu8, ?O8ti1Ia Irox 68t euarratio 6pi8tolarum ot evau- 
xoliorum de temporo et de 8aueti8. Oolouiae 1555.

156. Oeorßii Vicelii de Luelrarislia.

157. leider Zermauieus Vicelii.

158. HaZioloKLUm Oeorßii ViZelii.

6eor§. VLo6lLu8, Homiliatieum opu8. postillen oder Predigtbuch über 
die Episteln und Evangelien, von Advent bis auf Ostern. Leipzig 1537.

159. ^OeorKii Vieelii lVletkodus (^oncordrae I^eelesiae.

Georg Witzel (f 1573). Sammetausgabe seiner Schriften Köln 1559/62 in 
3 Bänden.

16V. Vineentii speeuli moralis I'om. 4.

Viue6utiu8 36l1ova66U8i8, 8peeulum moralo. i>iürulr6r§, ^utou 
Xolrer^or 1485, 6. 2. (Vouilliemo, Louu 1205).

— 1711, Nr. 16: „Viueeutir 8poeulari8 II da par8." Nr. 78: „8pe- 
eulum Viueeutii moralo."

161. k^orma VisitatrouLS OerL et populi eivitatis Oolouieusis.
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162. 8ane1oram leZeadae.

165. D. ^odoei WLIlicdii in epistolas ?au1i ad Hmot. eoinnienlarLa.

Stehe oben S. 298.

164. Tacdariae Odr^80poII1ani cle Ooneordia LvanKe1i8laram.

2adraria8 Odr^8opolita, Dnnm ex qnattuor seu OoneordautLa evan- 
xeliorarn. 8tra6dur^ 1475 (Hain 5025).

II. Hisloriei.
165. * ^eKiäii komani 8eriptu8.

^e§idiu8 Oolamna 8. Komanii8 (f 1516).
— ?0886vin: „^e^L6Lii8 KomnQU8 de KeAiiaLne ?rLneipuin." 
(Vgl. O. Günther: ^8. Nar. 1^. 155.)

166. * ^lexandr! vita 8eripta.

— ?088evin: „^.lexandri vita et variae di8toriae 8imul."
(Vgl. Franz Kampers, Alexander der Große und die Idee des Welt- 
tmpertums tn Prophette und Sage. Fretburg 1901.
Unten Nr. 218. (). 0arUu8, bli8toria ^lexandri XlaAni.)

167. Alexander ad -VIexandro Kenialium dierum libri 6.

^lexaadri de ^lexandro Lnri8perL1i ^eapolitani Oenialinm dierum. 
Odin 1559.

168. ^inerdae1iu8 de ^nima.

Vitu8 ^.nierdacd (f 1577), De aniina. öa8el 1541.

169. Opera ^nKeli politiani.

^nsselo ?oli2iaiio, Opera. Venedig 1498.

170. ^nKliea di8toria.

Basel 1553.

171. ^pdrodi8aei krodleinata.

— 1711, Nr. 77: „?rodlemata Oeor^ii Valle."

Noch vorhanden:

a) Alexander ^pdrodi8eu8, ?rod1einata, per Oeor§ium Vallam 
in latinnnr eoaver8a. ^.ri8tote1i8 . prodlemata . ?Iu- 
tar^L prodleinata Venedig 1488, 5. 1. (Hain* 658).
d) XLcdo ?olentonu8, ^rxuinenta XII 8uper aliquot Lnvee- 
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tivi8 et orationibu8 Oieeroni8 ad ^aeodnin ^Iverotum. Ve
nedig 1477, 4 I^on. ^nnii.
Exlibris des Joh. Danttskus.

172. ^pianu8.

Noch vorhanden:
a) ?etrn8 ^piann8 et 8arl6o1oniaeu8 ^mantiu8, In8eriptione8 
8aero8anetae vetn8tati8. In§ol8tadt 1534.
d) Alexander de Alexandre, Oeniatinin diernni. Oöln 15)9.
Auf dem Deckel Exlibris des Danttskus von 1539 und die Jahr- 
zahl deS Einbandes 1539.

173. ^pianus ^Iexandrinu8 de delli8 eivilib.

^ppianu8, Oe beI1i8 eivi1ibu8 rornani8, latine a ?. Oandido Oeeem- 
drio. Vene^ia 1477 (Hain* 1307).

174. OelUi -^pieii de re eulinaria.

Basel 1541.

175. ^pu1eiu8.

Ausgabe der Opera: Vieen^a 1488 (Hain* 1316).

176. 81epksni ^quaei in klinLL coininentaria.

8tepttann8 ^.quaen8, In ?1Lnii 6i8t0riain naturaleni. ?ari8 1530.

177. ^Vri8topttanL8 eomediae.

Vene^ia 1498 (Hain* 1656).

178. ^eltiiea ^r!8toteli8.

— 1711, Nr. 14Z: „Ltttiea ^ri8loteIL8."

179. krobleinüts ^ri8lo1e1i8.

Oöln nach 1500 (Hain* 1727).

18V. ^ri8to1e1i8 de kolitia oeeonoinics.

^ri8lo1ele8, Lt6Lea, politiea et oeeonoiniea, Leonardo ^retino inier- 
prete. 8traÜdnr§ (Hain* 1762).

181. ^rL8loteIe8 de üniinalibu8.

^ri8to1el68, Oe natnra aninialiuin (Hain* 1698).

182. I^oKica -^rnoldi.

? LartIroIoina6U8 _^.rno!di (f 1532 in Würzburg).
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185. Ora1ione8 de 8tudii8 Ü8lronoiniei8.

184. ^utiu8 6e11Lu8.

^u1n8 Oe1Iin8, ^oetes ^.ttieae. Vene^ia 1500 (Hain 7527).

185. k'. 8apti8ls 1V1an1uanu8 koets.

Von lhm z. B. De patientia aurei lidri tres. Läse! 1499 (Hain 2407).

186. 8artlioloinaeu8 -^nKlieu8 de proprietate rernin.

Noch vorhanden: Lait6oIoina6N8 ^nxiieu8 de Olanvilla, Oe 
proprietatLbn8 rernin. KiirnderA, ^nt. Xoberxer, 1485 
(Hain^ 2505). Vorbesitzer: /o6. ^lerlLer.

187. 8edae kre8b^1eri de teinporuin ratione.

(^li^ne, ?atr. I. 90, 295.)

188. Uodu8 epi8tolandi 8ero1di 8enonien8i8.

1711, Nr. Z4: ,,^1odn8 Lpi8tolandi ?6LILppi 8eroa1di 8o-
nonien8i8" — nach 16)5 eingestellt und noch vorhanden:

a) ?6ilippn8 8eroa1dn8, Opu8eula. Lononiae 1502, 50. jnni.
d) LartIi0lorna6N8 Oolonien8i8 I^oeta, ^pi8tola in^1Iio1o§iea.
Ven6tii8 1505, 24. ^an.
Besitz: 1. Hioina8 I^on§n8 de Hioren. 2. ^ntonin8 ?rodinau. 
5. ^oiiann68 Loianeeici 1665.

189. LIondn8.

L1ondu8 I^Iavin8 I^orIiv6N8i8, Koma in8taurata. (Hain^ 5242), und 
andere Werke.

19V. OenealoZia koeatii.

Loeaeeio, Oenealo^iae deornin Ii6ri XV et Ii6er de rnontidn8, 8^Ivi8 
eti. Vene^ia 1497 (Hain* 5524).

191. 1NPPU8 8randeILnu8.

^nrelio 8rando1ini gen. Lippo ls 1497 in Rom).

192. ^oadüinu8 0ainerar1u8 de O8tent.

^oadiiin 0ainerariu8 (f1Z74 in Leipzig), ve O8tenti8 lidri II. ^on 1589.

195. ^1. -^ntonii Oooei tomi 2.



322 Die Bibliothek der Burg Heilsberg.

Uaren8 ^.ntoniu8 8n6e11ieu8 Ooeeiu8, Oeead68 rernin venetarum IV. 
Venedig 1487 (Hain* 140Z5).

194. (Ironien ^oanni8 Oarion Deutsch.

Oiironien durch Ua§i8trum Polinn Onrion. Wittenberg (1Z32).
(Vgl. Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte 1 p. 479 ff.)

195. Oronies Oarioni8 4.

(4 — L6itio prineep8 ^1552^ in quarto?)

196. Lieeiio ei eoronaiio (Paroli V.

197. Oailiolieon.

— 1711, Nr. 68: „Oatkolieon."
Exegetisches Hilfsmittel zur Bibel, verf. von LuIIei, gedr. 
Nainr 1460.

198. (^ebeii8 bUruln.

(^66eti8 tadnln. VenetÜ8 e. 1500 (Iiuin 4821).

199. Oenio Novell«.

Oent nouvell68. (15. Jahrh.?) (Hain^ 11911).

20V. (Ironien de neiaie niundi.

— 1711, Nr. 162: „O6ronieon nnt ke^^truin linju8 operi8 lidri 
O6ronienrnm euni ü^uri8 et 1inutzinidu8 ud initio ^luncli."
(kecln Ven6rn6ili8, Olironieon 8. de 6 netnti^. ninndi. ?)

201. (^kroniea Hollandiae.

202. (Ironien ?olonorum.

20Z. (Ironien kolonornin.

Siehe oben Seite 279.

204. Kpi8iolaruin Oeeroni8 1ib. 15 in nno.

205. Oküeia (I^ieeioni8.

Oieero de oküeii8 lidii lll euin interpretutione ^etri lV1ni8i I.ori 
vuin 1485 (Hain 5269).
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206. * 1uIIiu8 äe oralere.

— ?0886vin: „Oeero äe Oratore."
— ?ort6an Nr. 11 s. oben S 281.

207. * Orationes Oieeroni8 8eripiae 8eeunäi ei ieriii.

208. * Oraiione8 Oieeroni8 8eripiae.

— ?or16an Nr. 12, 1), 14, s. oben S. 282.

209. Oieeroni8 Opera ei inoralia.

Opera oinnia. Uilano 1498 (Hain — Oop. 5056).

210. Oieeroni8 Reikoriea.

211. Oküeia Oieeroni8, Oe ainieiiia ei 8eneeinie.

212. 1u8eu1anaruin quae8iione8, Ora1ione8 Oieeroni8.

215. Ooäri opn8en1uin.

^ntoniu8 IIreen8 Ooäru8, Oration68. Venedig 1506 (Hain* 16100). 
— 1711, Nr. 1)4: ,,^ntoniu8 Oodrn8."

214 . Oo1uine11a Varro.

Oolumella, Oe enltnra Iiortorum libri XI eum eoinin. ^nlii ?oniponii 
I^ortnnali. (Hain 5500).

215 .* I^ieolai Oopernici 8eripia.

216. -^Ibertu8 Oraneiu8.

Vandalia. Oolon. 1519 u. a. Schriften.

217. * Oonira crueikero8 liber 8eripiu8.

— ?088evin: „1raeiatu8 )sa§6lIonL8 contra Orueikero8."
— kortkan Nr. 9 s. oben S. 279.

218. * ^eia eum erueikeri8 8cripis.

219. (). Our1iu8.

<)uLii1u8 Ourtiu8 Hnlu8, Hi8toria ^.lexanärL ^laxni. Verona 1491 
(Hain 5884).

220. Ouriin8.

()uintn8 Onrtiu8 Hnku8.

221. Lin alt äeni8(lL budi.

222. ^e1koäu8 Epitome in Oialeeiie.
22
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225. Vioäoru8 8ieulu8.

224. DLo6oru8 8LeuIii8.

Oio^orus 8ieu1u8, Lidliotlieea 86u IiL8toriarum pri86cLrum libri XI.
Bologna 1472 (Hain 6188).

225. Dion^8iu8 Haliearna88.

DLon^8iu8 Ha1iearnL886U8, ^ntiquitatum romLnarum lidri X. 1arvi8ii 
1480 (Hain* 6259).

226. 81eplianu8 Dole1u8 6e linKua latina.

8t6p1rLQU8 Dol6tii8, ?6ra868 et kormulae linxnae latinae 6l6§LQtioi68. 
^rxentorati 1585.

227. k^ra8ini eolloquioiuin lib. 5.

228. ^iü8inu8 äe eopia verborum.

229. Kia8ini RoteroäaniL iVloiia.

25V. ^ra8ini nuetuarium 8el6e1niinn epr8loIaLuin.

251. ^uliu8 k"Lriniu8.

^uliu8 I^irmieu8 Nat6rnu8, De NLtivitati6u8. V6uedi§ 1497 (UnLn^ 
7121).

252. I?Iavin8 VeKe1!ii8.

^Iaviu8 H.6Qatu8 V6§6tiu8, ^Pitoni6 clo r6 inilitai'i. ?arina 1480 
(Hain* 11905151).

255. OeoKrsplüa I?ranei8ei.

254. I^ianei8eu8 iVlal8aiiu8.

255. IHanxi8eu8 iXiKer tle niodo 6pi8l0lanäi.

Hain* 11861.
— 1711, Nr. 1Z6: ,,^rLiiei8eu8 i^i§6r i^loäo Lpi8tolan6i.'

256. Lap1i8ta I^ulK08U8.

Lapti8ta I^u1^O8U8, ^nt6i08. ^tailaiicl 1496 (Hain 7595).

257. O68ta Roinanoruin.

^u§8dur§ (Hain* 7759).

258. leider Kraee0la1inu8.

259. ^ kru88iae Ki8toria6 äuo tomi.

— ?0886vin: „?ru88iecl6 6i8torLa6 866UQäu8 ^OMU8."
— ?ortlian Nr. 7 s. oben S. 279.
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24V. (^nnteru8 de k^riderieo primo iinperatore.

241. 0un1eru8 ?oeta.

Onnt6eru8 ?oeta, Oe redu8 §68ti8 I^rideriei Imperators. (^li^ne, 
?atr. 1at. 212, 255.)

242. Hadrianu8.

^6rianu8 Oart6u8ien8i8, leider cle remedii8 utrin8qne kortunae, pro- 
8perae et adver8ae. I^ouvain e. 1485 (Hain 95).

245. ^eZe8ippU8.

He§68ippu8 (^^68IPPU8), Oe bello ludaieo vel Oe exeidio nrbi8 
Kiero8o1^mitanae. (Über dlesen angeblichen Hegesippus und die Schrift 
Mi^ne, ?. 1. 15 1961> s. 6. Lareille im Dietionnaire de Hieo1o§ie 
eatlmliqne Vaeant, tom. 16. 2. Partie eol. 2121. — Ein Exemplar 
war angefügt der Hdschr. ^ae. de Oolumna, Oe praero§. Horn. Imp., bei 
?ort6an Nr. 18.

244. Os8tiKatione8 Hermolai in plininm.

Hermo1an8 Lar6aru8 (4 1495).

245. tlerodiani Hi8loria.

Herodianu8, Idi8toriae romanae libri Vlil. kom 1495. (Hain 8466).

246. Horatiu8.

247. ^ ^oeodu8 (üolumna 8Ieidanu8.

— ?O886vin: ,MemoraIe ^aeobitae Oard. de Oolumna. De prae- 
ro^ativa Homani imperii." (Die beiden durch Punkt geschiedenen Titel 
bezeichnen ein Werk.)

248. ^oeobu8 HlieeIIn8 de re inetrie».

^aeobn8 ^1ieyI1n8 (^lol86e^m), Oe re metriea libri tre8. I^ranlc- 
Inrt 1559.

249. (^Iironieornin 8npplenientuin.

— 1711, Nr. 136: „Okroniea 8upplementum."
Noch vorhanden ein mit eingeklebtem Wappen des Bischofs Stephan 
Wydzga, 16Z9—1679, versehenes (Wappen ^a8tr2ediee mit Bischofs
hut und den Buchstaben j. 8. ^V. v. 6. 6. l^. ??. ?. 1^0.
?.), und daher wohl von ihm herrührendes, also nach 1633 einge
stelltes Werk: ^aeodn8 ?6ilippn8 öer^omen8i8, 8upp1ementum 
clironiearum. Venetii8, öernardin. de Lena1ii8, 1486, 5. Oee.

25V. ^aeobu8 8ado1etu8.

(s 1547) Gesamtausg. Verona 1737. 1738.
22*
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251. l^oindaräiea IÜ8toria.

^aeo6u8 6e Vora^ine, I^e§en6a aurea Live 6i8toria Ioin6ar6iea. 
Lasel 1486.

252. ^oackiini l>4i8nLKerL opn8enla.

255. ^oac^iiini keriorii anno1a1ione8 et loei iuiL8 eominune8.

a) ^oac1iiinn8 ?erionin8, ^nnotatione8 in onin68 I^ivii eoneione8. 
?ari8 1552.
b) I^oei iuri8 eorninnn68.

254. (Üoininuniloquiuin oollalionum ^oanni8 OaI1en8i8.

^o6anni8 Oalen8i8 Ooniinnniloquiuin. (Hain 7440 kk.)

255. ^0NNNL8 ?iei Niranäulae.

^oanni8 ?Lei ^liran6nlae oninia Opera. ?ari8 1517.

256. ^oanni8 keß. Vlirsnäer.

^oiiann68 Hetzioinontann8, Oalenäarinrn. ^.n§8bur§ 1492 (Hain* 
15781).

257. * kolierste^

^ok. 8aIi8der6N8i8, ?olieratieu8 86n leider 6e nu§i8 erueialiuin 
et V68ti§ii8 pliilo8oplioruin. LrnxeI1e8, I^ratre8 vitae eorninuni8. 
Main* 9450).

— ?0886vin: ?ol^eratu8 6e ennadili8 et V68ti§ii8 ?6ilo8opiiornin.

258. Ortkoßrapliia ^oanni8 ^ortelii.

^solrann68 1orteIILu8 ^retinn8, Ooininentariornin §raniina1ieoruin 6e 
ortkotzrapiiia 6ietionuin 6 §raeei8 traetaruin opn8. Veneria 1488.

259. i^1avia8.

260. ^O8epku8 IVla1Iia1La8 äe bello ^uäsieo.

^Iavin8 ^O86pliu8, Hi8toria 6e antiquitate et 6e Lnäaieo bello. 
I^iibeck e. 1475 (Hain-Oop. 9450).

261. ?an1n8 ^oviu8.

Paulus Jovtus (f 1552), Gesamtausg. Basel 1549/61.

262. * leider I1aILcu8 8eriptu8.

265.* I^aurentiu8 äe vero bono.

I^anrentiu8 Valla, Oe vero dono libri III. i^ovanii 1485.
— ?0886vin: „I^aurentii Holiciii cle vero 6ono."
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264. I^exieon Zraeeolatinuin.

265. Dietionarinin Kiaeeolatinuin.

Vene6i§, ^16us 1497.?

266. H1u8 I^ivius euin epitomis.

267. I^ueianu8 ?ki1o8opliu8.

I^neianu8, De vitis p6i1o8op1iornni oinni8 §eneri8 8ee1aiuin^ue vari- 
nrum. I^eip^i^ 1^99 (Hain 10266).

— 1711, Nr. 8Z: „I^neianu8".

268. 1^ueianu8 6e veii8 naLrati0nibu8.

I^neiann8 8ani08a1en8i8, De veri8 narrationidu8. Neapel 1475 
l^Iain 10259).

269. Lpitoine I^ueeii k^lori.

I^neiu8 ^Vnnaen8 I^1orn8, Lpitoine reruin Hornanarnin. 8iena e. 1490 
7201).

27V. IVlarKartta ?kilo8opkiea.

271. ^pi8tolae lVlnrii kkLIelpkL.

^o6anne8 Nnriu8 ?6i1elp6n8, I^ovuin Lpi8to1ariuin. Loloxna 1489 
12977).

272. l^ronica konlLkieum.

^lartiii von Iroppnn, gen. ^1ar1inn8 ?olonn8, Oronien 8nininornrn 
?on1L6euin Iinperatorninque ae 6e VII aetatibu8 niunäi. ^nrin 1477.

275. Hlaxiini liri 8ermone8.

^1axiinn8 1anrinen8i8, 116 8erinon68. (^li^ne, ?. lat. 57, 529).

274. k^pi8lu1a lVlaxiini kliil08oplii.

^pi8to1ae. (^li§ne, ?. 1at. 57, 921.)

275. Dialeeticn Ne'LlncjitIionj8.

?IiiIippu8 ^lelanditlion, De äialeetien 1ibrL csuatuor. VLIein- 
ber§ae 1527.

276. Dialeetica !VleIsnc1i1oni8.

277. I>1ickael 8cotu8.

^licliael 8eotn8 (^8tro1o§n8), leider ?6^8ionorniae (Hain 14542).

278. kol^antken.

— 1711, Nr. 1ZZ: „Opn8 ?ol^ant6ea."
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Noch vorhanden: ?ol^antttea per Ooininienin Tannin Xlira- 
dellinm. 3a8ileae 1512.

279. Historia ?^ieepkori.

I^ieep6orn8 OaIIi8tu8 (14. Iahrhdt.), Hi8toria. 1555. (Iöcher, Allgemeines 
Gelehrtenlexikon. 4 Teile. Leipzig 1750. 51. III, 895.)

28V. (^ornueopia ^oannis Oan1i8ei.

I^ieolan8 ?erottn8, Hi68aurn8 eornneopiae et ttorti ^Vdonidi8. Ve- 
netii8 1496.

S. oben S. 295.

281." leider 8erip1n8 de rebu8 orientalibu8.

— ?O886vin: „Oe redu8 orientalidu8."

282. Otto ?kri8inAen8i8.

Otto Bischof von Freising (f 1158). Ausg. in Uon. Oerin. Iii8t., 8eript. XX.

285. Ovidiu8.

284. (^Iironiea ?antaieoni8.

IIenrien8 ?antaleon, Olirono^rapttia. öa8el 1551.

285. * k?ranei8eu8 petrardlia I^auren1iu8 ?oeta.

IHanei8eu8 ?etrarea ^aureatu8 ?oeta, ()uornndain e1ari88iinor. 6er- 
onni ep^tlieina.

— ?0886vin: ,,^ranei8en8 ?etrar<4ia de viri8 i1Iu8tribu8."
— ?or1IiaQ Nr. 1Z s. oben Seite 282.

286* k>aneL8eii8 ?etrarcka.

— ?0886vin: ,,^ranel8 ?etrardi. de vita 8olitaria." S. oben Seite 2?9«

287.* L1e8en8i8 8«rip1u8.

?etrii8 IZ1686N8L8, Lpi8lolae. Kruxe1le8 e. 1480 (Hain 5240).

288. (Üre8een1iu8 de aKrieuItura.

?etru8 de Ore8eentii8, Opn8 ruraliuin eoniinodoruin. 8tra66ur^ 1486 
(Hain* 5851).

289. ketru8 Orini1u8.

?etrn8 de Oi68eentii8?

290. ?etrn8 de Vinei8

Oietainina. S. oben Seite 290.
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291. pliilo de antic;ui1a1e.

P6ilo Indaeus, Opera. Lasileae 1554. (Der Titel ist von späterer oder 
anderer Hand in dem Katalog nachgetragen.)

292 Pindaru8.

295. Platina Oreinen8i8.

294. Duo likri Platina? de Viti8 ae K?8ti8 pvntikenin.

Vitae pontitieuin. Venedig 1479 (Hain * 15045).

295. Platina 6? lion?8ta voluptate.

Platina, Oe Iionesta voluptate. 3olo§na 1499 (Hain^ 15056).

296. Opera Platoni8.

plato, Opera; Oatine a Narsilio pieino. pars I — ll. ploren^. 
vor 1494? (I4ain* 15069).

297. Oaiu8 Pliniu8 de rernin natura.

Oaius plinius 8eeundus, Ilistoria natnralis. ponia 1475 (I4ain 15090).

298. I^pi8tolae Oaii plinii iuniori8.

Oaius plinins 8ecundus, ppistolae. kolo^na 1498 (plain^ 15115).

299. Oai»8 plinins de Iii8toria inundi.

500. leider 8eeundu8 Oaii plinii de inundi Ki8t0ria.

Noch vorhanden: O. plinii 8eeundi Ilistoria innndi denuo 
einendata. Lasel 1555. Borbesitzer: Uidiael Hieron^nrus 
Olsner. — Andreas pawlo^vslri PO. — U. Andreas l"6robald.

501. plotinus.

plotinus, Opera a ^larsilio pieino latine reddita. ploren^ 1492 
(Ilain" 15121).

502. plutarelius de edueendis liberis.

505. poliodorus.

pol^dorus Ver^ilius (f 1555), Idistoria an^lieana.
(^öc^er, S. 1532.)

504. politia literaria.

505. Pol>biu8.

pol^dius, plistoriarnin lidri V. poin 1475 (Hain^ 15 246) u. a. Schriften.

506. Proeopin8.

Prokoptus von Cäsarea (f nach 562). Gesamtausg. im Bonner Oorpus 1833/8.
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507.* kru88ise, i>Ia880viae ei aliaruin 8eripia.

508. kroce88U8 kru88iae.

— 1711, Nr. 75: „?roe688U8 ^ru88iae." S. oben Seite 290.

509. P1oleineu8.

OIaudin8 ?toIeina6U8, Oo8rno^rapbia, latine interprete ^ae. ^n^elo.
Vieenra 1475 (Hain* 15556) oder:

Vlaxnae eon8trnetioni8 libri XIII. Venetii8 1528. üiber quadri- 
partiti. Venet. 1519.

51V. ^bureiri kadxae.

Vlubaniined Üba268, ÜLber nonn8 ad ^1rnan8orein. Venedig 1490. 
(Hain* 15896).

511. leider de aeeeniibu8.

^sob. üencblin, De aeeentibu8 et ortbo^rapbia ün^nae bebraieae. 
Ha^enan 1518.

512. ka8eieuln8 ieinporuin.

515. I?a8eienlu8 ieinpornm.

^Verner Holevindc, I^L8eLenIn8 teinporuin onine8 antiquoruin cbroniea8 
eollip1eeten8. Ooln 1479 (Hain* 6925).

514.* Hi8ioria Leele8ia8iica.

— ?0886vin: „Lee1e8La8tiea Hi8torja Unkkini ?i68b^teri."

515. 8abe11ici ab nrbe eonäiio parte8 6uae.

^1aren8 ^ntoniu8 Ooeeu8 8abeIIien8, i^nnea3e8 ab orbe eon3ito aä 
inelinationein irnpeiii roinani. VeneäL§ 1498 (Hain* 14055).

516. ^oaebiini 8(^LI1eri 6e pe8ie kriianniea.

^oacb. 8cbL11ei, Oe p68te Lritanniea. La8el 1551.

517. <^a1ba1oKU8 8cripi0ruin Leele8ia8iieoruin.

518.* 8eneea 8eripin8.

— ?0886vin: „8en6eae über de qn68tionibu8 naturalibn8."
S. oben S 281.

519. 8L1vin8.

— 8LIin8 Italien^ ?nnieornin libri XVII. Vene^ia 1485 (Hain* 14759).

520. 8Ieidann8.

^obann68 81eidann8, Oe qnatnor 8nnnni8 Linx)6rLi8 libri tre8. He1- 
ine8tadii 1599.
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521. Ltalius.

?ublin8 ?apinin8 8tatiu8, Opera. Vene^ia 1485 (Hain* 14976).

522. ^uKU8tinn8 81endiiu8.

Augustin Steuchus (f 1549). Gesamtausg. Parts 1578 und Venedig 1Z91.

525. 81rabonL8 KeoKrapkis.

8trako, Oeo§rap6iae libri XVI. Vene^ia 1472 (Hain* 15087).

524.* Oe rebu8 8ue6oruin et OotHiorum liber 8vriptu8.

— ?0886vin: "Oe redn8 8netiei8 et Oot6iei8."

525. 8uetouLu8 cuin eoininentarii8 8eroa16i.

8uetonin8, Vitae XII eae8arnin euin eoinnient. .Vntonii 8abe11iei et 
?6i1ippi 3eroaI6i. Veneria 1496 (Hain* 15128).

526. 8uetoniu8.

^27. 8ulpitiu8.

^o6anne8 8u1pitin8 Verulann8, Oarmen iuvenile. Oeventer vor 1Z00? 
OpU8 Araniinatieuin. Veneria (Hain 15159, 15140?).

528. 1emi8tu8.

1kerni8tin8, ?arapkra8i8 in po8teriora ^ri8toteli8. 1arvi8ii 1481 
(Ilain^ 15465).

529. ^erentiu8.

1erentin8, Oonioeäiae. Vene^ia 1482 (Hain* 15411).

55V. le^verdanck IÜ8toria.

Die e6r vnä inannlicke Uraten äe8 He16en l'eweräanclL. 
^ranldnrt 1555.

551. HKeopIirs8lu8,

16e0plira8tu8 ?araeel8N8 (f 1541). Ausg. Basel 1Z89.

552. Hbulu8, Oatulu8, kropertiu8.

H6u11u8, OatuI1u8, ?ropertin8, Oarinina enin eonnnentarii8. Ve- 
N62ia 1500 (Hain* 4766).

555. I^oKica 8. Hioinae.

16oniL8 äe ^qnino, I^otziea. Leipzig, nicht nach 1491 (Hain* 1489).

^54. ^oa<^imn8 Va6ianu8.

Vadians Briefwechsel 1Z08/40, hrsg. von Arbenz u. Hartmann, 5 Bde. 
1890/1903.
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555. Varia Opera eatbolica et baeretica.

556. Vellei katereuli bi8toria Roinaus.

Vell6iu8 ?atereulu8, Hi8totia Komaua. 8a3el 1520.

557. VirKi1iu8.

558. b-uäuviei Vivi8 ketbories.

^obauu68 I^udovieu8 Viv68 (f 1540), Oe ratione dieenäi. I^ovauLL 
1555.

559. Vokabularium.

540. Vocabu1ariu8.

Ouariuu8 Veroueu8i8, Voeabulariu8 brevilociuu8. ^rxeutine 1491.?

541. Aoäiaeus vitae.

III. Purist««.

542. ^bba8 8uper Oeeretale8.

^ieolau8 (de ^ude8cbi) ?auorniitauu8, I^eetura 8uper quiuc^ue 1ibro8 
äeeretaliuiu. La8el 1477 (Haiu^ 12509).
(Wohl nicht der ^bba8 auti^uu8, sondern IVLe0lau8 de ^ude8cbi8, gen. 
^Vbba8 8ieulu8 oder ?auoriuitauu8).
(Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Lanonischen Rechts II, 
312). 8tutt§art 1877.

545. kars priina -Vbka1i8 euin 8upp1etionibu8 ^ntonii de Lutrio.

— 1711, Nr. 92: ,,^bba8 8uper I ino Oeeretaliuin."

544. kriiua pars -^bbatis 8uper 2 vecretal.

— 1711, Nr. 28: „I ma ?ar8 /Vbbati8 8uper II do Deeretaliuin euiu 
ap08liIIi8 utriu8<;u6."

Noch vorhanden: ?auormitauu8 8uper 8eeuucla parte priiui 
äeeretalium. Inkunabel.

545. -^bbas 8uper 5 Oecretal.

— 1711, Nr. 8: ,,^bba8 8uper tertio Deeretalium eum ^pO8tiIIi8 
utriu8(iue ^uri8. Ouiu ?rivil6§io." oder Nr. 102: ,,^bba8 8uper 5 
et 4."

Noch vorhanden: I^eetura ^bbati8 8^euIL ?auormitaui 8uper 
tertio Oeeretalium I^u§äuuL 1520, uieu86 NaLo 8uper 
quarto et quiuto deeretaliuin. I^u§äuui 1520, iueu86 ^uuio. 
Mit einem Exlibris: Wappen Ha^vie? und W. Oärowae und 8.8.0.0.
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>46.* Flores.

^Leolau8 (äe lu^esc^is) ?anormitauu8, k4ore8 iuri8 utiiu8^ue.
— ?O88eviu: „i^1oru8 6e lortuua utriu8que ^uri8."

347. ^Iciaius aä reseripta priueipum.

348. keseripia krineipum ^leiaii.

— 1711, ZIr. 9: „O. ^udreae ^leiati ^ur. Oou8. OIarl88imi aä re8- 
eripta ?riueipum Oommeutarii. NariL 8alomoui8" und Nr. 5Z: 
O. ^Vuäreae ^leeati a6 Heseripta ?riueipum Ooinmeutarii.

Noch vorhanden:
a) ^u6rea8 ^leiatu8, re8eripta priueipum eommeutarii. 
1531.
d) ^Iariu8 8alomou ^Iderti8dni8, In lidrum ?an3eetarum 
^ur. Oiv. Oommeutarioli. 3a8el 1530. Bolde Werke sind 1334 
zusammen eingebunden,- diese Zahl ist auf dem Deckel eingepreßt.
Ferner: O. ^.u^reae ^leiuti iureeon. e1ari88. a6 Ke8eripta 
priueipum eommeutarii 1531. Exlibris des Danttskus 1Z40.

349. ^leiaius in iii. äe Verdor. si^uik.

Schulte, Gesch. d. Quell. III, 1. 1880. S. 448.

35V. ^1exan6er super ILK. 1 K.

— 1711, Nr. 31: „Alexander H. uov."

351. -VIexanäer super lib. 1 inkorliuIL.

— 1711, Nr. 2: „^lexuuäer 6e Imola super I ina iulortiati eum 
^postLIILs uoviter eäitis."

5^2. ^lexsnäer super ILb. 1 kk. veteris.

— 1711, Nr. 32: „^lexuud. II. vet. et Oo6."

3Z3. (Consilia ^lexandri 6e Iinola pars 1 et 2.

— 1711, Nr. 1: „labula Oousiliorum O. ^Iexuu6. 6e Imola eum 
eisiouibus omuiuin Oousilioruin."

Noch vorhanden: Genau ders. Titel. Veuetiis 1499, 20. ^lart.

354. I^eeturs -V1exan6ri 6e Iinola.

— 1711, Nr. 43: „I^eetura ^1exau3. 6e Iinola 8uper ^eo6oruiu."

355. ^Ipka et oinega seu summa super tit. 6ecre1a1ium.

Hostieusis (Heurieus 3e 8e^u8ia), 8umma super titulis 3eeretalium. 
Schulte, Gesch. d. Ou. II, S. 12Z).

356. -^uKelus super 1 pari. lusiii.

^u§elus 6e OamdLILouibus 6e ^retio, I^eetura 8uper iu8titutiouum 
Iibri8 quatuor. Veueria 1488.
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— 1711, Nr. 17: „^.uxelus de ^retio 8uper I rua parte lustitutiouuru" 
und Nr. 33: Genau derselbe Titel wie Nr. 17.

357. -VuZelus de -^relio super Instit.

358. ^nZelus Kretin! de inalekeiis.

— 1711, Nr. 104: ,,^u§e1L ^VreiliLui et ^13. Oaudav. de inaleüeiis." 
Noch vorhanden:
a) ^u§elus de ^.retio, De uialelieiis. Veuetiis 1494, 22. ^lni.
b) Albertus de Oaudiuo (uua eum apostillis uoviter editis 
8tudio . Leruardiui Nediolaueusis). Veuetiis 1494, 
24. ^pr. (Angelus de Gambilionibus bei Schulte II, S. 365.)

359.* leider seripius super Deereia ab ^utouio.

^ntouius de Lutrio (f 1408) ?
— 1711/ Nr. 10: „^uton. 8uper Deereia." (Schulte, II, S. 289.)

36V. (Consilia ^niouii de Lutrio et I^rideriei de 8enis.

— 1711, Nr. 46: „dederieus de 8euis. ^utbouii de Lutrio Oonsilia." 
Noch vorhanden:
a) I^rederieus de 8eui8, Oousilia. Loruae 1472, 25. ^uui.
b) ^utouius de Lutrio, Oousilia. Loiuae 1472, 13. ^u§.
Aus dem Besitz des Bischofs Watzenrode. Siehe oben Seite 292.

361. -Vrebidiaeouus super Deeretales.

1711/ Nr. 119: „^rcbidiaeouus 8uper Deeretoruiu voluiniue." 
(Ouido vou La^sio genannt ^rcbidiaeouus, f 1313).

362. ^rcbidiaeouus super deereta euin additionibus.

363. 8uinina ^xoris.

364. 8uiuina -^ronis.

^20, 8uiuiua super uoveru libris Oodieis et quattuor lustitutiouuui 
8peier 1482 (Hain* 2231).

— 1711, Nr. 114: „8umina ^Louis."
Nr. 123: „^ouis 8uruiua."

Noch vorhanden: 8uiniua ^rouis 1533.

365. Laldus et ^leiatus super I^euda.

— 1711/ Nr. 50: Laldus et jaeob. de ^Vlvarot. super I^euda."
Noch vorhanden: Laldus de Lerusio, Leetura super leudis. 
^aeobus de ^lvarottis, Iu libruru teudoruiu iuterpretatio. 
Lavia 1498, 23. ^u§.

366. Laldus iu keudis.

— 1711/ Nr. 42: Lal. et ^ud. de Dsur. super I^eud."
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Noch vorhanden: Kalmus de ?ern8io, I^eetnra in N8idn8 ken- 
dorurn. ^leapoli 1477, 5. I^ebr.
Ferner:
a) Derselbe, Opii8 anreuin 8uper kendi8. Vene1LL8, per Lern.
LennILum, 1500, 20. Nart.
1)) ^aeodn8 de ^VInaroti8, In ILdruin kendornin LnterpretstLo. 
?apiae 1498, 25.

567. 8aldu8 in 6 iib. eod.

— 1711, Nr. 91: „II da par8 Lal. 8uper Oodiee."
Noch vorhanden: Laldu8 de ?ern8io, 8nper 8exto lidro Oodiei8.

568. Kaldu8 in 1 m pari. eod.
— 1711, Nr. 115: „6a1. 8nper I ina ?arte Oodiei8."

569. 8uper 2V Oeeretaliuin ^ndreae öarbatiae.

570. Novells ^ndreae 8uper viKe8iinum libr. Oeeretaliuin.

571. Voluinen Larbatiae tertinin.

Oon8i1ioruin volninina c;uatuor.
— 1711, Nr. 93: „^ndreae öardat. Oon8ilia.^ 

(Andreas de Barbatia bei Schulte II, S. 306.)

572. d?on8ilia Lsrtoii de 8aro kerato.

13artolu8 de 8axokerrato, Oon8ilia, di8putation68 neenon traetatn8. 
I^^on e. 1498.

— 1711, Nr. 48: „Oon8i1ia 1raetatu8 Heperto LartlioIL/'

575. Kartolu8 in kk de novo opere nuneiationi8.

— 1711, Nr. 26: „8arto1u8 8nper kk. ?-iov. ö."

574. 8ai1olu8 in N et e.

575. 8ar1olu8 in kk veteri8.

— 1711, Nr. 100: „Lartol. 8nper kk Veter. et nov."

576. 8arto1n8 in ILb. 2.

— 1711, Nr. 2Z: Lartoln8 8nper inkort. 2 da Oodiei8." oder Nr. 49: 
„Lart1ioln8 8nper II da Oodiei8."

577. 8ar1olu8 in 1ib. 1. O.

— 1711/ Nr. 2^: öartoln8 8nper 1 ina Oodiei8."
Noch vorhanden: Larto1u8 de 8axokerrato, I^eetura 8uper priina 
parte eodiei8. VenetLi8 1495, 29. ^ov.

578. I^ieolau8 Kelbonu8.

^ieo1an8 Le11onn8, (3on8ilia.
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279. 8upputationum iuris.

— 1711, Nr. 66: „1^. Leiion super Institu. eiusdem Oonsiiiorum." 
Noch vorhanden: Meoiaus Leiionus, 8upputationum ^uris iidri 
quatuor. Lasei 1244.

280*. Inventarium iuris (^anoniei.

— Lossevin: „Inventarium Iuris Oanuoni^i eiusdem" (se. Leren^arii).

281. Inventarium 8peeuli.

Leren§arius kredoli.

282*. Inventarium Lerenßarii.

— ?O886vin: „Inventarium Lpeeuli iudieialis Leren§arii." (Beren- 
garius Fredoli bei Schulte II, S. 180.)

282. Lepertorium aureum ^oannis Lraciiini.

^o6annes Lertadrinus, Lepertorium iuri8 utriu8^ue. 2 Lartes. ^ürn- 
derß 1482 (Hain * 2982).

— 1711, Nr. 3: „Ineipit Lepertorium aureum eximii utriusque Iuri8 
Interpretis I). ^oannis Lertadlini de Lirmo ^.dvoeati Oonsistorialis 
eum additionidus".

284. Lepertorium Lertackini pars 2 et 2.

— 1711/ Nr. 10Z: „Lepertorium Lertadiini II da pars." und Nr. 110: 
„Lepertorium Lertadiini pars III." Noch vorhanden: 8eeunda pars 
Lertadnni. (Johannes Bertachinus bei Schulte II, S. 249.)

282. Oe Natrimonio Iraetatus ^oannis Loc^i.

286. I^eetura Lodc super lib. 2 ^uris Oan.

287. ttenricus Voliie de vita et iionestate elerieorum.

Henrlcus Bohic, englischer Kanonist (1210 — 1250)/ bei Schulte II, S. 266.

288*. Henrieus Loliie super Oeeretales.

Henrieus Loliie, Oistinetiones in libros V deeretalium.
— ?08sevin: „Henrieus Loliieus super omnia voluminaveeretorum." 
— ?ortlian I^r. 27. Siehe oben S. 284.

289. Imdovieus LolonZinus in Oeeretales.

— 1711, Nr. 47: „l^udov. Lola, in 8in. lee." Nr. 70: „Ludoviei 
LoIIonis eompendium I^tzonis Lo§eri super distinet. et eausis," 

Noch vorhanden: Ludovieus Loloxninus, In Oeeretum. Lono 
niae 1496.
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39V.* I^iber 8ex1u8 Jnii8 Onoonioi.

— ?O886V1O: „Oooooioi 10118, 0L661 86xto8."

391. kiox688U8 ^u6ioiaiiu8 Okii8toi)Iioii 8i6(4it6ii.

O1iii8top6oio8 Lrecliler (f 1562), ?ioo688H8 ^0616121108.
(^ödi6i I, 1349.)

392. labula Oeoi6toiuni.

^0620068 O2I6611008, ^O6toiit2l68 666i6loiooi 8. tadola 666I6I2I1001.

Zpeier 1481 (Hain* 4247).

393. Oon8ilia O2I611N!.

^0620068 O2I6611008, Ooo8iIL2. N21I206 1491 (Hain 4253).

394.* K6p6li1ion68 6t qU268tioN68 ^020018 02l6lini.

— ?O886V1O: „K6p6ti1ioo68 6t ()o268tioo68 ^020.021661101 cleLr^e." 

(Johannes Lalderinus bei Schulte II, S. 247.)

395.* I^Lboc 86iipto8 cl6 iui6 oooonieo.

— ?0886vio: „In 1(18 0(10011161110 il1661'ti ^O6tori8."

396.* lobbc 2ntiqou8 86iiptu8 in iur6.

397. ^opioa Ol2u6ii OootinneuIoS.

OI2061O8 O20I10060I2 (um 1530). (^06161 I, 1632).

398. Ooo8litution68 reKni ?oloniao.

8totot2 26 plivilo^io 16§oi ?olooi26, 82606210 und 806 2166 O1266- 

V126 1553.
?2ol 8261616, ?ioiopto2iiooi 8t2totoiooi oiooioio 6t 6008titioooni 
16^01 ?o1ooi26.

öioo8d6i§26 1604. (Beide befanden sich auf der Bibliothek in Abo.)

399. DoeiSla I?ontiüeoin.

400.* I^eetura 8uper 1L1. ä6 k. ^uii8.

I.66toi2 Oioi 8OP61 tit. 66 16AUI18 10118 iidii VI. V6O61Ü8 1489.

— 1711/ 7tr. 145: „0661012 8OP61 titolo 66 K6^oli8 /oi. (Dinus

Mugellanus bei Schulte II, S. 176.)

401. VL860i6an1La con6oi6an1La(iu6 Oeer6laILum.

— I^O886vio: Di860i62otioio 6t 60060l621ltioi0 62000001 6601612."

402. I^ibSi 6 I>6ei6laliuin 6O1N ^Io882.

— 1711/ 27r. 36: „Dooiioi 66 8. 8IIP61 86xto."
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403. Vi8i1a1ionuin 1rae1atu8.

Oominieii8 äe 8aueto Oeuiiniano.

404. Ooininiei äe 8. Oeinina in 6 veeretal.

Noch vorhanden: Ooininieus äe 8. Oemininno, I^eeturu super 
sexto lidro äeeretuliuiu. 2 partes. Veuetiis Lupt. äe lortis 
1496, 1. Uart. (Schulte II, S. 294.)

405. Viriäiei ^uris kontiüeii äe Oeminn.

OoruLuLeus äe OouiiuieLs (Schulte II, S. 305.)

406. 8peenluin VLIKelmi Ouranti.

Ouilelruus Ourauti, 8peeu1uiu juäieiale euiu repertorio ^uris. Veuexiu 
1485—1489 (Hain 6514).

407.* <^a8U8 ^x60miuuuiea1Loui8.

408. Oa8U8 exeoininuniea1i0ni8.

— ?or1an i^r. 25, s. oben S. 284«

409. Lxpo8lt!on68 oinniuin Mulornin leKuIium.

410. I^eetura k^elini.

— 1711, Nr. 12: „8iu§ularis leeture O. I^eliui Oauäei I^eränrieusis 
8uper titulo äe 8pon8alidu8."

411. I^eILuu8 8uper proemiuin Oeeretulium.

— 1711, Nr. 22: „IHIiuu8 8uper ?riino et 8eeuuäo Oeeretuliuin/' 
^ellinu8 8nuäu6U8 (Schulte II, S. 350.)

412. ^oanni8 ?etri äe k"errarii8.

413. k'errariu8 in tit. ä. k. iuri8.

414. k"errariu8 8uper In8ti1.

415. kraetiea k^erranen8L8.

416. kraeliea ^oanni8 k^errarii.

— 1711, Nr. 86: „?raetiea 8iu§ulari8 D. ^oanni8 ?etri äe ^6rariL8." 
Nr. 98. „?raetieL O. ?etri I^6rrari6Q8i8."

Noch vorhanden:
a) ?raetiea 8Lu§uIari8 ^olr. ?etr. äe Ierrarii8. I.u§äuni, ^lo6. 
ele^n, 1509, 9 ^ä. Nai.
b) Oeei8Lon68 eapelle 8eäi8 arääepi8eop. 'I'6olo8e per 8tep6. 
^ukreriuiu. 1508.
Ferner: ?ruetien 8iu^uluri8 ^olranui8 ?etri äe Ierrarii8 euin 
aääL1Lonii)U8 ä. I^rauei8eL äe Ourte. I^u^äuni, ^06. ele^u. 
1509, 9 ^ä. Uai.
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417. kepertorium aureum Henriei k^eurendut.

Henrieu8 I^errandut I^ivei-N6N8L8 (Schulte II, S. 24Z. 339.)

418. kutrriei l^oreiaei.

— Nr. 13 (1711)7: „Oon8titution68 HubrLeae."
(? 8umma 8uper rubriei8 deeretalium Ookkredi de ^rauo
Schulte II, S. 89.)

419. k>unel8eu8 de 8abur6lli8 In Oeeie1ale8.

^rauei8eu8 de 2abareIIi8, 6ommentariu8 in Iidro8 Deeretulium. Ve
nedig 1502.

— 1711, Nr. 11: „^ranei8eu8 de 8adareIIi8."

42V. Volumen k"ranei8ei de Labarella.

421. Opu8 unum I?iünei8ei Lubarellae.

422.* I^raneL8eu8 de 8abarel 1raet«1u8 8erip1u8:

(Franziskus de Zabarellis bei Schulte II, S. 283.)

423. 8umma Oankredi.

Ookkredu8 de Irano.

424.* 8umms Oodekredi.

Ookkredu8 de Iruno.
— ?0886vin: „8ummu N. Ootkridi de iure natuiuli." (Schulte II, S. 88.)

425. Oeereta v. Oratiuni eum ZIo88ü.

Ora1ianu8, Oeeretum eum appaiatu. ^lainr 1472 (Hain* 7885).

426. Oeerela OieZoriL 9 Pontikiei8 eum ßlo88«.

Ore^orius IX, Oeeretulium ILdri V eum ßlo88a.

427. Oeere1ale8 OreKoiii konlik.

Ore^or IX., Deeretalium libri V eum xlo88a.

428. ObIatLone8 iure8 I?eliei8 ^emerlin.

— 1711/ Nr. 67: „Hemerlini." Nr. 138: „belix Hemerlin."
Noch vorhanden in 2 Exemplaren: O1ari88imi virl luriumque doe- 
toii8 ^eliei8 Iiemmerlin ean1ori8 quoudam HiurLeen. varie 
0blee1ation68 opu8eula et 1raetatu8. öa8el, Id ^.u§. 1497.

429. <Üon8iIiü O. HenninKi.

Henning Oöde 1521), Oon8i11a. 1541.
(Schulte II, S. 374-)

23
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450. Inventarium Luinmae Ho8iien8i8.

Henrieu8 de 8e§u8ia Ho8tien8i8, 8uinina in yuinqne 1ibro8 deereta- 
liuni. Venedix 1490 (Hain 8965).

451. Ho8ten8i8 cle ^udieii8.

452. ^ <^on8ti1ntione8 H08lien8i8.

— ?0886vin: „Oenln8 8ive 8nniina Ho8tien8i8."

455. ve ordine et korina ^udieiorum Ouilbelini klunneionii.

454. ^seobu8 de -^lvaroii8 in ^U8 Ooromne.

^aeobu8 de ^1varotii8, In librnin kendoruni inierpreiatio. ?apiae 1498. 
— 1711, Nr. 58: „^.lue 8upra I'end." (Schulte II, 57Z.)

455. ^S8O 8Uper lib. 6. O.

— 1711, Nr. 109: ,,^a8on 8nper 6to Lodiei8."
Noch vorhanden: ^sa8on de Ua^no, 4-eetnra 8uper 8exto Oodi- 
ei8 oder: Ooininentaria in 8eenndain partein Oodiei8. Venetii8. 
1500, 2. juni.

456. ^a8o 8uper 1 pari. (5.

— 1711, Nr. 105: ,,^a8oni8 Doetori8 ^nri8 ntrin8c;n6 de Ua§no 8np.
I parke Oodiei8."

Noch vorhanden: ^a8on, l^eetnra 8uper priina parte Oodiei8. 
Venetii8 1499, 8. I^ov.

457. ^a8on in 1 kk novi.

Noch vorhanden: ^sa8on, In priniarn di§68ti novi partein eoin- 
inentaria. Venedii8 1500, 1. Oee.

458. ^a8on 8Uper lib. 1. in kort.

— 1711, Nr. 106: ,,^a8on de Na§no Uedio1an6N8i8 in I ina inkort. 
pari. eßre^ia."

Noch vorhanden: ^a8on, In priinarn Inkortiaii partein Loininen- 
taria. Venetii8 1500, 19. Oet. Loininentaria 8nper Ila parte 
Inkortiati. Venetii8. 1500, 15. 8ept.

459. Saison 8uper 2 part. kk vet.

— 1711, Nr. Z1: ,,^a8oni8 II II." oder Nr. 108: ,,/a8on de Na^no 
^Iediolaoen8, orator II da par8 di§68ti Veteri8."

Noch vorhanden: ^L8on, In 868undain di^68ti veteri8 partein 
eorninentaria. Venetii8 1501, 15. ^Vpril.

440. ^a8on 8uper 1 pari. kk. vei.

— 1711, Nr. 107: ,,^a8on, de Na§no 8nper I ina parte di^68ti 
veteri8."
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Noch vorhanden: lason, 8uper prima parte di§68ti veteri8. 
Veii6tii8 1500, 25.

441. 1rsetatu8 ^oanni8 ^ndreae 8uper arborem eon8üNKuini1a1i8.

I^eetora ^oanni8 ^iidreae 8iiper ardore eoQ8aii§uLiiitatL8 et akünitatL8 
impr. p. ^Vo1I^an§. ^1oQaeeQ8em 1508. (Johannes Andreae bei 

Schulte II, 205.)

442*. ^IIeAatrone8 Joanni8 Oaldrini 8Uper novel.

^o6anii68 1^Lpu8 (2andiini) de La8teI6o, ^.IIe§a1ion68. Koma 1474 
(Hain * 4579).

— ?0886vin: „I^appi aI1e§atioii68 ad ^ovella8."
— 1711, Nr. 3Z: „2ap. ^11eor. Oon8i1 Andreae Index. ^ntonin8 
8iiper 4 Oeeret." (d. i. wohl: a) 1o1iaQQ68 Kapn8, ^I1e§ation68. d) 
Oon8i1ia Andreae Lardat. e) ^.ntonin8 8nper 4 Oeeret.) (Johannes 
LapuS Lastilioneus bei Schulte II, 270.)

445. Oe ILbertate ^66le8ia8tiea ^oanni8 I^npi.

^o6anne8 1.OP62 ll^upus). (Schulte II, 335.)

444. 8extu8 Apparat! ^oanni8 ^lonadii.

^o6ann68 Nona<dm8, OIo88a in ILdrnm 8extum Oeeretalinm Lonikatii
VIII. (Johannes Monachus bei Schulte II, 191.)

(Vgl. Mskr. bei 8tekk6n6a^en, Oatalo§u8 Ke^iomonti 1861. Nr. 21, 
1/ 80, 6.)

445. 1raetatu8 de pote8tate kapae et (Joneilii Kenerali8.

— 1711, Nr. 89: „1raetatu8 notabili8 de pot68tate ?apae et xeiie- 
raÜ8 Oon8ilij."

Noch vorhanden: a) 1o6ami68 de lurreeremata, 3?raetatu8 
notabili8 de pote8tate ?apae et eoneitii xeiL6raIL8. Oö1n, 
Heiir. l)uendell. 1480, 5 Id. 8ept. d) 8tatuta erLminalLa eom- 
MUQI8 bononie. öononie, Kn§eriu8. 1491, 14. Vlart.

446.* (Jodex ^U8tini.

1u8liniaiiu8, Oodex eum x1o88a. I^tirnber^ 1488 (Hain * 9609).
— ?ort6an l>ir. 22, s. oben S. 283.

447. (^odex ^U8tiniani.

— 1711, Nr. 56: „Imperator 1o8ttQianu8."

448. U torum volumins tris.

449. k^k novum eum ßl.

1u8tiniaQii8, I)i§68tum novum eom §1o88a. Venedig 1489 (Hain * 
9589).

— 1711, Nr. 81: „kk ^lovum."
23*



342 Die Bibliothek der Burg Heilsberg.

45V. ^U8tini«ni Institut.

451. ^ustiniani Institut, eum Klossu.

452*. Institutiones euin Ktosss.

^U8tinianu8, In8titu1ione8 eum §1o8sa. Vlain2 1476 (Hain * 9498). 
— ?O886vin: „In8titutum ^onxbani eum 6I088I8."

— 1711, Nr. Z3: „?arapbra8i8 in I.Lb. I In8titutionum ^ustiniani 
Imperatori8."

455. (?olieetum Institutionuin.

Noch vorhanden: ^U8tinianu8, 8tatuta Luriuin eardine8 panden- 
tia. I^ürnber§ 1486, VI Lal. ^un.

454. IXovellae ^ustiniani.

^U8tinianu8, ^ovellae eum §Io88a. Venedix 1477 (Hain* 9624).

455. iboei eommune8 iuris.

456. (üasus ibonKi Vivisni 8uper N. in kort et novi.

Noch vorhanden: „Ineipiunt ea8U8 lonxi domini Viviani 8uper 
inlortiato ... I^inLunt ea8U8 Ion§i domini I^ranei8ei ^.eeur8ii 
8Uper kk novo."

457. 8inKuIuria ibundopontani.

— 1711, Nr. 39: „Imdo. ?ontani de Ilrbe."
Noch vorhanden:
a) 8inxu1aria Domini I^udo ?ontani de Drbe ... ^xplieiunt 
8in§nlaria... Vlatbaei Vlata8elani Lononien8i8. Vene1ij8, 
^ndr. de Loneti8 1485, 26. ^an...
6) Es folgen 4lraetatu8: Venetii8 1498, 15. 8ept.... Venetii8 
1498, 17. Oet. (Lartb. i^epolla).
e) Hepetitio tituli in8ti. de bere. que ab inte. dele. et tituli 
de §radibu8 eum arbore edita per d. ^ob. Oi8pum de mon- 
tibu8. Venetii8, job. Hainnaan 1490, 14 Iral. I§ov ... ^rbor ... 
Venetii8 1490, 8 Id. Oetobr.
d) 1raetatn8 de 1e§itLinatLone... b-udoviei de 8ardi8 eum 
8uo repertorio ... 1499, 14. Vlart.
e) Oe modo 8tudendi et vita doetorum traetatn8 per ^o. Lapt. 
de Oaeeialupi8 de 8. 8everino. öononie, Lened. Ileetor 1493,
3. ^uli. Oum eontrarL6tatLbu8 Lartbol. 1493, 4. ^uli.
1) ^raetatus monetarnm per i^rane. Ourtinm. ?apiae, 14. Oet. 
^) ?etri de ^.ndiarano super impre8titi8 monti8 novi dis- 
putatio.
b) ^raetatu8 de debitoribu8 suspeet. et ku§it. Iraet. de 
paeti8 per ^sob. Lapt. Oarralupum de 8. 8everino.
i) 3>aet. de Ludieii8 et tortura per krane. Lranum de 8. 8e- 
verino.
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k) Lartk. 8oxini super 8eennäa inkortiati. Vleäiolani, Iläalr. 
8ein2enxel6r, 1492, 17. ?§ov.
I) Kepetitio ^Inriani 8osini. ?apine, I^rnne. äe 8trnäe1In, 
1498, 7. ^snli. — Hepititio krateruitatis 6e testibus.

458. Oans inoänin leßenäi in nirque iure abbrevininras.

— 1711, Nr. 166: „Inber äe ^loäo I^e^enäi abdreviatur. ad utroque 
^nre."

Noch vorhanden: n) No6us lexenäi abdreviaturas in utroque 
iure. 8peier, ?eter Dracli. je. 1485, (Hain * 11482).
6) I^uäovieu8 äe Iloina, 8inxulnrin in eausis eriininalidu8.

459. (Consilia Hlsrisni ei 8oeini.

Noch vorhanden: Oonsilia Vlarinni et Larttioloinaei patris et 
lilii äe 8oeeini8 8enen8iurn, 6uo voluininn, 1 Bd. In oppiäo 
1?ri6ini äoniinii 1508, 28. ^uni.

46V. IVlarKariia äeereii.

— 1711, Nr. 1^2: ,Mar§nrita Oeereti 8en tndula ^lartinnne Deereti."
Noch vorhanden:
a) Vlar§aritn äeereti 8en taduln Vlnriininnnäeeretiperlratrein 
Uartinuin Orä. prneäieat. ^r^intine 1495.
b) ^loäu8 lexendi ndbrevintnrn8 in ntroqne inre. ^rxentine 
1499, 20. ^.n§. (Hain-Oop. 11488).
e) ?roee88N8 inäieiarius ^olinnni8 6e Ilrdncli ete. . liker 
plnriinornin traeintnnin iuri8. ^r^entine 1499, ler. 6. post 
öartkol.

461. I^iber krairis Nariini poenileniinrii.

^Iartinn8 ?olonn8, ^nrxnritn 6eere1i 8eu tabula ^lariiniana. (Vgl.
I. Fr. Schulte, Die Lehre von den Quellen des kath. Kirchenrechts. 1860. 
Bd. I, S. ZZZ.)

462. keperioriuin lVlsriinianum.

463. (^onsilin anikoris 0I6rs.

Vgl. Hdschr. der Dombibltothek: OI6ra6i Oon8ilia et ()nae8tione8 (E. Z.
VII, 12). (Oldradus bei Schulte II, 2Z2.)

464. ?rao1iea Olenäorpii pars 1. 2. ei 3.

463. IsnAOKe Olenäorpii.

466. praviioa aeiionuni korensium Olenciorpii.

467. ^viiones inris Olenäorpii.

(Heinrich von Odendorp oder Oldendorp bei Schulte II, 4)4.)
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468. ?anlu8 de <^n8lro 8uper lib. l. 2. N.

Noch vorhanden: ?anlu8 de Oastro, 8uper prima et 8eennda 
Oi§68ii novi. ^lediolnni, I^eon. ?ndiel. 1505, die ultim. 
8eptembr.

469. ?aulu8 de (^N8tro 8Uper lib. 1. 2. kk. in kortinli.

— 1711, Nr. 21: „?an1n8 de On8tro OIari88imu8 ^uri8 utrin8que 
^lonnrcba."

47V. Paulu8 de Os8tro 8uper lib. 1. 2. K veteri8.

— 1711, Nr. 5: „?nuln8 de On8tro OIari88imu8 ^uri8 utriu8^ue 
Nonardin, 8uper I mn et Ila veter. eum additionibn8 D. I^ran- 
ei8ei Ourtii et nliorum modernorum noviter 8uperndditi8."

Noch vorhanden mit genau diesem Titel, ^lediolani 1506, 28. ^an.

471. Pau1»8 de (?N8tro in eodieeni.

— 1711, Nr. 18: „?nu1u8 de Oa8tro turnen ^uri8 Oivili8." 
Noch vorhanden: ?au1u8 de Oa8tio, ^eetura 8uper ?rimo, 8e- 
< undo, lertio, ()narto, 8exto et 8eptimo Oodiei8. Nediolnni, 
^o. ^n§el. 8ein26N2eIer. 1505, 18. 8ept.
Ferner:
a) ?anln8 de On8tro, ?rimn pnr8 eon8iliornm. Kom, 1475, 
5. ^uni.
6) ^ob. Oalderinu8, De eee1e8ia8tieo interdieto.
e) I^rid. de 8eni8, kepetitio eapituli propo8ni8ti de 1oro eom- 
petenti. (— 1711, Nr. 40.)
Ferner: ?an1u8 de Oa8tro, 8eennda par8 eon8i1iorum. 1475.

1711, Nr. 15.)

472*. don8ilin ketri de ^ndiario.

— ?088evin: „?etri de ^ndiorano In8tit. et re^ulae de iure." 
(Petrus de Ancharano bei Schulte II, 278.)

475. De belln kertiea 8uper In8ti1.

— 1711, Nr. 74: „?etru8 de Lelln ?eitiea. °

474. prnetiea petri ^aeobi.

475. -^urea praeliea ?etri ^aeobi.

— 1711, Nr. 154: ?raetiea ?etri ^aeobi de ^.nrelineo."
Noch vorhanden: ?etru8 ^aeobn8 de ^nreliaeo, ^nren prnetien 
libellornm eum novi8 additionibu8 et repertorio. I.u§drini, 
Ine. 8aeon. 1501, 6 I^ov.

476. (üoinpendinin inri8 (üanoniei eqnL1i8 ketri Kavenna1i8.

(Petrus Ravennas bei Schulte 11, 405.)
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477. ?Iaeen1inu8 in Instit.

— 1711, Nr. 57: „?Iaeeutiuu8 in Institutioues ^uris et ^rtis I^o- 
turiutus H I'ouii/

Noch vorhanden:
a) ^lueeutiuus, In 8uininam Institution uiu sive eleinentorunr 
D. ^ustininni lidri 4. Liusdern de varietate netionuni libri 6. 
IdoKuutine 1535.
b) ^rtis uotarintus Iioe 68t de oklieio exereitioque tabelli- 
onuni toiui duo. ^raneokorti 1539. Exlibris des Dantiskus 
von 1539, u. Jahr des Einbandes 1541.

478. 8unima ?Iaeentiui.

— 1711/ Nr. 61: ?Ineentini 8uiunia in IX 1ib Ood. ^asii I^pitoine 
in usus I^eud."

Noch vorhanden: ?Iueentinu8, In Oodieis Dn. Instininni 8um- 
ma. UoKuntiae 1556.

479. (^kristopliori ?orei Kl. super lustit.

— 1711, Nr. 34: „O6ristopli ?or. 8uper instit."
Noch vorhanden: Okristopiiorus Körens, I^eetura super primo, 
seeundo et tertio Lnstitutionuin. ?apiae 1493, 30. Nart.

480*. (Consilia O. ("kristopkori.

— ?0886viu: „OousLIia O. O6ri8topliori Oouei de inoridu8."
— 1711/ Nr. 1H3: „Ooueilia pnrva doeto Orri8topliori lüiup."

481. k'ormula proeurutorum.

482. * kroviueiale omuiuru ^eelesiastieurum.

1aueredu8 (f nach 1234X ?roviuei2le.
(Schulte I, 205. Verzeichnis der einzelnen Diözesen, nach Provinzen geordnet.)

483. kepetitioues super k. iuris.

484. Oistiuetioues super k. iuris.

485. keicksordnuuK.

486. kepertoriuiu iuris.

487. kepertoriuin ud ^uaestiones disputatus per vd. Louonienses.

— I'ortliau ÜXr. 23, s. oben S. 283.

488. Iraetatus Rocki d. ^ure patrouatus.

Kodius Ourtius (Schulte II, 404)-
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489. 8uinina kolandi.

— 1711, Nr. 1Z1: „8uMML Holnndini." (Schulte I, S. Z19.)

49V. Deei8ione8 kvlae.

491. Vevi8ioii68 kotae.

492. Veei8ione8 Rotae.

— 1711, Nr. 76: „Deeisiones rotne nntiquae et novae." Nr. 117: 
Oeei8ioQ68 rotne novne et antiqnae."

Noch vorhanden:
a) Oeei8ioQ68 Hole nove et antiqne eolleetae per Hioinam 
IH8toIi. Venetii8, Lernnrdin. 6enu1in8 1496, 2. Hexule 
Ordinatione8 et eon8titutione8 eaneellarii 8ieti ?npne IV. 
d) l^eetnrn Oini 8nper ti. de rexuli8 iuri8 1i. Vl. Venetii8, 
önpt. de 1?orti8 1489, 10. ^lart.
e) Oornnientnrinin ^o. ^ndr. 8nper re§uli8 iuri8. Venetii8, 
Lernnrdin. de ^rL6ino 1490, 15 (?) Oee.
6) ?nnorniitnnn8, ?raetiea de inodo proeedendi in iudieio. 
Venetii8 1422, 4. ^nni.

495. 8peeulum 8axnieum.

Der Sachsenspiegel. Augsburg 1496.

494. (?on8iUs Hieron^mi 8ctinrk.

Noch vorhanden in der Dombibliothek in Frauenburg (XIII 66. 5909):
a) Hieron^niu8 8c6iurpK de 8nneto Oallo, Oon8ilin 8en 
re8pon8n inri8. 6rankdnrt 1545.
b) 8ninina Holandiana. Ins Deutsche übertragen durch Andreas 
perneder. Ingolstadt 1545.
e) Von straff und peen aller und yeder Malefizhandlungen durch 
Andr. perneder. Inxol8tadt 1545. Exlibris des Dantiskus, s. 
oben S. 294»

495. 8o6vinu8 de k. iuri8.

496. Oon8ilinin 8oee1ni.

— 1711, Nr. 19: „8veeini Oon8i1. II par8." Nr. 20: „8veeini Oon 
8i1. I par8."

Noch vorhanden: 8oeeinu8, Oon8i1ia, II a pnr8. In oppido Iri- 
dini doininii 1508, 7. 8ept.

497. I^exieon ^uri8 8piKeIii.

498. I^exieon ^nri8 8pi§elii.

— 1711, Nr. 60: I^exieon ^uri8 Oivi1i8 8pre§e1ii."
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Noch vorhanden: jae. 8pieAe1, I^exieon ^uri8 Oivilis. ^r^en 
torati, 1541.

499. veeisiones Vl 81epbani ^ukrerii.

— 1711, Nr. 160: Oeei8ione8 N. 8tepbani ^ukrerii."
Noch vorhanden: 8tepbanu8 ^u1reriu8, Oeei8ione8 eapelle eurie 
arebi6pi8^opa1L8 tbo1o86. I^u§6uni, l>Iieo1. ^Volkk 1505, 
25. Oetobr.

500. ?ro6688U8 iuri8 panereti.

^anere6u8, Orclo 1u6ieiariu8. (Dgl. Mskr. bei 8tekkenba§en, Nr. 16; 
Nr. 47, 1.) (Schulte I, 205.)

501. Oe or6ine ^eutonieo.

Siehe oben S. 290.

502. ^raetatu8 et repe1L1ione8 ^uri8.

505. Volumen 1 traetatum Ocl. 6iver8orum.

504. Iraetatu» iuri8 O6. quorum 5 8unt.

— 1711, Nr. 168: „()uintum Volumen 4raetatuum Ooetorum ^uri8." 
Nr. 29. „8extum Volumen Iraetatuum Ooetorum ^uri8." Nr. 30. 
„Oetavum Volumen Iraetatuum Ooetorum ^uri8."

505. Kabuls a6 omne8 ^raeta1u8.

506. Opu8 8in§ulare variorum autborum.

507*. Vilbelmo 6e Olan6.

— ?0886vin: „Ouilelmi 6e monte I^au6. 8uper Olementem." 
Ouilelmu8 a klonte 1.au6auo, I^eetura 8uper Olement. ?ari8 1Z17. 
(Schulte II, 197.)

508*. Voeabula ennonum et leAum.

— ?O886vin: „Voeudula eunonum et lexum." — ?orttiun Nr. 26, 
s. oben S. 284.

509. Vokabularium ^uri8.

— 1711, Nr. Z2: „Voeabu1ariu8 ^uri8." Nr. 90a: voeabula-
rium ^uri8."

Noch vorhanden:
a) Voeabu1arlu8 ^uri8. Venetii8. Konetu8 6e 4.oea1e11i8 1491 
paenult. Uaii.
b) Formulare vnä 1üt8cb retboriea. 8tra6bur§, ^ob. ?rüll 
1Z02, I^reitaA nacb ^ob.
Mit ganzseitigem Titelholzschnitt. Auf der letzten Seite die hand- 
schriftl. Lopie eines Geleitbriefes, ausgestellt von Georg von der 
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Delau, Domkantor und Statthalter des Bischof Watzenrode, für 
Lernt Incbtennald und blildebrand Lanev^alt. Gegeben in 
I4eil8berx, 1510, Lnrikieat. LXIV.

510. kemissorium ^Veiekbild et I^andreclit.

— 1711, Nr. 169: „?^eini88orinin enin bebnre^t in kolio." 
Sächsisch Lehnrecht und Weichbild. Leipzig 1Z6Z.

511. Zasius in aliquot tit. kk.

512. Lasius in aliquot tit. kk. vet.

515. lbeetura Tasii in aliquot lit. kk.

514. ^asius in tit. de Verbor obliK.

— 1711, Nr. 165: „In titulnin de Verb. Obli^ationib. leetnra /Vutb. 
Ildalrieo 2a8io."

Noch vorhanden: Hdarien8 2a8in8, In Ht. Oe verb. obli§ati- 
onib. leetnra. La8ileae apnd iVlidi. l8inFrinnin 1540. Exlibris 
des Dantiskus von 1559. Jahr des Einbandes 1541.

515. Hesponsa iuri8 Illdariei ^arii.

— 1711, Nr. 59: „O. bb Ildalriei 2a8ii Doet L.e8pon8oriuin ^nri8 
8Lve Oon8ilioruin."

516. Intellee1u8 iuri8 Illdariei La8ii.

517. ^e8ellinu8 de <^a88andi8.

^6N2eIinn8 de Oa88ani8 (Schulte II, 199).
(Ein Mskr. ^pparatn8 in ^ob. XXII ll!xtrava^ant6in „^xeekabi1i8" 
bet 8tekkenba§en Nr. 125, 8/ 128, 9.)

IV. kroksm et ItaereNei.
(Bgl. Gustav Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationögeschichte. 1. Band. 

Vorreformation und allgemeine Reformationsgeschichte. Gotha 1915. 2. Band. 
Kirchliche Reformationsgeschichte 1916.)

518. ^§enä bucblein kur die kkarrn.

519. I^iber tbeorieae et praetiese medieinae ^l8ebaravii.

^Ikarabi (f 950).

520. vialoK -Vndreae -Vltainern.

Andreas Althamer.

521. (^oneiliatione8 loeoruin 8vripturae ^ltliaineru8.
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522. (7oneilintione8 seripturae ^I1Iiaineru8.

525. <^0neilin1ione8 86ripturae.

524. ^ntonoinis.

^18826 ue Ni88uli8 unutoiniu? Vgl. Nr. 708.)

525. -VrlLeulorum 8^inbol. ^po8tolienin.

526. ^vnnKelieae eoneione8 n ketro ^ilopeo.

527. Vernaräini Ockini 8enen8t8 Oialogi.

3ernur6ino Odiino von Lienu (f 1565), 50 3iaIoAi.

528. Oe I4aeretiei8 et innKi8llatu eiviii Hieodor. Hexn.

529. Voni leiden Oiri8tL ^oan. 8i§nnti8.

550. Nettloäu8 ^oanni8 öi§ant.

551. k^in Kurt/ reZiinent 6e8 1eit)88 nn6 8elii 81epk. LUu8iu8.

552. <^nteelii8inn8 Lrentii.

Johannes Brenz.

555. Herbarium; LrunneU.

Leonhard Brunner? (f 1558).

554. OitedÜ8lnu8 puerorum 6runkel8ii.

555. ?an6eetn 8run8kel8ii 2.

556. ^nno1utLOne8 in veuteronom ^oanni8 LnAKeiikn§en.

Johannes Bugenhagen (f 1558).

557. Luiinßeru8 cie 8aerainenti8.

Ioh. Heinrich Bullinger (f 1575).

558. Vorre6e auk8 alte 1e8tüinen1.

559. Vorreäe anK 6ie ?roplie1en.

540. l)s8 Aedett ^1o^8e8.

541. ?8a1ter äeut8ck. 2 1ntin. II. 6er gantre p8»I1er.

542. Vorreä L6ele8ia8tiei.

545. ^e8N8 8iraeti.

544. Lee1e8ia8te8 8alonioni8.

545. (üoininenlariuni in priorein ^pi8tolain ?auli.
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546. In ntramque D. ?au1i epi8lolain.

547. ^nnotatione8 8ckola8tieae in epi8tol«8 Ooininieale8.

548. ?erieope Lpi^olaruni.

— 1711, Nr. 65: „?erieope Lpistolarmn/'

549. (I^oininenlariuin in LvanKel. ^oan.

550. Lurtre au8leAunK äer LvanZelia.

551. LvanKelia initt äen 8uminnrien.

552. LvanZelien mitt äen 8ninniarien Vnä epi8teln 5.

555. LvanZelia.

554. ^nnotatione8 in Lvanxelia Ooininiealia 8ekola8lieae.

555. I^vanKeliuin.

556. ^u8leKun§ äer 8onta§Ii(Iien kvan§.

557. ^nnrrntione8 in quatuor I^vanxelin.

558. 8pruek au88in. alten vnä nenen 1e8tainentt.

559. in 0INN68 Iibro8 novi 1a8lainenti.

560. (^slenäariuin Ki8tori6nni.

561. ^oinu8 5 8aeraruni (I^anonuln.

562. (^antionale.

565. <üa1kaIoKU8 te8tium veri1nti8.

564. (I^ateck8inu8.

565. 8uininula <^atecki8nii.

566. 8uinina 6e8 <^a1eeli8ini.

567. Letbndi lVIicliael C^eli.

568. <^a1ecli8inu8 (^kitionei.

569. Von äer ker8on 0Iiri8li.

570. Lin 8erinon voin I^eiäen Okri8ti.

571. 8eeunäu8 toinn8 8aerarnm eoneionuni.

572. (_ouke88io exkibLIa (I^arol V.

575. piearäoruni eonke88io.

574. ?8aI1eriuin Oaviäi8 per (^orneriuin.
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575. kosMIa -Vntonii eoruini.

Anton LorvinuS (f 1555).

576. -Vntonii Ooruini super l^vanKelia.

— 1711, Nr. 84: „^ntonii Oorvini iu ^van^elia Ooininiealia.^

577. l^oei Lu kvsnßeli Ooruini.

578. Lurt^e su88leKunK ^ntonii Ooruini.

579. Oolloquia ^ntonii Oorvini.

58V. Okronira äeulsck Idein.

581. Oroniea sive Xeitbudi.

582. kxpositio veealossi. Le^autniss Von 6en Heiligen.

585. ve OeealoZo.

584. ^u888ckreibunK varia Kermunieu.

585. k^in Deutsch bueli olin ankan§ unä enäe.

586. Lnteinata vialeetieae.

587. OialoKoruin saeroruin liber.

588. l)e arte 6i8tillan6i.

589. kepetitio eorpori8 doetrinae Lee1e8iue.

590. Vnlerrielil von 6er Heiligen OreikulliAtLeil.

591. ^rn8ini Kotero6ami 6e Oen8ura ?nrL8ien8L.

592. Kra8ini Kotero6aini in 1 et 2 p8alin. enarrs1ione8.

595. I^oei eoininune8 ^ru8ini.

594. knrapkrn8i8 Kru8ini in LvanKelia.

595. (^olloquiu kainiUurin Roleroänmi.

596. 8a8ilii k^adri Kerinani6U8.

597. P8ul1eriuin k'elini.

598. ve K6ueia et in 8erieor6iu Oei.

599. Oatlen! par8 1 u 2.

600. OpN8 Oau6Li Oalleni.

601. Opera Oallen! aliquot.

— 1711, Nr. 14: „II (1a Iinpressio Oallieni."
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602. (^oniinenlaria 6e 8la1u reli§ioni8 aä in re^no Oslliae.

605. d,ninber1i OnIIi in O. d,uese ^vanKeliuni.

604. 8e1dicker 6.

605. ^u88leKunK 6er Kebe11 601168 2.

606. d^in kelducklein ini11 6ein 6a1en6er.

607. kin delbückiein niL11 6eni enlen^er.

608. Lelbuck ini11 äeni 6alenäer.

609. kever^eiK <Üdri8lIicke an6ack11.

610. beveneiK Odri8llicker nn6nck11.

611. Oei8llicke d,ie6er.

612. Oei8llicke d,ie6er ellick.

615. Oei8llicke lieber.

614. Oei8liicke lieber. 4 dicker.

615. Oe8nnKduck.

616. kin Oeul8ck Ke8anKdnck.

617. * 1i6einanni Oi8ii in 1idro8 6e re^no ( dri8li.

— ?0886vin: „HI6IN2NNN8 01118108 6e He^no OdL'i8lt." S. oben 
S. 28Z.

618. 6ei8Hicke alleZorien On8pari OoUvvurm.

619. Oi86oräe8 Kraerne e1 ialinne.

620. Ouiidelinu8 ^eudur§en8i8 cie redu8 /^Nfis1i6i8.

621. ^iliemnnnn8 He88U8ii.

622. -^n1wor11 Ooe1ori8 He8du8ii.

625. ^pdro8in Hipoera1L8.

624. ^6ele8ia8li6ne di8lorine lid. 5.

625. ^eele8ine di8loriae.

626. Hokinan in epi8loln8 aci ^L1uin.

627. Hor1u8 8ani1a1i8.

jodann68 äe Onda, Hortn8 8ani1aii8. Nain? 1491.

628. Von 6er inen8ckvver6uiiK ^oanni8 Horn.
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629. ?08liIIa Huberini 2.

650. Hieoloßise U^potiposes.

651. Oenlniia 11 UaUkaeL IlILiiei.

652. I^1a66LU8 II1iri6U8 Oeut86lier <^ateciki8inu8.

655. Antiqua reZuin ttaliae ro86riptn.

654. I^idri ItaUei cluo.

655. I1a1i6U8 liber.

656. kopuli ^uäaiei lAL8toris.

657. Von clen ^u6en vnci ikron lu^en.

658. ju6Loium et een8nrn.

659. 1^061 6OINNIUN68 HieoIoKiae ^U8li ^onne.

640. Xin6eiZIanben.

641. Ooinmentnrin8 in 4 uI1imo8 ?iopl» I^ian6i86i ^.ninlrert.

642? Inbri 8erii)1i nnticiui 2.

642. <I^ommune8 loei tlieoIoKiae

644. I^oei 6oinmune8 IkeoloKioi.

642. Netlio6u8 in prnel!ipuo8 86lipturae 1oeo8.

646. <^onei1in1ione8 loeornm 8aerne 8ciipturne.

647. ?uAnantiuin loeoiurn exp08itio.

648. (^a1ec^i8inu8 1^088ii.

649. 81ekani L^uiät epi8tolrl6 2.

650. 8LI)Iia l^nlkeLi.

651. I^nnrra1ione8 in Oene8im. lauter.

652. ?o8tiHa I^uliieiL in Oeno8im.

655. k8aHer I^uleri.

654. Die kropketon 6eul8ek l^ulk.

655. Die kroptieten dental IVlarlin lauter.

656. ^e8U8 8irack 6urdi I^iart. l^ut.

657. ^68U8 8irack Oeul8c1i lauter.

658. O«8 nevve 1e8lainont.
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699. lXew 1e8lainent. 2.

660. Oa8 newe 1e8tuinen11.

661. Va8 newe ^e8tainent I^ut.

662. i^ew ^e8lainent 9.

669. ^u88leKunK der epi8tel lauter.

664. Lvanxelia I^utr 2.

669. k^vanKeliu.

666. ?O8MIa latin. I^uteri in l^vangelia.

667. LvanKeliu lauter. 4.

668. NaKniüeat verdeut8c^ie11 kutkeri.

669. LetbucL lauter.

670. leider preoationuni lauter.

671. Der kleine Outeeki8inu8 l^uteri.

672. Der klein <Üateeiii8inu8.

679. <^ütecki8nin8 l^uteri 9.

674. Oei8llieke lieder lauter.

679. 6ei8llielie lieder durcli Nurtin I^ut.

676. Oe8NNKbudi lauter.

677. Veul8cke kirckKe8in§ l^utlieri.

678. Han88p08lill lauter.

679. I4au88p08li1l kuter.

680. Han8pO8lill kntlieii.

681. Hau88pO8ti11 lauter.

682. ?o8tilla linier.

689. Hau88po8lill in ^ävent l.ulei'.

684. Hieoloßia I)enl8cli.

689. k^in äeul8t^ HieoloKis 4.u1lieri.

686. Von den ^voltlialen I^ullieri.

687. Von den Kutten >vercken !Vl. lauter.

688. Die llnuptuitieul de8 Klaul,en8 wieder den Ksp8t.
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689. Usuplnrlienl wieder den 8sp8l.

690. Von den eoneiHüs vnd Kireken lVlart. I^utk.

691. (^en8nrn der ^Ür8t1i(^ien 8üeli8i8elien xu Weimer Hieoloxen lVl. 
I^utkeri.

692. Oe enplivilnte 8adi1onien.

69^. I.uendrntLone8 O. Nartini I^nt.

694. Wieder die bÖ8e 8ieden in8 ^eukkel88 OornieKel8piet.

692. Wieder die KÖ8e 8ieken.

666. Von dein nIiernötiKe8ten ^vie innn diener der XLrek ele.

697. 81atlielie nn88knkrunK damitt die Okri8ten ele.

698. Die knrneinb8le adiapkori8ti8cke irtkumken.

699. Von der recktkertiKnnK de8 Klnuben8.

700. Von vvnkren erlcnntni88en Oo11e8.

701. Okri8liitiie rekorination.

702. Vorn icrieß nieder den Hirnen.

702. k^vanZelin 8nindt Kpi8teln.

704. 8impiex expo8itio de eoenn Ooinini.

70^. Wieder den 6i8<1rokk IVInAdedurAiL.

706. pünteeta inedieinne.

NLltlrueus 8^Iva1Leu8, Opu8 pandeetuinin inedieinue. Veneria 1498.

707. ^alrion inedieamentornin.

708. !V1i88üe ae IVli88aIi8 nnntoini«.

709. (^oinpendiuin Oialee1iee8 lVlelanel.

710. VLaleelien lVlelanel.

711. Oialeelieae prneeepta 2.

712. Oe Oinleetien.

71Z. Oialeetiea lVlelünel. 2.

714. ()une8lione8 k^lkieae

71^. leider de animn jVlelnnetit.

716. ko8tiI1u lVlelanel.

717. Lxplieatio proverdiornin 8nioinoni8 j^leinnet.
24
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718. Oraminat. Nelanet.

719. 0ra1i0ne8 Oeino8teni8 I^atinne ^lelsnet.

72V. ketkoriea ^Vlelanel.

721. (^a1edii8miL8 ^lelanet.

722. Oal6t1ii8niu8 iVlelanet.

722. In kvanSelia sinnet.

724. Lpi8lola6 kaull aä Koni, a IVlelsnet.

722. Llenienta keHioriee8 lVlelanet.

726. ^nno1ütion68 kkilippL iVIelanet.

727. ^niniliniia eolloquis.

728. I^oei eominune8 HieoIoAiae Uelsnet.

729. I^oei eoininnne8 ^lelanet.

720. I^oei e0nimun68 lVIelnnct.

721. I^oei eominun68 HieoloAiei lVIelanet. 2.

722. I^oei coinniun68 kkilip. lVIelanet.

722. ^nKU8lini ^ipki nieäiei.

7^Z4. WieäerleKunK äer I^otell.

O66L 6e O6i8.

7^Z6. ^oanne8 OeeoIampalILu8.

7I7. ^xainen qui nu6Luntur ante riluin pubiieae oräinst.

7I8. >^n6rea8 O8ian6er.

7^Z9. I^uea8 O8innäer ^vieäer 6ie ^uLter.

740. ?08li1Is 6eut8<1i 8ioioni8 kauli 2.

741. ^aeodu8 IInieeUu8 äe iVIiradiILbu8 niunäi.

8olinu8, Oe iniradilibus innn6L. ör68eia, /aeob Lritunnieu8 1498.

742. 8uinina ^viai^.

742. kolonieu8 liber kerl».

744. le^ainentuin kolonienni.

742. ?olni8ck buek.

746. ^0ünni8 ?oinerani Lnlerprelstio in k8ülino8.

747. ?08tiI1 Vorn -^tlvenl bi88 nnN O8lein.
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748. kostill vorn Advent.

749. ?o8MIs.

750. knddridion preeationnin.

751. ^oannes Kiviu8 de con8olandi8 aeßro1antilru8.

752. In nein -Vp08tol0runi 8arceriu8.

755. <^atecki8inu8 Lra8ini 8areeri.

754. I^oei eoininnne8 8areeri 2.

755. In Lpi8loln8 8areeriu8.

756. In Lvanßelia ke8tivalia 8areeriu8.

757. ^u88leKunK der kvanKelien 8areeriu8.

758. keßentenbuek Daniel 8ekiber.

759. 8iinpronianu8 de niordoruin Keneribu8.

— 1711, Nr. 83: „8^nip^oriani OkainpLer de oinnidns inorbornw 
^eneribns."

760. ^n88leßunK der Lpi8leln 8panßender§.

761. I^pi8lel 8. ?auli 8pan§enberZ.

762. LvanKelia Doininiealia 8panßenderK.

765. 8pannenber§. Derde88anu8 ^arZarila tkeoloßiea.

764. ?o8tilla 8panKenberKer.

765. ?o8tilla ^oanni8 8panZenderK.

766. ko8lilla 8panAenberK.

767. Vier po8tillen 8panKenber§er.

768. Der Ld. ?8alin David8 8panKenderK.

769. 81okleri Diaria.

^oliannes 8toe1Ier, I^pIieinerideZ. (Vgl. E. 3. XXIII, 192.)

770. 8ue1iea et Invoniea IiL8tori«.

771. ^rcliiatri leodori.

772. ^nKU8tini ei (^Iir>8O8tomi tlieoloßia.

775. (^olloquia tlieoIoKoruin.

774. Examen HieoIoKoruin.

775. (ÜoIIeelanea trnporuin.
24"
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776. OoIIeetnnea troporum.

777. Unio äi88iäentium.

778. Ilnio cii88iä6n1ium.

779. Vita pslruin in U8nin ininL8li0iuin.

? Das Väterbuch, hersg. von K. Reißenberger 1914.

78V. Vi8po8i1io in 6pi8lo1ü8 ^oäoei Villicki.

Siehe oben S. 298.

781. UaHkaeu8 VoZell.

782. -^poloKia Ouei8 ^VirtenberKen.

783. I^orinula üäei ?rineipi8 >ViHenbei'Ken8i8.

784. Lpi8lo1ü6 psulini ^Velleri Hieoloßi Voetori8.

Verbesserungen.
S. 287. D? vita 8oILtarLa2). S. oben S. 279. — I. 3. Armandus von 

Belleville (f 1334)
S. 288. 23. Gregor d. Gr., Homilieen zu Ezechiel.
S. 289. ls« oben S. 277.)
S. 291. 23. Dekretalenkonkordanz. 24. Wilhelm von Monte Laudano.
S. 306. 10. IV ta par8 1487. S. 307. 11.* ^rinanäu8. 19. Oeniponte. 

S. 314. 102.* iVlereiclin. S. 316. 132. Venetiis. — I^utris. S. 318. 112.* 
labuln. S. 321. 190. ete. S. 322. 196. k^eetio. — 199. Oent nouvelles. 
202.* (Ironien. 203.* Ooniea. S. 328. 290.* ?etru8. S. 330. 319. 8il- 
viu8. 8iILn8. S. 337. 400. I^eetnr«. 401.* Oi8e0r6an1is. S. 388. 403. trse- 
1atu8. 408.* <^»8U8.



Tiedemsnn Gieses Schrift 
ve rexno Ltmsti.

Von Bischof Dr. Nug. Vludsu.
Bischof Tiedemann Giese (gest, am 23. Oktober 1550) 

hinterließ nach seinem Testament vom 15. Januar 1550^) sein 
Buch Oe reMO Ltiri8ti in zwei Exemplaren. Das eigenhändige 
Manuskript (sutoZrapkum) vermachte er seinen in Danzig lebenden 
Verwandten, das andere, von einem Amanuensis angefertigte, dem 
ihm befreundeten Bischof Hosius in Kulm. Das Danziger Exem
plar ist verschwunden. Hipler^) zitiert Chr. Fr. Charitius, 8pici- 
le^ium (Oeäani) p. 27: 8crip8it (?. 6. äe re§no Otirkti) lidro8 
IV, quorum Llencku8 8ive krecoZnitio coepts quickem verum non 
con8ummsta (ut 1'ltulu8 inäicst) ab ip8v ^uctore in ^I8to up'. 
Oo. 8ctilisttium s68ervstur. Aber auch dieses Inhaltsverzeichnis 
ist bis jetzt ebensowenig wie das Manuskript aufzufinden gewesen.

Giese selbst hatte sich nicht dazu entschließen können, seine 
tst8lona ckn8tisna 8. cke re§no (ütirwti, an der er bis ans Ende 
seines Lebens feilte und fortarbeitete, in Druck zu geben. Bald 
schon nach Abfassung seines gegen die klo8culi Briesmanns gerich
teten Antilogikon (gedruckt 1525 bei Hieron. Victor in Kraka^), 
wenn nicht schon früher, hatte er mit der Ausarbeitung seines 
neuen Werkes begonnen und es im Jahre 1536 soweit vollendet, 
daß er es mit einem ebenso langen als schwülstigen Schreiben vom 
16. März 1536*) durch seinen Neffen Eberhard Rogge an Erasmus 
nach Basel, damals „der anerkannt höchste Gesetzgeber und Richter 
in Sachen der Bildungsbestrebungen des ganzen zivilisierten 
Europas",5) zur Begutachtung und Korrektur schicken konnte;

l) E. P.X, 1878, 91 ff.
8xieil. Oopern. 357.

21 S. H ipler 8pieil. 4 ff.
Siehe den Brief in Gel- Preuß. IV, 35-50; E. P. XXIV, 1892, 72 - 75.

2) Fr. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen 
Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart I 
Leipzig 1919, 148.
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er bittet ihn, den allerorts gefeierten Meister, ihm den Liebes
dienst zu erweisen, diese Arbeit, die manches Unreife enthalte, 
einer genauen Prüfung zu unterziehen und ihren Verfasser, wo 
er gefehlt, aufzurichten, wo er irre, zu belehren, wo er schwanke, 
ihn zu unterrichten. Erasmus, der Gieses Zuschrift als einen 
Brief voll Geist und Gelehrsamkeit (epi8tols plena eruditionis et 
in^enü) bezeichnet, war leider bereits gefährlich erkrankt und außer
stande, die Bitte zu erfüllen; einem Sterbenden möge er deshalb 
die Ablehnung verzeihen (ältern vsnism äsdi8 morisnti); Brief 
vom 6. JunU). Am 12. Juli 1536 schied er aus dem Leben. — 
Auch an Melanchthon wurde das Manuskript am 6. Juni 1538 
mit einer gleichen Bitte gesandt?) Schon vorher hatte dieser in 
einem Brief an Rogge vom 20. Mai, welcher ihm die Überschriften 
einzelner Kapitel des Werkes genannt hatte, geäußert, der Verfasser 
habe die Aufmerksamkeit mehr auf spitzfindige und ungewöhnliche, 
als notwendige und nützliche Fragen gelenkt. Er scheint sich dann 
aber an die Lektüre des Werkes herangemacht zu haben, hatte sie 
aber am 15. Oktober noch nicht beendet, wie er an Rogge schreibt: 
„ich bin mit Arbeiten überhäuft, deshalb habe ich das Buch des 
Bischofs noch nicht durchgelesen"^). Ob er überhaubt dazu gekommen 
ist, erfahren wir nicht.

In einem Brief des Bischofs vom 12. August 1550 an Hosius*), 
der die Veröffentlichung des Werkes gewünscht hatte, wie auch in 
seinem Testament bat er diesen, vollständig nach eigenem Ermessen 
über die Arbeit zu verfügen. Gar manches in ihr sei noch durch- 
zusehen und durchzufeilen, einiges auch vollständig umzuarbeiten. 
Was er niedergeschrieben habe, sei nicht als ausgesprochenes Dogma 
anzusehen, da er mehreren Ansichten nicht mehr beizupflichten ver
möge. Auch was an Ausarbeitungen, Anhängen, Blättern von 
seiner Hand im Schreibtisch und in den Schränken gefunden werde, 
bedürfe noch der Korrektur. Alles dies möge unterdrückt und 
überhaupt nicht ediert werden, falls nicht gelehrte, fromme und 
katholische Männer dazu raten. Nichts solle zugesetzt, manches aber 
könne nach dem Urteil dieser Männer fortgelassen werden. Was 
als Irrtum sich erweise, möge als menschliche Schwäche und Ver-

0 Gel. Preutz. IV, 50: E. P. 1892, 75.
2) Das Schreiben ist unterzeichnet: LIevtus Lpisoopus Oulmonsis; s. Gel. 

Preuß. I, 150—156, E. P. 1892, 75 f.
») Oorp. Lsk. III, 598; klon. IV., 104 9. 40.
0 8pioi1. 356 ff.
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mutung eines unreifen, noch nicht gefestigten Geistes betrachtet 
werden; niemals wollte er von den Dekreten der Kirche, der er 
alles unterwerfe, abweichen. Er hege aber das Vertrauen, daß er 
bei seiner Ausarbeitung nicht völlig von dem Geiste und der Gnade 
verlassen worden sei und in seiner Schrift nicht weniges sich finde, 
das von der christlichen Frömmigkeit nicht abweiche und von einem 
redlichen und nach der Wissenschaft urteilenden Leser nicht werde 
verworfen werden. Was in seinen Schriften Gott zur Ehre und 
der Kirche zur Erbauung gereiche und im Namen der Frömmigkeit 
empfohlen und aufrecht erhalten werden könne, möge Hosius nicht 
unterdrücken und der Vergessenheit anheimgeben, da es zur Ehre 
Gottes diene, damit er nicht vor dem Richterstuhl Gottes dereinst 
die Anklage höre, sein Talent in die Erde vergraben und der 
Frucht, die erwartet wurde, beraubt zu haben. Er gebe Hosius 
auch die Vollmacht, was in seinen Ausarbeitungen wertvoll sei, 
frommen und gelehrten Männern zu widmen, unter bescheidener 
Erwähnung seines Namens. Nicht seine, sondern die Ehre Christi 
solle erglänzen, und er wünsche zu verhüten, daß das Heilige den 
Heiden preisgegeben und die Perlen vor die Schweine geworfen 
werden. Alles lege er vertrauensvoll in die Hände des Bischofs. 
Verletzt, vielleicht nicht ohne Grund, durch eine allzu große An
maßung gewisser eigensinniger Leute, habe er seinem Werke noch 
eine Protasis beigegeben. Wenn er dabei zu sehr seiner Meinung 
nachgegeben habe und der Autorität der hl. Konzilien Abbruch tue 
oder ihr weniger als billig zugestehe oder mit den Dekreten der
selben sich in Widerspruch setze, möge Hosius ganz nach seinem 
Gutdünken ausmerzen und ausstreichen. Fragmente in seinem 
schriftlichen Nachlaß möge er aufbewahren und, wenn es Gott ge
fällt, ausfeilen und vollenden.

Hosius hat das Werk an sich genommen und durchgesehen. 
Er fand aber darin viele Irrtümer und Ansichten ausgesprochen, 
die der kirchlichen Lehre vielfach wiedersprachen, weshalb er es des 
Druckes nicht für Wert erachtete und es im Archiv zu Heilsberg 
niederlegte. An Kromer schrieb er am 5. November 1569*): „Daß 
du Giese liest, habe ich gerne vernommen. Wenn du ihn zu Ende 
gelesen haben wirst, wirst du in dem Buche schreckliche Häresien 
finden, die nicht unähnlich jenen sind, welche jetzt in Polen ver
breitet werden." So blieb das allem Anschein nach sehr beachtens-

E. Z. i, 348 2. 



362 Tiedemaun Gieses Schrift Oe Odristi.

werte interessante Buch im Archiv von Heilsberg liegen. Possevin, 
der ums Jahr 1587 in Heilsberg war, führt in seinem ^ppsr. 
8»c. III, 111 das Manuskript auf. M. L. Treter in seiner Chronik 
und Erzpriester Heide im ^rebiv. Heil8ber§.') urteilen, daß die 
Schrift wegen der in ihr enthaltenen Irrlehren mit Recht „zu 
ewiger Finsternis verurteilt" sei. In dem Katalog der Heils- 
berger Schloßbibliothek aus dem Jahre 1633 wird sie aufgeführt. 
Aus letzterem müssen wir schließen,; daß sie mit den anderen 
Manuskripten des Bischöflichen Archivs samt der Bibliothek von 
König Karl XII. im Jahre 1704 nach Schweden gebracht sei. Alle 
Nachforschungen der ermländischen Historiker in den schwedischen 
Bibliotheken waren bis jetzt vergeblich, und es schien wahrscheinlich, 
daß die mühevolle Lebensarbeit des Bischofs für immer verloren 
war, zumal der ganze Bestand der aus dem Ermland nach Schweden 
gebrachten Handschriften und Bücher uns jetzt bekannt ist?) Und 
doch war gegen Ende des 18. Jahrhunderts über den Verbleib 
der Handschrift uns Kunde gegeben worden, und zugleich waren 
längere Exzerpte aus ihr mitgeteilt worden in der Schrift: I4i8toria 
Llbliotkecas U. ^csäsmise ^boen8l8 Oi8pu1stionibu8 
publici8 XXIII. 1771—1787 propO8its, nb blenrico 
Onbriele portkan, Llogu.?rok. U. L 0., ^boas ?ypi8 ?renckel- 
lisnw (ohne Jahr), 370 S.

Unter den Handschriften der Bibliothek der 1640 gegründeten 
Universität Abo wird unter Nr. XX S. 162—176 aufgeführt: 
?illemsnni 6i8li rle Us§no Okrwti b.ibri III. Die Nummer sei 
eine Papierhandschrift in Fol., schön geschrieben, ohne Abkürzungen, 
in der neueren Form der Buchstaben. Ob das Werk des unbe
kannten Autors je an das Licht der Oeffentlichkeit, für die es nach 
seinem Plan gar nicht bestimmt gewesen sei, getreten, entziehe sich 
der Kenntnis. Eine Geschichte der christlichen Heilsökonomie und so
mit zugleich gewissermaßen ein vollständiges System der ganzen 
christlichen Lehre habe der Autor in dem Werk in gedrängter Form 
auszuarbeiten unternommen. Er selbst sage, daß er geben wolle: 
8UMM3M äoctrinae cllrwtmnse, orllinem äwpeiwationw llivinne, 
velut corpU8 kwtoricum guo rstio Lkrwlisnse pietsti8 tota con8tet 
(eine Zusammenfassung der christlichen Lehre, die Ordnung der 
göttlichen Veranstaltung, gleichsam ein historisches Werk, worin 
das ganze System der kirchlichen Frömmigkeit besteht). Das

l) Noo. Vlll, 506, 598.
-) E. Z. XXIX, 512.
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I. Buch habe 72, das II. 62, das III. 54 Kapitel. Die Inhalts
angaben werden den einzelnen Kapiteln vorausgeschickt und bieten 
im Zusammenhang gelesen, wie der Autor in der Vorrede be
merke, eine gedrängte Darstellung des ganzen Werkes. Außer der 
?ruekatio stehe am Schluß eine perorutio; zugefügt sei auch eine 
längere proclems, vortrefflich ausgearbeitet und sehr lesenswert 
(e§re§ie sckornuts perlectugue cklAnwmms). Das ganze Werk 
verrate einen scharfsinnigen, geschmackvollen, freien, gut in der 
Wissenschaft durchgebildeten Geist (suctorem prockit in^enii ucuti, 
e1eAsnti8 et lideri, ckoLwinague pulcre culli), die Kenntnis der 
heiligen Sprachen sei jedoch mangelhaft. Der Autor habe im 
Reformationszeitalter gelebt und sei ein Anhänger des römisch 
katholischen Glaubens, aber liberal und habe sich ein selbständiges 
Urteil bewahrt. Er habe, wenn auch gemäßigt, gewisse eigenartige 
Auffassungen (peculiaribu8 etium guibu8ckam, 8eck mockerute, in- 
ckul8l88e reperin8 opinionibu8). In der Beschreibung des mo
saischen Paradieses suche er gewisse Allegorien, über die Person 
Christi hänge er einer Ansicht an, welche zum Arianismus Hin
neige (8sntenllum kovet sck ^rmnwmum inclinsntem). Die 
Handschrift sei im Besitz des Autors gewesen, das lehren die Ver
besserungen und Zusätze, die von seiner Sorgfalt und seinem Fleiß 
Zeugnis geben. — Nach der Handschrift werden dann Exzerpte 
aus der praekutio, peroratio und ?rocls8l8 abgedruckt.

Abo wurde 1809 russisch und war bis 1819 Hauptstadt 
Finnlands. Bei dem großen Brand im Jahre 1827 wurde auch 
die Universitätsbibliothek mit dem ganzen reichen Magazin ein 
Raub der Flammen. Die Universität wurde 1828 nach Helsing- 
fors verlegt. Gieses Manuskrivt Os re§no Ctirmti ist somit ver
nichtet. Nachkommend dem Schriftwort: „Sammelt die übrig
gebliebenen Stücklein, damit nichts verlorengehe" (Joh. 6, 12), 
wollen wir wenigstens die Reste aus dem Lebenswerke des Bischofs 
Giese mit einigen wenigen Bemerkungen aus der Schrift Porthans 
wiedergeben.

Über die Beschaffenheit der vulgären Theologie seiner Zeit 
äußert sich der Autor in der pruekutio in folgender Weise:

(p. 163) Ouo mußsis per8picuum tit, quuntum prue8titerit i§no- 
rsre guum ckickici88e vulgärem illsm nv8trorum temporum tkeo- 
loßsism, omnia in cortice ckuntaxat, nikil non csrnsliter tractsn- 
tem, etium 8l cke penitioribu8 Uvsn§elicse ckoctrinse quse8tionibu8 
8it 8ermo: guick enim ni8l csrnale e8t guock kumsnue pkilo8o- 
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pkise msgi8tsrio est 8ubnixum? tscso guoä glorise, jurgstioni, 
ventri plsrumgue 8ervk.

Über seinen Plan sagt er:
Ouanäo igitur äs miki psr8us8it 8tuäiorum cupiäo, ut 

Lkri8tisnsm oräirer sc texerem Ki8torism, trsetsnäi ksec 68t 
rstio in8tkuts, ut percontato primum regno csrni8 et peccati, 
äeinäs invs8tigetur Lkn8ti in illo sboienäo con8ilium et potentis; 
äemum et Iructu8 triumpksti peccsti, et regnum 6kri8ti in kiäsiium 
eccle8is — con8iäeretur.--------8i cuju8 igitur in msnu8 ksec 
wen ior8 venerint, kunc aämonitum vo1o, mese exercitntioni8 
grstis äuntsxst, non publico U8ui, ckarti8 iilits 688e: et c.

Die perorsko erschien Porthan Wert genug zu sein, ganz 
wiedergegeben zu werden:

(p. 163) 8imne 388ecutu8 cuju8 gratis ingsn8 koc opu8 
in8titui, ne8cio. Lerte kructum Kurie i8tn exercitstio miki psperit, 
ut 6kri8tisni8mu8 ceu in uniu8 corpori8 imsgins 86 miki exkibest 
(p. 164) msje8tste incompsrabili äignitstegus Iongsprse8tsnti88ims. 
I_lt enim membrs 8inguls äi8cutin8, online Ksbe8 nikii ckviniu8 
sut 8scratiu8, sutkore nikii prse8tsbiliu8 sut 8ublimiu8 sut in- 
corruptiu8, con8ilio nikii ju8tiu8, nut 8apientiu8, nut ekkicsciu8, 
Iructu nikii clnriu8 sut optstiu8, prsecepti8 nikii grsviu8, sut 
Kone8tiu8, sut 8nnctiu8, nut integriu8, 3ut 3d8olutiu8, okkicii8 nikii 
3M3NÜU8 3llt innocentiu8, cuitu nikii reiigi08iu8 nut pientiv8, nut 
8impliciu8, U8U nikii incontsminstiu8 sut Iidsrsiiu8, nut msgi8 
invictum: ut vsi koc nomine p088Ü nc äebest LvsnAelium omnibu8, 
gui nuäiunt, etism guamlibet ru6ibu8 et äso cnrentibu8 per8ua8ibile 
6886, nikiigu6 PO88Ü orbi utiliu8 nut 8slutsriu8 conk6rri, quam 
8^nc6rn Lvnn§6iii nnuneistio. Niki vsro Kn6c omnin p6rlu8trnnti, 
8i V6rn 6t r6cta 8unt, qus6 8crip8i, n6 i8tum 8tu6iorum M6vrum 
prov6ntum 6Ü3M koe nce688i886 vi66o, ut jnm 66 vits gU0gU6 
sä ksnc kormsm in8tituenäs cursnäum miki ms§nop6r6 8it: N6 
t68timonium contrs M6 ksb6N8 propris6 conk688ioni8, suäism in 
M6 jsci 86nt6ntiam Oomini: 86rvu8, gui eoZnovit vo1untst6m 
äomini 8ui et non 8e prnepsrsvit, nee kecit 8ecunäum voiuntstem 
eju8, pis§i8 vspulsbit multi8 (k.uc. XII). 8i vero Oeu8 qui virtutem 
38pirsvit koc opu8 nä knem psräucenäi, etism kscuitstsm äons- 
verit, ut more8 8cripti8 re8ponäennt, et ip8e miki kism recte 
vivenäi prseceptor, etism8i prseteres nemo ksec mes legst, 
srbitror, guoä äs 8S „?irmisnu8, Oivinsrum In8titutionum" opu8 
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etismckum psrturien8 ckixit, posse me quoque optimo jure skkirmare: 
sstis vixl88e, et okkicium Komini8 imple88e^).

In der 20 Seiten umfassenden ?rocle8i8 will der Verfasser 
sein Buch und die in ihm vorgetragene Lehre gegen die Angriffe 
der Ankläger, die, wie er fürchtete und voraussah, gegen die 
Freiheit im Denken und Schreiben, deren er sich bediente, scharf 
losgehen würden, schützen. Auch diese verdiente wohl, so meinte 
Porthan, ganz veröffentlicht zu werden; so schön sei das, was er 
„über die wahre Theologie und die Art und Weise, sie mehr und 
mehr zu vervollkommnen, über die Mängel und den Unverstand 
der Scholastik und den ganzen Papistischen Aberglauben" sage. Er 
wolle sich aber damit begnügen, nur gewisse für seinen Zweck 
dienliche Stellen daraus mitzuteilen:

(p. 165) llt 8unt 1iuju8 nv8tri 8eculi more8, quo nikil 
msnet eurio8uli8 quibu8cksm imperve8ti§stum, 8U8picor kuturum, 
ut quae e§o intra tsblinum 8cripts 8oli8 Isribu8 ckicsvi, eorum 
8ubesnt un§us8 qui cum nillil ip8l 8tuckÜ8 conkerant, in sliens 
quseeunque ckentem acuunt, minimeque expen8O 8criptori8 con- 
8llio sut ar§umentorum rstionibu8, 8sÜ8 ksbent 8i IVlomo8 tsntum 
aut Ickipponscteo8^) cen8ore8 e^erint, sc cardone notsverint omnis. 
Oulbu8 non 8unt Kum3niore8, qui cum qusecumque neoterics 
8unt its fs8lickisnt, ut ne ledere quickem ckiZnentur, Ismen 8iqusncko 
insuckierint prolstum in Ki8 quippism, quock ip8i vel non ckickice- 
runt, vel in 8ui8 quibu8 ackckicti 8unt sutkoribu8 8ecu8 le^erunt, 
vel cum vulpfsri U8U vickent non con8pirsre, mox obelo ju§u- 
lsnckum pronuncisnt, sc cslumnisncki kscilitsts tsnqusm kseretics 
in8sctsntur: ackeoque omnem novitstem re8puunt, ut ne juckicium 
quickem sckllibenckum putent Ki8, quse s ckocti88imi8 quoque viri8 
jsm inveniuntur trsckunturve, snte vel non pes8pecta vel minu8 
expen8s, vixque kersnt es quse ip8i quoque 8entiunt, 1er8iore 
orstione ensrrari, sut rstionibu8 scutioribu8 conkirmari, qusm 
ip8i con8verint, sc props jsm tutum non 8it, illi8 in8pectsntibu8, 
libsllum emunctiorem, sut typi8 ele§sntioribu8 excu8um, sut novo

h Das Citat ist der kleinen Schrift des Laktanz Da opiüoio äst 20 
(Migne VII, 78) entnommen. Die Abfassung der Divious Institutionss hatte er 
damals bereits in Angriff genommen, die wiederholt (6, 15; 15, 6; 20) auch an
gekündigt werden.

2) Momos ist die Personifikation der Tadelsucht lund des Spottes. 
Hipponax aus Ephesus, griechischer Dichter l6.Jahrh. v.Chr.), schrieb wie Archilochos 
giftige persönliche Spottgedichte und Parodien.
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srtiiicio 366ur3liu8 compsMNAtum, M3nu ^estsrs. ^b borum 
midi supercilio neutiqusm csvi, quum 6b3r1i8 commenäsrem, quse 
kuersm meäit3lu8: quippe qui privstorum 8tu6iorum con8cisnti3 
nibil minu8 1um conjieiebsm, qunm (p. 166) ksec M63 exerci- 
tAmenta pudlicum 6886 juäicium 3u1 pr366l3rorum in§6niorum 
M3NU8 8ubiturs: 6ti3M8l in k>8 qu366sm il3 86ripl3 vi<j6n p088un1 
ut 6o66n1l8 sut concionLnti8 pkr38im r6k6rant. Oon3n6um 68t 
boo ut pl6raqu6 3U3 8tu6iorum 6V6ntui. Ism6t8i 6nim scl l66to- 
N8 8tomsckum MlNlM6 M6 60MP353r6M, 8U3li6b3l 13M6N inl6r- 
6um V6l 6X6r6il3ll0Nl8 curs, V6l imitatio 6O5UM, quibu8 I6§6n6i8 
368U6V6rsm, V6l quoä it3 60nv6nir6 Vi66b3tur 6xpl3N3näi8 3r§u- 
M6nti8 in quibu8 I3boi3b3m, ut 6jll8M0cIi loquutionum 8ck6M3- 
1ibu8 ut6N6r qua6 in koc 8tu6iorum §6N6r6, N6 3tk6ctsntibu8 
qui66M 36 non 36mo6um iN63l6866Ntibu8, 8686 uitro in§6run1.------- 
8unt no8tro 86oulo viri 6ru6itl88imi, 6t ii N6qu3qu3m §Io88OA38lor68, 
quorum 86NP13 l6^untur 3uäiunturc;u6 non 8in6 V6N6r3tlON6 3b 
666l68i36 8UMM3tibu8 6t MON3rcb>8, 3 8ummi8 1b6olo§l8 6t ^63- 
66MÜ8, 36 toti 165M6 orbi ut mir36ui3 (jU3666M 8U8PI6iuntur: 
80ii8 l8ll8 MOrO8U>l8 3llt K36r6ll63 3llt Otk6N8iV3 8unt. ^6 Ko8 
t3M 6lur08 qul8 8UM 6§0, qui p088im omnium 63l6ull8 prob3ri 
6t 6xtr3 t6ii j36tum 6886?--------01 6NIM INA6NU6 k3t63l', miki
ob 6olli66ntium Oootrinurum flu6t3Nt6M bO6 t6MPOr6 V3N6t3t6M 
in Ko6 OPU8 366u6to, 6X3613 6U53 non tuit P656ont3ri, quiä 3 
quovl8 86rib656tu5 V6i äO66r6tur, quiä V61U8 quiä novum 6886t, 
quiä V6i ?ONtiil668 8t3tU6NNt, V6l tk6oio§orum 8ckol36 ä666rt3NNt, 
quici 6lli prob3r6tur 866136: quin potill8 3b Kl8 l3wqu3M 6on1ro- 
V6r8i8 (in quibu8 viä6b3m pro 8U3 qu6inqu6 P3rt6 cii§i36l3nl68 
I1UM3NUM quiäci3M P3ll, vixqu6 in 3lio j3M I3bor3ri, qu3M u1 
qu>8qu6 in 8lli8 1u6näl8 V3icl6 3r§u1ll8 36 lNVI6lU8 K3b63lur) int6- 
§rum M6 3l1 83653rum 86riptur3rum 8impIl66M pbilO8OP>N3M 
60NluIi. In bl8 8i quiä piorum 86N8UUM M6 3886quu1um 6XI8li- 
M3b3M, quoä 8lmpli6it3l6m iil3M V656 6kri8li3N3M 8pir3r6l, i6 
6ur3vi 6i1r3 novit3ll8 80l>6l1u6in6m in (b3rl38 6X6ip6r6: non quo6 
in N8 j3M (p. 167) 60N<jUl6866r6M in§6nii M6I 60nti66n1i3, 86<j 
u1 8iqu3Nlio ^ri8l3rcbu8') qul8pl3M 60nti§l886l inl6§rum 68861 36 
63tboIl63M r6§U>3M 0MM3 6XI§6r6 36 qU36 1ort6 iäON63 non 
6886N1, 1lM36 8ubji66r6 äooliorum. 2u3nciu3m, quoä 36 novi- 
1ut6M 3ltin6l, pu1o N6MIN6M, qui K366 M63 l6§6t, non 8l3lim 6886

1) Aristarch, alexandrinischer Grammatiker gest, um 144 v. Chr. 
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perZpecturum, me pri86i8 66l66t3ri, 36 ve1u8l3l>8 3660 6886 ob86r- 
vsnl6M, ut nulln r6 ms§>8 otk6n63r, guam r6rum int6mp68tiv3 
3ut in66cor3 nov3tion6, nitiil imp6N8iu8 in866t6r qu3m 618668810- 
N6M 3 V6t6rum M3j68tal6. Ouo6 81 kort6 r6p6ri3Ntur in M6I8 
Iucubr3lionibu8, qu36 pO88int N0V3 viä6n: quslia 8unt qus6 66 
Lkn8ti nsturs 3nt6 omn68 6r63tur38 6r63t3, 66 86min6 Osvi6ico, 
66 86NP6Nt6 8U38O56, 6t 6O6t6N8 ?3536i8i 3ll6§orii8, it6M 66 
Lkn8ti t6nt3tionibu8, lsp8ibU8 6t 63rni8 Kumilil3t6, 66 83N6torum 
8pintuum r6qui6, 8unt 3 M6 6l8put3t3; 81 ip83 non PU§N3Nt cum 
L3lkoli618 V6t65UM 6oßsM3tibu8, 81 6t PI3 8unt, 81 O8t6n6o 86NP- 
1ur38 608 86N8U8 V6l obvio8 V6l invit3bil68 k366r6, qui8 jur6 
N6pr6k6N66t 8tu6ium inv68ti§3tori8 ? qui8 M63 6886 80MM3 pro- 
nunei6t? — In ähnlicher Weise fahre er fort, bemerkt Porthan, 
und sage, er zweifle nicht daran, daß dasselbe von einem oder dem 
anderen der früheren Lehrer der Kirche schon längst beobachtet und 
auseinandergesetzt sei, wenn es auch in den überaus wenigen Resten 
der Alten, welche nach so vielen Verlusten übrig geblieben seien, 
nicht gefunden werde.

Den Niedergang der schönen Wissenschaften nebst den Gründen 
darlegend sagt er unter anderem:

(p. 167) tzuin pIU8 6Ü3M M0M6NÜ 36 oblit6r3n638 V6l P0ÜU8 
6Xtin§U6n638 0MN68 Iib6r3lium 8lu6iorum 6i86ipliN38 K3bui886 
arbitror illam 08666in6m 6t gu38i lotbarßsum cultion8 lit6r3tur36, 
36 80r668 gU3863M in§6niorum, gU38 bominum moribll8 int6r 
ill38 tumultu3ntl8 orki8 prO66Ü38 irr6p81886 66rnimu8, 6um non 
8olum 636t6N8 Iin§UI8 nullu8 68t konor 86rv3tu8, 866 6Ü3M IP86 
int6r I^3tlN08 P5OP6 6ÜN§ui8 k36tU8 68t K0M3NU8 86NM0, ut gui 
6O6Ü88imi tl3biti 8UNt, 3kk66t3886 vi663ntur b3lbutl6M 3t(jU6 
ink3Ntl3M gU3N63M: tum 6t omnium 6i86iplin3rum PN8tlN3 
in§6nuit38 in PUÜ63M gU3N63M 3tgU6 6X0Ü63M Ob86Urit3t6M 
6686ivit, ut 80pKi8ll63 863bl6 6t t3bul083 gU363M 3nilit3t6 6tl3M 
gU36 in Kl8 bON3 8UNt, r68p6N83 60N8PUr63t3gU6 vi6638, 36 prop6 
nikil 8U36 r6li6tum in6oli: i6qu6 non in ?ti6olo§i6i8 80lum 
8tu6Ü8, in quibu8 60Nt6MNi PO886 O53tioni8 l6N06ini3 6t §6N650- 
8Ü3t6M 0MN6M pl6N8gU6 p6r8U38UM 68t, 866 6Ü3M in 6ivilibU8 
6i86iplini8, in ^l66i6ini8, in 6uri8 86i6NÜ3, in ?0Lti6i8 in ip8i8 
66niqu6 Kk6tori6i8 6t politiori Iit6r3tur3: in c>uibu8 qui p6r i6 
t6Mpu8 86ripti 8unt libri, 8i 6um pri86orum libri8 6ont6runtur, 
63N68 c>U3663M 6t MU60r, V6l 63I3MÜ38 P0ÜU8 PN8tiN36 6i§nit3ti8 
vi66ri PO88UN1: ut pl3N6 r6pub686656 vi663tur Ü36 N08tr3 36t3t6 
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bonsrum literarum erullitio, ac antiquitati8 quaellam imsgo 
po8tliminio in orbsm rslluci, non 8olum imitsnlli pn8tin26 
8yncerltati8 8tullio, 8ell etiam aemulatione ingsniorum, lliligentia, 
a88illuitate, 80lertia, canllore, facultats. 9uibu8 rsdu8 utcunque 
nunc pen8sri villetur literarum et librorum illa clalle8, ae prio- 
rum temporum corrigi vetsrnum.

Nach einigen wenigen Zwischenbemerkungen fügt er hinzu, 
um die Nachrede einer unbesonnenen Neuerung von sich abzu- 
wenden und die ehrenvolle Freiheit des Geistes zu verteidigen:

(p. 168) 8tullium meum kuit, non nova eullere, 8ell vero8 
majorum 8SN8U8 ex 8criptursrum a6yti8, veluti ex 8ibyllae sntro') 
tolia reconllita eruere, ae ip8sm veterum 8yneeritatem a pullitae 
novitatia feculentia vinllicare. Lt ne qui8 ms novum Oaellslum?) 
8U8pieiat, licedit kort»88e, 8l retulerit, autkore8 inllicars non con- 
temnenllo8, quorum in k>8 sutkoritstsm 8im 8equutu8, tamet8i in 
ip8l8 ciwn6i8 non e8t midi 8vmpta Opera, ne quum opinionum 
certsmina fugere me O8tencio, cuju8qusm villerer 8sntentise 6886 
allllietu8. 8e<1 quur alleo novitati8 nomen lletrecto? qua8i in
fame 8it inven>88e aliquill quoll fugsrit 8uperiore8, vel 8crip8l88s 
quoll ab Ki8 non 8it all8criptum aut trallitum. Niki nikii kio 
attribuerim, 8ell Ismen communsm 8ccls8ias iibertatem non 
pakar per8tringi. Oocst ^po8tolu8^) llote8 6886 aIÜ8, ex memdri8 
lliver8itate llonorum lli8tantibu8 eompingi corpv8 Lkri8ti, nee 
kaberi ill eon8ummatum llonee granlls8cst all pienitullinem quae 
8lt viri perkecti. In Kl8 1anti8 rebv8, qui8 koc 6kri8ti corpu8 
praejullicÜ8 conclullat vel temporum vel loeorum vel per80- 
narum? - ---------------- — dlam quoll nikil llekui88e llicimu8 Lccle-
8iae quae tsmpore ^po8tolorum erat, inlle e8t quoll kille flag
rante et in 8impIiLlta1e 8en8uum omnia 8upplente, nulla alia in- 
lligebat lloetrina vel institutions all pistatem, quin con8taret 8ibi. 
^t nune ubi 8implieitati non parum llsce88it, et pro illa amatur 
argulia, exquirunturque all vivum omnia, non vel kic kace88it 
8piritu8 8anctu8, quin Komins8 quo8piam illuminet 8apientia et 
8olertia, qua pO88int quae lle8unt killei 8implici, argumentorum 
certitulline et lloctrina nova pen8are, se fulcire quoll fiele e8t

H Die Sibyllen wohnen in Grotten, durchwandern aber auch die Welt 
Pausan. Oeser. Orneo. X., 12, 6.

2) Dädalus im griech. Mythus der Vertreter des ältestens Kunsthandwerks, 
Schöpfer kunstvoller altertümlicher Bauanlagen.

») Eph.4, 11-13.
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inkirmum, 8icqus Lcel68is6 oorpu8 conkirmsr6, stqu6 its 8i non 
Ü8äem, 8sltim psribu8 6otibu8 invicem 8ueceäentibu8 sut sccu- 
muls1l8, 8lbi con8tet Lccl68is6 ills perfeetio, N6 quirl in es ks- 
tl8cst. —--------— nunc säeo 8unt in kac psrts critici, qui
vel rem Lccle8is8licsm mocierantur vel ^csäsmisrum 8unt prin- 
cipe8, ut 8icubi vel 8oripturs6 citsnäae 8>nt vel 6e Lccle8is8tici8 
äo§mstibu8 aliquick perksren6um, ns s verborum quiäem kilo 
6i8ce6ere qu6mquam sb8qu6 incu88s 66N8oria vir§uls pstisntur, 
sc qusmvi8 irsti8 ^lu8>8 sc OrstÜ8 omnibu8 8us luentur quorum 
8slivsm imbiberunt. ?li quum vi6esnt totum isrms orbem 8or6s8 
ip8orum pertaesum scl cultiors 8peclsre 8tuäis, sc 8ynceriore8 
äoctrinsc aäpellsre sntiquitstcm quum in pro8pectu 8i1, 6886 
nune unäique qui in80lsn1i quscism libertsti8 skkectstione omnis 
mi8ceant tumultibu8 sc ip8O kscisnt Luripo') pcrturdatiors, quum 
clenique 8cisnt quaäsm in^eniorum (p. 170) concilstions ei im- 
moäics korts886 8tucliorum scmulationc, nullum non Lvsn§6lii 
locum in nullsm non incuäem koäie rspi sc in psrs^oxi morcm 
exculi, Ismen in koc volunt l^erculei <üston68qu6^) viäcri, quoä 
S88uetl8 perpeluum inkisnt68 nullo äeceäsnt loco, scl nikil eon- 
nivesnt, in nullius esnt 8ententiam, nitiil lerant immißsrsre sut 
expoliliu8 sul reeen8 nslum, sut 8>bi non explorstum: 8ponAisrum 
vsro mors 8ui8 inkserssnt quibu8 innsli 8unt petri8, quoä 8cisnt 
non minu8 stism exitisliter 86 qusm ip838 8pon^is8 s 8ui8 svelli 
8e<lidu8, quibu8 non ksbent melio5e8, quoclque ip8i8 psrum cle- 
corum viäetur 8usm Alorism, körte etism 8uum quse8tum, ceäere 
nuper nsti8 Kominibu8.------------------Vomicsm ip8sm teti§eri8, 8i 
su6es8 8LN8UM etism prokerre (n. e. 8. 8cripturs), a reeentioribu8 
8ckols8tici8, vel non sci8criptum vel 8ecu8 intellectum, quum 8i a 
8ummulsrÜ8 et con8srLinstoribu8 quibu86sm, qui circulum Lccle- 
8is8ticse 6octrinse eomple88e putsntur, alicuki äi88entis8; maxime 
vero 8i sb U8U vul§o recsptorum vel Ion§iu8 exess vel 1e coki- 
be»8 slicubi: nsm koc interpretsntur novstore8 et 8csnäslo8O8 
6886, 36 s Ü6er6ti8 6t ob86rvsntis univ6r8sli8 ^66168136 cli866cl6r6. 
^n novstor 68t, qui s nuper ortl8 neccium conkirmsti8 sä vetere8 
ortkoäoxo8, ?ertullisnum, Lyprisnum, Ori^enem, 6tir^8O8tomum,

ij Euripus, die Meerenge, bes. die, welche Euböa von: Festland trennt.
2) Herkules, gr. Herakles, der berühmteste Held der griechischen Sagenwelt, 

Ideal eines Helden und männlicher Kraft; Cato lCensorinus), gest. 149 v. Chr., 
erstrebte gegenüber dem allgemein einreißenden Verfall die Wiederherstellung alter 
Einfachheit und Sittenstrenge.
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läieronymum, ^u§U8tinum provocal? 8csnäslum 68t s 
?kil080pk38tl'i8 6t 8upsrkieisrÜ8 äl8esptstoribu8 sä pscstiorem 
äisciplinsm LvsnZelicl 8piritu8, ip8smque 8implicit3tsm ^pO8to- 
lorum 86N8UUM, säeoque sä Komine8 koc 8piritu p1eno8 commi- 
Arsre? sb sb8o1eti8 quibu8äsm et 1i§nei8 esremonÜ8 sä 8vsn§s- 
licum §nomonem st äivorum exempls 1rsn8kerre vivenäi u8um 
et in8tituts? Ouin potius novitstem vocsnl quse ip8i commi8- 
euntur mäis8, vsl s 8ui 8imilibu8 commenta moräieu8 tenent, ne 
8U8picsts quiäem msjoribu8 no8lri8 ? Quorum qu>8 non Korui88e1 
ills8 80pkl8ticse Pkeolo^ise (p. 171) 8pins8, vsl ip8um potiu8 
^ristotelsm tkeo1o8l88antsm? qu>8 ksrrs potui88St ineptlsnts8 
Lstkolicons8, Nsmo1rsctO8, I8iäoro8^) et alio8 tiuju8moäi lene- 
brions8? qu>8 non 8tstim tu§i88et e tsmplo, suäiti8 tsm M8tä8l8 
vsni88imorum kominum poemstibu8 et csntionibu8, SS quse illic 
reeilsntur äivorum §e8tl8, its intsräum äelirio 8imilibu8, ut ex 
^leinoi convivio^) sllsts p088i8 crsäere, mäi^ns protecto quse 
6kri8tisni8 suribu8 in§sruntur, quss Ismen i8ti ut mire pis säo- 
rsnt.------- — — Hinc jsm Ksbemu8 quO8 vetere8 iZnorsverunt 
8scrae Vir§ini8 psrents8,^) 8ui8 nomimbu8 non minu8 qusm 8unt 
ip8i ^po8toli noto8 sc celebrs8: tiinc tot novitio8 äivo8, ?rinci- 
pum importunitsle sut iAonsckorum tsvore in cstslo^um rslstos, 
kine Oraconem 6sor§isnum/) kmc 1ocu8ts8 8srbsrsns8, kinc 
e ?srsäi8O tedrusle8 ro8S8,^) sc iä §enu8 slis innumers, sä

0 Catholicon war eine Sprachlehre in vier Abteilungen ^Orthographie, 
Prosodie, Grammatik, Rhetorik) und etymologisches Wörterbuch, den ganzen 
Sprachschatz umfassend, als exeget. Hilfsmittel zur Bibel verf. von Joh. Balbi, 
O. Pr. sch 1298). — Mammotrectus (Mamotrectus) Erkärung der Wörter der 
Bulgata, Prologe des hl. Hieronymus, Brevier, Martyrologium nebst Regeln über 
die Orthographie, Akzente u.s.w., vers.um1300 vom Franziskaner Joh. Marchesinus 
aus Reggio; s. Sam. Berger, 1^» Lible su sixieme sivele, Paris 1879, 10 ff. 
Jsidor, Bisch, v. Sevilla sch 636h hatte in seinem enzyklopädischen Werk, Etymologien 
genannt, das umfassendste Magazin geschaffen, aus dem das Mittelalter seinen 
Wissensstoff entnahm: er wird „Der große Schulmeister des Mitlelalters" genannt.

2) Alcinous, König der Phäaken, nahm den von Troja heimkehrenden 
schiffsbrüchigen Odysseus wohl auf und ließ ihn nach Jthaka bringen; zum Gast
mahl s. Odyss. VIII, 57 ff.

b) Aber schon Epiphanias sch 403) nennt nach dem Protevangelium Jacobi 
(2. Jahrh.) als Namen der Eltern Marias Joachim u. Anna (Hasr. 78,17. 79,5).

0 Der hl.Georg, Märtyrer und Nothelfer, von den Griechen als Erzmartyrer 
und Siegesbannerträger gefeiert (gest.303), tritt als Drachentöter erst im 12. Jahrh, ans.

b) In der Barbaralegende wird erzählt, daß die Schafe des die Heilige 
verratenden Hirten in Heuschrecken verwandelt worden seien. Die Legende der 
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quse, quum in templl8 inler 836538 8cripturs8 publice 3u6iuntu5, 
corästior gui8gu6 qui6ni okkenäslur? — Er schildert dann noch 
sehr viele abergläubische Bräuche und Mißbräuche der Kirche und 
spricht seinen scharfen Tadel aus, beteuert aber, daß er keineswegs 
die Autorität der katholischen Kirche verachte und ihre echten De
krete nicht in Ehren halte. Zur näheren Erklärung dieser seiner 
Denkweise mögen seine eigenen Worte dienen.

(p. 171) läsm kervor kiäelium er§s Lkn8tum, ritum quenäsm 
moäeratum et §erenäorum politism in eccls8iom recipi 8U38it. 
t)uss guum populo 36 8up658titi0N68 procliviori srnäers cospit, 
mox inveeta 8unt tots ceremonisrum plsu8trs, 0560 publicug 
exüt in re§num, 8van§slicorum prseceptorum in8titutio 56vo1ut3 
68t 36 re8ulsn8 6i86iplin36 8seta8, gusrum guselibet alters melior 
6886 conl6nä6bst, ut 13N66M 6t ksptl8MU8 il1l8 VÜ686656t P536 
Nonsckl8mo/) guo N0V3M it6rum P50I6M 666168136 56§6N6535i 
3u6imu8. Lt in toto 0561N6 66l68i36 gui6 68t quo6 non 36 
immo6653tum U8UM 6t 866lll3r6M k05M3M 6686ivit? V166MU8
66 83650 Lu6k3N8ti36 P3N6, (p. 172) gU6M P5I86I 3563N0 83653- 
M6nto 865V3d3Nt, gU3M 1k63t53iit65 Z3M 0MNI3 6tl3M pubii6l8 
6äi6ti8 8653NtU5. N35ty5UM M6M 05136 imit3tioni8 63U83 P5IMUM 
66l6b568 IN ^6616813 K3bit36 8UNtl 66IN66 gUUM gU36gU6 N3Ü0, 
gU36gU6 k36tiO, qUI8gU6 0560, gU36gU6 0kki6IN3, guj8gU6 MO5dU8, 
guoägu6 votum, 8UUM 8lbi 6ivum PO86656t, i6gU6 non omnino 
6it53 gu368tum P5OV6NI561 1II35UM 565UM 6llO53§i8, vi66MU8 gU08 
NUN6 63l6Nä35iO8 k38tO8 N0bl8 56pl6VINt, gU3NtllM 1NV6X65INt 
M6ptl35UM PUbIl60 U8Ui ^66l68i35UM. Lt Il366 N0bl8, 8i gU3N6o 
PU5§3tlO56M 6886 Ok5I8ti L66168I3M 668V6653MU8, P50 ^66168136 
ä6656tl8 Obji6IUNtU5, 6t 60§imU5 3Utk05lt3t6 iiiO5UM gU38i IN 
^PO8tolO5UM 86N3tU p5Ol3tO5UM, 86N8U8 NO815O8 8udmitl656, 3llt 
36V658U8 ip83 N66 MUtl56: gUOä gUI 16556 POt68t, viä65lt gU6M3ä- 
MO6UM 6tl3M LK5I81O 83ti8k36tU5U8 8lt! Win NlKil PO8t 6tl5i8tUM 
UNgU3M kuit 3Ut 68t 3NtigUIU8 ^66168136 6ON86N8U, 36 gU6M 66U 
36 83653M 3N6053M 60nku§656 8Ol6O, 8i gU3 IN 56 M66UM 6l88l66N8 
K3656O, 3Ut 8i6llbi M6 imp6§i886 86NtiO. ?UM 81 N6gll6 S6NÜ0

hl. Dorothea <Fest am 6. Februar) berichtet von den Rosen und Früchten aus dem 
Paradiese; s. I^sAsnäa anrea ^aeobi äs VaraAtns (h 1298) rse. I'b. Orassss^, 
I^ips. 1850, 900, 911.

h Anspielung auf die von Luther ebenso wie von Giese mißdeutete sog. 
„Mönchstause"; siehe darüber H. D enifle O> P., Luther und Lulherthum in der 
ersten Entwicklung I?, Mainz 1904, 220— 237.

25
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me kslli, sut probsbilius nixu8 sr§umenti8 Lstkolieo8 8en8U8 me 
teuere arbitror, semper inte^rum me 8ervo Lccle8ise juäicio, 
cuju8 8LN8S stque äecrets psris miki ksdentur ^po8tolicis Kteri8, 
nee pstior me sd illiu8 concoräis svelk. Verum noli miki 
quorumvi8 blsteronum quemlibet c0N8LN8um, iUorumve plus qusm 
blitss8 ssntentis8 nomine Lecle8iae obtruäi. — — — — läuju8 
Lccle8lss juäicio, 8i in koc opsre sliquiä miki vi8U8 8um Iicentiu8 
sut 8ine sxemplo äixi88S, te8tstu8 8um me quo8v>8 8SN8U8 meo8 
äeäers. 9uoä kic quoque ceu Ie§i1imi8 tsbelli8 8sncte te8tatum 
csutumque voio, es viäslicet me e88e perpetua voiuntste, ut memet 
mesqus Scripts, 8i unqusm lectu äl§ns viäebuntur, ultro sudmittsm 
primum Lcripturis Lsnonicis, qusrum 8oiiäsm irrekrsgsbilemque 
interpretstionem a quovis privsto veluti nobile msr^sritum Iuden8 
suscepero: (p 173) äeinäe illi ipsi qusm äixi Lcclesise: ut si vel 
rescinäere me ju88erit omnia, sut sliuä quiä äictsverit, iä prsestsre 
äsmns8 sim. — - ---------- Verum ksuä 8eio, sn qusecunqus in 
?onMcum äecretis 8eu äecretskbu8 epistolis prseseribuntur 
8tstuunturve, smt mox pro eccle8ise placiti8 sut eccie8is8tico 
con8en8u stque sutkoritsts prodsti8 ksbenäs: nam ksee quoqus 
nobis adsque äiscrimine tsnqusm recepts et, ut ipsi loquuntur, 
csnonirsts its infulciuntur, ut si quis es rekellenäo vel summi8 
äi§itis contlAerit, s pstrum 8snctionibu8 äiscessisse et eecie8is8ticum 
csnonem 1smsrs88s 8tstim in8imuietur. ^t in illis ipsis muits 
viäsmu8 quas mutuo 86 conveilunt sut corri^unt. äpse 0rs1isnu8 
quot committit sibi pu§nsntis?') quot tamqusm ob8oleta sut 
minus 8oiiäs äispun^it st re8ecst? Ousestiones äe eonte88ions 
oris et operum 8sti8fsctione, qus no8tro koc 8ecuio niki! äecertstur 
contentiosius, its in meäio rslinquit, ut lectori inte§rum 8ervet 
juäicium?) — — - — Lt no8 cspitsle äiscrimen incurrimu8, 
si illorum silMlä sä evsnAeiicsm normsm eolistum vei corrixi

Gratian wollte gerade in seiner um das Jahr 1150 nach der scholastischen 
Methode geschriebenen Ooneoräantia llisooräaotium osnoimm, gewöhnlich Oeoretum 
genannt, die sich aus der kunterbunten Nebeneinanderstellung von altem und 
neuem, allgemeinem und partikularem, geistlichem u. weltlichem Recht sich ergebenden 
Widersprüche rations siFnilroationis tsmporis, loei, oonsilii, äispeusationis heben; 
s. I. Sägmüller, Lehrbuch des Kathol. Kirchenrechts*, Freiburg i. B. 1926, 233 f.

2) v. I äs posn. „Was Gratian dahingestellt sein läßt, ist nicht, ob man 
beichten solle oder nicht, sondern ob die Zerknirschung des Herzens oder die nach
folgende Beicht die eigentliche Ursache der durch die Beicht zn erlangenden Sünden
vergebung sei"; s. K. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen 
Literatur der christlichen Theologie IV, Schaffhausen 1865, 84.
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vel antiquan vel moäerari 8uaÜ6MU8, qua8i nikil 8it in Ki8 kumano 
8piritu proäituml Ouum I6§imu8 in komanorum pontikieum 
Ü6er6ti8, SarcUmam, Lieiliam, ip8am urbem komam komanae 
Leele8iae äitione et imperio 8ube88e/) 8pi8eopO8 omn68 jureju- 
ranäo 3äiLenäo8 6886, ut aäjuv6nt 66k6nä6r6 6t r6tm6r6 ?apatum 
Komana6 Leel68ia6 contra OMN68 KOMM68 (ita enim kabent 
verba in 16 eoneepta^) ip8um ?ontitieem komanum re§iae pote- 
8tati8 jure uti, omnia jura in 8erimo peetori3 8ui kabere^) qui8 
äieet kune 6886 Latboliea6 6eel68ia6 irr6kra§abil6m eon86N8um, 
ant ^p08toliea6 tirmita1i8 66er6tum, ut 66 Ki8 6ubitar6 non 
lie6at?------------------Oravi8 68t kat6or Laerorum Loneiliorum
autkorita8, N66 V6lim unquam ab 6a 8616N8 68r66i. 866 tam6N 
66l6etum in illi8 6886 kine int6ll6§imu8, quo6 olim Komana 666- 
l68ia 6x plurimi8 86x tantum V6l oeto 8U866pit?) (p. 174) 0ua6

*) In der sog. Konstantinischen Schenkung, die als Fälschung im 2. Viertel 
des 15. Jahrhunderts fast gleichzeitig von Nikolaus von Cusa (1432/3), Reinald 
Peacock (1450) und besonders von Laur. Valla (1440) nachgewiesen wurde, hat 
Konstantin d. Gr. dem Papst Silvester I. und seinen Nachfolgern die Stadt Rom 
und alle Provinzen Italiens und der westlichen Länder (d. h- das ganze west
römische Reich geschenkt (guam Romanam urdom 6t 0INN6S Italia6 86N oeeiäen- 
talium re^ionnm provineins, 1oea st elvitates sontraäimuz et relinl^nimus, 
o. 14 v. XOVI).

r) Bei seiner Weihe leistet der Bischof den Eid: I>apatum Romanum et 
srineri ?etri aä^ntor eis ero aä retinenänm et äeksnäenänm, salvo 

meo orälne, eontra omnein dominem ^ura, donores, previle^ln et auetori- 
tatem sanetae Romanae Leelesiae, Oominl vostri ?apae et sueeessornm prae- 
äietorum eonssrvare, äekenäere, andere et proniovere eurado.

2) Der bekannte Ausspruch Bonifaz' VIII. in e. I In VI to 6e eonst. I, 2: 
Romanus I^ontikex qui ^nr«, Omni«, in serinio peetoris 8ui dabere evnsetnr; 
s. zur Deutung die Abhandlung von N. Nilles: „In serinio peetoris sni. Über 
den Brustschrein Bonifacius' VIII." in der Zeitschr f. kath. Theologie, 19. (1895) 
1 ff., und Gillmann im Archiv f. kath- Kirchenrecht 92 (1912), 3—17, 106 (1926), 
156—174. Nicht hat Bonisaz mit obigem Satz dem Papst das Recht der allge
meinen Gesetzgebung zugeschrieben, ihn für den Träger alles Rechts erklärt oder ihm 
eine schrankenlose Gewalt beigelegt, sondern nur gesagt, daß der Papst das gemeine 
kirchliche Recht — zum Unterschied vom kirchlichen Partikularrecht — zu kennen, 
bezw. bei der Gesetzgebung vor seinem Geiste gegenwärtig zu haben erachtet werde.

i) Daß die frühere Eidesformel für die Päpste, wie sie der leider äiurnnö 
giebt, nur von 6 allgemeinen Konzilien spricht, erklärt sich aus dein Alter dieser 
Formel, die dem Anfang des 8. Jahrhunderts angehört. Aus diesem leider äinrmi8 
schöpfte auch Gratian (e. 8 I). XVI), führt aber bereits 8 Konzilien an. Merk
würdig ist, daß noch im 15. Jahrh, die Päpste bei ihrem Amtsantritt nur auf 8 
allgemeine Konzilien schwören mußten; s. Hefele, Conciliengeschichte 1^, Frei- 
burg i. B. 1873, 69.

25*
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ip8a tamen acleo non kuerunt ratu, quin lieerel, 8i quid dubii 
oboriretur, quaeäam recuäere, quaeäam mutare, quaedam d6e- 
larare ^ieaena 8ynodo nulla neque elarior neque emaeulatior 
kadita 68t: Kuju8 quum 86ptua§inta eanon68 kui886 le§anwr, 
vi§inti tantum obtinuerunt, de i-6liqui8 N6 V68ti§ium quidem M2N8it?) 
dnter ip8O8 quoque qui extant, quaedam tamquam importuna vale 
aeeeperunt, quorum 8unt pO6nit6ntial68 eanon68?) quaedam 
evidenti88ime videntur 8ibi non eon8tare, ut 8unt quae de ratione 
?a8ckali8 ke8tivitati8 eon8tituta 8unt,b) Kodie lon^e aderrantia vero. 
La6libatu8 ?re8byterorum, quem kaee 8^nodu8 non exi^endum 
8ed liberum retinquendum 6886 8tatuit, non multo pO8t imp6rutu8 
68t^). 1^66 ullum omnino 68t illorum (üoneiliorum (81 V65UM V6llMU8 
fat6ri) in quo Kumanu8 akk6etion68 non plurimum volui886 r6p6N38. 
dn 1P8O ^iea6N0 Loneilio 8pi86Oporum NXL8 6t 8imultat68 1P86 
PNN66P8 eouetu8 68t 6XU8tl8 lib6lli8 dirim656?) Ouae in aIÜ8 8unt 
§68t3) k6r6 6jU8M0di 8unt, ut M6 auditor6m pud656t) 81 eoram 
duda6i8 V6l 3lÜ8 n08tra6 r6li§ioni8 adv6r83rii8 r6eitur6ntur, adeo 
8eat6ntia immodiei8 8tudÜ8 partium, V6r8utü8 6t eont6ntionibu8,

Zur Regelung der Disziplin wurden in Nicäa 20 Canones aufgestellt. 
Nur in einem lateinisch existierenden, dem hl. Athanasius fälschlich zugeschriebenen 
Brief an P. Marcus wird gesagt, daß zu Nicäa zuerst 40 griechische, hierauf 
ebenso viele lateinische Canones gegeben u. von der Synode selbst in 70 zusammen
gezogen worden seien; s. Hefele a. a. O. 360 f.

2) Bußdisziplin can. XI-XIV; s. Hefele 414-419.
3) Trotz der Bestimmung des Nicänums kam es noch zu mancherlei 

Differenzen wegen der Berechnung des Aeguinoctiums, namentlich in Folge der 
dogmatischen Spannung zwischen Alexandria und Rom. Seit dem 6. Jahrh, kam 
allgemein die Osterrechnung des Dionysius Exiguus in Gebrauch, außer iu 
Schottland und Wales, wo man noch 200 Jahre lang die des Sulpicius Severus 
beibehielt; s. Hefele 332 ff.

Der Versuch, das Verbot des Cölibats für die den Altardienst verrich
tenden Kleriker auf die ganze Kirche auszudehnen, scheiterte. Im Abendlande 
wurde die Vorschrift der Synode von Elvira (306) allgemein und von den 
Päpsten Leo I. und Gregor d. Gr. auch auf die Subdiakone ausgedehnt, c. 1, 2 
D XXXI l); s. Hefele 431 ff.

b) Bei der großen Anzahl von Mitgliedern der meisten Synoden und bei 
der großen Verschiedenheit der Bildung, der Richtung des Charakters und der 
Interessen selbst unter den Bischöfen ist nicht zu verwundern, wenn die Debatten 
oft hitzig und leidenschaftlich wurden und manches menschliche sich einschlich; s. 
Hefele 26. — Konstantin hat die ihm teils von Bischöfen gegeneinander, teils 
von Laien gegen die Bischöfe ihm eingereichten verschiedenen Klageschriften an dem 
zu ihrer Erledigung anberaumten Tage versiegelt und ungelesen dem Feuer über
geben; s. Hefele 303.
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ut 3 6kri8llsno äecoro es lon§s sbes8e kstssn8. — — — — 
Omnibu8 vero udi 6s kiäei ästerminstione s§ebatur, unum 
per8picis8 kui88S morem, nempe ut es non äecre1i8 aut 8tstuti8 
qus8i s tribunsli prolsti8, 8e6 conke88lone pudlics et 8inxulorum 
8ub8cnptione rsts e88ent, cuju8 consen8U8 8^mdolum esset 
eccle8l38tics communio: ut palsm 8lt, rem juäicio Lcnptursrum 
in multi8 con8entiente, non placito juäicanäum, nee ls§e aliqus 
86N8UM quem S88equi non pO88l8 extorquente, ss8timstsm tui88e')> 
stque koc prsscipue expsn8um, quoä plu8 8it multorum 8spientum, 
eorumque in8i§nium, et Oei vocstionem ksbentium con8en8ui, 
qusm uniu8 aut slteriu8 cuju8pism privsto juäicio 8tsn6um. 
Verum non rsro äeprekenä38, quoä toti Loncilio (p. 175) rectum 
probstumqus vi8um 68t, i6 uniu8 388i6entium 3uäito juäicio sb 
ip8O kui88e Loncilio rs8ci88um, sc peäibu8 itum in interpellsnti8 
8ententiam. Ouoä 8imp1ici pspknutio, cselidatum äekortsnti, in 
ip8s k^iesens 8^noäo evsni88e con8tst^) (nsm koc sxemplum 
sääucere non extra cau8am viäebitur, quanäo conju^ium 83cer- 
äotum nunc intsr non pO8trema8 Ksere8e8 ksbetur). — —-------  
Ouapropter ksuä 8cio an prsetocent eccle8iae libertstem, qui 
contenäunt non oportsre äe Ki8 quse 8eme1 Lonciliorum prodavit 
sutkorita8, äenuo qu3S8tionem 3ämitti, 3vt äi88eri 3liquiä quoä 
illl8 3ä3MU88lM non con8Onst?) I^oio 3lltsm qul8qu3M putet 
me k3ec t3m proiix3 eo kuc 3ttuIi88S, quoä miki 8im con8ciu8, 
in koc quem 8crip8i Lkri8ti3N3e Ki8tori3s iibro, U8qu3m 83cro- 
rum Lonciliorum termino8 3ut eccls8i38tic3e verit3t>8 reZuInm

Der Biscbof auf einem allgemeinen Konzil hat nicht bloß die Aufgabe 
zu beraten und von dem Glauben Zeugnis abzulegen, sondern auch wahrhaft als 
Richter in Glaubenssachen tätig zu sein. Weder ein ökomenisches Konzil noch 
der Papst kann nach reiner Willkür Glaubens- und Sittenentscheidungen treffen, 
sie müssen vielmehr sich in Schrift und Tradition an die unveränderlich gegebene 
Grundlage ihrer Erlasse halten.

*1 Ein Antrag auf allgemeinen Cölibat, eingebracht auf der Synode von 
Nicäa, fiel durch den Widerspruch des Bischofs Paphnutius aus der Oberlhebais 
<c. 12 v XLI). Er wurde deshalb als Gegner des Cölibats hingestellt, viel
leicht mit Unrecht, denn der Bericht des Sokrates b. «. I, 11 ist verdächtig; s. 
Hefele 431.

»j Die allgemeinen Konzilien haben auch tatsächlich sich niemals in Wider
spruch mit den früheren Konzilien gesetzt. Während die Entscheidungen in 
Glaubenssachen irreformabel sind, können die Disziplinardekrete aus guten 
Gründen durch ein nachfolgendes Konzil oder den Papst wieder aufgehoben 
werden.
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6§re88um 6886 (quoll WM6N 8l P6rcontsnlli 8tullio keci886M miki 
80li 8crib6N8, non ll6b6O propt6r6L in publicam invillism rapi( 
N6qu6 ill6O, quoll P086SM M6l8 8cripk8 qus8i OMNI N26VO csron- 
tibu8 kiä6m Ksb6ri, quoll N6qu6 miki ip8i sllkuc pormitto: 86ä 
quoll non aaquum villatur, 8i miki libast meam quoquo r6V6la- 
tion6m in 6eci68ia prokorro, ropolli protinu8 M6, N6c 8ini ut 66 
kis juäicsnl6m suäism 6ccl68inm. --------llsm quoll all ani- 
mum 8crib6Nti8 sttinet, quoniam i8 intro8pici ab Komin6 non 
pot68t, nulliu8 allmitto ni8i v6i jullicium, cuju8 non 6xpav68co in 
kse csu88s tribunsli V6l sb8qu6 patrono 8i8ti. bluic 8i prodabitur 
8tu6ium M6um cum Paulo') pro minimo 6rit miki jullicsri ab 
kumano.-------------lutum quipp6 68t conku§ium r6cti eon8ci6ntia, 
tuti88imum i8 qui vocst quoquo 6t obvii8 krsckÜ8 6xcipit se i6- 
kocillst 608 qui laborsnt 6t on6rsti 8unt. Opt6in autom N6 un- 
quam miki odtinxant qui ita on6r6nt, utquo suporvseanoo M6tu 
Ka6e procli8i8 miki 8it 8U866pta, sc 8oii8 I6muribu8 atque ink6N8 
llicata ksbastur. — Mit diesen Worten schließt der Autor sein 
Buch. Porthan, der noch nachträglich aus Hartknoch (Altes und 
Neues Preußen) in ihm den Bischof Tiedemann Giese erkannt 
hat, bemerkt am Schluß der Exzerpte: dlec viri ms§ni M6moris6 
koc 8tu6ium non äodori, nobi8 vill6batur.

Aus den mitgeteilten Auszügen läßt sich unschwer erkennen, 
daß ihr Verfasser von Ideen des Erasmus, des Fürsten des 
jüngeren Humanismus, beeinflußt ist und an seinen Schriften sich 
gebildet hat. In seinem Brief an Erasmus vom 16. März 1536?) 
nennt Giese selbst sich seinen „Schüler" und sagt, er sei von seinen 
Schriften hingerissen und gefesselt worden und würde es eher er
tragen, wenn man ihm Wasser und Feuer verbieten würde, als 
die Lektüre seiner Schriften: von ihm, dem Lehrer, habe er gelernt: 
Frömmigkeit, Bescheidenheit, Milde, ferner alle Rechte der Liebe 
gottesfürchtig zu behandeln, seine Meinung nicht zu überstürzen, 
von dem Urteil der Kirche nicht abzuweichen, allein Christus in 
den Schriften zu suchen, die Einfachheit zu lieben, mit Recht
schaffenen Umgang zu haben u. dergl. Keiner hat mit mehr Er
bitterung gegen das alte System des theologischen Lehrvortrages 
gekämpft als der Gelehrte von Rotterdam, keiner ist durch alle 
Perioden seines Lebens in diesem Punkte sich gleich und treu ge-

1 Kor. 4, 3.
») s. E. P. 1892, 73. 
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blieben als er?) Die sog. neue Wissenschaft machte Erasmus wie 
alle seine Nachtreter und Verehrer blind gegen jede anders ge
artete theologische Wissenschaft und zu höchst einseitigen selbst
bewußten Verächtern der alten Schultheologie der Scholastik, in 
deren Geist und Verständnis sie nie eingedrungen sind. Auch 
Giese zeigt dies Aburteilen über die Scholastik, wenn er in der 
Vorrede spricht von dem Niedergang der vulgären Theologie, die 
alles nur oberflächlich ohne Geist behandle, selbst wenn von den 
tieferen Fragen der Lehre des Evangeliums die Rede sei. Die 
reine Lehre Christi erscheint ihm befleckt durch das Magisterium 
der menschlichen Philosophie, die der Ruhm- und Zanksucht und 
Genußgier diene. Die Verbindung der Theologie mit der spitz
findigen aristotelischen Philosophie hat nach den Humanisten dies 
Verderbnis bewirkt; deshalb sei zur Einfachheit des Evangeliums, 
zur reinen Lehre Christi im Gegensatz zur scholastischen Dialektik 
zurückzukehren. Diese reine Verkündigung des Evangeliums 
(gyncers Lvanxelü snnunciutio, perorstio) sei für alle, auch die 
Ungebildeten überzeugend und heilsam. Die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Christentums und die Reform sei im Anschluß an 
die unmittelbare apostolische Art, in erster Linie an die Schrift 
und Väterlehre zu erstreben, aber die Subtilitäten und Schul- 
streitigkeiten der ?kil080pks8tn et 8uperkiciarü äi8ceptatore8, 
8ummulsrü et eon8srcinstore8, der Finsterlinge (tenedrione8) 
außeracht zu lassen. Er meidet deshalb auch alle leeren Lehr- 
streitigkeiten und Untersuchungen darüber, was diese oder jene 
gesagt, oder die Päpste festgesetzt oder die Theologen gelehrt haben, 
und flüchtet zur einfachen Philosophie der hl. Schriften und zu 
den Lehren der alten Väter, eines Tertullian, Cyprian, Origenes, 
Chrysostomus, Hieronymus, Augustinns. Die scharfe und distincte 
Begriffsbestimmung und Entwicklung, das Explizieren des dog
matischen Lehrinhaltes, das Systematisieren und Deduzieren in 
Dogmatik und Moral war Erasmus und den Humanisten zuwider 
und verhaßt. Ebenso wie die „Einfachheit der christlichen Lehre" 
wollte die neue Schule die „Einfachheit des Lebens" wieder- 
herstellen; daher das Hervorkehren der „frommen Erhebung" (piu8 
skkectu8), der ckoetrins all pietstem utili8, der populären und 
praktischen Richtung, die den wahren Theologen kennzeichne. Auch 
bei Giese finden wir Schlagworte wie: vera Ideolo^ia, nsevi

*1 s. den Aufsatz von Kerker, Erasmus und sein theologischer Standpunkt 
in der Tüb. Theol. Quart-Schr. 41, 1859, 531 ff.
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et tenebras IkeoloAiae 8ekols8ticss, 8serarum scriptursrum 
Simplex pkilosopkis, simplicitas illa vers Ökri8tinnn, äoctrins 
vsl in8titutio a6 pietatem, ticlss Simplex, syncerioris äoetrinae 
sntlquitss, pscstior äisciplma LvenAsIici Spiritus, simplicitas 
^postolorum ssnsuum, 80pkisticse Ikeolo^ine 8pinss, ^N8totele8 
tksolo§i883N8, veterum 8Mesritatem L puckitae novitsÜ8 teculentia 
vinäicsre.

Erasmus hat eine geheime Abneigung gegen die Synoden 
der theologischen und christologischen Periode und ihre Dekrete; 
er sieht in ihnen den ersten Abfall von jener Unbestimmtheit, 
Dehnbarkeit und Vieldeutigkeit der dogmatischen Lehrverfassung, 
die er als Ideal der wahren Theologie preist. Er dringt auch 
auf Freigebung der Priesterehe?) Die Kritik, die er am Papsttum 
und Mönchswesen, Heiligenverehrung und Zeremoniendienst, ja 
selbst am kirchlichen Dogma übte, der Spott, den er mit der Kritik 
verband, war der vorbildliche Ton für die junge Schule, die den 
Meister bald überbot. Auch unserem Autor schienen die kirch
lichen Zeremonien (li§nese eeremonme, tots csremoniarum plsu- 
strs), einzelne Feste und Andachtsübungen auf eine Veräußerlichung 
der Frömmigkeit beim Gottesdienst hinzudeuten, aber sein Tadel 
beschränkt sich auf kirchliche Mißbrauche. Der Aufhebung des Cöli- 
bats scheint er nicht ganz abgeneigt zu sein, wahrscheinlich durch 
betrübliche Erfahrungen beeinflußt. Zuweilen schreckt er selbst vor 
seiner Kühnheit zurück, dann aber beruhigt er sich durch die auf
richtige Erklärung, gegen die Dekrete der Kirche nicht im geringsten 
verstoßen zu wollen.

In der proclesis gibt er der Befürchtung Ausdruck, sein 
Buch, das er gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern 
nur exercltstiom8 Zrstia geschrieben habe, werde einem Scherben
oder Schergengericht verfallen. Er sieht voraus, unbefugte Kritiker 
und Delatoren, die in fanatischem Eifer nur der eigenen Schul- 
meinung und ihren liebgewonnen eingewurzelten Anschauungen die 
Herrschaft verschaffen und erhalten wollen, werden sich über sein 
Werk hermachen und jedem ihnen unbequemen neuen Gedanken 
mißtrauen und ihn beargwöhnen und jede selbständige Regung 
und Äußerung mit unausgesetzter Besorgnis begleiten. Das sei 
nur ein Zeichen von Trägheit und geistiger Stumpfheit. Gegen
über diesem gehässigen Absprechen von der Höhe des Kritikers

y s. die Schrift Lnoomium matrimomi 1516; vgl. zu 1 Kor.
7; 1 Tim. 3.
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herab, der Nörgelei und Verkleinerungssucht wolle er sich die Geistes
freiheit und ungehemmte Betätigung der persönlichen Selbständigkeit 
und die Anbahnung eines freieren und lebensvolleren Verständ
nisses wahren. Auch führt er Klage darüber, daß man wenig Latein 
verstehe und der allgemeine Niedergang der Bildung sich auch in 
den schönen Wissenschaften bemerkbar mache (ut plane repubsacere 
viäeatur kse nostra aetats bonarum litsrarum eruäitio's.

Von dem Plan und Inhalt des ganzen Werkes erfahren wir 
aus der Vorrede, daß die Lkriatiana In8tona 6e re§no 6tlN8ti 
aus drei Teilen bestand, in denen behandelt wurde: 1. Die Herr
schaft des Fleisches und der Sünde; 2. Der Plan und die Macht 
Christi zur Beseitigung dieser Herrschaft; 3. Die Frucht des Sieges 
über die Sünde und die Herrschaft Christi in der Kirche der Gläu
bigen. Somit war Gegenstand des gelehrten Werkes die wissen
schaftliche Darlegung und Begründung des Sündenfalls und der 
Erbsünde, der Erlösung und Erneuerung der übernatürlichen Ord
nung. Nicht ganz Unrecht hat Hipler,?) wenn er in Gieses Arbeit 
eine dem Coppernicanischen Weltgemälde gewissermaßen parallel 
laufende Beschreibung des übernatürlichen Kosmos erblicken wollte.

Als neu und auffallend bezeichnet er selbst in der ?rocle8i8 
mehrere Untersuchungen, die aber, wie er hervorhebt, keineswegs 
mit den katholischen Dogmen der Alten in Widerspruch ständen, 
sondern seien rechtmäßig, fromm gemeint und wohlbegründet im 
Sinn der Schrift und nicht Träumereien (80innia)?) Zu ihnen 
gehört die Abhandlung „über die Natur Christi, die vor allen 
Geschöpfen erschaffen" sei. Durch sie mag er sich den Verdacht, 
daß er zum Arianismus Hinneige, zugezogen haben. Die Arianer 
lehrten bekanntlich, der Logos oder Sohn Gottes, der Fleisch an
genommen und uns erlöst hat, sei von dem Vater aus nichts her
vorgebracht, zwar das erste und vollkommenste seiner Geschöpfe, 
aber doch nur ein Geschöpf. — In einem andern Kapitel „über 
den Samen Davids" hat er wohl Christus als den physischen 
Nachkommen Davids behandlt. Das ist wohl der Traktat: „Ueber

y s. hierüber K. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhält
nisse im Zeitalter der Reformation I?, Frankfurt 1868, 78 f.; Fr. Paulfen, 
Gesch. des gelehrten Unterrichts v, 190 ff.

2) E. P. 1892, 71.
3) Das sind wohl die „dunkeln, gezwungenen, irgendwie selbst gefährlichen 

Stellen" (loei perplexiores ooaetiores gua eiiam iniguiores viäsbuntur), wie er 
im Brief an Erasmus sie nennt: E. P. 1892, 74.
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den Samen in der Schwangerschaft des Sohnes Gottes", den 
Melanchthon in seinem Brief an Rogge vom 10. Juni 1537 rügt 
als zu den „Paradoxen und Neuerungen" gehörig, „die nichts zur 
Erbauung nützen."^ Das Paradies und die Verführung der 
Stammeltern durch die Schlange hat er mit den Origenisten alle
gorisch gedeutet. — In der Abhandlung „über die Versuchungen 
Christi und die Erniedrigung des Fleisches" mag er die Unsünd- 
lichkeit und Leidensfähigkeit Christi erörtert haben. „Die Ruhe 
der heiligen Geister" wird den Zustand.der Glückseligkeit der 
Engel und Heiligen als Sabbathruhe (Hebr. 4, 1 ff. 9 f.; Apok. 
14, 13) als Gegenstand der Untersuchung gehabt haben. Alle diese 
vorgetragenen Theorien waren vielleicht etwas kühn und aben
teuerlich und würden, wenn sie bekannt geworden wären, vielfachen 
Widerspruch herausgefordert haben. Das Studium der hl. Schrift 
und der Väter, das er mit vielem Eifer gepflegt hat, hatte ihn 
wie andere in Gegensatz zu der herrschenden scholastischen Theologie 
gebracht, und wenn er auch keineswegs gewillt war, je den christ
lichen und kirchlichen Boden zu verlassen, so konnte er doch zu 
einzelnen mißverständlichen, gewagten und unrichtigen Behaup
tungen kommen. „Es fehlte noch das erforderliche Verständnis 
für die Entwicklung, welche die Theologie im Altertum durchgemacht 
hatte, und Aussprüche der Kirchenväter, welche vor allem und nur 
mit Bezug auf jenen Fortschritt zu beurteilen sind, konnten ohne 
solche Rücksicht genommen werden."?) Wie Erasmus will auch 
Giese vor allen Dingen Christus suchen. In seinem Testament 
ebenso wie in seinem Briefe an Hosius beteuert er, nur geschrieben 
zu haben zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Kirche, nicht 
seine Ehre, sondern jene Christi solle erstrahlen. In der ?roele8l8 
erklärt er, daß nach Christus ihm nichts ehrwürdiger jemals ge
wesen sei, als der Consensus der Kirche, zu dem er wie zu einem 
Anker zu flüchten pflege, wenn er einmal in einer Sache mit sich 
im Widerstreit sei und glaube angestoßen zu haben. Wenn er auch 
nicht glaube, daß er sich täusche oder auf nur wahrscheinliche Gründe 
gestützt die katholischen Gedanken festhalte, immer unterwerfe er 
sich vollständig dem Urteile der Kirche, deren Ansichten und Dekrete 
von ihm gleichwertig den Apostelbriefen gehalten werden, und nie 
werde er sich von ihrer Einheit losreißen lassen. Weit ist er da
von entfernt, die Autorität der katholischen Kirche zu verachten

Oorp. Rekorm. III, 273.
*) Funk Art. Humanismus im Kirch. Lex?, VI, 409. 
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oder ihre wahren Dekrete nicht zu ehren. Wenn er in seinem 
Werke etwas freier und ohne Beispiel (8ins exemplo) gesagt haben 
sollte, so überlasse er alle seine Auffassungen der Kirche. Wenn sie 
befehle, alles zu vernichten oder etwas anderes anordne, betrachte 
er sich als verurteilt (llsmnas 8im), dies zu leisten. Er fürchte sich 
nicht, vor den Nichterstuhl Gottes sogar ohne Patron (vel sdsque 
pstrono) zu treten. Aus dem Testament und seinem letzten Briefe, 
den er se^rs msnu an Hosius geschrieben hat, ersehen wir, daß 
er in der Hingabe an die Kirche und in der Unterwerfung unter 
ihre Autorität niemals wankend geworden ist. Unwahr ist das 
Urteil Th. Treters:^ kuic tickei plscuit novilss, denn die Irrtümer 
Luthers hat er alsbald richtiger und tiefer erfaßt als viele gelehrte 
katholische Zeitgenossen, wie sein Antilogikon beweist. Wenn er in 
der Auffassung der katholischen Lehre in seinem Werke vielleicht 
unbedacht und unkorrekt war oder gar häretische Sätze ungewußt 
oder mit minder klarer Erkenntnis ausgesprochen hat, so hat er 
nie mit Hartnäckigkeit, Verachtung und Trotz an einem Irrtum 
in Glaubenssachen festgehalten und kann den Satz des HI. Augustinus 
auf sich anwenden: errare potero, 8eck Kssreticu8 non ero. Er ist 
stets ein gläubiger Sohn der Kirche gewesen.

Eine Verteidigungsschrift Gieses für seinen langjährigen 
Freund Coppernicus, betitelt H^pers8pi8te8, die im Besitz des 
Krakauer Astronomen Broscius sich befand, ist, wie viele an diesen 
gerichtete Briefe verloren gegangen. Diesen Titel hatte er Wohl 
gewählt in Nachahmung der gegen Luthers Werk „Vom geknechteten 
Willen" gerichteten Streitschrift des Erasmus vom Jahre 1526 
mit dem gleichen Titel.

1) VIII, 499.



Die Landesaufnahme des Ermlandes 
im fahre 1772.

Von vr. Adolf posthmsnn.

1. Die Rlsfflfikstions-AommUon.
Als die Landleute am Sonntag, den 13. September 1772, 

in die Stadt zur Kirche kamen, fanden sie die Bürger in größter 
Aufregung; während der Frühmesse waren preußische Dragoner in 
die Stadt eingeritten und hatten am Rathaus und an den Ecken 
des Marktes Holztafeln mit dem preußischen Adler befestigt, die 
sie auf einem Wagen mitgebracht. Die Bürger standen in Gruppen 
auf dem Markt, die Bauern und die Knechte gesellten sich dazu, 
keiner wußte, was geschah. Erst allmählich verbreitete sich die 
Kunde: der Preußenkönig hat das Ermland besetzt?) Bald darauf 
rüsteten sich der Bürgermeister und einige Schöppen zur Reise nach 
Marienburg zur Huldigung. Der Burggraf verbottete die Schulzen 
des Kammeramts aufs Schloß und teilte ihnen mit, daß auch sechs 
aus ihrer Mitte nach Marienburg reisen mußten. Die sechs Schul
zen wurden ausgewählt, darunter auch einige Landschöppen, und 
im großen Remter des stolzen Ordensschlosses leisteten sie am 
Sonntag, den 27. September 1772, dem neuen Landesherrn im 
Namen der ländlichen Bewohner den Eid der Treue.

Inzwischen waren die Bauern eifrig bei der Arbeit; die 
kritischen Tage fielen ja in die Säezeit, und da hat der Landwirt 
vollauf zu tun. Noch bevor die Schulzen aus Marienburg zurück- 
kamen, lernten auch die übrigen Bauern die Preußen kennen, und 
zwar von ihrer stärksten Seite: die ersten preußischen Beamten, die 
in den Dörfern erschienen, waren nämlich Steuerbeamte, sie 
faßten die Bauern von ihrer fchwächsten Seite und zeigten ihnen, 
was preußische Gründlichkeit bedeutet.

i) Eichhorn, E- Z. H S. 628. — Dombrowski, E. Z. XIX S. 459 ff. — 
Max Bär, Westpreußen unter Friedrich d. Gr. (Publikationen aus den preußischen 
Staatsarchiven I. Bd. 83, II. Bd. 84. Leipzig 1909.) I S. 18 ff. II S. 737 ff.
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Schon lange bevor Friedrich d. Gr. Westpreußen und Erm
land in Besitz nahm, hatte er genaue Pläne ausarbeiten lassen 
über Einführung der preußischen Verwaltung, des preußischen Ge
richtswesens und der preußischen Steuern. In Marienwerder sollte 
eine neue Kriegs- und Domänenkammer eingerichtet, das Ermland 
aber der Königsberger Kammer zugeteilt werden; durch Patent 
vom 13. November 1772 *) wurde dies endgiltig festgesetzt. Der 
Oberpräsident von Domhardt hatte in den neu erworbenen 
Gebieten die Behörden einzurichten und die Accise der Städte fest
zusetzen/) mit der Einführung der preußischen Steuerverfassung 
auf dem Lande beauftragte er den Präsidenten der Oberrechnungs
kammer, den Geheimen Finanzrat Roden, der einige Jahre 
vorher das ländliche Steuerwesen in Kleve zur vollen Zufrieden
heit des Königs geregelt hatte?) Roden hat in seiner Lebens
beschreibung*) seine Tätigkeit als Leiter der Landesaufnahme selbst 
geschildert, auch über seinen Aufenthalt im Ermland berichtet er.

Gleich bei der ersten Audienz, am 11. Mai 1772, diktierte 
der König in Sanscouci dem Geheimen Finanzrat einige Leitsätze, 
nach denen er eine Instruktion für seine Mitarbeiter entwerfen 
sollte. Der erste Satz, den Roden gleich nach der Audienz auf- 
zeichnete, lautete: „Mit dem Bistum Ermland soll der Anfang 
gemachet und dieses zuerst vorgenommen werden, demnächst das 
Marienburgsche und Kulmsche, dann die Stücke an der Netze und 
zuletzt Pommerellen."^) Die Mitarbeiter hatte der König bereits 
ausgewählt, und noch am selben Tage ließ er Roden die Liste mit 
ihren Namen überreichen; es war ein Stab von Kriegsräten, „den 
besten und ausgelesensten aus allen Kammern", dazu eine Reihe 
von Jngenieuroffizieren; sie alle erhielten Befehl, über ihren Auf
trag vorläufig noch zu schweigen, und sich am 1. Juni in Marien-

r) Bär II S. 134 ff.
r) E- Joachim, Johann Friedrich von Domhardt (1712—1781). Ein Bei

trag zur Geschichte von Ost- und Westpreußen unter Friedrich d. Gr- Berlin 
1899 S. 121, 130.

b) I. D. E- Preuß, Friedrich d. Gr. IV Berlin 1834 S. 57 f. — Bär I 
S. 207. — R. Koser, Geschichte Friedrichs d. Gr. III 4. u. 5. Aufl. Stuttgart 
u. Berlin 1913 S. 343.

4) Eduard Vogeler, Das Leben des Geh. Oberfinanzrats und ersten Präsi
denten der Oberrechnungskammer Johann Rembert Rode, 2. Hest, Beilage zum 
Jahresbericht des Archigymnasiums in Soest 1912 S-15 ff. — Die Familie hieb 
Rode, der Geh. Finanzrat schrieb aber stets Roden.

°) Vogeler II S. 20.
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Werder einzufinden. „Ich weiß", so entließ er Roden, „daß Er 
auf dem Generaldirektorio der fleißigste ist; sei Er mir auch in 
Preußen fleißig, und reite Er brav umher, so wird Er mager 
werden und gesund wieder nach Hause kommen." *)

*) E. Z. II S. 623. — Bär I S. 25. — Röhrich, Preuß. Truppen in 
Braunsberg vor der Besitzergreifung des Ermlandes durch Friedrich II. Unsere 
ermländische Heimat 1922 S. 34 ff.

Leman, Provinzialrecht der Provinz Westpreußen II Leipzig 1832 S. 
136. - Bär I S. 18 ff., 77 ff., 208; II S. 36 ff.

Geh. Staatsarchiv Berlin Generaldirektorium Westpreußen, Materien 
Tit. 84 Nr. 6.

ö) Nach Rodens Aufzeichnungen hatte der König mit ihm nach der Tafel 
folgende Unterhaltung: Der König: Womit hat Er sich so dick gefressen? Roden: 
Es kommt vom vielen Sitzen. Der König: Was hat Er vor Füße, hat Er die 
Wassersucht? Roden: Nein, Ihre Majestät, sie sind mich von der Reife angelaufen. 
Der König: Herr, Er muß, wie ich ihm in Potsdam schon gesagt, reiten. Ich 
gebe ihm jetzt Gelegenheit dazu. Reite Er brav und visitiere Er seine Kommissa- 
rien. Vogeler II S. 24.

Als der König am 4. Juni in seinem Reisewagen die Weichsel 
erreichte, wurde er von Roden und seinen Beamten bereits erwartet. 
In den folgenden Tagen fand eine große Truppenschau über die 
ostpreußischen Regimenter statt; in der zweiten Hälfte des Mai 
waren die Truppen auf verschiedenen Wagen durchs Ecmland ge
zogen und hatten in den Dörfern mehrere Tage im Quartier ge
legen?) Die Pausen zwischen den Truppenübungen wurden durch 
Vorträge der Beamten ausgefüllt. Am 5. Juni überreichte Roden 
dem König zwei von ihm ausgearbeitete Instruktionen, eine für 
die Kommissare^) und eine für die Vermessungsingenieure?) beide 
billigte der König und unterzeichnete sie am selben Tage?)

Die Manöver gingen zu Ende, der König reiste nach Pots
dam zurück; die ganze Klassifikations-Kommission war in Marien- 
werder versammelt, konnte aber mit ihren Arbeiten noch nicht be
ginnen, denn die Verhandlungen mit Rußland und Österreich über 
die Teilung Polens waren immer noch nicht zum Abschluß gekommen. 
Die freie Zeit sollten die Beamten benutzen, um sich mit der ost
preußischen Kontributionsverfassung vertraut zu machen, denn die 
Steuern in den neuen Ländern sollten nach der Instruktion „auf 
ostpreußischen Fuß gesetzt" werden, die Beamten aber waren aus 
allen Teilen des Staates herbeigerufen und im Osten fremd. 
Roden reiste selbst nach Königsberg und wählte aus den Beständen

i) Vogeler ebenda. — Preuß, IV S. 57 ff. — Koser III S. 343. 
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der Kriegs- und Domänenkammer die geeigneten Aktenstücke aus, 
die die Beamten studieren sollten*). Endlich, am 13. September, 
erfolgte die Besitzergreifung. Am Tage darauf traf der Oberpräsident 
von Domhardt in Marienwerder ein, der am 12. September in 
Frauenburg Gast des Weihbischofs von Zehmen gewesen war?) 
lud alle Beamten zu einem Festessen ein?) und dann begann die 
Arbeit.

In drei Gruppen und an drei verschiedenen Tagen — weil 
nicht genug Vorspannpferde zu beschaffen waren — brach die 
Klassifikations-Kommission nach dem Ermland auf, zuletzt reiste 
Roden ab. Im Ermland sollte die Landesaufnahme beginnen, in 
sechs Wochen sollte das Bistum fertig sein?)

Bereits am 31. August hatte Roden mit seinen Mitarbeitern 
eine Konferenz abgehalten und die Arbeiten verteilt. Jedes der 
zehn ermländischen Ämter wurde einem Kommissar zu gewiesen; 
beigegeben wurden ihm ein Jngenieuroffizier und ein Conducteur 
zur Vermessung, ein Amtmann aus Ostpreußen als Ökonomie
taxator und ein Schreiber, in den drei südlichen Ämtern kam noch 
ein Dolmetfcher dazu. Die beiden kleinsten Ämter, Frauenburg 
und Braunsberg, hatte ein Kommissar zu übernehmen, dagegen 
wurden dem Kommissar des größten Amtes, Allenstein, ein Refe
rendar und ein zweiter Ökonomiebeamter zugeteilt. Die Ober
aufsicht erhielten drei Kammerdirektoren, jeder über drei Ämter, 
die Oberleitung der Vermessungsarbeiten hatten drei Stabsoffiziere, 
Chef der technischen Beamten war der Oberstleutnant von Enbers?) 
Es ergab sich also folgende Verteilung der Beamten:

i) Vogeler II S. 24. - Bär I S. 209.
») E. Z. Il S. 628.
b) Bogeler II S 25 ff.
«) Bär I S. 208 f.
->) E. Z. IX S. 352, 387. X S. 43. — Bär II S. 186.
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„Dislokation der RlsMkstions-

Amt Kammerdirektor Kommissarius Stabsoffizier

Frauenburg l
Braunsberg j

Wagner?) 
Kammerdirektor 
in Königberg

Meyer, Kriegs- und Domänen- 
rat bei der Oberrechnungs
kammer

Major und 
Flügeladjut. 
Graf Pinto

Wormditt von Schierstädt, Landrat des 
Kreises Zauche in der Kur
mark

Mehlsack Leo, Kriegs- und Domänenrat 
in Königsberg

Heilsberg Krause?)
Geheimer Rat 
und Kammer
direktor 
in Magdeburg

von Puttkammer, Landrat des 
Kr. Flemming in Pommern

Oberst
leutnant 

von Enbers

Röhel Reisel, Kriegs- und Domänenrat 
in Breslau

Guttstadt von Natze, Kriegs- u. Domänen
rat in Minden

Wartenburg Winkelmann, 
Kammerdirektor 
in Stettin

Pfeiffer, Kriegs- und Domänen
rat in Kleve

Major 
von Haas

Seeburg von Schmidt?) Kriegs- und Do- 
mönenrat bei der Kurmär- 
kischen Kammer

Allenstein Stolterfoth, Kriegs- u. Domänen
rat in Königsbergs)

Geh. St. Archiv Berlin Gen. Dir. Westpr. Mal. Tit. 84 Nr. 6. — 
Vogeler II S. 21.

2) E. Z. V1II S. 359, 465. IX S. 385, 395. X S. 59. 129. — Bär I 
S. 209.

Amtsrat Siegfried hatte schon seit 1769 dem Kammerpräsidenten 
von Domhardt Nachrichten über die Einkünfte des Bistums und seine Bevölkerungs
zahl mitgeteilt. C. Z. IX S. 352, 379. X 54, 86. - Bär I S 31.

4) E. Z. IX S. 395, 401. X S. 597, 174, 707 f. - Bär I S. 209.

b) Anfangs sollte der Oberamtmann Stoßnowsky aus Liebemühl im Amt 
Guttstadt als Ökonomietaxator tätig sein, doch die Königsberger Kammer brauchte 

ihn zu anderen Arbeiten.
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Romission im Ermland"'!

Ingenieur
Kondukteur 

od. Feldjäger
Ökonomiebeamter 

oder Taxator
Kalkulator 

od. Kanzlist
Dolmetscher

Kapitän Le Clair Feldjäger 
Sigismund 

Rehberg

Siegfrieds, Amts
rat in Carben, 

Kreis Heiligenbeil

Bauer

Leutnant Wolfs Geschke, 
Fielitz

Walter, Amtsrat 
in Lrebstadt

Wiese

Leutnant Kuh- 
fus,

Leutnant Legat

Wartenburg Hesse, Oberamt
mann in Osterode

Pohl

Kapitän Boulet, 
Leutnant Geyer

Gerhardt Schimmelpfennig, 
Amtsrat in Riesen

burg

Julius

Leutnant Maske Lange Bölckner, Oberamt
mann in Liesken

Zimmermann

Leutnant Rabe Römisch, 
Kempitz, 
Schmale

Kirstein, Amtmann 
in Pr. Ey lau^

Bergmann

Leutnant Müller 
jun.

Mathias, 
Krause

Mirow, Amtsrat 
in Natangen

Pfeiffer Borowi, Stu
diosus in 
Königsberg

Leutnant Ger
hardt, Leutnant 
Hartmann

Nordhausen Stentzler^), Amts
rat in Mohrungen

— Nickolowski, 
Kandidat in 
Ortelsburg

Leutnant Müller 
sen.

Schleicher, 
Uhle

Steppuhn, Ober
amtmann inCragau, 

Boltz, Amtmann 
in Fischhausen

Laßinitzky, 
Schreiber i. 
Königsberg

Packbäuser, 
Kreissteuer- 
emnehmer

6) E. Z. X S. 41. — Bär I S. 209.
7) von Schmidt starb während der Klassifikation von Pommerellen am 

11. Februar 1773 in Dirschau, wo er auch begraben wurde.
E. Z. X S. 53 ist Stentzler irrtümlicher Weise als Amtmann von 

Allenstein bezeichnet.
v) Das Amt Allenstein sollte nach dem ersten Plan der Kriegs- und Do- 

mänenrat Radicke von der Litauischen Kammer in Gumbinnen übernehmen; 
anscheinend wurde er aber zu anderen Arbeiten gebraucht, daher trat an seine 
Stelle der Königsberger Kriegsrat Stolterfoth. Bei der Aufnahme von Westpreußen 
wirkte Radicke bereits mit, später wurde er an die neu eingerichtete Kammer in 
Marienwerder versetzt. Geh. St. A. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mat. Tit. 25. 
Sect. 3. Nr. 14. Bär I S. 91 f., 95; II S. 131.

26
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Im ganzen waren es 60 Beamtet) Der Kriegs- und Do- 
mänenrat Jonae von der Glogauer Kammer begleitete Roden als 
Justitiar,2) ebenso behielt er den Referendar Marquardt^) den 
Geheimen Sekretär Krüger und den Kalkulator Sandmann bei sich. 
Mit diesem Stab reiste Roden am 20. September über Riesenburg, 
Mohrungen und Liebstadt nach der bischöflichen Residenz Heilsberg, 
wo er am 22. Sept. anlangte und bei dem Lohgerber Anton Manfrost 
Wohnung nahm?) Die Beamten der Königsberger und der Litauischen 
Kammer, die bei der Klassifikation mitwirken sollten, sowie die Taxa
toren waren nicht nach Marienburg beordert; sie erhielten von Roden 
Befehl, sich unverzüglich in den ihnen angewiesenen Orten einzufinden, 
und am 24. September war die Arbeit in allen Ämtern begonnen?)

In seinem Amt angekommen, nahm der Kommissar im Schloß 
Wohnung und suchte zunächst nach Karten und Vermessungsregi
stern ;b) in der Amtsstube fand er das „Archiv", d. h. einen Kasten, 
der gleich nach der Besitznahme versiegelt worden war?) Er ent
siegelte es, fand aber darin nur ein mit Bindfaden zusammenge
schnürtes Paket voll Wirtschaftsrechnungen?)

Anders in Heilsberg; dort fand man im Archiv genaue 
Hufenregister und beschworene Vermessungsregister vom ganzen

Bär I S. 209 nimmt außer den 60 Beamten, Schreibern usw. noch 
40 Feldmesser an. Die Feldmesser waren jedoch, wie aus der mitgeteilten „Dis- 
location" ersichtlich ist, schon mitgezählt. Dazu kamen aber noch 40 „Kettenzieher, 
Stangen- und Jnstrumententräger"; jeder Feldmesser nahm 4—5 Arbeiter aus 
den Dörfern auf Tagelohn an, die ihm bei der Vermessung helfen mußten. 
St. A. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mat. Tit. 84 Nr. 4 und 6.

2) Er verfaßte die Berichte über die ermländischen Gerichts- und Kommunal- 
verhältnisse, die August Kolberg E.Z.X S. 2 ff. mitgeteilt hat. — Vgl.Bärl S.209,219.

b) Nach dem Tode des Kriegsrats von Schmidt wurde M. sein Nachfolger, 
später wurde er Rodens Schwiegersohn. Vogeler II S. 29,74.

4) R. war erstaunt, daß der Lohgerber zugleich Stadt- und Kriminalrichter 
war (vgl. E. Z. X S. 64 f) und macht dazu dle Bemerkung: „Nun kann man sich 
die Justiz wohl vorstellen." Vogeler II S. 27. Eine ebenso ungünstige Meinung 
über die Rechtspflege im Ermland äußert Jonae E. Z. X S. 2 ff. Daß diese ab
fälligen Urteile unbegründet waren, hat August Kolberg ebenda S. 49 f. nachge
wiesen. Vgl. E. Engelbrecht, Die Agrarverfassung des Ermlandes. München 
und Leipzig 1913 S. 68.

5) Geh. St. Arch. Berlin Gen. Dir. Westpr. Mat. Tit. 84 Nr. 6.
a) So schrieb es die Instruktion vom 5. Juni vor. Bär II S. 38.
7) Acta wegen der Entsiegelung der Archive lm Ermland. St. A. Berlin 

Gen. Dir. Ostpr. u. Lit Mat. Tit. 25. Sect. 3 Nr. 1. Das Wichtigste daraus hat 
August Kolberg E. Z. X S. 38 ff. mitgeteilt.

v) Ebenda Tit. 84 Nr. 6.
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Fürstbistum. Die Register waren so genau und so vollständig, 
daß die geplante Vermessung sämtlicher Ortschaften nicht nötig war. 
Roden schickte jedem Kommissarius die Register seines Amtes zu 
und ließ am 1. Oktober die Vermessungen überall einstellen. Nur 
die bischöflichen und domkapitularischen Vorwerke sollten vermessen 
werden, angeblich weil sich davon keine genauen Unterlagen vor- 
fanden. Von den Dörfern sollten nur Stichproben gemacht werden. 
Die Wälder sollten „generaliter Überschlagen, die Qualität von den 
Ökonomiebeamten mit Zuziehung eines Forstbedienten ausgemittelt 
und angegeben werden, wieviel daraus forstmäßig wirtschaftlicher 
Art nach jährlich erfolgen könnte."*) Wegen der genauen Ver
messungsregister waren im Ermlande keine Überraschungen zu er
warten wie im Herzogtum Preußen bei Einführung des General- 
hufenschosses 1715—1719; hier wuchsen nämlich dem Kataster 34681 
verschwiegene Hufen zu?), im Ermland waren die Besitzverhältnisse 
überall klar. Inzwischen trafen auch die Ökonomietaxatoren und 
Feldmesser ein; sie wurden nach einer langen, eigens zu dem 
Zwecke ausgearbeiteten Formel vereidigt, und dann reisten die 
Kommissionen von Ort zu Ort. Mit großer Freude wurden sie 
Wohl nicht begrüßt, aber nirgends fanden sie Widerstand?)

Im Schulzenamt mußten die Bauern genau angeben, wieviel 
Hufen, wieviel Vieh und Pferde jeder besaß und was für Steuern 
sie bisher gezahlt hatten. Der Amtmann machte einen Rundgang 
über die Felder, und der Schreiber fertigte eine ausführliche Nie
derschrift über das Ergebnis der Untersuchungen an. Die Akten 
gingen dann sofort dem zuständigen Kammerdirektor zu, der häufig 
Ergänzungen und Berichtigungen verlangte, dann wurden sie 
an Roden gesandt. Die Kammerdirektoren bereisten ebenfalls ihre 
drei Ämter, waren gelegentlich bei der Aufnahme eines Dorfes zu
gegen und sorgten dafür, daß die Arbeiten vorwärts gingen. Öfter 
wurden sie von Roden zu einer Konferenz nach Heilsberg berufen,

Bär I S. 218 f. — E. Z. X 38 ff. — Die Angabe Stadelmanns, 
Preußens Könige in ihrer Tätigkeit für die Landeskultur II Leipzig 1882 S. 73 
über eine Vermessung der ganzen Bodenfläche trifft nicht zu.

i) G Schmoller, die Epochen der preuß Finanzpolitik. Jahrbuch für Ge
setzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reiche. Neue Folge I 
Leipzig 1877 S. 59. — G. Sckmoller, die Verwaltung Ostpreußens unter Friedrich 
Wilhelm I. Hist. Zeitschr. XXX 1873 S. 56. - C. A. Zakrzewski, die wichtigeren 
preuß. Reformen der direkten ländlichen Steuern im 18. Jahrhundert. Leipzig 
1887 S. 31.

») E. Z. IX S. 351 X S. 43.
26*
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um über wichtige Fragen zu beraten. Die wichtigste Konferenz 
fand am 21. Oktober statt, dabei wurden auf Grund der gemachten 
Erfahrungen Richtlinien über die Berechnung des Ertrags und 
über die Festsetzung der verschiedenen Steuern aufgestellt?)

Auch Roden wollte das Ermland näher kennen lernen. Nachdem 
er in Heilsberg alles geordnet hatte, fuhr er am 14. Oktober über 
Bischofstein nach Rößel, von wo er am 15. d. M. einen Besuch bei 
dem General von Tettenborn in Windkeim machte. Tags darauf 
erkrankte er am Flußfieber und mußte nach Heilsberg zurückkehren. 
Am 17. Okt. machte er sich wieder auf den Weg und reiste über 
Seeburg und Wartenburg nach Allenstein, von hier nach Guttstadt 
und traf am 31. Okt. wieder in Heilsberg ein?) Auch auf der 
Reise erreichte ihn täglich ein Eilbote mit Briefen und Akten, die 
sofort durchgesehen und erledigt wurden.

Jede Woche hatten die Kommissare über den Fortgang ihrer 
Arbeiten sowohl dem Kammerdirektor wie Roden Bericht zu erstatten. 
Aus diesen Berichten ersah der Geheime Finanzrat — und seine 
Beobachtungen auf der Reise hatten es ihm bestätigt —, daß die 
Kommissare sehr ungleich arbeiteten. In den meisten Ämtern ging 
die Arbeit flott, mit einigen war er sehr unzufrieden.

Weil das Amt Allenstein das größte war, sollte der Kriegs
rat Stolterfoth den Referendar Rosenfeld als Mitarbeiter er
halten. Dieser wurde aber noch einige Wochen bei der Kammer in 
Königsberg beschäftigt und traf erst am 6. Oktober in Allenstein ein. 
Als die Arbeiten auch dann noch nicht schnell genug von statten 
gingen, schickte Roden noch zwei Beamte zu Hilfe, den Referendar 
Marquardt, den er so lange in Heilsberg beschäftigt hatte, und 
den Amtsrat Schimmelpfennig, der die Taxation der Ortschaften 
im Heilsberger Amt zeitig vollendet hatte. Der Referendar machte 
es sich bei dem schlechten Wetter bequem, ließ die Bauern ins Schloß 
kommen, fragte sie aus und machte die Bestandsaufnahme am 
Schreibtisch; aber ein Donnerwetter von Roden trieb ihn aus der 
warmen Amtsstube in die Dörfer. Der Krückstock des alten Fritz 
folgte jedem Beamten bis ins entlegenste Dorf.

Der Kommissarius Stolterfoth erhielt schwere Vorwürfe, ver
sicherte aber, „daß von früh morgens bis in die sinkende Nacht

Auszüge aus dem Konferenz-Protokoll bei Leman, Westpreuß. Provin- 
zialrecht II S. 140. — Schimmelfennig I S. 167.

2) St A. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mat. Tit. 25 Sect. 3 Nr. 23. — Voge- 
ler II S. 27.
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treulich gearbeitet, von einem Ort zuin andern gefahren und keine 
Minute unütz zugebracht wird."^) Zugleich klagte er über Augen
schmerzen und bat am 3. November um Erlaubnis zu einer Reise 
nach Königsberg, wo er Linderung suchen wollte. Doch erst mußte 
die Arbeit vollendet werden, und erst als als am 17. November 
die Niederschriften über sämtliche Dörfer des Amts abgeliefert 
waren, erhielt er nicht bloß den Urlaub, sondern auch die Geneh
migung, auf seinen Posten bei der Königsberger Kammer zurück
kehren; anscheinend war er der aufreibenden Arbeit bei dem 
schlechten Herbstwetter nicht gewachsen?) An seine Stelle trat nun
mehr der Kriegsrat Radicke?) Stolterfoth wurden die Diäten 
gekürzt, als er sich deswegen beschwerte, antwortete ihm Roden, er 
möge sich nur beruhigen „denn wenn ich Sr. Majestät die wahren 
Ursachen angezeiget, warum ich für die Herren Kriegsrat Mar- 
quardt und Amtsrat Schimmelpfennig besondere Diäten im Amt 
Allenstein forderte, so würde vielleicht nichts Gutes erfolgt sein"?)

Ähnlich erging es den beiden Ökonomiebeamten im Allen- 
steiner Kammeramt. Der Amtmann Boltz hatte Roden bei dessen 
Anwesenheit in Allenstein vorgestellt, wie sehr seine Wirtschaft leide, 
wenn er wochenlang von Hause abwesend sei, und wollte möglichst bald 
nach Fischhausen zurückkehren; der Oberamtmann Steppuhn er
klärte, er könne die anstrengende Arbeit wegen seiner Kränklichkeit 
nicht weiter leisten und empfahl als seinen Nachfolger den Ober
amtmann Kopkra, der der polnischen Sprache mächtig und daher 
für den Posten sehr geeignet sei. Mit Hilfe des inzwischen aus 
Heilsberg eingetroffenen Amtsrats Schimmelpfennig wurden die 
landwirtschaftlichen Gutachten endlich fertig gestellt, und dann durf
ten Boltz und Steppuhn abreisen, — noch bevor sie einen Groschen 
Diäten erhalten hatten.

i) St. Arch. Berlin Gen. Dir. Ostpr. u. Lit. Mat. Tit. 25 Sect. 3 Nr. 13.
2) „Mit dem Kriegsrat Stolterfoth kann ich gar nicht fortkommen, der Mann 

ist zu pönibel und langsam; er kaun sonst an sich ein guter Mann sein, zu dieser 
Arbeit aber schickt er sich nicht." Roden an Domhardt, Heilsberg, den 2. Novem
ber 1772. St. A. Berlin, R. 7 B Nr. 16 S. 413.

b) Vgl. oben S. 387 — Ein Sohn des Stolterfoth wurde ebenfalls Kriegs
und Domänenrat bei der Königsberger Kammer und später Regierungs-Bizeprä- 
sident; er ist der Verfasser einer Abhandlung „Über das Verfahren bei der Ein
führung des Generalhufenschosses in Preußen u. das Verhältnis zum Reinerträge 
der Güter". N. Pr. Prov. Bl. I 1846 S. 187 ff.

4) St. A. Berlin, ebenda.
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Nicht viel besser ging es im Amt Mehlsack. Schon machten 
sich die Kommissare aus den andern Ämtern auf den Weg nach 
Elbing und Marienburg, um dort die Klassifikation fortzusetzen, 
der Kriegsrat Leo aber war mit seinem Amt noch sehr im Rück
stand. Immer wieder drängte Roden zur Eile, — seine Briefe 
ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig —, 6 Wochen 
hatte der König für das Ermland festgesetzt, und diese Frist durfte 
nicht überschritten werden. Als Allenstein endlich erledigt war, 
wurde der Referendar Marquardt nach Mehlsack zu Hilfe geschickt 
und begann am Martinitage seine Arbeit. Endlich, am 22. No
vember, waren alle Dörfer ausgenommen, am 25. reiste auch Leo 
nach Elbing, auf der Elbinger Höhe sollte er seine Arbeit fort
setzen. Aber auch dort ließ ihm Mehlsack noch keine Ruhe. „Bei 
der äußerst pressierten Examination der Dörfer" hatte er zwar 
die Niederschriften über die Bestandsaufnahme angefertigt, aber 
nicht die Designationen und die Nutzungsanschläge, denn es war 
ihm nicht möglich gewesen, „die dazu gehörenden Papiere von 
einem Ort zum andern mit herum zu führen und beiderlei Arbeit 
zugleich zu stände zu bringen." Er erbat sich daher einige Tage 
Zeit, um das Versäumte in Elbing nachzuholen. Damit kam er 
aber bei Roden schlecht an: „Ich kann Ew. Hochwohlgeboren meine 
Unzufriedenheit nicht verbergen, daß Sie so weit zurückgeblieben 
sind. Sie müssen sich mehr, denn bishero geschehen, angreifen, 
damit Sie bald fertig werden, sonsten ich höheren Orts anzeigen 
muß, woran es acrochieret. Die Anschläge müssen Sie mit auf 
die Dörfer nehmen, es sind jetzt lange Abende, da läßt sich viel 
arbeiten; wenn Sie des Tages die Dörfer aufnehmen und des 
Abends die Retardaten bearbeiten, so wird beides fertig werden." 
Tagsüber bereiste der Kriegsrat also die Dörfer auf der Elbinger 
Höhe, abends arbeitete er an den Steueranschlägen der Mehlsacker 
Dörfer, die vom Schreiber sofort ins Reine gebracht wurden; am 
8. Dezember hatte er alle abgeliefert. Nochmals mußte er ge
mahnt werden, es fehlte noch die General-Designation vom ganzen 
Kammeramt, und als er auch diese am 12. Dezember endlich er
reichte, bat er bei Roden um schön Wetter, er möchte ihn nicht 
beim König melden?)

Merkwürdigerweise waren es gerade die beiden Königsberger 
Kriegsräte, die Rodens Geduld so sehr auf die Probe stellten.

r) St. A. Berlin, ebenda Nr. 17.
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Der Geheime Finanzrat gab seinen Beamten das beste Bei
spiel. Unermüdlich bearbeitete er die Aufnahmen der Kom
missare und die Steueranschläge der einzelnen Dörfer, zahlreiche 
Aktenstücke des Berliner Staatsarchiv zeugen von seinem Fleiß 
und seiner Gründlichkeit. Bei einem Dorfe fehlten die Abgaben 
des Kruges, auch war nicht angegeben, ob er das Recht hatte Bier 
zu brauen und Branntwein zu brennen; beim andern Dorfe war 
nicht vermerkt, wieviel Roggen und wieviel Lein die Jnstleute bei 
den Bauern aussäten; bei einer Übersicht über die Einnahmen 
eines Amtes fehlten die Abgaben von Honig und Wachs, bei einem 
anderen Amt waren die Ziegelscheunen nicht berücksichtigt. Immer 
wieder wurden die Papiere an die Kommissare zurückgeschickt, bis 
alles in Ordnung war?)

Die fleißigsten Kommissare waren in den ersten Tagen des 
November mit ihren Ämtern fertig. Sofort versah er sie mit Vor
spannpässen zur Reise nach Marienburg, wo die Arbeit fortgesetzt 
werden sollte; er selbst reiste am 5. November von Heilsberg ab, 
übernachtete im Schloß zu Wormditt, wo er mit dem Landrat 
von Schierstädt eine ernste Aussprache hatte, denn auch dieser hatte 
nicht flott genug gearbeitet, obwohl ihm „aus wahrer Consideration" 
eins der kleinsten Ämter zugewiesen worden war. Am folgenden 
Tage machte er im Schloß zu Mehlsack dem säumigen Kriegsrat 
Leo ernste Vorstellungen. Dann ging's über Braunsberg, Frauen
burg, Elbing nach Marienburg, wo er zunächst einen Arbeitsplan 
für die Aufnahme dieser Woywodschaft entwarf und dann aus den 
vielen Einzelschlägen das „Katastrum für Ermland formierte"?) 
Die Aktenstücke waren aber inzwischen so angeschwollen, daß er sich 
vom Minister noch drei Kalkulatoren ausbitten mußtet) im ganzen 
beschäftigte er 15 Kalkulatoren und 4 Kanzlisten.

Die Jngenieuroffiziere und die Landmesser verließen das 
Ermland einige Tage später als die Kommissare, sie waren mit 
der Vermessung der Vorwerke und der Forsten noch im Rückstände. 
Die Vermessungsregister wurden vom Oberstleutnant von Enbers 
geprüft. Auch er hatte mancherlei zu beanstanden. Als er auf 
der Reise nach Elbing in Frauenburg die Arbeiten im dortigen

Bär I S. 221.
2) Bogeler II S. 27 f.
2) Diese reisten sofort von Berlin ab, wurden aber aus Versehen nach 

Heilsberg geschickt, wo sie Roden nicht mehr antrafen; dann folgten sie ihm nach 
Marienburg.
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Amt prüfte, fand er, daß der Kapitän Le Clair die Vorwerke 
Rothof und Grundhof so schlecht vermessen hatte, daß er die Arbeit 
von vorn anfangen mußte/) auch bei Kurau war mancherlei aus- 
zusetzen- Am längsten blieb der Major de Has mit seinen Leuten 
im Ermland; bei der Vermessung der Allensteiner Wälder erkrankten 
der Leutnant Müller sen. und zwei Feldmesser, „denn bei dieser 
nassen Saison den ganzen Tag im Morast und in voll Wasser 
stehenden Wiesen herumzubaden, kann nichts anderes als Krank
heiten nach sich ziehen"; als der Major sie in Kaletka aufsuchte, 
bekam er selbst das Podagra, und so mußte die ganze Gruppe bis 
gegen Ende des Jahres in Allenstein zurückbleiben.

Der König war mit Roden sehr zufrieden; besonders erfreute 
es ihn, daß der Kontributionsanschlag höher war, als er erwartet 
hatte, und wiederholt sprach er ihn seine Anerkennung über den 
Verlauf der Klassifikationsarbeit im Ermland aus?) Als ihm aber 
Roden Ende Oktober eine Diäten-Liquidation über annähernd 
6000 Taler zusandte, — für September betrugen sie 1652 Taler —, 
fand er diese „exorbitant". „Ihr müßtet auf alle Weise mit meh- 
rerem Fleiß zu Werke gehen und wenigstens mit dem Marien- 
burgischen, Culmischen und Pommerellen noch vor Winters zu 
stände kommen", sonst sollte den Kommissaren die Hälfte der Diäten 
gestrichen werden?) Inzwischen mußten sämtliche Beamten aus 
ihrer Tasche leben, kein Wunder, daß in jedem Bericht die Bitte 
um Diäten oder wenigstens um ein Vorschuß wiederkehrt; sobald 
ein Kammerdirektor ein Amt besuchte, klagten ihm alle ihre Not, 
aber weder er noch Roden konnte ihnen helfen. Die Beamten 
waren also auf die Gastfreundschaft der Ermländer angewiesen, 
mußten Schulden machen und verließen das Ermland, ehe sie ihre 
Tagegelder erhalten hatten. Erst Ende November, als sie schon im 
Marienburgischen arbeiteten, wurden ihnen die ersten Diäten an-

St. A. Berlin Gen. Dir. Westpr. Tit. 84 Nr. 4.
2) Kabinettsordre vom 8. Okt. 1772. St. A. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mat. 

Tit. 84 Nr. 5. — Kabineltsordre vom 1. Dez. 1772. Bär II S. 157. — E. Z. 
IX S. 355, 359.

b) Bär. I 219. Roden erhielt täglich U/, Taler, ein Komissarius 2 Taler, 
ein Sekretär 1 Taler, ein Kalkulator und ein Kanzlist je 16 gute Groschen; ein 
Stabsoffizier 2 Taler, ein Offizier 1 Taler, ein Landmesser 16 Groschen. Wäh
rend der Feldarbeiten erhielten die Vermessungsbeamten keine Diäten, sondern 
für je 1 Hufe Acker, Wiese und Weide 18 gute Groschen, je 1 Hufe Wald 12 gute 
Groschen. Das waren dieselben Tagegelder, die einst bei der Besitznahme von 
Schlesien gezahlt worden waren.
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gewiesen, und manchem wurde ein Teil einbehalten, weil aus dem 
Ermland Beschwerden über seine Schulden eingelaufen waren?) 
Sogar der Oberstleutnant von Enbers, den der Humor nie 
verließ, kam zu Heilsberg in Verlegenheit. Als seine Leute aus 
dem Ermland abreisen sollten, gab er ihnen aus seiner Tasche so 
viel Vorschüsse, daß er selbst nichts mehr für seinen Unterhalt be
hielt; er war froh, wenn seine Hauswirtin, die Witwe eines Schnei
dermeisters, ihr bestes Porzellan vorsuchte und ihn zum Abendessen 
einlud, und auch ein Hasenbraten beim Herrn Erzpriester wurde 
mit Anerkennung vermerkt?) Beim König erntete er für seine 
Hilfsbereitschaft keinen Dank; als die Vermessung von Westpreußen 
nicht schnell genug von statten ging, drohte er ihm einige Monate 
später, er werde ihm alle Diäten streichen. Nach Ansicht Friedrichs 
gaben die Diäten nur „zur Verschleppung der Arbeit Anlaß", 
daher ließ er später die Vermessung vom Netzedistrikt dorfweise 
im Akkord vornehmen?)

Im Zahlen war der König durchaus nicht pünktlich, von sei
nen Beamten aber verlangte er größte Pünktlichkeit. Sechs Wochen 
hatte er für die Landesaufnahme festgesetzt, und in sechs Wochen 
war sie fertig; nur wenige Beamte hielten sich etwas länger auf. 
Damit war der erste Teil eines großen Werkes vollendet, das dem 
König wie seinen Beamten alle Ehre macht.

i) In der Frauenburger Gegend hatte ein Feldmesser des Kapitäns Le Clair 
30 Taler Schulden gemacht, die ihm vom Gehalt abgezogen wurden. St. A. Ber
lin. Gen. Westpr. Mat. Tit. 8t Nr. 4.

2) Schreiben an Roden vom 6. November 1772 ebenda, E. Z- IX S. 352. — 
Ebenso ging es ihm später in Westpreußen; am 5.Juni 1733schrieb er vonPr.Stargard 
an Roden: „Der größte Teil der Vermeffer ist gänzlich abgebrannt, ich habe ihnen 
soviel vorgeschossen, daß ich selber nichts mehr übrig habe." Einen Monat später 
war er mit seinen Leuten immer noch ohne Geld. „Alle Ingenieurs und Conducteurs 
sind jetzo mit ihre Karten fertig, und sollen nach der Königl. Ordre nach Ihre 
Gnarnisons zurück gehen, der Leutnant Geyer, Kuhfuß Müller jun., Maske, die 
Conducteurs Lange, Nordhausen, Schleicher, Röhnisch, Filitz, einige Feldjäger, 
liegen alle hier ohne Geld, und haben nicht so viel, daß sie ihr Mittagesien bezahlen 
können, und kein Bürger will sie einen Groschen borgen, weilen es zum Abmarsch 
geht. Es ist zum Erbarmen, wenn man die armen Leute des Mittags auf der 
Straße gehen sieht, wie wollen diese nun noch die Reise antreten können. Ich 
habe zwar einem jeden anbefohlen, die Rückreise anzutreten, bevor Sr. K. Maj. 
ungeduldig über ihre Saumseligkeit würde; sie geben mir zur Antwort, der König 
ann wohl die Ordres geben, was aber unmöglich ist, können sie nicht möglich 
machen. Mir ist also bange, daß es zuletzt noch ein verdrüßliches Ende daraus 
werden wird." Brief an Roden vom 3. Juli 1773, ebenda. Vgl. E- Z. X S. 43

') Bär I S. 219 II S. 235.
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Die Gesamtergebnisse dieser Landesaufnahme hat August 
Kolberg in zwei Abhandlungen dieser Zeitschrift ausführlich mit
geteilt.*) Dabei hat er vorzugsweise die ^cta Zenerslia benutzt, 
d. h. die Kabinettsordres, die zahlreichen Berichte Rodens und des 
Oberpräsidenten von Domhardt an den König, die statistischen 
Aufstellungen über die einzelnen Ämter usw.

Nicht verwendet aber hat er die Klassifikations-Proto- 
kolle der einzelnen Dörfer und Güter, die sich ebenfalls im 
Geh. Staatsarchiv zu Berlin befinden, 18 dicke Bände mit mehre
ren Tausend Seiten, dazu der umfangreiche Briefwechsel mit Erörte
rung vieler Einzelfragen. Alle Aufnahmen zeigen dasselbe Schema 
und enthalten neben den unvermeidlichen Formeln viel Selbstver
ständliches und Nebensächliches, auch sind sie nicht frei von Irr
tümern, denn die Beamten waren durchweg fremd im Ermland 
und arbeiteten in großer Eile. Wegen ihrer Ausführlichkeit geben 
die Niederschriften aber doch ein gutes Bild von den Besitzverhält
nissen und dem wirtschaftlichen Zustand jeder Ortschaft. Da ist 
nicht nur jeder Schulz und jeder Kölmer, jeder Müller und jeder 
Krüger, jeder Bauer und jeder Handwerker, jeder Eigenkätner und 
jeder Jnstmann mit Namen und mit seinen Hufen und Morgen, 
mit seinem Vieh und seinen Pferden aufgeführt, sondern auch die 
Erträge der Äcker und Wiesen, der Weiden und Wälder sind nach 
den Angaben der Bauern und nach dem Gutachten der landwirt
schaftlichen Sachverständigen genau verzeichnet?) ebenso alle Arten 
von Steuern, der Dezem, das Scharwerk und die sonstigen Lasten. 
So sind diese Bestandsaufnahmen von 1772 eine wahre Fund
grube für die Ortsgeschichte, auch deshalb von besonderem Wert, 
weil sie den Stand der ermländischen Landwirtschaft am Ende der 
bischöflichen Zeit zeigen.

Am Kirchspiel Heinrikau soll gezeigt werden, was der Heimat
forscher in den dickleibigen Bänden findet?)

i) Die Dotation des Bistums Ermland vor und nach 1772. E- Z. IX 
S. 340 ff. — Die Verfassung Ermlands beim Übergang unter die preuß. Herr
schaft i. I. 1772. E. Z. X S. 1 ff., 666 ff. — Vgl. auch Brachvogel, Der Bischof 
von Ermland im ersten Jahre unter preuß. Staatshoheit 1772/73. Unsere erm- 
ländische Heimat 1924 Nr. 4.

2) Geh. St. Archiv Berlin, Gen. Dir. Ostpr. u. Lit. Mat. Tit. 25. Sect. 
1 Nr. 18-35.

Ich wähle dieses Kirchspiel nicht nur weil es meine Heimat ist, sondern 
auch weil es im Kammeramt Mehlsack liegt, denn die Berichte über dieses Amt 
sind am ausführlichsten. Der Kriegs- und Domänenrat Leo mußte schwere Bor-
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2. Die Klassifikation von ^einriksu.
Am ersten Sonntag im Oktober verlas der Heinrikauer 

Pfarrer von der Kanzel ein Rundschreiben, das ihm wie allen anderen 
Pfarrern und Schulzen kurz vorher vom Amt Mehlsack zugegangen 
war; es war das „Avertissement betreffend die commissarische Unter
suchung und Regulierung des Kontributions- und Steuerwesens in 
dem Bistum Ermland, den Woywodschaften Marienburg, Kulm, Pom- 
merellen und Distrikt diesseits der Netze".') So wurde die Ge
meinde auf den Besuch der Klassifikations-Kommission vorbereitet, 
und am 9. Oktober kam der Kriegs- und Domänenrat Leo 
mit dem Amtmann Hessen und einem Schreiber ins Schulzen
amt, wo die Bauern schon versammelt waren. Der Beamte er
klärte ihnen den Zweck der Verhandlung und forderte sie auf, alle 
Angaben wahrheitsgetreu und gewissenhaft zu machen; an Eides 
statt mußten sie versichern, daß sie keinen Besitztitel verschweigen 
würden, hatte doch der neue Landesherr angeordnet „einem jeden 
Besitzer zu bedeuten, daß, wenn er nicht alles gewissenhaft angebe, 
die verschwiegenen Stücke eingezogen und konfisziert werden sollen"?) 
Der Schulz holte aus dem Eichenkasten das Privileg des Dorfes 
hervor, das vom 17. September 1688 datiert war;^) der Müller

würfe von Roden hören, weil er mit feinem Amt im Rückstand blieb, aber wir 
dürfen ihm glauben, wenn er immer wieder versichert, er arbeite Tag und Nacht; 
hat er doch drei Bände mit 2493 Bogenseiten vollgeschrieben! Er hat sich die 
Arbeit erheblich schwerer gemacht als die übrigen Kommissare und vieles aus
gezeichnet, was in den Niederschriften der anderen Ämter fehlt. Der Heimatforscher 
wird seinen Fleiß mehr zu schätzen wissen als seine Vorgesetzten. — Ebenso aus
führlich sind die Aufnahmen des Amts Allenstein, und zwar aus demselben Grunde: 
Auch der Kriegsrat Stolterfoth siel in Ungnade, weil er nicht schnell genug arbeitete, 
aber auch er hat es nicht an Fleiß fehlen lassen, sondern drei Bände mit zusammen 
3495 Seilen angefüllt. Dagegen liegt vom Amt Wormditt nur ein Band mit 
1020 Seiten, vom Amt Rößel ein Band mit 591 Seiten vor.

Gedruckt bei F. G. Schimmelpfenmg, Die preuß. direkten Steuern I 
Potsdam 1843 S. 160. - Vgl. Zakrzewski S. 85.

2) Instruktion für die Kommissare vom 5. Juni 1772. Bär II S. 38. — 
„Nachdem die Schulzen und sämtliche Einwohner des Dorfes zusammengefordert 
worden, so ist ihnen zusörderst aufs deutlichste injungieret, von alle dem, worüber 
sie befraget werden würden, die reine Wahrheit dergestalt auszusagen, wie sie es 
hiernächst auf Erfordern eidlich bestärken sich getrauten, mit der ernstlichen Be
drohung, daß es mit dem Verlust ihrer Habe und Güter verbunden sei, wenn sie 
sich unterstünden, das Gefragte anders als es sich verhalte zu beantworten". 
Klassifikations-Protokoll von Frauendorf.

') Abschrist davon im Grundbuch. Staatsarchiv Königsberg, Ostpr. Foliant 
380^ 20 c. Es handelt sich um eine Erneuerung der verloren gegangenen Handfeste. 
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legte seine drei Privilegien über die Mühle vor, vom 17. Dezember 
1590,') vom 18. August 1619?) und vom 10. November 1659?) 
auch der Krüger zeigte die Besitzurkunden seines Kruges von 1531*) 
und 1534^) vor, sie waren jedoch schon so vergilbt, daß der Beamte 
die krause „Mönchsschrift" nicht lesen konnte, daher gab er ihm 
die Pergamente zurück. Die übrigen Dokumente nahm er zu den 
Akten, um davon Abschriften anfertigen zu lassen, denn so be
stimmte es die Instruktion?)

Dann zog der Kriegsrat einen Fragebogen mit 183 Fragen 
hervor, von denen 52 Oenerslia und 131 Lpecislia betrafen. Eine 
Frage nach der anderen wurde beantwortet, der Schreiber brächte 
die Antworten zu Papier. Name und Lage des Dorfes, Grenzen 
und Nachbardörfer, Entfernung von den Städten, Absatzverhältnisse 
und manches andere war schnell erledigt; langsamer ging's mit 
der Bestandsaufnahme. 113 Hufen zählte das Dorf, die folgender
maßen verteilt waren:

1 Schulz mit 4 Freihufen
1 „ „3 und 1 Zinshufe
2 Schulzen m. je 2 „ und je 2

20 Bauern einschl. des Krügers mit je 4
3 2
2 „ „1

zusammen 11 Freihufen und 93 Zinshufen, dazu 6 Pfarrhufen 
und 3 Hufen gemeinsame Heide und Weide.

Nicht mitgezählt war bei den 113 Hufen das Land des 
Müllers, 1 Hufe und 3 Morgen; es lag jenseits der Beek an der 
Komainer Forst und wurde damals wie heute das „Fellche" oder 
Feldchen genannt. Es lag mit dem Lande der Bauern nicht im

st Ebenda.

st Ebenda; Verleihung von 18 Morgen Uebermaßland.

st Ebenda; Privileg über den Perner.

st Domkap. Arch. Frbg. Priv. Buch P fol' 13. — St. Arch. Kbg. Ordens
foliant 114 S. 49 (99).

st D. A. Frbg. Priv. B. 6 fol. 2, L fol. 165.
st Bär II S. 39. — 1767 hatte in den bischöflichen Ämtern eine Revision 

der Privilegien stattgefunden, E. Z. X S. 131. vibl. Wurm. IV S. 111 ff., 
aber auch in den kapitulärischen Dörfern waren die Dokumente überall in Ordnung. 
Durch die vielen Abschriften stellten die Kommissare für jedes Amt ein umfang
reiches Urkundenbuch zusammen, leider sind sie bei den Akten nicht vorhanden.
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Gemenge, sondern wurde vom Müller besonders bewirtschaftet?) 
Die Mühle lag am Bach und hatte einen Stein zum Schroten 
und einen Pernerstein zum Feinmahlen. Vom Scheffel nahm der 
Müller 1 Metz, außerdem an Geld fürs Schroten 1 Groschen, fürs 
Sichten und Beuteln 2 Groschen; den Jahresumsatz gab er auf 
6 Last — 360 Scheffel an, seine Einkünfte von der Mühle auf 22 Sch. 
8 Metz Getreide und 18 fl. AIs Abgabe zahlte er jährlich 30 fl. 
Erbzins.

Der Krug war in Heinrikau wie in vielen anderen Dörfern 
dem Schulzen verliehen worden;?) vermutlich hat er ihn aber sehr 
bald verkauft, weil er bei der Bewirtschaftung seines Schulzenguts 
von 11 Hufen keine Zeit dafür übrig hatte. 1772 finden wir den 
Krüger auch im Besitz von 4 Bauernhufen. Als er dem Kriegs
rat die alten Privilegien von 1531 und 1534 überreichte, behaup
tete er, darin sei ihm auch das Recht verbrieft, Bier zu brauen und 
Branntwein zu brennen, und seit Menschengedenken sei das Recht 
ausgeübt worden. Als sich aber der Kommissar später das Privi
legienbuch von Frauenburg nach Mehlsack ausbat, stellte sich heraus, 
daß die Urkunden nichts darüber besagten. Übrigens war der Um
satz ziemlich klein, weil durch das Dorf keine verkehrsreiche Land
straße führte, im Jahr wurden 15 Tonnen Bier und 12 Achtelb) 
Branntwein verschenkt, die Abgabe davon betrug 7 fl. In Komai- 
nen und Neuhof schenkten die Schulzen Bier und Schnaps aus, 
obwohl die Handfesten vom Krug nichts erwähnen. In Kleefeld 
dagegen war dem Schulzen durch die Handfeste das Krugrecht ver
brieft, doch verpflichtete sie ihn, Bier und Branntwein vom Mehl
sacker Schloß zu beziehen?) Trotzdem hatte er ebenso wie die an
deren Krüger selbst gebraut und gebrannt, allerdings nur wenig, 
im Jahre hatte er 5 bis 6 mal ein Gebräu von 3 Scheffel Malz 
angesetzt und von 10 Scheffel Korn gebrannt. An Krug- und 
Grapenzins°) hatte er jährlich 5 fl. 10 Gr. gezahlt.

i) Vermutlich war es ein Stück Übermaßland, das die Landesherrschaft 
nachträglich dem Müller zur Nutzung überließ. Ursprünglich gehörte zur Mühle 
nur der Teich mit einer Wiese, beide zusammen 15 Morgen groß; daneben hatte 
sich ein Übermaß von 18 Morgen herausgestellt, für das der Müller einen be
sonderen Zins von 1 fl. jährlich zahlte.

«) 6 I Nr. 233.
2) Ein Achtel hatte 12 Stof.

6. I Nr. 179.
Die Grape ist ein eiserner Kessel zum Branntwein brennen.
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Den Debit, d. h. Umsatz gaben 1772 alle Krüger sehr niedrig 
an, nicht allein deshalb, weil unsere Vorfahren sehr mäßig waren, 
sondern auch deshalb weil die Kommissare den Verbrauch der selbst 
erzeugten Getränke nicht nachprüfen konnten. In vielen kleinen 
Dörfern, die abseits von der Landstraße lagen, brauten und 
brannten die Schulzen allerdings nur so viel sie brauckten, um die 
Bauern an den Tagen der Kür gut bewirten zu können. So heißt 
es bei Packhausen: „Den Krug halten die Schulzen jährlich wechsel
weise und zahlen dafür 2 fl. 20 Gr. an die Herrschaft; indessen 
wird bei ihnen, weil kein Abgang ist, kein ordentlich Bier gebraut 
oder Branntwein gebrannt, sondern auf ihren sog. Kehr- (Kür-) oder 
Gerichtstagen wird etwas stärkeres Trinken als gewöhnlich gemacht, 
etwa eine halbe Tonne, welches die ganze Konsumation ausmacht." 
Daher heißt es im Nutzungsanschlag: „Der Debit ist so gering, 
daß darauf im Anschläge nicht reflektiert werden kann, und ist 
mehr als ein onus denn ein denekicium anzusehen." Überall 
wird festgestellt, daß die Bauern das Recht haben, ihr „Haustrinken" 
selbst zu brauen; beim Fehlen des Kaffees war das dünne Malz
bier das tägliche Getränk für jedermann.

Ferner wohnten in Heinrikau 16 Gärtner und 27 Jnstleute; 
unter den Gärtnern waren 1 Schmied, 1 Tischler und 2 Schneider, 
unter den Jnstleuten 1 Böttcher, 1 Schneider und 2 Schuster. Es 
ergab sich folgender Personalbestand: 76 Männer, 82 Frauen, 84 
Söhne, 83 Töchter, 34 Knechte, 22 Jungens, 28 Mägde, im ganzen 
409 Personen (1871: 818, 1925: 808 Einwohner).

Sehr genau wurden die bisher gezahlten Steuern ermittelt, 
denn so gewann man die beste Grundlage für die zukünftige Ver
anlagung. Dabei mußten die Kommissare die Abweichungen der 
ermländischen Münzeinheiten und Maße von den preußischen beachten: 
1 fl (Floren, Gulden) — 30 Groschen — 540 Pfennig.
1 Taler --- 3 fl.
1 Mark — 20 Groschen.
1 Groschen — 18 Pfennig.
1 Groschen — 3 Schilling.

Mark und Pfennig waren nicht geprägte Münzen, sondern nur 
Rechnungseinheiten. An geprägten Geldstücken waren im Umlauf 
aus Kupfer der Schilling — 6 Pf., aus Silber Ein- und Zwei
groschenstücke, Düttchen — 3 Gr., Sechser — 6 Gr., Achtzehner — 
18 Gr. und Achtehalbhalber, wovon 4 einen Gulden ausmachten.
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Der Braunsberger Scheffel stimmte mit dem Berliner 
überein, hatte also 16 Metz — 48 Stof oder Quart — 54,96 Liter. 
Da Braunsberg das Stapelrecht über die ermländischen Erzeugnisse 
hatte und der einzige Handelsplatz des Landes war, so wuchs Maß 
und Gewicht der übrigen Städte mit der Entfernung von Braunsberg.

1 Braunsberger Scheffel — 1 Scheffel in Frauenburg.
1 1^2 Metz in Wormditt.
1 3^2 in Guttstadt.

--- 1 2-/g in Heilsberg.
--- 1 5V- in Rößel.
— 1 4 in Bischofstein
-- 1 4 in Bischofsburg*)
— 1 6 in Seeburg.

1 6 in Allenstein.
1 6"/- in Wartenburg.

Der Stein Flachs hatte in Braunsberg 36 Pfund mit 
5 Pfund „Ausschlag", in Wormditt und Mehlsack 38 Pfd. mit 6 
Pfd. Ausschlag, in Rößel, Bischofstein, Guttstadt 40 Pfd. mit 4 
Pfd- Ausschlag, in Heilsberg und Seeburg 40 Pfd. mit 5 Pfd. 
Ausschlag, in Wartenburg, Meristem, Bischofsburg 40 Pfd. mit 
10 Pfd. Ausschlag?) Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden 
nach den in der Königsberger Kammer festgesetzten Normalpreisen 
bewertet.

Da in den Jahren 1770 und 1771 schlechte Ernten gewesen 
und die Preise stark in die Höhe gegangen waren,wurde die 
„alte Kammertaxe" angewandt, d. i. die Taxe von 1768; danach 
wurden bewertet 1 Sch. Weizen mit 60 Groschen, 1 Sch. Roggen 
mit 45 Gr., 1 Sch. Gerste 37'/r Gr., 1 Sch. Hafer oder Mengsel

Warum Bischofstein und Bischofsburg nur 1 Sch. 4 Metz zu liefern 
hatten, ist nicht ersichtlich. Die angegebenen Maße galten auch für die Dezem- 
lieferungen und werden daher noch heute den Berechnungen bei den Ablösungen 
zu Grunde gesetzt. Nach einer sreundlichen Mitteilung von Herrn Bischöfl. Sekretär 
Dr. Marquart-Frauenburg. Vgl. L. Weber, Preußen vor 500 Jahren. Danzig 
1875 S. 150 ff. — R. Stein, Die Umwandlung der Agrarverfassung Ostpreußens 
durch die Reform des 19. Jahrhunderts. Jena 1918 S. 23 f. — E. Z. X S. 708 
Anm. XVII S- 179.

r) A. Thiel E. Z- V S. 311. — G. Matern, Märkte und Marktordnungen 
im alten Ermland. Braunsberg 1915 S. 16.

3) Vgl. E. Z. IIS. 623. - Langethal, Geschichte der deutschen Landwirtschaft 
I V S. 370 fs.
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mit 20 Gr., 1 Sch. Erbsen mit 45 Gr?) Das übrige wurde nach 
dem Marktpreis berechnet, nämlich 1 Gans mit 15 Groschen, 1 Huhn 
mit 6 Gr., 1 Mandel Eier mit 6 bis 7^2 Gr?)

Bisherige Abgaben:

s) Die 4 Schulzen von ihren 11 Freihuben:

Rittgeld
Wartegeld
Vogtschöppengeld je Erbe 12 Gr.
Ausfuhrgeld je Hübe 19 Gr. 4Vz Pfg. ein
schließlich der Zulage
Willkürgeld je Hübe 3 Gr.
Landmessergeld je Hübe 13^2 Pfg-

Die Schulzen von ihren 5 Zinshuben:

Zins je Hübe 16 fl. 10 Gr. einschl. der Zulage 
Ausfuhrgeld je Hübe 19 Gr. 4^z Pfg., wozu 
die Zulage von 5 Gr. je Hübe zu rechnen ist 
Willkürgeld je Hübe 3 Gr.
Landmessergeld je Hübe 13*/z  Pfg. .

*) Die neue Kammertaxe betrug: 1 Sch. Weizen — 67^ Gr., 1 Sch. 
Roggen 52^ Gr., 1 Sch. Gerste 37^/2 Gr., 1 Sch. Hafer 20 Gr., 1 Sch. Lein 4 fl. 
List, Beiträge zur Kunde Preußens IV. 1821 S. 356. — Schimmelfennig IS. 163. — 
E. Z. X S. 14. - Bär I S 211, 213. - A. Horn, Altpreuß. Monatsschrift V 
1868 S. 69. — Stalwett S. 161 ff.

2) Bisweilen wurde das Schock Eier mit 1 fl, oder auch das Stück mit 
1 Schilling — 6 Pf. berechnet. Vgl. Engelbrecht S 112. Dabei ist zu beachten, 
daß der Pfennig damals keine geprägte Münze, sondern nur die kleinste Rechnungs
einheit war, 1 fl. hatte 540 Pfg, 1 Taler — 1620 Pfg.

5 Sch. Gerste oder in Berliner Maß 5 Sch. 
10 Metz je 37V2 Gr.
30 Sch. Hafer oder in Berliner Maß 33^ 
Sch. je 20 Gr.
15 Hühner je 6 Gr.
5 Gänse je 15 Gr
5 Eier

fl- 
6

1

8
1

81

3

7

22
3
2

20

22 16
15

3 13V2

17

15

139

15
3

11- 2
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d) Der Krüger, welcher 4 Zinshuben hat:

fl- Gr. Pfg-
Zins je Hübe 16 fl. 10 Gr. einschl. der Zulage 
Vogtschöppengeld je Hübe 6 Gr.
Vor die Allensteinschen Getreidefuhren je Hübe 1 fl.

65

4

10
24

Amtssoldatengeld je Hübe 1 Gr. Pfg.
Ausfuhrgeld je Hübe 19 Gr. 4?/^ Pfg. nebst der

4 lV-r

Zulage
Willkürgeld je Hübe 3 Gr.
Landmessergeld je Hübe 13'/2 Pfg-
Vor die Befreiung der Befischung des Taftersees

2 29
12
3

15

je Hübe 11 Gr. 4^2 Pfg- -
Zinshaber 24Sch.*)od.i.Berl. Maß 27 Sch.je 20 Gr.

1
18

15

12 Hühner je 6 Gr.
4 Gänse je 15 Gr.

2
2

12

4 Eier
Vor 1 Achtel Holz zu fahren
Vor die Gerechtigkeit Bier zu brauen und Brannt
wein zu brennen einschl. der Zulage . .

3

7

1 6

c) Die Zinsbauern von 82 Hübe
107 

n.
21 4

Zins je Hübe 16 fl. 10 Gr. einschl. der Zulage. 1339 10
Vogtschöppengeld je Hübe 6 Gr.
Vor die Allensteinschen Getreidefuhren je Hübe 1 fl.

16
82

12

Amtssoldatengeld je Hübe 1 Gr. Pfg. 2 23 15«/»
Ausfuhrgeld jeHube 19Gr. 4^/izPf. nebst d.Zulage 61 9 15
Willkürgeld je Hübe 3 Gr. 8 6
Landmessergeld je Hübe 13 V2 Pfg-
Vor die Befreiung von der Arbeit des Aufeisens

2 1 9

des Taftersees je Hübe 11 Gr. 4^ Pfg. .
492 Sch. Haber od. i. Berl. Maß 553 Sch. je 20 Gr.

30
369

22 9

246 Hühner je 6 Gr.
82 Gänse je 15 Gr.

49
41

6

82 Eier, je Mandel 6 Gr..
Scharwerksgeld v.20Achtel Holz z. fahren je 1 Taler

1
60

3

2063 4 12

Auf Seite 401 ist nachzutragen: 1 Braunsberger Scheffel — 1 Scheffel 
2 Metz in Mehlsack. Obwohl Mehlsack von Braunsberg nicht so weit entfernt 
ist wie Wormoitt, war der Mehlfacker Scheffel um */2 Metz größer als der Wormditter.

27
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6) Diebeiden Einhübner von 2 Zinshuben.

Zins je Hübe 16 sl. 10 Gr. einschl. Zulage 
Vogtschöppengeld je Hübe 6 Gr. . 
Amtssoldatengeld je Hübe 1 Gr. Pfg. 
Ausfuhrgeld je Hübe 19 Gr. 4^,z Pf. mit der 
Zulage
Willkürgeld je Hübe 3 Gr.
Landmessergeld je Hübe 13^2 Pfg-
Grundzins, weil ihre Häuser auf Dorfsanger stehen 
1 Sch. Gerste je Hübe tut 2 Sch. oder in Berl. 
Maß 2Vä Sch. je 37'/z Gr.
Zinshaber je Hübe 6 Sch. tut 12 Sch. oder in 
Berl. Maß 13 Vz Sch. je 20 Gr.
6 Hühner je 6 Gr.
2 Gänse je 15 Gr.
2 Eier

fl. Gr. Pf«.
32 20

12
2 b/i.

1 14
6

16

1 9
2 20

2

9

24 7

1
1

6

12
51 17 9

e) Die Eigenkätner oder Gärtner, 
so auf Dorfsanger wohnen.

Von den 16 Gärtnern zahlt jeder einen Grund
zins, der nach der Größe des Gartens zwischen 
2 fl. 13 Gr. 9 Pfg. und 23 Gr. 6 Pfg. schwankt. 
Die übrigen Abgaben sind für alle gleich'), ein 
jeder zahlt:
Vor die Dienstfreiheit
Vogtschöppengeld
Weidegeld
Summe von den Gärtnern
Unter ihnen sind ein Schmied, ein Tischler und 
2 Schneider
Von 4 Handwerkern je 3 sl. 15 Gr.

3

2
124

14

0 Dieselben Angaben finden sich im Manuals LnrAxradis.lv Nevlsaoosnss, 
livxestrnm 1771 Domkapit. Arch. Frbg.

LnrAxradis.lv
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k) 20 Jnstleute, so in der Bauern Katen oder in Brechstuben 
wohnen, zahlen alle gleich, nämlich ein jeder:

fl- Gr. Pf.
Vor die Dienstfreiheit 1 5
Vogtschöppengeld 3
vors Spinnen oder 16 Tall Garn . . 18

1 26
tut von 20 Jnstleuten 37 10

Unter vorgedachten Jnstleuten ist 1 Böttcher, 
1 Schneider, 2 Schuster, welche außer den ?rae- 
stanlla der Jnstleute noch besonders von ihrer 
Profession zahlen jeder 3 fl. 15 Gr. tut 
Summe von den Jnstleuten
6 Jnstleute, so bei denen 4 Schulzen, dem Müller 
und dem Krüger wohnen, sind von herrschaftlichen 
Abgaben frei und entrichten das Ihrige an ihre 
Wirte, unter denen sie wohnen. Auch der Jnst- 
mann, der in der Brechstube des Pfarrers wohnt, 
zahlt an die Herrschaft nichts?)

14
51 10

Der Müller:
Erbzins . . 30 fl.
Von 18 Morgen Uebermaßland - - - 1 fl-

Summe 31 fl.
e) Die Dorfschaft:

Für die Wiese Horst 20 fl.
Für die Weide im Tafterwalo - - - - 2 fl.

Summe 22 fl.
In die Wochen, während der die Kommissare im Ermland 

arbeiteten und die Abgaben ermittelten, fielen zwei Steuertermine, 
Michaelis und Allerheiligen. Mit dem Tage der Besitznahme hatten 
die Zahlungen an den Bischof und das Domkapitel aufgehört, die 
Steuern mußten jetzt an die Königsberger Kammer abgeführt 
werden?) Auf Wunsch des Kammerpräsidenten von Domhardt 
sandte ihm das Domkapitel eine Aufstellung seiner sämtlichen 
Einkünfte vom 1. November 1771 bis dahin 1772.

I> So bestimmte die Instruktion vom 5. Juni 1772 Leman, Westpreuß. 
Provinzialrecht H S. 139. — Bär II S. 38. — E. Z. X S. 60.

E. Z. I V S551 IX S-356.
27*
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Dieses „Register aller Einnahmen aus dem Kammer
amt Mehlsack vom Jahr 1771 in 1772"*) verzeichnet für 
Heinrikau folgende Abgaben:

Michaeliszins von ^nno 1771 — 1772:

fl- Gr. Pfg-
Martini- oder Thomaszins 77 15 —
Die Zulage darauf 12 27 9
Martinizins von der Mühle 6 20 —
Lignation oder sog. Holzgeld oder Holzfuhren 172 17 —
Die Zulage darauf 28 22 15
Lichtmessenzins 195 9 —
Die Zulage darauf 32 16 9
Der Krug . 3 10 —
Petri- und Paulizins 521 25 3
Die Zulage darauf . 86 19 3

Summe 1138 13 3

0 Domkapit. Archiv Frbg. RM. 35.— Vgl. E. Z. IV S. 555. — Ruhnau, 
Einige Darstellungen über die Verhältnisse des Ermlandes. Beiträge zur Kunde 
Preußens N. F. I. Königsberg 1837 S. 100 ff.

fl- Gr. Pfg.
Hufenzins l63 8
Die Zulage darauf 27 6 6
Von dem Krüger 3 10
Die Zulage darauf 16 12
Von der Mühle 23 10
Von dem Übermaß — —
Grundzins von den Gärtnern 24 6 9
Die Zulage darauf 4 1 IV2
Frei- oder Scharwerksgeld von den Gärtnern 52 — —
Die Zulage darauf 8 20 —
Frei- oder Scharwerksgeld von den Jnstleuten 15 — —
Die Zulage darauf , 2 15 —
Zins von den Handwerkern 24 — —
Die Zulage darauf . 4 — —

Summa 353 3 ,10'/2
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Allerheiligenzins von ^nno 1771 — 1772.

fl- Gr. Pfg.
Hufenzins 171 16 —
Die Zulage darauf 28 17 12
Vor aufgehobene jährliche Musterung: 

für die Ritterdienste von den Schulzen 6 — —
für den Amtssoldaten 3 — —

Wartgeld oder sog. Lustoäialss 13 13-/2
Für die nicht geleisteten Fuhren des Allenstein- 
schen Getreides von Bornitt nach Frauenburg 86 — —
Von den unterschiedlichen Weiden, Wiesen, Äckern 
und Übermaß 22 — —
Für die Freiheit, Flachs auszuführen 66 20 —
Die Zulage darauf 11 3 6
Zins von dem Dorfschmied laut Privilegio-) 1 20 —
Für die vermieteten Gärten auf dem Dorfsanger 17 11 —
Für nicht geschlagenes Achtelholz — — —
Für das Leinsäen von den Knechten 28 22 9
Die Zulage darauf 4 23 13-/2
Für unterschiedliches Gesäte von den Jnstleuten — — —
Heide- und Weidegeld von den Gärtnern 32 — —
Die Zulage darauf . . 6 10 —

Summe 485 8 —

Nach diesem Register des Domkapitels hatte die Gemeinde 
Heinrikau im Steuersatz! 1771/72 1976 fl. 24 Gr. 13^2 Pfg- 
in bar zu zahlen. Die Listen des Kriegsrats enthalten auch 
die Sachlieferungen und schließen mit 2610 fl. 12 Gr. 1 Pfg. ab. 
Beide Aufstellungen zeigen, daß der Steuerzettel eines Dorfes 
schon vor 1772 fast ebenso bunt war wie heute.

In den Handfesten ist von den meisten Arten dieser Steuern 
noch keine Rede; die Abgaben wurden im Laufe der Zeit erheblich 
erhöht, schon deshalb, weil der Wert des Geldes von Jahrhundert 
zu Jahrhundert sank?) Ferner zeigt sich, daß die meisten Sach
lieferungen, Fuhren usw. in Geldzahlungen umgewandelt waren;^)

i) k'adrl Oameratus (^lsblsaek) in vlllis baditavtes, us eorum Numerus 
au^atur ullra 16, solvunt ex krivUe§lo 26 kl. 20 Or. Nanuale Lur§§radia1e 
Neelsaeeense Rexestrum ^nni 1771. D. Arch. Frbg.

2) Engelbrecht S. 112.
3) E. Z. L S. 24.
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die Bezeichnungen wie Wartgeld, Rittgeld, Blaurocksgeld erinnerten 
nur noch an den ursprünglichen Zweck der Abgabe, besagten aber 
nichts mehr über die Verwendung der Einkünfte.

In Natura war von altersher das Pflugkorn oder der 
Bischofsscheffel') zu liefern, später Zinshafer genannt, und 
zwar von der Hufe 6 Scheffel, dazu 3 Hühner, 1 Gans und 1 Ei. 
Alle übrigen Abgaben wurden in barem Gelde gezahlt.

Die Schulzen und Bauern waren sich über die verschiedenen 
Arten von Steuern meist nicht klar, auch die lateinischen Register 
des Amts gaben den preußischen Beamten nicht immer genügend 
Auskunft, zumal einige Abgaben, wie z. B. das Ausfuhrgeld der 
Bauern und das Spinngeld der Jnstleute in Preußen unbekannt 
waren?) Daher wandte sich Roden öfter an die Burggrafen, die 
ihm mündlich oder schriftlich Aufklärung gaben?) So ließ sich auch 
der Kriegsrat Leo von dem Mehlsacker Burggrafen von Rauten- 
berg belehren, z. B. über das Aussuhrgeld: „?ro evections lini 
sck korum ulisnum oder vor die Erlaubnis Flachs auszuführen 
ist eine Abgabe sämtlicher Bauern, Schulzen und Freien für die 
Freiheit, den Flachs, den sie eigentlich in die Amtsstadt Mehlsack 
bringen sollen, auswärts zu verkaufen. Von jeder Hufe zahlen 
sie 5, 6, 12 bis 20 Groschen. Diese Verschiedenheit beruht in der 
von den Untertanen mit dem Amt getroffenen Akkord, wobei sie 
ohnmöglich zu einer gleichen Abgabe gezwungen werden können. 
Von diesem Zins wird auch die allgemeine Zulage abgegeben." 
Die Höhe dieser Steuer richtete sich nach den Absatzverhältnissen; 
bei jedem Dorf wurde die Entfernung von Braunsberg, Königs
berg, Elbing und Danzig festgestellt. Obwohl diese Steuer in 
Preußen unbekannt war, blieb sie im Ermland auch nach 1772 in 
gleicher Höhe bestehen?)

Die Zulage, die vom Ausfuhrgeld und mehreren anderen 
Abgaben erhoben wurde, „gründet sich auf ein kapitulärisches 
Oecisum von 1728, daß von jeden abzuzahlenden 30 Gr. eines 
pras8tancki 5 Gr. mehr bezahlet werden müssen." Zu den übrigen 
Abgaben sei folgendes bemerkt:

0 Röhrich E.Z XII S. 649 XIV S. 347 f. - Voigt, Geschichte Preußens 
VI S. 659 ff.

2) Vgl. Engelbrecht S 120.
s) Mehrere Protokolle in St. Arch. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mat. Tit. 25 

Sect. 3 Nr. 23.
4) Vgl. weiter unten die Prästations-Tabelle von 1776—1782.
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Über das Rittgeld oder Ritterdienstgeld sagt das Klassi- 
fikations-Protokoll von Heinrikau: „Ritterdienste sind zwar in dem 
Privilegio des Dorfes nicht enthalten, die Schulzen sind aber vor 
Zeiten verbunden gewesen, im Amt aufzureiten und die Musterung zu 
passieren, welches aber abgeschafft und dafür von den Schulzenhufen 6 fl. 
Rittgeld erleget wird." Ebenso bei den übrigen Dörfern des Kirch
spiels. Bei Packhausen heißt es: „An Ritterdienst haftet nach dem 
Inhalt des Privilegii auf diesem Dorfe nichts. Von alten Zeiten 
her aber ist es Gebrauch gewesen, daß die Schulzen jährlich im 
Amt aufreiten mußten, wobei sie mit einem ledernen Sollet, Pistol, 
Flinte und Säbel armieret gewesen und vom Beamten besehen 
wurden; seit 4 oder 5 Jahren aber ist dieser Gebrauch abgeschafft 
und denen Schulzen auferlegt worden, anstatt dieses Ausreitens 
jährlich 6 fl. für sämtliche 10 Schulzenhufen zu bezahlen." Nach 
1772 wurden die Ritterdienstgelder der ermländischen Schulzen und 
Kölmer auf das Dreifache erhöht; statt bisher 6 fl. — 2 Taler 
hatten sie in Zukunft 6 Taler 60 Gr. zu zahlen?)

Amtssoldatengeld oder Blaurocksgeld. „Das Dorf 
hatte vormalen 2 Amtssoldaten halten müssen, welchen sie einen 
blauen Rock, Säbel und Flinte gegeben, sonst aber nichts außer 
freier Weide vor ein paar Stück Vieh. Nachdem solches abgeschafft 
worden, wird von sämtlichen Zinshuben gemeinschaftlich 3 fl. dafür 
ans Amt bezahlt." So das Klassifikations-Protokoll von 
Heinrikau. Ähnlich bei Packhausen: „Von den Zinsbauern war 
vormals von ihren 40 Hufen ein Mann zu Fuß im Dorfe gehalten 
worden, welchen sie mit einem blauen Rock und roten Aufschlägen 
auch mit Flinte und Säbel ex propriis armieret, jedoch demselben 
weiter weder an Geld noch Naturalien geben dürfen, außer nach 
ihrer eigenen Willkür, bisweilen einige Sechser, sog. Pulvergeld. 
Vor einigen Jahren ist dieser Gebrauch abgeschafft und wird von 
den 40 Zinshuben zusammen jährlich 1 fl. 15 Gr. sog. Blaurocks
geld an die Herrschaft bezahlt." Kleine Dörfer hatten früher zu 
zweien einen Soldaten auszurüsten, so zahlten z. B. Heistern und 
Lichtwalde zusammen ein Blaurocksgeld, nämlich Heistern 1 fl.,

i) E. Z V S. 186 X S. 24, 93 ff XII S. 641 ff. — Voigt, Geschichte 
Preußens VI S-679. - Preuß. IV S-42t. — W. von Brünneck, Zur Gesch. d. 
Grundeigentums in Ost- und Westpreußen. I. S. 52, 62. — List, Beiträge zur 
Kunde Preußens IV S. 359. — Schimmelfennig I S 173. — Engelbrecht S. 22. 
In Preußen waren die Ritterdienste vielfach durch Zahlung von 1600 Mark ab
gelöst worden. Horn S. 206, 213, 406-
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Lichtwalde 15 Gr. Komainen mußte von 4 Hufen nach Eschenau 
und von 13 Hufen nach Lichtenau Blaurocksgeld „zur Hülfe" zahlen. 
Plaßwich zahlte ein volles Blaurocksgeld mit 1 fl. 15 Gr., ferner 
noch 1 fl. 9 Gr. 6^4 Pfg., zu denen Podlechen von 4 Hufen 5 Gr. 
11^4 Pfg. beisteuerte, zusammen ein zweites Blaurocksgeld; von 
seinen übrigen Hufen zahlte Podlechen noch 22^2 Gr., die wieder 
mit dem Beitrag von Straubendorf ein Blaurocksgeld ausmachten. — 
Die Stadtdörfer waren von dieser Abgabe frei.

Wartegeld oder Custodiales. Dies war eine Abgabe, 
die in der Zeit der Kolonisation eingeführt wurde und zur Be
soldung der Kundschafter und Späher in den Grenzgebieten diente fl) 
sie blieb nach 1772 in gleicher Höhe bestehen.

Vogtschöppengeld. Bei der Visitation des Kammeramts 
Mehlsack am 7. Juli 1733 bestimmen die Domherren: Lcsdini 
terrestres seu VoAkctiöpii coIIiZentes snnuatim certa8 8portuls8 
slis8 Bittelschoß clictn8 in exolutionsm 8olitarum pene8 6s8trum 
et nliarum obvenientium expen3urum, uti in re§S8tro 8uo vickeri 
p088unt, oblißfnntur prse8enti Vi8it3torinli orckinutione, ut quovi8 
snno 8U38 rstione8 tam perceptsrum guam expo8ltorum Uever- 
en<tl88imo Domino pro tempors ^ckminwtrstori 8uo sci reviclenctum 
et quietancium exkibsnnt?)

Aus der Voigtschöppenkasseb) wurden die Kosten für den Unter
halt der Gerichtsgefangenen und der Findlingskinder bestritten, 
4 fl. erhielt jährlich der Schulz von Woynitt als Kämmerer des 
Amts Mehlsack,i) einen Teil der Einnahmen bekam der Burggraf 
zur Unterhaltung des Schlössest) Die Vogt- oder Landschöppen

0 0. IV. III S. 39, 66, 125 u. öfter. — E. Z. XII S. 643. XX S. 22, 
158. — Engelbrecht S. 22. — L. Weber, Preußen vor 500 Jahren S-556,559,564. 
- Voigt VI S. 653 ff.

-) Visitstiouis Osmeratus Lleblsaeesusts 1668—1753 Domkapit. Arch. 
Frbg. fol. 106.

») E. Z. X S. 13, 46, 136.
y E. Z. X S. 17.
5) Beim llebergang des Ermlandes an Preußen halte der Burggraf von 

Mehlsack aus der Boigtschöppenkasse zu erhalten: 
„Zu Topf fürs Jahr 1771-72 . 6 fl.
Für 20 Tonnen Kalk, so er zum Schloßbau geliehen, a 2 fl. per Tonne 40 fl. 
Salarium für den Schornsteinfeger, so thm für ein hatb Jahr 
pränumerieret . . . 7 fl. 15 Gr.
Für die Hecke im Schloßgarten zu beschneiden . 3 fl. 12 Gr.
Bei Anlegung des neuen Gartens ausgegeben dem Gärtnierer 50 fl.
Register aller Einnahmen aus dem Kammeramt Mehlsack 1771—1772. Domkap. 
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hatten anscheinend keine Einkünfte aus der Vogtschöppenkasse, 
doch erhielten sie Sporteln, wenn sie zu Schicht- und Erbteilungen 
herangezogen wurden oder wenn sie im Auftrage des Burggrafen 
eine „Occularinspektion" Vornahmen.*)

Willkürgeld. Wie jede Zunft?) und jede Stadt?) so hatte 
auch jedes Dorf seine Willkür oder Dorfordnung?) die Zünfte er
hoben von den Meistern ein Willkürgeld, d. h. einen Jahresbeitrag.

Arch. Frbg. — Ueber die Verwendung der Voigtschöppengelder gibt auch der Be
richt des Oberhof- und Landesgerichts in Marienwerder vom 22. Dezember 1772 
Auskunft: „Das Amt Frauen bürg gibt zum alleinigen Unterhalt der Jnquisiten 
22 fl. 6 Gr. Rauchgelder und 8 fl. 15 Gr. für den Büttel. Das Amt Mehlsack 
weiß eigentlich von keinen Rauchgeldern, sondern die Jnquisiten werden in diesem 
Amt von dem sog. Voigtschöppengeld unterhalten, welches Geld nicht nur für 
die Jnquisiten, sondern auch zum Unterhalt der Findlingskinder und unterschiedlichen 
kleinen publiquen Ausgaben bestimmt gewesen. In älterer Zeit wurde dieses Geld 
bei vorfallender Gelegenheit von denen Amtseinsassen colligieret und Bittelschoß 
genannt, und es ist auch von 1684 an über Einnahme und Ausgabe dieser Gelder 
ein Buch unter dem Titel „Bettelschoß gemeiniglich genannt ist vor alle Expensa 
der justifizierten Malefiz-Perjonen und wird von Häusern oder Wirts gesammelt, 
in gemeiniglich sind Freien, Scholzen oder Pauern ausgenommen, die ihre eigene 
Gerechtigkeit haben" — gesühret. In neueren Zeiten aber ist dieses sog. Voigt- 
schöppengeld festgesetzt worden und beträgt angeblich wenige Groschen über 500 fl. 
Jeder Schulz und Freie gibt nämlich 12 Gr., jede Zinshube 6 Gr-, jeder Hortulanus 
(Gärtner) und Jnquilmus (Jnstmann) 3 Gr." Geh. St. Arch. Berlin R 7 B Nr 16 
Fasc. 3 fol. 212. — Nach den Klassifikations-Protokollen zahlten die Gärtner nicht 3, 
sondern 6 Gr. — G. Matern, Um Hals und Hand. Braunsberg 1912 S- 8 f.

i) Ueber die ermländischen Vogtschöppen oder Landschöppen vgl. A. von 
Haxthausen, Die ländliche Verfassung in den Provinzen Ost- und Westpreußen. 
Königsberg t839 S. 245. - W. von Brünneck, Geschichte des Grundeigentums 
in Ost- u. Westpr. I S. 76. — Engelbrecht S. 69. — Im Herzogtum Preußen 
nahmen die Berittschulzen eine ähnliche Stellung ein; sie erhielten für ihre 
Dienste bisweilen eine zinsfreie Hufe und eine bare Vergütgung von 6 Taler 60 Gr- 
bis 16 Taler. A. Horn, S. 205. - R. Stein, die Umwandlung der Agrarver- 
fassung Ostpreußens durch die Reform des 19. Jahrh. Jena 1918 S. 457 ff.

2) Lilienthal, Die Zünfte in Braunsberg bis zum Jahre 1772. N. Preuß. 
Prov. Bl. 3. F. X 1865 S. 219 ff. - G. Matern, Aus dem alten Handwerksleben. 
Braunsberg 1904 S. 21 ff. — E- Z. XVII S. 221.

s) B.Röhrich,dieWillkürderStadtMehlsackv.Jahre1653E.Z.XIXS.731ff.
4) Z. B. die ermländische Willkür oder Dorfordnung von 1427 0. W. IV 

S. 206. - 6idl. Warm. IV S. 215. — M. Toppen, Akten der Ständetage von 
Ost- und Westpreußen I S. 469 ff. — Vgl. auch die Westpreuß. Dorfordnung von 
1780 bei Leman, Westpr. Provinzialrecht II Leipzig 1832 S. 184 ff- - Anhuth, 
die Willkür des Gutes Elditten von 1787. Unsere ermländlsche" Heimat. 1921 
Nr. 9. — G. Beckmann, Die Dorfwilltür von Groß Köllen aus dem Jahre 1534. 
Ermland, mein Heimatland. 1928. Nr. 8, 9.
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Das Willkürgeld der Bauern war eine jährliche Abgabe, die zum 
Einkommen des Burggrafen gehörte?)

Landmessergeld. Das Amt des Landmessers bestand im 
Ermland schon seit der Zeit der Kolonisation; wenn der Vogt ein 
Dorf ansetzte, hatte der Messer oder men8urator die Feldmark zu 
vermessen?) Da die Vermessung bei der Gründung eines Dorfes 
meist nur sehr oberflächlich erfolgte, stellte sich später vielfach Ueber
maß heraus oder es entstanden Streitigkeiten mit den Nachbar
gemeinden, daher wurde auch in späteren Jahrhunderten ein Land
messer gebraucht?) Die Feldmarken von Neuhof und Heinrikau 
wurden wegen eines Grenzstreits 1723 vermessen, auch 1732 wurde 
der Geometer von den Heinrikauern verlangt, da er aber auch sonst 
stark in Anspruch genommen war, entschied der Administrator des 
Kammeramts Mehlsack, daß nur die Felder einiger Bauern ver
messen werden sollten?) Das Landmessergeld diente wahrscheinlich 
zur Besoldung dieses Beamten und zur Deckung der Vermessungs
kosten.

„Vor die Scharwerksfreiheit." Die Bauern des Kammer
amts Mehlsack wurden zum Scharwerk nur wenig herangezogen, 
weil das Domkapitel in diesem Amt keine Vorwerke hatte?) Nur 
kleinere Dienste wurden von den Bauern verlangt, wie Postritte, 
Fischfuhren usw. Die Kleefelder mußten beim Befischen des 
Taftersees helfen, die Heinrikauer hatten den See vor dem Fischen 
aufzueisen; da aber der See sehr wenig Fische lieferte?) ließen das 
Kapitel und der Burggraf nur selten fischen, und die Dienstpflicht 
der Bauern wurde in einen Geldzins umgewandelt; die Heinrikauer

,Noch besonders soll der Burggraf bekommen folgendes, welches gar 
nicht in die Tafelrechnung derer Herren Domherren pfleget eingebracht zu werden, 
ihm aber zu seinem Salario und Accidentien angewiesen worden: . . Von 
unterschiedlichen Dörfern restierendes Willkürgeld 130 fl. 9 Gr." Register aller 
Einnahmen aus dem Kammeramt Mehlsack 1771—1772. — Vgl. E. Z. X S-17.

Seript. rer. V^rm. I S. 320. — E. Z. III S. 682 f. XVII S. 548, 
XXI S. 350 ff. - Hofsmann, Altpreuß. Monatsschrift XIV 1877 S. 65, 205. — 
H. Rödder, Zur Gesch. des Vermessungswescns, insbes. Altpreußens von den ältesten 
Zeiten bis in das 19. Jahrh. Stuttgart 1908. —

s) Vgl. E. Z. XIII S. 413 Anm. 2.
4) Visitationis Lsmsrstus Nsblsaeensis Domkap. Arch. Frbg. fol- 

42, 52, 96. — Poschmann, Aus der Gesch. d. Kirchspiels Heinrikau S. 12.
b) Engelbrecht S. 115, 140 f. — Auch Rosengart war als Vorwerk aufge

geben und in ein Bauerndorf verwandelt.
°) E. Z. VII S. 213, 304. XIII S. 889.
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zahlten je Hufe 11 Gr. 4Vs Pfg-, die Kleefelder 15 Gr.; wurden 
sie zum Fischen benötigt, so wurde ihnen der Zins ganz oder teil
weise erlassen.

Ebenso stand es mit der Abgabe „Vor die Allensteinschen 
Getreidefuhren." Die Bauern des Kammeramts Mehlsack 
waren verpflichtet, den Zinshafer und die sonstigen Erzeugnisse, 
die das Amt Allenstein lieferte und bis Bornitt brächte, von hier 
nach Frauenburg zu schaffen. Auch diese Last war grundsätzlich 
in eine Geldabgabe umgewandelt, doch wurde ein erheblicher Teil 
der Fuhren in jedem Jahre verlangt. Auch nach 1772 mußte 
diese Steuer (etwa 1 Gulden je Bauerhufe) weiter gezahlt werden.

Ferner mußten die Heinrikauer Bauern jährlich 21 Achtel') 
Brennholz aus dem Komainer Wald und dem Tafterwald auf das 
Amt nach Mehlsack fahren; „Pro Achtel werden ohngefähr 5 starke 
Fuder gerechnet, und wenn jedes Fuder nach der bisherigen U8ance 
mit 18 Groschen bezahlet wird, so wird das Achtel 1 Taler an 
Fuhrlohn und Schlaglohn zu stehen kommen und dieser Dienst 
denen Einsassen, so dieFuhren verrichten, in der Art anzurechnen sein/'

Grundsätzlich hielt die Landesherrschaft an der vollen Dienst
pflicht der Untertanen fest; dem Kommissar lag ein keZestrum 
operarum vor, das 1768 von einer Abordnung des Domkapitels über- 
prüft war und' für jedes Dorf das Scharwerk bestimmte. Je nach der 
Güte der Äcker sollten die Zinsbauern von der Hufe jährlich 6—10 
Tage Spanndienste leisten oder für jeden Tag 18 Groschen zahlen?) 
Dieses „Hauptscharwerk"^) entsprach dem in Ostpreußen eingeführten 
„Planscharwerk"?) doch wurde es im Ermland nicht durchgeführt; 
die pflichtmäßigen Dienste wurden nicht verlangt, weil es hier 
nicht so viele landesherrliche Domänen gab wie in Ostpreußen, 
auch erscheinen die entsprechenden Abgaben nicht in den Rechnungs
büchern. Bei der Klassifikation von Borwalde bemerkt der 
Kommissar: „Indessen haben sich die Einsassen niemals dazu ver-

l) Ein Achtel hatte 3Vs Klafter.
Der Spanndienst war im Ermland mit 4 Pferden und 2 Knechten oder 

einem Knecht und einer Magd zu leisten; in Ostpreußen wurden vielfach nur 2 
Pferde und ein Knecht verlangt. Böhme, Gutsherrlich-bäuerliche Verhältnisse in 
Ostpreußen S. 13. — Kern S. 175 ff., 237 ff. - Skalweit S. 181. - Engelbrecht 
S. 114 ff. — Schimmelfennig I S. 164.

S) Lidl. IVarm. IV S. 210, 214. — Matern, Etwas vom Pauern S. 17.
4) G- Aubin, Zur Geschichte des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in 

Ostpreußen. Leipzig 1911 S. 168, 176 ff.
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stehen wollen, diejenigen Tage, so sie schuldig geblieben oder sie 
nicht gebraucht wurden, mit barem Geld zu vergüten." Ebenso 
bei Rosenwalde: „Indessen constiret nicht, daß diese Leute, wenn 
sie ihre Spanndienste nicht völlig verrichtet, etwas an die Herrschaft 
dafür vergütet haben, als wozu sie sich auch niemals haben vor
stehen wollen." Ähnlich bei Drewenz, Lichtenau, Lotterfeld, Klein 
Körpen u. a.

Die Schulzen und die Kölmer brauchten kein Scharwerk zu 
leisten; drei von den Heinrikauer Schulzen besaßen neben ihren 
kölmischen Freihafen noch 1 bis 2 bäuerliche Zinshufen. Von 
diesen leisteten sie auch keine Scharwerksdienste, mußten aber dafür 
1 Sch. Gerste je Hufe liefern. Auch die beiden Einhüfner gaben 
jeder 1 Sch. Gerste statt des Scharwerks, weil sie wirtschaftlich zu 
schwach waren, um die Dienste zu leisten?) Aus dem gleichen 
Grunde waren viele Bauern auf den leichten Böden des Amts 
Allenstein vom Scharwerk befreit.

Die Gärtner waren zu 6 bis 8 Handdiensten verpflichtet, 
und zahlten für jeden Dienst 12 Gr. Die Jnstleute waren vom Schar
werk frei, mußten aber jeder von herrschaftlichem Flachs 16 Tall 
Garn spinnen oder dafür 18 Gr. Spinngeld zahlen?)

„Für das Leinsäen der Knechte." Die ermländischen 
Landesordnungen hatten es wiederholt verboten, dem Gesinde als 
Teil des Lohnes Getreide auszusäen; die Gesindeordnung von 
1766 bedrohte jeden Fall von „Beisaat" mit einer Strafe von 
20 Mark, „da das Gesinde gemeinhin den besten Acker verlangt, 
auch die präisrencs beim Einausten, Dreschen und Verführen des 
Getreides.") Doch das Übel war zu tief eingewurzelt und nicht 
mehr auszurotten, die Landesherrschaft duldete die Beisaat, erhob 
aber eine besondere Abgabe dafür, die vom Landschöppen festgesetzt

Bei Peterswalde heißt es: Der Anton Klawki zahlet nichts vor die 
Getreidefuhren, weil er schlechtere Huben hat und durch einen produzierten Zettel 
vom Domkapitel vom 7. Juli 1733 sowohl von den Allensteinschen Getreide- als 
von den Fischfuhren befreit ist."

2) Das Garn wurde von der Spule auf eine Haspel von 2,50—2,90 m 
Umfang gebracht und in Gebinden zu je 40 Fäden zusammen geknüpft; 10 Gebinde 
machten ein Tall aus, 2 Tall bildeten ein Stück oder Strähn. Bei verschiedenen 
Dörfern wird bemerkt: 16 Tall von der kleinen Haspel oder 12 Tall von der großen. 
Vgl. Engelbrecht S. 120, 125- — Schimmelfennig I S. 164- — Frischbier, Preu
ßisches Wörterbuch II S. 393.

b) A. Kern, Beiträge zur Agrargeschichte Ostpreußens. Forsch, z. brdb.-preuß. 
Gesch. XIV Leipzig 1901 S. 186, 192. - Röhrich E. Z. XIX S. 444, 454. 
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wurde; für den Scheffel Roggenaussaat mußte der Knecht 1 fl bis 
1 ff 6 Groschen zahlen, für den Scheffel Leinsaat 15 bis 18 Gr. 
Im Amt Heilsberg brächte diese Abgabe jährlich 400 fl ein,') 
1776 zahlten in Heinrikau 14 Knechte je 1 Taler 15 Gr., 1 Knecht, 
52 Gr. 9 Pfg., ein anderer Knecht 27 Gr. 9 Pfg?) Das Stroh und die 
Leinknoten behielt der Bauer, der Knecht bekam nur die Körner 
oder den Flachs. Wurde einem Jnstmann Beisaat zugestanden, 
so lieferte er das Saatgetreide selbst, behielt aber auch das Stroh 
und die Leinknoten. Roggenbeisaat war selten, Beisaat von Weizen 
und Gerste kam überhaupt nicht vor, Lein dagegen wurde den 
Knechten fast überall ausgesät.

Alle bisher genannten Abgaben waren an den 
Burggrafen abzuliefern. Daneben gab es noch eine Steuer 
die in der obigen Aufstellung fehlt und bei jeder Ortschaft besonders 
angegeben wurde, weil sie an die „Landeskasse" abgeführt wurde. 
Das sind die Agrarien (<Hon1nbutione8 s§rsnse), auch Polni
scher Schoß genannt. Sie wurde im ganzen Ermlande, auch in 
den kapitulärischen Ämtern, von dem bischöflichen Landesschäffer 
oder Generalökonomen eingezogen. Seit Anfang des 18. Jahr
hunderts war allen ländlichen Grundbesitzern eine regelmäßige Abgabe 
zur Besoldung der polnischen Kronarmee auferlegt; sie wurde in 
halbjährlichen Raten eingezogen, etwa ein Drittel im März, zwei 
Drittel im September. Die Höhe der Steuer wechselte von Jahr 
zu Jahr, sie wurde zusammen mit der städtischen Accise festgesetzt und 
nach einem besonderen Tarif berechnet. Die preußischen Kommissare 
ermittelten daher den Durchschnitt der letzten 6 Jahre und fanden, daß 
jede ermländische Hufe mit 2 fl. 8 Gr. '/r Pfg- für Polen belegt war?) 
Für Heinrikau ergab sich ein Jahresdurchschnitt von 359 fl. 
12 Gr. 10'/2 Pfg., die sich auf 104 Hufen verteilten (frei waren 
die 6 Pfarrhufen und 3 Hufen gemeinsames Weideland), so daß 
auf jede Hufe 3 fl. 13 Gr. 12 Pfg. fielen. Doch hatten die Bauern 
nicht diesen vollen Betrag zu zahlen, denn auch die kleinen Leute

0 Geh. St. Arch. Berlin Gen. Dir. Ostpr. u. Lit. Mal. Tit.25 Seite3 Nr. 23.
2) Vgl. die Steuerliste weiter unten.
b) I. A. Lilienthal, die Kontributionen des Bistums Ermland an Polen 

bis 1772. N. Preuß. Prob. Bl. a. F. VI 1854 S. 337 ff, 417 ff. — Schimmel- 
fennig l S. 158 ff. - A. Kolberg E- Z. X S. 39, 42, 667, 725 ff. — Engelbrecht, 
S 85, 113. — Bär I S. 206. — Die Bauern von Regitten beklagten sich, sie 
hätten jeder 6 fl. 18 Gr. jährlich an Kontribution dem Kapitel entrichten müssen 
„ob solches gleich davon zum Polnischen Schoß nichts beigetragen." 
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mußten dazu beisteuern, und zwar gaben Gärtner und Jnstleute 
zusammen 83 fl. 20 Gr. 13'/z Pfg.

Während der Kriegsrat im Schulzenamt verhandelte, hatte 
der Ökonomietaxator mit einigen Bauern einen Rundgang 
über die Felder gemacht und sich mit ihnen über die Güte 
der verschiedenen Ackerstücke, über Aussaat und Ernte unterhalten; 
vermutlich führten sie ihn zunächst zu den schlechtesten Äckern und 
stöhnten über die geringen Erträge, denn es handelte sich um die 
Steuern. Daran war aber der Amtmann schon gewöhnt, in jedem 
Dorfe hörte er dasselbe, außerdem war er selbst praktischer Land
wirt und wußte die Klagen seiner Berufsgenossen richtig einzuschätzen.

Am späten Abend fuhr die Kommission zurück nach Mehlsack, 
um am nächsten Tag ein anderes Dorf zu besuchen. Regentage 
und die Abende wurden benutzt, um die Niederschriften ins Reine 
zu bringen. Der Ökonomietaxator setzte ein ausführliches Gutachten 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse jeder Ortschaft auf, der Kriegs
rat machte Nutzungsanschläge.

Das Ökonomie-Gutachten über Heinrikau besagte folgendes:
„Im ersten Feld, das Borwaldsche Feld genannt, welches 

jetzt Brache ist, findet sich vom Dorfe ab bis zur Mitte der Feld
flur guter tragbarer, grandiger Boden, von da ab aber zeigen sich 
teils Sandberge, teils kalter Schluff und saurer Grand bis zur 
Grenze. Das zweite Feld, welches im nächsten Frühjahr mit 
Sommersaat besät wird, heißt das Mühlenfeld, weil darin die 
Mühle liegt, und grenzt mit Komainen und Lindmannsdorf. Es 
hat vom Dorfe ab guten grandigen Acker, nach den Grenzen zu 
aber ist saurer kalter Schluff und viel Unland, welches nur selten 
gesät wird. Ein Stück Wald von Tannen und Fichten ist auch 
darinnen, nicht minder einige Stückchens Wiese. Das dritte Feld 
ist jetzt mit Winterkorn besät und grenzt mit Neuhof, Kleefeld und 
Sonnenfeld; es wird das lange Feld genannt und hat durch
gängig guten Boden, außer daß sich nach der Grenze zu teils Sand, 
teils schlüssiger kalter Grund findet und nicht tragbar ist. Der 
Körnerertrag dürfte in mittelmäßigen Jahren folgender sein: 
beim Roggen 4'^ Korn, bei der Gerste 6 Korn, bei Hafer und 
Mengsel 4 Korn, bei den Erbsen 3'/z Korn, von 1 Scheffel Lein- 
Aussaat 41/2 Stein Flachs. Die Wiesen liegen sämtlich in den 
Feldfluren und sind einige ziemlich ergiebig, die meisten dagegen 
fprindig und vermoost, welchen die nötigen Abzugsgräben fehlen 
und dadurch merklich verbessert werden könnten. Die Wiesen, 
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welche die Dorfschaft an der Horst') appart von der Herrschaft 
gegen einen jährlichen Zins von 20 fl. hält, haben rötlichen Moor- 
grund^) und sind nicht sonderlich tragbar, dieserhalb sämtliche 
Wiesen zur dritten Klasse gehören Vor das Inventar haben die 
Einsassen hinlänglich Heu zur Winterfütterung. Die Sommerweide 
ist, da die Dorfschaft freie Abtrift in die herrschaftliche Heide hat, 
gleichfalls hinlänglich. Der Hegewald,?) welcher zwischen Sommer- 
und Winterfeld liegt und ganz umzäunt ist, hat meist Tannenholz, 
darin finden sich alle Arten von Bauholz, und die Einsassen schonen 
ihn auch. Dann haben sie noch an den Grenzen auf ihren Huben- 
schlägen teils Fichten- teils Tannenholz, woraus sie das nötige 
Bau- und Brennholz nehmen, zum Verkauf aber nichts übrig haben.

Schließlich sei noch angemerket, daß, da die Dorfsflur 113 
Huben inne und dahero weitläufige Felder und Grenzen hat, denen 
Einsassen die Getreide-, Heu- und Mistfuhren ungemein beschwerlich 
fallen und dieserhalb auf Wagen, Geschirre und Pferde, ohne die 
langsame Bearbeitung und Einführung zu rechnen, vor anderen 
Dörfern, die nicht so weite Grenzen haben, viel mehr verwenden 
und ausgeben müssen, welches hier in einige Reflexion zu nehmen 
wäre."

Die drei Felder waren nicht gleich groß, im Durchschnitt 
hatten die Bauern je Hufe an Aussaat 6V2 Sch. Roggen, 1'/z Sch. 
Gerste, 6 Sch. Hafer, IV2 Sch. Gemenge, V2 Sch. Erbsen und 
1 Sch. Lein. Den durchschnittlichen Ernteertrag gaben sie im 
Protokoll etwas niedriger an als der Amtmann, das hat der 
Kommissar bei den folgenden Nutzungsanschlägen berücksichtigt, 
denn darin ist sowohl für Roggen wie bei Hafer und Gemenge 
das 4. Korn, bei der Gerste das 6. Korn, bei den Erbsen 3'/z Korn 
angesetzt.

Nach Feststellung der Abgaben und der landwirtschaftlichen 
Erträge ermittelte der Kommissar den Reinertrag. Von dem 
Körnerertrag wurde zunächst die Saatmenge und von dem Rest 
die Hälfte für den Eigenverbrauch und zur Deckung der Wirtschafts-

') Vgl. E. Z. XXIII S. 103 ff.

2) Der Bach, der durch diese Wiesen und den Wald fließt, heißt „Das 
rote Wasser."

») E. Z. XXIII S. 98 ff.
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und Haushaltungskosten abgezogen^) die verbliebeneHälfte wurde als 
Reinertrag angesehen. Bei der Viehhaltung berechnete man den 
jährlichen Nutzen einer Kuh mit 4 fl — 1 Taler 30 Groschen, den 
Nutzen eines Schafes mit 12 Gr., einer Zuchtsau mit 45 Gr. 
Dabei wurden auch die Verkehrslage, Absatzverhältnisse, Planlage 
usw. in Betracht gezogen; so ist bei Heinrikau vermutlich wegen 
der ungünstigen Planlage, die der Taxator hervorhob, die Aussaat 
etwas geringer angenommen als im Protokoll. Es wurde also 
dasselbe Verfahren angewandt wie in Ostpreußen bei Einführung 
des Generalhufenschosses,^) denn der König hatte ja wiederholt den 
Wunsch geäußert, die Steuern in den neu erworbenen Gebieten 
sollten auf ostpreußischen Fuß gesetzt werden?)

Für Heinrikau stellte der Kriegsrat folgende Nutzungs
anschläge auf:

Der Kommissar legte den Bauern auch die Frage vor, wieviel sie jährlich 
selbst verbrauchten; da sie den Eigenverbrauch aber nicht anzugeben wußten, nahm 
er die üblichen Durchschnittssätze an, nämlich für jeden Erwachsenen 8 Scheffel, 
für jedes Kind 4 Sch Brotgetreide, ferner je Person 1 Sch. Gerste zu Grütze, 
1 Sch. Erbsen. Für die 409 Einwohner von Heinrikau wurde folgender Eigen
verbrauch angenommen: 2454 Sch. Roggen zu Brot, 14 Sch. Roggen zum Brannt
weinbrennen für den Krüger, 409 Sch. Gerste zu Grütze, 14 Sch. Gerste zu Malz 
für den Krüger, 148 Sch. Gerste zum Haustrinken, 409 Sch. Erbsen, 475 Sch 
Hafer und Mengsel zur Mästung der Schweine, im ganzen 3923 Sch. Das war 
erheblich mehr als die Nutzungsanschläge für den Verbrauch m der Wirtschaft 
vorsehen. Die Kommissare wiesen wiederholt anf diesen Wiederspruch ihrer Instruktion 
hin, z. V- bei Kreuzdorf: „Da die eigene Konsumtion nach dem Examinations- 
Protokoll ungleich stärker ist, so dürste von dem angeschlagenen Arrendekorn noch 
ein gutes Teil zur eigenen Konsumtion gerechnet werden müssen." Ähnlich bei 
Bludau: „Wie wenig das angeschlagene Arrendekorn besonders bei Roggen und 
Gerste zur eigenen Konsumtion zureicht, ist schon bei mehreren Anschlägen bemerkt." 
Da also der Eigenverbrauch regelmäßig zu niedrig angesetzt wurde, wurde der 
Reinertrag überall zu hoch berechnet.

2) Schimmelsennig, Die preuß. direkten Steuern I Potsdam 1843 S. 114 ff. — 
Stolterfoth, Über das Verfahren bei der Einführung des Generalhufenschosses in 
Preußen N. Pr. Prov. Bl. 1.1846 S. 187 ff. - C. A. Zakrzewski, Die wichtigeren 
preuß. Reformen der direkten ländlichen Steuern. Leipzig 1887 S. 2 ff. — 
G. Schmoller, Die Epochen der preuß. Finanzpolitik. Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich I. Leipzig 1877 S. 59. — 
G-Schmoller, Die Verwaltung Ostpreußens unter Friedrich Wilhelm I. Hist. Ztsch 
XXX 1873 S. 53. — Horn S. 404. - E. R. Uderstädt, Die ostpreuß. Kammer
verwaltung. Altpreuß. Monatsschrift Bd. 49 1912 S. 674 ff. — Kern S. 167. — 
A. Skalweit, Die ostpr. Domänenverwaltung unter Friedrich Wilhelm I. und das 
Retabbssement Ostpreußens. Leipzig 1906 S. 49 ff.

») Preuß, Friedrich d. Gr. IV. S. 57, 420 f. - Bär II S. 37. - E. Z. 
X S. 58 f. - Zakrzewski S. 83 ff.
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s) Nutzungsanschlag
von denen 11 Freihuben, welche die 4 Schulzen besitzen.

Aussaat 70 Sch. Roggen zum 4. Korn, tut 280 Sch.
Tal. Gr- Pfg-

davon gehen ab 70 Sch. zur Saat .
„ 105 Sch. für die Wirtschaft

„ bleiben 105 Sch. zur Arrende, 
Das sind in Berl. Maß 118 Sch. 2 Metz je 45 Gr- 59 5 liv«
Aussaat 18 Sch. Gerste z. 6. Korn, tut 108 Sch. 

davon gehen ab 18 Sch. zur Saat
„ 45 Sch. für die Wirtschaft.

„ bleiben 45 Sch. zur Arrende, . .
Das sind in Berl. Maß 50 Sch. 10 Metz je 37'/2 Gr. 21 8 7-/4
Aussaat 68 Sch. Haber zum 4. Korn, tut 272 Sch. 

davon gehen ab 68 Sch. zur Saat
„ 102 Sch. für die Wirtschaft.

„ bleiben 102 Sch. zur Arrende, 
Das sind in Berl. Maß 114 Sch. 12 Metz je 20 Gr. 25 45
Aussaat 12 Sch. Lein je 4 Floren-48 Fl. 16 — —
Vom Wiesewachs 86 Fuder Heu je 1 Taler 86 — —
Von der Viehzucht:

je Hübe 1 Kuh, tut 11 Kühx je 4 Fl. 14 60 —
22 Schafe je 12 Groschen 2 84 —
12 Zuchtsauen je 45 Groschen 6 —

Von der Waldung, welche bloß z. eigenen Feuerung 
hinreichend ist, pro Wirt 2 Taler tut von 4 Schulzen 8 — —

Summe s239 22 1

Die Abgaben sind: 
Rittgeld 2 — —
Wartegeld — 13 >3'/-
Vogtschöppengeld — 48 —
Ausfuhrgeld 2 66 14
Willkürgeld . — 33 —
Landmessergeld - - — 8

Summe 5 79 14
Die Einnahme ist 239 22 1
Die Abgaben sind . - - 5 79 14
Bleibt Ueberschuß von 11 Freihuben 233 32 5
tut per Hübe 21 19 5

28
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b) Nutzungsanschlag
von 5 Zinshuben, welche die 4 Schulzen besitzen.

Tal. Gr. Pfg-
Selbige betragen nach dem folgenden Anschlag 
Hiervon ab

84 36 2

sämtliche prasstanüs, so im Protokoll zu ersehen
Dezem: . .

40 35
—

5 Sch. Roggen — 5 Sch. 10 Metz Berliner Maß 
je 45 Groschen 2 73 2
5 Sch. Haber — 5 Sch. 10 Metz Berliner Maß 
je 20 Groschen . . . 1 22 9

Bleibt Ueberschuß von 5 Zinshuben. 39 85 9
tut per Hübe 7 89 1

e) Nutzungsanschlag von 93 Zinshuben.

Tal. Gr. Pfg.
Aussaat 585 Sch. Roggen zum 4. Korn, tut 2340 Sch. 

davon gehen ab 585 Sch. zur Saat
„ „ 877^ Sch. für die Wirtschaft

„ bleiben 877^ Sch. zur Arrende, 
das sind in Berl. Maß 987 Sch. 3 Metz, je 45 Gr. 

Aussaat 1131/2 Sch. Gerste z. 6. Korn tut, 681 Sch. 
davon gehen ab 113^ Sch. zur Saat

„ 283^ Sch. f. d. Wirtschaft
„ bleiben 283^ Sch. zur Arrende, . 

das sind i. Berl. Maß 319 Sch.^/zMetz je 37'/2Gr. 
Aussaat 534 Sch. Haber zum 4. Korn, tut 2136 Sch. 

davon gehen ab 534 Sch. zur Saat
„ „ „ 801 Sch für die Wirtschaft

das sind in Berl. Maß 901 Sch 2 Metz, je 20 Gr. 
Aussaat 44Sch. Erbsen zum 3 Vr Korn, tut 154Sch. 

davon gehen ab 44 Sch. zur Saat
„ 55 Sch. für die Wirtschaft

„ bleiben 55 Sch. zur Arrende, 
das sind in Berl. Maß 61 Sch. 14 Metz, je 45 Gr. 

Aussaat 83 Sch. Lein je 4 Floren 
Vom Wiesewachs 399 Fuder Heu, je 1 Taler 
Von der Viehzucht:

je Hübe 1 Kuh, tut 93 Kühe je 1 Taler 30 Gr.

493 53

200 22

30 84
110 60
399 —

124 —

6-/4

12V-

9
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28*

Tal. Gr. Pfg-
41 Zuchtsäue je 45 Gr. 20 45 —
91 Schafe je 12 Gr. 12 12 —

Von der Waldung: Obgleich solche von keiner 
sonderlichen importance ist, so furnieret sie den
noch das erforderliche Feuerungs- und etwas Bau
holz und kann dahero angenommen werden je 
Wirt 2 Taler, tut von 25 Wirten . . 50

Summe der Einnahmen 1574 8 1
Hiervon ab 11 Huben, weil sie andere Abgaben

haben (vgl. Nutzungsanschläge d, 6, e) . . 185 61 8
bleiben 1388 36 i1

Hiervon gehen ab:
praestsnäs von 82 Huben 687Tal. 64Gr. 12 Pf.
Dezem: 1 Sch. Roggen je Hübe tut 82 Sch.

oder in Berl.Maß 92-/4 Sch. je 45 Gr. 
— 46 Taler 11 Groschen 4-/2 Pfennig 
ebensoviel Haber je 20 Gr. — 20 Taler 
45 Gr. . . . 754 30 16^

bleibt Überschuß von 82 Huben 634 5 '2'/,

ä) Nutzungsanschlag v. der Mühle, die 1 Hübe Land hat.

10 Sch. Roggen zum 4. Korn tut 40 Sch.
davon bleiben zur Arrende 15 Sch. oder nach 
Berl. Maß 16 Sch. 14 Metz je 45 Gr. . 8 39 6-/4

6 Sch. Sommerroggen zum 3. Korn tut 18 Sch.
davon bleiben zur Arrende 6 Sch. oder nach 
Berl. Matz 6 Sch. 12 Metz je 45 Gr. 3 33 13-/2

5 Sch. Mengsel zum 4. Korn tut 20 Sch.
davon bleiben zur Arrende 7 Sch. 8 Metz oder 
nach Berl. Matz 8 Sch. 7 Metz je 30 Groschen 2 73 2

4 Sch. Haber zum 4. Korn tut 16 Sch.
davon bleiben zur Arrende 6 Sch. oder nach 
Berl. Matz 6 Sch. 12 Metz je 20 Gr. 1 45

1 Sch. Lein zu 4 Floren
Von Wiesewachs und Viehzucht:

1 30

10 Fuder Heu je 1 Taler 10 —
1 Kuh ... . - - 1 30

Summa von Ackerbau und Viehzucht 28 71 8-/4
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Davon geht ab der Ackerzins . .
Tal. Gr.

30
Pfg.

bleibt Überschuß 28 41 3'/4
Die Mühle bestehet aus 2 Gängen, hat aber
nicht zu allen Zeiten Wasser, mithin kann nicht
mehr berechnet werden als pro Gang 30 Taler,
tut von 2 Gängen 60
davon geht ab die Pacht . . 10
bleibt Überschuß 50

e) Nutzungsanschlag
von 4 Zinshuben, so der Krüger besitzet.

Tal. Gr. Pf-
Selbige betragen nach obigem Anschlag 67 46 16
Hiervon ab sämtliche praeswncks, welche nach dem 

Protokoll betragen 33 51 4
Dezem: 4 Sch. Roggen — 4^/z Sch. 

Berl. Maß je 45 Gr. . . 2 22 9
4 Sch. Hafer — 4*/z Sch. 
Berl. Maß je 20 Gr. . . 1 — —

bleibt Überschuß 30 63 3

k) Nutzungsanschlag
von 2 Zinshuben, welche die beiden Einhübner 

besitzen

Tal. Gr. Pfg.
Selbige betragen nach obigem Anschläge 33 68 8
Hiervon ab sämtliche ?rssstsncks, welche nach dem 

Protokoll betragen 17 17 9
Dezem: 2 Sch. Roggen — 2V4 Sch. 

Berl. Maß je 45 Gr. . 1 11 4'/-
2 Sch. Haber — 2^/4 Sch. 
Berl. Maß je 20 Gr- . . — 45 —

bleibt Überschuß 14 84 12'/ä
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Daraus ergab sich der Kontributionsanschlag:

Ertrag nach 
dem Anschlag

tut pro Hübe 
Kontribition

Jährliche 
Kontribution 

im ganzen

Tal. Gr. Pl Tal. Gr. Ps. Tal. Gr Ps.
11 Freihufen der Schulzen 233 32 5 7 6 7 77 70 5
82 Scharwerkshufen . 634 5 12 2 50 7 209 81 16
1 Hufe 3 Morgen des Müllers 28 71 3 6 - - 6 54 -
5 Scharwerkshufen der Schulzen 39 85 9 2 59 12 13 28 6
4 des Krügers 30 63 3 2 50 4 10 20 16
2 „ derEinhüfner 14 84 12 2 44 2 4 88 4
6 Pfarrhufen . .
3 Hufen Heide und Weide
Bon der Mühle 6 - -
Schutzgeld von 16 Gärtnern und

26 Jnstleuten 22 - -
Tranksteuer

von 15 Tonnen Bier . 5 -
von 12 Achtel Branntwein 1 54 —

357 37 11

Heinrikau sollte also in Zukunft eine jährliche Kontribution 
von 357 Taler 37 Gr. 11 Pfg. zahlen, das war ungefähr ein 
Drittel des errechneten Reinertrags.')

Auffallend ist der große Unterschied in der Besteuerung der 
kölmischen Freihufen und der Zinshufen der Bauern, wie sie die 
folgende Gegenüberstellung für das Kirchspiel Heinrikau zeigt:

Kontribution je Hufe
Kölmische 
Freihufen

Bäuerliche 
Zinshufen

Tal. Gr. Ps- Tal. Gr. Pf-

Heinrikau 7 6 7 2 50 7
Kleefeld 5 67 11 3 9 15
Komainen 6 — — 3 85 1
Neuhof 4 64 12 1 56 2

Danach hatten die Schulzen, die Kölmer und der Müller 
mehr als doppelt so viel Kontribution zu zahlen als die Bauern. 
Kein Wunder, daß sehr bald viele Beschwerden der Kölmer einliefen. 
Als Roden vom Ministerium aufgefordert wurde, dazu Stellung 
zu nehmen, gab er folgende Begründung:

l) Preuß. IV S.421. — List, Beiträge zur Kunde Preußens IV S-353- — 
Bär I S. 212. — E. Z. X S. 127. — ZakrzewSki S. 29. — Die katholischen 
Adligen zahlten 25°/» Kontribution, die evangelischen Adligen 20°/,.
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„Die Kölmer oder Freien beschweren sich zwar zum Teil, 
daß sie mehr Kontribution zahlen müßten wie die sog. Scharwerks
bauern; daß sie aber mehr geben, ist gar kein Wunder, denn eines 
Teils geben sie nicht so hohen Zins oder verrichten die Dienste 
nicht, so die Scharwerksbauern verrichten müssen; mithin ist bei 
dem Ertrag ihrer Hufen nicht so viel Abzug gewesen, diese sind 
also nach den ordentlichen Klassifikations-Principien behandelt 
worden. Was den Scharwerksbauern an Zins oder Diensten ab« 
gesetzt worden, solches gewinnet entweder die Domänenkasse oder 
die Kontributionskasse beim Dominio. Bei diesen Kölmern oder 
Freien aber gewinnet keine Kasse, vielmehr wäre es ungerecht ge
wesen, wenn man ihren Acker dem Acker der Scharwerksbauern in 
der Kontribution hätte gleich setzen wollen. . . Es ist eine ge
meine Gewohnheit, wer was Neues geben soll, beschwert sich gern 
und glaubt durch Klagen eine Minderung zu erhalten. Dieses ist 
so allgemein, daß wenn der Fall an mich käme, ich noch nicht 
sicher bei mich selbst bin, ob ich nicht einen Versuch wagen und 
mich melden würde, zumalen wenn ich von der Sache nicht die 
nötige Einsicht hätte, sondern mich noch mit der Hoffnung schmei
chelte, vielleicht erhälst du durch eine Beschwerdeführung Nachlaß."')

Für die bäuerlichen Zinshufen hatte Roden den Mindestsatz 
von 2 Talern je Hübe angegeben. Den Kommissaren aber erschien 
das zu hoch, und sie setzten eine ganze Anzahl von Dörfern nied
riger an, namentlich im südlichen Ermland Doch Roden veran
laßte 1774 eine Erhöhung sämtlicher Hufen auf 2 Taler, auch 
Neuhof im Kirchspiel Heinrikau wurde heraufgesetzt. Für das 
Kammeramt Mehlsack ergab sich dadurch ein Mehrbetrag von 334 
Taler 60 Gr. 4 Pf., für das ganze Ermland von 2852 Taler 
17 Gr. 7 Pf?)

Die Königberger Kammer hielt diese Erhöhung nicht für 
gerechtfertigt, und als Roden sich darauf berief, daß auch in Ost
preußen der Mindestsatz von 2 Talern gelte, wies ihm die Kammer 
nach, daß „sogar viele kölmische Güter, welche doch sonsten am 
höchsten in der Kontribution stehen, zu finden sind, so sämtlich

Bericht Rodens an den König vom 4. Juli 1774. St. Arch. Berlin. 
Gen. Dir. Westpr. Tu. 92 Seit. 1 Nr. 1. — Vgl. E- Z. X S. 129.

") E. Z. X S. 127 ff., 736.
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unter 2 Taler, und einige sogar nur 1 Taler an Kontribution 
bezahlen".*) Aber Roden blieb fest: „Wenn ein Bauer von einer 
kulmischen Hufe nicht im stände sein sollte, davon 2 Taler Kon
tribution zu bezahlen, so ist er nicht wert, daß er Land besitzt."?) 
Dabei blieb es.

Die Kontribution war eine Grundsteuer, aber nicht nur 
die Gutsbesitzer und Bauern, sondern auch die kleinen Leute in 
den Dörfern sollten dazu beitragen. In der Heilsberger Konferenz 
vom 21. Oktober 1772 bestimmte Roden darüber folgendes: „Von 
denen auf dem Platten Lande wohnenden Handwerkern muß nach 
Proportion eines jeden Verdienstes das Nahrungsgeld auf 1 bis 
2 Taler, wann aber zugleich Vieh gehalten wird, der gewöhnliche 
Horn- und Klauenschoß überdem noch angesetzet werden. Von eige
nen Kätnern und Häußlingen, so auf Dorfanger wohnen, muß der 
gewöhnliche Kopf- und Hornschoß entrichtet, wie denn auch die 
Inst- und Mietsleute, welche bei den Bauern wohnen, aber eigen 
Feuer und Herd halten, das gewöhnliche Schutzgeld bezahlen, in- 
gleichen sind auch alle, die sich in den Dörfern aufhaltende Loß- 
gänger und Tagelöhner, so keinen Acker besitzen, nach Proportion 
60 Gr. bis 1 Taler Kontribution zu entrichten schuldig, jedoch sind 
diejenigen Jnstleute davon frei, die bei den Bauern wohnen und

i) E. Z. X S. 129. — List, Beiträge zur Kunde Preußens IV S. 358 
sagt über die ostpreußische Kontribution: „In dem Fall, daß sie noch keinen 
Taler pro Hufe erreichte, wurde doch immer mindestens 1 Taler und nach 
Lokalverhältnissen auch wohl 2 Taler pro Hufe und 7^ Gr. pro Morgen 
kulmifch in der Niederung zum Ansatz gebracht. Dagegen wurde auch anderer
seits bei Bauern, wenn keine besonderen Umstände vorhanden waren, z. B- 
wie außerordentlich guter Acker, nicht mehr als 3 Taler und bei Kölmern und 
Freien nicht über 5 Taler pro Hufe an Kontribution angenommen." Ebenso 
Schimmelfennig I S. 16t. — Vermutlich war 2 Taler der geringste Satz für 
adlige Hufen, und Roden hat ihn auf die Zinshufen übertragen; den niedrigsten 
Satz für Zinshufen konnte er in den Akten der Königsberger Kammer gar 
nicht finden, denn nach M. Toppen, Gesch. des Amtes und der Stadt Hohen- 
stein. 1859 S. 62 „sind Bauernhufen im Generalkufenschoßkataster gar nicht 
aufgesührl." Roden selbst gab Ende 1774 den Durchschnittslatz für die Kontri
bution in Ostpreußen auf 4 Taler 7 Gr. 3^ Pf. an; auch dabei kann es sich 
nicht um die bäuerlichen, sondern nur um die adligen und kölmischen Hufen han
deln. Vgl. Horn S. 414.

2) St. Arch. Berlin Gen- Dir. Westpr. Tit 92 Seit. 1. Nr 1. vgl. Bär I 
S. 213. — E. Z. L S. 130.
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mit ihnen aus einem Topfe essen, mithin als Gesinde von ihm 
zu consideriren sind."*)

*) F. G. Schimmelfennig, Die preuß. direkten Steuern I Berlin 1842 
S. 167. — Leman, Provinzialrecht der Provinz Westpreuhen II S. 142. — Der 
Kopsschoß betrug 35 Groschen je Person über 12 Jahre, der Hornscho ß sür 1 Kuh 
24 Groschen, für 1 Ochsen 15 Groschen, für 1 Pferd 15 Groschen, für 1 Schaf 
3 Groschen, für 1 Schwein 3 Groschen. Horn S. 397. — Aubin S 168.

St. A. Berlin Gen. Dir. Ostpr. Mal. Tit. 25. Seit. 3 Nr. 25.

-) Bär I S. 215.

St. A. Berlin ebenda. - Auszug aus dem Konferenz-Protokoll bei Leman 
II S. 142 und Schimmelfennig I S. 167. — E- Z- X S. 60

b) Schimmelfennig I S. 170 ff. — C. Hagen, Von der Tranksteuer und 
Kompetenzgeldern. N. Preuß. Prov. Bl. I 1846 S. 120 ff.

Vergebens erhob der Königsbcrger Kammerdirektor Wagner 
bei der Konferenz dagegen Einspruch: wenige Tage darauf wies 
er von Frauenburg aus ausführlich nach, daß diese Besteuerung 
ungerecht sei, denn die kleinen Leute wohnten auf „contribuablem" 
Lande; das Dorf müßte für alle seine Hufen Kontribution zahlen, 
auch für den Grund und Boden, auf dem die Gärtner und Jnst- 
leute wohnten. Damit keine doppelte Besteuerung erfolge, sollten 
die kleinen Leute ihre Beiträge der Dorfschaft „zur Hülfe" zahlen?) 
In ähnlicher Weise hatten sie auch zum polnischen Schoß beigetragen.

Der König hatte Roden mehrfach nahe gelegt, die kleinen 
Leute möglichst zu schonen, damit sie nicht etwa auswanderten?) 
daher gab er nach, und in der Konferenz vom 22. November^) 
wurde das Kopfgeld sowie der Horn- und Klauenschoß fallen ge
lassen und nur das Schutzgeld beibehalten; ein Gärtner sollte ohne 
Rücksicht auf die Größe seines Gartens und seinen Viehstand 60 
Groschen, ein Jnstmann 30 Groschen zahlen; wer von ihnen zu
gleich Handwerker war, dazu noch 30 Gr. Nahrungsgeld.

Wie aus dem mitgeteilten Kontributionsanschlag von Heinrikau 
ersichtlich ist, wurden auch die Krüge und Mühlen zur Kontribution 
herangezogen; nach den ostpreußischen Sätzen wurde eine Tonne 
Bier mit 30 Groschen, ein Achtel Branntwein mit 12 Groschen an
geschlagen. Bei den Mühlen wurde ein Gang mit 4 Talern an
gesetzt, der Schrotgang wurde nur als halber Gang bewertet?)

Neben der Kontribution blieben die meisten anderen Abgaben 
bestehen und wurden unter dem Namen Domänengefälle zu- 
sammengefaßt, die vom Domänenamt erhoben wurde. Heinrikau 
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hatte in den ersten Jahren der preußischen Herrschaft folgenden 
Steuerzettel: *)

Prästations-Tabelle
des Dorfes Heinrikau 1776 —1782

Kul- 
mische 
Hu
fen

Bäuer
liche 

Zins- 
hufen

Frei- 
hufen

4 Schulzen 11 5 —
25 Bauern — 88 —
Der Pfarrer — — 6
Heide und Weide — — 3
18 Gärtner — — —
19 Jnstleute — — —

Summe 113 Hufen

Tal. Gr.

Von den 11 kulm. Hufen der 
Schulzen: Wartegeld

Summe von den Schulzen

Von den 93 bäuerl. Zinshufen: 
Hufenzins je Hübe 5 Tal. 40 Gr. 
Wegen der Naturallieferungen 
7 Sch. Gerste«) je 45 Gr.

506 30

3 45

Gr. Pf.

13'/r

Leider fehlen die Steuerlisten von 1773—1775. In diesen Jahren wurden 
so viele Einsprüche und Beschwerden erhoben, daß die Listen fortwährend von 
einer Behörde zur andern geschickt wurden, und schließlich sind sie nicht zu den 
Akten ins Archiv gelangt, (^otn wegen Revision der Kontribulionsanschläge im 
Ermland Gen. Dir. Ostpr. Mat. Tit. 25 Seit. 3 Nr. 24) Erhalten sind aber 
die Steuerlisten von 1776—l 782, die ohne Bedenken zum Vergleich herangezogen 
werden dürfen, vielleicht eignen sie sich um so besser dazu, als nunmehr alle Ein
sprüche erledigt waren und die Steuern für eine Reihe von Jahren gleich blieben 
(St. A. Berlin, Gen. Dir. Ämtersachen Ostpr. Verpachtung des Amts Mehlsack 

1776-82).

7 Scb Gerste waren zu liefern für die Befreiung vom Scharwcrk, und 
zwar von den 5 bäuerlichen Husen der Schulzen und von den beiden Einhüfnern. 
Vgl. oben S. 414.
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Tal. Gr. Pf- Tal. Gr. Pf-

558 Sch. Hafer je 30 Gr. 186 — —
93 Gänse'je 15 Gr. 15 45 —
279 Hühner je 6 Gr. 18 54 —
176 Eier , je Schock 30 Gr. 88 —

Für die Allensteinschen Getreide-
fuhren 28 60 —

Für Flachs nach anderen Städten
zu fahren 25 83 6

Krugzins 1 10 —
Summe von den Bauern 786 55 6

Von der Mühle 10 — —
Für 18 Morgen Übermaßland — 30 —
Von 3 Knechten des Müllers 1 15 —

Summe von der Mühle 11 45 —

Von den 18 Gärtnern:
Grundzins 8 6 —
Freigeld 16 — —
Weidegeld 8 60 —
Zulage v. 5 Gr. je fl. v. Grund
zins, Freigeld und Weidegeld 5 41 IV-
Von der Schmiede, daß solche
nicht vermehret werden — 50 —

Summe von den Gärtnern 38 67 1V2

Von den 19 Jnstleuten:
Freigeld je 30 Gr. 6 30 —
Zulage je 5 Gr. 1 5 —
Spinngeld je 18 Gr. 3 72 —

Summe von den Jnstleuten 11 17 —

Nahrungsgeld von 8 Handwerkern
je 1 Taler 15 Gr. . . 9 30 —

Für das Leinsäen der Knechte 14 80 —

Summe von der ganzen Dorfschaft 872 38 3
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Vor 1772 wurde die Kontribution (Agrarien, polnischer Schoß) 
im ganzen Fürstbistnm vom bischöflichen Schäffer (Osconomu8 
Oensrulm) erhoben, alle übrigen Abgaben wurden ans Amt gezahlt. 
Nach 1772 wurde die Kontribution vom Kreissteuereinnehmer ein
gezogen und von der Kreiskasse an die Generalkriegskasse. abgeführt; 
die Domänengefälle wurden bei Domänenamt gezahlt und an die 
Kriegs- und Domänenkammer in Königsberg weitergeleitet. Sowohl 
die polnische wie die preußische Kontribution war in erster Linie 
zum Unterhalt des Heeres bestimmt, die Domänengefälle mußten die 
Ausgaben für die Verwaltung der Provinz und des Staates decken.

Faßt man die gesamten Abgaben des Dorfes Heinrikau in 
der bischöflichen und der preußischen Zeit zusammen, so ergeben 
sich folgende Zahlen:

vor 1772 nach 1772

Tal. Gr. Pf Tal. Gr. Pf-

Kontribution 117 75 10V2 357 37 11
Domänengefälle 870 12 1 872 38 3

Die Domänengefälle, d. h. die meisten Steuern, 
blieben gleich; zieht man die Steigerung der Getreide
preise in Betracht,') so waren sie sogar etwas niedriger. 
Die Kontribution dagegen betrug nach 1772 ungefähr so 
vielTaler wie vor 1772 Gulden, war also auf das Dreifache 
erhöht. Dabei kamen die ermländischen und westpreußischen Bauern 
noch verhältnismäßig gut fort, weil hier zum ersten Mal vom 
Ertrage der Hufen alle Abgaben und Lasten abgeschrieben und 
nur vom verbleibenden Reinertrag die Kontribution berechnet 
wurde"), während in allen anderen Provinzen die Kontribution 
ohne Rücksicht darauf angesetzt war, wie der Acker sonst belastet war. 
So war die Stellung der Bauern in den neu erworbenen Gebieten 
„fast als eine privilegierte zu bezeichnen gegenüber allen anderen 
Provinzen des preußischen Staates."") Doch wurde dieser Vorzug

0 1 Sch Gerste 45 Gr. statt früher 37V, Gr.; 1 Sch. Hafer 30 Gr. 
statt 20 Gr.

-) Vgl. oben S. 417 s.
V Zakrzewski S. 90 f. — Bär I. S. 211 f. -
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vielfach dadurch zu nichte gemacht, daß der Körnerertrag höher 
angesetzt wurde als er wirklich war.')

Ungünstiger wurde der katholische Adel gestellt-), und auch 
die Kölmer mußten eine hohe Kontribution zahlen, weil die 
kölmischen Hufen weniger belastet und daher der Reinertrag größer 
war?) Die Bauern zahlten also hohe Domänengefälle und 
niedrige Kontribution, die Kölmer niedrige Domänen
gefälle und hohe Kontribution. So wurde durch das 
preußische Steuersystem der Abstand zwischen Kölmernund 
Bauern verringert. Für beide aber waren die Steuern durch
aus tragbar, weil für die ostpreußische Landwirtschaft gute Zeiten 
kamen. Es folgten eine Reihe guter Ernten, infolge der gesteigerten 
Ausfuhr nach dem Auslande gingen die Getreidepreise in die 
Höhe und damit die Preise für die Grundstücke?) die Steuern 
aber blieben gleich. Namentlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts, 
als die französische Revolution und die Koalitionskriege ganz 
West- und Mitteleuropa beunruhigten, erfreute sich unsere Provinz 
dauernden Friedens, der Wohlstand wuchs, bis das Unglücksjahr 
1806 den Preußischen Staat in seinen Grundfesten erschütterte?)

3. Die ermlsndische Landwirtschaft i. L 1772.

Bei der Steuerveranlagung eines ländlichen Gebiets wird not
wendigerweise der Stand der Landwirtschaft untersucht; so auch 
1772 im Ermland. Mehr als die Hälfte der 183 Fragen, die der 
Kommissar jedes Mal vorzulegen hatte, betrafen die Landwirtschaft, 
und die umfangreichen Klassifikations-Protokolle zeigen, wie die 
ermländischen Bauern und Gutsbesitzer beim Uebergang des Erm- 
lands unter die Preußische Herrschaft wirtschafteten.

Ueberall, bei den Dörfern wie bei den Gütern, fanden die 
Beamten die Dreifelderwirtschaft vor. Das Mühlenfeld und das 
lange Feld in der Heinrikauer Flur wurden schon erwähnt; das

i) Darüber weiter unten in dem Abschnitt über die ermländische Land
wirtschaft. - Vgl. E. Z. X S. 127.

r) E- Z. X S. 121 ff.
s) Vgl. oben S 423.
') Ruhnau in Beiträge zur Kunde Preußens. Neue Folge 11837 S. 108 fs.
b) Krug, Betrachtungen über den Nationalreichtum des preuß. Staates I 

S- 400 ff. — Langethal, Gesch. d. dt Landwirtschaft IV S 373. — Von der Goltz, 
Gesch d. dt. Lanvwirtschaft II S. 167 ff. — G. Kraus, Landwirtschaftliche Betriebs
verhältnisse in Ostpreußen 1815 bis 1870- Berlin 1914 S. 7.
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dritte Feld nannte man Hofacker, weil es unmittelbar an die 
Höfe stieß. Die lange Doppelreihe der Gehöfte teilte das Hofacker
feld in zwei Teile, so daß jeder Bauer wenigstens ein Stück Land 
dicht an seinem Hof hatte. Aehnlich war in Kleefeld ein Feld 
durch die Dorfslage in zwei Teile geteilt; eine Hälfte der Bauern 
hatte ihre Anteile nach dem See hin, das war das Seefeld, auch 
Seehof genannt, die andere in der Richtung nach Sonnenfeld und 
Mehlsack, das war das Stadtfeld; beide zusammen bildeten den 
Hofacker. Dieser wird als das beste Feld bezeichnet, denn weil 
es dicht an den Gehöften lag, wurde es am besten gedüngt und 
gepflügt. Außerdem hatten die Kleefelder noch ein Obers eld und 
ein Niederfeld. Dieselben Namen fanden sich in Open. Meist 
wurden die Felder nach dem Nachbarort benannt, mit dem sie 
grenzten; so hatte Neuhof bei Wormditt ein Krickhausensches, ein 
Krossener und ein Stadtfeld, beim Gut Klenau gab es ein Frauen- 
burgsches, ein Hoppenbruchsches und ein Auhofsches Feld, Willen
berg und Stangendorf hatten je ein Sandfeld, Wolfsdorf ein 
Waldfeld, Auhof ein Vorderfeld, Klein Rautenberg ein Baude
feld, Regitten ein Ziegel seid. Am häufigsten war der Name 
Hofacker. Innerhalb der Felder hatten einzelne Stücke noch be
sondere Namen, wie z. B. Parengel bei Bludau, die Kropitten bei 
Open, der Weidegarten Boxen bei Basien, der Kruse Grund bei 
Kreuzdorf; auch hatte fast jedes Dorf seinen Roßgarten und seinen 
Hegewald. Sicherlich haben die Bauern den Kommissaren noch 
eine Menge solcher Namen genannt, aber die Beamten wußten 
damit nichts anzufangen, in dem großen Fragebogen war kein 
Platz dafür, und so ist die Ausbeute an Flurnamen nur gering.

Die Dreifelderwirtschaft hatten die deutschen Ansiedler im 
13. und 14. Jahrhundert aus ihrer West- und mitteldeutschen 
Heimat mitgebracht, und 500 Jahre haben die Nachkommen sie 
beibehalten. Sie waren an diese Wirtschaftsweise so gewöhnt, daß 
sie ihre Nachteile kaum fühlten. Am schlechtesten war ein so großes 
Dorf wie Heinrikau dran, das mit seinen 113 Hufen „weitläufige 
Felder und Grenzen" hatte. Das entging dem Ökonomietaxator 
nicht, und er schloß sein Gutachten mit dem Hinweis, „daß denen 
Einsassen die Getreide-, Heu- und Mistfuhren ungemein beschwerlich 
fallen und dieserhalb auf Wagen, Geschirre und Pferde viel mehr 
verwenden und ausgeben müssen, ohne die langsame Bearbeitung 
und Einführung zu rechnen vor andern Dörfern, die nicht so weite 
Grenzen haben." Besonders ungünstig war das „lange Feld," 
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das sich längs der Kleefelder und Neuhöfer Grenze 5 km hinstreckte. 
Da hatte jeder Bauer einen 5 km langen Streifen Land, von dem 
etwa 2 km Wald und 3 km Acker waren. Auf eine Hufe kamen 
nur 3 Beete, deren jedes 12 Fuhren hatte und etwa eine Rute 
breit war?) Demnach hatte ein Einhüfner in diesem Felde nur 3 
Beete, ein Vierhüfner 12 Beete, die aber alle 3 km lang waren. 
Nun waren aber im Laufe der Jahrhunderte bei Heiraten und 
Erbschaften von einigen Grundstücken 1 oder 2 Hufen abgetrennt 
und zu andern zugeschlagen worden; diese Anteile wurden aber 
nicht mit den Anteilen des neuen Grundstücks vereinigt, folglich 
hatte der Besitzer eines solchen Hofes in jedem Felde zwei Anteile. 
So hatte ein Vierhüfner im langen Felde 2 getrennte Streifen, 
jeder 6 Beete breit, ein anderer Vierhüfner besaß einen Streifen 
mit 9 Beeten und einen mit 3 Beeten. Die Zugochsen wären 
ermüdet, hätten sie eine Furche von 3 km Länge ziehen müssen, 
daher wendete der Pflüger nach ungefähr 150 Schritten um und 
machte ein Querbeet, so daß die langen Streifen in mehrere 
Gewende zerfielen. Als bei der Separation die ganze Feldmark 
nach anderen Gesichtspunkten unter die Bauern verteilt wurde, 
wurde der Wald nicht separiert, daher gehört noch heute jedem 
Besitzer ein 2 km langer Waldstreifen; denkt man sich diese ver
längert, so hat man die alte Flureinteilung. Die 5 km lange 
Grenze wurde nicht durch einen schmalen Rain gebildet wie heute, 
sondern durch einen Wall, auf dem die vom Felde gesammelten 
Steine aufgeschüttet wurden; da zwischen wucherten Brombeerstrauch 
und Schlehdorn, und war dieses Feld Brache, so diente der Wall 
zugleich als lebender Zaun?) War das Feld mit Winterung bestellt, 
so litt die Saat auf den ersten Beeten meist durch den Schnee, 
den der Wind längs des Walles zusammentrieb; als Ausgleich 
für diesen Schaden hatte der Besitzer des äußersten Streifens eine 
„Schadenrute", das Beet neben dem Wall wurde ihm auf seinen 
Anteil nicht angerechnet.

Bei kleinen Dörfern war die Planlage günstiger, so stellte der 
Amtmann bei Komainen fest: „Die Felder liegen sehr eben, und

Die schmalen Beete hielt man für nötig, um dem Oberwasser Abzug zu 
verschaffen. Von der Goltz I S. 257. — R. Stein S. 471 f. — Friedrich Wilhelm I. 
hielt breite Beete für vorteilhafter, doch leisteten die Bauern seinen Anordnungen 
solchen Widerstand, daß Friedrich II. auch schmale Beete wieder gestattete. 
Skalweit S. 194.

E. Z- XVIII S. 745.
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da sie nahe dem Dorfe sind, so können sie in der besten Kultur 
erhalten werden, welches auch, obgleich die Wiesen nur klein, den 
Heuschlag vermehret."

Damit hängt eine andere Beobachtung zusammen, die der 
Ökonomietaxator recht häufig machte. Vom Heinrikauer Mühlen- 
feld sagt er, „es hat vom Dorfe ab guten grandigen Boden, nach 
den Grenzen zu ist aber saurer kalter Schluss und viel Unland, 
welches nur selten gesät wird." Ebenso heißt es von Kleefeld: „Der 
Boden ist teils grandig und am besten beim Dorfe, nach hinten, 
an der Grenze ist viel Unland, worauf schlechte Fichten wachsen." 
Ähnlich bei vielen andern Dörfern, nirgends wird das Gegen
teil vermerkt. Natürlich ist es kein Zufall, daß dicht beim Dorfe 
immer der beste Acker und an der Grenze immer der schlechteste 
lag, sondern der Acker dicht bei den Gehöften wurde besser gedüngt 
und öfter gepflügt und war daher ertragreicher.*)

Ausnahmsweise hatte Komainen sechs Felder; hier war 
nämlich die Dorfsflur in zwei Teile geteilt, die eine Hälfte gehörte 
dem Schulzen und den Bauern, die andere den vier Kölmern, und 
jeder Teil wurde in drei Feldern bewirtschaftet, nur die Weide 
hatten sie gemeinsam, im Walde wie auf der Brache. Der Grund 
für diese Maßnahme liegt in der Geschichte des Torfes. Mit dem 
Preußendorf Komainen wurde zu Anfang des 15. Jahrhunderts 
ein benachbartes Preußengut vereinigt und unter vier Kölmer 
aufgeteilt, diese bauten ihre Höfe dicht neben denen der Bauern, 
gaben ihre Äcker aber nicht ins Gemenge, sondern bildeten allein eine 
eigene Ackergemeinschaft/) wirtschafteten aber auch in drei Feldern. 
Ähnlich wie Komainen entwickelte sich Pilgramsdorf,b) und 
auch hier fand der Kommissar die Äcker der beiden Schulzen völlig 
getrennt von den Äckern der Bauern. Auch in Kirschienen gab 
es zwei Ackergemeinschaften, zu einer gehörten drei Kölmer, zur 
anderen vier Kölmer, und diese Vier besaßen auch die Mühle ge
meinsam, die sie für einen jährlichen Zins von 150 fl. verpachtet 
hatten.

i) Bei Peterswatde bemerkt der Kommissar; „Würde dieser Grenzacker von 
den Einsassen mit gehöriger Düngung unterhalten, so möchte er gutes Getreide 
bringen; die Entlegenheit vom Dorfe aber verbietet ihnen solches, da sie ohnedem 
schlechtes Angespann haben."

2) Röhrich E. Z. XIII S- 897 ff. — A. Poschmann, Aus der Geschichte des 
Kirchspiels Heinrikau. Braunsberg 1926 S. 9.

») Röhrich E. Z. XIII S. 817 ff.
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Bei mehreren Dörfern werden vier Felder angegeben, auch 
das rührt nicht von einer anderen Wirtschaftsweise, sondern wie 
bei Heinrikau und Kleefeld teilte die Reihe der Gehöfte ein Feld 
in zwei Teile, die dann kleiner und großer Hofacker hießen, 
wie z. B. bei Open, Arnsdorf und Wolfsdorf. Jeder Bauer hatte 
nur nach einer Seite einen Anteil, entweder im großen oder im 
kleinen Hofacker.

Die drei Felder eines Ortes waren nicht immer gleich groß, 
bei Kl. Rautenbecg hatte z. B. ein Feld 40 Sch. Aussaat mehr als 
die beiden andern und beim Vorwerk Klenau war das Hoppen- 
bruchsche Feld doppelt so groß wie das Frauenburgsche, und das 
Auhofsche hatte noch 50 Scheffel Aussaat mehr als das Frauen
burgsche. Hatte man bei der ersten Einteilung überall möglichst 
gleichmäßige Felder geschaffen, so war hie und da ein Feld durch 
Rodung eines Waldstückes oder durch Trockenlegung eines Bruches 
vergrößert worden.

Die Ökonomietaxatoren versuchten auch stets, die Felder 
zu bonitieren; doch was sie über sandigen Lehm und lehmigen 
Sand, über Mergel und Schluff, über kalten und sauren Unter
grund sagen, können wir füglich übergehen, das wissen die heutigen 
Landwirte besser zu beurteilen. Der Untergrund ist derselbe ge
blieben, aber die Oberfläche hat sich seitdem erheblich ver
ändert. Wie die Berichte zeigen, waren damals die Ackerflächen 
nicht so groß und nicht zusammenhängend wie heute, sondern viel
fach durch Baumgruppen, Gestrüpp und Wiesenstücke unterbrochen.

Das Antlitz unserer Heimaterde formten die Abschmelzwasser 
der eiszeitlichen Gletscher, sie bildeten mit den Geschieben zahllose 
Berge und Hügel, hohe und niedrige, steile und flache, sandige und 
lehmige; und dazwischen lagerten ebenso viele Senken, lange und 
kurze, tiefe und flache, torfige und bruchige. Jahrhundertelange 
Kulturarbeit hat viele Unebenheiten ausgeglichen, zahllose Hügel 
und Senken in Ackerland verwandelt. Vollendet ist diese Arbeit 
noch heute nicht, doch hat gerade das letzte Jahrhundert große 
Fortschritte damit gemacht?) 1772 war das Landschaftsbild noch 
viel abwechslungsreicher als heute, viel erfreulicher für den Wan
derer, viel ungünstiger für den Landmann.

l- B. Holzky, Die Entwicklung der Landwirtickaft in dem ermländiscben 
Baucrndorse Kleinenseld- Diss. Königsberg 1905 S. 85, 88 f, 102-
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Im Heinrikauer Mühlenfeld war „neben einigen Stückchens 
Wiese auch ein Stück Wald von Fichten und Tannen;" bei Neu- 
hof gab es „nach der Grenze zu unbrauchbare Brücher, worauf 
Birken und kleine Fichten wachsen." Bei Kalkstein heißt es: „In 
diesem Felde ist hin und wieder junger Aufschlag von Fichten, 
Tannen und Ellern, im andern Felde haben die Einsassen auf 
ihren Hufenschlägen hin und wieder junge Fichten, wovon die 
stärksten zu Sparrholz gebraucht werden können." Bei Arnsdorf: 
In diesem Felde sind zwei Brücher von ungefähr 20 Morgen, 
um beide Brücher stehen Ellern und in der Mitte des einen Fichten 
und Birken, auch hin und wieder Tannen. Noch ist in demselben 
Felde ein Tannen- und ein Fichtenwäldchen, wo einige Wirte mit 
ihren Hubenschlägen hinkommen. Da die Huben in diesem Dorfe 
gar zu sehr abwechseln, daß mancher Wirt fast ein Drittel Unland, 
keinen Wald, wenig Wiesen und fast keinen Torf auf seinen Huben
schlägen hat, so fällt es diesen Leuten schwer, die Abgaben zu 
zahlen." Schlecht sah es in Drewsdorf aus: „Dieses Dorf hat 
einen durchgängig schlechten Boden, lehmig, schluffig und strenge, 
außer nach Rautenberg hin, wo er etwas mit Sand untermengt 
ist. Die Äcker sind rundum mit Gesträuch und Gehölz bewachsen 
und haben viel unsruchtbares Land, besonders nach dem Moorbruch, 
worauf nicht einmal Weide wächst. Die Wiesenflecken, so alle im 
Ackerlande belegen, sind gar schlecht."*)  Fast überall heißt es: 
„Die Wiesen liegen in den Feldern"; die vielen Senken, von den 
Bauern Legen, Schlengen oder Holken genannt, waren zu feucht, 
um beackert zu werden und wurden als Wiesen genutzt. Nur am 
Haff und an der Alle gab es größere Wiesenflächen. Gepflegt 
waren sie nirgends; bei Braunswalde waren sie „sauer und quebbig", 
bei Mauden „höchst miserabel und mit Moos verwachsen", bei 
Mondtken „erbärmlich und bestehen aus Kampenbrüchern und 
Morast." Auch im mittleren Ermland war es nicht viel besser, 
z. B. bei Arnsdorf: „Die Wiesen in diesem Felde sind zwar groß, 
aber schlecht und besieht der Grund derselben aus Moos und Torf
erde; auch ist hier eine Wiese ungefähr IV2 Huben groß, der 
Oberteich genannt Der Grund besteht aus gelbem Torf und sie 
ist daher zu nichts als zur Hütung zu gebrauchen."

*) Nicht bester sehen die Felder in anderen Teilen Ostpreußens aus. 
F. S. Bock, Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von Ost- und Westpreußen 
III Dessau 1783. S. 1005.

29
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Bei dem geschilderten Zustand der Felder war die Ackerfläche 
nur klein und die Aussaat von Getreide nur gering. Im Heinri- 
kauer Kirchspiel säte man je Hufe 6'/, Sch. Roggen, 1V, Sch. 
Gerste, 6 Sch. Hafer, 1^2 Sch. Mengsel, V- Sch. Erbsen und 
1 Sch. Lein, im ganzen 17 Scheffel aus, ein Vierhüfner hatte also 
68 Sch. Aussaat. Das war ein guter Durchschnitt, der von vielen 
Dörfern nicht erreicht wurde. Im südlichen Ermland war die 
Aussaat entsprechend der schlechteren Beschaffenheit der Böden er
heblich geringer; in Braunswalde säten die Bauern je Hufe 4 Sch. 
Roggen, 1/2 Sch. Gerste, 3 Sch. Hafer, 1/2 Sch- Erbsen, Sch. 
Lein, ein Vierhüfner also im ganzen 32 Sch. oder halb so viel wie 
in Heinrikau; auf dem schlechten Boden bei Allenstein wuchs keine 
Gerste, auch nur einen Scheffel Hafer säte jeder Bauer, dazu 1 Sch. 
Grücke und 1 Sch. Sommerroggen?)

In den Ämtern Allenstein, Wartenburg und Seeburg hatten 
viele Dörfer große Stücke sechsjährigen Landes, d. h. Äcker, 
die nur alle sechs Jahre eine Frucht trugen. Wurde ein Feld mit 
Winterung bestellt, so wurde nur die Hälfte des Ackers besät und 
wenn dasselbe Feld nach drei Jahren wieder zur Wintersaat an 
der Reihe war, wurde die andere Hälfte bestellt. Dadurch wurde 
die Aussaat sehr klein, aber der Mangel an Dung nötigte die Bauern 
zu diesem Verfahren. So heißt es bei Paulen: „Wegen Mangels 
an Mist können sie ihren Acker kaum halb besäen, ingleichen ist 
vieles Unland, so sie niemals besäen können." Auch im Amt Frauen
burg wurde bei verschiedenen Dörfern sechsjähriges Land gefunden, 
z.B. bei Alt-Münsterberg, Drewsdorf, Klein Rautenberg, Schafsberg?)

Wenn die wenigen Scheffel Aussaat nun wenigstens einen guten 
Ertrag geliefert hätten! Die Bauern stöhnten gewaltig. Der Ökono
mietaxator aber war selbst auch praktischer Landwirt und außerdem 
hatte er die Säe- und Dreschregister von den Domänen des Amts 
zur Hand. Die Heinrikauer gaben als mittleren Ertrag an: 4 
Korn vom Roggen, 6 von der Gerste, 3 von Hafer und Erbsen 
und vom Scheffel Lein 4 Stein Flachs. Der Amtmann hatte 
schon mit den Bauern etlicher Nachbardörfer verhandelt, hatte sich 
auch den Boden angesehen und war mit den Angaben für Roggen 
und Gerste einverstanden, mehr wie das 4. und 6. Korn hatte er

^) In anderen Gegenden Ostpreußens war die Aussaat nicht größer. G- 
Aubin, Zur Geschichte des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Ostpreußen. 
S. 154.

Vgl. Engelbrechl S. 151 ff. — Bon der Äoltz I. S. 260.
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nirgends gefunden; die übrigen Angaben erschienen ihm etwas zu 
niedrig, schließlich einigte man sich auf 4 Korn von Hafer und 
Gemenge, 8^/2 Korn von den Erbsen und 4*/r Stein Fluchs vom 
Scheffel Lein.

Solche Erträge fanden sich nicht einmal in Regitten, Klenau 
und Auhof, obwohl diese Güter doch zu den besten gehörten. Hier 
waren Wirtschaftsrechnungen vorhanden, die nach einem sechsjährigen 
Durchschnitt folgende Erträge verzeichneten:

Erträge in Körnern:

Weizen Roggen Gerste Hafer Erbsen
Regitten. 3 3 4 1"/4 6
Klenau 3 4 3
Auhof 4 3'/2 4 3
Diese Erträge wurden jedoch nur auf den Vorwerksländereien er
zielt; bei den Bauern in Regitten wurde der Ertrag des Roggens 
nur auf 2^/2 Korn, der Gerste auf 3 Korn geschätzt, bei den Bauern 
des Dorfes Klenau die Gerste auf 3*/z Korn, denn die Güter waren 
durchweg in höherer Kultur als die Bauernäcker schon aus dem 
einfachen Grunde, weil die Gutsbauern durch das Scharwerk stark 
belastet waren.

Die Wolfsdorfer wollten vom Roggen und vom Hafer nur 
2 Korn bauen, also nur die doppelte Aussaat zurückgewinnen, der 
Taxator aber nahm 4 Korn an und beim Weizen 4^/2 K. Dagegen 
ließ er für die sandigen Böden in Frauendorf und Groß Klaussitten 
beim Roggen 2'^ Korn, beim Hafer 2 Korn gelten, ebenso bei Drews- 
dorf, Kreuzdorf und Schafsberg. Das Dreschregister des Gutes 
Kurau verzeichnete im sechsjährigen Durchschnitt einen Ertrag von 
2 Korn vom Roggen, 3 K. von der Gerste und 1 Vr K. vom Hafer; 
hier fügte der Amtmann hinzu: „Bei einer ordentlichen Wirtschaft 
dürften vom Roggen und vom Hafer 3 Körner und von der Gerste 
31/2 Körner gewonnen werden können."

Wenn die Bauern in den drei südlichen Ämtern oft klagten, 
sie bauten „in den gesegnetsten Jahren 2^ Korn, in ordinären 
Jahren aber kaum 1 Korn über die Aussaat," so stimmten die 
Ökonomietaxatoren dem vielfach zu und nahmen Erträge von 2'/z, 
2 oder gar 1V2 Korn in die Klassifikations-Protokolle auf. Als 
aber eine Reihe von den Protokollen in Heilsberg eingegangen 
waren, berief Roden die drei Kammerdirektoren zu einer Konferenz, 
an der auch der Kriegs- und Domänenrat Jonae, sowie der Kommissar 

29* 
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des Heilsberger Amts, Landrat von Puttkammer, teilnahmen, und es 
wurde bestimmt, „grundsätzlich keinen Ertrag unter 3 Körnern 
anzunehmen."')

Der Königsberger Kammerdirektor Wagner hatte als einziger 
Kenner der ostpreußischen Verhältnisse gegen diesen Beschluß ge
stimmt, war aber mit seiner Ansicht nicht durchgedrungen Als er 
wieder in seinem Bezirk war und die Wirtschaftsverhältnisse der 
Bauern nochmals prüfte, wurde er bei Roden von neuem vorstellig. 
„Dieses Principium kann wohl bei Vorwerksländereien angenommen 
werden, da selbige gewöhnlichermaßen in weit besserer Kultur sind 
als die Bauernfelder. In dem ganzen Amt Frauenburg ist der 
Boden fast durchgängig so schlecht, daß kaum in den besten und 
gesegnetsten Jahren das dritte Korn im Ertrage zu hoffen ist, und 
dieses beweist nicht nur die genaueste Examination der Leute, son
dern auch die Taxe des Ökonomi, und man darf überhaupt nur 
die Felder sehen, um sich von der Richtigkeit dieses Satzes zu 
überzeugen. Soll nun dieser wirklich schlechten Beschaffenheit der 
Äcker ohnerachtet der Ertrag auf das dritte Korn gerechnet und 
danach die Abgaben determiniert werden, so müssen notwendig die 
Anschläge zu hoch geraten und die Abgaben so zu stehen kommen, 
daß der Untertan zu subsistieren nicht im stände ist."?)

Roden blieb aber fest: „Ich halte dafür, daß dergleichen all 
zu geringer Ertrag nicht allein Wider alle cameralifche Principien 
sei, sondern auch hauptsächlich von der schlechten Bestellung und 
Bearbeitung des Bodens herrühre und da bei dergleichen geringem 
Ertrag nicht die Bestellungskosten herauskommen, so ist eben aus 
der Ursache das Principium festgesetzt worden, zumalen der Kon
tributionsansatz pro Hufe ohnedem geringe sein wird " Danach 
mußten die Kommissare handeln, und in vielen Protokollen heißt 
es: „Nach der Taxation des Ökonomi kann zwar nicht mehr als 
2^2 Korn Ettrag gerechnet werden, derselbe wird aber denen Vor
schriften gemäß zum 3. Korn angeschlagen."

Schon 1656, als der Große Kurfürst das Ermland besetzte, 
waren die Erträge der ermländischen Güter untersucht worden?), 
und die damaligen Kommissare hatten folgenden Durchschnitt er-

Geh. St. Arch. Berlin Gen. Dir. Westpr. Mal. Tit. 8t Nr. 6. — Vgl. 
Bär I S. 222. - Schimmelsennig I S. 161.

h Geh. St. A- Berlin Gen. Dir. Oftpr. Mal. Tit. 25 Sect. 3 Nr. 25.
') E. Z. VI1 S. 177 ff.
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mittelt: für Weizen 8 Korn, für Roggen 3*/- K., Gerste 4^, 
Erbsen 4 Vr, Grücke 2^z?) Das sind etwa dieselben Zahlen, die auch 
1772 gefunden wurden, für die bischöflichen Vorwerke wird 1772 sogar 
ein niedrigererDurchschnitt angegeben, nämlich fürWeizenSKorn, für 
Roggen 3 K., Gerste 4V-, Hafer 3, Erbsen 3'/z?) Die ermländische 
Landwirtschaft hatte also in den letzten hundert Jahren keine 
wesentlichen Fortschritte gemacht, und auch die ersten Jahrzehnte 
der preußischen Zeit brachten keine wesentlichen Steigerungen. In 
den Jahren 1795—1798 wurden im Bezirk der Königsberger 
Kammer vom Weizen 5 Korn, vom Roggen 4 K., von der Gerste 
5, vom Hafer 4, von den Erbsen 5 Korn gebaut?) Erst nach der 
Separation wurden höhere Erträge erzielt?)

Bei den Wiesen konnte der Ertrag nicht von der Fläche be
stimmt werden, weil sie, wie schon erwähnt, in kleinen Stücken in 
den Feldern lagen; daher wurde abgeschätzt, wieviel Fuder man von 
der Hufe erntete; im mittleren Ermland waren es 3 —5 vierspännige 
Fuder, im südlichen 1 — 2 Fuder. Der Futterwert des Heus war 
natürlich sehr gering, bei Komainen waren die Wiesen in einem 
Felde „quebbig, kampig und vermoost, im zweiten Felde sind sie zwar 
weitläufig, aber nicht ergiebig, haben Moorgrund und liefern nicht 
gefräßiges Gras, sondern viel Bocksbart und Fuchszagel." Der 
„Wiesewachs" war also minderwertig. Ein vierspänniges Fuder 
solchen Heus war etwa einen Taler Wert. Natürlich reichte das 
Heu trotz des kleinen Viehstandes nirgends zur Winterfütterung 
aus, und die Bauern kauften gern aus der Nachbarschaft etwas 
dazu; doch nur selten paßte es so wie den Bauern von Santoppen 
als Nachbarn der Bischdorfer Wiesen; in der Braunsberger Gegend 
gab das Vorwerk Klenau regelmäßig Heu ab, die Klenauer Bauern 
pflegten einen Teil ihrer Heuernte gegen Holz von Stangendorf

i) E. Z. VII S. 291. — G- Matern, Aus der guten alten Zeit. Etwas vom 
Pauern, Brauusberg 1904 S. 4 f. — Selbst in der Niederung wurde kaum das 
10. Korn gebaut. L. Weber S. 240.

E. Z. X S. 123, 135.
') L. Krug, Betrachtungen über den Nationalreichtum des preuß. Staates 

und über den Wohlstand seiner Bewohner. I Berlin 1805 S. 36. — Diese 
Durchschnittszahlen stimmen mit den Ernteergebnissen mehrerer ostpreußischer 
Ämter überein. F. S. Bock, Versuch einer wrrtschastlichen Naturgeschichte von 
Ost- und Westpreußen III S. 940, 945, 959, 1011. K. Böhme, Gutsherrlich- 
bäuerliche Verhältnisse in Ostpreußen während der Reformzeit von 1770—1830 
Leipzig 1902 S. 35 ff.

9 B. Holzky S. 58 ff.
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und Willenberg einzutauschen, die Kalksteiner holten sich säst jedes 
Jahr einige Fuder von Tüngen.

Klee wurde noch nirgends angebaut; Friedrich d Gr. hat ver
sucht, ihn in den östlichen Provinzen einzuführen, doch mit wenig 
Erfolg. Man hatte mit der Kleefütterung anfangs so schlechte 
Erfahrungen gemacht, daß die Ansicht weit verbreitet war, der Klee 
sei giftig; als nämlich das halb verhungerte Vieh, das nur an 
ganz dürftiges Futter gewöhnt war, zum ersten Mal saftigen Klee 
erhielt, kam es vor, das es sich daran überfraß und krepierte. 
Dank der Bemühungen Schubarts von Kleefeld wurde er in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert in verschiedenen Gegenden 
Deutschlands immer mehr angebaut, im Ermland ist er erst nach 
der Separation heimisch geworden?)

Auch Hackfrüchte spielten noch keine Rolle, nur im Gemüse
garten neben dem Hof wurden Rüben und Mohrrüben gepflanzt. 
Die Kartoffeln finde ich nur einmal erwähnt, nämlich bei dem 
Jesuitenvorwerk Hirschfeld; der Pächter Anton Fligge baute in 
seinem „Geköchgarten" neben anderen Gemüsesorten auch Kartoffeln 
an, um sie auf dem Markt in Braunsberg zu verkaufen. Wahr
scheinlich hatte er damit in den letzten Jahren gute Geschäfte ge
macht, denn 1770 und 1771 war das Getreide völlig mißraten?) 
und bei der großen Teuerung lernte man damals die Kartoffel 
als billiges Nahrungsmittel schätzen. Albrecht Thaer nannte den 
Kartoffelbau „sein Kind", in Preußen kamen die vielen behörd
lichen Maßnahmen dazu?) so daß gegen Ende des Jahrhunderts 
(1795—1798) im Bezirk der Königsberger Kammer bereits 11512 
Mispel*) jährlich gepflanzt wurden, die im Durchschnitt den sechs
fachen Ertrag der Aussaat lieferten; im Bezirk der Litauischen

0 Bock III S. 980, 1013. — Langethal, Geschichte der deutschen Land
wirtschaft. IV Jena 1856 S. 149 ff. 398 ff. — v. d. Goltz, Geschichte der deutschen 
Landwirtschaft I S. 450 ff. — C Fraas, Geschichte der Landwirtschaft, Prag 
1852 S. 476 ff. — Hotzky S. 39 ff. — R. Stadelmann, Preußens Könige in 
ihrer Tätigkeit für die Landeskultur II S. 174 s. Ill S. 66 fi. IV S. 101.

2) E- Z. II S. 623- — Langethal, IV S. 370 ff. — Naudo und Skalweit. 
Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung Preußens 1740-1756- 
III Berlin 1910 S. 55. — Fraas, Gesch. d. Landwirtschaft S. 431 ff. — Fraas, 
Gesch. d. Landbau- u. Forstwissenschaft. München 1865 S. 269 ff.

Stadelmann II S. 175 ff-

«) 1 Mispel — 24 Scheffel.
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Kammer wurden 1801 17758 Mispel gepflanzt?) Der Preis für 
ein Mispel betrug 12 bis 14 Taler, so daß ein Scheffel 45 bis 
48 Groschen kostete. Bis die Kartoffeln täglich auf den Tisch 
kamen, dauerte es noch einige Jahrzehnte, als sie aber in den 
Hungerjahren 1816, 1820, 1821, 1822 völlig versagten, wurde ihr 
Fehlen schmerzlich empfunden.

Einstweilen aber war noch die Zeit der grauen Erbsen und 
der großen Keilchen, der Biersuppe und der Grütze. Vielfach wurde 
die Grütze von Buchweizen oder Grücke hergestellt, die auf 
sandigen Böden an Stelle von Hafer und Gerste gesät wurde?)

Die ermländische wie die ostpreußische Landwirtschaft war 
vorzugsweise auf Körnerbau eingestellt?) das Ordensland war 
seit alters her eine Kornkammer, die ihren Überschuß an Getreide 
auf dem Seewege, namentlich nach England ausführte?)

Für Vieh fehlte es an Absatz, daher trat die Viehzucht hier 
wie in anderen Gegenden Deutschlands stark zurück?) Jeder Bauer 
legte nur soviel Kälber zu wie er brauchte, um seinen Bestand an 
Kühen und Zugochsen zu ergänzen. Aufzucht von Jungvieh und 
Verkauf von Schlachtrindern kam nicht in Frage. Daher wurden 
1772 auch nur die Kühe und die Ochsen berücksichtigt.

In Heinrikau wurden auf 113 Hufen 146 Kühe gezählt, wovon 
40 den Gärtnern und Jnstleuten gehörten. Von den 16 Gärtnern 
hatten 9 je 2 Kühe, die übrigen nur eine; von den 27 Jnstleuten 
besaßen nur 15 eine Kuh. Bei den Bauern kam auf die Hufe 
eine Kuh; so war es in den meisten Dörfern. Heute hat sich die 
Zahl ungefähr verdoppelt, ein Vierhüfner hat heute etwa 8 Kühe, 
doch auch ebenso viel Kälber legt er zu, so daß er jedes Jahr 
mehrere Stück Jungvieh verkaufen kann. Ferner hielt jeder Bauer 
auf der Hufe einen Ochsen. Zugochsen waren unentbehrlich, ob-

i) L Krug, Betrachtungen über den Nationalreichtum des preuß. StaateS 
I Berlin 1805 S. 36 f.

2) In den Klassifikations-Protokollen erscheint sie nicht, weil sie nach der 
Heilsberger Konferenz vom 21. Oktober 1772 zum Hafer hinzu gerechnet wurde, 
um die Tabellen nicht zu umfangreich zu machen.

°) Eine Ausnahme machten nur die Gegenden, in denen viel Flachs gebaut 
wurde. So heißt es bei Kleefeld: „In guten Jahren kann etwas Roggen und 
Gerste verkauft werden, fönst aber ist der Flachs die einzige Creszenz, wovon sie 
Geld machen können."

W- Nauds, Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 
13. bis zum 18. Jahrhundert. Berlin 1896 S- 205 ff.

») Langethat IV S. 358 ff. - Bon der Goltz I S. 465 ff.
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Wohl Pferde überall reichlich vorhanden waren, auf der Hufe 
durchschnittlich 2, d. h- ebenso viel wie heute- Rechnet man Ochsen 
und Pferde als Zugtiere zusammen (266 Pferde -s- 122 Ochsen 
— 388 Zugtiere) so war das Angespann größer als heute *) Bei 
den geringen Erträgen war das eine starke Belastung der Wirt
schaft, doch war sie unvermeidlich, denn das Pflügen mit den alten 
Zochen war sehr mühsam, das Getreide war weit fortzuschaffen, 
auch sonst waren viele Fuhren zu leisten — und die Wege waren 
erbärmlich

Schweine und Schafe wurden nur für den eigenen Bedarf 
gehalten, jeder Bauer hatte 1— 2 Zuchtsauen, auf die Hufe kamen 
durchschnittlich 2 Schweine und ebenso viel Schafe.

Der gesamte Viehstand wurde bei Layß für eine Hufe folgen
dermaßen angegeben: 2 Pferde, 1 Kuh, 1 Ochs, 1 Stück Jungvieh, 
1—2 Schafe, 2—3 Schweine. Das war der Bestand im ganzen 
mittleren Ermland, nach Süden zu nahm er mit der Güte des 
Bodens allmählich ab. Im Amt Allenstein hatte der Vierhüfner 
kaum den Bestund wie ein Zweihüfner im Amt Mehlsack.

Einen Vergleich mit der Neuzeit gibt folgende Gegenüber
stellung :

Perde Kühe Schafe

>772 1913 1772 1913 1772 1913

Heinrikau 266 334 146 330 123 168
Kleefeld 100 130 57 120 68 80
Komainen 89 102 52 97 51 44
Neuhof . 90 142 58 116 79 97

Kirchspiel Heinrikau 545 708 313 663 321 389

-l-163 -t-350 >68
-30°/o -118°,, -21°/«

Danach liegt die Zunahme hauptsächlich bei den Kühen und, 
wie schon angedeutet, beim Jungvieh und den Schweinen. Eine 
stärkere Viehhaltung war wegen Mangel an Futter nicht möglich; 
im Sommer war die Weide auf der Brache, auf den ungepflegten 
Wiesen, in den Brüchern und im Walde spärlich genug, im Herbst 
irrte das Vieh auf den kahlen Stoppelfeldern umher, bis es um

') Vgl. Von der Goltz I S. 272 ff. - Holzky S. 117 ff. 
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Martini die Winterkälte in die Ställe trieb. Die wenigen Fuder 
Heu waren bald verbraucht, und dann wurden die Tiere mit Stroh 
und „Abharksel" durch den Winter durchgehungert, in Notjahren 
wurde sogar das Stroh von den Dächern abgedeckt und verfüttert. 
Kaum war der Schnee verschwunden, so wurden die Schafe wieder 
ausgetrieben, wollte man etwas später auch die Kühe und die Ochsen 
aufs Feld bringen, so waren sie oft so abgemagert und entkräftet, 
daß sie kaum gehen konnten. Bei dieser mangelhaften Ernährung 
hatten die Tiere natürlich ein sehr geringes Gewicht; wenn in Mittel
deutschland der Mastochse eines Musterwirts 8—9 Zentner wog/) 
so wird man das Durchschnittsgewicht der ermländischen Rinder 
nicht all zu hoch annehmen dürfen.

Die besten und die meisten Kühe waren auf den Gütern an- 
zutreffen, namentlich auf den bischöflichen und kapitulärischen 
Vorwerken. Da die Scharwerksbauern die nötigen Gespanne 
stellen mußten, hielten die Güter nur wenig Pferde; auf dem Gut 
Klenau waren z. B. nur 4 Pferde, die gebraucht wurden, um die 
Milch zur Stadt zu schaffen, dagegen standen auf den 12 Hufen 
des Gutes 70 Kühe?) Die 6 Bauern von Klenau, die zu
sammen ebenfalls 12 Hufen besaßen, brauchten 46 Pferde und 16 
Ochsen und konnten nur 24 Kühe halten. Die Scharwerksbauern 
von Regitten mußten auf ihren 12 Hufen 36 Pferde und 12 Ochsen 
halten und hatten nur 12 Kühe, dagegen standen auf den 48 
Hufen des Vorwerks 26 Pferde und 51 Kühe.

Die Nutzung der Kühe war auf den meisten Gütern an den 
Hofmann verpachtet; die Kuhpacht schwankte zwischen 10 fl. (Gr. 
Tromp) und 15 fl. (Rosenort, Rodelshöfen), gewöhnlich betrug sie 
12 oder 14 fl. für das Stück?)

Der moderne Landwirt wird sich von der Landwirtschaft des 
18. Jahrhunderts kaum noch eine Vorstellung machen können. Auch

i) Von der Goltz I S. 172. - Bock IV S. 172.

2) „Es werden jetzt zwar 70 Kühe gehalten, wenn aber zu besserer Be
treibung des Ackerbaues eigenes Betriebsvieh an Pferden und Ochsen nötig ist, 
deren Ausfütterung Ansehnliches an Futter wegnehmen würde, so dürsten wohl 
nur 50 Kühe in Anschlag kommen." Klassifikations-Protokoll. Vgl. E. Z. X S. 135.

») Aus den ostpreuß. Domänen zahlte der Hosmaun im Durchschnitt 4 bis 
9 Taler jährlich für eine Kuh. Skalweit, Die oftpreutz. DomänenverwaUung unter 
Friedrich Wilhelni I S. 162, 202. - Bock III S. 953 IV S. 180. - L. Weber 
S. 241, 247. — G- Matern, Aus der guten alten Zeit. Etwas vom Pauern 
S. 6 f. - R. Stein S. 485 f.
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die Kommissare, .die vielfach an etwas bessere Verhältnisse in West- 
und Mitteldeutschland gewöhnt waren, bekamen keinen guten Ein
druck. In Verlegenheit aber kamen sie jedes Mal, wenn sie die 
Frage beantworten sollten, welche Verbesserungen in der Ort
schaft zu machen seien. Bei einigen Dörfern empfahlen sie eine 
vermehrte Schafhaltung, denn seitdem Friedrich II. Merinoschafe aus 
Spanien eingeführt hatte, sollte die Schafzucht im ganzenLande ge
hoben werden^); hie und da sollte ein Stück Dreschland angeforstet 
werden, bei den meisten Dörfern aber konnten sie nur auf die Ent
wässerung von nassen Wiesen und Brüchern Hinweisen. Nirgends aber 
fanden sie unbesetzte Bauernstellen; Friedrich der Große war 
sehr aufs Siedeln bedacht, überall ließ er nachforschen, ob nicht 
eine Kolonie oder wenigstens einige neue Bauernhöfe angelegt 
werden könnten,?) doch im Ermland war kein Platz für neue An- 
siedlungen?) Nur inBetkendorf wollte der Kommissar einige neue 
Bauernstellen schaffen; dort hatte nämlich jeder Bauer 7Vr Hufen 
Land, und nach damaliger Ansicht konnte er höchstens 3—4 Hufen 
ordentlich bewirtschaften, folglich sollten von jedem Hof einige 
Hufen „abgebaut werden, damit das Land besser bearbeitet werde." 
Ausgeführt wurde dieser Vorschlag nicht; in anderen Gegenden Ost
preußens wurde aber sehr stark abgebaut, im Amt Mehlauken hatte 
das Abbauen sogar derart überhand genommen, daß es nur noch 
wenige Bauern gab, die eine ganze Hufe besaßen.^)

-) Stadelmann II S. 200 ff.

») Bär II S. 314 ff.

-) E. Z. XVII S. 557 ff.

Friedrich Wilhelm I. hatte viele Bauerngrundstücke auf seinen Domänen 
vergrößert, mußte aber sehen, daß viele Bauern nur einen Teil ihres Ackers zu 
bestellen pflegten und verarmen mußten, weit sie auch von dem ungenutzten Lande 
Steuern zahlen mußten, daher wurden die Besitzungen wieder verkleinert. Friedrich 
d. Gr. teilte mit den meisten Landwirten seiner Zeit die Ansicht, daß den Bauern 
zu viele Ländereien mehr Schaden als Nutzen brächten; „welches viele Land die Be
sitzer gar nicht recht wirtschaftlich cultivieren und benutzen; denn sie können nicht 
alles übersehen, weshalb sie das Land nur so bin und wieder besäen und aus
saugen, so lange wie es was trägt. Höchstdieselben sind daher auf die Idee ge
kommen, daß es für die großen Bauerngüter weit zuträglicher sein würde, wenn 
solche abgebauet und daraus die zweiten Söhne mit angesetzt würden. Es ist nicht 
die Absicht, daß die Leute mehr (Steuern) geben sollen, sondern die Intention ist 
bloß dabei, um alles das Land in eine bessere Cultur zu bringen, daß es nutzbarer 
wird." Stadelmann II S. 641. — Naude und Skalweit III S. 52 f. — Skalweit 
S. 218, 223. - Engelbrecht S. 150, 159.



Don Dr. Adolf Poschmann. 445

Viel schlimmere Zustände fanden die Kommissare einige Wochen 
später bei der Landesaufnahme von Westpreußen; die Nachrichten 
über den Zustand der Provinz überbieten sich in Schilderungen 
arger Mißwirtschaft und Unklutur*), und der König selbst sagte: 
„Die Landwirtschaft in Westpreußen ist in der größten Bredouille 
von der Welt und ganz erbärmlich."?) Vom Ermland aber berichtete 
ihm der Oberpräsident von Domhardt: „Hier iin Bistum sind wenig 
Verbesserungen zu machen."?) Damit wird den Ermländern das 
Zeugnis ausgestellt, daß sie mit ihrer Wirtschaft auf der Höhe der 
Zeit waren.

H. Schuch, Die Zustände der Landbevölkerung im Kreise Berent am 
Schlüsse der polnischen Herrschaft 1772. Ztft. d. Westpreuß. Geschichtsvereins XV 
Danzig 1886 S. 46 ff.

2) Stadelmann II. S. 79
-) E. Z. IX S. 356.



Peter Wittkowski als Vrsunsberger 
Abiturient und Seminsrdirektor.

Ein Beitrag zur Geschichte des ermländischen Bildungswesens 
von Studienrat Iran? Vuchhoh.

In unserer Gegenwart mit ihren einschneidenden pädagogischen 
Reformen ist es von besonderem Reiz, den Blick rückwärts zu 
richten in eine Zeit, die ähnlich schwere politische Erschütterungen 
durchlebt hatte wie die unsrige, in der ebenfalls neue Bildungs
ideen auf allen Gebieten des Unterrichtswesens zur praktischen 
Durchführung gebracht wurden. Die einschlägigen Arbeiten von 
Braun,') Bender,^) Hipler,«) Schandau/) Dittrich,«) und Funk«) 
zeigen, wie im zweiten Dezennium des 19. Jahrhunderts auch im 
Ermland eine neue Epoche für das gesamte Schulwesen anhebt, 
wie unter staatlicher Obsorge die Erziehungslehre Pestalozzis durch 
das neubegründete Braunsberger Lehrerseminar befruchtend auf 
den ermländischen Volksschulunterricht wirkt, wie die neuhuma
nistischen Ideen eines Friedr. Aug. Wolf in dem reorganisierten

') I. Braun, Geschichte des Kgl. Gymnasiums zu Braunsberg. Festprogramm 
Braunsberg 1865. S. 67 ff.

2) I. Bender, Geschichte der Philosoph, und theolog. Studien in Ermland. 
Festschrift Braunsberg 1868. S. 67 ff.

F. Hipler, Literaturgeschichte des Bistums Ermland. (Klon. bist. Warm. 
IV.) Braunsberg 1872. S- 243 ff. Derselbe, Briese, Tagebücher u. Regesten 
des Fürstbischofs Jos. v. Hohenzollern. (Nou. bist. Wsrm. VII.) Braunsberg 
1883. S. XIX ff., 8 ff. Derselbe, Heinrich Schmülling und die Reform des 
erml. Schulwesens am Eingänge des 19. Jahrhd. E- Z. VIII, 217 ff.

*) Schandau, Das Kgl. Schullehrer-Seminar zu Braunsberg. Braunsberg 
1888. S. 18 ff.

F. Dittrich, Der Plan der Errichtung einer kath.-theol. Fakultät an der 
Universität Königsberg. E- Z. XVIII, 395 ff.

") Ph. Funk, Beiträge zur Biographie Jos. v. Hohenzollern. Vorles.-Verz. 
der Staatl. Akad. Braunsberg v. Sommer-Sem. 1927. S. 23 ff.
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Braunsberger Gymnasium ihren Einzug halten, wie Bischof Joseph 
von Hohenzollern als Siegespreis seines unerschütterlichen, ver- 
antwortungbewußten Ringens in Braunsberg die alte theologische 
Bildungsstätte als staatliche Hochschule Wiedererstehen sieht, das 
wissenschaftliche Zentrum des nordöstlichen deutschen Katholizismus.

Die vorliegende Studie will zu jenen umfassenderen Arbeiten 
einige bescheidene Ergänzungen und Nachträge liefern, zunächst an 
dem Beispiele eines der ersten Braunsberger Gymnasial-Abiturienten 
aktenmäßig*) den Bildungsstand eines jungen Ermländers auf
weisen, der die eben reorganisierte Lehranstalt noch durchlaufen 
hat; dabei soll der damals neueingeführten Reifeprüfung selbst, 
die auch heute wieder Gegenstand der pädagogischen Diskussion ist, 
die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet werden. Zum anderen 
sollen die anziehenden Aufzeichnungen desselben Ermländers über 
seine Wirksamkeit als Direktor des Braunsberger Lehrerseminars 
aus den Jahren 1827—30 zum Abdruck gelangen,?) als Baustein 
zu einer wünschenswerten abschließenden Geschichte jener hochver-

Die Benutzung der Akten „Über Abiturienren-Prüfung Nr. I 1816" hat 
mir wie in früheren Fällen (zu meinen Biographien des ermland. Künstlers Ant. 
Freundt, Erml. Hauskalender 1927, S. 49 ff. und des erml. Dichters und 
Schulmannes Dr. Th. Bornowski, a. a. O. 1929. S. 76 ff.) Herr Studien
direktor Dr. Jüttner in liebenswürdiger Bereitwilligkeit gestattet, wofür ihm 
auch an dieser Stelle verbindlichst gedankt sei.

2) Die Originalhandschrift (13 geschriebene Bogenseiten auf 7 lose gehefteten 
Blättern) übersandte mir am 1. Februar d. Js. aus Wormditt mein verehrter 
ehemaliger Lehrer Herr Kantor i. R. BennoWysotzki und gab mir dadurch den 
Anstoß zu der vorliegenden Arbeit. Über das Schicksal dieser Blätter teilte mir 
Herr W. mit, daß nach dem Tode des Propstes Wittkowski in Heiligelinde (10. 
Mai 1849) seine Schwester, die ihm anscheinend schon während seiner Tätigkett 
als ordentlicher Lehrer in Rößel (seit 1821) die Wirtschaft geführt hatte, in Heilige
linde wohnen blieb und mit dem dortigen Musiklehrer und Küster Barann freund
schaftlichen Verkehr unterhielt, dem sie auch die Handschrift überqeben haben muß. 
Als Barann i. I. 1889 in Heiligelinde starb, schenkten seine Erben dem jungen 
Lehrer Wysotzki aus dem Nachlaß eine Anzahl Notenhefte, unter denen sich auch 
die erwähnten Aufzeichnungen Wittkowskis fanden. Nach Baranns Mttteilung 
an H. Wpsotzkl ist das Ölportät Wittkowskis, das unter den Bildern der Wohl
täter Heiligelindes im Refektorium der Propstei hängt (vgl. Aug. Kolberg, Gesch. 
d. Heiligenlinde E. Z. III, 517 Anm.), erst einige Jahre nach dem Tode des 
Propstes angefertigt worden, wobei Wittkowskis Schwester, die ihrem Bruder in 
den Gesichtszügen sehr ähnlich gewesen sein soll, als Modell diente. — Herrn 
Kantor Wysotzki möchte ich auch hier für die gütige Überlastung der Wittkows- 
kischen Niederschrift und für seine freundlichen Mitteilungen aufs herzlichste danken. 
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dienten Bildungsstätte/) die am 13. März 1926 ihre Tore ge
schlossen hat?)

Nach dem unaufhaltsamen Niedergang, der über das blühende 
ermländische Bildungswesen durch die Säkularisation des Bistums 
und die Auflösung des Jesuitenordens hereingebrochen war, be
deutete es endlich eine Errettung aus höchster Not, als die preu
ßische Regierung nach dem Zusammenbruch des unglücklichen Krieges 
auf den Hilferuf des Braunsberger Kommerzienrats Johann 
Östreichs) energisch an den Wiederaufbau auch der ermländischen 
Lehranstalten heranging, von dem Bewußtsein durchdrungen, daß 
der Staat an geistigen Kräften das gewinnen müsse, was er an 
materiellen verloren hatte. Am 29. Dezember 1811 konnte der 
aus dem Münsterschen Kreise der kath. Restauration stammende 
geistliche Oberlehrer Johann Heinrich Schmülling*)  als Direktor 
des neueröffneten Braunsberger Kgl. Gymnasiums feierlich in sein

*) 1774 in Warendorf geboren, studierte er in Münster, wo er 1800 Pro
fessor am Paulinum und 1801 Priester wurde. 1811 zum Gymnasialdirektor 
nach Braunsberg berufen, wirkte er in diesem Amte aufs segensreichste bis 1827, 
seit 1821 zugleich als Professor in der philosophischen Fakultät des Lyceums. In 
seine westfälische Heimat zurückgekehrt, starb er 1851 als Regens und Domkapitular 
in Münster. Braun, a. a. O. S. 121, Bender, a a. O. S. 134 ff. Hiplers ein
gehende, auf reichem Briefmaterial aufgebaute Biographie „Hch. Schmülling u. die 
Reform des erml. Schulwesens am Eingänge des 19. Jahrhd." in der E. Z. VIII, 
217-451. Funk, a. a. O. S. 28 ff.

^) Die Seminar-Geschichte von Schandau ist sehr lückenhaft und dürftig 
führt auch nur bis 1886- — Leider sind sämtliche Akten und Archivalien des 
Seminars bei besten Auflösung auf Anordnung des Ministers ins Unterrichts
ministerium überführt worden, so daß deren Benutzung für den Heimatforscher 
außerordentlich erschwert ist.

2) vgl. den Bericht in der Erml. Zeitg. Nr. 61 (Beil), vom 15. März 1926.

«) 1750 aus einer Braunsberger Patrizierfamilie entsprossen, studierte er 
von 1767—70 in Königsberg, wo er auch Kant hörte, und trat danach in das 
elterliche Handelshaus ein, das er selbständig geworden so sehr hob, daß er 1783 
von Friedrich dem Großen zum Kommerzienrat ernannt wurde. Durch seinen hin- 
gebenben Patriotismus in schwerster Zeit gewann er das besondere Vertrauen der 
Regierung und des Königs Friedrich Wilhelm III. und konnte infolgedessen mit bestem 
Erfolge für das ermländische Schulwesen wirken. Als staatlicher Kurator des Nor
mal-Instituts und späteren Lehrerseminars, des Kgl. Gymnasiums und des Lyceum 
Hosianum hat er sich um die Gründung und Entwicklung dieser Anstalten her
vorragende Verdienste erworben, f 1833. (Hipler), Joh. Oestreich, der Kaufmann 
von Braunsberg. Braunsberg 1881. S. 22 ff. Braun, a. a. O. S 67. Hipler, 
Schmülling S. 222 ff.
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Amt eingeführt werden/) und dieser ausgezeichnete Schulmann und 
Organisator entledigte sich, unterstützt von seinem Kollegium, seiner 
hohen Aufgaben mit solchem Erfolg, daß die neue Anstalt in kurzer 
Frist von berufenster Seite als Muster und Vorbild bezeichnet 
werden konnte?)

Im März 1816 meldeten sich die drei Primaner Ambrosius 
Kampfsbach, Joseph Neumann und Peter Wittkowski bei ihrem 
Direktor Schmülling zur ersten ordentlichen Reifeprüfung?) 
Kampfsbach, am 7. Dezember 1793 in Braunsberg geboren, war 
im September 1806 an das dortige akademische Gymnasium ge
kommen und bei dessen Reorganisation aus der poetischen Klasse 
nach Sekunda versetzt worden?) Er gehörte zu jenen 17 Schülern, 
die am 14. März 1813 in einer öffentlichen Schulfeier als Kriegs
freiwillige zu den Fahnen entlassen wurden, wobei Oberlehrer 
Gerlach den patriotischen Gefühlen aller Anwesenden in seiner 
Abschiedsansprache Ausdruck verlieh?) Nachdem Kampfsbach als 
Freiwilliger beim Ostpreuß. National-Kavallerie-Regiment den 
Feldzug mitgemacht hatte, kehrte er nach dessen Beendigung zu 
Beginn des Schuljahres 1814/15 im September in die Prima 
seiner alten Bildungsstätte zurück. Neumann, am 3. Februar 
1794 in Bischofstein geboren, war von 1806—1811 mit einer durch 
den unglücklichen Krieg veranlaßten einjährigen Unterbrechung 
Schüler des Rößeler Gymnasiums gewesen und im September 1811 
an die Braunsberger Lehranstalt übergegangen. Bei deren Um
wandlung im Dezember 1811 war er nach einer „auf hohen Befehl" 
angestellten Prüfung aus der philosophischen Klasse nach Sekunda 
versetzt worden. Seit März 1813 Freiwilliger bei der Artillerie, 
war er nach dem Befreiungskrieg zu Beginn des Schuljahres 
1814/15 ebenfalls in die Prima ausgenommen worden. Wittkowski,

y Braun, a- a. O. S. 102 f, Hipler, Schmülling S. 245 ff.
Hipler, Erml. Literaturgesch. S. 244 f, derselbe, Briese usw. Jos. v. Hohen- 

zollern S. XXX, derselbe, Schmülling S- 327 ff.
2) Die folgende Darstellung über Wittkowskis Abiturium gründet sich aus 

die vorerwähnten Gymnasialakten „Über Abilurienlen-Prüfung Nr. I 1816."
y Vgl. Schmüllings Brief an Staatsrat Schmedding in Berlin vom 

3-1.1812: „Die Studenten der Theologie und die bessern der Philosophie bilden 
nach der neuen Ordnung der Dinge Prima, die übrigen Philosophen und die 
bessern Rhetores Sekunda usw." Hipler, Schmülling S. 267.

Gerlachs Rede bei der Entlassung der zum Militär abgehenden Schüler 
deS Kgl. Gymnasiums zu Braunsberg. Braunsberg (1813). 26 S. Braun a. a. O. 
S. 104, Hipler, a. a. O. S. 279.
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am 22. Februar 1793 als Sohn des Mehlsacker Bürgers u. Drechslers 
Joseph Wittkowski und seiner Ehefrau Apollonia geb. Wichmann 
geboren/) war im September 1808 auf die Braunsberger höhere 
Schule gekommen und hier bis zur rhetorischen Klasse aufgestiegen, 
als er bei der Reorganisation nach Sekunda überging. Auch er 
war gleich seinen beiden Kameraden in den Märztagen 1813 zu 
den Fahnen geeilt und hatte als Freiwilliger des Ostpreuß.National- 
Kavallerie-Regiments mitgekämpft, bis er im September 1814 als 
Primaner in die ehrwürdigen Hallen des Braunsberger Gymnasiums 
zurückkehrte.

„Die rühmliche Teilnahme an der Sache des Vaterlandes" 
hatte mit der Unterbrechung der Studien auf die Ausbildung dieser 
Kriegsfreiwilligen nach dem Urteil ihrer Lehrer den nachteiligen 
Einfluß ausgeübt, daß ihre wissenschaftlichen Grundlagen „noch 
nicht vollkommen fest und sicher waren, ihnen also manches leichter 
entfallen mußte, manches noch nicht hinlänglich geübt sein konnte. 
Bei ihrer Zurückkunft mußte daher der Unterricht in Sprachen 
sowohl als in den meisten anderen Wissenschaften eine solche Richtung 
nehmen, daß die daseienden Lücken möglichst bald ausgefüllt wurden, 
welches der Umstand begünstigte, daß sie nur mit wenigen in Prima 
zusammen waren. Sie ließen es an Fleiß nicht fehlen und taten, 
was sie ihren Anlagen nach tun konnten." Von klassischen Autoren 
wurden mit ihnen in Prima gelesen im Lateinischen: (üieero, cks 
oratore, cke oktieiis, die Aeneis und Horaz, im Griechischen die 
Jlias, Herodot, die Memorabilien, des Euripides Phönissen. 
Privat lasen sie noch mehreres aus den philosophischen Büchern 
des Cicero.

Wie sehr Direktor Schmülling auch für die materielle För
derung dieser Schüler bedacht war, erkennen wir aus seiner Zuschrift 
vom 13. Dezember 1815 an Fürstbischof Joseph von Hohenzollern 
in Oliva, in der er diesen um eine Studienbeihilfe für sie bittet.

i) Nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Erzpriesters Hoppe, Mehlsack 
ist nach dem dortigen Tausbuch der 21. Februar als Geburtstag anzusehen, der 
22. Februar (Petri Stuhlfeier) dürste der Tauftag gewesen sein, da in jenen 
Jahren die neugeborenen Kinder in Mehlsack bereits am nächsten Tage getauft 
zu werden pflegten. Als Paten des jungen Perer Wittkowski sind verzeichnet: 
Bürger und Riemer Joseph Kolberg junior und Jungfrau Gertrud Langkau, 
Tochter des ehemaligen Bürgers und Töpfers Andreas L. in Mehlsack. — Herrn 
Erzpriester Hoppe für seine liebenswürdigen Auskünfte über Wittkowski sowohl 
wie vor zwei Jahren über Freundt herzlich zu danken, ist mir eine angenehme Pflicht.
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In seiner Antwort (Oliva, 3. 1. 1816) fragt der Fürstbischof, 
„wieviel wohl nötig wäre, um jede Nahrungssorge von jenen Jüng
lingen zu entfernen. Ich bitte sehr darum/") Er mochte nach 
Schmüllings Auskünften in diesen Primanern geeignete Kandidaten 
für den priesterlichen Beruf erhoffen und überwies daher auf 
Schmüllings Bescheid vom 8. Januar, eben von einer Krankheit 
genesen, am 22. Januar eiligst 60 Taler zu ihrer Unterstützung 
für die Monate Januar bis Juni. „Nach Ablauf dieser Zeit er
bitte ich mir von Ihrer Güte einen fernern Wink. Daß alles still 
bleibe, ist auch mein aufrichtiger Wunsch."?)

Auf die Meldung dieser Kriegsfreiwilligen zum Abiturium 
berichtet Schmülling am 9. April 1816 an den zuständigen Kgl. 
Preuß. Regierungsrat in Königsberg Professor Dr. Delbrück,?) er 
habe zwar wegen Kampfsbach und Wittkowski Bedenken, aber in 
Anbetracht „daß sie nach ihrer Rückkehr aus dem Felde sich dennoch 
als fleißige Schüler gezeigt haben, Neumann schon vor der neuen 
Einrichtung des Gymnasiums hier Philosophie studierte und die 
beiden andern nach der damaligen Ordnung in der obersten Klasse 
des Gymnasiums waren und sie schon in Jahren vorgeschritten sind, 
kann ich nicht anders, als ihrem Wunsche nachsichtig begegnen, be
sonders da sie unvermögend sind, für ihre Subsistenz länger hier 
in Braunsberg etwas zu verwenden." Als Termin wenigstens für 
die schriftliche Reifeprüfung schlägt der Direktor den Juli vor, 
„weil im August (am 3.) die Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät 
des Königs und bald darauf die öffentliche Endprüfung eintrifft." 
Schließlich bittet Schmülling noch um „besondere Anleitungen, wie 
am besten bei solchen Prüfungen zu verfahren ist."

Ob diese erbetenen Richtlinien zugegangen sind, ist aus den 
Akten nicht ersichtlich. Die Aufgaben zu den schriftlichen Prüfungs
arbeiten wurden jedenfalls von dem Direktor nach Rücksprache mit 
den Oberlehrern festgelegt und dem Kgl. Kommissarius Kon-

Hipler, Briese u. s. w. Jos. v. Hohenzollern. S. 53. Schmüllings Schrei
ben ist in der Antwort des Bischofs erwähnt.

r) a. a. O., S. 53.
") Über Delbrück, der seit 1809 an der ostpreuß. Regierung Rat und an 

der Albertina Professor war, bis er 1816 wegen Krankheit nach Düsseldorf versetzt 
wurde, vgl. Allg. dt. Biogr. V, 36 f. (Prantl.) Seine milde, irenische Natur trat 
auch bei der Eröffnung des Braunsberger Gymnasiums zutage, als er als Kgl. 
Kommissar die Weiherede hielt über das Thema: „Im Geiste des echten Protestan
tismus liegt nichts, was innigster Achtung für echten Katholizismus widerstrebt." 
Braun, a. a. O- S- 108. Hipler, Schmülling S. 256 ff.
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sistorialrat Dr. Wald/) der das Amt des inzwischen nach Düsseldorf 
versetzten Regierungsrates Pros. Dr. Delbrück übernommen hatte, 
zur Billigung übersandt. Dieser erwiderte am 14. Julius in ver
bindlichsten Formen, daß er die Themata gutheiße; die Arbeiten 
der Abiturienten brauchten ihm vorher nicht zur Durchsicht zuge
schickt zu werden, da er sie noch in Braunsberg kurz durchsehen 
könne und sich überhaupt auf Sr. Hochwürden Rechtlichkeit in dieser 
ganzen Angelegenheit mit vollem Vertrauen verlasse. Direktor 
Schmülling werde ihn niemals unbillig in der Beurteilung junger 
Leute finden; er sei 20 Jahre Vorsteher einer großen Anstalt (des 
Königsberger Friedrichskollegs) gewesen und habe in diesem Zeit
raum Veranlassung genug gehabt, sich mit der Jugend bekanntzu
machen. „Daß Ew. Hochwürden mir erlauben wollen, ein paar 
Tage in Ihrem Gymnasio zu verweilen, ist mir sehr angenehm, 
da ich auch noch die übrigen Schulanstalten in Braunsberg be
sichtigen soll." Mit Rücksicht auf die akademischen Ferien, die Ende 
Juli beginnen, beabsichtigt er, Anfangs August zur mündlichen 
Prüfung in Braunsberg einzutreffen. Mit welch ausgesuchter Höf
lichkeit sich dieser amtliche Schriftwechsel vollzog, ist auch aus der 
Schlußwendung erkennbar: „Ich bitte noch ergebenst, mich den Herren 
Lehrern und besonders denen, die meine Landsleute sind, ange
legentlich zu empfehlen, und schließe mit der Versicherung, daß ich 
stets mit vorzüglicher Hochachtung bin Ew. Hochwürden ganz er
gebener Wald."

Das Thema für den deutschen Aufsatz lautete: Empfin
dungen und Gedanken eines preußischen Jünglings bei der Be
trachtung der letzten unglücklichen und glücklichen Zeiten Deutsch
lands und besonders Preußens, begleitet mit begründeten Hoffnungen 
für Gegenwart und Zukunft; für den lateinischen Aufsatz: tteroum 
antiguissimse Oraecias et eguitum meclii aevi comparativ. Für

Samuel Gottlieb Wald, 1762 in Breslau geboren, seit 1786 ordentlicher 
Professor an der Königsberger Universität, von 1790—1810 Oberinspektor am 
Friedrichskolleg, seit 1796 Konsistorialrat, starb 1828. Von seinen Schriften seien 
hier erwähnt: vesoriptia eoustitmionuin s^noclalium IVurmieosium, Univ.-Progr. 
1802: äs buerssi ndiurnnä» guiä statust eoolssi» Romnno-ostbolio», Progr. 1821; 
Über die Verschiedenheit der römischen und jesuitischen Convertiten-Bekenntnisse. 
Progr. 1822. Über die Tendenz dieser polemischen Schriften beklagt sich Bischof 
Jos- v. Hohenzollern bitter bei Staatsrat Schmedding in mehreren Briefen (Oliva, 
29.5.1821, Hipler, Briefe Jos.v.Hohz. S.158f, Oliva22.11.1822, Hipler, S.189f), 
wie er auch sonst Walds antikatholische Einstellung betont. Hipler, S. 206, 329. 
Über Wald vgl. A- d. B. 47. Bd. S. 659 f. (Tschackert.)
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die Übersetzung aus dem Griechischen war Hesiods Ikeo^oma v. 
1—35, für die Übersetzung aus dem Deutschen ins Griechische die 
Fabel von Arion nach Herodot 1,24 gewählt. Die mathematischen 
Aufgaben hatte der Kgl. Kommissar unter Ablehnung der vom 
Fachlehrer gestellten selbst zugeschickt.

Am 23. Juli begann im Prüfungssaal des Gymnasiums unter 
abwechselnder Aufsicht der Oberlehrer Farwick, Müller und Gerlach 
mit dem deutschen Aufsatz, den, nach der Korrektur zu urteilen, 
Oberlehrer Dr. Jos. Müllers gestellt hatte, das schriftliche Examen, 
bei dem Neumann 7, die beiden anderen Abiturienten 6 Stunden 
„ohne alle Hilfsmittel" arbeiteten. Wittkowskis Darstellung (8 Quart
seiten) sei als Beispiel eines Abiturientenaufsatzes vor 100 Jahren 
hier mitgeteilt, zumal sie für die Auffassungen der ehemaligen 
kriegsfreiwilligen Ermländer und überhaupt für den Geist jener 
Zeit charakteristisch ist und verwandte Stimmungen in uns an
klingen läßt:

„So wie es schon für den Menschen nicht angenehm, sondern vielmehr 
schmerzhaft ist, wenn ihm irgend ein Gut, welches er zu seinem Leben bedarf, oder 
welches ihm aus irgend eine Weise teuer ist, verloren geht: um so härter und 
kränkender ist es für ihn, wenn er von einer andern gefühlvollern Seite angetastet 
und ihm sein Teuerstes, die Freiheit, geraubt wird. Ein jeder avo, wer Gefühl 
für Freiheit besitzt, wird alles anwenden, um dieselbe wiederzuerhalten, muß aber 
auch wohl ebenso oft unterliegen, zufrieden und duldend sein, weil seine Kraft 
nicht hinreichend ist und ein großer Teil seiner Vaterlandsbrüder, durch blendende 
Vorspiegelungen und Gewinn verleitet, darüber gleich giltig ist. Denn es ist schon 
öfter der Fall gewesen, daß ein Volk von einem mächtigern so unterdrückt und 
gedemütigt wurde, daß es sobald nicht wieder imstande war, sich zu ermannen, 
wenn man es aller Hilfsmittel beraubt hatte: oder es unterlag gar dem Drucke 
und wurde nie mehr selbständig, weil es nicht soviel Kraft gewinnen konnte, als 
nötig war, sich seinen unabhängigen Zustand wiederzuverschaffen. Doch aber 
wird dieser Fall nur selten eintreten und immer einen Mangel an regem Gefühl 
und innerer Stärke verraten. Im Gegenteil ruhte oft ein Volk in dem beständigen 
Streben nach Freiheit nicht früher, bis es seinen Untergang fand; aber gerade 
dieses beweiset, daß eben dieses Volk im Innern viel Kraft besaß, aber wegen 
Mangel an Mitteln, dieselbe in der Ausübung geltend zu machen, unterlag.

Und duldeten auch wir nicht ein hartes Schicksal, als unser gewandtes 
Nachbarvolk mit einem rüstigen (!) Manne an ihrer Spitze Heil und Wohlfahrt 
über ganz Europa verbreiten wollte (Korrektur Müllers: Die Ironie ist zu steif) 
und viele sonst friedliche Fürsten in seinen hochgepriesenen Schutz nahm? Ja, 
auch wir wurden von dieser schützenden Decke beschattet, aber — statt die Wohltat 
derselben zu fühlen, empfanden wir ihre äußerst schwer drückende Wucht ^Korr. 
Mangel an Schicklichkeit.) Ganz Deutschland seufzte darunter. Wir Preußen 
hatten wenigstens noch den einzigen Trost, uns unser (Korr.: eines eigenen deutschen ?) 
Landesvaters zu erfreuen, uno da es der Lauf der Dinge so mit sich führte, gemein
schaftlichen Schmerz zu leiden, viele aber wurden auch dieses Trostes beraubt und 
mußten beständig den Dorn im Auge führen, fremder Willkür zu frönen.

^) 1782 in Ostritz bei Görlitz geboren, zunächst Professor am Gymnasium 
zu Heiligenstadt, von 1811—1819 Oberlehrer in Braunsberg, 1819 Direktor in 
Konitz, später in Glatz. Vgl. Braun, S. 103 ff, 123, bei Hipler, Schmülling öfter 
erwähnt.
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Aehnlich den Zeiten der Römer, als sie ihre Herrschaft über die damals 
bekannte Welt ausbreiteten, war die jetzige Zeit. (Korr.: Weit hergeholt.) Jene 
bekämpften Völker benahmen ihnen ihre Kraft durch Tribute und Erpressungen, 
schützten sie aber dafür vor Kriegen mit benachbarten Völkern wie z. B. die Briten 
vor den Pikten und Skoten, und dieses war wirklich eine Wohltat für sie; andere 
hingegen wie die Dazier und Parther konnten sie nicht gehörig bändigen, sondern 
mußten ihnen von Zeit zu Zeit chre Unabhängigkeit lasten. Verfolgen wir den 
Verlauf der Begebenheiten in diesem Jahrhunderte, so finden wir manches, was 
sich mit jenem sehr gut zusammenstellen läßt; nur ob wir vor Kriegen geschützt 
oder nicht gar zu ungerechten Kriegen gerissen wurden, bleibt dem Urteile eines 
jeglichen überlassen. Aber wie dort die Dazier und Parther sich der Anmaßung 
der Römer widersetzten, so fühlten auch in unserer Zeit kraftvolle Völker, was in 
ihrem Innern lebte. Denn Spanien, seines Herrschers durch List beraubt, stellte 
sich mutig dem ungerechten Feinde entgegen, verteidigte seine Rechte und behauptete 
endlich bei gleicher Gesinnung seine Freiheit.

Auch Preußen war nicht ganz gleichgiltig, als der anmaßende Franzose alles 
nach seinem Willen geleitet haben wollte und aus unserer Bedrückung Nutzen zog. 
Gern hätten wir uns gleich von diesem üblen Zustande befreit, wäre nicht des 
Gegners Macht zu groß und wir mit der einzigen (Korr.: welcher?) fremden Hilfe, 
die uns noch zu Gebote stand, schon früher zu schwach gewesen. Einen schmerz
lichern Zustand kann es für ein Volk wohl nicht geben, als wenn es bei dem 
verhaßten Gedanken an Dienstbarkeit Kraft in sich verspürt und diese nicht nach 
außen hin zeigen kann, weil es der Mittel zu sehr beraubt ist. Soviel ist aber ge
wiß, findet ein Volk, das so denkt, nur die mindeste Gelegenheit und Aussicht, 
seinen Zustand zu Verbestern, gleich ist es bereit, alles hinzugeben, wenn es nur 
seinen Zweck erreicht. Hiezu iiefert uns die Geschichte die besten Beweise, wenn 
wir an die Staaten von Griechenland und Mazedonien denken, wie diese für ihre 
Freiheit sorgten. (Korr.: undeutlich.) Und ein größeres Gut kann dem Menschen 
wohl auch nicht entrissen werden.

Was Preußens edle Bürger lange im stillen gewünscht hatten, sollte nun 
in Erfüllung gehen. Wir wurden in einen Krieg gezogen, der in jeder Rücksicht 
ungerecht war, und zwar gegen ein Volk, das mit uns seit langer Zeit in treuer 
Verbindung gestanden hatte. Aber auch das Böse hat seine verführerischen Seiten 
und täuscht uns manchmal; denn auch der Edelste konnte in dieser Lage, in der 
man sich jetzt befand, fehlen und den wahren Gesichtspunkt aus dem Auge verlieren. 
Dank aber sei dem, der jeden nur solange steigen läßt, bis sein Maß voll ist. — 
Sobald die Stunde der Rettung erschienen und die Losung gegeben war. bemäch
tigte sich aller, gleich einem elektrischen Funken, der Sinn nach deutscher Freiheit. 
Wie im Mittelalter alles beseelt war für die Befreiung des hl. Grabes, so belebte 
auch jetzt der Gedanke: Mit Gott für König und Vaterland zu kämpfen, die Ge
müter aller, und es schien, als waren jene Zeiten wiedergekehrt, wo ein Sinn und 
ein Gedanke herrschte und für den glücklichen Ausgang der Sache bürgte. Das 
schöne Sinnbild des Kreuzes, das in jenen heiligen Zügen die Gemüter auf- 
munterte, erweckte auch jetzt lebendigen Eifer für eine gerechte und heilige Sache, 
zumal der Aufruf unseres geliebten Königs der Sache eine innere Festigkeit ge
geben hatte. Waffenfähige griffen zu den Waffen, und die dieses nicht konnten, 
unterstützten durch andere Mittel, wobei selbst Frauen nicht müßig waren. Und 
wenn nun einmal ein solcher Eifer sich aller bemächtigt hat, so ist am glücklichen 
Ausgange garnicht zu zweifeln, und das verfehlte auch diesmal seinen Zweck nicht. 
Gleichgesinnte schlössen sich an Preußen und Rußland an und errangen das schönste 
Ziel, das je durch einen solchen Krieg errungen werden kann.

Daß solche glückliche Ereignisse für ganz Deutschland und besonders für 
Preußen, welches unstreitig den größten Anteil genommen hat, von Wichtigkeit 
und gutem Erfolge sein müssen, liegt m der Natur der Sache selbst. Denn es 
können (!) nur bei dem Einverständnisse der deutschen Fürsten alles, was früher 
löblich gewesen und durch die verhängnisvolle Zeit in Verfall geraten ist, wieder 
dahin befördert werden, wie es ehemals war oder wie es für die jetzigen Zeit
verhältnisse am passendsten ist. Ebenso kann jedes Eigentum an seinen recht-
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mäßigen Besitzer zurückgegeben werden, weil keine andere Macht sich dagegen auf
lehnen wird. Auch wird jede andere Nation bei der Erinnerung an das, was die 
Deutschen mit vereinter Kraft getan haben, nickt anmaßend und ungerecht gegen 
dieselben sein, sondern sie fürchten und dadurch Ruhe und Einigkeit erhalten werden. 
Und daß eine Vereinigung von mehren (Korr- Fürsten oder Menschen?) weit 
seltner einen ungerechten Zweck beabsichtigen wird als ein einzelner, davon kann 
man auch ziemlich gewiß sein. — Wenn wir also hierdurch friedliche Zeiten zu 
erwarten haben, so folgt schon von selbst, daß auch alles übrige, die Wissenschaft 
und die Kunst, viel gewinnen werde. Denn nach der Monarchen jetziger Absicht 
wird die Zahl der Krieger nicht mehr so groß sein, folglich eine bedeutende Summe 
erspart und zu andern Zwecken verwendet werden ; von der andern Seite wird 
die dadurch angewachsene Bürgerzahl ihr Augenmerk des Unterhalts wegen nur 
auf Kunst und Wissenschaft und was damit zusammenhängt, richten. Dadurch 
würde unstreitig die Kultur des Landes bedeutend gewinnen und die Einwohner- 
auf einen glücklichern Lebensfuß gestellt werden (Korr: ungewöhnlich und unschicklich).

Da nun unser geliebte und weise Monarch bereits solche Zwecke bei allen 
jetzigen Einrichtungen beabsichtigt hat und auch noch immer darauf bedacht ist, 
seine Untertanen nur durch innere Wohlfahrt des Landes zu beglücken, so können 
wir mit ziemlicher Gewißheit einer freudigen Zukunft entgegensehen. Notwendi
gerweise werden aber auch die Anordnungen in Hinsicht des Krieges von der Art 
sein, daß alles, wenn die Not es hesscht, unter den Waffen steht und vereint mit 
gemeinsamem Interesse seine Freiheit und seine Rechte verteidigt."

Man wird im ganzen dem Urteil des korrigierenden Ober
lehrers Dr. Müller beipflichten können, wenn er schreibt: „Die 
Hauptgedanken haben keineswegs die nötige leichte Klarheit er
langt, daher auch der Ausdruck nicht selten dunkel und unbeholfen 
ist, wodurch das Ganze keinen bestimmten, bleibenden Eindruck 
gewinnt. Auch mehr Empfindung wäre hineinzuwünschen."

Der lateinische Aufsatz wurde am folgenden Tage von 
Neumann in 6^, von Wittkowski in 7 und von Kampfsbach in 
7^2 Stunden ohne Hilfsmittel angefertigt. Unter Wittkowskis 
Bearbeitung (6^/2 Quartseiten) schrieb Oberlehrer Müller das fol
gende Urteil: „8in§ula per 86 vera vix in äeZiäeratam eoeunt 
eomparationem; vox paene germaniea."

Im Griechischen wurde die Übersetzung und Erklärung aus 
Hesiods Theogonie am 26. Juli von Neumann in 5, von den 
beiden andern Examinanden in 6 Stunden mit Hilfe des Schnei- 
derschen Lexikons/) die Übersetzung ins Griechische am 27. Juli von

i) Das Kgl. Preuß. Konsistorium in Königsberg (unterzeichnet: Borowski, 
Wald, Busolt) eröffnete am 21. Februar 1817 dem Direktor Schmülling, daß das 
Ministerium des Innern „den Anfang der Hosiodischen Theogonie nicht zweckmäßig 
gewählt gefunden hat, indem er den Jünglingen nicht Gelegenheit genug darbot, 
Sprach- und Sachkenntnis zu zeigen". In Zukunft seien die bei der Prüfung 
auszugebenden Stellen zweckmäßiger auszuwählen. Das Ministerium habe den 
Lektüreplan der alten Klassiker, wie ihn die Königsberger Gymnasien vorgelegt hätten, 
sehr zweckmäßig gefunden und empfehle einen ebensolchen auch für die Brauns- 
berger Anstalt.
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Neumann und Wittkowski in 4^/2, von Kampfsbach in 5 Stunden 
mit Hilfe des Schneiderschen und Steinschen Lexikons hergestellt. 
Wittkowskis Arbeit aus Hesiod (8 Quartseiten) fand von dem 
Fachlehrer Dr. Gerlach*) folgende Beurteilung: „Die Übersetzung 
ist mittelmäßig, die Erklärungen sind größtenteils richtig, nur ist 
vieles zu Bekannte ausgenommen und manches Wichtige umgangen." 
Und unter die Übersetzung ins Griechische (2 Seiten) schrieb Gerlach: 
„Die angemerkten Fehler beweisen die Mittelmäßigkeit dieser 
Übersetzung."^)

Von den mathematischen Aufgaben wurden am 29. Juli die 
aus der Arithmetik und Geometrie von Neumann und Wittkowski 
in 8, von Kampfsbach in 6 Stunden bearbeitet, wozu ihnen 
Vegas logarithmisches Handbuch zur Verfügung stand. Wittkowski 
hatte die 1. arithmetische Aufgabe, zwei Brüche logarithmisch in 
Dezimalbrüche zu verwandeln, nachOberlehrerFarwicksb) Beurteilung 
nicht ganz richtig gelöst, die 2., eine Größe auf die 3. Potenz zu 
erheben, ebenso; die 3 , eine Quadratwurzel algebraisch auszuziehen, 
war richtig gelöst, die 4., eine Gleichung 1. Grades aufzulösen, 
verfehlt. Von den geometrischen Aufgaben war die 1. über das 
Verhältnis gegebener Kreissehnen von Wittkowski zwar richtig be
wiesen, aber ohne die abzuleitenden Sätze dabei zu geben, die 2., 
Berechnung eines Kegelinhaltes, nicht befriedigend gelöst. Am 
letzten Tage (30. Juli) der schriftlichen Prüfung folgten die Auf
gaben aus der analytischen Geometrie und Trigonometrie, für 
deren Bearbeitung Neumann und Wittkowski 8, Kampfsbach 5 
Stunden benötigten. Dabei wurde ihnen die Benutzung des

Dr. Maria Gideon Gerlach, geb. 1789 in Breslau, studierte in Breslau 
und Berlin, wo er F. A. Wolf, Schleiermacher und Fichte hörte, kam 1811 als 
Oberlehrer nach Braunsberg, wurde 1821 zugleich Professor an der philosophischen 
Fakultät des Lyceum Hosianum und nach Schmüllings Abgang i. 1.1827 Direktor 
des Braunsberger Gymnasiums, f 1845. Braun, S. 121 s. Bender, S. 162 f. 
Bei Hipler, Schmülling oft erwähnt.

2) Kampfsbachs Übersetzung fand folgende Zensur: „Wie wenig gelungen 
diese Arbeit ist, zeigt der erste Anblick. Sie enthält Fehler aller Art und macht 
jedes einzelne Bemerken derselben entbehrlich."

») Joh. Bernh. Farwick, geb. 1772 zu Nienberge bei Münster, studierte in 
Munster, Würzburg und Gießen Rechtswissenschaft und habilitierte sich als Privat- 
dozent an der Akademie Münster. 1810 ging er infolge der politischen Verhält
nisse als Lehrer der Mathematik nach Braunsberg, wo er 1819 auch die philo
sophische Professur übernahm. Schon 1820 mußte er krankheitshalber seinen Dienst 
aufgeben und kehrte in seine Heimat zurück. Braun, S. 122, Bender, S. 161 s. 
Bei Hipler, Schmülling oft erwähnt.
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Lorenzschen Lehrbuches gestattet, weil die kurze Unterrichtszeit 
keine gehörige Anweisung und Übung in der Analysis gestattet hatte. 
Wittkowski löste auch diese 5 Aufgaben teils mangelhaft, teils 
ungenügend, wenn auch „einiges selbständige Nachdenken" aner
kannt wurde. Der Umstand, daß diese Aufgaben nicht von dem 
Fachlehrer gestellt worden waren, sondern vom Kgl. Kommissar, 
auch in ihrem Ausmaß ungewöhnliche Anforderungen stellten, er
klärte wohl den ungünstigen Gesamtausfall dieser Arbeiten, bei 
denen Neumann Besseres, Kampfsbach aber erheblich Schlechteres 
als Wittkowski geleistet hatten.

Die Lehrer der Prüfungskommission verkannten nicht, daß die 
Arbeiten noch vieles zu wünschen übrig ließen, glaubten aber zur 
Entschuldigung die auch bei den modernen Kriegsabiturienten 
angezogenen Gründe gelten lassen zu müssen.

Am 30. Juli teilt der Kgl. Kommissar dem Direktor Schmülling 
mit, daß er Montag, den 5. August in aller Frühe von Königsberg 
abzureisen und am Abend in Braunsberg einzutreffen gedenke. 
Da er auch von den andern Braunsberger Lehranstalten bei dieser 
Gelegenheit Notiz nehmen soll, so bittet er Schmülling, die Diri
genten des Kgl. Erziehungsinstitutes und der übrigen Anstalten 
(das Priesterseminarium jedoch ausgenommen) zur Vorlage eines 
Verzeichnisses der Lehrer und der Zöglinge nach Klassen geordnet 
und des Lehrplanes zu veranlassen; gegebenenfalls sollen besondere 
Wünsche der Anstalten in einem promemoris vorgewiesen werden. 
Das Abiturienten-Examen soll Mittwoch vormittags stattfinden, 
Dienstag abends will der Kommissar die Prüfungsarbeiten durch
sehen; am Dienstag wird der Schulenbesuch sein Hauptgeschäft sein. 
„Ich freue mich im voraus auf alle diese Geschäfte als eine Er
holung von meinen überhäuften Aktenarbeiten, noch mehr aber 
darauf, daß ich mit Ew. Hochwürden einige Stunden mich werde 
unterhalten und mit Ihnen gemeinschaftlich etwas zum gemeinen 
Besten beitragen können."

Diese liebenswürdige Anmeldung beantwortete Schmülling 
am 2. August mit der Mitteilung, daß er die Wünsche des Kommis
sars den Vorständen der Braunsberger Erziehungs-Schulanstalten 
weitergegeben habe. „Der Herr Kurator (Kommerzienrat Östreich) 
und die Lehrer des Gymnasiums lassen sich Ew. Hochwürden er- 
gebenst empfehlen, und mir würde es ein besonderes Vergnügen 
sein, wenn ich etwas dazu beitragen kann, Ihren nur allzu kurzen 
Aufenthalt bei uns angenehm zu machen."
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„Unvorhergesehene Zufälle" verschoben die Reise des Kom
missars auf Dienstag, den 6., doch begann die mündliche Reife
prüfung, wie vorher bestimmt, Mittwoch, den 7. August morgens 
8 Uhr. Die Prüfungskommission bestand aus dem Kgl. Kommissar 
Konsistorialrat Dr. Wald, dem Kurator des Gymnasiums Kom- 
merzienrat Östreich, dem Direktor Schmülling und den Oberlehrern 
Dr. Farwick, Dr. Müller und Dr. Gerlach. Nachdem der Direktor 
über die Persönlichkeit der drei Examinanden Auskunft gegeben 
hatte, begann das mündliche Examen mit Latein. Der Fachlehrer 
Dr. Müller nahm den Orator vor, dessen Inhalt Wittkowski an- 
gab. Derselbe übersetzte den Anfang des 8. Kapitels, vergriff aber 
einige Konstruktionen. Aus dem Vergil ließ Dr. Müller einige 
Stellen des Buches übersetzen, was die Examinanden „ziemlich 
fertig" zuwege brachten. Mit dem lateinischen Hexameter waren 
sie genau vertraut. Hierauf examinierte der Direktor über die 
Versmaße des Horaz lateinisch, und die Prüflinge beantworteten 
diese Fragen richtig, einige Fehler ausgenommen, die mehr dem 
Mangel an fertigem Ausdruck als Unkenntnis der Sprache ent
sprangen. Sie wußten das Gesagte mit Beispielen aus einzelnen 
Oden zu belegen und erklärten die 18. Ode des 2. Buches ziemlich 
genügend.

Im Griechischen ließ zunächst der Direktor den Inhalt der 
Phönissen des Euripides lateinisch angeben und vom Vers 268 an 
übersetzen. Die Verse wurden richtig gelesen, Wittkowski zeigte in 
der Übersetzung ziemliche Fertigkeit. Danach legte Dr. Müller die 
Jlias (2. Buch) vor, in deren Übersetzung Wittkowski ebenfalls 
ziemliche genügende Fertigkeit zeigte; auch die vorgelegte Stelle 
aus Herodot VII, 164 wurde mit Verständnis übertragen.

In der Religion unterblieb auffallenderweise eine Prüfung. 
Im Deutschen befriedigte Wittkowski in den Antworten, die er 
auf Dr. Müllers Fragen über die lyrische Poesie und über die 
Hauptregeln der Rednerprosa gab. In der Geschichte prüfte Dr. 
Gerlach. Wittkowski beantwortete ziemlich gut einige Fragen über 
die Völker des Morgenlandes und die griechischen Kolonien, erzählte 
die Hauptbegebenheiien der Völkerwanderung und das Leben Alfreds 
des Großen. Von den chronologischen und geographischen Notizen 
verfehlte er mehrere.

In der Mathematik antwortete Wittkowski richtig auf 
Dr. Farwicks Frage über die Verbindung der Lehre von der Kon
gruenz der Dreiecke mit den möglichen Fällen bei trigonometrischer 
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Auflösung der Dreiecke, zeigte ziemlich gute Bekanntschaft mit der 
Ähnlichkeit ebener Figuren und den Verhältnissen derselben, wußte 
die entsprechenden Hauptsätze aus der Stereometrie aufzustellen 
und gab Formeln an für den Zylinder, Kegel und die zylindrischen 
Röhren. Die einzelnen vorkommenden Fragen über Proportionen 
beantwortete er ziemlich gut. Zum Schluß examinierte der Direktor 
einiges aus der besonderen Physik und der angewandten Mathe
matik, wobei ebenfalls Wittkowskis Antworten genügten.

Auf Grund der mündlichen und schriftlichen Prüfung beschloß 
die Kommission einstimmig, den Abiturienten Neumann und Witt- 
kowski das Entlassungszeugnis Nr. II, Kampfsbach Nr. III zu 
erteilen?)

Am 10. August erfolgte die Klassifikation (Versetzung) der 
Schüler, womit diesmal die feierliche Überreichung der Abiturienten- 
Zeugnisse verbunden werden konnte, was nach Schmüllings Schreiben 
(vom 14. 8.) an Dr. Wald auf die Schulgemeinde einen vorteil
haften Eindruck machte. Auch die von Königsberg gestellten 
schwierigen mathematischen Aufgaben schienen nach Schmüllings 
Ansicht insofern eine günstige Wirkung ausgeübt zu haben, als 
dadurch „der etwas träge Sinn für dieses Fach bei mehrern Schülern 
aufgeregt ist, daß sie mir beim Abgänge in die Ferien versprochen 
haben, sich eifrig zu bemühen, wie in andern Fächern auch hierin 
allen Fleiß zu zeigen."

Das „Entlassungszeugnis Nr. II", das mit dem Datum des 
Prüfungstages von der Prüfungskommission für Wittkowski aus
gestellt wurde, hatte folgenden Wortlaut:

„Peter Wittkowski, Sohn des Bürgers Joseph W. in Mehlsack, 
ist seit September 1808 Schüler unseres Gmnasiums, und nachdem 
er den Feldzug von 1813 und 1814 mitgemacht, seit September 
1814 in Prima gewesen.

Er hat in dieser Zeit die Lehrstunden Pünktlich und ununter
brochen besucht, gegen seine Mitschüler ein gefälliges Betragen be
wiesen, und die Achtung und das Zutrauen, welches er gegen seine 
Lehrer und Vorgesetzten zeigte, veranlaßte zwischen diesen und ihm 
ein freundliches Verhältnis. Es fehlte ihm nicht an Aufmerksam
keit in der Schule, und sein Fleiß war besonders in dem letzten 
Jahre anhaltend und lobenswert. Seine Arbeiten brächte er pünktlich.

i) Die drei Nummern der Abituriemenzeugnisse sollten damals die unbe
dingte, die bedingte Reise und die Unreife bezeichnen, doch schloß das Zeugnis 
Nr.II t anfangs von den akad. Studien nicht aus. Vgl. Braun a. a. O. S. 101 Anm.
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Er hat sich eine gründliche Kenntnis der Religions- und 
Sittenlehre erworben. In Ansehung der alten Sprachen versteht 
er aus dem Homer, Herodot, Tenophons Memorabilien und 
Euripides Phönissen die leichteren Stellen ziemlich genau, in 
schwierigen stößt er zuweilen an, und in dem Latein gilt etwas 
Ähnliches von dem Verstehen der rhetorischen und einiger philo
sophischen Bücher des Cicero, dem Virgil und Horaz. Im Latein
schreiben begeht er manche Unrichtigkeit; einen deutschen Aufsatz 
macht er ziemlich gut, vorzüglich wenn mehr Spielraum für die 
Phantasie als für das Urteil ist. Mit der alten und mittleren 
Geschichte ist er bekannt, weiß auch einiges aus der neueren, doch 
entgeht ihm hin und her das Chronologische und Geographische. 
Aus der Mathematik ist er mit den Potenzen, der Behandlung der 
Radikalgrößen und Logarithmen ziemlich genau bekannt, und aus 
den Elementen der Planimetrie, Stereometrie und ebenen Trigo
nometrie hat er die Hauptsätze aufgefaßt; in Auflösung der Glei
chungen des 1. und 2. Grades fehlt es ihm noch an der erforderlichen 
Übung.

Er hat die Kenntnis der allgemeinen Klassifikation der Natur
produkte sich angeeignet, kennt und beschreibt die hauptsächlichsten 
und weiß die Hauptphänomene der Körperwelt zu erklären.

Indem wir dem Abiturienten dieses Zeugnis ausstellen, ent
lassen wir ihn von unserer Schule und begleiten ihn zu seiner 
akademischen Laufbahn mit unsern herzlichen Wünschen."

Kaum haben Schmüllings erste Abiturienten seine Anstalt 
verlassen, da verwendet er sich in väterlicher Sorge für sie bei dem 
Berliner Staatsrat Nicolovius,*) weil er seinen Gönner und 
Vertrauensmann Staatsrat Schmedding^) in den Rheinprovinzen

i) 1767 in Königsberg geboren, seit 1805 Konsistrialrat in Königsberg, wo
bei er insbesondere auch die kath. Angelegenheiten der Provinz zu betrauen hatte. 
1808 wurde er Slaatsrat im Ministerium des Innern und Leiter der Sektion 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts, anfangs in Königsberg, dann in Berlin. 
Sein Gerechtigkeitssinn gegenüber den Wünschen der kath. Bevölkerung trug ihm 
den Verdacht ein, er sei heimlicher Katholik, s 1839. A. d. B. 23. Bd , 635 sf. 
(E. Friedländer.)

2) Johann Heinrich Schmedding, 1774 in Münster geboren, studierte Theolo
gie und Rechtswissenschaft in Münster, dann die Rechte in Göttingen, wo er Doktor 
beider Rechte wurde. 1796 Advokat, 1800 ordentl. Professor der Rechte in Münster, 
wurde er bei der Säkularisation des Bistums i. I. 1803 Rat an der preuß. 
Kriegs- und Domänenkainmer in Münster; 1809 Staatsrat in Berlin zur Be
arbeitung der kath. geistlichen und Schulangelegenheiten im Ministerium des Innern, 
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vermutet. Er berichtet in seinem Schreiben vom 13. August von 
dem Ausfall der Reifeprüfung und von dem Wunsche der drei 
Abiturienten, nach Breslau zu gehen, um dort Theologie zu studieren. 
Wittkowski stehe zwar „in Ansehung der Kenntnisse" Neumann 
etwas nach, verdiene aber „übrigens alle Empfehlung". Die drei 
seien von vielen die einzigen, welche sich nicht schämten, nach voll
brachtem Feldzug wieder in die Reihe der Gymnasialschüler zu 
treten und diesen mit dem Beispiele anspruchsloser Bescheidenheit 
Vorzugehen. Da nun in einem besondern Reskript des Ministeriums 
vom 27. 7. 1814 versprochen worden/) daß den ermländischen 
Gymnasiasten, die Theologie studieren wollten, der Besuch der 
Universität Breslau durch Erteilung von Freitischen und Bewirkung 
von Postfreipässen erleichtert werden solle, bis eine höhere kath- 
Lehranstalt für Ostpreußen errichtet werden könne, so bittet 
Schmülling den Staatsrat, den unvermögenden drei jungen Leuten 
für Mitte September einen Postfreipaß von Braunsberg nach 
Breslau und für Anfang Oktober dort einen Freitisch erwirken zu 
wollen. Da der Mangel an Geistlichen im Ermlande immer fühl
barer werde und es sehr zu wünschen sei, daß die wenigen Theo
logiestudenten kein Hindernis finden, um zu ihren Zwecke zu ge
langen, empfiehlt der Direktor dem Staatsrat die Zuwendung von 
Stipendien für die sehr bedürftigen drei Ermländer.

Der Erfolg dieser Eingabe war der Bescheid des Innen
ministeriums vom 22. August, (gez. Schuckmann) daß es sowohl dem 
Rektor und Senate der Universität Breslau als auch dem Ober
präsidenten die möglichst baldige und weitgehendste Unterstützung 
dieser Abiturienten durch Freitische und Stipendien aufgetragen 
habe. Die Postfreipässe, am 4. September von demselben Ministe
rium abgesandt, langten am 11. September in Schmüllings Händen 
an und veranlaßten ihn zu einem Dankschreiben (16.9.) im Namen 
der drei jungen Studenten, von denen er hoffte, daß sie „durch 
Fleiß im Studieren" sich der Unterstützung würdig bezeigen würden.

Schmülling wahrte auch den Breslauer Studenten sein wohl
wollendes Interesse. Wie wir aus einem Briefe des Fürstbischofs

hielt er von 1811—20 auch Vorlesungen an der Berliner Universität. 1841 wurde 
er bei Einrichtung der kath. Abteilung im Kultusministerium Wirkt. Geh. Ober
regierungsrat. f 1846. A- D. B. Bd. 31, 631 f (E. Friedländer.) Hipler, Schmülling 
S. 222 ff

') Das genannte Ministerialreskript ist in Benders Festschrift und Dittrichs 
Abhandlung E. Z. XVIII, 315 ff. nicht erwähnt.
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von Hohenzollern an Schmülling (Schmolainen 13.8.1819) erfahren, 
hat der Braunsberger Gymnasialdirektor ihm von dem Inhalt 
zweier Briefe von Neumann und Wittkowski Kenntnis gegeben. 
„Diese wackern Jünglinge berechtigen zu den schönsten Erwartungen. 
Sie werden unserm Gymnasium, wo sie ja den Grund zu ihrer 
Tüchtigkeit legten, Ehre, der Diözes aber als geschickte Lehrer 
Nutzen bringen. Sehr heilsam war der Wink, den Sie ihnen hin
sichtlich der Vollendung ihres theol. Studiums gaben; denn gerade 
an tüchtigen Lehrern der Theologie tut es besonders not."*)

In einem Schreiben des Bischofs Joseph an Staatsrat Schmed- 
ding (Oliva, den 25.4.1820) hören wir, daß Direktor Schmülling ihm 
angeraten hat, „den Kandidaten der Theologie Wittkowski in 
Breslau dem hohen Ministerium unmittelbar zum dritten Lehrer 
an dem Institute zu Rößel in Vorschlag zu bringen, indem zu 
befürchten stünde, es möchte das Konsistorium in K(önigsberg) 
Weitläufigkeiten machen. Ich werde es demnach tun, sobald ein h. 
Ministerium über die Ansehung eines neuen Lehrers in R(ößel) 
definitiv verfügt haben wird."-)

Bevor diese Rößeler Stelle zur Besetzung kam, war Witt
kowski nach Beendigung seines philosophischen und theologischen 
Studiums in Breslau i. I. 1820 ins Ermland zurückgekehrt und 
hatte sich noch in Königsberg philologischen und pädagogischen 
Studien gewidmet, die er mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen 
hatte. So für den philologischen Beruf wohlvorbereitet, wurde er 
im Jahre 1821, in dem er auch die Priesterweihe empfangen hatte, 
als Lehrer an der höheren Lehranstalt zu Rößel angestellt und 
lehrte hier, wie sein Bischof dem Staatsrat Schmedding berichtete, 
„mit großer Freudigkeit und zur völligen Zufriedenheit seiner 
geistlichen und weltlichen Schulbehörden. Er gehört zu den achtungs- 
würdigsten Geistlichen des Bistums, der Grundzug seines ganzen 
Wesens ist milder Ernst, seine Sitten sind rein und untadelig,

i) Hipler, Briefe usw. Jos. v. Hohenzollern. S. 121. Jos. Neumann war 
schon 1820 am Braunsberger Gymnasium als Hilfslehrer tätig, wurde noch im 
selben Jahre Vikar in Braunsberg, 1826 als erster Ermländer Profestor (der 
Dogmatik) am Lyceum und 1836 Domherr in Frauenburg, 1860 Domdechant und 
starb 1867. Braun, S. 128. Bender S. 164 f. Kampfsbach wurde 1820 Dom
vikar und Kapitelssekretär in Frauenburg, 1830 Kommendarius von Bludau, 
1841 Pfarrer von Tolksdors. 1859 ging er als Aggregat nach Krossen, wo er 1860 
starb. Erml. Presb.

Hipler, a- a. O- S. 135.
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sein Äußeres angenehm, ja herzgewinnend, im Unterricht ist er 
lebendig und gründlich — dies ist p. Dinters') Urteil, — er be
sitzt überdies gute musikalische Kenntnisse und weiß als tüchtiger 
Schulmann Wohl, was ein Seminar bedarf!"?)

Mit dieser anerkennenden, rühmlichen Beurteilung Wittkows- 
kis sucht Fürstbischof Joseph den befreundeten Berliner Staatsrat 
für seinen Vorschlag zu gewinnen, den er bereits dem Königsberger 
Konsistorium und dem Kultusministerium vorgetragen hat, Witt- 
kowski solle als Nachfolger des am 11. Oktober 1825 plötzlich ver
storbenen Burgunds Direktor an der Braunsberger „Kgl. Erziehungs
anstalt" werden. Der Bischof fährt in diesem Schreiben fort: „Schon 
früher ersuchte ich den sehr wackern Mann, die mehrerwähnte Stelle 
anzunehmen, er konnte sich indes nicht entschließen, die Anstalt zu 
R(ößel) und den würdigen Präfekten Dost*) zu verlassen! Jetzt 
ist er bereit, aus Liebe zum Ermlande meinem Wunsche zu ge
nügen. Seine Anstellung würde unter den Geistlichen, Lehrern 
und Gemeinden des Ermlands eine allgemeine Freude hervor
bringen, auch ist, sollte ich meinen, von Seiten der Provinzial- 
schulbehörden kein Widerspruch zu erwarten; indem ich nun ge
dachten Geistlichen als ein wohlgeeignetes Subjekt zu der mehr 
beregten Stelle mit gutem Gewissen empfehlen kann, ersuche Ew.

Christian Friedrich Dinier, 1760 in Borna bei Leipzig geboren, 1797 
Direktor des Seminars in Dresden-Friedrichstadt, 1807 Pfarrer im sächsischen 
Dorfe Gornitz, 1815 als Schul- und Konsistorialrat nach Königsberg berufen, wo 
er bald auch eine Professur bekleidete, f 1831. A. d. B. V, 243 fs. (Kümmel).

2) d. Schmolainen, 2. 9.1827. a. a. O. S. 386 f.

b) Kornelius Burgund, 1771 in Breslau geboren, 1791 Mönch im Prämon- 
stratenserstist St. Vinzenz zu Breslau, 1795 Priester, 1801 behufs pädagogischer 
Studien in Berlin, 1804 Direktor des Lehrerseminars in Lvwicz, seit 1806 in 
Braunsberg, wo er in Pestalozzis Geist verschiedene Schulen (Arbeits- u. Industrie
schule für Mädchen, Turnschule für Knaben, Zeichenfchule) begründete und i. I. 
1811 zum Direktor des staatl. Normalinstituts, des späteren Lehrerseminars, be
rufen wurde. Hipler, Joh. Oestreich, S. 17 ff., derselbe, Briefe Jos. v. Hohen;. 
S. XXIX, 144 ff., derselbe, Schmülling, S. 241 f. Schandau, S. 23 ff., 70.

«) Johann Dost, 1770 in Bischofstein geboren, 1797 als erster Lehrer an 
die nach Aufhebung des Jesuitenkollegs neubegründete Unterrichtsanstalt in Röhel 
berufen, 1798 zum Priester geweiht, übernahm 1799 die Leitung seiner Anstalt, 
die er unter den schwierigsten Verhältnissen bis zu seinem Tode (10. 8.1835) bei- 
behielt. E. Z. V, 637 ff., St. Adalbertusblatt 1881, S. 53 ff., Hipler, Briefe 
I. v. H. S. 115, 119, 179.



464 P^er Wittkowski als Braunsberger Abiturient und Seminardirektar.

HWG. ich ganz ergebenst, meinen Antrag bei des H. v. A(ltenstein) 
Exzellenz geneigtest unterstützen zu wollen."*)

Durch die nach wenigen Wochen erfolgende Ernennung Witt- 
kowskis zum Seminardirektor wurde mit der Leitung dieser bedeut
samen Bildungsstätte ein Mann beauftragt, der ihr erst im Erm- 
lande — beim Klerus wie in der Bevölkerung — das notwendige 
Vertrauen schaffen sollte, das die Persönlichkeit des ersten Direktors 
Burgund, eines abgefallenen und verheirateten Vinzentinermönchs, 
ihr nicht hatte erwerben können. Selbst der protestantische Schul- 
rat Dinier mußte zugestehen, daß der Hauptgrund zu den großen 
Schwierigkeiten, mit denen das Seminar besonders auch in der 
ermländischen Geistlichkeit zu kämpfen hatte, in der Persönlichkeit 
Burgunds lag. Darum gab er sich der freudigen Hoffnung hin, 
daß „jetzt, da ein würdiger, für Volksaufklärung lebender Geist
licher (Wittkowski) Direktor ist, bald die Braunsberger Semina
risten ebenso von der kath. Geistlichkeit gewünscht und gesucht werden 
sollen wie die Dexener von der evangelischen."?)

Lassen wir nun Wittkowski selbst zu Wort kommen, was 
er über seine Berufung zum Seminardirektor, über seine Amts
führung und persönlichen Verhältnisse zu erzählen weiß. Sind 
auch seine Aufzeichnungen lückenhaft und unvollständig, so sind sie 
doch durch die Lebendigkeit und Unmittelbarkeit der Schilderung 
ebenso ansprechend wie fesselnd und für die Geschichte des Lehrer
seminars umso wertvoller, als Schandau in seiner Darstellung die 
Zeit des Wittkowskischen Direktorats kaum berührt hat?)

1827.
Im August (in den ersten Tagen desselben) reisete ich mit 

dem Lehrer Quedenau von Heilsberg nach Braunsberg. Hier war 
gerade Schullehrer-Prüfung im Seminar. Aus Neugierde ging 
auch ich dahin, fragte meine Freunde, wie es mit der Besetzung

^) Hipler, Briese S. 387.
") Dinier in seiner Selbstbiographie (Neustadt 1829. S. 276) zitiert bei 

Hipler, a. a- O. S. 387. Kl. Deren bei Pr. Eylau, wo damals ein evg. Lehrer
seminar bestand.

b) Die Aufzeichnungen sind v. 1.1830 ab „Zur Hauschronik des Kgl. Schul- 
lehrer-Seminars zu Braunsberg" überschrieben, scheinen also von da ab in etwa 
amtlichen Charakter tragen zu sollen, bekunden aber gleichwohl weiter die per
sönlichen Auffassungen und Eindrücke des Verfassers. — Bei dem Abdruck des 
Textes ist nur den Regeln der modernen Rechtschreibung und Zeichensetzung 
Rechnung getragen worden.



Von Studienrat Franz Buchholz. 465

der Direktorstelle stehe, und erhielt zur Antwort, daß sie noch zu 
haben sei. Man machte mich zugleich mit mancherlei, was darauf 
Bezug hatte, bekannt, vorzüglich mit derStimmung gegen Prengel?) 
und was demselben Wohl bevorstehe. Eine Katastrophe schien un
vermeidlich, weil Prengel sich bei der intermistischen Verwaltung 
des Direktorats sich (!) so manches hatte zu Schulden kommen lassen, 
womit seine Kollegen und die Kuratoren nicht zufrieden sein könnten. 
Erstere hatten seit anderthalb Jahren gegen ihn geklagt, aber wenig 
Gehör gefunden; endlich benutzte Herr Kurator Oestreich eine von 
Prengel begangene Brieferbrechung, wobei jedoch nicht genug Vor
sicht gebraucht worden war von Seiten Oestreichs, um das Faktum 
außer allem Zweifel zu setzen, und trug beim Kgl. Ministerium 
auf Untersuchung gegen Prengel an, (worauf dessen Suspension 
vom Amte erfolgte.)

Ich hielt mich Wohl acht Tage in Braunsberg und ebenso 
lange in Frauenburg bei meinen Freunden auf. Pros. Frenzel?)

Über den Normalschul- und Seminarlehrer Anton Prengel, der 1784 
in Braunsberg geboren, seit 1811 an der Anstalt wirkte und 1816 auch Schreib
lehrer am Gymnasium wurde, vgl. Schandau, S. 73, Braun, S. 131. Am 21. 
Sept. 1826 berichtet Bischof Josef an Schmedding von Schmolainen aus; „Prengel 
stiftet großes Unheil in der Normal-Anstalt zu B. Wehe jedem Institute vor 
solchem Lehrer. Jetzt ist er Katholiken und Lutheranern ein Ärgernis! Möchte 
Braunsberg doch bald von dieser Pest befreit sein. . Das Konsistorium schützt 
den P-, hat er ja doch den Klerus des Ermlandes bei H. v Sch(ön), (dem katho- 
likenfeindlichen Oberpräsidenten von Preußen) auf das schändlichste verleumdet! 
Es gibt keinen unverschämtem Lügner als ihn." Hipler, Briefe Jos.v.H. S.329 f. 
Nach Burgunds Tode hatten Prengel und der Lyceums-Profestor lnicht Gymnasial- 
Professor, wie Schandau S. 70 schreibt) Dr. Frenzel die Direktorialgeschäfte ge
führt. In dem Briese des Bischofs Josef an Schmedding, in dem er Wittkowskis 
Kandidatur empfohlen hat, bemerkt er am Schluß: „Daß der Jnt(erims)-Direktor 
Prengel nicht länger mehr an der Anstalt bleibe, ist der einstimmige Wunsch der 
Behörden wie aller Freunde dieses hochwichtigen Instituts, welches Ermland der 
Gnade und Sorgfalt unseres allverehrten Königes verdankt." a. a. O S. 387 f. 
Später äußert sich der Bischof in einem Schreiben an Kaplan Arendt in Brauns
berg umso günstiger über Prengel (Oliva, 12. 7.1832): „Auch dem wackern Prengel 
gebührt sowohl für seine unverdrossene Tätigkeit in dem so höchst mühevollen Lehr
berufe als auch noch besonders für die Haltung der so sehr gemeinnützigen Sonntags
schule die dankbarste Anerkennung, welche ich Sie ersuche, ihm von meiner Seite 
geneigtest ausdrücken zu wollen." a. a. O. S 458. Da Prengel erst 1834 aus 
dem Schuldienst entlasten wurde (Braun, S. 131), scheint das Verfahren gegen 
ihn erst in diesem Jahre zum Abschluß gekommen zu sein.

2) Anton Frenzel, 1790 zu Kostental in Schlesien geboren, 1818 zum Priester 
geweiht, war von 1820—21 interimistischer Direktor des Lehrerseminars zu Ober- 
glogau, von 1821—31 Ordinarius für Kirchenrecht und Exegese in Braunsberg. 
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drang in mich, das Direktorat am Schullehrer-Seminar, das ich 
nach Burgunds Tode abgelehnt hatte, anzunehmen und diese 
Anstalt nicht länger in Verlegenheit zu lassen. Was war zu 
machen? — Ein Geistlicher sollte es nach der Bestimmung des 
Ministerii sein/) — im Ermlande war niemand aufzusinden, — 
aus andern Diözesen war auch niemand aufzutreiben, — Prengel 
sollte, (so hoffte man schon damals) Wohl nicht bei der Anstalt 
bleiben-------- ich sagte zu! Meine hiesigen Freunde schienen das 
gern zu sehen. Den Kommerzienrat Oestreich besuchte ich und 
machte ihn mit meinem Entschlüsse bekannt; er billigte ihn und 
überließ die weitere Anordnung dem Fürstbischöfe. Diesen 
besuchte ich auf meiner Rückreise nach Rößel; Frenzel war auch 
bei ihm gewesen, und die Sache war eingeleitet?)

Ich ging indes auf meinen Posten nach Rößel, wo ich die 
zweite Lehrerstelle bekleidete, machte meine dasigen Freunde mit 
meiner gegebenen Zusage bekannt, und diese sahen nun meinen 
Abgang als ganz gewiß an. Nach vier Wochen erhielt ich wirklich 
vom Provinzial-Schulkollegium die Aufforderung zur Annahme 
des Direktorats und Abhaltung eines Direktorial-Colloquiums 
zu Königsberg. Letzteres suchte ich abzulehnen und reisete nach 
Braunsberg über Schmolainen, um, wie man sagt, die Hufen zu 
besehen. Prengel war suspendiert, und Pros. Frenzel hatte die 
Leitung des Institutes übernommen. Es wurden gleich neue An
ordnungen und Verbesserungen nebst Anfertigung eines neuen 
Stundenplanes vorgenommen, und ich versprach, mich in den ersten 
Tagen des November einzufinden. Bis zum November war für 
meinen Abgang von Rößel alles in Ordnung gebracht, die Möbles 
verkauft, das Colloquium auf ein halbes Jahr ausgesetzt und in 
Braunsberg meine Dienstwohnung geräumt. (Die Wittwe des

Seit 1831 Domherr in Frauenburg, wurde er hier 1835 Generalvikar, 1844 Dom
propst, 1852 Weihbischof, f 1873. Bender, a. a. O. S. 162. Erml. Boltsblätter 
1873, Nr. 34 u. 41.

Bischof Josef schreibt deshalb auch in dem Empfehlungsschreiben für 
Wittkowski an Schmedding: „Des H. Minister Frh. v. Altenstein Exzellenz haben 
es mir gütevoll anheimgestelll, zu der durch das Ableben des Dir. Burgund er
ledigten Direklorstelle an der Kgl. Erziehungsanstalt zu Braunsberg einen Geistlichen, 
womöglich aus dem Ermlande, in Vorschlag zu bringen." Hipler, a. a. O. S. 386,318- 

r) In diese Zeit fallen das öfter erwähnte Empfehlungsichreiben des Bischofs 
für Wittkowski (d. Schmolainen, 2. 9.1827) und seine Eingaben an das Königs- 
berger Konsistorium und an das Kultusministerium, a. a. O. S. 386 f.
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Burgund hatte dieselbe zwei Jahre hindurch bewohnt.) Die Reise 
nach Braunsberg dauerte drei Tage; es war schlimmer Weg, ohne 
vorherigen Frost fiel Schnee.

Den 7. November traf ich in Braunsberg ein, mit meiner 
Mutter, Schwester und einem Dienstmädchen. Das ganze Ver
hältnis war uns fremd. Doch ich für meine Person kam an einen 
Ort, wo ich viele Freunde hatte, die ich denn auch bald besuchte, 
und wo ich mich nach und nach einrichtete. Es wurden neue Möbles 
bestellt und angeschasft, es wurde das Hauswesen eingerichtet, und 
ich trat überhaupt meine neue Funktion als Direktor an, zu welchem 
Behufe ich von den Kuratoren feierlich eingeführt wurde.

Herr Prengel hatte seit Burgunds Tode das Direktorat ver
waltet; er war suspendiert, schien aber diese Suspension als nur 
vorübergehend zu betrachten und griff noch hie und da ein, weil 
er die Besorgung der Beleuchtung, Beheizung und Wäschereinigung 
des Hauses noch über sich hatte und dafür den Garten und das 
Land zu benutzen hatte. Mit Neujahr sollte nach der Meinung 
der Kuratoren dieses Verhältnis aufhören; aber mit Nichten! Die 
Korrespondenz hierüber mit der Behörde fing nun an, und es gab 
so manche Kämpfe. Prengel blieb noch auf ein Jahr in dem alten 
Kontrakte, also von dieser Seite auch noch mit dem Seminar in 
Verbindung, wozu noch kam, daß er seineDienstwohnung beibehielt.— 
Von Seiten des Provmzial-Schulkollegiums wurde auf gründ der 
von seinen Kollegen vorgebrachten Anschuldigungen gegen ihn der 
fiskalische Prozeß beim hiesigen Stadtgericht eingeleitet. Herr 
Assessor Tuckermann mußte die Sache bearbeiten. Saage*) und 
Lindauer^) bekamen Termin, ebenso Prengel, und die ehemaligen 
Zöglinge, jetzt im Ermlande als Lehrer angestellt, wurden ver
nommen und vereidigt; endlich wurden die Akten zum Spruche 
ans Oberlandesgericht geschickt und Prengel (wie es hieß) dafür, 
daß er Konzipient eines Briefes im Namen der Zöglinge gewesen, 
also seine Macht gemißbraucht hatte, verurteilt. Er appellierte, 
und das Urteil wurde bestätigt. Die übrigen Disziplinargegen-

i) Karl Saage, 1797 in Frauenburg geboren, absolvierte 1819 das Brauns- 
berger Gymnasium, war seit 1825 in Braunsberg Seminarlehrer und wurde 1836 
Seminardireklor zu Paradies, wo er auch starb. Schandau, S 73.

2) Joses Lindauer, 1788 in Borgame (Schlesien) geboren, war seit 1816 
Musiklehrer am Braunsberger Seminar, von 1818-36 auch am Gymnasium, 
trat 1838 in den Ruhestand und starb 1858 in Breslau. Schandau, S. 73. 
Braun, S. 131.

31
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stände soll das Oberlandesgericht von sich gewiesen und dem Prov. 
Schulkollegium weiter zu verfolgen überlassen haben.

1828.
Im Laufe des Jahres 1828 war ich mit meinen Kollegen 

Lindauer und Saage bemüht, dem Seminar (denn als solches wird 
es nun behandelt und benannt) eine zweckmäßige Einrichtung zu 
geben und seiner Vervollkommnung immer näher zu bringen. Da 
wir drei im besten Einverständnis leben, so geht die Sache auch 
gut vonstatten; nur daß von außen her manche Hindernisse ein» 
treten! — Der Faktor, der so lange als Arbeitsmann für Tage
lohn hatte arbeiten müssen, obgleich für ihn aus der Kasse der An
stalt, die seit Burgunds Tod der H. Kommerzienrat Oestreich ver
waltet, eine etatsmäßige Besoldung gezahlt worden ist, hat nun
mehr seinen Wirkungskreis angewiesen erhalten, und ich habe mit 
ihm einen Dienst-Kontrakt abgeschlossen?) Die Reinigung der 
Lehrzimmer und des Schlafsaals mußten bisher die Zöglinge be
sorgen, nun tut's der Faktor usw. Er muß überhaupt im Dienste 
des Seminars alle Arbeiten verrichten, wozu sonst ein Arbeiter 
gedungen werden müßte. Diesen Sommer hat er es leicht, weil 
das Seminar noch nicht den Garten zu bewirtschaften hat, was 
hoffentlich schon künftiges Jahr der Fall sein wird?)

Der Spielplatz wurde mit Sand befahren und auf den 
Seiten Blumenrabatten gemacht. Zur Zeit der Blüte sah es auf 
demselben recht hübsch aus; es waren Wohl an 200 Sommerspezies 
darauf gepflanzt und manche Exemplare sehr gut gediehen. Außer
dem benutzte ich für mich noch das Gärtchen mit einer Laube von 
Bocksdorn auf dem Vorderhof, sowie das Gärtchen unter meinen 
Fenstern. Prengel schien auch diese Piecen benutzen zu wollen, 
aber ich nahm sie in Besitz, ohne ihn zu fragen.

i) Nach Sckandau S. 76 handelt es sich um den Schuldiener Hassenberg.
2) Im folgenden wird noch viel von Witikowskis erfolgreichen Bemühungen 

um den Seminargarten die Rede sein. Das gleiche Interesse und Verständnis 
bewies er auch sväter als Propst von Heiligelinde, wo er nach Aug. Kolbergs Ur
teil „zugleich ein so praktischer Landwirt war, daß er den Ertrag der Liegenschaften 
bedeutend steigerte und für den Bedarf ziemlich ausreichend machte. Er ließ große 
Teile Wald roden, Sümpfe verschütten und zu Wiesen einrichten, legte an den 
Seen Gärten an, kaufte aus seine Kosten i. I 1836 ungefähr 4 Hufen Waldland 
von der Doisschast Pülz an, erwarb i. 1.1839 die Jesauschen Morgen, . . und 
brächte den großen an der Kirche liegenden Garten in Ordnung, sogar Maulbeer- 
samen säete er aus, wie er in seiner Chronik sagt, vielleicht dereinst zum -- Seiden
bau." E.Z. III, 516.
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Lehrer Saage, der noch immer nicht definitiv angestellt ist, 
wohnte diesen Sommer im Seminar und zwar in der ehemaligen 
sogenannten Domestikenwohnung, die zwei Stuben in sich faßte, 
im Winter aber kaum bewohnbar ist, weil sie sich schlecht heizt.

An den Gebäuden wurden dieses Jahr manche Reparaturen 
vorgenommen?) In zwei Stuben der Direktorwohnung kamen neue 
Fenster, desgleichen auf den Korridor des Seitenflügels, wo bis
her die Fenster halb mit Brettern verschlagen waren, weil wahr
scheinlich Burgund die Fenster zu den Mistbeeten genommen hatte. 
Dieses wurde mir nachher mehr als wahrscheinlich, indem ich die 
Fenster unter denjenigen fand, welche Prengel als Mistbeetfenster 
in der Burgundschen Auktion gekauft haben wollte. Ich ließ sie 
späterhin nehmen, um die offenen Fenster des Backhauses damit 
zu verschlagen. Ferner wurde der transportable Abtritt der Zög
linge kassiert und im kleinen Stallgebäude ein stehender mit einer 
ziemlich großen Grube versehener eingerichtet etc., etc.

In den letzten Tagen des Juli hielt H. Konsistorialrat Dinier 
die Schulamtskandidaten-Prüfung ab, zuerst mit den Nichtsemina- 
risten, nachher mit den Seminaristen Erstere waren 15; davon 
bekamen Nr.ll Merten, Stein, Czarneck, Freitag; Nr.IIl Galinowski, 
Kurtzbahn, Klett, Breuer und Koronowski; die übrigen fielen durch.— 
Seminaristen wurden 13 geprüft, und es erhielten:
Nr. II nahe an Nr. l Demuth, Kraft, Bornowski und Strehl;
Nr. ll (ehrenvoll) Sosnowski, Seidell, Klefeldt;
Nr. II (jchechtweg) Merten, Austen, Hinzmann, Schulz, Haack und 

Grunwald?)
Mit den Leistungen des Seminars äußerte sich Dinier in 

seinen Berichten an die Kgl. Regierung sehr zufrieden und fand 
das Seminar auf gutem Wege. Der Schluß eines bei den Akten 
befindlichen Berichts lautet: „Wenn nun Angerburg (wo ein neues 
evg. Seminar errichtet ist) den Polen hilft, dann spricht der alte 
Dinter: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren!"

In einer von Dinter mit den Kuratoren und dem Lehrer
personal abgehaltenen Konferenz (das Protokoll liegt bei den Akten)

i) Das alte bischöfliche Schloß (Abbildungen bei Schandau S. 14, Lutter- 
berg, Zur Baugeschichle der Altstadt Braunsberg. E. Z- XIX, zu S 730 ffs diente 
als Seminar bis z. 1.1873, das neue Seminargebäude konnte 1874 im Haupt
gebäude, 1876 in den Seitenflügeln bezogen werden. Schandau, S. 15 ff, 49, 63 ff,

2- Seit Bestehen des Braunsberger Seminars die höchste Abiturientenzahl. 
Schandau, S. 78.

31*
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wurde manches zum Vorteil des Seminars abgehandelt, z. B. die 
Einrichtung eines Musiksaales und eines eigenen Speise
zimmers. Die Kuratoren und das Lehrerpersonal gaben von 
sich die Erklärung, nicht länger beim Seminar in Wirksamkeit zu 
bleiben, wenn Prengel bei demselben wieder in Tätigkeit gesetzt 
werden sollte, (was kaum zu erwarten steht: denn er hat nach 
Dinters Erklärung das Zutrauen der Lehrer, der Schüler und 
des Publikums verloren.)

So war denn nun wieder ein Kursus beschlossen. Die Sommer
ferien, welche bis zum 21. September dauern, nahmen ihren Anfang. 
Während derselben sollten die Reparaturbauten an den Gebäuden 
des Seminars vorgenommen werden, allein es fehlt hiezu noch 
immer an der Genehmigung der Vorgesetzten Provinzialbehörde. 
Ohne dieselbe abzuwarten, weil sie doch gewiß erfolgen wird, soll 
noch im August das Bauen beginnen; sonst verzieht sichs zuweit 
in den Herbst hinein. — Ich unternahm während dieser Ferien 
eine Reise nach Heiligelinde, auf welcher ich mehrere meiner Freunde 
im Ermlande besuchte.

2ur Haus-Chronik des Rgl. Schullehrer-Seminsrs zu Vrsunsberg.
Januar 1830.

Die Seminaristen bekamen zu Weihnachten 14 Tage 
Ferien. Mehrere mußten hier bleiben, weil sie viel nachzuholen 
hatten, den übrigen wurde erlaubt, nach ihrer Heimat zu ver
reisen. Montag 4. Januar sollte wieder jeder auf seinem Platze 
sein; allein es fehlten Klein, Carmantrant, Matth. Groß und 
Angrick. Sie haben durch ihr Zuspätkommen das Recht verloren, 
künftig in den Ferien zu verreisen.

Vom 5.—20. Januar war der Schulrat Lucas in Brauns
berg, um gegen den seit dem Herbste 1827 vom Lehramt suspen
dierten Seminarlehrer Prengel eine Disziplinar-Untersuchung ab- 
zuhalten. Von Seiten des hiesigen Stadtgerichts war ihm der 
Assessor Tuckermann beigeordnet. — Schon vor Weihnachten war 
H. Schulrat Lucas in derselben Angelegenheit hier; da aber damals 
H. Prengel erkrankte, so mußte Lucas unverrichteter Sache nach 
Königsberg zurück. Nun aber soll die Angelegenheit, die sich schon 
zwei Jahre geschleppt hat, beendigt sein, so daß das Kgl.Ministerium 
über Prengels Schicksal entscheiden kann. Hoffentlich wird bis 
Ostern die ganze Sache abgemacht sein! — H. Sckulrat Lucas be
suchte beidemal unser Seminar, vorzüglich der 23 Stipendiaten 
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der Kgl. Regierung halber. Das zweitemal fand er sie schon besser, 
und er urteilte günstiger über sie, als er das erstemal in seinem 
Berichte an die Kgl. Regierung getan hat.

Das Kgl. Ministerium hat genehmigt, daß im hiesigen Schlosse 
der Bau eines Musiksaales und eines Schulzimmers (es ist für 
die Übungsschule bestimmt; die jetzige Übungsschule soll dann 
Speisezimmer werden) ausgeführt werde; er soll 1263 Rt. kosten. 
Dieser Bau tut sehr not, weil wir mit dem Lokal außerordentlich 
beengt sind und deshalb eine Verlegung der Anstalt an einen 
andern Ort beabsichtigt ist. Ob aber daraus was werden wird, 
wird die Zeit lehren! In vieler Hinsicht ist es wünschenswert, daß 
das Seminar in Braunsberg bleibe.

Februar 1830.
Mittwoch, den 3. Der Winter will von seiner Strenge noch 

garnicht nachlassen. Schon in der Mitte Oktober, da noch die Bäume 
grün belaubt waren, fiel bedeutender Schnee, und er ist liegen ge
blieben. Seitdem haben wir stets bedeutenden Frost gehabt; nur 
wenige Tage hat es gegeben, wo gelindes Wetter war. Tauwetter 
ist fast gar keins gewesen. Einen so anhaltenden Winter hat es 
Wohl nicht leicht gegeben. Zum Glück sind die Felder mit Schnee 
bedeckt. Nach den öffentlichen Blättern hat man selbst in Spanien 
und Frankreich sehr starken Frost gehabt.

Sonnabend, den 20. fuhr ich nach Langwald zum Besuch zum 
Pfarrer Möllers) Es ist in der dortigen Gegend weit mehr Schnee 
als bei uns. Sonntag abends kam ich wieder zurück. Die Semi
naristen machten mir eine Abendmusik, weil mein Geburtstag war. 
Da an dem heutigen Abende gerade Gesellschaft bei mir war, 
so wurde ein Glas Punsch getrunken. Erst um 12 Uhr ging die 
Gesellschaft auseinander.

Montag und Dienstag (den 22. und 23.) wurden keine Stunden 
gehalten: denn es waren Fastnachten. Die Seminaristen ver
gnügten sich zu Hause mit Tanz untereinander; doch auch bei 
Kutowski und bei Klein war Tanzvergnügen angestellt, welches, 
wie es scheint, hauptsächlich durch die Wirtsleute veranlaßt und 
über die Gebühr ausgedehnt worden war. Um einigermaßen hinter 
die Wahrheit zu kommen, ließ ich Donnerstag einen Aufsatz machen,

Paul Möller, geb. 1789 zu Wormditt, 1812 geweiht und Kaplan in 
Wusen, 1816 Domvikar, 1822 Pfarrer von Frauenburg, 1825 von Langwalde, 
1846 Domherr in Frauenburg, f 1861. Erml. Presb.
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und es mußte jeder aufzeichnen, wie er den Montag und Dienstag 
zugebracht hatte. Künftiges Jahr werde ich ihnen nicht soviel wie 
dieses Jahr gestatten können.

Freitag, den 26. trat Tauwetter ein. Da es dabei auch 
regnete, so mehrte sich das Wasser ungemein sehr. Abends bei 
Lingnau*) (Geburtstag).

Sonntag, den 28. Es tritt wieder Frost ein. Das Wasser 
wird sich dabei bedeutend verlaufen können. Wehe sonst den 
Niederungern!

März 1830.
Montag, den 1. Gestern ist Helwig, Kolodzeiski, Angrick 

und Holzki nicht zum Abendessen gewesen. Sie haben bei Aalfänger 
(in der Stadt) gegessen und getrunken, und wie es heißt, zu viel. 
Dafür verdienen sie Strafe! Ich habe ihnen etwas zu schreiben 
gegeben (von Urteilen und Schlüssen). Hoffentlich werden sie es 
nicht mehr tun.

Die Gartenarbeiten beginnen wieder. Zur Einrichtung 
der Mistbeete habe ich den Gärtner Schulz genommen, weil Faack 
in Königsberg ist. Es werden Weiden geköpft und Zaun gesetzt, 
die Seminaristen erhalten dabei auch ihre Beschäftigung; sie roden 
Weiden aus hinter dem Blumenstücke und karren Erde; das Land 
wird hin und wieder erhöht, ein Teil des Blumenstücks um den 
Brunnen von Wurzeln befreit, was viel Arbeit kostet, die schlechte 
Erde ausgegraben und an deren Stelle Spahnerde und andere 
gute schwarze Erde gebracht. Es sollen auf diesen Teil vorzüglich 
die einheimischen Giftpflanzen gepflanzt werden zur Kenntnis der 
Seminaristen. — Die Rabatten längst den Gängen werden vollends 
eingerichtet und teilweise einem und dem andern Seminaristen zur 
Bepflanzung mit Nelken, Levkojen etc. zur Pflege übergeben, der 
Zimmergesell Hinz setzt ein (!) Flachzaun und richtet eine bequeme 
Einfahrt ein; der alte Abtritt im Garten wird neugebaut. Von 
den großen Pappeln werden einige (nach dem Stift hin) abgeästelt, 
andere umgehauen. Das gibt beinahe ein Achtel Holz. Die im 
vorigen Herbste ausgerodeten alten Kirsch- und Pflaumenbäume

Josef Lingnau, geb. 1798 zu Comienen, absolvierte 1819 das Gymnasium 
Braunsberg, wo er nach seinem philologischen Studium in Königsberg 1825 als 
ordentlicher Lehrer angestellt wurde. 1848 war er zum stellvertretenden Abge
ordneten der preußischen versassunggebenden Nationalversammlung in Berlin ge
wählt worden und übernahm im Oktober nach Pros. Dr. Eichhorns Rücktritt dies 
Mandat. 1851 mit dem Titel Professor ausgezeichnet, starb er 1852. Braun, S.124- 
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Werden durch den Faktor Hasenberg und Arbeitsmann Zander zu 
Brenn- und Kochholz verarbeitet und längs dem Dielenzaune am 
Stifte zum Trocknen aufgesetzt. Dies kann ein paar Achtel Holz 
betragen. — Durch den Teich wird ein Damm geschüttet, wozu 
Strauch verwendet wird, und es werden Treppen angelegt, so daß 
man nun geradezu von dem Eingänge nach der Bude am Hasel
gesträuch durch den Teich gehen kann.

April.
Schon während des Winters wurden zum Bau des Musik

saales und Lehrzimmers Zubereitungen getroffen, indem durch 
den H. Kommerzienrat Oestreich das Baumaterial, Holz und Ziegel, 
beigeschafft wurden. Etwa 14 Tage vor Ostern wurde das alte 
Gebäude am Turm gebrochen. Dieses war so hinfällig, daß ganze 
Wände umstürzten ohne große Kraftanstrengung. Der Spielplatz 
und Hinterhof sind sehr mit Baumaterialien besetzt. Ersterer wird 
für diesen Sommer nicht von den Zöglingen benutzt werden können. 
Dieser Bau beschäftigt eine Menge Arbeiter. Der Landbaumeister 
leitet das Ganze und hat zum Polier berufen einen gewissen 
Gericke, der sich zum Maurermeister in Mehlsack etablieren will 
und (nach dessen Aussage) jetzt den Meisterbau machen soll. Dieser 
Mann scheint sich viel Mühe zu geben.

März.
Der Bau wird tätig fortgesetzt, und Gericke meint, zu 

Johanni mit der Maurerarbeit ziemlich fertig zu werden.
Die Gartenbeschäftigungen gehen ihren gewöhnlichen Gang: 

es wird viel Sellerie gepflanzt. Die Obstbäume versprechen eine 
ergiebige Ernte, besonders viele Kirschen. Der Gärtner Schulz ge
fällt mir nicht; ich will ihn loszuwerden suchen. — Die Baumschule 
hat den vorigen Winter wegen des vielen Schnees durch die Hasen 
und Mäuse sehr gelitten. Faack hat sich wiedergefunden. Es ar
beiten täglich im Garten Hasenberg, Schulz, zwei Mädchen und 
noch stundenweis die Seminaristen. — Die Witterung ist naß 
und wenig warm, jedoch zuweilen schwül. Die Vegetation gedeiht 
daher gut, aber es wächst beinahe alles zu stark ins Kraut. Ich 
habe dieses Jahr einen schon ziemlich starken Weinstock, den ich 
aus Heilsberg bekam, ins Gärtchen unter meinen Fenstern gepflanzt, 
desgleichen ein Aprikosenbäumchen. Beide gedeihen gut.

Juni.
Dieses Jahr blühen die Rosen stark, selbst die in diesem 

Frühjahre verpflanzten werden blühen. — Die Spargelbeete
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gehen immer mehr und mehr ein, weil sie von Jahr zu Jahr 
mehr Schatten bekommen. Die nachgepflanzten wollen auch nicht 
vorwärts, weil sie wahrscheinlich zu tief gesetzt worden sind. Ich 
muß darauf Bedacht nehmen, die im Seminaranteile befindlichen 
drei Spargelbeete nach und nach in gehörige Kultur zu bringen, 
den daselbst befindlichen Töpferlehm auf drei Fuß Tiefe auszu- 
graben und bessere, kräftige Erde hineinzuschaffen. Künftigen 
Herbst soll mit dem Hintern Beete, auf dem etwa noch 10 Spargel
pflanzen stehen und zu tief gesetzt sind, daher erst zu Johanni 
zum Vorschein kommen, der Anfang gemacht werden. — Die Erdbeer- 
stauden haben auch reichlich getragen.

In der Nähe des Schlosses hat der Kaufmann Pfaul eine 
große Schweinemastung nach und nach eingerichtet, wozu mein 
Vorgänger, der Direktor Burgund, damals Pächter der Schloß- 
ländereien, die Einwilligung gegeben haben soll unter der Bedin
gung, daß er den Schweinedünger erhaltet) Diesen hat er auch 
immer auf sein gepachtetes Land hinter dem Stifte fahren lassen; 
selbst H. Lang aus der Neustadt hat, als Nachfolger in der Pacht, 
ein paar Jahre dasselbe getan, nachher aber es unterlassen. Da
durch geschah, daß der Schweinedünger sich ungemein anhäufte und 
den großen Abzugsgraben gänzlich verschlämmte. Die aus dem 
ehemaligen Schloßteiche durch Burgunds Bemühungen gewonnene 
hübsche Wiese wurde, da das Wasser nicht abziehen konnte, fast in 
einen Sumpf verwandelt, wodurch für das Schloß eine so pestar
tige Luft entsteht, daß kein Fenster geöffnet werden kann, zumal 
wenn der Wind aus Südwest weht. — Gegen diesen Übelstand 
habe ick, da diese Sache auch von Seiten der Ackerbürger, welche die 
Schloßländereien gegen andere auf der Viehweide in Tausch er
halten sollen, zur Sprache kam, beim Magistrat Beschwerden er
hoben und gebeten, daß die Mastungsanstalt fortgeschafft werde. 
Letzteres hat der Magistrat auch dem Pfaul anbefohlen, er will 
sich jedoch nicht fügen, vielmehr noch ein Stück Land von 16 
Quadratruten vom Fiscus acquirieren, um ungestört seine Mästung 
beibehalten zu können. Durch seine Freunde unterstützt, hofft er 
seine Sache bei der Kgl. Regierung durchzusetzen; ich werde aber 
stets dagegen protestieren.

Auch gegen andere Unreinlichkeiten in der Umgebung 
des Schlosses habe ich beim Magistrat Beschwerden eingereicht und 

vgl. hierüber Langkau, Ein Rechtsstreit der kath. Kirchengemeinde Brauns
berg. 1830—43. Uns. ermld. Heimat. 1929, Nr. 1 u. 2.
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um Abstellung derselben, sowie um Anlegung öffentlicher Abtritte 
für die Leute, welche in der Nähe wohnen und keine Abtritte haben, 
wohin auch das Militär gehört, gebeten. Letzeres ist mir ver
sprochen und zugleich die Verkleidung meines am Baderberge aus
mündenden Abtrittes verlangt. Letzeres soll geschehen.

Selten haben wir in diesem Monat einen hübschen Abend 
gehabt; nur ein paarmal habe ich nach dem Abendessen die Semi
naristen mit ihren Instrumenten in den Garten kommen und da
selbst Musik machen lassen.

Der Regens des Bischöfl. Seminars Herr Scheill*)  hat im 
Alumnatsgarten eine Kegelbahn für die Kleriker anlegen lassen. 
Es ist nur eine Sandbahn; wir haben auch einigemal darauf 
gekegelt.

*) Der Ackerbürger Glaß besorgte von 1822—35 die Geschäfte des Seminar- 
Ökonomen. Schandau, S. 76.

Juli (1830).
Der 2. d. M. ist der Eröffnungstag (Stiftungstag) 

der Anstalt und pflegt feierlich begangen zu werden, d. h. es 
werden an demselben keine Lehrstunden gehalten; die Zöglinge er
halten bessere Speisung, und es Pflegt ein Spaziergang irgend
wohin unternommen zu werden. Im I. 1828 waren wir in Schal- 
mey, voriges Jahr aber fuhren wir zu Schiff nach der Pfahlbude 
und auch auf dem Haff herum. Dieses Jahr wollten wir dasselbe 
tun, weil es voriges Jahr allgemeinen Beifall gefunden hatte, und 
es wurde dazu Montag, 5. Juli bestimmt, weil der 2. auf einen 
Freitag (Fasttag) fiel; allein die Witterung war so unbeständig 
und an dem bestimmten Tage so rauh wie im ärgsten Herbst. Da 
schon alles vorbereitet war, so wurde Julienshöhe erwählt, weil 
das in der Nähe ist. Die Seminaristen zogen mittags heraus mit 
Musik und einer Scheibe, um nach dem Ziel mit einem Bogen zu 
schießen; wir übrigen wollten nachgehen. Aber die rauhe Witterung 
scheuchte uns wieder zurück. Gegen Abend klärte sich der Himmel 
auf, und ich ging mit dem Hilfslehrer Kraft und meiner Schwester, 
die noch eine Begleiterin hatte, noch hinaus. Die Seminaristen 
waren munter und vergnügten sich mit Tanz. Auch der alte Glaß^) 
war darunter. Unter Musik und Gesang kehrte alles froh zur 
Stadt zurück.

i) Josef Scheill, 1781 in Sichel bei Reichenball geboren, 1817 zum Priester 
geweiht, ein Schüler Sailers, kam Ostern 1824 als Regens nach Braunsberg, wo 
er 1834 beim Baden in der Paffarge ertrank. Bender, S. 163 s Funk, S. 37 ff
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Die folgende Woche kam Dinier her, um die Schulamts- 
kandidaten-Prüfung abzuhalten. Den 12. und 13. wurden die 
Nichtseminaristen, den 14. und 15. aber 12 Seminaristen geprüft. 
Alle 12 bekamen Nr. II und wurden bis auf wenige gleich auf 
Schulstellen entlassen. Freitag, den 16. wurde gewissermaßen das 
Seminar revidiert. Dinter war im ganzen mit den Leistungen 
zufrieden und schied auch für dieses Jahr vom Seminar unter 
den besten Hoffnungen für die Zukunft. Zu uns Lehrern sprach 
er: „Ihr müßt nur nicht verzagen."

August (1830).
Am 2. war eine Prüfung der Rezipienden angeordnet. 

Es meldeten sich etliche zwanzig, wir brauchten aber nur 8 
etatsmäßige Zöglinge, folglich war die Auswahl ziemlich 
leicht. Es wurden ausgenommen: Korioth, Stenig, Hohmann, 
Wenczkowski, Fuhlmann, Schabram, (Pikolin aus Memel), W. 
Ciecierski und auf eigene Kosten Scharowski und Bielau. Weng 
aus Heilsberg und Weckerle aus Königsberg erhielten das Ver
sprechen, zu Neujahr ausgenommen zu werden.

Um das Seminar seiner Vollkommenheit näher zu bringen, 
wurden dieses Jahr mehrere Subjekte, die sich zu schwach entwickelten, 
aus demselben entlassen und ihnen dabei überlassen, ob sie sich 
außer den:Seminar weiter fortbilden und dann zurNichtseminaristen- 
Prüfung kommen wollen. Da es an Schullehrern sehr mangelt, 
so haben sie schon jetzt Unterkommen als vorläufige Verwalter von 
Schulstellen gesunden. Auf diese Art wurde das Seminar wieder 
etwas gereinigt. — Unter diese Entlassenen gehören Hill, Krause, 
Scheffler, Kerwien (Pole), Weichert (Sohn des Schulmeisters in 
Freudenberg), F. Schönsee (Sohn des Schulmeisters in Läutern), 
A. Schönsee (Sohn des Schulmeisters in Reimerswalde'), Allsten 
(Sohn des Schulmeisters in Reichenberg), — also vier Schulmeister
söhne! Leider sind gerade diese am wenigsten vorgebildet; warum? 
Weil ihre Väter selbst zu wenig gebildet sind. — Bei dem jetzigen 
dreijährigen Kursus muß der junge Mensch, wenn ein tüchtiger 
Lehrer aus ihm werden soll, schon gut vorgebildet sein; allein daran 
fehlt es noch zu häufig, daher hat das Seminar noch immer zu 
stümpern.

Da die Verlegung des Seminars in ein geräumigeres 
Lokal, nach dem aufgehobenen Kloster Springborn, beabsichtigt 
wird, so erhielt ich ein Kommissorium, dahin zu reisen und mit 
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dem Landbaumeister Jester in Heilsberg darüber zu konferieren.*) 
Ich nahm den Seminarlehrer Saage mit und reisete am 6. August 
mit dem Regens Scheill und Neopresbyter Kleiböcker^) nach Heils
berg, wo wir alle vier beim H. Direktor Olszewski^) einkehrten. 
Es war diesen Abend ein sehr heftiges Gewitter. Am folgenden 
Tage begaben wir uns in Begleitung unsers Wirts zum Landbau
meister, verabredeten die Zeit des Zusammenkommens in Spring- 
born und fuhren Nachmittag nach Bischofstein, wo Kleiböcker am 
folgenden Tage seine Primiz halten sollte. Diese Feierlichkeit 
wurde denn auch vollzogen und beim Propst Basener*) der übrige 
Tag vergnügt zugebracht. — Am folgenden Tage (Montag, den 9.) 
fuhren wir, begleitet von Basener und dem Pfarrer Krause in 
Kiwitten/) nach Springborn, wo wir schon den Landbaumeister 
Jester, den Direktor Olszewski, den Präfekt Dost aus Rößel und 
den Pfarrer Skirde aus Roggenhausen^) fanden. — Nun wurde 
die Besichtigung des Lokals vorgenommen, und es fand sich, daß, 
wenn das Seminar aufs beste eingerichtet werden sollte, kaum 
Raum genug vorhanden sei. Die Kosten der Einrichtung werden 
etwas hoch zu stehen kommen, weil die Gebäude außerordentlich 
verfallen sind. Nach der Äußerung des Landbaumeisters müssen 
sämtliche Dächer abgeworfen und neue aufgesetzt werden, selbst 
auf die Kirche. — Nach vorgenommener Besichtigung fuhren wir

i) vgl. dazu Boenigk, Kloster Springborn. E- Z- XX, 304: Schandau S. 40. 
Das Ministerium hatte die Verlegung des Seminars nach Springborn bereits 
durch einen Erlaß an das Provmzial-Schulkollegium vom 10. Juli 1830 verfügt

«) Anton Kleiboecker, 1803 geb., 1830 geweiht und Kaplan in Bischofstein, 
wurde 1839 Pfarrer von Barendt und Kommendarius von Neukirch, 1851 Pfarrer 
von Marienau, wo er 1866 starb. E Presb.

b) Adolf Olszewski, 1782 in Marienwerder geboren, 1798 Student der 
Rechte in Königsberg, 1805 Landvogteigerichtsrat in Heilsberg, 1812 daselbst 
Direktor, 1840 Geh. Justizrat, 1849 pensioniert, trat 1852 zur kath. Kirche über 
und starb 1853. vgl. meine Biographie im Erml. Hauskalender 1925, S. 52 ff.

Anton Basner, 1790 in Guttstadt geb., 1816 ordiniert und Kaplan in 
Reimerswalde, 1818 Hofkaplan bei Fürstbüchof Joses von Hohenzollern („mein 
gutmütiger Basener" Hipler, a. a. O. S. 299,) erhielt 1824 die Psarrei Bischofstein, 
blieb jedoch noch Hofkaplan bis 1828 und starb 1832. E. Pr.

Lorenz Kraule, 1772 zu Lichtwalde geb., 1802 ordiniert und Kaplan in 
Rautenberg, 1807 Vikar; 1820 Pfarrer von Kiwitlen, ging 1852 als Aggregat 
nach Krossen, wo er 1854 starb. E. Pr.

Valentin Szkyrde, geb. 1781 in Bischofstein, 1804 geweiht und Kaplan 
in Roggenhaufen, 1808 Vikar in Heilsberg, 1831 Pfarrer in Roggenhausen. 
1-1845. E.Pr.
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nach Roggenhausen zu Mittag; es war aber 3 Uhr geworden. 
Auf die Nacht fuhren wir wieder nach Heilsberg.

Am folgenden Tage (Laurentius) waren wir in Kiwitten, 
wo der Pfarrer seinen Namenstag feierte. Den folgenden Tag 
fuhren wir über Guttstadt und Wormditt bis Wusen auf die Nacht 
und den Tag darauf nach Braunsberg zurück.

In der folgenden Woche fuhr ich nebst mehrern andern meiner 
Jugendfreunde nach Schlodien, von wo wir spät in der Nacht 
unter heftigem Gewitter zurückkehrten und am folgenden Tage eine 
Fahrt nach der Nehrung machten, wo wir durch 14 Tage das 
Seebad genossen. Da das Wetter während dieser Zeit sehr rauh 
war, so hatten wir nicht viel Vergnügen dabei, und ich hatte mir 
in den letzten Tagen auf der Überfahrt von Frauenburg nach der 
Nehrung zurück eine ziemlich starke Erkältung zugezogen, weshalb 
ich das Baden unterlassen mußte. Professor Busses war während 
der Zeit in Bansen bei Rößel gewesen und hatte daselbst Dampf
bäder genommen;?) er wußte dieselben nicht genug zu rühmen. 
Sie mögen aber auch wirklich sehr heilsam sein. Vieleicht reise ich 
künftiges Jahr auch dahin. Besser noch, wenn hier in Braunsberg 
ein solches sogenanntes russisches Bad eingerichtet würde!

September (1830).

In den ersten Tagen dieses Monats kam ich von der 
Nehrung zurück. Im Garten waren die Kirschen geerntet, 
und für 10—12 Rt. waren verkauft worden; die Äpfel- und 
Birnbäume standen mit Früchten ziemlich beladen in ihrer 
Pracht, die Pflaumenbäume waren auch stark besetzt, und die Früchte 
begannen braun zu werden. Im Hause war noch manches zu ar
beiten; die Handwerker wurden herbeigeholt, damit die Reparatur
bauten ausgeführt würden. Es wurden neue Fenster im Schlaf
saal gemacht, das Tor beinahe neu gebaut, die Abtritte gereinigt 
und vergrößert und die Dächer verdichtet. Da die Gebäude aber

Joh. Busse, 1788 in Lutten (Oldenburg) geboren, studierte in Münster, 
wurde 1814 ordiniert, gehörte zu den ersten Professoren, die 1817 an das neu
begründete Lyceum Hosianum berufen wurden. Er lehrte Kirchengeschichte und 
Kirchenrecht. Trotz seiner Bansener Kur erkrankte er 1832 schwer und starb 
am 5. 1. 1835. Bender, S. 160 s.

2) vgl. Mankowski, Adlig Bansen in Uns. erml. Heimat 1926, Nr. 6, wo 
Bansen wohl als Luftkurort, aber nicht als russisches Dampfbad erwähnt wird. 
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schon sehr alt sind, so wollen die Reparaturen nicht viel verschlagen; 
es fehlt überall, und wenn es gerührt wird, so fällt das andere nach.

Mit dem 21. begannen wieder unsere Lehrstunden. Die 
Seminaristen, auch neuaufgenommenen, hatten sich ziemlich pünkt
lich eingestellt. Die Zahl sämtlicher Schulamtspröparanden beträgt 
etwa 45, worunter 17 Stipendiaten der Kgl. Regierung und nur 
ein paar auf eigene Kosten sich befinden.

Oktober (1830).
Das Kgl. Ministerium hat zur Beförderung der Obst

baumzucht aus der Kgl. Landesbaumschule in Potsdam einige 
hundert veredelte Obstbäume gekauft und davon für unsere Pro
vinz 600 geschenkt. Die Hälfte davon soll bei uns abgeladen 
und nach der Bestimmung der K. Regierung an Seminarien, 
Geistliche und Schullehrer verteilt werden. Die Transportkosten 
sollen die Beteiligten tragen. — Unser Schullehrer-Seminar hat 
sich für seinen Garten eine Anzahl von 60 Stück erbeten, und — 
sie sind ihm bewilligt worden. Ein Glück ist es, daß ich die Be
hörde vor zwei Jahren dahin bewog, dem Seminar wenigstens 
einen Teil des ihm zugehörigen Gartens zur eigenen Benutzung 
zu überweisen! Wäre der ganze Garten, wie früher an Burgund, 
gegen gewisse Leistungen an den Ökonom Glaß verpachtet gewesen, 
so hätte das Seminar von diesem Geschenk des K. Ministeriums 
nicht einmal Gebrauch machen können. — Vielleicht gelingt es 
mir noch, den ganzen Garten zur Benutzung des Seminars zu 
erhalten. Seit zwei Jahren habe ich ein Opfer gebracht und jähr
lich an Glaß 20 Nt. für den ihm zugewiesenen Gartenteil gezahlt, 
damit nur das Seminar über den ganzen Garten freie Disposition 
hatte.

Damit für die Verpflanzung der Potsdamer Obstbäume alles 
vorbereitet sei, wenn selbige im künftigen Monate hier ankommen, 
habe ich größtenteils durch Seminaristen die nötigen Gruben 
machen lassen. Bei dieser Arbeit ergab sichs, daß der Boden des 
Gartens äußerst schlecht und an den meisten Stellen mit strengem 
Lehm und Ziegelstücken aufgefüllt ist. An manchen Stellen liegt 
förmliches Fundament von Gebäuden, an andern wieder eine Lage 
von Steinen gleich einem Steinpflaster (z. B. auf dem hintersten 
mit Birnstämmen bepflanzten ehemaligen Spargelstücke). Es 
wurden mehrere Karren voll Steine aus den wenigen daselbst ge
machten Gruben herausgearbeitet und nach Hause gefahren. Das 
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Steinlager liegt in einer Tiefe von etwa 2 Fuß?) — Die Ziegel
stücke mögen sich wohl noch vom Baue des Stifts herschreiben. 
Wahrscheinlich hat man hier die Ziegel gestrichen und gebrannt 
und die dadurch entstandenen Vertiefungen bei Anlage des Gartens 
uuter dem Amtmann Hardt^) mit allem, was man in der Nähe 
hatte, ausgefüllt. — Das dritte oder hinterste Spargelbeet wurde 
durch Seminaristen 3 Fuß tief ausgegraben, dann mit Kraut und 
schon verfaultem Kraut (Düngererde) ausgefüllt. Die ausgegrabene 
Erde war größtenteils schwerer Lehm, zum Teil auch Bauschutt. 
Die in Gruben vorher gepflanzten Spargel waren, da sie zu tief 
lagen, ausgefault oder doch dem Untergänge nahe. Künftiges 
Frühjahr will ich dieses Beet mit jungen Spargeln bepflanzen, 
und zwar nur eine Reihe längs demselben; das soll ja sehr vor
teilhaft sein! ----------------

Hier bricht Wittkowskis Handschrift ab. Wir sehen ihn mit 
wahrer Passion in seinem geliebten Seminargarten schaffen, be
obachten ihn in regster Arbeit um den inneren und äußeren Aus
bau der ihm anvertrauten Anstalt, so daß es uns wundernimmt, 
wenn er schon i. I. 1833 als Propst nach Heiligelinde übersiedelt. 
Hat ihn die idyllische Ruhe dieses malerischen Fleckens angelockt, 
die reichere Pfründe? Wohl mögen diese Gründe bei seiner Be
werbung mitgesprochen haben, das Hauptmotiv dürfte aber in einem 
Schreiben des Bischofs Joseph von Hohenzollern an ihn (Oliva, 
1. 10. 1832) zu suchen sein. Dieser gibt darin zunächst seiner Zu
friedenheit Ausdruck, daß auf gründ des ihm übersandten Prüfungs
berichtes „mit wenigen Ausnahmen die geprüften Schulamts- 
Kandidaten im allgemeinen genügende Religionskenntnisse an den 
Tag gelegt haben."?) Dann aber fährt er fort: „Befremdet und

y Woher diese Fundamente und Steinlager stammen, vermag ich nicht fest
zustellen. Jedenfalls scheint es sich nicht um Überreste der Befestigungsanlagen 
Braunsbergs aus der Zeit der schwedischen Besatzung (1626—35) gehandelt zu 
haben, da diese nach dem Stertzelschen Stadtplan eine andere Lage hatten, vgl. 
Lutterberg, a. a. O- S. 640 s., den Stertzelschen Plan bei Bötticher, Die Bau- und 
Kunstdenkmäler des Ermlandes. Königsberg 1894. bei S. 38.

2> Über den Braunsberger Amtmann Johann Hart, der seit 1773 Pächter 
des ehemaligen Jesuitenvorwerks Sankau i st, vgl. Fleischer, Erbverpachlung von 
Sankau 1780. E Z. XXI, 135 ff.

2) Als bischöfl. Kommissar fungierte bei den Prüfungen am Seminar von 
1824—45 Erzvriester Andreas Schröter (Schandau S. 70). 1774 in Bischosstein 
geboren, 1798 geweiht, war Schröter von 18v4—14 als Vikar und Kaplan in 
seiner Vaterstadt tätig, wurde 1814 Pfarrer von Nosberg, 1824 von Bischofstein 
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zugleich betrübt hat es mich jedoch, aus diesem Berichte entnehmen 
zu müssen, daß die Seminaristen eine der hauptsächlichsten Grund
lehren unseres Glaubens — die Unfehlbarkeit der kath. Kirche 
nämlich — nicht vollständig zu begründen, sondern nur einen 
höchst mangelhaften Beweis dafür anzuführen wußten. Ew. HEW. 
werden gewiß mit mir darin einverstanden sein, daß, da der Jugend
lehrer dazu berufen ist, die ihm anvertrauten Kleinen in der 
Schule vorzüglich in den Lehren der Religion fest zu begründen 
und sie gegen jeden desfalsigen Zweifel, zu welchen ihnen in Zu
kunft etwa die Verhältnisse der Zeit und der Umgebung Veran
lassung geben könnten, sicher zu stellen, derselbe unbezweifelt selbst 
eine gründliche über allen Zweifel erhabene Kenntnis der Lehren 
seines Glaubens besitzen und vor allem in denjenigen Lehren un
erschütterlich befestigt sein müsse, welche von unsern Glaubensgegnern 
die heftigsten Angriffe zu bestehen haben. Unter diesen nimmt 
Wohl die Lehre von der Unfehlbarkeit unserer Kirche den ersten 
Platz ein, indem auf ihr das ganze System der kath. Glaubens
lehre beruht. Ich kann deshalb nicht umhin, diesen Punkt ganz 
vorzüglich Ew. HEW. zur Berücksichtigung zu empfehlen. Ich 
ersuche Sie, diese Lehre und demnächst auch die übrigen Unter
scheidungslehren unserer Kirche mit aller Vollständigkeit und 
Gründlichkeit den Seminaristen vorzutragen und diesen ganz vor
züglich das Studium derselben zu empfehlen. Überhaupt wollen 
Sie nicht unterlassen, in den Zöglingen Ihrer Anstalt die Über
zeugung zu gründen, daß von allen Gegenständen des Schulunter
richts die Religion der erste und wichtigste sei, und daß also die 
Präparanden des Schulamtes während der Vorbereitungszeit ganz 
vorzüglich dem Studium dieses Gegenstandes obliegen müssen."*)

und 1824 Erzpriester von Braunsberg. Regens Scheill urteilt im Sommer 1824 
in einem Schreiben an den Fürstbischof Josef über ihn: „An dem edlen Erz
priester Schröler habe ich ganz meinen Mann und einen teuren Freund gefunden. 
Mit aller Wärme eines wahrhaft apostolischen Secleneisers hat derselbe gestern 
zum erstenmal an seine Gemeinde von heiliger Stätte gesprochen." Hipler, a. a. O. 
S- 248. Gegen Schröter wende bald danach ein Kriminalprozeß wegen Beleidigung 
der evg Religion, Proselytenmacherei u. ähnl. eröffnet, in dem er erstinstanzlich 
durch das Königsberger Oberlandesgericht am 5. Mai 1826 zu 8 Wochen Gefängnis 
verurteilt, in der Berufung aber vom ostpreuß. Tribunal am 19. Mai 1827 voll
ständig freigesprochen wurde. Hipler, S- 331 Anm. 1833 wurde Schröter Dom
herr in Frauenburg, wo er 1862 starb. E. Pr.

Hipler, a. a. O. S. 459 ff. Hipler erwähnt in der Anmerkung fünf weitere 
Briefe «von 1828—32) des Bischofs an Wltlkowski „ähnlichen Inhaltes, aber 
mehr amtlicher Natur; keiner davon ist eigenhändig." Diese Angaben sprechen
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Dieses ernste, zurechtweisende Schreiben bekundete klar und 
deutlich, daß der Bischof sich in seinen Hoffnungen auf Wittkows- 
kis Amtsführung enttäuscht sah, daß er mit dessen Religions
unterricht und religiöser Erziehung keineswegs zufrieden war. 
Direktor Wittkowski mußte aus dem Briefe herauslesen, daß ihm 
das Vertrauen seines Bischofs fehlte und daß er dessen Intentionen 
entspreche, wenn er einem andern auf seinem verantwortlichen 
Posten Platz machet) da er sich offenbar von den damals noch 
ziemlich weit verbreiteten rationalistischen Auffassungen der Theo
logie nicht so leicht freimachen konnte. Er benutzte daher gern die 
durch den Tod des Propstes Samulowicz?) von Heiligelinde ent
standene Vakanz, um sich um diese Stelle zu bemühen, die er noch 
im selben Jahre antreten konnte, und auf der er bis an sein 
Lebensende (10. Mai 1849) mit solcher Aktivität wirkte, daß sein 
Andenken als das eines besonderen Wohltäters von Heiligelinde 
gesichert blieb?) Sein Braunsberger Amtsnachfolger aber wurde 
der dortige Kaplan Anton Arendt, der durch seine Verdienste 
um das städtische Pfarrschulwesen, durch seine soziale Fürsorge 
und sein furchtloses Auftreten in der Cholerazeit (1831) sich die 
besondere Zuneigung seines Bischofs erworben hatte?) Dieser

dafür, daß sich von Anfang an kein besonders herzliches und vertrauensvolles Ver
hältnis zwischen dem Bischof und Direktor Wittkowski entwickelt bat; der Bischof 
pflegte die ihm näher Stehenden durch eigenhändige, gemütvolle Schreiben auszu- 
zeichnen.

*) Nach Boenigk a. a. O. S. 304 nahm Wittkowski anläßlich des Projektes 
der Seminarverlegnng nach Springborn mit der Bisch. Behörde Fühlung „wegen 
der Anstellung eines besonderen geistlichen Religionslehrers außer dem 
Direktor." Wir ersehen daraus, wie Wittkowski in diesem Stadium der Ent
wicklung selbst das Direktorat behalten, auf den Religionsunterricht aber verzichten 
wollte zugunsten eines Geistlichen, der dem Bischof genehmer wäre.

2) Josef Samulowicz geb. 1786 zu Heilsberg (?), 1811 geweiht, 1812—14 
Kaplan und seither Propst von Heiligelinde, f 5. Febr. 1833. E. Pr.

s) E. Z. HI, 516 f. Als Propst von Heiligelinde unterzeichnete Wittkowski 
die Dankadresse an seinen ehemaligen Gymnasiallehrer und -Direktor Schmülling 
vom Januar 1840. Hipler, Schmülling, S. 450. Wittkowskis Namen finden wir 
ebenso wie den semes Predigers Val. Gotzhein versehentlich unter Mehlauten 
aufgeführt.

Schon in dem ersten Briefe des Bischofs an Arendt (Oliva, 21.10.1831) 
nennt er ihn: „mein lieber A., mein bester A." und bezeugt ihm „gern und freudig 
seine volle Zufriedenheit mit seiner seeleneifrigen Tätigkeit." a. a. O. S. 456 ff. 
In einem späteren Schreiben an Arendt (11. 4. 1833) nimmt der Bischof „keinen 
Anstand, Ihnen unumwunden zu eröffnen, daß ich dre Leitung dieses für Ermlands 
religiöses und geistiges Wohl so überaus wichtigen Instituts (des Seminars) Ihren
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Personenwechsel in der Leitung des Braunsberger Lehrerseminars 
sollte nach dem Willen des ermländischen Oberhirten zugleich einen 
Systemwechsel bedeuten, indem au dieser überaus wichtigen Bildungs
stätte fortan der Geist unbedingter Gläubigkeit und frommer Kirch- 
lichkeit in Unterricht und Erziehung seinen Einzug halten solltet)

Händen mit voller und freudiger Genugtuung anvertraut sehe!" a. a. O. S. 468, 
ähnlich in dem Schreiben des Bischofs an den neuernannten Direktor Arendt vom 
14. 10. 1863, a. a. O. S. 483. Darin heißt es sehr bedeutsam: „Unter Ihrer 
Leitung werden Jugendbildner aus diesem Institute hervorgehen, die ihren großen 
Beruf als einen Auftrag Gottes und sich selbst als Organe betrachten werden, 
mittels deren der Vater im Himmel die Kleinen zu ihrer himmlischen Bestimmung 
emporzieht! — Vielen sonst guten Lehrern im Ermlande fehlt es leider an tief 
begründeter Religiosität und kirchlichem Sinn. — Damit wird und muß es bester 
werden." Anton Arendt, am 18. 5. 1804 in Wormditt geboren, absolvierte das 
Braunsberger Gymnasium 1826 und wurde nach seiner Ordination i. I. 1830 
Vikar und 1831 Kaplan in Braunsberg. Von 18:63-68 leitete er das Brauns
berger Lehrerleminar und lebte bis zu seinem Tode am 21. April 1886 in Brauns
berg als Privatmann. E- Pr. Schandau, S. 71. Seine eigenartige Persönlichkeit 
verdiente auch einmal eine eingehendere biographische Darstellung.

*) So spricht Bischof Josef dem Direktor Arendt am 24. April 1834 zu 
seinen neuen religiösen Maßnahmen seine Zustimmung aus: „Alle von Ihnen im 
Seminar getrostem n Einrichtungen inbetreff des Religionsunterrichts, des Küchen
dienstes . lasten bei vorausgesetztem Fleiße der Zöglinge die herrlichsten Resultate 
für das Elementarschulwesen unseres Ermlandes erwarten!" a. a. O. S. 490.
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Eine Stsmmreihe der ermlLndischen 
Tamilie Harwardt.

Von Regierungsrat Dr. Erich Hippler.

Der Familienname Harwardt ist aus dem altdeutschen Vor
namen Hariward entstanden. Er enthält die Wortstämme harjas, 
althochdeutsch hari, heri, mittelhochdeutsch her (- Heer), und wardus, 
alt- und mittelhochdeutsch wart (- Hüter, Wart), und bedeutet dem
nach „der Heerwart" Die Formen Harbert, Harbart, Herbert, 
Herbart lassen sich allerdings auf den Vornamen Hariberaht, ent
haltend die Wurzeln harjas und berhtas (- glänzend), zurückführen, 
würden also „im Heere glänzend" bedeuten?) Da jedoch beide 
Formen zwar gleich früh, die erste jedoch weitaus am häufigsten 
Vorkommen, kann angenommen werden, daß der Familienname 
von dem erstgenannten Vornamen abgeleitet ist.

Die heute fast ausschließlich in der Familie gebräuchliche 
Schreibform Harwardt findet sich schon bei dem Stammvater der 
Bludauer Harwardts, Ambrosius, im Jahre 1577. Daneben er
scheinen im Lauf der Jahrhunderte aber noch eine große Anzahl 
anderer Schreibweisen: Harwart, Harwartt, Harvart, Haruart und 
Haruartt; Harwert und Harwerrt; Harwadt, Haruat, Harvat, Har- 
vatt, Havart und, ganz nachlässig ausgesprochen, Havat. Endlich 
Herbert, Herbertt, Herbart, Herbarth und Harbarth. Wenn man 
bedenkt, daß das Schreiben in früheren Jahrhunderten auf dem 
Lande fast ausschließlich eine Kunst der Pfarrherren und Lehrer 
war, und daß diese die Familiennamen oft nach dem Klang fest
gehalten haben werden, so wird man die Zahl dieser Varianten 
nicht weiter verwunderlich finden.

Als Hauptverbreitungsgebiet des Namens dürften in der 
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts die Kammerämter Frauenburg 
und Braunsberg anzusprechen sein. So werden in Betkendorf

Heintze-Cascorbi, Die deutschen Familiennamen geschichtlich, geographisch, 
sprachlich, 6. Auslage 1925.
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1583 ein Petrus Herbart, 1588 ein Bauer Mattheus Herwart er
wähnt. Im Jahre 1590 bezahlt Martinus Herbart von Betkendorf, 
ein Sohn des Vorgenannten, 7'/z Mark für die Erlaubnis, aus 
dem Kammeramt Frauenburg in ein anderes Amt zu ziehen. In 
Frauenburg taucht ein Friedrich Herwart im Jahre 1572 auf, 
woselbst 1575 auch ein Peter Herwart erwähnt wird.

Bereits 1567 tritt ein Mattheus Harwardt in Braunsberg 
auf, ebendort 1594 ein Thomas und 1596 ein Johannes Harwardt. 
Im Jahre 1600 heiratet ein Georgius H. nach Zagern ein.

Im Kirchspiel Bludau erscheinen die Harwardts erstmalig 
im Jahre 1577, in dem ein Ambrosius Harwardt mit einer Ursula 
aus Neukirch in Bludau getraut wird. Die Familie dieses Har
wardt hat sich in den folgenden Jahrhunderten in den Kirchspielen 
Bludau und Groß-Rautenberg und auch in anderen Teilen des 
Ermlands ausgebreitet und blüht auch heute noch in vielen Zweigen.

Die Herkunft des Ambrosius Harwardt hat sich urkundlich 
bisher nicht nachweisen lassen. Ein Andreas Harwert in Loberg 
bei Mühlhausen im Kreis Pr. Holland, etwa 4 km von Bludau 
entfernt, tritt als Trauzeuge bei ihm auf. Es dürfte sein Bruder 
sein, der sich aus irgend einem Grunde außerhalb der sonst so fest 
geschlossenen Grenzen des Ermlandcs niedergelassen hat. Daß die 
Harwardts von dort kommen, ist unwahrscheinlich. Eher dürften 
sie in einem Bludau benachbarten ermländischen Kirchspiel ihren 
Ursprung haben. Am 7. 2. 1580 heiratet nämlich eine Anna, 
Tochter des Thomas Harwert aus Krebsdorf (dem jetzigen Kreuz
dorf), den Schulzen Valentinus Lütke in Bludau, bei deren erstem 
Kinde Ursula, die Ehefrau des Ambrosius Harwardt, Taufpatin 
ist. Es besteht daher die Möglichkeit, daß Ambrosius aus Kreuz
dorf stammt, wo im Jahre 1580 außer Thomas noch ein Hilger 
Harwert genannt wird.

Im folgenden ist versucht worden, eine von Ambrosius Har
wardt in Bludau ausgehende Stammreihe^) aufzustellen; und zwar

i) Eine „Nachfabren- oder Enkeltafel" stellt die gesamte Nachkommenschaft 
einer Person in männlicher und weiblicher Linie dar; eine „Stammtafel" bringt 
die gesamte Nachkommenschaft einer Person im Manncsstamm. Die „Stamm
liste" gibt den Inhalt einer Stammtafel als fortlaufenden Text mit Bezifferung 
wieder; eine „Stammreihe" ist ein Auszug aus der Stammtafel oder Stammliste 
und stellt nur eine Folge von Slammträgern dar (E- Devrient, Familienforschung 
2. Auflage S- 91). Die Bezeichnung der letztgenannten Zusammenstellung mit 
„Stammbaum" ist genealogisch unrichtig.
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ist die Linie Bludau—Vierzighuben—Niederwald—Sadlucken— 
Groß-Rautenberg verfolgt worden. Wenn diese Slammreihe auch 
noch in vielen Punkten zu vervollständigen sein wird, so dürfte 
sie vielleicht doch dazu beitragen, den einen oder andern Leser zur 
Beschäftigung mit der Geschichte der eigenen Familie anzuregen 
und die Ergebnisse seiner Forschungen hier ebenfalls niederzulegen. 
Die ermländischen Familienforscher werden jede Veröffentlichung 
dieser Art, auch wenn sie nur einen kleinen Auszug aus einer 
Stammtafel bringt, freudig begrüßen.

l.
Ambrosius Harwardt in Bludau, ff Bludau nach 1612, oo 

am Sonntag vor dem Fest des heiligen Jacobus im Jahre 1577 
in Bludau die Ursula (Albrecht?) aus Neukirch, ff Bludau nach 
22. 9. 1613.

II.
Kinder von Ambrosius und Ursula Harwardt (l), * in Bludau:
1. Bartholomeus, - 16. 8. 1579, lebt Bludau 24. 8. 1608.
2. Regina, *1580/84, ff nach 1l.7.1625; os Bludau 16.11.1604 

Urbanus Albrecht, Schulz in Bludau, * Bludau, — 10. 5. 1568, 
ff Bludau nach 4. 9. 1633, Sohn des Schulzen Matthaeus Albrecht 
in Bludau und seiner Ehefrau Lucia.

3. Gregorius (Bauer?) in Vierzighuben, — 12. 3. 1585, 
ff Vierzighuben nach 8. 9. 1655; OO 1. Bludau 2. 2. 1615 Anna, 
Witwe des (Bauern?) Casparus Lidigk in Vierzighuben, * Vierzig
huben, — 10. 12. 1570, ff Vierzighuben zwischen 12. 3. 1625 und 
10. 8.1633, Tochter des (Bauern?) Ambrosius Elert in Vierzighuben 
und seiner Ehefrau Clara geborene Boltz; oo 2. vor 10.8. 1633 
Anna, ff nach 8. 9. 1655.

4. Matthaeus, (Bauer?), Kirchenvater in Bludau, — 8.9.1587, 
ff Bludau nach 25. 11. 1640; so Bludau 21. 10. 1618 Elizabeth, 
Witwe des (Bauern?) Petrus Löckerat in Bludau, * Packhausen, 
ff Bludau 1672, Tochter des Georgius Rochel in Packhausen und 
seiner Ehefrau Prisca.

5. Benedictus, (Bauer?) in Bludau, — 22. 3. 1590, ff Bludau 
nach 18. 4. 1627; oo Bludau 13. 11. 1622 Juliana Haß, * Bludau, 
— 12. 2. 1598, ff nach 7. 6. 1626, Tochter des (Bauern?) Matthias 
Haß in Bludau und seiner Ehefrau Gertrudis geborenen Werner.

6. Jacobus, — 22. 3. 1590.
7. Anna, - 8. 12. 1596, ff nach 7. 6. 1626; oo Bludau 

15. 6. 1620 Ambrosius Reimer, Bauer in Bludau, * Bludau, 
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— 9. 4. 1589, -f nach 7. 6. 1626, Sohn des Bauern Georgius 
Reimer in Bludau und seiner Ehefrau Walteburga geborenen 
Löckrath.

8. Martinus, (Bauer?) in Bludau, — 30.10. 1599, -f Bludau 
1678; so 1. Bludau 22. 2. 1632 Regina, -f zwischen 27. 2. und 
13.11.1637; OO 2. Bludau 13.11.1637 Anna Rochel, * Packhausen, 
f 1669, Tochter des Georgius Rochel in Packhausen und seiner 
Ehefrau Prisca.

9. Urbanus, Pächter des Kirchenlandes und Schneider in 
Bludau, - 6. 6. 1602, -f Bludau 1677; oo Bludau 1633 Magda- 
lena Rochel, * Packhausen, f Bludau 1677, Tochter des Georgius 
Rochel in Packhausen und seiner Ehefrau Prisca.

III.

Kinder von Urbanus und Magdalena Harwardt (II 9), geboren 
in Bludau:

1. Valentinus, Kirchenvater in Bludau, * 1634, -f Bludau 
1691; so etwa 1671 Elizabeth, f nach 16. 7. 1630.

2. Elizabeth, - 8. 10. 1635, lebt Bludau 14. 3. 1669.
3. Gertrudis, - 9. 12. 1636, lebt Bludau 24. 5. 1658.
4. Catharina, — 21. oder 27. 4. 1639, lebt Bludau 1.5.1669.
5. Jacobus, - 6. 7. 1641.
6. Peter, Einwohner in Bludau, * 1642, -f Bludau zwischen 

1. 1. und 14. 6. 1716; c« etwa 1677 Gertrudis, s Bludau 1720.
7. Kind, - 9. 10. 1646.
8. Anna, - 1. 1.1649, lebt Bludau 18. 2. 1674.
9. Magdalena, — 9. 7.1651, s Klein-Rautenberg ;

c>O Bludau 18. 11. 1679 Joannes Wobb, Bauer in Klein-Rauten
berg, * Klein-Rautenberg, — 9. 6. 1647, -f Klein-Rautenberg 
Sohn des (Bauern?) Simon Wobb in Klein-Rautenberg.

IV.

Kinder von Valentinus und Elisabeth, (III 1), * in Bludau:
1. Michael, Eigenkäthner in Kurau, — 16. 8. 1672, f Kurau 

25. 12. 1755; cx> Bludau 26. 2. 1713 Dorothea, s Kurau
2. Simon, - 6. 10. 1673.
3. Georgius, Eigenkätner in Bludau, — 2.4.1675, -f Bludau, 

l I 7. 12. 1740; 1. Bludau Anna Eicholtz, * Bludau,
- 6. 1. 1675, -f Bludau, m 2. 9. 1727, Tochter des Nicolaus 
Eicholtz in Bludau und seiner Ehefrau Regina; cx> 2. Bludau 
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13. 6.1729 Elisabetha Höll, * Bludau, - 22.10. 1705, f Bludau 
15. 8. 1774, Tochter des Bauern Joannes Höll in Bludau und 
seiner Ehefrau Anna geborenen Eicholtz.

4. Petrus, Einwohner in Frauenburg, — 30. 1. 1677, 
s Frauenburg 21. 12. 1728; oo Bludau 16. 10.1707 Anna Hintz, 
* Alt-Münsterberg, — 22. 1. 1685, Tochter des Bauern Simon 
Hintz in Alt-Münsterberg und seiner Ehefrau Anna.

5. Anna, - 28. 7. 1678.
6. Gregorius, — 7. 4. 1680.
7. Catharina, - 5.3. 1682, lebt Bludau 19. 3. 1704.
8. Jacobus, Eigenkätner in Bludau, Hofmann in Rückenau, 

- 8. 7. 1684, -f nach 15. 3. 1737; OO 1. Bludau 19. 11. 1713 
Dorothea Rautenberg, * Bludau, — 30. 1. 1689, s vor 15. 3. 1737, 
Tochter des Eigenkätners Jacob Rautenberg in Bludau und seiner 
Ehefrau Barbara geborenen Badzung. 2. vor 15. 3. 1737 Gestina.

9. Valentinus, — 6. 2. 1689.
10. Elizabetha, - 6. 2. 1689.
11. Joannes, Bauer in Bludau, — 16. 7. 1690, 1° Bludau, 

IH 28. 8.1761, Oo Bludau 3.11.1720 Gertrudis Höll, * Bludau, 
— 23.1.1703, -f Bludau 2. 9. 1781, Tochter des Bauern Joannes 
Höll in Bludau und seiner Ehefrau Anna geborenen Eicholtz.

V.

Kinder von Georgius und Anna (VI 3.1.), geboren in Bludau:
1. Laurentius, Einwohner in Frauenburg, — 29. 7. 1699, 

f Frauenburg 6. 7. 1737; cx> Frauenburg 15. 10. 1735 Catherina 
Kuntz, * Frauenburg, — 18. 8.1711, Tochter des Bürgers Joannes 
Kuntz in Frauenburg und seiner Ehefrau Elisabeth in Frauenburg.

2. Georgius, — 4. 4. 1702.
3. Anna, - 12. 6.1704, -f . ., cx> Bludau 25. 11 1728 

Michael Mager, * Heinrichsdorf, — 5. 9. 1694, f , Sohn des 
Eigenkätners Bartholomaeus Mager in Heinrichsdorf und seiner 
Ehefrau Elizabetha geborenen Badzunk.

4. Petrus, - 30. 1. 1709.
5. Dorothea, - 30. 1. 1709, -f vor 6. 2. 1721.
6. Catharina, - 18. 5. 1710, -f Bludau, H! 29. 12. 1723.
7. Ursula, - 6. 4.1713.
8. Joannes, Einwohner in Rückenau, — 8. 3.1716, -f . . ; 

cx, Ncukirch-Höhe 5. 5.1748 Anna Stangneth, s Rückenau 14.9.1807, 
Tochter des Eigenkätners Petrus Stangneth in Haselau.
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9. Dorothea, — 6. 2. 1721, f Vierzighuben 29. 1. 1788; 
oo Bludau 17. 11.1743 Thomas Fieberg, Eigenkätner in Vierzig
huben, * Vierzighuben, — 20.12.1716, s Vierzighuben 16.11.1785, 
Sohn des Eigenkätners Baltazar Fieberg in Vierzighuben und 
seiner Ehefrau Gertrudis geborenen Fischer.

Kinder von Georgius und Elisabeth (IV, 3, 2) * in Bludau:
10. Jacobus, Eigenkätner in Vierzighuben, — 12. 4. 1730, 

's Vierzighuben 6. 12. 1781; cx> Bludau 17. 8. 1760 Elisabeths, 
Witwe des Eigenkätners Jacobus Thiel in Vierzighuben, * Tolkemit, 
- 13.11. 1727, f Vierzighuben 28. 11. 1785, Tochter des Fischers 
Joannes Truntzman in Tolkemit unv seiner Ehefrau Justina.

11. Gertrudis, - 21.8.1732, f Alt Münsterberg 5.12.1791; 
OO Bludau 1. 9. 1771 Joannes Lang, Schuhmacher in Alt-Münster- 
berg, * in Vierzighuben, — 18. 5. 1712, s Alt Münsterberg 25. 5. 
1791, Sohn des Bauern Georgius Lang in Viezighuben und seiner 
Ehefrau Catharina geborenen Preischoff.

12. Michael, Einwohner in Alt-Münsterberg und Bludau, 
Eigenkätner in Rückenau, — 16. 4. 1735, 's Rückenau 15. 1.1821; 

Bludau 8. 6. 1760 Anna Wonnenberg, * Alt-Münsterberg 
— 11. 7. 1738, Tochter des Bauern Petrus Wonnenberg in Alt- 
Münsterberg und seiner Ehefrau Dorothea geborenen Wichert.

VI.

Kinder von Jacobus und Elisabetha (V, 10), * in Vierzighuben:
1. Gertrudis, - 27. 3. 1763, -f Vierzighuben 11. 11. 1820, 

so Bludau 21.11. 1782 Andreas Fetter, Eigenkätner in Vierzig
huben, * Bludau, — 24. 11. 1754, Vierzighuben 31. 10. 1820, 
Sohn des Hirten Sebastianus Fetter in Bludau und seiner Ehe
frau Catharina geborenen Ehmaus.

2. Franciscus, Einwohner in Niederwald, Eigenkätner in 
Sadlucken - 13. 9. 1765, f Sadlucken 26. 3. 1825; cx, 1. Bludau 
23. 11. 1791 Gertrudis Page, * Niederwald, — 21.5.1769, 's Sad
lucken 24. 10. 1807, Tochter des Unterförsters Rochus Page in 
Niederwald und seiner Ehefrau Catharina geborenen Kühn. oc> 2. 
Bludau 23. 5.1808 Catharina Rehberg, * Bludau, — 31.10.1771, 
1° Sadlucken 26. 11. 1841, Tochter des Bauern Jacobus Rehberg 
in Bludau und seiner Ehefrau Catharina geborenen Rauter.

3. Apolonia, - 31. 1. 1769, -f Heinrichsdorf 16. 4. 1818; 
cx> Bludau 24. 9.1811 Martinus Quant, Eigenkätner in Heinrichs
dorf, * Heinrichsdorf, 28. 10. 1773, f Heinrichsdorf 27. 8.1829, 
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Sohn des Eigenkätners Martinus Quant in Heinrichsdorf und 
seiner Ehefrau Catharina geborenen Preuschoff.

4. Anna, - 19.3.1771, f Hütte 1. 1. 1817; oo Bludau 
1.8.1791 Martinus Kühn, Hirt in Hütte, * Birkau 16.10.1770, 
1° Hütte 7. 9. 1807, Sohn des Hirten Paulus Kühn in Birkau und 
seiner Ehefrau Dorothea geborenen Fahl.

VII.
Kinder von Franciscus und Gertrudis (VI 2,1.), * in Nieder

wald:
1. Anna, - 27. 8. 1792. -f Schafsberg 11. 5. 1819; oo Groß- 

Rautenberg 27. 11. 1815 Josephus Schröter, Eigenkätner in Schafs
berg, * Schafsberg 14. 4. 1782, , Sohn des Einwohners
Jacob Schröter in Schafsberg und seiner Ehefrau Anna.

2. Franciscus, Hufenwirt in Groß-Nautenberg, — 26. 6.1794, 
f Groß-Rautenberg 9. 3. 1855; oo Groß-Nautenberg . Anna 
Hoffmann, * Groß-Rautenberg 8. 10. 1794, -f Groß-Rautenberg 
1.2.1847, Tochter des Bauern Jacobus Hoffmann in Groß-Rauten
berg und seiner Ehefrau Anna geborenen Werner.

3. Andreas, - 28. 11. 1796, f Niederwald 29. 10. 1800.
4. Kind, tot geboren 4. 8. 1802.
Kind von Franciscus und Catharina (VI, 2,2), * in Sadlucken:
5. Elisabetha, — 10. 6. 1809, -f Sadlucken .. . ; cx> Groß- 

Rautenberg 21.11. 1825 Antonius Schwalki, Eigenkätner in Sad
lucken, * Karschau, — 27. 7. 1802, f Sadlucken . , Sohn des 
Eigenkätners Anton Schwalki in Karschau und seiner Ehefrau 
Madalena geborenen Weißfert.

VIII.
Kinder vonFranciscus und Anna VII2), * inGroß-Rautenberg:
1. Catharina, * , s Groß-Rautenberg 23. 6. 1881,

cx) Groß-Nautenberg 8. 1. 1840 Josephus Rauter, Eigenkätner in 
Groß-Rautenberg, * Groß Rautenberg, — 5. 12. 1815, Groß- 
Rautenberg , Sohn des Eigenkätners Peter Rauter in Groß-
Rautenberg und seiner Ehefrau Anna geborenen Kolberg.

2. Elisabeth, * , f Curau , cx> Groß-Nauten
berg 23.11.1841 Franciscus Lang, Eigenkätner in Curau, * Curau, 
— 5. 7. 1820, f , Sohn des Eigenkätners Martinus Lang 
in Curau und seiner Ehefrau Madalena geborenen Laws.

3 Anna, — 25/1.1820, 1° Braunsberg 28.4.1893; oc> Groß- 
Rautenberg 9.1.1849 Joseph Haßeiberg, Zimmergeselle und Bürger 
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in Braunsberg, * Tiedmannsdorf, - 9. 8. 1817, f Braunsberg 
8. 8.1873, Sohn des Bauern Antonius Haßelberg in Tiedmanns
dorf und seiner Ehefrau Elisabetha geborenen Lange.

4. Dorothea, * 20. 3. 1822, f Braunsberg 26. 5. 1873; c» 
1. Groß-Rautenberg 27. 11. 1849 Andreas Nautenberg, Eigenkätner 
in Neu-Sadlucken, * Sadlucken 9.9.1822, 's Neu Sadlucken 18.9 1852, 
Sohn des Eigenkätners Martin Rautenberg in Sadlucken und 
seiner Ehefrau Regina geborenen Rehberg.

oo 2. Groß-Rautenberg Peter Jffländer, Eigenkätner in Neu- 
Sadlucken, * Heinrichsdorf, — 13. 2. 1824, -f Neu-Sadlucken 24. 9. 
1855, Sohn des Schuhmachers und Eigentümers Petrus Jffländer 
in Heinrichsdorf und seinerEhefrauApollonia geborenen Negenbrecht.

OO 3 Groß-Rautenberg 4. 2. 1856 Joannes Hippler, Eigen
kätner in Neu-Sadlucken, Ackerbürger in Braunsberg, * Conrads- 
walde 26. 12.1821, -f Braunsberg 28. 12. 1884, Sohn des Eigen
kätners Michael Hippler in Conradswalde und seiner Ehefrau 
Anna geborenen Lang.

5. Ferdinandus, Eigentümer in Braunsberg, * 1. 5. 1824, 
-f Braunsberg 21. 2. 1873, oo Braunsberg 9. 2. 1852 Anna Lang
kau, * Engelswalde 16. 9. 1825 's Braunsberg 10. 2. 1871, Tochter 
des Bauern Adalbert Langkau in Engelswalde und seiner Ehefrau 
Elisabeth geborenen Bähr.

6. Franciscus, * 6. 12. 1826, f Groß-Rautenberg 8. 3.1827.
7. Peter, Hufenwirt in Groß-Rautenberg, * 3. 3. 1828, 

's Groß-Rautenberg 2. 1. 1912; os 1. Groß-Rautenberg 8. 1 1850 
Justine Hohmann, * Groß-Rautenberg 31.10.1825, -f Groß-Rauten
berg 25. 12. 1862, Tochter des Bauern Jacobus Hohmann in 
Groß-Rautenberg und seiner Ehefrau Catharina geborenen Kluth.

so 2. Groß-Rautenberg 19. 5. 1863 Veronica Harwardt, 
* Groß-Rautenberg 26. 7. 1828, s Groß-Rautenberg 12. 6. 1877, 
Tochter des Schmieds und Bauern Johannes Harwardt in Groß- 
Rautenberg und seiner Ehefrau Agnes geborenen Harwardt.

8. Magdalena, * 1. 4. 1831, f Groß-Rautenberg 4. 6. 1832.
9. Rosa, * 15. 4.1833, -f Braunsberg 26. 2.1887; oo Groß- 

Rautenberg Johannes Carolus Kluth, Ackerbürger in Brauns
berg, Neustadt, * Groß-Rautenberg 10. 1. 1833, -f Braunsberg 
9. 1. 1894, Sohn des Schulzen Petrus Kluth in Groß-Rautenberg 
und seiner Ehefrau Theresia geborenen Bartsch.

10. Sohn, tot geboren 17. 9. 1835.
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Quellen:
Kirchenbücher von Bludau, Groß-Rautenberg, Frauenburg, 

Neukirchhöhe, Braunsberg und Layß.
Nechnungsbuch der Kirche in Bludau vom Jahre 1566.
Rechnungsbuch der Verwaltung des Bezirks Frauenburg vom 

Jahre 1558.
Bruderschaftsbuch der Elendenbruderschaft in Bludau und 

Alt-Münsterberg.
Grundbuchakten von Groß-Rautenberg, Neu-Sadlucken und 

Curau.



Ein neu aufgefundenes Nnniverssrienbuch 
des Rollegiatstifts Guttstadt.

Von Nnnsliefe Virch-Hirschfeld.

In den Lcriptorss rerum Wnrmiensium ist außer den 4 
Frauenburger Anniversarienbüchern das Anniversarienbuch des 
Kollegiatstiftes Guttstadt vom Jahre 1611 veröffentlicht. Der 
Herausgeber spricht in der Einleitung (88. rer. Warm. I, 252) von den 
verschiedenen Änderungen und Umschreibungen, welche mit solchen 
Anniversarienbüchern im Laufe der Zeit vorgenommen worden 
sind, und sagt dann: „Wieviele solcher Redaktionen in Guttstadt 
gemacht sein mögen, ist unbekannt, da sämtliche älteren ver
loren gegangen sind und sich nur die letzte vom Jahre 
1611 erhalten hat."

Nun hat sich aber kürzlich im Guttstädter Kirchenarchiv ein 
zweites Anniversarienbuch gefunden, das wesentlich älter ist. Es 
ist ein Pergamentband in Quartformat, der mit Leder überzogene 
Holzdeckel und einen Lederrücken hat. Ein Titelblatt scheint ver
loren gegangen zu sein. Auf der ersten Seite beginnt gleich das 
Anniversarienbuch selbst. Es ist genau wie das jüngere von 1611 
nach den Monatstagen in der Reihenfolge geordnet, wie die Anni
versarien gehalten wurden; doch bietet es nur den lateinischen Text 
und nicht wie das bekannte von 1611 nach diesem noch eine deutsche 
Übersetzung, auch sind die Eintragungen wesentlich enger zusammen
gedrängt, auf jedem Blatt je ein oder zwei Anniversarientage, so 
daß nicht soviel Platz zu Nachträgen bleibt wie in jenem.

Schon dem äußeren Eindruck nach erscheint dieses Anniver
sarienbuch bedeutend älter als das in den 8criptors8 edierte von 
1611. Es ist auf Pergament geschrieben und zeigt in seinen 
ältesten Eintragungen die gotische Minuskel des 15. Jahrhunderts, 
während jener Papierfoliant von 1611 in den lateinischen wie 
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deutschen Teilen überall die Handschrift des 17. Jahrhunderts 
aufweist.')

Diese Datierung des neuaufgefundenen Bandes läßt sich aber 
noch genauer an Hand des Textes nachweisen. Deutlich sind bei 
jedem Anniversarientag Eintragungen aus verschiedenen Zeiten zu 
unterscheiden; etwa 6 verschiedene Handschriften lassen sich erkennen, 
und ziemlich klar läßt sich die Grenze der ältesten Eintragungen 
bestimmen. Die spätesten Namen aus den Gruppen jener ältesten 
Eintragungen sind aus der Zeit von 1460—95 (Can. Schulendorf 
c. 1495 j-, Can. Joh. Topp c. 1480, Bischof Legendorf s 1467), 
so daß das Ende des 15. Jahrhunderts als die Zeit der Abfassung 
des Buches angesetzt werden muß. Die zweite Gruppe von Nach
trägen ist ungefähr auf die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts 
zu setzen, die dritte (z. B. S. 12: Bischof Mauritius 1° 1537) auf 
1530—40. Die letzten Eintragungen stammen aus der Zeit von 
1586, denn die nach dem Anniversarienbuch v. 1611 (88. rer. Warm. 
I, 257) am 12. Febr. 1585 gestorbene „nodili8 Oertruäis uxor ge
nerös! I). ^okannis blosii" und der 1586 verstorbene Propst Andreas 
Human werden noch aufgeführt (S- 3b); aber das im Anmver- 
sarienbuch v. 1611 (88. rer. Warm, l, 264) enthaltene Anniver
sarium des 1589 gestorbenen Bischofs Cromer ist nicht mehr ver
zeichnet. Daß man zwischen 1586/89, also während der Präpositur

i) Übrigens ergibt die genaue Bergleichung dieser Edition mit dem im 
Guttstädter Kirchenarchiv befindlichen Original von 1611 an eiwa 30 Stellen 
kleinere oder gröbere Abweichungen oder Ungenauigkeiten. Zum Teil sind es nur 
unwesentliche Verlesungen orthographischer Art bei der Wiedergabe der Namen; 
an anderen Stellen fallen diese Unterschiede schon mehr ins Gewicht, so bringt 
z B. der gedruckte Text S. 254 Zeile 8 „Ls^slmöis" statt „LsAsllrsmöle". Zeile 
16 „Vsroninas" statt „Veronas", S. 260 Zeile 15 „»omini Usrmanvi" statt 
„Osrmani" und S. 286 Zeile 6 „Lobmsäsr" statt „Lehmsäss".

Nicht ersichtlich ist, warum zweimal ganze Abschnitte und auch sonst kürzere 
Randbemerkungen ausgelassen sind, obwohl an anderen Stellen solche Zusätze und 
Bemerkungen wörtlich- ausgenommen worden sind. So fehlt S. 255 hinter Zeile 
22: „blsmoria R. U. ^»sobi Urrisälsolci, vanonisi Kuristatisnsis st 4,ovioi- 
ensis, gui piv st religiöse obäormivit in ckomino sasramsntis pravmunitns 
anno äomini 1667 msnss 4unio 6ie st in eedssia oollsxiata Iwvloisnsi se- 
pnltus guisseit. Orstur äsns pro so, gni stiam post mortsm in das soelesia 
zratam rsliquit msmoriam. Onm sx aäinneta inkormations sollixstur ^äm. 
Rnäm. ^aoobum Urrsäisoki msnss ^unio odiissv, ickso anniversaria sins ms- 
moria transkertar acl keriam ssxtam post oetavam Oorporis Obristi in cknnio 
inoiäsntem. Daneben ein eingeklebter Zettel mit folgender Notiz: ^nno 1667 
äis 27 blaii psriliustris l). ckaoobns Urxväisolci, eanonious 4,oviosnsis st pa- 
roodus Lockvianorrensis i?), protkonotarius apostolious, oonksvit tsstamsutum «t 
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des Valentin Helwing in Guttstadt l1587—94) dieses Anniver
sarienbuch nicht weitergeführt und wahrscheinlich durch eine neue 
Abschrift ersetzt hat, wird auch durch die Tatsache bewiesen, daß 
das Anniversarium der Eltern des Propstes Helwing, Nicolaus 
und Anna (S. 14), noch angeführt wird, aber das des Propstes 
Helwing selbst (88. rer. ^Vsrm. I, 279), der erst 1594 starb, nicht 
mehr verzeichnet ist. So ist es also wahrscheinlich, daß die 1611 
entstandene, bekannte Redaktion nicht eine direkte Abschrift dieses 
Buches ist, sondern es muß noch mindestens ein Zwischenglied 
vorhanden gewesen sein.

Was den Text des vorliegenden neu aufgefundenen Buches 
selbst betrifft, so bietet es nur geringe Abweichungen von den ihm 
entsprechenden älteren lateinischen Stücken des edierten Anniver
sarienbuches von 1611, Abweichungen orthographischer Art, Um
stellungen von Worten, geringfügigere Zusätze oder Auslassungen; 
im wesentlichen entsprechen sich Wortlaut und Reihenfolge der Namen. 
Auffallend sind nur die Abweichungen der Eigennamen. Dieses 
ältere Anniversarienbuch bringt in vielen Fällen die deutsche Form 
statt der latinisierten: „Matz" statt „Mathias", „Hans" statt 
„Joannes", „Merten" statt „Martinus" usw., wie sie ähnlich auch 
der deutsche Text des Buches von 1611 bietet; zum Teil erscheinen 
aber auch ganz andere Namensformen, so „Metze" oder „Wobbe" 

mortnns eoäem anno I^ovieii, quo vero äie non eonstat. ^pprodatum iäem 
testamentum eoäem anno 1. änlii ad Lllustrissimo äomino Nieolao kr^a- 
Lenov^ki (?) arelnepiseopo One3nen8i. Lx aelis ar6diepi860palibu8 äomini 
illustriasimi I^ralniov^ki (?) 86ripsit dane Lnkormationem perUlnstris äominu8 
Albertus Lreraninaki eononieu8 I^aneioiensis et I^ovioien8i8 anno 1685. Und 
über Bischof Zaluskis Erben ist S. 266 hinter Zeile 15 einzusügen: oaiu3 dae- 
reäs8 aeeepta andatantia nee praemmam literm Oriäae ereäitore8 veneradili 
eapitulo eatdeärali gnam per 1ran3aetionem äeäiäernnt enm 8pe eon8egnenäae 
8ati85aetLonL8 in non moäieo Omanto 8pe8 bae kavoradiliter re8olnta aä ekk'ee- 
tnm pioxime 8ud866ntnm a eel3i38imo prineipe et veneradili eapitulo k'ranen- 
dnr§L äie 19 ^.prili8 1719. Omi expeetatu8 8nm äin eckeetna ex propen8i88ima 
eel8i38imi prineipi8 illm. et rnäi. v. ^deoäori kotoelci epi8eopi kelieiter mo- 
äerni in doeoe eoilexinm denevolentia ex oräinatione ae veu6radi1i8 oapituli 
eatdeärali8 eon8ilio tanäem aä äiem 13. Oetodri3 anno eoäem 1719 enin plena 
in eapitalidn8 aummia 3ati3faetione 8ud3eeutu8 68t; äeo xratiaa. Im Drucke 
fehlte ferner Seite 260 Zeile 23 bei Oeor^ii Lnovelood der Randvermerk: „so 
äie 86pu1tn8 anno 1615'' und bei S. 278 Zeile 11 die Bemerkung: „item ex 
mente veneradili3 eapituli aäneeritur die memoria äomini Valentini Nelvinßsi 
et eaeterornm sol. 146 in8eriplornm" (d. i. im Druck S. 279 Zelle 6ff). Schließ
lich sei noch vermerkt, daß bei dem S. 284 Zeile 6 genannten „^näreae RoxaUi 
eanonioi" von späterer Hand „titularm" herübergeschrieben ist.
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statt „Walpurgis", „Fritze" statt „Veronica" und zweimal „Aleyd" 
statt „Gertrud"?)

Zusammenfassend ist zu sagen, daß wir es hier mit einer 
Ende des 15. Jahrhunderts verfaßten Redaktion des 
Guttstädter Anniversarienbuches zu tun haben, welche durch 
Nachträge von verschiedener Hand bis gegen 1585 weitergeführt 
und folglich bis zu diesem Termin in Guttstadt benutzt worden 
ist- Wertvoll erscheint dieses Exemplar vor allem auch aus dem 
Grunde, weil man durch die Unterscheidung der verschieden alten 
Eintragungen zu einer ungefähren Datierung der angeführten 
Namen kommen kann. Das ist aber gerade für diese Zeit des 
ausgehenden 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
die für das Ermland verhältnismäßig arm an Quellen ist, von 
Wichtigkeit.

i) Auch das Anniversarienbuch von 1611 bringt an einer Stelle la. a. O. 
S. 263 Zeile 14) im lateinischen Text »^lleiä« statt .Osrtrnäis" im deutschen 
Text; vielleicht stellt Alleid eine volkstümliche Entsprechung zu Gertrud dar.



Anzeigen.
7. Mielert. (Ostpreußen nebst dem Memelgebiet und der 

Freien Stadt Danzig. Mit 115 Abbildungen und 3 Karten. 
164 S. (Bd. 35 der Monographien zur Erdkunde.) Verlag von 
Velhagen und Klasing-Bielefeld und Leipzig. 1926.

Es ist zweifellos dankbar zu begrüßen, daß der bekannte 
leistungsfähige Verlag Velhagen und Klasing in feine Monographien 
zur Erdkunde nunmehr auch einen Band über Ostpreußen ausge
nommen hat. Er hat mit seiner Bearbeitung den westdeutschen 
Reiseschriftsteller Fritz Mielert-Dortmund betraut, der in einer 
Reihe weitverbreiteter Sonderpublikationen hauptsächlich über 
deutsche Landschaften und in einer großen Zahl von Zeitschriften- 
aufsätzen seine allgemeine Bewährung für solche Aufgaben bewiesen 
hat. Der Fremde hat gegenüber dem Einheimischen wohl das 
voraus, daß er unbefangener, sachlicher urteilen kann, daß daher 
sein Wort schwerer in die Wage fällt als das des Eingeborenen, 
dessen Reden pro äomo als voreingenommen oft genug Zweifel 
und Mißtrauen begegnet. Andererseits erliegt der Fremde, mag 
sein Blick für die Eigenart der Landschaft, für den Charakter ihrer 
Bewohner noch so aufgeschlossen, sein teilnehmendes Interesse noch 
so rege sein, leicht den Gefahren der Oberflächlichkeit, da selbst die 
wiederholte, immerhin von Zufälligkeiten bedingte Bereifung eines 
Gebietes wie die vorübergehende Beschäftigung mit der Problematik 
der Landschaft nicht jenes Maß gesicherter Kenntnisse zu vermitteln 
vermag, das dem Eingeborenen seine enge Verbundenheit mit seinem 
Heimatboden und seiner Stammeskultur verleiht.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes, das er den Ostpreußen 
als „eine Gabe der Hochachtung ihres treudeutschen Volkstums" 
zueignet, durch das er im Reich „für die Eigenart und den Wert 
des ostpreußischen Landes und Volkes" werben will (S. 3), ist 
zweifellos von den besten Absichten beseelt; aber schon von anderer 
kritischer Seite ist mit Recht betont worden, daß sein Buch „wohl 
als anregende Reiseschilderung, aber nicht als landeskundliche 
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oder landesgeschichtliche Darstellung zu bewerten" sei. (Dr. Keyser 
in den „Altpreuß. Forschungen" 1927, 2. Heft, S. 14 t.) Es wird 
dort die ebenso willkürliche wie unwissenschaftliche Begrenzung des 
geographischen Stoffgebietes bemängelt, die Wiederholung längst 
veralteter, irriger historischer Auffassungen, die verständnislose 
Beurteilung des deutschen Ritterordens, die ungerechten, verletzen
den Ausführungen über das ostpreußische, insbesondere das masu- 
rische Volksleben und die ostpreußische Landwirtschaft, nicht zuletzt 
manche verfehlte Bemerkung über die nationalpolitischen Verhält
nisse, die dem Verfasser unbewußt doch den deutschen Belangen 
abträglich wirken können.

Hier sollen ergänzend einige Beanstandungen erhoben werden, 
die die Darstellung über das Ermland angehen. Der landschaft
liche Begriff des Ermlandes scheint dem Verfasser nicht klar zu 
sein, wenn er es „im Westen bis nahe zur Weichsel" reichen läßt. 
So bezeichnet er auch den bei Liebemühl gelegenen Eylingsee 
fälschlich als ermländischen See. (Bild Nr. 47, Text S. 108.) 
Auch die mittelalterlichen staatsrechtlichen Verhältnisse im Ordens
lande sind schief dargelegt, wenn wir lesen, die Kurie habe für 
sich das einstige Warmien mit angrenzenden Gebietsteilen als 
Bistum Ermland ausgesucht, und dieses Bistum habe der absolu
ten Bischofsgewalt unterstanden. (S. 41.) Unter den wenigen 
aus der Ordsnszeit nachgcwiesenen, noch heute ansässigen Adels
geschlechtern zählt Mielert die Herren von Kalkstein, Hatten, 
Marquardt auf, (S. 42) obwohl die Haltens erst im 16. Jahr
hundert bei uns auftauchen und die Marquardts erst im 17. Jahr
hundert in einem Zweige geadelt wurden. Bei den Dialektproben 
(S. 44) wird der bekannte Zuspruch beim Kartenspiel falsch mit
geteilt und erläutert: „Ömma dicke romm, gesagt Watt nuscht! 
(Immer fest herum .)" statt „dick rönn" (dick herein-zugeben). 
Die (S. 48) erwähnten Bräuche der evg. Mosuren in Heiligelinde 
sind heute ausgestorben. Die Schilderung der kirchlichen Taufe 
auf dem Lande, wobei regelmäßig erst im Krug zu einem Trunk 
mit Schnaps und Imbiß eingekehrt werde, ist, gelinde gesagt, eine 
maßlose Übertreibung, und die Hochzeitssitten, die der Verfasser 
anführt, sind teils abgekommen, wie die „Bitt", die Fahrt zur 
Kirche auf Leiterwagen, teils überhaupt unbekannt, wie der Maschken- 
tanz und die groben Derbheiten, die überflüssigerweise sogar einem 
alten Historiker entnommen sind. (S. 49) Daß Mielert die Namen 
von vier ermländischen polnischen Pfarrern, die in der Abstimmungs
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zeit für Volkstum und Polen glaubten agitieren zu müssen, als 
von „Eigenbrödlern und Landesverrätern zu ihrer Schande" 
brandmarkt (S 66), halten wir für eine bedenkliche Gepflogenheit.

Kapitel XII trägt die Überschrift „Im Ermland und seinen 
Nachbargebieten." Vom Frauenburger Dom urteilt der Verfasser 
mit unberechtigter Mißachtung: „Das Innere hat eine buntbarocke 
Ausstattung von geringem Wert." Fatal ist die auf einer 
Verwechslung mit Galilei beruhende Bemerkung über Koppernikus: 
„sein tapferes Wort: und sie bewegt sich doch! erregte viel 
Aufsehen und Anfeindung." Ebenso beruht die Angabe, man 
vermute seine Ruhestätte in der Szembekschen Kapelle, auf 
einem Mißverständnis. (S. 119) Daß der Verfasser der Staatl. 
Akademie in Braunsberg, dem früheren Lyceum Hosianum, den 
Namen Collegium Hosianum beilegt, ist unzutreffend. Auch 
der Satz: „südlich von Braunsberg dehnt sich das Gelände der 
Rittergüter Schlobitten und Schlodieu" (S. 120), ist für eine landes
kundliche Darstellung schwerlich haltbar, wie die ständige Ver- 
mengung der ermländischen Landschaft und ihrer Grenzgebiete in 
diesem Kapitel wenig befriedigt. Dem sehr günstigen Urteil über 
die Mehlsacker kath. Pfarrkirche, deren Raum „überaus edel in 
altgotischem Geist gedacht ist" (S. 122), wird man kaum bei- 
pflichten können. Die immer noch durch unsere Heimatliteratur 
gehende „Anzahl altermländischer Bauernhöfe" in Kleefeld (S. 122) 
sucht man leider schon lange vergeblich. Daß Allenstein „vor etwas 
mehr als 3 Jahrzehnten ein unbedeutendes Städtchen wie viele im 
Lande" war, ist unrichtig, da die Stadt schon i. I. 1899 mit rund 
24000 Einwohnern zu den größten der Provinz gehörte. Auch 
über das Alter der Thorn-Jnsterburger Bahn, die bereits 1872 in 
Allenstein eröffnet wurde, scheint der Verfasser eine falsche Vor
stellung zu haben. In der Burg Allenstein residierte übrigens 
nicht das erml. Domkapitel, sondern dessen Vertreter. (S. 124.)

Wenn auch diesen kritischen Bemerkungen Raum gegeben 
werden mußte, so soll andererseits zur Steuer der Gerechtigkeit 
der lebhaften, fesselnden Schilderung, die sich besonders in den 
feinen Naturstimmungen vielfach zu poetischem Schwung erhebt, 
dem sichtlichen Bemühen des Verfassers, Land und Leute liebevoll 
zu erfassen, die Anerkennung nicht versagt werden. Ein besonderes 
Lob verdient der Bitderschmuck, zu dem Mielerts Kamera selbst 
die größte Zahl, und vielfach die künstlerisch vollendetsten, beige
steuert hat. Vom Ermland verzeichnen wir die farbigen Nepro- 
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duktionen der schönen Eisenblätterschen Gemälde Burg Allenstein 
(Nr. 1, 62), Heilsberg (26), Frauenburg (55, 56) und die Mielert- 
schen Aufnahmen: Prozession durch ermländische Feldflur (17), ein 
entzückendes Motiv, an der Passarge zu Braunsberg (52), aus der 
Zeit der Erbauung des Schichauichen Elektrizitätswerks an der 
Gr. Amtsmühle, Wallfahrtskirche Krossen (57), leider aus der 
Übergangszeit mit den Notdächern, Nößel (58), vom Kirchturm 
aus, das Hohe Tor in Allenstein (61). Mögen auch die Abbildungen 
des Frauenburger Domes, der Wallfahrtskirche Heiligelinde, des 
Heilsberger Schloßhofes und Hohen Tores, des Rathauses und 
der Pfarrkirche in Wormditt, des Braunsberger Priesterseminars 
u. a. oft genug in heimatkundlichen Werken wiederkehren, sie durften 
m. E. auch in diesem Ostpreußenbuche nicht fehlen, das vielen 
Fremden zum erstenmal die Schönheit und Eigenart unserer 
Heimat erschließen soll.

So ist also die Freude über dieses neue, vornehm ausgestattete 
Heimatbuch nicht ungemischt: hoffentlich wird eine Neuauflage die 
gerügten Mängel beseitigen. Franz Buchholz.

E. Caspar, vom Wesen des veutschordensstsats. Rede 
gehalten beim Antritt des Rektorats. — Königsberg 1928.

Der Deutschordensstaat Preußen ist in der Staatenwelt des 
Mittelalters etwas durchaus Singuläres, wenn auch der geist
liche Charakter seines Oberhauptes in etwa eine Ähnlichkeit mit 
dem Kirchenstaat schafft und seine ausgesprochen aristokratische 
Verfassung ihn in eine gewisse Parallele zu dem venetianischen 
Dogat stellt. Schon die Staatsgründung selbst entsprang einem 
einmaligen Willensakt, während alle übrigen Staatsgebilde 
des Mittelalters organisch gewachsen sind. Diese entwickelten 
sich allmählich zu dem typisch mittelalterlichen Lehnsstaat mit 
seinem starken Ständeeinfluß, hier aber haben wir einen aus
gesprochenen Beamten float, der, auf unbedingtem Gehorsam gegen 
das Staatsoberhaupt fußend, mit seiner straffen Organisation und 
seiner regelmäßigen Rechnunglegung völlig einzigartig im späteren 
Mittelalter dasteht.

Diese durchaus un mittelalterlichen Merkmale haben dazu 
geführt, daß man von einem Vorwegnehmen moderner Anschauungen 
sprach oder das Nachwirken antiker Staatsauffassungen vermutete. 
Demgegenüber sieht Caspar diesen Deutfchordensstaat aufs engste
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in der Ideenwelt des Mittelalters verwurzelt, aus der er 
seine besten Kräfte sog. „Dies Verhaftetsein im Mittelalter" mache 
gerade „seine eigentliche Problematik und Tragik" aus (S. 4).

Diese mittelalterliche Verankerung des Ordensstaates zeigt 
sich nach Caspar sogleich bei seiner Gründung, an der die beiden 
Universalgewalten des Mittelalters, Kaisertum und Papsttum, 
beteiligt sind. Mochten beide auch nach mittelalterlicher Auffassung 
als die Häupter der einheitlichen christlichen Staatsordnung 
erscheinen, so waren ihre Ziele doch tatsächlich ganz verschieden
artig: Das Kaisertum erstrebte Ausdehnung seiner Macht, d. h. 
also Unterwerfung des bisher heidnischen Ostens unter seine Ober
hoheit; das Papsttum dagegen wollte die Missionierung der Heiden, 
die ihre volle Freiheit behalten und lediglich der päpstlichen Schutz
herrschaft unterstellt sein sollten. Dieser Widerstreit zwischen 
machtpolitischer Expansion, die in der Staatsgründung des 
Deutschordens ihren Ausdruck fand, und der großen baltischen 
Missionspolitik der römischen Kurie zeigt sich am deutlichsten 
in dem Verhältnis des Deutschordens zu der preußischen 
Urbevölkerung; dies ist nach Caspar das tiefste und letzten 
Endes unlösbare Problem.

Und weiter: Wenn man die straffe, durchaus modern an- 
mutende Organisation des Ordenslandes bisher aus einer 
vom Hochmeister Hermann v. Salza bewußt gewollten Nachahmung 
des sizilischen Staates Kaiser Friedrichs II. erklärte, so sieht Caspar 
darin einen Ausfluß aus den organisatorischen Prinzipien 
des Mönchtums; der „willenlose mönchische Gehorsam ist das 
geistige Urelement der Ordensstaatsstruktur" (S. 9). Daraus er
klären sich ihm die gewaltigen Erfolge des Deutschordens bei der 
Eroberung Preußens sowohl wie bei dem Ausbau seiner staatlichen 
Organisation und bei dem mächtigen wirtschaftlichen Aufschwung 
des Landes.

Dieser mönchische Charakter des Ordensstaates führt aber 
auch seinen Verfall herbei, wie bei jeder Ordensgemeinfchaft Blüte 
und Verfall in regelmäßigem Kreislauf sich ablösen. „Mönchische 
Zucht führt zur Blüte des Klosters, und diese Blüte mit ihrem 
Gefolge von Reichtum, Macht und kultureller Verfeinerung unter
gräbt die Zucht und bringt den Verfall" (S. 9). Und hier im 
Ordensstaate schuf gerade die Blütezeit einen selbstbewußten Land
adel und ein wirtschaftskräftiges Bürgertum, die mehr und 
mehr in schroffen Gegensatz zu der herrschenden Aristo- 

33* 
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kratie der Ordensritter traten, die landfremd waren und als 
Zölibaläre landfremd blieben. Der aus diesem inneren Gegensatz 
entstandene Krieg des Preußischen Bundes gegen den Deutschorden 
zeigt uns aber auch, so könnte man Caspars Beweisführung 
weilerführen, das typisch mittelalterliche Bild des Ringens 
zwischen Zentralgewalt und Adel. Und auch die andere große 
Schwierigkeit, die der Staatenwelt des Mittelalters eigen ist, die 
Rivalität zwischen Kirche und Staat, blieb dem Ordenslande 
nicht ganz erspart; es sei da nur an den heftigen Zwist des erm- 
ländischen Bischofs Johann II. Striprock mit dem Hochmeister 
Winrich v. Kniprode erinnert; selbst im Samland, dessen Dom
kapitel doch dem Teutschorden inkorporiert war, und dessen Bischöfe 
daher mit geringen Ausnahmen selbst Deutschordenspriester waren, 
hören wir verschiedentlich (so in der 1. Hälfte des 14. Jahrh, unter 
Bischof Johannes Cläre, zur Zeit des Baseler Konzils und unter 
Bischof Dietrich von Cuba im Jahre 1474) von heftigen Streitig
keiten mit der Ordensherrschaft. Hans Schmauch.

Asrl Heinz Glasen, Die mittelalterliche Runst im Gebiete 
des veutschordensstsates Preußen. 1. Band: Die Burgbauten. 
Königsberg 1927.

Der vor Jahresfrist erschienene Band wird ausführlich von 
der berufenen Feder Bernhard Schmids in den „Altpreußischen 
Forschungen" besprochen. Hier soll im wesentlichen nur einiges 
zu dem Abschnitt über die Bischofsburgen, insbesondere das Heils- 
berger Schloß, bemerkt werden.

Das Erscheinen einer kurzen, übersichtlichen und mit so zahl
reichen Abbildungen versehenen Entwicklungsgeschichte des Burg
baues im Ordenslande ist an sich zu begrüßen. Ein solches Buch 
verdient, unter der Voraussetzung, daß seine wissenschaftlichen An
gaben der Kritik standhalten, recht große Verbreitung und kann 
viel dazu beitragen, den Sinn für unsere alten Baudenkmäler zu 
verbreiten und zu vertiefen.

In dem ganzen Buche scheint das Bestreben vorzuherrschen, 
alle Entwicklung in ein bis ins einzelne ausgearbeitetes Schema 
hineinzuzwängen. Gewiß sind die Bemübungen des Verfassers 
anzuerkennen, Klarheit in die Fülle des Stoffes zu bringen. Doch 
kommt es auch dazu, daß aus dem genannten Grunde gelegentlich 
nicht haltbare Urteile über den künstlerischen Wert einzelner Bauten 
abgegeben werden. Auch die wissenschaftlichen Angaben sind nicht 
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immer mit genügender Gründlichkeit beigebracht, die aus ihnen 
gezogenen Folgerungen natürlich dann auch anfechtbar.

Einige Bemerkungen über den Abschnitt Bischofsburgen mögen 
das zeigen. Diese Bauten müssen nun einmal in dem Werk eine 
bestimmte Stufe einnehmen, ein Urteil erhalten. So werden sie 
einfach auf Grund ihrer Abhängigkeit vom sog. Konventshaustypus 
der Ordensburgen als Kunstwerke zweiten Ranges hingestellt. Mit 
Recht ist diese Beurteilung in wissenschaftlichen Kreisen angegriffen 
worden.

Schon bei der Besprechung des Kapitelsschlosses Marienwerder 
muß durchaus ein Gegensatz zu der benachbarten und in vielem 
ähnlichen Marienburg herausgearbeitet werden. Dabei hängt dieser 
frühe Bau so sehr mit den benachbarten Ordensburgen zusammen, 
daß der Verfasser unwillkürlich mehr Ähnlichkeiten als Verschieden
heiten aufzählt. — Gewiß haftet den Bischofsburgen, besonders 
des Ermlandes, ihre Entstehung in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hunderts, der Zeit des sog. reduzierten Stiles, an. Gewiß ist die 
Entwicklung des Konventshauses ein Verdienst des deutschen Ordens. 
Aber es wird zu stark die rein künstlerische Seite betont, praktische 
Erwägungen außer Acht gelassen. — Sobald die Ordensburgen 
nicht mehr auf die Benutzung vorhandener eng begrenzter Burg
plätze angewiesen waren, entstand aus Gründen der Verteidigung 
und der Mauertechnik ein rechteckiger Grundriß, den wir allent
halben feststellen können, sei es bei dem eigentlichen Haus mit 
einem bis vier ausgebaulen Flügeln, sei es bei den Vorburgen, 
sei es bei ganzen Stadtanlagen. Wieviel Flügel des quadratischen 
Hausgrundrisses ausgebaut wurden, hing doch Wohl von dem Raum- 
bedürfnis ab. In Allenstein, dem Sitze des Landpropstes, des 
Verwalters des ermländischen Kapitelsgebietes, dürfte es ursprüng
lich eine Seite gewesen sein, in Rößel waren es deren zwei, Schön- 
berg zeigt wieder einen großen mit Mauer und Türmen einge- 
friedigten Hof, in dem die Gebäude zwanglos verteilt sind (man 
sparte eine besondere Vorburg), Heitsberg hat vier ausgebaute 
Flügel um einen Kreuzhof, zeigt also deu „Konventshauslyp" 
Der Raumbedarf der bischöflichen Hofhaltung dürfte dem eines 
Konventes mindestens gleich gekommen sein. Kapelle, Remter, 
Speisesaal waren in beiden Fällen erforderlich. Ob nun die 
Schlaf- und Wohnräume nach der Ordensregel gemeinsam benutzt 
wurden oder wie bei einer Hofhaltung mehr einzeln, ist doch nur 
eine Frage der Raumeinteilung. Uebrigens ist bei den Konvents-
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Häusern die Einteilung nicht immer gleichmäßig straff durchgeführt, 
was Clasen übersieht. Die Marienburg hatte ursprünglich nur 
drei Flügel, der vierte kam erst später dazu. Die Stärke der 
Konvente wechselte auch zwischen 13 bis etwa 50 Brüdern. In 
jedem Konventshaus zeigt das Hauptgeschoß eine Anzahl 
Räume, deren Benutzungsart mit einem Fragezeichen versehen 
werden muß. — Man fasse den Begriff „Konventshaus" nicht so 
starr und eng auf, sehe vielmehr in ihm ein auch aus äußeren 
Erwägungen entstandenes Gebilde, dann wird man nicht zu dem 
abwegigen Schluß kommen, der Typ hätte für Heilsberg keine 
Berechtigung. Auch die Behauptung, daß die Bischofs- bzw. Kapi
telsburgen wahllos auf die Vorbilder zurückgegriffen hätten, ist 
nach der oben gegebenen Entwicklung des Haustyvs hinfällig und 
nur durch das Arbeiten mit Begriffen zu erklären. Clasen spricht 
von „Bischofs- und Kapitelsburgen". Dabei verschweigt er aber, 
ob es sich um den Sitz des Bischofs bzw. des Kapitels oder um 
den einfachen Sitz eines Verwaltungsbeamten handelt.

Bei der Beschreibung des Heilsberger Schlosses mögen einige 
Angaben berichtigt werden, die man dem Verfasser aber nur zum 
Teil zur Last legen kann. Die gelegentlich wiedergegebene Nachricht 
von einem Brande des Schlosses im Jahre 1497 ist durch Brach
vogel als irrig erkannt worden. Clasen setzt das Gewölbe und 
die Ausmalung des Kleinen oder Noten Remters in die Zeit nach 
1497, also um 1500. Das Gewölbe dürfte eher nach dem Brande 
von 1442 entstanden sein, die jetzt sichtbare, ziemlich gut erhaltene 
Bemalung im 17. Jahrhundert. — Der Uebergang des Schloß
turmes vom Viereck ins Achteck dürfte kaum als „unorganisch" zu 
bezeichnen sein. Die Lösung kommt auch anderwärts vor. Eher 
könnte man den Uebergang vom Viereck zum Achteck eines Eck
turmes als ungelöst bezeichnen; auch beim Allensteiner Turm 
befriedigt der Uebergang vom Viereck zum Kreis nicht.

Manches über die Besonderheiten der Bischofsburgen Gesagte 
muß man durchaus anerkennen. Im ganzen könnte man nur den 
mehr ästhetisierenden Ausführungen eine erhebliche Einschränkung 
wünschen.

Ein gutes Teil der Abbildungen ist den Werken des Alt
meisters Steinbrecht entnommen, der leider nicht mehr dazu kam, 
sein ziemlich fertiggestelltes Werk über die Bischofsburgen heraus- 
zugeben. Karl Hauke.
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Dslther Ziesemer, Die Itteratur des deutschen Gebens in 
Preußen. Ferd. Hirth, Bceslau, 1928. I28 S., geheftet 4,80 M.

Die germanistische Forschung hat in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten eifrig daran gearbeitet, sozusagen ohne es zu wollen, 
die geschichtliche Auffassung vom Deutschordensstaat zu korrigieren. 
Sie hat einen geistesgeschichtlichen Reichtum nachgewiesen, wo man 
noch vor einem Menschenalter nur militärische und politische Ziele 
und Kräfte vermutete. Nicht bloß in Anbetracht der Kolonisation 
zeigt sich das Ordensland als das „neue Deutschland", als einen 
Extrakt der besten Kräfte verschiedenster Stämme des Reiches, als 
den Schauplatz, auf dem sich Städtebildungen vollziehen, die die 
reife Frucht mehrhundertjähriger Entwicklung fast mühelos über
nehmen — auch in geistiger Hinsicht überträgt sich die Blüte des 
deutschen Hochmittelalters aus den nordöstlichsten Bezirk deutscher 
Lebensentfaltung. Im Ordensland wächst eine eigentümliche, nur 
auf Grund der übrigen Entwicklung der wesentlichsten Elemente 
mittelalterlichen Geisteslebens mögliche Literatur. Diese Literatur 
des deutschen Ordens, von seinen Angehörigen gepflegt, erzeugt, 
oder wenigstens von seinen Freunden und Verehrern für ihn ge
schaffen, jedenfalls aber in seinen Büchereien gehegt, in seinen 
Remtern beim Konventstisch zur Erbauung der Brüderschaft vor
getragen, erstand in den letzten Jahrzehnten wieder aus dem Staub 
der Bibliotheken und steht vor den Augen unseres Geschlechtes da 
als ein leuchtendes Zeugnis mittelalterlicher Verbindung von 
religiöser Hochspannung mit künstlerischem und literarischem Ver
mögen. Von dieser Literatur aus fällt auf den Orden ein sehr 
günstiges Licht: seine Spitzen jedenfalls ragen herauf in die höheren 
Zonen des religiösen und geistigen Lebens des Hochmittelalters. 
Die theologische, asketische, mystische Blüte des 14. Jahrhunderts 
erstreckt sich auch, in ganz besonderer Eigenart, auf das Gebiet 
des deutschen Ordens.

Wer bisher nach einer Übersicht über die Ergebnisse der 
Germanistik, die das geistige Leben des deutschen Ordens beleuchten, 
suchte, war angewiesen auf zwei vorläufige Studien von Ph. Strauch 
und K. Helm (Ph. Strauch, die Deutschordensliteratur des Mittel
alters, 1910 — K. Helm, die Literatur des deutschen Ordens im 
Mittelalter: Zeitschr. f. deutschen Unterricht 30). Die erstgenannte 
Arbeit war eine akademische Rede und entbehrt der Belege und 
Quellenhinweise; die zweite ist ein zwar sehr wertvoller Aus- und 
Überblick, aber durch ihr Erscheinen in einer Zeitschrift nicht sehr 
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sehr handsam. Nun schenkt uns der um die Erforschung der 
Geistes- und Sprachgeschichte des Ordenslandes so verdiente Königs- 
berger Germanist Walter Ziesemer die vorläufig abschließende Zu- 
sammenschau aller bisherigen Bemühungen und Ergebnisse.

Seiner „ostdeutschen Heimat" widmet der Königsberger Ge
lehrte, der aus Westpreußen stammt, diese Schrift, die dazu dienen 
soll, den Bewohnern des ostdeutschen Landes die kostbaren Schätze 
ihrer geistigen Überlieferung wieder ins Bewußtsein zu rücken. Die 
wissenschaftliche Arbeit ist damit zugleich ein Stück Heimatpflege 
in einem ganz hohen Sinn. Auch die ermländische Heimatkunde 
und Geschichtsforschung wird von der Arbeit Ziesemers für ihre 
Vertiefung und ihre Einstellung auf den weiteren Horizont der ge
samten Ordenslandgeschichte profitieren können. Die ermländische 
Forschung, die in dieser Art das geistige und literarische Leben 
im Ordensstaat wieder stärker berücksichtigte, ginge nur in den 
Spuren Franz Hiplers, der die Schätze der Ordensbibliotheken in 
den Bereich seiner Studien zog. Darum sei zur Wachrufung des 
Interesses ermländischer Kreise an der geistigen und literarischen 
Blüte des preußischen Mittelalters kurz auf den reichen Stoff, den 
Ziesemer ausbreitet, verwiesen.

Mit Recht wird in der Richtung, die B. Schumacher neuer
dings gezeigt, die religiöse Grundlage des Ordens selbst und seiner 
Tätigkeit gefunden. Das Ideal der militis Okristi spricht sich darum, 
weil es das Leben des Ordens in seiner Glanzzeit durchzieht, auch 
in den historischen Niederschlägen aus, die das Heroenzeitalter des 
Ordens in Preußen in der Schrift festhalten. Die lateinische 
Chronik des Ordenspriesterbruders Peter von Dusburg und die 
entzückende deutsche Verarbeitung des Nicolaus von Jervschin 
stellen den Heldengesang des Ordens dar. Es ist aber ausgesprochen 
religiös gestimmte Epik, der adäquate Ausdruck der nur im Mittel
alter möglichen Verschmelzung zweier Lebensideale, des klösterlichen 
und des ritterlichen. Wie Wenige in Ostdeutschland kennen die 
epische Schönheit dieser Chroniken und wie wenige sind für ihren 
religiösen Duft erschlossen! Von da ist der Weg nicht weit zu der 
eigentlichen Dichtung, die im Orden und für ihn gepflegt wurde. 
Ziesemer stellt sehr interessant die uns in Rechnungsbüchern und 
sonst erhaltenen Anhaltspunkte für eine Rekonstruktion der Bücherei
bestände der Ordensburgen zusammen. Die Handschriften der 
Dichtungen, die gleich zu nennen sind, stammen größtenteils aus 
solchen Büchereien. Ein großer Bruchteil der Ordensliteratur be
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steht bezeichnenderweise in Übertragungen aus der hl. Schrift. 
Besonders beliebt sind die epischen Geschehens vollen Bücher, die 
den religiösen Kampfgeist nähren konnten: Makkabäer, Esther, 
Judith, Daniel; dann auch die Apokalypse, dieses eschatologische 
Drama von größtem Stil. Es handelt sich nicht um einfache 
Übertragungen, sondern um Paraphrasen mit ausgedehntem theo
logischem Kommentar, mit Exkursen mystischer und kirchenreforma- 
torischer Art, meist im Geiste der soachimischen Reformmystik. 
Aber auch die zarteren Minneklänge der Hohelied- und Brautmystik 
des Hochmittelalters sind vernehmbar. Der von Hipler schon ein
gehend gewürdigte samländische (und Wohl auch ermländische) 
Kanonikus Tilo von Kulm mit seiner Dichtung „Von 8iden in- 
§e8ixeln", die dem bedeutenden Hochmeister Luther von Braun
schweig gewidmet ist, einem mannigfachen Inspirator und För
derer geistlicher Dichter und selber zu ihnen gehörig, grenzt stoff
lich an die Bearbeitungen der hl. Schrift und verbindet reforma- 
torische Apokalyptik mit Mystik und Christusminne. Die Dichtung 
Tilos ist stofflich und formal ein wichtiges Dokument der Literatur 
im Ordensland. Die beiden äußerlich und innerlich verwandten 
Legendendichtungen „Passional" und „Der Väter Buch" (dichterisch 
hochwertige Bearbeitungen der „l-exencke sures" und der „Vitas 
pstrum") sind offenbar auch im Ordensland entstanden, wenn schon 
ihr Wirkungsradius weit darüber hinausgeht. Ziesemer neigt der 
Ansicht zu, daß beide von einem Autor stammen. Hiplers Kom
bination, die Bischof Anselm von Ermland mit dem „Väterbuch" 
in Beziehung bringt, ist entschieden als unbegründet abzulehnen. 
Übrigens ist Hipler auch im Irrtum, wenn er Anselm von Erm
land eine „lVleäitstio 6e 8t. ^osnne" in einem Elbinger Kodex 
des 14. Jahrhunderts von St. Nikolai zuschreibt: das betreffende 
Stück, das sich in einem und demselben Kodex befindet wie Bischof 
Heidenreichs von Kulm Traktat „quomocko Iaullancku8 8it Veu8", 
gehört Anselm von Canterbury zu, befindet sich jedenfalls unter 
den nach ihm benannten „Oratione8" und ,Mecki1s1ione8" (dies 
zur Korrektur des S. 39 Gesagten). Über theologische Literatur 
von Bischöfen und Kanonikern des Ordenslandes wäre noch Einiges 
anzumerken. Über Bischof Hermann von Prag handelte Brink- 
trine in den NwcellansL Lbrle I (1924); über bedeutsame theo
logische Literatur aus der Reformationszeit, ein außerordentlich 
interessantes Dokument erasmischen Geistes im Ordensland aus 
der Feder Tidemann Gieses berichtet Bischof Augustinus Bludau 
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in diesem Heft. Natürlich gehört das nicht mehr in den Rahmen 
der Arbeit Ziesemers. Doch da dieser zum Schluß die geistes- 
geschichtliche Linie noch bis in die Humanistenzeit herein skizziert, 
die ja im Ordensland reiche Frucht trug, darf das Obige noch 
angefügt werden. Übrigens ist der Hymnenzyklus „Leptem siüera" 
(s. S. 126) leider dem ermländischen Domherrn Nikolaus Kopper- 
nikus abzusprechen. Die von Bzovius versuchte Zuweisung der 
formvollendeten und religiös innigen Verse an unsern großen 
Astronomen erweist sich als haltlos. Ph. Funk.

Georg Hsbich, Reliefbildnis des Tiedemsnn Giefe in 
Rönlgsberg, in: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen. 
49. Bd. 1. Heft. Berlin 1928.

Das Königsberger Schloß bewahrt ein 60X90 cm großes, 
holzgeschnitztes bemaltes Porträtrelief, das die Überlieferung als 
Bildnis des Nikolaus Koppernikus, Hermann Ehrenberg in seiner 
Schrift „Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preußen" als 
Selbstbildnis des Malers Jakob Binck, Hofmalers des Herzogs 
Albrecht in Königsberg, bezeichnet hat. Georg Habich will nun 
ein Bildnis des ermländischen Domherrn, späteren Bischofs 
Tiedemann Giese, „mit einiger Zuversicht" in jenem Porträt
relief erkennen. Als Koppernikusporträt kommt es bestimmt nicht 
in Frage. Das läßt sich durch Vergleich mit dem von Tobias 
Stimmer in Straßburg geschaffenen Gemälde (vgl. Brachvogel, 
Zwei Bildnisse des Nikolaus Koppernikus, in E. Z. XX, S. 594) 
noch überzeugender feststellen, als an dem von Hipler (Mitteil. 
des ermländ. Kunstvereins III, 1875) ermittelten Holzschnitt, den 
Habich, heute verspätet, als einzig beglaubigtes Koppernikusbild 
benutzt. Die Beziehung auf Binck weist Habich wegen der Ver
schiedenheit der Tracht des Porträtierten von der in der Königs
berger Zeit Bincks gebräuchlichen ab und findet auch, ganz im 
Gegensatz zu Ehrenberg, mit dem angeblichen Selbstbildnis Bincks 
keine Ähnlichkeit.

Habich gelangt zu seiner Deutung durch die von Mathias 
Treter in Lcript. ker. Wurm. II, S. 506 gegebene Beschreibung 
eines Bildnisses unsers Giese im ehemaligen bischöflichen Schlosse 
zu Löbau und einen Vergleich mit der ihm von den Giesebildnissen 
einzig bekannten Porträtzeichnung im Kupferstichkabinett in Berlin. 
Treters „ungewöhnlich anschauliche physiognomische Schilderung", 
so urteilt Habich, „paßt so frappant auf das Relief (in Königs
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berg), daß man sich des Gedankens der Identität nicht erwehren 
kann". Zwischen dem Königsberger Relief und der Berliner Zeich
nung findet H. eine unverkennbare Ähnlichkeit, vornehmlich „in 
der starken gebogenen Nase, in dem schmallippigen Mund und 
dem vorspringenden Kinn". Es ist zu bedauern, daß diesem ge
schätzten Kunstforscher meine Abhandlung über die Bildnisse der 
ermländischen Bischöfe (in E. Z. XX, S. 516) und damit vor allem 
die Bekanntschaft mit einem heute in Pelplin vorhandenen un
zweifelhaften Ölbild des Tiedemann Giese entgangen ist. Dieses 
von mir nebst der Berliner Porträtzeichnung wiedergegebene Ge
mälde hätte gewiß seine Deutung der Treter'schen Beschreibung 
und noch mehr den Vergleich des Königsberger Reliefs mit der 
Berliner Zeichnung beeinflußt. Treter spricht von einer bma ekkigies, 
8culpta et piets in Löbau, und Habich übersetzt diesen Ausdruck 
mit „Bild in zweifacher Ausführung" anstatt mit ein Paar oder 
zwei Bildern. Zu seiner Übersetzung mag das geschnitzte und 
farbig bemalte Königsberger Bildnis geradezu reizen, aber sie ist 
keinesfalls zwingend. Es fällt auch sehr schwer, mit Habich an 
dem Königsberger Relief die von Treter genannten augenfälligsten 
Merkmale sogar in frappanter Weise zu erkennen. Treter nennt 
„kacie8 oblongior, Aenae bsrba rs8se, oculi vivs<:e8, N38U8 agui- 
Iinu8, vultu8 aä Aravitatem compositu8 Oermanicsm" Das Gesicht 
im Königsberger Relief dürft eher breit als oblonkior genannt, 
die Nase auch nicht als Adlernase angesprochen werden. Weit 
mehr paßt Treters Beschreibung auf das Pelpliner Bild, das ich 
heute ohne meinen früheren Zweifel als ehemaligen Besitz des 
Löbauer Schlosses annehme, da doch eine andere Herkunft des 
Pelzliner Gemäldes ganz unwahrscheinlich ist. Wenn ich in meiner 
Abhandlung Treters Beschreibung nur im allgemeinen als zu
treffend für das Pelpliner Bild bezeichnet und namentlich den 
„NS8U8 sguilmu8« nicht völlig darauf passend gefunden habe, so 
möchte ich heute eher eine nicht korrekte Ausdrucksweise Treters 
annehmen, als dessen Beschreibung auf ein anderes Bildnis be
ziehen. Mindestens aber läßt sich Treters Schilderung mit mehr 
Recht für das Pelpliner Giesebild als für das Königsberger Relief 
beanspruchen.

Noch schwerer aber dürfte Habich für die Identifizierung der 
Berliner Zeichnung mit dem Königsberger Relief Zustimmung 
finden. Die Zeichnung trägt so vollkommen die Züge des Pelp
liner Gemäldes, daß ich die Zeichnung sogar lediglich als Wieder 
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holung angesehen habe. Zu dieser Auffassung nötigte mich der 
von Habich nicht erklärte, sondern völlig unberührt gelassene Wider
spruch in der Aufschrift des Spruchbandes, die vollständig lautet: 
7108N^X QI8IV8 888 V^8lV1I8 87^718 IX 68MK678KI6O. 
Der nach dieser Aufschrift im 9. Klimakterium, d. h. im 63. Jahre 
stehende Giese ist als Bischof von Ermland bezeichnet, während 
er die ermläudische Mitra erst im Jahre 1549 d. h. im Alter von 
68 Jahren erlangte. Die Aufschrift des Pelpliner Bildes 7108- 
Kläbl 018IV8 888 6VIMM8I8 äkM M. OXOHII gibt die Lösung: 
Der astrologische Glaube an das verheißungsvolle 9. Klimakterium 
bewog den Kirchenfürsten, sich als Bischof von Ermland die Züge 
seines 63. Lebensjahres aus jenem im Frühjahr 1544 entstandenen 
Bildnis wiedergeben zu lassen. Gewiß trägt die Zeichnung weit 
gealtertere Züge, doch dürfte dieser Eindruck durch die Unterlegen- 
heit des Zeichners gegenüber dem Bildnismaler sich erklären lassen. 
Jedenfalls stellt die Berliner Zeichnung ganz untrüglich den im 
Pelpliner Gemälde porträtierten Bischof dar, dieses aber weicht 
in Nase, Mund und Kinn so augenscheinlich vom Königsberger 
Relief ab, daß der Schluß unvermeidlich ist: Das Königsberger 
Relief ist kein Giesebildnis.

Die tiefgehenden auf ausgebreiteter, fachmännischer Kenntnis 
aufgebauten Untersuchungen über den Verfertiger des Königsberger 
Porträtreliefs stehen nach obiger Erkenntnis mit der Geschichte 
der ermländischen Bischofsbildnisse nicht in Zusammenhang und 
darum außerhalb unserer Erörterung. Doch noch eine Notiz neuester 
geschichtlicher Art, die im Verlaufe der Abhandlung Habich's auf- 
tritt, zieht unsere Beachtung auf sich. Wir erfahren hier, daß 
die Zeichnung des Bildnisses Giese im Kupferstichkabinett in Berlin, 
die von mir 1913 photographisch vervielfältigt und in der obengenann
ten Abhandlung über die ermländischen Bischofsbildnisse veröffentlicht 
wurde, gemäß dem Versailler Friedensdiktat an Polen abgegeben 
werden mußte und jetzt sich vermutlich in Warschau befindet. Man 
möchte die Frage stellen: Ist es wohl denkbar, daß bei einer an 
zuständiger Stelle vorhandenen Kenntnis jenes hervorragenden, an 
Holbeins Kunst erinnernden Pelpliner Porträts des Kulmer Bischofs 
Giese die Auslieferung einer Porträtzeichnung des Ermländischen 
Bischofs Giese verlangt worden wäre? — Die Anmerkung über 
das von den Schweden geraubte Tafelbildnis Gieses, dieses sei 
aus dem Schloß Skokloster bei Uppsala nach Braunsberg zurück
gegeben, ist zu berichtigen: Nur die Bildnisse Watzenrode, Dantis- 
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kus, Hosius und Tylicki sind aus Schweden zurückgekommen; sie 
werden jetzt im Erml. Museum aufbewahrt. Brachvogel.

Wsschinski, Emil, vss kirchliche Vildungswesen in Crm- 
land, Westpreußen und Posen. Erster Band. Die von der Kirche 
eingerichteten Lehranstalten: Pfarrschulen, Höhere Schulen, Prie
sterseminare. Zweiter Band. Die Klosterschulen, mit einem An
hang von archivalischen Mitteilungen.

Beides in: Schriften der Baltischen Kommission zu Kiel. 
Band XIII, 1 und 2. (Ferdinand Hirt in Breslau 1928.)

Ein Werk voller Mühe und Arbeit des uns durch seine 
Schrift „Erziehung und Unterricht im deutschen Ordenslande bis 
1525 (Danzig 1908)" hinlänglich bekannten Forschers auf dem 
Gebiet der Schulgeschichte unserer nähern und weitern Heimat. 
Wie der Titel sagt, will W. hier das gesamte kirchliche Bildungs
wesen Ermlands, Westpreußens und Posens zur Darstellung brin
gen, d. h. jener Gebiete, die bei der ersten Teilung Polens an 
Preußen kamen und vorher, seitdem sie Bestandteile des polnischen 
Reiches geworden waren, im ganzen dieselbe Entwicklung genom
men hatten, wie die übrigen Landesteile Polens. Der Verf. ge
steht (I. Bd-, Vorwort), daß er seinen ursprünglichen Plan, in 
einem dritten und vierten Bande auch die niederen und höheren 
Schulen der evangelischen Kirche zu behandeln, infolge der durch 
den unglücklichen Ausgang des Krieges eingetretenen ungünstigen 
Publikationsverhältnisse habe aufgeben müssen. Statt dessen hat 
er dem ersten Bande einen Anhang II „Geschickte des evangelischen 
Danziger Landsckulwesens vom Zeitalter der Reformation bis zum 
Beginn der preußischen Herrschaft 1793" (S. 469—558) beigefügt. 
So sind zwei stattliche Bände entstanden, 558 bzw. 324 Seiten 
stark. Bei dem ersten legt der Verf. das Hauptgewicht auf die 
Geschichte der Pfarrschulen (S. 50—216). In einem zweiten und 
dritten Teil dieses Bandes behandelt er die Höheren Schulen (S- 
216—246) und die Priesterseminare (S. 246—276), die aber, in
soweit sie in den Händen der Jesuiten lagen, wie das ermländische 
Diözesanseminar und das päpstliche Seminar zu Braunsberg, auch 
in dem zweiten Bande hätten Platz finden können, der ja haupt
sächlich der Unterrichts- und Missionsarbeit der Jesuiten ge
widmet ist.

Überblickt man nun die Quellen, aus denen der Verf. ge
schöpft hat, archivalische und bereits gedruckte, so muß man stau-
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nen über die gewaltige Fülle des bearbeiteten Stoffes; macht doch 
die Aufzählung im ersten Bande allein 10 enggedruckte Seiten 
(16—25) aus. Dazu kommen Darstellungen, Aufsätze in Zeit
schriften und besondere Schriften aus der deutschen und polnischen 
Literatur, die der Verf. im weitesten Umfange herangezogen hat. 
Der zweite Band bringt bei vielen Autoren eine nicht unerhebliche 
Erweiterung der schon im ersten Bande aufgeführten Abhandlun
gen und Werke, und wir werden dem Verf. ohne weiteres glau
ben müssen, daß nur zu häufig die oft sehr lange Zeit in An
spruch nehmende Durchforschung von sehr geringem Ergebnis für 
die Schulgeschichte war (II, S. 8). Es sind eben Mosaiksteinchen, 
die W. auf einem weiten Gebiet gesammelt und dann zu einem 
eindrucksvollen Bilde vereinigt hat.

Im Anschluß an die Darstellung des Volkschulwesens gibt 
W. im ersten Bande einen Anhang I (S. 278—469) „Archivalische 
Mitteilungen" — hauptsächlich Abschnitte aus den Visitations- 
berichlen, darunter 4 (Nr. 26-28, 30) ermländische Schulen be
treffend, ferner einen zweiten Anhang, der sich, wie schon oben ge
sagt ist, mit den evangelischen Danziger Landschulen befaßt. Der 
zweite Band behandelt ausführlich die Jesuitenschulen (S. 
34—260) und gewissermaßen als Anhang die Schulen der übrigen 
Orden (Zisterzienser, Franziskaner), die Vorbildung der Ordens
zöglinge und auch die Klosterschulen für die weibliche Jugend, 
der Katharinerinnen im Ermland, Benediktinerinnen, Vinzentine- 
rinnen, Brigittinerinnen in den andern Gebieten (S. 261—286). 
Zum Schluß auch wieder ein Anhang von Urkunden und archivali- 
schen Mitteilungen.

Es ist uns leider nicht möglich, dem in der Schulgeschichte 
unserer östlichen Gebiete so bewanderten Verfasser überallhin prü
fend nachzugehen; wir müssen uns daher auf das ermländische 
Bildungswesen beschränken, dessen Darstellung dem Verfasser, wie 
er schreibt, „wirkliche Freude gemacht hat bei den leider nur zu 
oft recht trüben Zuständen" in den Nachbargebieten, zumal da er 
sich hier zum großen Teil auf viele Quellenpublikationen und 
Darstellungen stützen konnte. Wir nehmen gern diese Anerkennung 
hin, welcher der Verf. auch an vielen Stellen seines Werkes öffent
lich Ausdruck verleiht: Bd. I S- 69 ff., 74 ff-, 86 f., 94, 103 f, 
133, 157, 160, 175, 190 (betr. Pflege des deutschen Kirchenliedes, 
ein mit besonderer Wärme geschriebener Abschnitt), 211, 275 f.; 
Bd. II S. 283 (betr. Schulbildung der weiblichen Jugend). Nach 



den einschlägigen Arbeiten von Hipler, Dittrich, Matern u. a. 
kommt sie uns nicht gerade überraschend

Im folgenden wollen wir einige Berichtigungen und Ergän
zungen zu den Ausführungen des Verf. geben. I, S. 28. Hier 
wie II, S. 17 liegt eine Verwechslung der beiden ermländischen 
Geschichtsforscher Dr. Augustin und Dr. Joseph Kolberg vor; jener 
-f 1909 als Domdechant in Frauenburg, dieser 's 1917 als ord. 
Professor der Staatl. Akademie zu Braunsberg Der Verf. der 
an beiden Stellen gen. Arbeit „Die Verfassung Ermlands usw. 
im Jahre 1772" ist der erstgenannte. — S. 133. Die allen erm
ländischen Familiennamen lauten Dromler, Nieswand(t), nicht 
Domler, Nieswald. — S. 209. Pfarrer Andreas Corsz (Korsch) 
ist in Rößel geboren und Schüler des dortigen Kollegs. Vgl- 
Lühr, Röß. Schüler Nr. 669, wo Näheres über ihn. — S. 266 
und II, 38 f. Das päpstliche Seminar wurde infolge der Be
setzung Braunsbergs durch die Schweden i. I. 1626 nach Pultusk 
verlegt und kam erst 1638 nach Braunsberg zurück. Diesem Um
stand ist es zu verdanken, daß die höchst wertvolle Matrikel im 
Besitze der Anstalt geblieben ist und nicht das Schicksal der Bibli
othek und der Hausbücher des Kollegs geteilt hat, die auf Befehl 
Gustav Adolfs nach Schweden entführt wurden. Diese Matrikel 
liegt jetzt im Drucke vor, W. hat sie noch nicht verwerten können. 
Vgl. Lühr, Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Brauns
berg 1578—1798 (— Uon. Hi8t. Warm. XI, 1. u. 2.), Brauns
berg 1925 f.

II, S- 7. Der „lüder reoixnationum ete. eollexii Ue88elien- 
8i8" ist von mir für die Aufstellung der Rektorenreihe des Röße- 
ler Kollegs benutzt worden. — S. 8. Die Braunsberger Chronik 
„ttktoris collegü Lrun8der§en8i8 8ocietaÜ8 lle8u" (1643 — 1772) 
hat jetzt einen kräftigen, braunen Ganz-Schweinsledereinband er
halten. — S- 23. In der Braunsberger Chronik sind mir „breite 
und erbauliche" Schilderungen von Bekehrungen Andersgläubiger 
nicht begegnet. — S. 40. Der Professor der Philosophie in 
Braunsberg vom I. 1772 heißt nicht Buch-, sondern Kucharzewski. 
W. hat allerdings die fehlerhafte Namensform von Braun (Festpr. 
S. 58) übernommen. Vgl. über ihn Lühr, Röß. Schül. Nr. 4062. 
Er ist am 30. Mai 1792 als Pfarrer von Kockendorf (Kr. Allen
stein) gestorben. — S. 91. Als Stifter des zweiten philosophischen 
Lehrstuhls in Rößel ist ohne Zweifel Wilhelm Lamkowski 
(s 19. Okt. 1735, nicht 1746) als Pfarrer von Kunzendorf 
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(jetzt Freist. Danzig) zu betrachten. Er ist der Bruder des im 
Nößeler Kolleg am 23. April 1736 gest. Jesuiten Petrus L., der 
ihn zu der Stiftung veranlaßt hat. Vgl. Roß. Schül. Nr. 595. — 
Ob auch der ebenda (Nr. 656. Lseeräos) genannte Johann L. 
ein Bruder der Obigen ist, bleibt unentschieden. — Die Nößeler 
Jesuiten setzten Wilhelm L. 1736 in der Kirche zu Kunzendorf ein 
Grabmal. Vgl. Zeit, Heinrich, Die Presbyterologie der Dekanate 
Marienburg, Neuteich und Stuhm (Handschrift). — Johann Jakob 
L. ist vom 2. Nov. 1693 bis 21. Aug. 1712 Pfarrer von Neukirch 
(jetzt Freist. Danzig) und bald darauf gestorben. Ebenda. — Das 
Stiftungskapital von 10000 fl. war auf die v. Stanislawskischen 
Güter (Molditten) eingetragen und wurde dem Kolleg in den Tagen 
vom 1. bis 3. Jan. 1638 ausgezahlt. Am 3. Jan. brächte es der 
Rektor nach Heiligelinde. Weitere Nachrichten über den Verbleib 
des Kapitals fehlen. Aber schon bei Lebzeiten des Stifters, 
also vor 1735, muß das Kolleg in den Genuß der Stiftung 
gelangt sein, weil am 1. Jan. 1736 schon ein Jahreszins von 
Molditten fällig war. Vgl. Nöß. Schül. Nr. 2378. — Die Vor
namen, wie sie Zalhski gibt, sind also nicht richtig. — S. 91. 
Wohl die schlimmste Zeit für das Nößeler Kolleg waren die Pest
jahre 1656—58 einschließlich, wie man es aus den Niederschriften 
der marianischen Kongregation erschließen muß. In der Reihe 
ihrer Versammlungen klafft vom 25. Juni 1656 bis zum 9. Fe
bruar 1659 eine Lücke, so daß in dieser Zeit keine Aufnahmen 
stattgefunden haben können. Erst am 29. Dezember 1658 treten 
die wenigen Mitglieder zu einer Wahl zusammen, und zwar sind 
es Erwachsene, Männer von Stand, die sich in den Vorstand 
wählen lassen, um das Kongregationsleben wieder zu erwecken. 
Zu einer Aufnahmesitzung kommt es erst am 9. Februar 1659, 
der schon am 19. März eine zweite folgt. Daher dürfen wir wohl 
annehmen, daß der Unterricht an der Anstalt in dieser bösen Zeit 
geschlossen gewesen ist. Vgl. Nöß. Schül. zum Jahr 1659, Anm. 
— S. 128. Thomas Clagius (Klage) ist 1597 nicht in Allenstein, 
sondern in Hermsdorf (Kr. Allenstein) geboren. Daher nennt er 
sich in seinen polemischen Schriften Oick^mu8 Herm-mnoviUanus. 
Vgl. Lühr, Oursus §loriae mortalis etc. S. 5. — Außer dem 
gen. lateinischen Drama ist mir kein anderes lateinisches oder 
deutsches Drama von ihm bekannt. — S. 130. Es hat sich auch 
eine Schülerliste des Braunsberger Kollegs erhalten, älbum 
sckolasticum Krunsber§sn8e s st. ?. ^osnne Lckmickt 8. ll. prse-
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keeto 8<jiolsrum inckoatum anno vomini 1694, 1. septemdris, 
fortgeführt durch das 18. Jahrhundert. Ein Folioband in weißem 
Leder mit Goldschnitt. Es ist als Aufnahmeverzeichnis zu be
trachten und enthält in 6 Kolumnen Jahr und Tag der Aufnahme, 
Vor- und Familiennamen, Alter und Heimat des Schülers, Klasse, 
Vornamen der Eltern. Dazu eine 7. Kolumne für besondere Be
merkungen über die frühere Ausbildung und spätere Lebensstellung 
des Schülers. In den späteren Jahren sind die Rubriken vielfach 
ungenau und unvollständig behandelt. Von mir besprochen in 
Näß. Schül. Quellennachweis 8 und benützt. — S. 179. Die 
Bekanntgabe der Versetzung hat allerdings nach den für die 
polnische Provinz geltenden Bestimmungen, die sich im wesentlichen 
von den der litauischen nicht unterscheiden werden (vgl. W. II, 203), 
so zu erfolgen, daß zunächst am Ende eines Schuljahres in den 
einzelnen Klassen die Namen der Versetzten verlesen werden — 
privsts pronuntistio — und daß dann bei der Eröffnung des 
neuen Schuljahrs im Anschluß an eine Theateraufführung, einen 
Dialog oder eine Rede eine gewissermaßen feierliche Bekanntgabe 
des Versetzungsergebnisses stattfindet. Man scheint sich aber an 
diese aus dem Jahre 1648 stammende Verordnung nicht lange 
oder nicht immer gehalten zu haben. Denn die uns vorliegenden 
acht Schuldramen vom Ende des 17. Jahrhunderts ab, welche bei 
der Schlußfeier des Schuljahrs zur Aufführung kamen (Iu6u8 mets- 
8ymnL8ticu8), enden sämtlich mit der Verlesung der Namen der 
versetzten Schüler. Es war dieses also eine öffentliche, feierliche 
Bekanntmachung, die immerhin bei Beginn des neuen Schuljahres 
wiederholt sein mochte. — S. 189. ?oter kittangelE. Der Lehrer 
des Hebräischen ist kein Ordensmann, sondern der außerord. Pro
fessor für orientalische Sprachen an der Universität Königsberg 
Johann Stephan Rittangel (1646—52), der, wie Hipler in seiner 
Literaturgeschichte des Bistums Ermland S. 185 richtig nach 
I4i8t. 6oll. angibt, in der Zeit vom 19. Juni bis in den Anfang 
des August 1650 auf Einladung des Rektors Thomas Clagius in 
Braunsberg einen Lehrgang des Hebräischen für die Studenten des 
Kollegs hielt. W.'s Irrtum ist Wohl auf Braun (Festpr. S. 52) 
zurückzuführen, der von einer „Anstellung des ?. Rutangelius" 
als Lehrer des Hebräischen spricht. Aber Braun hat offenbar in 
1li8t. Loll. 6. 6. 5. msü 1650 im Namen „I)nu8 Uittsn§eliu8", 
wo sich das erste t kaum über das voranstehende i erhebt, ein u 
gelesen und die unter dem 19. Mai und 19. Juni ebenda vor

34
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kommende deutliche Form Kitt- übersetzen. — Rittangel starb nach 
Pisanski und Jöcher schon im I. 1652. Er ist in der Matrikel 
der Universität Königsberg unter dem 5. Nov. 1640 als „Iin§uarum 
orientatium cultor" eingetragen. — Übrigens ist ein Professor der 
hebräischen Sprache in Braunsberg noch unter dem 3. Sept. 1646 
bezeugt. Er hält da in Gegenwart des Domherrn Matthias Mon- 
tanus bei der Eröffnung des Schuljahres eine Rede, desgl. der 
Professor des Griechischen, dieser in griechischer Sprache. bli8l. Loll., 
Braun Festpr. 47. — 294 f. Die Rektoren von Braunsberg. Bei 
eingehender Durchsicht der bli8t. Loll. ergeben sich für die Bestim
mung der Amtsdauer nicht weniger Rektoren genauere Daten, die 
hier mit einigen Bemerkungen folgen mögen:

Johann Rywocki bis 30. Aug. 1646.
Gregor (nicht Georg) Hintz am 30. Aug. 1646 zum Vizerektor ernannt. 

Da er aber von Clagius unter dem 16. April 1650 als sein „anteeesZoi-" be
zeichnet wird, so ist er sicherlich als Rektor zu betrachten. — Der Vorname Georg 
ist wohl auf Rostowski-Martinov (lütnaniearum 8oe. «Iss. distoriarnm Ubri X, 
kuris. et 6rux. 1677) S. 462 zurückzuführen. Von da bat ihn Hipler (Lit.- 
Gesch. S. 164) übernommen, dem W. gefolgt ist. Vgl. Lühr in E. Z. 18, S. 
722; 20, S. 890.

Georg »iej Erenst wird Vizerektor am 27. April 1619, als Rektor Hintz 
mit Clagius zur Provinzialkongregation (13. Mai) nach Wilna reist. Lühr in 
E. Z. 18, 721.

Thomas Clagius vom 16. April 1650 bis 16. Avril 1653. Ebenda. 
Georg Protbmann als Rektor 1653 aus Mst. OoU. nicht nachweisbar. 
Nikolaus Hecker am 16. April 1653 zum Vizerektor ernannt. Lühr eben

da 722.
(Juli 1654-65 Lücke in List. Oo1N
Leonbard Weist Rektor seit dem 8. Sept. 1687. Rötz. Schül. Nr. 340. 
Johann Drews vom 8. Nov. 1633 bis Ende Juli 1697. Ebenda Nr. 380. 
Simon Bochorn vom 22. Sept. 1707 bis ins Jahr 1711, wo Franz Krü

ger (Krieger) sein Nachfolger wird. Ebenda zu Nr. 380, Anm. Dieser bis Ende 
Nov. 1714. Ebenda zu Nr. 719.

Jakob Rahasch (Rahsch, Rasch) seit Ende 1714. Ebenda.
Theophil Zablocki vom 13. März 1718 bis 12. Sept. 1723, wo Martin 

Brictius folgt, nist. OoU.
Joseph Babek (Bombet) vom 15. Juni 1728 bis 2. Sept. 1731. Gest. 

1740 als Regens des päpstl. Alumnats, nachdem er noch vorher zum zweitenmal 
Rektor gewesen war. Ebenda Nr. 1264.

Michael Nahser bis 22. Okt. 1744 Ebenda zu Nr. 1872.
Theodor Aucepius (nicht Anc-) vom 22. Okt. 1744 bis 29. März 1748. 

Ebenda und E. Z. 20, 797.
Michael Nahser vom 29. März 1748 bis 28. Aug. 1754. E. Z. 20, 783; 

797; 755.
Peter Zimmermann seit dem 28. Aug. 1754. E. Z. 20, 783.
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Adalbert Harrasch vom 30. Jan. 1762 bis unmittelbar vor Jan. 1766. 
Ebenda S. 388.

Joseph Poschmann seit Ende 1765. Ebenda S. 759.
Gegen Ende des Jahres 1710 verlor das Kolleg nach der M8l. OoN. durch 

die Pest u. a. den neuernannten Rektor (neo-reetor) und den P Minister; lei
der werden ihre Namen nicht genannt. Jener könnte Johann Brictius sein, der 
nach andern Quellen am 9. Okt. 1710 an der Pest in Braunsberg gestorben ist. 
Vgl. Röß. Schul. Nr 557. - Simon Bockhorn lebt noch 1712. E. Z. 20, 372. 
— (1?. Johann) Schwang, 1-2. Aug. 1710 in Braunsberg, als Rektor nicht bekannt. 
E. Z. 20, 772.

Zur Bestimmung der Ortschaften nach ihrer geographischen Lage bez Zu
gehörigkeit zu Dekanaten hätte es sich wohl empfohlen, die heutige Dekanatsein
teilung zu wählen statt, wie es in einzelnen Fällen geschieht, der alten, aus dem 
Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts stammenden zu folgen. (Vgl. 
I. M Saage und C. P Woelky, Leäes Lrebipresd^teraleg 610666818 Warmion- 
si8 in Non. 8i8t. 5Vürm. III, S. 384.) So lesen wir in I, S. 115 und 117: 
Wuttri^nen im Dek. Guttstadt (heute Allenstein); S. 117: Tolksdorf im Dek. 
Mehlsack (heute Braunsberg^; Kleeberg tGr. Kleeberg) im Dek. Mehlsack — übri
gens nach der alten Einteilung im Dek. Guttstadt — (heute Allenstein). Auch 
ist kein Grund dafür ersichtlich, daß W. in der Schreibung mancher Ortsnamen 
die alte, vielfach mundartliche Form wählt und dabei nicht gleichmäßig verfährt. 
So schreibt er I, S. 128 Heinrickau uud S- 150 Hennrickau statt Heimikau, S. 
117 Laisse statt Layß, S. 128 Jolmkendorf statt Jonkendorf, Mingeinen statt 
Migehuen, Wußlach statt Wuslack, S. 149 und 157 Plauthen statt Planten und 
Wuhsen statt Wusen, S. 108 Seibertswaldt statt Siegfriedsmalde und Wargitten 
statt Wernegitten.

Es Wäre Wohl noch ein Wort über die Urteile des Vers, zu 
sagen, die er am Schluß längerer Abschnitte über den inneren 
Wert der behandelten Schulverhältnisse ausspricht (z. B. I, S. 2lO, 
244, 276; II, S. 254, 285). Aber auch hier wollen wir nur auf 
die Verhältnisse des Ermlandes eingehen, denen ja der Verf., wie 
schon oben hervorgehoben ist, ein fast uneingeschränktes Lob spendet. 
Neben den Lichtseiten deckt er mit vollem Recht auch die Schatten
seiten auf und auch da zeigt er sich als eingehender Sammler und 
gründlicher Bearbeiter alles einschlägigen Materials. Wir werden 
aber gut tun, bei der Beurteilung jener Zeiten stets an die Zu
stände und Erfolge unserer modernen Schule zu denken. In 
welchem Kollegium kommen nicht einmal Zerwürfnisse und Reibe
reien unter den einzelnen Mitgliedern oder mit der Leitung vor? 
Ob diese Wohl der Rede wert sind (vgl. II, 124)? Und Disziplinar
vergehen der Schüler? vielfach hervorgerufen durch die nationalen 
Gegensätze (vgl. II, 149). Ihre Bestrafung? Wer wollte es den 
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Jesuiten verargen, wenn sie dabei auf die Achtung ihrer verbrieften 
Schulimmunität und Privilegien bestanden und z. B. gegen die 
Einsperrung ihrer Schüler durch Nachtwächter in ein „dunkles Loch" 
protestierten (ll, 163-? Erst das Jahr 1700 brächte eine Regelung 
des Strafverfahrens, indem die Kriminalvergehen nach Ausschluß 
der schuldigen Schüler von der Schule der städtischen Behörde zur 
Aburteilung überwiesen wurden, die Disziplinarfälle nach wie vor 
der Schule überlassen blieben (II, 164). Namentlich aber werden 
wir gegen das verallgemeinernde Urteil im Schlußwort (II, 285) 
Einspruch erheben müssen: „Die männliche katholische Bevölkerung 
der genannten Provinzen hatte in den allermeisten Fällen 
eine Jesuitenschule besucht und war in jesuitischem Geiste erzogen 
worden. Was das besagt, ist allgemein bekannt und braucht nicht 
weiter ausgeführt zu werden." Was denn? Wenn das ermländische 
Volk in frommem Sinn alle Jahrhunderte hindurch an dem 
Glauben seiner Väter in Treue festgehalten, Ordnung und Sitte 
wohl bewahrt hat, durch Arbeit und Fleiß zu einem gewissen 
Wohlstand gelangt ist, so verdankt es wohl dieses alles seinen Er
ziehern in Schule und Kirche, und beide empfingen ihren Geist von 
den Anstalten der Jesuiten. Lühr.

V. vuhr S. 7, Geschichte der Jesuiten in den Ländern 
deutscherÄunge. 4. Band in 2 Teilen (mit zusammen rd. 1100Seiten) 
Regensburg 1928.

Der 1. Band dieser hervorragenden Gesamtdarstellung der 
Geschichte der deutschen Jesuiten erschien bereits 1907 und 
umfaßte das 16. Jhdt., während der 2. und 3. Band (1913 und 1921) 
das 17. Jhdt. behandelten. In dem eben herausgekommenen 4. 
Bande führt ?. Bernhard Tuhr die Geschichte seines Ordens in 
den Ländern deutscher Zunge weiter durch das 18. Jahrhundert 
bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773. Wieder ist die 
Gliederung in etwa die gleiche wie in den früheren Bänden. Der 
1 Teil behandelt die Geschichte der einzelnen Ordensprovinzen; 
darin ist auch den Niederlassungen der Jesuiten in Ost- und West
preußen ein besonderer Abschnitt (mit rd. 30 Seiten) gewidmet.

Die Darstellung über die Jesuitenkollegs zu Braunsberg 
und Rößel, die in diesen Zeitläuften durch die Wechselfälle des Nor
dischen Krieges wie durch Pest und Hungersnot oft schwer zu leiden 
hatten, berücksichtigt weitgehendst die Arbeiten ermländischerHistoriker: 
neben den älteren Abhandlungen Benders (Geschichte des philoso
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phischen und theologischen Studien im Ermland — 1868) und 
Hip lers (Literaturgeschichte des Bistums Ermland —1878) vor allem 
die zahlreichen Veröffentlichungen von Pros. Lühr, die, mit philo
logischer Akribie, peinlichster Sorgfalt und feinem Spürsinn geschaffen, 
als unentbehrliche Quellen für die Geschichte der Jesuiten im Erm- 
lande ihre dauernde Bedeutung behalten werden. Aus anderen 
Quellen wird über die wiederholten, freilich erfolglosen Bestrebungen 
berichtet, das Braunsberger Kolleg, „das erste in Polen und Litauen 
und die Mutter aller Kollegien, selbst der Universität zu Wilna" 
(wie es in einem nach Nom gesandten Gutachten aus dem Jahre 
1701 genannt wird — S. 462), gleichfalls zur Universität erheben. 
Eingehend wird die segensreiche Tätigkeit der Jesuiten in Schule 
und Seelsorge durch ein ausführliches Zahlenmaterial belegt, das 
vielfach Neues bietet. Freilich mißfällt hier gelegentlich die falsche 
Schreibweise ermländiicher Ortsnamen (so S. 464 Wiesen statt 
Wusen, Tolsdorf statt Tolksdorf, Stemandorf statt Stegmannsdorf, 
S. 467 Bistein statt Bischofstein; ebenso muß es S. 468 „Kölmer" 
statt „Kölner" heißen). Auch für die Bautätigkeit, an die die Jesuiten 
trotz aller Nöte der Zeit immer wieder herangingen, werden neue 
Daten beigebracht.

Sodann findet die schwierige Lage der Jesuiten in Altpreußen 
eine ausführliche Darstellung. Mancherlei Drangsale hatten die 
Niederlassungen in Heiligelinde, Königsberg und Tilsit von 
den preußischen Königen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. zu 
erdulden, die beide von gründlichem Haß gegen den Orden beseelt 
waren. In erster Linie führte die Annahme von Konvertiten 
dauernd zu Anzeigen und Zwangsmaßnahmen gegen die Jesuiten; 
nur die Drohungen Polens mit Gegenrepressalien, vor allem gegen 
die Reformierten brachten ihnen einige Erleichterungen.

Mit der gleichen Gründlichkeit schildert uns ?. Duhr die 
Entwicklung und die Verhältnisse in den westpreußischen Nieder
lassungen, in Danzig-Altschottland (mit der Residenz Marienburg 
und der Missionsstation Elbing), in Konitz, Dt. Krone, Graudenz, 
Bromberg und Thorn. Bei dem zuletzt genannten Kolleg nimmt 
der Verfasser sehr eingehend zu dem sogenannten Thorner Tumult 
oder Blutgericht vom Jahre 1724 Stellung (S. 480 ff.), wobei 
er wichtiges neues Material aus dem Wiener Geheimen Staats
archiv und aus dem Vatikanischen Archiv heranzieht; er schließt 
seine Darlegungen hierüber mit den Worten: es „ergibt sich 
in jedem Falle mit Gewißheit, daß von einem Thorner Blutbad 
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oder von Blutdurst der Thorner Jesuiten unter verständigen 
Menschen keine Rede sein kann" (S. 488).

Für alle diese Jesuitenniederlassungen verbot König Friedrich II- 
aus Eigensucht, wie Duhr sagt, die Publikation des Auflösungs
dekretes, das Papst Klemens XIV. am 2t. Juli 1773 gegen den 
Orden erlassen hatte. Während indessen für Schlesien diese Ver
kündigung schon 1776 zugelassen worden war, erging eine ent
sprechende Verfügung an den Bischof von Culm erst 1779, an 
Bischof Krasicki von Ermland noch später, am 12. Mai 1780; im 
Juni dieses Jahres erfolgte dann hier die tatsächliche Auflösung.

Der 2. Teil des 4. Bandes schildert uns eingehendst die 
Leistungen der Jesuiten während des 18. Jahrhunderts auf 
den verschiedensten Gebieten; so unterrichtet uns der Verfasser, 
gestützt auf eine geradezu ungeheuerliche Fülle von Material, über 
Schule und Studien, Schulbühne, Kanzeltätigkeit, Volksmissionen, 
Exerzitien und Sodaliiäten; er berichtet ferner über die ganz ver
schiedenartige Tätigkeit der Jesuiten bei den Soldaten, an den 
Fürstenhöfen, in Gefängnissen u. a. m. Ein besonderer Abschnitt 
ist auch den Hexenverbrennungen gewidmet, die zu Beginn des 
18. Jahrhunderts in den verschiedensten Teilen Deutschlands von 
neuem auflebten. Auf Grund von Frauenburger Archivalien und 
einer handschriftlichen Chronik des Rößeler Jffuitenkollegs berichtet 
?. Duhr hier (S. 314 ff.) u. a. aus dem Jahre 1705 von einem 
Streit zwischen dem Pfarrer von Sturmhübel, Christophor 
Gregor Kösling, und den Jesuiten von Rößel und Heiligelinde, 
von dem bisher in unserer ermländischen Literatur nichts erwähnt 
ist. Der eben genannte Pfarrer — ich möchte ihn identifizieren 
mit Gregor Christoph Kösling, der zunächst als Erzieher der 
Söhne des Geheimen Rats und Oberkriegskommissars v. Viereck 
in Königsberg und Wilna tätig war, dann zur kath Lehre über- 
trat, Kaplan beim ermländischen Bischof Zaluski wurde und von 
1709—28 als Erzpriester von Seeburg wirkte (vgl. E. Z. XIII, 
S. 684 u. 731 f). — hatte Exorzismen an einer Besessenen seiner 
Pfarrei vorgenommen, die zahlreiche Personen jeglichen Standes 
als Hexen verschrieen und dadurch über diese Unglücklichen Kerker 
und Verbrennung heraufbeschworen hatte. Gegen dieses Treiben 
wandten sich mit aller Energie die Prediger des Rößeler Jesuiten
kollegs, insbesondere ?. Georg Verend (er starb übrigens 1717 als 
Rektor des Kollegs — vgl. E. Z. XV, S. 459 Nr. 478 und S. 
596 Nr. 719). Pfarrer Kösling aber beschwerte sich darüber bei 
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dem damaligen Generalvikar und Administrator des Bistums, 
Joh. Georg Kunigk. Doch hatten die Jesuiten offenbar auf tat
sächliche schwere Mißstände Hinweisen können; denn Kunigk schärfte 
alsbald dem ermländischen Klerus eine frühere päpstliche Verordnung 
erneut ein, wonach einmal die Tortur gegen Hexen erst angewandt 
werden dürfe, wenn das bischöfliche Gericht den Prozeß untersucht 
und die Erlaubnis dazu erteilt habe; weiterhin verbot er allen 
Welt- und Ordensgeistlichen ohne ausdrückliche schriftliche Geneh
migung des Generalvikariats die Vornahme des Exorzismus.

In mehr als zwanzigjähriger Arbeit hat ?. Duhr seine groß 
angelegte Geschichte der deutschen Jesuiten bis zum Jahre 1773 
durchgeführt. Die gründliche Verarbeitung einer gewaltigen Stoff- 
fülle, das ruhige, streng sachliche Urteil und die klare Sprache 
haben hier eine wissenschaftliche Leistung allerersten Ranges er
möglicht, an der kein Historiker achtlos wird vorübergehen können.

Hans Schmauch.

A. Wsnkowski, prslsci i Kanonici ksteäralni Llietmlnsc/ 
oä ratorenis kapitut/ cko na8rxck crasüw. (Prälaten und 
Domherrn des Domkapitels von Kulmsee seit der Grün
dung des Kapitels bis zur Gegenwart) — Thorn 1928.

A. Mankowski ist bekannt als Verfasser der Geschichte des 
Kulmer Domkapitels für die Zeit von 1466—1821 (erschienen 
in den Tspwki der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Thorn — 
7'owsrrystvo naukowe xv ?oruniu; die Geschichte dieses Dom
kapitels im Mittelalter behandelte 1913 eine Königsberger Disser
tation von I. Hoelge). Der vorliegende Katalog, ein Sonder- 
abdruck aus Bd. 33 und 34 der Jahrbücher der eben genannten 
Gesellschaft, ist das Ergebnis siebenjähriger Sammelarbeit; 
er umfaßt die ganze Zeit seit der Gründung des Kulmer Dom
kapitels bis zum Jahre 1926 und bringt nicht weniger als 413 
Namen in alphabetischer Reihenfolge. Der Verfasser hat zahl
reiche Archivalien herangezogen und die vorhandene Literatur sorg
fältig und ausgiebig benutzt. Überall spürt man das peinliche 
Streben nach größter Zuverlässigkeit, wie sich das aus einer 
eingehenden Nachprüfung bei denjenigen Domherrn ergibt, die auch 
dem ermländischen Kapitel angehörten. Bei ihnen sind fast über
all die vielfach verstreuten Angaben aus der Ermländischen Zeit
schrift und aus anderen Werken der heimischen Literatur sorgfältig 
zusammengestellt. Daneben bietet Mankowski auch hier aus anderen
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Quellenzahlreiches Material, so daß man für die in Frage kom
menden Männer an seiner Arbeit nicht wird vorübergehen dürfen. 
Sie seien hier darum im einzelnen genannt.

Auf den ermländischen Bischofsstuhl kamen später drei 
Kulmer Domherren: Lukas Watzelrode (s 1512), Johann Dantiskus 
(1° 1548) und Adam Stanislaus Grabowski ('s 1767); bei letzterem 
vermisse ich freilich einen Hinweis auf Eichhorns ausführliche Dar
stellung in seiner Geschichte der erml. Bischofswahlen (E. Z. II, 
S. 396 ff., besonders S. 403).

Folgende Kulmer Domherren gehörten auch dem erm
ländischen Domkapitel an: Johann Borzymowski (f- 1835), 
Joseph Gr^bczewski (f 1835), Albert von Nautenberg-Klinski 
(-s-1831), Fabian Konopacki (s 1619), Leonhard Niederhof ('s 1545), 
Johann Pissinski (f 1612; Mankowski hat die polnische Schreib
weise: Pisieüski), Konstantin Joseph Piwnicki (s- 1779), Andreas 
Pl^skowski (s- 1802), Bartholomäus Plemi^cki (s 1595), Peter 
Rostkowski (s- 1702), Franz Schröter (seit 1921 Domherr in 
Frauenburg), Michael Woelki (f 1815), Johann Kasimir Wolowski 
(-s 1697) und Franz Nikolaus Zaleski (-f 1740). Bei Matthias 
Alexander Soltyk (f 1749), dem späteren Kulmer Weihbischof, 
fehlt der Hinweis darauf, daß er ein Neffe des erml. Bischofs 
Theodor Potocki war und in dessen Diensten wiederholt an polni
schen Reichstagen teilnahm (vgl. E. Z. II, S. 83, 85, 87 f., 93 f., 
104, 106 u. 108); noch 1725 residierte er in Frauenburg (a. a. O. 
S. 127), folgte dann aber seinem Oheim, der inzwischen Erzbischof 
von Gnesen geworden war, dorthin, nachdem er 1725 hier zum 
Kantor des Domkapitels bestellt worden war (Mankowski S. 198).

Völlig unbekannt waren bisher als ermländische Dom
herren Andreas Konopacki (ein Wohltäter der Braunsberger 
Jesuiten, -f 1622) und Johann Konopacki (s 1601) sowie Jo
hann Lechowicz, der 1718, vielleicht schon 1714 die Koadjutorie 
eines erml. Kanonikats besaß 1719). Bei Hieronymus 
Waldow ('s 1490), der uns bisher nur aus 88. rer. Warm. I, 
S. 248 u. Lidliotkecs Warm. I, S. 246 bekannt war, lassen sich 
Mankowskis Angaben aus dem Bisch. Arch. Frbg. (Foliant O Nr. 88 
fol. 3) ergänzen: In einem Originalbrief vom 23. Dezember 1472 
aus Thorn' bittet der Marienburger Woiwode Stibor von Bayßen 
den erml. Bischof Nikolaus, er möge den Thorner Pfarrer Jeronimus, 
seinen früheren Sekretär, schützen gegen die Schwierigkeiten, die 
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ihm der Braunsberger Pfarrer in Rom wegen seines erml. Kanoni- 
kats mache, das er bis jetzt ins achte Jahr in ruhigem Besitz ge
habt habe; er selbst (Stibor) habe ihm einst auf einer Tagfahrt 
in Elbing vom früheren Bischof Paul und seinem Kapitel diese 
Domherrnstelle verschafft.

Weiter vermisse ich im Nachtrag (S. 245 f.) bei Johann 
Dantiskus die Nachricht, daß er cr. 1530 erml. Domherr wurde 
(vgl. E. Z. VI, S. 419), und bei Albert Kiewski (1° cr. 1560) einen 
Hinweis auf E. Z. XI, S. 68 u. 84 sowie auf Kolbergs Rezension 
über Bd. XIII der ^cts lomicians in E. Z. XIX, S. 827. Beide 
Namen fehlen, wie das schließlich bei dem Nachtrag begreiflich ist, 
in der statistischen Zusammenstellung, die Mankowski in der 
Einleitung über die Zugehörigkeit der Kulmer Domherren zu 
anderen, hier also zum erml. Domkapitel gegeben hat. Nicht fehlen 
durfte aber eigentlich in dieser Aufzählung Kaspar Welker, der 
für das Jahr 1489 zuerst als erml. Domherr genannt wird 
(S. 220). Schon für den 19. August 1483 ist indessen Kaspar 
Velkener (so heißt er in den ermländischen Quellen) als canoni- 
cu8 eccleÄe Wurmiensis bezeugt, und am 29. April 1485 einigte 
sich das Domkapitel mit ihm über die Einkünfte seiner Präbende 
bei seiner Abreise nach Rom (Domarchiv Frbg. Schld. 8 Nr. 1 
fol. 71 v u. fol. 19), wo er noch 1489 weilte (E. Z. I, S. 169 f. 
und im Wahldekret für Lukas Watzelrode — Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant v Nr. 1 fol. 67).

Sodann finden wir auch sonst einmal einen anderen erml. 
Geistlichen als Domherr von Culmsee: Georg Adalbert Heide 

1765), Erzpriester von Heilsberg, Verfasser des ^rchiivum vetu8 
et novum Lrktiiprs8bytersli8 Heil8berxen8i8, dessen eingehende Le
bensbeschreibung in den 88. rer. ^Vurm. II, S. 587 ff. ich gleich
falls nicht benutzt finde. Aus dem Guttstädter Kollegiatstift 
ist nach Mankowski nur ein einziges Mitglied zugleich Kulmer 
Domherr gewesen: Franz Grünenberg (^ 1818). Hierher gehört 
aber auch Georg Hintze, der für die Jahre 1516—1540 als Kulmer 
Domherr genannt ist. Im Jahre 1553 heißt es von ihm: „Herr 
Georg Hintze, dozumal Colmenseher Thumherre, alwo aber unsers 
seligen vorfarn, beschoffen Lukas, vil jare lang kemmerer und 
scheffer gewest" (Guttstädter Kirchenarchiv Schld. G. Nr. 20 S. 2). 
1509 ist er uns nun als Scheffer in Heilsberg und Domherr von 
Guttstadt bezeugt (88. rer. ^Vsrm. II, S. 165 und Bisch. Arch. 
Frbg. Foliant 6 Nr. 3 fol. 309).
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Weiterhin sind mehrere geborene Ermländer im Kulmer 
Domkapitel vertreten. Das wird man bei dem Deutschordensbruder 
Konrad von Mehlsack, der in den Jahren 1377—79 genannt ist, 
nur vermuten können. Bezeugt ist es uns dagegen bei Jodokus 
Kolmer, cr. 1460 zu Heilsberg geboren. Hierher gehören ferner: 
Stanislaus Joseph Hosius de Bezdan, Schüler der Rößeler Jesu
iten, später Bischof von Posen (fi 1734), dessen Vater Erbherr auf 
Lemitten, Hauptmann von Seeburg und Burggraf von Heilsberg 
war; sodann zwei geborene Rößeler: Matthäus Benduhn (s 1765) 
und Franz Dietrich (-f 1848); weiterhin Michael Eberlein ('s 1832) 
und Jakob Rafalski, der das Rößeler Jesuitenkolleg besuchte, dann 
selbst dort als Lehrer seines Ordens tätig war (s 1803; es fehlt ein 
Hinweis auf E. Z. XX, S. 761); und schließlich Prälat Julius 
Zucht, geb. in Mehlsack (f 1905).

Mehrere Kulmer Domherrn fanden ihre Ausbildung im 
Ermlande. Abiturienten von Braunsberg waren: Johann Koscinski 
(s 1861), der daselbst auch zwei Jahre Philosophie und französische 
Sprache studierte; Johann Donimierski (f 1868), der hier sodann 
Theologie studierte, und August Hildebrand ('s 1879). Schüler 
der Rößeler Jesuiten waren Severin Szczuka in den Jahren 
1670—79 und Franz Weinreich im Jahre 1775. Eine weitere 
Anzahl von Kulmer Domherren hat für das Studium in Rom 
das ermländische Stipendium Preuckianum benutzt (das ist bei 
den einzelnen nach E. Z. II, S. 292 ff. angeführt). Die Priester
weihe in Braunsberg empfing 1832 der aus dem Kreise Schlochau 
stammende Georg Jeschke ('s 1881).

Die hier gegebenen geringfügigen Ausstellungen sollen in kei
ner Weise den Wert dieser gründlichen, mühevollen Arbeit Man- 
kowskis herabdrücken. Als Nachschlagewerk wird sein Katalog der 
Kulmer Prälaten und Domherrn alle denen, die sich irgendwie 
darüber unterrichten wollen, immer völlig unentbehrlich sein.

Hans Schmauch.

R. 7. Rsusmsnn. Geschichte der Stadt Riesenburg. 442 S. 
mit 13 Abbildungen. Verlag des Magistrats von Riesenburg 1928.

In einer umfangreichen, auf sorgfältigen Archivstudien be
ruhenden, mit charakteristischem Bildmaterial ausgestatteten Mono
graphie hat der Danziger Staatsarchivdirektor Dr. Kaufmann die 
Geschichte der ehemaligen Bischofsstadt Niesenburg geschrieben, die 
zu den wertvollsten ihrer Art in unserer Nordostmark gezählt 
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Werden muß. Der Verfasser hat dabei weniger Wert auf eine 
chronikalische Darstellung gelegt, obwohl auch diese hauptsächlich 
hinsichtlich der Kriegsschicksale in gedrängter Kürze (S. 1—41 
und 351—58) Berücksichtigung gefunden hat; vielmehr hat er eine 
systematische Zusammenfassung der inneren kommunalen Verhält
nisse erstrebt, die über die Behördenorganisation, über die Gemeinde 
und das wirtschaftliche Einungswesen, über Kirchen, Schulen und 
Militär in Riesenburgs Vergangenheit zuverlässige und möglichst 
erschöpfende Aufschlüsse geben will. Ebenso hat das ehemalige 
Residenzschloß der pomesanischen Bischöfe, das durch wiederholte 
Brände im 17. und 18. Jahrhundert bis auf einige Keller und 
Terrassen gründlich zerstört ist, eine eingehende Behandlung erfahren.

Vergleiche mit den analogen Zuständen in anderen Städten 
des Ordenslandes würden Wohl hier und da manche Unsicherheit 
behoben, manche Ausführung ergänzt haben. (Vgl. z. B. zum 
Abschnitt Bruderschaften S. 277 f. G Matern, Die kirchlichen 
Bruderschaften in der Diözese Ermland. Braunsberg 1920. 
S. 127 ff.) Titel und Amt des Erzpriesters von Riesenburg 
(S. 247 f.) gehen zweifellos in die Vorreformationszeit zurück 
(vgl. §8. rer. Warm. I, 384 ff). Die Nachricht Simon Grunaus 
über den Niesenburger Bildersturm (S. 178 f.) wird im wesent
lichen auf Wahrheit beruhen, da sie der Chronist als Zeitgenosse 
nicht aus der Luft greifen konnte. Wie trotz der Reformation 
kath. Meßgewänder (3 Kasein, 3 Humeralia) noch lange in Niesen- 
burg im Gebrauch blieben, zeigen die Kircheninventare von 1543 
und 1576 (S. 218). Aus der kath. Tradition heraus wurden noch 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts drei Beichtstühle für die luth. 
Pfarrkirche neuangesertigt (S. 218 f, 224). Die Darstellung der 
Entwicklung der Niesenburger kath. Kirche und Schule (S. 273—5, 
301—5) bildet eine Ergänzung zu Nomahn, Die Diaspora der 
Diözese Ermland. (Braunsberg 1927.) S. 55 f. Kaufmann nennt 
den 1. kath. Pfarrer der Diasporagemeinde versehentlich Stolinski 
statt Stalinski. Zu den politischen Wandlungen der Nachkriegs
zeit hat der Verfasser in temperamentvollen Ausführungen (S- 40 ff, 
351 f) Stellung genommen. Die Anmerkungen sind leider in den 
Anhang verwiesen (S. 363—404).

Franz Buchholz.

R. plenzat, Die volkskundliche Vorbildung der Lehrer.
(Sonderdruck aus dem Pädagog. Zentralblatt. Zugleich Heft 2 der 
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Veröffentlichungen des Volkskundlichen Archivs der Pädagog. 
Akademie Elbing.) 16 S. 1928.

Ausgehend von den modernen Reformbestrebungen auf dem 
Gebiete des Bildungs- und Erziehungswesens und von der Auf
gabe der Pädagogischen Akademien, „Pflegestätten heimatlicher 
Natur und Kultur und heimatlichen Volkstums" zu sein, gibt der 
Verfasser einen Überblick über seine Wirksamkeit als Professor der 
Volkskunde an der Elbinger Akademie. In Vorlesungen, Arbeits
gemeinschaften und Exkursionen sucht er seine Studenten mit dieser 
Wissenschaft vertraut zu machen und sie zu eigenen Arbeiten anzu- 
regen. Durch die verdienstliche Begründung eines „Volkskundlichen 
Archivs" (i. I. 1906) wollte er eine Sammelstelle schaffen, in der 
nicht nur die Heimat- und volkskundliche Literatur, sondern auch 
alles einschlägige Anschauungsmaterial vereinigt werden soll. Durch 
die Versendung von Fragebogen an mehr als 150 Vertrauensleute 
des Archivs sollen volkskundliche Spezialgebiete planmäßig erforscht 
werden. Dem Lehrer, der diesen Aufgaben besonders nahe steht, 
bietet sich hier ein dankbares Arbeitsfeld, auf dessen Bedeutung 
auch Prälat Pros. Dr Schreiber gelegentlich der diesjährigen 
Regensburger Tagung der Görres-Gesellschaft in seinem Vortrag: 
„Volkstum, Volkskunde und Kirche" mit Nachdruck hingewiesen hat-

Franz Buchholz.



Ueberblick 
über die Wiederherstellungsarbeiten 
amHeilsberger Schloßim?shre1y28.

Von Regierungsbaumeister Tiarl Hauke.

Nachdem im Jahre 1927 vorbereitende Aufräumungs- und 
Untersuchungsarbeiten stattgefunden hatten, wurde in diesem Jahre 
mit der eigentlichen Wiederherstellung begonnen. Die Mittel des 
Schloßbauvereins gestatteten, außer der Fortsetzung der Unter
suchungsarbeiten in geringerem Umfange, als Hauptgegenstand die 
Instandsetzung der Ecktürme vorzunehmen. Die drei kleineren 
Türmchen sind besondere Wahrzeichen unseres Schlosses. Ihre Vor- 
kragung vor den glatten Ecken des quadratischen Hochschlosses er
scheint im Vergleich mit Ordensburgen wie Marienburg, Rheden und 
Mewe, bei denen die Ecktürme aus der Erde emporsteigen, vielleicht 
unvermittelt. Nur beim Schoß Schönberg, das dem Bischof von 
Pomesanien gekörte und wie Schloß Heilsberg gegen Ende des 
14. Jahrhunderts erbaut wurde, können wir den gleichen Anschluß 
der Türmchen an den Baukörper beobachten. Im ganzen bieten 
die drei Türmchen mit ihrer freundlichen, weiß geputzten Backstein
architektur einen willkommenen Gegensatz zu dem Kubus des 
Schlosses. Das unterste Geschoß stammt noch aus der Zeit um 1400. 
Das zweite Geschoß, das schon als Merkmal die großen rechteckigen 
Fensterblenden mit der Fensterkreuzarchitektur aufweist, dürfte nach 
den stilistischen Kennzeichen und nach dem Mauerwerk einer späteren 
Zeit, Wohl aber noch dem 15. Jahrhundert angehören. Vielleicht 
entstand es in der Zeit nach dem Brande von 1442. Die obersten 
Geschosse aller drei Türmchen sind ursprünglich anders gewesen. 
Nach Resten von Konsolen scheinen sie alle vor den unteren Ge
schossen vorgekragt zu haben. Der Südwestturm zeigt heute viel
leicht noch eine daran erinnernde Form. Diese ursprünglichen 
Obergeschosse wird man ebenfalls noch dem 15. Jahrh, zurechnen 
müssen. In der Renaissancezeit, wohl nach dem Brande von 1559, 
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scheint ein Umbau des Aeußeren erfolgt zu sein. Es treten in allen 
Geschossen größere Viertelkreisprofile auf. Weißer Putz wird nach 
dem Vorbild der holländischen und Danziger Baukunst als Ersatz 
für Haustein in größerem Umfange zur Belebung der Backstein- 
flächen verwandt. Die heutige Gestalt der obersten Geschosse müssen 
wir jedoch in eine noch spätere Zeit setzen. Jene vorstehenden Ober
geschosse sind durch neue, schlicht und sehr nachlässig hochgemauerte 
Geschosse ersetzt. Alles deutet darauf hin, daß ein gewaltsamer 
Abbruch stattgefunden hat, sei es durch Blitzschlag oder Sturm. 
Hier könnte vielleicht jene Unwetterkatastrophe von 1626 gewütet 
haben, durch die drei kupferne Turmspitzen vom Schloß geweht 
wurden.

Die Turmspitzen hatten früher zweifellos andere Formen als 
heute. Im Mittelalter waren die Türme möglicherweise von Zinnen 
gekrönt, hinter denen sich ein Umgang mit gemauerter Mittelspitze, 
wie in Nheden, befand. Das Schloßmodell zeigt diese Lösung. Es 
sind aber auch einfache Zeltdächer denkbar. Auch die heutige Form 
der Türme hat vielleicht ursprünglich steilere Dächer gehabt. Die vor
handenen Zeltdächer von 60° Steigung dürften 200 bis 300 Jahre 
alt sein, ein Grnnd, an ihrer Form nichts zu ändern. Wir halten 
uns heute, nach etwa 100 Jahren Erfahrung in der Denkmalpflege, nicht 
berechtigt, einen mutmaßlichen früheren Zustand wieder an Stelle 
einer späteren, jedoch schon historisch gewordenen zu setzen. Wir 
wissen z. B. gar nicht, welche Zwischenstufen in der Entwickelung 
der Turmkrönungen da waren. Wie sahen jene kupfernen Turm
spitzen (cuspides) aus, wie der Kopf des gemauerten Teils? Ganz 
sicher sprang er vor den Untergeschossen vor, doch scheint jeder 
Tnrm eine Form für sich gehabt zu haben, worauf die geringen 
Reste von Konsolen hindeuten. - Geändert wurde an den Dächern 
der Türmchen nur die Dachdeckung. Der blaugraue, glatte, eng
lische Schiefer wurde durch Mönche und Nonnen ersetzt, wie es vor 
1857 der Fall war. Zwei Wetterfahnen waren aus Kupferblech 
und enthielten die Jahreszahl 1716 und das Wappen die Bischofs 
Potocki. Die dritte, 1857 aus Eisenblech gefertigt, wurde ins Schloß
museum gebracht. An ihre Stelle trat eine solche aus Kupferblech 
mit der Jahreszahl 1928. Besonders an den Nord- und Westseiten 
der Turmmauern waren große Teile der Flächen zu erneuern. Ueber 
das hierbei geübte technische Verfahren wird an anderer Stelle zu 
berichten sein. Auch auf die innere Einrichtung der Türmchen soll 
hier nicht weiter eingegangen sein.
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Die Instandsetzung des Schloßturmes oder Bergfrieds war 
eine für das Aussehen des Schlosses recht bedeutungsvolle Maß
nahme. Er ist ja derjenige Bauteil, der am weitesten zu sehen 
ist und das Stadtbild mitbestimmt. Gewisse Anzeichen deuten darauf 
hin, daß ursprünglich über dem Geschoß mit den acht Luken ein 
weiteres vollständiges, vorkcagendes Geschoß mit 16 Oeffnungen 
saß. Es mögen auch Zinnenscharten gewesen sein. Vielleicht er
innerte die Architektur an den gleichzeitigen Hochmeisterpalast der 
Marienburg. Dieses oberste Geschoß, das wahrscheinlich einen 
Umgang hinter den Zinnen und in der Mitte ein Zeltdach besaß, 
scheint schon sehr bald durch Einwirkungen der Witterung, durch 
Blitzschlag oder Feuer zerstört worden zu sein. Es wurde zur 
Hälfte abgetragen und die Formsteine von den Gesimsen dabei 
mit vermauert. Seitdem hat der gemauerte Turmschaft die heutige 
glatte obere Endigung. Das Dach dürfte dem neu aufgesetzten 
Helm ähnlich gewesen sein. So stand der Turm bis zu dem 
gewaltigen Brand von 1559. Damals muß der Turmschaft wie 
ein Schornstein gewirkt haben. Noch heute sind die Wände mit 
einer dicken schwarzen Schicht überzogen, auf der zu Harz gewor
dener Holzteer heruntergelaufen ist. Kardinal Hosius ließ eine 
berühmte Turmuhr und durch den Glockengießer Andreas Lange 
in Danzig eine Stundenglocke anfertigen und dem Turm einen 
stattlichen Helm mit einer Laterne geben. Einzig auf der Land
karte von Endersch von 1755 kann man diesen Helm im kleinen 
und noch dazu stark in die Höhe gereckt sehen. 1768 warf ein 
Sturm die Turmspitze in den Schloßgraben. Es wurde daran 
repariert und 1793 ein niedriger Helm in den Formen des 18. 
Jahrhunderts nach dem Entwurf des Landbaumeisters Masuhr 
daraufgesetzt. Das Bornkam'sche Gemälde aus der Zeit um 1820 
zeigt diesen Zustand, dem Wind und Wetter frühzeitig ein Ende 
bereiteten. Die Steinzeichnungen von Rundt (1829) und von 
Bils (1833) zeigen nur noch den unteren Teil des Helmes auf 
dem Turm sitzend. Laterne und Zwiebelkuppel sind herunterge
weht. Die Frank'schen Zeichnungen von 1849 und die 
Quast'sche von 1852 geben den Turm als dachlose Ruine 
wieder, in die Regen und Schnee Einlaß fanden. Bei 
dem Umbau des Schlosses zum Waisenhaus erhielt der Turm 
ein neues Dach, das den Charakter eines Notdaches an sich trug 
und wie die Dächer der Ecktürmchen und die Hauptbücher mit 
englischem Schiefer gedeckt wurde. Bei den diesjährigen Arbeiten
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wurde das Dachwerk des Turmes erneuert, und zwar wurde die 
Form den Ecktürmchen angepaßt. Die rote Ziegeldeckung läßt den 
Schloßturm nun schon von weitem aus dem umgebenden Grün in 
Erscheinung treten. Die zum Teil stark verwitterten, zum Teil 
mit neuen kleineren Ziegelsteinen nachlässig ausgeflickten Außen
flächen wurden mit sorgfältig nachgebildeten Handstrichziegeln 
ausgebessert. Dabei wurde das Zusammengehen der alten und 
neuen Flächen angestrebt. Im Inneren wurden die späteren 
teilweisen Zumauerungen der acht Wehrluken herausgenommen, 
wodurch ein stattlicherer Raum mit größerer Aussichtsmöglichkeit 
entstand. Die in jüngerer Zeit behelfsmäßig umgebauten Balken
lagen und Treppen des Turmschaftes werden zur Zeit wieder 
in der ursprünglichen, noch feststellbaren Form hergerichtet. Im 
Turmzimmer, das einst eine Studierstube gewesen sein dürfte, 
wurde ein alter Kamin aufgedeckt. Von den drei alten Fenstern 
war beim Anbau der Kardinalskammern das nördliche zugemauert 
worden. Es ließ sich in der alten Form wieder ausbrechen. Die 
Fenster erhalten Bleiverglasung mit Antikglas, der Fußboden 
einen neuen Fliesenbelag. Der obere kleine gewölbte Raum wird 
mit dem neuen Fliesenfußboden und nach Erneuerung der Fen
ster und Läden einen ganz behaglichen Eindruck machen. Schließ
lich wurde auch das Burgverließ gründlich ausgeräumt und in
standgesetzt. — Gerade die Erneuerungsarbeiten am Schloßturm 
werden den Besuchern im kommenden Jahre besonders in die 
Augen fallen und den Unterschied zwischen dem bisherigen ver
wahrlosten und dem neuen Zustand vor Augen führen.

Unter den neueren Entdeckungen im Schloß sind vor allem 
einige weitere Wandgemälde in jenem gänzlich verbauten Remter 
im Südflügel, der einst symmetrisch, zur Kapelle lag, zu nennen. 
Es sind jetzt neben der Wand mit den bereits bekannten drei 
Bischofsbildern eine Madonna mit kniendem Bischof — wohl eine 
Stifterfigur — und die Reste einer Kreuzigung zu sehen. Die 
Gemälde liegen in Räumen des Waisenhauses und sind nicht zu
gänglich, zudem stark verblaßt. Sie dürften einer böhmischen 
Malerschule um 1400 entstammen und besitzen hohen Kunstwert.

Das nächste Jahr wird die Erneuerung des Daches des Süd
flügels und — mit erheblichen staatlichen Mitteln — den Wieder
aufbau der Ufermauer an der Alle bringen.



Südosteckturm des Heilsberger Schlosses.





Chronik des Vereins.
268. Sitzung in Vraunsberg am 28.7anuar 1928.

Pros. Dr. Lühr überreicht als Geschenk für das Erml. Museum 
das Wanderbuch seines Großvaters JosephBellgardt aus Braunsberg 
aus den Jahren 1811—12. (vgl. Uns. erml. Heimat 1928 Nr. 4.)

Studienrat Buchholz legt die von Fürstbischof Radzieiowski 
1685 erneuerte Handfeste des Dorfes Polpen aus dem Besitze 
des Amtsvorstehers Krause-Polpen vor, ebenso die Reproduktion 
des Pallotti-Autogramms aus der Domherr Wunderschön Hand- 
schriftensammlung, die ?. Dr Hoffmann P. S. M. in der soeben 
erschienenen Gedenkschrift „Unter dem Schutze der Apostelkönigin" 
veröffentlicht hat.

Derselbe übergibt als Schenkung des Direktors Bönigk- 
Braunsberg für das Erml. Museum mehrere aus Mehlsack stammende 
Kriegsmedaillen von 1813/14 nebst den dazu gehörigen Besitzurkunden 
und die Todesanzeige desBraunsberger Regens Dr.Scheill (s 1834).

Studienrat Dr. Poschmann spricht über die strittigen Eigen
tumsverhältnisse am Rößeler Schloß.

Derselbe verbreitet sich über die Fischereigerechtigkeit 
des erml. Domkapitels, insbesondere über die Karpfenteiche des 
Kammeramts Mehlsack, die später vererbpachtet in den Besitz der 
Dorfgemeinden übergingen.

Studienrat Dr. Schmauch gibt kulturgeschichtlich interessante 
Einzelheiten aus Urkunden d. 1.1431, die einen Streit des Bischofs 
Franz von Ermland mit dem Komtur von Balga, die Mobilmachung 
des Ordens gegen Polen u. a. betreffen.

269. löffentlichei Sitzung in Vraunsberg am 16. Vpril.
Auf mehrfache Anregung veranstaltet der Vorstand im kath. 

Vereinshaus eine öffentliche Sitzung, die aber, nur schwach be
sucht ist. (vgl. die Berichte in der Erml- Ztg. Nr. 89 vom 17. April 
und in der Warmia Nr. 95 vom 24. April.)

35
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In Vertretung des erkrankten Pros. Dr. Lühr begrüßt Studien
rat Buchholz die Erschienenen und verbreitet sich dann über 
ermländische Bevölkerungsfragen. (Der Vortrag ist im 
wesentlichen eine Wiederholung des am 16. September 1927 auf 
der Ortelsburger Tagung der Stiftung für deutsche Volks- und 
Kulturbodenforschung gehaltenen Referates und wird am 28. Sep
tember 1928 noch einmal auf der Grenzland-Tagung der Arbeits
gemeinschaft der Ostdeutschen Heimatdienste in Osterode wiederholt. 
Der Ostdeutsche Heimatdienst Allenstein hat den Vortrag 
soeben im Druck erscheinen lassen.)

Studienrat Dr. Schmauch spricht über die historischen Quellen, 
insbesondere über Urkunden. Eine Anzahl ermländischer Urkunden, 
die im Original oder in Photographien vorgezeigt werden, dient 
zur Erläuterung der Ausführungen.

Regierungsbaumeister Hauke gibt einen Ueberblick über die 
Baugeschichte des Heilsberger Bischofsschlosses. Eine Reihe schöner 
Lichtbilder, die teils historische Ansichten, teils Photographien vom 
heutigen Zustand des Schlosses bringen, veranschaulicht den Vortrag.

Zu einem von Pros. Dr. Lühr übersandten Plan des Brauns- 
berger Vorstädtischen Marktes v. I. 1806 gibt Stadtbaumeister 
Lutterberg Erklärungen.

270. Sitzung in Irsuenburg sm 2. lunl.
Der Vorstand ist einer Einladung des Hochw. Herrn Bischofs 

gefolgt. Als Gäste sind Pros. Dr. Funk uud Subregens Dr. 
Arendt zugegen.

Der H. H. Bischof verbreitet sich über die Schrift des erm
ländischen Bischofs Tiedemann Giese De regno Christi (S- oben 
S. 359—81).

Studienrat Buchholz berichtet über die 5. Jahresversammlung 
der Historischen Kommission für oft- und westpreußiche Landes
forschung in Danzig am 28.-29. April.

Studienrat Dr. Schmauch erstattet über die Fortsetzung des 
Ermländ. Urkundenbuches Bericht und legt Lichtbilder von zwei 
Briefen des Braunsberger Rates an den Rat von Neval aus 
d. 1.1432 und 37 vor, die das Revaler Stadtarchiv angefertigt hat.

Regens Brachvogel berichtet über seine Bemühungen, eine 
Photographische Kopie der in Prag befindlichen Originalhandschrift 
des Koppernikus De revolutionibus für das Frauenburger 
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Koppernikus-Museum zu erwerben. Die ersten Probeblätter dieser 
Kopie werden von ihm vorgezeigt, (vgl. Erml. Ztg. Nr. 193 vom 
20. August.)

Derselbe gibt einen Beitrag zur Geschichte der nach Schweden 
verschleppten ermländischen Archivstücke. Ein sehr wichtiges hiervon, 
Rechnungen der Domkirchenkasse von 1490—1563 nebst Nach
laßrechnungen des Bischofs Nikolaus von Tüngen von 1493—96, 
ist aus dem Stockholmer Reichsarchiv in -holographischer 
Wiedergabe beschafft worden. Es bringt neue Aufschlüsse über die 
Ausstattung der Domkirche in jener Zeit. Bemerkenswert ist 
dabei besonders die Einfuhr kunstgewerblicher Geräte aus 
Danzig. Ferner erhalten wir Nachrichten über das Domkapitel, 
besonders über Nikolaus Koppernikus.

Studienrat Buchholz verliest eine briefliche Aeußerung des 
Domherrn Pohl an seinen Bruder Eugen v. 1.1907, worin auch 
er Prof.Dr. Menzel als den vermutlichen Verfasser des Ermland- 
liedes bezeichnet (vgl. oben S. 224).

Derselbe legt die Aufzeichnungen des Braunsberger Seminar
direktors Wittkowski aus seiner Amtszeit 1827—30 vor, die 
Kantor Wysotzki-Wormditt zur Verfügung gestellt hat. (S. oben 
S. 446-83).

Studienrat Buchholz zeigt weiter ein freiheitliches Stamm
buchblatt des erml. Künstlers Ant. Freundt vom März 1848 aus 
dem Besitz des Amtsgerichtsrats Bischoff-Guttstadt vor (vgl. Uns. 
erml. Heimat 1928 Nr. 8) und gibt dann ein Lebensbild des 
1829 in Frauenburg geborenen Dichters und Philologen Dr. 
Theodor Bornowski, der Ostern 1861 in Braunsberg in unheil
bare Geisteskrankheit fiel und erst 1892 im Alexianerkloster zu 
M.-Gladbach vom Tode erlöst wurde, (vgl. Erml. Hauskalender 
1929, S. 76-83.)

271. Sitzung in Vrsunsberg sm 12. Oktober.
Pros. Dr. Lühr bespricht das neuerschienene Werk von 

Waschinski, Das kirchliche Bildungswesen im Ermland, Westpreußen 
und Posen. (S. oben S. 511—18.)

Regens Msgr. Brachvogel referiert über den Aufsatz von 
G. Habich, Neliefbildnis des Tiedemann Giese in Königsberg. 
(S. oben S. 508—11.)

Derselbe zeigt das von Dr. Höhn-Guttstadt aufgefundene, 
bisher unbekannte älteste Anniversarienbuch des dortigen 
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Kollegiatstiftes vor, das nach einer Untersuchung von Frl. sind, 
phil. Birch-Hirschfeld gegen Ende des 15. Jahrhunderts angelegt 
und durch Nachträge bis 1586 fortgeführt worden ist. (S. oben S. 
493—496.)

Derselbe berichtet über die sehr dankenswerte Neueinrichtung 
und Neuordnung des domkapitulärischen Archivs in Frauen- 
burg, Nut dem auch die Archivalien der Domvikarien-Kommunität 
vereinigt worden sind.

Derselbe legt eine Lichtbild-Kopie der im Stockholmer Reichs- 
archiv aufbewahrten Acta Balthasari Stockfisch 1521) vor.

Studienrat Dr. Schmauch erstattet Bericht über seine Teil
nahme an dem deutschen Archivtag und der Hauptversammlung 
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 
in Danzig.

Derselbe zeigt das Lichtbild einer Urkunde über Molditten 
v. I. 1476 vor, dessen Original im Besitze des Herrn von Ku- 
rowski-Potsdam ist.

Studienrat Buchholz legt eine Photographie des erml. Dich
ters Dr. Theodor Bornowski aus dem Besitze von dessen Groß
nichten Frl. Geschwister Bornowski-Elbing vor, sowie eine Bronze
plakette zur Erinnerung an die Grundsteinlegung des Freiheits
denkmals auf dem Berliner Kreuzberg v. I. 1818, die im 
Braunsberger Gymnasium gefunden ist.

Pros. Dr. Lühr verbreitet sich an Hand eines gleichzeitigen 
Theaterprogramms über die Schüler aufführung ?ortuna exu- 
lum sspientia am Braunsberger Jesuitenkolleg, die am 
Schlüsse des Schuljahres 31. Juli (St. Jgnatius) 1735 stattfand 
und das Schicksal des Propheten Daniel zur Darstellung brächte.

272. Sitzung in Vraunsberg am 29. Dezember.
Als Gast ist Regierungsrat Dr. Hippl er-Königsberg an

wesend.
Von Neuerscheinungen legen vor Pros. Lühr G. Kisch, Das 

Mühlenregal im Ordenslande, und Studienrat Dr. Schmauch 
A. Funk, Geschichte der Stadt Allenstein.

Studienrat Ruchholz zeigt vor: aus der Bücherei der hie
sigen Schloßschule eine handschriftliche Geschichte Ermlands, 
ehemals dem Seminardirektor Dr. Arendt gehörig, die um 1836 
Nach dem Kolleg des Pros. Dr. Gerlach niedergeschrieben zu fein 



Lhromk dc« Berem«. 535

scheint; unbekannte Gedichte des Heimatdichters Dr. Theodor 
Bornowski aus dem Besitz der Frl. Geschwister Bornowski-Elbing; 
ferner aus dem Besitz des hiesigen Studienrats Dr. Mielcarczyk 
das Diplom, durch das der aus Braunsberg gebürtige Posener 
Domherr Dr- Phil. Regenbrecht am 16. 11. 1836 in Breslau 
zum Dr. theol. promoviert wurde.

Regens Msgr. Brachvogel verbreitet sich an Hand von Pho
tographien über den mittelalterlichen Bilderfries in der Kirche zu 
Arnau im Samland; ähnliche Fresken fanden sich auch im Chor 
des Königsberger Domes. Es gelang ihm, die bisher unver
ständlichen biblischen Darstellungen mit Hilfe des Werkes von 
Lutz-Perdrizet über das Lpeculum bslvationio kumsnue, eine typo- 
logische Dichtung des 14. Jahrhundert, vollständig zu deuten. Es 
handelt sich um Bilderkreise, bei denen in der Regel eine Szene 
des Neuen Testamentes drei andern des Alten Testamentes oder 
der Profangeschichte gegenübergestellt wird. Solche wertvollen An
schauungsmittel zur christlichen Heilsgeschichte dürften im Mittel
alter wie in andern Ländern auch in Preußen weitere Verbreitung 
gehabt haben.

Studienrat Dr. Schmauch spricht unter Benutzung zahl
reicher ungedruckter Archivalien, namentlich des Staatsarchivs 
Königsberg, eingehend über die Vorgeschichte und den Verlauf des 
„Pfaffenkrieges", über den bisher noch eine ausführliche Dar
stellung fehlte. Dieser Krieg kam dadurch zum Ausbruch, daß 
i. I. 1467 Nikolaus von Tüngen gegen den Willen des pol
nischen Königs zum ermländischen Bischof gewählt wurde. Um sich 
in seinem Bistum zu behaupten, sah sich Bischof Nikolaus zu 
einem Bündnis mit dem Hochmeister und König Matthias Corvinus 
von Ungarn genötigt. Dem gemeinsamen Kampf gegen Polen 
blieb jedoch der volle Erfolg versagt, da sich König Matthias i. I. 
1479 mit dem Polenkönig Kasimir über die böhmische Königskrone 
einigte und infolgedessen seine Bundesgenossen fallen ließ. Der 
ermländische Bischof Nikolaus mußte jetzt die Lehnshoheit des 
polnischen Königs anerkennen und der polnischen Krone wichtige 
Zugeständnisse bei den zukünftigen Bischofswahlen einräumen.

Der Mitgliedsbeitrag für 1928 wird auf 5 Mark festgesetzt.
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6n unsere Mitglieder.

Für den Jahresbeitrag von 5 Mark erhalten unsere Versins- 
mitglieder das vorliegende Heft 71 der Ermland. Zeitschrift und 
die Fortsetzung des Loclex 6iplomuticu8 VVarmien8i8 Bd. IV, Bogen 
31—39 (34. Lieferung der lVlonumenta ltwtoriae VVsrmien8i8) von 
Studienrat Dr. Schmauch.

Für 1930 ist neben dem 72. Heft der Zeitschrift ein Namen- 
Verzeichnis zu den Bänden 21 — 23 der Zeitschrift, bearbeitet von 
Pros. Dr. Lühr, vorgesehen.

Den Jahresbeitrag bitten wir baldmöglichst an unsern Vor
sitzenden und Rendanten Pros. Dr. Lühr-Braunsberg, Marktstr. 9, 
Postscheckkonto Königsberg 16758 senden zu wollen. Ist die Ein
sendung des Betrages binnen Monatsfrist nach Empfang der Hefte 
nicht erfolgt, so nehmen wir an, daß Postnachnahme erwünscht ist.

Die Hefte 41, 42, 59, 60 und 65 der Erml. Zeitschrift sind 
vergriffen und werden zurückgekauft. Die andern Vereins-Ver- 
öffentlichungen sind noch erhältlich und vom Vereins-Schriftführer 
Studienrat Buchholz-Braunsberg, Nodelshöfer Str. 5, zu beziehen.

Aus der Reihe der IVlonuments empfehlen wir insbesondere: 
F. Hipler, Literaturgeschichte des Bistums Ermland. 

320 S. 1872.
8picile§ium Lopernicanum. 376 S. 1873. 
Briefe, Tagebücher und Negesten des erml. 
Fürstbischofs Joseph v. Hohenzollern. 678 S. 
1883.

Der Vorstand.
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Die Wiederbefledlung des Ermlandes 
im 16. Jahrhundert.

Von Hans Schmauch.

Mitten in seiner Blüte ward der Deutschorden geknickt: bei 
Tannenberg (1410) erlag er dem politischen Uebergewicht und der 
militärischen Uebermacht Polen-Litauens. Die glücklichen Jahre 
einer langen Friedenszeit, eines glänzenden wirtschaftlichen Auf
schwungs wurden nun für mehr als ein Jahrhundert durch Plün
derungszüge und kriegerische Einfälle der Nachbarn, durch schwerste 
Kämpfe im Lande selbst abgelöst. Auch das Ermland, das welt
liche Herrschaftsgebiet der ermländischen Bischöfe, mit den übrigen 
Ländern Preußens auf Gedeih und Verderben verbunden, hat 
diese entsetzlichen Notjahre durchkosten müssen. Daran änderte 
auch seine politische Loslösung im Jahre 1466 nichts. Es blieb, 
rein geographisch gesehen, zu V10 vom Ordensland umgeben. Jede 
politische Aktion, die von hier ausging, mußte auch das Ermland 
erfassen und umgekehrt; das lehren Pfaffenkrieg und Reiterkrieg 
mit aller Deutlichkeit.

I. Der Stand der Verwüstungen im Ermland 
um das 7ahr 1525.

Es ist nicht leicht, sich eine Vorstellung davon zu machen, 
welch tiefe Wunden dies Jahrhundert der Kriege (1410—1525) 
dem einst so blühenden Lande geschlagen hat?) Zwar blieb das 
Ermland 1410 vom Einfall der Polen fast ganz verschont; um so 
schlimmer aber hausten sie vier Jahre später während des soge
nannten Hungerkrieges (1414) im Bistum, das in fast allen seinen 
Teilen aufs schwerste verheert und verbrannt wurde; am glimpf-

0 Die Angaben über diese Kricgszeiten bei V- Batzel, Notjahre ini Erm
land mit besonderer Berücksichtigung der Franzosennot (Bochum-Weitmar 1926), 
sind völlig unzulänglich, wie Fr. Buchholz in seiner ausführlichen Besprechung der 
Arbeit in dieser Zeitichrist Bd. XX I (1926) S. 533 ff. im einzelnen aus
gezeigt hat.
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lichsten kam das Kammeramt Rößel davon, wo nur 3 Dörfer als 
verbrannt bezeichnet werden. Eine Berechnung des gewaltigen 
Schadens, den die Polen und Litauer damals angerichtet haben, 
nennt erschreckende Zahlen; auf 552 953 preußische Mark hat man 
ihn geschätzt, 1366 Laien und 5 Geistliche waren getötet, 26 Kirchen 
verbrannt.') Nach 40 Jahren des Wiederaufbaus, über den uns 
verschiedene Stücke des Lockex viplomaticus ^Vsrrmeiww Zeugnis 
geben, kam aufs neue schwere Not über das Ermland. Der 
13jährige Städtekrieg (1454—1466) riß das Land in den 
preußischen Bruderkampf hinein und schlug ihm tiefe Wunden. 
Die Ordenstruppen sowohl wie die Söldnerscharen des Preußischen 
Bundes suchten weite Gebiete des Ermlandes in entsetzlicher 
Weise heim, worüber V. Röhrich in seiner umfassenden Darstellung 
— Ermland im dreizehnjährigen Städtekrieg — mancherlei Einzel
heiten berichtet?) Auch nach dem 2. Thorner Frieden (1466), der 
das Ermland der polnischen Schutzherrschast unterstellte, kam das 
Fürstbistum nicht zur Ruhe. Der Streit um die Besetzung des 
ermländischen Bischofsstuhles — gegenüber dem Erwählten des 
Domkapitels, Nikolaus von Tüngen, versuchte der Polenkönig 
Kasimir, seinen beiden polnischen Kandidaten zum Besitz des Landes 
zu verhelfen — führte schon bald zu neuen kriegerischen Ver
wicklungen. Dieser sogenannte Pfaffenkrieg (1478/79) ist eigent
lich in der Hauptsache ein großer Plünderungszug polnischer 
Heeresabteilungen ins Ermland; Frauenburg, Mehlsack, Wormditt, 
Seeburg und Bischofstein wurden von den Polen besetzt, die die

I) Vgl. dazu 0oä. vipl. ^Varm. III, Nr. 495 und V. Röhrich, Geschichte 
des Fürstbistums Ermland (Braunsberg 1925) S. 263 ff. — Man wird indessen 
diesen Schadensberechnungen nicht unbedingt objektiven Wert beimessen dürfen, 
da sie ja zu politischen Zwecken zusammengestellt sind — offenbar sind sie für 
das große diplomatische Ringen zwischen den Vertretern des Deutschordens und 
der Polen auf dem Konstauzer Konzil angesertigt worden. Aber selbst wenn man 
von den hier gegebenen Zahlen einiges abstreicht, bleibt immer noch genug übrig, 
um uns ein anschauliches Bild von den unmenschlichen Verheerungen des Erm
landes im Hungerkriege zu geben.

2) E Z. XI (1897) S- 161 ff.; vor allem zusammensassend S- 586 f; über 
einzelne Gebiete vgl. für Allenstein S. 204, 216 ff., 226, 238, 357, 414, 463ff, 
471 und 487; für Braunsberg S. 348ff., 355ff, 372, 436—440 und 454 f.; 
für Frauenburg S. 204 und 350; für Guttstadt S. 354, 372 und 475; für 
Heilsberg S. 475 und 487; für Mehlsack S.210s., 416,418,443,463 u.481 s.; 
für Rößel S. 351 ff., 415, 417 und 441 f. (vgl. auch G. Matern, Burg und 
Amt Rößel — Königsberg 1925 — S. 56 ff ); für Seeburg S. 372, 459 und 
475; für Wartenburg S. 414, 417 f., 453, 459 und 475.
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Gebiete um Seeburg, Guttstadt und Heilsberg besonders schwer 
heimsuchten?) Die nun folgende Friedenszeit von rund 40 Jahren 
heilte manche Wunde, doch blieben zahlreiche Dörfer wüst liegen. 
Und auch die inzwischen wieder besiedelten Teile des Ermlandes 
erlebten bald neue Verwüstungen im Reiterkrieg (1520—25), 
wofür I. Kolberg in seiner sehr eingehenden Arbeit — Ermland 
im Kriege des Jahres 1520 — zahlreiches Material beibringt.?)

Doch immer sind es nur einzelne Teile des Landes, einzelne 
Städte und Dörfer, die uns genannt werden; ein einheitliches 
Bild für das ganze Ermland läßt sich daraus kaum gewinnen. 
Nun sind uns aber einige Aktenstücke aus der 1. Hälfte des 
16. Jahrhunderts erhalten geblieben, die es ermöglichen, den Um
fang der Verwüstungen für das ganze Ermland in etwa zah
lenmäßig zu belegen.

Für den bischöflichen Anteil des Ermlandes gibt uns die 
Rechnung des bischöflichen Schäffers, des Guttstädter Dom
propstes Paul Snopek,?) vom Jahre 1532/33, ergänzt durch 
einige urkundliche Nachrichten, ein ziemlich genaues Bild davon, 
wie groß die Zahl der wüsten Hufen, soweit sie an den 
bischöflichen Tisch Grundzins zu zahlen hatten, damals

0 Die Darstellung über diesen Krieg bei Matern a. a. O. S. 61 s. ist 
nicht richtig. Eine ausführliche Arbeit über den Pfaffenkueg ist m Vorbereitung.

2) E. Z- XV (1905) S. 209 ff. Ueber die Verheerungen der einzelnen 
Gebiete vgl. für Braunsberg S. 273 f, 278, 334 ff., 492 und 548 f.; für 
Frauenburg S. 292 und 547 f.; für Guttstadt S. 295, 370ff., 492, 509 und 
514; für Heilsberg S. 299, 302, 316, 319, 346f., 351 und 356f., für Mehl
sack S. 275s., 280, 292 und 492; für Wormditt S. 267, 299, 382f. und 501 
bis 504; für Rößel vgl. Matern a. a. O. S. 64 ff.

b) In Hochoktav auf Papier, ausbewahrt im Domarchiv Frbg. Schld. II, 
Nr. 54 mit der Ueberschrift: Ratio eeonomi msnss «pieeopslis Warmisnsis 
anno miUesimo guinAentesimo trieesimo tsreio ineipiencka a kssto 8. Nartini et 
per annum eontinnsnZo; sinKula pereepta er exposita seeunünm bonam mone
tär» preter äenarios snnt snootata. Bischöflicher Oekonom oder Schäffer d. i. 
etwa Finanzminister war 1533 der oben genannte Paul Snopek, wie sich aus 
folgendem Originalbrief auf Papier (Bisch. Arch. Frbg. v. 66 fol 65) ergibt: 
Am 26. Mai 1533 zu Marienburg quittiert Stanislaus Kostka von Stangenberg 
über die Steuersumme, die er sür das Jahr 1533 vom ermländischen Bischof 
Mauritius per man»3 venerabilis äomioi Rauli 8 nodee , prepositi et 
eanoniei eoelssie eol1e§iate 8. 8alvatoris Ontstackiensis, eins revsrenäissimi 
üomini eeonomi, erhalten hat. Das Amt des Schäffers bekleidete Snopek schon 
am 22. Februar 1524 (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 fol. 163v).
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war. Freilich waren seit dem Ende des Reiterkrieges*) schon 
mehrere Jahre ins Land gegangen, die man zur Wiederbesiedlung 
ausgenutzt hatte In der eben genannten Rechnung werden nämlich 
nach dem Stande von Ende Oktober 1533 bei den einzelnen 
Dörfern insgesamt 347 früher wüste Zinshufen genannt, die 
bereits wieder angesetzt waren, die aber erst in den folgenden 
Jahren mit der Zinszahlung beginnen sollten. In der Regel 
wurde nun, wie die kstio 1533 zeigt, den neu angesiedelten 
Bauern für drei Jahre Freiheit von allen Abgaben gewährt, so 
daß wir an der Hand dieses Rechnungsbuches die Zahl der wüsten 
Zinshufen etwa für 1529 nachweisen können. Von insgesamt 
6673^2 Hufen lagen damals noch 2959^4 oder 44,3 "/» wüst, wie 
die unten gegebene Zusammenstellung auf Grund der Zahlen in 
den sieben bischöflichen Kammerämtern ergibt.

Aber auch in den vor 1529 liegenden Jahren seit Abschluß 
des Thorner Waffenstillstandes (1521) hatte die Wiederbesiedlung 
keineswegs geruht; die Zahl der wüsten Zinshufen am Ende des 
Reiterkrieges wird also noch größer gewesen sein. Das zeigt uns 
die (allerdings spärliche) urkundliche Ueberlieferung bei einzelnen 
Dörfern wie Kerschen (K. A. Heilsberg), Nerwigk (K. A. Warten
burg) und Arnsdorf (K. A. Wormditt)?) Das lehrt vor allem 
aber ein Rechnungsbuch für Guttstadt und Umgegend aus den 
Jahren 1521—25, aus der Zeit also, wo dies Gebiet noch im 
Besitz der Ordenstruppen war und der Verwaltung des Ordens
hauptmanns unterstand?)

Aus diesem Folianten des Königsberger Staatsarchivs geht 
hervor, daß etwa 1524/25 im bischöflichen Kammeramt Guttstadt ins
gesamt 541 Zinshufen oder fast 56"/» wüst waren. Gegenüber 
der auf Grund der Rechnung von 1533 ermittelten Zahl bedeutet 
das ein Mehr von 118^ oder über 12"/». Noch größer ist der 
Unterschied beim Kammeramt Braunsberg. Auch hier sind uns 
Rechnungsbücher über die Zinszahlung aus den Jahren 1521—1524

0 Mit dem Abschluß des Thorner Waffenstillstandes vom 5. April 1521 
hörte die kriegerische Tätigkeit im großen und ganzen auf; vgl. E.Z. XV, S. 388.

2) Siehe den Einzelnachweis hinten unter den genannten Kammerämtern.

2) In Hochoktav auf Papier, aufbewahrt im Staatsarchiv Kbg. Ordens
foliant Nr. 166 o Pfleger in Guttstadt war 1521/22 der Ordensbruder Wilhelm 
von Schaumberg, ab 1523 der Ordensbruder Dietrich von Babenhausen. Erwähnt: 
E. Z. XV, S. 492, 506 und 514.
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erhalten geblieben?) Danach sind Ende 1524 insgesamt 326^2 
wüste Zinshufen (über 80 "/,) vorhanden gegenüber der auf Grund 
der katio 1533 ermittelten Zahl von 24l?/2 (rd. 59°/»). Mit 
ähnlichen Verhältnissen wird man in etwa auch bei den anderen 
Kammerämtern rechnen dürfen. Legt man nur diese für die 
Kammerämter Braunsberg und Guttstadt nachgewiesenen höheren 
Zahlen zu Grunde, so steigt schon dadurch der für das ganze 
Ermland gefundene Hundertsatz von 44,3 auf rd. 47,4. Auch bei 
ganz vorsichtiger Schätzung wird man daher Wohl die Behauptung 
wagen dürfen, daß am Ende des Reiterkrieges im gesamten 
bischöflichen Anteil des Ermlandes mindestens die Hälfte 
aller Zinshufen wüst war.

Ein Vergleich der Hundertsätze bei den einzelnen Kam
merämtern zeigt uns ganz bedeutende Unterschiede. Am 
günstigsten schneiden die Kammerämter Wormditt mit 26 und 
Rößel mit 29Vz "/„ ab. Im K. A. Wartenburg lag über ein 
Drittel der Zinshufen wüst?) während in den Kammerämtern 
Heilsberg (45^z"/,) und Guttstadt (43^ bezw. 56 "/,) annähernd 
der Durchschnittssatz erreicht wird. Am schwersten hatten die 
Kammerämter Braunsberg (59 bezw. 80"/») und Seeburg (65"/,) 
gelitten.

Das oben erwähnte Rechnungsbuch der Deutschordenspfleger 
für Guttstadt gestattet uns auch einen Einblick in die Verhältnisse 
derjenigen Bauernhufen, die dem Kollegiatstift Guttstadt zu 
zinsen hatten; denn auch diese Dörfer lagen damals zum großen 
Teil im Machtbereich der Guttstädter Ordensbesatzung und leisteten 
ihre Zinsabgaben in den Jahren 1521—25 den Befehlshabern 
dieser Truppen. Die Besitzungen des genannten Kollegiatstifts 
hatten ganz besonders schwer gelitten: etwas mehr als 
74"/, der Zinshufen lagen 1525 wüst da, wie die unten ge-

Z Im Ordensbriefarchiv des Staatsarchivs Königsberg zum Datum: 
1521/22 ist aufbewahrt: Lzmn regster zmn äag NoIsriaFkseüe oüo
Nartiui XXI. ^ore; dabei ist auch ein Teil mit der Ueberschrift: Itsm 
rohster ^nn äem LraurlLberekseützn Aedyttde; auf der Rückseite steht: keeduunA 
der keter von Hionrr, (—Dohna) LrLunsperSk. — Die Von I. Kolberg in E. Z. 
XV, S. 492 Anm. 1 erwähnten und von ihm benutzten Zinsregister von Brauns
berg, Mehlsack und Basien 1522—24 im Dohnaschen Familienarchiv waren mir 
leider nicht zugänglich. Doch sind die Angaben, die Kolberg diesen Rechnungs
büchern entnommen hat, in dem Einzelnachweis verwertet.

2) Die von mir in E. Z. Bd. XXII (1926) S. 526 gegebene Zahl erhöhte 
sich bei einer genauen Nachprüfung.
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gebene Einzelaufstellung zeigt. Mit vollem Recht berichtet daher 
das Guttstädter Kapitel in der Einleitung zu seinen neuen 
Statuten, die Bischof Mauritius Ferber am 20. Oktober 1530 zu 
Heilsberg bestätigte/) über seine wirtschaftliche Lage nach Beendi
gung des Reiterkrieges in den schwärzesten Farben. „6olle§ü 
ville, so heißt er hier, gueäsm Ko8tili, gueäam proprio igns con- 
kls§rsverunt, gusäsm truciästw ex msgns psrte coloni8, omnibu8 
vsro all unum äirepÜ8 in tantam 8unt 8olituäinem reäscts, ut 
psuci88imi coloni. gui cen8um penäerent, 8upere88ent et ki quo- 
gus (ne ulls cslsmits8 äee88et) tempore treu^srum guaärien- 
nslium partim 6ruci§erorum skklictions tu^erent, partim pe8tilentie 
veneno tunc §rs88snte inierirent." Gerade das genannte 
Rechnungsbuch der Ordenshauptleute bestätigt diese Angaben bis 
ins einzelne. Der offenbar aus dem Jahre 1521 stammende Teil?) 
hat bei zahlreichen Bauernnamen Zusätze von späterer Hand, die 
sich gelegentlich in den Rechnungen der folgenden Jahre wieder
finden. Da lesen wir des öftern: wt wu8t, i8t entlokken, l8t äot, 
l8 er8ckla§sn, i8 §S8torben oder Kot nick8r, Kot Zar nick82 äsn 
eyn kslp; eyn xvitvve Kot nick82 oder mit Bezug auf das ganze 
Dorf: 8sint §ebrsnt8ckatrt. Aus diesen Bemerkungen können wir 
uns in etwa eine Vorstellung davon machen, was hier die Bauern- 
bevölkerung in diesen vier Jahren feindlicher Besatzung, ohne daß 
es zu irgendwelchen Kämpfen gekommen wäre, gelitten hat, und 
wie ihre Zahl dauernd zurückging.

Für den domkapitulären Anteil des Fürstbistums ge
statten uns die Quellen gleichfalls genauere Angaben über die 
Größe der Verwüstungen. Als wichtigste Quelle, vor allem für 
das Kammeramt Allenstein haben wir hier die l^ocstione8 msn- 
8orum äe8ertorum/) die von dem jeweiligen Kapitelsabministrator

i) Nach einer Abschrift des 17. Jahrhunderts in einem Faszikel mit der 
Ausschrift „Stmtuta" des Domarchivs Frauenburg (ohne Signatur) S. 7 f.

2) Er umfaßt fol. 270—284; die Jahreszahl fehlt, ergibt sich aber aus einer 
Bemerkung auf fol. 273v.

?) Die hier in Frage kommenden Iweationes von 1520 ab befinden sich in 
einem Folianten in Hochoktav im Domarchiv Frbg. Schld. I- Nr. 92. — An der 
Hand älterer Locationsregister ist hier übrigens auch einmal eine zahlenmäßige 
Angabe über die Verwüstungen des K. A. Allenstein durch die früheren Kriege 
möglich. Nach einer Zusammenstellung des Landpropstes Baltasar Stockfisch 
vom Jahre 1500 waren hier damals 4M/r Husen, d. s. nicht ganz 24°,o bei einer 
Gesamtzahl von 1688 Zinshusen wüst. Im einzelnen sind als Ossarti genannt: 
bei Abstich 1, Braunswalde 12, Deuthen 3, Diwitten 4, Fittichsdorf 4, Gillau 27, 
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oder Landpropst in Allenstein eigenhändig gefertigt worden sind. 
Freilich berichten diese Aufzeichnungen nicht nur über die Wieder- 
besiedlung wüst gewordener Hufen, sondern vermerken auch sonstige 
Veränderungen in ihrem Besitzstände, wie z. B. Verkauf, Vererbung, 
Entfernung unfähiger Bauern u. a. m. Da indessen in solchen 
Fällen die sonst übliche Angabe über die Gewährung von Freijahren 
fehlt, läßt sich im allgemeinen, wenn auch nicht immer mit völliger 
Sicherheit, aus den Aufzeichnungen entnehmen, ob es sich um wüst
liegende Zinshufen handelt.

Für das domkapituläre Kammeramt Mehlsack liegen diese 
b.ocutlon68 nur für die beiden Jahre 1526 und 1527 vor. Hier 
aber ist uns ein Rechnungsbuch aus dem Jahre 1521 erhalten 
geblieben, aus der Zeit also, wo dies Gebiet der Verwaltung des 
Ordenshauptmanns unterstand?) Ergänzend kommen einige ur
kundliche Nachrichten hinzu. Eine andere wertvolle Quelle jedoch, 
„Hern Peters von Dhona Rechnungen" aus den Jahren 1522 und 
1523, die im Dohnaschen Familienarchiv aufbewahrt sind, waren 
leider nicht zugänglich. Wenn diese Rechnungsbücher stellenweise 
auch bereits früher verwertet?) und danach auch hier herangezogen 
worden sind, so ist das auf Grund dieses Quellenmaterials ge
wonnene Bild doch leider nicht so vollständig, wie es erwünscht 
wäre?)

Über das allerdings recht unbedeutende Kammeramt Frauen- 
burg unterrichtet uns außer einigen Urkunden vor allem ein

Göttkendors 17*/r, Grieslienen 12, Jonkendorf 26, Alt-Kockendorf 10, Neu-Kockendorf 
9, Köslienen 2, Kucharzewo (oder damals Kukerkaim, das 1504 in ein kulmisches 
Freigut umgewandelt wird) 10, Likusen 2, Mondtken 39, Nattern 10, Nagladden 
9^, Pupkeim 9, Renthienen 5, Rosgitten 10 (also in tow), Rosenau 13^, Schau
stern 13^2, Alt-Schöneberg 17, Neu-Schöneberg 20, Spiegelberg 14, Slabigotten 
15, Stenkienen 4, Stolpen 6^, Warkallen 27, Wengaiten 15, Windtkcn 8 und 
Woritten 249? Hufen. Dazu kamen an wüstliegenden Schulzenhusen in War
kallen 3 und in Mondtken 2, ferner im letztgenannten Dorf 8 wüste Freihafen 
(von insgesamt 11). — Domarchiv Frbg. Schld. II, Nr. 55.

>) Ordensbriefarchiv des St. A. Königsberg zum Datum: 1521/22 mit der 
Überschrift: Lvn realster zmn äas NslsLsAksvlls AebMbe »ff« Martini vm 
XXI zore. — Vgl. oben S. 541 Anm. 1.

Von I. Kolberg in E. Z. XV, S. 492 und öfters, sowie gelegentlich von 
V- Röhrich in seiner „Kolonisation des Ermlandes."

2) Kolberg zählt nur die völlig wüsten Dörfer auf, während er diejenigen 
Ortschaften, in denen nur Teile wüst geworden waren, nicht nennt.
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Rechnungsbuch aus den Jahren 1559—1594?) Aber dies? Rech
nungen erfassen nur die sehr geringe Zahl von Ortschaften, die 
dem Kapitelsadministrator unmittelbar unterstanden; bei den
jenigen Zinshufen, die an andere Ämter des Domkapitels zahlten, 
wie z. B. an die Mortuarie, die Domvikarienkommunität, die 
verschiedenen Vikarien, das Hospital u. a. m., vermag nur eine 
mühsame Nachprüfung der Beträge an Wartgeld, das der Landes
herrschaft, also dem Kapitelsadministrator zustand, einigen Auf
schluß zu geben. So läßt sich nachweisen, daß hier noch 1559 von 
235 Zinshufen 124'/? oder 53 °/g wüst lagen.

Für das gesamte Herrschaftsgebiet des Domkapitels er
geben sich, wie der unten gebrachte Einzelnachweis zeigt, folgende 
Zahlen: von insgesamt 3831^2 Zinshusen sind am Ende des 
Reiterkrieges 1675^4 oder über 43,72 °/„ wüst gewesen. 
Am schwersten war neben Frauenburg das Kammeramt Mehlsack mit 
52,6 betroffen, während das Allensteiner Gebiet mit 32Vg °/o dem 
benachbarten bischöflichen Kammeramt Wartenburg fast gleichkam.

Fassen wir die Teilergebnisse aller Einzeluntersuchungen für 
das ganze Ermland zusammen, so finden wir, daß bei rd. 
10944 Zinshufen um das Jahr 1525 nachweislich 5163 
oder fast 47,2 °/g wüst waren. Dieser Prozentsatz wird als 
Mindestzahl zu gelten haben, da ja nicht nur beim bischöflichen 
Anteil des Ermlandcs, wie oben gezeigt ist, sondern infolge der 
Unvollständigkeit des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials 
auch bei den domkapitulären Kammerämtern Frauenburg und 
Mehlsack mit großer Wahrscheinlichkeit höhere Zahlen anzusetzen 
sind, als die im Einzelnachweis festgestellten Wüstungen es zur 
Zeit gestatten.

Die Verheerungen, die die Kriege des 15. und beginnenden 
16. Jahrhunderts im Ermland angerichtet haben, beschränkten sich 
selbstverständlich nicht auf die Zinshufen allein. Des öfteren 
hören wir von wüsten Krügen: im bischöflichen Anteil ist das 
bei 28, im domkapitulären bei nur 6 Krügen ausdrücklich bezeugt?)

Foliant in Hochoktav im Domarchiv Frbg. ohne Signatur mit der 
Überschrift: Raoio «.äministraeionis äistriotus Pruivendorlc äs peroeMs et 
expositis.

2) Wüst waren die Kruge: in Schillgehnen des K. A. Braunsberg; Blanken- 
berg und Heiligenthal im K. A. Guttstadt; Blankensee, Blumenau, Katzen, Launau, 
Linglack, Palpen, Raunau und Reime rswalde im K. A. Heilsberg: Bansen, 
Bischdorf, Gr. Kölln (der eine Krug ist besetzt, der andere wüst), Plößen (wie vor). 
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Auch mehrere Mühlen, insgesamt 10 lagen wüst?) In denjenigen 
Dörfern, die in den wilden Kriegszeiten völlig verwüstet worden 
waren, teilten natürlich auch die freien Schulzenhufen'^) dies 
Schicksal. Auch in einigen anderen Dörfern werden uns ausdrücklich 
Schulzenhufen oder sonstige Freihufen als wüst bezeichnet?)

Santoppen (wie vor) und Samlack im K. A. Rößel; Derz, Frankenau, Freuden- 
berg lern Krug ist besetzt, der andere wüst), Krausen, Lemkendorf und Prossitten 
im K. A. Seeburg; Alt-Wartenburg und Kronau im K. A. Wartenburg; 
Benern, Petersdorf und Sommerfeld nn K.A. Wormditt; Alt-Schöneberq, Diwitten, 
Göttkendorf, Sombien und Woritten im K. A. Allenstein; Heinrikau im K. A. 
Mehlsack. — Vgl. unten den Einzelnachweis.

Böhmenhöfen im K. A. Braunsberg (zur Ergänzung von E. Z. XII, 
S. 703 f. sei hier vermerkt; Am 7. Januar 1547 hatte Bischof Johann Dantiskus 
die Besitzer von Böhmenhöfen vor sein Gericht geladen, weil sie die Mühle, die 
dem Bischof gehörte und lange Jahre wüst gelegen hatte, ohne seine besondere 
Erlaubnis wieder aufgebaut hatten und nun ohne Zinsabgabe nutzten. Als ihr 
Anwalt mengt sich Albrecht Poelmann, Gerichtsschreiber der Stadt Königsberg, 
ein; als er den Bischof beschuldigt, er habe ihn mit Gefängnis bedroht, bestreiten 
das die Amtleute des Bischofs in einem Schreiben an den Rat der Stadt Königs
berg am 30. Juni 1547. Der Bischof berichtet dem Herzog Albrecht, dem Pol
mann eine Bittschrift in dieser Angelegenheit eingereicht hatte, ausführlich unter 
Beifügung des Zeugnisses seiner Amtleute (St.A.Kbg.—Herzogl. Briefarchiv ONr.1 
zu: 1547. Juni 6 u. Juni 30.). Der Streit wird erst durch Bischof Stanislaus Hosius 
am 13. Februar 1552 zu Heilsberg endgültig geschlichtet: Die Besitzer von Böhmen
höfen erhalten die Mühle gegen einen jährlichen Zins von 6 Mark: da sie aber 
seit 111 Jahren keinen Zins gezahlt haben, müssen sie nun 666 Mark nachzahlen; 
sie zahlen sofort 160 Mark bar und sodann je 30 Mark jährlich zu Weihnachten, 
bis die ganze Summe abgetragen ist. — Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 
63 v und 101 v); Bansen, Bischdorf, Cabienen und Kl. Kölln (heute Bergental) 
im K. A. Rößel; Wieps im K. A. Seeburg; Alt-Wartenburg und Schönau im 
K. A. Wartenburg; Eiserwerk bei Migehnen im K. A. Wormditt; Plaßwich im 
K. A. Mehlsack. — Vgl. darüber unten den Einzelnachweis.

2) Bischdorf, Födersdorf, Krebswalde, Parlack, Pettelkau, Schillgehnen, 
Sonnenberg und Tiedmannsdorf im K. A. Braunsberg; Klingerswalde und 
Rosengarth im K. A. Guttstadt; Kerschen, Launau und Pomehren im K. A. 
Heilsberg; Bansen und Damerau (bei Bischofstein) im K. A. Rößel; Derz, 
Frankenau, Krausen, Krokau, Landau, Lemkendorf, Prohlen, Prossitten, Ridbach, 
Tollack und Wieps im K. A. Seeburg; Kronau und Schönau im K. A. Warten
burg; Eiserwerk im K. A. Wormditt; Eschenau, Frauendorf, Gabeln, Planten, 
Rosengart, Schönste, Seefeld, Sonnwalde, Workeim und Woynitt im K. A. 
Mehlsack; Betykendorf und Drewsdorf im K.A. Frauenburg; Eschenau, Gradtken, 
Gr. Damerau, Lingnau, Neu-Vierzighuben und Kl. Böbau im Besitz des Kollegiat- 
stifts Guttstadt.

2) Blankenberg im K. A. Guttstadt (2 Schulzenhufen); Raunau im K. A. 
Heilsberg (3 Schulzenhufen); Klawsdorf (6 Schulzenhufen) und Soweiden (3 
preußische Freihufen) im K. A. Rößel; Scharnigk (2 Schulzenhufen) im K. A.
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Das gleiche Schicksal haben manchmal auch die Pfarrhufen 
erlitten?)

Wie stand es nun mit den adligen Gütern, die zu kulmischem, 
magdeburgischem oder preußischem Recht verschrieben waren? In den 
wilden Kriegszeiten des 15. u. 16. Jahrhunderts wird es ihnen gewiß 
nicht besser ergangen sein als den Bauerndörfern und Zinsgütern. 
Im Gegensatz zu diesen aber hören wir nur verhältnismäßig selten 
von einer Wiederbesetzung oder Neuverschreibung wüster adliger 
Güter. Und dazu handelt es sich meistens noch um kleinere Be
sitzungen, die bei der Gründung oft zu dem für die Erbfolge recht 
ungünstigen preußischen Lehnrecht ausgetan worden waren. Als 
wüst werden uns genannt die Güter Curau und Sadlucken im 
Kammeramt Braunsberg?) und das Gut Komalmen im Kammer
amt Guttstadt?) Im Kammeramt Heilsberg lagen die Güter

Seeburg; Jadden (4 Freihufen) im K. A. Wartenburg; Kafchauneu (4 Schulzen
hufen), Krickhausen (1 Schulzenhufe) und Sommerfeld (4 Schulzenhufen) im K.A. 
Wormditt; Köslienen (8 Freihufen) und Schaustern (2 Schulzenhufen) im K. A. 
Menstein; Alt-Münsterberg im K. A. Frauenburg (4 Schulzenhufen). — Vgl. 
unten den Einzelnachweis.

i) Von je 2 wüsten Pfarrhufen hören wir in Freimarkt (K. A. Wormditt) 
und Süßenberg (K. A. Heilsberg); in den völlig wüsten Kirchdörfern werden auch 
die Pfarrhufen wüst gewesen sein; so in Rosengart (K. A. Guttstadt), Frankenau 
und Lemkendorf im K. A. Seeburg, Frauendorf, Plauten und Sonnwalde im 
K. A. Mehlsack sowie Bethkendorf im K- A. Frauenburg.

2) In beiden Fällen waren nach der Rechnung von 1533 die Uebermaßhufen, 
also wohl auch die Güter selbst wüst. Vgl. unten den Einzelnachweis.

s) Zur Ergänzung und Berichtigung von E. Z. XVII l, S. 279 f. sei 
vermerkt: Am. 1. April 1529 fertigt Bischof Mauritius ein neues Privileg für 
Komalmen aus, das seit der Zeit des Bischofs Nikolaus von Thüngen wüst 
gelegen habe; auf dessen Aufgebot habe sich der Wormditter Pfarrer 
Martin von Barden als rechtmäßiger Besitzer gemeldet, aber auf alle seine 
Ansprüche verzichtet, so daß das Gut damit an den bischöflichen Tisch gefallen sei, 
wie das Bischof Nikolaus durch einen eigenhändigen Vermerk in den amtlichen 
Privilegienbüchern vermerkt habe. Das Gut sei indessen wüst liegen geblieben, 
bis Bischof Lukas es 1508 für 20 geringe Mark an den ehrbaren Stenzel Keller 
und besten Frau Dorothea verkauft habe (sie sollten jährlich 8 mr Erbegeld zahlen), 
die nach dem Tode Stenzels den ehrbaren Georg Roeck und nach dessen Tod 
Silvester Braxein geheiratet habe. Dadurch habe sich die Bezahlung verzögert; 
nachdem nun aber mehr als die Hälfte des Kaufpreises beglichen sei, werde dem 
Silvester auf seine Bitte eine neue Verschreibung ausgefertigt; er erhält das Gut, 
dessen Hufenzahl nicht angegeben wird, mit allem Zubehör zu kulmischem Recht 
mit freier Fischerei im See Sawnen, dem daraus kommenden Fließ und im See 
Sawangen, der jetzt der Lindenausche See (d. i. Lingnausee) genannt wird, gegen 
einen Reiterdienst und die übliche Rekognitionsgebühr. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 
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Galitten, Hohenberg, Klackendorf, Schweden, Schwengen und Sper
lings, im Kammeramt Rößel die Güter Groß- und Klein Ottern 
wüst?)
0 Nr. 3 fol. 314v). Am 11. März 1542 stellt Bischof Johann Dantiskus dem 
Silvester Braxein eine Quittung über das vollgezahlte Erbegeld für das Gut 
Komalmen aus (a. k. O. Foliant Nr. 2 fol. 36v). Nach dem Aussterben der 
Familie Braxein kam das Gut vermutlich an den edlen Johannes Gasiorowski, 
Burggrafen von Heilsberg, dem Bischof Simon Rudnicki am 4. Juli 1618 in 
douis Ournalve» 2 Hufen 7 Morgen Übermaß zu freiem erblichem Besitz gegen 
Zahlung der üblichen Rekognitionsgebühr verschrieb (Foliant 0 Nr. 3 fol. 361).

*) Über Galitten vgl. E. Z. XX, S. 141; in der Berschreibung von 
1528 sagt Bischof Mauritius, daß das Gut mit seinen 12 Hufen „iczo lengst wüst 
gelegen . und ye lenger, he mehr teglich verwachsende zur wustnisse gerathen 
will." (Foliant 0 Nr. 3 fol. 168v), — Hohenberg liegt wohl im heutigen staat
lichen Wald Kropaine. Am 28. Februar 1588 verlieh Bischof Martin Kromer 
seinem Halbdiener Pankratius Kirsten 3 wüste Hufen auf Hogendorf an 
der Reichenbergischen und Wossedischen Grenze gelegen zu kulmischen Recht, wofür 
er jährlich zu Martini 1 Pfund Wachs an die Schloßkapelle in Heilsberg zu 
liefern hatte (a. a. O. fol 322v; vgl. E Z. XIV, S. 158f.) — UeberKlacken- 
dorf vgl. Ooä. älpl. ^Varrn. II Nr. 268 Anm. Bei der neuen Berschreibung 
von 1505 nennt Bischof Lukas die Ortschaft „ineulta, et ä680lat!b", die von Tag 
zu Tag mehr zu einer Einöde werde. (Foliant 0 Nr. 3 fol. 499). — Ueber 
Schweden, früher Woiditten genannt, vgl. E- Z. XI V, S. 289 f. Am 21. 
Dezember 1547 verschrieb Bischof Johann Dantiskus die 8 Hufen in Woiditten 
(bona .. . inin a gültig annis ä636rtL) dem Heilsberger Bürger PetrusBrasch 
als adlig-kulmisches Gut gegen einen Kaufpreis von 300 leichten Mark. (Foliant 
0 Nr. 3 fol. 173). — Ueber Schwengen, früher Swaimen genannt, vgl. 
Ooä. äipl. V^rm. II, Nr. 304 und E. Z. XX, S. 134. Am 12. März 1556 
verlieh Bischof Stanislaus Hosius die 8 Hufen in Schwaymen (iam a multis 
anni8 et ab boininum inomorla ä686rti) an seinen Diener Friedrich Waissel 
als adliges Gut zu magdeburgischem Recht gegen einen Reilerdienst und den üb
lichen Rekognitionszins; da die Hufen piano ä68orti et WMvati sind, erhält er 
für 10 Jahre Freiheit von der Leistung des Pflugkorns (Foliant 0 Nr. 3 fol. 174). 
— Ueber Sperlings vgl. E. Z. XX, S. 137 ff. In der neuen Handfeste 
von 1565 nennt Kardinal Hosius die 17 Hufen „ab bomlnum moinoria äe86rti 
et babltatoribne vaeui" (Foliant 0 Nr. 3 fol. 121). — Zu Gr. Ottern vgl, 
Ooä. äipt. "Warm. III, Nr. 252 b. Schon am 3. Juni 1521 hatte Bischof Fabian 
diese bona P6N11U3 ä686rta für 160 leichte Mark an drei Brüder Ploßki und 
Johannes Schwitzkli verkauft und zu kulmischem Recht verschrieben. Doch 
wurde dies Privileg kassiert. Am 2. Juli 1533 berichtete dann Bischof Mauritius 
Ferber seinem Domkapitel aus Heilsberg: „8nnt bomiu6s nobil68 Na8on1t6 
enpi6nt63 6M6r6 bona Orois Ottern In eamoratn R 6 3 6 I 8ita 6t L t6in- 
vor6 ma§ni oonk1i6tu8 ä636rta; nolniinu8 tamon 1p3i3 6«, äonuo aä m6N8am 
N08train 6pi36Opal6m 8IN6 6ON3iIio 6t 6ON36N8U Iratornltatum V68trarum, gu6m- 
aämoänm ant66688or N03t6r iuxta 6X6mp1nin bi8 inäitnm koelt, vonäoro. Lt 
guamgnain eomp1ur68 alii kro^nontor V6ninnt ro§ant68 3ib1 8im11La bona ä686rta 
vvnäl, ^uibu8 tamon omnibu8 vonäielonom ä6N6§amu8 ä6N6^atnr1gu6 otiam
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Auch bei dem sonst so hart mitgenommenen Kammeramt 
Seeburg hören wir nur von einigen kleineren Gütern, (Zehnhuben 
bei Freudenberg, Marquartshof bei Krausenstein mit 8 Hufen und 
Kunkendorf mit 7 adligen Hufen') und von der großen Ortschaft 
Sauerbaum mit 66 Hufen,daß sie wüst waren. Ferner lagen

8UMU8 in pO8terum. Ilee autem, guoniam tam 1on§o tempore 3gua- 
luerunt et ita In 8oI1tuäinem reäaeta 3unt, ut nulla kerme Ioeae1ont8 spes 
religua esse posslt, venäere non ineon8ultum vläetur, si moäo eonsonsuZ krater- 
nitatum ve8trarum aeee88er1t. ^os etlam booorum pretinm nempe eentum et 
guingua§inta mareüa8 eurrentis monete ?i'ntüeinee in uoa 3umnia ^enäeutinm 
mox, udi pereepimns, in munitionem eeeleZie Wariniensis eonvertere 8tatui- 
mus . Das Domkapitel gab seine Zustimmung, und so verkaufte der Bischof 
das Gut mit 15 Hufen für 150 leichte Mark bar an den edlen JacobusZera 
äs N^elno und verschrieb es ihm zu kulmischem Recht mit Fischerei im See 
Ottern; von 1537 ab hatte er einen Reiterdienst, 3 Scheffel Pflugroggen und die 
übliche Rekognitionsgebühr zu leisten. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 sol. 
248v, Nr. 1 fol. 364 und 0 Nr. 3 fol. 251v). - Zu K l. Ottern vgl. 
Ooä. äipl. Warm. III, Nr. 249 d. Am 9. Juli 1569 verkaufte Bischof Stanis- 
laus Hosius diese 10 Hufen (dona snperioruin temxorum et dellorum tem- 
peetate äevu3tata 6t P08t llomlnum memoriam äeserta 6t Üorriäi3 tantnmmoäo 
8^Ivi3 odäueta) und 3 Waldhufen in dem benachbarten bischöflichen Walde dem 
Heilsberger Burggrafen ErhardJanoschitz vonGlanden für 480 leichte 
Mark bar und verschreibt sie ihm zu magdeburgstchem Recht gegen einen Reiter
dienst und die üblichen Abgaben; doch erhält er 10 Freijahre. (Foliant 0 Nr. 3 
fol. 260 f.).

*) Siehe den Einzelnachweis für das Kammeramt Seeburg.

2j Vgl. Ooä. äipl. Warm. III, Nr. 76 Anm. Bischof Lukas Watzelrode 
hatte den Brüdern Hans vonLusian, Vogt der ermländischen Kirche, und 
Albrecht von Lusian, Hauptmann zu Rößel, die Lasten, die auf ihren Gütern 
Truchsen, Molditten und Makohlen ruhten, erlassen und dafür von ihnen das 
wüste (Guts-) Dorf Sorbaum mit 63 Hufen erhalten; doch war der Bischof ge
storben, bevor er die Verschreibung darüber ausfertigte. Bischof Fabian holt das 
nun am 13. September 1515 nach und gibt seinen Brüdern die genannten drei 
Güter zu kulmischem Recht frei von allen Lasten und Pflichten; sie treten dafür 
ihre 12 Hufen in Nerwigk im K. A. Wartenburg gleichfalls an den Bischof ab. 
Erst am 24. März 1528 verkauft indessen Bischof Mauritius das Dorf Sauer
baum an die vier Brüder Jakob, Nikolaus, Ambrosius und Hieronymus 
Gratowski 6X äueatu Na30^ie für 300 leichte Mark, wovon sie 50 Mark bar 
und fortan jährlich 50 Mark zu zahlen haben, und verschreibt ihnen das adlige 
Gut zu magdeburgischem Recht gegen einen Reiterdienst und die üblichen Abgaben. 
Das Pflugkorn haben sie nach 3 Freijahren, die anderen Lasten nach Schluß der 
Bezahlung zu leisten. Als Begründung fügt er hinzu: „yuoä ex ä636rta villa 
no8tra Lorkom . . exi§uu8 ae pene nnllu8 proventue nodi3 6t preäeee88or1du8 
u03tri8 odv6lli886t Ioeu8gue IP86 In äi63 M3§i3 ae ma§l8 in 8olituäinem äe- 
Aeneraret nee xropter llominum raritatem inä1§eni8 loeari pO88et.^ 
(Foliant 0 Nr. 3 fol. 442v und 443v).



Von Hans Schmauch. 549

Kattreinen im K. A. Wartenburg sowie Klein Kropitten und 
Dargels in K. A- Wormditt wüst?) Im Gebiet des Domkapitels 
handelt es sich gleichfalls meist nur um kleinere Güter, die als wüst 
bezeichnet werden: Teile von Buchwalde, Gotiken, Lakens, Gro- 
nitten, Kolpacken, Polleicken, Neu Garschen und Mondtken bei 
Deuthen im Kammeramt Allenstein^); Appellau, Perwilten, Pey-

Ueber Kattreinen vgl. E. Z. XXI S. 405. — UeberKl. Kropitten 
vgl. Ooä äipl. II Nr. 402 und E. Z. XVIII, S. 784. Als die Bauern 
in Open das Gütchen mit 4 Hufen 1566 vom Bischof lausten, hat es „über 
Menschen gedenken wüst und öde gelegen" (Foliant 0 Nr. 3 fol. I22v). — Ueber 
Dargels vgl. Ooä. 6ixl. ^Varm. Il, Nr. 36 Anm. Am 26. August 1492 ver
schrieb Bischof Lukas die 7 Hufen 10 Morgen (satis lou^o teinpore trausueto 
Lneulti ässertigue) dem Mathias polonns zu einem Reiterdienst (a.a.O.fol.11O).

2) Am 16. Nov. 1545 trat Anton Nidenowski seine Besitzungen in den 
adligen Gütern Buchwalde, Polleiken und Neu Garschen an das Domkapitel 
gegen 13 Hufen in Stolpen ab (Domarchiv Frbg. Foliant v fol. 7) Wenn die 
I^oeatio mansoi-um von 1545 bei 3 Bauern in Buchwalde je 3 inr als Beihilfe 
notiert, so werden deren Hufen wüst gewesen sein. — Ueber Polleiken vgl. 
Ooä. 6ipl. Warm. II, Nr. 201. Die I^oeario MLN80rum von 1550 vermerkt zum 
1. März: ^eeeptaverunt 6lr6A0riu8 et ObristopdoruZ MLN803 VII oninilnoäo 
äesertos, iu guorum sudLiäium ueeeperuut praeter sili^luis inoäios XII inutuo, 
ub reääaut peeuuiriru ut 1u ressesto; eeusuaduut, ut illi iu Lueb^valät äe muuso 
8b XXX, anno 1553 eeu^nadunt. Im folgenden Jahre traten Michael und 
Mathias an ihre Stelle, b,. 1556 vermerkt, daß Thewis Jordan mauLos 
äesertos übernimmt mit 4 Freijahren; als Beihilfe erhält er 6 leichte Mark, 
6 Sch. Roggen sowie je 7 Sch. Hafer und Gerste; das Geld muß er mit je 
1 inr jährlich zurückzahlen. — Ueber Neu-Garjchen berichtet die Rechnung von 
1564 unter der Rubrik „I^x a§ri3 äessrtis": Oarsau ininor. blansi XIX, yui 
baeteuuZ äeseiti kaeruut, boe anno 6»U86U8U v6N6radili3 oapituli ereeti suut 
iu villam loearigno novoin eoloui8, c^uiduL 6ati 8unt anni Iib6rtati8 VI 
eeuäuaduut anno 1570. Die Rechnung von 1570 vermerkt, daß ihnen propter 
6xtr6mam ipsorum L6§63tat6m aus besonderer Gnade noch ein weiteres Freijahr 
bewilligt worden sei. Und die It. 1571 sagt: inan8iXlX; llieuntur tantum 6886 
XVlII, Ü6 guiduZ 86ult6tU8 II U0U ä6 66U8U, 36ä a 36rvitio tantum ru8tieo 
11d6ro8, eoloui XVI; illi eum 86ult6to äe quolidet man80 per ^/2 mr — 9 mr. 
— Am 19. August 1544 verschreibt das Domkapitel 13 völlig wüste Hufen und 
zwar Golben mit6Hufen (—heute:Ladens) und7Hufen in Gudekus (-Gotiken, 
beide ursprünglich als man8i keuäales zu preußischem Recht ausgetan) dem Allen- 
steiner Burggrafen Peter Pfasf zu magdeburgischem Recht gegen einen Reiter
dienst, Pflugkorn und Rekognitionszins, „eum äeeerti ita äekeei^ent, ut 
uodi8 uullu8 inlle kruetu8 rw bominum memoria prov6ni836t." (Domarchiv 
Frbg. Foliant fol. 16 und 0 fol. 43 II). — Am 22. Januar 1574 tauscht das 
Domkapitel 3^2 bebaute Hufen in Seinskaim des K. A. Allenstein von Georg 
Colpak ein und gibt ihm die bona ä686rta ?upp6n vulxo appeUata mit 7 Hufen 
(heute Kolpacken) zu kulmischem Recht gegen die übliche Rekognitionsgebühr; 
der Reiterdienst ist erst nach 12 Freijahren zu leisten; vom Pflugkorn ist Georg 
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thunen und Swidergal im Kammeramt Mehlsack') sowie Vylau und 
Heinrichsdorf im Kammeramt Frauenburg.?)

Wenn wir nach einer Erklärung für diese verhältnismäßig 
geringe Zahl von wüsten adligen Gütern suchen, werden wir 
auf folgendes Hinweisen können. Die Besitzer der größeren Lehn- 
güter bewirtschafteten nur einen kleinen Teil ihrer Besitzungen selbst 
in sogenannten Vorwerken; den größeren Teil, manchmal sogar 
sämtliche Hufen hatten sie an scharwerkspflichtige Gutsbauern aus
getan. Wo nun solche Hufen wüst geworden waren, da werden sich 
die Adligen gewiß ähnlich wie die Landesherrschaft um ihre Wieder- 
besiedelung bemüht haben, wenn unsere Quellen darüber auch nichts 
berichten. Weiterhin waren die Lasten, die auf den adligen Gütern 
ruhten, nur gering; während die Zinsbauern oftmals, wie unsere 
Quellen lehren, ihre verbrannten Höfe und ihre verwüsteten Hufen 
einfach liegen ließen und auf- und davonliefen, schaltet das bei 
den Besitzern der Lehnsgüter Wohl vollständig aus. Waren die 
Adligen selbst in den wilden Kriegszeiten ermordet worden, so 
werden ihre Anverwandten, namentlich wenn die Gutshandfeste zu 
dem sehr günstigen kulmischen Recht ausgefertigt war, alsbald ihre 
Erbansprüche geltend gemacht haben, so daß Neuvergebungen durch

auf Lebenszeit befreit (a. a. O. Foliant 0 fol. 61v II). — Ueber Krummsee, heute 
Gronitten, das mit seinen 14 Feudalhufen 1527 an das Domkapitel verkauft 
sa. a. O. Schld. 0 Nr. 79) und von ihm als Vorwerk eingerichtet wurde, vermerkt 
die Rechnung von 1564 bei der Aufstellung über die Zahlung der Kontribution 
an den Polenkönig, daß 4 Hufen bebaut und 10 ässerri seien. — Ueber 
Mondtken, das zu Deulhen kommt, vgl. unten den Einzelnachweis.

i) Ueber Appellau vgl. E. Z. XIII, S 881 und XVIII, S. 782. — 
Ueber Pei thunen und Perwilten meldet das Rechnungsbuch von 1522 (OB- 
Arch. des St. A. Kbg. zum Datum 1521/22): stsn ^r nMb.' — Am
19. August 1591 verschrieb das Domkapitel das wüste Gut Swidergal mit 7 Husen 
den Einwohnern von Stabunken, die es bisher in Pacht gehabt hatten (nach der 
R. 1583 zahlten sie 4b/« mr Pacht), zu dauerndem Besitz mit folgender Be
gründung: „Nun aber eczliche leuthe bei unß umb die besaczunge desselben an- 
regunge getan und wir bei unß befunden, daß solches woll zu unserem und 
unseren Nachkommen besten sowoll an manschafst alls vormörung jerliches zinses 
gereichen würde; weil aber gedachte einwohner zu Stabunken uns vorbracht, wie 
sie desselben gutes nutzunge wegen der viehezucht und anderer ihrer Nutzbarkeit 
ohne ihren vorterb nicht entperen könten." (Domarch. Frbg. Foliant 0 fol. 26v; 
vgl. E. Z. XIII, S. 965 f.)

2) Vgl. dazu E. Z. XIII, S. 462. — Das Frauenburger Rechnungs
buch für die Jahre 1559-1562 vermerkt unter der Rubrik „Lx llessrtis", daß 
für Heinrichsdorf von den Dorfgemeinden Vierzighuben 2Vr, Dietrichsdors 1V« 
und Schafsberg >/. mr Pacht gezahlt wird. — Über Bylau vgl. den Einzelnachweis.
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die Landesherrschoft nur selten in Frage kamen. Wieviel günstiger 
die wirtschaftliche Lage bei den adligen Gütern war im Vergleich 
zu den Bauern, auf denen Grundzins und Scharwerk schwer lasteten, 
zeigt uns auch die Tatsache, daß bei der Wiederbesiedlung, wie wir 
sehen werden, oftmals frühere Dörfer in adlige Güter umgewan- 
delt wurden, während der umgekehrte Vorgang nur ganz vereinzelt 
einmal in die Erscheinung tritt. Wenn die von den Gutsherren 
selbst bewirtschafteten Hufen wüst geworden waren, so werden diese 
allmählich Stück für Stück ihres Ackers wieder in Kultur gebracht 
haben; bei den geringen Lasten wird ihnen das mit Hilfe von 
Anleihen unter Mitwirkung ihrer Scharwerksbauern durchaus mög
lich gewesen sein. Wie sehr aber auch diese Eigenhöfe der Guts
herren gelitten hatten, und wie langsam ihre Hufen wieder in 
volle Kultur kamen, dafür bieten die Allodialgüter des Domkapitels 
im Kammeramt Allenstein ein Beispiels) DieRechnungdesKammer- 
amts Allenstein von 1564 gibt für die Zahlung der Kontribution 
an den Polenkönig?) eine genaue Aufstellung über die drei Amts
vorwerke dieses Gebietes. Danach wurden damals noch bei Neu- 
Schöneberg?) mit 25 Hufen nicht weniger als 17 Hufen, bei Krumm- 
see*) 10 von insgesamt 14 und bei Tiefensee^) 5 von 15 Hufen als 
wüst (ckessrti) bezeichnet; es waren also noch im 1.1564 fast 60"/» dieser 
Allodialhufen (32 von 54) nicht in Kultur?) Abschließend darf man wohl 
folgern: auf Grund des vorhandenen Quellenmaterials ist es nicht 
möglich, ein erschöpfendes Bild von den Verwüstungen der adligen

Ueber das domkapituläre Vorwerk Rosengart bei Mehlsack entnehmen 
wir aus der k. 1521, daß es ebenso wie die übrigen Hufen dieses Dorfes völlig 
wüst war. Vgl. den Einzelnachweis beim K. A. Mehlsack.

2s Dies Rechnungsbuch für 1564—1580 liegt im Domarchiv Frbg. ohne 
Signatur. Die Ueberschrift dieses Abschnittes lautet: 0ontributio äata Ickaisstatl 
Rsgias äs mansis uUaäiorum st rotis molsnälnorum rsnsradilis eapituli. Ab 
1565 erscheint dieser Ausgabeposten nicht mehr.

b) Vgl. unten den Einzelnachweis beim K. A. Allenstein.
0 Vgl. oben S. 549 Anm. 2.
5) Ueber Tiefensee, wahrscheinlich heute Althof, vgl. 0oä. äipl. IVarm. Ill, 

Nr. 241 Anm. und Röhrich, Geschichte des Fürstbistums Ermland — Brauns
berg 1925 - S. 207 f.

6) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, daß Merten 
Bartsch, der für das Gut Lemitten jährlich 20 mr Zins an eine Vikarie der 
Wormditter Pfarrkirche zu zahlen hatte, auf seine Bitte von Bischof Mauritius, 
da „im kriege das gut vertorben" sei, eine Ermäßigung dieses Pfennigzinses auf 
12 mr erreicht. (Briefe des Bischofs an Herzog Albrecht im St. A- Kbg., Her- 
zogl. Briesarchiv 0 Nr. 1 zu: 1532. Juli 15 und August 24.
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Güter zu gewinnen; sie werden indessen Wohl ebenso gelitten 
haben wie die Bauernhufen und Zinsgüter.

Eine genaue Zusammenstellung in tabellarischer Form, ge
ordnet nach den einzelnen Kammerämtern des bischöflichen und 
domkapitulären Gebietes und nach den Besitzungen des Kollegiat- 
stifts Guttstadt, soll den Einzelnachweis für die Ergebnisse 
dieses wie der folgenden Abschnitte bieten. Zugleich wird er zu 
der mit Recht allgemein hochgeschätzten Arbeit Röhrichs über „die 
Kolonisation des Ermlandes" eine Reihe von Ergänzungen und 
Berichtungen auf Grund des bisher wenig benutzten Quellen
materials des 16. Jahrhunderts bringen.

II. Die Mederbefledlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert.

1. Der Stand der Wiederbesiedlung am Ende 
des 16. Jahrhunderts.

Auf das Jahrhundert der Kriege, das dem Ermland so 
schwere Wunden geschlagen und Wohl mehr als die Hälfte seines 
Gebietes wüst gemacht hatte, folgte eine lange Friedenszeit. 
Mochten auch hin und wieder kriegerische Verwicklungen dem Lande 
drohen, bis zum Einfall des Schwedenkönigs Gustav Adolf im 
Jahre 1626 blieb ihm der Friede erhalten. In hervorragender 
Weise haben des Fürstbistums Landesherren, seine Bischöfe und 
sein Domkapitel, diese Jahre der Ruhe, dies Jahrhundert des 
Friedens, für die innere Kulturarbeit, vor allem für die Wieder
besiedlung ihrer so hart mitgenommenen Gebiete ausgewertet. 
Zahlreiche Urkunden der Frauenburger Archive wie die reichen 
Eintragungen der Kapitelsadministratoren in den ^ocationes 
msnborum cke8ertorum sprechen eine beredte Sprache; sie zeigen 
uns, mit welchem Eifer man sich dem Wiederaufbau des 
Landes widmete.

Kaum war der Thorner Waffenstillstand am 5. April 1521 
geschlossen, da ging man sofort unverzagt an die Arbeit. Schon 
für den Rest des Jahres 1521 Weisen die I^oeatioE man8orum 
über 40 Eintragungen aus dem Kammeramt Allen st ein 
auf. Der berühmte Nikolaus Koppe rnikus begann den Reigen mit 
7 Neuansetzungen, sein Nachfolger im Amte des Landpropstes, 
Tiedemann Giese, nahm die übrigen vor?) Und so verzeichnen

Die genannte I^oeatio berichtet: Xnno äoinini NOXXl xost inäueias 
belli die X suseeptas dimissiZ omnidus vresldlis armatorum in Iioe 
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diese Lokationsregister jahraus, jahrein die Wiederbesiedlung wüst 
gewordener Zinshufen. Der Erfolg blieb nicht aus; nach gut 40 
Jahren waren die Schäden der harten Kriegszeiten in diesem 
Kammeramt fast restlos wieder gutgemacht. Die Rechnung von 
1564 — erst seit diesem Jahre liegen uns Rechnungsbücher für 
dies Kammeramt vor') — weiß nur noch von 13 wüsten Zins
hufen zu berichten, von denen indessen 8'/z bereits angesetzt waren, 
wenn sie auch noch nicht Zins zu zahlen hatten?) Im Jahre 
1568 aber waren im Kammeramt Allenstein keine wüsten 
Zinshufen mehr vorhanden.

Einen erheblich längeren Zeitraum beanspruchte die Wieder
besiedlung im domkapitulären Kammeramt Mehlsack, in dem 
ja auch die Verwüstungen einen weit größeren Umfang ange
nommen hatten als im Allensteiner Gebiet. Noch im Jahre 1583 
— erst von diesem Zeitpunkt ab liegen uns hier Rechnungsbücher 
vor — werden 29 Zinshufen als wüst bezeichnet, von denen jedoch 
15 bereits neu angesetzt waren?) Und auch noch 1596 zahlten 
9 Hufen in Workaim, also im äußersten Südosten dieses Kammer
amts (im heutigen Kreis Heilsberg), keinen Zins, weil sie erst 
vor kurzem von Siedlern übernommen worden waren. Erst im 
Jahre 1599 war hier die Wiederbesiedlung abgeschlossen?)

Sehr langsam kam auch im Kammeramt Frauenburg die 
Neuansetzung der wüsten Zinshufen voran. Gegen Ende des 
16. Jahrhunderts war diese Arbeit endlich geleistet^) bis auf Drews- 
dorf und Beberhof, die ebenso wie die adligen Gutsdörfer Hein
richsdorf und Bilau erst später zu neuem Leben erstanden.

äistrietn loeationes äe86rtorum mansorum inkraseripto kaeto 8unt primo per 
veneradilsm äominnm ^ieolanm Ooppernie aäminiLtratorem. Und eine Seite 
Weiter heißt es: ^nno eoäem UOXXl, per me ^iäemanuin 0^86 eanoni- 
enm iterum aäminmtratorsin

Ein Foliant im Domarchiv Frbg, mit den Rationes der Jahre 1564—1580.
2) Pupkeim mit 11 Hufen, davon 6^2 neu angesetzt, und Schaustern mit 2 

bereits neu angesetzten Hufen; vgl. unten den Einzelnachweis.
3) Nach R. 1583 (auf Papier in Hochoktav im Domarchiv Frbg. ohne 

Signatur) waren wüst: Eschenau 9 Hufen (neu angesetzt), Liebental 3, Vogel
fang 2 und Workaim 15 Hufen (6 neu angesetzt); vgl. unten den Einzelnachweis.

4) Die Ratio 1596 (im Domarchiv Frbg. auf Pavier in Hochoktav ohne 
Signatur) vermerkt, daß die letzten neu angesetzten Hufen im Jahre 1599 mit 
der Zinszahlung beginnen sollen. Die R. 1603 (ebenda ausbewahrt) nennt keine 
wüste Hufe mehr.

5) Vgl. unten den Eiuzelnachweis auf Grund des Rechnungsbuches von 
1558-1594.

37
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Für den bischöflichen Anteil des Ermlandes fehlen uns 
genauere Angaben bis zum Jahre 1586, erst von diesem Zeitpunkt 
ab stehen uns mehrere Rechnungsbücher zur Verfügung?) Danach 
war in dem eben genannten Jahre die Wiederbesiedlung in den 
Kammerämtern Guttstadt, Rößel und Wormditt restlos ab- 
gescklossen. Nur wenige Hufen lagen damals noch im Kammer
amt Heilsberg — se 3 Hufen in Raunau und Süßenberg — 
nnd selbst in dem so besonders hart mitgenommenen Seeburger 
Gebiet wüst (7 Hufen in Ridbach), und auch diese Ueberreste einer 
harten Notzeit waren im Jahre 1595 völlig verschwunden. Das 
Kammeramt Wartenburg war schon 1586 vollständig be
siedelt mit alleiniger Ausnahme von Kronau; auch dies Dorf 
zahlte aber im Jahre 1595 den vollen Zins von seinen 60 Bauern
hufen. Nur im Kammeramt Braunsberg harrten 1586 noch 
erheblichere Teile des Landes — 91 Hufen oder fast 22^2°/, — 
der Wiederbesiedlung; von dieser Zahl waren damals allerdings 
I5V2 Hufen in Sadlucken und Schreit an Bauern benachbarter 
Dörfer verpachtet; beide Ortschaften sind später auch wieder neu 
angesetzt worden. Bis auf den heutigen Tag aber sind die Ort
schaften Bischdorf, Födersdorf und Kalthof?) mit zusammen 
56^2 Zinshufen wüst liegen geblieben. Ihre Namen haben sich aller
dings in den nach ihnen benannten Forstbezirken bis auf unsere Zeiten 
erhalten. Als stumme Zeugen erinnern uns diese Wüstungen 
noch heute an die Notjahre, die das 15. und beginnende 16. Jahr
hundert über das Ermland gebracht haben.

Wo die Wiederbesiedlung der Zinshufen beendet war oder 
sich dem Abschluß näherte, ging man an die Neubegründung 
wüstgewordener Krüge und Mühlen heran. Namentlich seit dem 
Regierungsantritt Martin Kromers (1570), der zunächst als 
Koadjutor, später als Bischof das Fürstbistum leitete, häufen sich 
in den alten Privilegienbüchern die Handfesten für die aus den 
Trümmern neu erstandenen Krüge und Mühlen.

Im St. A. Kbg. sind aufbewahrt die Rechnungen für 1586 und 1590 
(in einem Bande — Westpr. Foliant 1042), für 1587 (Westpr. Foliant 1041 — 
in dem Repertorium des genannten Staatsarchivs und so auch bei G- Matern, 
Burg und Amt Rößel, fälschlich zu 1557 gesetzt), sowie für 1588 (Westpr. Foliant 
1043); im Bisch. Arch. Frbg. befinden sich die Rechnungen für die Jahre 1595 
bis 1597 <in einem Bande — Foliant 0 Nr. 28).

r) Für sämtliche hier genannten Ortschaften vgl. unten den Einzel
nachweis.
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Wenn man von den wenigen Ausnahmen in den Kammer
ämtern Braunsberg und Frauenburg absieht, die ja bei der großen 
Zahl von 5163 wüsten Zinshufen nur wenig mehr als zwei 
Hundertstel ausmachen, so wird man feststellen können, daß in 
rund 80 Jahren die Wiederbesiedlung des Ermlandes 
vollständig durchgeführt worden ist. Und mehr als das: der 
Menschenüberschuß oder der Zustrom neuer Siedler war in der 
zweiten Hälfte der 16. Jahrhunderts so groß, daß man in diesen 
Jahren eine ganze Zahl von neuen Ortschaften ansetzen konnte. 
Freilich war der Siedlungsraum im Fürstbistum nahezu erschöpft: 
bald nach 1400 ist ja die Kolonisation des Ermlandes in weitestem 
Umfang durchgeführt. Nur an den Rändern, vor allem an der 
Südostgrenze lagen noch größere Flächen der alten Wildnis mit 
dichtem Wald bedeckt da. Zudem war gerade dieser Landstrich, die 
Kammerämter Allenstein, Wartenburg, Rößel und auch der Süden 
des Seeburger Gebietes in den schweren Kriegsnöten am glimpf
lichsten davon gekommen. Hier erstand nun im letzten Drittel 
des 16. Jahrhunderts eine ganze Reihe von neuen Ort
schaften.

Schon 1549 hören wir von Ansiedlern, die südlich der 
mächtigen Ramucker Forst in der Nähe des alten Kirchdorfes 
Wuttrienen den Waldboden in Kultur nahmen und allmählich das 
Dorf Przhkop schufen, das 1575 vom Domkapitel für seine 
25 Hufen die Handfeste erhielt?) Weiter nach Nordosten hin ent-

1) Die I^oeatio wansorum notiert zum Jahre 1549: I'Lribop 8iv6 l^ova 
Katrin: Nartinn8 (Wsekoleek, er wirb 1552 Schulz genannt) aeeeptavit man- 
808 III in Nova ^Vutrin plane äesertob ae ä63olat08, yn1 nunqnain arati, nnn- 
ynain eulti P6rdid6ntnr kui886; Hdertatem badet 36X annorum. Nach 1^ 1550 
(die Ueberschrift lautet diesmal „Neudorf") übernahmen Kilian aus Wutrienen und 
sein Sohn Thomas 4 Hufen mit 10 Freijahren; Thomas Buper, Benedikt, Gaick, 
Simon, Nikolaus, Maczek, Jan und Martin Pholeck besetzten je 2 Hufen bei 6 
Freijahren, ebenso Maczei Wieczorek im Jahre 1552; alle bekommen etwas Roggen 
als Beihilfe, einige erhalten Geld geliehen, das sie wieder zurückzahlen müssen. 
Der eben genannte Nikolaus war vorher Krugwirt in Patricken und verkaufte nach 
1^ 1554 seine 2 Hufen an Adam Poran, dem der Kapitelsadministrator den Bier
ausschank erlaubt gegen eine Abgabe von 3 leichten Mark. — Erst am 4. Februar 
1575 stellte das Domkapitel zu Frauenburg die Handfeste für das Dorf (guam 
Lam änäum Ioeavimn3) aus mit folgender Begründung: 6NM in Zi8irietn N03t?o 
Hl6N8tein gnaeäam äen8i88iinarurn 8^Ivaruin par3, yuae nt in eultnram o^i-o- 
rum r6Üi^6r6tnr, 8ati8 iäonea vi3a 68t, inä6 ad initio inmilta iaC6i'6t ita ut 
nidil ex sa ntiiitati3 nodi8 prov6niret. Da noch keine Husenzahl festgesetzt und 
auch die Bedingungen im einzelnen nicht festgelegt seien, werden die Grenzen genau 

37*
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standen ungefähr zur gleichen Zeit in der weiten Wildnis zwischen 
Bischofsburg und Rößel die Dörfer Bredinken und Stentzels- 
dorf mit je 55 Hufen, deren Gründungsprivilegien von dem 
gleichen 8. Januar 1569 datiert sind.*) Unmittelbar an der Bistums-

bestimmt (See Copansky, Dorf und Heide Wutrienen, das Moosbruch Trzanky 
und der See Calno). Das Schulzenamt mit 2 von den 25 Hufen erhält Mathias 
von Seinskaim frei zu kulmischem Recht mit den kleinen und Vs von den Bußen 
der großen Gerichten, außerdem freie Fischerei mit kleinem Gerät zu eigenem 
Bedarf in den Seen Czerwonka. Mathias hatte dem Domkapitel seinerseits eine 
bebaute Freihufe in Seinskaim abgetreten und erhielt außer den 2 Schulzenhufen 
noch 7^ gute Mark pro eomplemento intsAras eompsnsLtionis. Die anderen 23 
Hufen zahlen jährlich zu Lichtmeß je 1/2 gute Mark und 2 Hühner als Zins. 
(Original der wörtlichen Erneuerung vom 1. November 1663 auf Pergament im 
St. A. Kbg. Schld. XXV, Nr. 83. Gleichzeitige Abschrift im Domarchiv Frbg. 
Foliant fol. 30v). — Am 3. Juli 1592 verschrieb das Domkapitel dem Urban, 
der von ihm das Krugrecht vor Jahren gekauft hatte, den Krug mit 2 Morgen 
Acker zu kulmischem Recht mit Fischerei im See Groß-Zierwionky; als Zins hat 
er jährlich zu St. Thomas 1^/2 gute Mark zu zahlen (Domarchiv Frbg. Foliant 
v fol. 29). — Das polnische pr^kop heißt „Laufgraben".

i) Da der bischöfliche Wald an der Grenze nach dem Herzogtum zu vielfach 
von den Grenzbewohnern geschädigt und besonders das Holz weggeholt werde, 
setzt Kardinal Stanislaus Hosius ein neues Dorf an, das den Namen „Neudorf" 
führen soll (bald kommt indessen der Name Bredinken auf). Das Schulzenamt 
mit 5 zins- und scharwerksfreien Hufen verkauft er für 450 preußische Mark bar 
(je 20 Groschen in die Mark gerechnet) an Seraphim Saremba; dieser erhält 
freie Fischerei zu seines Tisches Notdurft mit kleinem Gerät in den Seen Jalmoye 
(heute Allmoyenersee) und Motincke sowie in dem Fließ zwischen beiden Seen 
und bekommt ferner das Schankrecht, für das er nach 12 Freijahren jährlich 3 
Mark Freigeld zu zahlen hat. Zusammen mit dem Schulzen von Stenzelsdorf 
hat er einen Reiterdienst zu leisten. Seiner Sorge obliegt die Besetzung der 50 
Bauernhufen, die nach 12 Freijahren je 3 Mark, 1 Scheffel Hafer und 2 Hühner 
zu zahlen haben; dafür erhalten sie Scharwerksfreiheit, müssen aber bei den großen 
Jagden Hilfe leisten. Die gleichen Bestimmungen enthält die Handfeste für 
Stenzelsdorf (später Stanislewo genannt), dem gleichfalls 5 sreie Schulzen- und 
50 Zinshufen zugewiesen werden. (Gleichzeitige Abschriften im Foliant 0 Nr. 3 
fol. 257v und 261 des Bisch. Arch. Frbg.) Schon bald ist indessen, wie R 1586 
zeigt, insofern eine Verschiebung eingetreten, als Bredinken 60 und Stenzelsdorf 
40 Bauernhufen verzinsen. 1583 erhält der Stenzelsdorfer Schulz Seraphim 
Saremba, da nach einem Beschluß des Landtages die Schulzen in ihrem eigenen 
Haus keinen Krug einrichten dürfen, das Recht, ein besonderes Krughaus zu er
bauen; die Handfeste verleiht ihn: kulmisches Recht und läßt den früher festgesetzten 
Zins von jährlich 3 Mark bestehen. Im Jahre 1599 gibt Kardinal Bathory 
auch dem Schulzen von Bredinck einen besonderen Platz zur Anlage eines Kruges 
mit einem Morgen Land in der Mitte des Dorfes zu den gleichen Bedingungen 
wie in Stenzelsdorf. Am 18. Mai 1605 stellt Bischof Simon Rudnicki ein 
besonderes Mühlenprivileg zu kulmischem Recht für einen gewissen Albert in 
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grenze wurde 1565 das Gut Dürwangen mit 30 Hufen zu 
magdeburgischem Recht angesetzt?) Und gegen Ende des 16. Jahr
hunderts (1597) begründete Kardinal Bathorh östlich von Rothfließ 
das Gut Labuch mit 40 Hufen zu kulmischem Rechts.

Vor allem nahm man jetzt das Waldgebiet südlich des großen 
Dadeysees in Angriff, das zum bischöflichen Kammeramt Seeburg 
gehörte. Hier entstanden kurz nacheinander die Güter Raschung,^)

Bredinken aus, dem schon Johannes von Hatten, der Oekonom des Bischofs 
Kromer, eine Stätte zur Anlage einer Mühle nebst 2 Hufen für 150 Mark ver
kauft hatte, nachdem dies Geld restlos bezahlt ist: für die Mühle hat er jährlich 
4 Mark Zms, für die 2 Hufen den in Bredinken üblichen Hufenzins nebst Schar
werk zu leisten. (Gleichzeitige Abschriften ebenda fol. 267, 281 und 284).

0 Kardinal Hosius hatte dem adligen Jodokus Ebert für 1400 leichte 
Mark 30 Hufen in bestimmten Grenzen verkauft (ad domiuum memoria xrorsus 
iueultos et Ü686rtos atgue plane s^Ivis atgue äeosissimls nemoridus odsitos 
^vul§o a loei storilitate Querwänden semper appellatos . an der Bistums
grenze gelegen und nach der Aussage des Rößeler Burggrafen oft von den Grenz
bewohnern geschädigt) und verlieh ihm am 13. September 1565 dies Gut als 
k6uäum zu magdeburgischem Recht gegen einen Reiterdienst und die üblichen Ab
gaben (0 Nr. 3 fol. 256).

2) Am 7. Januar 1597 zu Heilsberg schenkt Kardinal Andreas Bathorp 
seinem treuen Diener, den adligen Nikolaus Zeckel (26^61^), einen Wald, Labuch 
genannt, mit 40 Hufen, den er für eine bestimmte Geldsumme a Oamiuseiis 
gekauft hat, gibt ihm alle Rechte samt dem Mühlenrecht, auch jede Art Jagd so
wie Fischerei im See Wengoyen (Weueoi) aä usuin eurlao suae und nimmt ihn 
als Lehnsmann zu kulmischem Recht an gegen einen Reiterdienst und die üblichen 
Abgaben, die erst nach 10 Freijahren zu leisten sind. (Gleichzeitige Aufzeichnung 
ebenda fol. 473v; das Ganze ist durchstrichen, da Bischof Simon Rudnicki auf 
Bitten des neuen Besitzers Martin Wawinski, der es von Zeckel gekauft haben 
dürfte, einige Aenderungen vornimmt und es in der geänderten Form, aber mit 
dem gleichen Aussteller und demselben Datum in das amtliche Privilegienbuch 
fol. 489 eintragen läßt). Vgl. dazu Röhrich, Geschichte des Fürstbistums Ermland 
S. 181 f.; aus der Bewilligung der Freijahre darf man wohl entnehmen, daß 
das Gut erst jetzt tatsächlich angelegt worden ist; die erste Verschreibung von 1379 
scheint also unwirksam geblieben zu sein.

b) Am 21. August 1569 fertigte der Kardinal zu Wartenburg mit Zustim
mung des Domkapitels die Handfeste für das Gut aus, das, zwischen den Wäldern 
von Kirschbaum, Kattreinen, Ridbach und Bischossburg sowie der Grenze des 
Fürstbistums gelegen, bisher unkultiviert mit dichtem Wald bestanden war; auch 
die Jagd brächte nicht viel ein, weil sowohl im Herzogtum wie im Bistum zahl
reiche Ortschaften benachbart waren. Johannes erhält Fischerei in sta§uLs Rau8eü- 
niek et NaleL und hat einen Reiterdienst, ausländische Rechtsnachfolger (8uee68- 
80r68 6xtrau6i) aber 2 Reiterdienste und je Dienst den üblichen Rekognitionszins 
zu leisten; von den in Kultur gebrachten Hufen ist je Pflug je 1 Scheffel Weizen 
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das Kardinal Hosius 1569 mit 60 Hufen seinem Bruder Johannes 
zu magdeburgischem Recht verlieh, und Kromerow, später 
Krämersdorf genannt, das der Koadjutor Martin Kromer 1572 
seinem Bruder Bartholomäus mit 16 Hufen schenkte und gleich
falls zu magdeburgischem Recht verschrieb?) Ungefähr gleichzeitig 
wird das Dorf Neu-Mertinsdorf mit 23 Hufen angelegt 
worden sein, dessen Privileg freilich erst vom 12. Juli 1586 da-

und Roggen zu entrichten, wovon indessen der Hof (euria) des Johannes und 
seiner Erben frei sein soll. Im übrigen gewährt die Handfeste 12 Freijahre für 
den Reiterdienst und das Pflugkorn. Verläßt einer der Rechtsnachfolger den 
katholischen Glauben, so fällt sein Besitz an den nächsten katholischen Erbberechtigten, 
sonst an den bischöflichen Tisch. — Am 15. April bezw. 9. August 1616 verschreibt 
Bischof Simmon Rudnicki 6 Uebermaßhufen, die sich vor einigen Jahren bei der 
Vermessung von Raschung gefunden haben, dem damaligen Besitzer des Gutes, 
Uldaricus Hosius äs öesdeu, dem Neffen des Kardinals Hosius, zu den gleichen 
Bedingungen wie das Hauptgut gegen Rekognitionszins und Pflugkorn (0 Nr. 3 
fol. 404v und 491 f.)

*) Das Land war teils unkultiviert und mit Wald bestanden, teils schon 
in Kultur, da die Bauern der benachbarten Dörfer es zu geringem Nutzen für 
den bischöflichen Tisch auf jederzeitigen Widerruf gepachtet hatten; es wurde ge
wöhnlich Baudling oder Pudleszek genannt. Bartholomäus erhält das Lehngut 
mit allen Rechten, mit der Fischerei in den Seen Dadey, Pis und Daumen mit 
kleinem Gerät und auch mit der Kleppe. Da dem Gut Wiesen fehlen, erhält er 
3 Stücke am Nerwigksee in einer Größe von 1 Hufe und etlichen Morgen, die 
gewöhnlich Mönchwiesen genannt wurden. Er kann das Land als xraedium et 
ouria einrichten oder mit Bauern besetzen. Zu leisten hat er einen Reiterdienst, 
Rekognitionszins und Pflugkorn (die Bestimmung darüber wie oben bei Raschung) 
unter Gewährung von 15 Freijahren. Falls die Besitzer vom katholischen Glauben 
absallen, verlieren sie das Lehngut. — Als der Koadjutor Kromer ein Stück Über
maß an die Dörfer Nerwigk, Daumen, Debrong und Mokainen gegen Zins und 
Scharwerk verschrieben hatte, (auch Kromerow erhält eine Hufe von diesem Über
maß), weist er am 27. Oktober 1574 dies Scharwerk seinem Bruder in Kromerow 
in genau bestimmtem Maß zu. — Nach dem Tode des Bartholomäus nimmt 
Kardinal Andreas Bathory die Verschreibung seines Vorgängers zurück haupt
sächlich, „guod (mausi) uou oum solemuitatibus a saeris eanouibus in alie- 
uatioue doQorum eeelesiastieorum reguisiris dooati kueruvt", überläßt die Nutz
nießung aber auf Lebenszeit dem Sohne des Bartholomäus, dem ermländischen 
Domherrn Sebastian Kromer; dieser verzichtet indessen auf alle seine Rechte und 
erhält dafür am 7. Juni 1589 auf Lebenszeit eine jährliche Pension von 50 Mark 
verschrieben. — Kardinal Bathory tat das Gut mit seinen 17 Hufen bald darauf 
als Dorf aus und verkaufte am 7. Dezember 1593 zu Heilsberg an Benedikt 
Mischky 3 Freihufen für 270 Mark bar und gab sie ihm zu kulmischem Recht 
mitsamt dem Schulzenamt und mit der Fischerei im See Dadey (mit kleinem 
Gerät). Er ist gleich anderen Schulzen zum Reiterdienst verpflichtet und hat 
villam ibidem eonstituendam eolouis äußere et eaeteros illie mausos in ubum 
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tiert ist?) Oestlich von Raschung hatte die Stadt Bischofsburg 
offenbar auch in diesen Jahren — die Handfeste für Raschung 
von 1569 gibt als Ostgrenze noch den Wald der eben genannten 
Stadt an — 30 Hufen ihres Waldes zu einem Dorf Schönbrück 
ausgetan; aber schon 1587 trat sie die neue Siedlung an den 
bischöflichen Tisch ab gegen ein gleich großes Waldgebiet, die so
genannte Brandheide?) Aus dieser Zeit stammt auch ein kleines

menkae episeopalis eloeare. (Gleichzeitige Abschriften in 0 Nr. 3 fol. 388, 395, 
405 v und 408 v des Bisch. Arch. Frbg.).

*) Bei der Vermessung der benachbarten Ländereien haben sich 23 Hufen 
gefunden „dona ex parte ineulti . . eredris aeeolarum iuiuriis odnoxii äeser- 
tique", so daß dem bischöflichen Tisch kein Nutzen davon zukommt. Um hier ein 
Dorf anzusetzen, das Mertinsdorf heißen soll, verleiht Bischof Kromer dem 
Thomas Gulej raoions loeaelouls 2 Freihufen mit dem Schulzenamt und 
Fischerei im See Naultz mit kleinem Gerät und außerdem aus besonderer Gnade 
eine dritte Hufe scharwerksfrei gegen einen jährlichen Zins von 30 Groschen zu 
kulmischem Recht; auf den übrigen 20 Hufen soll er 10 Bauern mit je 2 Hufen 
ansetzen, die nach 8 Freijahren je Hufe 2 Mark, 1 Scheffel Hafer und 2 Ka
paunen zu geben haben. Wegen der Nähe des Ortes weist er sie der Kirche in 
Bartelsdorf zu, dem dortigen Pfarrer haben sie den Dezem zu entrichten. — Am 
14. September 1606 zu Heilsberg bestätigt Bischof Simon Rudnitzki, daß der 
Scheffer seines Vorgängers dem Erdmann Scaiboth (auch Schabath ge
nannt), Gerichtsverwandten zu Wartenburg, die Erlaubnis zum Bau eines 
Kruges auf dem Anger zu Mertinsdorf im Kammeramt Wartenburg gegeben 
hat; er verschreibt ihm den Krug mit Morgen Land und dem Recht des Bier- 
brauens und -schenkens gegen einen jährlichen Zins von 3 Mark. (0 Nr. 3 fol. 
399 v und 421 v.) In R 1595 heißt die Ortschaft „Martzinkowa".

2) Am 1. August 1587 beurkundet Bischof Kromer den Tausch mit der 
Stadt Bischofsburg: sie tritt ihm den paZug novus 8eüondru§k mitsamt den 
dortigen Bauern ab; die 30 Hufen dona sx parte enlti zwischen dem Lehngut 
Raschung und der Bistumsgrenze gehören zu den 100 Hufen, die einst Bischof 
Heinrich der Stadt verliehen hatte. Die Stadt erhält dafür 30 andere Hufen, 
gewöhnlich Brandheide genannt, zum größten Teil unbebaut, die ihr aber wegen der 
Nähe und der Weiden bequemer liegen in genau beschriebenen Grenzen. (Original 
auf Pergament mit dem Siegel und der eigenhändigen Unterschrift des Bischofs 
im St. A. Kbg. Schld. XXV, Nr. 23. Gleichzeitige Abschrift in 0 Nr. 3 fol. 
403 v des Bisch. Arch. Frbg.). Die Rechnung von 1587 vermerkt von 28 Zins
hufen des Dorfes „Nenäorkk vel Seüondrneü" eine Einnahme von 54 Mark. — 
Am 1. März 1588 stellt Bischof Kromer die Handfeste für Neudorf im K. A. 
Bischburg oder Seeburg aus: zu den 30 Hufen, die durch Tausch von der Stadt 
Bischofsburg an den bischöflichen Tisch gefallen sind, kommen 2 Freihufen hinzu, 
gnog eaäevi eivitas ^aeobo Nioüaslls UILo venäLäit; sie werden als Schulzengut 
zu kulmischem Recht eingerichtet; außerdem erhält der Schulz von den 30 Hufen 
noch eine Gratialhufe scharwerksfrei, aber zu jährlichem Zins zugewiesen. Die 
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Gut mit 6 Hufen am Westufer des Dadeysees, im heutigen 
Byendawalde gelegen, das sein Privileg am 2. Juli 1572 erhielt 
und später an das benachbarte Gut Schönfließ fiel?)

In dem Waldgebiet, das sich zwischen dem Bartelsdorfer 
und Serwentsee bis an die Grenze des Fürstbistums hin erstreckte, 
wurden in jenen Jahren das Mühlengut Keikut?) später 
Podlassen genannt, und das heute mit ihm vereinigte Gut

Besitzer der übrigen 29 Hufen haben Zins, Hafer, Hühner und Scharwerk wie 
andere Bauern des Bistums zu leisten (0 Nr. 3 fol. 404). Die Rechnung von 
1588 notiert dementsprechend 60 Mark Zins von den 30 Hufen des Dorfes 
„Nsnäorkk vel Isremeda" (k 1590 hat: Istrsm^uslia). — Schon 1596 tauscht 
Kardinal Andreas Bathory dies Dorf, das zu weit von den bischöflichen Vor
werken entfernt liegt, mit dem edlen Hans Wildenhagen, Erbherrn auf Thermisch, 
gegen 20 Hufen im Dorf Alt - Vierzighuben im Kammeramt Seeburg; Hans 
zahlt noch 1000 preußische Mark bar zu und erhält das Dorf Schönbruch mit 
32 Hufen als adlig-kulmisches Gut (0 Nr. 3 fol. 470 v, vgl. fol. 472 v). Die 
Rechnung von 1597 vermerkt daher, daß Schönbruch nichts an den bischöflichen 
Tisch zahlt, da äominus es für die Hälfte von Vierzighuben besitzt.

Der Koadjutor Martin Kromer bestätigt, daß Kardinal Hosius vor seinem 
Weggang nach Rom dem adligen MartinNisemeuschel zum Lohn für seine treuen 
Dienste 5 Hufen am Dadeysee verliehen habe, und fügt selbst noch eine Hufe 
hinzu (1o6ii8 Ute üorriäis szävis odäustus); er verschreibt es mit allem Zubehör 
zu magdeburgischem Recht samt der Fischerei mit kleinem Gerät und der Kleppe 
im See Dadey; dafür sind je 1 Scheffel Weizen und Roggen sowie 1 Pfd. Wachs 
und 6 kulmische Pfennige als Rekognitionszins jährlich zur Burg Seeburg zu 
liefern, doch werden für die Leistung des Pflugkorns und des Wachses 10 Frei- 
jahre gewährt. Das Gut liegt zwischen Willms, der Seeburgerheide, Ramsau und 
Schönfließ. (0 Nr. 3 fol. 457). - Als Bischof Zaluski am 20. Mai 1701 das 
im Krieg verloren gegangene Privileg über das Gut Schönfließ auf Bitten des 
Erbherrn Georg von Hatten erneuerte, gab er dem Gut die mit dichtem Wald 
bestandenen 6 Hufen am Dadeysee, von altersher Bynde genannt, die Bischof 
Kromer am 2. Juli 1572 einem gewissen Martin Nißemeuschel verschrieben hatte. 
(Abschrift des 18. Jhs. im St. A. Kbg. Prästationstabellen Seeburg Bd. II, S. 
841 ff.)

2) Am 21. August 1565 verkauft Kardinal Hosius ein Stück Wald mit 
6 Hufen und 6 Morgen im K. A. Wartenburg zwischen der Kapitelsgrenze und 
dem Dorfe Hirschberg gelegen „über Menschen gedenken allewege wüste und öde 
gelegen", dazu ein Stück Wiese außerhalb dieses Waldstückes nach der Nerwigker 
Mühle zu gelegen, dem Georg Möller von Aldekekotten und verschreibt sie ihm 
zu kulmischem Recht mit freier Fischerei im Nerwigk-See und dem Recht zur Er
richtung einer Mühle am Serventfließ gegen einen jährlichen Zins von 8 Mark 
(0 Nr. 3 fol. 391). Die Rechnung von 1586 notiert unter den Einnahmen des 
K. A. Wartenburg: Lslkut äs mola st 6 mansis 8 mr. R 1595—97 hat den 
Namen „Kerkut". 1772 hieß die Ortschaft Podlassen.
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Potlaiken*) (1568) sowie das Gut Poludniewo?) (1566) 
angesetzt. Und bei dem schon 1392 gegründeten Nerwigk entstand 
1565 mitten im dichten Walde die Mühle Szawica, später Bo- 
rowo genannt?) In der Heide östlich vom Serwentsee vergab das 
Domkapitel gegen Ende des 16. Jahrhunderts einige Hufen zu 
kulmischem Recht an zwei preußische Freie, die aus Kl. Bertung 
auswanderten, als hier ein domkapituläres Vorwerk eingerichtet

i) Am 9. Januar 1568 verkauft Kardinal Hosius dem Mensteiner Bürger 
Peter Fleischer 8 Hufen 8 Morgen Wald im K. A. Wartenburg zwischen 
Nerwigk, Gillau, den Grenzen des Kapitelsgebiets und den Hirschberger Wiesen 
gelegen, über Menschen Gedenken wüst und mit dicken, häßlichen Wäldereien be
wachsen für 400 Mark und verschreibt sie ihm zu kulmischen Recht mit Fischerei 
im Nerwigkersee gegen einen Reiterdienst und Pflugkorn, wovon er auf 5 Jahre 
befreit wird. Schon im folgenden Jahre macht der Kardinal diesen Kauf aus 
etlichen erheblichen und beweglichen Ursachen rückgängig und verkauft das Gut am 
am 17. Juli 1569 zu den gleichen Bedingungen (nur 4 statt 5 Freijahre) an 
Georg Möller von Aldekekotten (0 Nr. 3 fol. 386 v und 387 vj. R 1616 
notiert je 2 Sch. Roggen und Weizen als aratralia von Podlaiken (R 1621: 
I^oäleuk^, R 1625: ^oälersk^). Nach 1772 hat das Gut den alten Namen 
Potlaiken, das damals zusammen mit dem Mühlengut Podlaza einem Herrn 
Franz von Czichowski gehörte. (St. A. Berlin, Generaldirektorium Ostpreußen 
und Litauen. Materien XXV Sektion 1 Nr. 33 Bd. I, S. 477 ff. und Bd. II, 
S. 529 ff.) Heute haben beide Ortschaften den gemeinsamen Namen Podlassen.

2) Kardinal Hosius verkaufte 1566 ein Stück Wald von 15 Hufen im K. A. 
Wartenburg außerhalb der bischöflichen ,,^a§tdaus" zwischen dem Dorf Odritten, 
der Nerwicker Mühle und den Grenzen von Bartelsdorf gelegen, dem Warten- 
bürger Bürgermeister Thomas Heinrich für 60 Mark bar je Hufe und und ver
schreibt es ihm zu kulmischem Recht mit Fischerei im See Gelgatz gegen einen 
Reiterdienst, je 2 Scheffel Weizen und Roggen als Pflugkorn, wovon er die fol
genden 4 Jahre frei sein soll, und den üblichen Rekognitionszins (0 Nr. 3 fol. 
385 mit der Überschrift: I^aluäus^a iukeuäatur aä I gsrvitium). Am 26. August 
1597 verkaufte Kardinal Bathory dem oben genannten Thomas Heinrich das 
Übermaß von 3 Hufen 2 Morgen, das sich bei der Vermessung des Gutes Po- 
ludniewo gefunden hatte, für 300 polnische Floren bar ohne weitere Lasten (a. a. O. 
fol. 412 v).

b) Am 4. November 1565 verschrieb Kardinal Hosius dem Szawica, der 
mit seiner Erlaubnis auf eigene Kosten eine neue Mühle beim Gut Nerwigk an
gelegt hatte, diese Mühle mit einem Rad zu kulmischem Recht mit freier Fischerei 
im Mühlteich und dazu 2 Hufen Wald, wofür er jährlich zu Martini 6 gute 
oder 12 geringe Mark zu zahlen hatte. Am 19. Juli 1679 wurde das Mühlen- 
privileg unter wörtlicher Einfügung dieser Verschreibung auf Bitten des Müllers 
Adam Borowski von Bischof Wydsga erneuert (Abschrift dieser Erneuerung aus 
dem 18. Jhdt. im St. A. Kbg. Prästationstabellen Wartenburg Bd. ^2 S. 55). 
Merkwürdigerweise notiert erst die Rechnung von 1595: Sa^vitsa mola 8 mr; äs 
mausis 2 uouäum äat.
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wurde; Graskau hieß die neue Ortschaft fortan nach Lukas Grask, 
dem einen der beiden neuen Siedler?) Südlich der großen Pur- 
dener Forst wurden damals an den Ufern des mächtigen Kosno- 
sees hart an der Grenze des Fürstbistums vom Domkapitel 1566 
der Kosnikkrug, heute Kosno?) und 1590 die Mühle Amdrey, 
heute Mendrienen/) begründet. Schon 1576 hatte das Dom
kapitel im Nordosten des Kammeramts Allenstein in der Nähe 
der Passarge seine Mühle am Gilbingfluß (heute Neumühle), 
die es bisher in eigener Bewirtschaftung gehabt hatte, mit

0 Am 4. Januar 1596 verleiht das Domkapitel dem Lukas Grask, 
ILdertinus in Preuß. Berting, der seine 3 Freihufen daselbst dem Kapitel abge
treten hat und auswandern will, 3 andere Hufen und 10 Morgen unbebauten 
Ackers im Westen von Gillau gelegen zu kulmischem Recht frei von Zins, Bau
ernscharwerk und Kriegsdienst, wobei es sich die großen Gerichte, die große Jagd 
sowie das Krug- und Mühlenrecht reserviert. Grask erhält Fischerei in den Seen 
Dluzeck und Opalteck mit kleinem Gerät und gibt nach 6 Freijahren je 1 Scheffel 
Weizen und Roggen als Pflugkorn sowie den üblichen Rekognitionszins. — Am 
3. November 1599 tauscht das Domkapitel von Augustinus Polack, lidertwus 
in Preuß. Berting, 3 Freihufen ein, die zwischen anderen Hufen liegen, die an 
das Kapitel gefallen sind, und in denen es ein Vorwerk eingerichtet hatte, und 
gibt ihm auf seine Bitten 4 Hufen „Oraseonl et nostro eonkines" zu 
kulmischem Recht, frei von Zins und Scharwerk mit Fischerei im Serwentsee; doch 
ist von dem Gut ein Reiterdienst zu leisten, von dem Augustinus auf Lebenszeit frei 
ist. Er verzichtet weiterhin auf seine 4 Morgen im Dorfanger zu Bertung und auf 
seine alten Gebäude; für das Haus des Gärtners aber erhält er als Entschädigung 
7 leichte Mark. In seinem neuen Hof wird auf Kosten des Domkapitels ein neues 
Wohnhaus hergestellt, aber ohne Dach, Fenster und Türen. (Gleichzeitige Abschrif
ten im Domarchiv Frbg. Foliant O fol. 53v und 70v).

2) Am 5. Dezember 1566 tauscht das Domkapitel von dem adligen Hart
wig Balzkp eine Freihufe in Alt Trinkhaus ein, die er einst von Johannes 
Wilczoch gekauft hatte, und gibt ihm dafür den Krug am See Kosnik, der iurs 
eaäuoo ans Kapitel gefallen ist, mit der Braugerechtigkeit und dazu 2^2 Hufen 
zu magdeburgischem Recht unter Vorbehalt der Beuten, die in den Hufen liegen; 
er zahlt als Zins jährlich ^2 Stein Wachs ans Schloß Allenstein und leistet die 
Honigfuhren gleich anderen Krügern. Solange er und seine Erben hier persön
lich wohnen, haben sie freie Fischerei im Kosniksee. (Domarchio Frbg. Foliant 

fol. 22 v und 0 fol. 52 n — hier mit dem Datum: 1567).

3) Das Domkapitel hatte, da es ex donls binäre nur geringen Nutzen zog, 
dem Christopherus Lewerk die Erlaubnis zum Bau einer Mühle gegeben und 
verschrieb ihm nun am 7. September 1590 diese Mühle mit einem Rad zu kul
mischem Recht samt der Fischerei im See Kosnik mit kleinem Gerät; dafür hatte 
er jährlich zu Pfingsten 30 Scheffel Roggen als Zins auf das Schloß Allenstein 
zu liefern und die anderen Lasten der Müller zu tragen (Domarchiv Frbg. Foliant 
v fol. 23 v).



Von Hans Schmauch. 563

4 Hufen an einen gewissen Lazarus Krause zu kulmischem Recht ver
schrieben?)

Fassen wir das Ergebnis dieser Neubesiedlung zusam
men, so finden wir, daß nicht weniger als 5 Dörfer, 7 adlige 
Güter, 1 kulmisches Freigut, 4 Mühlengrundstücke und 1 
Krug im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts neu begründet 
worden sind. Wie groß damals das Siedlungsbedürfnis war, 
zeigt uns auch die Tatsache, daß bei Aufgabe des domkapitulären 
Vorwerkes Neu-Schöneberg im Jahre 1574 das dort neu an
gelegte Dorf in kürzester Zeit besetzt ist?) Noch auf eine andere

i) Am 6. Juli 1576 verkaufte das Domkapitel feine Mühle Gilbing mit 
2 Rädern und dazu 4 Hufen dem Lazarus Krause für 200 gute Mark bar 
und verschrieb sie ihm zu kulmischem Recht mit der Fischerei im Mühlenteich und 
im Fluß ober- und unterhalb der Mühle. Mit Wissen des Landpropstes darf er 
Schirrholz aus dem kapitulären Walde entnehmen für die Unterhaltung der 
Mühle, des Wehrs und des Dammes. Bau und Unterhaltung der Brücke, auf 
der die öffentliche Straße nach Stenkienen über den Gilbingfluß führt, bleibt 
Sache des Domkapitels. Als Zins und statt aller Dienste liefert er jährlich 2 Last 
Roggen und 2 fette Schweine aufs Schloß Allenstein. Die domkapituläre Schneide
mühle hat er entweder selbst oder durch geeignete Gesellen (kawuli), die den 
üblichen Lohn erhalten sollen, zu versehen und ein Drittel der Unterhaltungs
kosten zu tragen; dafür darf er die von ihm benötigten Bohlen schneiden. (Dom
archiv Frbg. Foliant fol. 32 v). Schon die Rechnung von 1575 berichtet über 
diesen Verkauf, daß Lazarus Krause aus dem Guttstädter Gebiet 150 mr bezahlt 
hat. Den Rest von 50 mr zahlt er zu Lichtmeß 1576.

2) Da U 1574 für das Gesinde beim aUoälum Neu-Schöneberg nur den 
halben Lohn notiert, muß die Umwandlung in ein Dorf noch in der ersten Hälfte 
des Jahres 1574 erfolgt sein. An anderer Stelle berichtet R 1574: Oum veue- 
radlle eapitulum alloäium propter 8tsrU1tatem a^ri et exi^uos eins proventus 
boe anno eolouis loeasset et in vlllam reäeLMZet, vieinnm molenäinum alias 
Iroiani nuveapatum venäiäit guogne euiäam ?Ii1Iippo Laisse pro marois 
150 (von denen er 125 mr bar zahlt). Nach R 1575 sind die 24 Hufen voll 
besetzt, ein Vasall besitzt 4 Hufen ex perinntatione In 8e1nseaiin (siehe unten), 
die anderen 20 Hufen zahlen je inr Zins, sind aber für dies Jahr vom Frei- 
geld befreit, ut in restanranäis aeäLüeüs et runeatione a^rorum sint äili§6ntio- 
res. Auch 1576 bleiben sie davon befreit, 1577 wird ihnen das Freigeld auf je 
1/2 mr ermäßigt; von 1578 ab aber zahlen sie dasselbe in der vollen Höhe von je 
3?/2 sü. — Am 4. Februar 1575 tauscht das Domkapitel 31/2 Freihafen in 
keuäall viUa Lensealm des K. A. Allenstein pro U8N alloäii n08tri idläem iv8ti- 
tueuäi von Michael Bobr ein und verschreibt ihm 4 Hufen im Dorfe (Neu-) 
Schöneberg, in dem Teil, wo bisher das domkapituläre Vorwerk gewesen war, 
als keuäum zu kulmischem Recht mit Fischerei im Gilbingsee; er hat zusammen 
mit dem Schulzen von (Alt-) Schöneberg einen Reiterdienst zu leisten, ist zum 
Burgenbau verpflichtet und hat Pflugkorn sowie Rekognitionszins von sofort zu 
zahlen. (Abschrift des 18. Jhs. im St. A- Kbg. Ostpr. Foliant 132/2 fol. 43).
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Erscheinung läßt sich in diesem Zusammenhang Hinweisen: wüste 
Hufen, die bisher des öfteren in Pacht vergeben worden waren, 
werden endgültig mit Bauern besetzt; andere Dörfer und auch 
Güter, die benachbarte Wüstungen bis dahin in Pacht gehabt hatten, 
sehen sich bei dem großen Andrang der Siedler veranlaßt, um die 
dauernde Verschreibung der von ihnen bisher schon genutzten 
Flächen zu bitten.

Überschaut man rückblickend die gesamte Siedlungstätig
keit des 16. Jahrhunderts, so zeigt sich, daß im ganzen Süden 
des Ermlandes das erforderliche Menschenmaterial nicht nur 
für die Wiederbesiedlung ausreichte, sondern sogar in 
ausgiebigem Umfange für eine Neugründung von Ort
schaften zur Verfügung stand. Je weiter man nach Norden 
kommt, ein desto langsameres Tempo läßt sich bei der Wieder
besiedlung feststellen. Und in dem Landstrich an der Haffküste 
vollends war man nicht mehr in der Lage, alle Wüstungen wieder 
in Kultur zu nehmen, offenbar weil hier das benötigte Menschen
material fehlte. So blieben Bischdorf, Födersdorf, Kalthof, 
Drewsdorf, Heinrichsdorf, Beberhof und Bilau dauernd oder zeit
weise wüst liegen. Das nimmt uns um so mehr Wunder, als hier 
die Nähe Braunsbergs, der größten Handelsstadt des Fürstbistums, 
eine weit günstigere Verwertung landwirtschaftlicher Produkte 
möglich machte als im Süden, der von allen Handelszentren jener 
verkehrsarmen Zeit zehn und mehr Meilen entfernt lag. Diese 
merkwürdige Erscheinung erklärt sich vor allem aus der Tatsache, 
daß im 16. Jahrhundert ins südliche Ermland eine nicht 
unbedeutende Zahl ausländischer Siedler zuwanderte, Masowier 
vor allem und Polen.

2. Die Methoden der Wiederbesiedlung.
Die Wiederbesiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert ist 

in der Hauptsache das Werk seiner Landesherren, der Bischöfe und 
des Domkapitels. Welche Wege hat man, so fragen wir uns nun, 
eingeschlagen, welche Methoden angewandt, um in der verhältnis
mäßig kurzen Zeit von rund 80 Jahren das zur Hälfte verwüstete 
Land wieder voll in Kultur zu bringen?

Neben zahlreichen Gehöften, deren Besitzer in den unseligen 
Kriegen des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts, umgekommen 
waren, und die infolgedessen wüst liegen blieben, hatten auch 
andere Grundstücke oft so sehr gelitten, daß die Bauern auf- und 
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davonliefen. Zu den schweren Lasten, die ohnehin durch die Zins
zahlung und die Leistung des Scharwerks auf ihren Schultern 
ruhte, kam jetzt noch die harte Arbeit des Wiederaufbaues hinzu, 
die ihnen die Errichtung der zerstörten Gebäude wie die Kultivie
rung der verheerten und verwilderten Felder brachten. Da mochte 
manch einer den Mut verlieren und, seiner väterlichen Scholle den 
Rücken kehrend, sich bessere Lebensbedingungen suchen, die er da
mals leicht finden konnte, wo in dem stark verwüsteten Preußen
lande jeder Landesherr und jeder adlige Gutsbesitzer sich um die 
Heranziehung von Siedlern bemühte. Diese Abwanderung, dies 
Entlaufen der Bauern mußte man also in erster Linie ver
hindern. Man versuchte es mit polizeilichen Maßnahmen, wie 
wir sehen werden, aber damit allein ließ sich und läßt sich niemals 
positive Arbeit schaffen. So ging man an einen Abbau der 
Lasten heran. Freilich konnten die Landesherren auf die Zins
zahlung nicht verzichten noch auch sie ermäßigen; denn sie bildete 
ihre wichtigste Einnahmequelle.') Zudem dürfte der Hufenzins, der 
ja seit der Gründung der Ortschaften, also meistens seit Jahr
hunderten der gleiche geblieben war, bei dem zwar langsamen, aber 
ständigen Sinken des Geldwertes erträglich gewesen sein, zumal 
bei der starken Verwüstung des Landes das Getreide nach dem 
Reiterkrieg einen guten Preis brächte.

Weit schwerer lastete auf den Bauern das Scharwerk, das 
sie auf den landesherrlichen Gütern, den sogenannten Vorwerken, 
zu leisten hatten, besonders wenn die Dörfer von diesen Domänen 
weit entfernt lagen. Hier konnte man den Bauern helfen und 
tat es auch, indem man den größten Teil solcher Scharwerksver-

>) Noch 1533 vereinnahmte Bischof Mauritius Ferber, wie die Rechnung 
dieses Jahres ausweist, infolge der vielen wüstliegenden Zinshufen kaum die Hälfte 
des normalen Aufkommens an Grundzins. Im Jahre 1528 hatte er den Vize
kanzler des Polenreiches, Bischof Petrus Tomicki von Krakau, gebeten, beim 
König die zollfreie Einsuhr des Viehes zu erwirken, das er in Masowien aä 
usum kt relavaoionsm ässolati spisoopatus habe auskaufen lassen. Er erhielt die 
dazu erforderlichen königlichen Briefe. Die weitere Bitte, der König möge den 
Schäden und Unglücksfällen, die er im letzten Kriege zusammen mit seiner Kirche 
erlitten habe, Rechnung tragen und den, Georg Proick (Landvogt zu Brauns
berg) das versprochene Jahrgeld von 160 Gulden bewilligen, blieb erfolglos trotz 
der eifrigen Bemühungen Tomickis. (Original aus Papier im Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant v Nr. 33 sol. 45 f. mit dem Datum: 1528. Dezember 31; gedruckt ohne 
Datum (zum Januar 1528 gesetzt) nach einem Krakauer Registranten in 
1'omioiana Bd. X (1899) Nr. 23 S. 23 f.).
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pflichtungen in eine Geldzahlung umwandelte — auch das übrigens 
ein Beweis dafür, daß die Bauern damals die Entrichtung baren 
Geldes weit weniger schwer empfanden. Bei einer ganzen Anzahl 
von Bauerndörfern ist uns diese Umwandlung der Schar
werksdienste in ein Freigeld (liberlsti8 pecunlue) überliefert, 
das in der Regel gleich dem Hufenzins war. So wissen wir das 
z. B. von Kiwitten, dessen Bauern bisher beim Schloß Heilsberg 
zu scharwerken hatten; am 18. Februar 1528 verlieh Bischof Mau
ritius Ferber diesem Dorfe Scharwerksfreiheit, wofür die Zins
bauern fortan von jeder besetzten Hufe eine geringe Mark jährlich 
an den bischöflichen Tisch zahlen sollten?) Kurz vorher erhielt auch 
eine Reihe von Dörfern des Kammeramtes Guttstadt, die bis 
dahin beim bischöflichen Gut Schmolainen Scharwerk zu leisten 
hatten, die gleiche Vergünstigung. Als Begründung führt Bischof 
Mauritius ausdrücklich an: er sei zu der Erkenntnis gekommen, 
daß das Dorf „zcu seyner ufwachsung und besserung nicht Widder 
kommen kondte, es wurden dan die eynwoner desselben scharwercks 
untreglicher bürde entlediget"?) Nicht immer läßt sich wie hier 
die Gewährung von Scharwerksfreiheit urkundlich belegen. Wir 
wissen aber aus den Rechnungsbüchern des ausgehenden 16. Jahr
hunderts, daß weit mehr Dörfer diese Vergünstigung genossen; in 
solchen Fällen wird man annehmen dürfen, daß auch bei ihnen die 
Umwandlung der Scharwerkspflichten in Freigeld aus den Jahren 
nach 1525 stammt, wenn sie nicht gar schon älteren Datums ist.

Bei den Gütern ließ sich eine Lastenerleichterung schwerer 
durchführen. Auf den sogenannten Rekognitionszins, der an sich 
recht gering war (ein Pfund Wachs und 6 kulmische Pfennig je 
Reiterdienst), konnte man nicht verzichten, da er ja die Anerkennung 
der landesherrlichen Oberhoheit zum Ausdruck bringen sollte. Auch 
das Pflugkorn (je 1 Scheffel Weizen und Roggen auf den Pflug, 
der zu 4 Hufen gerechnet wurde) bedeutete eine nur geringe Auf-

i) Gleichzeitige Abschrift im Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 sol. 168. 
Röhrich in E. Z. XIV, S. 281 ff. kennt diese Urkunde nicht. Nach R 1633 zahlen 
M/r besetzte Hufen dies Freigeld. Im gleichen Jahre erhalten auch Läutern und 
Siegfriedswalde im K. A. Seeburg Scharwerksfreiheit (vgl. den Einzelnachweis).

2) Gleichzeitige Abschrift ebenda sol. 312 v (vgl. Röhrich in E. Z. XX, S. 83, 
der auch die bestehenbleibenden Verpflichtungen der Bauern einzeln aufzählt); 
am 6- Februar erhielt Altkirch diese Scharwerksfreiheit, am 7: Februar Gronau 
und Peterswalde, am 8. Februar Althos, Knopen, Queetz und Glottau, am 
9. Februar Schönwiese und Noßberg; vgl. R 1533 bei dem Einzelnachweis des 
Kammeramts Guttstadt.
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läge. Anders war es mit dem Reiterdienst, der auf den Gütern 
lastete. Vor allem bei den kleinen zu preußischem Recht verliehe
nen Gütern, die in der Regel nur 4 Hufen umfaßten, wurde diese 
Verpflichtung als eine so schwere Last empfunden, daß die Landes
herren sich öfters zu einer Änderung des preußischen in mag- 
deburgisches Recht veranlaßt sahen, wodurch sich das Erbrecht 
weit günstiger gestaltete und so in etwa ein Ausgleich geschaffen 
wurde?) Aber auch bei den meist viel größeren adlig-kulmischen 
Gütern hören wir gelegentlich Klagen über die allzu schweren 
Lasten der Reiterdienstpflicht?)

Außer diesen Vergünstigungen, die auf die Dauer berechnet 
waren, gewährte man denen, die wüstliegende Hufen übernahmen, 
fast immer eine zeitweilige Lastenerleichterung, die nur 
für eine größere oder geringere Reihe von Jahren galt, sei es, 
daß man den Zinsbauern Freiheit von der Zinszahlung und von 
den Scharwerkspflichten gewährte oder bei Gütern die neuen Be
sitzer von der Leistung des Pflugkorns und des Reiterdienstes ent-

i) Solche Umwandlungen sind uns aus dem domkapitulären Kammeramt 
Allenstein bekannt: 1516 bei 14 Hufen zu Gronitten (Domarchiv Frbg. Foliant 
fol. 2v), 1534 bei 12 Hufen zu Mauden (ebenda Foliant 0 fol. 41v), 1544 bei 
6 Hufen zu Golben (heute Ladens) und 7 Hufen zu Gottken (ebenda Foliant 
fol. 16), 1551 bei 6 weiteren Hufen zu Gottken und bei 8 Hufen zu Ballingen 
(a. a. O. fol. 20); ebenso 1583 bei 4 Freihufen zu Jadden im bischöflichen Kammer
amt Wartenburg (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 fol. 398).

2) Am 12. August 1535 legte Herzog Albrecht beim Bischof Mauritius Ferber 
Fürsprache ein für seinen Untermarschall, den ehrbaren Bastian Verwandt (auch: 
Perwandt), der mit seinen Brüdern Hof und Gut Krossen und Talbach besaß, 
worauf drei Reiterdienste ruhten, „welches aber gantz in abwachsung und vordterbnus 
gerathen, auch zum theil verwüst, also das ime und seinen Brudern gantz beschwer
lich, ya auch unmuglich, die dienst davon zu thun und zu leisten"; sie möchten gern 
das benachbarte kulmische Freigut Dargels von einem Heilsberger Bürger hinzu
kaufen, wenn ihnen der darauf ruhende eine Reiterdienst erlassen würde, damit 
sie die anderen drei Dienste um so stattlicher ausrichten könnten. Der Bischof 
habe sich zwar zur Genehmigung des Kaufvertrages bereit erklärt, wegen der Be
freiung vom Reiterdienst aber erst die Zustimmung des Domkapitels einholen 
wollen. Auf den erneuten Wunsch seines Marschalls schrieb der Herzog nun 
wiederum an den Bischof und am gleichen Tage auch an das Domkapitel. Am 
1. Juni 1536 wiederholte Herzog Albrecht noch einmal diese Bitte beim Bischof. 
(St. A. Kbg. Ostpr. Folianten 64, S. 440-443 und 65, S. 69 f.). Es ist nicht 
bekannt, ob dieser Bitte stattgegeben wurde. Die Zahl der Reiterdienste wurde 
aber tatsächlich im Jahre 1594 von 3 auf 2 heruntergesetzt (vgl. Röhrich in E. Z. 
XX, S. 53, der die Perbants erst seit den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts 
im Besitz von Talbach und Krossen kennt).
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band. Die Zahl solcher Freijahre ist in den einzelnen Fällen 
recht verschieden. Bei den Zinsbauern waren es in der Regel 
drei Jahre, wie der Einzelnachweis zeigt; gelegentlich erhöht sich 
diese Zahl, offenbar wenn die Hufen schon längere Zeit wüst ge
legen hatten; manchmal verringert sich in besonders gearteten Fäl
len die Freizeit auch oder fällt gar ganz weg. Bei der Wieder
besiedlung von Gütern aber ist die Zahl der Freijahre meist er
heblich größer, wohl deshalb, weil hier die Verheerungen und 
damit auch die Lasten des Wiederaufbaus eine weitere Ausdehnung 
der Schonzeit angebracht erscheinen ließen. Zehn bis fünfzehn 
Jahre beträgt bei einzelnen Gütern die Freizeit; das ist also die 
gleiche Frist, die man früher und auch jetzt bei der Neugründung 
von Bauerndörfern zu gewähren pflegte?)

Neben solcher Lastenerleichterung gewährten die Landesherren 
den neuen Siedlern aber auch positive Unterstützung. In erster 
Linie verwandte man dazu natürlich das Inventar, das sich auf 
den wüsten Gehöften noch vorgefunden hatte, und das als herren
loses Gut in das Eigentum des Landesherren übergegangen war, 
mochten es nun Getreidevorräte oder einzelne Stück Vieh sein; bei 
den Schulzen der betreffenden Dörfer oder auf den Domänen 
hatte man bisweilen solche Jnventarstücke aufbewahrt, bis sie den 
neuen Siedlern ausgehändigt werden konnten?) Meistens aber 
gaben die Landesherren aus ihren eigenenBeständen den Sied-

l) Der Einzelnachweis notiert bei den Neuansetzungen in den einzelnen 
Kammerämtern jedesmal die Zahl der bewilligten Freijahre. Bei den Zinshufen 
wird die übliche dreijährige Freizeit überschritten bei Schillgehnen (einmal 7, ein 
anderes Mal 10 Freijahre) und Schwillgarben (10 Jahre Freiheil von der Leistung 
des Hafers und der Hühner) im K. A- Braunsberg, bei Waltersmühl (mehr als 
6 Freijahre) und Ankendorf (10 Freijahre) im K. A. Guttstadt, bei Derz (12 Frei
jahre), Krokau (8 Freijahre) und Kunkendorf (6 Freijahre) im K. A. Seeburg, bei 
Sombien im K. A. Allenstein (6 Freijahre) und bei Alt-Münsterberg im K- A. 
Frauenburg (8 Jahre); nur 2 Freijahre erhält ein Bauer in Glotlau wohl mit 
Rücksicht auf die hohe Unterstützung an Geld und Getreide, ebenso in Napratten, 
Schulen und Widdrichs im K. A. Heilsberg. Nur 1 Freijahr finden wir in 
Kiwitten und Lauterhagen (K. A. Heilsberg); Glockstein, Mönsdorf, Plötzen, 
Tollnigk und Heinrichsdorf (K. A- Rößel) u. a. m. Gar keine Freizeit erhält 
beispielsweise ein Bauer in Sternberg (K. A. Heilsberg). Bei Gütern werden 
10 Freijahre gewährt bei Alt-Garschen im K. A. Guttstadt, bei Krausen, Krauien- 
stein, Kunzkeim, Ramsau, Wieps und Schönfließ im K. A. Seeburg, Worplack im 
K. A. Rößel, 15 Freijahre bei Alt-Münsterberg im K. A. Frauenburg; Bansen 
im K. A. Rößel erhält nur 7 Freijahre.

2) Vgl. dazu vor allem den Einzelnachweis beim K. A. Allenstein.
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lern Saatgetreide, vor allem Roggen, Hafer und Gerste ab, 
stellten ihnen aus den Domänen Vieh, hauptsächlich Küche, gelegent
lich auch Pferde und Zugochsen zur Verfügung. In anderen Fällen 
gewährte man ihnen daneben zur Beschaffung von lebendem und 
totem Inventar eine Unterstützung in Geld, das bisweilen nur 
als Darlehn galt und zurückgezahlt werden mußte?)

Nicht immer gab der Landesherr solche Beihilfen aus eigenen 
Mitteln; gelegentlich hören wir, daß er anderen Leuten eine solche 
Verpflichtung auferlegte. Die Bauern und ihre Söhne waren 
damals bereits insofern an die Scholle gebunden, als sie nur mit 
Erlaubnis ihres Landesherrn ihr Grundstück verlassen durften; 
wollten sie also z. B. in die Stadt ziehen, so mußten sie ein soge
nanntes Loskaufgeld (pecunia liberutionis) zahlen und ihren 
Hof in währende Hand bringen, d. h. mit einem anderen Bauern 
besetzen?) Daß die Landesherren in den harten Notjahren nach 
dem Reiterkriege an diesem Gewohnheitsrecht streng festhielten, 
versteht sich bei der großen Zahl der ungenutzt liegenden Hufen 
von selbst?) Gelegentlich wurde nun solchen abziehenden Landleuten 
anstelle des Loskaufgeldes aufgegeben, irgend einem Neu
siedler eine genau festgesetzte Beihilfe an Geld, Getreide, Vieh u. a. 
m. bereitzustellen, wie das sonst der Landesherr von sich aus tat?)

So notiert z. B. die Rechnung 1533 an zurückgezahlten Darlehn: beim 
K. A. Wormditt mr von Jakob Merten, Bauern in Benern; beim K. A. 
Heilsberg 4Vs kort von Lukas Smit in Blumenau, 2 mr von Katharina, der 
Witwe des Bauern Alexius zu Katzen, und beim K. A. Rößel Vs mr von Mattis 
Stoker zu Soweiden sowie 2'^ mr von Bernhard Bruskorn, Bauern in 
Sturmhübel.

2) Solch einen Fall vermerkt die R 1533 bei Tollnigk im K. A. Rößel 
lvgl. den Einzelnachweis).

b) Solch ein Loskaufgeld vermerkt k 1533 zu wiederholten Malen; so hatte 
Johannes Trolheneke aus Tiedmannsdorf, der Bürger in Pr. Holland ge
worden war, 4 mr zu zahlen; Urban Grunenberg aus Queetz, späier Bürger 
in Guttstadt, zahlte 9Vs mr; Benedikt Reymer aus Glockstein, dann Bürger 
in Bartenstein, sowie Paul Hagenow aus Jegotten, später im Dorf Tollkeim 
(nördlich von Pr. Eylau) wohnend, gaben je 10 mr, Peter Weichart aus 
Freudenberg, dann Bürger zu Seeburg, zahlte 7Ve mr; Konrad Kontze aus 
Hirschberg und Klemens Bauch aus Lengainen zahlten je 5 mr, Klemens 
German aus Alt-Wartenburg 4 mr Loskaufgeld (ihr neuer Aufenthaltsort ist 
nicht vermerkt); Martin Strel aus Bewernik, dann Bürger zu Wormditt, 
hatte 12Vs mr, Johannes Strel nur 7Vr mr zu zahlen.

4) Vgl. dazu den Einzelnachweis bei Glottau K. A. Guttstadt (Anm. 10), 
bei Sternberg und Wernegitten (Anm. 63) des Kammeramts Heilsberg sowie bei 
Glockstein K. A. Rötzel (Anm. 11).

38
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Im einzelnen war die Höhe solcher Beihilfen ganz außer
ordentlich verschieden. Man berücksichtigte Wohl einerseits die 
Leistungsfähigkeit des neuen Siedlers, der ja meist mehr oder 
weniger Inventar mitbrachte, andererseits aber auch das Ausmaß 
der Verwüstung und die Größe des neu zu besetzenden Grundstücks 
sowie den Andrang der Kolonisten. Nahm beispielsweise ein Bauer 
zu seinen eigenen Hufen noch die eine oder andere wüste Hufe des 
betreffenden Dorfes hinzu, so fiel manchmal jede Unterstützung 
weg. Ein anderes Mal gewährte man in solch einem Falle dem 
Bauern dadurch eine Erleichterung, daß man ihm auch für seinen 
alten Besitz einige Freijahre bewilligte?)

In diesem Zusammenhang darf wohl auch auf eine andere 
Bestimmung der Landesordnung von 1528/29 hingewiesen wer
den, die die Neusiedler in erheblichem Maße bevorzugte. Am 
einträglichsten war damals für den Landmann der Flachsbau, 
der einen verhältnismäßig guten Gewinn einbrachte. Um aber die 
Ernährung des Landes sicher zu stellen, zwang man die Bauern, 
den weitaus größten Teil ihres Ackers mit Getreide zu bestellen, 
und gestattete ihnen auf die Hufe nur je einen (kulmischen) Morgen 
mit Leinsamen zu besäen; Rodeland aber, so verfügte die Landes
ordnung von 1528/29 ausdrücklich, durfte drei Jahre lang für den 
Flachsbau verwendet werden?) Diese Maßnahme, die für die neuen

0 Vgl. den Einzelnachweis bei Cabienen und Glockstein im K. A. Rößel.
2) Artikel 30 der am 6. Juli 1528 zu Bartenstein sür das Herzogtum 

Preußen wie das Fürstbistum Ermland vereinbarten Landesordnung lautet: „Die- 
weill auch aus der menge des flachs viel vorterblichcr unbequemkeit erweckst, fall 
weitter nyemandt mehr dann von einer huffen einen morgen mit leinsamen un- 
getheilt, das man ynen bequemlich messen khann, besehen und soviel! neues Agkers, 
als er dartzu rolthen und reumen wirdt, welchen er drey jar und nicht lenzer 
dartzu brauchen magk; wer ubertretten wurde, sall nach aukall der morgen von 
itzlichem vier margk, vom halben zwu der herschast verfallen sein' (St. K. Kbg. 
Ostpr. Foliant 13744 fol. 136; die gleiche Bestimmung enthält die im Herbst 
1529 zu Marienburg mit den Ständen Preußens königlichen Teils vereinbarte 
Landesordnung — a. a- O. fol. 458). Man darf wohl annehmen, daß diese 
Vergünstigung nicht nur für völlig neu gerodete Felder galt, sondern in 
weiterem Sinne überhaupt für alle von neuem in Kultur gebrachte Hufen. — 
Die für das Ermland speziell bestimmte Landesordnung von 1529 enthält 
übrigens sür die Dezemabgabe von wüsten Ackern folgende Anordnung: „Nachdem 
von wüsten eckern sich vielfältige Irrung erhell, wollen wir, das hinfurder 
dermaßen gehalten sol werden: wo jemandt in besetzten Dörffern seins nagbars 
erledigt huben umb vollen zins und ander Pflicht von der herschafst annimbt, sol 
den Pfarrern auch vollen Deczem geben; wo aber allein der zins one scharwergk 
gefiel, sal der Pfarrer halben Dezem empfangen; wo aber ein ganz wüste Dorfs
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Siedler eine nicht unbeträchtliche wirtschaftliche Unterstützung be
deutete, sollte Wohl ein starker Anreiz sein zur Uebernahme wüst
liegender oder noch völlig unkultivierter Landstriche.

So war eine Reihe von sachlichen Voraussetzungen ge
schaffen, die den neuen Ansiedlern ihre schwere Wiedcraufbauarbeit 
erleichtern konnten. Noch eins aber war unbedingt erforderlich: 
man mußte ihnen einen festen Rechtsboden unter die Füße 
geben, damit sie auch in späteren Jahren nicht etwa von Haus 
und Hof verdrängt werden konnten. Daher erließ Bischof Mau
ritius Ferber schon 1526, bevor man die Wiederbesiedlung in grö
ßerem Umfange in Angriff nahm, eine Verfügung, wonach alle 
wüstliegenden Grundstücke öffentlich aufgeboten wurden: innerhalb 
einer Frist von drei Jahren sollte jeder sein wüstes Anwesen be
ziehen oder seine Anwartschaft darauf anmelden bei Verlust aller 
Rechtsansprüche. Wie notwendig diese Verordnung war, ersieht 
man daraus, daß noch nach Jahrzehnten gelegentlich hier und da 
rechtliche Forderungen gegenüber einzelnen Grundstücken erhoben 
wurden. So machten z. B. im Jahre 1561 drei Brüder Teich
mann, Bürger in Königsberg-Kneiphof, Ansprüche auf das Schul
zengehöft in Steinbotten, das einst vor dem Reiterkrieg ihrem 
Vatersbruder gehört hattet; und ein anderer Bürger der gleichen 
Stadt, der Böttcher Lorenz Bartsch, erhob 1558 Forderungen auf 
das Gütchen Perwilten bei Mehlsack?) Das öffentliche Auf
gebot aller wüstliegenden Hufen von 1526 war also eine un-

felt oder sunst wüste ecker umb einen beftimbten geltzins angenohmmen worden, 
sat der niitcr (— Mieter, Pächter) von der marck zins, so er der Herschaft zalet, 
dem Pfarrer 4 scot Dezem zu geben schuldig sein, idoch das hiemit alte vertrege, 
zwuschcn den Pfarrern und mitern gescheen, unvorletzt bleibe; wue aber wüste ecker 
umb getreidezins vermittelt werden, wann der miter dem Hern X scheffel getreidts 
gibt, sal dem Pfarrer desselbigen getreidts einen in stat des Dezems zu überreichen 
schuldig sein" ^a. a. O. fol. 266).

^) Vergl. den Einzelnachweis bei Steinbotten K. A. Mehlsack.
2) Es handelt sich um die Freihufen des Valentin Witsart in Perwil

ten, deren Besitzer im Reiterkrieg gestorben war; das wüste Gut wurde an andere 
vergeben, damit die Pflicht und der Dienst nicht versäumt werde. Um diesen 
Streitfall spann sich ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen dem Herzog und 
dem bischöflichen Statthalter Eustachius von Knobelsdorf sowie dem Domkapitel, 
der sich jahrelang (bis 1565) hinzog; über den Ausgang der ganzen Sache sind 
wir leider nicht unterrichtet. (St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1 zu 1558. 
Mai 18; Juli; 1559. August 4; 1560. September 29; Oktober?; 1561. November 
15; 1562. November 2 und Dezember 10. — Osipr. Foliant 71, S. 509, 589 f., 
821 ff., 834 ff., 950 ff. Foliant 72, S. 17 f., 711 f-, 935 f.)

38*
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erläßliche Vorbedingung für einen gedeihlichen Fortgang der ge
samten Wiederbesiedlung.

Woher nahm man nun aber, das ist die andere große 
Frage, die Menschen, die die wüsten Äcker wieder in Kultur 
bringen sollten? In erster Linie stammten sie aus dem 
eigenen Lande, aus dem Fürstbistum selbst, wie wir vor allem 
den besonders aufschlußreichen ^oeutioneg man8orum cls8ertorum 
für das Kammeramt Allenstein entnehmen können, weil hier meist 
die Herkunft der Siedler angegeben wird. U. a. hören wir hier 
z. B., daß Väter ihre eigenen Gehöfte den Söhnen übergeben und 
selbst andere wüstliegende Hufen ihres Dorfes übernehmen, oder 
daß Bauern zwei und mehr wüste Hufen wieder urbar machen und 
die notwendigen Gebäude errichten, um dann dieses neu erstandene 
Gehöft dem Sohne zu überlassend) Fleißige Bauern nutzten diese 
günstige Gelegenheit zur Vergrößerung ihrer angestammten Wirt
schaft aus, indem sie das eine oder andere ihnen bequem liegende 
wüste Ackerstück ihrem bisherigen Besitz hinzufügten. Dadurch ver
ringerte sich allerdings die Zahl der Bauerngehöfte, und aus die
ser Zeit der Wiederbesiedlung stammt Wohl in der Hauptsache die 
starke Differenzierung in der Größe der bäuerlichen Grundstücke, 
während sie bei der ersten Besiedlung abgesehen von den Schulzen
höfen in der Regel gleichmäßig 2 oder bei leichterem Boden 3 Hufen 
umfaßten.

Mit allen Mitteln versuchte natürlich die Landesherrschaft, 
die ungenutzt liegenden Felder an den Mann zu bringen, wobei 
man auch vor gewissen Zwangsmaßnahmen nicht zurückschreckte. 
Bei der Vergebung von wüsten Freihufen, die wegen der weit 
geringeren Belastung wohl recht begehrt waren, veranlaßte man 
die neuen Siedler, gleichzeitig auch ein paar wüste Zinshufen 
mit zu übernehmen. So erging es beispielsweise dem Müller 
Paul Bischof, der 1527 in Blankenberg neben zwei wüsten Schul
zenhufen noch drei wüstliegende Zinshufen übertragen bekam?) 
Gelegentlich trat das Urbarmachen wüstliegender Felder so
gar an die Stelle einer verwirkten Strafe. So hatte Peter 
Rofleisch in Wernegitten zur Buße für die von ihm getriebene Un
zucht 4 Morgen Acker für die Landesherrschaft zu roden. Benedikt 
Hofmann zu Nappratten und Matthäus Grünhayn, Schulz zu 
Voigtsdorf, mußten wegen schweren Ungehorsams gegen bischöfliche

i) Vgl. Santoppen K. A. Rößel, Fittichsdorf u. Spiegelberg K. A. Allenstein.
2) Vgl. Blankenberg K. A. Guttstadt und Schaustern K. A. Allenstein.
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Befehle statt anderer Strafe (im zweiten Falle betrug sie 50 Mark) 
auf eigenen Kosten je 4 wüste Hufen innerhalb von zwei Jahren 
wieder in Kultur bringen, die erforderlichen Gebäude errichten und 
mit Bauern besetzen?) Ganz ähnlich lagen die Dinge in Lokau, 
wo ein junger Ehemann wegen vorher getriebener Unzucht zwei 
wüstliegende Hufen urbar zu machen hatte?)

Andererseits war der Landesherr auch zur Belohnung be
reit, wo er in der schwierigen Wiederaufbauarbeit von anderer 
Seite Unterstützung fand. Dahin gehört die Nachricht, daß ein 
tüchtiger Unternehmer, der die Wiederbesetzung von 12 wüsten 
Zinshufen in Schilgehnen übernommen hatte, als Lohn für seine 
mühevolle Arbeit und als Ersatz für die aufgewendeten Unkosten 
das Krugrecht in dem genannten Dorfe und auf Lebenszeit die 
zinsfreie Nutznießung dieses Kruges erhielt?)

Weiterhin suchte man durch die Rückforderung entlaufener 
Bauern oder Bauernsöhne die für die Wiederbesiedlung benötigten 
Menschen zu bekommen. In allen Teilen des Preußenlandes hatten 
die Bauern während und nach dem Reiterkriege, wie schon oben gesagt, 
vielfach ihre oft hart mitgenommenen Grundstücke verlassen und an
derswo günstigere Lebensbedingungen gesucht. Um diesem Übelstande 
abzuhelfen, hatte man schon in den Krakauer Friedensvertrag 
(1525) eine entsprechende Bestimmung ausgenommen, die jedem 
Landes- und Gutsherr das Recht gab, diejenigen Bauern und 
Bürger zurückzufordern, die sich ihrer angestammten Herrschaft 
ohne deren besondere Erlaubnis seit zwei Jahren vor dem letzten 
Kriege entzogen hatten?)

0 Vgl. die genannten Ortschaften bei den Kammerämtern Heilsberg und 
Wormbitt im Einzelnachweis, ähnlich in Grieslienen K. A. Allenstein.

?) Vgl. unten beim K. A. Secburg, vgl. auch Salbken K. A. Allenstein.
Vgl. unten beim K. A- Braunsberg, ähnlich in Warkallen K. A. Allenstein. 

0 Artikel 8 des Krakauer Friedensvertrags lautet: „Item sl guispiam el- 
vlum ant rustioorum aunos ants proxime xsstum dellum Iisgus aäbus 
äomino suo ss saväuxisset st adsgus eins voluntats aukuAisset, repelltr äedsnt 
äominis suis siue omni msälo restitui st sxioäe null», partlum »ltsrntri suos 
ästinsrs; gut autem vi ab utrggne Parts abaeti suot, bi äebsnt publiei msn- 
äati literis all äominos suos äiriAi ssu rsmltti." (Gedruckt in den ^ota 1o- 
mioiana Bd VII, S. 229). Der deutsche Text (gedruckt bei Caspar Schütz, Sisto- 
ria r«rum krussioarum 115991 fol. 495 v) hat folgenden Wortlaut: „Zum achten: 
wo irgendein Bauer oder Bürger zwey Jahr für nehestgehaltenem Kriege und 
bißanhero seinem Herrn entworden und one seinen willen entlausten, dieselben 
sollen, wo sie gefordert, iren Herrn one mitte! wider geantwortet werden, und 
hinsürder kein teil dem andern den seinen fürhalten. Welcher aber im Kriege
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In seinem eigenen Herrschaftsgebiet konnte Bischof 
Mauritius Ferber diese Bestimmung ohne weiteres durchsetzen; um 
das Abwandern der Bauern vom Lande in die Stadt zu ver
hindern, erließ er am 22. Januar 1528 eine strenge Verfügung, 
durch die er allen Städten seines Bistums verbot, den Bauern 
oder ihren Kindern ohne seine besondere Erlaubnis einen Geburts
brief zu geben oder durch das Stadtgericht ausstellen zu lassen?) 
Gegenüber den anderen Herrschaftsgebieten aber führte die praktische 
Anwendung des 8. Artikels des Krakauer Friedens bald zu aller
lei Schwierigkeiten, so daß die einzelnen Landesherren des gesamten 
Preußenlandes sich schon nach wenigen Jahren zu wiederholten 
Verhandlungen und zu genaueren Abmachungen über die 
Rückforderung entlaufener Bauern veranlaßt sahen. Zu
nächst einigten sich Bischof Ferber und sein Domkapitel, die 
auch solche Forderungen gegeneinander erhoben hatten?) im Jahre 
1528 über diese Frage, indem sie einmal an den tatsächlich be
stehenden Verhältnissen nichts ändern zu wollen erklärten, dagegen 
für die Zukunft genaue Bestimmungen trafen?) In dem gleichen 

mit gewatt von beyden theilen weggetrieben, dieselben sollen beyderseits an ire 
Herrschaft geweiset werden durch ein offen mandat und befehlsbrieff."

i) Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 7; als Begründung führt der 
Bischof an, daß dies seinem Lande „zu merglichem nachteyl und Verwüstung 
gedeiget".

2) Am 27. Mai 1528 schreibt Bischof Mauritius an den Kapitelsadmini
strator: wenn er sich den Bauern in Millenberg habe ausliefern lassen, so habe 
er nur ebenso verfahren wie das Domkapitel, das die Seinigen in ähnlichen 
Fällen (z. B- in Bewernick) auch von ihm gefordert habe lB. A- Frbg. Foliant 

Nr. 1 fol. 22 v). In dem gleichen Sinne schreibt der Bischof auch an Herzog 
Albrecht am 30. August 1529 (a. a. O. fol. 189).

3) Diese Vereinbarung mit der Ueberschrist „vs prokuxis rustieis inter 
reversmUsZiinum äoinwum Naurltium episeopuin Varmlsnsein et ewsäem Oa- 
pitulum travsaetio anuo 1528" lautet: Erstlich was sich mit Verenderung der 
gebauer im bieschthumb und der Thumerey dies zu dieser Zeit begeben hat, sol 
ohn iedermennigliches einrede, wie iezt erfunden, stet und fest bleiben. Wo aber 
in zukünftigen zeyten ein sashafter Pauer sich ohn seynes Herren Zulaß aus des 
Herrn Bieschoffs ins Capitels Herschafft oder herwiederumb begeben würde, sol, 
wen er abgefordert wirdt, seinem Herrn mitsampt allem und ieglichem, das er 
dahin, von dannen er abgefordert wirdt, gebracht hatt, soviel desselben vorhanden 
ist, darzu auch mit der Helffte des zugelegten, uffs neu erkaufften und erworbenen 
Viechs und getreidichs gefolget werden.

Item wo ein Pauer etliche söhne hette, sol einer von ihnen, der Herschaft 
gesellig, seinem väterlichen erbe verhaftet sein und bleiben; wo sich dan die andern 
desselben ihres väterlichen erbes mit all demjenigen, was in solchem sall dabey 
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Jahre kam es auch zu einer Vereinbarung zwischen dem 
Fürstbistum Ermland und dem Herzogtum Preußen; nach 
sorgfältiger Prüfung und Vergleichung des in beiden Landesteilen 
geltenden Rechts schuf man aus einer Tagfahrt zu Bartenstein^ 
am 6. Juli 1528 eine neue gemeinsame Landesordnnng, die 
im Artikel 25 über das Wegziehen der Bauern folgende Bestim
mung enthielt: „So ein paur, wasserley condizion er sei, oder eins 
pauren ßon fausm herzogthumb Preussen in das Stifft Ermelandt 
odder widderumb aus dem Stifft in das fürstenthumb^I sich begebe, 
sol von keinem Herren oder Jungkern one schriftlichen schein seins 
abeschiedts angenommen werden; wo das yemandt thette, soll uff 
des andern erforderung und anregen denselben mit seiner hab 
und guthern, die er mit ime bracht hat und noch vorhanden seindt,

gefunden wirbt, als nemblrch Pferde, Viech, dienen, getreidich, hausradt, Pflüge, 
Wagen, geschirr und anderer habe zum Erbe dienende, was Nahmen solches habenn 
mügen, vor gehegtem Dienge verzeichneten wellen, dieselben mügen sich aus 
dem Bieschthumb in die Thumerey und herwiederumb aus der Thumerey ins 
Bieschthumb in Dörfler oder Städte ihrer handtierung nach begeben jedoch mit 
einem schein ihres Abscheides, den ihnnen die Herschafft ungeweigert überreichen 
soll; das geldt aber, so bey dem Vater gefunden und darneben andere liegende 
gründe, die ihm oder den Söhnen in der gemein nach gedachten! Verzige zukwemen, 
sollen in demselbigen Verzige nicht begrieffen, sondern ieglichem wie recht gefolget 
werden. Im fall aber, wo sie zu ihres Vätern gut erben sein wolten, sollen sie 
solches, wo es erledigt, und kein anders zu beziehen oder der Herschafft zur genüge 
besetzen verpflichtet bleiben. Aber aus diesem Stieft in andere Herschaft sich zu 
begeben, soll ihnnen verbotten sein; wo es darüber geschehe, sollen sie wie gewön- 
lich abgefordert und gefolget werden».

Beschlüßlich wo in zukünftiger Zeyt ein saßhaftiger Pauerr von seinem erbe 
abrunstig würde und sich einer aus der Herschafft kirchen in die ander niedersaczet 
und vonn seinem Herren, dem er entwürde, inwendig fünf Jahren nicht abgefordert 
oder angezogen würde, solcher soll vorjähret fein, und da er gefunden wirdt, zu 
bleiben macht habenn. (Abschrift im B. A- Frbg. Foliant Nr. 13 fol. 287 v. 
— Dieser Text findet sich auch in dem Manuskript L 156 in der Universitäts
bibliothek zu Upsala; vgl. I. Kolberg, Bücher aus ermländischen Bibliotheken in 
Schweden — in E. Z- XIX, S. 504 Nr 2.)

Am 3. Juli 1528 stellte Bischof Mauritius zu Heilsberg den Gesandten 
des Fürstbistums, die zu diesen Verhandlungen nach Bartenstein gingen, das 
Beglaubigungsschreiben aus; es nennt als Vertreter den 1) Domkustos Tideman 
Giese, 2) Domherrn Felix Reich, 3) den Landrichter des Stifts Ermland, Georg 
Troschke und 4) den Guttstädter Stiftspropst und bischöflichen Schäffer Paul 
Snobec (Original mit ausgedrücktem Siegel im St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 
0 Nr. 1 zum genannten Datum). — Hier in Bartenstein sollten auch die Edel
leute des Herzogtums erscheinen, die dem Bischof die zurückgeforderten Bauern 
vorenthielten (Brief des Herzogs im B. A. Frbg. Foliant v Nr. 89 fol. N. 
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daneben auch mit der helfte desjenigen, so er do erworben, zu
gelegt odder erkaufst hatte, volgen lassen; und was er yme vor- 
gestragkt, soll er darüber verlustig! sein." In der Folgezeit fanden 
Verhandlungen über diese Frage auch mit den westpreußischen 
Ständen statt, mit den Ständen des königlichen Teils Preu
ßens, wie man damals sagte. Auf der Tagfahrt zu Marienburg 
im Herbst 1529 fand der eben angeführte Artikel über die ent- 
laufenen Bauern auch deren Zustimmung, so daß er fortan in 
allen Teilen Preußens galt?)

Trotz dieser theoretischen Einigung kam es indessen immer 
wieder zu Auseinandersetzungen, sobald es sich um die Praktische 
Handhabung dieser Bestimmung handelte. Das beweist uns der 
umfangreiche Schriftwechsel, den Bischof Ferber in dieser 
Angelegenheit zu führen hatten.

Schon 1527 hören wir von einem Brief des Rates der Stadt 
Marienburg, deren Bürger Klemens Molfeldt nebst seinem Bru
der einst das väterliche Erbe in Bewernick bei Heilsberg im Stich 
gelassen hatte und nun zu einer Verhandlung über sein Loskauf
geld vor dem Burggrafen von Guttstadt erscheinen sollte. Zwei 
Jahre später forderte Mauritius Ferber vom Rat der Stadt Dan- 
zig zwei Bauernsöhne aus Sturmhübel (K. A. Rößel) und einen 
Bauern aus Waltersmühl (K. A. Guttstadt) zurück. Im Jahre 
1532 wandte er sich an eine adlige Gutsbesitzerin Anna Szo- 
kolowska, die einem Bauern aus Schlitt (K. A. Guttstadt), der 
in sein Heimatdorf zurückgekehrt war, anscheinend die Mitnahme 
seiner Habseligkeiten verweigerte?)

Artikel 25 der Landesordnung von 1528 im St. A. Kgb. Ostpr. Foliant 
13744 fol. 134 v und öfters; der Wortlaut dieses Artikel in der zu Marienburg 
genehmigten Landesordnung von 1529 (ebenda sol. 457) stimmt bis auf das oben 
in eckige Klammern gesetzte Stück wörtlich überein; dieses Stück lautet: „aus einer 
herschafft in die andere sich begebe". Indessen kam es noch einmal zu neuen 
Auseinandersetzungen über die Anwendung dieses Artikels auf die kölmischen Freien. 
Der Herzog behauptete im Zusammenhang mit dem Streitfall des Kunz Truchseß 
(siehe unten) die Freizügigkeit derselben, während Bischof Ferber wiederholt er
klärte, er kenne in seinem Bistum keine kölmischen Bauern. (St. A. Kbg. Herzogl 
B. A. 0 Nr. 1 zu 1529. August 30. sowie Ostpr. Foliant 62, S. 293 ff. und 
Ostpr. Foliant 63, S. 166 f. und 175. B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 175) 
Auf der Versammlung der königlichen Räte zu Marienburg am 6. Mai 1531 kam 
es darüber zu Verhandlungen mit den herzoglichen Räten (St. A. Kbg. Ostpr. 
Foliant 94 sol. 10v—25).

2) Am 13. Juli 1527 schreibt der Rat von Marienburg an den Bischof 
(B. A. Frbg. v 88 fol. 160). — Brief des Bischofs an den Rat zu Danzig von
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Die meisten der aus dem Bistum entwichenen Bauern aber 
hatten sich ins benachbarte Herzogtum Preußen begeben und 
sich hier teils in den Städten, teils auf dem flachen Lande 
niedergelassen. So forderte der Bischof am 20. Juni 1530 einen 
Bauern Urban Muldenhauer, der vor drei Jahren aus Siegfrieds
walde entlaufen, aber vom Seeburger Hauptmann in Barten- 
stein aufgespürt worden war, von dem Rat dieser Stadt zurück. 
Als dieser erklärte, ohne besondere Erlaubnis des Herzogs den 
Bauern nicht herausgeben zu können, erwirkte der Bischof von 
Herzog Albrecht entsprechende Befehle an den Amtmann zu Bran
denburg und unmittelbar an den Rat von Bartenstein, dem er 
dann auf seine Bitte am 13. Juli einen kurzen Aufschub für die 
Auslieferung bewilligte; für den 19. Dezember setzte er schließlich 
diesem Urban Muldenhauer und einem anderen entwichenen Bau
ern, Benedikt Reymer, der sich gleichfalls in dieser Stadt aufhielt, 
einen endgültigen Gerichtstag an?) Noch ein anderer Bauer, der 
aus Plausen (K. A. Rößel) gebürtige Jost Herrendorf, hatte sich 
in Bartenstein niedergelassen; als er in sein Heimatdorf zurück- 
kehrte, weigerte sich seine Ehefrau „mit verhaltung etlicher hab 
und vihes", ihm zu folgen; daher mahnte der Bischof am 5. Juni

1529. Juli 3. Heilsberg (ebenda Foliant Nr. 1 fol. 161 v) wegen der Bauern
söhne Nickel und Hans Bruskorn aus Sturmhübel, die ihren Vater schlecht 
behandelt und geschlagen haben, dann entlaufen sind und bei einem Mälzenbrauer 
in Danzig sein sollen; er läßt sie durch Ambrosius Gyrmann zurückfordern; der 
Rat möge sie ins Gefängnis legen, bis er sie holen lasse. — Der aus Walters- 
mühl stammende Matthes Ermel wohnte bei den grauen Mönchen in Danzig 
und betrieb dort das Bäckerhandwerk; wiederholt hatte er versprochen, sich mit dem 
bischöflichen Schäfser zu einigen, zuletzt wollte er am 6. Mai 1531 zu Marien- 
burg sich stellen; als er es wieder nicht tat, hatte Kaspar Holthausen, der 
Burggraf zu Wartenburg, ihn bei dem Danziger Bürgermeister Philipp Bischof 
zurückgefordert, der ihn aber ungehindert entließ, als er nachwies, daß er seit 
7 Jahren in Danzig ansässig sei. Energisch forderte Bischof Mauritius ihn 
nun vom Rat der Stadt Danzig zurück, da sich aus diese Weise kein Bauer 
von seinem Herrn frei machen könne (Briefe des Bischofs von 1531. Juli 20 
und September 4 — ebenda fol. 290 v und 295 v). — Am 30. Juni 1532 
schreibt Mauritius an Anna Szokolowska und bittet, sie möge den Bauern 
sine ullo tum Person« sue gnam rerum suurum impsäimento frei abziehen 
lasten (ebenda fol. 333 v).

Die Schreiben des Bischofs von 1530. Juni 20, Juni 25, Juli 13 und 
Dezember 3 im B- A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 229, 231, 233 v und 251; 
die Briefe des Herzogs von 1530. Juni 22 und 29 im St. A. Kbg. Ostpr. Fo
liant 63, S. 39-42.
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1532 den Rat der Stadt, die Frau zum Gehorsam gegenüber 
ihrem Manne anzuhalten?)

In dem benachbarten Friedland lebten zwei Bauern, die 
aus Benern (K. A. Wormditt) stammten: Urban Lobbe und Tho
mas Herder; dieser betrieb das Tuchmacher-, jener das Bäcker
handwerk. Lobbe erschien nach mehrfacher Aufforderung zu Licht
meß 1532 in Heilsberg, wurde aber mit dem bischöflichen Schäffer 
wegen der Höhe des Loskaufgeldes nicht einig; Herder meldete 
sich überhaupt nicht. Auch in diesem Falle mußte der Bischof die 
Hilfe des Herzogs in Anspruch nehmen, der schließlich dem Amt
mann zu Brandenburg den strengen Befehl gab, beide Bauern ge
fangenzusetzen und dem Vertreter des Bischofs auszuliefern oder 
sie zu unverzüglichem Erscheinen vor dem Bischof zu veranlassen?)

Der aus Schellen (K. A. Rößel) stammende Simon Bauch, 
der sich als Schneider in Rasten bürg niedergelassen hatte, hielt 
sich verborgen, als der bischöfliche Burggraf zu Rößel in eigener 
Person von dem Rat dieser Stadt und bald darauf von dem 
Hauptmann zu Rastenburg seine Auslieferung forderte; auch hier 
half Herzog Albrecht auf des Bischofs Ansuchen mit einem 
energischen Befehl erfolgreich nach?)

In Allenburg hatte Fabian Engelke aus Konnegen (K. A. 
Heilsberg) seinen Wohnsitz genommen; sein väterliches Grundstück 
von drei Hufen lag noch 1534 wüst da. Zwar hatte er sich schon 
einmal in Heilsberg eingefunden, aber den Schäffer zufällig nicht 
angetroffen. Bei einer erneuten Aufforderung durch den Bischof 
wollte ihn nun der neue Hauptmann zu Allenburg, Hans von 
Polentz, ohne besonderen Auftrag des Herzogs nicht ziehen lassen; 
durch wiederholte Bitten erwirkte der Bischof schließlich einen 
solchen Befehl?)

') B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 331 v.
2; Briefe des Bischofs von 1530. Dezember 4; 1531. Mai 23, Juni 24 

und Juli 26; 1532. Juli 5 im B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol 251, 275, 283, 
29t v und 333 v). Briefe des Herzogs von 1531. Juni 20 und August 1 im 
St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 63 S. 180 und 189 f.

2) Die Schreiben des Bischofs im St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 0 
Nr. 1 zu 1531. Mai 23 und Juni 17 sowie im B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 
fol. 293 v (— 1531. August 17 an den Hauptmann zu Rastenburg); des Herzogs 
Antwort im St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 63, S- 180.

4) Briefe des Bischofs von 1534. Februar 23 und April 2 im B. A. 
Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 381 v und 383 v; des Herzogs Antwort im St. A. 
Kbg. Ostpr. Foliant 64, S. 51.
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Weit schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen wegen des 
in Hohenstein wohnenden Klemens Bartsch, der in Open (K. A. 
Wormditt) als Sohn des Krügers Bernhard Bartsch geboren war: 
nach dem frühen Tode seines Vaters hatten seine Vormünder vor 
28 Jahren den Krug, zu dem zwei Zinshufen gehörten, für 350 
Mark verkauft; Klemens aber war als Knabe von zwei Jahren 
mit seinen Verwandten nach Mehlsack und dann nach Königsberg 
gezogen. Als er nun vom Bistumsschäffer Paul Snopek zurück
gefordert wurde, wandte er auf Anraten des Hauptmanns von 
Hohenstein ein: er sei eines kölmischen Krügers Sohn, also der 
Auslieferung nicht unterworfen, dem hielt aber der Schäffer Wohl 
mit Recht entgegen, daß sein Vater auch zwei Zinshufen besessen 
habe; diese hätten ihn und demnach auch den Sohn zum Zins
bauern gemacht. Des Herzogs Bitte, den Schäffer mit seinem 
Anträge abzuweisen, lehnte Bischof Ferber kurz ab und forderte 
demgegenüber die Vorlageseines Freibriefes. Da solch ein Frei
brief nicht vorhanden war, beharrte er auf seinem Rechtsanspruch, 
wobei er wiederholt darauf hinwies, daß auch er in ähnlichen 
Fällen von adligen Gutsbesitzern des Herzogtums zur Herausgabe 
von Söhnen früherer Bauern gezwungen worden sei?)

In all diesen Fällen hat Herzog Albrecht dem Verlangen 
des Bischofs offenbar stattgegeben. Wo es sich aber um Bauern 
handelte, die sich auf dem flachen Lande niedergelassen hatten, 
da vermochte er gelegentlich den Bischof zum Verzicht auf seine 
Ansprüche zu bewegen.

Wiederholte Vorstellungen waren wegen der Auslieferung des 
Bauern Herwich (aus Gr. Kölln im K. A. Rößel stammend, dann

Die Schreiben des Bischofs von 1534. April 2 (B. A- Frbg. Foliant 
Nr. 1 fol. 383 v), Juni 10 nnd August 26 (St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 

0 Nr. 1 zu den genannten Daten); die Briefe des Herzogs vpn 1534. April 9 
und Juni 22 (ebenda Ostpr. Foliant 64, S. 51 und 123). Am 10. Juni dieses 
Jahres berichtete der Worniditter Burggraf Georg von Ulfen, wie er in Gegen
wart von drei Wormditler Bürgern (Bürgermeisterkumpan Ambrosius Haselbusch, 
Kaspar Gorden und Peter Schneider) in Sachen des Kruges zu Open vier 
Zeugen aus diesem Dorfe vernommen habe, nämlich den jetzigen Krugwirt Urban 
Gericke, Peter Berath, Fabian Tidemann und Gregor Schulzen. Urban Gericke 
habe am 24. Juni 1521 den beiden Brüdern Klemens und Ambrosius (der jetzt 
als Münzergeselle in Danzig lebe) den Rest des Erbegeldes in Höhe von 160 
Mark mit 86 Mark bei sofortiger Barzahlung abgekauft; die beiden Brüder hätten 
vor dem Gericht daselbst über die Zahlung quittiert und „die erbgeltssteckel zu- 
brachen und ins feuer geworffen." 
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in Mariental — zwischen Barten und Drengsurt im heutigen 
Kreis Rastenburg — wohnend) bei Heinrich Miltwitz, dem Haupt
mann zu Barten, notwendig,') und ebenso wurde der aus Glock- 
stein (K. A. Rötzel) gebürtige Tewes Maraun, der sich in Falkenau 
(südöstlich von Bartenstein) niedergelassen hatte, mehrere Mal beim 
Hauptmann zu Rastenburg zurückgefordert?) Ein anderer Bauer 
Mattis Wusemann, der zwei Jahre nach dem letzten Kriege aus 
Krickhausen (bei Wormditt) entlaufen war, hatte in Kummerau 
(im Amt Neuhausen, nordöstlich von Königsberg) unter dem 
herzoglichen Landrentmeister Merten Kannacher ein Erbe ange
nommen; es bedurfte eines lebhaften Briefwechsels mit diesem 
und dem Herzog selbst, bis er endlich ausgeliefert wurde?) Un
angenehme Verwicklungen ergaben sich wegen eines Bauern Benedikt 
Höfmann; er stammte aus dem Bistum, war aber entlaufen und 
hatte sich in Rettauen im Pr. Eylauer Gebiet niedergelassen; mit 
Wissen seiner Herrschaft war er indessen zurückgekehrt und hatte 
in Napratten (K A. Heilsberg) sein väterliches Erbe besetzt. Zwei 
Jahre später aber ließ der Rat zu Bartenstein ihn auf Betreiben 
des Ebert von Thetten, offenbar seines früheren Gutsherrn, er
greifen und in den Turm sperren. Der Bischof mußte nun 
1529 Herzog Albrecht um seine Unterstützung bitten, damit Benedikt 
aus dem Gefängnis befreit werde; für die unschuldig erlittene 
Haft aber forderte er Schadenersatz?)

Noch im Februar 1530 war ein Hans Conein aus Plausen 
(K- A. Rößel) ins Herzogtum herübergezogen und hatte sich zu 
Schönfließ (nördlich von Rößel im Kreis Rastenburg) unter Sigmund 
Daniel seßhaft gemacht; als dieser Gutsherr indessen auf des 
Bischofs Vorstellungen hin einen ihm entlaufenen Bauern, den jetzt

0 Bischof Ferber schreibt an den Herzog 1531. Juli 26; an Miltwitz Juli 
30 und August 17 (B. A. Frbg. Foliant.-V Nr. 1 fol. 291 v, 292 v und 293 v).

2) Ebenda fol. 293 v mit dem Datum 1531. August 17.
b) Briefe des Bischofs an Kannacher von 1529. Januar 25, Juli 29 und 

Dezember 2 im B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 10l 173 und 208 — an den 
Herzog 1529. Juli 2 (a. a. O. fol. 160) und Juli 17 (St. A. Kbg. Herzogl. 
Briefarchiv 6 Nr. 1); die Antworten des Herzogs 1529. Juli 7 (B. A. Frbg. Foliant 
v Nr. 89 fol. 106 ff.) und 22 (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 62, S. 277 f. u. 286 ff.)

0 Er sollte für die Haftzeit noch 10 Groschen Turmgeld geben. — Der 
Bischof schreibt an den Herzog 1529. Juni 28, Juli 2 und 17 (B- A. Frbg. 
Foliant Nr. 1 fol. 156v, 160 und 168vs, an den Rat zu Bartenstein am gleichen 
17. Juli (a. a. O- fol. 167.) Der Herzog antw ortet am 7. und 22. Juli (St. A. 
Kbg. Ostpr. Foliant 62, S 277 s. und 286 ff.).
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in Bischofstein wohnenden Hans Medien, zurückforderte, einigten 
sich beide Parteien unter Vermittlung des Herzogs zur Verzicht
leistung auf ihre gegenseitigen Ansprüche?)

Ganz ähnlich ging zwei Jahre später ein Streit zwischen 
Bischof Ferber und dem damaligen Besitzer des Amts Balga, dem 
samländischen Bischof Georg von Polentz, aus, der zwei Brauns- 
berger Bürger zurückforderte. Beide waren zu der Zeit, als die 
Stadt während des Reiterkrieges in der Gewalt der hochmeister
lichen Truppen gewesen war, mit Zustimmung Albrechts aus dem 
Gebiet Balga hierher gezogen: Urban Friese hatte das Bürgerrecht 
erworben, Peter Brasch war sogar in den Rat ausgenommen wor
den. Jetzt forderte Polentz sie auf ihre wüstliegenden väterlichen 
Hufen zurück, obgleich Friese seit 40 Jahren seinem Erbe fern 
war und Brasch erklärte, bei seinem Weggange sei sein väterliches 
Grundstück hinreichend besetzt gewesen. Doch konnten beide den 
Freischein, wie der Herzog vermittelnd vorschlug, offenbar nicht 
vorweisen noch auch sich mit dem samländischen Bischof über die 
Höhe des Loskaufgeldes vergleichen. Da forderte nun auch Bischof 
Ferber seinerseits zwei aus dem Bistum entwichene Bauern zurück: 
Benedikt Tolksdorf, aus Queetz gebürtig, der jetzt in Vogelfang 
(bei Braunsberg) ansässig war, und dessen väterliches Erbe noch 
wüst lag, sowie Merten Roper aus Arnsdorf, der als Schenk im 
persönlichen Dienste des Samländers stand. Jetzt lenkte dieser ein 
und bat den Herzog um seine Vermittlung: sein Hofdiener sei mit 
solcher bäuerlichen Arbeit umzugehen, die Hufen zu besetzen und 
zu betreibe» zu ungeschickt. Das Gleiche konnte mit vollem Recht 
Bischof Ferber auch von den beiden Braunsberger Bürgern be
haupten. Man einigte sich schließlich durch gegenseitigen Verzicht?)

Des Bischofs Brief von 1530. Juni 20 im B. A. Frbg. Foliant 
Nr. 1 fol. 229; des Herzogs Antwortschreiben vom 22. und 29. Juni im B. A. 
Frbg. Foliant v Nr. 90 fol. 18 und Nr. 89 fol. 114.

2) Die Briefe des Bischofs im St. A. Kbg. Herzogl. Briesarchiv 0 Nr. 1 
zu 1532. März 8 und Juli 10 sowie im B- A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 340 
(mit dem Datum: 1532. August 20) und fol. 345 v. (an den Bischof von Sam- 
land vom 28. Oktober 1532>. Des Herzogs Antwortschreiben vom 2. Juli und 
16. August im St. A- Kbg. Ostpr. Foliant 63 S. 245 f. und 250. — Ganz 
ähnlich lag der Fall bei einem Bauern Hans Hantel, der sein Grundstück im 
Mehlsackschen Gebiet zur Zeit, als Peter von Dohna Hauptmann zu Braunsberg 
war (also während des Reiterkrieges), mit dessen Erlaubnis verlaust, sein Erbe 
genügend besetzt und sich dann im Balgaer Gebiet niedergelassen hatte. AIs das 
Domkapitel ihn nun zurückforderte, bat der Herzog auf Betreiben des samländischen
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Ein anderer Fall betraf den Bauern Element, der in Wuslack 
(bei Bischofstein) seine vier Hufen wüst liegen gelassen hatte und 
nach Sausgarten (nordöstlich von Pr. Eylau) gezogen war. Ohne 
Erfolg hatte der bischöfliche Scheffer ihn von dem Amtmann zu 
Brandenburg, Kraft von Vestenberg, zurückgefordert. Als aber 
Herzog Albrecht auf des Bischofs Ansuchen selbst eingriff, erklärte 
der Amtmann sich zur Auslieferung bereit, bat jedoch, davon abzu- 
sehen, da er den Bauern dringend benötige. Auf des Herzogs 
Fürbitte äußerte der Bischof den Wunsch, Element möge sein 
väterliches Grundstück mit einem anderen Bauern besetzen oder zur 
Besetzung der Hufen etwas beisteuern; doch werde er auch ohne dies 
dem Herzog willfahren. Dieser dankte ihm am 20. Juni 1531 für sein 
Entgegenkommen und erklärte sich zu Gegendiensten gern bereit?)

Die langwierigsten Auseinandersetzungen, die sich jahrelang 
hinzogen und gelegentlich sogar recht scharfe Formen annahmen, 
brächte ein Streitfall mit dem herzoglichen Rat Kunz 
Truchseß, von dem Bischof Ferber im Frühjahr 1527 zwei aus 
Plößen (K. A. Rößel) stammende Bauernsöhne, Merten und 
Matches Holst oder Holstein, zurückforderte, die sich unter ihm 
in Sußnick (Kr. Rastenburg) niedergelassen hatten. Ihr Vater 
Jakob Holstein war ums Jahr 1510 gestorben und hatte je 3 
unmündige Söhne und Töchter hinterlassen; die Vormünder ver
heirateten die älteste Tochter und verkauften ihrem Ehemann mit 
Zustimmung der Landesherrschaft das Grundstück für 60 Mark. 
Schon nach 3 Jahren veräußerte dieser indessen das Erbe; sein 
Nachfolger saß acht Jahre auf der Wirtschaft. Als das Gehöft 
im Reiterkriege abbrannte, gab der Bischof ihm ein anderes 
Grundstück in einem anderen Dorfe, wo er noch 1529 ansässig war. 
Die anderen Kinder hatten mittlerweile das Fürstbistum verlassen. 
Als der Bischof nun zwei Söhne zurückforderte, verweigerte Truchseß 
ihre Herausgabe. So kam diese Sache mit ähnlichen Streitfällen, 
die der Bischof mit anderen Edelleuten des Herzogtums hatte, 
am 6. Juli 1528 auf der Tagfahrt zu Bartenstein zur Verhand
lung?) Trotzdem die herzoglichen Räte hier die beiden Bauern

Bischofs am 6. März 1532 das Domkapitel, aus Billigkeitsgründen davon abzu- 
sehen (ebenda Ostpr. Foliant 63, S. 228 f.)

0 Des Bischofs Schreiben im St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1 
zu 1531. Mai 23 und Juni 17. Die Antworten des Herzogs vom 25. Mai 
und 20. Juni im St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 63, S. 173 und 180.

r) Vgl. oben S. 575.
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dem Bischof zusprachen, beharrte Truchseß auf seiner Weigerung 
und lehnte auch die vom Bischof vorgeschlagene Zahlung eines 
entsprechenden Loskaufgeldes ab;*) er erklärte vielmehr, beide 
Bauern besäßen einen bischöflichen Freibrief. Doch konnte er 
diesen auf einem neuen Gerichtstag, der deswegen am 4. Oktober 
1528 zu Königsberg abgehalten wurde, nicht vorzeigen; und so 
erließen die herzoglichen Räte wiederum eine schriftliche Sentenz 
zu Gunsten des Bischofs. Auch jetzt gab Truchseß nicht nach, trotz
dem der Bischof auf des Herzogs Fürbitte hin entgegenkommender
weise auf einen anderen Bauern Bartholomäus verzichtet hatte, 
der, aus Polpen (K. A. Heilsberg) gebürtig, sich gleichfalls unter 
Kunz Truchseß in Rückgarben (Kr. Bartenstein) angesiedelt hatte. 
Aber Bischof Ferber ließ nicht locker; immer wieder wandte er 
sich an Herzog Albrecht, der über diese dauernde Inanspruchnahme 
wenig erfreut war; er hätte es viel lieber gesehen, äußerte er sich 
einmal, wenn man ihn mit diesen Klagen verschont oder ihm einen 
ausführlichen Bericht eingesandt hätte. Schließlich erschien die 
Gattin des Truchseß bei Bischof Ferber und bat, ihnen die Bauern 
zu überlassen, wogegen sie auf einige ihrer Bauern verzichten 
würden, die im Allensteiner Gebiet und anderswo im Bistum 
säßen. Der Bischof aber beharrte auf dem Nechtsstandpunkt: wenn 
sie solche Rückforderungen beweisen könnten, werde er ihnen durch
aus Gerechtigkeit widerfahren lassen; er habe „sonst wusts lands 
genug, sie soldt uns die unsern, die wir bisher nicht on unkost 
und beschwerung gefordert, weither nicht verhalden"?) Ein anderes 
Mal erklärte er dem Herzog: wenn Truchseß sich an den zweimal 
gefällten Urteilsspruch nicht halten wolle, so verlange er die von 
ihm ins Herzogtum zurückgesandten Bauern auch wieder heraus. 
Schließlich wollte Truchseß die Sache den königlichen und herzog
lichen Räten Preußens auf der gemeinsamen Tagfahrt Preußens 
im Herbst 1529 vorgelegt wissen, die dann eine endgültige Ent
scheidung fällen sollten. Ebenso suchte der Herzog auch das Dom
kapitel, das inzwischen auch seinerseits ähnliche Forderungen gegen 
Kunz Truchseß vorgebracht hatte, bis dahin zu vertrösten. Dem
gegenüber erklärte der Bischof aber sehr energisch: wenn der 1528 
in Bartenstein vereinbarte Artikel der Landesordnung über die

Einer der Bauern hatte 10 Mark Loskaufgeld angebvten, was der Bischof 
aber als völlig unzureichend abgelehnt hatte.

2) Brief des Bischofs an den Herzog von 1529. Juli 3 ini B. A. Frbg. 
Foliant Nr. 1 fol. 161v.
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Bauern nicht in Kraft sein solle, so sehe er es für gut an, 
wenn auch andere Artikel z. B. über das Büchsenschießen — worauf 
der Herzog großen Wert gelegt hatte — der Versammlung der 
preußischen Stände vorgelegt würden. Als der Herzog sich eine 
Äußerung des Truchseß zu eigen gemacht hatte, wonach seine Räte 
zu Bartenstein sowohl wie zu Königsberg bei ihrer Sentenz gegen 
Truchseß „übel und mit Ungrund" geurteilt hätten, antwortete 
der Bischof mit einigen scharfen Bemerkungen über diese Auffassungs
weise. Und in fast drohendem Tone entgegnete der Herzog wörtlich: 
„Das aber unser rethe ir urteill selbst widersprechen sollen, achten 
wir nit, das diese spitzigkeit des dichter^) einen weg tzu friedt, 
eynkeit und guter nachparschafft noch vil weniger zu einigem rechten 
machen werdt. Und wo es diese meynung haben solt, muffen wir 
unsern diechtern auch die federen spitzen, damit die pilligkeit un- 
vorfechten nit plieb."^) Mit aller Deutlichkeit hatte Herzog Albrecht 
indessen des Bischofs Widerwillen gegen eine Verhandlung dieses 
Streitfalls vor dem gemeinsamen Landtag zu Marienburg gemerkt; 
so erklärte er sich schließlich bereit, selbst in dieser Sache als der 
ordentliche Richter, bei dem gegen das Urteil seiner Räte Berufung 
eingelegt worden sei, den endgültigen Spruch zu fällen. Allerdings 
verzögerte sich dieser Gerichtstag wegen der damals in Königsberg 
herrschenden „grausamen Plage" (d. i. die Pest) um einige Monate; 
aber am 22. Dezember 1529 fand endlich diese Gerichtsverhandlung 
vor dem Herzog statt, bei der der Domherr Achatius v. d. Trenck 
als Bevollmächtigter des Bischofs erschien, während Truchseß durch 
seinen Sohn Wilhelm vertreten war. Doch auch setzt kam es zu 
keinem Urteilsspruch; vielmehr machte Herzog Albrecht dem Bischof 
durch Achatius folgenden Vergleichsvorschlag: er möge die beiden 
Bauern bei Truchseß belassen, wogegen diese ihrem jüngsten Bruder 
Kaspar das wüste Erbe ihres Vaters in Plößen zur Genüge be
setzen sollten. Wesentlich versöhnlicher klang des Herzogs Brief, 
als er diesen Plan am 22. Juni 1530 dem Bischof noch einmal 
darlegte: „es solle tzwischen Euer Lieben und uns umb einen 
pauern oder tzwen weder gethan noch gelassen sein."b) Tatsächlich 
ging Bischof Ferber auf diesen Vergleichsvorschlag ein; aber sogleich

Mit „Dichter" (lateinisch: äletator) ist hier der Verfasser des Briefes 
in der bischöflichen Kanzlei, also wohl der Kanzler selbst gemeint.

2) Brief des Herzogs voni 14. Aug. 1529 im B. A. Frbg. Foliant O Nr, 89 fol. 
122 f. (der Entwurf im Ostpr. Foliant 62, S. 293 ff. des St. A. Kbg. hat den 29. Juli).

») B. A. Frbg. Foliant v Nr. 90 fol. 18.
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ergab sich eine neue Schwierigkeit, weil Kaspar sich inzwischen unter 
dem herzoglichen Adligen Siegmund Daniel niedergelassen hatte?) 
Erst energische Vorstellungen des Bischofs beim Herzog, der jetzt 
Wohl selbst dieser dauernden Verschleppungstaktik seiner Edelleute 
überdrüssig war, veranlaßten ihn, bei seinen Adligen endlich die 
Auslieferung Kaspars durchzusetzen. Die beiden Brüder mußten 
ihm 6 Pferde, 2 Kühe, je 10 Scheffel Roggen, Gerste und Hafer 
zur Aussaat geben sowie Scheune und Wohnhaus bauen helfen. 
Im Herbst des Jahres 1530 war dieser Zwist und Wohl auch der 
ähnlich geartete Streitfall zwischen dem Domkapitel und Kunz 
Truchseß endlich beigelegt?)

Immer wieder hatte Bischof Mauritius Ferber sich wegen 
der Auslieferung zurückgeforderter Bauern an den Herzog persön
lich wenden müssen, da dessen Beamte dauernd Schwierigkeiten 
machten. Da er mit Recht fürchtete, ihm damit lästig zu fallen, 
bat er ihn schließlich um einen offenen Brief an alle Haupt
leute und Amtsverwalter sowie an den Rat aller Städte im 
Herzogtum, wodurch diesen die unverzügliche Herausgabe zurück
geforderter Bauern an den Bischof zur strengen Pflicht gemacht

h Ueber dessen Streitfall wegen eines anderen zurückgeforderten Bauern vgl. 
oben S. 580 f.

2) Noch 1531 hören wir allerdings von einem aus Santoppen (K. A. Rößel) 
stammenden Bauern Georg Schröter, den Konrad Truchseß oontr» inckieatum 
festhielt; vgl. unten den Einzelnachweis. — Die Briefe des Bischofs in dieser 
Streitsache von 1527. April 4 und Mai 7 (St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 6 
Nr. 1), 1528. Juni 1 lB- A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 24), 1528 September 
24 und 1529. März 1 (Herzogl. B. A. 0 Nr. 1), 1529. Juni 22 und 27, Juli 3 
und 11 (dieser ans Domkapitel — B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 151, 155, 
161 und 165), Juli 17 (Herzogl. B. A. 0 Nr. 1) und 27 (Foliant Nr. 1 fol. 
175), August 30 (Herzogl. B. A. 0 Nr. 1), Dezember 4 und 9 (dieser an Achatius 
v. d. Trenk u. das Domkapitel — Foliant Nr. 1 fol. 208v und 210), 1530. 
Juni 7 (an Siegmund Daniel — a. a. O. fol. 227), Juni 20 (a. a. O. fol. 229), 
Juni 25 und Juli 30 (Herzogl. B. A. 0 Nr. 1), August 24 (an Kunz Truchseß 
— Foliant Nr. 1 fol. 238v); Brief des Domkapitels an den Herzog von 1530. 
Oktober 26 (Herzogl. B. A. 0 Nr. 1). — Des Herzogs Briefe (außer den beiden 
oben bereits genannten) von 1527. April 13, Mai 1 und 9, 1528. Juni 3, 1529. 
Februar 23, März 6, Juni 23, Juli 7 (je an den Bischof und an das Dom
kapitel), Juli 22, September 8 und Dezember 15 (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 62, 
S. 53, 55, 61 f., 132, 219 f-, 224, 276, 277 ff., 268, 286 ff., 310, 342); 1530. 
Juni 29 und August 1 (B. A. Frbg. Foliant v Nr. 89 fol. 114 u. Nr. 90 fol. 21) 
Der Bericht über den Königsberger Gerichtstag ebenda Herzogl. Briefarchiv 6. 
Nr. 1 zum Datum: 1529. Dezember 22.

39
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Werden sollte. Indessen hat Herzog Albrecht dieser mehrere Male 
vorgebrachten Bitte niemals stattgegeben?)

Neben diesem umfangreichen Schriftwechsel, den Bischof Ferber 
im eigenen Interesse zu führen hatte, sah er sich gelegentlich 
auch zur Fürbitte für andere veranlaßt. So wandte er sich auf 
Betreiben des Guttstädter Kollegiatstifts am 17. Juni 
1531 an den Herzog mit dem Wunsche, er möchte dem Guttstädter 
Domherrn Thomas zur Wiedererlangung einer Reihe von Bauern 
behilflich sein, die aus den dem genannten Kapitel gehörenden 
Dörfern entlaufen waren und sich angeblich in Königsberg auf- 
hielten; und ein Jahr später schrieb er in dem gleichen Sinne an 
den Hauptmann von Pr. Holland, Eck von Reppichau?)

Wie Bischof Mauritius Ferber so forderten selbstverständ
lich umgekehrt auch herzogliche Beamte und adlige Guts
besitzer im Herzogtum ihre ins Fürstbistum entwichenen 
Bauern zurück. So hören wir, daß ein Bauer in Beiswalde 
(K. A Guttstadt) an Herrn Hans Leßgewang (der auf Liesken 
nordöstlich von Bartenstein saß) 40 Mark Loskaufgeld hatte ent
richten müssen, obgleich seine Eltern und zwei Brüder das Erbe 
bewirtschafteten; ein anderer Bauer Alex zahlte an die Herren 
Hans und Ebert Reymann — sie waren dicht an der Bistums
grenze in Borchertsdorf (Kr. Pr. Eylau) begütert — sogar 50 Mark 
Freigeld?)

Einen Wormditter Bürger Stephan Schneider, der aus 
Neuendorf (südlich von Pr. Holland) stammte, forderte der Herzog 
am 9. Dezember 1533 auf Veranlassung des Hauptmanns zu

Die Briefe des Bischofs im St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1 
zum Datum: 1530. Juli 9, 1531. Mai 23 und Juli 26; des Herzogs Antwort 
vom 1. August 1531 ebenda Ostpr. Foliant 63 S. 189 f.

2) Der Brief des Bischofs vom 17. Juni 1531 nennt folgende Bauern: 
Fabian Hedenreich aus Steinberg <2Vr Hufen); Lukas, Georg und Merten 
Gerke aus Lingnau (3Hufen); Bartholomäus Nitzschmann ausLingnau (3 
Hufen'; Merten Gerke babe von den Domherrn zu Guttstadt 24 Mark zur Be- 
fetzung seines väterlichen Erbes erkalten, auch das Grundstück tatsächlich in 
Besitz genommen, sei aber auf Veranlassung seiner beiden Brüder wieder ent
ronnen unter Mitnahme der Geldes und anderer Dinge, die zum Erbe gehörten. 
(B- A. Frbg. Foliant .r Nr. I fol. 279 v). Des Bischofs Brief an Reppichau 
von 1532. Juni 16 a. a. O. fol. 332 v.

b) Das ergibt sich aus zwei Briefen des Bischofs im St. A. Kbg. Herzogl. 
Briefarchiv 0 Nr. 1 zum Damm: 1529. März 1 und 1534. August 26.
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Pr. Holland, Eck von Reppichau, zurück?) Dieser Eck verlangte 
im folgenden Jahre die Auslieferung einer ganzen Anzahl von 
Bauern, die aus seinem schwer heimgesuchten Holländer Gebiet 
entwichen waren?) Einige Schwierigkeiten ergaben sich bei zwei 
aus der Stadt Mühlhausen stammenden Brüdern Kaspar und 
Jakob Jordan, von denen der eine zehn Jahre vor dem Reiter
kriege nach Wormditt gezogen war und noch jetzt dort als Bürger 
lebte, während der andere daselbst als Geselle tätig war. Als der 
Bischof ihre Herausgabe ablehnte, da ja Bürger und ihre Kinder 
immer die Freizügigkeit besessen hätten, erklärte der Herzog: sein 
Hauptmann zu Holland habe die beiden Jordan nicht als Bürger, 
sondern als Bauern zurückgefordert; „dan Mülhausen kein stadt, 
auch weder stadrecht, gericht oder anders (wie in andern unsern 
Stedten), sonder ein ofner flecken und paurshuben hat; des
gleichen (wie wir nit änderst wissen) die erbe daselbst alle zinßbar 
sein." Doch versicherte der Herzog, er werde sich um guter Nachbar
schaft willen damit begnügen, wenn sie ihr Erbe mit anderen tüch
tigen Leuten besetzten. Der Bischof beharrte indessen auf seinem 
ablehnenden Standtpunkt?)

Auch der zweite Landesherr im Fürstbistum, das Frauen- 
burger Domkapitel, hat zu wiederholten Malen mit Herzog

') St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 63, S. 413. - Am 6. Mai 1531 gab dieser 
Eck von Reppichau zu Wormditt dem Bauern Lazarus Vogtsdorf aus (K. A. 
Liebstadt) einen Losschein durch einen Wechsel sür Peter Hannemann aus 
Wolfsdorf (K- A- Wormditt). Original mit aufgedrücktem Siegel im B. A- 
Frbg. Foliant O Nr. 104 fol. 125.

2) Außer den Brüdern Jordan sind in dem Briefe des Herzogs an den 
Bischof von 1534- März 14 noch genannt: Asmus Stangwalb, ein lediger 
Geselle im Mehlsacker Gebiet; Hans Lenz, Gärtner zu Mehlsack; zwei Knaben, 
die mit ihrer Mutter in das genannte Gebiet gezogen seien; Loricke Samblender, 
Zimmermann zu Braunsberg (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 64 S. 40 f.). Eck 
von Reppichau forderte auch von dem Marienburger Woiwoden Achatius von 
Zehmen einen Hans Drtzsart zurück, der auf dessen Gut Basien seßhaft war, aber 
nach Schönborn im Pr- Holländer Gebiet gehörte (a. a. O. S. 41). Über ZehmenS 
Besitz in Basien vgl. E. Z. XIII, S. 403 f.

b) Der Brief des Herzogs vom 20. April 1534 im St. A. Kbg. Ostpr. 
Foliant 64, S. 75 f. Des Bischofs Antwort vom 23. April im B- A. Frbg. 
Foliant Nr. 1 fol. 385v. — Mühlhausen war im Reiterkrieg besonders schwer 
heimgesucht worden, so daß es wohl noch 1534 mehr das Aussehen eines Dorfes 
als einer Stadt hatte. G. Stark, Geschichte der Stadt Mühlhausen in Ostpreußen 
(Mühlhausen 1927) — eine fleißige und sorgfältige, quellenmäßig gut fundierte 
Arbeit — hat die oben zitierte Äußerung des Herzogs nicht berücksichtigt: sie findet 
sich an einer für ihn recht entlegenen Stelle.

39*



588 Die Wiederbcsiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert.

Albrecht wegen der Rückforderung entlaufener Bauern 
im Briefwechsel gestanden. Schon im Juli 1526 wandte sich 
der Herzog auf Betreiben des edlen Christoph Schenk, Herrn zu 
Tautenberg, an das damals noch in Allenstein residierende Dom
kapitel mit der Bitte um Herausgabe eines Bauern, der aus dessen 
Gut entflohen war und sich im Allensteiner Gebiet niedergelassen 
hatte?) Und am 27. Februar 1531 erging an den Landpropst 
zu Allenstein eine ähnliche Aufforderung wegen mehrerer Bauern, 
die dem eben genannten Baron aus Schützendorf (Kr. Ortelsburg, 
südöstl. von Passenheim) entwichen waren; im folgenden Jahre 
zogen zwei dieser Bauern, die sich in Schönwalde (K. A. Allenstein) 
seßhaft gemacht hatten, zu Christoph Schenk zurück, nachdem sie 
für die Besetzung ihrer Hufen in dem zuletzt genannten Dorfe 
Sorge getragen hatten?) Im Jahre 1534 forderte der Haupt
mann zu Pr. Holland, Eck von Reppichau, mehrere aus seinem 
Gebiet nach Tolkemit, Frauenburg und Wusen entlaufene Bauern 
zurück, und das Domkapitel erklärte sich auch diesmal dem Herzog, 
gegenüber zu einer gütlichen Einigung bereit?)

Aber auch seinerseits verlangte das Domkapitel die Heraus
gabe eines in Lauth (östlich von Königsberg) ansässigen Bauern, 
war indessen bereit, darauf zu verzichten, wenn ihm ein Sohn des 
Bauern Lukas Runow in Hohenfürst (Kr. Heiligenbeil >, der bisher 
als Knecht im Mehlsacker Gebiet tätig gewesen war und sich nun 
daselbst ansiedeln wollte, von dem derzeitigen Besitzer des Amts 
Balga, dem samländischen Bischof Georg von Polentz, frei
gegeben werde. Doch dieser lehnte das trotz wiederholter Ver
mittlung des Herzogs ab, weil in dem genannten Scharwerksdorf 
noch drei Erbe wüst lägen. Ueberhaupt hat Polentz anscheinend

St A. Kbg. Ostpr. Foliant 62, S. 14 f.
2) Ebenda Ostpr. Foliant 63, S. 156 f. — Die Iwoationes mausorum für 

das K. A. Allenstein berichten zum 18. Februar 1532: Repetitus Hans Kerilro 
s, Odristoksro Lodens loenvrt mansss suos llnoobo 2uäoie Asnero suo 
siuo liksrlote. Am 2. April überließ Simon Klein, gleichfalls vom Baron 
Christoph Schenk zurückgefordert, seine 2 Hufen seinem unmündigen Sohn. Vgl. 
unten den Einzelnachweis zu Schönwalde.

b) St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 64 S. 36 f. und 48 f. sowie Herzogl. Brief
archiv 6 Nr. 1 zu: 1534. März 23. Zurückgefordert wurden folgende Personen: 
Thomas Winolt, Thomas Fabian und der Schneider Vinzenz Splies zu 
Tolkemit, Leonhard Petzscholt zu Frauenburg wwie Urban Scharffenort 
zu Wusen. Über die aus dem Mehlsacker Gebiet zurückgeforderten Leute vgl. 
oben S. 587 Anm. 2.
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recht rücksichtslos seine Forderungen gegenüber dem Domkapitel 
geltend gemacht, das sich deshalb öfters beim Herzog beklagte. Um 
alle Streitigkeiten zwischen diesen beiden Parteien freundnachbarlich 
beizulegen, schlug Herzog Albrecht eine Zusammenkunft der beider
seitigen Räte vor, wozu auch die zurückgeforderten Bauern und 
die erforderlichen Zeugen geladen werden sollten. Das Domkapitel 
erklärte sich dazu bereit, reichte dem Herzog aber, gereizt durch 
neue Bedrängungen seitens des Samländers, eine lange Liste der 
aus seinem Gebiet ins Herzogtum entlaufenen Bauern ein; nicht 
weniger als 21 Namen aus dem K. A. Mehlsack und 6 aus dem 
K. A. Allenstein sind hier verzeichnet.*) Am 30. Juni 1534 fand 
diese Tagung zu Heiligenbeil tatsächlich statt, zu der das Dom
kapitel seinen Domherrn Dietrich von Rheden entsandte, der zu
gleich ein vertrauter Ratgeber des Herzogs und sein Prokurator

i) Die Briefe des Herzogs von 1534. März 15 und 28, April 29, Mai 
10 und Juni 11 im St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 64, S. 44, 48, 86, 90 und 
120. Die Briefe des Domkapitels von 1534. März 23, Mai 7 und Juni 9 
ebenda Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1; der zuletzt genannte Brief hat als Beilage 
eine Aufstellung des domkapitmären Amtmannes über die entlaufenen Bauern 
und zwar 1) aus dem K. A. Mehlsack: Andreas Krause aus Sonnwalde, jetzt 
in Kbg. Kneiphof; Jurge Rodloff aus Plauten, jetzt in Kbg.; Nickel Hoffmann 
aus Layß, jetzt Zimmermann in Kbg. Löbenicht; Benedikt Stange aus Engels
walde, jetzt Schneider in Kbg. Altstadt; der Sattler Tewes Timme aus Rawusen, 
der Brauer Jakob Braun aus Straubendorf und Augstin aus Lindmannsdorf, 
alle drei jetzt auf dem Steindamm in Kbg. wohnend; Brosian Launau aus 
Sonnwalde, jetzt in Fischhausen; der Schmied Jörge Nagel aus Liebental, jetzt 
in Heiligenbeil; Winkelmann und sein Bruder Merten aus Kleefeld, jetzt in 
Mühlhausen; Augustin Quant aus Gayl, jetzt in Landsberg; Jakob Krüger aus 
Tolksdorf, jetzt in Oldenburg, heute wohl Altenberg bei Königsberg; Jakob 
Krüger, der Sohn des vorigen, jetzt in Ludwigswalde bei Königsberg; Markus 
Wusemann aus Liebenau, jetzt in Neuendorf im Samland; Peter Wusemann 
aus Liebenau, jetzt in Kirschdorf (Kr. Heiligenbeil); Simon Riman aus Sonn
walde, jetzt in Seligenfeld bei Königsberg; Peter Beme aus Mertensdorf, jetzt 
in Wilknitt (Kr. Heiligenbeil); Simon Schröter aus Layß, jetzt in Lindenau bei 
Friedland Ostpr.; Thomas Gerke aus Klingenberg, jetzt in Arnstein bei Zinten; 
Thomas Littow aus Woynitt, jetzt Radmacher in Schönborn bei Döbern (Kr. 
Pr. Holland); 2) aus dem K. A. Allenstein: Andreas Klein aus Schönwalde, jetzt 
iu Osterode; Peter, Bruder des Simon Groß zu Schönwalde, jetzt in Lubainen 
(Kr. Osterode); Philipp, Sohn des Brosius, aus Penglitten, jetzt im Dorf 
Kemersdorf im Gebiet Mohrungen (seine heutige Lage läßt sich nicht feststellen). 
Blasius aus Stenkienen, jetzt in Gubitten (bei Eckersdorf, Kr. Mohrungen); 
Hans Tolk aus Schönfelde, jetzt in Hohenstein; Simon, Sohn des Andreas, aus 
Stabigotten, jetzt in Sensutten bei Hobenstein. — Über Rückforderungen gegen
über Kunz Truchseß vgl. oben S. 583 ff. Dieser beklagte sich beim Herzog darüber, 
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am päpstlichen Hofe war?) Diese Vertrauensstellung Dietrichs 
nutzte das Domkapitel also recht geschickt auch für seine eigenen 
Interessen aus. Man einigte sich hier offenbar durch gegenseitige 
Verzichtleistung dahin, daß alle Rückforderungen von Bauern fortan 
ruhen sollten. Trotzdem verlangte der samländische Bischof Polentz 
drei Jahre später von einem Untertan des Domkapitels Zahlung 
eines Loskaufgeldes und verweigerte einem anderen domkapitulären 
Bauern die Herausgabe einer an ihn gefallenen Erbschaft, bis er 
sein Loskaufgeld gezahlt habe. Wiederum bemühte sich der vom 
Domkapitel angerufene Herzog um die Beilegung dieses neuen 
Zwistes, indem er erneut eine Zusammenkunft zum Zwecke eines 
endgültigen friedlichen Ausgleichs in Vorschlag brächte?)

Ein eigenartiger Streitfall ergab sich 1539 wegen des Dorfes 
Eisenberg (Kr. Heiligenbeil), das einst an den ermländischen 
Domkustos Dr. Thomas Werner (f 1498) verpfändet worden 
war, und dessen Nutznießung später Wohl durch ein Vermächtnis 
Werners den Vikarien in der Stadt Braunsberg zustand. Als 
der herzogliche Obermarschall Friedrich v. d. Ölsnitz mit Zustimmung 
seines Herrn dies Dorf durch Zahlung des Pfandgeldes Ende 
1538 für sich eingelöst hattet) meldete er dem Herzog, daß etliche

daß die Angaben des Landpropstes, der auf dem Tag zu Bartenstein 1528 einen 
aus Heinrichsdorf (K. A. Rößel) stammenden Bauernsohn zurückgefordert und 
auch ausgeliefert erhalten hatte, nicht zuträfen. (B. A. Frbg. Foliant v Nr. 89 
fol. 69 f. als Beilage zu dem ebenda fol. 71 aufbewahrten Brief des Herzogs an 
den Bischof von 1529. Februar 23.)

*) Dietrich war Sollizitator des Herzogs in Rom, der für ihn 1531 um ein 
Kanonikat in Frauenburg bat (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 63, S. 154, vgl. S. 
220 f.); 1532 wurde er nach dem Tode des Michel Sanderi tatsächlich Domherr 
von Frauenburg (a. a. O. S. 266—268). Am 22. Mai 1534 kündigte Herzog 
Albrecht dem Bischof und Domkapitel von Ermland die Besitzergreifung der 
Präbende durch Dietrich an und bat am 6. Juni, dem Dietrich, den er seinen 
Prokurator am päpstlichen Hofe nennt, die Zeit der Kompletion möglichst zu ver
kürzen, da er ihn dringend brauche (ebenda Ostpr. Foliant 64, S. 105 und 119). 
Im Jahre 1549 war Dietrich von Rheden auch im Besitze einer Domherrnstelle 
zu Mainz (ebenda Herzogl. Briefarchiv 6 Nr. 1 zu: 1549. Juni 6 und Sep
tember 6). — Nach dem Heiligenbeiler Tag kam es noch zu neuen Auseinander
setzungen wegen der kölmischen Bauern (ebenda zum Datum: 1534. August 16 
und Ostpr. Foliant 64, S. 144 f.).

2) Der Brief des Domkapitels vom 3. März 1537 im St. A. Kbg. Herzogl. 
Briefarchiv 0 Nr. 1 und des Herzogs Antwort vom 12. März ebenda Ostpr. 
Foliant 66 S. 25 f.

b) Am 5. Juni 1527 ließ der Herzog durch zwei Bevollmächtigte zu Brauns
berg die Echtheit der Pfandurkunde über-Eisenberg nachprüfen, erkannte sie an 
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Bauern, die zu diesem Dorfe gehörten, sich im Mehlsackschen Gebiet 
(in Rosenwalde und Heinrikau) niedergelassen hätten. Herzog 
Albrecht verlangte nun ihre Herausgabe. Als das Domkapitel 
sich demgegenüber auf die zu Heiligenbeil getroffene Vereinbarung 
berief, wandte er Wohl mit vollem Recht ein: diese Abmachung 
wie auch die bestehenden Verträge bezögen sich nur auf entlaufene 
Bauern; hier aber handle es sich um Bauern, die, auf Pfandgütern 
gesessen, von ihnen auf andere Grundstücke gebracht worden seien; 
dazu seien sie aber keinesfalls berechtigt gewesen, da doch Pfand
güter durch den Besitzer eher gebessert als gemindert werden sollten. 
Wenn der Rat zu Braunsberg dem einen Bauern einen Freibrief 
ausgestellt habe, so habe er dazu kein Recht gehabt; denn er sei 
nach seiner eigenen Aussage nie Besitzer des verpfändeten Dorfes, 
sondern nur der Beauftragte (ksctor) der Braunsberger Vikarien 
gewesen. Der Ausgang dieses Streitfalls ist nicht bekannt; man 
wird aber aus dem Fehlen weiterer Briefe schließen können, daß 
das Domkapitel sich den Einwendungen des Herzogs nicht verschloß, 
sondern die Bauern herausgab oder loskaufte?)

Gegen Ende der Regierung des Bischofs Mauritius Ferber 
hörte allmählich der Briefwechsel mit dem Herzog wegen der 
Rückforderung von Bauern auf. Nur gelegentlich noch 
finden sich derartige Schriftstücke unter seinem Nachfolger Bischof 
Johann Dantiskus (1537—48)?). Die Wirren, in die der Reiter-

und gab dem damaligen Besitzer des Amts Balga, dem samländischcn Bischof 
Georg von Polentz, auf, das Dorf den Kirchenvätern zu Braunsberg einzuräumen. 
Doch mußte Bischof Ferber am 6. November den Herzog durch seinen Gesandten, den 
Domherrn Magister Achatius v. d. Trenck, erneut darum bitten lasten (St. A. 
Kbg. Ostpr. Foliant 91 fol. 29 ff. und 223 ff.) Im September 1538 kündigte 
der Herzog den Vikaren zu Braunsberg die Rückzahlung des Pfandgeldes für 
Eisenberg an (ebenda Ostvr. Foliant 66, S- 334). Am 13. November 1538 ge
stattete er dem Friedrich v- d. Ölsnitz, das genannte Dorf an sich zu lösen (ebenda, 
Original auf Pergament in Schld. XXXIX Nr. 18).

Die Briese des Herzogs vom 29. Januar und 15. März 1539 im St. 
A- Kbg. Ostpr. Foliant 66 S. 434 und 499 ff. Des Kapitels Antwort vom 
3- März ebenda Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1. — Es handelt sich um folgende 
drei Bauern: Matthes Stange zu Heinrikau, dem der Rat von Braunsberg 
1531 einen Freibrief ausgestellt hatte; Georg Stevn oder Stegemann zu Rosen
walde, der 4 Jahre vor dem letzten Kriege hierher gezogen war; Bartholomäus 
Thorau oder Turow, ein Schulzensohn, der schon seit 10 Jahren vor dem Reiter
krieg im K. A. Mehlsack ansässig war.

2) Dantiskus verzichtete auf den Königsberger Bürger Hans Rastig, der 
einst Bauer in Karden (bei Wormditt) war (St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 6 
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krieg das Preußenland gebracht hatte, waren inzwischen mehr und 
mehr überwunden. Die Verhältnisse hatten sich konsolidiert. Doch 
sind solche Auseinandersetzungen wegen entlaufener Bauern auch in 
späterer Zeit immer wieder einmal vorgekommen?)

Überschaut man nock einmal den ausgedehnten Briefwechsel, 
der zwischen den Landesherren des Fürstbistums und Herzog 
Albrecht wegen der zurückgeforderten Bauern stattgefunden hat, so 
wird man feststellen können, daß Herzog Albrecht selbst Wohl 
den besten Willen gehabt hat, den berechtigten Wünschen der 
Ermländer nachzukommen und sich an die getroffenen Vereinbarungen 
zu halten. Seine Beamten aber machten häufig Schwierigkeiten,

Nr. 1 zu 1539. September 17). Herzog Albrecht forderte am 6. März 1540 einen 
Peter Steinborn, der ins Bistum entlaufen war, für Tewes Molgedein zurück 
(ebenda Ostpr. Foliant 67, S. 166). Der Hauptmann zu Pr. Holland, Fabian 
von Brolhofen, verlangte die Auslieferung zweier Bauern Hans Hennicke und 
Gregor Kretzschmar; beide stammten aus Schönborn (Kr. Pr. Holland). 
Hennickes Vater war früh gestorben; seine Mutter heiratete dann einen Kretzsch
mar, der aber im Reiterkriege von den Polen erschlagen wurde. Da zog sie mit 
ihren Kindern nach Waltersmühl. Als die Knaben erwachsen waren, machten sie 
sich als Bauern der eine in Glottau, der andere in Waltersmühl (beides im K. A. 
Guttstadt) seßhaft. Der Bischof, der auch seinerseits entlaufene Bauern aus dem 
Holländer Gebiet zurückforöerte, schlug vor, man solle sie gegenseitig als ausge
tauscht ansehen. Herzog Albrecht lehnte das aber ab, wünschte vielmehr, daß jeder 
Teil die zurückgeforderten Bauern herausgebe (Briefe des Bischofs und seines 
Schäffers Johannes Langhannike je besonders an den Oberkanzler Johann von 
Kreytzen im St. A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv 0 Nr. 1 zu 1544. Juni 19; die 
Antwort des Herzogs vom 23. Dezember ebenda Ostpr. Foliant 68 fol. 382v).

i) Einige Beispiele aus späterer Zeit seien hier vermerkt: Im Jahre 1562 
bat der Herzog für Valentin Grevel, der nach Gutenfeld (bei Königsberg, „unseres 
großen Spitals Dorf") ziehen wollte und sein Freigütlein von 1* 2 Hufen im 
Bistum an seinen Bruder verkauft hat; der bischöfliche Statthalter Eustachius von 
Knobelsdorf hat ihm aber 100 Mark Strafe auferlegt und seine fahrende Habe 
arrestiert, bis er diese Summe bezahlt hat (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 72, S. 213, 
253 ff. und 340 ff.). — Am 7. Juli 1563 wandten sich die herzoglichen Räte an 
Jost Ebert zu Rößel, der Gregor, den Sohn des Georg Mannkersten 
in seinem Dorf Legienen, als einen Preußen zurückforderte; auf Bitten der Vor
steher des Hospitals zu Rastenburg, in dem dieser als Zimmermann tätig war, 
wünschten sie seine Freigabe (a. a. O. S. 394 ff ) — Im Jahre 1567 schrieb das 
Domkapitel an den Herzog: Gregor Fischer in Straubendorf (K. A. Mehlsack) 
klage, daß sein Bruder Merten, der eine Zeitlang im Herzogtum gedient und 
zuletzt unter dem ehrbaren Merten Werner zu Weißenwalde ein Erbe ange
nommen habe, aber vom Domkapitel, das ihm keinen Freibrief ausgestellt habe, 
gemäß der Landesordnung zurückgefordert worden sei, nun von Werner ins Gefäng
nis eingesperrt und mit einer ansehnlichen Geldstrafe belegt sei (ebenda Herzogl. 
Briefarchiv 0 Nr. 1 zu 1567. Mai 11, 16 und 19.)
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sodaß die Landesherren des Ermlandes sich des öfteren genötigt 
sahen, den Herzog selbst um sein Eingreifen zu ersuchen. Sie 
hatten damit fast durchweg Erfolg. Nur wo es sich um seine 
nächsten Ratgeber handelte, da ließ der Herzog die sonst oft 
bewiesene Energie vermissen, da suchte er durch vermittelnde 
Vorschläge einer klaren Rechtsentscheidung auszuweichen 
und für seine vertrauten Ratgeber persönliche Vorteile heraus- 
zuholen, wie wir das bei Kunz Truchseß und beim samländischen 
Bischof Georg von Polentz gesehen haben; da ließ er sich einmal 
sogar zu recht scharfen Äußerungen hinreißen, die uns zeigen, in 
welch eine unangenehme Lage ihn der Widerstreit zwischen seinem 
Gerechtigkeitsgefühl und einer gewissen Abhängigkeit oder wenigstens 
einer wohlwollenden Rücksichtnahme gegenüber seinen Ratgebern 
brächte. So bildet dies Kapitel über die Streitfälle wegen der 
zurückgeforderten Bauern zugleich einen interessanten Beitrag zu 
der anderen Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Herzog Albrecht 
und dem benachbarten Fürstbistum Ermland gestaltet hat.

Die Zähigkeit, mit der beide Parteien an ihren Forderungen 
festhielten und sie durchzusetzen versuchten, belehrt uns aber auch 
darüber, wie schwer es damals war, die erforderlichen Siedler 
für die wüstliegenden Bauernhufen heranzubekommen. Trotz 
aller Bemühungen ist das nicht restlos geglückt. Die Kriege des 
15. Jahrhunderts und zuletzt noch der Reiterkrieg (1520—25) hatten 
eben die Bevölkerung Preußens so stark dezimiert, daß das Land 
nicht mehr in der Lage war, aus eigener Kraft die ent
standenen Lücken aufzufüllen. So klagte Bischof Mauritius 
Ferber einmal, daß eins der vielen verwüsteten Dörfer wegen der 
Seltenheit der Menschen mit Einheimischen nicht besetzt 
werden könnet) Daher sah er sich genötigt, Ausländer herbei- 
zuholen; und den anderen Landesherren, vor allem Herzog Albrecht 
ging es genau so. Aus den Nachbarstaaten kamen die Siedler jetzt 
ins Preußenland, wie das schon seit 1425 hier und da im Fürstbis
tum der Fall gewesen war. Vor allem waren es Masowier, die in 
allen Teilen des südlichen Ermlandes anzutreffen sind?)

i) „^66 proptsr üomiuum rarltatem eum inäiAsuls loeari posset", sagt 
Mauritius in der Handfeste für Bansen von 1527; vgl. den Einzelnachweis zum 
K. A. Rößel.

2) Wie groß damals der Andrang masowischer Adliger war, ergibt sich aus 
einem Brief des Bischofs an das Domkapitel wegen der Vergebung von Gr. Ottern 
vom 2. Juli 1533; hier heißt es von den dowines uodiles Naso^its wörtlich: 
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An der Westgrenze in der Nähe der oberen Passarge findet man 
sie in Woritten, Alt- und Neu- Schöneberg, in Warkallen, Nagladen 
und Schönbrück sowie weiter südlich in Stabigotten und Plautzig. 
Zu beiden Seiten der oberen Alle siedelten sie sich in Mondtken, 
Jonkendorf und Göttkendorf an, östlich dieses Flusses in Spiegel
berg, Diwitten, Micken und Kl. Kleeberg und weiter ostwärts in 
Patricken und Purden.') Masowische Gutsbesitzer finden wir in 
Ottendorf und Wieps (nördlich von Wartenburg), ferner in Sauer- 
baum, Bansen und Gr. Ottern (im heutigen Kreis Rößel). Da
neben werden andere Siedler ausdrücklich als Polen bezeichnet, 
die man damals von den eben genannten Masowiern scharf unter
schied.?) Aber auch Angehörige anderer Volksstämme haben sich 
in dieser Zeit (wie auch gelegentlich einmal in früheren Jahr
zehnten) im südlichen Ermland angesiedelt; so finden wir in Kl. 
Kleeberg und Spiegelberg je zwei Litauer und in Warkallen gar 
einen Russen (rutenus)?) Es ist ein etwas buntes Völkerge
misch, an dem aber die Masowier Wohl den Hauptanteil hatten.

Alle Vergünstigungen und Unterstützungen, alle Bemühungen 
um entlaufene Bauern wie die Heranziehung ausländischer Siedler 

' reichten indessen namentlich in den ersten Jahrzehnten nach dem 
Reiterkriege nicht aus, um den früheren Stand der Besiedlung in 
vollem Umfange wiederherzustellen. Eine ganze Reihe von früheren 
Dörfern wurde vielmehr ganz oder teilweise in adlige Güter 
verwandelt; meist werden es Gutsdörfer geworden sein, für deren 
Besetzung nun die neuen Gutsherren Sorge zu tragen hatten. 
Gelegentlich wurden auch einmal wüstliegende Zinsgüter von 
der Geldabgabe befreit und als adlig-kulmische Güter neu 
ausgetan. An anderen Stellen half man sich dadurch, daß man 
die Feldmark wüstliegender Dörfer oder kleiner Güter

„oomplures alii kregusnter veniunt ro^antes sidi similla dona ässerta vsnäi* 
(B. A. Frbg. Foliant Nr. 1 fol. 364).

r) Vgl. den Einzelnachweis zum K. A. Allenstein und meinen Beitrag 
„Zur Frage der masurisch-polnischen Bevölkerung im südlichen Ermland" in dieser 
Zeitschrift' Bd. XXIII (1927) S. 181 ff., desgl. die Bemerkungen in Bd. XXII 

(1926) S. 525 f.
2) Polen sind uns bezeugt in Windtken und Woritten in der Nähe der 

oberen Paffarge, in Rosgttten nördl. von Allenstein, in Jonkendorf (hier zu
sammen mit drei Masowiern) und in Gillau (vgl. den Einzelnachweis zum K. A. 
Allenstein), desgl. in Mokainen im K. A. Wartenburg.

3) Vgl. den Einzelnachweis beim K. A. Allenstein.
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benachbarten Dorfgemeinden zuwies.*) Abgesehen von dem 
zuletzt angeführten Fall bedeutete das jedesmal eine Verringerung 
der Zinseinnahmen, die die wertvollste Einnahmequelle der ge
samten landesherrlichen Finanzherrschaft bildeten. Einen Ausgleich 
brächte in etwa die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
einsetzende Neubesiedlung, über die oben ausführlich berichtet ist.

Ein bedeutendes Stück Kulturarbeit hatten die Landes
herren des Fürstbistums, die ermländischen Bischöfe und das 
Frauenburger Domkapitel, im 16. Jahrhundert mit der Wieder- 
besiedlung des zur Hälfte verwüsteten Landes zu leisten. 
Dieser schwierigen Aufgabe haben sie sich durchaus ge
wachsen gezeigt.

In Lehngüter (keuäa) umgewandelt wurden: Krebswalde und Parlack 
im K. A- Braunsberg; Bansen im K. A. Rößel; Krausen, Krausenstein, Landau, 
Parkitten, ein Teil von Prohlen, Tollack und Wieps im K. A. Seeburg; Schönau 
im K. A. Wartenburg; Kl. Bößau und Gradtlen im Besitz des Guttstädter Dom
kapitels. Das Zinsgut Lichtenhagen (K. A. Seeburg) wird in ein kulmisches 
Lehngut umgewandelt; ein Teil von Kronau (K. A- Wartenburg) wird zum 
bischöflichen Vorwerk gemacht. Die Feldmark des Dorfes Pomehren wird an 
Liewenberg (K. A. Heilsberg), die von Eiserwerk an Migehnen (K> A- Wormditt) 
vergeben. Das Gütchen Kasten kommt an Arnsdorf (K. A. Worniditt), Abstich 
an Migehnen, Lohede an Schöndamerau, Penefeld an Podlechen, Vogelfang und 
Kienapfel an Neuhof (sämtlich im K. A. Mehlsack). Vgl. unten den Einzel
nachweis.
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Bischöflicher Bnteil des Ermlandes.
1. Rsmmersmt Vrsunsberg?)

Lf
d.

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 

wüst

Nach
K 1533 
wieder 

angesetzt

Nach 
k 1533

Ein
nahme- 
ausfall

Bemerkungen

1. Bahnau 
(später Kalt- 
hof genannt)

6 6 6°/e Vgl. E.Z. XIV, S. 615 
f. u. XVIll, S. 784. — 
l? 1533: Lanaw V mr 
XX 8c äesertum. — k 
1586: Kalüenkötennon 
elocstum propter 8ic- 
citstem.

2. Bischdorf 241/2 24'/2 12-/4 Vgl. E.Z. XIII, S. 485 
f. und XVIII, S. 782. — 
k I533: XII mr I kert 
<1e8ertum. — k 1586: 
äesertum.

3. Curau 9 9 — 4-/2 Vgl. E.Z. XIII, S. 463 
ff. — I? 1533: Luraw 
ulis8 8wsn§el IIIIV2 mr 
6e8ertum?)

4. Födersdorf 36 36 18

rd.

Vgl. E.Z. XIII, S. 472 
f. und XVIII, S. 783.— 
k 1522: haben 4 Bau
ern gewohnt, gar wüste. 
— K1533: XXXVI cen- 
8uale8 IIII liberi, äe- 
8erti. - ir 1586: 6e- 
8ertum.

5. Groß Tromp 25 14-/2 3 10-/2 Vgl. E.Z. XII, S. 659 
und XVII, S. 304 f?)

6. Grunenberg 
(Nach k 1533 
nur 4 Hufen 
wüst)

18 15 2 Vgl. E.Z. XIII, S. 387 
f. und XVII, S. 293 f. 
— k 1521: XVIII üuben 
I w^rtk. — k 1522: 
3 Bauern, 3 Erbe wüst. 
- k 1523: 2 Besitzers)

7. Klein Klenau 12 Vgl. E.Z. XII, S. 714. 
— k 1533: XII cen- 
8uale8, äe 8in§uli8 II 
mr.— k 1586: ^Zins- 
hufen zahlen je 4 mr.
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Ls
d.

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst

Nach 
k 1533 
wieder 

angesetzt

Nach 
k 1533

Ein
nahme- 
ausfall

Bemerkungen

8. Klein Maulen 6 Vgl. E. Z. XIII, S. 397 
ff. und XVII, S. 297. — 
K 1533: LIsM Alsulen 
III mr VII 8k äeäerunt. 
— K 1586: Klein ^lsu- 
len 6 mun8orum 6 mr 
4 §r 12 ?k§?)

9. Klopchen 8 Vgl. E. Z. XIII, S. 389 
und XVII, S. 294 f. — 
K 1522: 2 Bauern auf 
8 Hufen. - k 1533: 
III mr 4 8k üeäerunt; 
6e 6uodu8 msn8l8 in 
cnmpo LckilZenen V 
tert üeäerunt. — K 
1586: 2 curise; 6e ei8- 
clem 6 mr 2 §r 12 ?t§.

10. Knobloch 7V- K 1533: 6s VllVz mnn- 
8i8 et V iuAsribu8VIIi/2 
mr IIII 8c üeüsrunt. — 
Nach k 1586 werden 
15 mr 6 §r 12 ?tßf. 
gezahlt?)

11. Krebswalde 22 22 — — K 1533: 6rebi8xvsltk 
X mr l tert 6e8ertum?)

12. Lauenhof 7

ca.

— — — Nach der Handfeste von 
1323 hat es nur 6 Hu
fen 3 Morgen (vgl.E.Z.
XIII, S. 838)?)

13. Parlack 2OV2 WV2 101/4 

rd.

Vgl.E.Z.XIV, S.351f. 
— k 1533: ?er1awken: 
XXIIIM3N808 el XIII'/g 
innern Oeor8iu8
?ro^ke, sävocutu8 
eccle8ie Wurmien8i8, 
in teuäum p088iüet?)

14. Pettelkau 
(nur 131/2 Hu
fen wüst nach 
k 1533)

37V2 37V2 IOV4 Vgl. E. Z. XIII, S. 478. 
— k 1521: XXXVI 
huben IIII xv^rtk. — 
k 1522: 3 Bauern zin-
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Lf
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst

Nach 
k 1533 
wieder 

angesetzt

Nach 
k 1533
Ein

nahme
ausfall

Bemerkungen

15. Sadluken 27-2 27-
rd.
17-

sen 7 mr, 5 Erbe wüst. 
— k 1523: völlig 
wüst?«)
k 1533: I7s mr VII

16. Sankau 8

8b, äe8ertum. — D. i. 
der Zins für die 1340 
verliehenen 27- Über
maßhufen (vgl. E. Z. 
XIV, S. 344 ff); die 
gleiche Zahl nennt auch 
die Erneuerung der 
Handfeste von 1501.") 
Vgl. E. Z. XIII, S.

17. Schalmey 18

378 f. — Nach k 1533 
zahlen die 8 Hufen je 
1 mr, nach k 1586 je 
2 mr. — k? 1587: ps- 
1ribu8 äe8uitsrum re-
MI88S.

Vgl. E. Z. XVII, S.

18. Schillgehnen 40 40 7 357e

293. — Nach k 1533 
zahlen die 18 Hufen je 
1 mr, nach k. 1586 je 
2 mr.
Vgl. E. Z. XII, S. 704.

19.

(34 Hufen wüst 
nach k 1533)

Schreit 14 14 3 rd. !)

— ir 1521: XXXX 
huben II wirte — k 
1523: völlig wüst.") 
k 1523: völlig wüst. —

20. Schwillgarben 12 12 3

ir 1533: XIIII cen8u- 
sle8. V3lentinu8 et 
äoksnne8 äe ?reu- 
8ebe Irumppe äe III 
M3N8I8 III mr äeäe- 
runt. Oe religui8 XI 
M2N8I8 XXX MOälO8 
Svene 8MAllIl8 SNNI8 
penäunt?^)
k 1522: 6 Hufen gar

(6 Hufen wüst wüst. — I? 1523: völlig
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i) Als Quellen für den Einzelnachweis sind benutzt:

Ls
d Nr

.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zms- 
hufen

davon 
wüst

Nach 
k 1533 
Wieder 

angesetzt

Nach 
K 1533 
Ein

nahme
ausfall

Bemerkungen

(nach 8 1533) wüst. — 8 1533:8ck>vir- 
§au6en XII csn8usle8; 
Ore§or IVIon8ter- 
bsr§ 6e VI msn8l8 
III mr 6e6it. -8 1586: 
12 Hufen zahlen je 1 
mr.")

21. Sonnenberg 
(8 Hufen wüst 
nach 8 1533)

15 15 4 8 1521: XI kuden I 
xvyrtd. — 8 1523: 
völlig wüst. — 8 1533: 
XVIIcen8Usl68; ")8cu1- 
1etu8 6s e»86em III 
Vr mr 6e6it. — 8 1586 
und 1587: 6e 15 cen- 
8ualidu8 15 mr. — 8 
1588: ve XV cen8u- 
u1ibu8 ^ltdoken I msn- 
8U8 s6iu6ica1u8 S8t 
cupitulo et tsntum 1u1it 
5 mr, aller ru8ticu8 
8olvit 9 mr. - Ähn
lich in 8 1595—97.

22. Tiedmanns- 
dorf (28 Hufen 
wüst nach 8 
1533)

58 58 8 16V- 8 1521: XXXX kuden 
II nirtke. - 81522:3 
Bauern zinsen 6 mr, 
6Erbewüst.-81523: 
völlig wüst.")

zusammen 406 Vs 326 Vr 21 142-/4 d. i. über 80 Vo der 
Zinshufen waren wüst. 
Auf Grund der 8 1533 
ergeben sich 241 Vr oder 
rd. 59°/o wüste Zins
hufen.

R. 1533 — Ratio eeonoini des Jahres 1533 im Domarchiv Frbg. Schld. II, Nr. 54.
R. 1586 und 1590 — Ratio oeeonomi des Jahres 1586 bezw 1590 im St. A.

Kbg. Westpr. Foliant Nr. 1042.
R. 1587 — Ratio oeeouomi des Jahres 1587 ebenda Nr. 1041.
R. 1588 1588 ebenda Nr. 1043.
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R. 1595—1597 — Ratio ossonomi des Jahres 1595—1597 im Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant 0 Nr. 28.

0 Nr. 3 — Foliant 0 Nr. 3 des Bisch. Arch. Frbg.
Für das K. A. Brauusberg: R. 1521 — OB Arch. des St. A. Bbg. zum Datum: 

1521/22 — realster ^nn äas Nsls^a^sslis AsdMks 
item e^nn rs^iZtsr z^nn äem Lrunsderekseiien 6lsdMüs.

R. 1522 und 1523 — Herrn Peters von Dhona Rechnungen im Dohnaschen 
Familienarchiv (hier nach den Angaben von I. Kolberg in E. Z. 
XV und von V- Röhrich in E. Z. XIII usw.)

mr — Mark; Isrt — Vierdung (lat. ksrto); se — ssot; §r — Groschen; sli — 
Schilling; A. — Pfennig. — Die R. 1533 rechnet nach guter Münze: 1 gute 
Mark — 2 geringe Mark.

2) Das wäre nach dem gewöhnlichen Satz der Zins für 9 Hufen; vielleicht 
sollen es Uebermaßhufen sein, von denen wir sonst allerdings nirgends etwas hören.

b) R. 1533: XXV ssnsualss; äs X 1/2 losatis V mr I kort äsäsrnnt. 
Limon Llo§snäork aseeptavit III mausos ässsrtos, asespit in sudsiäinm 
IIII mr, III moäios avsns, III Iioräsi, III sili^inis: äatnrus primum esnsum 
anno 1537. Os dortig III mr VI 1/2 se tenstnr, ässertum. — R 1586.' 24^/2 
Zinshufen zahlen je 1 mr. Leultstus äs II mansis pro lidsrtats II mr. Ds 
dortig 4 mr. — Als Kardinal Hosius am 16. März 1557 dem Dorfe eine neue 
Verschreibung gab, wies er von den 25^ Dorfhusen dem Schulz Petrus 
Jaschke 1 Freihufe und 2 Gratialhufen (diese zu je 1 guten Mark) zu; die 22^ 
Bauernhufen sollten je ^2 gute Mark Zins zahlen und Scharwerk leisten (0 Nr. 3 
fol. 59).

4) In diesem Dorfe saßen also offenbar 6 Bauern, von denen jeder 3 Hufen 
hatte; wenn 1521 nur ein Wirt genannt ist, werden mindestens 15 Hufen wüst 
gewesen sein. — R 1533: XVIII esusualss, äuo lidsri; äs XIIII maugig VII 
mr äsäsrnnt; IIII ässsrti. — R 1586: 18 Zinshufen zahlen je 1 mr.

5) Zur Ergänzung von E. Z. XIII sei vermerkt: Am 22. Januar 1475 ver
lieh zu Braunsberg Hans Roder, Vogt zu Seeburg, auf bischöflichen Befehl 
dem Peter Marquartt den Hof zu Maulenhöfen „in äi^sn gieren vor§an- 
Asnsn kriegen vortsrdt nnä vor^vustst" mit 6 Hufen, der als ledig an den 
bischöflichen Tisch zurückgefallen war, gegen eine jährliche Abgabe von 3 guten 
Mark und 7 guten Schilling ab Martini 1477. Diese Verschreibung bestätigt 
Bischof Nikolaus Tüngen auf Bitten der Söhne Peters, Jakob und Lorenz, 
am 26. März 1482 zu Heilsberg. (0 Nr. 3 fol. 43 v. Nach der Größe und der 
Zinszahlung ist offenbar Klein Maulen gemeint.) Am 11. Januar 1584 erklärt 
Bischof Martin Kromer, daß Georg Lemke, der Besitzer von Maulenhöfen mit 
6 Hufen, nach alter Gewohnheit frei sei von Scharwerksdiensten gleich anderen 
kulmischen Freien; bestätigt durch Bischof Simon Rudnicki am 13. August 1605 zu 
Heilsberg für Georg Lemke von Maulenhöfen. (a. a. O- fol. 79 v.)

«) Vgl. E. Z. XI11, S. 398 ff. und XVII, S. 297 f. - Zur Ergänzung 
sei hier vermerkt: Am 25. März 1486 gibt Bischof Nikolaus zu Frauenburg dem 
Peter Reuße eine Verschreibung über die 7^/2 Hufen und 5 Morgen in Lnods- 
lonsk zu kulmischem Rechte; er hat je Hufe ^2 Mark und je Morgen 1 Schilling 
guter Münze als Zms und ebensoviel sür die ihm neu verliehene Scharwerks
freiheit (wegen der schlechten Wege), also zusammen 71/2 mr. 4 ssot jährlich zu 
Weihnachten zu entrichten (0 Nr. 3 fol. 44v).



Bon Hans (schmauch. 601

7) Vgl. E. Z. XIV, S. 346 ff. — Die Zinszahl der R 1533 würde einer 
Zahl von 20^2 Zinshusen entsprechen. Nach der Handfeste von 1314 sind es 
aber 22 Bauernhufen. — Am 14. April 1553 zu Heilsberg verkauft Bischof Hosius 
seinem Landvogt Georg von Proyken das Gut Krebiswalde mit 25 Hufen, 
das „von vielen Jharen und mehr den Menschen gedencken gantz und gar wüste 
gelegen", mit Zustimmung des Domkapitels für 400 geringe preußische Mark bar 
und verleiht es ihm als adlig-kulmisches Gut frei von jedem Dienst gegen die' 
übliche jährliche Rekognitionsabgabe. (Original auf Pergament mit den Siegeln 
des Bischofs und des Domkapitels im Domarchiv Frbg. Schld. L Nr. 6. Gleich
zeitige Abschrift in 0 Nr. 3 fol. 58).

») Nach R 1533 zahlt es 31/2 mr; nach R 1586 gibt der Hof in Lauenhöfen 
von 7 Zinshufen 7 mr.

2) Röhrichs Angabe, das Gut sei im großen Städtekrieg (1454—66) wüst 
geworden, stimmt mit der Verschreibung des Bischofs Mauritius Ferber an Georg 
Preuck von 1532 nicht überein; hier heißt es nämlich: das Dorf sei „sindt nechstem 
kriege (d. i. aber der Reiterkrieg) wüste gelegen, vorwachsen unnd unserm bischöf
lichen tische nicht mehe dan allein vom wustenn ein halb last Hafer zukomen". 
(Original auf Pergament mit 2 Siegeln im Domarchiv Frbg. Schld. I* Nr. 11; 
gleichzeitige Abschrift in 0 Nr. 3 fol. 54v).

io) R 1533: XI.I 66nsual6s (diese Zahl stimmt nicht; die 1495 für den 
Schulzen Andreas Burchard erneuerte Handfeste nennt nur 371/2 Zinshufen); 
äs XXIIII man3i8 XII mr, tadsrna II mr äsäsrunt. I)s pa3oui8 V ksrt, äs 
a§ro molsnäioi Hi/2 mr, äs silva I mr: äs bis omnidu8 iuxta losatorum man- 
8orum Ili/g mr V 86 äsäsrnnt. Os msäio man30 Olotta^v 1/2 mr tsnstur, 
äs3srtum. vs borti8 III mr 111 86 XV H. tsnstur, 11/2 mr XIIli/2 8Ü III H 
äsäsrunt. — Nach R 1586 zahlen alle 371/2 Zinshufen je 1 mr, für den Mühl- 
acker 5 mr, für die Weiden 21/2 mr, für den Wald und den Krug je 2 mr, für 
die Gärten 6 mr 5 §r 15 H.

11) R 1586: 8aäluksn 101/2 66N8uaIs8 Oro8rautsnd6rß: 6 mr. — R 1587: 
vs 8aälulcsn ooloni in Oro8 Rautsndsr^ sx sonäuotions äsäsrunt 9 mr. — 
Ebenso R 1590. — Nach R 1595—97 beträgt die Pacht jährlich 12 mr. — Die 
Pachtung des im Reiterkrieg wieder wüst gewordenen Gutes durch die Bauern 
in Groß Rautenberg begann also, wie R 1586 zeigt, spätestens in diesem Jahre; 
der Pachtpreis erhöhte sich allmählich.

12) R 1533: XI^ 66N3uaIs8; äs 8in§uli8 I mr 1 30. Ivools vills Lsmsn- 
bousn äs VI MLN8I8 VI mr äsäsrunt; pro kluslcorn viäsliost VI 86 boo anno 
äimmi, äaturi anno katuro (auch diese 6 Hufen waren offenbar wüst gewesen, 
dann an die Einwohner von Böhmenhöfen verpachtet worden, denen man indessen 
das Pflugkorn zunächst erlassen hatte. 2 andere Hufen war nach R 1533 an 
Klopchen verpachtet — siehe oben), vs X mausm loeatis X mr äsäsrunt; äs 
VI pro kluckorn I ksrt äsäsrunt; 8imon I^itta^v äs IIII man8i8, guo8 nupsr 
asssptavit, pro kluolrorn nibil. Hau 3 Voi§t äs II man8i8 äadir primum ssn- 
3um anno 1541, 8tsn2sl I'olsn äs I man80 1537. ^.närs8 I'riärisb äs 
dorto I ksrt äsäit. 8ouHetu3 äs borti8 X V 36 äsäit. 8tsn2sII'ol6 äs bortis 
III ksrt, äabit primum 66N8um anno 1534. 8ilva IIII mr tsnstur. — R 1586: 
36 Zinshufen zahlen je 2 mr, der Krug 4, die Gärten 3^, der Wald 12 mr. — 
Zur Ergänzung von E. Z. Xll, S. 704 sei hier vermerkt: Am 25. Juli 1531 zu

40
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Heilsberg gibt Bischof Mauritius Ferber dem Hans Kreydelwitz zum Lohn für 
seine treuen Dienste gegenüber dem Domkapitel die 4 Zinshufen, die früher 
Simon Bauch besessen hat, „im jüngsten kriege gantz verwüstet", zu kulmischem 
Recht; 2 Husen sollen frei sein gleich den Schulzenhufen, die anderen beiden haben 
nach 10 Freijahren die gleichen Lasten wie andere Bauernhufen (0 Nr. 3 fol. 54). 
Am 19. Juli 1554 zu Heilsberg beurkundet Bischof Hosius, daß der Braunsberger 
Bürger Gregor Dackaw es übernommen habe, 12 Hufen im Dorfe Schillgehnen 
mit seinem Gelde und auf eigene Unkosten mit tüchtigen Leuten zu besetzen und 
dem Bischof zinsbar zu machen, „wie den solchs algereit vonn ihm zcum teil 
geschehen". Hosius verschreibt ihm nun „zcu dieses seines unkostens ergetzung" 
den Krug daselbst; sobald die 12 Hufen vollkommen bebaut, besetzt und zinsbar 
gemacht sind, soll er ihn zu seinen und seines Eheweibes Margarete Lebzeiten 
ganz frei besitzen; seine Erben aber zahlen jährlich 4 Mark Zins. Auf den Hufen 
und Äckern, die zum Kruge genutzt werden, ruhen die üblichen Lasten an Zins und 
Scharwerk. (a. a. O. fol. 58v.) — 1565. September 4. Heilsberg gibt Kardinal 
Hosius dem Paul Birkmann, der bisher ohne Handseste 2 freie Schulzenhufen 
genutzt hat, gegen Zahlung von 100 Mark ein Privileg über diesen Besitz und 
verleiht ihm für die 2 Bauernhufen, die er außerdem besitzt, Scharwerksfreiheit 
(a. a. O. fol. 60v).

* b) Vgl. dazu in E. Z XII, S. 655 die Verschreibung von 1527, deren 
Original sich im St. A. Kbg. Schld. XXV, Nr. 90 befindet. — R. 1586: Sebrolls 
14 esusualium, äs ea kreusobsn krampen äs 5 runeatis per 2 mr — 10 mr. 
Ebenso in R 1587, 1588, 1590, 1595-97.

" ) Vgl. E. Z. XII, S. 390 f. und XVII, S- 295. — Am 28. Juni 1527 
zu Braunsberg verschreibt Bischof Mauritius Ferber das Gut Schwirgauden im 
Kammeramt Braunsberg mit 12 Zinshufen „vom nechstem kriege wusle gelegen" 
an Peter Eichholcz zu kulmischem Recht; nach 3 Freijahren hat er je Hufe 
1 geringe Mark jährlich zu Weihnachten als Zins zu zahlen, aber nur von vier 
Hufen zu scharwerken „mit gewonlicher Habers- und hunerpflicht"; von den anderen 
8 Hufen, „dieweil sie verwachsen", soll er 10 Jahre frei sein von der Pflicht, 
Hafer und Hühner zu liefern; diese Lieferung beginnt erst ab 1539. (0 Nr. 3 
fol. 50 v und 53). Trotzdem wird schon 1533 von 6 Husen Zins gezahlt.

* 5) Die Handfeste von 1304 nennt 2 Schulzenhufen, gibt aber die Zahl der 
Zinshufen nicht an; Röhrich in E. Z. XIII, S. 443 Anm. 2 schätzt nach der 
Zahl der Schulzenhufen die ganze Feldmark auf 20 Hufen. Mit Rücksicht auf 
L 1586 scheint mir die Größe von 17 Hufen richtiger zu sein. R. 1583 hätte 
dann wieder einmal fälschlich die Gesamtzahl als Zahl der Zinshufen angegeben.

* 6) R 1533: I^VIII sensualSZ, äno Ilbsri. Ds XXX loeatis XV mr 
äsäsruut. ^aeod Hildens äs II I, ^uärss Dusten äs IIII mansls 1534. 
vs äuobus mausis per villam älvlsls I mr tsvstur, ässsrtum. Os exerssoentia 
11/2 mr tsustur, ässsrtum. — R 1586: vs 50 esnsualibus 50 mr. Lsultvtus äs 
proviuauäa ssrsvisia 2 mr. — Vgl. E. Z. XIII, S. 472 ff. — Am 24. Sep
tember 1527 zu Heilsberg errichtet Bischof Mauritius Ferber in diesem Dorfe, 
das bisher keinen Erbschulzen gehabt hat, ein Schulzenamt zu kulmischem Recht 
mit 2 Freihufen und 2 scharwerksfreien Zinshufen und verleiht es einem 
Antonius, der schon vorher diese 4 Hufen besessen hatte. (0 Nr. 3 fol. 52 v). 
Die Zahl der Zinshufen ist nicht angegeben nnd scheint sich im Laufe der Zeit 
geändert zu hgben.
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
husen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an- 

geietzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1. Althof 
(1533 nichts 
wüst)

28'/- 2 2 k. 1521—1524: von 26 
Hufen gehören 2V-dem 
Schulzen; II kuben 
Oreger^ngslbergk 
gant? vvue8tV) —
1533: XXVIIIVr cen- 
8U3le8.^bantiquoXIV- 
mr I ksrt cleüsrunt. Oe 
8ilva et agro molen- 
äini IIV- mr. Oe liber- 
tsts XXVI msn8orum 
(cls 8mgull8 V- mr, ter- 
minu8 ?urikic3eionl8)
X'/z mr äeäerunt. Item 
IIV2 msn8i non pen- 
üunt libertatem iüeo,
quoä ru8ticslia 8srvi- 
cin üe ei8(Iem nunqusm 
kecerunt. — k. 1586:
de 28 V- cen8uslidu8 
28 mr 10 gr, likertatw 
pecuniam 21 mr?)

2. Altkirch 63 28 7 27 Nach ir. 1521 zahlen
(1533:25 wüst) 35 V- Hufen und die 

Kußfeldhufen Zins; III
kubenl.orickek?aüe, 
i8t>vue8t; außerdem XX 
kuben ^vue8tti. — U.
1524 hat bei weiteren
4 Hufen den Vorsatz:
i8t entlokten?) — k. 
1533: O IX een8usle8. 
veXXXIIIIm2N8i8XVII 
mr dederunt. ve IIII 
M3N8I8 6u8velt IU/- mr 
tenetur; de ei8dem II 
mr üeüerunt; 6 reger 
Orim 6e uno msn80 
<2u8velt üabit cen8um 
primum 1534. l.ucu8

M*
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
INI.

Bemerkungen

OIe8kut 6e IIII msn- 
8is 6abit cen8um pri- 
mum 1536. laberna l 
mr 6e6it. Lilva III'/r 
mr tenetur, 6s excre- 
8cenciu V'/z mr tene- 
tur, (von beiden:) III 
mr I Isrt 6e6erunt. Oe 
libsrtats prs6ietorum 
msn8vrum (6e 8M8UÜ8 
per '/z mr, terminu8 
?urikic2cic>ni8) XVII 
mr, 6s II MSN8I8 Lu8- 
velt I mr 6e6erunt?) 
— k. 1586: 59 Zins
hufen und 4 Hufen 
Kusfeld zahlen je 1mr 
Zins und je 1 mr Frei- 
geld, der Krug 2 mr, 
Wald und Übermaß zu
sammen 19 mr.

3. Battatron 
(1533 nichts 
wüst)

40 15 15 k. 1521: 32 Hufen zah
len, 8 wüst. — k. 1523: 
9^2 Hufen wüst. — k. 
1524: 15 Hufen wüst?) 
— k. 1533: Xl. cen- 
8usle8. Oe el86em XX 
mr6e6erunt.- K.1586: 
40Zinshufen zahlen je 
1 mr?)

4. Blankenberg 
(1533: 39 H. 
wüst)

53 46 12 18V- k. 1521: besetzt sind 8 
Hufen, zahlen aber kei
nen Zins; das Dorf 
„i8t ka88t xaer wue8t 
un6 daken kamen rin8 
§eben, 6er kru§er i8t 
vvue8l. - k. 1524: zahlt 
nur 4 mr. Zins. — k. 
1525: zahlt nur 2 mr 
Zins. XrVI Küken 
>vue8t?) — k. 1533:
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1411 c6N8UslL8 OeXIIII 
M3N8I8 VI! mr 6eäs- 
runt. 1.uca8 Lckoltr 
äe II, Ievvi8 äe II, 
Drban äs I msn80 
1535. — 1586: 53
Zinshufen zahlen je 1 
mr (aber ?bilip 8am 
exu8tu8 cie 4 msn8l8 
snno 85 zahlt nichts.?)

5. Glottau 
(1533: 7 H. 
wüst)

73 14 10 k. 1521: 60 Hufen zah
len Zins, 12 sind wüst. 
- K. 1523: 58 Hufen 
sind besetzt, zahlen aber 
nur 55 mr, 14 wüst. 
— k 1524: drei Hu
fen verbrannt, zahlen 
nur 52 mr?) —K.1533: 
1.XXIII cen8uule8, XI 
liberi. Oe I^XVI mun- 
8i8 XXXIII mr äeäe- 
runt. Lilvu IIII mr 1e- 
netur, Ill'/z mr äeäit. 
ve u§ro molenciinl 
VIII 8c, äs kumulito 
Vr mr, cls8erts. Oe 
libertute preclictorum 
msn8orum (äs 8in§u- 
Il8 msn8l8 per Vs mr, 
terminu8 ?urik1cucioni8 
IVlarie) XXXII V-mräe- 
äerunt, unus man8U8 
§rLclu1i8 non penclit 
UbertstemZ") - K 1586: 
73 Zinshufen zahlen 
je 1 mr Zins und je 
1 mr Freigeld (außer 
1 Gratialhufe), der 
Krug 4 mr, der Wald 
7 mr 12 §r 12 ?k§., 
der Mühlacker 13 §r 6
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 Nr
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!__

__
__

__
__

__

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
husen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an- 

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

?k§., der Hopfengarten
1 mr.")

6. Gronau 45 34V- 28V- rd. k. 1521: Von 45 Zins
(1533: 10 H. 
wüst)

11 hufen zahlen 14 V2 Zins, 
item äitr üorlk i8t ouck 
käst wue8t. — k. 1524 
unü 1525: 10'/z Hufen 
zahlen Zins?'") k. 
1533: XI. V cen8usle8. 
Oe XXXV msn8i8 
XVII'/r mr üeüerunt. 
Inerten Lckroter 6e 
I msn80 1534. Vulen- 
tinu8 cie III msn8l8 
1536. Oe Luäeluken 
VII ksrt tenetur, I mr 
üeäerunt. 8ilvu II mr 
tenetur, I'/- mr IIII 8c 
Zeäerunt. Oe likertste 
prsüictorum msn8v- 
rum (6e 8in§ull8 V- mr, 
1ermmu8 ?urikicacio- 
ni8) XVII Vz mr. — k. 
1586: 45 Zinshufen 
zahlen je 1 mr Zins 
und except>8 2 mun- 
8l8 8terilibu8 je 1 mr 
Freigeld, der Wald 4 
mr 3 §r 6 ?!§., von 
Sadluken 7 mr.")

7. Heiligental 45V- '7V- 2V- rd. k. 1521—25: hat 46
(1533: 16^2 15 Hufen"),davon gehören
H. wüst) 6 dem Pfarrer und 6 

dem Schulzen; 28 Hu
fen besetzt, „6er kru§k 
l8t WU68t". — k. 1523
nennt noch: XIV2 freie 
Hufen, V'/r wüst.") —
k. 1533: XI.V'/r cen- 
8usle8. OeXXIXmsn-
8i8 XHII'/r mr 6e6e-
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

8. Klingerswalde 51 5t 25V-

runt. 3ocod 8wen- 
§e8kevver^) 6e I'/- 
man8i8 1535. Silva II 
mrtenetur, V kert. II 8li 
äeüerunt. Oelibsrtate 
preüictorum man80- 
rum per IX 8c (termi- 
nu8: ?rium ke§um) 
XV- mr. äeüerunt. — 
k. 1587: 45V- Zins
hufen zahlen je 1 mr 
Zins, der Wald 4 mr, 
der Schulz für 2 Hufen 
2 mr Freigeld, 39V- 
Hufen zahlen je 15 §r 
Freigeld?«)

k?. 1521: Item üitr clorkk

9.

(1533: 51 H. 
wüst)

Knopen 25'/- 6 6

l8t §3Ntr VVU68t unü i8t 
nimsnt8 rls8rslb8t>von- 
kskkti§k llsnns eine 
vvitvve. —l?. 1533: fehlt 
ganz. — k. 1587: 51 
Zinshufen zahlen je 
1 mr, der Schulz an 
Freigeld für 4 Hufen 
4 mr.")
k. 1521- 24: 25 be

(1533 nichts 
wüst)

setzte Hufen zahlen. —
1525: 6 Hufen wüst 

genannt?«) — k. 1533: 
XXVV- een8usle8. ve 
eiarism XIIV- mr I 
kert äsäerunt. Oe li- 
bertate XXIIIIV- man- 
8orum (cle 8in§uli8 V- 
mr, terminu8: ?uri- 
ficationi8 l^srie) XII 
mr I kert üeüerunt; 
unu8 man8U8 §rsci- 
sll8 Iibertatl8pecunism 
non penüit. - k. 1586:
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 N

r. Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
husen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

25^2 Ztnshufen zahlen
je 1 mr Zins und mit 
Ausnahme der Grati-
alhufe je 1 mr Frei- 
geld»)

10. Mawern 25 20 20 rd. k.1521:Von 25 Hufen
(1533: 10 H. 
wüst)

5^ geben 5 Zins, bei 6V2 
Hufen steht „vorbrant".
- k. 1533: XXV cen- 
8us1e8. Os eifern VII 
'/z mr üeüerunt. l)e- 
cem msn8i üsdunt 
cen8um primum anno 
1534. 8ilvs II mr IIII 
8c tenetur; V kert III
1/2 8k III üeäerunt. 
— k. 1586: 25 Zins
hufen zahlen je 1 mr, 
der Wald 4 mr 6 gr
12 §?°)

11. Neuendorf 29 29 26 5'/- k. 1521: vitr üorkk i8t
(1533: 11 H. gsntr vorbrsnüt in
wüst) grünt unclt i8t wue8t 

rur 2eit. — 1^. 1525:
kat 6itr jser rum 
eilten g62lN8t, VI mr 
entplangen; tenetur VI 
mr 6^ rvvene kruüere 
blickell unä Ihlickell.
- k. 1533: XXIX cen- 
8usle8. Oe XVIII man- 
818 IX mr äeüerunt?i) 
— k. !586: 29 Zins
hufen zahlen je 1 mr??)

12. Noßberg 73 57 4 53 k. 1521: Von 70 Hu
(1533: 53 H. 
wüst)

fen gehören 7 dem
Schulzen, 20 Hufen
zahlen Zins; item<Ü82S
KllbAI 8remt ÜS8 MM8tv
taill xvue8t. — k. 1524: 
nur 16 Hufen zinsen
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 Nr
.

Name
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

13. Peterswalde 52 28 8 29-/4

da einer von 4 Hufen 
entlaufen ist?-) — k. 
1533: XL cen8usle8.^) 
Oe XX msn8l8 X mr 6s- 
6erunt. Oe libertste II 
man8orum V tert. Oe 
libertste pre6ictorum 
XX msn8orum (6e 
8lN8uIl8 V2 mr, termi- 
nu8: ?uriklcscioni8) X 
mr 6e6erunt. — k. 
1586: 73 Zinshufen 
zahlen je 1 mr Zins 
und ije 1 mr Frei- 
geld.

k. 1521: 32 Hufen
(1533: 28 H. 
wüst)

sind besetzt, aber bei 8 
Hufen ist der Zins er
lassen; „638 mm8te tail 
§3Nt2 VVUS8t". — k. 
1523: 28 Hufen sind 
besetzt, 24 wüst. — k. 
1525: 24 Hufen zahlen 
Zins?°) — k. 1533: 
1. II cen8uals8 inclu8l8 
6llObU8 MSN8i8 8Slll- 
teti. Oe XXIIIIMLN8O8 
XII mr 6s6erunt. l.o- 
rentr äs IIII man8l8 
1534. 1^n6re8 Lrt- 
mun 6s 4 man8i81535. 
Liivs IIlVs mr (tene- 
tur), VII kert 6e6erunt. 
Oe libertste pre6isto- 
rum msn8orum per Vz 
mr (tsrminu8: ?uri- 
kicscionl8) XII mr 6e- 
6erunt. — k. 1586: 
52 Zinshufen zahlen 
je 1 mr Zins und je 
1 mr Freigeld, der
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 Nr
.

Name
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

14. Queetz 77 26 14 18

Wald 6Vü mr, 6e
Campten Zi/z mr.^)

1521: Von 73 ur

15.

(1533: 17 H. 
wüst)

Rosengart^") 68 68 34

sprünglich besetzten Hu
fen sind 14 als wüst, 
7 als verbrannt be
zeichnet; bei 18 Hufen 
ist der halbe Zins er
lassen. — k. 1525: 
nur 51 Hufen zahlen 
Zins.^) — k. 1533: 
t-XXVII cen8ULle8. 
8cultetu8 6e l^X msn- 
8i8 XXX mr, tsberns 
st/r mr 6e6it. Oe IX 
M3N8I8 8ÜV6 IIIIVs mr 
tenetur, Ill^/z mr äe- 
clerunt. Oe libertste 
preüictorum msn80- 
rum (üs 8inxuIi8'/2 mr, 
terminu8: ?uriticscio- 
ni8) XXX mr 6e6s- 
runt?«) — k. 1587: 
77 Zinshufen zahlen 
je 1 mr Zins und je 
1 mr Freigeld, der 
Wald 9 mr, der Krug 
3 mr.^)
k. 1521: i8t xsntr unü

16.

(1333: 68 H.
wüst)

Schlitt 59 11 10 rd.
1/

§aer wue8t, nimsnü8 
3s8relb8t wonkskkti§k. 
- In k. 1533 fehlt es 
ganz. k. 1586:68 Zins
hufen zahlen je 1 mr. 
k. 1521: Von 54 ur

(1533: 5 Hu
fen wüst)

4 /2 sprünglich besetzten Hu
fen (5 sind von vorn
herein als wüst bezeich
net) werden weitere 5 
als wüst und 2 als 
verbrannt genannt. —
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zms- 
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

k. 1523: 11 Hufen 
wüst genannt. — k. 
1524: 48 Hufen zahlen 
Zins, auch die 2 ver
brannten; dazu 5 Hu
fen neu angesetzt-^) 
k. 1533: 8ckoliten 1.IX 
censuales. 8cu1tetu8äe 
1.1111 MSN8I8 XXVII 
mr 6e6it. Nun 8 
? a m cle II m»N8l81535, 
NLN8 Keuckel 6e 11 
msn8l8 1535. laberns 
II mr, molsnülnum N/s 
mr üeäit. Oe libertate 
preäictorum mun80- 
rum (6e 8m§uli8 IX 8c, 
terminu8: ?rium ke- 
§um) XX mr I tert 
äsäsrunt. — 1586:
59 Zinshufen zahlen je 
1 mr Zins und je 15 
gr Freigeld, die Mühle 
3 mr, der Krug 4 mr??)

17. Schönwiese 
1533: 14 Hu
fen wüst)

44 16 2 rd. 
14V«

k. 1521 gibt dem 
Dorfe 32 Hufen, wo
von 4 dem Schulzen 
gehören; 6 wüste Hu
fen genannt. — k. 
1522-25 führen 24 be
setzte Hufen auf."?) 1?. 
1533: Xl.IIII cen8us1e8, 
VI libsri.^) De XXVI 
man8i8 XIII mr 6e6e- 
runt. 8cultetu8 6e 11- 
bertats II msn8orum 
I mr üeclit Oe III1 
M2N8I8 per vMsm üi- 
vi8l8 V kert IIII 8c 
tenentur, V kert III 8ti 
äeäerunt. Oelibertste



612 Die Wiederbcsiedlung des Ermlaudes im 16. Jahrhundert.
Ls
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 Nr

.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

18. Waltersmühl 54 9 9 4V-

preüietorum msn80- 
rum per Vs mr (ter- 
minu8: ?untic3cioni8) 
cle XXII M3N8I8 VIIII 
Vr mr I kert üeclerunt; 
l.orentr dlewbs^ver 
I kert tenetur, ob psu- 
pertstem 6imi8i, bene 
laborat. Duo spisrii^) 
6e IIII msn8l8 non 
penüunt libertstem, 8eü 
äumtsxst cen8um. — 
k. 1586: Oe 44 cen- 
8ULlidu8 32 mr; cle 4 
man8i8 per villsm 6i- 
v>8l8 2 mr 16 xr 12 
?kA.; 6e 32 een8usli- 
bu8 pro libertste 28 
mr, spisriu8 68t über 
a 8olutions IIIiu8?b)

k. 1521: Von den 60
(1533: 5 H. 
wüst)

Hufen gehören dem 
Schulzen 6 Hufen. Jede 
(andere) Hufe zahlt 1 
(geringe) Mark Zins 
und 3 (geringe) Vier
dung Freigeld, 2 Hüh
ner und 1 Scheffel 
Hafer. 45 Hufen sind 
besetzt, 5 wüste Hufen. 
— k. 1523:IX kuben 
wue8t.^) — k. 1533: 
I.III cen8usle8 Oe 
XI. VIII M3N8l8 XXIIII 
mr 6eüerunt?b) Oe 
molenüino II mr üeM. 
Oe 8ilvs l i/z mr tene- 
tur, V^2 kert üeäerunt. 
Oe libertste preüicto- 
rum XI. VIII msn8orum 
per IX 8c (terminu8:
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 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

?rium ke^um) XVIII 
mr äeäerunt. Os loco 
tadernc III 8c üeüe- 
runt. — k. 1586: 53 
Zinshufen zahlen je 
1 mr Zins und je 15 
§r Freigeld, die Mühle 
4 mr, der Wald 3 mr, 
äe loco tabernse 
5 sr?»)

19. Ankendorf 27 27 — — liegt im Gebiet des 
K. A. Guttstadt, gehört 
aber dem Domkapitel")

20. Alt Garschen 36 36 — desgl.")
zusammen 968V- 541 176 2741/2 d. i. fast 560/g der Zins

hufen sind wüst; auf 
der Grundlage der k. 
1533 waren es 359^2 
Hufen, mit Einschluß 
der domkapitulären 
Dörfer Ankendorf und 
Alt-Garschen 422 V- 
Hufen oder über 43^ 
°/v, wovon 62^2 Hufen 
im Jahre 1533 neu 
angesetzt waren.

Vorbemerkung: Als Quelle-kommt autzer den beim K. A. Braunsberg 
genannten Stücken noch hinzu: L 1521—1525 - Einnahmen und Ausgaben des 
Amts Guttstadt-Ordenssoliant 166« des St. A. Kbg.

r) Nach R 1521 haben 3 Hufen Melchior, Lorenz Knorr, Lukas und 
Michel Bahenerr; 2 Hufen Hans Knorr, Hans Kauer, Didemann und 
Barthschau.

-) Vgl E. Z. XXII, S. 7 ff. - Am 8. Februar 1528 verlieh Bischof 
Mauritius Ferber dem Dorfe Scharwerkssreiheit, wofür je Hufe 1 geringe Mark 
Mark jährlich zu zahlen war (0 Nr. 3 fol. 313).

2) Danach sind also 27 Zinshufen wüst, dazu kommt die 1 Kußfeldshufe, 
die R 1533 nennt, also zusammen 28 wüste Hufen. R 1521 nennt folgende Fa
miliennamen: Thomas Rade, Peter Alßhut, George Poell, Mathis Grym, 
Schimmelpfennigk, Hans Silberpach und Urban Lincke.
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4) Vgl. E. Z. XXII, S. 77 ff. — Die 4 Hufen Kußfeld gehören offenbar 
von vornherein zur Feldmark, da nur dann zusammen mit den 59 Zinshufen der 
R 1533 die Zahl von 63 Hufen herauskommt; Röhrich a. a. O- S- 82 irrt also, 
wenn er die Feldmark um die eine 1514 genannte Kußfeldhufe vergrößert. — 
Das Krugprivileg vom 26. Dezember 1527 (nicht 1528, wie Röhrich hat) bestätigt 
dem Krüger Jakob Lilgental ausdrücklich das Recht, selbst Bier zu brauen und 
zu verkaufen, wie er dies Recht seit mehr als 40 Jahren nach dem Zeugnis der 
ältesten Bewohner von Altkirch und der Guttstädter Bürgermeister Thomas 
Ungermann und Kosmas Psaffe tatsächlich ausgeübt hat. Der Burggraf 
Kaspar Munkenbeck in Schmolainen hatte den Krüger nämlich am Brauen 
gehindert auf Grund einer Bestimmung des ermländischen Landtages von 1526, 
wonach nur diejenigen Krugwirte dies Braurecht ausüben dürfen, die über eine 
Meile von der nächsten ermländischen Stadt wohnen oder dies Recht ausdrücklich 
in ihrem Privileg enthalten haben. Die Erneuerung des Krugprivilegs von 1606 
erfolgt auf Bitten der Witwe Anna des verstorbenen Krugwirtes Erasmus 
Mag; sie besitzt 1) auf Grund der eben genannten Handfeste von 1527 die Brau
gerechtigkeit. 2) den Krug selbst mit 2 freien Schulzenhufen, für die der Krüger 
immer gemeinsam mit dem Schulzen den Kriegsdienst geleistet und jedes 4. Jahr 
das Schulzenamt ausgeübt hat, auf Grund eines Kaufkontraktes vom 12. Januar 
1575, der im Hause des jetzigen Schulzen Lukas Stephan geschlossen wurde, und 
nachdem ihr Mann Erasmus das Grundstück von seinem Vater Simon Mag 
gekauft hat, 3) die eine Hufe Kußfeld, die 1514 an Schnikopf zu kulmischem Rechte 
vergeben wurde gegen je 1 Mark Zins und Freigeld, 4) eine Zinshufe, die sie 
über Menschen Gedenken ohne besondere Verschreibung besitzt; diese Hufe 
ist vom Scharwerksdienst nach einer Erklärung des Bischofs Petrus Tilicki befreit 
gegen Zahlung von 1 polnischen Floren <zu 30 Groschen gerechnet). Bischof 
Rudnicki verschreibt der Witwe Anna dies ganze Grundstück zu kulmischem Recht; 
sie zahlt vom Kruge wie von alters her 4 Mark, und zwar 2 Mark dem Bischof, 
1 polnischen Floren dem anderen Schulzen, während 10 Groschen ihr selbst zu
stehen; dazu hat sie die Lasten gleich anderen Krugwirten zu übernehmen. Von 
der Kußfeldhufe zahlt sie 2 Mark, von der anderen Zinshufe 6 Mark wegen der 
Scharwerksfreiheit; von beiden Zinshufen außerdem die Hühner und den Hafer, 
wie es bei anderen Zinshufen üblich ist. (0 Nr. 3 fol. 312 und 341v).

s) R 1521—24 nennen folgende Familiennamen: Lukas Wagener, Peter 
Lebegern (1524 wüst), Lorenz Lebegern (1521 wüst), Hans Michel, Paul 
Drauschkaw, Klein Michel, Jakob Geringehand und Gregor Aßmann.

6) Vgl. E. Z. XXII, S. 4 ff. - R 1533 vereinnahmt von Battatron 40 
Scheffel Pflughafer.

?) R 1521 nennt mehrere Namen: Lorentz Wormditther (ist wüst), 
Hans Schuttes und Jakob Schuttes (ist entlaufen, wüst).

s) Vgl. E. Z. XIX, S. 303 ff. - Am 13. September 1527 zu Heilsberg 
verschreibt Bischof Mauritius Ferber dem Paul Bischof, Müller zu Walters- 
mühl, zwei wüste Schulzenhusen in Blankenberg; er muß außerdem 3 wüste Zins
hufen annehmen und von 1529 ab dafür Zins zahlen. Am 24. Dezember 1587 
vergibt Bischof Kromer zu Heilsberg die area tadernas Post Lonnvum msmoriam 
vaena äesertaque an den edlen Samson Pfaff von Schottein; nach 2 Freijahren, 
während welcher Zeit er den Krug wieder aufbauen soll, zahlt er jährlich 2 Mark 
Zins. Am 15. November 1617 zu Heilsberg gibt Bischof Simon Rudnicki 4
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Uebermaßhufen, die kürzlich in Blankenberg gefunden worden sind, dem edlen 
JohannesGssiorowski, Burggrafen von Heilsberg, zu kulmischem Recht zu dauern
dem freiem Besitz, wofür er keinerlei Lasten, sondern nur die übliche Rekognitions- 
gebühr von 1 Pfund Wachs und 6 kulmischen Pfennigen zu zahlen hat. (0 Nr. 
3 fol. 311, 392 und 359).

9) R 1521 nennt folgende Familiennamen: Nickel Wagener, Baltasar 
Element, Michel Hof (ist entlaufen, wüst), Peter Benicke (ist tot, wüst), 
Rautenberg, Nickel Nitzschmann, Georg Thilmann, Augsten Wedig, 
Coßmann Nitzschmann, Simon Gresenbergk (1524: ist verbrannt), Bar- 
telmes Wagener, Thomas Gruneberg, Hans Lincke, Hans Gödicke 
(wüst), Hans Hofmann (wüst), Nickel Greifs, Michel Same, Brosie 
Kuntzel, Nickel Grunicke (auch: Gruneiche) und Hans Herschbergk.

io) Ueber die Wiederbesiedlung berichtet R 1533: ^uärsas äs SpiFslbsrx 
aeesptavit III mansos, in 8nbsiäium sorunäsm psrssptnrus 68t s. Ors^orio 
Ilsnilcsn sutors pro 8ua libsrasions, aä gusm manbi spsetant, V mr, IIII 
moäio3 sili^inis, IIII üoräsi, IIII avsus; äatnrn3 primuin esn8um anno 1536.

n) Vgl. E. Z. XIV, S. 319 ff. — Am 8. Februar 1528 erhielten die 
die Zinshufen Scharwerksfreiheit zu je 1/2 Mark Freigeld. Am 18. Juni 1597 
zu Heilsberg nimmt Kardinal Bathory dem Andres Steffen, Schulzen zu 
Glottau, eine Hufe ab, die er außer seinen Frei- und Gnadenhufen an sich ge
bracht hat, ohne davon dem bischöflichen Tisch die schuldige Pflicht geleistet zu 
haben, und verschreibt sie gegen eine gewisse Geldsumme an Peter Nitzschmann, 
den Krüger von Glottau, als Freihufe zu kulmischem Recht; er zahlt dafür jährlich 
2 Mark Zins und außerdem für die Scharwerksfreiheit noch 1 Mark. Diese 
Hufe liegt zum Teil im Felde nach Guttstadt zu zwischen den Hufen des Schulzen 
und Bartel Kenzels, zum Teil im Felde nach Queetz zu zwischen den Hufen 
des Schulzen und Tews Gollichs auf dem sogenannten Hofacker. (0 Nr. 3 fol. 
313 und 336 v).

na) R. 1521 nennt folgende Familiennamen: Andreas Dameraw, 
Peter Thatter, Hans Kretzschmaer (wüstj, Hans Faell, Nickel Klefeld 
(wüst), Paul Lobicke 1524: ist tot), Jakob Hoffmann (wüst) und Mattis 
Hoffmann (1525: hat nichts).

i^) Ueber das Gründungsprivileg, seine Erneuerung und spätere Ber- 
schreibungen vgl. Ooä. äip1. ^Varm. II, Nr. 375 und Anm.; III, Nr. 262; Röhrich, 
Geschichte S. 156 f. Ueber Sadlucken vgl. E. Z. XIV, S 329 f.

ib) Die Hufenzahl stimmt nicht als Gesamtzahl, sondern ist die Zahl der 
Zinshufen; vgl. E. Z- XVIII, S. 281 f. R. 1521 fügt hinzu: dies Dorf gibt 
Freigeld (je 3 geringe Vierdung).

") R. 1521 nennt folgende Familiennamen: Jakob Schwingsfeuer, 
Werten Neugepauer, Merten Wayner, Thewes Wayner, Endres 
Schuttes und Thomas Krüger.

15) Er hat nach R. 1521 bereits 3 Hufen in Besitz.
ib) Zur Ergänzung von Röhrichs Kolonisationsgeschichte a. a. O. S. 285 

sei vermerkt: Am 24. März 1557 gibt Bischof Hosius zu Heilsberg dem Schulzen 
Martin Wagner, der außer 2^ Schulzenhufen noch 2 scharwerkspflichtige 
Zinshusen besitzt, für diese Zinshufen Scharwerksfreiheit gegen jährlich je 1 geringe 
Mark. Am 6. Mai 1586 verschreibt Bstchof Kromer zu Heilsberg an David 
Weigner die arsa tübsroas ad immemoradili tsmpors v»sua st ävserta 
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mit der Braugerechtigkeit für einen jährlichen Zins von 3 Mark; innerhalb eines 
Jahres soll er den Krug wieder aufbauen. Bischof Simon Rudnicki erweitert 
(ohne Datum, cr. 1615—17) dies Privileg dem Guttstädter Bürger David Wagner 
dahin, daß er das Bier auch in der Stadt brauen und dann in Heiligental zum 
Ausschank bringen darf, da andere Bürger sich auch dieses Vorrechts erfreuen. 
(0 Nr. 3 fol. 323 v, 328 und 358 v). Am 22. April 1570 zu Heilsberg bestraft 
der Statthalter Martin Kromer den flüchtigen Dignatz Bischofs wegen Blut
schande, begangen an Anna, der Tochter des verstorbenen Schulzen Hans 
Fromm, mit 60 Mark und 6 Tagen Turm auf die Fürbitte des Thomas 
Bischofs und Matz Wagner, die sämtlich aus Heiligental stammen. (Bisch. 
Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 249).

1?) Die Handfeste von 1362 gibt dem Dorfe 57 Hufen, davon 6 Schulzen
hufen und 51 Zinshufen zu je 1/2 Mark und 2 Hühnern (O06. äipl. ^Varm. II, 
Nr. 335; vgl. III, Nr. 85 und Röhrich, Geschichte S. 156^. Am 8. März 1548 
urkundet Bischof Johannes Dantiskus zu Heilsberg über Klingerswalde, das „von 
vielen jharen verwachsen und deshalben wüste und unbewonet gelegen" habe: 
Bischof Mauritius Ferber habe es von neuem ausgetan, dabei 6 Freihafen wie 
von alters her zum Schulzenamte bestimmt und sie an Peter Luder verkauft, 
auf daß durch ihn das genannte Dorf besetzt werde. Nachdem jetzt das letzte 
Erbegeld gefallen, also die 6 Hufen ganz bezahlt sind, bittet Luder um eine Hand
feste für das Dorf. Von den 57 Hufen erhält er 6 Freihufen mit dem Schulzen- 
amt zu kulmischem Recht. Die anderen 51 Hufen zahlen, wenn sie besetzt worden 
sind, je 1 Mark und 2 Hühner als Zins zu Weihnachten. Am 1. Juni 1608 
zu Heilsberg fordert Bischof Simon Rudnicki von Georg Lider den Besitztitel 
für 4 Hufen, die er scharwerksfrei im Gebrauch hat. Dieser legt eine Verschreibung 
des Kardinals Hosius von 1566 für seinen Vater Petrus Lider vor. Da dies 
Privileg aber nur für Petrus persönlich, nicht auch für seine Rechtsnachfolger gilt, 
erkennt der Bischof dem Georg diese 4 Hufen ab und gibt eine Hufe dem 
Michael Althoff; die anderen 3 Hufen erhält Georg aber auf seine Bitten zu 
kulmischem Recht verschrieben; je Hufe hat er 4 Mark, 2 Scheffel Hafer und 
2 Hühner und von der 3. Hufe auch noch 2 Gänse jährlich zu liefern; er hat die 
gleichen Lasten wie bisher von diesen Hufen zu tragen. (0 Nr. 3 fol. 322 v und 
349 v). Dem Martin Althoff, Senator von Guttstadt, hatte Rudnicki schon 
am 8. November 1606 einen Platz von einem Morgen zur Anlage eines Kruges 
gegeben und ihm denselben zu kulmischem Recht mit Braugerechtigkeit gegen einen 
jährlichen Zins von 4 Mark verschrieben. Jetzt weist er ihm am 17. April 1608 
auch jene oben genannte Hufe zu kulmischem Recht gegen ein Freigeld von 
6 Mark jährlich an (a. a. O. fol. 343 und 347 v; vgl. auch Non. Hi8t.
X, S. 37 f.).

18) An Familiennamen sind in R. 1521 genannt: Reuße (1525: wüst), 
Schönrade, Andres Steffen, Simon Kunick, Alex Herder, Grunenberg 
(1524 wüst), Matthes Bößeader.

19) Vgl. E. Z. XIII, S. 423 f. - Am 8. Februar 1528 erhielt Knopen 
Scharwerksfreiheit gegen jährlich 1 geringe Mark je Zinshufe. Am 5. März 
1621 verschrieb Bischof Simon Rudnicki zu Schmolainen dem Georg Diethe, 
8^IVLNU8 tsrritorii 6utt8taä6N8i8, einen Platz und Garten von 1 Morgen zur 
Errichtung eines Kruges zu kulmischem Recht gegen einen jährlichen Zins von 
2 Mark; außer der Brau- und Schankgerechtigkeit darf er auch Branntwein 
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(erematum) und Höckerwerk verkaufen (0 Nr. 3 fol. 313 und 363 v). — R. 1533 
weist unter den Sondereinnahmen dieses Kammeramts noch 3 Vierdung aus, die 
der Knopener Bauer SimonSchonrade als Freigeld der 3 letzten Jahre für 
eine Hufe nachgezahlt hat.

"0) Vgl. E. Z. XX, S. 73 ff.

Ueber die Wiederbesiedlung berichtet R 1533: I^aurontiu3 Lnorro 
aeeeptavit III mansos üesertos, poreepit in sudsiäinm IIII mr, IIII moätos 
8ili^1ui8, IIII Kordel et IIII avene) daturu8 primum eensum anno 1537. 
Oosman Listen äs III man3i3 1535. Hbreeüt Loorro äs I, I^ueas 
Tnorro de I man80 1534; 3 ds86rti.

^) Vgl. E. Z. XIV, S. 645 f. — Bei der Einrichtung eines festen 
Schulzenamtes am 3. November 1608 bestimmt Bischof Simon Rudnicki den 
Bauern Paul Wolgemut (nicht Christoph Lilienweiß, wie Röhrich a. a. O. S. 
646 anglbt) zum Schulzen und verschreibt ihm seine 3^2 Zinshufen nun als 
Freihufen zu kulmischem Recht. (0 Nr. 3 fol. 351).

23) R. 1521 nennt folgende Familiennamen: Gregor Thiell, Simon 
Lueder, Jakob Groß (1524 ist er entlaufen, seine 4 Hufen übernimmt mit 
dem Rest des Inventars Gregor Ritther) und Michael Juckasch.

-") Das ist die in der Gründungsurkunde angegebene Gesamtzahl der Noß- 
berger Hufen, von denen nur 73 Zinshufen sind. Vgl. E- Z. XX, S. 102 ff. — 
Das Krugprivileg vom 14. März 1608 wird für den Heilsberger Ratsherrn 
Eustachius Rikarbiu s ausgefertigt, der hier in 2 Jahren den Krug neu er
bauen soll. Der Schulz Georg Weis hat nach der Dorfhandfeste das Recht, 
einen Krug anzulegen. Aber seit rund 100 Jahren hätten weder seine Vorgänger 
noch er selbst dies getan, sondern in ihrem Hause Bier ausgeschenkt ohne Wissen 
der Herrschaft und ohne Zinszahlung an den Bischof, dem die Hälfte des Krug
zinses zusteht; so hätten sie sich also das Krugrecht angemaßt. Bischof Simon 
Rudnicki gibt nun dies neue Privileg dem genannten Eustachius. (0 Nr. 3 
fol. 346 v.)

25) R. 1621 nennt folgende Familiennamen: Simon Grunhain, Lorenz 
Tolksdorf, Paul Birckmann, Lorenz Alfenger, Peter Ertmann und 
Merten Komell.

26) Vgl. E. Z. XVIII, S. 251 ff. - Als Bischof Franziskus 1451 dem 
Dorfe die 6 wüsten Hufen des Gutes Lamoten einverleibt, setzt er fest, daß dafür 
jährlich pro OMNI sol-vieio 6t 66N8U 4 gute Mark und 12 Hühner zu entrichten 
sind (Ooä. dipl. "Warm. I, Nr. 271 Anm. 1 und danach Röhrich a. a. O. S. 253 
geben den Zins irrtümlicherweise auf 6 Mark an). Am 7. Februar 1528 erhalten 
die Peterswalder Scharwerksfreiheit gegen 1 geringe Mark von jeder besetzten 
Hufe. Am 6. März 1608 gibt Bischof Simon Rudnicki dem Schulzen Georg 
Grunhagen auf seine Bitten ein neues Privileg, wobei er die alten Bestim
mungen der Handfeste von 1335 erwähnt. Davon sei man aber im Wirrwarr 
der Zeiten und Kriege soweit abgewichen, daß der Schulz und sein Vater nur 4 
Schulzenhufen im Besitz gehabt hätten und noch heute besäßen, indem zwei zu Zins
hufen geworden seien neseitur guomodo vel ex gua eau8a. Der Bischof verschreibt 
ihm nun diese 4 Freihufen zu kulmischem Recht. Am 8. Juli 1612 verschreibt 
derselbe Bischof dem Bartholomäus Grunenberg, der vor ungefähr 10 
Jahren auf eigene Kosten einen Krug erbaut hat, diesen Krug mit 1 Morgen

41
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Land zu kulmischem Recht gegen einen jährlichen Zins von 3 Mark und gibt ihm 
außerdem eine scharwerksfreie Zinshuse, für die er 6 Mark Zins zu zahlen hat. 
(0 Nr. 3 fol. 27, 313, 345v und 353.)

2? ) R. 1521 nennt folgende Familiennamen: Herschpergk, Urban 
Gildenmeister, Hans Augstvn (auch Augustyn), Tewes Keuchel, Georg 
Loer (auch Loher, Lör), Paul Wormditter, Lorenz Wormditter (ist gar 
wüst und verbrannt), Mattes Fall (auch: Fahel), Hans Beher, Hans 
Gande, Georg Didicke, Jakob Peer (auch Peher), Michel Lukas (wüst, 
1524: ist tot), Andres Grunberg, Jakob Steffen und Jakob Kawgel.

28) Ueber die Wiederbestedlung meldet R. 1533: 4>ansl ^Vormnitsr 
äs II mausig 1534. OIsmsns Dusten äs II mausig 1535 ^närss 
Orunendsr^ aeosptavit uuum mausum ässsrtum, äadit primum esnsum anno 
1535. — Unter den Sondereinnahmen verzeichnet U 1533: Item I V2 mr a 
Urdano Orunsudsrx äs tznsstL, nune sivis Ontstaäsnsis pro sseunäo 
tsrmiuo raeions sus lidsraeionig psrespi. läom VI mr tsnstur, tsrminus 
Irium Us§um.

29) Vgl. E. Z. XVIII, S. 269 ff. — Die Erneuerung der Handfeste von 
1527 erfolgt auf Bitten des Schulzen Andreas Blumenaw. Am 1. März 
1586 zu Heilsberg erneuert Bischof Kromer dem Krugwirt Petrus Gesseler 
das verloren gegangene Krugprivileg und fügt ausdrücklich hinzu, daß ein zweiter 
Krug in Queetz nicht errichtet werden soll. (6 Nr. 3 fol. 310 und 327v.)

°<>) Vgl. E. Z. XX, S. 97 f.
n) U. 1521 weist dem Dorfe 70 Hufen zu, wovon 4 dem Pfarrer und 7 

dem Schulzen gehören; die anderen Hufen zinsen je 1 (geringe) Mark und 3 
(geringe) Vierdung Freigeld, 2 Hühner und 1 Scheffel Hafer. An Familien
namen sind genannt: Tewes Ludemann, (auch Luedemann, 1525: ist erschlagen) 
Mattes Schwentzer, Lorenz Gildemeister l1525: ist gestorben), Tewes 
Neugepaner, Merten Keuchel, Hans Kunicke, .Tewes Frome (wüst), 
Caspar Frome (wüst), Mattes Schmidt, Schwingsfeuer, Peter Luben 
(auch Lueben), Mattes Schmaltz, Lukas Krüger, Bartel Wavner und 
Lorenz Wormditter.

»2 ) Vgl. E. Z. XX, S. 90 ff. - Am 12. März 1586 gibt Bischof Kromer 
dem Georg Keuchel, der bis dahin keine Handfeste besaß, ein Krugprivileg, 
er zahlt jährlich 4 Mark an den Bischof und 2 Mark an die Schulzen und hat 
die gleichen Verpflichtungen wie andere Krugwirte. Am 12. Januar 1594 zu 
Heilsberg gewährt Kardinal Bathory dem Landschöffen und Schulzen von Schlitt, 
Christoph Kunigk, der 2 freie Schulzenhufen und 3 Zinshufen besitzt, mit 
Rücksicht auf die jahrelange, mühevolle Verwaltung dieser Aemter für 2 Zinshufen 
Freiheit vom Scharwerk und den anderen auf ihnen ruhenden Lasten, aber nur 
für ihn und seine männnliche Erben in direkter absteigender Linie ohne jede Ab
gabe. Am 10. November 1597 bewilligt der genannte Kardinal dem anderen 
Schulzen Paul Kunigk für eine Zinshufe, die er neben seinen 3 Schulzen
hufen besitzt, Freiheit von Zins, Scharwerk und allen sonstigen Lasten sür ihn 
und seine männlichen Erben, doch ist 1 Mark jährlich dafür zu entrichten; dies tut 
der Kardinal mit Rücksicht auf die „üospitalitatsm st sndäitam promptituäinsm 
ipsins, gnam nodis, änm in snnäo st rsäsuväo sspins aä snm äivsrtsrs sols- 
mus, non eitra iastnram st äispsnäinm rsi snas kamiliaris sxbiders solst." 



Von Hans Schmauch. 619

Das Mühlenprivileg von 1597 wird für den Müller Andreas Kraus ausge
fertigt. (0 Nr. 3 fol. 328, 333, 337v und 337).

b» ) Rechnet man noch die 4 in der ganzen Dorfschaft verteilten Hufen 
hinzu, so ergeben sich 44—28^16 wüste Hufen. An Familiennamen nennt R. 
1521: Tapelcke, Paul Neugepauer, Boßeader und Valentin Blae.

34) Vgl. E. Z. XX, S. 99 ff. — 1519 ist Benediktus Tolgsdorff Schulz 
in Schönwiese; für die beiden von der Scharwerkspflicht nunmehr befreiten Zins
hufen hat er je 1 leichte Mark Freigeld zu zahlen. Am 24. Juni 1531 zu Heils
berg erneuert Bischof Mauritius Ferber auf Bitten des Schulzen Lorenz Wilke 
sowohl die Handfeste von 1346 wie auch das Privileg über die Scharwerksfreiheit 
der eben genannten 2 Zinshufen von 1519. Beide Urkunden waren bei der Plün
derung Guttstadts im letzten Kriege beschädigt worden. (0 Nr. 3 fol. 316.)

35) Diese beiden Biener, die in den Sonderausgaben genannt werden, hei
ßen Melchior und Peter; sie erscheinen schon in R. 1521.

3b) Hier scheint irgendeine Unstimmigkeit vorzuliegen; am einfachsten ist 
sie gelöst, wenn man nur 32 Zinshufen ohne die 4 über das ganze Dorf ver
teilten Hufen rechnet; dann fehlen aber 8 Zinshufen, über die uns die Rechnun
gen nichts verraten.

n) An Familiennamen nennt R. 1521: Cosman Schmidt, Simon 
Stoltz, Simon Sommerfeld, Bernhard Staponn, Hans George, 
Michel Ermel, Hans Block und Mattes Ludicke.

36) Über die Wiederbesiedlung vermerkt R. 1533: wattig LnenAeekenr 

äe II mansi8 äadil primum crensnm 1534. La1ta8ar Ltapon äs II inan8l8 
1539.

33) Vgl. E. Z. XIV, S. 315 ff. — Am 16. April 1587 zu Heilsberg ver
schreibt Bischof Kromer eine area eum bortulo pro triderna aeäikieanäa, guae.. 
p08t kominnm inemorlam äe86rta iaeuit, an den edlen David Braxein (er ist 
Erbherr auf Komalmen) zu kulmischem Recht gegen einen jährlichen Zins von 
2 Mark. Am 19. September 1605 zu Heilsberg erteilt Bischof Simon Rudnicki 
dem genannten David die Erlaubnis, daß der Kürschner, den er als Krugwirt in 
Waltersmühl hat, sein Handwerk ausüben darf, solange sein Junker lebt. (0 Nr. 3 
fol. 329 v und 340 v). Am 7. Juni 1530 erneuert Bischof Mauritius Ferber 
dem Müller Baltasar Stapoyn das beschädigte Mühlenprivileg von 1312. Am 
21. Juni 1614 zu Schmolainen gibt Bischof Simon Rudnicki dem Müller Kle- 
mens Ditrych die Erlaubnis, in seinem Müllerhause Bier zu brauen und aus- 
zuschenken zu kulmischem Recht gegen einen besonderen Zins von 2 Mark jährlich 
(er kann bei den schlechten Zeiten von dem Recht zurErbauung eines besonderen Kruges, 
das ihm seine Handfeste gibt, keinen Gebrauch machen). Gegen eine weitere Abgabe 
von 2 Mark jährlich erhält der Müller am 20. Juli 1616 auch das Recht, Brannt
wein zu destillieren und auszuschenken (a. a. O. fol. 315 v und 354 v.)

40) Vgl. E. Z. XVIII, S. 275 f. — Das Domkapitel setzt das Dorf (vLHa 
8nperiorum dellorom olaäidus vaetata et p08t dominuin memoriern ... äeserta) 
nnt 30 Hufen neu an und gibt ihm am 4. Juli 1567 eine neue Handfeste: danach 
haben die (27) Zinshufen (der Schulz hat 3 Freihafen) nach Ablauf von 10 Frei- 
jahren je Hufe 1^2 Mark, 3 Scheffel Hafer und 2 Hähne pro eensu et omni 
eervitio ru3tl6Ll1 zu zahlen. (Domarchiv Frauenburg Foliant 0 fol. 53 H- Dem
gemäß ist das Dorf vermerkt in viversornm okkieiorum ratlo apuä eedeelam 
^Varmiensem 1584—1600 des Domarchivs.) Die I^ooatio man8ornm (Domarchiv 
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Frbg. Schld. 1^ Nr. 92) vermerkt zum 1. Januar 1583, daß Lazarus Stapun 
3 Zinshufen aber ohne Gebäude angenommen hat unter Gewährung von 2 Frei- 
jahren. Am 9. November 1585 zu Heilsberg urkundet Bischof Kromer über dies 
Dorf, das ex immemoradilis temporis prneseriprione dem Domkapitel zugehört: 
er habe von demselben alle Leistungen gefordert, die sonst die Vasallen ihrer Herr
schaft zu leisten haben; aus dem Archiv sei aber festgestellt worden, daß das Gut 
von Anfang an volle Freiheit gehabt habe; daher befreit der Bischof das Dom
kapitel für Ankendorf vom Pflugkorn und Kriegsdienst, doch bleibe der Rekognitions- 
zins (1 Pfund Wachs und 6 kulmische Pfennig) zn zahlen. (Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant 0 Nr. 3 fol. 325 v.) Am 18. August 1685 zu Frauenburg erneuert das 
Domkapitel die Beschreibung über Ankendorf: von den 30 Hufen erhält der Schulz 
3 Freihufen, wofür er die gleichen Lasten wie andere Schulzen zu tragen hat. 
Die 27 Zinshufen zahlen jährlich an den Administrator von Allenstein je 5 gute 
Mark; das Dorf gehört (zu ^/3) aä eleemo^uam 8. ^uaas apuä eedesiam IVar- 
mi6N86in und (zu ^3) aä mortuariam für das Anniversarium des Bischofs Mau
ritius Ferber (St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 132/2 fol. 103). Die Zahlung erfolgt 
für Zins und Scharwerk.

") Vgl. E. Z. XX, S. 95 f. — Schon die Kriege des 15. Jhdts. hatten 
das Dorf arg mitgenommen. Die I^ooatio 1495 (Domarchiv Frbg. Schld. II, 
Nr. 55) Vermerkt: 8oultsti idiäem «loeod et 8 an 8 8^arte2e^valt loearunt 
MLN3O8 II, guilidet I suis mausis llberis oouti§uum. Nt Uarto1mi8 Vluäau 
looavit mansos II; äadunt omues 66U8nm primum et äimiäium anuo V O (— 1500). 
Religuos man803 äesertos boe auuo tamen lladeduut Hderos, knturo auoo eou- 
äu6t-nr. F'romisi mntuare üuLe Lartolmeo 86minanäo8 pro üae estate moäios 
aveno VI, totiäem oräei. b'iäeruut seulteti amdo aä solvenänm Lartolmeo. 
Je 2 Hufen haben Merten Neukirch am 29. April und Jakob am 15. Juni 
angenommen, die gleichfalls im Jahre 1500 zum ersten Mal Zins zu zahlen haben. 
L. 1497 berichtet, daß Andreas Freydenberg die 2 Schulzenhufen, von denen 
der eben genannte Bludau entlaufen war, übernimmt, wofür er an Erbegeld 1*/? 
Mark, jährlich 1 Bierdung zu zahlen hat. Nach L. 1498 übernimmt er auch die 
beiden Zinshufen des flüchtigen Bartholomäus, wobei er alles von diesem zurück
gelassene Inventar und Getreide erhält; die Zinszahlung soll 1505 beginnen. Der 
Domherr und Kapitalsadministrator Baltasar Stockfisch verzeichnet bei seinem 
Amtsantritt im Jahre 1500 nicht weniger als 33 wüste Zins- und 2 wüste Schul
zenhufen, wobei er indessen die bereits angesetzten, aber noch nicht zahlenden Hufen 
einrechnet. Im Jahre 1503 übernimmt ein Mathias mit seinem Sohn Bar
tholomäus 2 Hufen mit 2 Freijahren, wobei er 1 Mark, je 2 Scheffel Roggen 
und Hafer sowie vom alten Schulzen 1 Pferd und 1 Kuh erhält. 1504 werden 
2 andere Hufen mit Märten Noikirche besetzt bei ganz ähnlicher Unterstützung 
und unter Gewährung von 3 Freijahren. Weiter vermerkt L. 1504: ^oeod 
Lnorrs proku§u8 i8to anno por ine reäuetu8 loeavit man8O8 11; eiäem äoäi 
eguum unnm, inareas H/2 et eilixinis moäio8 II; libertatem üabedit ut pro- 
ximus äupra Im folgenden Jahre übernimmt dieser Jakob eine und Merten 
Neukirch zwei weitere Hufen, deren Freijahre 1507 abgelaufen sind. 3 andere 
Hufen werden mit Peter von Karden bei erheblicher Unterstützung und drei Frei
jahren angesetzt. 1507 übernimmt Bartholomäus 1 Hufe mit 2 Freijahren. Die 
locatio 1520 (Domarchiv Frbg. Schld. 1^ Nr. 92) meldet, daß in diesem Jahre 
Bartholomäus Lidermann das Schulzenamt mit4dazu gehörigen Hufen ange



Bou Hans Schmauch. 621

nommen hat und einen darauf ruhenden Zins von jährlich 1/2 Mark mit 6 Mark 
(jährlich 1 Mark zu Michaelis) zurückkaufen soll. Weiter übernimmt Gregor San
ders 2 Zinshufen mit 3 Freijahren. — Alle diese Bemühungen vernichtete in
dessen der Reiterkrieg, der die Ortschaft völlig wüst machte. Am 14. Januar 
1530 verwandelte daher das Domkapitel zu Frauenburg das völlig verwüstete Dorf 
(Marsen maior alias LeiliFen^valt nunenpata mit 40 Hufen in ein Lehen, „euw 
villa.. in Ipso .. dsllo tota ineenäio eonsumpta, adinäs üabitatore vaeua re- 
11cta sit ae in dies maZis ae ma§is in solituäivem äe^sneraro eonspieiatur, 
nt. aä pristinam eonäieionem restitui iam non possit", und gibt es dem Allen- 
steiner Burggrafen HieronymusMlitzki zu magdeburgischem Recht; für die 
Leistung des üblichen Pflugkorns erhält er 10 Freijahre. (Original auf Perga
ment mit Siegel rm Domarchiv Frauenburg Schld. II, Nr 46; Abschriften ebenda 
in den Folianten fol. 227 und 0 fol. 11 n sowie im St. A. Kbg. Ostpr. Foli
ant 132/2 fol. 9 v.) Am 11. Juni 1718 zu Frauenburg verschreibt das Dom
kapitel von den 20 Hufen, die nach dem Tode des Friedrich von Melitz an 
das Kapitel gefallen sind und von denen es bereits 16 Hufen an 8 Bauern (zu 
je 2 Hufen) ausgegeben hat, die restlichen 4 Hufen samt dem Kruge dem Mar
tin Steffen als Schulzengut. (St. A. Kbg. Prästationstabeven Allenstein Bd. I 
fol. 244.) Nachdem das Domkapitel auch die andere Hälfte dieses Gutes von dem 
edlen Johannes von Melitz gekauft und am 19. Oktober 1763 vom Bischof 
als apostolischem Delegaten die Erlaubnis zur Vergebung zu kulmischem Recht er
halten hatte, verkauft es an 18 Personen je 2 Hufen und gibt sie ihnen zu kul
mischem Recht; alle haben zusammen mit dem Schulzen einen Reiterdienst, die 
übliche Rekognitionsgebühr und Pflugkorn (je 3 Scheffel Weizen und Roggen) zu 
leisten. Die Namen der Käufer sind: Franz Keichel, Andreas Krebs, Kasimir 
Klein, Antonius Stephun, Michael Spinger, Valentin Klein, Johann Liedigk, 
Pfarrer Antonius Zeidler von Heiligental, Joseph Schulz, Thomas Laskowitz, 
Peter Karechel, Laurentius Alex, Clemens Schulz, Jakob Kühn, Johann Gerik, 
Laurentius Menzel, Joseph Bludau und Franz Preiß. (St. A. Kbg. Ostpr. Fo
liant 132/2 fol. 32.)
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3. Rsmmeramt Heilsberg.
Lf

d.
 Nr

.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
dir 

Zins
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

Ver
lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1. Begnitten 12 12 — 6 Fehlt in k. 1533. — 
lk. 1586: äs 12 cen- 
8U3libu8 12 mr., äs 
8ylvs 1-/- mr.-)

2. Bewernick 30 12 — 6 Vgl. Anm. 2.
3. Blankensee 54'/- 12-/- 8 6V4 Vgl. Anm. 3.
4. Bleichenbarth:

Freihufen
Bauernhufen

5
15

2
7

1 IV2 
3-/2

k!. 1533: ?Iekendsrt 
XX man8i; äe V libe- 
ri8 per lll tert., äe 
reliqui8 XV per -/-mr?)

5. Blumenau 53 12 1 7 I?. 1533: l-illl cen8u- 
3lS8?)

6. Bogen 30 27 13-/- k. 1533: XXX een8v- 
ale8. Oe III msn8i8 
I-/2 mr., äs molenäino 
III-/- mr. äeäerunt. — 
Es fehlt in k. 1586, 
1587 usw.°)

7. Gerthen 27 12-/- 5-/- rd. 7- k. 1533: verteil XXVII 
cen8usle8?)

8. Heiligenfeld 16 10 4 5 ir. 1533: XVI cen8u- 
alee?)

9. Jegothen 24 16 — 9-/« Vgl. Anm. 9.
10. Katzen 40 34 4 18 Vgl. Anm. 10.
11. Kerschdorf 18 9 2 4V2 k 1533: Xir8ten8äorkk

XVIII cen8usle8.--)
12. Kerschen 8 4 

4'8)
4
4

rd. 
2-/4

l?. 1533: Kir8en ksdst 
XIII MSN8O8 Iidero8 
et VIII ceaeuales.-^)

13. Kerwienen 36 22 — 11 Vgl. Anm. 14.
14. Kiwitten^) 33 5-/- 5-/- 5 k. 1533: XXXIII cen- 

8uals8. Oe XXX msn- 
8i8 XIII mr. I kert. äe- 
äerunt.-") Vgl. auch 
Anm. 17.
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Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

15. Kleiditten 24 — — — Vgl. Anm. 18.
16. Kleitz 8 — — — k. 1533: de VIII msn- 

8i8 II mr. dederunt?-) 
— k. 1586: 8 Zins
hufen zahlen 4 mr.

17. Knipstein 45 30V- — rd.
15-/s

k. 1533: XI. V cen8u-
sle8.-") Vgl. auch
Anm. 21.

18. Kabeln--) 36 13 2 6V-
19. Kolm-») 7 5 5 2V-
20. Konitten 23 9V- 1 rd. 

5V-
k. 1533: XXIII cen8u- 
sle8,-Vde8m§uIi8 VIIII

21. Konnegen-°) 45 26 — 16V. 86.

22. Krekollen 53 — — — k. 1533: I.III cen8U- 
ule8, iuxta Privilegium 
vero 1.1111.-°)

23. Langwiese--) 24 2 2 1
24. Launau-b) 54 54 10 25V- Vgl. auch Anm. 29.
25. Lauterhagen-o) 54 27 8 29'/. Vgl. Anm. 31.
26. Lawden 22'/- 11V- 5V4 k. 1533: XXII V- cen- 

8uale8. Oe XI mun8l8 
V V2 mr. dederunt.
XI V- de8erti?-) — k. 
1586: 22V2 Zinshufen 
zahlen je 1 mr.

27. Liewenberg-s) 42 V2 12V- 4 8V. k. 1533: Xl.I!V- cen- 
8uaIe8?V

27 a Pomehren-b) 36 36 — 8
28. Linglack-b) 36 19 8 13V4 k. 1533: ^ndelawken

XXXVI cen8uuIe8?V
29. Maraunen 7 k. 1533: VII msn8l. 

Oe ei8dem III V- mr. 
dederunt. — k. 1586: 
7 Zinshufen zahlen je 
1 mr.--)

30. Medien--) 38 — — —
31. Napratten^) 45 20 4 12V4 k. 1533: XI.V cen8v- 

ule8?V
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Lf

d.
 Nr

.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
husen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
NN.

Bemerkungen

32. Neuendorf 32 23 4 12V4 k. 1533: XXXII cen- 
8unle8 inclu8v uno 
MSN8O wberne.")

33. Palpen") 27 7 1 4'V
34. Raunau 77 64 4V- 34 k. 1533: I.XXX cen- 

8uale8.")
35. Rehagen 36 k. 1533: XXXVI cen- 

8usle8. 8cultetu8 cle 
ei86em XVIII mr. üeüit. 
— k. 1586: 36 Zins
hufen zahlen je 1 mr.")

36. Reichenberg") 49V- 4 — 2
37. Reichsen 6 6 — 3 Fehlt in k. 1533. — 

8. 1586: 6 Zinshufen 
zahlen je 1 mr.")

38. Reimerswalde 63 41 4 22V- k. 1533: I.XIIII cen- 
8USlL8.")

39 Retsch") 32 17 2 8V-
40. Roggenhausen 49'/- 25'/- 1 12-/4 Vgl. Anm. 50.
41. Schönwalde«*) 34 — — V-
42. Schulen«-) 51 17 4 20V- Vgl. auch Anm. 53 u. 54.
43. Settau««) 26 23 2 11V-
44. Springborn 36 2 2 1 Vgl. Anm. 56.
45. Sternberg 44 38 2 19 57.
46. Stolzhagen 30 6 4 3 58.
47. Süßenberg 42 33 — 18V4 59.
48. Thegsten 21V- — — — 60.
49.
50.

Trautenau
Wernegitten

37 — — — „ ,, 61.
k. 1533: I.XIII cen8ll-

Zinshufen 63 23 6 12 sle8.«v Vgl. auch An
Freihufen 2 2 2 1 merkung 63.

51. Widdrichs 10 5 2 2V- Vgl. Anm. 64.
52. Wosseden 32 5 2 2-/4 „ „ 65.
53. Wuslack««) 64 17 —— rd.15»/4 Vgl. auch Anm. 67 u 68.
54. Großendorf 36 36 — 18 Fehlt in k. 1533 wie 

auch in k. 1586.««)
zus. 1902 862 124'/- 470 d. i. rd. 45V- "/» der 

Zinshufen waren wüst.
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Vgl. E. Z. XX, S. 170 ff. — Aus dem Fehlen der Ortschaft in H 1533 
wird man wohl folgern dürfen, daß diese Hufen damals wüst waren, auch wenn 
die hier folgende Urkunde mit keinem Wort darauf hindeutet. Am 4. August 1568 
zu Heilsberg verkaufte nämlich Bischof Hosius die eine Schulzenhufe, die seine 
Landschöffen in seinem Auftrage gesucht und im Besitz des Bartholomäus Kleyn 
gefunden hatten (sie lag neben seinen beiden Zinshufen), aus besonderer Gnade 
an dielen und gab sie ihm zu kulmischem Recht (seit langer Zeit fehlte ein Erb- 
schulze in diesem Dorfe) samt den kleinen und 1/3 der großen Gerichte; die anderen 
Einwohner haben wie von altersher von jeder Zinshufe eine Mark gewöhnlicher 
preußischer Münze zu Lichtmeß neben der gebräuchlichen Leistung des Scharwerks 
zu entrichten. (O Nr. 3 fol. 178v). — Oder sollte Begnitten 1533 im Privat
besitz gewesen sein? Vgl. unten die Anmerkung zu Thegsten.

2) K. 1555: XXX e6Q8ual68 ine1u80 nno man8o 8euI1oti. Oe XIX 
man8i8 IX mr. IX 8e. I^ 8Ü. dedernnt. Ouodeeim man8i de8erti V*/, mr- 
VI 8k. tenentnr. — H. 1586: Die 30 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. E Z. 
XIV, S. 268 f. — Die Zinszahlen in k 1533 ergeben zusammen 15 mr; 
es scheint also in der Zählung der Hufen ein Fehler unterlaufen zu sein. — 
Am 3. Januar 1528 fordert Bischof Mauritius Ferber vom Rat von Marienburg 
den Klemens Moelfelt zurück, der als Bauer zu Bewernick das Erbe seines 
Vaters wüst liegen gelassen bat und jetzt in Marienburg wohnt. Schon 
vor einem Jahre habe sein Scheffer in Elbing diese Forderung erhoben; 
Klemens habe diesem zwar Zusagen gemacht, sie aber nicht gehalten. Jetzt soll er, 
so fordert der Bischof, nach Heilsberg kommen und das wüste Erbe seines Vaters 
entweder selbst in Besitz nehmen oder anderweitig besetzen. (Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant Nr. 1 fol. 2v).

3) Vgl. E. Z. XVIII. S. 340 ff. — k. 1555: I,IVi/2 een8nalk8. Oe 
XXXV mLN8i8 XVIH/2 mr., Han8 8ekole2 II mr., de I manso Araeiali 
I kert., plekann8 de libertäre II man8ornm 1/2 mr. dedit. Oeto man8i 
dabnnt een8nm primnm anno 1554. 4^ de8erti. — k. 1586: 49 Zinshufen 
zahlen je 1 mr., der Schulz von 1 Gratialhufe 1 mr., der Krug 3 mr. — Die 
Zahlenangaben über die Zinshufen in H. 1533 enthalten zweifellos Fehler.

*) Vgl. Ood. dipl. ^Varm. IV, Nr. 307. — K. 1555 berichtet weiter: 8en1- 
tetn8 de IIII 1ideri8 IX kert., Ldem de taderna */s mr. dedit. Oe oeto 
man8L8 per 1/2 mr. III^ mr. dedernnt (Han8 kolen mr. tenetnr). 
Oe Korti8 IIII 8e. dedernnt. — H. 1586: 15 Zinshufen zu je 1 mr., 5 Frei- 
hufen zu je 30 Ar., taberna 1 mr. Oe portione axri kaxari 6 Ar. 12 ?kA.

b) H. 1555 vermerkt weiter: Oe Xld man8i8 XX^ mr. dedernnt. Nickel 
lidike aeeeptavit 1 man8nm de8ertnm, in 8nb8idinm csnartnm Ia8ei- 
enlnm de 8emiati8 pereepit, datnru8 een8nm primnm anno 155. (hier fehlt 
die letzte Ziffer!). Oe nno man8o Araeiali Oolmer8 I mr. dedit. XI de- 
8erti. — K. 1586: de 52 een8naIL6n8 52 mr. Oe ILbertate nnin8 man8i 
1 mr. Oe taberna 2 mr. — Vgl E- Z. XX, S. 177 ff. — Am 18. Februar 1613 
zu Heilsberg beurkundet Bischof Simon Rudnicki, daß der Schulze Johannes 
Papin vor 4 Jahren mit seiner Zustimmung 2 Zinshufen „olim ininria tem- 
pornm a dieta 8enltetia abalienato8" von dem Vorbesitzer Peter Krauß 
gekauft habe; er bittet, diese beiden Hufen mit seinen 4 freien Schulzenhufen zu 
gleichem Rechte zu vereinigen. Der Bischof bewilligt das und befreit sie vom 
Scharwerksdienst; Johannes hat an stelle der bisher auf den 2 Hufeu lastenden
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Abgaben (Zins, Pflughafer, Hühner und Gänse) jährlich 8 Mark zu Martini zu 
zahlen. (O Nr. 3 fol. 233).

b) Vgl. E. Z. XX, S. 118 f. — Nicht erst seit der ersten Hälfte des 17. 
Jhs-, wie Röhrich a. a. O. sagt, sondern schon unter Bischof Hosius ist Bogen 
als Gratial vergeben worden. Am 31. Dezember 1582 zu Heilsberg verleiht 
nämlich Bischof Kromer Dorf und Mühle Bogen nach dem Tode des ermlän
dischen Kustos und Domherrn Johannes Leomann, der beides durch Schenkung 
des Kardinals Hosius mit Zustimmung des Domkapitels auf Lebenszeit besessen 
hatte, dem Guttstädter Domherrn Adam Brod lic, seinem matter eamerae et 
ardi^maxirim, für seine treuen Dienste zur Nutznießung auf Lebenszeit; nur 
die Scharwerksdienste, die die Bauern beim bischöflichen Gut Heilsberg zu leisten 
hatten, reserviert sich der Bischof; yno nomLne ipsis remittetnr peeunia, (;nL 
kaetenus eiri8modi operas, ad ynas alia8 erant a8trieti, redimebard. 
(O Nr. 3 fol. 230v. Am Rande ist hier vermerkt: Später besaß es der Vogt 
und Heilsberger Burggraf Christoph Pfaff). — Daher fehlt Bogen auch in 
den Rechnungen seit 1586.

?) Vgl. E. Z. XX, S. 172 ff. - k. 1555 berichtet weiter: Oe XIIW/2 
man8i8 VII mr. I kert. dederunt. 8eultetu8 de lidertate 1/2 man8i I kert. 
dedit. 8i1va 1^2 mr. tenetur, pro rata loeatornm man8ornm IIU/2 kert. 
1^/2 sll. dedernnt. Uatti8 1^2 mr. tenetur; panper 68t et bene laborat, 
6abet I eqnnm; dimi8i liune primum een8nm, nt eqnnm emat. (Er hatte 
also 3 wüste Hufen übernommen und sollte in diesem Jahre 1533 das erste Mal 
dafür Zins zahlen.) Igorentz koken aeeeptavit Ik/2 man8O8, pereepit in 
8nb8idinm II mr., III modio8 8ili§ini8. — k. 1586: 27 Zinshufen je 1 mr., 
der Wald 3 mr.

8) U. 1555 berichtet weiter: Oe VI man8i8 III mr. dederunt. 8tent2el 
de IIII man8i8 1555. VI de8erlL. — U. 1586: 16 Zinshufen je 1 mr. — 
Vgl. E- Z- XVIII, S. 314 f. — Am 4. Dezember 1508 zu Heilsberg gibt 
Bischof Lukas auf Bitten der Witwe Elisabet Wolfynne, die das Schulzen
amt besitzt, dem Dorfe, das nach den Registern der Kirche 20 Hufen um
faßt, eine Handfeste; danach bilden 4 Hufen das Schulzengut, die anderen 16 Hufen 
zahlen jährlich zu Martini je 1/2 Mark Zins nnd 2 Hühner. (Original auf Perga
ment im Bisch. Arch. Frbg. Schld. Le Nr. 44; Abschrift ebenda Foliant O Nr. 3 
fol. 160v).

9) u. 1555: ^LAoten XXIIII een8nale8, de 8in§nli8 XIIII 8e. Oe VIII 
m aL8i8 IIIIV2 mr. IIII 80. dedernnt. XVI de8erti. — H. 1586: de 24 
MLQ818 per 25 §r. 1 86. — 28 mr. Oe 6 man8i8 in Ornnan 12 mr. (U. 
1587 und 1590 haben: Oe 4 man8i8 in Ornnan 8 mr.) — Vgl. E« Z- XX, 
S. 124 ff.

*0) K. IZZZ: Xk een8nale8. Oe VI man8i8 III mr. dedernnt. keter 
de I man80 xraeiali 1554. öenediet de III man8i8 1554. laberna I mr. 
de8erta. — H. 1586: 41 Zinshufen zu je 1 mr., Krug zahlt 2 mr. — Vgl. E- Z- 
XX, S. 126 ff. — Am 17. März 1577 zu Heilsberg verschreibt Koadjutor Kromer 
seinem Scheffer Johannes von Hatten gegen Abtretung von 2 Hufen in 
Großendorf, die dieser vor mehreren Jahren von einem Laurentius Jtalus 
gekauft und mit großen Unkosten wieder in Kultur gebracht hatte, das gesamte 
Handscharwerk des Dorfes Katzen zum Nutzen feines Gutes Maraunen auf 15 
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Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit hat Hatten jedes Anrecht darauf wie auf die 
abgetretenen 2 Hufen in Großendorf verloren. (0 Nr. 3 fol. 184v).

11) K. 1555 berichtet weiter: Oe IX man8i8 IHIVg mr. äeäeruut. ?eter 
aeeeptavit II man8O8 cl686ito8; in 8ub8i6ium aeeepit II mr., III moäio8 
avene, II mo6io8 korclei; 6a1uru8 primum een8um 1556. — H. 1586: 
Xir8ckclorl äe 16 een8ULlLbu8 16 mr. Oe 5 man8i8 in 8L8ckol8^vaIcl6 
9 mr. — Nach der Handfeste von 1376. September 30 hat Kerschdorf 20 Hufen; 
davon erhält der Schulz 2 Freihufen zum Schulzenamt und 2 scharwerkssreie 
Zinshufen; diese Zinshufen zahlen je 1/2 Mark und 2 Hühner. (Lock. äipl. ^Varm. 
III, Nr. 20). 1557. März 18 zu Heilsberg befreit Bischof Hosius auf Bitten der 
Schulzen Gregor uno Michel Wopin die 2 ihnen gehörigen scharwerksfreien 
Zinshufen von der Zinszahlung und verleibt sie den anderen beiden Schulzen
hufen ein; sie hatten sich darüber beklagt, daß sie von zwei Schulzenhufen ebenso 
einen Reiterdienst zu leisten hätten wie andere Schulzen von fünf, sechs oder noch 
mehr Freihufen; dies erkennt der Bischof als berechtigt an. (O Nr. 3 fol. 174v). 
Im Mai 1581 erhalten die Kerschdorfer von dem sogenannten Bischofswalde mit 
131/2 Hufen den an ihrer Grenze gelegenen Teil mit 3 Hufen als Hegewald 
gegen einen jährlichen Zins von je 3 Mark von Bischof Kromer verschrieben (a. 
a. O. fol. 187v).

12) H. 1555 berichtet weiter: Oe IIII man8i8 een8nalibn8 II mr. ckecke- 
runt. Oe XII LuAOiilnm XII 8k. 6e8er1um. Oabunt omn68 man8i tarn 
een8um qnam eeram anno 1554. — K. 1586: 8 Zinshufen zahlen 8 mr. 
8 xr. — Am 18. September 1527 zu Heilsberg gibt Bischof Mauritius Ferber 
ein neues Schulzenprivileg: 5 Freihufen. früher zu einem Reiterdienst verschrieben, 
sind von seinem Vorgänger als Schulzenamt eingerichtet worden, aber mit „manch- 
felbigen widderkaussigen zcinsern beschwert" und haben etliche Jahre wüst gelegen; 
daher hat der letzte Besitzer Lorenz Winkelmann die Hufen dem Michel 
Bernt, Krüger in Liewenberg, übergeben mit der Auflage, daß dieser sich mit 
den Besitzern der auf dem Gute stehenden Zinsgelder wegen der Ablösung einigen 
solle. Nachdem dies geschehen ist, verschreibt der Bischof dem Michel das Schulzen
amt mit 5 freien und 2 Zinshufen, kleinen Gerichten und 1/3 der großen zu 
kulmischem Recht mit freier Fischerei im See Kerschen zu eigenem Bedarf. Von 
den 5 Freibufen hat Michel einen Reiterdienst zu leisten, 1 Pfund Wachs und 
vom Pfluge je 1 Scheffel Korn und Weizen zu Martini zu liefern; für die 
2 Zinshufen zahlt er ab 1530 je 1/2 gute Mark ohne Scharwerk. (Bisch. Arch. 
Frbg. Foliant 0 Nr. 3 fol. 166v). Am 24. September 1527 zu Heilsberg gibt 
derselbe Bischof dem Nickel Bartsch, der von den 8 Freihufen des Dorfes drei 
besitzt, auf seine Bitten eine neue Berschreibung zu kulmischem Recht. Joachim 
Bartsch, der Sohn des Nikolaus, erhält eine weitere Freihufe und 2 Zinshufen, 
d e Georg, der Bruder Nickels, verlassen hat, so daß sie „in abwachsen komen 
feynt". Von jeder Freihufe sind 5 Pfund Wachs und von jeder Zinshufe 1/2 gute 
Mark ohne Scharwerk jährlich zu Martini zu leisten. Die Besitzer der 8 Frei
hufen haben freie Fischerei mit kleinem Gezeug zu ihrem eigenem Tisch im See 
Kirßen (a. a. O. fol. 169). — Danach sind die Angaben Röhrichs in E. Z. XX, 
S. 146 f. zu berichtigen.

13) Aus diesen beiden Verschreibungen von 1527 ergibt sich, daß außer den 
4 wüsten Zinshufen, die in K. 1533 genannt sind, auch die anderen 4 wüst 
gewesen sind.
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") k. 1555: XXXVI eeu8ua1e8. Oe XIIII mau8i8 VII rar., 8eultetu8 
de I mau8o xraeiali 1/2 mr., taberua III lert dedit. — H. 1586: 37 Zins
hufen zahlen je 1 mr., der Krug 1^ mr. — Vgl. E. Z. XVIII, S. 311 ff.

i5) Vgl. E. Z. XI V, S. 281 ff.
16) Statt XXX müßte es hier XXVI1/2 heißen, wie sich aus der Zinszahl 

und den anderen Angaben ergibt.
17) k. 1555 vermerkt weiter: 8auderu8 de H1/2 mau8i8 1554. IHautz 

Xuape de I mau80, 8auderu8 qui 8upru de I mau80 1554. ^.8mau 
8aretor aeeeptavit I mau8um de8ertum et uibil 8ub8idii, dabit primum 
eeu8um 1555. Oe duabu8 taberui8 II mr., moleudiuum II mr. dedit. 
Ori8tol de Oeleu de I mau80 1/2 mr. dedit; i8te mau8U8 uou peudit
libertatem. 8ilva 1/2 mr. teuetur, XX VII 8b. IIII dederuut. Oe liber-
tate predietorum mau8orum de 8iu§uli8 1^2 mr. (termiuu8 Hetäre) XIII 
mr. I lert. dederuut. — H. 1586: 33 Zinshufen (eine besitzt Erasmus von
Delen) je 1 mr., von 32 Hufen je 1 mr. Freigeld, die 2 Krüge 4 mr., die Mühle
4 mr., der Wald 1 mr. — Am 18. Februar 1528 zu Heilsberg befreit Bischof 
Mauritius Ferber das Dorf Klwitten auf die Vorstellungen der Einwohner von 
dem bisher zum Schloß Heilsberg zu leistenden Scharwerk in der Erkenntnis, daß 
sie sonst „zcu irer uffwachsung nicht Widderkommen kondten." Statt dessen hat 
jede besetzte Hufe jährlich zu Lichtmeß eine geringe preußische Mark Freigeld zu zahlen; 
ferner haben die Bauern nach alter Gewohnheit das Heu zu schlagen, aufzubringen 
und einzufahren, von jeder Hufe ein Fuder Holz (Buchen, Birken oder Erlen)
zu fahren sowie das Fischergarn im Winter nach Siegfriedswalde zu schaffen.
(O Nr. 3 fol. 168.)

16) k. 1555: XXIIII eeu8uale8 in toto, de XVII maums per 1/2 mr.,
de re1iqui8 VII per III kert. Oe ei8dem ab autiyuo XIII1/2 mr. IIII 8e.
dederuut. — K. 1586: 24 Zinshufen zahlen zusammen 271/2 mr. — Vgl. Ood. 
dip1, ^Varm. III, Nr. 15 und 348-

1b) Vgl. a. a. O. Nr. 74 und Anm. 2.
20) Damals gab es also keine Freihufen mehr in Knipstein; vgl. Röhrich 

in E. Z. XX, S. 157 ff.
21) n. 1555 vermerkt weiter: Oe XIIH1/2 mau8i8 VII mr. I lert. dede- 

ruut. 8i1va III kert. tenetur, IX 8e. dederuut. XXX1/2 de8erti. — R.. 1586: 
45 Zinshufen zu je 1 mr., Wald zahlt 11/2 mr. — Am 27. November 1482 zu 
Heilsberg verlieh Bischof Nikolaus ein Stück Wald zwischen den Dörfern Markeim, 
Wohditten (d. i. heute Schweden) und Roggenhausen, das an den bischöflichen 
Tisch gefallen war, den Einwohnern von Knipstein zu ewigem Besitz, wofür sie 
jährlich zu St. Katharina (d. i. November 25.) 3 gute Vierdung zu zahlen haben. 
Diese Verschreibung erneuerte Bischof Simon Rudnicki am 16. März 1607 zu 
Heilsberg auf Bitten des Knipsteiner Schulzen Michael Niswandt. (O Nr. 3 
fol. 155 und 202).

22) k. 1555: XXXVI eeu8ua1e8. Oe XXIII mau8i8 XI1/2 mr. dede
ruut. 8imou de I mau80 1555. louike aeeeptavit I mau8um de8ertum, 
iu 8ub8idium II modio8 bordei et II aveue; daturu8 primum eeu8um 1556. 
laberua III Irt. dedit. — H. 1586: 36 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Krug 
11/2 mr. Oe borto ^saeobi Xur8ebuer 1/2 mr. — Vgl. E. Z. XX, S- 
167 ff. — Am 17. Dezember 1598 zu Heilsberg urkundet Kardinal Andreas 
Bathory: ein Bauer Johannes Kirschner in Kobeln besitzt einen Bauernhof 
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mit 3 Hufen (für 2 leistet er Zins und Scharwerk, für die 3. Hufe zahlt er Frei- 
gelo) und außerdem einen Garten mit Gebäuden am Ende des Dorfes an der 
Straße nach Konitten. Auf seine Bitten trennt der Bischof diese 3. Hufe von dem 
Bauerngrundstück ab und vereinigt sie frei von allen Prästationen und Bauern
scharwerk (mit Pferd oder mit der Hand) mit dem Garten auf Lebenszeit des 
Johannes und seiner Gattin Emerentiana gegen eine jährliche Abgabe von 4 preu
ßischen Mark, 2 Scheffel Hafer und 2 Hühnern. Nach ihrem Tode erlischt dies 
Privileg. (O Nr. 3 fol. 198 v.)

23) u. 1555: Oulmen VII 66Q8uaIe8 III liberi. Han8 de II een8u- 
aILI)U8 mLQ8i8 I mr. detit. 1^uea8 OrnuenberA aeeeptavit V man808 
ä686rl08, in 8ud8idium aeeepit IIII mr., IIII modio8 8ilixini8, IIII modio8 
llordei et IIII modio8 avene; dadit primum eeQ8um 1557. — U. 1586: 7 
Zinshufen zu je 1 mr. — Vgl. E. Z. XVIII, S. 328 f. - Bei der Erneuerung 
des Privilegs, die Bischof Nikolaus 1478 dem Schulzen Gregor Schone aus- 
fertigt, (hierbei wird auch die Scharwerkssreiheit für die 7 Zinshufen festgelegt), 
heißt die Ortschaft noch Rosenberg, die Überschrift aber im Privilegienbuch O Nr. 3 
fol. 154 v des Bisch. Arch. Frbg. lautet: Uo^enberx, que dieitur Xelberau^.

24) Nach der Handfeste (vgl. E- Z- XIV, S. 285) war die Zahl der Zins- 
hufAr nur 22^, wie auch U. 1586 hat. — U. 1555 vermerkt weiter: De XIIU/2 
maQ8i8 VII^2 mr. IX 86. dederunt. Oeor§6 de I MLQ80 1555. VIIU/2 
de8erti. — U. 1586: 22^ Zinshufeu zahlen je 23 §r. 6 ?I§. — 26^/2 mr.

25) K. 1555: XI. V een8uale8, de 8in§uli8 XV 80. De XIX man8i8 
xu/z mr. 1X 86, de a^ro molendini XV 86, de uno man80 §raeiali XV 86. 
dederunt, XXVI de8erti. — U. 1586: 45 Zinshufen zahlen je 25 xr, die Mühlen- 
hufe und die 1 Gratialhufe je 1 mr. 5 §r. — Vgl E. Z« XIV, S. 298 ff. — 
Am 29. Juni 1569 zu Heilsberg verleiht Kardinal Hosius dem Schulzen Jakob 
Gunter, der nur 1^ Freihufen besitzt trotzdem aber die gleichen Pflichten wie 
der andere Schulze mit A/2 Freihufen zu leisten hat und dadurch zu stark belastet 
erscheint, auf seine Bitten für die eine Zinshuse, die er gleichfalls besitzt, Schar
werksfreiheit; den Zins von 25 Groschen und 1 Scheffel Hafer hat er weiterhin 
zu zahlen. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 fol. 180v). Am 12. April 1578 
zu Heilsberg gibt der Koadjutor Kromer auf Bitten des Schulzen Gregor 
Kunter diesem ein besonderes Privileg über sein Schulzengut zu kulmischem 
Recht (es besteht aus 1^2 Schulzenhufen und einer scharwerksfreien Zinshufe) 
und regelt die Verwaltung des Schulzenamtes in der Weise, daß der eine 
Schulze mit 3^/2 Hufen 4 Jahre, der andere mit 2^/2 Hufen nur 3 Jahre lang 
die Verwaltung führt; den einen Reiterdienst haben beide zu gleichen Teilen 
auszurüsten (a. a- O- fol. 185v).

26) Das stimmt nicht mit der Handfeste von 1336 überein, die nur 53 
Zinshufen kennt. Vgl. E- V. XVIII, S. 297 ff. — U. 1555 vermerkt weiter: 
De 6i8<l6m XXVI mr., de uno man80 eommunitati8 mr. dederunt. 
De libertate Idl man8orum (de 8in§uli8 V2 mr., terminu8 dominiea 
I^etare) XXVI mr. dederunt. — U. 1586: 53 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins 
und 1 mr. Freigeld (1 Hufe fehlt hierbei), 7V2 Waldhufen 22V2 mr.

27) K. 1555: XXIIII 66Q8ual68. De XXII MLN8I8 XI mr. dederunt 
laeod LckerU de II man8i8 1555. U. 1586: 24 Zinshufen zu je 1 mr. 
— Vgl. E. Z. XIV, S. 264 ff. — Ueber die 1451 verliehenen 3 Waldhufen findet 
sich erst in U, 1590 folgender Vermerk: De 8ilva pene8 öo§en 8 mr.
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28) u. 1533: Idlll eeu8ual68, Oe X Io6ati8 IIU/2 mr dederuut, ^a- 
00 b k^rolicb 1'/^ mr. teuetur. laberua II mr. teuetur. Xbllll d686rti. 
— U. 1586: 57 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Krug 4 mr. - Vgl. E. Z 
XX, S. 107 ff. — Als Bischof Mauritius Ferber am 13. September 1527 
das Dorf neu ansetzt, sagt er ausdrücklich, daß es „mitsampt dem schultzampt 
in kriegsleuffen verderbett lengst wüste gelegen und sich nymandt des 
schulczampto undernommen hatt oder undernemen wold, dadurch das dorff 
ye lenger, ye mehr verwachsen und ungebaut geblieben". Demnach war das 
ganze Dorf wüst gewesen, nach U. 1533 waren aber schon wieder 10 Hufen an
gesetzt und zahlten Zins. — Der neue Schulze Georg Schmuger hatte übrigens 
(zur Ergänzung von Röhrich a. a. O.) neben den drei Schulzenhufen noch 2 
Zinshufen übernommen, diese aber weiter an einen tüchtigen Bauern ausgetan; 
dafür übernahm er dann 1543 die anderen 3 ehemaligen Schulzenhufen. — Im 
Folianten O Nr. 3 fol. 167v des Bisch. Arch. Frbg. findet sich bei dieser Ver- 
schreibung nachfolgender Randvermerk über die Wiederbefiedelung: 8t eklen 
Oerike in villa b,auua^ aeoepit edifioaudo8 8ex mau8O8, 8ed oum ob 
1oeum palu8trem eommocle domum et 8tubam edikiaare non p088et, 
oou8eu8u ^oauui8 b.au§auuii oeeonomi et iueolarum ville 8tatuit 8tubam 
paulo iu villam, pro quo eommuuitati 8iu§u1i8 auui8 8olvet c^uiuhue 
8olicko8, c;uamdiu domu8 8teterit 1545.

29) Unter den 8peeLa1ia pereepta des K. A. Heilsberg heißt es: IV2 mr 
a^saeobo I^rolieli taberuario iu I^a^vuavv eeu8uiu auui preteriti: Item 
II mr. ab eodem eeu8uiu taberue.

20) Vgl. E- Z. XVIII, S. 301 ff. - Am 9. Juni 1571 wird uns Georg 
Frietz als Schulz zu Lauterhagen genannt. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 
fol. 267).

21) U. 1533: I^IIII eeu8uaie8, de 8iu§uli8 Xllll 8e. Oe XXVII (er
gänze: mau8i8) XV1/2 mr. I kert. dederuut (8aud6rOau8e^iut XIIII 86. 
teuetur). laberua I mr. dedit. Oe libertate XXVI mau8orum (cle 8iu- 
§uli8 1/2 mr., 1eriuiuu8 domiuiea betare) XIII mr. dederuut. XIX de8erti. 
^lerteu ^latliLe de I mau80, Oeorxe ^Varre de I mau80 1554. 
Ore^er ?or8eb de III mau8i8 1556. ^udrea8 bldert taberuariu8 
aeeeptavit III mau8O8 de8erto8, quorum Hau 8 U086 uovi88imu8 po88688or 
kuit; propter libertatem uuiu8 auui uiüil 8ub8idii aeeepit; daturu8 pri- 
mum 66U8um 1555. — Ueber das Freigeld vermerkt die Rechnung: ÜUU8 MLU- 
8U8 uou peudit libertatem, quem „die vor1auuu§be" voeaut, et kuudum 
i8tiu8 man8i pro maiore parte eolere iueole ville uou po88uut. — 
U. 1586 : 53 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und Freigeld, der Krug 2 mr., 
der Mühlenacker und die „vorIauA8bube" je 1 mr. ?ro §aHiui8 9 mr. Hier 
ist diese „Vorlangshufe" nicht mehr unter die Zinshufen gerechnet, sondern 
besonders genannt.

22) Vgl. Ood. dip1. V^arm. III, Nr. 69. Die Erneuerung der Handfeste 
für den Schulzen Simon Leis durch Bischof Simon Rudnicki von 1607. März 
11. Heilsberg läßt alles beim Alten, bestimmt aber genauer, daß der Schulz mit 
dem Schulzen von Retsch gemeinsam ein 8ervitium militare zu leisten hat. 
(L Nr. 3 fol. 201 v).

22) Vgl. E. Z. XVIII, S. 330 ff. Die Zahl der Zinshufen scheint ge
legentlich geschwankt zu haben. Die Erneuerung der Handfeste durch Bischof 
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Nikolaus am 20. Dezember 1488 weist von den 60 Hufen dem Schulzen 6 Frei- 
hufen raeione loeaeionis, 2 weitere Freihufen ex 8peeiali xiaeia und den 
Krug zu. Die 6 Heidehufen zahlen je 1 guten Vierdung (frei von Scharwerk 
und Pfarrdezem), die übrigen Hufen je ^2 gute Mark zu Weihnachten. Danach 
ist hier die Zahl der Zinshufen mit 46 zu berechnen; von einem Abzug von 
4 Hufen, wie Röhrich a. a. O. S. 331 sagt, steht nichts in dieser Urkunde. Die 
Zahl der Heidehufen müßte nach k. 1533 nicht 6 (der Zins zu je 1 kert. wäre 
dann gleich I 1/2 mr.), sondern 16 betragen.

34) U. 1555 vermerkt weiter: 8eultetu8 de XXX man8i8 XV mr. dedit. 
Uaurieiu8 Ora^86 de 4 man8i8 1556. 8ilva IIII mr. tenetur, II mr. 
IIII 8li. dederunt. Oe axri8 in ?omereQ X mr. dederunt. — U. 1586: 
42 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Wald 6 mr. Oe ?omeren 60 mr. — 
Schon 1533 nutzten also die Liewenberger ein Ackerstück in der Feldmark des 
wüst gewordenen Dorfes Pomehren, vermutlich pachtweise. Erst am 12. Okto
ber 1568 zu Heilsberg verschrieb ihnen Kardinal Hosius das Dorf Pomeh
ren mit 40 Hufen „durch die vorigen alten kriegesempörungen verwüstet 
und von grundt auf vorleschet," so daß „seidt der zeit her der mehrere teil des 
orts mit dicken weiden überzogen gewesen." Um das Dorf wieder in seinen alten 
Stand zu bringen, verkauft er den Liewenbergern 4 Freihufen zum Schulzenamt 
um 200 Taler bar mit den kleinen und 4/3 der großen Gerichte. Von den anderen 
36 Husen haben sie ab 1569 jährlich je 2 Mark (20 Groschen in die Mark ge
rechnet) und 2 Hühner als Zins zu geben. Der Bischof behält sich die Teiche, 
Eichen- und Bauholz sowie den Rückkauf vor. Im Folianten O Nr. 3 fol. 179 
des Bisch. Arch. Frbg. findet sich hierzu folgender Randvermerk: 1590 die
29 m6Q8i8 8eptembri8 expen8am peeuniam pro Ioeati8 kuie villo man8i8 
8olvi rediitque ad men8Lm epi8eopalem, redaetum in allodium. Uat1iLa8 
Brandt O6eonomu8 manu propria. (Die Schriftzüge gleichen genau denen 
der Uatio 1590). Dann folgt von anderer Hand: eodem anno Uerum 68t 
r68titutum reeepta peeunia. Und am 20. März 1591 zu Heilsberg verschreibt 
Kardinal Bathory den Liewenbergern von neuem das Dorf Pomehren, das er 
zur Einrichtung eines Vorwerks zurückgekauft hatte. (Diese Verschreibung ist 
wörtlich inseriert bei der Erneuerung durch Bischof Theodor Potocki 1722. März 
26 zu Schmolainen — Original dieser Erneuerung auf Pergament im St. A. 
Kbg Schld. XXV, Nr. 31.). Dies zur Ergänzung von Röhrichs Angaben in E. 
Z. XX, S. 134 f. — Mit der Verschreibung von 1568 stimmt die Zinszahl in 
U. 1586, 1587 und 1590 nicht überein.

35) Vgl. vorige Anmerk. und E- Z. XX, S- 133 ff. Wenn Kardinal Hosius 
noch 1568 vom Dorf Pomehren spricht, scheint mir das der Annahme Röhrichs 
a. a. O. zu widersprechen, nach dem schon Bischof Franziskus in der ersten Hälfte 
des 15. Jhs. Pomehren in ein Vorwerk verwandeln wollte. — Der Zinsverlust 
im Jahre 1533 wäre 36 X ^2 — 18 mr.; da aber die Liewenberger 10 mr. 
zahlen, sind hier nur 8 mr. eingesetzt.

36) Die Handfeste von 1362 weist dem Dorfe Rosengarten oder Lindelawke 
31 Hufen, darunter 4 dem Schulzen zu. 1396 wird die Feldmark um 10 Hufen 
erweitert, davon erhält der Schulz 1 Freihufe. Insgesamt sind es also 36 Zins
hufen, die jährlich Vg Mark und 2 Hühner als Zins zu geben haben. 1419 erhält 
der Krüger ein besonderes Privileg. (Lod. dipl. ^Varm. II, Nr. 337; III, Nr. 
308 und 545).
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27) Weiter berichtet U. 1533: Oe eisdem V mr. I kert. dederunt. ?eter 
Konter III kert., Vlert8ebin 1/2 mr., Han8 Lebone I mr., ?eter 
Oruneebe I mr. tenetur. Oeor§e Hunger de II manms, Orexor 
Laute! de II maums 1534. l^ic^e! de II man8i8 1555. lorxe ^Veicb- 
man aeeeptavit II man8O8 de8erto8; in eorundem 8ud8idium aeeepit 
II mr., II modio8 8ili§ini8, II avene et II bordei de krumenti8 apud 
8eultetum ex de8erti8 eolleeti8; dabit primum een8um 1556. — U. 1586: 
b,in§Iab 36 Zinshufen zahlen je 2 mr., der Krug 2 mr. Oe Iiorto 2 mr.

22) Vgl. E. Z. XX, S. 152 ff. und oben Anmerkung 10 zu Katzen.
29) K. 1555: XXXVIII een8ual68. Oe eifern ab antiquo XIX mr. 

I 8e. dederunt. — U. 1Z86: 38 Zinshufen zu je 1 mr. — Nach E. Z. XIV, 
S. 274 f. beträgt die Zahl der Zinshufen nur 34. Offenbar sind in der Zahl 
38, die U. 1533 angibt, die dem Dorfe zugeschlagenen 6 Hufen des früheren 
Gutes Cossow schon enthalten. Als Kardinal Hosius sie 1567 dem Dorfe verkauft, 
sagt er ausdrücklich: sie seien ihnen seit vielen Jahren von seinen Vorgängern 
gegen einen Zins von 4 Mark zur Nutznießung überlasten worden. (0 Nr. 3 
fol. 178.) Daher führen weder U. 1533 noch U. 1586, 1587 und 1590 sie beson
ders auf, sondern sprechen nur immer von 38 Zinshusen.

40) Vgl. E. Z. XVHI, S. 307 ff. — Am 2. September 1564 zu Heilsberg 
erneuert Kardinal Hosius auf Bitten des Schulzen Alexander Napratte die 
Handfeste für das Dorf Waldaw nune vero I^apratten dieta. (Bisch. Arch 
Frbg. Foliant O Nr. 3 fol. 175). Nach dem Tode des eben genannten Alexander 
erheben die Erben seines verstorbenen Bruders Matz Naprath, der Reitschmied 
des Königs von Polen war, gegen seine Witwe Anna, seine Tochter Anna und 
deren Ehemann Jakob Titz, den jetzigen Schulzen von Napratten, Ansprüche an 
das Schulzengut und eine Bude zu Heilsberg, die Dorothea, der Mutter der 
beiden verstorbenen Brüder Matz und Alexander, gehörten; außerdem fordern 
sie allerlei Instrumente und Schmiedehandwerkszeug. Nach einem Vergleich, den 
der Koadjutor Kromer am 9. Juni 1571 zu Heilsderg bestätigt, erhalten sie zur 
Abfindung 70 Mark bar ausgezahlt. Die Erben des verstorbenen Reitschmiedes 
Matz Naprath sind seine Witwe Ursula (ihr Vormund ist Gregor Kölner, Reit
schmied von Knießschin) und seine Kinder Paul, Katharina und Anna: deren 
Vormünder sind nach dem Testament des verstorbenen Matz 1) Hans Krautschulz, 
Reitschmied des Königs von Polen, und 2) Lorentz Wientzkowitz, Diener desselben. 
Krautschulz hat als seinen Vertreter vor den Schöffen der Altstadt Warschau den 
nobill8 Martin Nießemeussel, kamLILari8 des Heilsberger Bischofs, bestellt (ebenda 
Foliant Nr. 2 fol. 267 f.)

") U. 1555 vermerkt weiter: Oe XXV man8i8 X^z mr. dederunt; 
^oeop Hopner II mr. tenetur. Oe exere8eeneia Xlll 8b. tenentur, 
de8erta. 16 de8erti. Lenedietu8 Hokmann propter rebellionem et 
inobedieneiam domino Ueverendi^Lmo pre8titam debet 8ui8 impen8i8 
IIII man8O8 de8erto8 re8taurare et loeare, daturu8 de 6i8dem primum 
een8um anno domini 1556. — U. 1586: 45 Zinshufen zahlen je 1 mr., das 
Übermaß 8 §r. 12 ?k§.

^) U. 1555 vermerkt weiter: Oe IX man8i8 IIIU/2 nir. dederunt. 
?eter b,an§banbe de Illl man8i8 1554. Oe man8o taberne III kert., 
de Iiorto taberne I 8e. de8ertum. XXIII de8er1L. — U. 1586: 31 Zinshufen 
zahlen je 1 mr., die Krughufe 1^2 mr., der Garten 1 §r. 12 ?k§. — Vgl.
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E- Z. XVIII, S. 357 und 362 f. Danach überwies Bischof Franziskus 
dem Krüger Peter Lemke eine wüste Zinshufe gegen 3 Vierdung jährlichen 
Zinses. Wenn K. 1533 sie außer in der Gesamtzahl noch einmal besonders 
aufführt, so erfolgt die Zählung doppelt; diesen Fehler hat k. 1586 vermieden.

43) Vgl. E. Z. XX, S. 160 ff. — k. 1555: XXVII e6Q8ua1e8. ve XX 
maQ8i8 X mr. dederunt. laderna III kert. teuetur, de8erta. ^.Ibreellt 
?6L2it aeeeptavit I man8um de8ertum, dabit primum eeu8um de eodem 
1555; VI de8erti. — k. 1586: 27 Zinshufen zahlen je 1 mr., 3 Waldhufen je 
3 mr., der Krug 1^,2 mr.

") Hier liegt ein Fehler vor, da nach der Handfeste (so auch in H. 1586, 
1587 und 1590) nur 77 Zinshufen vorhanden waren; vgl. E. Z. XX, S. 112 ff. — 
K. 1555 vermerkt weiter: Oe XIII maQ8i8 Vl^ mr., 8eultetu8 de medio 
man80 §raeia1i I kert. dedit. Oeorxe HenilLe de 11^ mau8i8 1554. 
Hau 8 ?olsu de taberua de taderua et II mau8i8 dabit eeu8um primum 
1556. — In der Sondereinnahme des K. A. Heilsberg vermerkt H. 1533: Item 
V mr. a ^e>vi8 Ireleu loeo peeuuie Iiereditarie de III mau8i8 1iberi8 
de8erti8 in pro primo 8o1ueioui8 termiuo pereepi. HLi mau8i
per pudlieum edietum ad meu8am epi8eopalem 8uut devoluti, c;uo8 mau- 
dato domiui KeverendL^Lmi pro I. mr ^evvL8 qui 8upra veudidi. I'euetur 
ex empeioue predietorum trium mau8orum XI^V marei8, 8iu§uli8 ad 
fatalem Domiui marei8 IIII. ^etum 17. Vlaii, ut 1aeiu8 in 1itteri8 eou- 
traetu8 de8uper eoukeeti8 patet. — k. 1586 und 1587: Von 77 Zinshufen 
zahlen 72 je 1 mr., der Krug 4 mr.; 1 Hufe zahlt 1 mr. Freigeld. 1re8 mau8i 
8uut de8erti. ^.piariu8 68t de 2 mau8i8 über. — k. 1590 wie vor, aber: 
tre8 de8erti; loeavi 608 ^mdro8io1oIlL8dortI. — Nach H. 1595—97 
sind alle 77 Zinshufen besetzt.

45) Vgl. E. Z. XVIII, S. 310 f.

46) H. 1555: 491/2 eeu8uale8. De XI^Vi/2 mr. I kert. dederuut. 4?a- 
derua I mr. dedit. — K. 1586: 491/2 Zinshusen zahlen je 1 mr., der Krug 
2 mr. — Vgl. E. Z. XVIII, S. 333 ff. Die Urkunde des Bischofs Simon Rudnicki 
vom 22. März 1608 Heilsberg ist nicht eigentlich nur, wie Röhrich a. a. O. 
sagt, eine Erneuerung der Handfeste, sondern der Bischof gibt dem einen Schulzen 
Simon Peltz, der 2 Schulzenhufen von seinen Eltern und Großeltern geerbt 
hat (der andere Schulz Clemens Röper mit 5 Schulzenhufen hat das Haupt
privileg in Verwahrung) eine eigene Handfeste unter Jnserierung der alten Pri
vilegs von 1359. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant O Nr. 3 fol. 204 v). — Krugwirt 
ist 1533 Jakob Littau svgl. unten bei Wernegitten).

4^) Die Handfeste für Reichsen vom 23. Februar 1382 bestimmt 5 Acker
hufen und 1 Waldhufe zu je 1/2 Mark pro omui 8ervieio et eeu8u. Daneben 
bestand hier ein kleines adlig-kulmisches Gut mit 8 Hufen, dessen Privileg von 
1362. Juli 24. datiert ist (Ood. dip1. ^Varm. III, Nr. 131 und II, Nr. 330). 
Aus dem Fehlen in 3.. 1533 wird man schließen dürfen, daß es damals wüst war.

48) H. 1555 vermerkt weiter: 8eultetu8 de XXII mau8i8 XI mr., 8eu1- 
tetu8 de lidertate duorum mau8orum I mr. dedit. LouiIaeiu88teeiLe1 
de IIll mau8i8 1555. — k. 1586: 63 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Krug 
4 mr. — Nach der Handfeste von 1359 (vgl. E. Z. XVIII, S. 364 ff.) beträgt 
die Zahl der Zinshusen 63, wie auch H. 1586 angibt.
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4b) K. 1555: XXXII 06N8ual68. Oe XV man8i8 VM/2 rar. dederunt. 
^U8ten8eu1tetu8 de I man80, 1e^i8 ^Voltk de I man80 1554. XV 
de8erti. — k. 1586: 32 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. E- Z. XVIII, S. 
353 ff. Röhrich vermutet a. a. O S. 355 Anm. 3 ganz richtig, daß in der Ver- 
schreibung von 1528 nur die Schulzenmühle in Rößel, nicht in Retsch genannt 
sein kann. Die Herausgeber von Ood. dip1. ^Varm. II S. 277 Anm. 1 haben 
falsch gelesen, denn im Folianten 0 Nr. 3 fol. 444 v steht deutlich „H682LI".

5v) K. 1555: 49^ e6Q8ual68. ve XXIIII man8i8 XII mr. dederunt. 
Ore^or Hadtl^e de I man80 1555. 3?a6erna I mr. dedit. XXIIIII/2 de- 
8erti. — K. 1586: 50 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Krug 2 mr. — Vgl. E. Z. 
XVIII, S. 305 ff. Die Zahl der Zinshufen dürste in H. 1586 richtiger als in 
K. 1533 mit 50 angegeben sein.

5i) H. 1555: XXXIIII een8uale8. Oe ei8dem XVli/2 mr. dederunt. 
öriuel8eli6 vidua pauper 1/2 mr. tenetur; eum non 8it 8olvenda, dimi8i. 
8ilva V lert. dedit. — H. 1586: 34 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und 
Freigeld, der Wald 2Vs mr. — Die Zahl der Zinshufen müßte nach der Hand
feste 36 sein (vgl. E. Z. XVIII, S. 294 ff.), ist jedoch in den Rechnungen des 
16. Jhs. immer nur mit 34 angegeben, trotzdem auch die Erneuerung des 
Privilegs, die Kardinal Bathory 1597 auf Bitten des Schulzen Gregor Prengel 
aussertigen läßt, ausdrücklich von 36 Zinshufen spricht Wisch. Arch. Frbg. Foliant 
0 Nr. 3 fol. 475 v. Sonderbarerweise weist diese Urkunde das Dorf dem K. A. 
Seeburg zu.). Am 27. Juni 1618 zu Heilsberg gibt Bischof Simon Rudnicki dem 
Bauern Jakob Haselbergk das Recht, einen Krug einzurichten und pro maiore 
viatorum eommoditate 8tabulum aliquod seinem an der Landstraße gelegenen 
Hause anzufügen; dafür hat er jährlich 3 Mark Zins zu Martini zu zahlen und die 
gleichen Verpflichtungen wie andere Krugwirte zu übernehmen (a. a. O. fol. 237 v).

52) Vgl. E. Z. XVIII, S. 287 ff.
-3) Am 21. Februar 1491 zu Heilsberg bewilligt Bischof Lukas den Ein

wohnern Schulens auf ihre Bitten Scharwerkssreibeit; dafür haben sie je Zins
hufe jährlich zu Martini 4/2 gute Mark und 1 Scheffel Hafer, genannt „Wart- 
hafer', sowie am Tage des Apostels Jakobus 2 Hühner zu geben (Bisch. Arch. 
Frbg. Foliant O Nr. 3 fol. 246 v).

54) U. 1555: 14 een8uale8 per I mr. Oe XXXlIIl man8i8 XVII mr., 
de ILdertate eorundem man8orum XVi/2 mr. dederunt (?etru8 1-udde 
11/2 mr. tenetur 8umma paupertate). Oe IX man8i8 8ilve IIIIV2 mr. 
tenetur, 111/2 mr. VIII 8Ü. dederunt. laberna II mr., molendinum II mr. 
dederunt. Oeorxe Vluldenüavver pro 8ud8idio II man8orum de8er- 
torum aeeepit III mr., III modio8 avene, III üordei, II sili§ini8; 1556. 
108 eII pro 8ud8idio II man8orum de8ertorum pereepit III mr., III modio8 
üordei, III 8ilixini8, III avene; dadit primum een8um 155. (Die letzte 
Ziffer fehlt!). — H. 1586: 51 Zinshusen zahlen je 2 mr., der Wald 9, Mühle 
und Krug je 4 mr.

55) H. 1533: Üittenbonen XXVI eensuales. ve III msn8is I^/z mr. dede
runt. Andres 8eüotke dell man3is 1534. ^lii non sunt loeutl. — R. 1586: 
8ittauen 26 Zinshufen zu je 1 mr. — Vgl. E.Z. XIV, S.263f. — Am 4. Nov. 1609 zu 
Heilsberg richtet Bischof Simon Rudnicki im Dorfe Sittauen ein Schulzenamt ein, 
da es bisher keinen festen Schulzen (eertum 8eu1tetum) hatte, woraus sich Streitig
keiten ergeben haben; er verleiht dies Amt dem Bauern Urban Strehl, der
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hier 4 Zinshufen besitzt, unter Befreiung seiner Hufen vom Kriegsdienst und 
Bauernscharwerk zu kulmischem Recht mit den kleinen und 1/3 der großen Gerichte. 
Der Schulz zahlt jährlich von seinen 4 Hufen zu Martini zusammen 2 Scheffel 
Weizen und 6 Mark und hat sonst die gleichen Lasten wie andere Schulzen 
(Bisch. Arch. Frbg. Foliant O Nr. 3 fol. 208 v).

56) R. 1533: XXXVI ssusaalss. vs sisäsm XVI mr. äsäsrunt. Giebel 
Oroean I mr. tsnstur, iusinsratus sst et Census äimissus. ^.näres äs II 
mansis 1535. I'adsrua XV se. äsäit. — R. 1586: 36 Zinshufen zahlen je 1 mr., der 
Krug 1 mr. 5 ^r. — Vgl.E.Z. XX, S. 163 ff. Die Erneuerung der Handfeste von 1515 
erfolgte auf Bitten des Schulzen Johannes Konaw. Wenn das alte Privileg 
bei einem Brande Heilsbergs zu Grunde ging, braucht man daraus nicht, wie Röhrich 
a. a. O- will, zu schließen, daß ein Heilsberger Bürger damals das Schulzenamt 
in Springborn besaß. Die Schulzen gaben vielfach ihre Handfesten offenbar der 
größeren Sicherheit wegen in der benachbarten Stadt zur Aufbewahrung. Des 
öfteren findet sich daher bei der Erneuerung von Schulzenprivilegien der Vermerk, 
sie seien beim Brande einer benachbarten Stadt vernichtet worden.

5?) R. 1533: XI^IIII ssnsualss. Os VI mausis III mr. äsäsrunt. Dusten 
asssptavit II mausos ässsrtos; sudsiäium viäslisst Illl^/s mr., IIII moäios 
siliAinis, IIII lloräsi st IIII avsus a<Iasobo Woltsr sivi Outstaäsnsi äs ^Vuss- 
la^vks pro sua libsrasious assipist; äaturus primum esusum 1534. XXXVI 
ässsrti. — R. 1586: 43 Zinshufen zahlen je 1 mr., doch: ^piarius äs 3 mausis 
11ver. — Nach der Handfeste von 1364 (vgl. E. Z. XVIII, S. 349 ff.) hat das 
Dorf 44 Zinshufen. Bei der Wiederbesiedlung ist vielleicht eine dieser Hufen 
auf den Dorfanger verrechnet worden, so daß H. 1586, 1587 und 1590 nur 43 
Zinshufen angeben. In der Erneuerung des Privilegs von 1615 für den 
Schulzen Bartholomäus Berenth steht freilich darüber nichts. (0 Nr. 3 fol. 
236) Röhrichs diesbezügliche Angabe beruht also auf einem Irrtum.

58) H. 1533: XXX eensuales. Oe XXIIII mausis XII mr. äsäsrunt. ^oeod 
kolsu 6s II mausis, Andres äs II mausis 1534. I'adsrua I mr., molsnäinum 
VI mr. äsäit. II äeserti. — IL. 1586: 30 Zinshufen zahlen je 1 mr., die Mühle 
12 mr. — Vgl. E. Z. XVIII, S. 344 ff. — Bischof Nikolaus erließ 1476 dem 
Georg Segilke, seinem pineerna et lamiliaris, für seine treuen Dienste 2 gute 
Mark jährlichen Zinses von der Mühle Stolzhagen, die Georg besaß, solange er 
(der Bischof) am Leben und jener im Besitze der Mühle bliev (Foliant O Nr. 3 
fol. 154). Die Erneuerung des Mühlenprivilegs im Jahre 1527 erfolgt für den 
Müller Ertmann Schönborn gegen emen Zins von 12 geringen Mark jährlich 
(a. a. O- fol. 164). Ein Krug existierte in Stolzhagen schon 1533, wie H. 1533 
ausweist, und nicht erst, wie Röhrich a. a. O. will, seit 1603. In diesem Jahre 
verschreibt Bischof Petrus Tilicki dem Jakob Flind, seabinus der Stadt Heils
berg, den Krug mitsampt 2 scharwerkspflichtigen Zinshufen (er hat das Grundstück 
von dem Vorbesitzer gekauft) gegen 4 Mark Zins jährlich und befreit ihn auf 
Lebenszeit vom Scharwerk für die beiden Hufen. Am 8. Februar 1606 ändert 
Bischof Simon Rudnicki auf Bitten des oben genannten Flind die lebenslängliche 
Vergünstigung und verschreibt ihm den Krug mit den beiden scharwerksfreien 
Hufen zu kulmischem Recht, so daß die 2 Hufen je 4 Mark, der Krug aber 2 Mark 
jährlich zu zinsen haben (a. a. O. fol. 200 v und 203 v). Danach sind Röhrichs 
Angaben a. a. O S. 347 zu berichtigen. — Am 7. Mai 1605 zu Heilsberg ver
lieh derselbe Bischof dem Albert Prokop, Schulmeister im Dorfe Stokhagen, 
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in Anbetracht der treuen Dienste, die er bis in sein nunmehr hohes Alter bei der 
Kirche dieses Dorfes geleistet hatte, eine Baustelle von 1/2 (kulmischen) Morgen 
auf dem Anger, wofür er und seine Erben jährlich 10 Schillinge der Kirche da
selbst (die Baustelle lag also wohl auf Kirchengrund) zu Zinsen haben. Doch er
halten Albrecht selbst und seine jetzige Ehefrau auf Lebenszeit Befreiung von 
dieser Zahlung (a. a. O. fol. 201).

59) R. 1533: XI^II esnsaales. ve IX mauZis 111^/2 mr. äeäsruut, 
Xolsr I mr. tsnstnr. Ds üorti8 V^/z kert. tenetur. rloeod Xa^ver äe üorto 
suo IIII se. äeäit. 1ed8 Xoler Hui supra äe üorti8 III kert. tenetur. — R. 
1586: 6e 42 een8uulidu8 39 mr., Lukuk novitiu8 äs 3 man8i8 lider uegue aä 
futurum annum. — R 1587: 42 Zinsbusen zahlen je I mr. — Vgl. E. Z. 
XVIII, S. 336 ff. Danach waren um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
auch die' beiden Pfarrhufen wüst. Am 16. Januar 1574 zu Heilsberg be
stätigt der Koadjutor Kromer dem Schulzen Merten den Besitz von 2 Morgen, 
die ihm nach der Handfeste zum Kruggarten daselbst Zuständen, und die er ihm 
aus seine Bitten durch bischöfliche Kommissare hatte zumessen und übergeben lassen. 
(Foliant O Nr. 3 fol. 184).

60) Fehlt in IL. 1533. — R. 1586; 17^ Zinshufen zahlen je 1 mr., der 
Wald 11/2 mr., die 4 Hufen Xelln und die 4 Hufen Oonäitsn je 1 mr. — 
Vgl. E. Z. XIV, S. 291 ff. — Die Verschreibung des Bischofs Jo
hannes Striprock von 1365 über 5 Freihufen zu kulmischem Recht lOoä. äipl. 
^Vaim. II, Nr. 382) erneuerte Bischof Nikolaus Düngen am 9. Juli 1477 zu 
Heilsberg für die Preußen Petrus Bartke und Thomas Buntke, Einwohner 
des Dorfes Thegsten, zu den gleichen Bedingungen (O Nr. 3 fol. 438. Das Ganze 
ist durchstrichen). Schon am 23. Dezember (Montag nach dem Feste des Apostels 
Thomas, nicht Mittwoch, wie Röhrich a. a. O. S. 293 angibt) verlieh derselbe 
Bischof Nikolaus das an den bischöflichen Tisch gefallene Gut Lelien im Kammer
amt Seeburg frei vom Reiterdienst und Scharwerk zu preußischem Rechte den 
Einwohnern von Thegsten gegen 2 gute Mark jährlich zum Dreikönigstag (a. a. 
O. fol. 439; auch diese Verschreibung ist durchstrichen). Kurz darauf, am 12. April 
1483 zu Seeburg weist Bischof Nikolaus das Dorf Thegsten, das bisher dem 
Kammeramt Seeburg zugehörte, dem Kammeramt Heilsberg zu, hebt alle früheren 
Bestimmungen auf und gibt ihm für seine 18^/2 Hufen kulmisches Recht. Davon 
verschreibt er dem Aulepps 1 Freihufe zum Schulzenamt mit den kleinen und 
1/3 der großen Gerichte; die anderen Hufen zahlen jährlich zu hl. Dreikönige je 
1/2 gute Mark und dazu je eine Gans „vor alle Scharwerkpflichte und andere 
gbör". Dazu verleiht er ihnen das Gut zu Lelien gegen jährlich 2 gute Mark 
„vor alle pflichte und gebör." Alle früheren Verschreibungen über Thegsten und 
Lelien erklärt der Bischof für ungültig (a. a. O. fol. 155 v. Am Rande steht 
von etwa gleichzeitiger Hand: Oen8ns i8tiu8 vLIIe et bonorum lelien et äe 
8ilva Lexon^ten eonee88N8 68t Urdano XroII aävoeato eeele8ie. Dieser 
Bistumsvogt Urban Kroll ist uns für den 29. Januar 1489 bezeugt - a. a. O. 
fol. 376 v.). Am 12. Februar 1524 zu Heilsberg erneuert Bischof Mauritius 
Ferber auf Bitten der Einwohner die im noch anstehenden Kriege verloren ge
gangene Handfeste unter wörtlicher Jnserierung der vorgenannten Verschreibung 
(a. a. O. fol. 162 v). Als Kardinal Hosius den Bewohnern von Thegsten den 
Besitz des Gütleins Konditten, das Bischos Johannes Dantiskus ihnen zugewiesen 
hatte, am 12. Oktober 1568 zu Heilsberg zu kulmischem Rechte verschrieb, erklärt 
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er, von ihnen ein bestimmtes Kaufgeld bar empfangen zu haben; für die 4 schar- 
werksfreien Hufen hätten sie jährlich je 1 Mark Zins zu zahlen (a. a. O. fol. 
178 v). — Die urkundliche Ueberlieferung meldet uns also nichts von einem 
Wüstwerden des Dorfes Thegsten. Wenn es in U. 1533 nicht aufgeführt ist, so 
könnte sich das vielleicht daraus erklären, daß es damals noch im Besitz der Erben 
des Urban Kroll war.

6i) U. 1533: XXXVII een8nale8. Oe eifern XVIIU/2 inr. cleclernnt. 
De libertate XXX VI inan8ornrn per 1/2 inr. (terminus ?nrisieaeioni8 Uarie) 
XVIII inr. cleclernnt; nnn8 mausus §raeiali8 non penclit liberlatem. — 
U. 1586: 37 Zinshufen zahlen je 2 inr. (offenbar für Zins und Freigeld); die 
eine Gratialhufe zahlt Lein Freigeld. — Vgl. E. Z- XXI, S. 315 ff. — Das 
Krugprivileg (1619. August 17 zu Rößel von Bischof Simon Rudnicki aus
gefertigt) wird für den Schulzen Peter Win ausgestellt; dessen Vater Paul 
hatte von dem Bistumsscheffer 1 Morgen Acker zur Anlage eines Kruges erhalten, 
wovon jährlich 3 Mark Zins an den Bischof und 14/2 Mark dem anderen Schulzen 
zu zahlen waren (O Nr. 3 fol. 238).

62) Vgl. E. Z. XX, S. 148 ss. — Die 2 Freihufen, die dem Schulzen 
1348 ex xraeia 8peeiali verliehen waren, sind im Laufe der Zeit verkauft worden, 
so daß sie zms- und scharwerkspflichtig wurden; 1477 bei der Erneuerung des 
Privilegs sind sie im Besitz des Antonius Krempel (O Nr. 3 fol. 154). Am 
16. August 1497 zu Heilsberg gibt Bischof Lukas dem Georg Wehner, pleba- 
Qus in Heil^berA et eoininenclarin8 in ^Varnaxitten, auf seine Bitten die 
Erlaubnis, in einem Sumpfe hinter dem Pfarrgehöft einen Fischteich anznstauen. 
Die Bauern, deren Aecker benachbart sind: Merten Quele, Hans Roefleisch, 
Jörge Bück und Paul Lücke geben ihre Zustimmung. Als Zeugen erscheinen 
der Schulz Tewis Marguart und der Bauer Bartholomäus Neubauer 
(a. a. O. fol. 160). Am 21. April 1570 zu Heilsberg verurteilt der Koadjutor 
Martin Kromer den Peter Rofleisch wegen Unzucht an Braxedis, der Tochter 
des Merten Schipper (beide aus Wernegitten): er hat 12 Mark für das Kind 
zu zahlen und muß zur Strafe 4 Morgen Acker für die Herrschaft ausroden. 
(Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 248 v.)

63) U. 1533 vermerkt weiter: Oe Xlllll inan8i8 XX inr. äeckernnt; 
Oioni8in8 U/2 rar. tenetnr, non 68t 8o1venckn8, c!iinL88N8 a inan8L8. 8Uva 
U/2 inr. tenetnr; XXIII 8e. II 8Ü. IIII cleclernnt. laberna I inr. cleclit. 
1orna8 ?ole cke I rnan80, Lancier cke I inan8O, Larteline8 öoelr cle 
I inan8O 15Z5. Oa8par Orn§er aeeeptavit I rnan8uin cle8ertnin, cladit 
priinnin een8nin I5Z5. I^anreneiu8 8en1tetu8 cle II rnan8i8 Iiberi8 (laeti 
ee'n8nale8) III keil, cleclit; ckadit anno Intnro cle ei8clein I inr. 8ine tarnen 
8ervieio ru8tiea1i (auch diese 2 ehemaligen Freihufen waren also offenbar wüst 
gewesen und hatten deshalb für 1533 noch nicht den vollen Zins zu entrichten), 
^oeod I^ittavv, talrernator in UeielientierA, cledet re8tanrare et 8ui8 
iinpen8i8 loeare II rnan8O8 cle8erto8 pro lideraeione 8iinonL8 l^ittavv lilii 
8ui, qni L15in§e clnxit nxorern; clatnrn8 cle ei8clein een8nin prininni 16Z6. 
— U. 1586: 63 Zinshusen und die 2 früheren Freihufen zahlen je 1 inr., der 
Krug 2, der Wald 3 inr.

64) Vgl. E. Z- XVIII, S. 351 ff. — U. 1533: X een8ual68, clno liberi. 
Oe V rnan8i8 IU/2 inr. cleclernnt. Lartolni68 aeeeptavit II rnan8O8 
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desertos et nibil 8ub8idii, daturu8 prinuim 66N8UM 1556. 111 d686iti. — 
K. 1586: 10 Zinshufen zahlen je 1 inr.

65) H. 1533: XXXII 66Q8uaIe8. 8enltetn8 de XXVII man8i8 XIII^ 
mr. dedernnt. borentz de II man8i8 1556. 8i1va I mr. IIII 86. tenetur, 
XXII 86. I 86. dedeiunt. — K. 1586: 32 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Wald 
2 mr. 6 §r. 12 ?I§. — Vgl. E. Z. XX, S. 130 ff. Ursprünglich betrug die Zahl 
der Zinshufen nur 31^2.

66) Vgl. E. Z. XXI, S. 312 ff. — Bei der Erneuerung der im Reiter
kriege verloren gegangenen Handfeste im Jahre 1524, die auf Bitten des Schulzen 
Markus Bruckmann und der Dorfältesten Martin Helmpng, Lorentz 
Hintze und Thomas Stuermann erfolgte, spricht Bischof Mauritius Ferber 
von der Verwüstung etlicher Hufen des Dorfes; außer den 8 Schulzenhufen hat 
Martin Helmpng 4 Freihufen gegen einen Zins von je 1 guten Vierdung im 
Besitz. An Zinshufen sind 64 genannt. (O Nr. 3 fol. 162 v.) Die Erneuerung 
des Schulzenprivilegs von 1527 nennt als Schulzen Markus Bruckmann und 
Peter Zimmermann. Beide werden auch am 10. Dezember 1554 genannt, 
wo Bruckmann zu seinen 3 Schulzenhufen eine weitere von dem Krüger Brosien 
Nisewandt zurücksordert, da sie vor mehr als 80 Jahren dem Krüger nur ver
pfändet worden sei; Bischof Hosius weist ihn aber mit seiner Klage ab (Bisch. 
Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 118).

67) H. 1533: bXVI 66N8ual68; non conoordat privilexinm, oontinet 
bXIIII INLQ8O8 66Q8ual68 tantum. Oe XbVII rnan8i8 XXIII* 2 rar. dede- 
ruiit. Oe IIII maQ8L8 Iiberi8 I mr., tabema I mr. dedit. Oe ILbertate 
prediotorum ll»an8orum (de 8iii§u1i8 X 86ot, termLiiu8: lLok8eIi§ inontax. 
— Diesen merkwürdigen Namen führt der Montag nach dem 1. Fastenfonntag 
Invo6avit. Auch in den beiden eben genannten Urkunden von 1524 und 1527 
erscheint diese Bezeichnung.) XIX^ mr. II 86. dederunt; XVII de86iti.

66) U. 1586: 64 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und zusammen 53 mr. 
6 xr. 12 Freigeld, der Krug 3 mr., 9 Hufen in ^a^medien 13^.2 rar. 
(Daraus ergibt sich, daß diese 9 Hufen im Walde Lakmedien nicht erst seit 1609 
im Besitz des Dorfes sind, wie Röhrich a. a. O. S. 314 angibt). vo 2 man8i8 

2 mr.

69) Vgl. E. Z. XVIII, S. 357 ff. - Als Bischof Lukas am 30. Mai 1492 
dem Srephan Briefträger das Schulzenamt in Großendors verschreibt, sagt 
er ausdrücklich: villa . a multi8 anni8 de8erta non potuit ba6tenu8 
1o6ari ob dekeotum 86ulte1i (0 Nr. 3 fol. 159 v). Am 20. Oktober 1568 zu 
Heilsberg verschreibt Kardinal Hosius einem Italiener Laurentius Bozeto 
aus Vercelli, der mit ihm vom Tridentiner Konzil ins Ermland gekommen ist 
und seinen Wohnsitz in Heilsberg genommen hat, 2 Hufen in boni8 Großendors 
zu kulmischem Recht scharwerksfrei gegen je 1 Mark Zins jährlich (a. a. O. fol. 
179 v). Diese Hufen kaufte dann der Scheffer Johann von Hatten dem Italiener 
ab und tauschte sie ein gegen das Scharwerk des Dorfes Katzen (siehe oben). Am 
8. April 1570 verschreibt Hosius dem eben genannten Hatten sowie seinen Erben 
und Nachkommen freie Fischerei im See Großendors zu eigenem Bedarf und mit 
kleinem Gezeug, gestattet dem Johann von Hatten indessen auf Lebenszeit auch 
den Gebrauch der Kleppe (a. a. O. fol. 186 v).
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4. Rsmmersmt Rößel.

Ls
d.

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1. Bansen 59 59 — 32 
rd.

Fehlt in k. 1533 und 
1586.7

2. Bischdorf7 46 4'/- 47- 107- Siehe auch Anm. 3.
3. Cabienen7 71 43 4 2574 Vergl. Anm. 5.
4.
5.

Comienen7
Damerau:

45 6 2 474 Vergl. Anm. 7.
l?. 1533 unter Kammer

Bauernhufen 27 27 — 137a amt Seeburg: vame-

6.

Waldhufen

Glockstem:«)

2 2 1 rnrv XXX munsi 6e- 
8erti. — k. 1586: 27 
Zinshufen zahlen je 
1 mr., der Wald 2 mr?) 
k?. 1533: man8i csn-

Bauernhufen 50 9 3 11 8usle8. Vgl. auch Anm.
Woldhufen 8 2 — 7- 10 und 1'1.

7. Heinrichsdorf 
(bischöfl. Anteil)

2 — — — k. 1533: ve 8llvu I 
mr. deckerunt. - k^. 
1586: cle 8ylvu in 
meclien 2 mr?7

8. GroßKölln'7 58 18 2 1074 
rd.

Vgl. auch Anm. 14.

9.
10.

Klawsdor77 
Mönsdorf:

54 29 6 17 Siehe auch Anm. 16.
I?. 1533: lVloncb86orkk

Bauernhufen 47 16 2 9 X^VII cen8usls8. Vgl.
Waldhufen 77- rd.2^ — 74 auch Anm. 17 und 18.

11.
12.

Plausen 
Plötzen:

66 2 2 37- Vgl. auch Anm. 19.
k?. 1533:^cen8us1e8?°l

Bauernhufen 45 15 12 197- ve XXXI M3N8I8 XV
Waldhufen 8 74 mr äeäerunt; Uen- 

rick bermsn 7- mr 
tenetur, ob puuper- 
tatem 8uam äimi8i?7 
Vgl. Anm. 22 und 23.

13. Robawen 42 3 V2 37s 174 Vgl. Anm. 24 und 25.
14. Rosenort 5V- — — — k. 1533: V72 cen8U- 

nle8. ve ei8äem IV/2 
mr. I tsrt äerterunt. —
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Lf
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

l533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

15. Samlack^) 29 _
rd.
1'/-

k. 1586: 51/2 Zins
hufen zahlen 51/2 mr?b)

16. Schellen 54 NV- 1 10^4 Vgl. Anm. 28 und 29.
17. Schöneberg 52 2 — 1'/« Vgl. Anm. 30.
18. Soweiden 44 — — — Vgl. Anm. 31.

19. Sturmhübel 54 191/2 7
rd. 

27-/« Vgl. Anm- 32 und 33.
20. Tollnigk 33 18'/- 5 19'/2 Vgl. Anm. 34 und 35.

21. Tornienen 36 — —
rd.
2'/- Vgl. Anm. 36 und 37.

22. Heinrichsdorf 36 8V2 — — Gehörte dem Domka
pitel.^) Vgl. auch oben 
Nr. 7.

23. Santoppen 50 41/2 — — Gehörte gleichfalls dem 
Domkapitel.^)

zus. 1031 305 54
rd.

225'/4
d. i. mehr als 291/2 °/g 
der Zinshufen waren 
wüst?»)

Die Handfeste von 1389 weist dem Dorf 70 Hufen zu, wovon der Schulz 
7 und der Pfarrer 4 Freihufen erhalten; die anderen 59 Hufen zinsen jährlich je 
1/2 Mark. Das Privileg über die Mühle datiert von 1397, oie Handfeste über 
den Krug von 1399. (Ood. dipl. ^Varm. III, Nr. 238 a, 322 a und 338; vgl. 
Röhrich, Geschichte S. 180 f.) — Am 8. August 1527 zu Heilsberg verwandelt 
Bischof Mauritius Ferber das Dorf Bansen mit 70 Hufen in ein Leben, „eum 
ex de86rta villa uo8tra Lau86u iu di8trietu Ke8i1 8ita exixuu8 vel peue 
uullu8 proveutu8 uobi8 et predeee88oribu8 uo8tri8 proveui88et 1oeu8^ue 
iu die8 ma§i8 ae ma§i8 iu 8olitudiuem dexeueraret uee propter iio- 
mum raritatem eum iudi§eui8 loeari po88et." Er verkauft die 70 
Hufen mit der Mühle an den edlen Stanislaus Ossar ex dueatu Ua8o- 
^ie et di8trietu 4.um8eu8i für 600 leichte Mark, wovon sofort 60, am 
künftigen Aschermittwoch 140 und ab 1531 zu Lichtmeß jedesmal 60 leichte Mark 
zu zahlen sind (die K. 1533 vermerkt daher unter den Sondereinnahmen dieses 
Kammeramts: Item XXII*'2 mr. iu ekkeetum 8olueioui8 Lau8eu a 8taui8- 
1ao O8ar va8a1Io ididem pereepi; re8taut per euudem 8olveude I? et V 
mr, 8iuß;uli8 auui8 ad te8tum ?urilieaeioui8 Narie vir^iui8 XXII mr.), 
und verschreibt ihm das Gut zu magdeburgischem Recht gegen einen Reiterdienst, die 
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übliche Rekognitionsgebühr und Pflugkorn (dies ist erst ab 1535 zu liefern). Am 
10. Januar 1537 zu Heilsberg ändert der Bischof für das Gut, das inzwischen 
Stanislaus an den Rößeler Burggrafen, den edlen Christoph Wantkaw, ver
kauft hatte, auf dessen Bitten das magdeburgische in kulmisches Recht (O Nr. 3 fol. 
250 v und 252).

2) k. 1533: XI^VI e6N8ual68, de 8inßuli8 IH kert, ab antiquo XXXV 
mr tenetur. 8eulietu8 de Xl^/z maQ8i8 Ioeati8 XXXI^ mr III 8e dedit. 
8ilva I mr tenetur, III lert VI^/2 8Ü dederunt. Oe libertate X^/2 man- 
8orum (de 8M§u1i8 X 8e XX ?I^., terminu8 Hetäre), de eadem XVIII mr 
tenetur; XVII mr III 8e dederunt; l^ieleel Lerl^aw 111^2 kort tenetur. 
Vlolendinum V mr tenetur, dabit primum een8um anno 1556. Orexer 
dreier et I^i8iu8 Oan86^vint aeeeptarunt 11^ man8O8 de8erto8 ei 
niliil 8ud8idii, dadunt een8um de ei8dem anno 15)6. Oa8peru8 V^n 
de II man8i8 een8ualidu8 mr. dedit; libertatem de ei8dem man8i8 
dabit anno 1555. - Auch diese 2 Hufen waren also wohl wüst gewesen. — K. 
1586: 46 Zinshusen zahlen je IO2 mr Zins und je 17 §r 14 Pfg. Freigeld, die 
Mühle 12 mr, der Krug 2 mr 16 §r 12 Pfg., der Wald in Lagmedien 12 mr, 
der Wald bei Damerau 4 mr, die benachbarten Wiesen 1 mr.

3) Vgl. Röhrich in E. Z. XXI, S. 299 ff. und G- Matern, Burg und Amt 
Rößel (Königsberg 1925) S. 34 ff. — Zur Ergänzung von Röhrichs Kolonisations
geschichte sei hinzugefügt: Am 20. Juni 1547 zu Heilsberg verschreibt Bischof 
Johann Dantiskus die Mühle mit 1 Rad „vom feuer und sunst umbkommen 
und nu viel Jhar wüste gelegen" an Jakob Wossete, Müller in Sturmhübel, 
zu kulmischem Recht; er erhält 1/4 Morgen zum Garten, 1 Hufe Wald im Lack- 
mühlwald sowie freie Fischerei im Mühlenteich; er hat die Mühle aufzubauen und 
zahlt jährlich 5 gute oder 10 geringe Mark Zins. Am 8. Oktober 1566 zu Heils
berg verkaufte Kardinal Hosius demselben Müller eine Ackerhufe in Bischdorf 
(zwischen den Hufen des Hans Schulz und Hans Birckau gelegen) und ver
schreibt sie ihm zu kulmischem Recht scharwerksfrei gegen eine jährliche Abgabe von 
2 geringen Mark nnd 3 Scheffel Hafer. Am 2. Juli 1569 zu Heilsberg verkauft 
der genannte Kardinal dem Schulzen Valentin Poel die Krugstätte, auf der er 
für seine Kosten den Krug wieder aufgebaut hat, mit ^2 Morgen und 1/2 Hufe 
Wald in Lackmedien und verschreibt ihn zu kulmischem Recht mit freier Fischerei 
in den Flüssen Sproie und Reno gegen einen jährlichen Zins von 56 §r. 2 sk. vom 
Kruge und 20 xr. von der halben Waldhuse. Außerdem werden ihm 2 Zins
hufen im Dorf zugewiesen zu den gleichen Lasten wie andere Bauernhufen. Am 
6- März 1582 zu Heilsberg verschreibt Bischof Kromer den Bischdorfern 8 Hufen 
im bischöflichen Walde Lackmedien (in dem Dreieck zwischen der Feldmark von 
Linglack und den Wäldern von Santoppen und Plötzen gelegen), die sie schon 
bisher ohne Recht und ohne Abgabe genutzt haben und teils zur Weide, teils zur 
Holznutzung gebrauchen, gegen einen jährlichen Zins von 30 Groschen je Hufe; 
doch kann der Bischof jederzeit die Nutznießung 3 Monate vorher auskündigen. 
Am 28. September 1585 zu Heilsberg fügt derselbe Bischof weitere 2 Hufen Wald, 
die sie gleichfalls ohne Privileg gegen eine jährliche Abgabe von alters her genutzt 
haben, hinzu zu einem jährlichen Zinse von 2 leichten Mark je Hufe; diese Hufen 
lagen zwischen Schöneberg, dem Heinrichsdorfer Wäldchen, Klakendorf und Damerau 
nach Läutern zu. Als Bischdorf ungefähr 1594 in ein bischöfliches Vorwerk um- 
gewandelt worden war, urkundet Bischof Petrus Tilicki am 6. Dezember 1603 zu
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Krakau über einen Tausch mit den beiden Schulzen Andreas Brock und Lukas 
Buchholtz, die in Bischdorf 4 Schulzenhufen und 1 scharwerksfreie Hufe auch 
nach der Umwandlung in ein praedium durch Kardinal Bathory besaßen; er 
gibt ihnen dasür nach chrer Wahl 6 Freihufen in Plößen zu kulmischem Recht 
mit den gleichen Lasten, wie andere Schulzen sie zu tragen haben. Am 10. Januar 
1611 bestätigt Bischof Simon Rudnicki diesen Tausch und am 2. August 1614 
verlegt er den Krug, dessen Besitzer JohannesLanghanke war, von Bischdorf nach 
Tollnigk bei Rößel unter den gleichen Bedingungen, wie sie das Krugprivileg von 
1569 bestimmt. (0 Nr. 3 fol. 254, 259, 268 v, 269, 293 v und 297).

U. 1555: I^XXI eensuales. Oe XXIX mLN8i8 XIIU/2 mr I kert 
dederunt; Leuediet 1/2 mr teuetur, nuper aeeeptavit muii8um, ideo eeu8U8 
6Lmi88U8. (Auch diese Hufe ist also als wüst zu rechnen) Andrer; 8dro1k^ 
aeeeptavit II mau8O8 de8erto8, pro eoruudem r68tuuratioii6 aeeepit II 
mr, II modio8 8ili§ini8, I avene, I 601 dei; daturu8 primum e6Q8um 1557. 
Lra8tiau aeeeptavit I muQ8um de8ertum, uullum 8ud8idium; dadit 
e6Q8um primum 1556, Iiaket uune 4 man8O8. ?auel I lert teuetur, eeiam 
dimi8i. laberua III lert dedit. Uolendinum IIII mr teuetur, de8ertum. 
— K. 1586: 71 Zinshufen zahlen je 1 mr (doch ist der apmriu8 de 2 man8i8 
über), die Mühle 8 mr, der Müller für 2 Hufen 2 mr Freigeld, der Krug 4 mr. 

o) Vgl. E. Z. XXI, S. 291 ff. Das Krugprivileg von 1582 legt dem 
Albert Masanek als Zins 4 Mark und 2 Hühner auf. In demselben Jahre 
verschreibt Bischof Kromer dem Zacharias Bartenburski die Mühle mit 2 
Rädern und 1^/4 Morgen Acker gegen eine jährliche Abgabe vou 8 Mark und 
1 Schwein. Am 25. Oktober 1614 gibt Bischof Simon Rudnicki dem Cabiener 
Schulzen Georg Dukat einen Platz von 1 Morgen zur Anlage eines (zweiten) 
Kruges zu kulmischem Recht gegen einen Zins von 4 Mark jährlich. (O Nr. 3 fol. 
266 und 298).

6) n. 1555: XI^V e6Q8ual68. Oe Xld mau8i8 XVIII^ mr I kert de- 
deruut. Uidiel 8teHeu I mr teuetur; po1Iieitu8 8um illi dare in 
8ud8idinm I eynnm, hiiapiopter liune marenm dimi8i. (Diese Hufen — 
nach der Zinszahl sind es zwei — dürften auch wüst gewesen sein.) 8tekken 
?ole 1/2 mr tenetnr, petit dimitti, non 68t 8olvendo (!). 8teHen 
^Vexener I lert teuetur, dimidi. 8ilvu IIII mr tenetnr, 111^/2 mr de- 
derunt. laberna II mr dedit. — H 1586: 45 Zinshusen zahlen je 1 mr, 
der Krug 4 mr, der Wald 8 mr, der Wald apnd 8trixa 4 mr.

?) Vgl. E. Z. XIX, S- 280 ff. — Das Krugprivileg von 1579 legt dem 
Krüger Georg Reus, der ihn von LorenzStosch gekaust hatte, jährlich 4 Mark 
Zins auf. Am 19. Juli 1606 zu Rößel erneuert Bischof Simon Rudnicki die 
Handfeste des Dorfes sür den Schulzen Simon Biermann, Landscheppen im 
Kammeramt Rößel, unter wörtlicher Einfügung des Gründungsprivilegs von 
1338. — Am 7. November 1575 zu Heilsberg stellt der Koadjutor Martin Kromer 
dem Matthäus Kuminsky in Comienen ein Privileg über 3 Hufen aus, die er 
vor 9 Jahren vom Kardinal Hosius gekaust hatte. Auf Grund der Dorfhandfeste 
machte der Schulz Ansprüche darauf, wird aber abgewiesen. Kromer verschreibt 
sie dem genannten Matthäus zu kulmischem Recht scharwerksfrei gegen eine jähr
liche Abgabe von 1 Mark, 2 Hühnern, 1 Scheffel Gerste und 1 Scheffel Hafer 
je Hufe. Dies Privileg erneuert Bischof Simon Rudnicki am 2. Juni 1611 zu 
Schmolainen auf Bitten des Andreas Sniecinßki likoeinen^ dietu8 alia8 
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80K0II, der sie mit bischöflicher Genehmigung von den Eltern seiner Frau, Georg 
Ovachowski und dessen Gattin, rechtmäßig erworben hatte. 1,0 Nr. 3 fol. 262, 
288 v und 29b).

8) Ueber die Gründung vgl. Ooä. ckipl ^Varm. II, S. 322 und Röhrich, 
Geschichte S. 163. Die Handfeste von 1427 weist dem Dorfe 30 Hufen zu, wo
von 3 Freihufen dem Schulzen gehören; jede andere Hufe zinst 1/2 Mark, ebenso 
jede der 2 Heidehufen, die dem Dorfe zugewiesen werden. (Ooä. äip! ^Varm. 
IV, Nr. 171). Am 23. Juni 1553 zu Heilsberg gibt Bischof Hosius, „oum villa 
uo8tra Oam6rau oam6ratu8 UesIenZis, yuae ad liomimum m6moria Ue- 
serta et iuoulta iaouit, rursus ooloui8 per predeeeZSoreZ uo8tro8 imm6- 
äiato8 et uo8 looari eoepi88et," auf Bitten des Schulzen Benediktus Brock 
eine neue Verschreibung unter den gleichen Bedingungen wie 1427. Am 1. Juni 
1588 zu Heilsberg verschreibt Bischof Martin Kromer dem Dorfe 1 Hufe und 8 
Morgen des sogenannten Herrenwaldes zwischen den Wäldern von Glockstein und 
Trautenau sowie der Feldmark von Damerau gegen einen jährlichen Zins von 
2 Mark <0 Nr. 3 fol. 254 v und 273).

9) Vgl. E. Z. XIX, S. 275 ff.
*0) Weiter heißt es: ve X14 mau8i8 XIX mr äeckeruot; Fabian 

Xe§el i/g mr tenetur. Vlert8ckLn 1,2 mr tenetur; 6Lmi8L 60, yuocl koc 
auuo aeeeptavit I mau8um et uuLIum 8ub8ickium; clabit öle II mau8i8 
06U8um primum auuo 1554. 8ilva I mr, I^LWAmeckLe U/2 mr III 8e, cle 
utri8c;u6 iuxta ratam looatorum mau8orum II mr cleckerunt; tououtur 
maum XVI 8e. (Es handelt sich um zusammen 8 Waldhufen, die je 8 Slot 
Zins zu geben haben.) laborua II mr ckeäit. Oe ILbertate XXXIX mau- 
8orum per 1/2 mr (termLuu8 ^o6auui8 3apti8te) XIXi/2 mr Uockoruut.

n) Ueber die Wiederbesiedlung berichtet U. 1533: Hau 8 Hemmer 
aoeoptavit II mau8O8 cke8erto8, aeo6pturu8 8ud8ic1Lum a öartolomeo 
UiciL^vort 8ubäito äomiui U.6V6r6u6i88imL cle O1o68t6^u; uuue in V^u- 
Ire^clorkk 8ub ?bilippo UatrUou cke§6N8 pro 8ua ILberaeLoue po11icitu8 
68t Uare ^soauui Hemmer equo8 IIII, vaeeam I, IIII moäio8 8l1L^iui8, IIII 
aveue et 1III borclei, iu8uper 1L§ua pro äomo 8uper Ü8clem mau8i8 6ri- 
ßoucka 8ukILoi6uoLa 8ui8 clueere Lmp6U8i8. In 600 prekatu8 Hau8 Hemmer 
clieebat 86 6886 ooutoutum, 6aturii8 primum oousum auuo 1556. — Unter 
den Sondereinnahmen dieses Kammeramts notiert U. 1533: It6m U/2 mr a 
Vlatti8 Ur^utou Lu OIoo8t6^u ILdortatom auui protoriti. — U 1586: 
50 Zinshufen zahlen je 2 mr, der Krug 5 mr, der Wald 2 mr, der Wald in 
Lackmedien 3 mr, der Wald bei Tolnik 2 mr.

'2) Es handelt sich um 2 Waldhufen, die Bischof Nikolaus von Düngen 
dem Dorfe zuwies. Das Dorf selbst gehörte dem Domkapitel. Vgl. E. Z. XXI, 
S. 303 ff. und unten Nr. 22 dieses Kammeramts.

10) u. 1533: Ooll6u OVIII 66Q8ual68. 1)6 XI, mau8i8 XVIII1/2 mr 
XU/2 86 ckockoruut; 86ult6tu8 VII 86 I 36 ack 66U8um t6U6tur; 4,u6a86^ 
I mr t6U6tur, ui6L1 6ad6t. Uoloucliuum III1/2 mr, taborua U/2 mr, 8ilva 
U/2 mr cl6(ILt. 8t6u?6l ?ol aoooptavit II mau8O8 cl686rto8; aclckuxit 
86oum 6xVlaImoi6 vaooa8 III, 6c;uo8 II, cl6(Ii 6i iu 8ud8iclium II mr, II 
moclio8 8ili§iul8, II üorcloi 6t II avouo; Uaturu8 primum 06U8um auuo 
1556. — Unter den 8p6oia1ia poroopta des K. A. Rößel notiert U. 1533: 
It6m III kort a 8taui8lao Lurooro^I:^ ru8tioo Lu OoIIou 06U8um 
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anni preteriti. Item 1/2 mr a Ore§orio ?08er de (sollen eensum 
anni 1551. Item I tert a ^oanne Oropen seulteto in OoIIen een8um 
anni 1551, item XV 8e ab eoclem cen8um deditum de 8ilvu 1551. Item 
I mr a ?au1o in Oollen een8um anni preteriti, item ^/2 mr a ?etro 
ibidem een8um anni preteriti. Item I mr a tabernatori in OoIIen een- 
8iim taberne anni preteriti. — U. 1586: 58 Zinshufen zahlen je 1 mr, die 
Mühle 7 mr, der Wald 3 mr, die beiden Kruge 6 mr, der Müller von 2 Hufen 
2 mr Freigeld.

") Vgl. Röhrich, Geschichte S. 163 f. Die geänderte Handfeste von 1403 
weist von den 70 Hufen des Dorfes dem Schulzen 7, dem Pfarrer 5 Freihufen 
zu; die anderen 58 Hufen zahlen je 1/2 Mark Zins, ebenso auch die 3 Waldhufen. 
(Ood. dipl. ^Varm. III, Nr. 390). Am 15. Juli 1580 verkauft Bischof Kromer 
die area des 2. Kruges a mnlto tempere de8erta an Jakob Crackau zu 
kulmischem Recht gegen einen Zins von 6 leichten Mark und gewährt ihm 2 Frei- 
jahre, damit er inzwischen den Krug aufbaue. Am 3. März 1582 gibt der ge
nannte Bischof dem anderen Krugwirt Matthäus Lemke, der den Krug von 
Thomas Süßenberg gekauft hat, ein neues Privileg; er zahlt jährlich 3 Mark 
an den Bischof und ebensoviel an die Schulzen des Dorfes (beim anderen Krug 
ist die Teilung gewiß ebenso). Am 23- Februar 1581 verkauft Bischof Kromer 
dem Müller Simon Gerte 2 seit langer Zeit wüste Zinshufen, für die er ad 
arbitrinm no8trum Scharwerksfreiheit gegen 1 Mark je Hufe genießt; da der 
Zins derselbe wie bei den anderen Bauernhufen sein soll, hat er insgesamt für 
die 2 Hufen 4 Mark jährlich zu zahlen. Am 3. Januar 1599 erneuert Kardinal 
Batbory diese Beschreibung, gibt aber dem Müller Simon Gerick die beiden 
Hufen als Freihufen zu kulmischem Recht für einen Zins von 6 preußischen Mark. 
1 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Hafer und 2 Hühnern je Hufe. (O Nr. 3 fol. 263 
und 265, 263 v und 280 v).

15) U. 1533: Idlll e6Q8ual68. Oe XXIIII man8i8 XI mr dederunt, 
XIidrei 1/2 mr, ^ndre8 ^Iei8dier mr tenentnr. 8ilva III mr IIII 
8e tenetnr, V tert XIIII 8Ü II ?fx. dederunt. XXIII de8erti. Xndre8 
?olen aeeeptavit II man8O8 de8erto8, pro 8ub8idio aeeepit II mr, II mo- 
dic>8 8ili§ini8, II Irordei, II avene, daturn8 primum een8nm 1556. Ori8toH 
de III man8i8 1555. ?anel LonilLe de I man80 1554. — U 1586: 54 
Zinshufen zahlen je 1 mr (aber antiyuu8 pakomor de 4 man8i8 lider ad 
plaeitum), der Wald 6 mr 6 §r 12 Pfg.

16) Vgl. E. Z. XIX, S. 234 ff. — Am 11. November 1528 urkundet 
Bischof Mauritius Ferber zu Heilsberg über das Schulzengut, das seit langer Zeit 
immer von zwei Schulzen mit je 3 Hufen besessen worden sei; es habe „zculetst 
eine lange zceit im merglichem gedachts Dorfes abwachsen wüste gelegen und also 
von idermenglichs zcuspruchen frey, ledig und rechtlich an uns gefallen". Drei 
von den 6 Schulzenhufen vergibt er zu kulmischem Recht mit den kleinen und 1/3 
der großen Gerichte und mit Fischereigerechtigkeit im See Wutrowin dem be
scheidenen Peter Golle. (Original auf Pergament im St. A. Kbg. Schld. XXV, 
Nr. 11b; gleichzeitige Abschrift in O Nr. 3 fol. 251 v). Am 11. Dezember 1611 
verschreibt Petrus Tilicki zu Krakau dem edlen Mathias Pakusch, Burggrafen 
zu Schmolainen (früher in Rößel), und seiner Gattin Ursula von Hogendors 
eine Hofstätte von einem Morgen zur Anlage eines Kruges mitsamt einem Garten. 
Auf Lebenszeit haben sie ihn frei von Zins und sonstigen Lasten; nach ihrem
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Tode haben ihre Rechtsnachfolger nach dem Gutdünken des Bischofs Zins zu 
zahlen; falls sie dann den Krug abgeben müssen, erhalten sie die Auslagen für 
den Bau des Kruges erstattet. (O Nr. 3 fol. 283 v).

17) Weiter heißt es: Oe XXX1 man8i8 XIIII1/2 inr dederunt, ?eter 
?ar8L^ III tert, 0a8par I seit tenentur; idem de I man80 dabit pri- 
mnm een8nm 1555. 8ilva IU/2 mr tenetur, U/2 mr XIII^ 8Ü dederunt. 
XIIII de8erti. Vlatti8 8^vart2 aeeeptavit I man8um de8ertnm et nnllnm 
8nd8idinm, dabit e6N8um primum 1555. — Unter den Sondereinnahmen 
notiert U. 1533 von HansRadike aus Monchsdorff 1/2 Mark als Zins des ver
gangenen Jahres. — U 1586: 47 Zinshusen zahlen je 1 mr, der Wald 5 mr.

'«) Vgl. E. Z. XIX, S. 227 ff. - Am 17. August 1617 zu Rößel bestimmt 
Bischof Simon Rudnicki, daß die Bauern von Münchsdorf, die scharwerkspflichtig 
sind, nicht Roggen, sondern 2 Scheffel Hafer je Hufe als Pfluggetreide zu liefern 
haben. (0 Nr. 3 fol. 300.)

19) R 1533: OXVI eensualeg. 1)6 KXII11 mansis XXX l 1/2 mr IX 8Ü 
äeäerunt, Limon Dusten XVI 86 tsuetur. 8r08i6 ^i86^vaut de I, 8an3 
OentL ds I man30 1534. I'adernu II mr, de lidertate VI man8orum I1/2 mr, 
8llva V kert XIIII dedsrunt. 1)6 ILdertate prodiotorum man80rum, de 3in- 
SuUs 1/2 mr IIII 8Ü, termiuu8 Oetare; de elüdem XXVIII mr VIi/2 sü dede- 
runt, 1idnr6iu3 ^U8ton 11/2 mr VlI 8b tenetur. — IL 1586: 66 Zinshufen 
zahlenjelmrZins; 6Hufenje10§r, 60Hufenje1mr Freigeld; derKrug4mr, derWald 
in Lagmedien 2 mr 13 §r 6 H. — Vgl. E.Z.XXI, S. 305 ff. Zur Berichtigung sei hier 
angemerkt, daß die Erneuerung der Handfeste durch Bischof Nikolaus von Tüngen vom 
Jahre 1477 ausdrücklich die 6 ehemaligen Freihufen erwähnt (sie sind je zur Hälfte 
im Besitz des Mathias Hovemann und Jakob Dithert), ihnen aber einen 
höheren Zins, nämlich 3 Vierdung je Hufe auferlegt; das geschieht offenbar wegen 
der Scharwerkssreiheit, denn als im Jahre 1480 diese Freiheit auch den übrigen 
Zinshufen gewährt wird, wird deren Zahl ausdrücklich nur auf 60 angegeben. 
(O Nr. 3 fol. 241 v und 243). — Am 26. November 1615 zu Heilsberg ver
schreibt Bischof Simon Rudnicki seinem geschworenen Landmesser Eustachius 
Creczmer (eivi8 et 8enator Uö88e1ien8i8) zum Lohn für seine treue Dienste 
eine area mit einem Garten von einem Morgen zur Anlage eines zweiten Kruges 
gegen einen jährlichen Zins von 2 Mark; er darf das Bier nach seinem Belieben 
in Plausen oder in Rößel brauen und auch Eßwaren sowie sogenanntes „Heckerey- 
werck" verkaufen (a. a. O. fol. 298 v). — Unter den Sondereinnahmen des K. 
A. Rößel vermerkt U. 1533: Item U/2 mr a jo8t 8toekke^m, 8euUeto 
in ?1au86n, pro ultimo 8o1neioni8 termino oHanAnnx pereepi. Item I 
mr VIII 8k a 1e^vi8 1e8ckner een8um et lidertatem anni preteriti de 
?Ian8en pereepi. Item I mr VIII 8k a ^08t Herendorkk in ?Iau8en 
ILbertatem anni preteriti.

20) Hier liegt ein Schreibfehler vor; zählt man die einzeln angegebenen 
Hufen zusammen, so kommt die Zahl 45 heraus, die auch die Handfeste sowie 
U. 1586 haben

21) Weiter heißt es: 8Uva Hi/2 mr IIII 86 tenetur, VII kert IIII 86 III H. 
dederunt. 1)6 duadus tadernm IIII mr tenentur; <l08t Olerke d6 8na II mr 
d6dit, altera taderna deserta. ve lidertate predietornm man30rnm (d6 8in^uU8 
1/2 mr, 1erminn3 I^etare) XlIIi/2 mr: Werten Land ei 1/2 mr t6N6tur; Hen- 
riek li'ermLv 1/2 mr tenetnr, aeeeptavit anno preterito man8um, pauper 63t, 
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petlt dlmltti. (Auch diese Hufe wird man als wüst anrechnen müssen.) Hans 
I^auAvrde^n I mr tenetur. III deserti.

^) Zur Wiederbesiedlung des Dorfes vermerkt U. 1533: Oeto raansi 
äabunt e6N8um primum 1554. ^ndrea8 Oerl^e aeeeptavit dno8 man- 
808 d686rl08, in 8nd8idinni aeeepit III mr, I1II modio8 8L1L§ini8, IIII lior- 
dei, IIII avene et II modio8 tritiei; daturu8 primum een8nm 1556. ^saeod 
Ldiewuman aeeeptavit I man8nm de8ertum, pro r^tariraeione i8tiu8 
man8i pereepit 1^,2 mr; datnrn8 primnm een8um anno 1555. — R 1586: 
45 Zinshufen zahlen je 1 mr Zins und 1 mr Freigeld, der Krug 51/2 mr, der 
Wald in Lagmedien 5 mr 6 §r 12 H.

22) Vgl. E. Z. XIX, S. 239 ff. — Am 14. Juli 1585 erneuert Bischof 
Kromer zu Heilsderg das Krugprivileg für den Krüger Simon Schleger; er 
zahlt jährlich 4 Mark und statt der 30 Hühner des früheren Privilegs noch weitere 
1-/2, zusammen also 51/2 Mark Zins jährlich. (0 Nr. 3 fol. 268.) Ueber die 
Vergebung von 6 Freihufen an die früheren Schulzen von Bischdorf im Jahre 
1603 vgl. oben Anm. 3. Am 10. Januar 1611 zu Heilsberg erläutert Bischof 
Simon Rudnicki diese Verschreibung an Andreas Brock und Lukas Buchholz 
dahin, daß sie von 5 Hufen einen Kriegsdienst zusammen mit dem Schulzen von 
Damerau zu leisten haben, dazu alle Lasten wie andere ILbeitini im K. A. 
Röstel. Von der 6. Hufe, die auch scharwerksfrei ist, zahlen sie jährlich IV2 Mark 
Zins (a. a. O. fol. 293 v).

24) R 1533: Radaden XI11I esusuales. Leulretus äs eisdem XVII^/g mr 
I kert dedit. Nattis kulmius exustus I^/z mr dsdet, dlmlsi. Oieks
Nattls I mr, paupvr est et deue tadorat, üadet I eguum. ^.dam I keit tene- 
tur, dimisi; uovus eotonns est et beue ladarat testlmouio omnium lueolarum. 
(Mattis und Adam haben zusammen 3Vs Hufen, die wohl vorher wüst gewejen 
sein dürften.) LLIvu, 11^2 mr dedit. — R 1586: 23 Zinshusen zahlen je 1 mr, 
der Wald 4, der Krug 1^/2 mr, die Gärten 8 mr 15 §r.

25) Vgl. E. Z. XIX, S. 223 ff. und G. Matern, Burg und Amt Röstet 
(Königsberg 1925) S. 31 ff. — Am 29. März 1514 verschreibt Bischof Fabian 
zu Heilsberg dem Michael Sagen, der ihn um das Schulzenamt (iamdudum 
d686rtum et ad uo8 devolutnm) gebeten hat, die dazu nach der ersten Hand
feste gehörenden 6 Schulzenhufen zu kulmischem Recht mit freier Fischerei im See 
Sproyen. Von den anderen Hufen — es finden sich 43 Zinshusen - sind jähr
lich ',2 gute Mark, 2 Scheffel Roggen und 2 Hühner je Hufe zu Weihnachten 
als Zins zu zahlen. Das ganze Dorf umfaßte, wie diese Verschreibung angibt, 
damals 53 Hufen (O Nr. 3 fol. 248). Ueber die fehlenden 4 Hufen berichtet die 
Urkunde nichts. U. 1533 kennt nur 42 Zinshufen. (Unter den Sondereinnahmen 
vermerkt die Rechnung die Zahlung von rückständigem Zins und zwar je 1 kort 
von 8 im Luke und linke sowie 1/2 mr von Kaspar.) Wenn U. 1586 nur 
23 Zinshufen anführt, so müssen inzwischen einige Zinshusen wüst geworden sein. 
Im Jahre 1586/87 ist hier dann aber ein bischöfliches Vorwerk eingerichtet worden 
(nicht erst 1594/95, wie Matern a. a. O. S. 32 angibt). Nach U. 1587 fol. 52 
erhält der Rößeler Pfarrer einen Scheffel Roggen als Dezem „vom Robabischen 
Vorwerg". U. 1590 gibt auf fol. 135 v eine „ratio peeorum praedii Uodab6L8i8", 
1597 umfaßte das Vorwerk bereits 16 Hufen (nach Matern a. a. O.). — Am 
24. Mai 1585 gibt Bischof Kromer zu Heilsberg dem Sohne des Schulzen von 
Robawen, dem getreuen Simon Markus chewski, der Burggraf in Wartenburg ist,
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die Erlaubnis zur Errichtung eines Kruges, weist ihm dazu einen Garten 
im Dorfe vor dem Schulzenhause an (für diesen Platz sollen die Dorfbewohner 
anderweitig entschädigt werden) und verschreibt ihm den Krug zu kulmischem Recht 
gegen einen jährlichen Zins von 3 Mark, der nach der Dorshandfeste je zur 
Hälfte dem Bischof und dem Schulzen zusteht. Bis zur Fertigstellung des neuen 
Kruges darf er in einem anderen Hause ausschenken (O Nr. 3 fol. 460 v).

26) Vgl. Ood. dipl. ^Varm. III, Nr. 139 und Röhrich, Geschichte S. 179.
27) H 1555: XXI1II eensuales. De eisdem X^ mr IX se dederuut; 

?aue1 V2 mr tenetur, dimi8i; ^Vo^t4e III se tenetur; UaltLs 1/2 mr 
tenetur. De quiuyue mau8i8 ^dcerpauui^e II^ mr tenetur, 4/2 mr 
XXXVIII 8li IXdederunt; ^Vo^tlce VII 8e XV tenetur; 4aue1 
V 8e tenetur. — 4. 1586: 24 Zinsbufen zahlen je 1 mr (aber 8eultetu8 
exu8tu8 de 5 man8i8 anno 83 zahlt nichts), de 8^Iva 5 mr, de propiuauda 
eerevL8La 4 mr. — Vgl. E- Z. XXI, S. 288 ff. — Das Schulzenvrivileg von 1596 
wird für Urban Beringer ausgefertigt und gewährt ihm Fischerei in dem Seechen 
Wutken und Bienenhaltung. Am 26. Februar 1597 zu Heilsberg verschreibt 
Kardinal Bathory den Krug u8yue in pre86U8 1empu8 vaeua et de86r1a an 
Leonard Marczinkowski, jetzt Bürger in Rößel, früher in der bischöflichen 
Kanzlei tätig, gegen einen Zins von 1 polnischen Floren zu 30 Groschen; aus 
Lebenszeit erhält Leonhard Zinsfreiheit (0 Nr. 3 fol. 276 und 279 v).

28) 4 1555: 4IIII eeu8uale8. De X4 mau8i8 XX mr dederuut. 
Uatti8 ^Ve^drmau de I mau8o 1555. 4aberua 4/2 mr; eommuuita8 
de III1 mau8i8 plebaui II mr tenetur, V lert dedit; mau8i de8erti III lert 
teueutur. (Es waren demnach 4/2 Pfarrhufen wüst, die mit in die Zahl der wüsten 
Hufen einzurechnen sind.) De libertäre predietorum I. mau8orum (de 8iu- 
§uli8 ^2 mr, termiuu8 4etare) XX mr dederuut. — Unter den Sonderein- 
nahmen vermerkt 4. 1533: Item V2 mr a Limoue^Veiellmau Lu 8dml1eu 
peeuuie llereditarie de I mau80 Ubero pereepi, totidem 8iu§u1i8 auui8 
ad Oatfledram ?etri teuetur, adllue X mr. — 4 1586: 50 Zinshufen zahlen 
je 1 mr Zins und 1 mr Freigeld, der Krug 3 mr, für die Pfarrhufen 4 mr.

29) Vgl. E- Z. XIX, S. 283 ff. Zur Ergänzung sei angemerkt: Die Er
neuerung des Krugprivilegs von 1582 erfolgt für Georg Redick und erhöht den 
Zins auf 4 Mark. Am 30. März 1514 urkundet Bischof Fabian zu Heilsberg 
über die Pfarrhufen: Die Bewohner von Schellen haben 4 Zinshufen in u8um 
plebaui bestimmt, ut eo eommodiu8 8U8l6utari po88et, und sich verpflichtet, 
dafür die gleichen Leistungen wie für die anderen Zinshufen (außer dem Geld
zins und den Hühnern auch 2 Scheffel Weizen je Hufe) pro plebauo zu über
nehmen und bisher auch tatsächlich geleistet. Auf ihre Bitten erläßt ihnen der 
Bischof nun die Lieferung der 8 Scheffel Weizen, weil sie diese 8iue xravi di- 
8peudio ei ip8iu8 vi11e ruiua nicht leisten können. (O Nr. 3 fol. 265 v und 
248 v).

60) 4 1555: 4,11 mau8i. De 4 mau8i8 XXV mr, taderua I mr de
dit. 8ilva 14,2 mi- tenetur, II mr X 8e dederuut. II de8erti. — 4 1586: 
52 Zinshufen zahlen je 1 mr, der Krug 4 mr, der Wald 5^2 mr. — Vgl. E. 
Z. XXI, S. 317 f. Danach stimmt der Waldzins, den sowohl 4. 1533 wie 1586 
angeben, mit der Verschreibung von 1379 nicht überein. — Das Krugprivileg 
von 1582 wird für Andreas Reimer ausgefertigt; er hatte den Krug von dem 
Bischdorfer Schulzen gekauft, der ihn wiederum nach dem Tode seiner Eltern 
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geerbt hatte. Als Zins hat er an den Bischof jährlich 4 Mark, an den Schulzen 
von Scköneberg nach der Dorfhandfeste 2 Mark zu zahlen. (O Nr. 3 sol. 264 v).

si) U 15Z5: Xldlll eensuales. 8eult6tu8 de e^dem XXII mr, 8ilva 
II mr, de exereseeneia I mr, de libortate predietorum Xb-IIII man8orum 
(de 8luAuIi8 per 1/2 mr, 1erminn8 I^etare) XXII mr dederunt. — H 1566: 
44 Zinshufen zahlen je 1 mr Zins und 1 rar Freigeld, der Wald 4 mr, das Über
maß 2 mr. — Vgl. E. Z. XIX, S. 231 ff. Das in der Handfeste von 1688 festge- 
stellte Untermaß von 2 Hufen war schon 1533 bekannt, weshalb die U. 1533 nur 
44 Zinshufen nennt, während die Dorshandfeste deren Zahl mit 46 angibt. — 
Am 22. März 1527 zu Heilsberg verschreibt Bischof Mauritius Ferber dem 
Schulzen von Soweiden Bartholomäus Bobenhausen wegen seines getreu- 
lichen Fleißes, den er zur Besetzung und Handhabung des genannten Dorfes un
aufhörlich angewandt habe, die drei ursprünglich zu preußischem Rechte vergebenen 
Freihusen; sie haben „lengst wüste gelegen" und schon Bischof Fabian hat sie dem 
Bartholomäus gegeben unter Vereinigung mit seinen 5 Schulzenhufen, ist aber 
durch seinen Tod an der Verschreibung gehindert worden. Bischof Mauritius 
fertigt nun das Privileg zu kulmischem Recht aus, Bartholomäus hat einen Dienst 
„mit eynem reysigen Pferde" und die übliche Rekognitionsgebühr zu leisten. — 
Das Krugprivileg von 1608 wird sür den Rößeler Bürger Hippolitus Ditt- 
loff ausgesertigt. (0 Nr. 3 fol. 250 und 289 v) — Die U. 1533 notiert unter 
den Sondereinnahmen dieses Amtes an rückständigem Freigeld vom Bauern Martin 
5 kert, 11/2 mr von Niclasche und 1 mr vom Bauern Petrus, ferner V2 mr 
vom Bauern Jakob de exer^eeneia und schließlich 1/2 mr mutui debtti von 
Mattis Stoker, der nun nichts mehr schuldet.

32) K. 1533: 14III een8ual68, de 8inAuIi8 XV 8e. Oe XXXIIIU/2 
maQ8i8 XXU/2 mr III^ sb III ?tx. dederuut. Oe exer^eeneia IIII mr 
tenetur, V lert XIII 8Ü dederunt. 8ilvu 1^ mr IIII 8e tenetur, III lert 
V^/2 sü dederunt. Oe molendino IIII mr, tabema II mr dedit. Oe prato 
molendiui III mr tenetur, Ln8taAiiLtum 68t pro molendino. Oe ILbertate 
predietorum man8orum per mr (termLnu8 I^etare) XV'/^, mr I lert de- 
derunt; ^Lc^el 8^verA 1 mr, VILcbel UanAbe ^/2 mr tenentur. XII 
man8i de8erti. ^08t Xe8cbe de II, Larto1me8 8LdeI de II, Vur- 
ear^lL^ de II, Ori8to1 Oerl^e de I man80 1534. Beim Zusammen
zählen der angeführten Hufen ergibt sich eine Differenz von 1/2 Hufe. Unter 
den Sondereinnahmen vermerkt U. 1533: Item IU/2 mr Leonardo Lru8- 
korn in 8tormbobel mutui debiti, pro quibu8 plebanu8 ibidem anno 
preterito IideLu88it, pereepit. — U 1586: 54 Zinshufen zahlen je 1 mr 5 Ar 
Zins und je 1 mr Freigeld, das Uebermaß und die Mühle je 8 mr, der Krug 
4 mr, der Wald 3 mr 12 Ar 6 Pfg.; de man8i8 8^1vae ad Xekitten 6 mr.

ss) Vgl. E. Z. XIX, S. 249 ff. — Am 24. November 1544 zu Heilsberg 
verschreibt Bischof Johannes Dantiskus dem Matthias Wossete, Müller im 
Dorfe 8tormbobel alia8 LomAarteu (dieser frühere Name war damals 
also noch bekannt), die Mühle daselbst, die er auf eigene Kosten errichtet hat, zu 
den gleichen Bedingungen, wie sie das Privileg von 1359 gibt; der Zins beträgt 
8 Mark jährlich; der Müller erhält auch Fischereigerechtigkeit im See Zayn. (O 
Nr. 3 fol. 252 v). Der Müller Jakob Wossete aus Sturmhübel erhält schon 
1547 die Mühle in Bischdorf (siehe oben Anm. 3). Am 13. April 1567 zu Heils
berg verkauft Kardinal Hosius die Mühle, die inzwischen an den bischöflichen Tisch 
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gefallen war (der vorige Müller Hans Morgenrodt war wegen etlicher be
gangener Mißhandlungen entlaufen), an Wolf Gereke für 200 Mark bar zu 
den gleichen Rechten und Pflichten wie vorher. Wolf hat außerdem an Urban 
Wasseden, Müller in Kiwitten, der etlich Interesse an der Mühle in Sturm- 
hübel hat, 150 Mark zu zahlen, zukünftige Ostern 100 und ein Jahr später 50 
Mark. (Bisch. Arch. Frbg. Nr. 2 fol. 189). Am 9. Juni 1568 zu Heilsberg 
gibt derselbe Kardinal Hosius dem Jakob Bruskorn, Schulzen von Sturm- 
hübel, eine Verschreibung über sein Schulzengut (1 Hufe ist nach dem Tode seines 
Vaters an ihn gefallen, 1^/2 Hufen hat er von Bischof Johann Dantiskus für 
120 Mark gekauft und das Geld voll bezahlt) zu kulmischem Recht; er hat mit 
den anderen Schulzen des Dorfes gemeinsam einen Reiterdienst zu leisten. Am 
11. September 1611 zu Rößel verschreibt Bischof Simon Rudnicki dem Pfarrer 
von Sturmhübel, Michael Drews, Fischerei im See Zain mit kleinem Gerät 
zu eigenem Bedarf. Am 8. November 1618 zu Heilsberg erhöht derselbe Bischof 
das Pfluggetreide (bisher 1 Scheffel Hafer je Hufe) dahin, daß jede Hufe auch 
noch 1 Scheffel Gerste zu geben hat. (0 Nr. 3 fol. 256 v, 291 und 302).

bi) H. 15ZZ: XXXIII een8uale8. Oe XVIII man8i8 V mr I kert de- 
derunt; Uate^eke ru8tieo Lneinerato II mr dimi8i. Oe libertäre X^ 
man80rum per 1/2 mr (terminn8 Velare) IIII mr I lert dedernnt, öro8ie 
LandeI I mr tenetnr. (Demnach waren nur 14^/2 Hufen besetzt, die anderen 
18^/2 aber wüst) (4eor§8 Lanäsl aeeeptavit 11^2 man8O8 a Litlokk enm 
äuodus egnis, änadns vaeeis, I iuvenea, IIII porem, aratrum et omnia aä 
üiemem per ennäem seminata; äaturns primnm een3nm 1535 Hans Lrantn 
äs I manso 1535. Lartolomens kiliu8 k'rant2lc6 aeeeptavit ^/2 mansos 
äesertos, in subsiäinm xereepit 1^2 mr, III moäios boräei et II avene; äadit 
eensnm primnm anno 1535.

^) L 1586: 33 Zinshufen zahlen je 2 mr, der Wald prope Strixa 4 mr. 
Vgl. E. Z. XIX, S. 246 ff. Ergänzend sei hinzugefügt: Am 17. März 1486 zu 
Heilsberg gewährt Bischof Nikolaus den Tollnigkern Scharwerksfreiheit gegen eine 
jährliche Abgabe von ^2 guten Mark und 2 Hühnern zu Lichtmeß je Hufe und am 30. 
November 1489 zu Heilsberg ändert Bischof Lukas die Abgabe von 2 Scheffeln 
Weizen je Hufe, da ihr Land zum Weizenbau wenig geeignet sei, in 2 Scheffel 
Gerste. <0 Nr. 3 fol. 246). Am 28. September 1585 urkundete Bischof Kromer 
über das Schulzenamt: er hat die zwei Schulzenhufen des Urban May, der 
wegen gewisser Vergehen bestraft, aus dem Dorfe und dem ganzen Rößeler Ge
biet verbannt worden ist, zu Zinshufen gemacht und sie seinen Kindern gegeben; 
das Schulzenamt verschreibt er nun dem Bauern Paul Poll, dessen zwei Zins
hufen in Schulzenhufen umgewandelt werden, mit den gleichen Pflichten wie der 
andere Schulze des Dorfes (a. a. O. fol. 269 v).

36) u 1ZZZ: XXXVI een8nale8, de 8in§nli8 III lert een8N8 et I lert 
pro liLertats pendnnt. Oe ei8(iem XXXVI mr, de VI man8i8 La^v^medie 
III mr, 8ilva U/2 mr — X^/2 mr. Lnper Ki8 XXXVIL/, mr IIII 86 de- 
dernnt; Uat1i8 8^vo§er IIL/2 kert I 86 tenetnr, i^ie^el ^evvman U/2 
mr X 86 tenetnr. Unter den Sondereinnahmen notiert L 1533: VII 8Ü XV 

a ^e^vis in Heroinen 66N8um amii perteriti. — R 1586: 36 Zinshufen 
zahlen je 2 mr, der Wald 3 mr, die 6 Hufen Leidgarben 6 mr.

37) Vgl. E. Z. XIX, S. 264 ff. Doch gibt Röhrich S. 268 den Inhalt 
der neuen Handfeste von 1482 nicht richtig an: Von der Gesamtzahl mit 48 Hufen 
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sind 3 Schulzenhufen und 36 Zinshufen, die je Mark als Zins und ^4 Mark 
als Freigeld zu zahlen haben; sodann ist von nur 33 Zinshufen je 1 Scheffel 
Hafer auch pro lidertate zu entrichten; 3 Husen sind davon frei, da sie in der 
ganzen Dorfflur aufgeteilt sind. Weiter zahlen 3 Waldhufen je ^/2 Mark Zins. 
Die restlichen 6 Hufen sind jene früher zu 2 Diensten ausgetanen Freihufen, 
genannt Laydegarben; sie sind an den bischöflichen Tisch gefallen; der Bischof gibt 
sie jetzt mit Scharwerksfreiheit gegen je 1/2 Mark Zins an das Dorf Tornienen. 
Die gesamte Abgabe beträgt demnach 40^2 Mark. (0. Nr. 3 fol. 244 v.)

n) Vgl. E. Z- XXI, S. 303 ff. — Die loeatio 1486 (Domarchiv Frbg. 
Schld. I- Nr. 92) berichtet zu diesem Jahre, daß MatzZame 2 Hufen des 
Hans Ostermann angenommen hat; im Jahre 1488 wird er den halben und 1489 
den ganzen Zins zahlen; wenn aber jemand auf diesen Hufen die Gebäude er
richten will, hat er sie widerspruchslos herauszugeben. Gregor Notzberg über
nahm zu den gleichen Zahlungsbedingungen die 2 Hufen des George Glotter. 
Georg Wolfs hat 1 Hufe des Nickel Joericke und Matz Ungermann 
1 Hufe, die früher einem Bauern von Plötzen gehörte, angenommen; sie zahlen 
vom künftigen Jahre ab Zins. 1497 besetzt Kaspar Molner 1 Hufe, für die 
er ab 1501 den Hufenzins zu entrichten hat. d-oeatio 1497 — Domarchiv Frbg. 
Schld. II, Nr. 55). Im folgenden Jahre übernehmen Jakob Slegil und 
Petrus Muldenhauer je 1 von den 2 Husen des entlaufenen Scheptze, 
Andreas Markaim und Jörg Biermann je 1 von den 2 Hufen des ent
laufenen Szent (a. a. O.). — 1528 nimmt Valentin Schröder, der selbst 
2 Hufen besitzt, eine wüste Hufe mit 3 Freijahren, 1529 Peter Schroter eine 
wüste Hufe des verstorbenen Kaspar Jeschke mit 1 Freijahr an. Im Jahre 1537 
übernimmt Gregor Rechtich 3 wüste Hufen mit 6 Mark Unterstützung bei 3 Frei
jahren; für ihn bürgen Blasius Lilgental und Lorenz Rechtich in San- 
toppen (loeatio 1528, 1529, 1537 im Domarchiv Frbg. Schld. 1^ Nr. 92). Das 
Rechnungsbuch des Kammeramts Allenstein von 1564—1580 (Domarchiv Frbg.) 
verzeichnet in jedem Jahre bei Heinrichsdorf 16 Husen, wovon 4 dem Schulzen 
und 6 dem Vasallen gehören, so daß 36 Zinshufen übrigbleiben; „seä pendum. 
tantnm äe XXXII^ per sü. XI^V — mr. XXIIII sü XXIH/2; pro Udertate 
mansornm rustiealinm XXXIU/2 per 8Ü XXI.H/2 — mr. XII sü XI III 
(ab 1567 aber zahlen sie an Freigeld je 45 sü); ou^oäirdes äe man8ls XHU/2 
per sü I ktz X^Z kaeiunt mr. I sü XX. Die fehlenden 3^2 Hufen dürsten wüst 
gewesen sein, so datz die Zahl der wüsten Husen insgesamt 8^2 beträgt

Vgl. E. Z. XIX, S. 271 ff. — 1486 übernimmt Andreas Hoff- 
mepster 1 Hufe des Dünkir und Jakob Newman 1 Hufe der Wylkische, 
wofür sie 1488 u. 89 den halben, ab 1490 den ganzen Zins zu zahlen haben. 
(Domarchiv Frbg. Schld. 1^ Nr. 92.) Die loeatio 1510 (a. a. O. Schld. II, 
Nr. 55) vermerkt: Z^art^e Han8 polonus aeeeptavit mansos II olim 
LoedLman8, tulit omnia peeora ad illo8 pertineneia, videlieet equo8 
IIII, po1edro8 II, vaeea8 III, vitu1o8 III, poreo8 totidem; Iiadebit ILber- 
tatem unin8 anni, ut edikieet; anno XII dadit totum e6Q8nm; tereium 
inan8um priorit)N8 duobu8 olim adiunetnin, yuem nune kabet ^orxe 
8Ie§eI, etiam liabebit, eum ei libnerit. Iota vL11a 68t loeata. — Im 
Jahre 1528 übernimmt Jörgen Schlegel, der seine 3 Hufen seinem Sohne 
Hans überlassen hat, 2^/2 andere Hufen des entlaufenen Steffen Bludau, wo
für er ab 1531 Zins zahlt. Die loeatio 1531 berichtet: Ltenerel Horn ae- 
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eeptavit man8O8 duo8 Oeorxii Leliroter a Oomado 1rue1i868 oon- 
tra iudioatum detenti, in quibu8 nulliim 68t 6dilieium; pereepit in 
man8i8 8i1LxLni8 86minat6 modio8 V!!^ et in 8ub8idium rar IIII^^, quarum 
dua8 part68 pro portione 8ua ladriea, toreiam vero oküeium admini8tra- 
1ori8 8imilit6r pro 8ua <;uota provontuum pondit; eono688a preterea 
eiäem 8tani8lao 68t ILb6rta8 trium annorum, ut 1555 66N8uar6 ineipiat. 
I^i66iu88Lt pro 60 dominu8 Or6§oriu8, aro6Q8i8 ^1l6ii8t6Lii6ii8i8 capolla- 
nu8 ao in 6adom villa pl6banu8, doime tam6n oäiüeot, ut nulla krau8 
dominLo 8it 6xsp66tanda. ^otum koria 4^ pO8t I,6tar6 (— März 22.). 
Diese 2 Hufen wie die vorher genannten 2^ wird man als wüst anrechnen dürfen. 
— Nach I. 1529 übernimmt Blasius Lilgental, der seine 3 Hufen seinem 
Stiefsohn Philipp überlassen hat, 2 Hufen, aus denen der unfähige (komo LnutL1i8) 
Mathias Springwald entfernt worden war. 1576 kauft Laurentius Par- 
sau von seiner Mutter und seinen Geschwistern 3 Hufen für 175 Mark, wovon 
er 25 Mark bar und ab 1577 jährlich 3 Mark Erbegeld zu zahlen hat. Im fol
genden Jahre kaufte Hedwig, die Witwe des Johannes Herendorf, von 
ihren Kindern 3 Hufen samt Gebäuden und Inventar für 150 gute Mark, wovon 
den Kindern 75 Mark gehören (25 Mark bar und fortan 3 Mark jährlich Erbe
geld). 1580 kauft Leonard Wagner den Krug mit 3^/2 Zinshufen für 260 
Mark von seiner Mutter; dies Geld zahlt er seinen Schwestern als väterliches 
Erbteil und gibt seiner Mutter ein Ausgedinge. (Alles aus Domarchiv Frbg. 
Schld. I. Nr. 92). — Der Schulz Gregor German verkaufte am 2. Januar 
1532 einen auf seinen 3 Schulzenhufen ruhenden Zins von V2 guten Mark für 
die Vikarie St. Annä in der Schloßkapelle zu Allenstein (Original auf Pergament 
im Domarchiv Frbg. Schld. ? Nr. 27). Nach K 1564—80 (Domarchiv Frbg.) 
zahlt Santoppen die gleichen Abgaben wie Heinrichsdorf, dazu der eine Krug 
1 Mark, während der andere Krug wüst ist. In der gleichen Weise aufgeführt 
in „Oiv6r8orum oküeiorum ratio apud 6eel68iam VVarmL6N86m 1584—1600" 
des Domarchivs.

40) K 1555 verzeichnet noch: H6^n8mul6 XV mr 6t duo8 poreo8 8a- 
xinato8 8in§uli8 anni8 t6Q6tur. Vlolitor una dumtaxat utitur rota, qui 
ant6a duadu8 utobatur; okk6rt 86 daturum VII^/2 mr 6t II poreo8 8L^ina1o8. 
Diesen Betrag von 7^/2 Mark notiert die Rechnung unter den Sondereinnahmen 
als rückständigen Zins vom vergangenen Jahre. Ueber die Nheinmühle vergl. 
E. Z. XXII, S. 33 ff. und G. Matern, Burg und Amt Rößel (Königsberg 1925) 
S. 41. — Zur Ergänzung von Röhrichs Kolonisationsgeschichte sei angemerkt: 
Am 3. Juni 1475 zu Heilsberg verschreibt Bischof Nikolaus dem Jakob Reinicke 
die Rheinsmühle mit 2 Rädern und der Erlaubnis zum Verkauf von Speisen 
und Getränken samt dem dazu gehörigen Lande und IV2 Hufen im Walde 
Lackmedien mit freier Fischerei im Mühlenteich zu kulmischem Recht; er zahlt 
ab Lichtmeß 1478 jährlich 7^/z gute Mark Zins. Bischof Lukas kaufte diese 
Getreidemühle aber für 300 Mark zurück und verschrieb sie am 28. März 
1507 zu Heilsberg dem Lukas Spannenkrebys mit dem gleichen Zubehör 
und den gleichen Rechten gegen 30 geringe Mark Zins zu Peter und Paul 
und 2 fette Schweine zu Weihnachten. Am 21. März 1584 urkundet Bischof Kromer 
zu Heilsberg von neuem über die Mühle, die Kardinal Hosius für den bischöflichen 
Tisch zurückgekaust hat, die aber nicht genug Nutzen'abwirft; er verkauft daher die 
Mühle mit 2 Rädern, den Mühlacker und einen kleinen Teich für 500 Mark bar 

43* 
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an Jakob Porsinus, den Müller zu Wormditt (der sich seit vielen Jahren beim 
Bau von Mühlen und Stauwehren wie bei der Anlage von Teichen große Ver
dienste erworben hat), und verschreibt sie ihm zu kulmischem Recht mit freier 
Fischerei im Rheinflusse, an dem die Mühle liegt. Die benachbarten Bauern 
müssen bei der Reparatur des Dammes und Stauwehres helfen. Als Zins gibt 
er jährlich am Sonntag Lätare 2 Last Roggen und am 3. Adventssonntag 3 fette 
Mastschweine. Diese Berschreibung war aber ungültig, da das Domkapitel seine 
Zustimmung zu dem Verkaufe nicht gegeben hatte; daher ließ Kardinal Bathory 
den Besitzer der Mühle, Lux Mauritzen, Bürger und Balbier zu Wormditt, 
den Vormund seiner Stiefkinder (Lux hatte also offenbar die Witwe des inzwischen 
Verstorbenen Jakob Porschienen geheiratet), vorladen. Als dann Klemens Koch 
in ehelicher Vormundschaft der Katharina, der Tochter des Jakob Porschienen, vor 
ihm erscheint und 1 Last Korn über die frühere Berschreibung hinaus bietet, gibt 
Kardinal Bathory sie diesem und verschreibt sie ihm am 5. September 1595 zu 
Heilsberg zu kulmischem Recht mit den gleichen Rechten und Pflichten, nur liefert 
er jährlich 3 statt 2 Last Korn. (O Nr. fol. 241, 248, 267 und 274 v.) Den 
früher zur Rheinmühle gehörigen Acker und die Wiesen hatte der Koadjutor Kromer 
seinem Vasallen Johannes Spangenkrebs für 30 Mark verkauft und verschrieb 
sie ihm am 1. Oktober 1578 zu Heilsberg, wobei er indessen den Garten, eine 
kleine Wiese und 1 Morgen Acker für seinen Müller reservierte. Ebenso gab er 
ihm am 20- März 1584 zu Heilsberg die IV2 Waldhufen im Wald Lackmedien 
gegen einen jährlichen Zins von 2 Mark. Diese letzte Berschreibung wurde am 
14. Dezember 1625 dem ILbertinus Laurentius Spannenkrebs bestätigt 
(a. a. O. fol. 262 v und 303). Diese Familie Spannenkrebs saß in dem benach
barten Schwedhöfen (vgl. E. Z. XIX, S. 270-. Die H 1586 vermerkt daher 

cke s^Iva in I^axmeckien 2 mr."
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5. Rsmmersmt Seeburg.

Ls
d.

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1. Derz 38 38 — 19 Fehlt in k. 1533. — 
k. 1586: 36 Zinshufen 
zu je 1 mr.')

2. Elsau 24 11 — 6 Vgl. Anm. 2.
3. Fehlau 8 8 — 4 k. 1533: Velarv VIII 

mansi 6e8srti/)
4. Frankenau 74 74 — 37 k. 1533: branckensw
5. Freudenberg: XOI man8i äe8erti/)

Bauernhufen 84 27 4V- 27 Vgl. Anm. 5.
Waldhufen 6 2V- 1'/r

6. Kekitten 20 3 — 1V- Vgl. Anm. 6.
7. Krausen 50 50 — 25 k?. 1533: Lru8sn6orlk 

l^X <1e8erti. — Fehlt 
in k. 1586.-)

8. Krausenstein 8 8 — 2 k. 1533: Oladunenkotk
Vlll man8l 668erti?)

9. Krokau 52 52 — 26 k. 1533: Orocaw l.X 
man8l 6e8erti?)

10. Kunkendorf 7 7 — 3'/- k. 1533: Lonkendortk
Xllll cle8srti?°)

11. Landau 27 27 — 13V- k. 1533:1.anclaw XXX 
mun8l 6e8srti.")

12. Läutern ") 52 11 9 8 k. 1533: ril cen8u- 
aIs8?V

13. Lemkendorf") 53 50 — 26V- k. 1533: 8cultetu8 6e 
III man8i81V- mr. cle<1lt. 
l. 6e8ert>Zö)

14. Lichtenhageu 9 9 — 4V- k. 1533: Wuxtenlck 
Llis8 War§el8: 6e IX 
msn8l8 IHIVe mr. cen- 
8U8 tsnetur?o)

15. Lokau: k. 1533: l^IIII cen8u-
Bauernhufen 54 9 3 4V- sle8?')
Waldhufen 4'/- 1V- — 1

16. Neudims^) 45 24 2 7Vi
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^) Die Handfeste von 1376 gibt dem Dorfe 44 Hufen, von denen dem 
Schulzen 4 Freihufen und 2 Gratialhufen zugewiesen werden: die anderen (38) 
Zinshufen zahlen je 1/2 mr. (Ooä. äipl. ^Varm III, Nr. 24.) Am 12. Juni 
1569 zu Heilsberg vergibt Kardinal Hosius das Dorf Derz im K. A. Seeburg 
„snpsrioridus bsllis et orobriZ kogtium exeurLionidns... vastata et post Komi-

Ls
d.

 Nr
.

Name
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

17. Parkitten 24 24 — 12 Fehlt in U. 1533 und 
1586.'°)

18. Polkeim 37 30 — 16 Vgl. Anm. 20.
19. Prahlen 38 38 — 19 Fehlt in k. 1533 und 

1586?')
20. Prossitten 49 49 — 25'/- Fehlt in k. 1533?°)
21. Ridbach 36 22 — l1 Fehlt in k. 1533?«)
22. Rochlack^) 27 6 6 3 Vgl. auch Anm. 25.
23. Scharnigk°°) 30'/- 10 3V2 5
24. Schönborn 36 17 — 87- Vgl. Anm. 27.
25. Siegfrieds- 

walde-b)
70 17 — 19 l?. 1533: l^XX cen8u- 

sle8?")
26. Tollack 69 69 — 347- Fehlt in U. 1533 und 

1586?°)
27. Tolluigk«') 46 32 3 16
28. Waldensee««) 

(Pissau)
36 29 — 1574 Vgl. auch Anm. 33.

29. Walkeim 
(Übermaßhufen)

2 — — — k. 1533: Welkem üe 
II man8i8 Imr. üeüit.— 
U. 1586: 2 Zinshufen 
zahlen 2 mr?*)

30. Wangst 
(Übermaßhusen)

4 — — — k. 1533: de excre8cen- 
cis I mr. äederunt?°)

31. Wieps 21 21 — 107- Fehlt in k 1533 und 
1586?«)

32. Willms_____ 36 6 3 6 Vgl. Anm. 37.

zus. 1177 768 34 418-Zi
d. i. über 65"/» der 
Zinshufen sind wüst 
gewesen?«)
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uum memoriam dsnsis tautummoäo 3^1 vis odäuetu äesertuhue" an Matthias 
und Adam Obiezinsky, Stanislaus Cobelinsky, Paul Brodowsky und 
Matthäus Morawski zur Wiederbesetzung mit Bauern und verleiht ihnen 
gegen Barzahlung von 375 Mark gemeinsam 8 Hufen zum Schulzenamt zu kul- 
mischem Recht mit den kleinen und V3 der großen Gerichte; dafür haben sie zu 
Martini je 2 Scheffel Weizen und Roggen von jedem Pfluge zu liefern; sodann 
erhalten sie freie Fischerei mit kleinem Gerät zu eigenem Bedarf im Wadangsee, 
solange der Bistumsvogt (es ist Christoph Troschke auf Potritten) Fischerei
gerechtigkeit im See Krokau hat, nach dessen Tode aber in dem eben genann
ten Krokauer See. Von den übrigen 36 Hufen, von denen jeder der 5 oben ge
nannten Schulzen 1 Hufe erhält, haben die Bauern jährlich je Hufe 1 Mark, 2 
Kapaunen und 1 Scheffel Hafer zu geben sowie Scharwerksdienste mit Pferd und 
Wagen wie in anderen Dörfern zu leisten. Den Schulzen wie den Bauern wer
den 12 Freijahre gewährt (0 Nr. 3 fol. 456 v). Am 1. April 1570 zu Heilsberg 
weist der Koadjutor Kromer die Einwohner des neuen Dorfes Derz, die ihm ge
klagt haben, gnoä nullo aälme pa,3tor6 animarum Illis 63t provisum aä imUam- 
gue paraeeiam 8unt äEstinati, der Pfarrei Seeburg zu; jeder Hof (enria) hat 
als freiwillig übernommene Verpflichtung jährlich 2 Groschen zu zahlen. (Bisch. 
Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 243). Am 13. November 1592 zu Heilsberg 
verkauft Simon Hannaw von Schönau, ermländischer Domherr und Statthalter 
des Bistums Ermland, die wüste unbebaute Krugstätte in Derz (Kammeramt 
Wartenburg) für eine bestimmte Geldsumme dem edlen Christoph Quoß, 
Erbsassen auf Kunkendorf, zu kulmischem Recht. Der Krug, den dieser aus eige
nen Mitteln aufbauen und besetzen soll, hat ab Martini 1593 jährlich 2 Mark 
Zins zu zahlen. Diese Berschreibung bestätigt Kardinal Bathory 1593. Dezem
ber 2. zu Heilsberg. (0 Nr. 3 fol. 407.) — Die R. 1588 führt Derz noch unter 
dem Kammeramt Seeburg auf. In R. 1590 aber wird fol. 121 v die Überfüh
rung an das Kammeramt Wartenburg ausdrücklich vermerkt.

2) R 1533: 0188, XXIHI 66N3ual68. ve XIII man8i8 VI mr äeäerunt, 
Stengel 1/2 mr teuetur. — u 1586: 24 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. E. Z. 
XIV, S. 247 f. Über das Privileg vom 31. August 1598 berichtet Röhrich a. a. O. 
S. 248 ungenau. Kardinal Bathory schafft in Ol8eu ein eigenes Schulzenamt 
(bisher fehlte das; der Burggraf übertrug bisher das Amt bald diesem, bald jenem 
Bauern) und gibt es dem Nikolaus Pichet, dessen 2 Bauernhufen von Zins 
und allen Lasten befreit werden, gegen Zahlung einer bestimmten Geldsumme zu 
kulmischem Recht. Die kleinen und großen Gerichte hat der Vogt abzuhalten, der 
Schulz erhält nur ^3 von den Bußen der kleinen Gerichte; dazu hat er freie 
Fischerei im See I^ooamer mit kleinem Gerät. Rechte und Pflichten entsprechen 
denen anderer Schulzen, doch ist er befreit vom 8srvitium militare eum propter 
axri 8terilitatem tum propter eorum ma»8orum paueitatem. (0 Nr. 3 fol. 478 v.) 
— Unter den besonderen Einnahmen des K. A. Seeburg ist vermerkt, daß 2 Bau
ern, Mattis Kawer und Niklasch, 1533 den Zins des vorhergehenden Jahres 
nachgezahlt haben.

») Fehlau steht in U. 1533 unter wüsten Ortschaften mit Zinshufen; darum 
wird man auch für Fehlau Zinshufen annehmen dürfen. Die urkundliche Über
lieferung weiß allerdings nichts davon. Zur Ergänzung von E. Z. XX, S. 200 
sei vermerkt: Am 7. Juli 1514 zu Heilsberg verleiht Bischof Fabian seinem Mar
schall Christoph von der Delaw das Gut Mengen mit 9 Hufen und 5 Hufen 
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Wald, den man den Vellawschen Wald nennt, zu magdeburgischem Recht. Christoph 
hat es von Vitus aus Bischofstein gekauft. Er erhält die Jagd auf Rehe und 
Hasen sowie Fischerei im Mühlteich zu Kiwitten mit kleinem Gerät und im See 
Pissen auch mit der Kleppe. Er leistet einen Reiterdienst und gibt je 1 Scheffel 
Weizen und Roggen, 1 Pfund Wachs und 6 kulmische Pfennige als Rekognitions- 
gebühr. Stirbt Christoph kinderlos, so geht das Gut zu den gleichen Bedingun
gen an seinen Bruder Gunter über. (0 Nr. 3 fol. 160 v.) Am 20. November 
1571 war Fehlau zusammen mit Mengen im Besitz des edlen Erasmus von 
der Dele und seiner Frau Anna, Tochter des Hans Knobloch aus dem Bar- 
tensteinschen Gebiet; sie haben „zu dero Verbesserung viel unkost und expenß an
wenden undt sich darumb in grosse schuldt stecken" müssen. Die Eheleute, die 
kinderlos sind, vermachen sich gegenseitig ihre Güter (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 

Nr. 2 fol. 285). Am 20. Februar 1606 zu Heilsberg verleiht Bischof Simon 
Rudnicki Mengen und Felaw mit 14 Hufen, die nach dem Tode des Erasmus 
von Delau an den bischöflichen Tisch gefallen sind, zu demselben magdeburgischem 
Recht und den gleichen Bedingungen wie 1514 an den edlen Christoph von 
Knobelsdorf. Als der Bischof bald darauf erfährt, daß Christoph nicht katholisch, 
sondern Lutheraner sei, schränkt er am 5. November 1608 zu Heilsberg diese Ver- 
schreibung dahin ein, daß nach dem Tode Christophs seine Kinder und Erben die 
Güter nur erhalten, wenn sie katholisch sind; sonst müssen sie dieselben sofort an 
einen Katholiken verkaufen adegue ulla exeeptione. (0 Nr. 3 fol. 481 u. 484.)

4) Das ist die Gesamtzahl der Hufen, von denen indessen 1o Schulzen
hufen, 6 Pfarrhufen und 1 Freihuse für den Dorfanger abgehen, so daß die Zahl 
der Zinshufen 74 beträgt. In der Erneuerung des Privilegs von 1566 sagt 
Kardinal Hosius ausdrücklich: „eum viva 8uperiorum dellorum tempestate 
va3tata st kunäitue äeleta kniest et ex so tempere post dominum memoriam 
äeserta 8emper et dorriäm tantum mlvis odäueta iaeuisset." Jede Zinshufe 
zahlt je ^2 gute Mark an Zins und für die vereinbarte Befreiung vom Schar
werk sowie 2 Hühner jährlich. (0 Nr. 3 fol. 176 f. ohne Datum.) Der älteste 
Vlsitationsbericht von 1565 über die Pfarrei Seeburg vermerkt u. a. wörtlich: 
Praneknau vllla mansorum 90, aädue §auäen8 lidertate, nidil penäit äeeima- 
rum nomine, guamguam ipsl ineolae propriam eeeleslam exstruunt, et proprium 
xaroedum mdi aseiseere V0lente8 (Bisch. Arch. Frbg. Foliant v Nr. 3 fol. 178 v.) 
— Bischof Martin Kromer gibt am 1. April 1585 dem Bartholomäus Muck 
den Krug zu kulmischem Recht gegen 5 Mark Zins jährlich. Am 7. November 
1613 zu Heilsberg verschreibt Bischof Simon Nudnicki dem Fabian Agniter 
Bürger und luäireetor in Seebnrg, eine area eum Porto zu kulmischem Recht, 
auf der er in 2 Jahren auf eigene Kosten einen zweiten Krug erbauen soll. Der 
Zins beträgt 5 Mark jährlich (a. a. O. fol 463 v und 490 v). - Nach R 1586 
zahlen 75 Zinshusen je 2 mr, der Krug 5 mr.

5) It 1533: Xo 66N8Ual68 iimlume 86X MLN818 mlvs. ve VVII MLN818 
XXVlI^/2 mr ätzäerunt. VorentL ^.rint äs meäio MLV80 1535. le^vie 
^rint äe I man30 1536. Hdreeüt Vil§ental äü I mauso 1535. Nickel. 
vuedoltL äe man8o 1535. 0a8par1V1tte äe I man80 1535. laderna II 
mr äeäit. ve lidertate preäietorum man8orum (äe 8in^uli8 i/g mr, terminu8 
^näl-ee) XXVlIV/2 mr äeäerunt Lilva III mr tenetur, VII kert äeäerunt. 
— R. 1586: 84 Zinshufen zahlen je 1 mr Zins und je 1 mr Freigeld, 
der Krug 4 mr, der Wald 6 mr. ve 10 noviter smptm manms 10 mr. 
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— Vgl- E- Z. XX, S- 202 ff. Als Bischof Hosius den Einwohnern von Freu- 
denberg 1555 die 10 Hufen, das ehemalige Gut des Dittrich Kemerer, verkaufte, 
sagte er ausdrücklich: es habe „nu von vielen Jaren und über Menschen Ge- 
dencken gantz und gar wüste gelegen." (0 Nr. 3 fol. 449 v.) Am 15. Dezem
ber 1571 entscheidet der Koadjutor Kromer einen Streit zwischen den Bauern von 
Wonnenberg und dem Freudenberger Pfarrer Reinhold Gemekaw, der wegen 
des nicht gezahlten Dezems Vieh gepfändet hatte: Der Schulz Bartel Ohm 
und der Schneider, die je 4 Hufen haben und ihrem Junker 1 Mark Zins je 
Hufe zahlen, sowie ein dritter Bauer mit 4 Hufen zahlen den vollen Dezem, die 
4 anderen Bauern mit je 2 Hufen (sie hatten sich darauf berufen, daß sie keinen 
Zins zu zahlen haben; aber da sie Scharwerk leisten, müssen sie auch den Dezem 
geben) den halben Dezem. Alle haben auch den hinterstelligen Dezem zu ent
richten (Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 3 sol. 1). Am 4- Juli 1595 zu Heils
berg gibt Kardinal Bathory dem Freudenberger Schulmeister Johann Kasenitz 
die wüste Krugstätte, die auf der Kirchenfeste nach Osten gegen Seeburg zu liegt 
(von alters her sind 2 Krüge im Dorfe gewesen, einer ist noch öde und wüst), 
zu kulmischem Recht; er soll den Krug neu bauen und hat jährlich 4 Mark als 
Zins zu geben. Falls die Schulzen nachweisen können, daß ihnen ein Anteil am 
Zinse zukommt, sollen sie ihn erhalten. (0 Nr. 3 fol. 469.)

6) H 1555: XX eeiisualeL. Oe XV11 mansis mr ckeckeiunt; 
111 ck686iti. — H 1586: 20 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. E. Z. XX, S. 180 ff. 
— Schon am 20. Juli 1610 zu Seeburg hatte Bischof Simon Rudnicki dem 
Seeburger Bürgermeister Gregor Fisahn auf Lebenszeit die Erlaubnis erteilt, 
bei einem der Kekitter Bauern das in seinem Hause gebraute Bier auszuschenken 
und zu verkaufen. Am 28. Januar 1612 zu Heilsberg verschreibt er dann dem 
Seeburger Ratsherrn Gregor Schmidt (am Rande steht: Orexor Loua11 alias 
8cLmiä proeonsul) eine area mit 1 Morgen zur Anlage eines Kruges zu kul
mischem Recht, wofür nach einem Freijahr jährlich 2 Mark Zins zu zahlen sind. 
(O Nr. 3 fol. 486 v (durchstrichen) und fol. 488 v.)

7) Die vLI1a Xiu86näork mit 60 Hufen erhielt 1374 ihre Handfeste (Röh- 
rich, Geschichte S. 164 hat sie nicht beachtet); dem Schulzen gehören 6 Hufen, 
denen 1396 noch 4 Hufen zugefügt werden (vgl. Oocl. 6ip1. ^Varm. 11, Nr. 500 
und 111, Nr. 311), so daß die Zahl der Zinshufen 50 beträgt, während k 1555 
wieder die Gesamtzahl angibt. — Am 4. Juni 1568 zu Hellsberg verkauft Kar
dinal Hosius die bona äe8erta vL11ae quonttam no8trae Oralen mit 60 Hufen, 
die posl bominum memoriam dem bischöflichen Tlsch keinen Nutzen gebracht 
haben, mit Erlaubnis des Papstes und mit Zustimmung des Domkapitels dem 
nobi1i8 Peter ^auaerlci, seinem Hausgenossen (kamiliaris), für 2400 Mark 
bar und verleiht es ihm zu kulmischem Recht als Lehngut mit allem Zubehör 
(Bienenhaltung, große und kleine Jagd, Fischerei mit kleinem Gerät und mit der 
Kleppe im See Teistimmen) gegen 2 Reiterdienste, den üblichen Rekognitionszins 
und Pfluggetreide (exeeptis praedialibus mansis, quos babebit semper ab 
omni 6iu8modL onere liberos). Das Pflugkorn hat er nach 10 Freijahren 
zuerst ab 1577 zu entrichten. Wird jemand von seinen Rechtsnachfolgern Häretiker, 
so sällt sein Anteil an die katholisch gebliebenen Anverwandten. Für einen Teil 
des Kaufgeldes kauft der Kardinal einen Zins von 60 Mark für das neue Diözesan- 
seminar zu Braunsberg. Einige Jahre später verleiht er am 29- Juni 1576 von 
Rom aus dem genannten Peter Sawatzky für die treuen Dienste, die er ihm 
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leistete, als er ihn 1569 auf der Reise nach Rom bis Wien begleitete, freie Fischerei 
im See Pissen mit kleinem Gerät und mit der Kleppe zu ewigen Zeiten. (O Nr. 3 
fol. 454 und 458 v.) Am 1. September 1639 erneuert Bischof Nikolaus Szysz- 
kowski die Beschreibung über das Gut für die Jesuiten in Rößel (Abschrift aus 
der 2. Halste des 17. Jhs. im St. A. Kbg. Schld. XXVII, Nr. 176).

8) Die 8 Zinshufen zahlen je 1 Vierdung nach der Handfeste vom 11. No
vember 1385 (vgl. Ood. dipl. V/arm. III, Nr. 188 und Röhrich, Geschichte S. 180). 
Am 30. Oktober 1568 zu Heilsberg verkauft Kardinal Hosius die bona . . keu- 
dalia ^nondam Olabnnen et Uarynart8bokk, nune vero ^nricken et 
Xnkerlacken nnnenpata (am Rande von späterer Hand: Oer^esdorkk modo 
voeatnr) zwischen den Dörfern Teistimmen, Kekitten, Läutern, Boigtsdorf und 
Krausen gelegen mit 16 Hufen 8nperiornm tempornm et bellorum temp68tate 
deva8tata et po8t bominum memoriam de8erta et Korridi8 tantummodo 
8^1 vi8 obdneta dem edlen Georg von Schedlin, Burggrafen von Wormditt, 
mit allen Rechten einschl. Bienenzucht und Jagd für 640 Mark bar und verleiht 
es ihm zu kulmischem Recht als Lehngut mit freier Fischerei im See Pisten (mit 
kleinem Gerät und mit der Kleppe) gegen einen Reiterdienst und den üblichen 
Rekognitionszins. Nach dem alten Privileg hatte Glabunenhof je Hufe V2 Mark 
Zins zu zahlen; dieser wird jetzt in Pfluggetreide umgewandelt, wofür ihm in
dessen 10 Freijahre gewährt werden. (0 Nr. 3 fol. 455 v.) In den Rechnungen 
von 1586, 1587 usw. erscheint Glabunenhof nicht mehr.

0) Vgl. E- Z. XX, S. 225 ff. Die Erneuerung des Privilegs von 1566 
erfolgt auf Bitten des Schulzen Martinus Romanus, der das Dorf zurNeu- 
besiedlung übernommen hatte, enm villa. .. 8nperiorum bellornm temporale 
va8tata et 1unditu8 deleta 1ui886t et ex eo tempere p08t bominnm 
memoriam de8erta 8emper ae borridi8 tantnm 8^Ivi8 obdneta iaeui88et. 
Die 54 Zinshufen zahlen je V2 gute Mark als Zins und pro libertate, also zu
sammen 1 gute Mark und 2 Hühner je Hufe nach 8 Freijahren von 1574 ab. 
Das Krugprivileg von 1597 wird für Jakob Sbibowski, den Bruder des 
Schulzen daselbst, ausgefertigt. (O Nr. 3 fol. 451 und 476.) — H 1586 berichtet: 
Oraean de 54 een8nalibu8 104 mr. IInn8 über ad voinntatem reveren- 
di88imi.

^o) H 1555 nennt auch hier wieder die Gesamtzahl der Hufen, von denen 
nur 7 zinspflichtig waren (vgl. E. Z. XX, S. 211 f.). Die Verschreibung von 
1536 über Oon^ckendork ander8 Oal^8 genannt, gibt dem neuen Besitzer 
Franz Quoß 6 Freijahre und verleiht ihm Fischereigerechtigkeit mit kleinem Ge- 
zeug im See Kothen anders Prapa genannt und im Spangensee (0 Nr. 3 fol- 
447). — Es fehlt in H 1586 usw.

") Das ist die Gesamthufenzahl des Dorfes, das nach der Handfeste von 
1378 nur 27 Zinshusen hat. (Ood. dipl. ^Varm. III, Nr. 48 und IV, Nr. 317.) 
Am 18. November 1585 zu Heilsberg urkundet Bischof Kromer über Landau und 
sagt u. a., qnod enm proeurator Ü8ei no8tri a nobili lideli nobi8 dileeto 
Obri8topbero 3?ro8eblra, advoeato no8tro et eapitaneo 8ebebnr§en8i, 
paxnm üandau trixinta man8orum in territorio no8tro Li8cbteLnen8L 
situm ntpote nnllo inre 8en privilexio ab eo baetenn8 p088688nm men8ae 
epl8eopali vendiea886t, reu8 ex adver8O oppo8uit prae8eriptionem imme- 
morabili8 temporl8. ()nam enm 8uüieLent6r proba88et, no8 maturo eon- 
siüo et deliberatione praebabita eundem pa^um dieto Obr^8topbero 
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IroscLkae adiudi6avimu8. Er verschreibt ihm das Gut zu Lehnsrecht gegen 
1 Reiterdienst und die üblichen Abgaben. Nicht nur Christoph selbst, sondern auch 
seine Brudersöhne Christoph und Mauritius Troschke und deren männliche Nach
kommen sind erbberechtigt. Wenn aber einer aus ihnen vom katholischen Glauben 
abfällt, verliert er seinen Anteil an den nächsten katholischen Anverwandten 
(Original auf Pergament mit Siegel und eigenhändiger Unterschrift Kromers im 
St. A. Kbg. Schld. XXV, Nr. 28). Landau fehlt demgemäß in den Rechnungen 
von 1586, 1587 usw. — Offenbar ist das Gutsdorf Landau gemeint in einem 
Teil des Visitationsberichtes von 1565 über die Pfarrei Bischofstein (Bisch. Arch. 
Frbg. Foliant L Nr. 3 fol. 202 v); dort heißt es: ()ueruntur rustiei ex villa 
quadam domini advocati (d. i. gewiß der oben genannte Bistumsvogt), quod 
eum 8int poloni, nuUum Irabont 8aeerdotem, eui eonsiteri po88int, et 
dieunt 86 u 8uo parodio uon intolliAi, interea exi§i a 86 omnia Lura 
parodiialia, eum tam6Q mal6 providoantur tu 8pirituaIU)U8.

12) Vgl. E. Z. XX, S. 183 ff. - Als Bischof Mauritius Ferber ihnen 
1528 Freiheit von dem bisher beim Schloß Seeburg zu leistenden Scharwerk ver
leiht, tut er das in der ausgesprochenen Absicht, damit die Einwohner zu ihrer 
„uswachsung" kommen könnten (O Nr. 3 fol. 442). Zu 1566 und 1571 ist uns 
Hans Guße oder Gusche als Schulz zu Läutern bezeugt (Bisch. Arch. Frbg. 
Foliant Nr. 2 fol. 174 v und 268). Bischof Kromer gibt am 12. Mai 1584 
zu Heilsberg dem Krugwirt Thomas Falck für seinen Krug ein Privileg. Der 
Zins von 4 Mark fällt je zur Hälfte dem Bischof und den Schulzen zu. Da der 
eine Krug im Interesse der auf der via rexia et pudlie« Reisenden nicht genügt, 
gibt Bischof Simon Rudnicki am 1. Oktober 1609 zu Heilsberg einem Bauern 
in Läutern mit Namen Michael Krackau eine Hofstelle am See am Dorfausgang 
nach Seeburg zu zur Errichtung eines 2. Kruges zu kulmischem Recht; er zahlt 
jährlich 4 Mark Zins und übernimmt die gleichen Verpflichtungen wie andere 
Krugwirte. (6 Nr. 3 fol. 461 v und 485 v.)

is) Weiter berichtet R 1533: 1)6 Xl^VII man8i8 XX1/2 mr d6d6ruut; N6r- 
ten Oderlender 11/2 mr lenetur, dimim ideo, ynod man808 »nno preterito 
aeoeptavit; ^ntboniu8 NontaL 11/2 mr eeiam dimmi. (4r6§or äs I mn»80 
1534. Lrekkon Lindas aeeeptavit II man808 d686rto8, in 8ub8idium P6r- 
66pit III mr, II modio8 Lili^ini8, II üoräei et II avsne; äatnrn8 primum 06N- 
8uin 1536. ladorna I mr dedit. De lidertate predietorum man80rnm (de 8in- 
xnli8 1/2 mr, termiou3 Durikieu,eioni8) XXIII mr dedernnt; 8an8 8opner de 
I MLN80 dioir 86 nunguam 1661886 86rvi6ium ru8ti6al6 1e8timonio omninm inoo- 
larnm vill6; id60 niüil ad Iid6rtat6m d6 6od6m pondit. II d686rti. — Unter den 
besonderen Einnahmen wird notiert: It6m XV 80. a Oa8p6ro Oruneolie in 
Datiern Iid6rtati8 anni pr6t6riti. — R 1586: 52 Zinshufen zahlen je 2 mr, 
der Krug 2 mr.

14) Wir kennen nicht die Handfeste über Lemkendorf, das seit 1363 nach
weisbar ist lOod. dipl. Warm. II, Nr. 341, wo ein Krug in Brunsdorf - wie 
der ursprüngliche Name lautet — privilegiert wird). Vgl. Röhrich, Geschichte 
S. 158. Die Zahl der Zinshufen ist daher hier nach R. 1533 angenommen. — 
Am 1. Januar 1582 zu Heilsberg fertigt Bischof Kromer ein neues Privileg aus: 
sein Vorgänger Hosius habe zur Erneuerung des Dorfes Lemkendorf im Gebiete 
Seeburg „8Up6riornm t6mporum calamitat^ 6t dallorum d6va8tatn8" 70 Hufen 
angewiesen, wovon er den Brüdern Matthias und Franziskus da§6leon68
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7 Freihufen mit dem Schulzenamt verkauft habe- Nachdem die Kaussumme in
zwischen bezahlt worden ist, fertigt Bischof Kromer auf ihre Bitten das Privileg 
aus; für den inzwischen verstorbenen Franziskus tritt sein Sohn Valentin. Auster 
den 7 Schulzenhufen erhält der Pfarrer wie vordem 4 Freihufen. Die Schulzen 
erhalten kulmisches Recht mit den kleinen und *>3 der großen Gerichte, freier 
Fischerei im See Krokau mit kleinem Gerät sowie das Recht, eigene Bienenstöcke 
zu halten; sie haben einen Reiterdienst und die üblichen Verpflichtungen der 
Schulzen zu leisten. Die 59 Zinshufen zahlen wie bisher je 1 Mark, 1 Scheffel 
Hafer und 2 Hühner zu Lichtmeß und leisten Scharwerksdienste beim bischöflichen 
Vorwerk Seeburg. — Schon am 5. Juni 1574 hatte der Koadjutor Kromer über 
den Krug wie folgt verfügt: Der Kardinal Hosius habe vor seinem Weggange 
nach Rom für die Krugstätte in Lemkendorf im Kammeramt Wartenburg (erst in 
R. 1590 erscheint indessen Lemkendorf unter den Dörfern dieses Kammeramts) 
von dem edlen Simon Hannau, Bürgermeister von Wartenburg, 50 Mark er
halten; aber weder der Kardinal noch er selbst habe sich mit Simon über die Be
dingungen einigen können, sodaß der Krug schon seit einigen Jahren ungenutzt 
dastehe. Kromer erlaubt nun dem LaurentiusMiski, die obige Geldsumme dem 
Simon auszuzahlen und sich mit ihm über die anf dieser Krugstätte errichteten 
Gebäude zu einigen; er verschreibt ihm den Krug zu kulmischem Recht gegen einen 
Zins von 3 Mark jährlich nach Ablauf von 2 Freijahren. (0 Nr. 3 fol. 460 v 
und 392 v.) — Am 31. Januar 1571 verurteilte der Koadjutor den Sohn des 
Schulzen, Thomas mit Namen, der mit Barbara, der Tochter des Stentzel 
Boroffzigoff, Unzucht getrieben hatte, zu 30 Mark Strafe (Bisch. Arch. Foliant

Nr. 2 fol. 255 v).
^) U 1586: 59 Zinshufen zahlen je 1 mr, der Krug 3 mr, der Schulz 

von 2 Hufen je 1 mr. ^Vermutlich handelt es sich hierbei um Freigeld, so daß 
der Schulz also 2 scharwerksfreie Zinshufen besaß.)

*6) Wenn hier auch nur der Zins als rückständig vermerkt ist, so werden 
wir mit Rücksicht auf die Verschreibung von 1555 (hier beißt es ausdrücklich: 
uovsm mausi osusualss tuue tsmporls ässsrti — 0 Nr. 3 fol. 449, Vgl. E. Z. 
XXII, S. 24 ff.) die Hufen doch geradezu als wüst bezeichnen dürfen. Am 16. 
Juni 1570 weist der Statthalter Martin Kromer die Ansprüche der Orthea, 
Tochter des verstorbenen Hartwig Breunchen, Gemahlin des Nickel Mo- 
dzieliewski, auf die Güter des verstorbenen Gregor Lichtenhain (das sind 
Wargel-Lichtenhagen und Kirschdorf) ab, da ihre Mutter Gertruda, eine Schwester 
des Jakob Lichtenhain, des Vaters von Gregor, an die Güter Jakobs weder 
väterlicher- noch mütterlicherseits Anteil erhalten habe, vielmehr zusammen mit 
ihrem Gemahl Hartwich Breunchen nach einer Aufzeichnung im Gerichtsbuch zu 
Wartenburg allen Ansprüchen entsagt habe. (Bisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 
fol. 251 v.) - Es fehlt in R 1586.

17) Weiter berichtet R 1533: I)s XI^V mausis XXIH/2 mr äsäsruut. Laus 
^Vuuäer aessptavit III mausos ässsrtos; pro rsstauraeious soruuäsm assspit 
V mr., IIII moäios silixiuis, IIII lloräsl, IIII avsus; äaturus primum esusum 
1537. Lilva III mr tsnstur, II mr äsäsrunt VI ässsrti. -- R 1586t 54 Zins
hufen zahlen je 1 mr, aber apiarius äs 2 mausis lider. vs 41/2 mausis smptis 
äs alloäio Ssbur^eusi 6 mr. — Vgl. E. Z. XIV, S. 256 ff. Die Erneuerung 
der Handfeste von 1476 erfolgt auf Bitten des Kaspar Sculteti, Bürgers m 
Seeburg uud Schulzen in Lokau. Die R 1533 vermerkt unter den Sondereinnah- 
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men dieses Kammeramts, daß Jakob Wunder aus Lotau an rückständigem 
Zins vom Vorjahr her 1 mr kert. zahlt. — Über die Wiederbestedlung erfah
ren wir aus den ^eta eurias des Bisch. Arch. Frbg. (^ Nr. 2 fol. 56 v) fol
gendes: In einer Eheklage der Margaretha, Tochter der Gertrude und ihres ver
storbenen Mannes Gregor Döring, die von Tewes Lilgental (dessen Vater 
Gregor und Bruder Caspar wohnen in Blankensee) geschwängert worden ist und 
nun gegen ihn Klage erhebt, bringt der Notar Albrecht Sperling von Reichnau 
am 13. Februar 1571 zu Heilsberg nachstehende Einigung zustande: beide werden 
heiraten; Gertrud gibt ihrer Tochter von ihren 3 Hufen 1 unbebaute Hufe ab, 
und der Scheffer fugt noch eine wüste Hufe hinzu. Die Eltern beider haben die 
Gebäude je zur Hälfte aufzubauen; bis zu ihrer Fertigstellung und zur Bebauung 
der beiden Hufen wohnt jeder Teil bei seinen Eltern. Gertrud gibt ihrer Tochter 15 
Mark über die im Dorfe gebräuchliche Ausstattung hinaus. Die Trauung hat 
am nächsten Fastnachtstag zu Seeburg stattzusinden bei einem Strafgeld von 
300 Mark.

*8) Erscheint in R 1533 unter dem 0amsratu3 öiseüdur^: XI, V 66n8nsl68. 
De XXXVII man3i3 XV mr I ksrt. äsäsrnnt; «Ior§o A^mmerman 1^/2 mr, Lo- 
koksk^ 1/2 mr, Oraeüo k^Ic^ I ksrr. teneatnr. Uattis Ws^asr I mr tens- 
tnr, aeesptavit anno pretvrito ma»3O3; Iäeo ünne esnbnm äimisi, äadit anno 
knturo 66N8NM primnm. — R 1586: 45 Zinshufen zahlen je 1 mr, aber Larto- 
Iom6N3 3ilvarum 6N8to3 äs 2 man3i8 68t lidor aä volnntatom (ergänze: äomini 
R6V6r6näi88imi). vo tadsroa 2 inr. — Die Handfeste von Neudims, die uns 
nicht im Wortlaut erhalten, sondern nur aus der Revi3io eamoratunm 6pi8eopa- 
linm von 1702 bekannt (Uon. Hl8t. Warm. X S. 53; vgl. Röhrich, Geschichte 
S. 184) ist, hat gleichfalls 45 Zinshusen neben 5 Schulzenhufen. — Die R 1533 
verzeichnet unter den besonderen Einnahmen des K. A. Seeburg rückständige 
Zinszahlungen des Petrus Cratel, Jörge Bunte, Thomas und Posternack.

iv) Vgl. E. Z. XX, S. 190 ff. Am 20. August 1527 zu Heilsberg verlieh 
Bischof Mauritius Ferber das Dorf Parkitten mit 24 Zinshufen, das „icz lengst 
verwüstet... und ve lenger, ye mehr teglich verwachsende zur wiltnuß geraten 
will", als kulmisches Lehngut an Kaspar Munkenbecke, Burggrafen von Schmo- 
lainen, mit freier Fischerei im Bleichenbarter und im Dost-See gegen einen Rei
terdienst, Pflugkorn und Rekognitionszins. Am 6. September 1597 zu Heilsberg 
verleiht Kardinal Bathory 5 Hufen, die sich bei der Vermessung von Parkitten 
als Übermaß herausgestellt haben, auf Bitten des Kaspar Stößel seinen 16 
Hufen ein, die er hier besitzt (die anderen 8 Hufen hat Georg Stößel), zu kul
mischem Recht gegen bare Zahlung von 500 polnischen Gulden, die der Kardinal 
zur Wiederherstellung der baufälligen Schlösser und des verfallenen Klosters in 
Wartenburg verwendet (0 Nr. 3 fol. 441 v und 476 v).

2v) H 15ZZ: XXXV1I een8ual68. Oe VII man8i8 II1/2 mr ckeckerunt, 
Uatrko I mr tenetnr. 50 6e8erti. — H 1586: 37 Zinshufen zahlen je 1 mr, 
der Krug 2 mr. — Vgl. E. Z. XVIII, S. 324 ff. Das Krugprivileg von 1585 
(der Zins beträgt 3 Mark) wird für Matthias Gegotka, die neue Handfeste von 
1588 für den Schulzen Alexius Czeczerinus ausgefertigt. Am 8. November 1603 
zu Krakau verschreibt Bischof Petrus Tilicki dies Dorf mit allem Zins und son
stigen Einkünften dem Johannes Pissinsky, Kantor des ermländischen Dom
kapitels, Domherrn von Culm und Administrator von Ermland, mit Zustimmung 
des Domkapitels auf Lebenszeit; bei seinem Tode oder bei etwaiger Beförderung 
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zum Bischof fällt das Dorf wieder an den bischöflichen Tisch zurück. Nach einem 
Randvermerk starb er im August 1612 (O Nr. 3 sot. 462 v und 479 v).

2i) 1434 als Dorf mit 42 Hufen angesetzt, davon 4 Schulzenhufen und 
38 Zinshufen zu je 1/2 Mark (Ood. dipl. ^Varm. IV, Nr. 506). Am 13. Juli 
1556 zu Heilsberg trennt Bischof Hosius von den 42 Hufen des Dorfes Prolis- 
dorf, enm villa . ad dominum memoria deserta ae daditatoridu8 pror- 
8N8 vaena 6886t in di68HN6 MLAI8 ae ma§i8 in 8olitndin6m de§6N6raret, 
12 Hufen ab, verwandelt sie in ein Lehen und verleiht sie zu magdeburgischem 
Recht dem Heilsberger Burggrafen Baltasar Bartsch mit freier Fischerei in den 
Seen Dadey und Dietling gegen einen Reiterdienst und die üblichen Abgaben. 
Von diesen Lasten ist Bartsch befreit, solange er in des Bischofs Diensten steht. 
Wenn er kinderlos sterben sollte, so verpflichtet sich der Bischof, seinen Erben die 
Ausgaben für die Rodung der Aecker nach billiger Schätzung zu erstatten. Den 
Rest von Prohlen mit 30 Hufen vereinigt der Bischof mit 44 Hufen des gleich
falls wüst gewordenen Dorfes Kronau und vergibt es 1567 unter Zuweisung an 
das Kammeramt Wartenburg an 4 Gebrüder Kolakowski zur Neubesiedlung. 
(0 Nr. 3 fol. 450 und 384.) Vgl. unten bei Kronau, K. A. Wartenburg.

22) Vgl. E. Z. XX, S. 187 ff. - Am 2. März 1529 zu Heilsberg ver
kauft Bischof Mauritius Ferber das Schulzenamt mit 3 Freihufen zu kulmischem 
Recht in Prossitten (das Dorf mit 52 Hufen hat eine lange Zeit „zum mehren 
theil wüste gelegen und eygentlich vermerkt, das es zur beseczung und uswachsung 
nicht woll kommen muge, es werde dan mit eynem guten Schultzen versehen") an 
Hans Friedeland für 50 geringe Mark, mit je 4 Mark jährlich zahlbar, mit der 
Ausgabe, das Dorf zu besetzen; jede besetzte Hufe zahlt 1/2 Mark Zins und 
2 Hühner. Der Schulz und die Dorfbewohner haben Fischereigerechtigkeit mit 
kleinem Gezeug im See Dost. (0 Nr. 3 fol. 445 v.) Wenn nun Prossitten in 
k 1555 nirgends vermerkt ist, so hat die Ortschaft vielleicht mehrere Freijahre er
halten, wovon allerdings in der Verschreibung nichts gesagt ist. Am 24. März 
1585 verkauft Bischof Kromer die ar6a 1ab6rn66 ... po8t kominum nmmoriam 
d686ita mit einem dazu gehörigen Garten an Valentin Vossedo zu kulmischem 
Recht; für die ersten 6 Jahre hat er je 2, dann je 4 Mark jährlich Zins zu 
zahlen. — k 1586: 55 Zinshusen zahlen je 1 mr. lalmruator utitur ILbmr- 
1at6. — Die Erneuerung der Handfeste von 1623 erfolgt auf Bitten des Schulzen 
Andreas Prengel und verzeichnet 55 Zmshufen (wie schon H 1586 nachweist), 
von denen der Schulze selbst 1, Georg Jeket und Ertmann Pokot je 3, die 
übrigen Bauern je 2 Hufen besitzen (0 Nr. 3 fol. 463 und 492 v).

2») Nach dem Privileg von 1426 sollen 36 Zinshufen je 1/2 Mark zahlen 
(Ood. dipl. Warm. IV, Nr. 104). In K 1555 sind 7 Bienenwärter genannt, 
denen für den abgelieferten Garten- und Waldhonig Geldbeträge gezahlt werden 
(Tonike, Klemens, Stephan, Ambrosius, Barteck, Laurentius und Mattis Striefzky); 
sie haben ihre Hufen gewiß zinsfrei gehabt. Rechnet man 2 Hufen auf jeden, so 
würden 14 Hufen besetzt gewesen sein. — H 1586: HoLdmubadr d6 17 66H8uaIi- 
6n8 p6r 5 mr — 51 mr. I^nturo anno d656nt d6 24 man8i8. — H 1587 
und 1590: 24 Zinshufen zu 3 mr, aber tr68 novULL kalmut ILI)6rtat6m d6 6 
man8i8. — Nach H 1595—97 zahlen 24 Zinshufen je 3 mr. K 1596 nennt 
außerdem in Ridbach 6 apiarii; wenn man auf jeden von ihnen 2 Freihufen 
rechnet, war das Dorf damals voll besetzt. — Nach der K6vl8io von 1702 hat 
Bischof Kromer bei der Erneuerung des Privilegs im Jahre 1582 wiederum 36
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Zinshufen genannt; aber nur 21 Hufen zahlen 1702 wirklich Zins Mon. Hi8t. 
Warm. X, S. 55 f.).

Die Handfeste von 1379 (Ooä. äipl. Warm. III, Nr. 67; erneuert am 
8. Mai 1508 durch Bischof Lukas nach Uou. Hi8t. Warm. X, S. 55) weist dem 
Schulzen 3 Freihufen zu; die 27 Zinshufen zahlen je ^2 Mark jährlich. Der 
Krug erhält sein Privileg durch Kromer 1578 (Nou. Hist. Wurm. X, S. 55); 
er zinst jährlich 2 Mark.

25) Die 1533 rechnet Rohlack zum Kammeramt Bischossburg und vermerkt: 
XXVII o6U8naIs8. vtz si8äsm Xi/2 mr äsäsruut. 8tsnt2sl ^ra8k^ äs II mau- 
8,8 1534. lomsl asesptavit II 7nau3O8 äsLsrto3, in 8ub8iäium assspit II mr; 
äaturn8 primum esnsum anno 1535. ^uärss ?olsn aessptavit II man8O8, 
pro r^tanraeious sorunäsm psrsspit II moäio8 avene, II boräsi st II 8iIjAiui8, 
äadit primum esn8um 1535. Unter den Sondereinnahmen des Kammeramts 
Seeburg heißt es; Item III ksrt. a Ilrdano ru8tieo in Rolrslauks Udsrtati8 
anni prstsiiti; item III ksrt. a ^ri8lrall6 ibiäsm; item I ksrt. a ?bilipo 
ibiäsm. — R 1586: 27 Zinshufen zahlen je 1 mr, der Krug 2 mr.

26) R 1533: XXX^/2 6sn8uals3. Us XX^/2 maosis X mr I ksrt äsäernnt. 
^ärian äs HU/g mansi8 1534. VU/2 ässsrti. — R. 1586: 284/., Zinshufen 
zahlen je 1 mr. LlisbasIOomuik äs 1^/2 mun8i8 pro libsrtats U/2 mr. läbsr- 
1ati8 pssuniam äsäsrnnt 4^/4 mr. — Vgl. E- Z. XIV, S. 247 f. und Ooä. äipl. 
Warm. IV, Nr. 301. — Am 28. April 1555 urkundet Bischof Hosius über Schar- 
nigk: von den 6 Hufen, die einst (nämlich 1430) dem Jakob Spiegelberg mit 
dem Schulzenamt und einem Reiterdienst verschrieben worden sind, gehören 4 Hufen 
dem Markus Heinicke; die anderen beiden sind plane äs8srti st ine^lvati. 
Hosius verkauft diese 2 Hufen dem Markus auf seine Bitten für 60 Mark (zu 
je 20 Groschen gerechnet) bar und vereinigt sie mit den anderen 4 Hufen; er ver
schreibt sie ihm mit dem Schulzenamt zu kulmischem Recht mit den kleinen und 
der großen Gerichte sowie Fischereigerechtigkeit im See Pissen gegen einen Reiter
dienst, Pfluggetreide und den üblichen Rekognitionszins. Am 24. Februar 1641 
zu Heilsberg findet Bischof Nikolaus Szyszkowski den Schulzen Martin Par- 
sau ab, nachdem er Scharnigk in kormam prasäii verwandelt hat. Martin tritt 
seine 6 Schulzenhufen ab und erhält dafür 6 Zinshufen in Freudenberg (nach 
Potritten zu gelegen zwischen den Feldern des Petrus Biermann und Gre
gor Arendt) zu kulmischem Recht, aber völlig frei wie seine Schulzenhufen in 
Scharnigk, jedoch ohne die Lasten der Schulzen (er braucht also nicht Gericht zu 
halten, Posten und Fuhren zu leisten u. a. m.), auch ohne Wartgeld gegen einen 
Reiterdienst, Pfluggetreide und Rekognitionsgebühr; dazu erhält er freie Fischerei 
mit kleinem Gerät im See Blankensee. (0 Nr. 3 fol. 449 v und 493 v.)

27) R 1533: XXXVI esusualsZ. I)s XIX mansi» 1X^/2 mr äsäsrnnt; XVII 
äs8srti. — li 1586: 36 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. E. Z. XX, S. 208 f. 
Am 1. Juli 1596 zu Heilsberg erteilt Kardinal Bathory ein besonderes Krugpri
vileg: Die Schulzen des Dorfes besitzen die Krugstätte, haben aber keinen Krug 
erbaut, sondern im Amt Bier ausgeschenkt (schließlich haben das auch die Bauern 
umzechig getan). Deshalb verschreibt Bathory die wüst gelassene Krugstätte mit 
dem zugehörigen Garten auf dem Anger dem Georg Ertmann aus Schönborn 
zu kulmischem Recht; er soll den Krug erbauen und zahlt jährlich 3 Mark Zins. 
Wenn die Schulzen beweisen, daß sie an diesem Zms Anteil haben, so sollen sie 
ihn eryalten (0 Nr. 3 fol. 469 v).
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2«) Vgl. E. Z. XVIII, S. 319 ff. Als Bischof Mauritius Ferber 1528 
Scharwerksfreiheit verbrieft, legt er ihnen die Pflicht auf, im Siegfriedswaldersee 
fischen zu helfen, nicht im See Carken, wie Röhrich a. a. O. S. 322 angibt.

2d) Weiter vermerkt H. 1533: Oe I^III man8L8 XXVI^ rar. äeäeruat, 
ketrus I^e^vmau aeeeptavit I man8um 6686rtum et uiliil 8ud8ickii, 
6aturu8 piLmum e6Q8um 15Z6. labema 11^2 mr. äedit. Oe libertate pre- 
6ietorum man8orum per mr. <termLau8 ?urikioaeioLL8) XXIIII^ mr., 
^aeod I^emlre II mr. tenetur, XVI lte86rti. — Die Zpeeialia pereepta 
des Kammeramts notieren, daß Jakob Lemke 2 Mark und Urban Mentzel 
A/2 Vierdung an rückständigem Freigeld vom vorigen Jahre her entrichten. — 
k. 1586: 70 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und 1 mr. Freigeld (aber 8eultetu8 
cle man80 §ratia1i uon 8olvit eam), der Krug 5 mr.

bo) Nach dem Gründungsprivileg von 1369 hatte das Dorf 7 Schulzen- 
und 69 Zinshufen (je ^2 Mark Zins). — Ooä. äipl. Warm. II, Nr. 430. — 
Am 23. Mai 1538 zu Heilsberg verwandelte Bischof Johann Dantiskus das Zins
dorf Tollauken im Kammeramt Seeburg mit 76 Hufen in ein Lehen, eum villa 
ab bomiuum memoria cke8erta et babLtatoribu8 pror8U8 vaeua 688et iu 
c1i68L;u6 maxi8 et ma§i8 iu 8olituckiuem ckexeueraret, so daß es voraus
sichtlich nicht mehr in den früheren Zustand kommen dürfte. Er verkauft es mit 
allem Zubehör außer der Mühle und den Krügen den Brüdern Achatius von 
Trenk, ermländischem Domherrn, und Jakob von Trenk, Hauptmann von 
Labiau, für 400 leichte Mark bar und verschreibt es ihnen zu magdeburgischem Recht 
gegen einen Reiterdienst, die übliche Rekognitionsgebühr und Pflugkorn. Dies 
letztere ist von den 12 Hufen nicht zu leisten, die pro euria et iu U8um peeu- 
liarem va8allorum bestimmt sind. Zu Lebzeiten der Brüder ist ihnen und den 
Bauern das Pfluggetreide ganz erlassen. (O Nr. 3 fol. 447 v). Diese Verschrei- 
bung hat der Bischof aber kassiert und sie für Achatius von Trenk allein erneuert; 
dieser erhält noch ausdrücklich die Erlaubnis, zu Lebzeiten in seinem Testament 
über Tollack zu verfügen, es seinen Erben zu vermachen, zu verkaufen, zu frommen 
oder zu christlichen Zwecken zu verwenden. (Original auf Pergament mit den 
gut erhaltenen Siegeln des Bischofs und Domkapitels im Domarchiv Frbg. Schld. 
? Nr. 23. Gleichzeitige Abschriften ebenda Foliant fol. 25 v und im B A. 
Frbg. Foliant O Nr. 3 fol. 448 v). Am 19. Januar 1540 zu Allenstein verkaufte 
Achatius, der damals Landpropst war, in seinem Gute Tollack 6 Hufen an Bartel 
Conetzky zum Schulzenamt für 60 geringe Mark (zahlbar in bestimmten Ter
minen, schon 1547 hat Bartel die ganze Kaufsumme bezahlt) zu magdeburgischem 
Recht mit 1/3 der großen und den kleinen Gerichten. Er hat für Achatius einen Reiter
dienst zu leisten. Nach 6 Freijahren liefert er vom Pfluge je 1 Scheffel Roggen 
und Weizen an Achatius und nach dessen Tode ans Kammerami Seeburg. (Gleich
zeitige Abschrift im Domarchiv Frbg. Foliant fol. 26 v). Laut Testament fiel 
Tollack je zur Hälfte an die Hospitäler zu Allenstein und Frauenburg. Die Vor
münder der Witwe des verstorbenen Jakob von der Trenk und ihrer Kinder 
lassen aber durch Herzog Albrecht von Preußen die Testamentsvollstrecker des ver
storbenen Domdechanten Achatius v. d. Trenk, den Domkustos Eustachius Knobels- 
dorf sowie die Domherren Johann Zimmermann und Fabian Emmerich, zu Ver
handlungen wegen des Gutes Tollack auffordern. Die Testamentsvollstrecker lehnen 
das aber in einem Schreiben an den Herzog vom 26. Mai 1552 ab (Herzogl. 
Briefarchiv Abt L Nr. 1 zu diesem Datum im St. A.-Kbg.) mit folgender Be-
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gründung: das Gut Tollack sei nicht von den Brüdern Jakob und Achatius gekauft, 
sondern von Bischof Johannes dem Domherrn Achatius allein geschenkt werden, 
„welcher auch offt gedachts gutt durch seyn wolgewonnene bey der kirchen habe, 
wie aus den Register klerlich tzu erwaysen, bessert, erbauet und besatzet hat;" 
da er von seinem väterlichen Vermögen dazu nichts verwendet habe, habe er über 
das Gut frei verfügen können; er habe es den männlichen Nachkommen seines 
Bruders allein, bei deren Fehlen aber den Armen vermacht, wie es nun tatsächlich 
geschehen sei. — Am 14. Januar 1587 zu Heilsberg gibt Kardinal Bathory ein 
Krugprivileg: Im Dorf Tollack des Kammeramts Wartenburg, das an die 
genannten Hospitäler gekommen sei, hätten die Bischöfe sich eine Hofstätt^ zur 
Anlage eines Kruges reserviert; daher gibt er sie jetzt dem edlen Eustachiusvon 
der Dehmut, Ratsherrn von Allenstein, als Lohn für seine Verdienste mit dem 
Recht, hier eine eanpona zu erbauen, und verschreibt ihm den Krug zu kulmischem 
Recht gegen einen Zins von 1 polnischen Gulden jährlich. (O Nr. 3 fol. 411). — 
1584 hat Tollack 76 Hufen; davon sind 6 freie Schulzenhufen und 68V2 Zinshufen, 
die jährlich je 1 mr. für Zins und Scharwerk zahlen; mansL äe^äeiantnr 
(Domarchiv Frbg.: Oiversorum okkieiornm ratio apnd 6eele8iam V^armien- 
sem 1584—1631); ab 1609 zinsen sämtliche 70 Hufen. — Am 18. Mai 1662 zu 
H>ilsberg überweist Bischof Johann Stephan Wydzga dem Domkapitel die ara- 
tralia des Dorfes Tollack im Kammeramt Wartenburg, die bisher dem bischöflichen 
Tische zustanden (Original auf Papier mit aufgedrücktem Siegel ebenda Schld. -V 
Nr. 23).

9i) H. 1533: X4.VI e6Q8nal68. Oe XIIH man8i8 VII mr. ckeckernnt. 
Uatti8 cke I man80 1534. ^.ntoninis äe I man80, cle I
man8o 1535. — K. 1586: 46 Zinshufen zahlen je 1 mr., aber apiarin8 äs Z 
man8i8 über. 3?abernator liabet Hbertatem. — Vgl. E Z. XVIII, S. 316 
ff. — Die Erneuerung des im letzten Kriege verloren gegangenen Privilegs erfolgt 
am 16. Februar 1526 auf Bitten des Schulzen Thomas Bernt; sie nimmt 
Bezug auf die alte Handfeste, die Bischof Johannes im Jahre 1360 ausgefertigt hatte. 
(Original auf Pergament mit wohlerhaltenem Siegel des Bischofs im Privatbesitz 
— hier nach einer vom verstorbenen Dr. Liedtke gefertigten Abschrift). — Am 8. 
April 1585 zu Heilsberg verschreibt Bischof Kromer dem Johannes Preuß die 
area tabernae . . po8t llominum memoriam ä686rta mit einem zugehörigen 
Gärtchen zu kulmischem Recht; er hat den Krug aus eigenen Mitteln aufzubauen, 
jährlich 3 Mark Zins zu zahlen und die gleichen Lasten wie andere Krugwirte zu 
übernehmen. (O Nr. 3 fol. 466 v). Doch erhielt er mehrere Freijahre; erst k. 
1590 vermerkt: Oe taberna primn8 een8U8 Z mr.

S2) Vgl. E. Z. XIV, S. 250 ff. — Die Erneuerung des Privilegs vom 29. 
November 1607 durch Bischof Simon Rudnicki erfolgt auf Bitten des Schulzen 
Anton Königsmann: 4 von den 38 Hufen des Dorfes bilden das Gehöft des 
Schulzen, der zusammen mit dem Schulzen von Kekitten ein ssrvltium mULtars 
zu leisten hat. Am 22. Dezember 1608 zu Heilsberg gibt derselbe Bischof der 
edlen Dorethea Quoßin, Witwe des verstorbenen Heinrich von Hülsen, auf 
Lebenszeit die Erlaubnis, in Pisten, wo kein Krug ist, das Bier, das sie in See
burg braut, auszuschenken und zu verkaufen, bei welchem Bauern es ihr Pasten 
wird. (0 Nr. 3 fol. 482 und 485).

82) R. 1533: XXXVI ssnsualss. Petrus Oa^^sllrs II mr., iäsm äs anno 
1531 1/2 mr. äsäLt. >Vs§snsr III kert. äsäit, III kert .tsustui-. (Petrus

44
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besaß also 4, Asman 3 Hufen, sodaß zusammen nur 7 Hufen besetzt, die anderen 29 
aber wüst waren). — R. 1586: 34 Zinshufen zahlen je 1 mr.

34) Vgl. E- Z. XX, S. 218 ff., besonders S. 221 über diese Übermaßhufen.
N) R. 1586: äs szäva 2 mr. - Vgl. E. Z. XIV, S. 252 ff. Welche Über

maßhufen hier gemeint sind, läßt sich nicht sagen, da sowohl die 1381 verliehenen 
9 Hufen wie die 1447 verliehenen 4 Hufen je 1/2 Mark Zins zu entrichten haben. 
Ich möchte mich für die zuletzt genannten entscheiden. Sie wurden vom Bischof 
Franz den Einwohnern des (adligen) Dorfes Wangst verschrieben, damit sie 
keinen Mangel an Holz litten; die Abgabe je Hufe betrug Mark pro eensu 
st omni servieio (0 Nr. 3 sol. 25). Vielleicht waren sie jetzt scharwerkspflichtig 
und der Zins deshalb auf die Hälfte ermäßigt. — Zur Ergänzung von Röhrichs 
Kolonisationsgeschichte sei auf Ooä. äipI.Warm. IV, Nr. 478 verwiesen und außerdem 
folgendes vermerkt: Am 18. August 1687 zu Frauenburg erneuert das Domkapitel, 
dem die dona Wandten vor mehreren Jahren von Stephan Sadors ki abgetreten 
worden waren, auf Bitten des Schulzen Bartholomäus Nasch die Verschreibung, 
die der frühere Besitzer Albert Sachse seinen Vorgängern gegeben hatte ld. i. 
Ooä. älpl. Warm. IV, Nr. 478): er erhält 4 Freihufen zu kulmischem Recht mit 
den kleinen und ^3 der großen Gerichte, Fischerei mit kleinem Gerät im See 
Birdau wie zuvor; ein Reiterdienst und die anderen Lasten sind dem bischöflichen 
Tisch zu leisten. (Abschrift des 18. Jhs. im St. A. Kbg. Ostpr. Foliant fol. 143).

36) Nach der Handfeste von 1373 erhält der Schulze 3 Freihufen, die anderen 
21 Hufen zahlen je 4/2 Mark Zins (Ooä. äipl. Warm. II, Nr. 476; vgl. Röhrich, 
Geschichte S. 159). Da Bischof Mauritius Ferber 1529 über Wieps verfügt, muß 
dieses ursprünglich adlige Dorf inzwischen an den bischöflichen Tisch gefallen sein. 
Am 14. März 1529 zu Heilsberg verwandelte er nämlich das Dorf Weipsen im 
Kammeramt Seeburg mit 24 Hufen adolito eensu in ein Lehen, eum ex äe- 
ssrta vHIa nostra Weipsen tam preeessoridus nostris guam mense nostre 
episeopali exi^uus ae pene nnllus proventus odvenisset loeusgue  in 
solituäinem äe^eneraret nee, guoä rustieis loearl posset, ulla sges relieta sit; 
er verkauft es mitsamt der Mühle (1 Rad) dem ehrenwerten Herrn Nikolaus, 
beres et pledanus in Lorne^e^vo ex äneatn Naso^vie, für 168 leichte Mark, 
wovon 80 Mark sofort bar und ab 1531 zu Weihnachten je 40 leichte Mark 
jährlich zu zahlen sind, und verschreibt es ihm zu kulmischem Recht gegen einen 
Reiterdienst und die üblichen Auslagen; doch gewährt er 10 Freijahre, sodaß 
die Lasten erst ab 1539 gehen. (0 Nr. 3 fol 446. — Am 27. April 1529 schrieb 
Bischof Mauritius u. a. an das Domkapitel: ?Ius gnam mensis 6st, quoä mise- 
ramus istbue inseriptlonis euiusäam notam super ivkeuäatione donorum Weipsen 
penitus a ma^no eonklietu usgue bue äesertorum et nune euiäam Nasouite 
venäitornm per kraternitates reviäenäam et eonsentienäam. Hue eur üaetenus 
nodis remissa non sit, 1§noramus; ur autem sine ulteriore mora eam remitteret, 
velint a kraternitatidus vestris äesiäeramus. — Bisch. Arch. Frbg. Foliant 
Nr. 1 fol. 140). Die k 1533 vermerkt über die Zahlung folgendes: Item IX^ 
mr. I kert. a äomino ^ieolao äe Oarnieno pereepi in vim solneionis We^psa^v 
pro tereio termino: tenetur pro Ultimo termino VIII mr. I kert. — Am 1. Juni 
1570 zu Wartenburg entscheidet der Statthalter Martin Kromer über einen Erb
schaftsstreit: der edle Sebastian Chadzinsky, Sohn des Andreas von Zalieszie 
äe terra Orüeebanonwnsi, als Erbe des verstorbenen Pfarrers Nikolaus von 
Karniewo prozessiert gegen die edlen Gebrüder Paul und Matthias Plotowsky, 

omni.no

omni.no
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die die Güter Wieps und Ottendorf nullo iurs in Besitz genommen hätten. 
Kromer erklärt die Verfügung des Pfarrers Nikolaus für ungültig, da sie ohne 
Genehmigung des Lehnsherrn und nicht vor dem iuäieinm oräinarLnm erfolgt 
sei. Weiter verlangt Sebastian die Herausgabe vou 4 Hufen, je 2 in Wieps und 
Ottendorf. Die Gebrüder Plotowski legen den Kaufvertrag zwischen ihrem Vater 
und dem Vater des Klägers vor, den Kromer zugunsten der beiden Plotowski auf
recht erhält; doch haben sie dem Kläger die vier Übermaßhufen zu bezahlen; dafür 
bestellen sie als kiäeiussores den Joseph Chomuntowsky und Albert Niedwietzky 
von Kl. Bößau. lBisch. Arch. Frbg. Foliant Nr. 2 fol. 258 v). Am 1. April 
1585 urkundet Bischof Kromer zu Heilsberg wiederum über Wieps: der edle Jakob 
von Worein (auch Jakob Woreinsky genannt), Hauptmann zu Heilsberg, sein 
Verwandter (akkinis) hatte mit seiner Erlaubnis im vergangenen Jahre 16 Hufen 
mit der Mühle in Wieps <K. A. Seeburg) von dem bischöflichen Vasallen Ploto- 
witzky und 4 andere Hufen ebenda von Alex Gambala und dem Vasallen von 
Ottendorf Jakob Simosarsky gekauft. Bei der Vermessung (die am 18. Sep
tember 1584 erfolgt war) haben sich außerdem 4 wüste Hufen gefunden. Auch 
diese Hufen, die zu dem Dienst von Wieps gehören, verkauft Kromer an Jakob für 
200 Mark, zahlbar in 2 Jahren. Er verschreibt ihm diese 24 Hufen zu kulmischem 
Recht mit allem Zubehör und allen Rechten (auch Jagd, Bienenhaltung, Fischerei 
im Teich innerhalb des Gutes) und mit der Mühle (enm una rota pro so et 
sudäitis snis änntaxat) gegen einen Reiterdienst, die übliche Rekognitionsgebühr 
und Pflugkorn. Wird jemand von seinen Erben Häretiker, so fällt sein Anteil an 
den nächsten katholischen Anverwandten. (0 Nr. 3 fol 463 v und 465).

3?) R. 1533: XXXVI eensualos. Os XXX mansis XII mr. äoäorunt, Nar- 
eus 1^,2 mr. tsnetur, Norton H/2 mr. tonotur. ^näres äe III mansis 1536. — 
R. 1586: 36 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Krug 2 mr. Die Handfeste von 
1359 weist dem Dorfe 40 Hufen zu; davon erhält der Schutz 4 Freihufen; die 
anderen 36 Zinshufen zahlen jährlich je 1/2 Mark. (Ooä. äipl. Warm. II Nr. 219; 
vgl. Röhrich, Geschichte S. 164 und klon. List. Warm. X, S. 56).

38) R. 1533 führt unter den wüsten Orten noch auf: KoLolion I^X mansi 
äosorti: es war nicht festzustellen, welche Ortschaft das sein soll.
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6. Usmmersmt Wartenburg.

Z

K

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst

1533 
bereits

neu 
an

gesetzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

1. Alt-Warten-
bürg 67 331/2 2 42-/4 Vgl. Anm. 1 und 2.

2. Caplitainen 27 — — — 3.
3. Daumen 19 — — — 4.
4. Hirschberg 60 — — — 5.
5. Jadden 36 28 4 14 6.
6. Kirschlainen 18 — — — 7.
7. Kl. Damerau 3 3 — 172 Fehlt in k. 1533?)
8. Kronau 487, 487- — 2474 Vgl. Anm. 9.
9. Kroplainen 21 — — — 10.

10. Lengainen 54 3 3 37s 11.
11. Mokainen 54 3 3 3 12.
12. Nerwigk 10 10 10 — 13.
13. Odritten 672 — — — „ „ 14-
14. Schönau 43 43 2172 Fehlt in k. 1533 und

1586.'-)
zus. 467 172 22 927, d. i. 367, "/» der Zins

hufen waren wüst.

1) n 1555: I^XVII een8ual68. Oe XXXIII'/2 mLQ8i8 XVI^/2 mr I kort 
äeäerunt. ^lieliel Henrieli aeeeptavit I man8um ä686rtnm et nullum 
8ud8i6ium, äadit primum eell8um 1555. ^oeob 8mit aeeeptavit I man- 
8um 6e8ertum, 8nb8iäii ni6il, äatnru8 primum eeu8um 1555. 8ilva VI^/2 
mr teuetur, pro rata loeatorum mau8orum IIII mr XIII^ 8li äeäernnl. 
De libertate preäietorum XXXII^/2 mau8orum säe 8iuxuli8 mr) XVI^z 
mr I kert äeäeruut. XXXIV2 äe86iti. — Unter den Sondereinnahmen dieses 
Kammeramts notiert U 1555: Item I mr a Olemeute Oermau äe ^läe 
^Varteuderx pro 8us liberaeioue pereepi; teuetur mr III. — U 1586: 
67 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und 1 mr. Freigeld, der Krug 4 mr., die 
Mühle 8 mr., der Wald 15 mr. 4 Ar. Oe 8 mau8i8 XouiAreiäi 7 mr.

2) Die Handfeste von 1376 weist von den 80 Hufen dem Schulzen 9 und 
dem Pfarrer 4 Freihafen zu; die 67 Zinshufen zahlen je 1/2 Mark. 1405 kommen 
9^2 Hufen Wald gegen je V2 Mark Zins und 10^2 Hufen Heide gegen je 8 Skot 
Zins hinzu. Das Mühlenprivileg datiert von 1385 (Ooä. äipl. 5Varm. III, 
Nr. 14, 417 und 187; vgl. Röhrich, Geschichte S. 157). Am 18. August 1567 zu 
Heilsberg verkauft Kardinal Hosius dem Stanis laus Stilmann, der in Alt- 
Wartenburg iu kuuäo molenämario, qui 8upra Iiomiuum memoriam ibiäem 
äo8ortu8 iaeuit, auf eigene Kosten eine Mühle erbaut hat, dieses Grundstück 
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mit 10 Morgen und außerdem den Acker, der „Ueberlauf" heißt, sür 80 preußische 
Mark und verschreibt sie ihm zu kulmischem Recht mit freier Fischerei im Wadang- 
see mit kleinem Gerät zu eigenem Bedarf gegen einen Zins von 8 Mark. Am 
28. März 1579 zu Heilsberg gibt der Koadjutor Kromer eine Verschreibung über 
ein Stück a§ri s^lvestris, qui Loni^reidi vul§o voeatur. Das Land hat 
von alters her zu Alt-Wartenburg gehört; vor dem Weggange des Kardinals 
Hosius haben mehrere Bauern es von dem Wartenburger Burggrafen Georg von 
Eppingen gekauft und auch bezahlt. Kromer gibt ihnen jetzt ein Privileg darüber 
zu ewigem Besitz; sie haben für das Land, das nach der Vermessung 10 Hufen 
20 Morgen umfaßt, jährlich 7 Mark zu zahlen, sind aber frei von sonstigen Lasten. 
Am 1. März 1588 erneuert Bischof Kromer das Hauptprivileg entsprechend der 
alten Handfeste. (O Nr- 3 fol. 383 v, 396 v und 400)

b) u 1555: XXVII een8uale8. Oe ei8dem XIII ^2 mr., 8ilva V seit, 
dederuut. — U 1586: 27 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Wald 2V2 mr. — Vgl. 
Röhrich, Geschichte S. 159. Am 6. April 1483 zu Wartenburg verändert Bischof 
Nikolaus Düngen auf Bitten der Bewohner das preußische in kulmisches Recht. 
Von den 28 Hufen hat der Schulz eine Freihufe, die anderen zahlen je ^2 gute 
Mark Zins und 2 Hühner für alles Scharwerk und sonstige Lasten. Außerdem 
haben sie für etliches Uebermaß wie bisher 5 gute Vierdung zu zahlen. Als 
Dezem geben sie dem Pfarrer von Wartenburg je Hufe je 1/2 Scheffel Korn und 
Hafer und an jedem Quatember je 5 Pfennige als „scknllerloen". Sie er
halten Fischereigerechtigkeit im See und Fließ Wommenig mit kleinem Gezeug zu 
eigenem Bedarf. (O Nr. 3 fol. 374.)

4) U 1555: XIX eeu8uale8, uuu8 man8U8 über. Oe ei8dem 1X^2 mr., 
cle ?awdliuxli6u I mr. dederuut. Uattis seulte1u8 de quodam prato 
Opera et impeu8i8 8ui8 ruueato 1/2 mr. dedit. — U 1586: 19 Zinshufen 
zahlen je 1 mr., 4^2 Uebermaßhufen 2^2 mr., die Mühle 14 mr. Oe propiuauda 
eerevi8ia 2 mr. — Vgl. Röhrich, Geschichte S. 162. — Am 6. April 1483 ver
wandelt Bischof Nikolaus auf Bitten der Bewohner das preußische Recht in kul
misches. Von den 20 Hufen erhält der Schulz 1 Freihufe, die anderen 19 zahlen 
je 1/2 Mark und 1 Paar Hühner, frei von Scharwerk; Dezem und Schülerlohn 
wie bei Caplitainen. Am 22. Juni 1573 bestellt zu Heilsberg der Koadjutor Kromer 
als Ecbschulzen den Bauern Gregor Schräm und gibt ihm zu seiner Schulzen
hufe noch eine andere Hufe hinzu. Am 12. Juni 1569 verschreibt Kardinal Hosius 
zu Heilsberg dem Valentin Kerkott die Mühle, die er auf eigene Kosten am 
Fließ Dadep bei Daumen in der Heide vor kurzem angelegt hatte, nach einer 
Barzahlung von 100 Mark zu kulmischem Recht gegen einen jährlichen Zins von 
14 Mark. Am 22. Juni 1574 gibt der Koadjutor Kromer den Bewohnern von 
Daumen 4^ Uebermaßhufen gegen Zahlung von 279 Mark und gegen einen 
jährlichen Zins von 2^/2 Mark sowie Scharwerksleistung. (O Nr. 3 sol. 374 v, 
391 v, 387 und 393.)

5) U 1555: I.X eeu8ua1e8. Oe 6L8dem XXX mr., 8ilva I mr. Unter 
den Sondereinnahmen ist notiert: Item I mr. a OouradoLoutöeu de 
Hir^er^ pro tereio termiuo 8ue Ii6eraeioui8 pereepi: idem II mr. tene
tur. — U 1586: 57 Zinshufen zahlen je 1 mr., der Wald 2 mr., die Wiesen 
6 mr. Oe taderna non aediüeata 5 mr. Oe 51/2 man8i8 ?auliui 5 mr. 
— Vgl. Röhrich, Geschichte S. 161. — Von 1381 datiert das Mühlenprivileg 
lOod. dipl. ^Varm. 111, Nr. 121.) Als Bischof Nikolaus im Jahre 1483 das
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bisherige preußische Recht in kulmisches ändert, weist er dem Schulzen Oro8e 
VI orten 2 Freihufen von den 60 Hufen des Dorfes zu (nach einer Randbemer
kung des Scheffers Georg Wehner sind indessen in dieser Zahl 2 Zinshufen ver
gessen worden) und verschreibt dem Dorfe eine Wiese, do etwan da8 ^va88er 
nkk die moe! §e1anlen Lat, gegen eine jährliche Abgabe von einer guten Mark. 
Am 4. April 1577 zu Heilsberg verschreibt der Koadjutor Kromer dem Schulzen 
Bartholomäus Pulina 3^2 Uebermaßhufen gegen jährlich 3 Mark Zins und 
einen Platz mit 2 Morgen zur Anlage eines Kruges gegen den gleichen Zins. 
(O Nr. 3 fol. 375 und 394.)

6) 1533: XXXVI een8na1e8. 8en1tetn8 de VIII man8i8 IIII mr. dedit. 
6ie§or Henmeli de II man8i8 1555. ^oeob de II man8i8 1555. XXIIII 
de8erti. — H 1586: 36 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Vgl. Röhrich, Geschichte 
S. 157. — 1583 verkauft Bischof Kromer die 4 Freihufen, die wüst daliegen, an 
Martin Tuntara und verschreibt sie ihm zu magdeburgischem Recht. (O Nr. 3 
fol. 398).

?) U 1555: Xir8ne^nen XVIII een8na1e8. Oe ei8dem VIII^/2 mr., 
8enlteto ineinerato ^2 mr. dimi8i. 8i1va I mr. — U 1586: 18 Zinshufen 
zahlen je 1 mr., der Wald 2 mr. — Vgl. Röhrich, Geschichte S. 161 und Uon. 
818t. ^Varm. X, S. 67, wonach das Dorf aus 2 Schulzen- und 18 Zinshufen 
besteht.

s) Vgl. Röhrick, Geschichte S. 185. Am 13. Juli 1542 verschreibt Bischof 
Johannes Dantiskus zu Heilsberg seinem Neffen Simon Hannaw, Burg
grafen zu Wartenburg, ein Stück Land, das dem bischöflichen Tisch keinen Nutzen 
bringt, die „Damerau" genannt, zwischen der Stadt Wartenburg und dem Dorfe 
Maraunen zu kulmischem Recht gegen einen Zins von jährlich 2 Mark, frei von 
jeder anderen Pflicht. (Original auf Pergament im Bisch. Arch. Frbg. Schld. 
O e Nr. 3; gleichzeitige Abschrift in O Nr. 3 fol. 379 v). Demgemäß notiert 
k 1586: Damerau de 5 vs1 eireiter eeu8ua1d)U8 2 mr.

9) Fehlt in K 1533, 1586 und 1587. — H 1588 nennt Oonan ohne 
weitere Angaben. — H 1590: Xrouau 60 eeu8ualium. I^onnnlli uovitii 
adliue lideri, L1a8i exu8tu8. Dederuut eeteri marea8 21, qua8 maxna 
eum dilüenltate extor8i; teueutur ad domiuieam Velare totidem — 42 
mr. De mo1a e§o primum exe§i eeu8um 12 mr. — H 1595—1597: Bon 
60 Zinshufen zahlen 58 je 1 mr.; 2 Zinshufen besitzt der Müller, der dafür und 
für die Mühle 12 mr. zahlt. — Nach der Handfeste von 1378 hatte Kronau 5^/2 
Schulzenhufen; die anderen 48^/2 Hufen zinsten jährlich je V2 mr- Der Krug 
erhielt 1381 sein Privileg. (Ood. dipl. ^Varm. III, Nr. 63 und 112; vgl. Röh
rich, Geschichte S. 158.) Am 19.Oktober 1567 urkundet Kardinal Hosius zu Heilsberg 
über Kronau und Pralisdorf (— heute Problen): beide Dörfer seien 8uperiorum 
temporum et bellorum va8titate de8olatae et Iuuditu8 deletae . eo 
quod a§re8tidu8 tautum 8ilvi8 odduetae 6aditatoribu8 vaeuae de86itaec;u6 
iaeueruut. Er habe den Brüdern Alexius, Felix, Leonard und Martin 
Kolakowskp die Wiederbesetzung der Dörfer übertragen und ihnen 14 Freihufen 
für 770 Mark verkauft; nachdem diese Summe jetzt ganz bezahlt ist, stellt er ihnen 
auf ihre Bitten eine neue Handfeste aus. Von den 54 Hufen, die früher zu 
Kronau gehörten, hat er 10 Hufen zum bischöflichen Vorwerk Wartenburg ge
schlagen, von den 42 Hufen im früheren Pralisdorf 12 Hufen dem Baltasar Bartsch 
als Lehen verliehen. Die übrigbleibenden 74 Hufen zieht er propter ein8 knndi 
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sterilitatem zu einem Dorfe zusammen und weist es dem Kammeramt Warten
burg zu. Die oben genannten 4 Brüder erhalten ihre 14 Hufen mit dem Schulzen
amt zu kulmischem Recht mit den kleinen und 1/3 der großen Gerichte sowie freie 
Fischerei in mehreren benachbarten Seen; sie leisten gemeinsam einen Reiterdienst 
und Pfluggetreide. Innerhalb von 4 Jahren vom Datum dieses Privilegs haben sie 
das Dorf mit Bauern zu besetzen bei Verlust dieser Handfeste. Die anderen 
60 Hufen zahlen jährlich 1/2 gute Mark, 2 Hühner und 1 Scheffel Hafer je Hufe 
und leisten Scharwerk. Da die Wiesen in der Feldmark selten sind, erhalten sie 
außerhalb der Dorfgrenzen die sogenannten „Herrnwiesen". 8 Freijahre werden 
den Schulzen und Bauern gewährt. (0 Nr. 3 fol. 384.) Am 25. September 
1574 zu Wartenburg verlängert der Koadjutor Kromer den vier Schulzen wegen 
ihrer Bedürftigkeit und wegen der dichten Bewaldung des Bodens den Termin 
für die volle Besetzung des Dorfes mit Bauern, die entgegen dem Privileg auch 
innerhalb von 7 Jahren nicht erreicht ist, um weitere zwei Jahre und gewährt 
den neuen Bauern 6 Freijahre (beides vom Datum dieser Urkunde ab gerechnet); 
auch erklärt er sich bereit, den Schulzen zur Unterstützung bedürftiger Neusiedler 
einiges Getreide zu leihen. (B. A. Frbg. Foliant Nr. 3 fol. 126 v.)

*0) R. 1533t XXI esnsualss. Ds sisäsm Xl/g mr., äs sxerssssnsia V2 
mr. äsäsruut. — U. 1586: 21 Zinshufen zahlen je 1 mr., das Übermaß auch 1 mr. 
— Vgl. Röhrich, Geschichte S. 160. — Am 6. April 1483 ändert Bischof Niko
laus auf Bitten der Bewohner das preußische Recht in kulmisches. Von den 22 
Hufen des Dorfes erhält der Schulz 1 Freihufe, die 21 anderen Hufen haben 
jährlich zu hl. Dreikönige je Hufe 1/2 gute Mark und 1 Paar Hühner für alles 
Scharwerk, Pflicht und anvere Gebühr zu geben. Außerdem erhält das Dorf 1 
Übermaßhufe gegen einen jährlichen Zins von 1/2 guten Mark und freie Fischerei 
im See Kirmiß (0 Nr. 3 fol. 373 v).

") R. 1533t I^IIII esnsualss. Ds sisäsm XXlIIi/2 mr. äsäsrunt. In- 
sinsrato rustieo I mr. äimisi. Irss mansi äadunt primum ssnsum 1535. 8ilva 
VID/2 mr. tsnsrur, VII mr. IIII so äsäsrunt. Ds libsrtats DI mausorum (äs 
sinAulis 1/2 mr.) XXVi/2 äsäsrunt. — U. 1586: 54 Zinshufen zahlen je 1 mr. 
Zins und Freigeld, der Wald 15 mr., der Krug 3 mr. — Nach der Handfeste von 
1364 erhalten die Schulzen 6 Freihufen; die anderen 54 Hufen zinsen jährlich 
je 1/2 Mark und 2 Hühner. Bischof Heinrich Heilsberg verschreibt ihnen 12 
Waldhufen zu je 1/2 Mark Zins. (Ooä. äixl. Warm. II, Nr. 366 und III, Nr. 
417 d; vgl. Röhrich, Geschichte S. 159 ) Am 5. Februar 1533 zu Heilsberg er
neuert Bischof Mauritius Ferber auf Bitten der beiden Lengainer Schulzen, 
Lorenz Schulz und Urban Schulz, die Handfeste, die im großen Kriege, 
als die Stadt Allenstein erstiegen worden war, verloren gegangen ist, nach den 
bischöflichen Privilegienbüchern unter wörtlicher Einfügung der Verschreibung 
von 1364. (Abschrift des 18. Jhs. nach dem Original im St. A. Königsberg, 
Prästationstabellen Wartenburg Bd. 1/2 S. 691.) Am 22. Oktober 1578 gibt der 
Koadjutor Kromer zu Heilsberg ein Krugprivilegder kürzlich verstorbene Burg
graf von Wartenburg hatte im Namen des Kardinals Hosius vor dessen Weggang 
nach Rom dem Christoph Wanzke, Einwohner von Lengainen, daselbst einen 
von altersher zum Kruge bestimmten Platz verkauft. Kromer gibt jetzt die Hand
feste für den Krug zu kulmischem Recht. Christoph zahlt jährlich zu Weihnachten 
3 Mark Zins und hat die gleichen Verpflichtungen wie andere Krugwirte. Am 
31. August 1598 entzieht Kardinal Bathory den Bewohnern von Lengainen von 
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den 15 Hufen des bischöflichen Waldes, die sie sine nllo prlvlle^io nutzen, 5 
Hufen und vergibt sie an das benachbarte Gut Schippern. (0 Nr. 3 fol. 396 
und 414 v.)

*2) R. 1533: I^IIII 66nsual68. Ds I^I mausis XXVi/2 mr., 6e loeo ta- 
derne III so äeävrunt. vs lidsrtats preäietornm I^I mausorom psr 1/2 mr. 
XXVi/2 mr. äsäerunt. Llieiis^We^siier 6e I mauso 1534. Fiedel Idolen 
6s II mausis 1534. R. 1586: 54 Zinshufen zahlen je 1 mr. Zins und 1 mr. 
Freigeld, äs loeo tadsrns 5 §r. Nach dem geänderten Privileg von 1394 um- 
faht das Dorf 60 Hufen, davon 6 Schulzenhufen und 54 Zinshufen zu je 1/2 
Mark. Vgl. Röhricb, Geschichte S. 160.

ib) R. 1533: X eensualss, äno iideri. ve eisäsm V mr äsäernnt. — R. 
1586: 10 Zinshufen zahlen je 1 mr., die Mühle 14 mr., das Übermaß 3 mr. — 
Vgl. Röhrich, Geschichte S. 185. — Am 18. Oktober 1529 gibt Bischof Mau
ritius Ferber zu Heilsberg eine neue Handfeste: Nerweken mit 12 Hufen, etwan 
ein Freigut, ist durch Bischof Fabian zinshaftig gemacht, durch Tausch mit Jo
hann und Albrecht von Lusian an den bischöflichen Tisch gekommen und 
„von langen Hären andsrr vmsts nnä §ans vorstrauedt", jetzt aber durch die Be
mühungen des Bartholomäus Klein und seiner Kinder ganz besetzt worden. 
Der Bischof gibt dem genannten Klein zum Lohn für seinen Fleiß eine Hufe 
umsonst und verkauft ihm eine andere Hufe für 18 geringe Mark. Jetzt ver
schreibt er ihm beide Hufen frei zum Schulzenamt zu kulmischem Recht mit den 
kleinen und 1/3 der großen Gerichte. Die anderen 10 Hufen geben jährlich zu 
ht. Dreikönige je 1/2 gute Mark und 2 Hühner für alles Scharwerk. Als Dezem 
zahlen sämtliche 12 Hufen dem Pfarrer von Wartenburg je 8 geringe Schilling. 
Alle Dorfbewohner haben freie Fischerei mit kleinem Gerät im See Nordingen. 
Am 4. November 1567 verschreibt Kardinal Hosius eine neue Mühle mit 2 Wald
hufen bei Nerwigk zu kulmischem Recht gegen einen jährlichen Zins von 7 guten 
oder 14 geringen Mark. Am 6. November 1573 verkaufte der Koadjutor Kromer 
den Einwohnern von Nerwigk 11/2 Hufen Übermaß für 170 Mark bar und gegen 
einen jährlichen Zins von 3 Mark samt Scharwerkspflicht. (0 Nr. 3 fol. 378, 
61, 389 f.)

") R 1533t Wo^äritsn VIV2 eensualss. I)e eisäem III mr. I kert. äeäit. 
— L 1586: 6^/2 Zinshufen zahlen je 1 mr. — Am 6. April 1483 gab Bischof 
Nikolaus zu Wartenburg die Verschreibung über diese 6V2 Hufen: 31/4 Hufen, die 
an den bischöflichen Tisch gefallen waren, erhält Hans Reiche zu kulmischem 
Recht gegen eine Abgabe von 1/2 guten Mark und 2 Hühnern je Hufe, frei von 
allem Scharwerk, Pflicht und Gebühr. Die anderen 31/4 Hufen, die Hans Schoff, 
Bürger zu Wartenburg, besitzt, erhalten gleichfalls kulmisches Recht mit den glei
chen Lasten; doch ist Hans wegen seiner vielfachen Dienste auf Lebenszeit frei 
von allen Abgaben. Jede Hufe zahlt als Dezem je 1/2 Scheffel Korn und Hafer 
und dazu alle Quatember je 5 Pfennige dem Pfarrer zu Wartenburg. Die Be
sitzer erhalten freie Fischerei mit kleinem Gerät im See Raxauw. (O Nr. 3 fol. 
375 v.) Daneben bestand in Odritten noch ein kulmisches Lehngut mit 7 Hufen 
(vgl. Röhrich, Geschichte S. 160).

15) D:e Handfeste von 1381 weist dem Dorfe 50 Hufen zu; davon erhält 
der Schulz 7 Hufen, die restlichen 43 Hufen zahlen je 1/2 Mark Zins. 1395 er
hält der Schulz Johannes Müller die Erlaubnis, eine Mühle anzulegen und be
kommt noch 2 Hufen besonders (Ooä. dipl. 111, Nr. 113 und 299; vgl.
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Röhrich, Geschichte S. 185 s.) Die Hufenzahl scheint sich im Laufe der Jahre 
geändert zu haben, wie die folgende Verschreibung zeigt. Am 8. November 1540 
zu Heilsberg verwandelt Bischof Johann Dantiskus das Dorf Schönau „olim 
eensualis et trißiuta quiuyue mau8oruiu eontinens, ab lioiuiuuiu ruernoria 
et ultra peuitus äeserta ae diuturua solitudiue 8yualeu8" und die 2 früher 
zur Mühle gehörigen Hufen in ein leuäuiu und vergibt dies mit Zustimmung 
des Domkapitels an den Wartenburger Burggrafen Simon Hannaw, seinen 
Neffen von der Schwester her, zu magdeburgischem Recht; von diesen 37 Hufen 
ist ein Reiterdienst mit den üblichen Abgaben zu leisten. Simon, seine Frau 
Margarete und ihr erster Erbe erhalten Befreiung von der Zahlung des Pflug
korns. lO Nr. 3 fol. 379).
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7. Rsmmersmt Wormditt.

1533: IXXXIX eensuales et VII'/s liberi. 8eu1teti 6e eifern 
^ 2 mr. «tederimt. 8ilva VI^ rar. 4 so. tenetur: VI mr. «lestorunt; korti 
äeserti XVI so. tenentut. — Ü. 1586: Die 89 Zinshufen zahlen 178 mr., der 
Wald 13 mr. 6 gr. 12 Pfg. - Vgl E- Z. XIV, S. 304. - Schon damals also, 
nicht erst 1656 war Arnsdors geteilt, wie k. 1533, 1586 usw. zeigen. — Auch in 
Arnsdorf sind nach dem Reiterkrieg wüste Hufen gewesen. Das ergibt sich aus 
der Verschreibung des Bischofs Mauritius Ferber vom 28. Mai 1527 zu Heilsberg

Lf
d-

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst

1533 
bereits

neu 
an- 

geletzt

1533 
Ver

lust an 
Ein

nahme 
mr.

Bemerkungen

I. Arnsdorf 89 — — V« Vgl. Anm. 1.
1s. Arnsdorf II 16'/- — — — 2.
2. Benern 50 4 4 2V4 3.
3. Freimarkt 52 40 4 20 4.
4. Kalkstein °) 

(bisch. Anteil)
36-/z — — — Vgl. Anm. 6.

5. Karden 40 — — — Vgl. Anm. 7.
6. Kaschaunen 31 13 5 5Vs „ „ 8.
7. Kasten 7-/4 — rd. 2 Fehlt in U. 1533?)
8. Korbsdorf 

(Uebermaß)
2V- — — — Vgl. E. Z. XII, S. 672 f. 

und Anm. 10.
9. Krickhausen") 

(bisch. Anteil)
17V- — — — Vgl. auch Anm. 12.

10. Migehnen 51 — — — 13.
10 s
11.

Eisertverk
Open:

21 21 — 10V- „ 14.
k. 1533: I.XIIII cen8u-

Bauernhufen 64 2 2 1 slssr 8cultetu8 äe I^XII
Waldhufen 18 5 — 1V- Iocstl8 XXXI mr?V

12. Petersdorf*») 34 12 7 7'/- Vgl. auch Anm. 17.
13. Sommerfeld 47V- 47V- — 25-/4 Fehlt in k. 1533?»)
14. Talbach (Zins

hufen)
6 — — — Vgl. Anm. 19.

15. Voigtsdorf^) 36 8 4 7 Vgl.E.ZXIV, S.336ff. 
und Anm. 21.

16. Wagten 46 — — — Vgl. Anm. 22.
17. Wolfsdorf 61 28 4 14 Vgl.E.Z.XIV,S.671ff.

und Anm. 23.
zus. 721»/l- I88V4 30 98V« d. i. rd. 26 Vo der Zins

hufen waren wüst.
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für die Schulzen Dionysius Gildmeister und Hans Haselberg, die zusam
men nur A/2 Freihafen besaßen. Auf ihre Bitten verlieh er ihnen von den wüsten 
Hufen im Dorfe 4 als freie Schulzenhufen zu kulmischem Recht und zwar 2 Hufen, 
die früher Martin Aldehoff besessen hatte, und die an die Hufen des Hans 
Dreipfert und Lorenz Neumann grenzten, und 2 andere Hufen, die an die 
Ländereien des genannten Lorenz und des Peter Pelcz stießen, gegen 80 geringe 
Mark, die sie ab Ostern 1528 mit jährlich 8 geringen Mark zu bezahlen hatten. 
(In k. 1533 ist die Zahlung von 4 guten Mark durch die Schulzen vermerkt.) 
Außerdem erhalten sie die Bußen der kleinen sowie ^3 der Bußen der großen 
Gerichte, 1 Mark wie von alters vom Kruge und freie Fischerei mit kleinem Gerät 
im Arnsdorfer See zu eigenen! Bedarf. (O Nr. 3 fol. 113 v). Auch die 2 
Übermaßhufen, die Bischof Kromer 1581 den Bauern in Arnsdorf für 50 Mark 
bar verkaufte und von denen jährlich je 1 Mark Zins zu zahlen war, waren „po8t 
üominum memoriam do8erti" (a. a. O- fol. 125). Vgl. auch weiter unten bei 
Kasten.

2) k. 1533: ^rni8dorkk 8eennda üabet XVI^ een8na1e8 empto8 per 
dominnm Imeam 6pi8eopnm lol. ree. pro viearii8 eeele8ie eolle^iate 
Ont8taden8i8, de qnidn8 XV man8i per I mr., reliqni H/2 man8i per III^ 
lert. een8iiare eon8nevernnt. Oe 6i8dem XVI mr. XVIII 8Ü. IX Pfg. de- 
dernnt. laderna IIIV2 mr. dedit. — H. 1586, 1587: 32 Zinshufen zahlen 32 
mr. 12 §r. 6 Pfg., der Krug 7 mr. Vgl. unten bei „Kasten". Die Rechnungen 
von 1586 und 1587 notieren bei „Arnsdorf II" eine erhebliche höhere Zahl der Zins
hufen. H. 1595—96 haben wieder: I6V2 Zinshufen zu je 2 mr., ferner vom 
Walde 13 mr. 6 §r. 12 Pfg., de 8^Iva Xa8ten 7 mr.

3) k. 1533: een8nale8. 8enltetn8 de ei8dem XXIII mr. dedit. 
H10ML8 Harder de IIII man8i8 15Z5. Oe IIII man8i8 I mr. dederuut. 
Oe exer68eeueia I^ mr., de 8i1va IIII mr., üoe anno de ntri8(;n6 Illl^/g 
mr. X^/2 8Ü. dedernnt; reliqunm videlieet III kert, 4^2 sü. tenentnr 4 
man8i nnper loeati et nnn8 üortn8 de8ertu8. — H. 1586: de 52 een8na- 
Iibn8 104 mr. Oe exere8eentii8 4 mr. Oe 8i1va 12 mr. Oe 4 man8i8 4 mr. 
Oe taberna 4 mr. — Vgl. E. Z. XIV, S. 330 ff. — Die wesentlichen Ände
rungen der k. 1586 entsprechen genau der Erneuerung des Privilegs durch Bischof 
Kromer vom 1. August 1584; darin gestattete er dem bisherigen Schulzen Thomas 
Löbbe wegen seiner Unfähigkeit und schlechten Wirtschaftsführung den Verkauf 
des Schulzengutes an Jakob Gericke; den Krug besaß damals Philipp Bot. 
(O Nr. 3 fol. 125 v). Am 13. September 1597 zu Heilsberg gab Kardinal Andreas 
Bathory der Witwe des Thomas Elias, der einst den Krug von dem eben ge
nannten Philipp gekauft hatte, ein besonderes Krugprivileg (a. a. O. fol. 136).

U. 1533: I. II C6n8ual68. Oe XII 1oeati8 VI mr. dedernnt. laberna 
I mr. dedit. Oe liorto 1/2 mr. dedit. ^e^vi8 Blauete de II, Igoren 2 
^e^vman de II man8i8 1535. — 1586: 52 Zinshufen zahlen 104, der Krug 4, 
de 8ilva 8 mr., de liorto 6 mr. — Vgl. E Z. XVIII, S. 258 ff. — Die Er
neuerung der Handfeste durch Bischof Fabian im Jahre 1513 erfolgte auf Bitten 
der Schulzen Paulus und Laurentius Flueg (Iratre8 xermani). Am 
12. Januar 1584 gibt Bischof Kromer den Schulzen Jakob Pflügen undUrban 
Trandt für je 1 Zinshufe, die sie besitzen, Scharwerksfreiheit, wofür sie den 
bischöflichen Fischteich in Freimarkt zur Verhütung heimlicher Fischerei sorgfältig 
bewachen sollen. (O Nr. 3 fol. 111 v und 125). Am 8. Juni 1570 bestätigt 
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der bischöfliche Statthalter Kromer einen Vertrag zwischen Nikolaus Tolksdorf, 
Pfarrer von Benern, nnd Jakob Pfliege (Phlug) aus Freimarkt; dieser hat 
dortselbst 2 Hufen, „die zur Kapellen Sankt Michaelis ken Biner gehören", schon 
unter drei Vorgängern des jetzigen Pfarrers in Besitz gehabt, hat sie gerodet, be
baut und gebessert (sie waren also wohl wüst gewesen). Der Pfarrer über
läßt sie ihm nun zu seinen und seines Eheweibes Lebzeiten gegen jährlich 4 Mark 
und Dezem <je 2 Scheffel Korn und Hafer). Bei einer Rückforderung sind dem 
genannten Jakob bezw. seinen Erben die „expensen und außgaben des gebeudes, 
alles nach billiger vorgehender Schätzung" zu erstatten. — (B. A. Frbg. Foliant 
Nr. 2 fol. 250).

5) Am 1. März 1490 beurkundet Bischof Lukas zu Heilsberg, daß der 
bischöfliche Tisch in Kalkstein 36 Hufen 20 Morgen besitzt: er gibt den Bauern 
wegen der schlechten Wege und der weiten Entfernung vom Schlöffe Scharwerks
freiheit, so daß jede der 34 Zinshufen gute Mark Zins und gute Mark 
Freigeld zu zahlen, je 1 Scheffel Gerste und Hafer sowie 2 Hühner jährlich abzu- 
liefern hat; der Schulze Jakob Tidike hatte für seine 2 Hufen schon Scharwerks
freiheit, zahlr also auch hinfort nur je 2/4 gute Mark Zins; die 20 Morgen zahlen 
'/s Mark Grundzins und Mark Freigeld. (0 Nr. 3 fol. 109 v). — Vgl. auch 
E. Z. XII, S. 694 ff.

6) K. 1533: XXXVI 06Q8ual68 et XX Luxera oum I quartano pro 
parte domini reverendi^iui. Oe XXXIIII man8i8 per I mr. et duo man8i 
8cnlteti I*/2 mr. Oe ei8dem XXXV*/2 mr. dedernnt. Oe exere8eeneia VII 
lert. Oe a§ro molendini ^2 mr. laberna XV 8e. dedit. — H. 1586: 36 
Ainshusen zahlen je 2 mr., der Krug 1 mr. 5 §r., der Mühlacker 1 mr., das 
Übermaß 8^/2 mr und de iu§eribu8 1 mr. 11 §r. 6 Psg. — Der Mühlacker 

wurde also schon 1533 von den Bauern genutzt. Da die Abgabe von V2 guten 
Mark jährlich dem Bischof Hosius zu gering erschien, zahlten sie 1566 auf ihre 
Bitten 100 Mark bar und behielten das Land fortan zum alten Zins (a. a. O. 
fol. 122). — Am 27. Oktober 1482 verkaufte Hans von Kalkstein zu Stolen 
im Kulmerland 3 Hufen mimi8 1/2 Viertel und 3 geringe Vierdung Zins vom 
Krug in Kalkstein (d. i. sein Anteil an den 11^2 Hufen nnd 3 Mark Krugzins 
daselbst, die er zusammen mit seinen drei Brüdern besessen hatte) an den bischöf
lichen Tisch für 75 geringe Mark; unter den Zeugen erscheint Petrus Scheik- 
holtz, Pfarrer von Kalkstein (a. a. O. fol. 109).

7) Vgl. E. Z. XX, S. 62 ff. — n. 15ZZ: XI. 66Q8uaIe8; de ei8dem 
XX mr. dederunt. — Nach der K. 1586 zahlt jede Hufe 2 Mark Zins. Nach K. 
1595—97 zahlen außerdem 16 Hufen je 1^2 mr. Freigeld.

s) H. 1533: XXXI een8uale8, de XXIII man8i8 per ^2 mr., de reli- 
qui8 oeto per I lert., XIII^ tenetur. 8uper IÜ8 VI^/2 mr. 111 86. dede- 
runt. Hau 8 ^.v^ke aeeeptavit IIII man8O8 de8erto8; in eoruudem 
8ul)8idium aeeepit 4*^ mr., V modio8 flordei, V avene et V 8ilixini8; 
datnru8 primum eeu8um 15Z7. I^uea8 aeeeptavit I mau8um de8ertum 
et uullum 8ud8idium; dabit primum eeu8um 1556. Oeto mau8i de8ertl. 
— K. 1586: Die Zinshufen zahlen entsprechend 27 mr. und 31 mr. pro liber- 
tate. — Vgl. E. Z. XX, S. 60. — Am 25. Januar 1529 zu Heilsberg ver
schreibt Bischof Mauritius Ferber das Schulzenamt mit 4 Freihufen, „sind nech- 
stem kriege in das neunde jar zu merglichem desselben Dorfs verderbnus wüste 
gelegen" und nach landesüblichem Aufgebot rechtmäßig an den bischöflichen Tisch 
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gefallen, dem Hans Quedenaw unter Einfügung des alten Privilegs (0 Nr. 
3 fol. 115 v). — Am 5. März 1620 Heilsberg verschreibt Bischof Simon Rudnicki 
dem Jgnatius Ger man, Schulzen von Kaschaunen, auf seine Bitten eine area 
im Dorfe zur Erbauung eines Kruges und gibt ihm kulmisches Recht samt der 
Brau- und Schankgerechtigkeit gegen 3 M. jährlichen Zinses (a. a. O. fol. 151 v).

d) Vgl. E- Z. XIV, S. 303 und XVIII, S. 784 - k. 1586 notiert bei 
Arnsdorf II (vgl. oben): Oe 8^Iva XaZten 7 mr. — Inzwischen hatte Kardinal 
Hosius am 19. Juli 1568 zu Heilsberg „ein uberschar" neben dem Dorfe Arns
dorf mit 7 Hufen 23 Morgen, von alters Kasten genannt, „nun viel Jare und 
über Menschen gedencken wüste und öde gelegen", für 350 preuß. Mark bar (zu 
je 20 Groschen gerechnet) den Einwohnern von Arnsdorf verkauft und zu kul- 
mischem Rechte scharwerksfrei gegen einen jährlichen Zins von 1 Mark je Hufe ver
liehen, „damit ire Vieh alda umb so viel bequemer weiden möchten." (O Nr. 3 fol. 
123). — Emige Jahrzehnte später ergab sich wegen der Grenzen dieses wüsten 
Gutes Kasten ein Streit zwischen Arnsdorf und Petersdorf einerseits, Sommer
feld und Lauterwalde andererseits; am 13. Oktober 1589 setzten daher zu Arns
dorf die vom Kardinal Andreas Bathory bestimmten Kommissare die Grenzen 
neu fest, so daß die alte Größe von 7 Hufen 23 Morgen bestehen blieb; Kom
missare waren Matthias Hein, Domherr von Frauenburg und Offizial des 
Stiftes Ermland, Michael Proick, ermländischer Landvogt und Hauptmann zu 
Braunsberg, Hans von Saucken auf Weckerau und Podangen. 26 Jahre spä
ter, im Oktober und November 1615, kam es wegen der Grenzen zu neuem Streit 
zwischen Arnsdorf und Lauterwalde, das damals dem Guttstädter Kollegiatkapitel 
gehörte. (Guttstädter Kirchenarchiv Schld. L Nr. 6 und 7, 18 und 19.)

*o) K. IZZZ: Oe exere8eeneia IV2 mr. 111^/2 sll. III H dederunt. — 
K. 1586: de exer68een1ia 4 mr. Am 31. Dezember 1578 zu Heilsberg ver
schreibt der Koadjutor Kromer den Einwohnern des Dorfes Korbsdorf auf Bitten 
ihres Junkers, des ehrbaren Kaspar Dambitzen, ein „uberschar" ungefähr 
dritthalbe Hufe „Wustes Ackers inhaltende", von alters her in ihrem Gebrauch, 
von neuem zu ewigem Besitz, wofür sie fortan jährlich etwas mehr als vorher, 
nämlich 4 Mark Zins zahlen sollen. (O Nr. 3 fol. 124 v.)

") Vgl. E. Z. XIV, S. 341 f. - Am 30. Juni 1527 zu Wormditt ver
kauft Bischof Mauritius Ferber eine Freihufe, die von den 3^ Schulzenhufen 
einstmals abgetrennt worden war und nun „lengst wüste gelegen" an den bischöf
lichen Tisch gefallen ist, dem Gregor Weiße, der im genannten Dorfe IV2 
Zinshufen zusammen mit seiner Mutter besitzt, gegen 36 geringe Mark (jährlich 
zu Johann Baptist sind 3 Mark zu zahlen); die Schulzenpflicht hat er nach An
zahl der Freihufen zü leisten, so daß sie dem Besitzer der anderen 2^/2 Schulzen
hufen drei Jahre lang, dann im vierten Jahre Gregor, alsdann wieder dem 
ersteren 2 Jahre lang und Gregor für das 3. Jahr zusteht. (0 Nr. 3 fol. 114 v.j 
Am 20. Mai 1566 zu Heilsberg erneuert Kardinal Hosius dem Schulzen Gregor 
Weichert auf seine Bitten das bei einem Brande verloren gegangene 
Schulzenprivileg über A/2 Hufen (nicht 4^2 Hufen, wie Röhrich a. a. O. wohl 
irrtümlich angibt) zu kulmischem Recht; er hat in Kriegszeiten wie im Frieden 
die gleichen 86ivitia zu leisten wie andere Schulzen des Bistums (a. a. O. 
fol. 61). Am 16. November 1592 zu Heilsberg befreit der ermländische Domherr 
Hans von Schönau, Administrator und Statthalter des Bistums, das Dorf 
Krickhausen auf Bitten des Schulzen und der Gemeinde von der Leistung einer 
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Sonderabgabe, zu der sich die anderen Dorfschaften des Kammeramts Wormditt 
erboten hatten, weil „sie tag teglich mehr den alle andere Dörffer mit vielen und 
manigfaltigen weilten fuhren und reisen von Wormdyth nach Braunsbergk und 
in andere Örter dohalben, das sie nahe bey der handt und auf der Landstrassen 
gelegen sein, uberbelestiget wurden" und darum die neuen Lasten nicht auch noch 
übernehmen könnten; er beläßt sie bei dem alten Zins von 2 mr. 8 se. je Hufe 
und 1 Scheffel Hafer. Die anderen Dörfer zahlten nach ihrem eigenen Erbieten 
dem ermländischen Bijchof, Kardinal Bathory, von jeder Hufe 1 Floren von 30 
Groschen und 1 Scheffel Hafer über den gewöhnlichen Zins hinaus, um weitere 
Auflagen zu vermeiden und allein beim alten Scharwerk zu bleiben (a. a. O. fol. 
130 v). — Am 6. November 1649 urkundet Bischof Wenzeslaus Leszczinski zu 
Heilsberg über den Krug, den er in Krickhausen auf seine eigenen Kosten neu er
richtet hat, und verleiht ihn mit einem Garten von 1 Morgen und mit dem 
Recht des Bierbrauens und dem Bier- und Branntweinausschank seinem Archi- 
magister, dem edlen Andreas Pilchowitz (er war Erbherr auf Mölken), dem 
Bruder seines Weihbischofs Albert Pilchowitz, gegen einen jährlichen Zins 
von einer leichten preußischen Mark zu kulmischem Recht; er fügt eine Zinshufe 
dieses Dorfes frei von allen Lasten gegen einen jährlichen Zins von zwei preu
ßischen Mark zu ewigem Besitz hinzu. (Domarchiv Frb. Foliant H fol. 20.)

12) K. 15ZZ: XVHV2 e6Q8ual68 domini Keverencli^imi, äe 8inxuli8 
XVI 8e. Oe eifern X!^ mr. IIII 86., cle 8ilva I mr. IIII 86., 6e üorti8 
IX 86. deäernnt. — K. 1586: cle 17'/2 een8ualidu8 per 1 mr. 20 8Ü — 25 mr. 
6 §r. 12 H Oe libertate eornnäem 17^ mr. Oe 14 man8i8 vieariorum 
^Varmien8um 14 mr. Oe 8^Iva 2 mr. 6 §r. 12 H Oe üorti8 15 §r. — 
Inzwischen hatten die 3IV2 Bauernhufen also Scharwerksfreiheit gegen ein Frei
geld von 1 mr. je Hufe erlangt.

13) H. 1533: XOVI een8uale8. Oe ei8clem XXIII mr., cle I mau80 
exer6866QeLe 1/2 mr., cle 1111 mau8i8 ^rnoläi IIII mr., 8ilva I1/2 mr., 6e 
eampo L^8ervver§ III mr. cleclerunt. — k. 1586: die 46 Zinshufen und die 
4 Hufen ^rno16L zahlen je 2 mr., Übermaß 1 mr., Wald 3 mr. vo 21 mansis 
M36nn6r§ 21 mr. — Vgl. E. Z. XIV, S. 313 f. — Am 26. Dezember 1448 
zu Frauenburg verlieh das Domkapitel mit Zustimmung des Bischofs Franziskus 
der Gemeinde Migehnen 4 Hufen in eampo ^destieb, die per ässereionem an 
das Kapitel gefallen waren und seit vielen Jahren keinen Nutzen eingebracht 
hatten, gelegen zwischen den Dörfern Gablen, Lichtenau und Migehnen, gegen 
1/2 Mark jährlich zu Martini pro eensn omni serviern. (Domarchiv Frbg. 
Foliant sol. 63 und 0 Teil II fol. 18 v; vgl. E. Z. XVIII, S. 782.) Am 
6. Juli 1505 zu Heilsberg erneuerte Bischof Lukas auf Bitten des Bartholo
mäus Waqener, Christophorus Dytrich und Martinus Colmener das 
Privileg über die 10 Freihufen zu kulmischem Rechte, da es zu Streitigkeiten im 
Dorfe gekommen war; sie haben den Krug daselbst mit dem dazu gehörigen Gar
ten und freie Fischerei im Fischteich der villa L^sornerek zu eigenem Bedarf 
mit kleinem Gezeug; dafür geben sie jährlich zu Martini 1 Stein Wachs oder 
den entsprechenden Geldeswert für die Lichter der Frauenburger Kathedrale. 
(O Nr. 3 fol. 110.) Am 5. August 1505 erneuert Bischof Lukas auf Bitten des 
Schulzen und der Gemeinde die verloren gegangene Handfeste. Von den 60 Hu
fen erhält der Schulz 6 Freihufen und 1 Übermaßhufe (diese gegen 1/2 Mark 
Zins), der Pfarrer 4 Freihufen; 4 Hufen, „^ruoläi mau8i" genannt, zahlen je
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1 M. Zins, die anderen 46 Hufen je Mark zu Martini; für die 41/2 Hufen 
Heide zahlen alle Bewohner, auch die Besitzer der 10 Freihufen (siehe oben) je 
8 seot und 2 Hühner zu Neujahr (a. a. O. fol. 110 v).

") Vgl. E- Z- XIV, S. 309 f. und 313 sowie XVIII, S. 782. - Am 
4. Dezember 1513 zu Heilsberg verschreibt Bischof Fabian die Getreidemühle mit 
2 Rädern intra Lines nuno deserte ville nostre L^sen^erck mit 2 Hufen 
Acker und 1/2 Hufe Wald dem Nikolaus Wolgemut auf Lebzeiten frei von 
bäuerlichem Scharwerk gegen einen Zins von 10 leichten Mark zu Neujahr. Holz zum 
Bau und Unterhalt der Mühle darf er aus den umliegenden bischöflichen Wäl
dern entnehmen. Zum Bau der zerstörten Schleuse wird der Bischof das Mate
rial liefern und Scharwerksdienste der Bauern zur Verfügung stellen. Er erhält 
freie Fischerei mit kleinem Gerät zu eigenem Bedarf im Fischteich. (0 Nr. 3 fol. 
112; das Ganze ist durchstrichen.) Am 22. Februar 1555 zu Heilsberg verkauft 
Bischof Hosius das Gut Eiserwerg mit 21 Hufen (nicht 24 Hufen, wie Röhrich 
in E- Z. XI V, S. 314 sagt) „nu viel Jhar her wüste gelegen", das zur Zeit von 
den Einwohnern Migehnens gegen eine jährliche Abgabe von 6 mr. genutzt wird, 
also geringen Ertrag abwirft, an das genannte Dorf für 500 Mark bar (je 20 
Groschen in die Mark gerechnet) und verschreibt es zu kulmischem Rechte schar- 
werksfrei gegen einen Zins von 1/2 guten Mark je Hufe, der jährlich zu Neujahr zu 
entrichten ist. Wie bisher hat auch der Pfarrer freie Viehweide und Holzung in 
diesen Hufen, an Stelle des Dezems hat jeder Hofbesitzer ihm jährlich eine Fuhre 
Holz zu fahren. Der Bischof behält sich indessen die Teichstelle und Stauung im 
Gute Eiserwerk vor (eine Mühle existierte damals also nicht), falls er den Stau
teich wieder einrichtet; sonst dürfen die Migehner auch dies Stück Land zur Vieh
weide und zum Heuschlag ungehindert nutzen (a. a. O- fol. 119).

*5) U 1533 vermerkt weiter: (^ristokk I^ilgen>vei8 aoeeptavit II 
mansos desertos, in subsidium aooepit IIII modios kordei; daturu8 een- 
sum primum anno 1556. laberna II mr., de agro molendini 1,2 mr. de- 
derunt. 8L1va VI mr. tenetur; 1III mr. VIII sc. dederunt. — U. 1586: 
64 Zinshufen zu je 2 mr., Wald 12 mr. Oe Xrapiten 4 mr. Oe tabernis 
4 mr. — Vgl. E- Z- XIV, S. 679 ff., wo über das Gütchen Kl. Kropitten S. 
681 gehandelt ist.

>6) Vgl. a. a. O. S. 678 f.
17) U. 1555: ?eterman8dorkk liadet XXXVII man8os, de 8inxuli8 XV 

86., iuxta privile^Lum liabet XXXIIII een8uale8 et IIII libero8. Oe XXII 
man8i8 XIII1/2 mr. I lert. dederunt. — I^uea8^i8elier aeeeptavit IIII 
MLN8O8 omnino de86rto8 et nu11um 8ud8idium; dabit primum 66N8UM 
1559. I^uea8 Lallcbreelrer aeeeptavit ll man8O8 de8erto8 et 8ud8idi- 
um nullum; dabit primum een8um 1555. Larto1me8 IHidrLeli aeeep- 
tavit I man8um et nullum 8ul)8idium, daturu8 primum een8um anno 
1555. — Unter den besonderen Einnahmen des K. A- Wormditt erscheint: U/2 mr. 
oklangung a Natti8 Hin^eeman in petermansdorkk de oklieio 8eulte- 
eie empte; niliil ampliu8 tenetur. — U. 1586: Die 34 Zinshufen zahlen je 
11/4 mr. Zins und je 1 mr. Freigeld. Oe taberna 2 mr. Inzwischen war den 
Bauern also Scharwerksfreiheit bewilligt und der Krug neu errichtet worden.

ib) Vgl. E- Z. XIV, S. 617 ff. — In der Erneuerung der Handfeste vom 
1. Mai 1544 zu Heilsberg bemerkt Bischof Johannes Dantiskus, daß die „huben 
alle in kriegsleusten gantz vorterbet lengst wüste gelegen und sich des Schullsampts 
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niemants unternommen hat, dodurch das Dorfs gantz vorwachsen und ungebauet 
geblieben"; er habe das Schulzenamt mit 4 Freihufen, den kleinen und */s der 
großen Gerichte zu kulmischem Recht dem Christof Lilgenweis verliehen. Die 
Besitzer der anderen 51 Hufen zahlen jährlich am Dreikönigstag je 1/2 gute Mark 
Zins. Die 2 guten oder 4 geringen Mark vom Kruge behält der Bischof sich vor. 
Das Dorf habe früher zwischen seinen Grenzen und den von Gronau einen 
„pfuell oder steuung" gehabt; wenn dort wiederum eine „nützliche wassersteuung" 
gemacht werden könne, sollen die Einwohner wie von alters her dafür zu Michaelis 
ein Schock Hühner „vor allen zins und dinstbarkeit" geben. (0 Nr. 3 fol. 118 v.) 
— K. 1586: Oe 51 een8ualibu8 per 2 mr — 102 mr; äe taberna 4 mr.

19) Bgl. E. Z. XX, S- 52 f — n. 1555: äe 8äü11in§8xut III mr. äe- 
äerunt. — H. 1586, 1587, 1588, 1591: äe 6 man8i8 8äiiHinA8§ut 12 mr. 
antea mr. 12 per errorem, nune 6 mr.

20) Zur Ergänzung von Röhrichs Kolonisationsgeschichte <E. Z. XIV, S. 
336 ff.) sei hier vermerkt: Am 18. April 1437 zu Frauenburg schließt Bischof 
Franziskus unter Zustimmung des Domkapitels mit seinem Vasallen Kaspar von 
Schwenkitten folgenden Tauschvertrag: er erhält das Gutsdorf Klein Rauten- 
berg mit 30 Hufen (je Mark Zins) ohne Schulzenamt und gibt dem Kaspar 
dafür 30 Hufen im Dorfe Voigtsdorf K. A. Wormditt zu kulmischem Rechte mit 
allem Zubehör 8a1vo Lure 8eulteti vLUe ... in iuäi6ialibu8 minoridu8 vel 
maioribu8. Von dem Zins der Voigtsdorfer Bauern, die je Hufe 15 se. zu 
zahlen haben, erhält Kaspar 1/2 mr. wie in Kl. Rautenberg; je V2 kert. (also 3 
8eot) und den Zins für die Heide reserviert sich der Bischof. Kaspar hat von 
den 30 Hufen einen Reiterdienst und die übliche Rekognitionsabgabe zu leisten. 
Für die Hühner, deren er in Kl. Rautenberg zwei je Hufe erhielt, soll ihm die 
Hühnerlieferung der Voigtsdorfer für die 12 Heidehufen zustehen. (0 Nr. 3 fol. 
19). Diese 30 Hufen sind dann wieder an den bischöflichen Tisch zurückgesallen, 
denn schon nach k. 1533 wie in der Erneuerung der im Kriege verloren gegan
genen Handfeste für den Schulzen Markus Grunhagen durch Bischof Kromer 
am 1. Juli 1587 (a. a. O. fol. 129) wird wieder über das ganze Dorf verfügt.

21) k. 1555: XXXVI een8uale8, äe 8in§uli8 XV 8e. Oe XXVIII man- 
8i8 XVIIi/z mr. äeäerunt. 8ilva IIII mr. tenetur, II mr. äeäerunt. Nat- 
1lleu8 Orjunlia^n 8eultetu8 propter manäati äomini Keverenäi88imi 
1ran8ßr688ionem ineiäit in penam quinyua§inta marearum; permi8it äo- 
minu8 Heverenäi88imu8, ut pro i8ta peeunia IIII man8O8 äe8erto8 re8tau- 
raret ita, ut 8uper Ü8äem man8i8 äomum eäitieet et loeet, äe c;uibu8 
äaturu8 68t een8um primum anno 1556. ^iäeiu88ore8 8unt ^u§u8tinu8 
8eultetu8 in Oalk8te^n, Alerten Ka8lce in Oar^en, ^lieüel ^Vitelie 
in Niläenberx et Lrtmanu80IeueH in ^Idrectit8äorK eoloni. ^etum 
in aree Heil8ber§ leria quarta p08t ?a1ma8, que luit 9 men8i8 ^prili8. 
— K. 1586: Die 36 Zinshufen zahlen je 25 §r. Zins und ie 1 mr. pro liber- 
tate. Oe 8^Iva 4 mr.

22) H. 1555: XI.VI een8ua1e8; äe ei8äem XXIII mr. äeäerunt. 8ilva 
III mr. XXIVi/z 8Ü tenetur; III mr IX 86 I 36 äeäerunt. — H. 1586: Die 
46 Zinshufen zahlen je 2 mr. — Vgl. E. Z. XX, S. 70 ff. — Wagten hatte 
alw schon 1533 mit Einschluß der 5 Schulzenhufen insgesamt 51 Hufen, nicht erst 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wie Röhrich a. a. O. S. 72 will.
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23) K. 1555: HI e6Q8nal68. Oe XXXIII man8i8 XVI^2 mr., taberna 
I mr. dedit. loeliim aeeeptavit IIII man8O8 de86rto8 et nnllum 8u6- 
8idinm; dadit primnm e6L8um anno 1540. — H. 1586: Die 61 Zinshufen 
zahlen je 2 mr., der Krug 2 mr.

Zusammenstellung
sür den bischöflichen Nnteil des Ermlsndes

Hier sind der Gleichförmigkeit wegen die Zahlen eingesetzt, die sich auf 
Grund der R. 1533 ergeben; die für 1523 bezw. 1525 errechneten Zahlen der 
wüsten Hufen sind beim K. A. Braunsberg 326^2, beim K. A. Guttstadt 541. 

2) Hierbei sind nur die Zahlen auf Grund der R,. 1533 berücksichtigt.
s) Die zweite Prozentzahl ist auf Grund der R. 1523 bezw. 1525 gewonnen.

> Lsd.
 Nr

. >

Name des
Kammeramts

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst

nach K 
1533 
neu 
an

gesetzt

1533 
Ein

nahme- 
ausfall 

mr.

Prozentsatz der 
wüsten Hufen

1. Braunsberg 406'/- 241V- V 21 V 142V« rd. 59 bezw. über 
80°/o V

2. Guttstadt 968'/- 422V- ') 62'/^ 274V- über 43'/- bezw. 
fast 56°/, b)

3. Heilsberg 1902 862 124'/- 470 rd. 45V-Vo
4. Rößel 1031 305 54 225 V« über 29'/-V«
5. Seeburg 1177 768 34 418V« über 65°/,
6. Wartenburg 467 172 22 92'/- über 36'/-Vo
7. Wormditt 721°/i- I88V4 30 98V« rd. 26<7o

zusammen 6673°/i2 2959'/« 348 l722°/i- d. i. über 44,3°/,

Bei den in den 
K.A. Guttstadt 
u. Braunsberg 
festgestellten 
höher. Zahlen 3162V« _ rd. 47,4°/»

45
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k. Vomkspitulärer Nnteil des Ermlandes.
1. Rsmmersmt Allenstein.

Lf
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
nach 
1520 
wüst

Bemerkungen.

1. Abstich') 18 2 Vgl. III, -Nr. 102;
Röhrich, Geschichte S. 208.

2. Alt-Kockendorf 39 2 Vgl. e v III, Nr. 92;
Röhrich, Geschichte S 206.' )

3. Alt-Schöneberg 27 217g Vgl. II, Nr. 180;
Röhrich, Geschichte S. 205?)

4. Braunswalde 37 2 Vgl. 6 0 W II, S. 355 f. 
und Röhrich, Geschichte S. 
197 f?)

5. Deuthen 27 2 Vgl. 6 VW II, Nr. 217; 
Röhrich, Geschichte S. 208?)

6. Dietrichswalde 57 9 Vgl. 6 V^V II, Nr. 179; 
Röhrich a. a. O. S. 207?»

7. Diwitten 36 23 Vgl. 6 II, Nr. 403;
Röhrich a. a. O. S. 203?)

8. Fittigsdorf 43'7 772 Vgl. Röhrich S. 209?)
9. Gedaithen 18 — Desgl. S. 205?)

10. Gillau 27 24 Vgl. Anm. 9.
11. Göttkendorf 50 11 Vgl. O VW II, Nr. 185;

Röhrich, Geschichte S. 208.'")
12. Grieslienen 49 16 Vgl. 6 V>V II, Nr. 273;

Röhrich, Geschichte S.212.")
13. Groß Bertung 20 11 Vgl. evw II, S. 354;

Röhrich a. a. O. S. 197.'7

14. Groß Gemmern 5 — Vgl. 61)^ III, Nr. 349;
Röhrich a. a. O- S. 206.

15. Groß Kleeberg 20 172 Vgl. Anm. 13.
16. Groß Purden 47 — Vgl. Anm. 13a.
17. Hochwalde 26 3 Vgl II, S. 356;

Röhrich a. a. O. S. 204.")
18. Iommendorf 36 — Vgl. e v w II, Nr. 12 und 

347; III, Nr. 401, 2; Röh-
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Ls
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
nach
1520 
wüst

Bemerkungen

rich a. a. O. S. 197.^)
19. Jonkendorf 49 38 Vgl. 6VW II, Nr. 53; 

Röhrich a. a. O. S. 199 u.
201.")

20. Klein Kleeberg 26 19 siehe oben Gr. Kleeberg.")
21. Köslienen 20 17 Vgl. e vw II, Nr. 125; 

Röhrich, Geschichte S. 203?«)
22. Leynau 22 — Vgl. Röhrich, S. 201.'«)
23. Lykusen 21 9 Vgl. 6 vVV II, Nr. 233;

Röhrich a. a. O. S. 208.«°)
24. Micken 18 7 Vgl. 6VVV IV, Nr. 302;

Röhrich a. a. O. S. 203.«')
25. Mondtken 34 28 Vgl. Anm. 22.
26. Nagladen 22 4 Vgl. evW III, Nr. 150;

Röhrich, Geschichte S.207?«)
27. Nattern 22 3 Vgl. LVVV II, Nr 127;

Röhrich a. a. O. S. 202.«^)
28. Neu-Kockendorf 42 5 Vgl. oben Alt-Kockendorf««)
29. Neu-Schöneberg 21 16 Ursvrünglich zusammen mit 

Alt-Schöneberg (siehe oben) 
ein Dorf; Neu-Schöneberg 
zuerst 1416 genannt (LOVV 
III, Nr. 511).««)

30. Pathaunen 3 Vgl. Anm. 27.
31. Patricken 44 — Vgl. Anm. 27s.
32. Penglitten 9 — Vgl. LvVV II, Nr. 159;

Röhrich a. a. O. S. 207.
33. Piestkeim 12 — Vgl. 6 vVV III, Nr. 167;

Röhrich a. a. O. S. 198.
34. Plautzig 27 5 Vgl. e vW III, Nr. 434,1;

Röhrich a. a. O- S. 212 f.««)
35. Pupkeim 37 28 Vgl. 6 vVV III, Nr. 265;

Röhrich a. a. O. S. 206.««)
36. Redigkeinen 20 — Vgl. 61) VV II, S. 356 f.;

Röhrich a. a. O- S. 204.
45*
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Li
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
nach 
1520 
wüst

Bemerkungen

37. Rentienen 10 — Vgl. Anm. 30.
38. Rosenau 31 14V, Vgl. Anm. 31.
39. Rosgitten 9 9 Nach der Handfeste von 

1399 (vgl. III, Nr.
339; Röhrich a. a. O. S. 
204) hatte das Dorf 9 Zins- 
hufen.^)

40. Salbken 13 10 Vgl. Anm. 33.
41. Schaustern 36 12 Vgl. L vW II, Nr. 187; 

Röhrich a. a. O. S. 206?V
42. Schönbrück 50 4 Vgl. 6 V^V II, S. 355; III, 

Nr. 152s; Röhrich, Ge
schichte S. 202?°)

43. Schönfelde 52 4 Vgl. evw III, Nr. 513, 2;
Röhrich a. a. O. S. 199?°)

44. Schönwalde 43 5^2 Vgl. 6VVV II, Nr. 178; 
Röhrich a. a. O. S. 210?')

45. Skaibotten 47 2 Vgl. Anm. 38.
46. Sombien 4 4 Vgl. Anm. 39.
47. Spiegelberg 52 49'/e Vgl. 6 V>V II, Nr. 303; 

Röhrich S. 203 f?°)
48. Stabigotten 30 15 Vgl. 6 II, Nr. 247;

Röhrich S. 212.")
49. Stenkienen 27 5 Vgl. LVVV II, Nr. 22;

Röhrich S. 198.")

50. Stolpen 12 12 Vgl. Anm. 43 und 44.

51. Thomsdorf 54 — Vgl. 6VW II, S. 354;
Röhrich S. 197.

52. Wadang 8 Vgl. 6VWI, Nr. 286; III, 
Nr. 345; Röhrich S. 198?°)

53. Warkallen 27 21 Vgl. II, Nr. 50;
Röhrich S. 199?°)

54. Wemitten 18 — Vgl. 6 vW II, Nr. 165;
Röhrich S. 212.

55. Wengaithen 27 9 Vgl. 6VW II, Nr. 403, 2;
Röhrich S. 205.")
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Lf
d.

 N
r. Name 

der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
nach 
1520 
wüst

Bemerkungen

56. Windtken 27 21 Vgl. OVW II, Nr. 68;
Röhrich S. 198 f.")

57. Woritten 45 21'/-- Vgl. OVVV II, Nr. 85;
Röhrich S. 199.")

58. Wutrienen 35 7 Vgl. 0 VXV III, Nr. 477;
Röhrich S. 213.°°)

zus- 1688 546'/i d- i. fast 32^ °/g der Zins- 
hufen sind wüst gewesen.

Vorbemerkung. Als Quellen sür den domkapitulären Anteil des Erm- 
landes sind benutzt:

1^. 1520—63 — I^oealioues mausorum ^esertorurn für die genannten Jabre — 
im Domarchiv Frbg. Scbld. I. Nr. 92.

R. 1521 — rexister 6a8 N6l82axlc8di6 xeb^ttbe o§6 Martini 
>rn XXI ^jore — OB Arch. des St. A. Kgb. zum Datum: 
1521/22.

k. 1523 — Hern Peters von Dhona Rechnungen — im Dohnaschen Familien- 
archiv (hier nach den Angaben von I. Kolberg in E. Z. XV 
benutzt).

H. 1564—1580 — Oo6ex manualiurn 6i8trietu8 ^.Ilensteiu per me ^aeoburu 
l^miuerman administratorem incboatu8 — Foliant ohne 
Signatur im Domarchiv Frbg.

K. 1583 — Katio pereeptorunr et 6xpo8i1orum traetu8 Uel8ae me 8amp- 
8OQ6 a ^Verein eauoiiLeo Varinieiisi aäminislratore in 
LQnum 6omiui ^IDI^XXXIII — ebenda auf Papier im 
Hochoktav ohne Signatur.

k. 1596 — Hatio pereeptorum et expo8itoruiQ totiu8 ciistrietus Uel8ae 
me 8tani8la0 6e Le^claui eanouieo VarmieQ8L L^mini- 
8tratore iu aununi 6omLni ^IDXOVI ebenda auf Papier 
im Hochoktav ohne Signatur.

k. 1(ZOZ — Katio pereeptorum et expo-siloruiu 6i8trietu8 ^le^alr ine 
joanne ^Vorain8^i eanonieo VarmL6Q8i aclministratore 
in annuva clornini ^IDOIII — ebenda auf Papier im Hoch
oktav ohne Signatur.

1-». 1528: ^teffanus aeesptavit mansos III «looike oum uxore et Om
nibus liboris äokuneti sine libertats; Läem Ltekkanus aeeoptavit aäbue alias 
MLV808 II llbssrtas. Ü6 gnibus eensuabit anno ete. XXXII: kiäit pro 60 ?aul 
ex (bauten. — H. 1564—1580 nennen neben den 2 Schulzenhufen zwei zinsfreie 
Hufen des apiarins und 16 Zinshufen zu je 1/4 rar.
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1^. 15311 aoooptavit man8iim 1 ante dollum 66-
86itum yuockam ^.u§8tin eum lidertate trium annorum Oeoissius 
I^au§ematz desgl., dieser hat bereits 1 Zinshufe. — Nach H. 1561 zahlen die 
Zinshusen je und der Krug 14/2 mr. K. 1564 u. 1572 fügen hinzu: ve doui8 
Lcdoeten V man8orum lider 68t ?6tru8 ?IaH et 1iliu8 Natdia8, 6um 
viveruut; 8ueee88ore8 8olveut 11^/2 mr. Ab 15)73 ist Peter Pfaff allein ge
nannt. Ab 1578 genießt der Ökonom^Sampson Pfaff diese Freiheit, solange er 
im Dienst des Domkapitels ist. k. 1575 hat folgenden Zusatz: eum auuo 
8uperiore veueradile eapitulum ailoäium 8cdouder§ eerta8 od eau8L8 iu 
villam re6i§i886t 6O8^ue mau8O8 eoloui8 Ioea88et, vi8um 68t pro maiori 
6mo1um6uto 6t eommodo m6U8a6 eapLtu1ari8, ut eoloui, qui a6 op6ra8 
ru8tiea8 pra68tau6a8 pro 60 allo6io äoputati luoraut, poeuuiam Iid6rtati8 
iu po8torum pouäaut 66 c^uotidot mau80 ru8tiea1i por 8d XXXVII^/2. 
Nomina villarum daoe 8uut: Xulcouäorl Votu5 6t iXova, ?udeaim, 8au- 
st6ru, 8cdoud6r§ ^Xova, 8t6uolri6u 6t Wiu66lc6u. ()uam p6euuiam lilrnr- 
tati8 doe auuo 6t iu p08t6rum pro §68to?urikieatioui8 8olvor6 iueipiout) 
a6 douoplaeitum. Demgemäß vermerken die H. 1575—1580 dies Freigeld.

^) Nach v. 1527 übernahm Pyoter (d. i. die polnische Form für „Peter" 
tadoruam 6686rtam 6t ruiuo8i8 66ikieii8 eum mau8i8 III 6686rti8; zur 
Hilfe erhielt er 2 Pflugochsen und 2 Sch. Roggen; die Zinszahlung sollte 1531 
beginnen; es bürgte für ihn Peter Bartsch, Vasall in Hermsdorf. Als dieser 
Pole Peter seinen Verpflichtungen nicht nachkam, wurde er von seinen Gläubigern 
vor Gericht gefordert und in der Burg Allenstein gefangen gesetzt; er hinterließ 
nur 2 Pferde, von denen eins noch nicht bezahlt und deshalb von dem Verkäufer 
zurückgenommen worden war. Krug und Hufen wurden 1530 (in Gegenwart des 
Müllers Trojan aus Krebsmühle) einem Nikolaus Ruski Irortu1auu8 Iori8 
oppi6um ^.1l6U8t6iu gegeben, der 3^ gute Mark, 2 Scheffel Roggen, das eine 
Pferd und 1 Mark zum Restkaufgeld für das andere Pferd erhielt. Nach 2 Frei- 
jahren hatte er ab 1533 vom Krug 1 und je Hufe 1/2 Mark zu zinsen. Der obige 
Bürge aber mußte für 1531 und 1532 den Zins und die Auslagen für das neue 
8nd8iäium zahlen. Als Ruski entlief, erhielt 1535 Jan Nasarsofski ma8o- 
nita den Krug mit den drei Hufen, dazu 1^2 Mark und 3 Sch. Roggen und 
hatte ab 1539 den Zins zu entrichten; noch waren keine Gebäude vorhanden; 
1537 erhielt er noch einmal 14/2 Mark als 8ud8i6ium. — Nach der v 1530 
hatte Kaspar Reußental 3 Hufen (6686rti 6t 8iu6 66LIioio) mit 3 Freijahren 
übernommen, war aber vor Auszahlung des 8ub8i6Lum entlaufen; sein Nachfolger- 
Jakob Kilian war unfähig, und nun übernahm der Dorfschulze Petrus diese 
Zinshufen mit der Verpflichtung, hier ein äomieilium einzurichten und seine 
Schulzenhufen zu verkaufen, als Hilfe erhielt er 3 gute Mark und je 4 Sch. 
Roggen, Gerste und Hafer. — 1531 wurde an Stephan Floß, der 3 Zinshusen 
besaß, eine wüste Hufe vergeben, die er seit 15 Jahren gepachtet hatte, mit 1 Frei- 
jahr unter Gewährung von 2 Sch. Roggen. Am 29. Juni 1532 erhielt Voiteck 
Sdiszbow ma8o^ita 3 wüste Hufen, von denen der Müller Trojan 2 und 
der Krugwirt 1 in Pacht gehabt hatten, mir 3^ Mark Beihilfe zum Kaufe von 2 Ochsen, 
je 3 Sch. Roggen und Gerste sowie 4 Sch. Hafer zur Aussaat; ab 1536 hat er 
zu zinsen. Bürgen waren der Schulze und Nikolaus Swarczinskt, maß^tor 
opikieii k6rarii in Ü6U886U. — Am 22. Februar 1533 übernahm Jakobus 
ma80^vi1a maii8O8 III ab olim cl686r1o8 81L6 alio oäLILeio, die einst
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Friedrich besessen halte, mit 3 Mark Hilfsgeld, 4 Sch. Roggen und 2 Sch. Gerste 
bei 3 Freijabren; Bürgen waren der Krugwirt Nikolaus und Steffan Guse. — 
Im Jahre 1535 erhielt ma8o^vita 3 Hufen ab pominunr inernoria 
d686rt08 mit 3 Mark Hilfsgeld und 5 Sch. Roggen; ab 1540 hatte er Zins zu 
zahlen. — 1538 übernahm Peter Curczner 3 ebensolche Hufen (3 Mark und 
6 Sch. Roggen als 8nb8idiuin, zinst ab 1541). — Am 3. Januar 1542 erhielt 
der apiarin8 Matzko 2^/2 seit Menschengedenken wüste Hufen mit 4 Freijahren 
bei einer Hilfe von 2^ Mark und 4 Sch. Roggen. — Nach H. 1564 halten 2 
Beutner je 2 Hufen frei, der Krug zahlte 2 mr; die Zinshufen zahlten zunächst 
ex xratLa nur je 1/3 mr., von 1575 ab aber entrichteten sie gemäß ihrer Handfeste 
je 1/2 mr.; von 1579 ab gab der Müller für 2 Hufen je 37^2 Schilling Freigeld.

3) u. 1523 vermerkt: Uorentz tabornator aeeeptavit man8nm I d686r- 
tum ynomlLM Orix, 8olvet een8nm primnm anno XXVIII; lioe anno 
truetur prati8 in dnobn8 cl686rti8; aetum die VI ^ulii. — U. 1524: Xlatz 

aeeeptavit man8nm I adliue de8ertum, in qno lrae 68tate modii 
IU/2 pro ea8tro 86Mtnati knerant; donavi omnem lrane 86mentem iam 
dem688am et dadit primum een8um anno XXVII; aetum die XIX 8ep- 
tembri8. — Nach U. 1564 zahlt der Krug 2, die eommunita8 de 8uperk1uo 
1/2 mr; die Einwohner leugnen 1 Ziushuse ab.

4) Am 8. September 1561 übernimmt Janek Spork 2 wüste Hufen mit 
1 Freijahr (diese Eintragung ist durchstrichen). — Nach U. 1564—1580 zahlen alle 
27 Zinshufen, aber ex xratia nur je nicht wie das Privileg festsetzt, je 1/2 
Mark. Oe bonm Uontken VI man8orum zahlt das Dorf 1^/2 mr. Am 4. 
Juni 1535 hatte das Domkapitel diese Hufen in Mondtken, zwischen Deuthen und 
der Stadt Allenstein gelegen, mit Ausnahme der Wiesen dem Dorfe gegen einen 
jährlichen Zins von U/2 Mark verschrieben (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 14).

0) Am 15. Juni 1521 übernahm Michel Günther 3 Hufen de86rto8 
per obitum HaQ8 ^.Idenlreiner et eoneremationem , pabebit lider- 
tatem a een8u et 8ervieii8 nt alii exii8ti. — Am 20. August 1527 erhielt 
Urban 4 Hufen de8erto8 8ine 6dikieiL8 und als Hilfe 1 Kuh, 2 Schafe und 8 
Sch. Roggen; von 1530 ab hatte er zu Zinsen; Bürgen waren der Bauer Simon 
und der Beutner Paul aus Gedaithen. Am 27. August desselben Jahres über
nahm der Schulze Michel 2 wüste Hufen ohne Gebäude; von 1531 ab hatte er 
Zins zu zahlen und von 1534 ab das bäuerliche Scharwerk zu leisten. — Nach 
U. 1564 zahlt der obere Krug 2, der untere I4/s Mark Zins.

o) O 1521 vermerkt: 8t6QtzeI Hdeke aeeeplavit man8O8 III de86r- 
to8 quondam dekuneti iam etiam per exu8lLoQem de8olato8;
nil reperit in maü8L8 ni8i pauea 8ata 8iI1§iiii8; ILIrertatem Iiabedit nt 
alii exu8li; aetum die VIII ^ulii. Und am 30. Juli 1522 übernahm derselbe 
Tideke eine weitere seit vielen Jahren wüste Hufe, für die er von 1525 ab zu 
zinsen hatte. Als er entlaufen war, übernahm am 28. Dezember 1524 Merten 
Faust diese 4 Hufen mit dem vorhandenen Inventar unter Bürgschaft des Allen- 
steiner Eisenschmieds Freitag; an seine Stelle trat am 19. Februar 1527 sein 
Sohn Valentin Faust. — Am 6. Januar 1523 wurde Jakob Gavin auf 4 
Hufen angesetzt, die Nickel 1521 bei seiner Übersiedlung nach Skaibotten wüst 
liegen gelassen hatte, für die er aber die Verpflichtung zur Neubesetzung innerhalb 
eines Jahres übernommen hatte; Nickel bleibt auch Bürge dafür, daß Jakob die 
Gebäude neu erbaut. — U. 1531 vermerkt: Orl8tok Oubriel (oILm) eu8to8 
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eedesie (in OevvLten) Dudens p6eora et aliam rustiealem suppelleetilem 
aee6ptavit mau8O8 duo8 a memoria bomiuum d686rto8, quo8 baet6uu8 
pl6bauu8 eoudueto8 babuit, et preterea tabernam 8lmilit6r d686rtam et 
8iii6 editieio eum trium auuorum lidertute; als 8ub8idium erhielt er 2^/2 
mr; für den Krug hat er 1 mr. den Vikaren (der Domkirche, denen die Einkünfte 
dieses Dorfes Zuständen) und 1/2 mr. jährlich den Schulzen zu zahlen, die ihm 
aber auch anteilmäßig Hilfe zu leisten haben. Es bürgen für ihn, bis er dreimal 
Zins gezahlt hat, der Pfarrer Augustinus und der Schulze Gregor. Am 17. 
Juli des gleichen Jahres nahm Chrlstof 2 weitere längst wüste Hufen (die eine 
heißt „8cbul6r8bub6") an mit V2 Mark und 6 Sch. Roggen pro 8ub8idio. - 
Am 1. Juli übernahm Hans Ratay, bortulauu8 aus Preuß. Bertung, 3 Hufen 
8iiie 6dikieio, die einst Hans Maul besessen halte (dieser Hans Neusteter a1ia8 
Maul hatte 1521 bei seiner Übersiedlung nach Kl. Kleeberg seine Hufen in Di- 
witten, in quibu8 t6mpor6 b6lli eouHa§ravit, verlassen, aber die Verpflichtung 
zum Wiederaufbau der Gebäude und Wiederbesetzung seiner Hufen übernommen). 
Ratay erhielt bet 2 Freihufen 6 Sch. Roggen und 2 Sch. Gerste zur Aussaat; 
dedi pl6bauo 6iu8 vi1l6, euiu8 op6ra mau8i 1o6autur, in 8ub8idium eolouo 
roddoudum mr. III. Im Jahre 1553 verkaufte Ratay 2 von seinen Hufen für 
11^2 mr. an Johannes von Kainen. — Am 2- Juli 1532 übernahm Lorenz 
Schaffranek 3 wüste Hufen ohne Gebäude (2 hatten einem Schaffranek und 1 
dem eben genannten Hans Maul gehört) mit erheblicher Unterstützung bei drei 
Freijahren unter Bürgschaft des Schulzen Gregor. — Am 10. Dezember 1536 
erhielt ^abob ma80^vita 3 Hufen (ab bominum momoria d686rto8 6t 
p6uitu8 iu6ulto8) mit 4 Freijahren unter Bürgschaft des Jan Puchna aus 
Trinkhaus (8ub8idium: 4 mr., 6 Sch. Roggen, je 2 Sch. Hafer und Gerste). - 
Das Rechnungsbuch des Domkapitels für 1508—1547 (St. A. Kbg. Repertorium 
128) vermerkt fol. 20 v, daß ein gewisser Thomas von Lengainen am 16. 
Oktober 1535 an die Kaste der Domvikarienkommunttät 3 mr. zurückzahlt, die er 
ad 1oeatiou6m mau8orum in Diwitten erhalten hatte. Nach Viv6r8orum 
oKLmorum ratio apud 6eel68iam Warmi6U86m 1584—1600 zahlen 36 Zins
hufen je i/g mr., der Krug 1 mr. 8uut praotoroa mau8i X pro pa86ui8, do 
quibu8 I babot 8eu1t6tu8 liborum; die anderen 9 zahlen je 1/4 mr. Dement
sprechend vermerken die ältesten Visitationsakten von 1568 (Foliant L Nr. 3 fol. 
219 des B. A. Frbg.), daß die vieariae uuitao des Frauenburger Domes von 
Diwitten 211/4 mr. als c6U8U8 kixi vereinnahmen.

Nach W II, Nr. 289 im Jahre 1359 als adlig kulmisches Gut an
gesetzt. Am 1. Februar 1478 erwarb das Domkapitel indessen zusammen 40^/2 
Hufen von AlbrechtvonWittchenwaldel Bonk, Urkundenbuch zur Geschichte Allen- 
steins Bd. I. Nr. 58). Am 22. Januar 1514 gab das Domkapitel dem Dorfe 
seine Handfeste über 45 Hufen, wovon der Schulze Peter Kratel l^/z Freihufen 
erhielt, während die Zmshufen je 1/2 Mark für Zins und Freigeld zu entrichten 
haben; her Einkünfte des Dorfes stehen dem pra6k6etu8 kuuoralium und 
1/4 dem matter borarum domiuao uo8tra6 zu (Domarchiv Frbg. Foliant 
fol. 225). — b. 1521 vermerkt: Hau 8 ulk dom Lud 6 babou8 mau8O8 II1/2, 
c^uo8 voluit dimittoro lilio 8uo, aeeeptavit mau8O8 a1io8 IU/2 d686rto8 
per obitum Lro8ii 6t d6t1a^rato8 promitl6Q8 6dili6ar6; aee6pit vaeeam 
I, poreo8 1111, 8ata 8i1i§iul8 iam d6m688a ultra Ia8tam 1/2; 66U8um 8o1v6t 
ut a1LL d6tla§rati; actum XII ^u§u8ti. Am 12. März 1526 übernahm
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Simon Clen 3 wüste Hufen mit 3 Freijahren unter Bürgschaft des Schulzen 
Peter Kratil und des Bauern Kaspar Matern und erhielt 1 Kuh, 2 Sch. 
Roggen und 4 Sch. Hafer als 8ub8idium. - 1532 nahm Martin Mertzke 2 
wüste Hufen (olim ^ieoIaiOIeber§, quo8 Hau 8 ^Volxe Kaetenu8 eon- 
dueto staduit) an mit 3 Freijahren bei erheblichem 8ub8idium unter Bürgschaft 
des oben genannten Schulzen. — Nach Oiver8orum oKLeiorum ratio apud 
eeele8iam ^Vaimien86m 1584—1600 zahlen die 43^ Hufen je 1 mr. (Dom
archiv Frbg. ohne Signatur.)

8) Die Gründungsurkunde des Bischofs Hermann (undatiert, zwischen 1341 
und 1346 ausgefertigt, abschriftlich erhalten in der wörtlichen Erneuerung aus dem 
Jahre 1556 im St. A. Kbg. Ostpr. Foliant 132/2 fol. 99) gibt dem Dorfe 21 
Hufen und außerdem 1 freie Heidehuse; die Schulzen haben 3 Freihufen, die 18 
Zinshufen zahlen je ^2 mr. So gibt es auch R. 1564 an.

9) Die erste Ansetzung erfolgte 1407 (OO^V III, Nr. 434,2). Am 7. Ja
nuar 1441 wurde das Dorf von neuem angesetzt mit 30 Hufen, von denen 3 
freie Schulzenhufen und 27 Zinshufen waren. (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 
215). Im Jahre 1537 übernahmen am 26. Januar Matzko Liß und Urban 
Cosil, am 22. Februar Janicku Klein, am 20. März Stanick polonus, 
am 25. November Tomech Becher und am 18. Dezember Andris Grimm, 
ferner am 4. August 1538 Simon Crape und am 20. Mai 1540 Jakob Kus- 
sur je 3 wüste Hufen mit 4 Freijahren (als sudsiäium erhielt jeder 4 Mark 
und 6 Sch. Roggen).

*0) Im Jahre 1521 übernahmen am 30. September Peter Melucke und 
Bartolomäus, am 5. Oktober der Schulze Andres und sein Bruder Bar- 
tholomäus je 1 Hufe ex IIII äimissis per Nü,t2?udlci äeustum et repulsum; 
die Zinszahlung begann 1523, die Leistung des Scharwerks aber sofort. — Am 
15. Mai 1526 erhielt JanDede 3 wüste Hufen unter Bürgschaft der Bauern 
Matz Kolibaba und Hans Bunck, wofür er ab 1529 Zins zu zahlen hatte 
(als subsiälum 5 Ziegen und 6 Sch. Roggen). — Am 9. Dezember 1528 über
nahm Petrus Preuß 3 Hufen (äesertos per mortem LUius, gni in Hlenetsin 
od ZaerilsAium aä rotas äamnatus est); er fand 6 Ziegen und 4 Sch. Roggen- 
aussaat vor, erhielt zum Kauf eines Ochsen 1^/2 mr. und zur Aussaat 2 Sch. 
Gerste und 3 Sch. Hafer; die Zinszahlung begann 1531. — 1534 übernahm 
Thomas Treuge 1 Hufe vom dortigen Schulzen et alterum pariter ab domi- 
num memoria äesertnm, wofür er unter einer Beihilfe von 2 mr. ab 1538 Zins 
zu zahlen hatte. — Nach ü. 1564 hatte die Ortschaft noch 7 andere Hufen in donis 
Oleiedenkelt in Pacht, wofür sie ab 1559 je */4 Mark, ab 1567 aber je V2 mr. 
und ab 1574 je 1 mr. zahlten. Der Hufenzins betrug ex ^ratia nach R. 1564 
bis 1580 nur je 1,3 statt 1/2 mr. (nach dem Privileg). — Am 4. Juli 1567 ver
kaufte das Domkapitel die seit langer Zeit wüste area t^dernae an den Allen- 
steiner Bürger Jakob Ebert (Domarchiv Frbg. Foliant 0 fol. 54H), der ab 
1571 dafür 2 mr. Zins zahlte und zugleich für 3 Hufen äe Aratia äomiuorum 
in den Jahren 1571 und 1572 je V2 Mark Freigeld entrichtete.

") Am 18. Juni 1521 übernahm Tomek 2 Hufen (de8erto8 per obitum 
8rale et eonHaAraeionem edikieiorum; aeeepit vaeeam I, poreello8 III; 
addidi ei equum I; libertatem kabebit ut alii exu8ti); es bürgten der 
Schulze Paul und dessen Bruder Matzic. L. 1524 vermerkt: Simon Laben8 
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man8O8 II aeeoptavit alio8 II ex d686rti8; 66N8uadit primum anno XXVII, 
86rvieia ineipiot anno XXVI; et 66N8um, quom boe anno ex 6i8dom eon- 
dueti8 dobobat 8olvere, romi8i; aetum dio XXVIII ^u§u8ti. — Am 31. Mai 
1525 übernahm Stanek Cramsel zu seinen 3 Hufen noch eine wüste Hufe ohne 
Freijahre. Am 14. Januar und am 2. Mai 1526 übernahmen Matsche (im 
Besitz von 3 Hufen) und Pasch (im Beütz von 2 Hufen) je eine bisher wüste 
Hufe, für die sie ab 1539 Zins zu zahlen haben. Und am 30. Juni 1526 erhielt 
der apiariu8 ^an 2 wüste Hufen an der Heide als Freihufen (wie das bei 
Beutnern üblich war) und am 1. Mai 1528 zwei weitere wüste Hufen, für die 
er ab 1532 Zins zu zahlen hatte (als 8ub8idium je 4 Sch. Roggen und Gerste). 
An demselben Tage übernahm Pasch zu seinen 2 Hufen eine bisher wüste Hufe 
mit je 2 Sch. Roggen und Gerste als Hilfe bei 3 Freihufen. L. 1529: Oum 
Or6§oriu8 Ol8eb6^v8ki duo8 MLN8O8 d686rto8 U8nrpar6t, quo8 8uo im- 
pondio dudum altert loeare tenedatur et ob inopiam non loeavit, 608- 
dom L^moni Oo^ir ibidem aeeoptanti eontuli; als Hilfe erhielt dieser 
2^ alte Mark, je 3 Sch. Roggen und Gerste sowie 4 Sch. Hafer; unter Bürg
schaft der Dorfbewohner Thomas Pißnik und Jandrze Raczick hat er ab 
1532 Zins zu zahlen. Lt yuia dominium in loeationem buiu8modi man- 
8orum 8umptu8 pro predieto Oeorxio leeit, eoaetu8 68t ip8e in eompen 
8ationem impendiorum alio8 duo8 man8O8 reliquo8 in bae villa de8erto8 
8ine 8ub8idio et 8ine libertate aeeeptare demumcsue eon86N8it et ae- 
eeptavit; aetnm XII Oetobri8. — U. 1561—66 nennen 8 freie Beutnerhufen, 
so daß nur 41 Zinshufen bleiben, die ex xraeia nur je Mark zahlen; erst 
ab 1567 zahlen sie entsprechend der Handfeste ie V2 mr. Von 1577 ab zahlen 
diese Zinshufen ferner je 37V? sb Freigeld ad beneplaeitum. Der Krug zahlt 
ab 1564 je 1 mr jährlich.

12) L. 1521 vermerkt: ^iela8cb aeeeptavit man8O8 II vaeante8 per 
obitum ^lickaeli8?^n6 exn8ti; aeeepit ec;uo8 III ex V relieti8 meliore8, 
porco8 V, 8ata 8ili^ini8 et 8nppeIIeetil6m; lidertatem badebit nt alii 
eoneremati; aetnm XXVIII ^unii Xlieolai 4?r2682 aeeeptavit man- 
808 III de8erto8 et ex toto den8to8 quondam Lenedieti deknneti; dedi 
ei eqnum I ex man8O8 ?^ne, pro alio promi8i mntuo dare peeuniam; 
§andebit libertate nt alii den8ti; aetnm X ^ulii. — Aln 23. Juni 1522 
überbrachte Jakob Smoloc 2 Hufen (per In§am I^anreneii I^abri d686r- 
to8), wobei er 1 Kuh, 1 Wagen und die Saat erhielt lind von 1524 ab Zins zu 
zahlen hatte. — Am 29. November 1525 erhielt Schepan 4 wüste Hufen ohne 
Gebäude mit einer Beihilfe von 1 Kuh und 2 Sch. Roggen; ab 1529 hatte er 
zu zinsen.

ib) Die Handfeste von 1357 (OO>V 11, Nr. 250) kennt nur e i n Dorf 
Kleeberg mit 60 Hufen; erst 1587 erhalten die beiden Dörfer Groß und Klein 
Kleeberg mit je 30 Hufen eigene Privilegien (Domarchiv Frbg. Foliant v 
fol. 14f.). — L. 1521 vermerkt: ?6tru8 8eu1tetu8 eonqu68tu8 de paueitate 
man8orum 8uorum parti8 8eultetie petiit 8ibi adiunxi man8O8 11/2 eon- 
8UO8 vaeante8 proluxio Urome?o1en Iaeturu8 de ei8 ut eeteri eoloni; 
obtinuit 608 8ub eonditiono, quatonus i11o non rodiorit; roporta 8unt 
ibi 8i1i§ini8 ad modio8 V, protoroa nibil odilieia, quia ineendio porioro; 
aetum loria 2^ ?6üt6608t68 (— i^lai 20.) — Nach 1564—80 besaß das 
Dorf 2 Uebermaßhufen gegen je 1/2 mr Zins.
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13 o) Die erste Handfeste von 1384 (OI)>V III, Nr. 164; Röhrich, Geschichte 
S. 211) wurde 1503 erneuert und wies von den 70 Dorfhufen den Schulzen 7, 
dem Pfarrer 5 und 5 Beutnern zusammen 11 freie Hufen zu, so daß nur 47 Zins
hufen blieben (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 224 und O fol. 27 ; die K. 1564
hat die gleichen Angaben).

") L. 1530 vermerkt: I^an§8t6in eo88it aä moam in8tantiam
MLN8UM nnnm, qu6m 1iaet6nn8 eoluit, 1Ü0M6 8eult6to ibidem 6t L666P- 
tavit alio8 III olim ^aeodil^ou^oda^vor in kino ville vor8N8 Ont8taclt 
8it08 6t a proximo dollo 6686rt08 LO 81Q6 odiüeio eum 1id6rtat6 trinm 
annorum. Von der Herrschaft erhält er als Hilfe 1 Mark, 1 Stute, 1 Kuh, je 
4 Sch. Roggen, Gerste und Hafer; der Schulz Thomas hilft ihm beim Bau der 
Gebäude. — Nach H. 1564—80 zahlt die Gemeinde von 2 Uebermaßhufen je 
V2 mr Zins jährlich.

,5) Nach k. 1567 gehörten 2 von den Zinshufen zur Kustodie des Domes, 
die anderen 34 der Herrschaft. Der Krug scheint wüst gewesen zu sein; U. 1570 
vermerkt: Lx 68u tadornao I^rane? live anno 8olvor6 eopit (— eoopit) 
acl douoplaeitnm mr 1^2-

^) Um 12. Februar 1529 übernahm Hans Lasset 3 wüste Hufen ohne 
Gebäude mit 3 Freijahren (3 mr, je 3 Sch. Roggen u. Gerste, 4 Sch. Hafer als 
8ub8i6ium — 1532 trat an seine Stelle Stenzel Spar ich). Am 29. August 
1532 erhielt Matthias Grünen walt 3 Husen des früheren Besitzers Simon 
Poffel mit 2 Freijahren und 3^ mr sowie 6 Sch Roggen als Beihilfe; es 
bürgten für ihn die Dorfbewohner Lorenz Knofel, Lang Michel und Peter 
Grambsch. - Am 11. März 1533 übernahm Matz ma8ovvita 3 Hufen 
U686rt08, YUO8 olim p0886d6rat Ooorß Ha86nd6rck, mit 3^2 mr und 
3 Sch. Roggen als 8ud8iäium unter Bürgschaft des Stenzel Lopipka in 
Jonkendorf und des Andris Claute in Schönwalde. Die Zinszahlung beginn 
1537. — Im Jahre 1536 erhielt Hans ma8owita, der eine Hufe vom Dorf
schulzen ohne Freijahre mit 1 Pferd, 1 Kuh und der Aussaat übernommen hatte, 
noch 2 seit Menschengedenken wüste Hufen, für die er bei 2'/2 mr und 3 Sch. 
Roggen pro 8nd8idio ab 1540 zu zinsen hatte. Am 21. Februar übernahm 
Jakobi 3 ebensolche Hufen mit 3^2 mr und 4 Sch. Roggen als Beihilfe (Zins
zahlung ab 1540). Lorenz Schnofel (mit 3 Hufen) und Thewis übernahmen 
je eine weitere Hufe mit je ^2 Mark Beihilfe bei 3 Freijahren. Und am 3. Mai 
erhielt Jacubi polonu8 (darunter steht „ma8ovvita" durchstrichen) 3Hufen ad 
als dominnm momoria d686rtc>8 mit 3^/2 mr und 6 Sch- Roggen in 8ud8i6Lnm: 
Zinszahlung ab 1540. — Am 8. Mai 1537 übernahm Matzey Baß 3 seit 
Menschengedenken wüste Hufen (3*/? mr als 8ud8iäinm; Zinszahlung ab 1540), 
am 24. Januar 1539 Alexius ma8owita 3 ebensolche Hufen mit 3 Freihufen 
(3^/2 mr und 6 Sch. Roggen Beihilfe) und am 29. November 1540 Nikel 
Sertor 3 ebensolche Hufen mit 4 mr und 6 Sch. Roggen als 8nd8idium 
(Zinszahlung ab 1544)? Im Jahre 1550 wurden folgende Hufen mit 3 Frei
jahren neu besetzt: der Schmied Andreas erhielt 1 man8nm omnimoäo äo- 
86rtum mit 2 Sch. Roggen als Beihilfe und etwas später noch 1 Hufe mit 1 mr 
und 1 Sch. Roggen 8ud8idium, Cosman Knef 2 ebensolche Hufen mit 2 mr 
und 2 Sch. Roggen als Beihilfe, der Schulze Matz aus Nagladden gleichfalls 2 
in jeder Weise wüste Hufen und Lampert 2 piano 6686r1o8 man8O8 bei 3 
Sch. Roggen und ^/z mr Beihilfe. — Im Jahre 1534 übernahm Andreas
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Kowall 2 wüste Hufen bei einem Freijahr. — Nach k. 1564 zahlt das Dorf für 
7 andere Hufen in bonis Oleidrenkelt zunächst je ^4, ab 1567 je V2 und ab 
1574 je 1 mr Zins. Der Krug zahlt ab 1565 je 1 mr Zins.

* 7) Am 16. Juni 1521 übernahm Jan Pylat 2 Hufen (desertos quon- 
dam Onscbe vitriei sui edilieiis omnibus conkla§ratis) mit 2 Pferden und 
3 Ferkeln, wofür er ab 1525 zu zinseu hat (an seine Stelle trat 1522 Jan 
Rodzich). Am 21. Juni übernahm Hans Decker 2 Hufen (desertos per 
obitum Karts et totalitär conklaxratos) mit 1 Pferd, 6 Schweinen und der 
Roggensaat unter Bürgschaft des Dorfbewohners Urban Krause (obiit peste; 
daher trat Niklasch lLtuann8 an seine Stelle am 29. Mai 1522, der die Hufen 
am 26. Juni 1524 an Matz Robac überließ). Am 3. Juli übernahm Martzin 
Pchentka ex ^anouiest veniens 2 Hufen von denen, die Michelke ver
lassen hatte, mit 1 Kuh, 2 Schweinen und etwas Aussaat (libertatem babebit 
ut a1ii deusti). — I^rantz babens mau8O8 II post eouIIaAratiouem vLIIe 
abiit, uuue recILeu8 promisit edilieare et mauere iu mau8i8, pro c;uo 
lideinssit Oaspar 8eu1tetu8 ibidem, uude eoneessi ei, ut p088it deme- 
tere krumeuta; aetum XII ^ulii. Am Tage darauf übernahm Simon Go- 
lemka ex ?rse8uie veuieu8 2 Hufen (quoudam Vlartsin dekuueti de- 
serto8 et deu8to8) mit derselben Freiheit wie andere Abgebrannte. — k. 1522 
vermerkt: klasius babens bie maosos II 1^/2 dimisit ex bis duos 8^vaeb 
maso^vite, quorum loeo aeeeptavit alias 1^/2 desertos olim Ore^orii de 
^arballen, in quibus nibil omnino reeepit; solvet de bis eensum primum 
anno ete. XXV; aetum nlrima dunii. (Swach entfloh und an seine Stelle trat 
Sczeszna aus Janowiest.) — Am 27. Oktober 1523 übernahm Andreas 
Gnir zu seinen 2 Hufen weitere 2 Hufen (desertos obitu ketri Kittau) 
mit 1/2 Mark Beihilfe und der Verpflichtung zum Wiederaufbau der Gebäude; 
ab 1526 hatte er zu zinsen, ab 1525 Scharwerk zu leisten (krumenta omnia ex 
mansis ad eastrum allata restituentur). Am 28. Dezember übernahm Stentzel 
Von Worindorf 2 Hufen quondam Nartini dekunoti mit einer Beihüfe von 
1 Mark und 4 Sch. Roggen bei 3 Freijahren unter Bürgschaft des Schulzen 
Salomon; nachdem er entlaufen war, trat am 20. Oktober 1524 Jan Tworak 
an seine Stelle. — Am 28. März 1525 erhielt Martschin Sputsi zu seinen 
1^2 Hufen weitere IV2 bisher wüste Hufen mit 1 Zugochsen und 1 Kuh als Bei
hilfe unter Bürgschaft des Bauern Matsche Sputsi. — k. 1531: ?bomas 
Nostalla aeeeptavit II maosos olim dan 8iesbe, pro quo seultetus kidem 
dederat et eosdem mansos biennium posr desertos aeeeptaverat, ita <iuod 
idem seultetus boe auno eensum solvat et rustiealia servitia de eisdem kaeiat 
usque ad kurikieaeionem (— Februar 2.); deineeps possessor novieius, pro 
quo iterum idem seultetus et ^ieolaus Ora^e^vski §ener ipsius ad annos 
VI kideiusserunt; aetum die Oatbarina (— 1530. November 25).

* 8) Im Jahre 1520 übernimmt Alexius 1 Hufe diu desertum; nach 3 
Freijahren zahlt er 1524 zum erstell Mal Zins (k. 1520). — Am 25. Januar 
1523 erhielt Merten 3 Hufen (desertos quoildam Nats Lmunbertieb (?s 
interkeeti, in c^uibus nibil reperit omnino); er soll 2 Pferde erhalten und ab 
1526 Zins zahlen. — Am 12. Februar 1524 übernahm Hans Schweinßfuß 3 
Hufen (^uoudam ^lexii in dello interfeeti desertos); er soll 5 Sch. Gerste 
zur Aussaat erhalten und ab 1526 Zins zahlen. — Am 28. April 1526 übernahm 
Christoph Brust (Lr^st) 3 wüste Hufen mit einer Beihilfe von 1 Kuh, 5 Sch.
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Gerste und 2 Sch. Roggen unter Bürgschaft seines Vaters Hans Brust, wofür 
er ab 1528 Zins zu zahlen hatte; und am 31. August erhielt Matz 2 Hufen (lle- 
8«rto8 6t dno e^ikieüs, 1 Pflugochse und 1 Kuh als Beihilfe) unter Bürgschaft 
des Schulzen Nickel; die Zinszahlung soll 1530 beginnen. — Am 31. Januar 
1528 übernahm Matsche Poluch 2 Hufen (äe8erto8 st dno sälttd^) unter 
Bürgschaft des Vasallen Stenzel Grabatz und des Schulzen Nickel Han 
(beide aus Köslienen); als -mbdllium erhielt er 1 Mark, 5 Sch. Roggen sowie 
1 Sch. Gerste und hatte ab 1531 zu zinsen. Am 29. Februar übernahm Sil
vester, der entlaufen, aber wieder zurückgekehrt war, seine 3 Hufen von neuem, 
quoll vollern ampliu8 äo^rvro uou lltzdour, unter Bürgschaft des Vasallen Gre
gor in Köslienen und des Stenzel in Wadang. Nach R. 1564—80 zahlen 
die Zinshufen ex §ratiu nur ^4 statt, wie das Privileg festsetzt, V2 Mark. — 
Auch die 8 Basallenhufen waren wüst geworden; sie wurden am 5. Juli 1532 an 
Heinrich Treger neu vergeben mit 1 Retterdienst, aber zu magdeburgischem Recht. 
(Domarchiv Frbg. Foliant fol. 11 und 0 fol. 39; vgl. OO^V II, Nr. 125 Anm.)

* b) Am 23. Mai 1348 verschrieb das Domkapitel hier 6 Preußenhöse mit 
je 4 Hufen. (Ov^ II, Nr. 110 und 487.) Die ganze Ortschaft lag indessen 
nach dem 13jährigen Städtekrieg völlig wüst und wurde am 27. Juni 1476 zu 
Allenstein vom Domkapitel dem Nikolaus Koptz zur Anlage eines Dorfes mit 
kulm. Recht verschrieben; von den 24 Hufen erhielt er 2 freie Schulzenhufen, wo
für er 30 gute Mark Kaufgeld zu zahlen hatte; die anderen 22 Hufen zinsen 
jährlich zu Neujahr je 1 gute Mark und 3 Hühner pro oon3n et omni 86rvido. 
(Domarchiv Frbg. Foliant fol. 218 und 0 sol. 24 v^).

20) Am 24. November 1522 übernahm Matewel, Sohn des Jakob aus 
Warkallen, 3 Hufen, o quibus llooromutiL adiit Ltontzol; ab 1525 hatte er zu 
zinsen (l^. 1523). — Am 2. April 1525 erhielt Jeronimus 2 wüste Hufen unter 
Bürgschaft der dortigen Bauern Nickel und Matz (aber ohne Freijahre). Am 
13. Mai 1527 übernahm Tewes zu seinen 3 Hufen eine weitere bisher wüste 
Hufe und am 4. Juni Nickel zu seinen 2 Hufen eine gleichfalls wüste Hufe; 
beide zahlen ab 1528 Zins. — Am 7. Juni 1536 erhielt Urban 2 seit Menschen
gedenken wüste Hufen mit 4 Freijahren unter Bürgschaft des Schulzen Michel 
und des Bartel; als suddllium bekam er 4 Mark und 6 Sch. Roggen. — Nach 
R. 1564—1574 zahlen die Zinshufen ox Aratia nur je ^4 Mark, ab 1575 aber 
entsprechend der Handfeste je 1/2 mr.

21) Um 8. Juli 1521 übernahm Bartel 3^2 Hufen eonklaArrtto3 ot llo8er- 
to8 per oditum Lro8ii; nillil aooopit nid vueeam I ot suta lliomalia; lidor- 
tatem dsdedit ut a1ii ollikieant63 oxu8ti. — 1^. 1531: Oum in llae villa rdiqui 
0386Nt 111^2 mund ä686rti, Oloin I^io1au3 idillom llad6N8 a1iL8 41/2 aoeop- 
tuvit ex ll68orti8 rotillem oum lluorum annorum tum u 66N8u quam 8orvitio ru3ti- 
ouli lidortato oa tamon eonäitiono, d uliu8 qni8piam roliquo8 II man808 äoLor- 
t!08 uooepluro voluoril, quoll mollium mun8um i11i ox dis 1riI)U3 llimittai, ut in 
utroquo llomioilio 8int mun3i 11^/2. 0en8uabit or^o llo nune uoe6ptuti8 anno 
1534; promid oi pro 8ul)dllio 8i1i§ini8 mollio3 Illl; aotum 23. llanuarii 
Han3 Lraun ineols, villo aooeptavit ro1iquo8 äuo8 mun803 llo8erto8 eum trium 
uunorum lidortato ou oouäitions, ut 8upor ipd3 intrn, tros ant eireitsr anno8 
llomioilinm eon8truat ot mr. IIV2 eum quatuor mollii8 8i1i§ini3 in suddllium 
poreipiat. ^.otum IX. Naji; trädussit 86uttotu8.
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22) Vgl. II, Nr. 186; Röhrich a. a. O. S. 205. Am 31. März 
1445 verkaufte das Domkapitel 11 Hufen zu einem Reiterdienst als preußische 
Freihufen (Domarchiv Frbg. Foliant 1^ fol. 217). — Im Mai 1532 übernahm 
Felix Orszec zu seinen 2 Hufen eine dritte (äesertn-n olim Ilrdani Olutks) 
mit 2 Freijahren; aus dem Amtsvorwerk erhielt er eine kleine Stute und 2 Sch. 
Roggen zur Aussaat. — Am 9. März 1534 erhielt Falk Liß 3 völlig wüste 
Hufen des verstorbenen Hans Korn mit 24'z mr. und 4 Sch. Roggen als Bei
hilfe bei 4 Freijahren und am 22. März ein Liß gleichfalls eine seit Menschen
gedenken wüste Hufe mit 1 mr. Beihilfe; die Zinszahlung soll auch hier 1538 
beginnen. Am 15. Februar 1535 übernahm Joseph masonita 3 seit Men
schengedenken wüste Hufen bei N/2 mr. und 6 Sch. Roggen als sudsiäinm unter 
Bürgschaft des Liß von Mondtken (klontiksnäork) und Jakob von 
Nattern und am 10. Juli 1536 erhielt Michael von Trinkhaus 3 eben
solche Hufen unter Bürgschaft des Bernhard von Trinkhaus; außer 
einer Beihilfe von 21/2 mr. und 5 Sch. Roggen brächte er selbst 3 Pferde 
und 2 Ochsen mit; ab 1541 hatte er Zins zu zahlen. — Am 3. Mai 1540 
übernahmen Urban l^ und Fuske 3, ferner am 10- Juli der Schulz selbst 
2 Hufen ab üominum memorm äeserton mit 4 Freijahren, der erste erhielt 
IV2 Sch. Roggen, der zweite 3 mr. und 6 Sch. Roggen und der dritte A/2 mr. 
und 3 Sch. Roggen als sudsiäium. — Im Jahre 1543 übernahm Woizech 3 
wüste Hufen, wofür er ab 1548 zu zinsen hatte; als Beihilfe erhielt er 31/2 mr. 
und 6 Sch. Roggen. — Im Jahre 1549 sind folgende Neuansetzungen notiert: 
Hieronymus Masuch 3 wüste Hufen mit 4 Freijahren, A/z mr. und 4 Sch. 
Roggen als sudsiäinm; Martinus gleichfalls 3 Hufen mit 3 mr. und 4 Sch. 
Roggen Beihilfe bei 2 Freijahren; Woczeck 2 Hufen mit 4 Freijahren bei einer 
Unterstützung von 2Vz mr.

2») Am 13- Avril 1527 übernahm Bartsch 4 Hufen (de8erto8 et sine 
edilieii8); als 8ub8idiurn erhielt er 2 Sch. Hafer und 1 Sch. Gerste und hatte 
ab 1531 zu zinsen. Die L. 1529 berichtet unter dem 20. Juni, daß dieser Bartsch, 
Sohn des apiariu8 in Schilling, auf diesen 4 Hufen noch kein Gebäude errichtet 
habe; da er soviel Land nicht bebauen könne, übergab er eine Hufe dem Valentin 
Pirskalle, der schon 2 Hufen besaß; dem Bartusch wurde zudem aufgegeben, 
innerhalb eines Jahres das Gebäude zu errichten und seinen Wohnsitz hierher zu 
verlegen oder seine 3 Hufen mit einem anderen Manne zu besetzen. Tatsächlich 
gab Bartufch schon am 29. November dieses Jahres sie zu den gleichen Be
dingungen dem Georg Schloviczka ab, mußte ihm aber unter Bürgschaft seines 
Vaters Hilfe beim Aufbau der Gebäude und als 8nb8idium 2 gute Pferde, 
1 Kuh, 2 Schweine, 2 Sch. Winterroggen, 1 Sch. Sommerroggen, je 2 Sch. 
Gerste und Hafer, ^/4 Sch. Leinsaat und 1 Wagen versprechen (L. 1530).

24) L. 1522: Voitee aeeeptavit II man8O8 de8erto8 et a1ii8 8ui8 
duobu8 rnan8i8 eonterinino8, Quorum 1oeo de meo eon86N8u dimi8it 1er- 
eium man8um, quem priu8 obtinuerat, yui nune inanet de8ertu8; aetum 
XXIIII ^anuarii 1522. — Am 23. April 1534 übernahm Petrus Wunderlich 
eine Hufe, die Andreas, und eine zweite Hufe, die Gregor aufgegeben hatte, 
ohne jedes Freijahr; außerdem erhielt er eine dritte seit Menschengedenken wüste 
Hufe mit 3 Sch. Roggen und 1 Ziege als Beihilfe und hatte hierfür ab 1530 zu 
zinsen. - Nach K. 1564—1574 zahlen die Zinshufen ex xratia nur je ^3 mr, 
seit 1575 aber entsprechend dem Privileg je V2 mr.
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25) Am 30- Juni 1526 übernahmen Angst in 2 und Jakob Knabe 1, 
ferner am 1. Oktober ein anderer Jakob 1 wüste Hufe zu ihren je 4 Husen 
hinzu; die Zinszahlung begann bei den beiden ersten im Jahre 1529, beim dritten 
schon 1527. — L- 1529: ^lickael Orsxor kiliu8 Orsxorii 8ar1ori8 accsptavit 
man8um psnitu8 äuäum ä686rtum, in quo nullum 68t sclikieium cum lidertate 
Quorum annorum; als Beihilfe erhielt er 1 mr und 2 Sch. Roggen.

26) Am 30.November 1539 übernahm Stenzel rutkenu8 3 seit Menschen
gedenken wüste Hufen mit 4 Freijahren bei einem 8ub8iäium von 31/2 mr und 
6 Sch. Roggen. (L. 1540). - Am 7. März 1540 überließ Hans wegen Alters
schwäche seinen beiden Söhnen Gaspar und Benedikt je 2 Husen; Gaspar 
nahm 1, Benedikt 2 seit Menschengedenken wüste Hufen hinzu, für die sie ab 
1544 zu Zinsen hatten; als Beihilfe erhielt Benedikt 2 mr und 4 Sch. Roggen, 
Gaspar 1 mr und 2 Sch. Roggen. Dieser übernahm am 11. April 1542 noch 
eine solche wüste Hufe mit der gleichen Beihilfe zu seinen 3 Hufen und hatte dafür 
von 1546 ab zu zinsen. Unter den gleichen Bedingungen übernahm auch Stomeck 
Perner 1 wüste Hufe an demselben Tage. Am 18. September dieses Jahres 
erhielt Joseph ma8o>vita 3 Hufen ab llominum memoria 6e8ert08 unter 
Bürgschaft des Petrus und Paulus von Mertinsdors mit 3 Freijahren 
unter Beihilfe von 3^/2 mr und 7 Sch. Roggen. — 1543 übernahm der Schulz 
eine wüste Hufe mit 1 mr und 2 Sch. Roggen 8ud8iäium, wofür er ab 1547 
Zins zu zahlen hatte. — Am 22. Januar 1547 zu Frauenburg verlieh das Dom
kapitel dem Allensteiner Burggrafen Peter Pfaff 4 wüste, mit dichten Wäldern 
bedeckte Hufen in Kl. Schöneberg als Freihufen zu magdeburgischem Recht; er 
selbst bleibt auf Lebenszeit frei von Abgaben; seine Erben aber zahlen jährlich 
IV2 gute Mark Zins zugleich auch für den ihnen verliehenen See Ballingen. 
(Domarchiv Frbg. Foliant 6 fol. 14 v und fol. 19.) — Nach der k. 1564 war 
Neu-Schöneberg zum herrschaftlichen Vorwerk umgewandelt worden, doch waren 
die Erträge noch nicht unter die Domherren verteilt. Von den 25 Hufen dieses 
Allodiums werden 8 als bebaut und 17 als wüst bezeichnet. Schon K. 1575 be
richtet aber: ^Ilodium äommorum propter ecrta8 cau8a8 anno 8upvnors in 
villam rcäactum st man8i coloni8 locati 8unt. (Vgl. oben Anm. 1a).

n) Im Jahre 1374 als Gut mit 3Ü Husen angesetzt (vgl. II, Nr. 
487; Röhrich a. a. O. S 211); doch gehörte später ein Viertel, also 7^ Hufen 
zur Kustodie des Domes, hatte also je 14/? mr. sür Zins und Scharwerk zu zah
len (vgl. OivcrZorum okkieiorum ratio 1584—1600 im Domarchiv Frbg.); der 
Zeitpunkt dieser Neuregelung läßt sich indessen nicht feststellen; sie muß aber vor 
1520 erfolgt sein, wie die folgenden Eintragungen in die Lokationsregister 
zeigen. — Im Jahre 1520 übernahm Jakob Schippelsky 14/2 Hufen (cks86rtum 
per auku^ium 8ui antsc688ori8); er erhielt zur Beihilfe 1 Kuh und 2 Sch. 
Roggen zur Wintersaat äs peeunü8 okkieü cu8loäis und hatte ab 1524 Zins zu 
zahlen. — L. 1525: ?yokr Lckakkranec acceptavit man8O8 prokuxk 
Vo^tec, aceepit in man8i8 nikil; es bürgt für ihn sein Vater, Bernhard 
Schaffranek in Purden; aus den Beständen der Kustodie erhält er eine Beihilfe 
und zahlt ab 1528 Zins.

2?a ) Vgl. Röhrich, Geschichte S. 209 f. Die erste Handfeste ist verloren 
gegangen: die neue Verschreibung von 1450 weist dem Dorfe 50 Hufen, darunter 
6 freie Schulzenhufen zu (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 129).
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28) Am 29. Februar 1524 übernahm Andres zu seinen 2 Hufen eine 
weitere Hufe ex ds8srtt8 guondam Irokel, wovon er ab 1527 Zins zu zahlen 
hatte. - Am 26. April 1526 nahm Aug st in, der 2 Hufen besaß, eine dritte Hufe 
adkue dv8srtum hinzu; die Zinszahlung soll 1529 beginnen. — Am 2. Oktober 
1528 erhielt Janderße 3 wüste Hufen ohne Gebäude mit einer Beihilfe von 
11/2 mr, 7 Sch. Roggen, je 5 Sch. Gerste und Hafer sowie 2 Ziegen; 1532 zahlt 
er den halben Zins, ab 1533 den ganzen Zins und leistet Scharwerk. — Nach 
K. 1564—68 zahlen die Zinshufen nur je V2 mr, ab 1569 aber gemäß der Hand
feste 35 Schilling.

29) Am 20. März 1526 übernahm Hans Minut zu seinen 2 Hufen eine 
weitere bisher wüste Hufe mit einer Beihilfe von 1 Kuh; ab 1528 hatte er zu 
zinsen. — L. 1532: 7koma8 >Vai8t, 8eulwtu8 in Lckonderx Voten, divendttm 
man8i8 8eulteeie aecsptavit man8O8 1rs8 een8uale8 in ?udka^m, quo8 quon- 
ciam Duea8 David pO88ederat, eum V annorum libertate. Als 8ub8idium er
hält er nur Saatgetreide: 4 Sch. Roggen sowie je 3 Sch. Gerste und Hafer. 
Lt guamvi8 all laborem ru8tiealsm Kactenu8 inuti1i8 kui88et, eadem kamen 
krumenta in perieuium ponere malui guam eiu8eemodi man8O8 diuciu8 de8sr- 
I08 relinquere et llominem 1ibero8 kabentem et pecora alio mi^raturum di- 
mittere; aetum V ^pri1i8. — Am 1. Oktober 1533 übernahm Stephan Minut 
3 sett Menschengedenken wüste Hufen mit 4 Freijahren bei einem 8ub8idium 
von A/2 mr (zum Ankauf von Pferden) und 4 Sch. Roggen. — Am 1. Mai 
1541 übernahmen der Schulz Hans, Stephan, Valentin, Georg, Hans 
Klein und Brosie je 1 ebensolche Hufe mit 3 Freijahren und einer Beihilfe 
von je 1 mr und je 2 Sch. Roggen, ferner erhielt Merten aus Gemmern 4 
Hufen ab kominum memoria de8srtO8 mit 8 Sch Roggen 8ud8idium bei 4 Frei
jahren. — 1561 übernahm Laurentius, der aus Kockendorf stammte, 1566 
nennt ihn „Lorenz Krüger junior") 2 man808 runcando8 und Balzer Sivert 
aus Göttkendorf 1^ H.. beide mit 3 Freijahren. Am 30. Juni 1562 erhielt 
Hans aus Nattern 3 man8O8 runeando8 mit 4 Freijahren. — Die K. 1564 ver
merkt: a plurimi8 annm non penderunt M8i de man8i8 XXVl (sodaß also damals 
noch 11 Hufen wüst waren); notandum, quod anno 1561 loeati 8unt man8i VIl/2, 
qui ds8erti vrant, tridu8 eoloni8 i8tiu8 villae; 8olvsnt M esn8um, ut anno- 
tatum in rs§68to „loeatio man8orum do8srtorum." Nach K. 1565 zahlen 1^/2 
Hufen, die 1561 angesetzt sind, bereits Zins, nach k. 1566 weitere 2 Hufen. - 
L. 1564 berichtet: Lux (k. 1566 nennt ihn: Lux Krüger) hat 2 und Lau
rentius, der schon 1561 einmal 2 Hufen übernommen hatte, eine dritte wüste 
Hufe mit je 3 Freijahren besetzt. Georg Krüger hat zu seinen 4 Hufen noch 
eine wüste Hufe angenommen; 3 Hufen will er für sich behalten, für 2 Hufen 
aber seinem Sohn die nötigen Gebäude errichten. Es bleibt V2 wüste Hufe übrig, 
die der Schulz Johannes für seinen Sohn übernimmt, dem er auch seine 2 Zins
hufen übergeben und die nötigen Gebäude aufbauen will; daher erhält er für die 
halbe wüste Hufe 2 Freijahre. Dementsprechend berichtet auch k. 1566. Ab 
1568 zählen alle 37 Zinshufen den fälligen Zins.

so) Die Handfeste von 1383 (vgl. III, Nr. 152, 2; Röhrich, Ge
schichte S. 207) kennt nur 8 Zinshufen; 1511 kommen noch 2 Zinshufen 
hinzu. Am 3. Oktober 1511 urkundet das Domkapitel zu Frauenburg: im 
Dorfe Rantheyn seien vor langer Zeit 4 Hufen zu preußischem Recht mit einem 
Reiterdienst angesetzt worden. 2 dieser Hufen seien rechtmäßig ans Domkapitel 
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gefallen und von dem derzeitigen Administrator Johannes Plastwich zu Zinshufen 
gemacht worden. Da das Dorf keinen Schulzen hat, hebt das Domkapitel den 
Reiterdienst auf, bestätigt die Besetzung der beiden oben genannten Hufen, die 
ebenso wie die 8 anderen Hufen weiterhin zinsen sollen. Die anderen beiden 
Hufen des ehemaligen preußischen Freiguts sind schon seit langer Zeit wüst und 
ebenso ans Kapitel devolviert; diese werden dem getreuen Nikolaus von Kainen 
für eine bestimmte Geldsumme verkauft und ihm zum Schulzenamt nach kulmischem 
Recht frei von Zins und Scharwerk verschrieben mit den kleinen Gerichten und 
1/3 von den Bußen der großen Gerichte. (Abschrift des 18. Jhs. im St. A. Kbg 
Ostpr. Foliant 132/2 fol. 126.)

^) Bei der Gründung wird Rosenau als adlig - kulmisches Gut mit 
zusammen 62 Hufen ausgetan (vgl. H, Nr. 211; Röhrich a. a. O. 
S. 203). 1507 kauft das Domkapitel die Hälfte mit 31 Hufen, deren Erträge 
aber mehreren Benefizien an der Domkirche zustehen. Am 16. Januar 1508 
erfolgt vor dem Landgericht in Mehlsack die Auflassung für das halbe Dorf, 
das der Administrator Georg von der Delen am 8. Juni 1507 von dem 
Neidenburger Bürger Merten Weidener (in Vollmacht seiner Ehefrau 
Anna und seiner Schwiegermutter Gertrud) für 250 geringe Mark gekauft 
hat und nun bar bezahlt. (Gleichzeitige Abschrift auf Papier im Domarchiv 
Frbg. Schld. 0 Nr. 80). — Ueber die Wiederbesiedlung berichtet L. 1530: 
Am 31. März übernahm Simon Schulz zu seinen 2 Hufen 2 andere be
nachbarte Hufen, quv8 eonäuetive tenuit, a momoria kominum cl68erl08 mit 
3Freijahren und einer Unterstützung von 6 Sch. Roggen; falls er aber hier einen 
Hof für seine Kinder einrichten und Gebäude aufführen will, soll er ein größeres 
8ud8ickium erhalten. - Am 28. August 1531 übernahm Jan Weschewskp aus 
Wutrienen 2^ seit Menschengedenken wüste Hufen ohne Gebäude; als Beihilfe 
erhielt er 3 mr (pro emptione doum ckuorum aratorum, quo8 86 pl6banu8 in 
I)6ivil6N aä nunäina8 in Ulana ompturum promi8it), 6 Sch. Roggen, 4 Sch. 
Hafer und 2 Sch. Gerste; pi6danu8 in Voiviton, qui 608ä6m et a1io8 man808 
ä686rl08, quo8 conäucto tonet, loeanäi operam 6t aäminieula pollicitu8 68t, 
M6äium moäium 86M6Nti8 Uni . 8up6raclck6r6 voluit 6t protoroa äomieilium 
illi eon8tru6r6; die Zinszahlung soll 1533 beginnen. — Am 16. Februar 
1534 erhielt Paul 3 Hufen ad kominum momoria ä686rto8 mit 3 Freijahren 
bei einem 8ud8iäium von 3 mr, 6 Sch. Roggen, 4 Sch. Hafer und 2 Sch. 
Gerste und am 3. August desselben Jahres übernahm Paul Bomchanki zwei 
ebensolche Hufen mit 2 Freijahren (3 mr, 4 Sch. Roggen und 2 Sch. Hafer 
als 8ud8iäium). — Im Jahre 1536 übernahmen Bartusch Menschuch am 
3. Mai zwei und am 2- August Jakob Suer drei seit Menschengedenken wüste 
Hufen, für die ab 1539 Zins zu zahlen ist; als 8ud8ickium erhielt der erste 4 mr 
je 4 Sch. Roggen und Hafer, der zweite 4 mr, 6 Sch. Roggen. 2 Sch. Gerste 
und 4 Sch. Hafer. — Nach Viv6r8orum okkieiorum ratio apuck 6eei68iam 
Warmi6N86m 1584—1631 (Domarchiv Frbg. ohne Signatur) zinst V4 des Dorfes 
d. i. jede von 15^ Hufen an die Domvikarienkommunität je 1 mr für Zins und 
Scharwerk. Ab 1599 zinsen außerdem 8^4 Hufen an die Vikarie vom hl. Leichnam 
bei der Pfarrkirche Mehlsack je 2V2 mr. — Nach den ältesten Visitationsakten 
von 1568 (Foliant 6 Nr. 3 fol. 219 des B. A. Frbg.) vereinnahmen die vieariae 
unitae aus Rosenau nach Abzug des Rekognitionszinses 15 mr 48^2 sd als 
festen Zins.
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22) Das Domkapitel verschreibt am 22. Januar 1538 zu Frauenburg das 
Dorf Ho8o§ita mit 10 Hufen, „eum villa ad domiuum momoria do- 
dorta iu d6U8i88ima8 8^Iva8 et 8^ualeut68 palud68 acleo d6§6U6ra886t, 
ut vetu8te eulturo vix apparorout V68ti§ia roliqua," dem Polen Stephan 
Latowsky zu kulmischem Recht mit Fischereigerechtigkeit im Diwitter See; 
Stephan erhalt 3 Freihufen zu einem Reiter dienst unter der Bedingung, „ut 
ix>86 oaudom villam 8ui8 proprii8 8umptidu8 et imp6udii8 ad eulturam 
rodaetam loeet et re8tauret;" die 7 Zinshufen haben nach 10 Frestahren je 

mr doue mouete und 2 Hühner als Zins und V4 mr statt des Scharwerks 
zu zahlen. (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 14 v und O fot 6; die Erneuerung 
vom 18. August 1687 zu Frauenburg mit wörtlicher Jnsertion dieser Handfeste von 
1538 im Original auf Pergament im St. A- Kbg. Scbld. XXV, Nr. 76.) Da 
Latowsky die Wiederbesiedlung selbständig und auf eigene Kosten durchzuführen 
hatte, finden wir in den doeatiou68 darüber nichts verzeichnet. — Diese 7 Zins
hufen Zinsen nach K. 1564 je mr; das Freigeld aber ist erst seit 1567 vermerkt.

22) Die Handfeste von 1386 weist Glandemansdorf, wie das Dorf lange Zeit, 
auch 1580 noch heißt, von 15^/2 Hufen 13 Zinshufen zu (vgl. OO^V III, Nr. 191; 
Röhrich a. a. O. S. 209). — Am 18. Juni 1521 übernahm Fabian 2^ Hufen (va- 
eaute8 peroditum1or§6 6äikLcLL8eouer6matL8) und erhielt 2 Pferde, 5 Schweine, 
2 Sch. Leinsaat und das Bauerngerät, während alles übrige einem erbberechtigten 
Knaben verblieb; libertate kruetur ut ilii eoueromati; für ihn bürgt Merten 
Gerber in Niklesdorf, der am 12. März 1526 diese Hufen übernehmen muß, 
„eum ex lrdeiu88iou6 teueretur loeare mau8O8 II quartalem I", und ab 
1528 zu zinsen hat. — Am 2. September 1521 übernahm Jan 2V2 Hufen, quo8 
dimi8it Lrtmau, qui mi^ravit iu (^apoltoiu promitt6U8 clare ei 8ud- 
8iclium acl edilleaudum; lidertatem liadebit ut eeteri eouklaxrati; die 
Bürgschaft übernimmt der Vasall Petrus in Kainen; als Jan entlief, trat 
Lorenz an seine Stelle unter der gleichen Bürgschaft. — Am 7. September 1523 
übernahm Hans von Wilnau 1^/2 Hufen d686rto8 protuxio euiu8dam 1au 
mit 1 mr Beihilfe; Zabellco de lomeudork addidit eapra8 II, qui et 
mau8it pro eo Iideiu88or, quod uou revoeabitur. — Am 1. Februar 1528 
erhielt Lorenz Bartz zu seinen l^ Hufen die gleiche Anzahl wüster Hufen mit 
einer Beihilfe von 1 mr, 2 Scheffel Roggen und 2 Ferkeln; die Zinszahlung be
gann 1531. — Im Jahre 1529 übernahm der Pole Martin Rocket 2^4 Hufen, 
von denen Albert Snopke entlaufen war, mit einer Beihilfe von IV2 mr zum 
Ankauf eines Ochsen und 2 Sch. Gerste; ab 1531 hatte er zu zinlen.

OH Im Jahre 1527 übernahmen am 1. April Hans 1 wüste Hufe zu 
seinen 3^ Hufen und am 20. Juni Jakob l.r/2 wüste Hufen zu seinen 3 Hufen 
ohne jede Beihilfe, ab 1530 zahlen sie Zins. — k. 1532: Oum iu kae villa 
IIII mau8i 86u1teei6 iamdudum ita partiti 6886ut, ut 8iu§uli domieilia 
et loeum p6euliar6m aliquot mau8i8 66U8ualil)U8 adiuu6ti8 liad6r6ut, 
uuue aut6M duo 6X 618d6M a 1ou§o t6Mpor6 d686rti 6886ut 6t 66U8UM 
p6ouuiarium dimidi6 maro6, quo ouorati 8uut, auuuo (uou) poudorout, 
altorum 6x ip8i8 uou 6xtautidu8 li6r6dibu8 laeodo 8aut6r iudixeuo 
douavi 6a oouditiou6, ut 66U8ual6m mau8um eum dimidio olim 6idom 
lidoro eouiuuetum ae d686rtum 6t pr6t6r6a alium iu a§ri8 vill6 86paratim 
8itum a ummoria llomiuum 8imilit6r d686rtum parit6r aee6ptar6t; von 
der Schulzenhufe soll er den Psennigzins sofort, von den 2V2 Zinshusen den Zins 



Bon Hans Schmauch. 699

an die Herrschaft ab 1536 zahlen; als 8ub8i6ium erhält er 4 rar, 2 Ziegen, je 
3 Sch. Roggen und Gerste sowie 4 Sch. Hafer unter Bürgschaft des Valentin 
vonCoyden ex territorio Noruu§. — Am 23. April 1534 übernahmen 
Jakob, der Schulz Georg und Georg Pechenson je 1 seit Menschengedenken 
wüste Hufen mit je 2 Sch. Roggen 8ub8iäium bei 2 Freijahren, — Am 20. Juli 
1536 erhielt Michael aus Kockendorf zwei ebensolche Hufen mit einer Beihilfe 
von 2^2 mr und 6 Sch. Roggen; ab 1541 hatte er Zins zu zahlen. — Am 24. 
Januar 1563 übernahm Stanislaus aus Gottken 2 Hufen aä runeanäum 
mit 3 Freijahren. k. 1564 berichtet uns darüber ausführlich: I^otanäum 
yuoä äe 8upra61eti8 mau8i8 een8ui8 Community II obtinuit, quo8 anno 
8uperiore aeeeptavit qui6am 8taui8lau8 ex Ooetl^eu ita, ut aeäiüeet 
et, quod r6lic;uum 68t, tu Ü8 ruueet, quo uoruiue eoue688i 8uut illi ti68 
auui ILb6itati8, Ab 1567 zahlen alle 36 Zinshufen je 1/2 mr.

n) Am 31. März 1525 übernahm StenzelSidler2 wüste Hufen mit einer 
Beihilfe von 4 Sch. Roggen, je 2 Sch. Hafer und Gerste unter Bürgschaft des 
Matschek aus Nattern; ab 1527 hatte er zu zinsen. Am 23. Oktober 1530 
aber mußte er wegen seiner großen Armut die 2 Hufen dem Schönbrücker Gärtner 
Martin Maczik mit der Aussaat und einem Teil des Inventars abtreten und 
dafür den Garten dieses Martin übernehmen, hatte aber den Hufenzins für 1530 
noch selbst zu bezahlen. — Am 24. März 1533 übernahm Gregor aus Kös- 
lienen 2 seit Menschengedenken wüste Hufen, für die er ab 1535 Zins zu zahlen 
und ab 1537 Scharwerk zu leisten hatte.

»6) Am 21. September 1523 übernahm Andreas Behme (Beeme) zu 
seinen 2 Hufen 2 andere wüste Hufen, die einst dem Paul Deler gehört hatten 
„ita ut, 81 qui8 volet Lu 618 eäiüeare 6t aee6ptar6 mau8O8, illo8 6i cli- 
mittat"; 1525 hatte er den yalben Zins, ab 1526 den ganzen Zins und Schar
werk zu leisten. Da Behme trotz Mahnung die Gebäude nicht errichtet und die 
Hufen nicht mit einem neuen Bauern besetzt hatte, vergab sie der Administrator 
am 8. Februar 1532 von sich aus einem aus diesem Dorf stammenden Andreas 
Wegner mit der Verpflichtung zur Errichtung der Gebäude bei einem Freijahr, 
aber ohne Beihilfe; Bürgen waren die Dorfbewohner Hans Keuchel und 
Thomas Lindenau (L. 1532 fälschlich unter der Überschrift: LcLoubrucL) — 
L. 1524: 8Lmou Oral)6r 6t Hau8 86L661 quilibot aee6ptavit mau8um 
I ch686rtuiu o1Lm Uat? ultra mau8O8, quo8 priu8 Iiabont; ab 1527 hatten 
sie Zins und Scharwerk zu leisten.

b?) Am 10. Mai 1526 übernahmen Merten Hopner und Gregor 
Hopner zu ihren je 2 Hufen noch je 1 wüste Hufe, für die sie ab 1528 zu zinsen 
hatten. — L. 1532: K6p6tLtu8 Üau8 Ooriko a Ori8tol6ro 8cL6ue 

loeavit man8O8 8UO8 I ^a6o6o 2uduie §6U6ro 8uo 8iu6 1i1)6ital6; 
aetum luvoeavit Februar 18 ). Am 2. April überließ Simon Klein 16- 
p6titu8 a Lri8tok6ro 86i6ue barou6 seine 2 Hufen seinem noch unmün
digen Sohn Simon, der indessen Elisabeth Plasternak heiratete und von 
seinem Vater sowohl wie von den Schwiegereltern in genau verzeichneter Weise 
unterstützt werden sollte, bis er zu reiferem Alter gekommen war.

n) Im Jahre 1362 als adlig-kulmisches Gut ausgetan (vgl. O v II, 
Nr. 333; Röhrich S. 210), ist es im Laufe des 15. Jahrhunderts 
in ein Dorf mit 50 Hufen verwandelt worden, wovon dem späteren 
Zustande entsprechend nur 3 Freihufen dem Schulzen gehörten. — Am
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20. Juli 1521 übernahm Nickel, der in Diwitten 4 Hufen wüst 
liegen gelassen hatte, in Leaibot 2 Hufen dimi88O8 per quendam OuLe de- 
86rto8 et eonkla§rato8 mit der Verpflichtung, die Hufen in Diwitten binnen 
1 Jahr zu besetzen lvgl. oben Anm. 6 — L. 1523). — U. 1564 berichtet über die 
Husenzahl Skaibottens wie folgt: man8i I.X, nune tantum 1^; 8eu1tetu8 III, 
een8ui XI^VII, de qui6u8 liabet mortuaria XX, viearii nniti totidem^ 
okkieium admini8trLtioni8 V1I per 1 mr pro een8u et omni 8ervitio ru8tieo 
ad beneplaeitum. Nach K. 1568 gehörten die fehlenden 10 Hufen den Vasallen 
in Bogdainen. Nach Ojver8orum oküeiorum ratio apud eee1e8iam ^Var- 
mien8em 1584—1600 (Domarchtv Frbg. ohne Signatur) zahlt der Krug 1^/4 
und Matthias Andrzei vom Übermaß 2 mr.

N) Im Jahre 1374 als Bienendorf mit 6 Freihufen privilegiert (vgl.
II, Nr. 488; Röhrich S. 213); im 15. Jhdt. scheint ein Krug mit 

4 Zinshufen dazu gekommen zu sein. — Am 19. August 1544 verlieh das Dom
kapitel dem Matthäus Benasch den Krug mit 4 Hufen, die völlig wüst dalagen 
und seit Menschengedenken dem Kapitel nichts eingebracht hatten, und gewährte 
ihm 6 Freijahre; außerdem erhielt er 2 wüste und völlig unbebaute Wiesen beim 
domkapitulären Walde Ramocken (Domarchtv Frbg. Foliant fol. 15 v. und 0 
fol. 43 v Teil II).

40) Am 20. Juni 1521 übernahm Andreas, der Bruder des Schulzen 
Bernhard, 2*2 Hufen von denen, die der verstorbene Pflantz besessen hatte; er 
fand nur die Gebäude und ganz geringe Aussaat vor und erhielt die Aussaat auf 
einer wüsten Hufe des Gregor Pirck sowie 1*/2 mr. zum Ankauf einer Kuh; die 
Zinszahlung sollte 1524 beginnen. — Am 25. Juni ließ Salomon, lmben8 
üie MLQ8O8 III, in quidn8 OaAravit ineendio domu8 eum 8tuba, diese 3 
Hufen mit Erlaubnis des Administrators liegen und übernahm 3 andere Hufen 
per obitum ?a8ke de8erto8 inveniens iu ei8 8tubam ruino8am et üor- 
reum; er erhielt das noch vorhandene Inventar (1 Ochs, 2 Kühe und 4 Schafe) 
und hatte ohne ein Freijahr sofort alle Lasten zu tragen. Außerdem hatte er die 
Verpflichtung, demjenigen, der seine eigenen Hufen annahm, beim Bau des Wohn
hauses zu helfen. Erst am 14. September 1532 geschah dies durch Matzke, den 
Sohn des Schulzen Stephan, der neben 3 Freijahren 3 mr. und 2 Ziegen als 
8ub8id1um erhielt. — Am 1. September 1521 übernahm Merten de^apli8 
3 Hufen de8er1o8 olim krantze, in denen nur schlechte Gebäude vorhanden 
waren ; als Beihilfe erhielt er 2*/2 mr. zum Ankauf von Pferden sowie 4 Sch. 
Roggen zur Saat und hatte 1524 den halben Zins zu zahlen. Als er entflohen 
war, übernahm am 27. Juli 1523 Matz de OL1§euau diese 3 Hufen, für die 
er ab 1525 zu zinsen hatte. — Am 24. September 1521 erhielt Bogdan litu- 
LQN8 2 Hufen ex re1LetL8 quondam ?etri ^Va^ner und hatte bei einem 
8ub8idium von 1 mr. und 3 Sch. Roggen ab 1523 Zins zu zahlen. Am 31. 
März 1525 übernahm indessen Lorenz diese beiden Hufen, e quibu8 8U8pen8U8 
kuit Lnxdan, ohne Freijahr unter Bürgschaft der beiden Schulzen Bernhard 
und Urban. — Am 1. September 1525 übernahm der Beutner Jan 2 Hufen 
des entlaufenen apiariu8 Jakob, für die er ab 1528 zu zinsen hatte. — Am 5. 
April 1528 erhielt Janderße 3*/2 wüste Hufen mit einer Beihilfe von 7 Sch. 
Roggen, 1 Kuh, je 2 Sch. Gerste und Hafer; die Zinszahlung begann 1531. — 
Am 17. Juli 1530 übernahm Stephan Wilkube 3 Hufen de8erto8 8ine edi- 
tieio, qno8 olim krantz Loll po88ederat, mit drei Freijahren bei einer Unter
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stützung von 2 Ochsen, je 2 Sch. Roggen und Gerste sowie 3 Sch. Hafer; es 
bürgte für ihn der Schulze Stephan Lattofkp. Am 7. August desselben Jahres 
erhielt Lorenz Alsmitrecht zu seinen 2 Hufen zwei andere Hufen, die der 
unlängst verstorbene Schulz Bernhard in Pacht gehabt hatte, sine edLUeio 
dudum desertos ita, quod novissimus possessor mm slt in memoria 
dominum; als sudsidium erhielt er 3 lertones zum Kauf eines Pfluges und 
1Kuh; die Zinszahlung sollte 1533 beginnen. (Am 30. November 1533 übernahm 
Werten aus Gottken diese Hufen mit dem Inventar und überließ am 30. 
August 1535 eine Hufe einem gewissen Petrus.) — Am 30. Juni 1532 über
nahm Andreas Rademacher zu seinen 2V2 Hufen weitere 2 Hufen, die er 
bisher in Pacht gehabt hatte, mit 2 Freijahren und einer Beihilfe von 2 mr.; 
er versprach, hier einen Hof für seine Kinder aufzubauen. Am 17- September 
desselben Jahres übernahm Jan Niedwiecz 2 Hufen „desertos sine 
editieio quos 8^mon quondam O^iedde possederat et Urdanus 
8eu11etu8 eiu8<l6m ville eondueto tenuit", bei 3 Freijahren mit einer Bei
hilfe von 2 mr., je 4 Sch. Roggen und Gerste sowie 6 Sch. Hafer. — Am 24. 
März 1533 übernahm derselbe Jan noch eine seit Menschengedenken wüste Hufe 
mit 4 Sch. Roggen sudsidium bei 3 Freijahren. — Im Jahre 1534 übernahmen 
am 1. Februar die Witwe Margaretha mit ihrem Sohn Lukas, am 10. Mai 
Matzko Graeffskp und am 1. August Matz Littaw je 3 Hufen ab dominum 
memoria desertos mit 3 Freijahren und einem sudsidium von 2^/2 mr. und 
6 Sch. Roggen im ersten, 3 mr., 4 Sch. Roggen und 1 Ziege im zweiten sowie 
3 mr. und 5 Sch. Roggen im letzten Falle. Am 30. August 1535 trat an die 
Stelle des Graefsky, der prokuxus et domieida genannt wird, ein Petrus 
masowita, der von 1539 ab zu zinsen hatte. An demselben Tage übernahmen 
Michael 3 und Petrus Schmidt 2 seit Menschengedenken wüste Hufen mit 
4 Freijahren; der erste erhielt 3^2 mr. und 4 Sch. Roggen, der andere nur 3 mr. 
als Beihilfe. — Am 15. Mai 1536 übernahm Michael masonita 3 ebensolche 
Hufen mit 3 mr. und 4 Sch. Roggen als Beihilfe; ab 1539 sollte er Zins zahlen. 
Und am 9. Dezember des genannten Jahres erhielt Valentin 3 seit Menschen
gedenken wüste Hufen, für die er bei einem sudsidium von 4 mr. und 6 Sch. 
Roggen ab 1542 zu zinsen hatte (1,. 1537); diese Hufen übernahm am 25. No
vember 1539 ein Andreas oriundus ex villa Oollauck maso>vita (1^. 1540).

") 1^. 1524 berichtet zum 18. Juli: 8ex rustiei ldl daditantes possldsntes 
per mansos II aeeeptaverunt LMAuIi addue mansum I (kaeit mansos VI), de 
Huldus solvant eensum anno XXVI; doe vero anno solvent de elsdem eum 
alils dvserlis, ut oonsueverunt. — Am 10. September 1527 erhält der Schulz 
Jakob eine wüste Hufe ohne Freijahr unter der Bedingung, daß er sie wieder 
abgibt, wenn sich ein Bauer findet, der sie mit der anderen dazu gehörigen, auch 
wüst liegenden Hufe (der Hof ist noch vorhanden) übernimmt. Am 17. März 
1531 übernahm derselbe Schulze diese eine wüste Hufe, die er bisher in Pacht 
gehabt hatte, mit 2 Freijahren und 1 mr. Beihilfe. Zum 25. Februar dieses 
Jahres vermerkt 1^. 1531: Nareus Lottixer masovlta Ladens Kilos lam 
adoleseentes duos et Ullas III aeeeptavit III mausos dssertos ad Lominum 
memoria sine ullo edlkieio eum trium annorum lidertate; als Beihilfe erhielt 
er 4 mr. zum Ankauf von 2 Ochsen, je 3 Sch. Roggen und Gerste sowie 4 Sch. 
Hafer. Am 16. Oktober desselben Jahres übernahm Matzke Spivak 2 eben
solche Hufen mit 2 Freijahren bei einer Beihilfe von 1 Pflugochsen, 1^2 mr., je 
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4 Sch. Roggen und Hafer sowie 2 Sch. Gerste. — 1^. 1532 vermerkt zum 22. 
Januar: Oum in imc villa äuo sssent religui mansi Ü686rti ostsris exilioreS) 
^mbrosius Losseiiur eiusäem vills ineola aeesptavit unum, «laoodnL 
82^ra idiäem altsrum eum lidertats trium annorum; als Beihilfe erhielt jeder 
14/4 mr. und 3 Sch. Roggen. Doch nahm der Allensteiner Landpropst ihnen die 
beiden Hufen wieder ab, da sich ein anderer mit Namen Johannes aus Pa- 
tbaunen gemeldet hatte, der darauf einen Hof errichten wollte, den aber der 
Schulz abgewiesen hatte. Dieser Johannes erhielt nun diese letzten beiden wüsten 
Hufen zu den gleichen Bedingungen. — Am 7. Mai 1560 zu Frauenburg gab 
das Domkapitel diesem Dorfe („äum ex bellieu xopulations vastata non moäo 
Privilegium suum ami8i8^6t, seä stiam tota prope moäum interiisset, nos 
eanäem postea nova loeatione magna ex parts re8tituerimus"), ein neues Pri
vilegium, das dem Dorfe nur 31 Hufen zu kulmischem Recht zuwies; neben 4 
freien Schulzenhufen sind 27 Zinshufen vorhanden, die je */2 gute Mark und 2 
Hühner zu Weihnachten zu zinsen haben. (Domarchiv Frbg. Foliant 0 fol. 48H).

42) Am 26. April 1528 übernahm Hans Karich zu seinen 2^, Hufen 
noch eine bis dahin wüste Hufe und hatte dafür ab 1532 Zins zu zahlen. — Am 
26. April des folgenden,Jahres besetzte Burkart Jodike aus Gemmern 3wüste 
Hufen, als Beihilfe erhielt er 1 Pferd, 1 Stute, 1 Sterke, 2 Ferkel, 10 Sch. 
Roggen und je 6 Sch. Hafer und Gerste; die Zinszahlung sollte 1532 beginnen. 
— Am 1. Juli 1539 übernahm Nikolaus Geriche 1 Hufe ab üominum me- 
moria ävsertum mit 1 mr. und 4 Sch. Roggen als Beihilfe; ab 1542 hatte er 
zu zinsen.

") Nach der Handfeste von 1374 (vgl. 0 v VV II, Nr. 487 d, Röhrich S. 
203) erhält der Schulze von den 13 Dorfhufen den zehnten Teil; das wäre 
14/i Hufen, wie das auch Ende des 15. Jhdts. angegeben ist. Am 24. Februar 
1495 kaufte nämlich Peter von Waplis 1^/4 Schulzenhuien und übernahm 
außerdem 2 Zinshufen mit 3 Freijahren. Die Brüder Petrus und Johannes 
besetzten 6 Hufen, die 1499 den halben Zins zu zahlen hatten. Wenn alle 
drei zufammenarbeiteten, um die restlichen 3^ Hufen in diesem Jahre zu 
besitzen, sollten sie 4 Freijahre, also erst ab 1500 zu zinsen haben; sonst be
gann die Zinszahlung lchon 1499. (1.. 1495 im Domarchiv Frbg. Schld. U Nr. 
4 und II, Nr. 55.) Vor 1495 war also offenbar ganz Stolpen wüst gewesen.

") Am 30. September 1526 übernahm Stanek aus Ottendorf 3 wüste 
Hufen ohne Gebäude unter Bürgschaft des Stolpener Schulzen Jan Gramky; 
als Beihilfe erhielt er 2 Pflugochsen, 2 Sch. Roggen und 1 Sch. Gerste; ab 
1529 hatte er Zins zu zahlen. Stanek entfloh aber, und am 11. März 1528 
trat Jan Sopk an seine Stelle; vom Schulzen erhielt er infolge der Bürg
schaftsübernahme 1 Pflugochsen und 1 Sterke, vom Landpropst je 2 Sch. Roggen 
und Hafer als Beihilfe, 1530 sollte die Zinszahlung beginnen. Schon am 29. 
November desselben Jahres (l^,. 1529) gingen nach dem Tode des Sopk diese 3 
Hufen, die immer noch ohne Gebäude dalagen, an dessen Sohn Blasius über, 
der mit seiner Mutter das Land bebauen sollte; auch er erhielt eine Beihilfe lje 
3 Sch. Gerste und Hafer sowie 1 Sch. Roggen) und 1 Freijahr, sodaß er von 
1531 ab zu Zinsen hatte. Schon am 16. August 1529 aber übernahm Paul 
Bochanky auri§L olim in areo ^.Uensteinensi diese Hufen des Blasius unter 
Bürgschaft des Georg Szilac von Wadang. — Im Jahre 1527 besetzte Jan 
5 Hufen äe36rto3 et 3ine eäikieii8 unter Bürgschaft des oben genannten Schul
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zen; als Beihilfe erhielt er 1 Pferd, 1 Kuh und 3 Sch. Roggen und hatte ab 
1530 zu zinsen. — Am 16. August 1529 übernahm der Bauer Georg Szilac 
aus Wadang 4 ebensolche Hufen für seinen Sohn Andreas mit 3 Freijahren und 
einer Beihilfe von 3 mr. und 6 Sch. Roggen; doch mußte der Sohn gezwungen 
werden, hierher zu ziehen; am 1. Januar 1532 besetzte er die Hufen. Da in 
den 1oeatiou63 12 wüste Hufen genannt sind, ist dies als Zahl der Zinshufen 
eingesetzt. — 1545 wurde Stolpen ein adlig-kulmisches Gut (OO^V II, S. 499 
Anm. 1).

45) Im Dezember 1521 (1- 1522) übernahm Matz (ex I^a^eulwim venieuL) 
1^/i Hufen per oditum k'riüerid äesertoe et äeerematos mit der vorhandenen 
Roggenaussaat und den Resten des Inventars (4 Ferkel) unter Bürgschaft des 
Schulzen Nickel und des Bauern Stenzel. Am 16. Juni 1522 übernahm 
Simon Kappe 1 wüste Hufe (früher im Besitz des Krügers). Beide hatten ab 
1524 Zins zu zahlen.

46) Schon am 6. September 1529 hatte Thomas Kruel aus Redigkeinen 
2 längst wüste Hufen ohne Gebäude mit 4 Freijahren angenommen, war aber 
bald entlaufen (diese Aufzeichnung in I,. 1529 ist daher durchstrichen). Weiter 
vermerkt 1^. 1529 zum 8. September: Hans Lrnlks seultstus aeeeptavit mau- 
sos II per Oloiu Hans äimissoL eum äuorum anvorum libertäre, ut äe tereio 
illis eoninneto tamguum äs äeserto 8eot. III peuäat, äouee omu68 III alteri 
loeet; in 8ub3iäium remi886 8unt ei mr. III veteri8 (86. mouete), guas ob eon- 
fieeationem aliorum mau8orum 3uorum äebedat; et promi88i 3uut ei 8lIi§Lui8 
moäii II. — Am 15. April 1533 übernahm Jan rntüeuu3 3 seit Menschen
gedenken wüste Hufen unter Bürgschaft des Schulzen Jan Crolke und des 
Georg Kunech; als Beihilfe erhielt er 3 mr. und 4 Sch. Roggen, ab 1537 
hatte er zu zinsen. — Am 13. April 1534 erhielt Hans Michael, der 2 ehe
mals einem gewissen Gregor gehörige Hufen ohne Freijahre übernommen hatte, 
noch eine dritte seit Menschengedenken wüste Hufe mit 3 Freijahren bei geringer 
Beihilfe (1 Pferd vom Amtsvorwerk und 2 Sch. Roggen). — 1^. 1537 berichtet 
zum 9. Dezember 1536: 1'Ü6oä6rieu8 HunborFor eivm HIsu8tsiuen8i3 
aeeeptavit mau808 III totalster ab üominum msmoria Ü686rtO8 eum lidertats 
VI auuorum, tulit in 8ub8iäium mr. V, 8iIiAini8 moäio8 VI; preterea ooue68- 
8um 68t eiäem Ibeockerieo eou86N8u veuerabilm eapituli, ut iu proäiotm III 
mau8i8 taderuam extrusre pO88it et iu ea eerevieiam braxaro et propiuare 
mors aliorum taberuatorum, äe gua auuo 1542 iueipieuäo 8iu§uli8 auuie mr. I 
3olvere 68t aetrietue; ut autem eeu8um tauto meliue peuciere pO33it, permi88um 
68t illi, ut tad6rua iu Leonberic Naiori pereat. Da le^e aeeeptavit mauso3 
1re3 pre(iietu3 ae taberuam, ut lieeat 8ibi aä beueplaeitum vel loeare vel V6N- 
äere tadsruam eum mau3i8. Das Krugprivileg vom 4. März 1541 weist in
dessen dem neu zu errichtenden Krug sogar 4'/z bisher wüste Hufen zu und läßt 
die Zinszahlung erst 1545 beginnen (gleichzeitige Abschriften im Domarchiv Frbg. 
Schld. O Nr. 85 und Privilegienbuch O fol. 14): offenbar hatte Humberger nach 
1536 noch einmal 1^ wüste Hufen dazu genommen. — Am 18. Februar 1537 
übernahm der Krüger Hans Buch Holz, der den Krug mit 3 Hufen von Hun- 
berger gepachtet hatte, auch seinerseits 3 seit Menschengedenken wüste Hufen mit 
einer Beihilfe vvn 4 mr. und 6 Sch. Roggen; ab 1542 hatte er Zins zu zahlen. 
— Im Jahre 1539 übernahmen am 7. April Hans ma8onita 3, und tags 
darauf Lorenz und Ruski je l^ wüste Hufen, für die die Zinszahlung 1543 
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beginnen sollte; Hans und Ruski erhielten je 1 mr- und 2 Sch. Roggen als Bei
hilfe. — Im Jahre 1550 übernahm Jan Resik 3 wüste Hufen mit einem sub- 
siäium von 1 mr. und 4 Sch Roggen; ab 1553 hatte er Zins zu zahlen. — 
Nach R. 1564—1580 zahlen die 27 Zinshufen nur je */g mr. und nicht, wie die 
Handfeste forderte, 1/2 mr. Zins.

*7) Am 15. April 1527 übernahmen Urban 3, Hans zu seinen eigenen 
2 Hufen noch 2 und Jörgen (gleichfalls im Besitz von 2 Hufen) 1 bisher wüste 
Hufe, für die die Zinszahlung 1541 beginnen sollte. — Im Jahre 1541 über
nahm der Schulz Hans 3 seit Menschengedenken wüste Hufen mit 4 Freijahren 
und einer Beihilfe von 4 mr. und 6 Sch. Roggen. (Diese Nachricht findet sich 
auch in dem Rechnungsbuch des Domkapitels 1508—1547 im St. A. Kbg. Reper- 
torium 128 sol. 21, wo die geiamte Beihilfe mit 5 mr. 48 sü angegeben ist). — 
Nach der Ratio äivsrsorum okkieiorum von 1584 gehört Wengaithen der Dom- 
vikarienkommunilät, die 27 Zinshufen zahlen je V2 mr. Demgemäß notieren 
auch die ältesten Visitationsakten von 1568 (Z. A- Frbg. Foliant R Nr. 3 fol. 
219) 13* 2 mr als Einnahmen der viearias uuitas an Census üxi.

48) Am 10. April 1527 übernahmen Jan 2 wüste Hufen (ruinosis e6L- 
kleiis) sowie Schiman und Paul je 2 gleichfalls wüste Hufen unter Bürgschaft 
des Schulzen und eines Bauern Jan; die Zinszahlung sollte ab 1533 zu leisten 
sein; als Beihilfe erhielt jeder 6 Sch. Hafer, 2 Sch. Gerste und 2 Ziegen. — 
Am 7. Februar 1530 erhielt StenzelNeugebauer 2 Hufen äesertos sine 
eäikieio per Hans UueL äerelietos mit 2 Freijahren bei einem Zudsiäium 
von 5 mr., 1 Kuh, 2 Sch. Gerste und einem mittleren Wagen. — Am 9. Mai 
1534 übernahm Simon Mesnowichß zu seinen 2 Hufen weitere 2 seit 
Menschengedenken wüste Hufen auf 3 Freijahren und einer Beihilfe von 3 mr 
und 2 Sch. Roggen. — Im Jahre 1537 übernahmen am 19. Februar Paul 
Marschallich 2 und am 11. Juni Nikel polonus 3 ebensolche Hufen; der 
erstere erhielt 2*/z mr. und 6 Sch. Roggen als Beihilfe und hatte ab 1540 zu 
zinsen; beim zweiten sollte die Zinszahlung 1541 beginnen (A/g mr. und 6 Sch. 
Roggen als 8ub8iäium). — Im Jahre 1539 übernahmen Paul Element und 
und Stenzel je 1 seit Menschengedenken wüste Hufe; bei einer Beihilfe von je 
1 mr. und 2 Sch. Roggen sollte ab 1542 Zins gezahlt werden. — Mit dem 
gleichen 8ub8i6ium übernahm Paul eine ebensolche Hufe am 10. Oktober 1541 
und hatte dafür ab 1544 zu zinsen. — Am 13. Juli 1553 erhielt Oi26ßor8 
Oluseck 3 wüste Hufen mit 3 Freijahren; die Beihilfe bestand aus 3*/2 mr. 
sowie je 2 Sch. Gerste und Hafer. Schon einige Wochen später überließ Kluseck 
indessen diese 3 Hufen dem Jan Bukowski, der erst ab 1558 Zins zu zahlen 
hatte.

^) Im Jahre 1527 übernahmen am 1. April Schepan 2*/z und am 10. 
Juni Tonges 3 Hufen äe8erto8 et 8ine eäikieii8; jener erhielt 3 Sch. Hafer 
und 2 Sch. Gerste als Beihilfe und zinste ab 1532, dieser erhielt 2 Ochsen, 2 Sch. 
Roggen und einen eisernen Pflug als 8ub8iäium und hatte von 1531 ab Zins 
zu zahlen. — Am 13. Februar 1528 nahm Asmann zu seinen 2 Hufen noch 
1 wüste Hufe hinzu, wofür er vom folgenden Jahre ab zu zinsen hatte. Am 6. 
Juli desselben Jahres übernahm Ruel Lüamba, der eine Hufe besaß, 2 wüste 
Hufen mit der Verpflichtung, hier Gebäude zu errichten; bei einem sudsiäium 
von 1 Kuh und 5 Sch. Roggen sollte die Zinszahlung 1532 beginnen. — Im 
Jahre 1529 übernahmen am 25. April Bernhard aus Bartelsdorf3 Hufen, 
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in denen kein Gebäude war, (4 mr., je 3 Sch. Roggen und Gerste, 4 Sch Hafer 
als sudsiäium, Zinszahlung ab 1532) und Phil ivp Knob loch äs OaLnen Zar
tor 1 wüste Hufe ohne Gebäude mit 3 Freijahren und 1^/2 mr. Beihilfe. — Am 
25. Januar 1535 erhielten Ambrosius Lorenzii 3 und Hans Rosth orlun- 
äus 6x?o1onia 2 Hufen ab bominum msmoria äesertos mit 4 Freijahren; 
die Beihilfe bestand bei ersterem aus 4 mr. und 10 Sch. Roggen, beim zweiten 
3 mr. und 5 Sch. Roggen. — Am 6. März 1541 übernahmen Hans Litz und 
HansPriswitz je eine ebensolche Hufe mit je 1 mr. und je 2 Sch. Roggen 
als Beihilfe; ab 1544 war der Zins zu zahlen. — Der Krug, der wohl wüst ge
wesen war, begann ab 1570 je 1 mr. Zins zu zahlen, wie R. 1567 ankündigte.

so) Am 26. März 1520 übernahm Stanislaus Boczky 2 Hufen eines 
entlaufenen Nikolaus, die 3 Jahre wüst gelegen hatten, unter Bürgschaft des 
Schulzen Johannes. — Am 11. März 1523 übernahm Valentin Gersch 2 
Hufen des entlaufenen Lucas und hatte von 1525 ab zu zinsen. — Am 15. Februar 
1524 erhielt Michel Suffleta 2 Hufen Uatri VoeLki äokaneti äs8srto8 mit 5 
Sch. Roggen als Beihilfe. — Am 20. August 1526 übernahm Olex eine wüste 
Hufe unter Bürgschaft des Schulzen Flock.
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2. Rammersmt frsuenburg.
Ls

d.
 N

r. Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 

wüst Bemerkungen

1. Alt-Münsterberg 26 17 Vgl. E. Z. Xlll, S. 978 f?) 
AIs Quelle dient k 1558 
—94 — kstio sämini8tra- 
cionis cli8trictu8 brsvven- 
bork üe percepti8 et ex- 
po8itl8 für die Jahre 1558 
bis 1594. — Foliant in 
Hochoktav ohne Signatur 
im Domarchiv Frbg.

2. Beberhof 6 6 Vgl. E. Z. XIII, S. 346 f. 
— I? 1558 ff. vermerkt: 
Lyberkot äe8srta, 6e gua 
lstkomu8 (d. i. Ziegel
brenner) Xl^V 8b. Den 
gleichen Vermerk hat auch 
die l?atio äiver8orum otti- 
ciorum 6i8trictU8 ?rsuen- 
burAen8l8 von 1626 — 1667 
im Domarchiv Frbg. ohne 
Signatur. — Beberhof lag 
also mindestens seit dem 
Reiterkrieg wüst.

3. Bethkendorf 26'/- 26»/- Vgl. E. Z. Xlll, S. 443 ff?)

4. Bludau 60 16 Vgl. a. a. O. S. 976?)

5. Drewsdorf 36 36 Nach Herrn Peters von 
Dhona Rechnungen (von 
1523) völlig wüst. Vgl.
E. Z. XIII, S. 450?)

6. Kalenberg 6 6 Vgl. a. a. O. S- 344 f?)

7. Knarre 7 7 Vgl. a. a. O. S. 748?)

8. Parengel 10 10 Vgl. a. a. O. S. 365 f?)

9. Schafsberg 17V- — Vgl. a. a. O. S. 342 ff?)

10. Vierzighuben 40 — Vgl, a. a. O. S. 460 ff?)
Zus. 235 124V» d. i. fast 53 °/o der Zins

hufen waren wüst.
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0 n. 1558: 6X 02211818 9 mr. 1111^2, 6X d686iti8 mr. 11/2. — n. 1571 
fügt hinzu: Oe IIII man8i8 e6N8ui8 aeeeptati8 anno 1566 peQ8itabit 
Oeor§iu8 Hin 62 anno 1573 . Va8aIIu8 ibidem ineipiet pendere pro 
reeo^nitione anno 86quen1i. — Am 6. Juli 1571 verlieh das Domkapitel seinem 
langjährigen Vogt Bertrand Borgk die ehemaligen 4 Schulzenhufen und 2 
Zinshufen als keudum zu magdeburgischem Recht gegen einen Reiterdienst, Pflug
korn -- für beides erhält er 15 Freijahre (die Hufen waren offenbar wüst ge
wesen) — und Rekognitionszins (Domarchiv Frbg. Foliant O. 5811). Von 1574 
ab zahlt Hinz den Grundzins, bleibt aber bis einschließlich 157b vom Scharwerk 
befreit. — K. 1574 vermerkt, daß 3 Bauern Prengel, Lukas und Tichmann 
sich zu ihren je 3 Hufen je 1 aus den wüsten Hufen angeeignet haben, ohne seit 
8 Jahren den ordnungsmäßigen Zins dafür gezahlt zu haben; sie zahlen fortan 
von je 4 Hufen Zins und jeder zur Strafe 4 mr. in jährlichen Raten von V2 
Mark. — H. 1581: Severin Her man aus Wusen nimmt 4 Zinshufen mit 8 
Freijahren an; von 1591 ab zahlt er je 1/2 mr. Zins. Für die übrigbleibenden 
4 wüsten Zinshufen zahlen die Dorfbewohner wie bisher jährlich 1^2 mr Pacht, 
bis Petrus Elert sie im Jahre 1587 annimmt; von Zinszahlung und Schar
werk bleibt er bis 1596 befreit.

2) Da von der Gesamtzahl von 29 Hufen A/2 dem Schulzen gehörten, 
waren 26^2 Zinshufen vorhanden. - Im Januar 1510 verschrieb der Domherr 
Baltasar Stockfisch auf Beschluß des Domkapitels an Simon Habart, den 
Schulzensohn aus Bethkendorf, 2^/2 Schulzenhufen, die lange wüst gelegen hatten, 
und auf denen 1 mr. 4 seot. Pfennigzins ruhte, den einst der Schulz Heinrich 
Gerike zugunsten der Mortuarie ausgenommen hatte; zur Ablösung dieses Psen- 
nigzinses zahlte er 7^2 gute Mark und zwar nach 10 Freijahren ab Lichtmeß 1521 
jährlich je 1 gute Mark. Außerdem nahm Simon 1^2 wüste Zinshufen an mit 
10 Freijahren (doch hatte er die Scharwerksdienste von sofort zu leisten); auf 
Lebenszeit soll Simon frei von den Lasten des Schulzenamtes sein (Original auf 
Papier mit aufgedrücktem Siegel im Domarchiv Frbg. Schld. V Nr. 13). Im 
Reitertrieg wurde Bethendorf von neuem wüst, wie Röhrich nach den Rechnun
gen des Herrn Peter von Dohna in E. Z. XIII, S. 450 vermerkt. Am 22. Ja
nuar 1522 setzte das Domkapitel das Dorf mit 29 Hufen neu an (außerdem 
werden 4 Hufen pro dote eee1o8ie bestimmt), „oum villa ex va8tatione 
proximi belli irabitatoribu8 in totum de8olata omniaque eiu8 edilieia 
in einer68 redaota Iui886üt anti^um p0886880ii5u8 vel eorum Iiei6dil>u8 
non extantibu8", und gab sie anJohannes Hakbert, LaurentiusBerkmann, 
Franz Brettschneider und Andreas Kaseler zu kulmischem Recht gegen 
eine jährliche Abgabe von insgesamt 10 guten Mark pro een8u et omni 8ervitio; 
sie sollen die Hufen unter sich teilen. Die 4 Höfe haben im Heuschnitt je 2 1a- 
boratore8 zu den üblichen Arbeiten zu schicken und für das Domkapitel 10 vir- 
§ae lißnorum jährlich zu gewöhnlichem Lohn zu fällen; das auf den Hufen be
findliche Holz dürfen sie für sich nutzen, aber nicht verkaufen. Alle früheren Pri
vilegien sollen ungültig sein. (Gleichzeitige Abschrift ebenda Foliant O fol. 14 v»; 
Abschrift des 18. Jhs. im Bischöfl. Arch. Frbg. Schld. L e Nr. 95).

b) Von den 64 Hufen dieses ehemaligen Gutsdorfes, das um das Jahr 
1500 vollständig an das Domkapitel gekommen war, gehörten dem Pfarrer vier 
Freihufen; die übrigen 60 Hufen waren zinspflichtig; jedenfalls hören wir nirgends 
etwas von Schulzenhufen. Die ältesten Bisitationsakten für Bludau vom Jahre 
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1572 berichten, daß 47 bebaute Hufen dem Pfarrer Dezem geben, während 13 
Hufen als äessrti bezeichnet sind (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 8. Nr. 3 fol. 
236 v). 8. 1558: Lindas ex mansis 44 mr. 44; ex de8eiti8 3 mr. 3 8b. 9H; 
taberna ibidem mr. 8/2. — 8. 1561: 46 Hufen zahlen je 1 mr. und zusam
men 1 mr. 9 8b als eu8todia1ia (je 18 H —14/2 8b für die Hufe). — Ab 1563 
wird der Hufenzins in diesem Rechnungsbuch nicht mehr notiert, sondern nur 
noch das Wartgeld. Im Jahre 1572 zahlen 47, im Jahre 1574 aber 49 Hufen 
dies Wartgeld. Ebenso vermerken die ältesten Visitationsakten über Bludau vom 
Jahre 1572 (B- A. Frbg. Foliant 8 Nr. 3 fol. 236 v), daß von der Gesamtzahl 
von 64 Hufen der Pfarrer 4 Hufen besitzt, und daß 47 bebaute Hufen ihm 
Dezem entrichten. 13 Hufen sind ausdrücklich als de8erti bezeichnet. 8. 1584 
notiert von 52 Hufen, 8. 1585—94 von 53 Hufen die eu8todia1ia; im 
Jahre 1594 waren also noch 7 Zinshufen wüst; sie waren auch im 17. Jhdt. 
noch nicht besetzt, sondern lediglich verpachtet (so sind sie notiert in der 8atLo 
div6i8orum otlieiorum di8trietu8 ^rau6nbur§6Q8i8 von 1626 bis 1667 — 
Foliant in Hochoktav ohne Signatur im Domarchiv Frbg.).

0 Nach dem Gründungsprivileg von 1304 (OO^V I, Nr. 130) hat 
das Dorf 36 Zinshufen. Wenn das Anniversarienbuch von 1393 nur 19 
Zinshufen weniger 3 Morgen nennt (88. rer. ^Varm. I, S. 220), so werden 

damit die Hufen angegeben sein, die an die Anniversarienstiftung Zins zu zahlen 
hatten; die Gesamtzahl der Zinshufen braucht das keineswegs zu sein. Noch die 
8. 1626—1667 notieren bei dem Dorf insgesamt 40 Hufen. — Drewsdorf blieb 
lange wüst liegen. Als Weideland war es verpachtet zunächst an das Dorf Beth- 
kendorf, das nach 8. 1558—62 jährlich 2^2 mr. Pacht zahlt (unter der Rubrik 
„ex de8erti8")- Nach 8atio diver8orum okkieioium di8trietu8 kraueubur- 
Ken8i8 von 1626—1667 (vgl. Anm. 3) zahlt Bethlendorf 2V2 und Kl. Rauten
berg 14,2 mr. Pacht für das wüste Drewsdorf mit 40 Hufen.

5) Nach 8. 1558—1594 zahlt die Gemeinde Schafsberg jährlich 1^/4 mr. 
Pacht für das (wüste) Kalenberg, wahrscheinlich auf Grund einer Verschreibung 
des Domkapitels; jährlich werden 11 8b 3 H (d. i. 22^ H je Hufe) als Wart
geld entrichtet.

6) Am 20. August 1537 zu Frauenburg verlieh das Domkapitel das ganze 
wüste Gut Knorre mit 7 Hufen den Einwohnern des Dorfes Zagern (Oraler) 
zur Erhaltung ihres Viehes und des Dorfes Notdurft gegen einen jährlichen 
Zins von 2^/2 mr., frei von Wartgeld und Scharwerk zu kulmischem Recht, doch 
dürfen sie kein Holz von diesen Hufen verkaufen (Domarchiv Frbg. Foliant k 
fol. 4 v. Danach ist E- Z. XIII, S. 748 zu ergänzen). Diesen Pachtzins notie
ren auch 8. 1558—1594.

0 Am 7. April 1536 verschrieb das Domkapitel das ganz wüste Gut Pa- 
rengel den Einwohnern des Dorfes Bludau zur Erhaltung ihres Viehes zu 
kulmischem Rechte; sie hatten zu Martini jährlich 8^ gute Mark und zu Pfing
sten 71/2 gute Skot als Wartgeld zu entrichten, doch waren sie vom Pfluggetreide, 
Urkund und Scharwerksdiensten frei; das Holz auf diesen Hufen durften sie nur 
zu ihrer Notdurft gebrauchen und nicht verkaufen. (Ebenda Foliant O fol. 2 v). 
Dementsprechend vereinnahmen die 8. 1558—1562 von Bludau jährlich 8^/2 inr. 
ex de8erti8. — Am 22. Januar 1691 zu Frauenburg erneuerte das Domkapitel 
dem Dorfe Bludau die unbrauchbar gewordene Handfeste von 1536 über Paren- 
gel (ebenda Foliant 8 fol. 121).
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8) Es ist aus unseren Quellen nicht ersichtlich, ob Teile des Dorfes wüst 
waren. Nach k. 1558—1562 zahlt das Dorf jährlich 8^ mr. Zins und ex a§ro 
tabemae 1 mr. Der Hufenzins enlspricht einer Zahl von 171/2 Hufen; und so 
gibt es auch die Katio äiver8orum okkieiorum 6i8trLetu8 Krauenkur§6Q8i8 
von 1626 -1667 an; je Hufe ist 1/2 mr. pro omni eeu8u et 8ervitio zu ent
richten.

b) Die Zahl der Zinshufen steht nach der Handfeste nicht absolut fest. Nach 
k. 1558—1562 zahlt das Dorf jährlich 21 mr. 27 8k Zins. Nach K. L572 zahlt 
das Dorf wie auch vorher 1 mr. 15 8k als eu8todia1ia bei einem Satz von 
221/r H je Hufe, das entspricht genau einer Zinshufenzahl von 40; k. 1573 ver
merkt bei dem gleichen Einheitssatz, daß Vierzighufen äempti8 apiarii man8i8 
II insgesamt 1 mr. 11 8k 3 H zahlt, was genau einer Zahl von 38 Zinsbufen 
enlspricht. Da die 2 Freihufen des Beutners erst in diesem Jahre genannt wer
den, sind also vorher 40 Zinshufen anzusetzen. — In der katio 6iver8orum 
okkieiorum 6i8trietu8 ^rauenkur^6N8i8 von 1626—1667 sind bei Vierzighuben 
indessen 4 freie Schulzenhufen notiert, drei weitere gehörten dem jeweiligen Dom
propst; die restlichen 33 Hufen einschließlich der 2 Beutnerhufen hatten je 1/2 mr. 
Zins und 10 8k Freigeld jährlich zu zahlen. — Wenn Röhrich in E. Z. XIII, 
S. 462 behauptet, das ganze Dorf sei in den Kriegen des 15. Jhs. untergegan
gen, so läßt sich ein Beweis dafür nicht erbringen.
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3. Rsmmersmt Mehlssrk.
Ls

d.
 N

r. Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst Bemerkungen

1. Abstich 4 4 Vgl. E. Z. XIII, S. 970 f?)

2. Bormannshof 4V- — Vgl. a. a. O- S. 819 f. — 
I?. 1521: 4V- mr. zahlt 
Bormannshöfen mit 5 Hu
fen und 1 Wirt.

3. Borwalde 17 17 Vgl. E. Z. XIII, S. 908 ff. 
— k. 1521: XV duden, 
§sr wy8t.

4. Blumberg 23 4'/- Vgl. E. Z. XIII, S. 907 f?)

6. Bornitt 20 — Vgl. a. a. O. S. 850 ff. — 
Nach k. 1521 zahlen 7 Wirte 
auf 22 Hufen 25 V- mr. 
Zins.

6. Drewenz 33 25Vs Vgl. E. Z. XIII, S. 967 f. 
— Nach k. 1521 zahlt das 
Dorf nur 3V4 mr., d. i. 
Zins für 7V- Hufen, so 
daß 25V- wüst waren. — 
k. 1583 und 1596 notieren 
4 freie Schulzenhufen von 
insgesamt 36 Hufen.

7. Eschenau 36 36 Vgl. E. Z. XIII, S. 949?)

8. Frauendorf 45 45 Vgl. a. a. O. S. 951?)
9. Freihagen 9 — Vgl. a. a. O. S. 858 s. — 

k. 1521 nennt: X duden 
III wyrtke.

10. Gabeln 12V- 12V- Vgl. E. Z. XIII, S. 970. 
— U. 1521: Osdilen §sr 
wystke.

11. Gayl 26 18 Vgl. E. Z. XIII, S. 804 ff?)

12. Gauden 18 Ursprünglich Gut, ist es 
Wohl im Laufe des 15. 
Jhs. als Dorf ausgetan 
worden (vgl. E. Z. Xlll, 
S. 940); unter seinen 20 
Hufen dürften 2 freie
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Ls

d.
 Nr

.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

wüst Bemerkungen

Schulzenhufen gewesen sein. 
— Nach k. 1521 sitzen 4 
Wirte auf den 20 Hufen 
und zahlen 21 mr. Zins.

13. Groß Klaussitten 44 42 Vgl. E. Z. Xlll, S. 950 f?)
14. Heinrikau 93 — Vgl. E. Z. Xlll, S. 893 ff?)
15. Heystern 31 — Vgl. a. a. O. S. 859 f. — 

Nach N. 1521 sitzen auf 
35 Hufen 9 Wirte und 
zahlen 23'/- mr.

16. Hogendorf 40 26V- Vgl. a. a. O. S. 865 ff?)
17. Kienapfel 1 1 Vgl. a. a. O. S. 890 f?)
18. Kleefeld 36 — Vgl. a. a. O. S. 877 ff. — 

Nach k. 1521 sitzen auf 40 
Hufen 6 Wirte und zahlen 
29 mr.

19. Klein Damerau 10 10 Vgl. E. Z. XII, S. 685 ff.")
20. Klein Körpen 12 Vgl. a. a. O. S. 693. — 

Es war wohl damals schon 
Dorf. k. 1521 nennt bei 
Klein Körpen 12 Hufen 
und 3 Wirte.

21. Klingenberg 40 30 Die Zahl der Zinshufen 
steht damals nicht genau 
fest; vermutlich ist sie mit 
40 anzusetzen (vgl. E. Z. 
XIII, S. 833 ff.) — Nach 
k. 1521 werden nur 5 mr. 
gezahlt; das entspricht einem 
Zins von 10 Hufen, sodaß 
30 Hufen wüst sind.

22. Komainen 21 2 Vgl. E. Z. XIII, S. 900 ff. 
und A. Poschmann, Aus 
der Geschichte des Kirch
spiels Heinrikau — Brauns
berg 1926 — S. 8 f»)

23. Layß 50 24 Vgl. E.Z. XIII, S. 839ff?y
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Li
d.

 Nr
.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins- 
hufen

davon 
wüst Bemerkungen

24. Langwalde 59 3 Vgl. a. a. O. S. 868 ff. und 
oben bei Heinrikau die Be
merkung der I?. 1521. — 
l" 1527 zum 17. Juli: 
Gregor Grunert kehrt 
zu seinen 3 wüsten Hufen 
zurück und zinst ab 1532.

25. Lichtenau 59 41 Vgl. E.Z. XIII, S.913ff?«)

26. Lichtwalde 23 16 Vgl. a. a. O. S. 937 f.")

27. Liebenau 27 15 Vgl. a. a. O. S. 813 ff?°)

28. Liebental 36 33 Vgl. a. a. O. S. 947 ff?°)

29. Liliental 50'/- 46V- Vgl. a. a. O. S. 944.")

30. Lindmannsdorf 6'/- — Vgl. a a. O. S. 968 f. — 
In k. 1521 nicht genannt.

31. Lohede 6 — Vgl. E. Z. XII, S. 653.") 
— In k. 1521 nicht genannt.

32. Lotterbach 36 24 Vgl. E. Z. XIII, S. 948 f?«)

33. Lotterfeld 41'/- 19V- Vgl. a. a. O. S. 925 f?°)

34. Mertensdorf 26 22 Vgl. a. a. O. S. 905 f?')

35. Millenberg 36 4 Vgl. E. Z. XVIII, S. 265 f?V
36. Neuhof 41 — Vgl. E. Z. XIII, S. 892. — 

Nach k. 1521 saßen auf 
den 46 Dorfhufen 9 Wirte 
und zahlten 35 mr.

37. Packhausen 40 13 Vgl. E. Z. XIII, S. 861 f?«)
38. Paulen 29 17 Vgl. a. a. O. S. 957 f?V
39. Penefeld 10 10 Vgl. a. a. O. S. 826 f?°)
40. Peterswalde 45 32 Vgl. a. a. O. S. 930 ff?«)
41. Pilgramsdorf 21V- 15V- Vgl. a. a. O. S. 816 ff.")
42. Plaßwich 68 32 Vgl. a. a. O. S. 808 ff?«)
43. Plauten 24 24 Vgl. a. a. O. S. 917 ff. - 

k. 1521 vermerkt: XXX 
buken, 8tet xsr wM myt 
cksr male. — Nach k. 1523 
vollständig wüst.
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*) Am 21. Januar 1587 zu Frauenburg verschreibt das Domkapitel das 
wüste Gut Abstich mit 4 Hufen der bischöflichen Dorfgemeinde Migehnen, die es 
bisher in Pacht gehabt hatte, zur Viehweide und Holznutzung (nur zu eigenem 
Bedarf und nicht zum Verkaufen) unter Reservation der Bienenstöcke gegen einen 
jährlichen Zins von 4 guten Mark (Domarchiv Frbg. Foliant I) fol. 12v, am 
Rande steht: non kabuit ekkeetum). H. 158Z vermerkt die 4 Hufen, äs quibus

K
L n

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 
wüst Bemerkungen

44. Podlechen^) 20V- — Vgl. E. Z. XIII, S. 824 ff.
45. Rawusen 18 2 Vgl. a. a. O. S. 827 ff?»)
46. Rosengart 19 19 Vgl. a. a. O. S. 843 ff. — 

Nach k. 1523 ganz wüst.
47. Rosenwalde 23'/- NV- Vgl. a. a. O. S. 945 f?«)
48. Schöndamerau 54 28 Vgl. a. a. O. S. 792 ff?')
49. Schönsee 23 23 Vgl. E. Z. XIII, S. 929 f?-)
50. Schwirgauden 4 — Vgl. a. a. O. S. 822. — 

In k?. 1521 nicht genannt.
51. Seefeld 28 V2 28V- Vgl. a. a. O. S. 921 f?»)
52. Sonnenfeld 24 — Vgl. a. a. O. S. 875 f?»°) —
53. Sonnwalde 59 59 Vgl. a-a.O. S. 910 ff?'d) —
54. Stabunken 7 2'/- Vgl. a. a. O. S. 962 ff?«)
55. Stegmannsdorf 27 — Vgl.a. a.O. S. 882 ff?") —
56. Steinbotten 13V- 9V- Vgl. E. Z. XIII, S. 923 f?°)
57. Straubendorf 20V- 14V- Vgl. a. a. O. S. 823 f?°)
58. Sugnienen 45 37 Vgl. a. a. O. S. 863 ff?V
59. Tolksdorf 46 13 Vgl. a. a. O. S. 785 ff?»)
60. Vogelfang 4 4 Vgl. E. Z. XIII, S. 890 f?»)
61. Woppen 29 13 Vgl. a. a. O. S. 957 ff?°)
62. Workeim 44 44 Vgl. E. Z. XV, S. 492 und

XX, S. 122 ff.")
63. Woynitt 25'/- 25V- Vgl. E. Z. XIII, S. 848 ff.")
64. Wusen 62'/e 5 Vgl. E.Z.XII, S. 685ff.und 

oben bei Klein Damerau.")
zus. 1908'/- 1004'/- v. i. über 52,6 »/g der Zins

hufen waren wüst.")

47
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vLIIa in Lein ad beneplaeitnm dominii mr. IIII. — K. 1596, 1605 und 
1605: ^.b8tidi man8i IIII de8erti, de quibu8 villa ^linixein di8trietu8 
^Vormedit ex loeatione perpetua mr. IIII.

2) Nach K. 1521 zahlt Blumberg mit 24 Hufen unter 4 Wirten 103/4 mr. 
Zins. — I,. 1527 berichtet zum 17. Juli: Kaspar Kibbe übernimmt 4^/2 wüste 
Hufen unter Bürgschaft der Braunsberger Bürger Lorenz Holt st e und Markus 
Kretsmer und zahlt ab 1531 Zins.

3) k. 1521 berichtet: d^ derber und OabLIen §ar >v^8tüe. —
Am 22. Januar 1580 zu Frauenburg gibt das Domkapitel eine neue Handseste 
für das Dorf, das dem Jakob Rebergk zur Wiederbesetzung übertragen worden 
war, „eum villa . post bominnm memoriam de8erta Lneultaqne Laeu- 
18861;" Jakob erhält 4 freie Schulzenhufen zu kulmischem Recht mit den kleinen 
und V3 der Bußen von den großen Gerichten, ferner den halben Zins von dem 
zu errichtenden Krug; die anderen 36 Hufen zahlen je 1/2 gute Mark, 3 Sch. 
Hafer und 2 Hühner zu Lichtmeß. In diesem Jahre ist der Zins zum ersten 
Mal zu entrichten, nachdem die 10 Areijahre nach Beginn der Wiederbestedlung 
abgelaufen sind. (Domarchiv Frbg. Foliant v fol. 2v und fol. 195v.) K. 1585 
berichtet: aeeeptati anno 1581 eum ILbertate X annorum: Thewes Anhut 
4 Hufen; Gregor Reberg, Bartholomäus Staburczki, Lukas Bludau, 
Urban Klefelt und Michael Helle je 1 Hufe. Itaque pen8L1abun1 anno 
1591. — Nach k. 1596 zinsen alle 36 Hufen.

4) K. 1521 vermerkt bei Frauendorf: H buken, n^mane^. — Nach K. 
1525 ganz wüst.

5) k. 1521 notiert bei Gayl 30 Hufen, 3 Wirte und 4 mr. Zins; dem
entsprechend sind nur 8 Hufen besetzt, sodaß 18 Hufen wüst waren. b. 1526 
vermerkt zum 23. Mai: Jakob Brockmann übernimmt 4 wüste Hufen ohne 
Gebäude und zinst ab 1531; I.. 1527 zum 3. Februar: Peter Denke nimmt 2 
wüste Hufen zu seinen 2 Hufen hinzu und zahlt ab 1531 Zins.

6) K. 1521 nennt 50 Hufen und 2 Wirte; nach dem gezahlten Zins von 
1 mr. sind nur 2 Husen besetzt, mithin 42 wüst. b. 1527 berichtet zum 16. Juli, 
daß Jan 3 wüste Hufen unter Bürgschaft des Schulzen Bartholomäus über
nimmt und ab 1531 Zins zu zahlen hat; 2 Pflugochsen erhält er als 8ud8idium. 
— Das Gründungsprivileg von 1342 gibt 6 Schulzenhufen an; K. 1583, 1596 
usw. kennen nur 5 Schulzenhufen.

k 1521 berichtet: Henerickba^, 1olbe8dorkk, banbe^altb, ^Vuesren, 
d^ besten 82en nexk. Diese Dörfer waren damals also nicht nn Besitz des 
Ordenshauptmannes, sondern in fremden Händen, nämlich im Besitz von hoch
meisterlichen Söldnerführern. Dann aber werden sie wohl nicht wüst gewesen sein. 
Heinrikau besaß Heinrich Taubenbeim, der sich als Edelmann im samländischen 
Amte Margen nachweisen läßt (St. A Kbg. Ordensfoliant 42 fol. 234 und 46 
fol. 17v.) — Die Mühle zahlt 5 mr., die dazu gehörige halbe Hufe i/g mr. H. 1583 
nennt 93 Zinshufen, von denen aber nur 90 Hufen je 37^ sb. Zins zahlen; 
weiter heißt es dann; tribus U8i 8unt Lpsi domini (d. s. die Domherren) pro 
allodio; qui et ip8i aeeeptati 8unt boe anno a kbilippo Oert, pen8i- 
tabit anno 1586. — Am 9. Oktober 1534 verschreibt das Domkapitel den Krug 
in Heinrikau (taberna . a tempere proximi kelli?rutbeniei multi8 annis 
ak8qne baditatore de8erta) an Jakob Marguart und ermäßtgt den bisher 
geltenden Zins mit Zustimmung der Schulzen von 3 auf 2 Mark jährlich, wovon 
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das Kapitel und die Schulzen je dre Hälfte bekommen. (Domarchiv Frbg. Foliant 
L fol. 165 und 0 fol. 2).

b ) K. 1521 nennt auf den 50 Hufen (d. i. die Gesamtzahl der Dorfhufen) 
3 Wirte; der gezahlte Zins von 6^/4 mr. entspricht einer Hnfenzahl von 13^2, 
sodaß also 26^2 Zinshufen wüst lagen. — 1,. 1526 berichtet zum 2. November 
1525: Michel Lilgendal nimmt 3 wüste Hufen zu seinen 4 Hufen hinzu, in 
4 Jahren muß er die Gebäude aufbauen und die 3 Hufen besetzen; als Beihilfe 
erhält er 5 Sch. Hafer; die Zinszahlung beginnt ab 1530. — Am 28. Februar 
1526 übernimmt Adam Schultse zu seinen 2 Hufen 2 andere wüste Hufen, für 
die er ab 1532 zu Zinsen hat. Am 23. Mai 1526 übernehmen Peter Vagner und 
Thomas Oler je 3 wüste Hufen (je 2V2 mr. und 10 Sch. Hafer als sulisiäium, 
Zinszahlung ab 1529) und am 17. Juli 1527 noch je 1 wüste Hufe, für die sie 
von 1531 ab zu zinsen haben.

s ) 1^. 1515 (Domaechiv Frbg. Schld. II, Nr. 55) vermerkt unter L^nappel 
molendinum: Nansum nnum ad koe molendinum speetantem exo 
1idemannu8 (se. Oise) de eon86N8ii veneraI)iIL8 eapituli loeavi per- 
petuo eommunitati ville tXeukokl ita, ut 8olvat annuatim in termino 
Martini pro omni een8u et 8ervieio mr. ^2. 81 tarnen aliquando ip8um 
molendinum re8tauraretur, tune <1ietu8 man8U8 ad Lp8um redire dedet 
Luxta tenorem privLIexLL. — Diese Verschreibling erneuerte Nikolaus Kopper
nikus am 12. März 1519 (vgl. 8pLeLIe§ium Oopernieanum — Braunsberg 
1873 — S. 276. Danach ist Röhrich in E. Z. XIII, S. 890 s. zu ergänzen). — 
Nach k. 1583, 1596 usw. zahlt Neuhof für diese 1 Hufe 1/2 mr. Zins.

* o) H. 1521 vermerkt bei Preußisch Damerau „nickte?". Es scheint also 
wüst gewesen zu sein. Da Wusen besonders genannt ist, werden damals wohl 
beide Ortschaften getrennt gewesen sein. Die Größe ist hier mit 10 Hufen ent
sprechend dem späteren Zustande eingesetzt und wird bei Wusen in Abzug gebracht. 
1^. 1583 vermerkt: ^Vn86n et ?ren8ckdamerLu man8i O; plebann8 IIII, 
va8alli XXIII1/2, een8ni I^XXII^; kabet et man8O8 IIII 6xere8een1e8 eir- 
eiter et 1al)erna8 dua8.

Nach k. 1521 saßen auf 22 Hufen 4 Freie und 2 Bauern; sie zahlten 
18 mr. — Am 16. November 1527 zu Frauenburg vereinigte das Domkapitel 
zwei Zinshufen „itz wüste" mit dem Beutneramt und gab sie dem HansBihner 
frei zu kulmischem Recht, solange er und seine Nachkommen dies Amt versehen 
würden (Domarchiv Frbg. Foliant fol. 3v).

* 2) k. 1521 nennt in Lahß 58 Hufen, 7 Wirte und vereinnahmt 13 mr.; 
das entspricht einem Zins von 26 Hufen, sodaß 24 Hufen wüst waren. — 1^. 1526 
vermerkt zum 28. Februar: Matz Grunwalt übernimmt 3 wüste Hufen unter 
Bürgschaft des Kaspar in Perwilten und des Peter Herder in Layß; als 
Beihilfe erhält er 4 Sch. Roggen und 3 Sch. Hafer und zinst ab 1529. — Nach 
I,. 1527 übernehmen am 3. Februar bezw. 16. Juli Peter Braun und Hans 
Vilin je 2 wüste Hufen zu ihren je 2 Hufen; der erstere zinst ab 1529, leistet 
aber erst von 1530 ab Scharwerksdienste; Vilin zahlt ab 1530 Zins.

* 3) Nach R. 1521 saßen auf den 70 Hufen des Dorfes 5 Wirte und zahl
ten 9 mr., dementsprechend waren 18 Hufen besetzt, so daß 41 wüst lagen. — 
L,. 1527 berichtet zum 16. Juli: Simon Gildmester übernimmt 3 wüste Hufen 
bei einem sudsiäium von 10 Sch. Roggen unv 5 Sch. Hafer; ab 1531 hatte er 
zu zinsen

47*
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" ) R. 1521 nennt 30 Hufen und 3 Wirte bei Lichtwalde, das 3^/2 mr. 
zahlt. Das entspricht einer Zahl von 7 besetzten Hufen; mithin waren 16 Zins
hufen wüst. — 1^. 1527 vermerkt zum 16 Juli: Servasius übernimmt 2 wüste 
Hufen zu seinen 3 Hufen und zahlt ab 1531 Zins.

* 5) Nach H. 1521 saßen auf den 30 Hufen dieses Dorfes 3 Wirte, die 
6 mr. Zins zahlten; dementsprechend waren nur 12 Hufen besetzt, die anderen 
15 Zinshufen also wüst. — I.. 1526 berichtet zum 2. November 1525: Lukas 
Langwald übernimmt 3 wüste Hufen mit einer Beihilfe von 16 Sch. Hafer 
und zinst ab 1528. Am 28. Februar nahm Peter Fescher zu seinen 4^ Hufen 
noch eine wüste Hufe ohne Freijahre hinzu. — Nach 1^. 1527 übernahmen am 
3. Februar Szander Usman und Lukas Langwald je 1 wüste Hufe zu 
ihren je 3 Hufen, ferner Bernt 1/2 wüste Hufe zu seinen 31/2 Hufen; alle drei 
zahlten vom künftigen Jahre ab Zins.

* 6) k. 1521 nennt aus den 40 Hufen des Dorfes nur einen Wirt. Der 
vereinnahmte Zins von IV2 mr. entspricht einer Zahl von 3 besetzten Hufen, so 
daß 33 Zinshusen wüst lagen. Noch 1583 waren 3 Hufen nicht besetzt, die k. 
1583 nennt nur 33 zahlende Zinsbufen; für 3 Hufen werden zusammen IV2 mr. 
Pacht gezahlt (unter der Rubrik: Lx axris äe86rtis). Nach k. 1596 zahlen alle 
36 Zinshufen.

" ) K. 1521 nennt richtig die Gesamtzahl der Dorfhuben mit 56. Nur 2 
Wirte waren vorhanden (eine Zinszahlung ist nicht angegeben). Wenn man einen 
dieser Besitzer als Schulzen annimmt, bleibt nur 1 Bauer übrig, dem mau 4 
Zinshufen anrechnen könnte, so daß 46^2 wüste Zinshufen übrig bleiben würden.

* s) Am 4. April 1516 zu Frauenburg verschreibt das Domkapitel 6 Hufen 
zur Lohede zwischen der Passarge und dem Dorfe Schöndamerau, welche lange 
Zeit wüst gelegen sind, an 6 Bauern in Schöndamerau (Jörge Marquart, Hans 
Marquart, Sander Marquart, Leonhard Marquart, Tewis Smit und Benedikt 
Tilchencke) zu kulmischem Recht; sie haben jährlich zu Lichtmeß je Hufe 1/2 gute 
Mark für Zins und Scharwerk zu zahlen. (Gleichzeitige Abschrift im Domarchiv 
Frbg. Foliant fol. 7 v). — K. 1583 vermerkt: I^oüeäe man8i XII; alloäinm 
(eanonieale) 4^ VI; oklieium 8ämi8trati0nt8 VI, 6e qujbu8 Lneolae villae 
5dionäamerou 8olvnnt III mr.

Nach K. 1521 saßen auf den 40 Hufen des Dorfes 5 Wirte und zahlten 
6 mr.; dementsprechend waren damals nur 12 Zinshufen besetzt, die anderen 24 
also wüst. — I,. 1526 vermerkt zum 2. November 1525: Simon Rau nimmt 
zu seinen 3 Hufen 3 andere wüste Hufen hinzu; in drei Jahren hat er die Ge
bäude zu errichten und die Hufen zu besetzeu; von 1527 ab beginnt die Zins
zahlung; als Beihilfe erhält er 2^ mr.

20) k. 1521 nennt 40 Hufen und 4 Wirte; der bezahlte Zins von 11 mr. 
entspricht einer Zahl von 22 besetzten Hufen, so daß also 19^2 Hufen wüst lagen. 
— I,. 1526 notiert zum 28. Februar: Leonhard Marun übernimmt 4 wüste 
Hufen ohne Gebäude bei einem 8ub8iäium von 2 mr. und zahlt ab 1529 Zins. 
Am 17. Juli 1527 übernimmt Steffen Paghuser 4 wüste Hufen unter einer 
Beihilfe von 2^/2 mr. 1530 zahlt er den halben, von 1531 ab den vollen Zins.

2*) Nach k. 1521 war auf den 26 Hufen des Dorfes nur 1 Wirt vor
handen; rechnet man dessen Grundstück auf 4 Hufen, so bleiben 22 wüste Hufen 
übrig. — k. 1583 nennt 26 Hufen, die alle zinspflichtig waren (je 1/2 mr., Quo
rum een8U8 a§rariu8 kamen pertinet aä viearia8 unita8).
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22) k. 1521 macht nur die kurze Angabe, daß Millenberg 30 Hufen hat; 
vielleicht könnte man aus diesem Fehlen weiterer Angaben schließen, daß das Dorf 
damals ganz wüst war. Mit Sicherheit läßt sich das nur von 4 Hufen sagen. 
Nach I-. 1527 übernahm am 16. Juli Jörg Herder 4 wüste Hufen ohne Gebäude; 
von 1532 ab sollte er Zins zahlen. Da er aber unfähig war, trat Nickel Heren- 
dorf an seine Stelle.

2b) K. 1521 nennt 7 Wirte auf den 50 Dorfhusen; der gezahlte Zins von 
13^2 mr. entspricht einer Zahl von 27 besetzten Hufen, mithin lagen 13 Zins
hufen wüst. — I,. 1526 vermerkt zum 23. November 1525: BartholomäusVelke 
nimmt zu seinen 4 Hufen 3 andere wüste Hufen hinzu und hat sie innerhalb 
von 3 Jahren zu besetzen; als Beihilfe erhält er 2^4 mr.; von 1530 ab beginnt 
die Zinszahlung.

24) Nach H. 1521 saßen auf den 30 Hufen dieses Dorfes 3 Wirte, die 6 mr 
zahlten; das entspricht einer Zahl von 12 besetzten Hufen; also waren 17 Hufen wüst.

25) Am 5. Oktober 1555 verschreibt das Domkapitel dona nostra 6e8erta 
?euetelt äieta mit 10 Hufen den Einwohnern des Dorfes Podlechen, die je 
Hufe (scharwerkssrei) 1 mr Zins zu zahlen haben (Domarchiv Frbg. Foliant O 
fol. 44 vH und L fol. 184 v). So notieren auch die Rechnungsbücher von 1583, 
1596 usw.

26) Nach k. 1521 sitzen auf den 60 Dorfhufen 3 Wirte, die 6V2 mr zahlen; 
das entspricht einer Zahl von 13 besetzten Hufen, so daß also 32 Zinshufen wüst 
lagen. — Nach L. 1526 übernahm am 23. Mai Bartholomäus Jockel 2 wüste 
Hufen zu seiner einen Hufe und hatte von 1530 ab zu zinsen. Am 3. Februar 
1527 nahm Lukas Hennhnck zu seiner einen Hufe 2 andere wüste Hufen hinzu 
(zinst ab 1530) und Paul Hennhnck übernahm 3 wüste Hufen ohne Gebäude; 
erst von 1534 ab hatte er Zins zu zahlen. Am 17. Juli 1527 besetzte Bartho
lomäus Josel 3 wüste Hufen ohne Gebäude mit einer Beihilfe von 21/2 mr; 
er sollte von 1531 ab zinsen. — Am 4. November 1649 erneuerte das Dom
kapitel dem Schulzen Michael Belgart die Dorfhandfeste (Domarchiv Frbg. 
Foliant H fol. 19).

27) Nach K. 1521 saßen auf den 2^/2 Dorfhufen 2 Wirte, die 3 mr zahlten; 
das entspricht einer Zahl von 6 besetzten Hufen, so daß 15^2 Hufen wüst waren. 
— L- 1526 vermerkt zum 23. Mai: Lukas Rade nimmt zu seinen 3 Hufen 
3 andere wüste Hufen hinzu; binnen 3 Jahren hat er sie zu besetzen; die Zins
zahlung beginnt ab 1530. — H. 1583 nennt 21^2 Hufen, die alle zinspflichtig 
sind; 8^/2 Hufen zinsen an die viearii uniti, 13 an den Administrator (diese 
zahlen ex privilexio pro eeu8u et omni 8ervitio je 1 mr).

2b) H. 1521 nennt 78 Hufen und 11 Wirte, die 18 mr zahlen. Dement
sprechend waren damals also 36 Hufen besetzt und 32 lagen wüst. — Nach L-1526 
übernahmen am 28. Februar Michel Arnt 4 wüste Hufen ohne Gebäude zu 
seinen 5 Hufen (binnen 4 Jahren hatte er die Gebäude zu errichten und die 
Hufen zu besetzen; zinst ab 1533) und Gregor Augstin 3 wüste Hufen zu seinen 
2 eigenen Hufen, für die er von 1528 ab zu zinsen hatte. Am 23. Mai 1526 
übernahm Hans Rade 4 wüste Hufen ohne Gebäude mit einer Beihilfe von 
2 mr und hatte von 1533 ab Zins zu zahlen. — L. 1527 vermerkt zum 3. Fe
bruar, daß Lorenz Schonberg, der in Packhausen wohnt, zu seinen 4 Hufen 
(ohne Gebäude) zurückkehren muß und ab 1533 zu zinsen hat. Am 16. Juli
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dieses Jahres nahmen Hans Halse 2 wüste Hufen ohne Gebäude zu seinen 
5 Hufen, Binges Arnt 1 wüste Hufe zu seinen 3, Thomas Brotant 1 wüste 
Hufe zu seinen 5 und LukasBochan 1 wüste Hufe zu seinen 4 Hufen hinzu. 
Alle hatten 1530 den halben und von 1531 ab den vollen Zins zu zahlen. Der 
Schulz Kaspar übernahm 4 wüste Hufen ohne Gebäude: die Zinszahlung begann 
1534; innerhalb der Freijahre hatte er die Gebäude zu errichten und die Hufen 
mit einem Bauern zu besetzen. — Am 15. April 1583 gab das Domkapitel die 
Mühle in Plaßwich mit dem dazu gehörigen Acker, die über Menschengedenken 
wüst gelegen hatte, neu aus an Matthis Rostrzewa, der dasür jährlich 5 mr 
Zins zu zahlen hatte (Domarchiv Frbg Foliant!) fol. 4v und L fol. 199). Die 
K. 1583 vermerkt demgemäß, daß die Getreidemühle in Plaßwich von 1587 ab 
zinsen wird. — Am 21. Januar 1677 verkaufte das Domkapitel dem Schulrektor 
Georg Rahn in Plaßwtch ein Ackerstück in genau bezeichneten Grenzen, „Alt
anger" genannt, das früher der Schmied Johannes Borowski besessen hatte, und 
das nun an das Kapitel gefallen war, für eine bestimmte Geldsumme zu kul
mischem Recht bei einem jährlichen Grundzins von 4 guten Mark 30 Schilling 
(ebenda Foliant 8 fol. 67).

28 a) 1521 nennt 6 Wirte auf 22 Hufen, die 111/2 mr zahlen.

2v) Nach K. 1521 saßen 5 Wirte auf den 15 Dorfbufen (diese Zahl ist 
nicht richtig). Eine Zinszahlung ist nicht vermerkt. Mit Sicherheit läßt sich nur 
von 2 Hufen behaupten, daß sie wüst waren; am 17. Juli 1527 übernahm nämlich 
Vinzenz 2 wüste Hufen, für die er ab 1531 zu zinsen hatte. Nach den Bisita- 
tionsakten von 1581 (Bisch. A. Frbg. Foliant 6 Nr. 2 fol. 16 und 101 v) ge
hörte das Dorf zum benekieinin 8. OeorxLL inartyris an der Frauenburger 
Kathedrale mit Ausnahme von 8 Hufen, die dem hl. Geisthowital daselbst Zu
ständen. Der Dezem sollte für 20 Hufen an die Pfarrkirche in Plaßwich gezahlt 
werden; doch heißt es: Kabusen cle 8 rnansis ckesertis nibil solvit, seck pa- 
rocbns eouveuit enrn iueolis Kabnsensibus, quock pro ckeeimis possit iu 
Kabusen rnittere ununr atque alterum vitulurn vel eeuleurn per aesta- 
lena paseenckos.

30) K. 1521 vermerkt, daß auf den 27 Dorfhufen 3 Wirte saßen, die 7 inr 
zahlten. Demgemäß waren damals — der Zins je Hufe beträgt 14 seot — 12 
Hufen besetzt und H.1/2 lagen wüst. — L. 1527 notiert zum 17. Juli: Thomas 
Klefelt übernimmt 4 wüste Hufen mit einer Beihilfe von 3 inr und 5 Sch. 
Roggen; die Zinszahlung beginnt ab 1531.

3i) Nach K. 1521 saßen auf den 50 Dorfhufen 10 Wirte, die 13 inr. Zins 
zahlten. Das entspricht einer Zahl von 26 besetzten Hufen; die anderen 28 Hufen 
waren also wüst. — b. 1527 vermerkt zum 3. Februar: Leonhard Petselt 
nimmt zu seinen 2 Hufen noch 1 wüste Hufe hinzu und zinst ab 1531; zum 
16. Juli: Urban übernimmt 2 wüste Hufen und zahlt von 1533 ab Zins.

32) K. 1521 vermerkt bei Schönsee: XXX bnben I ^rt vorbrantb. — 
Nach K. 1523 ganz wüst.

33) K. 1521 berichtet bei Seefeld: XXX bnben xar ^stbe. — Nach 
K^ 1523 völlrg wüst. — b. 1526 vermerkt zum 23. Mai: Peter Heninck lehrt 
zu jeinen 2 wüsten Hufen zurück und zahlt ab 1530 Zins.

^a) Nach K. 1521 saßen auf den 30 Hufen des Dorfes 6 Wirte; sie zahl
ten 16 inr.



Von Hans Schmauch 719

n. 1521 notiert bei Sonnwalde: 1^ knben nymaner. — Nach k. 
1523 ist es ganz wüst.

H. 1521 vermerkt bei Stabunken: 21 Hufen und 3 Wirte, die 2^ mr. 
zahlten. Das entspricht einer Zahl von 41/2 besetzten Hufen, so das; 24/2 Zins
hufen wüst lagen. In diesem Dorfe waren mehrere preußische Freigüter.

34») R. 1521 vermerkt zu diesem Dorfe: XXlIll linden, ne^kxeFeden. 
Es gehörte dem Söldnerführer Michel Werner (vgl. unten bei Tolksdorf). — Ob 
irgendwelche Hufen wüst waren, ist nicht bekannt.

33) H. 1521 vermerkt bei diesem Dorfe: XV duden I nirt. Eine Zah
lung ist nicht notiert; rechnet man das Grundstück des einen Wirtes mit 4 Hufen 
an, so lagen damals wenigstens 9^/2 Zinshufen wüst. — Das Schulzengut mit 1^ 
Hufen war in jener Zeit auch wüst, wie sich aus folgendem ergibt: Nach Jahrzehn
ten machten drei Bürger von Königsberg—Kneiphof, die Gebrüder Silvester, 
Lorenz und Tiburtius Teich man« Ansprüche auf dies Schulzenamt. Auf die 
Empfehlungsschreiben des Herzogs Albrecht von Preußen (1561. Februar 20. und 
und Oktober 5. — St. A. Kbg. Ostpr. Folianten 71, S. 953 f. und 72, S. 7 f.) 
erstattete das Domkapitel am 15. November 1561 einen ausführlichen Bericht 
über die Besitzveränderungen dieses Schulzengrundstücks (St. A. Kbg. Herzogl. 
Brief-Archiv 0 Nr. 1 zum gen. Datum): Sander Reichert hatte es ungefähr 
12 Jahre vor dem (Reiter-)Kriege an Bartholomäus Teichmann (den Bru
der des Vaters der drei klagenden Brüder) für 220 Mark verkauft (20 Mark zur 
Ausweisung sofort bezahlt, 6 Mark Erbegeld jährlich zu entrichten) und war in 
den Krug nach Plauten gezogen. Als er nach ungefähr 8 Jahren bei seinem 
Tode weder Weib noch Kind hinterließ, war seine Schwester Martha seine alleinige 
Erbin. Bald darauf starb auch Bartholomäus Teichmann; seine Witwe Wal- 
precht behielt das Schulzenamt und verheiratete sich mit Merten Hinze. Die
ser war kurze Zeit Schulze und zahlte der Martha Teichmann das fällige Erbe
geld. Da brach der Krieg aus, die Leute kamen weg, und das Grundstück lag 
eine Weile wüst und ledig. Von den nächsten Anverwandten des Merten Hinze, 
nämlich von Urban Lange zu Seefeld, kaufte Gregor Schröter aus Lotter
feld das Schulzengut für 70 Mark; als ihn nach zwei Jahren sein Junker von 
Parband auf seine Hufen zurücksorderte, ließ er es unbesetzt liegen, ohne es zu 
verkaufen. „Wye nun in grossem Mangel der leute das Erbe ein zeht langk ledig 
pleib" und Martha kein Erbegeld bekam, zog sie in das väterliche Grundstück und 
heiratete Hans Grunau. Inzwischen waren im Ermlande die wüsten Güter 
nach dem Kriege aufgeboten worden. Hier hatte sich niemand gemeldet; daher 
war der Martha samt ihrem Ehemann Grunau von der Landesherrschaft erlaubt 
worden, das Schulzengut zu verkaufen. Käufer war der jetzige Schulz Albrecht 
Ott (er zahlte 64 Mark, und zwar 4 Mark bar zur Ausweisung und 4 Mark 
jährlich als Erbegeld) mit Zustimmung der Obrigkeit; vorn Landpropst wurde er 
in den Besitz angewiesen; seit 36 Jahren war er im ruhigen Besitz seines Grund
stückes. Von den drei Brüdern Teichmann habe man bisher nichts gehört, ihr 
Vater sei vor dem Kriege verstorben und das Schulzengut durch so viele Hände 
gegangen, daß eme Anfechtung des Besitzes nicht möglich sei, da sonst viel Zwist 
und Irrung entstehen würden; auch würde schier niemand etwas Eigenes sicher 
besitzen können. Das Domkapitel bat daher den Herzog, die drei Gebrüder von 
ihrem unbilligen verjährten Einspruch abzubringen. — I,. 1526 verzeichnet zum 
23. Mai: Albrecht Otto übernimmt 14/z wüste Hufen und zinst ab 1530.
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N) Nach k. 1521 saßen auf den 22 Hufen dieses Dorfes nur 2 Wirte, 
die 4 mr. zahlten. Das entspricht bei einem Hufenzms von 2/3 mr. einer Zahl 
von 6 besetzten Hufen, so daß 14^2 Hufen wüst lagen.

37) k. 1521 notiert bei diesem Dorfe 50 Hufen und 2 Wirte, gibt aber 
keine Zahlung an. Rechnet man auf die beiden Wirte je 4 Hufen, so sind min
destens 37 Zinshufen wüst gewesen. — I,. 1527 vermerkt zum 17. Juli: Gre
gor Hopner nimmt zu seinen 3 Hufen 5 andere wüste Hufen hinzu, für die ab 
1533 Zins zu zahlen ist; innerhalb der Freijahre hat er sie mit einem Bauern 
zu besetzen.

28) Nach H. 1521 zinste es nicht an den Ordenshauptmann, sondern war 
wie Heinrikau, Langwalde und Wusen d. h. in fremden Händen. — Die
Dörfer Tolksdorf, Stegmannsdorf und Wusen waren im Besitz des ehr
baren Michael Werner genannt Preuß (1519 und 152t war er Hauptmann 
der Knechte zu Pr. Holland, 1522 zu Riesenburg; 1524 wird er Diener des Hoch
meisters, am 6. März 1525 als vertrauter Rat desselben in Memel genannt. — 
St. A. Kbg. Ordensfoliant 42 S. 153, Ordensfoliant 46 fol. 20 v, Ordenssoliant 
49 fol 38 v, Ordensfoliant 47 Teil L fol. 119 v und Ordenssoliant 56 fol. 20 v; 
vgl. auch E. Joachim, Die Politik des letzten Hochmeisters in Preußen Albrecht 
von Brandenburg Bd. 111 — Leipzig 1895 — S. 96 und Anm. 1), Heinrikau 
im Besitz des Heinrich von Taubenheim, eines Edelmannes im samländischen 
Gebiet Margen (vgl. Ordensfoliant 42 fol. 234, 46 fol. 17 v). — Am 26. Oktober 
1525 empfahl Bischof Mauritius Ferber dem Herzog seine Gesandten, den erm- 
ländischen Landrichter Georg Troschke und den Seeburger Hauptmann Philipp 
Potritten, die ihm Klagen gegen Michel Werner und Heinrich Taubenheim vor
legen würden, weil beide entgegen dem Krakauer Frieden freventlichen Mutwillen 
gegen des Domkapitels Lande verübt hätten. Bei diesem Origmalbrief üm St. 
A. Kbg. Herzogl. Briefarchiv O Nr. 1) befinden sich zwei Beilagen: a) die Wer
bung der beiden Gesandten an den Herzog: Michel Werner ist in die Dörfer 
Tolksdorf, Steqmannsdorf und Wusen eingefallen, die nach dem letzten Frieden 
dem Kapitel wieder eingeräumt worden sind; er hat den Pfarrer m Wusen in 
seinem Hause „gewaltiglich" geschlagen, den Einwohnern der Dörfer den Gehor
sam gegen das Domkapitel und die Zinszablung an die Domherrn verboten. 
Diese Sache hatte das Kapitel bereits beim Herzog in Pr. Holland Vorbringen 
lasten. Jetzt ist Werner von neuem in diese Dörfer eingefallen und hat u. a. 
dem Kapitel durch den Pfarrer von Tolksdorf öffentliche Fehde ansagen lasten, 
wie sich aus dem beigefügten Schrelben des genannten Pfarrers ergebe. Weiter 
hat Michel Werner den Einwohnern von Wusen wenigstens den halben, den 
Stegmannsdorfern den ganzen Zins mit harter Bedrohung abgefordert und dem 
Tolksdorser Schulzen befohlen, den Zins nach Königsberg zu bringen. Dergleichen 
Einfälle hat auch Heinrich Taubenheim ins Dorf Heinrikau getan, wie das vor
mals schon dem Herzog mitgeteilt worden sei. b) Stephan Lang, Pfarrer 
zu Tolksdorf, berichtet eigenhändig über das Auftreten Michel Werners in 
Tolksdorf am 16. Oktober 1525; erschienen waren auf Michels Aufforderung der 
eine Schulz mit Namen Georg, ein Einwohner Georg Kretzmer und ein 
Priester Gregor. Werner hat dem Schulzen verboten, dem Domkapitel Gehor
sam zu leisten, weil er ihn des Eides, den er ihm geleistet habe, nicht ledig ge
lassen habe. Als der Schulz einwandte, der Landpropst habe ihm den Gehorsam 
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gegen Werner untersagt, da nach dem letzten Frieden jede Herrschaft das Ihrige 
zurückhaben sollte, erwiderte Werner, er habe vor vier Tagen dieserhalb mit dem 
Herzog verhandelt, der ihm befohlen habe, den Zins einzunehmen und beim Herzog 
zu hinterlegen; dieser selbst werde vierzehn Tage nach Martini entscheiden, wem der 
Zins zukomme. Als der Schulz äußerte, die Domherren und nun auch Werner 
gäben ihnen Befehle, so daß sie nicht wüßten, wem sie eigentlich gehorchen sollten, 
drohte Werner: falls sie irgendwie den Domherren Gehorsam leisten würden, 
werde er mtt 20 bis 30 Gesellen kommen, alles verwüsten und ihnen wegnehmen, 
was sie hätten; „ich will euch woll kurre machen". Zum Schluß hat Werner den 
Pfarrer aulgefordert, eine Reise nach Frauenburg zu unternehmen und den Dom
herren zu sagen: sie sollten seine Leute „schlechtes zu friede lassen und thuen in 
kein geboth nicht"; wenn sie das doch täten, würden sie vor ihm nirgends sicher 
sein; falls er sie treffe, würde er sie stechen und würgen wie einen Hund; „so sy 
mich tantzen machen, so will ich vorwar ein weyle mit in nmbspringen". — Am 
30. November 1525 (in Wartenburg) übersendet der Bischof dem Herzog von 
neuem eine Supplikation seines Domkapitels in sachen des Michel Werner mit 
der Bitte, dem Kapitel zu seinem Recht zu verhelfen (ebenda Herzogl. B. A. O 
Nr. 1). Die undatierte Supplik meldet: Michel Werner habe sich unterstanden, 
aus eigener Gewalt und wider alle Rechtsordnung die drei Dörfer ihnen abzu- 
dringen und auch anderen zu solchem Tun die Wege gewiesen. Sie hätten sich 
durch ihren Mitbruder Achatius Freund an den Herzog in Pr. Holland gewandt, 
der ihnen Hilfe gegen Michel Werner und Heinrich Taubenheim zugesagt habe. 
Trotzdem habe Werner ihre Untertanen von neuem bedroht und sie gegenüber 
dem Pfarrer von Tolksdorf geschmäht. Ihre erneute Klage habe der Bischof dem 
Herzog zugestellt, der ihnen wiederum Abhilfe zugesagt habe. Taubenheim sei dem 
Befehl des Herzogs nachgekommen; Werner aber sei zusammen mit dem Mühlen- 
meister des Herzogs von neuem erschienen und habe den armen Leuten wiederum 
mit Morden und Brennen gedroht und den Wusenern und Stegmannsdorfern 
den Zins abgenötigt. Der Bischof möge sich an den Herzog wenden, damit dieser 
den Werner veranlasse, Ruhe zu halten und den Zins den Leuten wieder heraus- 
zugeben. Nötigenfalls müsse man sich an den König wenden. — Am 25. Dezember 
1525 antwortete Herzog Albrecht dem Bischof; er habe dem Michel Werner einen 
entsprechenden schriftlichen Befehl zukommen lassen; sollte dieser von seinem Vor
haben nicht ablassen, so werde er sich ihm gegenüber in gebührlicher Weise erzeigen 
(ebenda Herzogl. Briefarchiv Konzepte O Nr. 1). — Die Zahl der wüsten Hufen 
ergibt sich aus den Vermerken der I^oeationes 1526 und 1527. Am 2. Novem
ber 1525 übernahm Fabian Kretsmer 3 wüste Hufen (zinst ab 1531); am 
28. Februar 1526 nahmen Thomas Steffen (besitzt 4 Hufen), Hans Hintse 
(besitzt 3 Hufen) und Hans Kretsmer je 1 wüste Hufe an; am 23. Mai über
nahmen Bros in Klauke und Merten Krieger je 1 wüste Hufe zu ihren je 
3 Hufen; alle 5 hatten von 1528 ab Zins zu zahlen. Am 17. Juli 1527 über
nahm Jörgen Kretschmer 3 wüste Hufen ohne Gebäude; die Zinszahlung sollte 
153l beginnen. — Am 19. August 1536 zu Frauenburg verschreibt das Domkapitel 
2 Zinshufen in Tolksdorf „a 1on§o tempore adsque eultore ckeserti" dem 
Georg Kreczmer; 8 Jahre soll er vom Scharwerksdienst frei sein; in den ersten 
4 Jahren von Martini 1538 ab gerechnet hat er je in den folgenden 4 Jah
ren je r/z Mark, dann je 3 Vieroung guter Münze als Zins und Scharwerks- 
freigeld zu zahlen (Domarchiv Frbg. Foliant L fol. 4 v).
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^) U. 1583 vermerkt unter der Rubrik a§ri8 desertis"; 
d6 Voxelsanxk II mr. Ähnlich die Rechnungen von 1596, 1603 usw.

40) Nach U. 1521 zahlt die Mühle zu Moppen 4 mr., sonst notiert die 
Rechnung nur: XXX kuben IIII nirtü; die Zinszahlung fehlt also. Rechnet 
man nun diese 4 Wirte als Zinsbauern (es könnte aber auch der Schulz dabei ein
begriffen sein) mit je 4 Hufen, so wären 16 Hufen besetzt und 13 lägen wüst.

") U. 1521 vermerkt bei Workcim: I^X Iruben I w^rtb. — Nach U. 
1523 ist es ganz wüst. — Nach U. 1583 zahlen nur 29 Hufen je 1/3 mr. Zins. 
„Paulus Oune de III een8uabit anno 1584, ?etru8 Haue de III anno 
1588. Lenedietii8 Lraun de8eruit man8O5 III. Ke8tant man8i de8erti 
IX." Unter der Rubrik: „H!x axri8 de8erti8" ist vereinnahmt: Wureaim ex 
man8i8 VI de8erti8 mr. I. — U. 1596: De 66ü8ualibu8 XI^IIII redaeti 
8unt ad eulturam XXXV .... De ineulti8 III peL8Uab1t ^oann68 
ULeliart anno XOVII, de IIII Lra8mu8 l'LiiIi: et Hiomas Oeitli 
anno XOVIII, de I1bus po8tremi8 pendent iidem et Oeitli anno 
XOIX. — Nach u. 1603 zinsen alle 44 Hufen.

42) U. 1521 vermerkt bei diesem Dorfe: XXXI kuben IIII n^rt. — Nach 
U. 1523 ist es völlig wüst. - D 1527 berichtet, daß am 16. Juli Markus 
Hansemann zu seinen 3 Hufen eine andere wüste Hufe und tags darauf Gre
gor Krause 1/2 wüste Hufe zu seinen 2^ Hufen hinzugenommen haben; beide 
zahlen ab 1528 Zins.

4b) Wulen war nach U. 1521 in fremden Händen, nämlich im Besitz des 
Söldnerführers Michel Werner (siebe oben bei Tolksdorf). Nach den Auszeich
nungen der b-oeatio 1526 waren 5 Hufen wüst. Am 28. Februar kehrte Jakob 
Bergel zu seinen 2 wüsten Hufen ohne Gebäude zurück, und am 23. Mai über
nahm Benedikt Berge r 3 wüste Hufen seines verstorbenen Vaters; beide hatten 
ab 1530 Zins zu zahlen. Während der Drucklegung dieses Aufsatzes fanden sich 
im Rechnungsbuch der Domvikarienkommunität (St. A. Kbg. Repertorium 128) 
weitere 4 wüste Hufen, die bei der Aufzählung nicht mehr berücksichtigt werden 
konnten. Zum Jahre 1526 heißt es hier bei den Einnahmen der Btkarie des 
Martin Achtisnicht, für die das Domkapitel 1507 in Wusen 4 Hufen und den 
Krug von Fabian Toll getauft hatte (Domarchiv Frbg. Schulst. 1? Nr. 23): 
man8i IIII, in quibu8 luorunt ?6ter Dinkel et ^aeob Henning, 8unt 
in totum de8erti ex proximo Kollo; ex Ki8 eondueti8 X 8e II H. Nach 
der Rechnung des Jahres 1528 übernahmen Paul Borchart (1532 trat Hans 
Unrue an seine Stelle) und Peter Goller je 2 Hufen mir 3 Freijahren; in 
8ub8idium equorum erhielt jeder 32/4 mr. Von dem letzteren heißt es weiter: 
Debet bie allere Iittera8 Iibertati8 a Oeor^io 8aelL, euiu8 68t 8ub- 
ditu8 inkra bine (d. i. 17. Juni) et ke8tum 8. ^aeodi (d. i. 25. Juli) aut 
reddet peeumam; lideiu88ore8 8unt Orkan Oantor 8eultetu8 et Ore- 
§or Louek. Im Jahre 1533 zahlte Goller den ersten Zins.

44) Nach der in E. Z. XIV (1903) S. 360 abgedruckten Urkunde von 1522 
(Zusage des domherrlichen Teils des Dorfs Basien an Peter von Dohna) gehörte 
damals ein Teil von Basien dem Domkapitel; doch läßt sich die Größe dieses 
Anteils nicht feststellen. U. 1583 vermerkt nur: Lai86n moriea, vaeat kona 
voluntato dominii. U. 1589 notiert: Lai86n meriea loeata 68t eommu- 
nitatL ikid6m, ad k6N6plaeitum dominorum VI mr.; ähnlich R. 1596 sowie 
1603 und 1605.
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Zusammenstellung
für den domkspitulären Nnteil des Crmlsndes.

Lid.
Nr.

Name 
des Kammeramts

Zahl 
der Zins- 

hufen

davon 
wüst

Prozentsatz 
der wüsten 

Hufen

1. Allenstein 1688 546'/, 32-/2 7°
2. Frauenburg 235 124-/2 47 °/o
3. Mehlsack WO8V2 1004-/2 52,6 °/o

zusammen 3831^2 1675-/, über 43,72 °/„
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L. Nnteil des Rollegiststifts Guttstadt am Ermland.

a) Eine nochmalige Ueberprüfung der Zinshusenzahlen dieses Gebietes 
ergab eine kleine Aenderung gegenüber der Prozentzahl, die oben auf S. 541 
gegeben ist. Auch für das gesamte Ermland (vgl. oben S. 544) ergibt sich dadurch 
eine Aenderung: Die Gesamtzahl der Zinshufen ist nunmehr rd. 10975, die der 
wüsten Hufen rd. 5179; die Prozentzahl 47,2 bleibt bestehen.

Name 
der Ortschaft

Zahl 
der 

Zins
hufen

davon 

1524 
wüst

Bemerkungen

1. Beiswalde 3'/- 3'/- Siehe Anm. I.
2. Deusterwalde 1 1 desgl.
3. Elditten 4'/- 4V- Siehe Anm. 2.
4. Eschenau») 40'/- 40V- Vgl. E.Z.XXII,S.9f.u.14f.
5. Gradtken^) 36 36 Fehlt in k 1521—25.
6. Groß Bößau») 36 — Vgl. E. Z. XXII, S. 30 f.
7. Groß Damerau 36 36 Vgl. Anm. 6.
8. Kalkstein 10V- — Vgl. oben K- A. Wormditt.?)
9. Klein Bößau 20 20 Vgl. bei Gr. Bößau.»)

10. Kleinenseld 10 10 Vgl. oben Anm. 2.
11. Kosten 7 7 Siehe Anm. 9.
12. Lauterwalde 10 — Siehe Anm. 10.
13. Lingnau") 39 39 Vgl. E. Z. XVIII, S. 267 st.
14. Münsterberg 50 23 Siehe Anm. 12.
15. Neu Vierzighuben 36 36 Vgl. E. Z. XXI, S. 402.'»)
16. Steinberg 36 21 Siehe Anm. 14.
17. Süßental'») 63 60 Vgl. E. Z. XXI, S. 400 ff.
18. Warlack") 31 4 Vgl. E. Z. XX, S. 85 ff.

zus. 470 34l'/z d. i. über 72,6 »/o der Zins
hufen waren wüst.»)

Vorbemerkung: Als Quelle dient: R. 1521—1525 — Einnahmen nnd 
Ausgaben des Amts Guttstadt — Ordensfoliant 1660 des St. A. Kbg.

Z Beiswalde gehörte wie Deusterwalde und Lauterwalde zu den Dörfern, 
die auf den 100 Hufen des adligen Gutes Regerteln schon frühzeitig angelegt 
worden sind (vgl. E- Z- XIII, S- 436). Am 16. Februar 1486 erwarb das 
Kollegiatstift (vertreten durch seinen Dechanten Baltasar Stockfisch) von dem ehr
baren Klaus Lossaw (Loste) 4 mr Freigeld, 8 Hühner, die Gerichte und alle 
Gerechtsame, die aus 4 Hufen zu Lauterwalde (es saßen darauf die Bauern 
Jakob Blogk und Hans Rautenbergk) ruhten, und ^2 geringe Mark Grund
zins, den Niklis Aldendorf für V2 Hufe zu Beilswalde (— heute Belswalde) 
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jährlich zu zahlen hatte; von dem Kaufpreis (76 geringe Mark) wurden 70 mr 
bar bezahlt, die restlichen 6 mr dienten zur Ablösung von 1/2 mr Pfennigzins, der 
den Frauenburger Bikarien im Dorfe Lauterwalde zustand. — Am 17. Februar 
1486 kaufte der ebengenante Dechant für das Kolleqiatstist von dem ehrbaren 
Hans Naudorf 6 Hufen mit allen Rechten, und zwar 3 in Beiswalde (2 Hufen 
waren mit Merten Helies besetzt, die dritte war wüst und hatte früher 1 ge
ringe Mark Grundzins gebracht), 2 Hufen in Lauterwalde (jede zinste 5 Bier
dung, eine besaß Niklis German, die andere war wüst) und 1 Hufe zu Deuster- 
walde (besetzt mit Niklis Helies, der jährlich eine geringe Mark Grundzins 
und 16 seot für Übermaß zahlte). Der Kaufpreis betrug 138 mr geringer Münze, 

wovon 120 mr bar bezahlt wurden; der Rest von 18 mr diente zur Ablösung 
eines Pfennigzinses von 1^/2 mr (1/2 mr ruhte für die Frauenburger Bikarien auf 
den 2 Hufen zu Lauterwalde, 1 mr für eine Vikarie zu Wormditt auf der einen 
Hufe zu Deusterwalde). Da Naudorf ohne Erben war, gab auch der ehrbare 
Peter Nimptsche wegen seiner Frau Priska, einer Schwester von Naudorfs 
verstorbener Mutter, seine Zustimmung. Alle Dienste, die auf dem ganzen Gute 
Rogetteln ruhten, sollten allein auf den beiden Höfen daselbst lasten bleiben. — 
Auf Antrag des Dechanten Baltasar ließ der ermländische Großvogt Thomas von 
Baisen Abschrlften von diesen beiden Kaufverträgen aus dem Schöppenbuch des 
Heilsberger Landdings fertigen und beglaubigte sie durch Anhängen seines Siegels. 
An demselben 1. Juni 1486 bestätigte Bischof Nikolaus von Tüngen diese beiden 
Verkäufe (auf einem besonderen Pergamentblatt, das der Hauptausfertigung auf 
Pergament beigesügt ist; mit zwei Siegeln im Kirchenarchiv Guttstadt Schld. 0 
Nr. 9). — Da Beiswalde und Deusterwalde, die beide im Machtbereich der Gutt- 
städter Ordensbesatzung lagen, in R. 1521—25 nicht genannt sind, darf man wohl 
annehmen, daß die Hufen wüst lagen.

2) Am 23. Mai 1486 wurde vor dem gehegten Ding zu Guttstadt folgender 
Kaufvertrag beglaubigt: Kurz vor Weihnachten des vorigen Jahres hatte das 
Kollegiatstift von Matz Bincke (mit Zustimmung seiner Ehefrau, der ehrbaren 
Barbara, Tochter des Pilgrim von der Tbimau) 12 Hufen und zwar 10 besetzte 
Hufen in Kleinenfeld und 2 Hufen in Elditten (die eine besaß Hans Radyke, 
die andere lag wüst) sowie den Grundzins von 4 Hufen zu Lauterwalde (im 
Gute zu Rogetteln gelegen, besetzt mit Jakob Block und Hans Rautenberg 
— also offenbar die gleichen Hufen wie die zu Anfang von Anm. 1 genannten) 
für 339*/2 geringe Mark gekauft. Die Auslastung sollte auf dem Landding zu 
Wormd.tt stattfinden, das nach alter Gewohnheit am Dienstag nach Trinitatis 
abgehalten zu werden pflegte. Da dies Landding aber aussiel, erschienen beide 
Parteien vor dem gehegten Ding der Stadt Guttstadt. Sollte indessen die „Er
langung" vor dem Stadtding nicht genügen, so sollte sie vor dem nächsten Land
ding nachgeholt werden; dafür bestellte der Verkäufer den ehrbaren Peter Nymtsch, 
gesessen auf Regerteln, und den Wormditter Hauptmann Martin Clementis 
als seine Bevollmächtigten. Das Kollegiatstift übernahm schließlich noch einen 
jährlichen Zins von 16 seot, der von der einen verkauften Hufe zu Kleinenfeld 

als Grundzins zustand. Dafür 
in Kleinenfeld, von denen zwei 
Auf Bitten des Kollegiatkapitels 
eine Abschrift aus dem Stadt- 
Am 21. Juni desselben Jahres

dem Wormditter Pfarrer Martin Eldithen 
überließ Matz Vincke dem Stift zwei Gärten 
Hubner daselbst ihm bisher Zins gezahlt hatten, 
fertigte der Guttstädter Rat am 17. Juni 1487 
schöppenbuch tauf Pergament) und besiegelte sie. 
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genehmigte Bischof Nikolaus von Tüngen zu Heilsberg diesen Kauf (auf einem 
besonderen Pergamentblatt, das der Hauptausfertigung beigefügt ist — im Kirchen- 
archiv zu Guttstadt Schld. Nr. 2). — Am 15. Mai 1515 beurkundete Bischof 
Fabian auf Bitten des Kollegiatstifts folgende Aussage der Elisabeth, Witwe des 
ehrbaren Otto von Rosfen (ihr Vormund war der ehrbare Georg Knobels- 
dors): Otto hatte am 14. März 1514 in Gegenwart der Vikare Georg Lode, 
Jost Lewe und Michel Grobschmit 2^/2 Hufen im Dorfe Elditten (jährlich 
5 geringe Mark Zins, Andreas Neugebauer auf 2, Matthis Sommer auf 
V2 Hufe) dem Stift für 115 geringe Mark verkauft, bar bezahlt erhalten und den 
Besitz der Hufen und Bauern eingeräumt; doch habe ihn der Tod gehindert, 
diesen Verkauf ins Landbuch eintragen zu lassen (Original auf Pergament ohne 
Siegel ebenda Schld. 0 Nr. 3; am 13. Oktober 1538 erneuerte Bischof Dantiskus 
diese Urkunde, deren Siegel in der Zeit der feindlichen Besatzung in Guttstadt 
zerstört worden war, unter wörtlicher Einfügung - Original auf Pergament 
ebenda Schld. Nr. 18, Siegel vom Pergamentstreisen adgefallen). — Diese 
4*/2 Hufen zu Elditten wie die 10 Hufen zu Kleinenfeld sind in R. 1521—25 nicht 
genannt, obgleich beide Ortschaften im Bereich der Guttstädter Ordensbesatzung 
lagen; sie werden also wohl wüst gewesen sein. — Ueber den Besitz des Kollegiat- 
stifts in beiden Ortschaften vgl. auch E. Z. XIII, S. 410.

3) Das Dorf hatte ursprünglich 40 Hufen, wovon wohl üblicherweise dem 
Schulzen 4 Freihufen Zuständen (die Größe des Schulzengutes ist uns nicht über
liefert). Vielleicht gehörten auch schon vor 1580 dem Pfarrer 2 Hufen (vgl. 88. rer. 
Wurm. I, S. 421); dann würden 34 Zinshufen übrigbleiben; dazu kamen 1382 
noch 6V3 Hufen Uebermaß gegen je */2 mr Zins, also zusammen M/b Zinshufen. — 
In U. 1521—25 ist Eschenau nicht genannt, obgleich es ebenso wie die dort ange
führten umliegenden Dörfer im Machtbereich der Ordensbesatzung Guttstadts lag; 
es war also offenbar völlig wüst.

Vgl. E. Z- XXII, S. 11 f. und 15 f. - Am 24. Mai 1532 zu Heils
berg gestattete Bischof Mauritius Ferber dem Guttstädter Kapitel auf seine Bit
ten, „eum villa OrLocken äuäum äessrta in äie3 ma§is ae ms.§is ins^Iveseeret", 
dies Dorf in ein Lehngut zu verwandeln und zu verkaufen, ve eterna 8olitu- 
äins sgnaleret, wie das in gleicher Weise am 15. September 1524 unter bischöf
licher Genehmigung mit dem Dorfe Klein Bößau geschehen sei. Der Zweck wird 
ausdrücklich dahin angegeben: ut peeunia venäitionis non in 8U03 proprios usns, 
ssä in aliorum ä686rtorum eoUs^ii bonorum loearionem eonvertant (Original 
auf Pergament mit wohlerhaltenem Siegel im Kirchenarchiv zu Guttstadt Schld. 
L Nr. 4; gleichzeitige Abschrift im Bisch. Arch. Frbg. Foliant 0 Nr. 3 fol. 317). 
— Das Guttstädter Kapitel verkaufte Gradtken für 200 leichte preußische Mark 
an Melchior Glaubitz; nachdem die volle Summe bezahlt war, stellte es dem 
Sohne des Käufers, dem edlen Christophorus Glaubitz von Glesersdorf 
am 9. Juli 1560 zu Guttstadt die Handfeste über das Lehngut mit 40 Hufen 
aus zu kulmischem Recht mit allem Zubehör, den kleinen und großen Gerichten, 
Bienenhaltung und Jagd auf Hasen, Füchse und anderes Kleinwild, mit Fische
reigerechtigkeit im See Vierzigbnben mit kleinem Gerät; wie andere adlige Be
sitzer hatte er einen Reiterdienst, den üblichen Rekognitionszins und je 4 Sch. 
Roggen und Weizen jährlich zu Martini zu leisten; außerdem durfte er an den 
Grenzen seines Gutes Fallgruben zum Fang schädlichen Wildes errichten, solange 
die Feldfrüchte noch nicht geernter waren (Abschrift des 17. Jhs. auf Papier 
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ebenda Schld. k Nr. 6). Kurz vor 1565 kaufte Johannes Pleminsky, capL- 
taneus Oovaleilsls, das Gut. Die ältesten Visitationsakten über das Kirch
spiel Süßenthal vom 24. Juni 1565 berichten nämlich, daß der edle Plieminsky, 
6apitan6U8 äs Oodale^va alias Lckonsebe, gul nnpsr emit vLIIam Oranäen, seine 
Leute keinen Dezem zahlen ließ (Bisch. Arch. Frbg. Foliant L Nr. 3 fol. 50. — 
Im Jahre 1551 hatte der polnische König Sigismund August dem Johannes 
Plemienczki, seinem anlions, die Erlaubnis zum Ankauf des Schlosses Cowalewo 
und der dazu gehörigen Güter erteilt — vgl. des Königs Brief an Herzog Al
brecht im St. Ä. Kbg., HBA L Nr. 1 zu 1551. Februar 23). Nach einigen Jah

ren kaufte Hugo von Damerau, Hauptmann von Rheden, das Gut. Da 
er keine Handfeste besaß, fertigte ihm auf seine Bitten Bischof Kromer am
1. August 1585 zu Heilsberg das gewünschte Privileg aus zu den gleich m Be
dingungen wie zuvor; nur mit ausdrücklicher Genehmigung darf er das Gut ver
äußern; wenn einer seiner Erben vom katholischen Glauben abfällt, so trät der
nächste katholische Anverwandte in seine Rechte ein. (Gleichzeitige Abschrift im
Bisch. Arch. Frbg. 6 Nr. 3 fol. 326; Abschrift des 17. Jhs. auf Papier im Kir- 
chenarchiv zu Guttstadt Schld. L Nr. 11). Im Jahre 1607 war das Gut im 
Besitz des edlen Michel von der Damerau; damals erscheint zuerst neben „Grau- 
den" auch der Name „Grattken" (Original einer Grenzberichtigung auf Papier 
ebenda Schld. Nr. 6).

5) Es lag im bischöflichen Kammeramt Seeburg, erscheint daher nicht in 
k 1521—25. Hier ist bei dem Fehlen jeder Nachricht angenommen, daß es voll 
besetzt war, ebenso wohl auch die Mühle und der Krug. Am 25. Januar 1529 
verschrieb das Kollegiatkapitel diese Mühle mit einem Rad zu kulmischem Recht 
dem Peter Gerisch; er hatte jährlich zu Lichtmeß 4 Mark Zins zu zahlen und 
die Mühle auf seine eigenen Kosten instandzuhalten; außerdem übernahm er eine 
Zinshufe gegen jährlich 1 mr Zins und 20 86 Freigeld (Abschrift auf Papier im 
Kirchenarchw Guttstadt Schld. O Nr. 30). Am 25. Januar 1562 gestattete das 
Kapitel zu Guttstadt dem Hans Wien, der die Witwe des gestorbenen Krug
wirtes Hans Thunderdich geheiratet hatte, von besten Erben den Krug mit
samt 3 kulmischen Zinshufen für 500 mr bei einer Anzahlung von 50 mr zu kau
fen, und gab ihm eine neue Handfeste zu kulmischem Recht; vom Kruge hatte er 
jährlich 2Vs mr Zins und 3 Hühner, von jeder Zinshufe wie die anderen Zins
bauern 1 mr 20 so und 1 Huhn zu zahlen. (Gleichzeitige Abschrift auf Papier 
ebenda Schld. L Nr. 7.) — Nach Abzug von 4 Pfarrhufen bleiben 36 Zins
hufen; ein Schulzenamt bestand hier zunächst nicht. Erst am 4. April 1633 rich
tete das Kollegiatstift es ein „in betrachtung des großen Schadenß, welchen unser 
Dorf Groß Böstau durch den vergangenen Krieg mit den Schweden erlitten, da- 
rumb das kein gewießer Schultz daselbsten gewesen; solches furtan zue verhütten 
und gutte Ordenunge in dem gedachten Dorfe einzuesühren"; es verkaufte daher 
drei Hufen an Peter Groß, Einwohner daselbst, zu kulmstchem freien Recht für 
600 Mark mit dem Schulzenamt, den kleinen Gerichten und r/g der großen; er 
hatte die gleichen Lasten zu übernehmen wie andere Schulzen mit Ausnahme des 
Reiterdienstes, weil diesen die Klein-Bößauer verrichteten (Original auf Perga
ment mit Siegel in einer Holzkapsel ebenda Schld. Nr. 12; auf der Rückseite 
steht indessen: cassatum prassens Privilegium per äeeretum IHnstrissimL er reve- 
renäissimi äomini Aieolai L^sko^vsk^). — Als Bischof Nikolaus von Düngen 
1482 Bößau ankaufte, gehörten dem ehemaligen Bistumsvogt Hans Roder
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371/2 Hufen, den Rest von den insgesamt 60 Hufen dieses Gutes besaßen Ebert 
von Legienen und Frau Gertrud von Glittei'n (Bisch. Arch. Frbg. Foliant 
6 Nr. 3 fol. 439).

b) Vgl. Röhrich, Geschichte S. 157. — u. 1522: backt b»x baden, I8r rvuest, 
nonät e^n pauer Ltanebo. — R 1523: vammera^v ^vue3t. Mit Rücksicht auf 
die folgende Verschreibung sind hier nur 36 Zinshufen eingesetzt. Am 26. Juli 
1556 stellte nämlich das Kollegiatkapitel zu Guttstadt dem Paul Gursky, der mit 
seiner Erlaubnis das Schulzenamt mit 4 freien Hufen von Woitke zum Preise 
von 140 mr gekauft hatte (20 mr bar, fortan jährlich am Feste Kathedra Petri 5 mr 
Erbegeld), auf seine Bitten eine Handfeste aus nach dem Inhalt der alten Pri
vilegien: bei der ersten Ansehung seien dem Dorfe 60 Hufen zugewiesen worden, 
wovon indessen das Kapitel 20 Hufen Wald, nach Altwartenburg zu gelegen, zu 
eigenem Nutzen zur Bienerei sich Vorbehalten habe, mit denen die Dorfbewohner 
nichts zu tun haben sollten. 40 Hufen seien dem Dorfe zu kulmischem Rechte 
zugewiesen worden, davon erhalte Paul 4 freie Hufen zum Schulzenamt mit den 
kleinen Gerichten und */» der großen. Die anderen 36 Hufen hatten wie die bei
liegenden Dörfer Süßental und Bierzighuben von jeder Hufe 1 mr und 1 Huhn 
als Zins sowie dem Pfarrer von Süßenthal je 1 Sch. Korn und Hafer als De- 
zem zu geben und das von Anfang an gebräuchliche Handscharwerk zu leisten. 
Paul Gursky erhielt ferner mit Rücksicht auf den Fleiß, den er beim Dorfe Da- 
merau gezeigt habe, Jagd auf Hasen mit zwei Garnen, Bienenhaltung in seinem 
Garten und Fischerei in den Seen Queden und Kirmeß zu eigenem Bedarf mit 
kleinem Gerät (Original auf Pergament mit dem etwas beschädigten Siegel im 
Kirchenarchiv zu Guttstadt Schld. U Nr- 12). - Im Jahre 1587 war das Dorf 
wieder mit 18 Bauern besetzt (E. Z. VI, S. 223).

i) Am 2. März 1488 zu Wormditt gaben die Brüder Niklis und Hans 
Pseilsdorf sowie Niklis Lücke dem Kollegiatkapitel Auflassung über 10 Hufen 
6 Morgen und 1/2 mr Grundzins vom Kruge zu Kalkstein (Gregor Seydel 
und Hans Burgmann besaßen je 3 Hufen, Jörge Burgmann IV2, Asmus 
1^/2 Hufen 6 Morgen und der Schneider Jerominus 1 Hufe und 1i/g mr 
Krugzins), die sie ihm für 404 geringe Mark verkauft hatten (354 mr bar und 
150 mr zur Ablösung eines Pfennigzinses, den das Kapitel hier besaß). Zwei 
Tage später genehmigle Bischof Nikolaus diesen Verkauf und fügte noch 1/2 Hufe 
hinzu, die dem Georgshospital zu Wormditt aus einem Vermächtnis zugefallen 
war (Georg Borgkmann hatte sie im Besitz), nachdem das Kapitel dafür 15 mr 
bezahlt hatte. (Original auf Pergament mit 3 Siegeln im Kirchenarchiv Guttstadt 
Schld. Nr. 4a; vgl. E. Z. XII, S. 697 f. Von der oben beim K. A. Wormditt 
Anm. 5 genannten Urkunde von 1490 befindet sich das Original auf Pergament 
ebenfalls im Kirchenarchiv Guttstadt Schld. Nr. 4b). — Ebenso wie der 
bischöfliche Teil des Dorfes werden auch diese rd. 10^/g Hufen 1525 völlig besetzt 
gewesen sein. Am 1. Mai 1587 urkundete Bischof Kromer über das Dorf Kalkstein 
mit 60 Hufen, das einst als keuckum zu 2 Reiterdiensten vergeben worden, aber 
später an den bischöflichen Tisch zurückgekommen war. Das Guttstädter Kapitel 
besitze nur 10 Hufen 21 Morgen, die adligen Brüder, Domherr Stanislaus Hosius 
und Huldarikus Hosius, 9 Hufen; es stehe nicht fest, ob jemals davon ein Reiter
dienst geleistet worden sei. Daher befreite jetzt der Bischof beide Teile von jeder 
Verpflichtung dazu; sie hatten jährlich zu Weihnachten gemeinsam 3 Pfd. Wachs 
der Guttstädter Kirche zu Lichten ante eiborium eoram venerabili saera- 
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mento zu leisten, außerdem aus bischöfliche Schloß Wormditt das übliche Pflug
korn und beide als Rekognitionszins 1 Pfd. Wachs und 6 kulmische Pfennig zu 
geben. (Original auf Pergament mit dem großen Siegel an Pergamentstreifen 
ebenda Schld- Nr. 13).

8) Als Kl. Bößau 1486 an das Kollegiatstift gekommen war, wird es wohl 
nicht wie vorher als Gutshof bewirtschaftet worden sein, da das bei der weiten 
Entfernung von Guttstadt kaum anzunehmen ist, sondern das Kavitel wird es 
als Dorf ausgetan haben; das beweist die Bemerkung in der Verschreibung über 
Gradtken von 1532 lsiehe oben Anm. 4). Doch wird hier ebensowenig wie bei 
Gr. Bößau ein Schulzeuamt existiert haben, sodaß alle 20 Hufen zinspflichtig 
waren, die cr. 1524 sämtlich wüst lagen, wie die eben angeführte Bemerkung von 
1532 und die folgende Urkunde beweisen. — Am 15. September 1525 gewährte 
Bischof Mauritius Ferber zu Heilsberg auf Bitten seines Kanzlers, des Guttstädter 
Dompropstes Felix Reich, den Käufern von Kl. Bößau mit Zustimmung seines 
Domkapitels freie Fischerei im 8tsxnum ohne diese Fischerei
gerechtigkeit wollten die ehrenwerten Männer Albert und Paul Poboßenpe 
es nicht kaufen. Das Kollegiatsüft sah sich aber zu einem Verkauf genötigt mit 
Rücksicht auf die traurige Lage, in die es durch die Unbillen der Kriege geraten 
war, eum villa Mnor Lessa^ . ckuckum ä68eita in äie8 maxi8 in 8o1i- 
tuäinein cleseneraret, so daß das Kapitel davon keinen Nutzen hatte (Original 
auf Pergament mit den Siegeln des Bischofs und des ermländischen Domkapitels 
ebenda Schld. L Nr. 3; gleichzeitige Abschrift im Bisch. Arch. Frbg. Foliant O 
Nr. 3 fol. 306 v).

s) Am 28. Februar 1602 zu Heilsberg entscheidet Johannes Pissinski, 
Kantor und Domherr von Ermland und Statthalter des Bistums, einen Streit 
um IV2 Hufen in Kossen zwischen dem dortigen Bauern Thomas Schonrade 
und dem Guttstädter Kapitel zu gunsten des letzteren; das Kapitel hatte vor 
84 Jahren von dem Besitzer Paul Schlauder 7 Hufen und ein Stück Wald in 
Kosten gekauft und darauf Bauern gegen Zins und Scharwerk angesetzt; damals 
hatte ein Ambroslus Biener eine Hufe erhalten, nach dessen Tode die Witwe 
den Bauern Simon Schonrade geheiratet hatte; vor 29 Jahren kaufte von ihm 
sein Sohn Thomas, der jetzige Kläger, diese Hufe. Durch die bisherige Zins
zahlung, die Leistung des Scharwerks und den Loskauf seiner Söhne Gregor und 
Kaspar hat er das äominium des Kollegiatstifts anerkannt und wurde daher mit 
seinen Ansprüchen abgewiesen. (Original auf Papier mit aufgedrücktem Siegel 
im Kirchenarchiv Guttstadt Schld. L Nr. 14). — Seit 1517/18 besaß das Kapitel 
hier also 7 zinsbare Hufen; wenn diese Hufen, die in unmittelbarer Nähe von 
Guttstadt lagen, in K 1521—25 nicht aufgeführt sind, so waren sie damals wohl wüst.

ro) Um 16. Februar 1486 erwarb das Kapitel von 4 Hufen in Lauterwalde 
das Freigeld, die Hühnerabgabe und alle Gerechtsame lvgl. oben Anm. 1) und am 
23- Mai 1486 offenbar von denselben 4 Hufen den Grundzins (vgl. oben Anm. 2), 
so daß diese 4 Hufen dem Kapitel vollständig gehörten. Am 17. Februar 1486 
kaufte es weitere 2 Hufen in diesem Dorfe (vgl. oben Anm. 1). — Im Jahre 1498 
kaufte Herr Jakob Hartwici, Scheffer des Bischofs Lukas, in dessen Auftrag 
für das Guttstädter Kapitel von dem ehrbaren Andres Rogettel mit Zustimmung 
seines Sohnes Kaspar a) 91/2 geringe Mark jährlichen Zinses in seinem Anteil 
(71/2 Hufen) an den 100 Husen zu Regerteln für 180*/? geringe Mark (es zinste 
Niklas Herder von 3 Hufen zu Lauterwalde 6V2 mr, Cromfehe von 2 
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Hufen zu Deusterwalde 1 mr 20 se, Ber von Vs Hufe zu Beyleswalde 
1 mr und der Schulz von Beiswalde für den Kruggarten daselbst 4 se jährlich); 
k) 2 wüste Hufen mit einem guten Garten zu Lauterwalde für 35 geringe 
Mark (zu je 1 mr jährlichen Zinses sollten sie vermietet werden). Die Gesamt
summe von 215Vs mr wurde bar bezahlt. (Gleichzeitige Abschrift auf Papier — 
Auszug aus dem Schöppenbuch der Sladt Heilsberg — im Kirchenarchiv Guttstadt 
Schld. 0 Nr. 10. Am 3. Juli 1532 fertigte der Rat von Heilsberg auf Antrag 
des Guttstädter Dechanten Nikolaus Human, des bischöflichen Kanzlers — 
vertreten durch den Heilsberger Burggrafen Georg von Elditten — einen 
neuen Auszug aus dem Stadtschövpenbuch und besiegelte ihn — auf Pergament 
ebenda Schld. 0 Nr. 4). — Nach K 1521 gehörten den Domherren hier 10 Hufen, 
von denen jede 2 geringe Mark, 4 Sch. Hafer und 2 Hühner jährlich zu geben 
hatte; Jörg Bernsdorf und Herder hatten je 3, Merten German und 
Hans Rautteberg je 2 Hufen im Besitz.

") H 1521 führt 13 früher besetzte Hufen auf, von denen nur 3 Hufen 
zinsen. Item ditr dorkk i8t xaer vorbrant und ^uest. — Nach K 1522 soll 
das Dorf im 23. Jahre zimen und scharwerken. — H 1525: hat dies Jahr zum 
ersten Mal gezinst; vereinnahmt sind 9 mr Hufenzins, der je 1 mr beträgt.

12) Die Handfeste von 1383 weist dem Dorfe 60 Hufen zu, wovon der 
Schulz 6 und der Pfarrer 4 Frerhusen erhalten; die anderen 50 Hufen zahlen je 
i/, mr Zins (Ood. vipl. ^Varm. III, Nr. 149; vgl. Nr. 321 und Röhrich, 
Geschichte S. 178). K 1521: 33 besetzte Hufen zinsen, 11 sind wüst. Genannt 
sind: Steffen Greber (1522 wüst), Hans Radicke, Thomas Rautenberg, 
Georg Neumann, Frischmudt (wüst), Brosie Heintze (1525: ist erschlagen), 
Georg Hintzke und Burkbard (1522: wüst, ist tot und verbrannt). Nach H 1523 
zahlen 27 Hufen Zins, XVII Küken ^uest. Die genannten Rechnungen geben 
dem Torf als Gelamtzahl nur 54 statt 60 Hufen; wenn also 1523 nur 27 Hufen 
besitzt sind, müssen die anderen 23 wüst gewesen sein. Im Jahre 1587 ist 
Münsterberg mit 17 Bauern besetzt (vgl. E. Z. VI, S 223).

1b) K 1522: ist >vust, ^vondt e^n pauer. — n 1523: ^vuest. — Am 
22. Juni 1555 zu Guttstadt gab das Koüegiatkapitel dem Hans Soßnowski 
eine Handfeste über 6 Freihufen zu kulmischem Recht, frei von allem Scharwerk, 
Zins und Dienst mit freier Hasenjagd in den Grenzen des Dorfes und mit 
Fischereigerechtigkeit in den Stiftsseen Queden und Kirnecke; er hatte jährlich zu 
Lichtmeß 12 Pfd. Wachs und 12 Schilling zu Urkund zu geben und war ebenso 
wie die anderen Dorsinsassen zum Kriegsdienst gegen die Feinde des Bistums 
verpflichtet: an Dezem hatte er jährlich je 1 Sch. Korn und Weizen zu geben 
(Original auf Pergament mit Siegel im Kirchenarchiv zu Guttstadt Schld. ö 
Nr. 1). Hans hatte diese 6 Freihufen von Thomke für 60 mr gekauft, dem er 
40 mr bar zahlte; den Rest erhielt der erbberechtigte Hans Schirlinski mit je 
3 mr jährlich als Erbegeld; schon am 18. März 1548 hatte dieser, zu Battatron 
wohnhaft, die Bezahlung des Kaufgeldes vor Zeugen anerkannt (Original auf 
Papier mit dem aufgedrückten Siegel des Kollegiatsstifts ebenda Schld. X Nr. 5). 
Hans Soßnowski verkaufte seine Hufen an die Brüder Jan und Stanislaus 
Pentzkowski für 1000 mr, vermutlich im Jahre 1567 (am 4. Mai dieses Jahres 
empfahlen nämlich Bürgermeister und Rat von Rastenburg ihren Mitbürger 
Stephan Breuer, der Erbansprüche gegen seinen Schwager Hans Zoßnosfski 
zu Vierzighuben erhob, nach dem Tode der Elisabeth Zoßnosfski, Stephans Muhme
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und Blutsverwandte — Original auf Papier mit aufgedrücktem Siegel ebenda 
Schld. U Nr. 28). Die Gebrüder Pentzkowski zahlten nur einen Teil des Kauf
preises bar, den Rest sollten sie innerhalb eines Jahres erlegen. Als sie dieser 
Verpflichtung nicht nachkamen, erwirkte Soßnowski beim Guttstädter Kapitel, daß 
ihnen die Nutzung der Aecker, Wiesen und des Getreides auf ein Jahr entzogen 
wurde lohne Jahr, wohl zu 1570 zu setzen, vom 31. Mai als Original auf 
Papier mit aufgedrücktem Siegel ebenda Schld. ? Nr. 35). Und schließlich ordnete 
das Kapitel am 22 Juni 1571 an, daß die 6 Hufen in Freudental alias et 
eommnniter ViereLielLkuben Uieta dem Soßnowski zurückzugeben seien, falls 
die Käufer nicht bis zum 6. Juli den vollen Kauspreis bezahlt hätten (Original 
auf Papier mit aufgedrücktem Siegel ebenda Schld. ? Nr. 36). Als die Gebrüder 
Pentzkowski an den Koadjutor Kromer appellierten, bestätigte dieser am 3. Juli 1571 
zu Heilsberg den Urteilsspruch des Guttstädter Kapitels, verlängerte indessen die 
Zahlungssrist bis zum 3. Januar des kommenden Jahres, bestimmte aber, daß 
die Käufer bei etwaiger Außerachtlassung dieses Termins auch den bereits ent
richteten Kaufpreis verlieren sollten (Original auf Papier mit aufgedrücktem Siegel 
ebenda Schld. 6 Nr. 21 — unterschrieben von dem Notar und Sekretär Albert 
Sperling von Reichnau). Die Freihufen sielen tatsächlich an Johann Soßnowski 
zurück, der sie nun dem Guttstädter Kapitel für 355 mr verkaufte. Am 15. Dezember 
1572 quittierte er über die Zahlung des Restbetrages von 100 mr in Gegenwart 
des Guttstädter Hauptmanus Johann Hosius (Notariatsinstrument auf Paoier, 
ausgefertigt von dem öffentlichen Notar und Stadtschreiber zu Guttstadt, Matthäus 
Stobius aus Braunsberg, ebenda Schld. D Nr. 21). Im Jahre 1575 wurde die 
Sache noch einmal aufgerollt; der adlige Arnolphus Pentzkowski, Pfarrer 
von Ramsau, verklagte zusammen mit seinen Brüdern das Guttstädter Kapitel 
bei dem genannten Koadjutor auf Herausgabe der Hufen in Vierzighuben oder 
wenigstens auf Rückerstattung des bereits bezahlten Kaufpreises; doch wies Kromer 
sie am 13. April 1575 zu Heilsberg ab und hielt seinen endgültigen Urteilsspruch 
vom Jahre 1571 vollinhaltlich aufrecht (Original auf Papier mit aufgedrücktem 
Siegel ebenda Schld. 0 Nr. 20, vgl. daselbst Schld. Nr. 11 vom 23. März 1575).

") Vgl. II, Nr. 235 und Röhrich, Geschichte S. 205. — Am 24. 
März 1359 stellte das Kollegiatkapitel dem Schulzen Geriko eine eigene Hand
feste aus, die ihm 4 Freihufen zuwies. (Eingefügt in die Erneuerung des Privilegs 
von 1683 für die Schulzen Nikolaus Thamm und Georg Puff; das Original 
dieser Erneuerung auf Pergament im St. A. Kbg. Schld. XXV, Nr. 90a). Dem
gemäß gibt U. 1521 dem Dorfe 40 Hufen, davon 4 Schulzenhufen; die anderen 
36 zahlen je 1 mr Zins auf Thomas, mr Freigeld auf Oatkeära?etri und 
2 Hühner. Vvn 22^/2 früher besetzten Hufen zahlen damals nur 15, bei 7^ Hufen 
steht der Zusatz „wüst"; und k 1523 vermerkt 15 besetzte und 21 wüste Hufen. 
An Familiennamen sind genannt: Gregor Popoße, Jakob Heiderich (auch 
Heidenreich; wüst), Andres Lickose (wüst, ist entlaufen), Jörg Klauke und 
Georg Neugepauer (wüst). — Im Jahre 1587 saßen in Steinberg 14 Bauern 
(E. Z. VI, S. 223).

rs) u 1521 gibt dem Dorfe 80 Hufen, wovon 7 Hufen dem Schulzen ge
hören, während die anderen je 1 mr zinsen; „item äitr äorK ist anck xaer 
nuest, allein einer äa nonliakktixk", Fabian zahlt für 3 Hufen Zins. Und 
k 1522 vermerkt: ist vvnestli, 6er sclioler nnä e^n paner. — Wenn U 1521 
von 80 Hufen spricht, so ist Plutken mit seinen 10 Hufen dabei offenbar mit- 
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eingerechnet. Seit Beginn des 15. Jahrhunderts war dies aber Allodialgut des 
Guttstädter Kapitels; im großen Städtekrieg (1451—66) wurde es wüst. Am 
25. Juli 1554 verwandelte das Kollegiatkapitel indessen dies Gütchen in ein Dorf, 
„quoä ?loten, olim allodium eoUeßLi, a malorl dello liueusque de8er- 
tnm ita, ut eolle^io in eentum annis nu11u8 inde kruetu8 odvenerit"; 
von den 10 Hufen des neuen Dorfes wurde die Hälfte dem polonu8 Georg Leßkp 
scharwerksfrei zu kulmischem Recht für 100 preuß. Mark verkauft mit der niederen 
Gerichtsbarkeit, während das Kapitel sich die höhere reservierte; nach 10 Freijahren 
hatte er den üblichen Rekognitionszins (1 Pfd. Wachs und 6 kulmische Pfennig) 
und 1 Sch. Weizen entrichten. Die anderen 5 Hufen wurden den erstgenannten 
für immer inkorporiert; nach 10 Freijahren waren dafür je 1 mr Zins jährlich 
und das Scharwerk zu leisten. Die Dezemabgabe an den Pfarrer von Süßental 
wurde besonders geregelt (Original auf Pergament im Kirchenarchiv zu Guttstadt 
Schld. L Nr. 9).

*6) H 1521 vermerkt 35 Hufen, wovon dem Schulzen 4 Hufen gehören; 
die anderen Hufen zahlen je 1 mr und 2 Hühner. Alle 31 Zinshufen waren 
besetzt. — H 1522 hat noch folgende Eintragung: IIH linden ^liedel Neu- 
§epanr, 18t entloben auk O8tern 1523. Sonst sind an Familiennamen 
genannt: Hans Weiß, Hans Ludicke, David Hintze, Jakob Schernaw 
(auch Scherner), Hans Kuckendorff, Paul Wormditter und Steinbergk.



Die Grabdenkmäler im vom 
zu Irsuenburg.
Von Eugen Brachvogel.

Vorwort.

Die anscheinende Unzuverlässigkeit der aus dem Ende des 
18. Jahrhundert erhaltenen Verzeichnisse der Grabinschriften in der 
ermländischen Kathedrale, die von Hipler im Pastoralblatt für die 
Diözese Ermland Jahrg. 1881 S. 51 und 1891 S. 109 veröffent
licht sind, hatte dem Geschichtsschreiber der Domkirche, Dompropst 
Dittrich (f 21. 2. 1915), die Notwendigkeit einer eigenen Bestand
aufnahme der Grabdenkmäler und ihrer Inschriften nahegelegt. 
Die Einrichtung einer Heizung im Dom im Jahre 1909 begünstigte 
das Unternehmen; durch die Entfernung des die meisten Grabsteine 
verdeckenden Gestühls kamen die eingemeißelten Gedenktexte der 
im Fußboden eingelassenen Steinplatten zum Vorschein. Die mühe
volle Arbeit, die der Verfasser dieses Berichtes anfangs gemeinsam 
mit Dompropst Dittrich, dann fast ganz allein ausführte, erwies 
sich freilich als verspätet. Die Grabsteine, die bis zur letztmaligen, 
1861 ausgeführten Erneuerung des Fliesenpflasters in den Gängen 
lagen und erst dann an die Seitenwände verlegt wurden, zeigten 
in vielen Fällen nur noch spärliche Reste der von den Tritten zer
riebenen Inschriften, und nur weitestgehende Ergänzungen aus dem 
obengenannten gedruckten Verzeichnis ermöglichten die Herstellung 
des Wortlautes. Auf eine Feststellung der Originaltexte mußte 
also vielfach verzichtet werden, und schließlich führte der Vergleich 
der lesbaren Jnschriftreste mit dem gedruckten Verzeichnis zu dem 
Ergebnis, daß dessen Abweichungen von den Originalinschriften 
ziemlich belangloser Art sind. Keinesfalls würden diese Abweichun
gen den Abdruck der aus Originalen und älteren Abschriften 
vermischt gewonnenen Texte rechtfertigen, und wir können uns mil 
der Wiedergabe der wenigen bisher noch nicht veröffentlichten In
schriften und des Hauptinhalts der andern begnügen.
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1. Die Veststtungssrt.

Seit ältester Zeit wurden Bischöfe und Domgeistliche in der 
Domkirche, die Domherren in der Regel neben ihrem Altar in der 
Erde unter dem mit Ziegelsteinen, später mit Steinfliesen bedeckten 
Fußboden bestattet. Ein ausdrückliches Zeugnis für die Aushebung 
eines Erdgrabes und die Wiedereinfügung der Ziegelsteine bietet 
die Nachlaßrechnung des 1516 verstorbenen Domvikars Ozenborn?) 
1673 wurde der Fußboden zum ersten Mal mit Fliesen belegt. 
Domherr Jakobelli wird in seiner Grabinschrift für sein Verdienst 
um diese Ausstattung der Domkirche geehrt?) Bald danach wurde 
man aufmerksam auf die Gefahr, die von der im 17. Jahrhunderts 
üblich gewordenen Anbringung der schweren marmornen und bron
zenen Epitaphien an den Wänden und namentlich an den 
Pfeilern der Festigkeit des Mauerwerkes drohte. 1682 und 1684 
suchte das Domkapitel diesen Brauch einzuschränken. So wollte 
man nicht dulden, daß dem Domkustos Thomas Treter zu Ehren 
1682 eine Marmortafel am -Pfeiler des Custosaltars angebracht 
werden sollte, und 1706 wurde die Anbringung eines Denkmals 
für Domherrn Dabrowski am Pfeiler entschieden untersagt und 
nur an der Wand erlaubt. Die mittelalterliche Bestattungsart im 
Erdboden der Kirche mußte auch endlich aufhören. Nachdem bereits um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts der Plan einer gewölbten Gruft 
unter dem Fußboden als gemeinsame Grabstätte des Domklerus 
erwogen und in den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts 
dringlicher erörtert war, kam er nach 1719 zur Ausführung?) Die 
erste Nachricht über eine Bestattung in dem unterhalb des Chors 
angelegten Grabgewölbe stammt vom I. 1722; beim Begräbnis 
des Domkantors Johann Adalbert von Hatten (ß 8. 8. 1720) wird 
dem Maurer gezahlt pro re8tauranäo koco et reparutione ostii 
sepulckrulib pO8t ckepositionem kuneris 1 fl. 24 gr?) Zu den 
nächsten hier Beerdigten gehören Domherr Nuggieri 1739), 
der in seinem Testament vom 8. 2. 1735 in der „cr^pts 
canonicslk«, beigesetzt zu werden wünschte °) und Dom
herr Remigius Czarlinski (ß 1747), der im Testament vom 6. 10.

Domk. Archiv Frauenburg II. 19.
2) Zeitschr. sür Gesch. Erml.-E. Z. IN, S. 640.

Lysakowski's (s 1635) Epitaph ist das älteste erhaltene.
<) E. Z. 18, S. 640. 660.
ö) Domk. Archiv Alten 7.
6) Domk. Archiv Akten b'. 16.
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1740 die gleiche Bestimmung traf?) Eine cr^pts als Grabstätte 
der Bischöfe hat seit alters bestanden; Bischof Giese wünscht in 
seinem Testament von 1550 im „8epulckrum" seiner Vorgänger 
bestattet zu werden?) und dieser Vorstellung als Gruftraum ent
spricht der Ausgabeposten in der Nachlaßrechnung des Bischofs 
Dantiskus .Murstori all clsullenllum sepulckrum sk IX"?) Hin
gegen wurde der 1731 verstorbene Simon Alexius Treter wunsch
gemäß neben seinem Altar bestattet. Die Domgruft ist im Laufe 
der Zeit durch Querwände abgeteilt worden, Wohl um die älteren, 
mit moderndem Gebein gefüllten Bestattungsplätze abzuschließen. 
Eine kleinere Abteilung war von vornherein vorgesehen; 1735 
wurde, wie die Inschrift auf einer am Sarge befestigten Bleitafel 
überliefert, in einem kleinen, zwischen Maturaltar und Chor ein
gerichteten Gewölbe die Mutter des Weihbischofs Remigius Laszewski 
bestattet. Der letzte der in der östlichen Abteilung des Gewölbes 
Bestatteten ist Weihbischof Herrmann (f 3. 3. 1916). 1861 wurde 
der Eingang ins Gewölbe, der gewiß zwischen Chor und Matur
altar hinabführte, nach außen verlegt; die neun Stufen der Ein
gangstreppe, welche vor der Mauer zu liegen kamen, wurden mit 
den Decksteinen des alten Einganges bedeckt?) Seit 1908 dient 
der außerhalb des Domes und seiner Kurien am südlichen Rande 
des Domberges angelegte Friedhof als Beerdigungsstätte des Dom
klerus. In der Gruft der 1735 erbauten Szembek'schen Kapelle 
ruhen ihr Stifter, der sich hier im Testament vom 25. 1. 1740 
seine Grabstätte bestimmt hatte?) ferner die Bischöfe Hatten, Geritz, 
Thiel und Domherr Ossolinski (-f 22. 7. 1761). Von Inschrift- 
tafeln der Särge sind folgende bekannt: 1) Justina, Mutter des 
Weihbischofs Laszewski (s 26. Sept. 1735)?) 2) Bischof Szembek, 
3) Bischof Hatten, 4) Domherr Ossolinski (letztere veröffentlicht im 
Pastoralbl. 1891, S. 79). Einige der in Grüften Bestatteten er
hielten Gedenktafeln im Dom: Domdechant Nikolaus Anton Schulz 
(f 1761), Szembek, Hatten, Thiel.

-) Domk. Archiv Akten k. 9.

E. Z. 6, S. 317.

°) Staatsarchiv Königsberg, gemäß freundlicher Mitteilung des H. Studien

rats Dr. Schmauch.
0 E. Z. 19, S. 158.
») Pastoralbl. 1886, S. 120.

6) Pastoralbl. 1891, S. 109.
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2. Der Bestand an Grabdenkmälern.
Die meisten der die Erdgrabstätten deckenden Gedenksteine 

haben spätestens 1861 ihren ursprünglichen Platz geändert, einige 
haben nur wenige Schritte davon entfernt eine neue Stelle erhalten. 
So wurde die Grabplatte des Domherrn Holtz (1619) an die be
nachbarte Stelle der Südwand gerückt, des Domkantors Scham
bogen (1648) in die Nähe der ursprünglichen Stelle am Kantor
altar, des Jakob Treter (1607) vom Custodiealtar in dessen Nähe, 
des Simon Alexius Treter (1731) der ursprünglichen Stelle genau 
gegenüber an die Wand, des Johann von Worein (1606) vom 
2. nördlichen an den 2. südlichen Pfeiler. Die zwischen den Pfeilern 
liegenden haben wohl meist ihren einstigen Standort beibehalten. 
Zu den noch über den Gebeinen der Verstorbenen unmittelbar 
liegenden Gedenksteinen sind zu rechnen: Domkustos Kobierzycki 
(1643) nahe dem Custosaltar, Domherr Krüger (1692) vor dem 
Kreuzaltar, Domdechant Fantoni (1681) neben dem Dechanten
altar, Domkantor Glasnocki (1668) vor dem Cantoraltar, Dom
dechant Seeburg (1432) vor dem Dechantenaltar, Dompropst Zo- 
rawski (1702) vor dem Dompropstaltar.

Noch erhalten oder durch ältere Verzeichnisse bekannt sind 
folgende 128 Grabdenkmäler im Fußboden, die Grabplatten, und 
an den Wänden, die Epitaphien, einschließlich jener, die der 
Ehrung von anderwärts bestarteten Toten gelten, der Kenotaphien. 
Die Grabplatten, die heute nicht mehr die einstige Grabstelle be
decken, haben auch die Bedeutung von Gedächtnistafeln, von 
Epitaphien.

I. Bischöfe.
1) Heinrich Fleming (7 1300). 2) Heinrich Sorbom (ß 1401). 

3) Rudnicki (f 1621). 4) Szyszkowski (s 1643). 5) Zb^ski (-f 1697). 
6) Szembek (f 1740). 7) Grabowski (f 1766). 8) Hatten (f 1841). 
9) Thiel (ß 1908).

II. Weihbischöfe.
Kurdwanowski (f 1729)

III. Dompröpste.
1) Johannes (s 1345). 2) Heinrich von Susse ('s 1387). 3) Ar
nold von Datteln (j- 1460). 4) 'Enoch von Kobelau (f 1512). 
5) Paul Plothowski (f 1547). 6) Paul Gornicki (f 1632). 7) Lukas 
Gornicki (ß 1651). 8) Adam Konarski (-f 1685). 9) Franz Zo- 
rawski (-f 1702).
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IV. Domdechanten.
1) Bartholomäus Boruschow (1426). 2) Jakob von Seeburg 

(1° 1432). 3) Christian Tapiau ('s 1498). 4) Achatius von der 
Trenck (f 1551). 5) Johann Creczmer (s- 1604). 6) Fabian Kono- 
packi (f 1619). 7) Präclaus Szemborowski (f 1664). 8) Ludwig 
Fantoni ('s 1681). 9) Stanislaus Buzenski (f 1692). 10) Johann 
Wolowski 1697). 11) Georg von Ludinghausen Wolfs (f 1705). 
12) Nikolaus Anton Schulz (f- 1761).

V. Domkustoden.
1) Tylo von Glogow (1405). 2) Arnold Huxer (f 1446). 

3) Johann Zimmermann (f 1564). 4) Johann Leomann (f 1582). 
5) Michael Konarski ('s 1584). 6) Samson von Worein ('s 1586). 
7) Heinrich Semplawski (1595). 8) Thomas Treter (1610). 9) 
Samuel Knuth (f 1614). 10) Wenceslaus Kobiersicki 1643). 
11) Sigismund Christoph von Stösse! (f 1671)). 12) Zacharias 
Johann Scholz (f 1692). 13) Johann Georg Kunigk (f- 1719).

VI. Domkantoren.
1) Johann von Essen ('s 1416). 2) Friedrich von Salendorf 

(f 1448). 3) Thomas Kynast (f 1490). 4) Matthias von Launau 
1495). 5) Michael Schambogen (t 1648). 6) Andreas Glas- 

nocki 1668). 7) Joh. Bapt. Jacobelli (f 1679). 8) Joachim 
von Hirtenberg Pastorius (f- 1681). 9) Stanislaus Wieruß Ko
walski (f- 1708).

VII. Canonici.

1) Johannes von Regettlen (f 1332). 2) Nawgard ('s 1398). 
3) Erasmus de Beke (f 1423). 4) Hermann (f 1424^). 5) Lau- 
rentius Heilsberg (f 1443). 6) Pechwinkel (f 1443). 7) Rex (f-1444). 
8) Zegenberg (f- 1447). 9. Kalle (f 1448). 10. Buleke (f 1449). 
11. Johann Czanow (f 1497). 12. Darethen (f 1498). 13) Felke- 
ner (f- 1499). 14) Achtsnicht (f 1504). 15) Zacharias Tapiau 
(f 1509). 16) Crapitius ('s 1525). 17) Bischof (s- 1529). 18) 
Coppernicus (f-1543)?) 19) Mauritius Ferber (f 1546). 20. Eme- 
rich (f 1559). 21) Langhannig (s- 1567). 22) Caspar Hanow 
(s 1571). 23) Johann Hanow (f 1575). 24) Jakob Timmermann 
('s 1582). 25) Hosius de Rubno (f 1587). 26) Rosenberg (f 1587).

i) Gemäß Sciipt. ker. IV. I, S. 232. nach Pbl. 1423.
2) 8cript. Rer. I, S. 246.)
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27) Niemcz (1593). 28) Lichtenhain (f 1593). 29) Bavorn (f 1597). 
30) Falibowski (f 1603). 31) Joh. von Worein (f 1606). 32) 
Bilinski (-j- 1607). 33) Kolacki (f 1608). 34) Hosius Besdan 
('s 1611). 35) Steinhalen (f 1613). 36) Holtz (f 1619). 37) 
Felix Konarski (s 1620). 38) Schrötter (f 1621). 39) Borkowski 
(f 1624). 40) Bistram (f 1624). 41) Treptau (j- 1626). 42) 
Andr. Zagorni (f 1634). 43) Lysakowski (f 1635). 44) Zorn
hausen 1642). 45) Vasthovius (f 1642). 46) German 1643). 
47) Nenchen (1647). 48) Rucki (f 5- 1. 1649)?) 49) Montanus 
(-j- 1650). 50) Judicki (j- 1667). 51) Joh. Nicz (f 1670). 52) 
Demuth (f 1680). 53) A. I. Dzialinski (f 1680). 54) A. Krecz- 
mer (f 1687). 55) A. I. Zagorni (f 1690). 56) Krüger (s 1692). 
57) Sarnowski (s 18. 8. 1693)?) 58) Butler (1- 1701). 59) Rost- 
kowski (s 1702). 60) S. A. Dreier (f 1731). 61) Eulenburg 
(f 1734).

VIII. Domvikare.

1) Passerius (f 1600). 2) Faber (f 1601). 3) Cultius (f 
1614). 4) Maibom (f 1622). 5) Gerber (f 1624). 6) Lemke 
(1691). 7) Fiber (j- 1695)?) 8) Schnetla (f 1706).

IX. Laien.

1) Warendorf (f 1573). 2) Helena Koß (f 1591). 3) Jakob 
Dreier (f 1607). 4) - VII, 37: Samuel Konarski (f 1617). 
5) Sadorski (f 1641). 6) Lemke (f 1642). 7) -- IV, 10: Fa
milie Wolowski (f 17. Jahrhundert). 8) Klinger (f 1698).

Von den Ende des 18. Jahrhunderts verzeichneten 114 Grab
inschriften (im Pbl. 1881, S. 51 100, im Pbl. 1891, S. 109 -
17, wovon jedoch 2, Kalle und Salendorf, bereits unter jenen 
100 genannt sind und ein drittes nur eine Sarginschrift ist) lassen 
sich jetzt nicht mehr ausfindig machen a) Dechanten: Joh. Creczmer; 
b) Custoden: 1) Lehmann, 2) Stößel; c) Cantoren: 1) Kowalski, 
2) Jacobelli; 6) Canonici: 1) Regettlen, 2) Nawgard, 3) Hermann, 
4) Rucki, 5) Judicki, 6) Bavorn, 7) Hosius, 8) Rosenberg, 9) Bor
kowski, 10) Zach. Tapiau, 11) Langhannig, 12) Ferber, 13) Bischof,

*) Oapit. 7, S. 179.
2) ^ers, Oap. 11, S. 18- Im Pbl. 1881, S. 91 wird er fälschlich 6ur- 

uonski gen.)
b) In Pbl. 1881, S. 58 Nr. 92 Georg Fiber, in dem Sitzungsprotokoll

buch der Domvikarien-Communität (Domk. Archiv) ab 1713 Fiberg genannt.
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14) Tareten, 15) Falibowski, 16) Sarnowski; e) Domvikare: 1) 
Passerius, 2) Cultius, 3) Fiber; k) Laien: Lemke; insgesamt also 
25 Grabsteine. In diese Zahl der von früher her bekannten, nicht 
mehr auffindbaren Denkmäler sind Wohl einzurechnen die heute 
vorhandenen, aber nicht mehr lesbaren Grabsteine, insgesamt 13 
(im Lageplan die Nummern 65, 64, 31, 60, 25, 8, 12, 55, 81, 84, 
86, 82, 66), sodaß wir einen Verlust von 12 (25—13) Steinen 
buchen müssen. Freilich, jene älteren Verzeichnisse haben nicht 
sämtliche Grabinschriften überliefert, da darin nachweislich Über
gängen sind 1) das Epitaph Ad. Sig. Konarski, 2) die Grab
platten Johann von Essen, Domvikar Laur. Lemke, Domdechant 
Christian Tapiau.

Von den Ende des 18. Jahrh, verzeichneten heute verloren 
gegangenen oder nicht mehr erkennbaren Grabdenkmälern sowie 
von andern, in jenen Verzeichnissen nicht genannten oder nur ge
planten sind uns folgende Nachrichten erhalten. Eustachius 
Albert Kreczmer (j- 26. 6. 1687), dessen Grabinschrift bekannt ist 
(Pbl. 1881, S. 57 Nr. 85), erhielt in der Kapitelssitzung vom 
12. Nov. 1685 die Erlaubnis, einen Grabstein neben seinem Altar 
baldmöglichst sich zu setzen*). Für den Grabstein des Domherrn 
Johann Lammshefft (f vor 6. 4. 1649^), der in seinem Testa
ment vom 6. 3. 1649 für einen Grabstein 50 fl. aussetzte, wurden 
60 fl. gezahlt^). Der Dompropst Albert Rudnicki (s 25.1. 1651?) 
wünschte in seinem Testament vom 16. Dez. 1650 ein kleines 
Denkmal mit einfacher Inschrift und Vermerk über Todesdatum 
und Alter?) Domkustos Georg Marquart (f 1660), der in 
seinem Testament vom 18. Febr. 1660 neben seinem Altar be
graben zu werden wünschte und in einem Codizill den Wortlaut 
der Inschrift bestimmtes) ist in Wormditt begraben?) Domherr 
Judicki (f 1667), dessen Grabinschrift (in Pbl. 1881, S. 53 
Nr. 24) und dessen Testament vom 20. April 1667 nebst Aus
führung bekannt ist, erhielt einen Grabstein, dessen Kostenrechnung 
beträgt: Der Stein 50 fl., die Einmeißelung der Inschrift 70 fl.,

^) Domk. Archiv, Oapit., sol. 21.
2) ^eta Oapit. 7, 189.
b) Domk. Archiv. Akten 11.
4) ^eta Oap. 7, S. 245.
5) Domk. Archiv. Akten P. 16.
6) Domk. Archiv. Akten 11.
?) E. Z, 111, S. 561. 
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die Herbeischaffung des Steines 12 fl., das Setzen 2 fl?) Dom
kantor Joh. Bapt. Jakobetli (1° 1679), dessen Grabinschrift be
kannt ist (Pbl. 1881, S. 52 Nr. 13), wünscht in seinem Testament 
vom 15. Okt. 1669 neben seinem Altar bestattet zu werden; sein 
Grabstein solle nur eine kleine Inschrift erhalten; die Leser sollen 
zum Gebet für seine Seelenruhe erinnert werden?) Domkantor 
Kowalski, dessen Grabinschrift bekannt ist (Pbl. 1881, S. 58 
Nr. 89), wünschte in seinem Testament vom 18 Juli 1706 neben 
seinem Cantoraltar begraben werden?) Domherr Michael von 
Damrau Dambrowski ('s 1706) wünschte in seinem Testament 
vom 25. Juli 1705 neben seinem Altar, des Titels Maria der 
Größeren, begraben zu werden, wo die Domdechanten Buzenski 
und Wolowski ruhten?) Domkustos Michael Remigius Las- 
zewski ('s 2. Okt. 1746) wünschte in seinem ersten Testament 
vom 8. 5. 1727, sein Leichnam möge in dem unlängst für die 
Canoniker eingerichteten Grabgewölbe bestattet und ihm ein 
Epitaph links neben dem Custosaltar gesetzt werden; dieser solle 
oben sein Wappen und unten die Inschrift tragen: „l^spi8 die 
pO8ltu8 »6 memorium ?. k. D. Mckaeli8 kemixii l^s8rew8ki 
6u8to6>8 Osnoniei Vsrmien8l8, qui kuic Lstllellrsli Vsrmien8i 
Lecle8iae per ^nno8 tot 8ervivit et ^nno llie in 
Domino obüt, kuie l^ector äsvots requiem setsrnsm praecsre". 
In seinem letzten Testament vom 28. 9. 1746 ist eine derartige 
Bestimmung nicht enthalten?)

Der Verlust an Leichensteinen ist gewiß zum Teil auf Ent
fernung älterer zur Beschaffung von neuen Grabstätten snachweisbar 
freilich nur für Nik. Ant. Schulz (1761)) zurückzuführen, haupt
sächlich aber der Unachtsamkeit und willkürlichen Zerstörung 
durch Bauhandwerker zuzuschreiben; namentlich 1861 widerfuhr 
diese Behandlung den Grabsteinen?) Die entfernten Steine 
wurden zur Kalkbereitung verwendet; das war auch schon früher 
so geschehen?)

Domk. Archiv. Akten V. 9-

2) Domk. Archiv. Akten 17 9.

b) Domk. Archiv. Akten 10.

Domk. Arch. Akten 17 4.

? Domk. Archiv. Akten I?. 10.

E. Z 19, S. 157.
?) Domk. Archiv. R. I? 4. Baurechnung des Jahres 1750/51.
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3. Beschaffenheit und Inhalt.
In das bekannte und öfters bestätigte*) Bild der Entwicklung 

der norddeutschen Grabmalkunst?) bringen die Grabsteine des Frauen- 
burger Domes, deren beim gegenwärtigen Zustande kaum erkenn
bare Einzelheiten für die Gesamtauffassung belanglos sind, keinen 
neuen Zug hinein.

Die gotischen Grabsteine, die aus der Zeit von 1300 bis 
1512 vertreten sind, zeigen vertieft geschnittene Minuskelschrift und 
berichten nur Namen und Todesdatum, fast regelmäßig mit dem 
kurzen Wunsch kequieacat in pacs. In mehreren Steinen ist eine 
typische Figur in Domherrnkleidung, mit Almucium?), in der 
allenthalben üblichen Weise flachliniger Zeichnungen eingeritzt. 
Ein Totenschild, ein kostbares kreisrundes Gemälde mit dem Bild
nis des Domdechanten Boruschow (f 1426) ist als ältester Zeuge 
des Tafelbilderschmucks des Domes erhalten; von einem zweiten, 
außer einem Grabstein des Toten gedenkenden, künstlerischen Schild 
erfahren wir aus dem Testament des Domkustos Arnold Huxer 
(f 1446). Die Grabplatten haben bis zu 3,44 m Länge (Joh. von 
Essen) und sind aus grauem Kalkstein geschnitten. Die Inschrift 
läuft in der Regel an den Seiten des Steines entlang, bei Arnold 
von Datteln (1447) ist sie in außergewöhnlich kräftigen, ausdrucks
vollen Buchstaben kreuzförmig angeordnet, bei Kynast (1° 1497) auf 
zwei verschlungenen Bändern. Öfters ist Wappenschmuck vorhanden, 
Bildwerk fehlte)

') z. B. in Heinz Löffler, Die Grabsteine, Grabdenkmäler und Epitaphien 
in den Kirchen Altlivlands. Riga 1929. Hier ist auch weiteres Schrifttum über 
Grabmalkunst verwertet.

2) Allgemeines über die christliche Grabdenkmalkunst in Ostpreußen, über 
den Werkstoff, über Platten mit vertieften Flach- und Hochbildwerken, gravierte 
Steine, künstlerische Form, Inhalt, Herkunft, Einzelheiten über die Grabsteine von 
etwa 1600 bis 1800, die Wandgrabmäler bis 1685 bietet erstmalig in großer 
Vollständigkeit, die Frauenburger Denkmäler nur gelegentlich streifend, Anton 
Ulbrich. Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen. Königsberg 1926-1929. 
Seite 132 ff.

sj Brachvogel, Die Chorklcidung der ermländischen Dom- und Kollegial- 
stiftsherren, mit Abbildung der Figur des Grabsteines des Johann von Essen, 
1416, in: E. Z. 21, S. 103.

4) Bernhard Schmid urteilt in: Die Plastik in Preußen zur Zeit des 
Deutschen Ritterordens (im Lesebuch „Die Provinz Westpreußen II. Teil, 
herausg. von Gehrke Danzig 1912) über den allgemeinen Mangel gotischer 
Grabmalplastik in Preußen: Sie konnte sich nicht entwickeln, da es hier an einem 
bildsamen Werkstein fehlte. „Die Kalksteinplatlen, die zahlreich eingcführt wurden,
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Die Renaissance tritt mit ihren römischen Kapitalbuchstaben 
und ausnahmslos lateinischer Sprache, einem oft großen Ausmaß 
der Steine, wortreicher, manchmal metrischer Inschrift und Ver
zierung in Flachrelief zuerst auf einer Grabplatte von 1525 
(Crapitius) in Erscheinung.') Die größte Abmessung weist 
der Leichenstein des Dompropstes Plothowski (1547) auf, 
3,36X2,15 m. Die Inschrift erweitert sich z. B. um Hin
weise auf das letzte Gericht: „Unter diesem Stein erwarte ich 
Christus den Richter" (Crapitius), und „erwarte ich zit
ternd Christus den Richter" (Niemcz 1593). Der Humanismus 
hat Zeugnisse seiner Kunst im Bau von Hexametern hinterlassen, 
auf den Grabsteinen Fabian Emerich (1559), Johann Lang- 
hannig (1567), Caspar Hanow (1571), Samson von Worein (1586), 
Joh. Rosenberg (1587), Hel. Koß (1591), Lichtenhain (1593), Bal- 
thasar Faber (1601), Joh. Kreczmer 1604), Passerius (1609). Lich- 
tenhains metrische Inschrift diene mit folgender Übersetzung als 
Probe: „Eingeschlossen ist Albert Lichtenhain in dieses Grab. Was 
jener ist, wirst auch du später sein, Leser. Erde war er, Erde ist 
er. Zur Erde wirst du als Toter gehen, und die Erde, die du 
mit den Füßen drückst, wird auch dich drücken." Emerichs Stein 
(1559) zeigt gute Renaissance-Ornamente und Putten als Schild
halter des Wappens. Wappenschmuck, der auch auf den gotischen 
Steinen zu finden war, wird zur Regel, oft sind vier Ahnenwappen 
eingemeißelt. Die ziervollste Steinmetzarbeit mit Meisterzeichen 

tt., vielleicht desselben, auf Emerichs Grabstein Anton Herbart 
geschriebenen Meisters, aller Wahrscheinlichkeit nach Danziger Her
kunft, bietet die Grabplatte des Johann Timmermann (1564). 
Ein Baldachin in Spätrenaissance, das Bildnis des Verstorbenen, 
Figuren, wohlgeschnittene Buchstaben füllen den Stein.

Der Barock kündigt sich bald nach 1600 mit dem Sinnbild 
des Totenkopfes (Gerber 1624) und unter den zunächst noch ziem
lich kurz abgefaßten Gedenktexten mit der Aufzeichnung der Ur
heber des Grabdenkmals an. Von der Mitte des Jahrhunderts

gestatten keinen reichen bildnerischen Schmuck, und von den früher wohl in größerer 
Zahl vorhanden gewesenen Messing- und Bronze-Grabmälern sind nur drei in 
Thorn s1361), in Neumark s1393s und in Braunsberg s1494) erhalten, zwar sehr 
schöne Stücke, aber doch isolierte Reste einer einst umfangreicheren Entwickelungs- 
reihe."

') Das Datum bestätigt die von Ulbrich, a a. O. Seite 9 festgestellte 
Zeitgrenze der gotischen Kunst in Ostpreußen.
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an dehnen sich die Grabschriften zu rühmenden Leichenreden aus; 
das augenfälligste Beispiel hierfür bietet der Stein des Dom
dechanten Ludinghausen (1705). Insbesondere wird der Würden 
und Taten im Dienste des Polnischen Vaterlandes und hoher Ver
wandtschaft Erwähnung getan. Hervorgehoben wird stets der Rang 
als Sekretär des polnischen Königs; die königlichen Sekretäre wur
den in der Regel in den Adelsstand erhoben. Dichterische Aus
schmückungen werden beliebt: Die Posaune des jüngsten Gerich
tes (Krüger 1692, Klinger 1698), der Schlaf des Friedens unter 
dem Steine (Fantoni 1681), der so oft im Leben Siegreiche fällt 
besiegt in der Schlachtreihe der Toten (Glasnocki 1668), der Ver
storbene hinterläßt Sehnsucht nach seiner Gegenwart (Johannes 
Hanow 1575, Johann von Worein 1606, Kolacki 1608, Gornicki 
1651). Fast immer wendet sich der Tote an den Leser oder Wan
derer um seine Fürbitte. Figuren, wie sie auch in der Zeit der Re
naissance sich öfters finden, sind nach 1607 (Bilinski) auf den Fuß- 
bodenplatten verschwunden. Die gesprächigen Grabschriften halten 
fromme Ermahnungen über die Vergänglichkeit des Irdischen. 
Mehrere zu Lebzeiten verfaßte Inschriften liefern persönliche Be
kenntnisse zu strenger, demütiger Selbstbeurteilung. Johann Nicz 
(1670) wählt sich die Grabschrift: „Gott sei gnädig dem unwürdig
sten Canonicus dieser Kirche, dem größten Sünder." Szemborowski 
(1664) begehrt als Grabschrift: „Er ruht hier, der unwürdige 
Sünder, und erwartet die Welt seiner Ewigkeit im Lichte deines 
Antlitzes, Christus, Erlöser, auf deine Barmherzigkeit vertrauend." 
Freilich, den demütigen Titel „unwürdiger Sünder" hat man auf 
seinen Leichenstein zu setzen sich gescheut. E. A. Kreczmer's (1687) 
Grabstein ruft: „Wanderer, hemme den Schritt! Ich, den du trittst, 
war der größte der Sünder." Buzenski (1698) hält sich nicht 
würdig genug, in der Kirche beerdigt zu werden, sondern wünscht 
sein Grab an der Schwelle der Pforte oder gar in der Vorhalle. 
In seiner selbstgewählten Inschrift mit dem Vorspruch „Herr, Wenn 
du kommen wirst zu richten, verdamme mich nicht," streift er die 
Nichtigkeit irdischer Ehren mit den Worten: „die trügerischen Hoff
nungen des Hoflebens hat er in dieser Gruft begraben." Kunigk 
(1719) bestimmte für sich eine ganz kurze bescheidene Inschrift, be
ginnend: „Hier liegt der Sünder " Der Konvertit Eulenburg 
zieht 1723 aus seinem Leben das Ergebnis: „Es ist genug, es 
gehe zur Ruhe Seele und Asche. Viel genug habe ich geschaut, 
vieles erlitten. Erlöse mich, o Herr, und erbarme dich meiner."
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E. A. Kreczmers (1687) mit Totenkops, Gebein und Sanduhr aus
gestatteter Leichenstein schildert die menschliche Nichtigkeit: „Schon 
bin ich aus einem Menschen geworden ein Nichtmensch, Asche, 
Schatten, ein Nichts. Lebet wohl, Freunde, und bittet Gott für 
mich!" Den stärksten Ausdruck erhielt die Predigt der Vergänglich
keit in den beiden gleichartigen Marmortafeln am Ost- und West
ende des Langhauses. Ein grinsendes und ein trauerndes Toten
gerippe spiegeln hier das bekannte Motiv italienischer Barockdenk
mäler Wider. Custos Zacharias Scholz ließ 1682, zwei Jahre 
darauf Dechant Buzenski an den Pfeilersockeln neben ihren Altären 
jene Tafeln des Memento mori errichten. Derartige Platten und 
Wanddenkmäler waren anderswo in Ostpreußen schon seit dem 
16. Jahrh, üblich, st

Die Erhebung des kunst- und geistesgeschichtlichen Beitrags 
der Wandgrabmäler des 17. Jahrhunderts, da sie mit Ausnahme 
zweier Epitaphien (Pastorius 1681, Zagorni 1690) die Wahr
scheinlichkeit polnischer Herkunft für sich haben?), und ihre 
Zuweisung zu Formengruppen muß einer weiteren vergleichenden 
Erforschung polnischer Kunstdenkmäler überlassen bleiben.

Das 18. Jahrhundert hat uns zwei Denkmäler als Schatten 
des fürstbischöflichen Prunkes jener Zeit hinterlassen, die einzige 
bronzene Verzierung eines Grabsteins und das einzige vom Fuß
boden in Stockwerken an der Wand aufsteigende Grabmal: das 
Bronzewappen des Bischofs Grabowski und das Monument des 
Bischofs Szembek. Zum letzten Mal setzte man da ein Bildnis 
des Verewigten ins Epitaph, der Sitte des 17. Jahrhunderts 
folgend, in dem die marmornen Reliefbildnisss des Bischofs 
Rudnicki (1637) und Paul Gornicki's, die Qelgemälde von Lukas 
Gornicki, Hirtenberg, Demuth, Thomas Treter, entstanden.

Der künstlerische Eindruck der Frauenburger Epitaphien fällt 
im Vergleich z. B. mit den Prunkgrabmälern des Königsberger 
Domes für den Kunstbesitz Ostpreußens nicht ins Gewicht?)

Die Herkunft der Grabsteine ist fast in keinem Falle bekannt; 
die sehr seltenen Angaben dieser Art sind bei den einzelnen Denk
mälern vermerkt.

st Ulbrich, a. a. O. Seite 142.
Für einzelne vermutet so auch Anton Ulbrich a. a. O. Seite 801.

st Vgl. außer Ulbrichs gen. Werk und den Abbildungen daselbst die Abbil
dungen von Epitaphien des Königsberger Domes bei Alfred Rohde, Königsberg 
Pr. (Stätten der Kultur Bd. 37.) Leipzig 1929. Abb. Nr. 30. 34. 47. 60. 83.
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4. 3. Die Grabdenkmäler nach Stelle. Größe. Material. Haupt
inhalt. Anmerkungen in alphabetischer folge, d. Verzeichnis 

nach Nummern.

1. Martin Achtsnicht, Canonicus (f 4. März 1504). Nr. 49 
(des Lageplans). Größe 1,72X2,65 m. Grauer Kalkstein 
(auch im folgenden so, wenn nichts anderes bemerkt wird). 
Achtsnicht wünschte im Testament, neben seinem Altar begraben 
zu werden und einen Leichenstein nach dem Muster der Grab
platte des Johannes Kalle (f 1448) mit Angabe seines Todes
tages zu erhalten. Der Stein kostete 24 Mark, die Setzung 
6 Mark. (Domk. Archiv Frauenburg I Nr. 23).

Inschrift im Pbl. 1891, S. 109 Nr. 1. — 8criptore8 ksr. 
^Varm. I, 1866, S. 236. Die Grabplatten Kalle und Achts
nicht liegen heute dicht beieinander, Kalle unmittelbar vor der 
Einaangstüre, Achtsnicht rechts daneben.

2. Erssmus de Veke, Canonicus (-f 15. März 1423). Nr. 15. 
1,91X1,01 m. — Er war Magister, äoctor clecretorum, Dom
herr von Frauenburg und Lübeck. — Wappen: Schrägrechts- 
balken, belegt mit drei Scheiben (beschrieben, in: Zernicki- 
Szeliga, Die Polnischen Stammwappen. Hamburg 1904. 
Seite 107). In den 4 Ecken des Grabsteines Kreise.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 58.
3. Albert Vilinski, Canonicus (f 21. Juni 1607). Nr. 21. 

1,66x1,00 m. — Domherr von Plock und Frauenburg. Alter 
57 Jahre. — Ganze Figur eines Domherrn.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 56.
4. Michael Vistram, Canonicus (-f 3. Febr. 1624). Nr. 19. 

1,88X1,12 m. — Alter 49 Jahre. — 4 unkenntliche Wappen. 
(Wappen Bistram in E. Z. Bd. 19, S. 538.)

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 49.
5. Vsrtholomsus Voruschow, Domdechant (f 24. Jan. 1426). 

Totenschild im Chor.
Vgl. E. Z. 21, S. 112, 113. Jnschr. Pbl. 1881, S. 51 

Nr. 1. Im Pbl. ^nno vni NeCCCXXVI clie 4. msn8>8 
^anuarü obüt Vensrabilw Vominu8 lVisx. kartkolomeu8 
Lor8ckorv, Vecsnu8 et Lanonicu8 Wsrmien8l8. orale pro 
eo. Die getreue Wiedergabe: ^nno clni lVl.°cccc.°xxvi°. 
ckie xxmj men8. llanuarij obist venabil. cln8 m^r 6sr- 
tkolome' Lore8ckow. cleeanu8 L 6snonicu8 Warmieiww. 

49
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orale pro eo. Eichhorn, Die Prälaten des erml. Dom
kapitels, in E. Z. 3, S. 351.

6. Heinrich Vuleke, Canonicus (f 11. Jan. 1449). Nr. 71. 
2,50X1,25 m.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 51.

7. Theodor Vutler, Canonicus (f 17. April 1701). Nr 3. 
2,05X1,53 m. — Reichsgraf, Domherr von Frauenburg und 
Warschau, naher Verwandter des polnischen Königs Johann III. 
Eltern Neichsgraf und Reichsunterkämmerer Gotthard Wilhelm 
und Constantia Wodynska, Palatinida von Podlachien. Alter 
40 Jahre. Begraben neben dem Altar des hl. Stephanus 
(heute Altar der Himmelfahrt Mariä am 4. nördlichen Pfeiler) 
„inmitten der Kirche" — Wappen: In ausgetieftem Rund 
zwischen zwei Palmzweigen ein Adler mit einem Herzschild, 
in dem eine Bütte steht. Ueber dem Adler schwebt eine neun- 
perlige Krone.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 93; hier fehlt „in meäio 
eecle8ise", gewiß, weil zur Zeit der Abschrift der Stein be
reits verlegt war.

8. Stsnislaus Vuzenski, Domdechant (f 5. April 1692). Epitaph 
am 3. südl. Pfeiler aus rötlichem Marmor, Flachrelief, 
Totengerippe, das sich an einen Tisch lehnt und die Hand 
auf eine Sanduhr legt. — Domdechant in Frauenburg, Dom
herr in Gnesen, „Merarum 8enptor" des Erzbischofs Wenzes- 
laus Leszynski von Gnesen, Regens der Kanzlei des Reichs
prokanzlers Bischofs Andreas Olszowski von Kulm. Er ließ 
das Denkmal zu Lebzeiten herstellen, 1684. — Das Denkmal 
steht am Sockel des Pfeilers mit dem St. Johannes Baptista- 
Altar, einem von Buzenski errichteten Werk; er war hier 
instituiert. (Im Testamentsentwurf vom 3. 3. 1691 sDomk. 
Archiv I. 0. U. Nr. 1 p. 409—418) äußerte er die Absicht, 
möglichst bald an Stelle des hölzernen Altaraufbaues einen 
marmornen nach dem Muster des gegenüberstehenden, von 
Dzialinski gestifteten, zu errichten; der Kontrakt war bereits 
geschlossen, Anzahlung erfolgt. (Es ist dies eine Ergänzung 
zu E. Z. 18, S. 629.) Im Testamentsentwurf vom 3. 3. 1681 
hatte er gewünscht, sein Leichnam möge an der Schwelle der 
Hauptpforte des Domes oder möglicherweise auch in der Vor
halle bestattet werden, in seinem endgiltigen Testament vom
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23. 3. 1692 (Domk. Arch. Akten b. 2) bestimmte er als Be
gräbnisort die Kirche.

Vgl. E. Z. 3, S. 373.
9. lohsnnes von Aallen, Canonicus (f 10. Jan. 1448). Nr. 1. 

2,58X1,81 m. — „Kalis äs Koni§i8b§." — Domherrnfigur 
unter spätgotischem Baldachin. — Wappen: Wellenbalken, be
gleitet von 3 (2,1) Löwenköpsen.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 6, und Pbl. 1881, S. 54 
Nr. 35.
10. lukas Andreas Rlinger. Domarzt (j- 1698). Nr. 87. 1,58 

X0,86 m. — Alter 67 Jahre.
Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 84.

11. Samuel Rnuth, Domkustos (-f 23. Mai 1614). Nr. 13. 1,11 
X1,IO m. — Alter 45 Jahre. — Wappen: Im Göpelschnitt 
geteilt, in jedem Feld eine Lilie. In den 4 Ecken des Steines 
Rosetten, an den Rändern Bandornamente.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 6. — E. Z. 3, S. 556.
12. Lnoch von Aobelau, Dompropst (f 1512). Nr. 42. 1,19x 

1,65 m. — Ganze Figur. In den 4 Ecken die Eoangelisten- 
symbole.

Jnschr Pbl. 1891, S. 109 Nr. 7. Todesdatum nach Pbl. 
a. a. O- der 3. März 1512, nach E. Z. 3, S. 317 vor April 1512. 

13. Wenzeslaus Robierzyeki, Domkustos lf 20. Juli 1643) Nr. 
43. Sichtbar 2,10X0,67 m. Rötlicher Sandstein. — Kustos 
in Frauenburg, Domherr in Plock und Pultusk. Testaments
vollstrecker Dompropst Albert Rudnicki und Domdechant Lukas 
Gornicki. — Wappen: Herb ?omian (vgl. Zernicki.)

Kobierzycki ist der Stifter des Altars St- Michaelis am 
1. nördlichen Pfeiler, hier sein Wappen mit den Buchstaben 
VV. K. 6. V. ?. (XVence8lau8 Kobierrycki 6anonicu8 Vsr- 
mien8i8 ?locen8i8). Daneben wurde er begraben (E. Z. 18, 
S. 620); sein Grabstein liegt auch heute noch an dieser 
Stelle.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52, Nr. 10. — E- Z. 3, S. 558. 
14. Martin Aolseki, Canonicus (f 28. Juli 1608). Nr. 37. 2,28 

X 1,44 m. — Apostolischer Protonotar, Ooctor jun8 utriu8qus, 
Dompropst in Warschau (im Pbl. irrtümlich Frauenburg), 
Archidiakonus Szremensis, Domherr in Frauenburg und 
Olmütz, Gesandter des polnischen Königs Sigismund III. zum 
spanischen König Philipp IV. und zu Kaiser Rudolph II. Alter 

49*
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48 Jahre. — Wappen: Oerb lopor. Spruch: l^evi§st 38pers. 
Prälatenhut mit drei Quastenreihen.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53, Nr. 30.
15. Adam Aonarski, Dompropst ('s 8. Nov. 1685). Epitaph 

an der nördlichen Seitenwand gegenüber dem 7. Pfeiler.
Die Inschrift fehlt im Pbl.; sie lautet:

I) . 0. U. I blecnon memoriae f 8i§l8mun6i Xonar8ki 
?raep08lti , Varmien8i8, Lantori8 ?Iocen8l8, 8. k. N. 8e- 
cretsrü , 0 VI , Vetu8tse et ?u1riciae in ?> U88is 6omu8 
Aeroum I 8an§ui8 nec äe^ener Kaere8, its vixit, ut in Oe , 
um, (Üoelite8gue pietstem: nuts etiam logusntur 8sxu. , 
Lccls8i3 in tuncko ?opolnsn8i ksereciitario Lesti888imue , 
Virilst ^Istri 8scra, muro 8tructa k?elixio8s 8uncti ?suli 
primi Lrsmitse, aä esnäem äsäucta kunäatsque I Oolonin. 
8ucer ve8titu8 etism in kac Lstdeäruli , 8snctiorem te8tsn- 
tur liberalitstem , k^ec ab nvita äeklecten8 Virtute , Oräini8 
8ui üecori, moribu8 inte§errimu8, pri8ci can , 6ori8, comi8, 
Iro8pitsli8, omni ex purte rs8ponciit. , In autumno setati8, 
necäum maturse, coelo msturuit, , ^rtkriäiäs oppre88U8, VIII 
blouemb. IVl O 6 1^ XXXV f ^etsÜ8 l^III 6um msioribu8 
8ui8 Wckaele , 6u8toäe, bsliee Lsnonieo Varmien8i die 
bestsm I re8urrectioni8 8pem prneotolatur.

Konarski wünschte im Testament vom 7. Nov. 1685 ein 
Epitaph nach dem Muster der Gornicki-Epitaphien und setzte 
dafür 500 fl. aus. (Domk. Archiv. Akten ?. 9.)

Sein Epitaph steht jedoch mit den Epitaphien der Gornicki's 
nicht in Zusammenhang, sondern zeichnet sich durch eigene Form 
und prunkvolle Gestaltung aus. Eine schwarzmarmorne, im 
Bogen geschlossene Jnschrifttafel wird von zwei schräggestellten, 
kannelierten, ionisierendenPilastern flankiert, dieeinverkröpftes, 
von einer Wappenkartusche durchschnittenes Gebälk tragen. Die 
Kartusche ragt bis zur Spitze des Giebels empor, auf dessen 
Schrägen zwei weinende Engelsfiguren lagern, und wird von 
einer Krone und einem Wandkreuz überhöht. Neben den 
Pilastern stehen zwei vollplastische weibliche Gestalten, rechts 
die Hoffnung mit Anker, links der Glaube mit Kreuz. Auf 
dem sehr kräftigen, aus Konsolen und geschwungenem 
Balken bestehenden Postament bildet im dreieckigen Mittelstück 
ein Engelskopf den unteren Abschluß, über ihm hängt ein ver
goldetes sinnbildliches Wappen des Todes, in schildförmiger
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Umrahmung eine geflügelte Sanduhr auf einem von drei 
Totenschädeln getragenen Buch des Lebens. Das vergoldete 
plastische Wappen der Konarski, eine Radfelge mit zwei 
Speichen, Abart von tierd O8orzm, steht in der oberen großen 
Kartusche und auf den Pilasterkapitellchen. Das Motiv, eine 
Jnschrifttafel mit seitlichem Zierwerk, Aufsatz und Posta
ment, kehrt bei sämtlichen Epitaphien des 17. Jahrhunderts 
wieder, ist aber hier in größtem Ausmaß und reichster Fülle, 
mit figürlichem Schmuck durchgeführt. Das Denkmal ist wahr
scheinlich polnischer Herkunft?) E. Z. 3, S. 333.

16. fellx Ronsrski, Canonicus 13. März 1620) und Samuel 
Nonsrski, Kapitän ('s 8. Mai 1617). Nr. 24. 1,63X1,00 m. 
Die leiblichen Brüder Felix, Domherr in Frauenburg und 
Kgl.-Sekretär, und Samuel, Kapitän in Hammerstein. Der 
Testamentsvollstrecker Domherr Albert Rudnicki setzte das 
Denkmal 1624. — Wappen: Abart von l-lerd O8or^s

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr. 26.
17. Michael Aonsrski, Domkustos (x 5. Juni 1584). Nr- 18 

2,31X1,28 m. — Kustos in Frauenburg und Propst in 
Kalisch. — 4 Wappen in den Ecken. 1. Herb O8or^s. 2. blerd 
blauer. 3. Herd Oockriembs (?). 4. ? — Figur eines Dom
herrn.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 9. — 8cript. ker. VV. l. 
240. — E. Z. 3, S. 546. — Konarski hatte 1578 den Bartho- 
lomäus - Altar am 6. südl. Pfeiler inne (E. Z. 18, S. 587).

18. Labian Konopseki, Domdechant (i 22. Mai 1619). Nr. 63. 
1,98X1,08 m. Dunkler Stein. — Kämmerer der Päpste 
Clemens Xl. und Paul V., Domdechant in Posen, Domherr 
in Gnesen, Frauenburg und Kulm. Alter 58 Jahre. Testa
mentsvollstrecker Domherr Michael Bistram und Bartholo- 
mäus avara, Diener. — Wappen: Herb Ockwa^s.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 8.
19. Nikolaus Roppecnikus, Domherr (s 24. Mai 1543). Wand

denkmal am Pfeiler nördlich vom Maturaltar. Vgl. Hipler, 
Libliotkeco ^Vormien8l8 (—Nonum Warm. IV), Bd. I. Brauns
berg u. Leipzig 1872. Seite 233. 8picile§. Oop. Brauns
berg 1873. S. 292. Die Porträts des Nikolaus Kopernikus. 
Leipzig 1875. S. 134.

») s. Ulbrich, a. a. O. Seite 801-
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20. yelens Roß (-f 14. Mai 1591). Nr. 7. 1,79X1,09 m.
Helena geb. Ostowska, Frau des Paul Koß, Mutter des Dom
propstes Nikolaus Koß. Alter 71 Jahre. — Wappen: Aerd 
Memawa.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr. 18.

21. Johannes Crspitius, Canonicus (f 11. Sept. 1525). Nr. 68. 
2,87X1,84 m. — Wappen in Flachrelief: Aerd Kola.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 2. — 8cript. ker. W. I, 
S. 242.

22. Eustschius Albert Rreczmer, Canonicus (f 26. Juni 1687). 
Nr. 69. 2,21X1,50 m. — Domherr in Frauenburg und 
Stiftspropst in Guttstadt. Geboren 29. 4. 1623. — Toten
kopf über zwei gekreuzten Knochen und geflügelte Sanduhr 
in einem ausgetieften Kreis.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 85.

23. Petrus Aorisn Rrüger, Canonicus (f 24. Sept. 1692). Nr.
58. Sichtbar 1,63x1,33 m. Rötlicher Sandstein. — Geboren 
in Mehlsack 5. Febr. 1637, zur Würde des Doktorats und 
des Adels befördert, Sekretär des polnischen Königs Michael, 
seit 1670 residierender Domherr in Frauenburg, gestorben an 
Apoplexie, begraben neben seinem Altare des Titels St. 
Andreas. — Der Grabstein liegt noch heute vor dem Kreuz
altar, der ehedem St. Andreasaltar hieß.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 90.
Der Grabstein ist aus Elbing geliefert. Der Stein kostete 
45 fl., die Einmeißelung der Buchstaben je 2V2 Groschen, zu
sammen 33 kl. 10 §r., der Transport und die Setzung im 
Dom 13 kl. 26 gr. (Domk. Archiv Akten b. 10.)

24. 7ohsnn Georg Runigk, Domkustos 4. Sept 1719). Nr. 83. 
1,89x1,33 m. — Alter 71 Jahre. — Wappen: Pegasus. 
Fünfzackige Krone. Helmdecken. (Vgl. Bd. 63 der Handschrift!. 
Bücherei Kunigks in E. Z. 21, S. 346.) — Totenkopf mit 
gekreuzten Knochen.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 95. — E. Z. 3, S. 568.
Kunigk hatte sich im Testament vom 30. 7. 1718 seine 

Grabinschrift selbst verfaßt Ueber sein Begräbnis hatte er 
ebenda bestimmt: Sein Leib solle vor der mitten im Dom aus
gestellten Marienstatue (vgl. über diese E. Z. 18, S. 634; E.Z. 19
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S- 5) neben dem Grabstein seines guten Freundes, des Kapitel- 
sekretärs Laurentius Lemke, beerdigt werden. Der Grabstein 
ist von Knorr und Gianetti geliefert, die hierfür einschließlich 
anderer Leistungen 149 kl. 17 gr. erhielten. Für das Setzen 
des Steines wurden dem Maurer und seinem Gehilfen 3 kl. 
gezahlt. (Domk. Archiv. Akten k?. 10).

25 Johann Iran; Kudwsnowski, Weihbischof (f 28. Dez. 1729). 
Epitaph rechts hinter dem Altar des Dompropstes. Rötliche 
marmorne Jnschrifttafel ohne Schmuck.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 96. — E- Z. 3, S. 151. 
26. Thomas Agnast, Domkantor (f 19. April 1490). Nr. 59. 

2,60X1,30 m.
Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 9. - Script. ker. VV. I, 

S. 238. — E. Z. 3, S. 593.
27. Arnold von Datteln, Dompropst (f 1459 oder 60). Nr. 40. 

2,66X1,55 m. — Wappen: Ein mit Federbusch bestektes 
Tatzenkreuz. — 19 cm hohe Minuskel, einige große Initialen. 

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr. 22. — 8cript. ker. >V. I, 
S. 222 — E. Z. 3, S. 315.

Arnold von Datteln ordnete in seinem Testamente, das 
er während einer Krankheit im Krankenhause des samländischen 
Domkapitels in Königsberg am 14. Juli 1456 abfaßte, sein 
Begräbnis im Königsberger Dom an. (Domk. Arch. Akten 
b. 4.) In seinem zu Lebzeiten, 1447, errichteten Grabstein 
ist eine Lücke für das Todesdatum nicht ausgespart. (Das 
Testament Dattelns war bisher unbekannt; in E. Z. 16, S. 118 
ist die Abschrift eines Auszuges aus dem Testament angeführt.) 

28. Ludwig von Demuth, Canonicus ('s 27. Juni 1680). Keno- 
taph am 3. nördl. Pfeiler, schwarze Marmortafel mit mar
mornem dunkelbraunem Rahmen; einfaches, klares Ohrmuschel
ornament, im Postament ein Totenkopf, in der kartuschen- 
artigen Bekrönung sein Bildnis, wohl auf Kupfer gemalt. 
— Apostolischer Protonotar, Domherr in Frauenburg, Pfarrer 
in Danzig, während mehrerer Jahre Generaloffizial von Pom- 
merellen. Alter 64 Jahre. —

Jnschr. Pbl 1881, S. 56 Nr. 76- Der Todestag ist nach 
^cts Lspit. Bd. 9, S. 199 der 27. Juni, nicht wie die In
schrift angibt. Er hatte im Testament vom 26. 2. 1673 die 
Begräbnisstätte seiner Mutter in der Birgittenkirche in Danzig 
für sich bestimmt. Das Domkapitel forderte aus dem Nachlaß 



752 Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg.

mindestens 300 st. zur Beschaffung eines Denkmals. (Domk. 
Archiv. Akten b. 4.)

29. Albert Johann Dzialinski, Canonicus (s- 4. Nov. 1680). 
Epitaph am 6. südl. Pfeiler, schwarze Marmortafel mit 
rötlichem Steinrahmen, umgeben von einfachem Ohrmuschel
werk, im Postament ein Engelskopf, oben ein Wandkreuz. — 
Polnisch königl. Sekretär. Stifter von Seelenmessen zu Ehren 
der Unbefleckten Empfängnis andiesem Altar. Alter 35 Jahre.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 77.
Für das Epitaph wurden gezahlt an „Ginther" 150 kl. 

(Domk. Archiv. Akten ?. 4.)
30. Fabian Emmerich, Canonicus (f 26. Okt. 1559). Nr. 34. 

2,20X1,44 m. — Augenarzt (vgl. Libl. XVarm. I, S. 283), 
geboren in Mehlsack 1477. Anton Herbart meißelte den Stein 
1560. — Der Stein ist rings mit einem Renaissance-Ornament
streifen eingefaßt. In quadratischer Einrahmung ein Schild 
mit einer Hausmarke, zu beiden Seiten geflügelte Putten 
als Schildhalter. Darüber Spruchband: Keneciictu8 Oeus meu8.

Jnschr. Pbl. 188l, S. 56 Nr. 70.
31. Johann von Essen, Domkantor (f 1416 oder 17). Nr. 91. 

3,44x2,10 m. — Ganze Figur unter Baldachin, abgebildet 
in E. Z. 21, S. 103.

8cript. Uer. VV. I, S. 227. — E. Z. 3, S. 583
Die Inschrift ist im Pbl. nicht enthalten; sie lautet: kic 

iacet s quonclam ckn8 iokanne8 s cls 688en s csntor et csni- 
cus warmien8.

32. Gottfried Heinrich von Eulenburg, Canonicus (f 24 Juni 
1734). Epitaph an der nördlichen Seitenwand, 1,09 X 
0,78 m groß, schwarze Marmorplatte. — Wappen im aus- 
getieften Kreise: Geteilt, oben ein wachsender Löwe, unten 
drei (2,1) Sterne. Helmzier ein wachsender Löwe.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 89; das „cinwcat (!) mul- 
tum" dieses Abdruckes ist zu lesen: cini8. 8nt. multum; die 
vollständigen Zeilen lauten also: 8atl8 e8t, quie8cst nnima 
et einie. 8at(i8)multum vicki, multn P388U8 8um. Der Zusatz 
hinter 1723: „pO8itum. obiit l^nno 1734 ciie blstsli 8. 3o. 
Lupt.", der heute auf dem Stein fehlt, ist anscheinend bei 
der Einfügung des Steins in die Nordmauer mit dem 
unteren Teile des Steins abgeschnitten worden. Eulenburg 
bestimmte im Testament vom 26. August 1732 zu seiner
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Grabstätte das gemauerte Grabgewölbe in der von ihm 1728 
an der Nordmauer des Domes errichteten St. Brunokapelle 
(Domk. Arch. Akten ?. 5.). Die Kapelle wurde 1839 abge
brochen (E. Z. 19, S. 18). (Der Lebensgang Eulenburgs 
im Pbl. 1882, S. 23.)

33. Valthasac Laber, Domvikar (s 2. April 1601). Nr. 73. 
2,65X1,67 m. — 50 Jahre im Dienst der Domkirche. Alter 
84 Jahre. Es setzten ihm den Stein die Neffen. Johannes 
Faber „V Vscanu8 6. Vilnen." In einem Kreisrund ein 
nicht erkennbares Emblem.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 60.
34. Ludwig Lantoni, Domdechant ('s 30. Juli 1681). Nr. 90. 

1,82X1,19 m. — Abt an S. Maria in Balle, Domdechant in 
Frauenburg, Archidiakonus Loviciensis, Domkustos in Frauen
burg. In Diensten der polnischen Könige Wladislaus IV. 
und Johann Kasimir als Gesandter an den Apostolischen 
Stuhl, den Kaiser und den französischen Hof. — Der Stein 
liegt noch heute neben dem Dechantenaltar.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 81. — E. Z. 3, S. 371. 
35. Caspar Lelkener, Canonicus 7. Mai 1499). Nr. 38. 

2,32x3,53. — Figur unter Baldachin. In den 4 Ecken die 
Evangelistensymbole.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 4. - 8cript. ker. >V. I, 
S. 250.

36. Heinrich I. Heming, Bischof (f 15 Juli 1300). Nr. 44. 
Sichtbar 1,34X0,75 m.

Jnschr. bei Hipler, Die Grabstätten der erml. Bischöfe in 
E. Z. 6, S. 293. — Die polnischen Gelehrten Czacki und 
Molski, durch zwei eingeritzte Kreise und den unvollständigen 
Schluß der Inschrift verleitet, erklärten im I. 1802 diese 
Stelle als Grabstätte des Nikolaus Koppernikus. (Hipler a. a.O.) 

37. Simon Gerber, Domvikar (f 12. Nov. 1624). Nr. 32. 
2,00X1,35 m. — Gebürtig aus Allenstein. 33 Jahre Dom
vikar. Alter 58 Jahre. Den Stein setzten die Testaments
vollstrecker Petrus Protman und Matthäus Nävius, Prediger 
an St. Birgitts in Danzig. — Totenkopf mit Sanduhr.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr- 17.
38. Valentin German, Canonicus (f 8. April 1643). Nr. 75. 

1,77x1,06 m. — Ooctor jur. utr., Apostolischer Protonotar- 
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— Wappen: Aerd ?obo§, daneben V. Q. 6. V. (Vsl. 6sr- 
msn Lsnon. Varm.)
Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 55.

39. Andreas Glasnoeki. Domkantor (f 3. Juli 1668). Nr 62 a. 
2,00X1,35 m. — Preuße von vornehmem Geschlecht, durch 
päpstliches Reskcipt an Karl Ferdinand zum Domherrn 
in Frauenburg, durch dessen Patronat zum Domherrn in 
Pultusk befördert, durch Wahl des Kapitels zum Kantor, vom 
polnischen König Johann Kasimir zum kgl. Sekretär. Alter 
57 Jahre. — Der Stein liegt noch heute vor dem Kantoraltar.

Jnschr. Pbl. 1881, S 52 Nr. 12; hier irrtümlich 1658 
als Todesjahr. — E. Z. 3, S. 623. Glasnocki wünschte im 
Testament vom 26. 3. 1668 neben dem Kantoraltar begraben 
zu werden. Für die Aushebung des Grabes wurden 6 fl. 
gezahlt. (Domk. Archiv. Akten 9).

40. Lukas Gornicki, Dompropst (f 15. Juli 1651). Epitaph 
am südöstlichen Eckturm. Marmortafel, schwülstiger Zierrat, 
oben gemaltes Bildnis, unten Wappen. — Dompropst irr 
Frauenburg, Domherr in Wilna. Eltern Lukas Gornicki, Capi- 
taneus Tirocinen. und Vasilkovien., und Barbara von Bezdzedza 
Broniewska. Sekretär der polnischen Könige Sigismund III., 
Wladislaus IV. und Johann Casimir. Alter 66 Jahre, 
20 Tage. Der Neffe Johannes von Gtow Gornicki widmete 
dies dem Oheim. — Wappen: Aerb 0§oncryk.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 73. — E. Z. 3, S. 326. 
Die Testamentsvollstrecker beantragten in der Kapitelsitzung 
vom 17. Juli 1651 die Erlaubnis zur Errichtung eines 
Epitaphs an der Stelle, wo zu eben dieser Zeit das Grabmal 
des Domvikars Passerius (Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 14- 
-f 1600) war. Dem Antrag wurde stattgegeben. (^cts Lapit.) 

41. Paul Gornicki, Dompropst (f 8. März 1632). Kenotaph 
am nordöstlichen Eckturm. Marmortafel mit Ohrmuschelzierrat, 
über verkröpftem Gebälk das Wappen, im Postament das 
Brustbildnis in flachem Marmorrelief. — Kammerpräfekt des 
Großkanzlers Johannes Zamoyski, auf dessen Empfehlung von 
König Stephan Bathory zum kgl. Sekretär, schließlich zum 
Domherrn in Wilna und Dompropst in Frauenburg befördert- 
Viele Jahre während des Schwedenkrieges zur Abwesenheit von 
Frauenburg gezwungen, starb er in Wartenburg und ist im 
dortigen Kloster der Bernhardiner begraben. Alter 82 Jahre.
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Sein Brudersohn Lukas Gornicki, Domdechant in Frauen
burg, setzte ihm das Denkmal.
Wappen: 1) Aerb Ogoücryk, 2) lmbicz. 3) Lrockwicr II. 
4) Ooth§s.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 71. — E. Z. 3, S. 323.

42. Adam Stsnislaus Grsbowski, Bischof (s 15. Dez. 1766). 
Nr. 47. 2,28X1,14 m. — Das Denkmal setzte der Bruder 
Johannes, Castellan in Elbing. — Im Stein ist eingelassen 
eine ovale Bronzetafel mit dem Wappeu Zagtoba - Zbiczwicz 
(E. Z. 20, S 534).

Jnschr. E. Z. 6, S. 345.

43. Caspar Hanow, Canonicus (-f 6. Mai 1571). Nr. 72. 2,55 X 
1,67. — Ooctor jur. utr., Domherr in Frauenburg und 
Wloclawek. Alter 52 Jahre. Sein Bruder Johannes, Dom
herr in Frauenburg, setzte ihm das Denkmal. — Wappen: 
1. Baum. 2. Adler. 3. Adler. 4 Baum. (Nach E. Z. 19, S. 
549 war das Wappen der Hannows ein aufrechter Schlüssel.) 
— Drei symbolische weibliche Figuren, links mit Kreuz, oben 
mit Kelch und Hostie, rechts mit zwei Kindern.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr. 20. — 8cript. ker. XV. I, 
S. 239.

44. lohann Hanow, Canonicus 23. Jan. 1575). Nr. 53. 
2,26X1,60 m. — Alter 50 Jahre. Domherr Johannes Hanow 
von Schönau setzte dem Oheim das Denkmal. — In den 
Zeilenfugen Blattverzierungen.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 39. — 8cript. ker. XV. I, 
S. 239.

45. Andreas Stsnislaus von Hatten, Bischof (f 3 Jan. 1841). 
Epitaph an der Südwand nahe der Szembekschen Kapelle, 
schwarzer und weißer Marmor, 3 m hoch. — Wappen: Jagd
horn, darunter 3 Sterne (1,2). (E. Z. 19, S. 549).

Jnschr. E. Z. 6, S. 353.

46. Laurentius Heilsberg, Canonicus (f 17. April 1443). Nr. 57. 
Sichtbar 1,58X1,94 m. — Magister, Professor 8. tlieologiae. 
— Wappen: Abgetreppter Giebel. Domherrnfigur. In den 
Ecken Rosetten.

Jnschr. Pbl. 1861, S. 54 Nr. 38. — 8cript. ker. XV. I, 
S. 237.
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47. Heinrich von Suffe sus Psderborn, Dompropst (f 13. Jan. 
1387). Nr. 23. 1,31X0,93.

Jnschr. Lcript. kier. ^V. I, S. 9. Außer diesem Grabstein 
ist ihm mit Bischof Sorbom gemeinsam ein Grabstein (Nr. 
46) gesetzt.

48. loachlm von Hirtenberg, Pastorius, Domkantor (s 26. Dez. 
1681). Epitaph am 7. südlichen Pfeiler. Hinter der rechteckigen, 
an den untern Ecken eingebogenen schwarzmarmornen Inschrift- 
tafel hängt ein vergoldeter steinernerBehang, auf dem in grauem 
Stein beiderseits eine gestürzte Fackel mit Blätterkranz, unten 
zwei gekreuzte Palmzweige mit breiten flatternden Bändern, 
oberhalb der Tafel auf einer Konsole das Oelbildnis des 
Verstorbenen und eine auf dieses hinzeigende Engelsfigur 
sich darbieten. Ueber dem Epitaph steht das bei den meisten 
Domepitaphien angebrachte Wandkreuz. Aemter, Lebensgang, 
schriftstellerische Werke, Conversion (vgl. E. Z. 3, S. 625). — 
(Zu seinem Bildnis vgl. F. Schwarz, Verzeichnis der 
in der Stadtbibliothek Danzig vorhandenen Portraits 
Danziger Persönlichkeiten. — Zeitschr. des Westpr. Geschichts- 
vereins Heft 50. 1908. Seite 131—171; Kupferstich von 
Pastorius Seite 153.)

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 80. —
Pastorius wünschte im Testament vom 10 Nov. 1681 in der 
Nähe des Kantoraltars begraben zu werden und ein Wand
denkmal nach der von ihm selbst entworfenen Zeichnung zu 
erhalten In einem Codizill verringerte er die fürs Epitaph 
ausgesetzte Summe zu Gunsten armer Erben (Domk. Archiv 
Akten b. 18.)

49. 7skob Holh, Canonicus ('s 24. Dez. 1619). Nr. 74. 2,04X1,02 
m. — Doktor der Theol., Domherr in Frauenburg, Beicht
vater und Kaplan des polnischen Königs Sigismund III. Alter 
67 Jahre. Michael Schambogen, Pfarrer in Elbing, setzte dem 
Oheim das Denkmal. — In den 4 Ecken Blattverzierungen. 

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 41.
Holtz wünschte im Testament vom 1. November 1619 sein 
Begräbnis im Dom, über der Grabstelle einen Stein mittlerer 
Größe und bestimmte auch die kurze Inschrift (die dazu noch 
den Titel „Beichtvater" enthält) und inmitten des Steines 
das Gebet: blon intre8 usw. Oomine; es fehlt auf der Grab
platte. Sein Altar war der Simon-Judas-Altar (am 4. südl.
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Pfeiler). (Domk. Archiv Akten ?. 7.) Der Stein ist von hier 
cin die Südwand in die mittlere Richtung zwischen dem 
3. und 2. südl Pfeiler verlegt.

50. Stsnislsus von Vesdan Hosius, Canonicus (f 27. April 1611). 
Nr. 78. 1,68X1,09. — Ooetor jur utr. Domdechant Heinrich 
Hindenberg setzte ihm das Denkmal aus Freundschaft. — 
Wappen der Familie Hosius (E. Z. 19, S. 552).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 66. (Der Todestag ist nach 
6sp. 3, S. 11 nicht der 26., sondern der 27. April. — 

Stanisl. von Besdan Hosius war Canonicus 1576—1611, 
Stanislaus von Rubno Hosius 1573—87.)

51. Arnold Huxer, Domkustos, (f 10. Mai 1446). Nr. 39. 
2,46Xt,53 m.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr 28. — 8cript. kor. VV. l, 
S. 229. — E- Z 3, S. 533. Huxer wünschte im Testament 
vom 8 Jan. 1445 (abgedr. im Pbl. 1891, S. 126) bei seinem 
Altar nach Süden zu, vor seinem mit kostbaren Reliquien 
gefüllten Schrein bestattet zu werden und einen ansehnlichen 
Leichenstein zu erhalten. Ferner wünschte er, daß am Pfeiler 
neben seinem Grabe ein gemalter Totenschild angebracht 
werde, dieser mit einer Darstellung der Dornenkrönung und 
Geißelung Christi und der hl. Katharina, die seine eigenen 
Gesichtszüge tragen solle. Es ist dies neben dem noch er
haltenen Totenschild des Boruschow das einzig bezeugte Beispiel 
solcher Grabdenkmäler im Dom.

52. sakob von Seeburg, Domdechant (f 5. Aug. 1432). Nr. 67. 
2,34X1,58 m. — Der Stein liegt noch heute vor dem De
chantenaltar.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 14. - 8cript. k. ^V. I, 
S 274. - E. Z. 3, S. 351.

53. Johannes, Dompropst (f 24. Juni 1345). Nr. 26. Sichtbar 
0,79X1,19 m. — Der Stein ist mehrfach gebrochen.

Jnschr. Loci, clipl. Warm. II, S. 49. — E. Z. 3, S. 310. 
54. Matthias von Lsunsu, Domkantor (j- 21. Sept. 1495). Nr. 

20. Wappen: Ochsenjoch (Vgl. Bernh. Engel, Mittelalterl. 
Siegel. II, S. 13).

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 10. - 8cript. Ker. VV. I, 
S. 242. - E. Z. 3, S. 593.

55. Laurentius Lemke, Domvikar (f 6. Mai 1691). Nr. 22. 
1,69X1,09 m.
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Die Jnschr. ist im Pbl. nicht wiedergegeben; sie lautet: 
v. O. AI. I l^surentiu8 l^emke , vicurio olim , Kviv8 eccls- 
8ise I dene precsre , moriture , leetor, Obüt , lVl OLXLI 
Die V (?) Alsij , aetat. 8vas l^ ,. Der Grabstein kostete 30 
kl., die Einmeißelung von 100 Buchstaben ä 2 §r — 6 kl. 20 
xr., der Transport und die Setzung 11 kl. 4 xr. (Domk. 
Archiv. Akten ?. 10)?)

56. Albert Lichtenhain, Canonicus (7. März 1593). Nr. 33. 
2,50X1,45 m. — Domherr in Frauenburg und Propst in 
Straßburg. Alter 50 Jahre. — Ganze Domherrnfigur. — 
Wappen: Gezahntes Rad. Helm mit Helmdecken. Helmzier: 
Geflügelter Federbusch.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 50; der Todestag fehlt 
darin. Lenpt. ker. VV. I, S. 236.

57. Georg Easimir von Ludinghausen Wolf, Domdechant (f 31. 
Dez. 1705). Nr. 76. 1,55X1,10. Schwarzer Schiefer.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 88. E. Z. 3, S. 377. Für 
den Transport des Grabsteins von Danzig nach Frauenburg 
wurden 5 kl. gezahlt, für die Setzung im Dom 2 kl. 12 xr. 
(Domk. Archiv. Akten ?. 18.)

58. Andreas Lgsakowski, Canonicus (f 21. April 1635). Epitaph 
an der Südwand nahe beim südwestlichen Eckturm. Quadratische 
schwarzmarmorne Jnschrifttafel in braunmarmornem Ohr
muschelwerkrahmen. Auf dem Sims Kugelaufsätze, oben 
Wappen und Wandkreuz. — Alter 58 Jahre. Das Dom
kapitel setzte ihm das Denkmal zum Dank für sein der Dom
kirche zugewendetes Vermächtnis seiner gesamten Hinterlassen
schaft. — Wappen: 1) Aerd lepu pockkowa. 2) Vriato82s (?) 
3) Ooäriemda. 4) 3s8tr^diee.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 75.

59. Paul Msibohm, Domvikar (f- 25. Jan. 1622). Nr. 80. 
1,06X0,85 m. — Alter 61 Jahre. Die Testamentsvollstrecker, 
die Domvikare Valentin Blumenau und Adam Riß setzten 
das Denkmal.

Jnschr. Pbl- 1881, S. 54. Nr. 43.

>) In dem (nicht zuverlässigen) Verzeichnis im Sitzungsprotokollb. der 
Domvik. Com. ab 1713 (Domk. Archiv) schließt die Inschrift: kiäelis moritme 
Isotor. Obiit a. 1691 ä. 6. Uni aetat I^I
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60. Matthias Montanas, Canonicus (ß 27. Febr. 1650). Nr. 50. 
2,00-<1,36 m. — Aus Schweden um seines Glaubens willen 
vertrieben, hat er überall ein Vaterland gefunden durch seine 
Gelehrtheit und Tugend. Papst Sixtus V. übergab ihm 
die Erziehung seines Neffen und ernannte ihn zum Domherrn 
an St. Michael in Pescaria, König Sigismund III. zog ihn 
an seinen Hof. Ein Wohltäter der Armen, Wiedererbauer des 
im Schwedenkriege zerstörten Jesuitenkollegs und der Pauper- 
burse in Braunsberg. Alter 83 ^ahre. — Wappen: Kreuz 
unter Engelskopf, drei Berge (?).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 63.
61. Eustschius plseidus von Denchen, Canonicus (f 18. Mai 

1647). Nr. 41. 1,95X1,20 m. — Preuße, Domherr in Frauen
burg und Gnesen, kgl. poln. Sekretär, in Diensten der Könige 
Sigismund III., Wladislaus IV., der Anna Constantia. Ge
boren 1597, Alter 50 Jahre- — In den 4 Ecken Rosetten. — 
Wappen (beschrieben in E. Z. 19, S. 562).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 36.
62. lohsnn Mcz, Canonicus (ß 3. Okt> 1670). Nr. 45. Sichtbar 

1,44X0,61. Rötlicher Sandstein. — Alter 57 Jahre. — Wappen: 
Abart von kerb ^aswrebiec (beschrieben in E. Z. 19, S. 563). 

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr- 20.
Nicz wünschte im Testament vom 25. 5. 1668 neben seinem 
Altar begraben zu werden und einen Leichenstein von 1 bis 2 
Ellen Größe zu erhalten. Die sehr demütige Inschrift be
stimmte er, wie es auch der Grabstein besagt, selbst. (Domk. 
Archiv. Akten ?. 13.)

63. Vslthsssr Memcz, Canonicus (1. Sept. 1593). Nr. 10. 
2,16X1,31 m. — Alter 64 Jahre. — Ganze Figur eines 
Domherrn mit Spruchband. — Wappen: Wachsendes Pferd. 
Helmzier dasselbe.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 47. - 8cript. ksr. VV. I, 
S. 241.

64. Lelix Pechwinkel, Canonicus (s- 26. Nov. 1443). Nr. 11. 
2,31X1,22 m. — In den 4 Ecken Vierpässe.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 72. — 8cript. ker. VV. I. 
S. 243 (16. Nov. ist wohl Druckfehler).

65. Paul plotowski, Dompropst (s- 18. April 1547). Nr. 4. 
3,36X2,15 m. — Ganze Domherrnfigur. Wappen: I-Ierd 
kubier der Plotowski.
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Pbl. 1881, S. 52 Nr. 5. — 8cript. ksr. XV. I, S. 238. 
— E. Z. 3, S. 319.

66. Johann Rex, Canonicus (f 25. Okt. 1447). Nr. 36. 2.26X 
1,56 m. — Ganze Figur eines Domherrn.

Jnschr. Pbl. 1881 S. 53 Nr. 29. — 8cript. ker. XV. I, 
S. 221. Rex bestimmte im Testament vom 14. 9. 1447 einen 
Teil seines Nachlasses zu einem Grabstein. (Domk. Archiv 
Akten b. 16.)

67. Petrus Rostkowski, Canonicus (s- 28. Jan. 1702). Nr. 16. 
2,24X1,31 m. — Abbas Mogilen., Domherr in Frauenburg, 
Domkustos in Kulm. Generalvikar in Kulm unter Bischof 
Sczuka, seinem Onkel. Alter 52 Jahre. Seine Brüder, Weih
bischof Adam und Castellan Casimir, setzten ihm das Denk
mal. — Wappen: Mittelschild tterb vr^browa. 1) lkerb 
Orsdis. 2) kock lll. 3) ?ru8 I. 4) 8lepowron.

Jnschr. Pbl. 1881, S 57 Nr. 87.
68. Simon Rudnieki, Bischof (f 4. Juli 1621). Nr. 93. 2,85X1,70 

m. — Wappen (beschr. in E. Z. 20, S. 533.)
Jnschr. E. Z. 6, S. 324. — Ueber das von den Schweden 

geraubte Epitaph an der nördlichen Chorwand, wo dieser 
Leichenstein liegt, E. Z. 18, S. 605. .616.

69. Stephan Sadorski, Kgl. poln. Sekretär (1° 2. Juli 1641). 
Kenotaph in der Georgskapelle. — Im Auftrage des 
Bischofs Simon Rudnicki als Gesandter zum polnischen König 
und zum Herzog von Preußen. Verdienste um die Kirche in 
Heiligelinde und das Jesuitenkolleg in Rössel. Stifter der 
Roratemesse in der Georgskapelle. Vermächtnisse ans Dom
kapitel. Aus Dankbarkeit setzte dies ihm das Denkmal. Alter 
57 Jahre. — Wappen: Pfeilspitze.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 56 Nr. 74. — E. Z. 18, S. 632. 
Sadorski bestimmte im Testament vom 27. Aug. 1637, daß 
er in der Pfarrkirche zu Rößel oder in der von ihm erbauten 
Kapelle in Heiligelinde bestattet und ein Wanddenkmal für 
ihn errichtet werden sollte mit der Inschrift: 81epll2nu8 8a- 
6or8ki odiit anno Okriati 6ie setatl8 8uae anno 
Vistor, qui kaec vi<1eri8, Ie8eri8, trsn8ien8, ora pro me et 
äic: Niaerere ei, Oomine. (Domk. Archiv Akten b. 18.) Er 
ist nicht in der Georgskapelle bestattet, wie es vom Dom
kapitel geplant wurde (Domk. Archiv. IXeta Lapit. Bd. 6, fol. 
51 b), sondern gemäß seinem letzten Willen in Rößel.
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70. Friedrich von Salendorf, Domkantor (f 25. Aug. 1448). Nr 95. 
Außerhalb des Domes an die Südmauer des Chores ange
lehnt. 2,68X1,74 m. — Ganze Figur unter Baldachin.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 65. u. Pbl. 1891, S. 109, 
Nr. 16. — E. Z. 3, S. 585.
Der Stein war Wohl bei der Erneuerung des Fliesenbodens 
1861 ausgehoben und hier beiseite gestellt worden; einige 
kleine Bruchstücke von Grabsteinen liegen ebenfalls hier.

71. Stanislsus Sb^ski, Bischof sch 21. Mai 1697). Nr. 92. 
2,77X1,65 m. Bläulicher Kalkstein. — Wappen (beschrieben 
in E. Z. 20, S. 534) mit Krone und Bischofshut, dahinter 
Stab und Kreuz zwischen Palmzweigen.

Jnschr. E. Z. 6, S. 334.
72. Michael Schsmbogen, Domkantor (s- 17. Dez. 1648). Nr. 62. 

— Deutschprediger in Rom. Propst in Elbing. Alter 59 Jahre. 
— Wappen: Muschel. Der Stein liegt noch heute in der 
Nähe des Kantoraltars.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 51 Nr. 3. — E. Z. 3, S. 618.
73. Georg Schnetls, Domvikar (ch 22. Sept. 1706). Nr. 14. 

1,56X1,04 m. Rötlicher Stein. — Diakon. Alter 66 Jahre. 
An der Domkirche 36 Jahre.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 94 (hier irrtümlich Schnetta.)
74. Iskob Schroeter, Canonicus (f 7. Jan. 1621). Nr. 51.

2,12X1,30 m. — Kanzler unter zwei ermländischen Bischöfen. 
— Wappen: Hirschkäfer. — In den 4 Ecken Rosetten.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 64 (hier irrtümlich als 
Todesjahr 1622. — 1621 gemäß ^cta 6apl.) — Script. ksr. 
W. I, S 255.

75. Zachsrias 7ohann Scholz, Domkustos (f 2. März 1692). 
Epitaph am 7. nördlichen Pfeiler. 1,67X1,07 m. Röt
licher Marmor mit großem Totengerippe. Scholz ließ es 1682 
setzen. Sein Alter 62 Jahre.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 79 (Die Altersangabe ist 
falsch). — E. Z. 3, S. 565.
Scholz bestimmte im Testament vom 7. 8. 1690 zur Grab
stätte den Platz neben dem Custosaltar oder womöglich unter 
dem Altar. (Domk. Archiv. Akten b. 19).

76. Nikolaus Nnton Schulz, Domdechant (f 6. April 1761). Nr.
89. 2,10X1,37 m. — Erml. Generalvikar. Seine Schwestern, 
die Witwen Regina Dromler und Rosalia Ziman, Witwe des

50
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Bürgermeisters in Wartenburg, errichteten ihm dies Denkmal. 
Sein Alter 66 Jahre. — Wappen: In ausgetieftem Oval 
ein ovaler Schild in Rokokokartusche mit Muschelornament, 
darin Anker zwischen zwei Sternen (Abart von Herb 8s88?-. 
Auf dem Schilde eine dreiblättrige Krone, überhöht von einem 
Prälatenhut mit 3 Quastenreihen.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 100.
Der aus Danzig beschaffte Grabstein kostete 150 kl., die Fracht 
von Danzig nach Frauenburg 24 kl., vom Schiff zum Dom 
und die Setzung 3 kl., die Einmeißelung der Buchstaben und 
des Wappens 132 kl. 24 An derselben Stelle lag vorher 
ein anderer Stein; denn am 7. April 1761 werden einem 
Maurer für die Wegschaffung eines Grabsteines 4 kl. gezahlt. 
(Domk. Archiv. Akten ?. 9.) Der Stein liegt auch heute noch 
neben dem Dechantenaltar.

77. Heinrich Semplswski. Domkustos (f 30. Mai 1595). Nr. 17. 
2,36X1,38 m. Alter 67 Jahre. — Ganze Domherrnfigur. — 
Wappen: 1) iisrb Kotwier. 2) Prairie. 3) Ast zwischen 
zwei Flügeln. 4) Ogoncryk. Spangenhelm mit Helmdecke. 
Helmzier: Büffelhörner.

Jnschr. Pbl. 1881, S- 53 Nr. 25. — E. Z. 3, S. 550.
78. Heinrich Sorbom, Bischof (fi 12. Jan. 1401.) Nr. 46. 

2,85X2,30 m. Gemeinsamer Grabstein des Bischofs Sorbom 
und des Dompropstes Heinrich von Paderborn. Figur eines 
Bischofs und eines Domherrn.

Jnschr. Lcript. Uer. XV. I, S. 8.
79. Hdsm öteinhsllen, Canonicus (s 29. Dez. 1613). Nr. 28. 

0,96X0,77 m. — Aus Belgien. Kgl. Kaplan. Alter 56 Jahre. 
— Wappen: Schrägrechts ein gefiederter Pfeil, begleitet von 
2 Sternen, unten eine Rose. Zu beiden Seiten des Wappens 
Ornamente.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 62.
80. Chrisiophorus Hndress Szembek, Bischof (-s 16. März 1740). 

Wanddenkmal neben der Szembekscken Kapelle. Das mar
morne Denkmal ist nach dem Beispiel der architektonischen 
Wandgrabmäler der Renaissance und in der Weise eines Altar
aufsatzes über einem gemauerten Unterbau errichtet. Es besteht 
aus einem in Form einer Predella gehaltenen Unterstock, der 
eine in eine Lunette hinaufragende, ein Predellasims schnei
dende Wappenkartusche zeigt, einer von Doppelpilastern ein-
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gefaßten schwarzen Jnschrifttafel als Hauptgeschoß und einem 
Obergeschoß, das über verkröpftem Gebälk ein ovales, auf 
Goldgrund gemaltes Bildnis des Bischofs darbietet. Die 
Umrahmungen sind in schwarzem, die Füllungen in braun
geflecktem weißem Marmor gehalten, der Verputz des Unter
baues ist in nachahmender Färbung bemalt. Ueber den 
Predellavoluten steigen Sockel mit kleinen Pyramiden auf. 
Die Bekrönung des Obergeschosses bilden die plastischen Bei
zeichen des Wappens, Bischofsstab, Schwert, Mitra, Fürstenhut. 
(Beschreibung des Wappens in E. Z. 20, S. 534)?)
Das in Krakau hergestellte Denkmal kostete 829 kl. 3 §r., die 
Aufstellung im Dom, die Inschrift und Vergoldung 432 fl. 
(E. Z. 19, S. 16.) - Jnschr. E. Z. 6, S. 342.

81. pröclaus Szemborowski, Domdechant (f 29. März 1664). 
Nr. 30. 1,78X1.03 m. — voctor utr. jur. Kgl. poln. Sekretär. 
Alter 78 Jahre.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 51 Nr. 2. — E. Z. 3, S. 369.
Szemborowski hatte im Testament vom 20. 9 1662 die im 
Stein enthaltene Inschrift und hinter Sscrewrius die Bezeich
nung inckl§nu8 peccator sich erwählt; er wünschte zur Begräbnis
stätte den Platz neben dem Dechantenaltar, heute liegt der 
Stein vor dem Altar des Dompropstes. (Domk. Archiv. 
Akten ? 9.)

82. Nikolaus Szyszkowskl, Bischof (f 7. Febr. 1643). Nr. 94. 
2,88X1,77 m. Sandstein. — Wappen (bcschr. in E. Z. 20, 
S. 533). — In den Ecken Rosetten.

Jnschr. E. Z. 6, S. 327.
83. Christian Tapiau, Domdechant (ß 6. Mai 1498). Nr. 85. 

2,39X1,47 m.
Inschrift ist im Pbl. nicht enthalten; sie lautet: ^nno ckom 

mcecc xeviii I ciie vi men8>8 msü odiit vsnerabili8 ckn8 I 
cri8tsnu8 tapisw eanonicu8 , sckecss nv8 seciere varmien8i8, 
cviv8 anima , reque8cst in psce.

Wappen: Vogel auf einem Ast. E. Z. 3, S. 355. (Eich
horn weiß das Todesdatum nur ungefähr auf den Anfang des 
Jahres 1499 anzugeben.)

84. Andreas Thiel. Bischof (f 17. Juli 1908). Wanddenkmal in 
der Szembekschen Kapelle. Bronzetafel.

i) Ulbrich, a. a. O. S. 801.
50*
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Hlemorise I keverenäissimi äomini, ^närese Ikiel, Ooctorw 
Ikeolo§iae , Lpibcopi XVsrmien8l8 , * Die 28. 8ept. 1826 
1- Die 17. 3u1i 1908. — Wappen (E. Z. 19, S. 535.)

85. Jacob Mmmermann, Canonicus (f 29. April 1582). Nr. 52. 
2,32X1,75 m. — Danziger Patrizier, Kämmerer des Papstes 
Paul IV., Domherr in Frauenburg, Propst an St. Severus 
in Erfurt. Alter 49 Jahre. Die Erben setzten ihm das 
Denkmal. — 4 Wappen: 1) Nachen mit Mast. Helm mit 
Helmdecken. Helmzier das Wappenbild. 2) Zwei Sparren, 
begleitet von 3 Scheiben. Helm mit Helmdecken. Helmzier 
zwei Flügel. 3) Bewurzelter Baum mit 3 Wipfeln. Spangen
helm mit Helmdecke. Helmzier ein Mann, der in jeder Hand 
das Wappenbild hält. 4) Drei Eberköpfe. Helm mit Helm
decke. Helmzier Eberkopf.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 61. — 8cript. ker. XV I, 
S. 247.

86. Johann Timmermsnn, Domkustos (f 23. Jan. 1564). Nr. 5. 
2,34X1,67 m. — Aus Danzig, Apostolischer Protonotar. Alter 
71 Jahre 8 Monate. Domherr Jakob Timmermann setzte 
das Denkmal seinem Oheim. — Unter einem spätrenaissancenen 
Baldachin das Bildnis des Verstorbenen, Kniestück. An den 
Seiten unter kleineren Baldachinen zwei Figuren mit den 
Unterschriften 8pe8 und ?ickS8. In den Ecken des Steins die 
Symbole der 4 Evangelisten in kreisförmiger Einrahmung. — 
Wappen: Nachen mit Mast. Helmzier wiederholt das Wappen
bild. Neben dem Wappen gut stilisierte Zweige. Darin links 
unten das Monogramm des Steinbildhauers -X. A. (vermut
lich Anton Herbart).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 53 Nr. 27. — E. Z. 3, S. 539.
87. Achatius von der Trenck, Domdechant (f 13. März 1551). 

Nr. 88. 2,53X1,58 m. — Wappen: Büffelkopf, begleitet von 
3 Sternen.

Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 15. 8cript. Uer. XV I, 
S. 237. - E. Z. 3, S. 360.

88. Andreas Treptau, Canonicus (j-1626). Nr. 0. 1,71X1,00 m. 
Rötlicher Sandstein. — Zuerst Burggraf in Wormditt, dann 
Generalökonom des Bistums, dann Propst des Guttstädter 
Kollegiatstifts und Kanzler, schließlich Domherr in Frauen
burg. Seine Neffen Andreas, Jakobus, Johann und Simon 
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Marquardt uud seine Nichten Catharina, Anna und Barbara 
setzten dies Denkmal dem Oheim.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 48.

89. Modus Treter. Ratsherr (f 4. Februar 1607). Nr. 29. 
2,00X1,37 m. — Domkustos Thomas Treter setzte dies Denk
mal seinem Vater. Dessen Alter 80 Jahre.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 16.
Thomas Treter wurde am 1. März 1547 als Sohn des Rats
herrn Jakob Treter zu Posen geboren. Der Stein lag früher 
vor dem Kustosaltar, jetzt in der Nähe, vor dem Antonius- 
altar. (E. Z. 7, S. 136.)

90. Simon Nlexius Treter, Canonicus (7 15. Mai 1731). Nr. 77. 
1,56X1,05 m.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 58 Nr. 97 (hier steht fälschlich 1730). 
Treter starb am 15. Mai 1731 (^cts Lspit. Bd. 16).
Treter wünschte im Testament vom 5. 1. 1729 neben seinem 
Altar begraben zu werden und bestimmte selbst die Inschrift. 
Für das Einsetzen des Steins wurden 11 fl. 15 §r. gezahlt. 
(Domk. Achiv. Akten ? 17.) Der Stein ist heute an die 
Seitenwand gerückt, gegenüber dem von S. A. Treter gestif
teten Simon-Judasaltar am 4. südl. Pfeiler.

91. Thomas Treter, Domkustos (1° 11. Februar 1610). Wand
denkmal am Pfeiler des Custosaltars, schwarze marmorne 
Schrifttafel mit Ohrmuschelornament, am Sockel eine Kartusche 
mit Wappen, im durchschnittenen Giebel Kartusche mit Oel- 
bildnis, oben ein Wandkreuz. Wappen: Gespalten, rechts ge
flügelter Drache (Wappen der Familie Buoncampagni), links 
drei rechte Schrägbalken. — voctor jur. utr., Domherr an 
der Laterankirche in Rom, Domkustos in Frauenburg. Geboren 
in Posen, erzogen durch Cardinal Hosius, von Papst Gregor 
XIII. in die Familie Buoncampagni adoptiert, von den pol
nischen Königen Stephan und Sigismund zum residierenden 
Gesandten in Rom und zum kgl. Sekretär ernannt. Alter 
60 Jahre. Sein Brudersohn Matthias von Lubomierz Treter 
ließ ihm dies Denkmal 1681 errichten.

Jnschr. E. Z. 7, S. 163. — E- Z. 3, S. 552.
Dies marmorne Grabmal war der Ersatz für die ehemalige, 
von den Schweden geraubte Bronzetafel.
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92. Tylo von Glogow, Domkustos (f 23. Januar 1405). Nr 56. 
2,50X1,20 m. — Wappen: Distel, deren Zweige in ein Kreuz 
endigen. — In den 4 Ecken Vierpässe.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 45. — E. Z. 3, S. 532.
93. Bernhard von Wsrendorf (f 28. Oktober 1573). Nr. 35.

2,23X1,19 m. — Präfekt in Limberg im Gebiet von Ravens- 
burg. Er begleitete seinen Herrn, den Herzog von Jülich, 
Kleve und Berg, nach Königsberg und starb auf der Rückreise 
in Heiligenbeil, betrauert von Gatten u- Kindern. — 4 Wappen. 
1) Schreitendes Tier? Helm und Helmdecke. 2) Lilie. Helm 
und Helmdecke. Helmzier unkenntlich. 3) Zwischen 2 Flügeln 
springendes Tier. Helm mit Helmdecke. Helmzier das Wappen
bild. 4) Drei Adler? Helm mit Helmdecke. Helmzier Adler 
mit 2 Federn.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 46.
94. Johann Vasthovius, Canonicus (f 17. Juni 1642). Nr. 48. 

2,22X1,47 m. — Aus Schweden Domherr in Breslau und 
Frauenburg. Kgl. poln. Sekretär. Wegen seiner Wissenschaft 
geschätzt von Papst Paul V., Kaiser Ferdinand II., König 
Sigismund III. von Polen. Alter 66 Jahre. Sein Neffe 
Bothvidus Vasthovius/) kgl. poln. Sekretär, setzte ihm das 
Denkmal.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 33. — (Vgl. Andreas Stein- 
huber, Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum 
in Rom. I. Band. Freiburg 1906. S. 357.)
Vasthovius wünschte im Testament vom 15. Sept. 1641 ein 
Epitaph oder Leichenstein (Domk. Archiv. Akten 18.)

95 lohsnn Dolowski, Domdechant (f 6. Febr. 1697). Wand
denkmal am 3. südlichen Pfeiler, aus weißem, dunkelbraunem 
und schwarzem Marmor gefügt, mit einer rechteckigen, von 
grünmarmornen Säulchen flankierten und von Ohrmuschelwerk 
umgebenen Tafel, oben mit Wandkreuz. In der Bekrönung 
ist eine für ein Bildnis ausgesparte Stelle leer. Der bunt
farbige Marmor und die Zierlichkeit der Formen zeichnen das 
Denkmal vor den andern im Dom aus. Johannes Wolowski, 
Domdechant in Frauenburg, ehedem auch Domherr in Kulm 
und Propst in Brodnitz, kgl. poln. Sekretär, setzte dies Denkmal

0 Botvidius Claudius Vasthovius s 30. 4.1644 ist in der Kirche in Basien 
begraben lE- Z- 9, S- 416).
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seinen Eltern Jakob Wolowski nnd Dorothea Krechalowska 
sowie seinem Bruder Nikolaus. Er selbst geboren am 18 Feb
ruar. 1635. — Wappen (beschr. in E. Z. 19, S. 579).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 57 Nr. 83. — E. Z. 3, S. 375. 
Ueber das Denkmal vgl. E. Z. 18, S. 631.

96. Johann von Worain, Canonicus (f 2. Oktober 1906). Nr. 54. 
2,20X1,42 m. — Ooctor utr. jur., Apostolischer Protonotar, 
Auditor des Apostolischen Nuntius in Polen Erzbischofs 
Hannibal von Neapel. Alter 44 Jahre. — Wappen: Herb 
^ssiencryk (vgl. E. Z. 19, S. 579).

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 37.
Worain hatte 1578 den Martini-Altar inne. (E. Z. 18, S. 
587.) Der Stein ist an den 2. südlichen Pfeiler, gegenüber 
dem am 2. nördlichen Pfeiler stehenden Martinusaltar gerückt.

97. Samson von Worsin, Domkustos (f 13. Juni 1586). Nr. 9. 
2,45X1,34 m. — Ooctor jur., Offizial. — Brustbild eines 
Domherrn in ovalem Rahmen. — 4 Wappen. 1) rechts oben 
Herb ^anencryk. 2) O^oncryk (?). 3) kubier. 4) ?.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 8. — 8cript. Uer. VV. l, 
S. 249. — E. Z. 3, S. 548.

98. Andreas Zagorni, Canonicus (f 24. Mai 1634). Nr. 61. 
2,14X1,34 m. Rötlicher Stein. — Ooctor jur. utr., Domherr 
in Frauenburg, Propst in Kielce, wegen seiner Gelehrtheit in 
Ansehen bei den Erzbischöfen Karnkovius und Tarnovius, 
Auditor des Bischofs Petrus Tilicki von Krakau. Die Testa
mentsvollstrecker, die Confratres Andreas Lysakowski und 
Lukas Gornicki, setzten ihm das Denkmal. Alter 62 Jahre. — 
In den Ecken Rosetten. — Wappen: Eine Lilie.

Jnschr. Pbl. 1881, S. 54 Nr. 31. — Lcript. kker. XV. I, 
S. 266.
Der Grabstein kostet 150 tl. (Domk. Archiv. Akten ? 18.) 
Er liegt östlich des 5. südlichen Pfeilers, an dem er den Kreuz
altar erichten ließ (E. Z. 18, S. 628).

99. Andreas soseph Zagorni, Canonicus ('s 5. Mai 1690). Wand
denkmal an der Nordwand beim nordwestlichen Eckturm. 
Es hat inhaltlich und formal Anklänge an das Epitaph des 
Hirtenberg (Nr. 48). Zu beiden Seiten der schwarzen, braun
umrahmten Marmorplatte hängt graues Zierwerk von Blättern, 
Aehren, Früchten, einem Totenschädel, Sanduhr, Sense. Im 
Postament stehen auf einer Draperie ein lorbeerbekränzter 
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Totenkopf und gekreuzte, zusammengeknotete Lorbeerzweige. 
Die Bekrönung enthält das.Wappen, Herb kogala (E. Z. 19, 
S. 579), mit Bügelhelm, Krone, Helmdecken, zwei schildtragende 
Engel, ein Wandkreuz. — Andr. Jos. in Peytunen Zagorni, 
erbaute die St. Josephi-Kurie, bedachte in seinem Testament 
vor allem den Dom. Nur 3 Jahre Domherr. Alter 50 Jahre. 
Das Domkapitel setzte ihm das Denkmal.

Jnschr. Pbl. 1881, S- 58 Nr. 99.
100. Johann Ezsnow, Canonicus (f 26. August 1495). Nr- 2. 

2,48X1,56 m. — Domherrnfigur.
Jnschr. Pbl. 1891, S. 109 Nr. 3. — 8cript. ker. I, 

S. 402. Das auf dem Stein angegebene Todesjahr 1497, 
das für die Verleihung des Canonicats an Nikolaus Kopperni- 
kus eine wichtige Rolle spielt, wird mit Recht bestritten von 
L. A. Birkenmajer, Ltromata Oopernicsns. Krakau 1924. 
Seite 269 ff.

101. peregrinus Czegenberg, Canonicus (f 5. März 1447).
Nr. 79. 2,32X1,24 m. — Wapen: Ochsenjoch (Vgl. Bernh. 
Engel, Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Ratsarchivs. 
II, S. 23. 24.)

Jnschr. Pbl. 1881, S. 55 Nr. 57. — 8cript. ker. W. I, 
S. 237.

102. Trsnz Lssimic Zorswski, Dompropst (fi 21. Januar 1702). 
Nr. 31. 2,09X1,08 m. — Dompropst in Frauenburg, Custos 
in Gnesen, starb beim Begräbnis seines Bruders Tiburtius 
im Dorf Goskora drei Tage darauf, 62 Jahre alt- Ueber- 
führt und begraben 19. Februar.

Jnschr. 1881, S. 57 Nr. 86. — E. Z. 3, S. 334 (Eichhorn 
kennt den Monatstag des Todes nicht.) Der Stein liegt heute 
noch vor dem Dompropstaltar.

103. Tuchsrdus von Zornhsusen, Canonicus (f 10. Sept. 1642). 
Nr. 70. 2,70X1,21 m. — Euchardus Zornhausen von
Sonnenberg. — Wappen: Querstab mit 3 Fischen. (E. Z. 19, 
S. 627.)

Jnschr. Pbl. 1881, S. 52 Nr. 15.
104. ? Etwa Mitte 17. Jahrh. Nr. 65. Sichtbar 0,65X2,08 m. 

Wappen: Herd OZonerM.
105. ? Gotische Minuskel. Nr. 64. Sichtbar 0,76X2,68 m.
106. ? Nr. 60. 2,14X1,46 m. Rötlicher Stein. Wappen: Quer> 

balken mit zwei Knollen.
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107. ? Nr. 25. 0,68X1,21 m.
108. ? Nr. 8. 1,49X1,23 m. Wappen: Herb Uols.
109. ? Nr. 12. Unter dem ehemaligen Hochaltarschrein.
110 ? Nr. 55. 1,76X1,40 m. Wappen: Rechts geschrägter Baumast.
111. ? Nr. 81. 1,25X2,36 m. Wappen: Herd ^astrremdiec.
112. ? Gotische Minuskel. Nr. 84. 1,10X2,20 m. Zwei Wappen.
113. ? Etwa Mitte des 17. Jahrh. Nr- 8b. 0,93X1,57 m.
114. ? Nr. 82. 1,17 ><1,90 m.
115. ? Nr. bb. 1,47X2,00 m. Unter dem Gestühl des Dom

dechantenaltars.
116. ? Nr. 27. 1X1,20 m. Rötlicher Sandstein.

b) Verzeichnis der Grabsteine nach Nummern.
1. Kallen. 28. Steinhallen.
2. Czanow. 29. Jak. Treter.
3. Butler. 30. Szemborowski.
4. Plotowski. 31. Zorawski.
5. Joh. Zimmermann. 32. Gerber.
6. Treptau. 33. Lichtenhain.
7. Koß. 34. Emerich.
8. ? 35. Warendorf.
9. Samson Worain. 36. Rex.

10. Niemcz. 37. Kolacki.
11. Pechwinkel. 38. Felkener.
12. ? 39. Huxer.
13. Knuth. 40. Datteln.
14. Schnetla. 41. Nenchen.
15. Beke. 42. Kobelau.
16. Rostkowski. 43. Kobierzycki.
17. Semplawski. 44. Fleming.
18. Mich. Konarski. 45. Nicz.
19. Bistram. 46. Sorbom.
20. Launau. 47. Grabowski.
21. Bilinski. 48. Vasthovius.
22. Lemke. 49. Achtsnicht.
23. Susse. 50. Montanus.
24. F. u- S. Konarski. 51. Schroeter.
25. ? 52. Jak. Timmermann.
26. Johannes. 53. Joh. Hanow.
27. ? 54. Johann Worain.
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55. ? 75. German.
56. Tylo. 76. Ludinghausen.
57. Heilsberg. 77. S. A. Treter.
58. Krüger. 78. Besdan Hosius.
59. Kynast. 79. Czegenberg-
60. ? 80. Maibohm.
61. Andr. Zagorni. 81. ?
62. Schambogen. 82. ?
62 s. Glasnocki. 83. Kunigk.
63. Konopacki. 84 ?
64. ? 85. Tapiau.
65. ? 86. ?
66. ? 87. Klinger.
67. Seeburg. 88. Trenck.
68. Crapitius. 89. Schulz.
69. Kreczmer. 90. Fan ton i
70. Zornhausen. 91. Essen.
71. Buleke. 92. Sb^ski.
72. Caspar Hanow. 93. Rudnicki
73. Faber. 94. Szyszkowski.
74. Holtz. 95. Salendorf.

Verzeichnis der Epitaphien.
I. Im Chor: Boruschow.

ll. Im nördlichen Schiff.
An der Nordwand: Adam Konarski, Eulenburg, Joseph 

Zagorni.
An den Pfeilern: Hinter dem Dompropstaltar Kurdwa- 

nowski.
Am nordöstl. Eckturm Paul Gornicki. 
Am 7. Pfeiler Koppernikus, Scholz, 
Th. Treter. Am 3. Pfeiler Demuth. 

III. Im südlichen Schiff.
In der St. Georgskapelle: Sadorski.
An der Südwand: Hatten, Szembek, Lysakowski.
In der Szembekschen Kapelle: Thiel.
An den Pfeilern: Am südöstl. Eckturm Luk. Goruicki.

Am 7. Pfeiler Hirtenberg.
Am 6. Pfeiler Dzialinski.
Am 3. Pfeiler Wolowski, Buzenski.



Fortuna exulum sspienlis ... vsmelem propkelsm sä 
supremum in ksdzäone principstum evekens.

Ein neues ^esuitendrsma aus Vrsunsberg vom ?shre 1735. — 
Mit einem Verzeichnis der früher veröffentlichten Schuldramen 

der litauischen Grdensprovinz.

Von Professor Dr. Georg lühr.

In jüngster Zeit ist wieder das Szenar eines Schuldramas 
aus dem Braunsberger Jesuitenkolleg bekannt geworden/) über 
das ich hier unter Hinweis auf meine früheren Veröffentlichungen-) 
von Jesuitendramen der litauischen Ordensprovinz-) berichten will. 
Zwar hat schon Gymnasialdirektor Hermann Gruchot^) dieses 
Szenar unter den Braunsberger Drucken aufgeführt, er hat es 
aber nicht in der Hand gehabt und kann den Titel nur in einer 
recht unverständlichen Kürzung nach Estreichers kibliogrstis pokks 
wiedergeben. Das Szenar füllt die vier Seiten eines Bogens aus 
und macht durch seinen scharfen, tadellosen Druck und die geschmack
volle Abwechslung in der Wahl der Typen der Offizin des Kollegs, 
aus der es offenbar hervorgegangen ist, alle Ehre.

Bevor wir jedoch an dieses Drama näher herantceten, wollen 
wir zunächst das Verzeichnis der bisher bekannt gewordenen und

Von Herrn Regens Brachvogel aus einem Buch der Frauenburger Dom- 
bibliothek aus Tageslicht gezogen.

2) Sie sind nach Zeit und Ort zerstreut erschienen, und daher dürste sich 
eine Zusammenstellung der Titel wohl rechtfertigen, zumal da unsere Zeitschrift 
über dieses wichtige Gebiet der heimatlichen Schulgeschichte noch nichts gebracht 
hat. Mir die in den Einleitungen und zu den Texten gegebenen Erläuterungen, 
die unmöglich hier wiederholt werden können, mutz jedoch auf die ursprünglichen 
Berichte verwiesen werden. Nur bei Nr. 1, dem einzigen vollständigen Dramen
text, dem die Ehre des Druckes zuteil geworden ist, sei unten eine kurze Bemerkung 
gestattet.

») Sie entstand 1608 durch Abzweigung von der polnischen, bis sie dann 1756 
wieder in zwei Provinzen geteilt wurde, Litauen und Masowien.

4) Vgl. Nr. 364 seiner Schrift: Verzeichnis der Braunsberger Drucke. In 
Beilage zum Jahresbericht über das Königl. Gymn. zu Braunsberg 1887. 
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behandelten Schuldramen der litauischen Ordensprovinz geben. Es 
sind 28 an der Zahl, fast durchweg in lateinischer Sprache abge
faßt. Nur zwei Wilnaer Stücke aus den Jahren 1702 und 1710 
(s. unten Nr. 19 und 21) liegen in polnischer Sprache vor, während 
uns erst aus der letzten Zeit des Ordens zwei deutsch geschriebene 
aus Rößel (Nr. 3 und 4) begegnen. Eines (Nr. 8) aus Warschau 
bietet sich zugleich in lateinischer und polnischer Sprache dar. Ein 
Nachtrag hierzu bringt unter Nr. 29 und 30 noch die Titel zweier 
Dramen aus dem Braunsberger Schulleben. — Für die Wieder
gabe des lateinischen Textes sei auch hier bemerkt, daß der ver
altete Gebrauch der großen Anfangsbuchstaben geopfert und die 
Interpunktion dem heutigen Geschmack entsprechend eingerichtet ist. 
Die Anstalten sind, die deutschen und die polnischen je für sich, 
nach dem Alter der ersten Aufführung geordnet.

1. Rößel 1634. Lur8v8 Zlorise mortsli8 cirsmsties poe8i 
expre88U8 8ive 4s8on ksdulu.

Veröffentlicht im Jahresbericht des Gymn. zu Rößel Ost- 1899. — Auf
geführt 1634 zu Ehren des Bischofs Nikolaus Szyszkowski bei seinem ersten Be
such der Anstalt und dann 1643 unter dem Titel 4ason Lulimsnitss (d. h. der in 
den Hafen der Ewigkeit glücklich Eingegangene) bei dem Tode des Bischofs. Ver
fasser ist der ermländische Jesuit Thomas Clagius (Klage). Gedruckt Wien 1643, 
akad. Druckerei.

2. — 1688. Ilironu8 smori8 in corcke Karci88l regnanti 
s Ii§no smori ab illu8tri et msAnikica iuventute §^mna8ii Ke88e- 
Iien8i8 8ocietati8 3e8u in luZubri 8cena ckeckiestu8 anno, qVsnvo 
tkronV8 Vlwe 8epVl.Lbro 8VrreXlt «Morl, - ckis sprili8. 2 Seit. 4".

Vgl. Nr. 3 meiner Arbeit: 24 Jesuitendramen der litauischen Ordens
provinz. In Allpreußische Monatsschrift Bd 38, Heft 1 u. 2. Königsberg 1901.

3. — 1756. Die mit doppeltem Tod abgestrafte Gottlosigkeit 
und Grausamkeit oder Sennacherib. Unter Gesang und Seiten 
Spiel von einer der Dicht-Kunst obliegenden Edlen Schul-Jugend 
des Rößlischen Collegii der Gesellschaft Jesu. Im Jahr 1756 den 
31. Heumonat vorgestellet.

Vgl. Nr. 2 meiner Arbeit: Noch drei Jesuitendramen aus Braunsberg und 
Rößel. In Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul- 
geschichte. 19. Jahrg. S. 218 ff. Berlin 1919.

4. — 1765. jHermene§ilck.j Ein Lustspiel. Auf der Rößli
schen Schaubühne der Gesellschaft Jesu vorgestellt im Jahre 1765 
den 31. Heumonat.

Ebenda S. 222 ff. — Bemerkenswert wegen der Verwendung des bres- 
lauischen Dialekts in Lied und Sprache der Bauern.
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5. Vraunsberg 167b. äs8U8 ^srsrenu8, rex äuä3eorum et 
N08tsr, äum kereäituriu 8>bi vmäicst re§n3, s peräuellibu8 8ub- 
äiti8 olim iniqui88ime 8ubl3tu8, nunc in Lonruäino, imperutoriue 
8tirpi8 iuvene, 3 perillu8tri sc in§enu3 iuventuie coUe§. Lrun8b. 
80c. äe8u repr368ent3tu8. ^nno ^lOLdXXVI. 2 Seit. 4°.

Vgl. 24 Jesuitendramen usw. Nr. 1.

b. — 1b99. Incenäium sureum i§ne extinetum 8eu?etru8 
äe Victoris pO8t extinctam in 8e 3lteriu8 svsritis nun cupiäinem 
munäo V3leäicen8 3 perillu8tri magnitics et §enero83 iuventuie 
almi MMN38Ü 8run8ber§en8l8 80eiet3ti8 äe8u luäi8 met3gymn3- 
8tici8 in 8cenam ä3tU8 ie8to clie 8. lAN-äü, i§ni8 3 Oeo in ordern 
illsti. ^nno 1699. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 2.

7. — 1708. Oupe8 ckri8tisnse in ?doms buyvioye, ä3po- 
nise ä^N38t3, eiu8que nepotibu8 inter iersle8 O3yiu83M3e, impe- 
rstori8 ^aponiae, epul»8 sb8umptae 3 perillu8tri 3c M3§niiic3 
iuventuie rketorica colieZii Lrun8berxsen8i8 8ocietsii8 äe8u in 
8cen3 propO8it3e äuoäscimo calen6s8 iebrusrii anno äomini 
^lvceviii.

Vgl. uut. Nr. 3, Mitt. der Ges. nsw. S. 215 ff.

8. Wsrschsu 1669. äuäicin Oei in 8ymm3cko Loetio et 
?keoäorico. 8ub ielicibu8 perillu8tri8 M3§niiici äomini äosnni8 
Lonaventurae in Xrs8ne Xr38in8ki, reierenäsrii regni, V3r83vien- 
8i8 capitsnei nee non eseterorum psrillu8trium ms§ni- 
iicorum äominorum iuäicum su8picii8 in 8csn3M propO8its s 
iuventute coileAii V3r8avien8i8 8ociststi8 äe8u snno 1669, men8e 
tebrusrio äis 27. 8 Seit. 4°. — Lateinisch und polnisch.

Vgl. 24 Jesuitendramen usw. Nr. 13.

9. — 1708. kliäu8 squilarum inter pslmets cruei8 sd 
^8l3llco triumpdstore äivo ^quils msrtyre pro kixa in iiäe con- 
8tsntiu pslmse skiixo collocstu8. 8ub psrentule8 äominicse ps8- 
8ioni8 ieris8, p2lmaribu8 ?olonse squilae kilii8 in centrum pennsti 
amori8 et äolori8 expO8itu8 ab ^quilino-'l'u1lisni8 coll. Vsr8av. 
8. ä. sctoribu8 anno re8nsnti8 s lixno p08t expsn838 in cruce 
sls8 aquilse (a) 1708. ^nteceäsneo ie8ti palmarum äie 31. msrtii 
Vsr8svise. Iypi8 colleßsii 8ckolsrum ?isrum. 4 Seit. 4°.

(3) ?83lm. 95. Deut. 32.
Ebenda Nr. 14.

10. — 1717. 8p3rt3N3 M3eni3 olim in c3vern3 M3ceri3e 
p3tientl8 Oei pectore erect3, nunc vero in Inäi3rum re§i8 kilio 
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neoconver8o (proprium pro slio opponsnte peetu8) reprsesentsta 
s perillu8tri prsenobili sc maZnikics iuventute poetiea colle^ü 
Vsr8svien8i8 8ocietstl8 3e8u snno ^lOLLXVII. 6ie — murtii. 
4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 15.

11. Wilna 1682. Lspientis coronsts in Level o imperstore 
komsno. perillu8tri iuventute scaäemise Vilnen8i8 8ociet3tl8 
4esu in 8cenam ästs Iuäi8 met38ymn38tici8. ^nno 1682, kulen- 
ä>8 su§U8li. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 4.
12. — 1692. Minerva! re^ium 8ive 0r3tl3nu8 ^u§u8tu8, 

inter 8rst38 mente8 3u§u8ti88imu8, pruecsptorem 8uum ^U8onium 
con8ulsri 6i§nitsle orn3N8. perillu8tri mu^nikics prsenobili
§enero8s iuventute scsäeiniae Vilnen8i8 8ociet3ti8 4e8u Iu6l8 
pO8t8^mns8tici8 in 8cen3 exbibitu8. ^nno incsrnatae 8spientiae 
lVlveXeil. 4 Seit. 4».

Ebenva Nr. 5.

13. — 1696. Lxilium 8spientl8 83pientl3 8ublev3tum in 
OionyÄo, Licilise tyranno. perillu8lri sc ms§nifica in sIms 
scaciemis Vilnen8i 8ociet3tl8 3e8u 83pientise 8tu6i08i8 Iuäl8 mets- 
Mmns8tici8 in 8censm ästum. ^nno 1696. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 6.
14. — 1697. Vion^8iu8, L^racu8snu8 princep8, inter men- 

838 et pocul3 83n§uine proprio 1r3ct3tu8 ebriet3ti8 et t^r3nniäi8 
victim3 3 perillu8tri 3c pr3enobili iuventute orntoriu scuäemius 
Vilnen8i8 8ociet3ti8 3e8u Iu6i8 3nteciner3libu8 in 8cen3M ä3tu8. 
^nno äomini 1697, 6is 16. tebruurii. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 7.
15. — 1697. LIvpeu8 principurn 8ive 8spienti3 in coronuto 

ö3ctri3norum cupits p3Aini8 3 tsrro protects 3 perillu8tri iuven- 
tute 3c3l1emi3e Vilnen8i8 8ociet3tl8 3e8u 1ucii8 met3§xmn38tiei8 
in 8LSN3M 63t3. ^nno äomini 1697, K3lenäl8 3U§u8tl. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 8.

16. — 1698. ke§num ?br33ti8 innoeuo 8sn§uine pnrntum 
Oro6l8, rexi8 ?er83rum. Inter Iu§udre8 vero äominic3e p388io- 
n>8 teri38 3 periI1u8tri 3c36emico ^ic^ rketoric3 iuventute in 
8cen3M östum 1698. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 22.
17. — 1699. ^mor victor et victimu 3 v38io 3clole8cente 

pro Lbri8to L3L8O luZubri 8cen3 repr3S8ent3tu8 et inter 83cr38 
6ominic3e p388ioni8 ksris8 vietori et victimne smori in cruee 
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6kri8to L perillu8lri ms^nikics sc prsenobili rkelorics iuventule 
scsdemise Vilnen8i8 8ocietsii8 de8u dsdicstu8. ^nno domini 
1699, die 11. sprili8. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 9.

18. — 1702. Oratis domini Meere renuen8, ut Lkri8to 
Asstior kieret, doanne8 s 1Vlskome1sni8 pro 6kri8to peremptu8 
s perillu8tri ms§nikics sc prsenobili rdetorics iuventule scsdemics 
8ocietsti8 4e8u inira Iußudre8 Lkrkti pstienti8 keris8 in 8eensm 
dstu8 anno 1702, die — sprili8. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 23.

19. — 1702. Ein Siegeszeichen, durch die Wunden des ge
kreuzigten Gottes davongetragen und triumphierend in Alfons, 
König von Portugal. Es regt die christlichen Herzen zur Be
trachtung des siegreichen Leidens und des Todes des Herrn Christus 
an. Durch die vornehmen Herren Wilnaer Akademiker der mitt
leren Grammatikalklasse am Karfreitag an der Kirche des hl. Niko- 
demus sdargestelltf. Wilna, im Jahre des Herrn 1702 am 14. April. 
4 Seit. 40. — Polnisch.

Ebenda Nr. 10.

20. — 1704. Nen83rum dilsris, kersli morti8 ludo, mero 
mserorem, dspibu8 83ndspilsm mi8eenti8, kune8tsts, in Oemetrio, 
Uacedonise Principe, p3tri8 imperio krsterna msnu ^enisleg inter 
epuls8 trucidsto, Iudi8 3nlecinerslibu8 in 8censm propO8it3. 
perillu8tri sc ms^nikica iuventute rketorics scsdemise Vilnen8i8 
80c. de8u. ^nno 1702, 2. tebrusrii. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 11.

21. — 1710. Der Fels, blutige Ströme von sich gebend, im 
Namen und im Schiffe Petri erfahren, der im Tode Christus nicht 
verleugnet, und durch die sehr vornehmen Herren Wilnaer Akade
miker der obersten Grammatikalklassen dem trauernden Zuhörer 
am Karfreitag abends in einem Trauerspiel dargestellt in der 
Kirche des h. Johannes. Im Jahre 1710, den 18. April. 4 Seit. 4°. 
— Polnisch

Ebenda Nr. 12.

22. lomzs 1687. llltio ex snimo eliminsts budoviei duode- 
eimi, Osllisrum reM, memoria Oei Komini8 in cruce mortem op- 
petenti8. Lud su8picii8 periilu8tri8 et sdmodum reverendi domini 
O. Leverini Lrcruks, prsep08iti eccle8ise bomren8i8 etc. pstroni 
colendi88imi, ab illu8tri sc prsenobili poetics iuventule coll. bom- 
ren8i8 80c. de8u intra Iu8udre8 keris8 in 8cens revocsts snno 
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repsrsise 83luti8 1687. Vsrssvise, typis coNegü 8ckol3rum ?ia- 
rum. 8 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 16.

23. Pinsk 1689. 0l3äiu8 ?er8si in 8plen6ore §entilitii I.u- 
dscisni §la6ü e1kul§en8 3tque 8ud kortun3ti8 3U8picii8 peril1u8tri8 
sc msxnifici äomini D. 8imeoni8 I^ubecki, 6uci8 in Druck, colo- 
nelli 8. k. iVI., äe immuni 6or§onum mon8tro 1riumpksn8 3 
msxnikica sc prsenodili iuventute rketoricu colle§ü ?in8cen8>8 
8oc. 3e8u ferü8 3nteciner3libu8 8csnice exkibitu8. Vilnue, 1ypi8 
scaäsm. 8oeiet3ti8 3e8u. Vilnue 1689. 8 Seit. 4".

Ebenda Nr. 17.

24. Pullusk 1693. ^§nu8 Olemsnti, primo komsno ponti- 
kici, kontem elicien8, 8vd säventum excellen1i88lmi ll1u8tn88imi sc 
reverencli88imi äomini D. ^näreue (Hkry8O8tomi in 2slu8kie 
Iu8ki, Del et 3po8tolic3e 8e6i8 Arstis ep>8copi ?Iocen8i8, 3U8pic3- 
1l88ime ?ultovien8em colle§iatsm in§recllenti8, in occur8vm revo- 
cstu8 nee non 3 perillu8tri pruenodilique iuventule colle§ü ?ul- 
tovien8l8 8ocietsti8 3e8u 8cenic3 repr3e8ent3tione eum §entilitio 
illu8tri88imi prse8uli8 3§no coI1stu8. ^nno äomini 1693, men8e 
iunio 6ie —. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 18.

25. Witebsk 1693. Oemini krstre8 8uncti 6sntiu8 et 6sn- 
tisnu8 8ub crudeli Diocletiani imperio ^quileme pro Okri8to 
excrucisti 8vb te1ici88inn8 uu8picii8 psrillu8trium trstrum äomino- 
rum ^äumi 6e 8ru8ilowo Kl8isi, vexilliteri Viteb8cen8i8, et 
8umueli8 Kl8iel, eiu8dem pslatinatu8 äspiteri etc. etc., Viteb8ci In 
8censm ästi u prsenobili se msAnikics iuventute coIleZii Viteb8- 
cen8l8 8vc. 3e8u. Dicsti sd illu8tri msZnikico clomino belieisno 
Dukom8ki, Iribuniäu psl3tinatu8 Vited8cen8i8. ^nno 1693, 30. iuUi. 
8 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 19.

26. Dieswiez 1698. k3ecku8 83NAuine et nece potu8 8ive 
0ä03cer, Herulorum rex, 3 Ikeoäorico, Oottkorum 1yr3nno, intsr 
men838 et pocul3 re^no et vit3 exutu8, Iu6i8 3nteciner3libu8 3d 
illu8tri 3c M3§nifie3 iuventute rketoricu kuäiviliuni ^Ie8vi8ien8i8 
collexii 8oeiel3ti8 3e8u in 8cen3M ä3tu8 unno IVl.D.O.XL.VIII, 
8. ksdruurii. 4 Seit. 4".

Ebenda Nr. 20.

27. Aroze 1698. Iriumpku8 83pienti8 äe pkuluriäe, ^§ri- 
Aentino tyrunno, 83pientl3 re>3tu8 3 äevicto per eunäem t^r3nnum 
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Ltesickoro poets, atgue s prsenodilibu8 M2§nikieis in slmo col- 
Is§io 6ro8ensi 8. 3. 82pientise poeticse 8tuckio8l8 in 8eensm 
6stu8 anno 1698, äie 31. iulii. 2 Seit. 4°. — Handschriftlich.

Ebenda Nr. 21.

28. Drt und Zeit ? Lonvivium tyranniäi8 8sn§uine et morte 
in8tructum ^8tyäsmae, ?er8urum re§i8. 4 Seit. 4°.

Ebenda Nr. 24.

Nachtrag.

29. Vraunsberg 1696. l§natiu8 atklets ab illu8tri ms^nikiea 
et §enero8a iuventute Mmna8ii Lrun8bergen8i8 8vc. 3e8u Iu6i8 
mewxymns8tici8 in 8censm ästu8 te8to 8. lANstii ciie anno 1696. 
2 Bl. 4°.

Dieser Titel fand sich aus einem Zettel in dem literarischen Nachlaß von 
Dr. Franz Hipler vor. — Domherr Hipler plante bekanntlich die Herausgabe einer 
ermländischen Bibliographie in Form eines Schriftstellerlexikons, er ist aber über 
gründliche Vorarbeiten nicht hinausgekommen. Eine ungezählte Menge loser 
Blätter und Blättchen, von seiner Hand und andern beschrieben und für die ersten 
Buchstaben schon einigermaßen geordnet, lasten ahnen, in welcher Weise er seinen 
„Abriß der ermländischen Literaturgeschichte" zu krönen und zu vollenden gedachte. 
Der Zettel nun, der den obigen Titel bringt, hat die Signatur br. sod. 6?) 8303 
und den Zusatz „in cista". Nachforschungen in den Bibliotheken von Braunsberg 
und Frauenburg nach der Herkunft dieser Angabe sind ergebnislos geblieben.

30. — 1735. 8xul tortunstu8 äsere8centi8 kortunae pstriae 
in 8eensm reproäsuctss. Lrun8b. 1735.

Angesührt von Gruchot unter Nr. 365 uach Estreicher. — Ob wir in deni 
„beglückten Verbannten" nicht auch den Propheten Daniel zu suchen haben, muß 
bei der mangelhaften Fassung des Titels und dem Fehlen jeder anderen Erwähnung 
des Stückes dahingestellt bleiben.

Daß im Jahre 1769 in Rößel „Der französische König Lud
wig" auf die Bühne gebracht worden ist, wie Pros. Waschinski') 
ohne Quellenangabe berichtet, habe ich nirgend bestätigt gefunden.

Wenden wir uns nun unserm neuen Drama zu, das an dem 
Schicksal des Propheten Daniel den Wert und die Schätzung der 
wissenschaftlichen Bildung, der Frömmigkeit und Tugend zur An
schauung bringen will. Hierzu ist das ganze Buch Daniel (Kap. 
1—6 und 14) verarbeitet, mit Ausnahme der den Weissagungen 
und Traumgesichten zufallenden Kapitel 7—12 und 13 (Susanna). 
Der Verfasser hält sich im wesentlichen strenge an die biblische

>) In Das kirchliche Bildungswesen in Ermland, Westpreußen und Posen. 
Breslau 1928. Bd. 2 S. 233.

51
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Vorlage ^), und man wird gestehen müssen, daß die Wahl des 
Stoffes Wohl geeignet war, jugendliche Herzen mit Lust und Liebe 
für die Aufgaben der Schule zu erfüllen?) Gelegenheit zur Auf
führung bot die Schlußfeier des Schuljahrs (actus mets§ymns8ticu8), 
daher auch am Ende, wie üblich, die Bekanntgabe der Versetzung. 
— Bei der Wiedergabe des Textes habe ich mich nach den schon 
oben (S. 772) vermerkten Grundsätzen gerichtet. Die einzelnen 
Akte sind des bequemeren Verständnisses wegen in deutscher Ueber- 
setzung mitgeteilt.

bortuns exulum / 8spientis / csptivum et exulem / 
Osnielem propketsm / sä 8upremum in Lab^Ione prin- 
cipstum / eveksn8 / ab / illu8tri msAnikics et prseno- 
dili liZstse eloquentias / iuventute srcliiatkensei 8run8- 
der§en8i8 / 8oeietsti8 äe8u / sctu ms1s§^mn28tico / in 
8censm / proäucts / anno incarnatae 8apientise / 1735. 
/ priäie Ksläenäs8 su§u8ti.

^rxumentum. blon korti 8olummoäo, 83pienti etiam ubique 
patris 68t. lnkallidile Kuiu8ce veritstl8 äoeumentum omnem 8U- 
persnte8 sutkoritstem 8serae prokerunt ps§inae, Osnielem capti- 
vum se in Lsdvlonem sbäuctum 8ols 8cientise sc slteriori8 
eruäitioni8 commenäations non moäo spuä tre8 8ucce88ive 
8sdzäom8 monarcks8, I4educkoäono8orem 8cilieet 8sltlis8srem 
et Osrium, cksrum interque smico8 computstum, verum sä 
8upremum 8vper omne8 provincis8 8sb^Ioni8 principatum evec- 
tum immortsli celebrsnte8 memoris. 8oliu8 iä namque 8splentise 
praeäicstum 68t: nullidi exulem et eiectum, verum ubivi8 non 
moäo pstrism invenientsm, 8eä 8ubiscti8 quoque 8uo imperio 
1erri8 impsrsntem manere. 8x l)anisli8 capite 1. 2. 3. 4. 5. 6. L 14.

?rolo§u8. Oeniu8 csptivi Daniels, äum lerslem bortunse 
telicitati sliorum illuäenti8 contemplstur Iu8vm 8imilemque 8sltum 
8ecum incllosri autumat, a 8upsrveniente Lspientis omni metu 
lideratur ac sä re§sle svekitur 8Olium.

1. Akt (5 Szenen). 1. Nabuchodonosor sDan. Kap. 1j zieht 
nach der Eroberung Jerusalems mit dem gefangenen König Joakim 
und einem Teile der erbeuteten heiligen Geräte triumphierend in 
Babylon ein. Joakim bestraft er mit dem Tode. Aus den Ge-

i) Auf Abweichungen wird in den Fußnoten hingewiesen.
2) Auch zu andern Schuldramen hat das Buch Daniel den Stoff geliefert. 

Vgl. Bahlmann, Dr. P., Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz. 
Leipzig 1896. S. 6 u. 90.
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fangenen läßt er vorzüglich die von königlichem Geblüts, die „schön 
waren von Ansehen und erfahren in allerlei Kenntnis und geeig
net im Palaste des Königs zu dienen", auswählen und übergibt 
sie dem Obersten seines Hofstaates Asphenesius ^) zur Pflege und 
Ausbildung. — 2. Asph. führt vier der Gefangenen von könig
licher Herkunft, Daniel, Sidrach, Misach und Abdenago?) und 
andere von vornehmer Geburt dem Könige zu. Dieser findet Ge
fallen an ihren Kenntnissen und ihrer Weisheit und nimmt jene 
vier zu seinem persönlichen Dienst an, die andern bestimmt er zu 
Hofleuten. — 3. Der König sDan. Kap. 2j wird durch ein Traum
bild beunruhigt. Es ist aber seiner Erinnerung entfallen, trotz
dem verlangt er von den Weisen des Landes seine Angabe und 
Deutung bei Androhung des Todes. Die Ausführung des grau
samen Befehls überträgt er dem Obersten seiner Kriegsleute 
Ariochus. — Während Ar. dem Befehl des Königs nachkommt, 
reizen ihn die Satragen Nocentius und Cerberinus gegen Daniel 
und seine Genossen auf?) Daniel erfährt die Ursache der Verfol
gung, er übernimmt die Deutung des Traumes und erbittet sich 
vom Könige dazu eine Frist. Dann fleht er mit seinen Genossen 
die Barmherzigkeit Gottes an. — 5. Daniel wird erleuchtet und 
teilt dem Könige den Inhalt und die Deutung des Traumes mit. 
Dieser fällt auf sein Antlitz vor Daniel nieder, betet ihn an und 
setzt ihn zum Fürsten über alle Provinzen des Landes ein; seine 
drei Genossen aber befördert er nach dem Wunsche Daniels zu 
Präfekten der Provinz Babylon.

6boru8 primu8. bavor velsti8 oculi8, ctum ab Inviäis 
Ooloque in 0pp08lt08 mucrone8 perimenäu8 äucitur, Lspientis 
oculo8 revelsnte, Inviäiam Dolumque repellente ab interitu libe- 
rstur. Aus tanclem prseäuce sä principsle svectu8 8ud8elium 
inve8titura principum exornstur. - lnterluäium.

2. Akt (7 Szenen). 1. Der König sDan. Kap. 3j errichtet 
sich eine goldene Bildsäule und verlangt ihre Anbetung durch seine 
Beamten und das Volk, die Ungehorsamen bedroht er mit dem

>) Aschpenas der Bibel.
2) In der Bibel: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, deren Namen Asch

penas nunmehr in Baltassar, Sidrach, Misach und Abdenago ändert.
s) Daß der Verfasser ihnen die charakteristischen Namen beilegt, entspricht 

der Gepflogenheit der Schuldramen. Sie bleiben im Stücke die Vertreter der 
Daniel feindlichen Partei. — Nach der Bibel treten die Satragen als Widersacher 
der Juden erst im 3. Kap. auf.

51*
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Tode in einem Feuerofen. — 2. Noc. und Cerb. freuen sich jetzt, 
wenn auch nicht Daniel, so doch seine Genossen verderben zu kön
nen, und verschwören sich gegen sie. — 3. Die ankommenden 
Fürsten ziehen mit dem Könige aus dem Hoflager zur Statue, 
und auf ein Signal werfen sich alle anbetend zur Erde. Nur 
Daniel und seine drei Genossen bleiben stehen, auch bei erneuter 
Aufforderung, worauf der König die drei Genossen als Verächter 
seines Befehls in den Feuerofen werfen läßt. — 4. Die aus dem 
Ofen hervorbrechende Flamme ergreift die Umstehenden, während 
die drei Genossen, zu denen sich ein Engel gesellt hat, unversehrt 
bleiben und ihren Gott in Lobgesängen preisen. Erschreckt über 
das Wunder, ruft der König sie heraus, er preist ihren Gott und 
setzt sie wieder in ihre Würden ein. — 5. Darauf sDan. Kap. 4s 
wird der König durch ein neues Traumgesicht beunruhigt. Da 
die Magier es nicht deuten können, wird Daniel herbeigerufen. — 
6. Er sieht in dem Traum das Strafgericht Gottes über den König 
hereinbrechen, seine Verwandlung in ein Tier. Durch Wohltun 
und Mitleid gegen die Armen solle er seine Sünden tilgen. — 
7. In Furcht vor dem ihm drohenden Schicksal sucht der König 
in heiterm Lebensgenuß Zerstreuung und während er nun die 
Größe und den Ruhm seines Reiches bewundernd sich im Übermut 
Gott gleichstellt, wird er plötzlich in ein Tier verwandelt und „aus
gestoßen aus den Menschen, aß er Gras wie ein Stier." Unter
dessen verwaltet Daniel mit Balthasar, dem Sohne des Königs, 
das Reich Babylon.

6koru8 secunckus. Oenius Oanielis, ckum principali §S8tit 
bonore, ab oecurrentibu8 ex M8ickü8 volo Invickis ac burore ex 
8o1io cketurbatur principalique privatim eultu. — Interluäium.

3. Akt (5 Szenen). 1. Als die Zeit der Strafe für Nab. 
sich dem Ende nahet, wird er in der Gestalt eines Stieres in Ge
genwart der Vornehmen seines Reiches in den königlichen Palast 
geführt und erhält sein altes Aussehen wieder. Er lobt Gott und 
gelangt zu einer noch größeren Macht seines Reiches. Aber vom 
Alter gebeugt/) macht er seinen Sohn Balthasar zum Mitregenten

Von hier ab und in der folgenden 2. Szene geht der Verfasser in der 
Behandlung und Verwertung der geschichtlichen Ereignisse seinen eigenen Weg. 
In dem biblischen Bericht findet sich für die Feier des dem Könige Balthasar 
verhängnisvollen Gastmahls keine nähere Begründung, auch das verwandtschaft
liche Verhältnis Balthasars zu Nabuchodonosor ist daselbst unbestimmt. Der Ver
fasser unseres Dramas aber macht ihn zum Sohne des Nab-, der Daniel seiner 
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und überläßt ihm die Regierung. — 2. Dieser entkleidet, den Ein
flüsterungen des Noc. und Cerb. folgend, Daniel seiner Ehren 
und läßt ihm nur das Leben Da trifft die Nachricht von dem 
Ableben des Nab. ein. Der Sohn veranstaltet ihm in dem großen 
Hain des Bai feierliche Totenopfer. — 3. Er gibt ein großes 
Gastmahl zur Feier sDan. Kap. 5s seines Regierungsantrittes. 
Im Rausche des Weines läßt er die goldenen und silbernen Ge
fäße, die sein Vater aus dem Tempel zu Jerusalem entführt hatte, 
herbeiholen und an der Tafel verteilen. Da kommen Finger einer 
Menschenhand zum Vorschein und schreiben zum Entsetzen aller 
Anwesenden an der Wand dem Kandelaber gegenüber Zeichen, die 
niemand deuten kann. Auf den Rat der Vornehmen*) wird Daniel 
gerufen. — 4. Der König verspricht ihm für die Deutung den 
Purpur, eine goldene Halskette und die dritte Stellung im Reiche- 
Daniel lehnt alle Ehren ab, weissagt aber dem bestürzten Könige 
den Untergang und die Aufteilung seines Reiches unter die Per
ser und Meder. Daniel erhält die versprochenen Ehren. — 5. 
Balth. aber sucht beunruhigt sein Schlafgemach aus und wird noch 
in derselben Nacht von eindringenden persischen Soldaten getötet.

6koru8 tertiu8. l.surestu8 Oeniu8 I)snieli8, äum eruäito 
inter nsmori8 sbclits vscst oliv, placiäe 80pitur sc s Lspientis 
keliZione etpruclenüs mitram torquem et purpursm säkerentibus 
inter concentu8 Ü8äem in8i§nibu8 exornstur; quibu8 sdeuntibu8 
experrectu8, äum tsntsm mirstur metsmorpkomm, sd sccurrente 
Inviäis sääuctumgue leonsm immittente terretur. Verum sä 
odtutum Oenü Osnieli8 cicurstu8 leo, äum aeriu8 sä lsniensm 
sb Inviäis incitstur, in esnclem in8ilit sc cli8cerpit. — lnterluäium-

4. Akt (7 Szenen). 1. Darms sDan. Kap. 6s besteigt den 
Thron Babyloniens. Er verbessert die Regierung, setzt Satragen 
ein und über diese drei Fürsten, darunter Daniel. Ja er denkt 
sogar daran, diesen über das ganze Reich zu setzen. Dadurch bietet 
er den Gegnern Daniels Stoff zu neuen Jntrigen. — 2. Noc. und 
Cerb. suchen Daniel mit dem Gebote seines Gottes zu schaden. 
Sie erwirken mit Hilfe der andern Satrapen eine königliche Ver- 

Ehrenstellung entsetzt und zwar infolge der Verleumdungen seiner Satragen Noc. 
nnd Cerb. Dadurch laden diese eine neue Schuld auf sich, die sie später (5. Akt, 
5. Szene) zu büßen haben.

In der Bibel ist es die Königin, welche ihren Gemahl aus die Deule- 
kunst Daniels hinweist. Man vermied es eben, Frauen auf die Bühne zu brin
gen, und deshalb läßt der Verfasser die Vornehmen an den König herantreten.
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ordnung, wonach jeder Untertan einer alten Sitte gemäß in den 
ersten 30 Tagen nach dem Regierungsantritt eines Monarchen sich 
nur an diesen mit einer Bitte zu wenden habe, an keinen Gott 
oder andern Menschen; wer dagegen verfehle, solle in die Löwen
grube geworfen werden. - 3. Der König erläßt eine derartige Ver
ordnung. Daniel aber verrichtet furchtlos nach seiner Gewohnheit 
dreimal täglich seine Gebete und wird deshalb von seinen Neidern 
beim König angeklagt. Dieser will ihn verschonen; aber Noc. und 
Cerb. halten ihm das alte Gesetz der Meder und Perser entgegen, 
daß königliche Verordnungen unabänderlich sind, und so gibt er 
allerdings gegen seinen Willen die Zustimmung zur Verfolgung 
Daniels. — 4. Er wird in die Löwengrube geworfen, wobei der 
König ihn tröstet, daß ihn sein Gott, dem er immer gedient habe, 
retten werde. Den Eingang zur Grube versiegelt der König mit 
seinem Ringe und dem seiner Großen, damit die Widersacher 
Daniels nichts gegen ihn anstiften können. Traurig sucht der 
König darauf sein Gemach auf, ohne Ruhe zu finden. — 5. Früh 
morgens eilt er zur Grube und ruft mit klagender Stimme Daniel- 
Wie freut er sich aber, als er Daniel unversehrt vorfindet. Dann 
läßt er in Gegenwart der Satrapen die Ankläger Daniels in die 
Grube werfen, die sofort von den Löwen zerrissen werden. — 6. Der 
König sDan. Kap. 14f steigt zu dem Tempel des Bal empor, um 
seinen Göttern für die Rettung Daniels Dank zu sagen, und for
dert auch Daniel dazu auf. Dieser lehnt es ab, da er nur den 
lebendigen Gott verehre, und um nun zu beweisen, daß auch Bal 
ein lebendiger Gott sei, läßt der König Gerichte in den Tempel 
bringen, die der Gott des Nachts verzehren werde. Sodann wird 
der Eingang des Tempels mit des Königs und Daniels Siegel 
verschlossen. Die Priester übergeben die Schlüssel des Tempels 
und entfernen sich. Aber Daniel läßt im ganzen Tempel durch 
Knaben Asche streuen, dann wird der Eingang versiegelt, und 
Daniel geht mit dem Könige fort. Darauf betreten die Priester 
durch einen geheimen Gang den Tempel, verzehren die Speisen 
und den Wein und entfernen sich. — 7. Der König kommt herbei, 
und da er die Siegel unversehrt und die Speisen verschwunden 
sieht, glaubt er schon Daniel für den Glauben an Bal gewinnen 
zu können, als dieser ihn auf die in der Asche hinterlassenen Fuß
spuren hinweist. Er erkennt den Betrug und läßt die Priester 
hinrichten. Den Tempel gibt er in die Hände Daniels, der das 
Bildnis Bals unter Lobpreisung Gottes vernichtet. In seinen 
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Palast zurückgekehrt, setzt er Daniel zu Ehren ein über alle Freunde 
und Fürsten des Reichs.

6koru8 qusrtu8. Osnislis Oenio lsetum instrusnte8 con- 
centum ltonor et Oloris 3 8uper8titione et Leckitione kuribuncke 
occurrentibu8 interturbsntur; guse äum violentso in nscem vsnie- 
li8 srmsnt M3NU8, 3 8ubveniente Osnieli Lspientis sc steli^ione 
srcentur sc proprii8 srmi8 truciäantur. - lnterluckium.

5. Akt (5 Szenen). Noc., der alte Widersacher Daniels, 
unterrichtet den König über das bevorstehende Opfer, das die 
Babylonier nach alter Sitte ihrem Gatte, einem Drachen, dar
bringen, in der Absicht, bei dieser Gelegenheit Daniel zu stürzen. 
— 2. Darius begibt sich also mit seinem Hofstaat zu der Grotte 
des Drachen, um zu opfern, und sucht auch Daniel dafür zu ge
winnen. Er aber bekennt standhaft seinen unsterblichen Gott und 
erbittet sich, um zu zeigen, daß der Drache kein solcher Gott ist, 
die Erlaubnis, ihn „ohne Schwert und Stab" töten zu dürfen. 
Der König gewährt sie. Daniel ballt nun Pech, Fett und Haare 
zu Klumpen zusammen und reicht sie dem Drachen. Er verschlingt 
die Klumpen und zerberstet, indem Daniel ausruft: Da seht ihr, 
wen ihr verehrt habt. — 3. Infolgedessen ein Aufstand der Baby« 
lonier gegen den König: Ein Jude ist König geworden, den Bal 
hat er vernichtet, den Drachen getötet, die Priester umgebracht- Der 
König muß ihnen Daniel ausliefern, sie werfen ihn in die Löwengrube. 
— 4. Da erscheint der Prophet Habakuk, von einem Engel an den 
Kopfhaaren durch die Luft aus Judäa herbeigeführt, wo er eben 
im Begriffe stand, den Schnittern Essen auf das Feld zu bringen. 
Der Engel setzt ihn über der Grube ab und gebietet ihm, Daniel 
zu stärken. Dann entführt er ihn wieder nach Judäa. — 5. Der 
König kommt mit den Vornehmen zur Grube, um Daniel zu be
weinen. Voll Freude sieht er, daß Daniel unverletzt ist; er befreit 
ihn aus der Grube und schickt die Anstifter des Aufstandes hin
ein. Dann veranstaltet er im Palast ein großes Freudenfest, und 
unter allgemeinem Beifall der Hofleute und frohen Tänzen wird 
Daniel zum Mitherrscher erhoben und eine königliche Verordnung 
bekannt gegeben, „daß alle Einwohner des Landes den Gott Da
niels fürchten sollen; denn er ist der Retter, der Zeichen und 
Wunder tut auf Erden, der Daniel aus der Grube der Löwen ge
rettet hat."

kpilo8U8. Lspientis ckum 8e con8tantiorsm exulum tor- 
tunsm prseäicst, evicken8 8use benskicentise in vsniele, ex csp- 
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tivitstis vinculi8 in extorri 8vlo sä re§sle solium evecto, demon- 
8lrsn8 exemplum; sdvenien8 ?sUs8 cum Isuresto P2l2e8tritsrum 
coetu i»os in 2d8tite8 Lapientiae promovet. Lui 2nnuen8 §2pi- 
entis promulAsta 3 ?sllsäe promotorum nominal in numerum 
8uo non kru8trandorum fsvore sälexil 8eclstorum.

^6 maiorsm Oei Aloriam.

Die Namen der versetzten Schüler werden verlesen.



Von der wissenschaftlichen Bedeutung 
unserer flurnamensammlung.

Von Senator Dr. H. Strunk.

Der Aufruf der Historischen Kommission für oft- und west- 
preußische Landesforschung, die Flurnamen unserer Heimat zu 
sammeln, hat im Ermland lebhaften Widerhall gefunden. Unter 
der den ganzen Regierungsbezirk Allenstein umfassenden Landes
obmannschaft des Herrn Max Worgitzki ist das Ermland einschließ
lich der Kreise Heilsberg und Braunsberg unter der Leitung des 
Herrn Studiendirektors Dr. Poschmann organisatorisch straff zu
sammengefaßt. Und da Herr Poschmann mit seinen vielen Mit
arbeitern tatkräftig und zielbewußt gearbeitet hat, ist auch das 
bisherige, nur ein Jahr umfassende Sammelergebnis ein gutes, 
so daß ich bei der letzten Jahrestagung der Kommission in Allen
stein Ermland als einen Musterbezirk bezeichnen konnte.

Die Sammlung ergab bis zum 1. 4. 1929 in dem Kreise 
Allenstein Land zunächst 500 FIn. in 60 Ortsbezirken, im Kreise 
Braunsberg 200 Fln. in 13 Ortsbezirken, im Kreise Heilsberg 
150 Fln. in 10 Ortsbezirken, im Kreise Johannisburg 400 Fln. 
in 43 Ortsbezirken, im Kreise Lätzen 23 Fln. in 2 Ortsbezirken, 
im Kreise Lyck 28 Fln. in 5 Ortsbezirken, im Kreise Neidenburg 
237 Fln. in 15 Ortsbezirken, im Kreise Ortelsburg 250 Fln. in 
32 Ortsbezirken, im Kreise Osterode 263 Fln- in 27 Ortsbezirken, 
im Kreise Rößel 1125 Fln. in 75 Ortsbezirken, im Kreise Sens- 
burg 1050 Fln. in 94 Ortsbezirken. Als Kreisleiter machten sich 
verdient im Reg.-Bez. Allenstein die Herren Oberbürgermeister 
Zülch, Lehrer Fromm, beide in Allenstein, Mittelschullehrer Frank 
in Mehlsack, Dr. Beckmann und Schulrat Döring im Kreise Heils
berg, Schulrat Neubauer in Lyck für den Kreis Johannisburg, 
Studienrat Mayer-Lötzen, Lehrer Kotzen-Grabnik für den Kreis 
Lyck, Lehrer Bachor-Waschulken für den Kreis Neuenburg, Lehrer 
Tiska-Ortelsburg, Schulrat Riemann in Hohenstein für den Kreis
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Osterode, Dr. Poschmann, Schulrat Schwarz und Lehrer Teichert 
für den Kreis Rößel und Schulrat Scholz-Sensburg. Die Menge 
der im ersten Jahre gesammelten Fln. ist in den verschiedenen Ge
markungen sehr verschieden. Es ist ohne weiteres anzunehmen, 
daß die Sammlung in den meisten Gemarkungen unvollständig 
ist, so daß sich der Durchschnitt, der gegenüber den andern Be
zirken Deutschlands sehr dürftig ist, noch heben wird. Nord
deutschland hat zwar gegenüber Mittel- und Süddeutschland durch
schnittlich weniger Fln., da in der Tiefebene die große Menge der 
zu benennenden Erhebungen fehlt, aber ein Durchschnitt von bis
her nur 13,8 Fln. in ganz Ost- und Westpreußen auf einen Orts
bezirk steht doch zu weit hinter dem allgemein deutschen Durch
schnitt zurück.

Diese Zeitschrift beschäftigt sich dankenswerterweise oft mit 
der Siedlungsgeschichte, die erfahrungsgemäß den größten Nutzen 
von der Sammlung und Erforschung der Fln. hat. Die folgen
den Ausführungen sollen den Sammlern und den Lesern an einigen 
Flurnamenbeispielen zeigen, wie aufschlußreich sie sein können, und 
zwar — um nur einige wenige Fachgebiete zu veranschaulichen 
— vom Standpunkt der Germanistik, der Fremdsprachlichkeit und 
der Vorgeschichte.

Schon Altmeister Grimm hat auf die große sprachwissen
schaftliche Bedeutung der Namen hingewiesen, wobei er in erster 
Linie On. und Pn. im Auge hatte, aber die Fln. nicht übersah. 
Sie sind altes Sprachgut, zum Teil sogar aus Zeiten, von denen 
kaum eine geschichtliche Urkunde vorliegt. Es liegen in ihnen oft 
Wortstämme vor, die sich sonst weder in der lebenden Sprache, 
noch im alten Schrifttum erhielten; sie können darum wichtige 
Aufschlüsse für die Sprachengeschichte und die vergleichende Sprach
wissenschaft geben. Jakob Grimm, der Begründer des großen 
deutschen Wörterbuches, hat einmal gesagt, daß die Namen außer
halb der eigentlichen Sprachenentwickelung liegen und sich zum 
Wortschatz der lebenden Sprache wie Versteinerungen zu den Lebe
wesen der Gegenwart verhalten. Die Flurnamenforschung ist dazu 
bestimmt, die Lücken, die die Ortsnamenforschung offen ließ, aus- 
zufüllen. Die Germanistik wird aber nicht bloß für die Wort
forschung, sondern auch für die Lautlehre, die Mundartengeographie 
und die Volkskunde aus ihr manche Anregungen schöpfen.

Ich weise zunächst einmal auf den Stamm fier hin, manchmal 
auch mit angehängtem d vorkommend, der in On. und Fln. Nieder- 
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deutschlands, insbesondere in Ostdeutschland, eine große Rolle spielt 
und dessen Bedeutung unsicher ist. Im Regierungsbezirk Stade 
gibt es den Fln. Fierenfeld in Geestenseth, den Hofnamen Stubben« 
fieren im Kreis Zeven und den On. Vierde, früher Vieren, im 
Kreis Zeven. Weiter finden wir ihn in der Provinz Grenzmark- 
Posen-Westpreußen als On. und Fln. Fierberg, Kroner Fier, Fier- 
bruch, Fier mehrmals, Hundefier, Fierkaveln, Birkfier, Fierfeld, 
Hahnfier, das große und kleine Fier, Vierort. Die von einzelnen 
Forschern, z. B. Dohm und Michaelsen, versuchte Erklärung aus dem 
Zahlwort 4 kann nicht richtig sein, schon weil 4 im Niederdeutschen ver 
heißt und nur im Holländischen vier. Stuhrmann hat im Programm 
des Gymnasiums in Dtsch-Krone 1904 fier als Lehnwort aus dem 
Lateinischen viricke — das Grün, der Wald erklärt, ihm haben sich 
Allerding und fast sämtliche ostdeutschen Autoren angeschlossen. 
Dieses viriüe sei durch die Amts- und Urkundensprache in das 
Niederdeutsche gekommen, viricke bezeichne in den Urkunden immer 
als 1erminu8 tecknicus Holzung und Heidefläche, damit stimmt 
überein, daß der Forstbeamte in den Urkunden virillsrius genannt 
wird. In polnischen Urkunden wird Fier mit ls8 — Wald über
setzt. Selbst Jellinghaus, der einige wenige Fln. aus Westfalen 
nachweist, neigt zu dieser Erklärung er weist mnä. viriüe, virt 
nach und erklärt es mit „Holzung, Heidefläche".

Gegen diese Erklärung spricht der Umstand, daß man in West
falen eine Kuh, die nicht trächtig, unfruchtbar ist oder trocken steht, 
mit fier, in Schleswig-Holstein mit feer bezeichnet. Nach diesem Wort 
hat die alte Erkärung etwas für sich, die den Ausdruck von fieren — 
feiern, lateinisch keria — Ruhe von der gewöhnlichen Arbeit (in 
Feierabend erhalten), ableitet. Im Versuch eines bremisch-nieder- 
sächsischen Wörterbuches 1767: firen — von der Arbeit ruhen, ebenso 
im Idiotikon Hamburgense von 1755: brach liegendes Land „fiert"; 
in Holstein werden oft in Heide liegende Landstreifen „viert" 
genannt. Mensing führt im Schleswig-Holsteinischen Wörterbuch 
Fln. Fierenblick, Fiehrenwisch an, die auf ungenutztes Land Hin
weisen. Auch Schambach in seinem Wörterbuch der niederdeutschen 
Mundart der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen nennt 
firen — feiern, untätig sein nach 38. kirion, mnck. viren. Da 
beide Deutungen gut begründet sind, ist die Frage noch nicht zur 
Lösung reif.

Sodann weise ich auf den Stamm trent hin, der vielen Lesern 
unbekannt sein dürfte. Trent, männlichen Geschlechts, ist scheiden- 
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runde oder eirunde Linie, Kreis, Rundung, die ringumfassende 
Linie, daher auch Grenze. Im Niederpreußischen nach Frischbier 
verblaßt zu „Gegend" Allen germanischen Sprachen eigen. 
Nebenform trint, tränt, tront, trunt, afr. trind, trund. Auch ad
jektivisch („6e penniss ist tront") und adverbial vorkommend, z. B. 
in der Leher Chronik des 16. Jahrhunderts in der zeitlichen Be
deutung — circa ,,^nno 6kri8ti 1550 im ^ulio eckcler umme cien 
trent", und noch heute bei alten Leuten in Detmold in der Be
deutung — ungefähr. Ebenso als Adverb der Zeit noch jetzt im 
Niederpreußischen „trent Jakobi" ungefähr um den Tag des Jakobus 
herum, z. B. in Natangen. Im Versuch eines friesisch-nieder- 
sächsischen Wörterbuches und im Idiotikon Hamburgense in der 
Form „Untrent" — beinahe, ungefähr circa, sowohl als Adverb 
des Ortes und der Art und Weise, sowie der Zeit „de klokke is 
umtrent twölf". Sehr alte Ableitung mit Sutkix ei, a§8. trenäel 
— Kreis, e. trenäle — Rolle, Walze von verb. ae. trenäsln — 
rollen, mnä. trenclel, mbck. trenäele, westfälisch noch heute tnnäele 
— Scheibe, ebenso wie Kringel neben krink — Ring, Kreis steht- 
Daher Pn. Trendelenburg Von trenclel abgeleitet verb. trenäeln, 
trünäsln — sich im Kreise bewegen; daher in der alten Essener 
Volkssprache trentelbuckse — Schimpfwort für einen, der bei der 
Arbeit nicht vom Fleck kommt. Im Niederpreußischen trendeln 
„sich mit unerheblicher Beschäftigung abgeben" Im Hamburger 
Jditikon in der Form tränt — Gewohnheit, Schlenderjan, „Dat 
giet na'm Tränt". Von Jellinghaus als Ortsname Trentlage bei 
Menslage, Trintlo bei Winsen a. Luhe nachgewiesen. Trentsoll in 
Gutsbezirk Drage Kr. Steinburg (Holstein), Trentloh in Otten- 
büttel Kr. Steinberg (Holstein). On- Drentwede Kr. Diepholz 
Prov. Hannover. Fln. Trintla(o)ge in Hellingst Kr. Osterholz. 
Trentloge in Middelstenahe (Börde Lamstedt), eine Seite der Flur 
ist kreisrund. Trenthöpen in SchwanewedeKreis Blumental. Trendel- 
ham in Jmsum. Trentsee am hohen Litberg bei Wiegersen, Kreis 
Stade. Trentbusch bei Hagen Kr. Gmde (gleich nördlich von H. am 
„Pasch"). Trenthop Wald n. o. von Driftsethe und Cassebruch Kr. 
Gmde. Drentsteine in Sindern (Oldenburg) Steinkammergrab.

Als letztes Beispiel dieser Art behandle ich moos - n. u. m. 
— Sumpfland, Moor, lat. palu8. Ältere, jetzt ganz ungebräuch
liche Form von Moor, darauf zurückgehend, daß dem Moor die 
Moospflanze, mu8cu8, eigentümlich ist. Ursprünglich haben sich die 
beiden verschiedenen Formen in der Bedeutung so geteilt, daß die 
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eine das Gewächs, die andere das Land, auf dem das Gewächs 
mit Vorliebe wächst, ausdrückte. Später ist auf jedes der beiden 
Wörter der eine wie der andere Begriff entfallen. Mus — oder 
Moosmoor in Bramstedt (Kr. Gmde.) enthält beide alte Be
griffe und Formen in einem Fln. Alter gemeingermanischer 
Stamm, urverwandt mit lat. mu8cu8, allck. mo8 in beiden Be
deutungen, dänisch mo8 — Moos, M08S — Moor, schwedisch ist 
MÖ886 f. — Moos und m. — Moor. Davon abgelautet nur im 
Oberdeutschen mies in beiden Bedeutungen. Nordfriesisch mss8 — 
anmoorige Marsch und moo8e, mö88 — Moor, (5 mal bei Schmidt- 
Petersen), westfälisch musk, muffelig — naß, feucht (Jellinghaus). 
Bei Schiller-Lübben in dieser Bedeutung nicht genannt. In Bre- 
men-Verden selten und nur in alten Flurnamen nachweisbar, 
ebenso in Westfalen bei Jellinghaus in einigen Namen, in Schles
wig-Holstein ist jedoch muffe der gewöhnliche Name für sumpfigen 
Wald, sumpfige Wiese. Einer der wenigen Namen, der in gleicher 
Weise in Nieder-, Mittel- und Oberdeutschland, in West- und Ost
deutschland vorkommt. Die alte Form ist im Namen des Gaues 
Moswiddi und in Moosburg oder Moisburg bei Buxtehude er
halten, in Loxstedt als Flurname. In der Müsse in Frelsdorf, 
in den Missen in Sellstedt, Mußstücke (Moosstücke) und mit ein
geschobenem t in Müttschen, Müttschenacker und Müttschenfeld -wiese 
in Loxstedt, alle Kr. Geestemünde. Im großen Müsse! in Steden 
oder Paddewisch, Kreis Osterholz. Im Mützenkamp (Kr. Osterholz). 
Das „Grinenberger Moor" in Casselbruch (Kr. Gmde.) wird auch 
„das Moos" genannt. Bückmann gibt mehrere Müßen für Lüneburg 
an. In ganz Ostniederdeutschland häufig, besonders in der Form 
Missen (wie in Sellstedt und als Hühnermisse im Emslano), Messen, 
Müssen, Müssen für niedrig gelegenes, sumpfiges Waldland. Dagegen 
halte ich den Fln. in Spaden „In der kurzen Messe" für ab
geleitet von Meß-Mist. Auch Rink stellt in der Koschneiderei die 
Fln. Meßland (Blumenfelde) und Meßplaon (Gersdorf) zu Mist, 
Dung.

Die Flurnamen bieten aber auch wichtige Aufschlüsse über 
die Siedlungs-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte, ja manche Be
zeichnungen reichen bis in die graue Vorzeit zurück. Darum ist der 
Prähistoriker sehr an der Sammlung der Fln. interessiert, der ver
storbene Professor Ebert in Berlin, früher in Königsberg, hat mir dies 
einmal bestätigt. Denn manche Namen bieten dem Prähistoriker 
Fingerzeige, wo er die Sonde und den Spaten mit . einiger Aus
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sicht auf Erfolg ansetzen kann. Der Hünenberg bei Lenzen (Kreis 
Elbing) ist ein vorgeschichtlicher Burgwall, der Hünenberg in 
Conradswalde (Kr. Elbing) ist ein altpreußischer Burgwall, die 
Hünenburg bei Thuine (Kr. Lingen) ist eine sächsische Wallburg, 
das Hühnenschloß in Steinbeck (Kr. Harburg) ist ein vorgeschicht
liches Steingrab, ebenso ist es mit dem Hünenkeller in Wulsdorf, 
Nesse, Hoysinghausen. Hünengräbersmoor ist ein Moor in der 
Nähe der Hünensteine, eines Steingrabcs in Loxstedt (Kr. Geste- 
münde), der Hünenbarg in Baden, Kreis Achim und der Hünenkamp 
bei Wunderbüttel, Kreis Jsenhagen und die Hünenburg bei Stöt- 
tinghansen, Kreis Syke sind runde Wallanlagen. So könnte ich 
noch Dutzende von Beispielen bieten, es gibt auch noch Zusammen
setzungen von „Hünen" mit Stein, Kamp, brink, bett, grab, 
stollen, kop mit so allgemeiner Gültigkeit, daß aus dem Namen 
Hünenbett, Hünengrab und Hünenstein schließlich die uns ganz 
geläufigen Appellativ« geworden sind. Außerdem gehören viele 
Zusammensetzungen mit Hüner nicht zum lieben Federvieh, sondern 
zum Stamm „Hünen" Fast sämtliche mit „Hünen" näher be
zeichneten Anlagen gehen in die vorgeschichtliche oder frühgeschicht
liche Zeit zurück. Schon am Ende des Mittelalters, nach Abels 
„Die Ortsnamen im Emslande" allerdings nicht über das 
13. Jahrhundert hinaus, wurden die unbekannten vor- und früh
geschichtlichen Einwohner Hünen und daneben Riesen, Heiden ge
nannt, aber auch Juden, Zigeuner und Tattern. Es gibt manchen 
Judenkirchhof in rein sächsischen und friesischen Gegenden, in denen 
nie ein Jude gewesen oder begraben ist, und doch taucht da der Name 
Judenkirchhof auf, z. B. in Oldenburg und Schleswig-Holstein 
und Hannover, z. B. ein Ringwall bei Duhnen bei Cuxhaven, 
eine Flur in Bramel, Kreis Gestemünde. Kirchhof ist ein ge- 
gräuchlicher Eigenname für vor- und frühgeschichtliche Begräbnis
stätten oder Anlagen, im Osten besonders in Zusammensetzung mit 
„Wenden" Alle diese Bezeichnungen sollen kundtun, daß die Vor
fahren, die in grauer Vorzeit lebten, etwas ganz anderes, etwas 
ganz Fremdes waren gegenüber den Menschen, die den Namen für 
diese Anlagen prägten. Es ist ersichtlich, daß diese alten Benen
nungen dem heutigen Prähistoriker wichtig sind, denn das namen- 
gebende Geschlecht stand den vor- und frühgeschichtlichen Menschen 
und Dingen zeitlich und sachlich viel näher als das heutige, auch 
waren damals viele Denkmäler noch unversehrt, die jetzt nur noch 
Trümmerstätten sind oder ohne jedes Ueberbleibsel vom Erdboden 
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verschwunden sind. Immerhin haben Bestimmungswörter wie 
Hünen und Heiden nur einen bedingten Zeitbestimmungswert, 
ebenso wie die gleichfalls häufigen Bestimmungswörter Römer, 
Franken, Kosacken, Russen, Panduren, Franzosen, Hussiten, Schwe
den, nach denen viele Berge, Wälle, Wege, Steine, Kreuze benannt 
sind, je nachdem welches Modewort in einem bestimmten Zeit
abschnitt im Gebrauch war. Auch sie sind zum Teil typisch für 
frühgeschichtliche Burg- und Ringwälle, die vielerorts geradezu 
neben Schloßberg, Burgberg und Hünenburg auch Schwedenschanze 
genannt werden. Wir haben im Osten die Bezeichnung Schweden
schanze für altpreußische oder pommerellische Wälle bei Wöcklitz 
und Roland, Kreis Elbing und bei Chmielno im Kreise Karthaus. 
Dem ungeachtet gibt es auch Verbindungen mit „Schweden", die 
historisch als schwedisch beglaubigt sind, z. B. der Schwedenstein in 
Stuhmsdorf bei Stuhm, der an den Waffenstillstand zwischen 
Polen und Schweden im Jahre 1635 erinnert. Um nochmals auf 
das Wort Tätern zurückzukommen, sei hier hinzugefügt, daß man 
in Schleswig-Holstein nach Weinhold vorgeschichtliche Urnen als 
Taternpütt bezeichnete. Daneben hat aber auch dieses Bestimmungs
wort sein besonderes Eigenwesen, es haftet nicht nur schemenhaft 
am Vorgeschichtlichen, denn nach dem Täter, worunter man Zi
geuner, fahrendes und Bettlervolk und Lumpengesindel verstand, 
wurden in Niederdeutschland Gelände genannt, wo sie ihr Lager 
zu halten pflegten, z. B. die Taterntwiete in Gr. Flottbeck, und in 
übertragener Bedeutung schlechtes Land, wie in den allgemein be
kannten Zusammensetzungen mit Pracher, z. B. Torterei in Bramel, 
Kreis Geestemünde und Taterberg in Ohlsdorf bei Hamburg und 
in Dornsode, Börde Lamstedt. An einzelnen Stellen in Süd
hannover gibt es nach Edward Schröder Taternpfähle, das sind 
Merkzeichen, über die hinaus die Tätern sich nicht einem Orte 
nähern durften. Schließlich kommt der Name auch für den aus 
der Tartarei stammenden Buchweizen vor, man sagt dafür in 
Nordschleswig auch Taternkorn, wie im Französischen bis 8srrs8in.

Zum Schluß gehe ich noch ein auf ein gerade dem ostdeut
schen Gebiet eigenes Problem, das ich in Heft 1 des Jahrgangs 
6 der Altpreußischen Forschungen in meinem Aufsatz „Über Pro
bleme der fremdsprachlichen Flurnamen" behandelt habe, nämlich 
auf die Frage des Lehnwortes. Lehnwörter dürfen im Unter
schiede von Fremdwörtern nicht als fremdsprachliche Wörter an
gesehen werden; denn sie sind dadurch zum Eigentum des deutschen 
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Volkes geworden, daß diese Fremdlinge sich den Betonungsgesetzen 
der deutschen Sprache gefügt haben, und daß sie keinen dem Deut
schen fremden Laut enthalten, und daß sie im Volksmunde leben. 
Daß dies für Wörter gilt, die vor Jahrtausenden z. B. durch die 
Römer oder durch das Christentum zu uns kamen, wird allgemein 
anerkannt; denn jedermann wird den Schidlitzer Flurnamen Wein
berg als deutsch ansehen, obwohl der Stamm Wein von vinum ab
geleitet ist. Wenn dies der Fall ist, dann muß dieses Gesetz auch 
für diejenigen aus einer Fremdsprache entlehnten Wörter gelten, 
die erst vor Jahrhunderten oder gar vor Jahrzehnten der deut
schen Sprache aus einer fremden Sprache einverleibt worden sind, 
und die wir dankbar als eine wirkliche Bereicherung unserer Sprache 
willkommen heißen dürfen. Und solche Wörter gibt es im Ost
deutschen in größerer Anzahl, entlehnt sowohl aus den slavischen, 
wie aus den baltischen Sprachen, zum Teil vor, zum Teil nach 
der Kolonisation. Natürlich ist die Grenze fließend. Ich habe in 
meiner Untersuchung in den Altpreußischen Forschungen die Frage 
aufgeworfen, ob Parowe aus slavischem parowa — Hohler Grund, 
Schlucht, Furche ein Lehnwort oder ein Fremdwort ist. Sie kann 
nur bejaht werden, wenn sich Parowe in der deutschen Umgangs
und Literatursprache eingebürgert hat. Ich habe dann 10 Bei
spiele aus oft- und westpreußischer Literatur angeführt, in denen 
Parowe wie ein deutsches Wort behandelt wird. Im übrigen liegen 
zahlreiche mündliche Belege für ein deutsches mundartliches Wort 
„Parowe" — Schlucht aus allen Teilen Westpreußens und Süd
ostpreußens vor. Auf der anderen Seite wird Parowe manchmal 
in Anführungsstrichen und mit dem Zusatz „sogenannt" gebraucht, 
manchmal durch ein eingeklammertes „Schlucht" erklärt und im 
Meyerschen Konservationslexikon nicht aufgeführt. Auch ist Pa
rowe nicht für alle Gebiete Ostpreußens belegt, so daß die Ent
scheidung nicht ganz leicht ist. Immerhin sprechen die meisten 
Merkmale dafür, daß Parowe als deutsches Lehnwort anzusehen 
ist. Wenn aber ein Wort als ein solches anerkannt ist, dann sind 
aus ihm gebildete Flurnamen als deutsche anzusehen. Noch ein 
anderes Beispiel möge zeigen, daß die Frage, ob ein Wort Lehn- 
oder Fremdwort ist, nicht so ohne weiteres entschieden werden 
kann. Semrau hat in seinem Aufsätze „die Orte und Fluren im 
ehemaligen Gebiet Stuhm und Waldamt Böhnhof (Komturei Ma- 
rienburg)", 36. Heft der Mitteilungen des Copernicus-Vereins für 
für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, Thorn 1928, zu dem Pro
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blem ebenfalls Stellung genommen. Auch ihm gelten als Lehn
wörter solche, die aus dem Polnischen herrührend in den deutschen 
Sprachschatz übergegangen sind. Er geht aber nach meinem Dafür
halten darin zu weit, wenn er z. B. „Londen" von Polnisch lk^d — 
Land und „Polken" von polnisch pölko — kleines Feld als Lehn
wörter ansieht. Als historischer Fln. ist mir Polko einmal in 
Klempin als lebender Fln. ebenfalls einmal als Polke Miß in 
Strippau, beide im Kreise Danziger Höhe, bekannt geworden, 
Londen überhaupt nicht. In der Koschneiderei kommt weder Pol
ken noch Londen vor. Im preußischen Wörterbuch ist Polken 
fünfmal verzeichnet, als Polko oder Polke, nämlich bei Tannen- 
berg, Frögenau und Petzdorf, einmal außerdem in der Verbin
dung Polkenland den lebendigen Gebrauch im Kreise Graudenz 
als Lehnwort nachweisend. Auch aus älterer Zeit ist Polko mehr
fach urkundlich nachzuweisen. Nesselmann sagt, „in Urkunden 
findet sich polco gewissen Dorfnamen vorgesetzt", so heißt es ein
mal „in der Polko Quednau angesessen", in der Sammlung Stadie 
wird polko — terrula gesetzt, Treichel vermerkt „polco-Erde, Boden, 
vom Poln.; urkundlich coäex äipl. ^Varm. I 218 (1302).

Wenn also Polken mehrfach bezeugt ist, so ist doch Londen 
so vereinzelt nachgewiesen, und bisher nur auf das enge Stuhmer 
Gebiet begrenzt, daß ein allgemeinerer Sprachgebrauch nicht nach
gewiesen werden kann. Dann aber kann ich Londen noch nicht 
als Lehnwort anerkennen. Vielleicht ist es Semrau selbst zwei
felhaft, denn er führt Londen im deutschen Namenregister S. 217 
nicht auf, Wohl aber als Londy im polnischen, obwohl er S. 215 
Londen als Lehnwort, das in den deutschen Sprachschatz über
gegangen sei, anführt.

Ich habe aus meinem reichen Material an Fln. hier einige 
Beispiele dafür angeführt, wie aufschlußreich die Fln. für verschie
dene Zweige der Wissenschaft sein können, und habe sie nach Mög
lichkeit auf das gesamte niederdeutsche Volksgebiet bezogen, um den 
interessanten Zusammenhang anzudeuten, der zwischen unserer ost
deutschen und der gesamtdeutschen Flurnamensammlung besteht. 
Ein großer Fehler, dem man immer wieder begegnet, besteht 
darin, daß der Sammler der Fln. seiner Heimat versucht, die Fln. 
allein von sich aus und aus der Geschichte und Landschaft seiner 
Heimat zu deuten. Es wird hoffentlich nicht mehr lange dauern, 
bis der Sammler die Hilfsmittel zu handlichem Gebrauch erhalten 
kann, die ihm einen Ueberblick über das bisher bekannt gewordene 
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Flurnamenmaterial erschließen. Bisher gibt es nur einige wenige 
landschaftliche Flurnamenbücher, die in alphabetischer Anordnung 
die Flurnamen oder ihre Stammwörter nachweisen, und außerdem 
die große in Zeitschriften und Zeitungen verstreute Menge von 
kaum zugänglichen Aufsätzen aller Art. Daher kennt meistens jede 
deutsche Landschaft nur ihre eigenen Fln. Jetzt hat der deutsche 
Flurnamenausschuß den Plan aufgestellt, ein Verzeichnis aller 
bekannt gewordener Flurnamen aufzustellen, das in der Zentral
stelle im Dresdner Hauptstaatsarchiv aufbewahrt werden soll, und 
jedem Forscher zur Feststellung von Parallelen und zur Erkundung 
der Bedeutung zur Verfügung stehen soll.



Zur Roppernikusforschung.
Von Eugen Vrschvogel.

I. Neue Guellen.

Die größere Beachtung, die man heute den Rechnungsbüchern 
widmet, hat auch für die Koppernikusforschung einigen Gewinn 
gebracht.

1. Aus der im Reichsarchiv in Stockholm aufbewahrten ältesten 
katio custockise ecclesise ^Vsrmien8i8, welche Buchungen von 
1490—1563 aufweist, hat L. A. Birkenmajer wichtige Aufschlüsse 
über das letzte und erste Jahrzehnt der Jahrhundertwende, nament
lich über das strittige Datum der Verleihung eines Canonicats an 
Koppernikus, erhalten?) Nach einem im Privilegienbuch 6 des 
Domkapitulärischen Archivs in Frauenburg befindlichen Verzeichnis 
der Domherren folgt Koppernikus auf Johann Czanow, der gemäß 
der Inschrift seines Grabsteins am 26. August 1497 verstorben ist. 
Die aus authentischen Quellen stammende Nachricht, daß bei Be
setzung dieser Präbende Streitigkeiten entstanden sind, spricht jedoch 
gegen dieses Datum, da es bei einem im August, in einem kapi- 
tulärischen Besetzungsmonat, erledigten Canonicat nicht zu Streitig
keiten zu kommen pflegte. Daher entschied Hipler sich dafür, daß 
Koppernikus der Nachfolger des in einem päpstlichen Monate, am 
21. Heptember 1495 verstorbenen Domherrn Matthias von Launau 
geworden sei; jedenfalls sei K. zwischen 1495 und 97 ermländischer 
Domherr geworden?) L. A. Birkenmajer konnte jedoch aus obigem 
Rechnungsbuch ein früheres Todesdatum des Johann Czanow er
sehen. Schon im Jahre 1495 ist dort von der Hinterlassenschaft 
Czannows die Rede; 1494 wird Czanow daselbst zweimal, einmal 
am Schluß des Jahres genannt. Birkenmajer setzt daher den Tod 
Czanows ins Jahr 1495 und erklärt die Lesart der Grabinschrift 
als falsch. — Tatsächlich ist nicht 1497, sondern 1495 das Todes-

0 Ltromats Oopsrnioanu. Krakau 1924. Seite 269 fs.
2) Hipler, Nikolaus Kopernikus und Martin Luther, in E. Z. 4, S- 536.537.
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jähr Czanows. Unzweifelhaft ergibt sich diese Feststellung aus 
dem der Nachforschung Birkenmajers entgangenen, vom Domkapitel 
geführten Rechnungsbuch über die Vikariestiftungen am Frauen- 
burger Dom von 1486 bis 1512 im Königsberger Staatsarchiv?) 
Johann Czanow hat im Auftrage des Domkapitels, als Conservator 
dieser Stiftungen, die von Martini zu Martini reichenden Rech
nungen der Jahre 1490 bis 1494 geführt. Auch 1495 hat er diese 
Obliegenheit begonnen und am 1. Juli 1495 noch eine Buchung 
vorgenommen?) Fortgesetzt ist die Jahresrechnung von 1495 durch 
Balthasar Stockfisch. Dieser leistet im November Zahlungen an 
die Domvikare aus den Einnahmen des ausdrücklich als verstorben 
bezeichneten („quonckam") Czanows) auch in der Folgezeit, im 
Jahre 1496 zweimal ^) wird Czanow als verstorben genannt. Die 
sehr gut erhaltene Inschrift des Grabsteins,^) die man früher Wohl 
nur aus einem nicht zuverlässigen älteren Verzeichnis von Grab
steinen kannte, gibt zweifelfrei 1497 in klaren arabischen Ziffern 
als Todesjahr an; augenscheinlich hat der später beauftragte Stein
metz die arabische Ziffer 5, die damals sich sehr leicht mit Ziffer 7 
verwechseln ließ (die Jahresrechnung der Vikariestiftungen von 
1495 gibt ein schlagendes Beispiel hiefür), als 7 gelesen. 
— Mit Hilfe dieser (nunmehr durch eine neue Quelle gesicherten) 
Feststellung des Todesdatums Czanows läßt sich nach Birkenmajer 
folgender Verlauf jenes nicht völlig geklärten Zeitabschnittes im 
Leben des Astronomen annehmen: Koppernikus wurde Ende seines 
Krakauer Aufenthaltes, im Jahre 1495, dank dem Eintreten seines 
bischöflichen Oheims Lukas Watzenrode in sd8entis Domherr in 
Frauenburg und hat diese Stelle 1495 und einen großen Teil des 
Jahres 1496 inne. Die kanonische Institution stieß jedoch, wahr
scheinlich in Rom, gegen Ende des Jahres 1496 auf irgendwelche 
von den Koppernikusbiographen Broszius und Gassendi angedeutete 
Hindernisse, die ihn des Domherrntitels und gewiß auch der Ein
künfte verlustig machten und eine mindestens zweijährige Verzöge
rung in der Übernahme dieser Würde hervorriefen.

2. Im ältesten, ebenfalls mit 1486 beginnenden Rechnungs
buch der Domvikarien-Kommunität über die eigene Vermögens-

Rsp. 128.
r) fol. 48.
») fol. 42.

fol. 54 und 56.
ö) s. oben S- 768.
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Verwaltung i) in der Rechnung vom Jahre 1512 ?) leistet der Pro
kurator der Kommunität eine dem Domkapitel von ihrem Zinsdorf 
Körpen schuldige Homagialabgabe „äomino blicolso 6oppernik", 
der nach Ausweis der ältesten Custodierechnungen damals Kanzler 
des Kapitels war.

Zum selben Jahre 1512 und 1512/13 finden sich noch folgende 
bisher unbekannte die Anwesenheit des Koppernikus in Frauenburg 
bezeugende Notizen. Am 6. April 1512, am Tage, nach dem auch 
von Koppernikus wahrgenommenen Wahlakt des Bischofs Fabian 
von Lossainenb) bevollmächtigen der gewählte Bischof und das 
Domkapitel, Kantor Georg von Delau, Archidiakon Johannes 
Scultetus, Balthasar Stockfisch, Nikolaus Koppernikus, Heinrich 
Snellenberg, Johann Crapitz, in einer Kapitelsitzung den Domherrn 
Tidemann Giese als ihren Vertreter zu Verhandlungen mit dem 
Kardinat Raphael, Bischof von Ostia, wegen der an die Apostolische 
Kammer anläßlich der Bestätigung des Neugewählten zu entrichten
den Annaten und Servitien. Die Urkunde, ein vom ermländischen 
Kleriker und Notar Georg Wolfs aufgenommenes Notariats
instrument, ist im Original auf Pergament im Staatsarchiv 
Königsbergs) erhalten.

In der ältesterhaltenen Rechnung der Baukasse des Frauen- 
burger Domes, die am 31. März 1513 von Balthasar Stockfisch 
gelegt ist, im Staatsarchiv Königsbergs) wird unter den Einnahmen 
der zur Domkirche gehörigen Ziegelei und Kalkbrennerei Kopper
nikus unter andern Käufern, Domherren, Antonitern, Pfarrer, als 
Käufer von 800 Mauersteinen und 1 Tonne Kalk genannt.

3. Aus einer von Tidemann Giese geführten Rechnung über 
die Verwaltung des Bezirkes von Tolkemit vom I. 1512 war be
kannt, daß Koppernikus zusammen mit Domherr Johann Timmer- 
mann am 15. Sept. 1524 nach Allenstein entsandt war/) In den 
Rechnungen der von Domherrn Martin Achtsnicht (f 1504) ge
stifteten Vikarie von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit') ist ein be-

0 Domkapit. Archiv Frauenburg, Abteil. Domvik.-Kommunität.
2) Seite 351 dieser Rechnung, die auf Seite 315 anhebt und nach andern 

dazwischen gehefteten Rechnungsblättern fortgesetzt wird.
L- Prowe, Nicolaus Koppernicus. I. Bd. Berlin 1883. S. 34. Hipler, 

8pioileßium Oopsrnivanum. Braunsberg 1873. S. 270.
Rep. 128.

s) Rsp. 128.
b) Lpioil. Oop. S. 279.
') Domk. Archiv V. 23.
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sonderer Auftrag für diese Reise vermerkt: Die beiden Domherren 
hatten die von Balthasar Stockfisch im Jahre 1521 kurz vor seinem 
Tode für die Vikariekasse in der Burg Allenstein niederlegten 
22^/2 Mark nach Frauenburg zu überbringen.

4. Ebenfalls in den Rechnungen der Vikarie Achtsnicht ließ 
sich, für Frauenburg eine kostbare Vermehrung der spärlichen, hier 
verbliebenen Schriftzeichen des Koppernikus, eine eigenhändige 
Quittung des Kopp. vom 6. März 1539 feststellen. Sie lautet: 
^nno ckomini lVlvxxxix vj lVlsrtij P08t oditum bone memorie keliew 
reich 6u8tockl8 et Kanonici L§o blicolsu8 Loppernic — 8ubro§stu8 
percepi Sx Vu8en mr. üij 8. iüj 5 ck., e guibu8 8ubckuctl8 pro ex- 
cre8eentis 8. x re8tsnt mr. üj 8. lüij 6. vij.

5. Der schon seit einigen Jahren bekannte 1) bisher unerklärte 
Ausgabeposten in einer Rechnung des bischöflichen Schlosses Heils
berg von 1533 „pro 028812 li8tuls ckoctori klicolso Loppernic" 
enthüllt sich als Beitrag zur ärztlichen Tätigkeit des Astronomen: 
038812 ki8tul3 ist nach Diefenbach, 0l0882rium I^2tino-Oerm2nieum 
(Frankfurt 1857) die Bezeichnung für ein damals viel gebrauchtes 
Heilkraut, wikboum, denen crut, den dlum, boki8 dorn?)

II. Dachrichten vom koppernikanischen Dachlaß.
1. Von einer verschollenen beweglichen Sonnenuhr 

aus dem Besitz des Koppernikus und der 45 Jahre später 
nach ihrem Verbleib angestellten, von steigender Wertschätzung 
koppernikanischer Andenken zeugenden Nachforschung berichtet ein 
unlängst von canck. pkil. Anneliese Birch-Hirschfeld im Archiv des 
Kollegiatstifts in Guttstadt aufgefundener Doppelentwurf eines 
Briefes. Pfarrer Thomas Markaim, der 1583—93 Pfarrer in 
Bischofstein, dann in Wartenburg war, hat in einem im gen. Archiv 
aufbewahrten Hausbuch ein undatiertes Entschuldigungsschreiben 
an den „Administrator" entworfen, wegen eines aus dem kopper
nikanischen Nachlaß ihm, dem Pfarrer, geschenkten, von dem Ad
ministrator aufs entschiedenste zurückverlangten, aber verloren
gegangenen „Solarium". Markaim gedenkt in dem Briefe seiner

i) s. meine Abhandlung „Nikolaus Koppernikus im neueren Schrifttum" 
iu: Altpreußische Forschungen 1925, Heft 2. Königsberg 1925. S. 37.

2) Ich verdanke diese Erklärung einem freundlichen Hinweis des H. Studien
rats Dr. H. Schmauch. Meine Vermutung einer Deutung von klstala als Röhre 
etwa in einem Orgelwerk, wie in der später sz. B- ^ota Lupitul. vom 22.3.1637) 
gebrauchten Verbindung ttstnla aene» sä usum deUi — Kanone ist somit hinfällig. 
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Absicht, den Administrator und den Kanzler, die auf ihrer Reise 
Rößel besuchen wollten, in Bischdorf zu sprechen; dies sei ihm nicht 
gelungen, da sie beide am folgenden Tage nach Wuslack gereist 
seien und er den Bischof Kromer bei sich hätte empfangen müssen. 
Der Brief wird ins Jahr 1588 anzusetzen sein. Am 28. März 
d. I. wurde ein Administrator ernannt, Dompropst Nikolaus Koß, 
Bischof Kromer starb am 23. März des nächsten Jahres, Kanzler 
war Johann Kreczmer?) Es wird sich um einen Gnomon gehandelt 
haben, eine künstliche Sonnenuhr; eine solche hatte z. B. Tidemann 
Giese als Bischof von Kulm in London anfertigen lassen und diese 
dem Herzog Albrecht geschenkt?)

2. Nachtrag zu den angeblich von Koppernikus be
nutzten Stoefler'schen Ephemeriden in Pulkowo. In Bd.23 
dieser Zeitschr. S. 192. 193 konnte als Ergebnis einer nach wenigen 
Photographischen Nachbildungen vorgenommenen Untersuchung der 
handschriftlichen Bemerkungen in einem Exemplar der Ephemeriden 
Stoeflers von 1531 der Sternwarte zu Pulkowo hingestellt werden: 
Die Schriftzüge in diesem Werk sind von der Handschrist des 
Koppernikus erheblich verschieden. Die nachträgliche Durchsicht 
des Schrifttums aus der Zeit des koppernikanischen Geburtsjubi
läums 1873 hat dies Ergebnis vollauf bestätigt. Unsere Ver
mutung, daß jene Ephemeriden noch keiner Prüfung von Kopper- 
nikusforschern unterzogen worden, daher die Aufsuchung etwaigen 
älteren Schrifttums überflüssig sei und weitere Bemühungen um die 
originellen fraglichen Randbemerkungen oder deren Photographische 
Kopien abgewartet werden müßten, ist erledigt.

Kein Geringerer als der deutsche Koppernikusbiograph Leopold 
Prowe hat sich aufs eingehendste mit dieser Untersuchung beschäftigt. 
Während der Direktor der Nikolai-Hauptsternwarte zu Pulkowo bei 
Petersburg, Otto Struve, ursprünglich, 1856, an eigenhändige 
Aufzeichnungen des Koppernikus gedacht, aber 1873, auf Grund 
der inzwischen veröffentlichten faksimilierten Koppernikusschrift- 
zeichen Zweifel geäußert hatte, trat Prowe 1873 zuerst mit Eifer 
für die Echtheit ein, mußte dann aber, nach Prüfung des ihm zu
geschickten Originals, bekennen: „In fraglichem Bande ist auch 
nicht ein Wort von des Copernicus Hand, obwohl die Schrift der 
des Copernicus bei flüchtiger Ansicht ungemein ähnlich sieht?

E. Z. 4, S. 464.
2) E. Z. 4, S. 521.
3) Altpreuß. Monatsschrift. 10. Bd. 1873, S. 155. - 11. Bd. 1874, S. 278.
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>11. Die erste vollständige photographische Wiedergabe 
der Urhsndschcift „ve revolutionibua ordium eoeleatium."
Die vom Thorner Koppernikusverein im I. 1873 veranstal- 

tete Druckausgabe des in Prag erhaltenen Originalmanuskripts 
Oe rev. ord. coel. stellte, im Unterschied von den früheren Aus- 
gaben*), die erstmals unmittelbar nach dem Original bearbeitete 
Ausgabe dar. Der ältesten Ausgabe, der Vorlage aller späteren, 
liegt nach Auffassung der Thorner Herausgeber nur eine Abschrift 
des Präger Autographs zu Grunde, eine von einem Fachmann 
durch Bearbeitung der vielen Umstellungen und Durchstreichungen 
des Manuskripts für den Setzer vorbereitete, teilweise veränderte 
Abschrift. Prowe kennzeichnet den Wert der Thorner Ausgabe in: 
Nicolaus Coppernicus. Erster Bd. Berlin 1883, S. 546 mit fol
genden Bemerkungen: „Die willkürlichen Abweichungen vom 
Manuskripte, welche sich die Herausgeber der Lckitio princeps er
laubt haben, wurden entfernt; nur wo offenbare Irrtümer hervor
treten, sind die Verbesserungen der Spätern beibehalten bezw. neue 
Änderungen in den Text ausgenommen . Die Thorner Säku- 
lar-Ausgabe hat aber nicht nur den überlieferten Text nach dem 
Präger Autographen berichtigt, sie hat noch einen besonderen Wert 
dadurch erhalten, daß sie erkennen läßt, welches der ursprüngliche 
Text gewesen; es sind nämlich die von Coppernicus selbst durch
strichenen Stellen, welche irgendein Interesse beanspruchen dürfen, 
in den Anmerkungen mitgeteilt." Die Thorner Gelehrten hatten 
nämlich erkannt, daß in der Präger Handschrift neben der letzten 
Rezension eine frühere, ausgestrichene und schwer lesbare, ja sogar 
Reste einer noch weiter zurückliegenden Rezension vorhanden waren, 
und hielten sich überzeugt, daß die vielen Zusätze und Durch
streichungen von der nämlichen Hand herrührten, welche das eigent
liche Manuskript hergestellt, von der Hand des Koppernikus?)

Das Vertrauen zu dieser unbestreitbar genauesten aller Druck
ausgaben ist durch L. A. Birkenmajer erschüttert worden. Dieser

1543, 1566, 1617, 1854; vgl. Prowe, Nic. Coppernicus. 1. Bd. Berlin 
1883, S. 543 ff.

2) Vgl. außer dem Vorwort der Thorner Ausgabe M. Curtze, Die Original- 
handschrift des Copernicanischen Hauptwerks „Os Ksuolutionibus" und die Neu- 
ausgabe desselben durch den Copernicus-Verein sür Wissenschaft und Kunst zu 
Thorn, in: Archiv der Mathematik und Physik. Hrsg. Dr. Joh. Aug. Grunert. 
54. Teil. 4. Heft. Llterar. Bericht 216. Greifswald 1872- — Fr. Hipler, Die 
Biographen des Nikolaus Kopernikus in Altpr. Monatsschrift, 10. Bd., 1873, 
S. 193. Derselbe, SpiellsAlum Oopernleanum. Braunsberg 1873, S. 360 ff. 
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hat auf Grund einer mit dem Paläographen Dr. A. Czuczynski 
vorgenommenen Prüfung des Präger Autographs erklärt, daß 
selbst die Thorner Ausgabe noch eine ziemlich große Menge Ab
weichungen vom Original enthalte, welche die Gedanken des Ver
fassers ändern und keinesfalls als Varianten bezeichnet werden 
könnten. Vor allem aber glauben die beiden Forscher festgestellt 
zu haben, daß eine gewisse Zahl alter Einschiebungen und Ver
besserungen von einer anderen Hand als von Koppernikus vor
genommen sind. Gerade dieser den Herausgebern von 1873 ent- 
gangene Umstand fordere eine Neuausgabe des Werkes, ^um so 
mehr, als die fraglichen Stellen fast alle mit der berüchtigten 
Nürnberger Erstausgabe von 1543 übereinstimmen. Außer den 
bereits bekannten Versündigungen an dem Manuskript des Kopper
nikus durch den Drucker Petrejus, den Astrologen Johann Schoner 
und besonders den die Vorrede des Werkes fälschenden Prediger 
Osiander hat Birkenmajer eine neue Verletzung der Echtheit ent
deckt. An dem bis dahin verschollenen Kommentar des Erasmus 
Reinhold (1511—1553) über das Werk des Koppernikus hat Bir
kenmajer durch eingehenden Vergleich der beiden Texten gemein
samen Zahlen, Sätzen und Eigennamen erkannt, daß Reinhold 
das koppernikanische Manuskript noch vor dessen Ablieferung an 
die Nürnberger Druckerei verändert hat und wahrscheinlich der 
Urheber der meisten von fremder Hand vorgenommenen Verbesse
rungen ist?) Treffen diese Feststellungen zu, so muß die von der 
Krakauer Akademie der Wissenschaften geplante und in ihrem 
Auftrage vou Birkenmajer schon vor der Jahrhundertwende vor
bereitete Neuausgabe des Werkes ve revolut. zur Herstellung des 
von Koppernikus gewollten, von jeder Zutat gereinigten Textes 
Hindernisse schwierigster, bislang nicht geahnter Art überwinden. 
Nur ein Teil der fraglichen Stellen bietet sichere paläographische 
Anhaltspunkte für die Wiederherstellung des Textes. Bei den von 
den koppernikanischen verschiedenen Schriftzeichen ist die Entscheidung 
gewiß sehr leicht, ebenso auch da, wo Koppernikus selbst von zwei 
Wendungen derselben Stelle eine ausradiert hat. Nun aber gibt 
es ziemlich zahlreiche Stellen in zwei oder drei Wendungen, von 
denen keine ausgetilgt ist, und so entsteht die Frage, welche von

^) Birkenmajer, I^ieolas Oopernie. k*remiöre Partie. Ltuäes sur les tra- 
vsLux äu esledre astronome et inateriaux pour servir a sa dio§rapdie. in: 
Bulletin international äs l^eaäämie 6es Leienees äs Oraeovie, Olasse äsn 
seiendes matd^matiques et naturelles. Oraeovie 1902, p. 200 ss.
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ihnen Kopp. als endgiltig betrachtet hat. Manchmal läßt sich auf 
Grund rein äußerer Anzeichen entscheiden, z. B. aus dem Zusam
menhang, aus den kleinen Abweichungen der im Laufe der Jahre 
sich ändernde Schreibweise des Koppernikus, aus der Verschieden
heit des Papiers und der Tinte, aber in sehr vielen Fällen ver
sagt dieses Verfahren gänzlich. Insbesondere machen die Rasuren 
der Handschrift Schwierigkeiten. Zweifellos rührt eine Anzahl 
Rasuren von Koppernikus selbst her, aber keineswegs kann man 
ihm alle zuweisen, besonders deshalb, weil der so gestaltete Wort
laut des Zusammenhangs ermangelt und man, um einen Sinn 
zu erzielen, Sätze zufügen müßte.

Angesichts dieser Schwierigkeiten entschloß sich Birkenmajer, 
der neuen Textausgabe eingehende Nachforschungen über die Ent
wickelung der astronomischen Idee bei Koppernikus und über Leben 
und Tätigkeit des Astronomen vorauszuschicken. Diese vor 30 Jah
ren begonnene Arbeit ist noch nicht zur Vollendung gebracht. 
Wird aber bei solchem Zustande des Manuskriptes und der an
gedeuteten Methode der Textherstellung überhaupt eine Textaus
gabe üblicher Art zureichen? Ist es da nicht vielmehr geraten, 
die ganze Handschrift zu faksimilieren und nur mit textkritischen 
Bemetkungen zu versehen? Eine Photographische Copie der Prä
ger Handschrift würde somit selbst die Thorner Druckausgabe be
deutend an Wert für die Forschung übertreffen und zugleich einen 
auserlesenen Besitz des 1912 am Ort der Entstehung jener Hand
schrift errichteten Museums darstellen. In dieser Erwägung er
strebte der Verfasser dieses Berichtes seit Jahren die Herstellung 
einer im Schwarzweißverfahren zu gewinnenden Reproduktion des 
ganzen Werkes an, lange vergeblich. Nachdem noch ein Gesuch 
um Unterstützung an die Preußische Akademie der Wissenschaften 
mit Hinweis auf etwaige aus den Auslandsbeziehungen erwachsende 
Schwierigkeiten und mit Zweifel an der Dringlichkeit des wissen
schaftlichen Bedürfnisses am 20. Juli 1927 abgelehnt worden war, 
wurde das Anliegen dem Ausschuß des Vereins für die Geschichte 
der Deutschen in Böhmen unterbreitet und von dem Ausschuß
mitglied Staatsarchivar Dr. I. Bergl in Prag mit einer höchsten 
Dankes Werten, Schwierigkeiten beharrlich überwindenden Hingabe 
binnen 11 Monaten zu einem guten Ende geführt. Ein am 
26. Aug. 1927 mit dem Präger Vereinsausschuß eingeleiteter 
Briefwechsel führte die Erlaubnis des Besitzers des Autographs 
zur Photographischen Copierung, durch Schreiben der Erwein
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Nostiz'schen Zentralkanzlei in Prag vom 9. Nov. dess. Jahres an 
Or. I. Bergl, herbei. Dieser sollte gemäß Vereinbarung mit dem 
Güterdirektor des Grafen Erwein Nostitz die Handschrift aus- 
gehändigt erhalten, doch zögerte Graf Nostiz im letzten Augenblick, 
und es waren außerordentlich schwierige, beinahe gescheiterte Ver
handlungen und Stellung zahlreicher Sicherheiten nötig, sodaß erst 
Mitte März 1928 die Auslieferung der Handschrift erfolgte. Große 
Verzögerungen des in Betracht kommenden Photographen und 
ernste Erkrankung des Archivars Bergl, der die Verantwortung 
für die Sicherheit der auf mindestens eine Million Kronen ge- 
werteten Handschrift nur bei persönlicher Überwachung tragen 
konnte, brachten dem Unternehmen neue Gefahr. Erst am 20. Juli 
wurden die Lichtbilder, 433 Stück Negative und ebensoviel Positive 
auf Papier, durch gütige Vermittlung der deutschen Gesandtschaft 
nach Berlin und von dort durch das Auswärtige Amt nach Brauns
berg befördert. Die Kosten der photoaraphischen Arbeit trugen 
der Bischof und das Domkapitel von Ermland, das von jeher sich 
die Ehrung seines einstigen so ausgezeichneten Mitgliedes hat angelegen 
sein lassen, sowie der Verein für die Geschichte Ermlands. Ein 
gebundenes Exemplar dieser 433 Lichtbildabzüge wird seitdem im 
Koppernikusmuseum in Frauenburg aufbewahrt.



Eustschius von Rnobelsdorff als Schüler 
in Rulm.

Zugleich ein Nachwort.

Von Studienrat?rsnz Vuchholz.

Als ich in der schöneren Vorkriegszeit einen glücklichen Winter 
im Sonnenlande Italien verleben durfte, da fand ich in der Ferne 
die Heimat wieder in der Gestalt des Heilsberger Poeten Eustachius 
von Knobelsdorff. Die Bibliothek der altermländischen Preuckschen 
Stiftung in der ewigen Stadt bot mir die Bände der Ermland. 
Zeitschrift, und in Eichhorns „Prälaten des erml. Domkapitels" 
riß mich sofort die eigenartige, geistesrege, wanderfrohe Persönlich
keit des Frauenburger Domkustos in ihren Bann?) Ich ging den 
Spuren seiner Dichtkunst in den alten, reichhaltigen Bibliotheken 
Roms nach, ohne zu ahnen, daß F. Hipler selbst schon umfassendes 
Material für eine Knobelsdorff-Biographie gesammelt und eine 
gedrängte Lebensskizze im Erml. Pastoralblatt veröffentlicht hatte?) 
Heimgekehrt durfte ich durch Vermittlung meines Freundes, des 
damaligen Domvikars Brachvogel diese Kollektaneen benutzen und 
an deren Ergänzung und Auswertung Herangehen, bis plötzlich 
Mars den Musen Schweigen gebot. Aber allmählich tauchten mir 
jene Humanistengestalten wieder aus dem Nebel der Vergessenheit 
empor und überstrahlten den Dampf der Geschütze. Und so fügte 
sich auch in den Artilleriestellungen Kurlands, Galiziens und der 
Champagne mancher Federstrich zu dem kulturgeschichtlichen Ge
mälde, dessen Vollendung endlich ruhigere Nachkriegsjahre ver
statteten. Mehr äußere als innere Gründe hatten also meiner 
Biographie des jungen Knobelsdorff das Horazische Gebot aufge
zwungen: nonum premutur in snnum?)

') E. Z. III, 540 ff.
E. P. XV (1883), 100 fj.

b) E. Z XXII, 61-134, 177 - 255. Auch separat im Selbstverlag.
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Als ich die langwierige Arbeit in Angriff nahm, war ich mir 
wohl bewußt, viel Mühe auf eine Persönlichkeit zu verwenden, die 
weder nach ihrem Lebenswerk noch ihrem Charakter zu den großen 
zu zählen ist. Und deshalb konnte mich das offene Urteil eines 
historischen Freundes nicht wundernehmen, der zwar erklärte, „mit 
Hochgenuß" meine Studie gelesen zu haben, aber dann temperament
voll fortfuhr: „Wozu die viele Arbeit wegen dieser mäßigen Größe? 
Was ist uns heutzutage Knobelsdorff? Was ist seine Poesie? 
Eine gequälte, nachempfundene, undeutsche Karikatur! Wer wird 
sich an diesem Zeug heutzutage noch abquälen? Ein scheußliches 
Latein, ein kleines Licht unter der ganzen Blase von Humanisten
dichtern, für das Ermland ohne jede kulturelle Bedeutung 
Und nicht wenigen, die sich der Mühe unterzogen, meine Schrift 
durchzulesen, mag dieses freimütige Bekenntnis aus dem Herzen 
gesprochen sein.

Gleichwohl hatte mich die Aufgabe gereizt, jene Zeitenwende 
des jüngeren Humanismus und der Reformation als großen histo
rischen Hintergrund zu zeichnen, von dem sich das aus reichem 
Quellenmaterial lebensvoll hervortretende Bild des wandernden 
Scholaren abheben sollte. Und es war mir eine Genugtuung, fest
stellen zu können, daß meine Arbeit in der wissenschaftlichen Fach
presse nicht nur Deutschlands, sondern auch Polens, Frankreichs 
und Belgiens freundliche, zum Teil sehr anerkennende Aufnahme 
gefunden hat?)

Theolog. Literaturzeitung 1926, Sp. 568 (O. Clemens: „Die aus
gezeichnete Monographie unter sorgfältiger Verwertung der einschlägigen 
Literatur zu einer schön abgerundeten Darstellung verarbeitet. ." Mitteilungen 
des Coppernicus-Vereins Thorn. H. 34 (1926), S. 109 s. tA. Semrau.) .. Sehr 
angenehm berührt das ernste Streben des Verfassers, Dinge und Personen möglichst 
objektiv zu beurteilen ..." Familiengejchichtl. Blätter 1927, Sp. 24 f. (Quassowski). 

.. überaus lesenswert Historische Zeitschrift 1927, S. 624 s. lW. Koehler): 
„Einen auf umfassenden Quellenstudien ausgebauten wertvollen Beitrag zur Kultur
geschichte des jüngeren Humanismus und der Resorination ." Theologische 
Revue 1927, Sp. 336 f. (Lauchert)). „. anziehendes Bild in eingehender 
quellenmäßiger Weise behandelt Altpreuß. Geschlechterkunde 1927, S. 92 ff. 
(v. d. Oelsnitz) „. Neben der fesselnden Darstellung vom Werdegänge des 
ungen ermländ. Edelmannes bietet nns die Arbeit von B- ein klares und 

anregendes Bild vom Ringen der Geister in jener großen und stark bewegten 
Zeit ." Histor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1927, S. 136 f. (Schotten- 
loher). „. . Nach so genossener Ausweitung der biographischen Linke nimmt 
der Leser von der sorgsam bearbeiteten Darstellung mit dem dankbaren Gefühle 
Abschied, einen scharfen und reizvollen Ausblick in eine bedeutsame Zeit erhalten
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Obwohl die Quellen für meine Untersuchung relativ reich 
fließen, blieben sie doch lückenhaft und unzureichend, und daher 
war es mir von vornherein klar, daß die Darstellung nicht selten 
der Ergänzung oder Berichtigung bedürfe. Nun fand mein Freund

zu haben." Revue du seisüeme 81661« (?Lris) 1927, p. 393—5. (Rlattard). Zu 
diesem sehr eingehenden Oompts-reudu, das die unzureichende Heranziehung der 
französischen Literatur bemängelt, schreibt mir Rrok6886ur R. aus Rordsaux am 
17. 7. 1928: oompte-reudu äs U. Rlattard 8ur votre Luodelbdorkk n' 6tait
oertee pa8 luspire par 1e äe8ir äs reudre ^ustiee L uu travailleur i8oI4 et qui, 
aveo de8 mo^eue insukÜ3aut8, a 8u reu88ir uns mono^rapbie sl preeise, 3i 
equilidree, ei ntLIe pour guieongne e'ooeupe de I'kumaui8ms du 16. 8i6ole. 
Ie oruiu« gue N. Rlatturd, 8p6oiali86 depui8 uns vinZtaine d'ann668 dsn3 
I'etude de I'bumaul8me kran9ai8 au teiup3 de Radelal8, u'ait eede an do3ir de 
briller uu peu anx depvug du livre dout II reudalt oorupte. Rt peM - etre 

a - t - il eede d'autü,M plu8 kaeLIement ciu'11 8'a§i83Llt d'uue ouvra§e alle- 
maud. I^e okauvLlli3iue 68t uu redontadle poi8ou. 1^68 relat1ou8 kranoo-nlle- 
murdve en out eoukkert d'nne ka^ou dien §rave, et I'atin08pÜ6?6 oommeuee 
eeulemeut a 8'a83a1u1r depui3 guatre au8. O'e3t ä, uou8 tone c^ui re88entov8 
Ie de3oiu d'uue oolludoratlou amieale, gu'il uppartieut de reudre 1mpo83id1e 
Ie retour d'uu 31 mov8trueux maleutsudu." Elbinger Jahrbuch. H. 7 (1928), 
S. 185 f. (Bauer). Zeitschrift für Kirchengeschichte 1928, S. 581 f. (Blanke)

. äuherst fleißige und solide Untersuchung..Mitteilungen d. westpreuß. Ge- 
schichtsvereins 1928, S. 84 (Keyser): „... auf sorgfältige Quellen-und Literatur
studien aufgebaute Darstellung..." Prussia 1928, S. 388 (Gollub), wo versehent
lich von Eustach. von Schlieben gesprochen wird. „... Wir dürfen deshalb die 
vorliegende, mit reichsten literarischen Hinweisen versehene Arbeit als ein großes 
Verdienst um unsere Kulturgeschichte ansehen." Literaturblatt für dt. Hochschul- 
und Studentenwesen (Wien) 1928, S. 47. „Das interessante Buch gibt tiefe 
Einblicke in die Zeit der Reformation..." 2api8kL tonorLygtiva naukov^o iv 
^oruuia. 1928, S. 328—31. (Nsükov?8lrL): „... LumLenuoäe di8tor^62ua, dok- 
tadnü, 2najomo3o spolri lrs.26 untoro^vl äoiäle odroöulao kalct^ od llipotsL, 
mu1e^826 lud ivitzk82tz x)ra^vdopododl6N8two od pr2^pu8262«ü. RLekna korma 
^br^ko^a uMu^e ^v82z^tko ^vd2jtz02na 8^ut6t^62ua ealoäö..." Altpreuß. For
schungen 1929, H. 1, S. 142 f. (Krollmann) „... schöne Sachlichkeit... daher 
können wir aus der Schilderung... wirklichen Gewinn ziehen zur Vervollstän
digung der Geschichte der deutschen Kultur des Reformationszeitalters in Preußen 

reizvolles Bild, das sich durch einen besonderen Farbenreichtum auszeichnet..
Revue d'bi8toire 6 6elo8ia8tigu6 (I^ouvain) 1929, p. 762 8. (I^oi8on): „... 0u 
suura xrö a N. Rueddol2 d'avoir tire I'antsur (RuodelLdorkk) de la penomdre ... 
0ertain68 de8oription8... 8ont du plu8 baut prlx." — Ebenso freundliche Be
sprechungen brachten auch: Jahresbericht für 1925 über die Angelegenheiten des 
von Knobelsdorffschen Geschlechts. S. 8. Ermland mein Heimatland, Monats
beilage der Warmia, 1926, Nr 1 (A. Hintz) und die Literaturbeilage der Dan- 
ziger Landes-Zeitung 1926, 21. 7. Nr. 20. (F. Steffen).

Während sich die anderen Kritiker, die auf den Charakter Knobelsdorffs 
eingehen, meiner Ansicht anschließen, er sei in religiöser Beziehung schwankend, 
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Studienrat Dr. Schmauch in einer bisher wenig beachteten Frauen- 
burger Quelle, dem Rechnungsbuch des bischöflichen Schäffers 
(kalio oeconomi men8ae epi8c. ^Vnrm.) von 1533') zwei für den 
Studiengang des jungen Eustachius wichtige Notizen.

Unter den Ausgaben der Heilsberger Hofhaltung sind pro 
6ivsr8l8 zwei aufeinanderfolgende, nachträglich gebuchte Beträge 
aufgeführt.

(1533 ) item IIII marca8 Uu8t3ckio kilio Oeor§H Knobel8äorkk 
procon8uli8 oppiäi I-leil8ber§ sä 8tuäis Mersrum in Lulmen 
msnästo äomini Ueverenäi88lmi 6. men8l8 ^prili8 6e6i.

item IIII murcs8 eiäem all 8tuäis littsrsrum in Lulmen 
msnästo äomini Keverenäi88imi 19. 8eptsmdri8 m>8i.

Auf Grund dieser beiden Feststellungen hätte meine biogra
phische Studie um ein an zweiter Stelle folgendes Kapitel: Eustachius 
in Kulm erweitert werden müssen?) In kürzerer Fassung soll das 
Fehlende hier nachgeholt werden; dabei sollen einige mit der Kul
mer Bildungsstätte verbundene strittige Fragen ihrer Klärung 
nähergeführt werden. ____

Am 22. März 1533 war der Kulmer Bischof Johannes 
Dantiskus in der Residenz Heilsberg eingetroffen?) um sich von 

unklar und doppelzüngig gewesen, urteilt O. Clemen, bekanntlich eine besonders 
kompetente Stimme, auf Grund des von mir gegebenen Materials wie folgt: 

.. Während seines achtjährigen Studienaufenthalts in der Fremde zeigt sich Kn. 
als Erasmianer, d. h. er erkennt in vollem Matze die Reformbedürftigkeit der 
katholischen Kirche an, ohne dem Luthertum beizutreten Ich glaube nicht, daß 
man Kn. den Vorwurf der Charakterlosigkeit machen darf; seine Entwicklung war 
im Grunde doch eine ganz geradlinige." Theol. Literaturztg. 1926, Sp- 568.

i) vgl. darüber Schmauch, Die Wiederbesiedlung des Ermlandes, oben 
S. 539 Anm. 3.

2) Dem Leichenredner Mich. Hildebrand ist in seinem ausführlichen Lebens- 
abritz des Eust. von Knobelsdorff das Kulmer Studium ebenso unbekannt ge
blieben (E. P. XV, 165), wie dem anonymen Dichter der Vkrenoloxia (a. a. O. 
XXII (1890), 116.)

s) Am 14. Februar hatte sich Dantiskus zu einem bestimmten Termin in 
Heilsberg angemeldet und mitgeteilt, datz er seinen Quartiermacher vorausschicken 
wolle. Sofort (15.) antwortete ihm Ferber, es mitzfalle ihm, daß der Quartier
macher für Unterkunft und Verpflegung vorausgesandt werden solle. Er bitte 
Dantiskus, sich mit seiner ganzen Familie und seinem Gefolge geradenwegs in 
sein Residenzschloß zu begeben; anders würde es ihm unlieb und kaum erträglich 
sein. Es soll dem Nachbarn alles zur Verfügung stehen, was das bescheidene Haus 
zu bieten vermag, und wenn ein Teil der Pferde in der Stadt eingestallt werden 
müßte, so sollen sie doch wenigstens aus den bischöflichen Magazinen das Futter 
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Bischof Mauritius Ferber die lange hinausgeschobenen Weihen*) 
erteilen zu lassen. Am folgenden Tage, dem Sonntag Laetare, 
wurde er zum Subdiakon, „in unser lieben Frawentagk der vor- 
kundungk" (25.) zum Diakon, am Sonnabend, den 29. März „mit 
menschlicher vnwirdigheit" zum Priester geweiht. Gleich darauf 
kehrte er nach seiner Residenz Löbau zurück und lud hier am 
5. April die Notabeln des Landes zu seiner Primiz am Sonntag 
nach Ostern (20. April) ein?)

Die Heilsberger Weihetage bedeuteten für Schloß und Stadt 
Heilsberg natürlich ein Ereignis, und es gab genug zu sehen und 
zu erzählen von dem Neugeweihten, der halb Europa und sogar 
das heilige Land auf seinen Reisen geschaut, Kaisern und Königen 
mit seinem Rate gedient und selbst ein Dichter und Gelehrter in 
internationalem geistigen Verkehr mit den Koryphäen des Huma
nismus stand?) Der 13 jährige Bürgermeistersohn Eustachius von 
Knobelsdorff konnte in diesen Tagen den gefeierten Bischof zum 
erstenmal sehen und anstaunen; aber für ihn hatte offenbar der 
achttägige Aufenthalt des Kulmer Bischofs noch eine besondere 
Bedeutung. Wenn nämlich der Heilsberger Bischofsschäffer Paul 
Snopek^) am 6. April, also eine Woche nach der Abreise des hohen 
Löbauer Gastes, auf Befehl seines Herrn dem talentvollen Knaben 
4 Mark übergibt „zum Studium in Kulm" so ist Wohl die Ver-

erhalten. Der nächste Weg gehe von Osterode oder Hohenstein über Guttstadt, 
wo das bischöfliche Haus noch nicht wiederhergestellt sei. Dort wohne auch nicht 
der Burggraf, sondern */z Meile entfernt in Schmolainen. Aber es gebe in 
Guttstadt bei dem Bürgermeister Thomas Ungerman eine geeignete Herberge, 
wo vor zwei Jahren der Herzog von Preußen aus der Reise nach Petrikau 
mit seiner Gattin übernachtet habe. Wenn Dantiskus aber den Umweg über 
Wartenburg und Seeburg nicht scheue, werde er seinen dortigen Burggrafen An
weisung geben, den hohen Gast nach besten Kräften aufzunehmen. Woelky, Ur- 
kundenbuch des Bisthums Culm. Danzig 1887. II, 740 f. Am 25. 10. 1532 
bedankt sich Bischof Mauritius bei Dantiskus für dessen Geschenke, darunter ein 
Bild des Kaisers (Karl V.) und des Kulmer Bischofs selbst, a. a. O. S. 735.

>) Zur Verzögerung der Blschosskonsekration vgl. a. a. O. S. 726, 728, 
739 f, 747.

2) Schreiben des Bischofs Damiskus (d. Löbau, 5. 4.1533) an den Danziger 
Rat. a. a. O- S. 743. vgl. die Gratulationsschreiben der eingeladenen Magistrate 
Danzig und Thorn, sowie des Danziger Burggrafen Joh. von Werden und des 
Achatius von Zehmen aus Elbing. S. 743 f.

b) vgl. F. Buchholz, Die Lehr- und Wanderjahre des erml. Domkustos 
Eust. v. Knobelsdorff. E. Z. XXII, 78 ff.

0 a. a. O. S. 74 ff.
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mutung berechtigt, daß Dantiskus seinem Heilsberger Nachbarn 
diese in seinem Bistum gelegene, ihm besonders nahestehende An
stalt als wohlgeeignet zur weiteren wissenschaftlichen Ausbildung 
begabter Knaben empfohlen haben wird. Auf Grund einer solchen 
Aussprache mag dann Bischof Mauritius dem Bürgermeister seiner 
Residenzstadt Georg von Knobelsdorff den Rat gegeben haben, 
seinen Sohn Eustachius jener Schule anzuvertrauen, wobei er ihm 
seine tatkräftigste Unterstützung in Aussicht stellte.

Um den Wert dieser 4 Mark zu würdigen, deren halbjähr
liche Zahlung Bischof Mauritius übernommen zu haben scheint*), 
feien ein paar Zahlen aus dem erwähnten Rechnungsbuch zum 
Vergleich herangezogen. Die bischöflichen Burggrafen von Rößel 
(Christophorus), Seeburg (Franz) und Wartenburg (Kaspar) sind 
mit einem jährlichen Bargehalt von 4 Mark aufgeführt, der Hof- 
kaplan Eucharius und der Notar erhalten 3*/z Mark, ebensoviel 
der Keller-, Fisch- und Büchsenmeister, während der Kämmerer 
und der Küchenmeister 5, der Truchseß 4 Mark beziehen?) An Ein
nahmen sind von 14 Zinshufen im Dorf Grunenberg insgesamt 
7, von zwei Krügen in Neu-Passarge 8, von vier Wassermühlen 
bei Wormditt 4 Mark verzeichnet?) Die Gesamteinnahmen des 
Bischofs belaufen sich in diesem Jahre nach dem sehr genau und 
sorgfältig geführten Rechnungsbuch auf rund 4074, die Ausgaben 
auf 3360 Mark?)

Das aufschlußreiche Rechnungsbuch bringt unter dem vorerwähn
ten Titel: „Für verschiedenes" auch 5 Eintragungen über eine Her
berge (kospitium) Knobelsdorff in Heilsberg. Zweimal hat der 
Herr Hauplmann Fabian von Pr. Eylau, einmal ein gewisser Apothe
ker, am 6. Juni Herr Barthold Turiti und am 25. Oktober der 
Herr von Pomesanien (Bischof Paul Speratus^) hier logiert, und

Die zwei gleichen Raten im April und September 1533 lasten daraus 
schließen.

Ratio S. 68, 50 v., 58 v., 38 v.
») a. a. O. S. 3 s., 10.
0 72 v f. am 18. November (nach Martini, dem üblichsten Steuertermin) 

„salvo iurs oaleuli" von Bischof Mauritius geprüft und eigenhändig unterschrieben.
5) Nach P. Tschackert, Paul Speratus von Rollen, evg. Bischof von Pome

sanien. Halle 1891. S. 58 befand sich Speratus vom November 1533 bis in 
den Winter hinein auf Visitationen in Nordenburg, Friedland, Bartenstein... 
und an anderen Orten seines Sprengels, d. h. in Gebieten, die bis zur Refor
mation der kirchlichen Jurisdiktion des ermländischen Bischofs unterstanden hatten. 
8eä«s arebipresbyteralss äioso. Warm. in 8s. rsr. Warm. I, 384 ff. Bischof 
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der bischöfliche Ökonom hat ihre Zehrgelder beglichen^) Offenbar 
handelt es sich hierbei um Besucher des ermländischen Bischofs, 
die dieser nicht in seinem Schloß selbst aufnehmen konnte oder 
wollte, für deren standesgemäße Unterbringung und Verpflegung 
in einer Stadtherberge er aber Sorge trug. Nun wissen wir, 
daß der Guttstädter Bürgermeister Ungermann eine solche Her
berge unterhielt;*) daher liegt der Gedanke nahe, daß das Heils- 
berger liO8pitium Unodelsäorkk, das übrigens erstmalig unmittel
bar hinter der Eintragung über das Kulmer Studium des Bür
germeistersohnes erwähnt wird, dem Bürgermeister Georg von 
Knobelsdorfs gehört haben mag. In dem nach dem großen Stadt
brande von Palmsonntag 1522 neuerbauten Hause*) mag er 
Fremdenzimmer für vornehmere Gäste eingerichtet haben, und da 
die Residenz Ziel oder Station vieler Reisenden war, dürfte er 
aus deren Logis und Verköstigung seinen Hauptverdienst gezogen 
haben. Dieser Fremdenverkehr im Elternhause kann nicht ohne 
nachhaltige Wirkung auf das empfängliche Gemüt des Eustachius 
gewesen sein, weckte vielleicht jene auffallende Wander- und Reise
lust in ihm, die ihm sein ganzes Leben eigen war.^)

Eustachius, dessen ungewöhnlicher geistiger Entwicklung die 
Heilsberger Schulen kaum mehr etwas zu bieten vermochten, machte 
sich also noch vor Ostern 1533 auf den Weg nach Kulm, um an
scheinend zum Beginn des neuen Studienjahres rechtzeitig zur 
Stelle zu sein?) Obwohl die alte Weichselstadt, glücklicheren Ri
valen weichend, seit 1437 nicht mehr Mitglied der Hanse war, in 
den Stürmen des 13jährigen Krieges aufs schwerste gelitten hatte 
und i. I. 1505 durch Schenkung des Königs Alexander in den

Ferber war höflich genug, wenigstens die Verpflegungsgelder des andersgläubigen 
Gastes, der in seine Kompetenzen eingriff, zu übernehmen.

S. 43 f. Es sind folgende Posten: 3 Schillg. 6 Pf., 27 Sch., 4 Sch-, 
M/- Sch. und 15 Sch.

2, s. oben S. 807 Anm. 3.
b) Buchholz a. a. O. S. 69.
4s Heinrich Rickegarben, den Schwager des Heilsberger Bürgermeisters, 

(s. a. a. O. S. 73) finden wir in Snopeks R»t1o zweimal als Bürger von Heils
berg erwähnt: einmal zahlt er die im Vorjahre vom Bischossschäffer geliehenen 
25 Mark ab (S. 32), am 25. Oktober werden ihm wieder 15 Mark geliehen, die 
er zu Weihnachten zurückerstatlen soll lS. 36).

5) Aus dem Schreiben des Thorner Dr. Hieron. Aurimontanus vom 
10. April 1537 an Bischof Dantiskus ist ersichtlich, daß das Schuljahr der reorga
nisierten Kulmer Lehranstalt zum Ostertermin beginnen sollte, wahrscheinlich in 
Anknüpfung an den auch hier früher geltenden Brauch lWölky, a. a> O. S. 770). 
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Besitz des Kulmer Bischofs übergegcmgen war?) zehrte sie als 
civstas principallg et capitansa des Preußenlandes?) noch immer 
von ihrem alten Ruhm. War doch die Kulmer Handfeste für das 
deutsche Recht und städtische Verfassungswesen, ja selbst für Münze, 
Maß und Gewicht im Ordenslande von grundlegender Bedeutung 
geworden?) Hochmeister Konrad Zöllner hatte die blühende Stadt 
auch zum Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens erheben wollen, 
indem er von Papst Urban VI. i. I. 1387 die Erlaubnis zur Er
richtung einer Universität in Kulm nach dem Muster der Bolog
neser erwirkte; aber die Ungunst der Zeit ließ den weitschauenden 
Plan scheitern?) Seitdem jedoch der preußische Bund auf seiner 
Tagfahrt vom November 1458 den angeblichen Verrat Kulms da
mit geahndet hatte, daß der Stadt der juristische Oberhof entzogen 
wurdet, suchte sie ihren Führerberuf auf einem anderen geistigen 
Gebiete zu erfüllen. Sie begründete i. I. 1472 mit Zustimmung 
des Kulmer Bischofs Vincentius Kyelbasza ein stuäium psrticu- 
Isre, für das als Lehrer die im Schuldienst bewährten Brüder 
vom gemeinsamen Leben berufen wurden. Diese bezogen die ihnen 
vom Rate zugewiesenen drei Häuser zwischen der Pfarrkirche und 
dem Franziskanerkloster, konnten infolge von Stiftungen und 
Ankäufen bald ihren Haus- und Landbesitz beträchtlich erweitern«)

l) F. Schultz, Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm. Danzig 1876. 
S. 166, 283 ff-, 308. Derselbe, Die Stadt Kulm im Mittelalter in Zeitschr. d. 
westpr. Geschichtsvereins H. 23 (1888), S- 1 f., 130.

2) So genannt in einem Privileg des Landmeisters Meinhard von Quer- 
surt v. I. 1298. Voigt, 6oäsx älploms-tioas Urussieus. Königsberg 1842. II, 
S. 45.

b) F. Schultz, Geschichte... S. 46 ff-, derselbe, Die Stadt... S. 1 f.
i) Derselbe, Geschichte... S. 179 ff. W. Heine, Xesäemia Oulmeusis. 

Ein Abriß ihrer Geschichte in der Ztschr. d. westpr. Gesch. Ver. H. 41 (1900), 
S. 151. I. Voigt, Geschichte Preussens. Königsberg 1832. V, 490 ff.

b) M. Töppen, Acten der Sländetage Preußens. Leipzig 1886. V, 7. 
Schultz, a. a. O. S. 278.

6) I. C. Köhler, Notizen zu einer Geschichte unserer Schule. Jahresbericht 
der Culmer höh. Stadtschule 1833, S. 4 ff. Derselbe, Urkunden über die Grün
dung und Dotierung der städt. höh. Schule zu Culni. Jahresbericht 1855. S. 
1 ff. Die höh. Bürger- und Stadtschule zu Culm in den N. Preuß. Prov. Bl. 
IX (1856), 111 ff- Lozinski, Die Culmer Akademie i. I- 1554 im Programm 
des kath. Gymnasiums zu Culm 1857, S- 3 ff. Loriptores rsrnm krussiearmn. 
Leipzig 1866. III, 515 ff. Woelky, a. a. O. S- 552 ff., 556 ff., 579 ff., 656 f., 
680 ff., 699. I. Bender, Geschichte der philos. und theol. Studien im Ermland. 
Braunsberg 1868. S. 6 f., 9 ff. Heine, a. a. O. S. 151 ff. In der Begrün- 
dungs-Urkunde des Braunsberger Jesuitenkollegs vom 21. 8. 1565 heißt es, daß 
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und wirkten mit solchem Erfolge, daß ihre Lehranstalt sich im 
Preußenlande besonderen Ansehens erfreute?)

Joachim Rhetikus, der i. 1.1539 bei Koppernikus in Frauen
burg sein Lncomium 8oru88iae schrieb, nennt Kulm „berühmt 
durch seine Wissenschaften und den Ursprung des kulmischen 
Rechtes."2) Im Mai 1543 führen die zu Krakau versammelten 
preußischen Stände in einer Eingabe an König Sigismund I. aus, 
die Kulmer Schule sei ehedem in allen Disziplinen ausgezeichnet 
gewesen und habe nicht nur den Einwohnern der preußischen Lande, 
sondern auch des Polenreiches großen Bildungsschmuck eingetragen, 
wovon noch heute zahlreiche hervorragende Männer und Greise 
Zeugnis ablegen könnten?) Auch Martin Kromers Urteil in 
seiner ?olonia v. I. 1575, daß in Kulm vor nicht gar zu langer 
Zeit das Studium der guten Wissenschaften in Blüte gestanden 
habe/) scheint auf jene Periode der Klosterschule zurückzugehen.

ungefähr 3000 Mark aus Stiftungen der ermländischen Kirche an die Kul
mer Schule geflossen seien, die nunmehr von den Pestbringenden Lehren und Dog
men der Ketzer angesteckt sei. Bisch. Arch. Fraubg. L 1a, 249; abgedruckt bei 
I. Braun, Gesch. d. Gymnasiums zu Braunsberg. Fest-Programm 1865, S. 16 ff. 
In der Hauptsache scheinen diese Beträge der reorganisierten Schule zugewendet 
zu sein. Hipler, Literaturgeschichte S. 154 f. Hipler-Zakrzewski, 8tani8lai 8o8iL 
spistolae. Oaeoviae 1866. II, S. 219 f. (Hosius an den Kulmer Rat, d. Dan
zig, 20.7.1552), 245 (das erml. Domkapitel an Hosius, d. Frauenburg, 17.10.1552).

i) Simon Grunau berichtet von ihnen in seiner Preußischen Chronik glaub
haft, daß sie „junge knaben in grammatica, rhetorica, logica und dergleichen kunste 
lernten, ... sie theten großen fleiß bei den kindecn und sie woll underweiseten" 
23. Trakt. 8 153; herausgeg. v. P. Wagner. Leipzig 1896. III, 253. „...sy 
hetten ein solch particular, das sein gleich nyndert war, und sie machten yn philo- 
zophia gelarte schuler, theologiam ader jura las man do nicht..." IX. Tr, 2. Kap. 
hrsg. v. M. Perlbach. 1876. I, 287. Die sonderbaren „Narrheits"-Geschichten, die 
Grunau im 9. und im 18. Traktat 13. Kap. (II, 373) von der „Nigromancia" 
der Kulmer „Kukulen" erzählt, mögen vielleicht das geheimnisvolle Ansehen reflek
tieren, das diese Schule in breiteren Volksschichten genoß. Für die Wünschelrute, 
mit denen sie Schätze suchten und fanden, werden wir eher Verständnis aufbrin
gen als für ihren märchenhaften Zauberspiegel, in dem ein unschuldiges Sonn
tagskind sehen konnte, „was aufs aller Welt geschehe und was verborgen were in 
der erde eine meyle brait und lang." II, 373.

2) Hipler, 8pieile§ium Oopsruieauum. Braunsberg 1873, S. 216. L. Prowe, 
Nicolaus Coppernicus Berlin 1884 II, 370, I, 2, 450. F. Beckmann, Rhetckus 
über Preußen E. Z. III, 8.

2) G. Lengnich, Geschichte der Preuß. Lande Kgl. Poln. Antheils. Dantzig. 
(1722) I, Doe. S. 249-

4) Uart. Oromeri ?ol0nia Ooloniae ^.^rippiaae. 1589. S. 492.
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Freilich hat es auch während dieses bedeutsamsten Entwicklungs
abschnittes der Kulmer Lehranstalt, in der sie die anderen Landes
schulen in den Schatten gestellt zu haben scheint, nicht an mancherlei 
Hemmungen gefehlt. Besonders Lehrermangel störte immer wieder 
empfindlich den Betrieb,') und die Übertragung der gleichzeitig zur 
Kollegiatkirche erhobenen Kulmer Pfarrkirche an die Priesterbrüder 
des Partikulars verfolgte nach dem Wortlaut der bischöflichen 
Urkunde vom 7. Juli 1519 keinen anderen Zweck, als dem Mangel 
an Lehrern abzuhelfen?) Am 8. Dez. 1525 entscheiden die preußischen 
Räte zu Thorn einen Besitzstreit zu Gunsten der Brüder der Kulmer 
Schule; dabei werden als Vertreter des Partikulars Valentin, Pre
diger der Kulmer Pfarrkirche, Wohl als Schulleiters) und die Schul- 
brüder Johann und Konrad als Lehrer namhaft gemacht/) wie 
denn die in den Gründungsurkunden von 1472 und 1489 er
wähnten den Brüdern überwiesenen drei Altäre der Pfarrkirche 
darauf schließen lassen/) daß drei Priesterbrüder als Anstaltslehrer 
vorgesehen waren, neben denen, wie es auch Grunau glaubhaft

i) Woelky, a. a. O. S. 656 f. Bischof Johannes von Konopat (1508—30) 
bittet den Danziger Rat um Vorschläge zur Behebung des Lehrermangels an der 
Kulmer Schule; von den Zwoller Brüdern, wohin der Bischof um Ersatz gebeten, 
sei keine Antwort gekommen, d. Althausen, 26. 7. 1513-

2) a. a. O. S. 680 ff. proluäs cum sebolastioa prekseturs, stnäii xsr- 
tieulüris in nostra civilste 6ulmen psr bonorabilss Patres prssbiteros äomns clsri- 
corum ibiäsm sxistsntium ksctsous moäerats proptsr prsoeptorum iuopism 
sobolastiois äisciplinis tum ipsis scolsribus omnino sxorditsrs et lshsksctsri 
solsst, ita ut rsspubliea scclssisstica in tsrra krnssis äeeresesrs viäsatur: 
Oousutes tsnto äskeetui eonsuisrs et äietam prsksoturam in pristinnm morem 
reäiZere Bender, a. a. 8- S. 10.

b) In einem Schreiben vom 26. 7.1513 empfiehlt Bischof Johannes Kono- 
packi dem Danziger Rat, „den andechligen her Valentin", dem er die Kulmer 
Pfarrkirche verliehen hat, um ihn der Schule zu erhalten: „so er sich von unsz 
wendete, ist am taghe, wy dy schule stehen wurde." Woelky, a. a. O. S. 656 f. 
Der in der Urkunde vom 8. 9. 1514 genannte Pfarrer Valentin von Kulm (a. 
a. O- S. 661) ist zweifellos identisch mit dem Prediger Valentin der Kulmer 
Pfarrkirche, der als Wortführer der Besitzansprüche des Kulmer Partikulars er
scheint. S. 699.

a. a. O. S. 699. Auffallend ist, daß entgegen den Bestimmungen des 
Kulmer Bischofs in seiner Schenkungsurkunde vom 7.7.1519 diese Priesterbrüder 
nicht Kollegiatkanoniker genannt werden. Sollte infolge von Widerständen seitens 
des Kulmer Rates oder interessierter Kleriker, vielleicht sogar beim König oder 
Papst, die Maßnahme des Bischofs rückgängig gemacht worden sein?

s) a. a. O. S. 553, 580.
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bezeugt, Brüder ohne die priesterliche Weihes und Laien als 
Lehrer wirkten oder wenigstens wirken sollten?)

Gegen Schluß seiner Chronik berichtet dieser über Gebühr 
als Lügner gebrandmarkte Dominikanermönch aus Tolkemit, 
ein furchtbares Feuer habe um St. Georg (23. April) 1528 das 
Kulmer Bruderhaus getroffen. Die „Lulharder" hatten 30 Knaben 
aus Thorn und vom preußischen und polnischen Adel „in sonder
lichen Zellen" bei sich in Wohnung uud Kost gehabt. Da sei nachts, 
als jeder in seiner Zelle schlief, durch Kohlen vom Backofen das 
Haus in Brand geraten, so daß es mit allem Gerät niederbrannte. 
18 Knaben seien dabei im Feuer umgekommen; die andern seien 
aus den Fenstern auf die Gasse gesprungen, wobei ein Teil den 
Hals, ein Teil Arme und Beine gebrochen habe, während aus 
andere das Feuer gefallen sei und sie verderbt habe. Deshalb 
hätten die Eltern der Kinder die Schulbrüder zur Rechenschaft 
gefordert, aber der Bischof von Kulm habe ihnen weggeholfen, so 
daß man sie nicht bekommen habe. „Damitt vorgieng in Preusen 
diese geistlicheitt."b)

Wenn man bedenkt, daß Grunau hier als Zeitgenosse schreibt, 
der von diesen Vorgängen Kenntnis haben konnte, sie zeitgenössischen 
Lesern aber unmöglich als freie Erfindung seiner Phantasie auf- 
tischen konnte, wenn inan weiter erwägt, daß er sich damals dem 
Lebensende nahe fühlte/) so wird man diese Nachricht nicht als 
unglaubwürdig ablehnen können. Möglich, ja wahrscheinlich, daß 
die geschwätzige Fama, der der Vertrauens- und schreibselige Chronist 
leicht Glauben schenkte, die Katastrophe übertrieben, die Zahl der

0 „Etliche.. - waren Priester, etliche auch lolbrüder." Grunau, I, 287.
r) In dem bischöflichen Privileg von 1519 heißt es, daß die Priesterbrüder 

möglichst einen Magister und zwei Baccalaurei der freien Künste für den Unter
richt der Knaben besorgen und besolden sollen. Woelky, S. 680 f. — Zu diesen 
weltlichen Lehrern muß der Magister der freien Künste und Doktor der Medizin 
Hieronymus Aurimontanus (aus Goldberg) gehört haben, der von 1487—1503 
in Kulm, —1511 in Goldberg Rektor und danach Stadtphpsikus in Thorn war. 
Lozynski, a. a. O. S. 4 8s. rsr. Urnss. III, 516 Anm. Heine, a. a. O. S. 152 
Anm.

«) Grunau, III, 253 s.
0 a. a. O. S. 329. Töppen, Geschichte der Preuß. Historiographie (Berlin 

1853) S. 126 bezeichnet „mit ziemlicher Sicherheit" d. I. 1529 als das Jahr 
von Grunaus Tod. — Während Töppen die Erzählung Grunaus über den Kulmer 
Schulbrand als Tatsache gelten läßt, — er verlegt ihn allerdings irrtümlich ins 
Jahr 1527 — (88. rsr. ?russ. III, 517 Anm.) übergeht sie Heine a. a. O. S. 160 
als „Geschwätz".
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Todesopfer übersteigert hat; an dem entsetzlichen Unglück, bei dem 
auch Bursistenleben zu beklagen waren, wird man aber nicht 
zweifeln dürfen.

Daß dieses entsetzliche Ereignis für die Schule von verhängnis
vollen Folgen sein mußte, liegt auf der Hand. Die Schulbrüder, 
die sich für ihre Pensionäre zur Verantwortung gezogen sahen, er
griffen nach Grunau, geschützt von ihrem Gönner, dem Kulmer 
Bischof, vor dem ersten Zorn der Eltern die Flucht. Der Schul- 
betrieb mußte ins Stocken geraten, zumal vielleicht auch die Unter
richtsräume ganz oder teilweise der Feuersbrunst zum Opfer ge
fallen sein mögen. Und doch, wenn wir 5 Jahre später, zu Ostern 
1533, den jungen Knobelsdorff als Schüler in Kulm antreffen, 
so muß das Partikular noch oder schon wieder so leistungsfähig 
gewesen sein, daß sein Besuch auch begabten Knaben wissenschaft
liche Fortschritte verbürgen konnte?) Bischof Johannes Dantiskus, 
der seit Herbst 1532 von seinem Bistum Besitz ergriffen hatte,?) 
mußte als Freund der Wissenschaften an der Blüte dieser seiner 
Obsorge anvertrauten Lehrstätte das lebhafteste Interesse haben. 
Er warb für Schüler, veranlaßte seinen bischöflichen Nachbarn 
Ferber, daß er den talentvollen Bürgermeistersohn Eustachius nach 
Kulm schickte, sandte aber auch seine eigenen Schwestersöhne aus 
Danzig dorthin.

Wir erfahren nämlich aus einem Schreiben des Thorner 
Stadtphysikus Hieronymus Aurimontanus vom 12. Juli 1537, 
daß er die bischöflichen Neffen dem eben genesenen Kulmer Lehrer 
Baccalaureus Johannes Cervimontanus (aus Hirschberg)b) zum 
besonderen Unterricht zugewiesen habe?) Und der Kulmer Lehrer 
Johannes Uranoplusius (Himmelreich) versichert in einem Brief 
vom 14. Januar 1538 dem Bischof Dantiskus, daß er sich seiner 
Schwestersöhne (August Reiße und Johann Hanow) schon aus

>) In dem Aufsatz über die höh. Bürgerschule zu Kulm N. Pr. Bl. IX, 113 
heißt es: „Nach d. I. 1525 scheint die Schule allmählich in Versall geraten zu 
sein"; bei Heine a. a. O. S. 157: seit 1536 „verfiel sie allmählich"; bei Waschinski, 
Das kirchliche Bildungswesen in Ermland, Westpreußen u. Posen. Breslau 1928. 
I, 224: - sie „war in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts ganz ver
fallen". Dieser irrigen Auffassung entgegenzutreten, ist mit ein Zweck meiner 
Untersuchung.

2, Woelky, a. a. O. S. 733 ff.
3) Bei Hipker, LidUotkeea IVarmiensis oder Erml. Literaturgeschichtc 

tBraunsberg 1872), S. 154. Anm. 151 steht irrtümlich l-ernimoMano.
«) Woelky, a. a. O. S. 778.
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Dankbarkeit gegen sein Mäcenatentum mit besonderer Hingabe 
gewidmet habe und weiter widmen werde?) Nun wies ich schon 
in meiner Knobelsdorff-Monographie auf ein Schreiben des Joh. 
Hanow vom 14. April 1546 hin, worin dieser, eben am 12. Februar 
ermländischer Domherr geworden, bei seinem bischöflichen Oheim 
Knobelsdorffs Bewerbung um ein Frauenburger Kanonikat unter
stützt, weil er diesem „seit der gemeinsam verlebten Knabenzeit in 
vollster geistiger Übereinstimmung und herzlicher Freundschaft ver
bunden sei" Ich zog damals, da ich noch nicht die Notiz aus 
dem bischöflichen Rechnungsbuch über Knobelsdorffs KulmerStudien
aufenthalt kannte, den Schluß, daß diese Jugendfreundschaft nach 
Heilsberg auf die Zeit vor 1536 zurückverlegt werden müßte?) 
Der neugefundene Rechnungsvermerk von 1533 spricht aber dafür, 
daß hier vielmehr von einem gemeinsamen Aufenthalt in Kulm 
die Rede sein muß. Hanows Studium in Kulm ist zwar nur für 
1537-8 bezeugt: die angeführten Stellen schließen aber seine frühere 
Anwesenheit in Kulm nicht aus. Da nämlich Knobelsdorff zu 
Ostern 1536 in Frankfurt a. d. Oder immatrikuliert wird?) der 
Studiengang die beiden Jugendfreunde aber fortan auseinander- 
führt, ergibt sich die Folgerung, daß Johann Hanow — und viel
leicht auch sein Vetter Reißet — schon vor 1536 von seinem 
bischöflichen Oheim auf das Kulmer Partikular gegeben sein muß.

i) Hipler, Beiträge zur Geschichte der Renaissance und des Humanismus ... 
E. Z- IX, 544 f. Hipler nennt hier im Gegensatz zu seiner Darstellung in der 
Erml. Literaturgesch. S. 155 den einen Bischofsnepoten Joh. Lemann. Wie ich 
aber in meiner Knobelsdorff-Monographie S. 90 gezeigt habe, war Lemann schon 
im Sommer 1535 als Student in Wittenberg immatrikuliert worden. Es kann 
sich vielmehr nur um Joh. Hanow gehandelt haben, der mit seinem Vetter Reiße 
im April 1541 als Student an der Universität Krakau eingeschrieben wird 
als ^uAustiuus äobannis äs Osäano äioe. Wlaäislaviensis Ar. 6 s. und äolmnoss 
6sorM äs 6säsno äioe. Vls.äisls,visnsis Ar. 6 s. Hdum stuäiosorum univers. 
Oraeovisusis sä. Obmisl. Oraeovias 1892. II, 304. Hipler, Literaturgeschichle 
S. 154 Anm. E. Z. IX, 561. Nach Hipler-Zakrzewski, a. a. O- I, S. 76 weilt 
Joh. Hanow im Juli 1539 bei Hosius in Krakau; vgl. Buchholz, a. a. O-S. 111. 
Anm. Es könnte allerdings auch wieder eine Verwechslung mit dem älteren 
Johann Lemann vorliegen.

Buchholz, a. a. O. S. 77 Anm.

fl a. a. O. S. 81.

fl Wir finden beide Vettern ebenso im Januar 1538 in Kulm (Hipler, 
E. Z. IX, 544 s.) wie seit Ostern 1541 in Krakau (Hkum . . . vraoov. II, 304. 
Hipler a. a. O. S- 561) in gemeinsamem, vom bischöflichen Oheiin Dantiskus 
überwachten und zweifellos unterstützten Studium beisammen.
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Da Hanow am 23. Januar 1575 als Domherr in Frauenburg im 50. 
Lebensjahre stirbt/) also Wohl 1524 geboren und 5 Jahre jünger als 
Eustachius ist, mag er als Knabe von 10 oder 11 Jahren auf die 
Kulmer Schule gekommen sein. Andererseits spricht die mitgeteilte 
Briefstelle dafür, daß Knobelsdorff bis zum Ende des Schuljahres 
1535/6 im Verkehr mit Hanow an der Kulmer Anstalt verblieben 
ist. Das Heilsberger Rechnungsbuch von 1533 hat sich durch einen 
Glücksfall ganz isoliert erhalten, für die vorhergehenden und 
folgenden Jahre sind diese Nachweisungen des bischöflichen Oekono- 
men verloren gegangen; daher läßt sich nur für 1533 der urkund
liche Nachweis führen, daß Bischof Mauritius Ferber durch Ueber- 
sendung von 4 Mark an Eustachius am 19. September die Fort
setzung von dessen Kulmer Studium begünstigt hat. Die Erwägung 
aber, daß der bischöfliche Schützling seine Studien schwerlich unter
brochen, sondern, von seinem Mäcen auch weiterhin unterstützt, 
planmäßig bis zu seiner Universitätszeit fortgesetzt haben wird, 
berechtigt im Einklang mit Hanows Briefstelle zu dem Schluß, 
daß der junge Knobelsdorff von Ostern 1533—36 an der Kulmer 
Anstalt verweilt hat. Seine schnellen wissenschaftlichen Erfolge in 
Frankfurt, die ihn schon nach drei Semestern den Grad des Bac- 
calaureus erlangen lassen/) stellen nicht nur seinem fleißigen 
Streben, sondern auch seiner Kulmer Schule ein treffliches Zeug
nis aus.

Die alte, ansehnliche Stadt an dem von zahlreichen Schiffen 
belebten Wechselstroms) deren gemäßigtes Klima und Fülle an 
Lebensmitteln schon Urban VI. in seinem Universitäts-Privileg 
gerühmt hatte/) bot dem empfänglichen Geist des Knaben mancher
lei Anregung. Er mochte ähnlich empfinden wie jener Lehrer der 
1554 restituierten Kulmer Akademie Johann Codicius, der in 
einer lateinischen Elegie die nördliche Weichselstadt besingt „mit 
ihren weitspannenden Mauern, fernhin sichtbar, auf sonniger Höhe. 
Wen des Flusses Reize nicht erfreuen, der steige zu den Hügeln 
empor, wo der neckische Faun sein Spiel treibt. Wen nicht die 
lieblichen bewaldeten Täler erquicken, der besuche mit mir die

Inserixtionum sepuleralium in LeelesLa Oatdsärali ^Varmisnsi Oen- 
rnria. E. P. HH (1881), 54. Brachvogel, Die Grabdenkmäler im Dom zu 
Frauenburg, oben S. 755.

2) Buchholz, a. a. O. S. 86 f.
3) F. Schultz, Geschichte ., S. 180.
i) Woelky, a. a. O. I, S. 289. F. Schulz, a. a. O. S. 182.
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Wohlgepflegten Gärten und erlabe sich an der Farbenpracht duftiger 
Blumen und heilsamer Kräuter. Gesund ist die Luft, niemandem 
schädlich, mag Sonnenglut brüten oder Wintersturm toben".')

Hier kam Eustachius zum erstenmal mit dem polnischen 
Volkstum in Berührung, das zwar nicht in der herrschenden Ober
schicht, Wohl aber in breiteren Bevölkerungsschichten der Stadt und 
Umgegend sowie in den Schülerkreisen des Partikulars stark ver
treten war?)

Knobelsdorffs Lehrer in Kulm scheinen im wesentlichen die 
Schulbrüder gewesen zu sein, deren Rückkehr und Straflosigkeit nach 
der Brandkatastrophe der Diözesanbischof erwirkt haben mag?) 
Wir erfahren nämlich aus einem Schreiben des Martin Hilleman 
(d. Rostock, 15. März 1536) an Dantiskus, daß er nicht, wie dieser 
vermutet, die Leitung der Kulmer Anstalt übernommen habe. Er 
wolle wohl gern den Vätern, die die Schule begründet 
hätten, zu Hilfe eilen und sie beraten, aber leider erlaubten es 
die unruhigen Zeiten nicht. Andere geeignete Lehrkräfte ständen 
ihm nicht zur Verfügung. Wenn er jedoch zu günstigerer Zeit die 
Uebernahme dieses Hauses wagen sollte, würde er zuvor mit den 
genannten Zwoller Brüdern Rücksprache nehmen und sich ihrer 
Zustimmung versichern; denn diese hätten mehr als 1000 Gulden 
zum Nutzen ihrer Anstalt aufgewendet, beklagten aber nicht sowohl 
den Verlust dieses Vermögens als vielmehr den der dort ver
storbenen gelehrten Männer?) Der Brief unterrichtet uns also 
über Verhandlungen mit dem Ziele, die Kulmer Bildungsstätte

i) Lozynski, a. a. O. S. 18. F. Schultz, a. a. O. S. 181, derselbe, Stadt 
Kulm, S. 24.

2) a. a. O. S. 112 ff.; vgl. z. B- das deutsche Schreiben des Bischofs Hosius 
an den Kulmer Rat vom 20. 7. 1552. Hipler-Zakrzewski, a. a. O. II, S. 219 f. 
Lengnich, a. a. O. v. S. 249.

2) Grunau berichtet zwar in seiner Chronik (III, 254), das; mit dem Kulmer 
Schulbrande die Geistlichkeit der „Lulharder" in Preußen „vorging"; da er aber 
vermutlich schon 1529 gestorben ist, ist sein Urteil nur bedingt richtig und spricht 
nicht gegen deren baldige Rückkehr, für die in der Heranwachsenden Jugend in 
Preußen ein Bedürfnis vorlag, dem Rechnung zu tragen am meisten Aufgabe des 
zuständigen Kulmer Bischofs war.

0 Woelky, a. a. O. S. 764. Heine, a. a. O. S. 156 f. Der Tenor des 
Brieses, den Dr. Hier. Aurimontanus am 12. 7. 1537 an Bischof Dantiskus 
richtet, könnte darauf schließen lasten, daß der Baccalaureus Johannes Cervimon- 
tanus als „Oulmsusis siuäii preleotor viKilantissimus" schon längere Zeit, viel
leicht bereits während Knobelsdorffs Studienaufenthalt, gewirkt haben mag. 
Woelky, S. 777 s.
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den Schulbrüdern zu entziehen und einer anderen Leitung zuzu- 
führen.

Offenbar gab dazu die Gründung des Elbinger Gymnasiums 
durch Wilhelm Gnapheus im Herbst 1535 den entscheidenden 
Anstoß. Dieser aus Holland stammende begabte Pädagoge und 
Humanist hatte im Auftrage des Elbinger Rates zu Michaelis 
1535 im verlassenen Brigittenkloster eine höhere Lehranstalt er
öffnet, obwohl der Diözesanbischof Ferber zeitig beim Rate da
gegen Einspruch erhoben hatte. Gnapheus gehörte nämlich von 
seiner Heimat her der Sekte der Wiedertäufer an und hatte sich 
durch seinen hitzigen Eifer für die neuen Lehren in Elbing und 
im Ermland bei der altgläubigen Partei verhaßt gemacht. Nun 
mußte Bischof Mauritius fürchten, daß dieser „von der giftigen 
Lehre befleckte Mann ... durch seine verderbliche Lehre die Jugend 
der Stadt und der Auswärtigen, die zu dieser Anstalt kommen 
würde, anstecken würde." Da der Elbinger Rat, der der Refor
mation zugetan war, dem Bischof eine ausweichende Antwort er
teilte, sah sich dieser zu einer Beschwerde bei König SigiSmuud 
genötigt und bat ihn am 28. Juni, dem drohenden Übel mit seiner 
höheren Macht zu steuern?) Aber alle Bemühungen blieben frucht
los; das Elbinger Gymnasium trat ins Leben und wirkte durch 
seinen modernen Geist und seine neuen Methoden so anziehend 
gerade auf die bessergestellten Gesellschaftsschichten Preußens-), 
daß die Kulmer Schule mit ihren alten Lehrern und veralteten 
Methoden dieser jungen Konkurrenz nicht gewachsen war. Bischof 
Dantiskus mußte mit seinem ermländischen Nachbarn Ferber darin 
einig gehen, daß die schnell erblühende Elbinger Häretikerschule 
für den preußischen Katholizismus eine schwere Gefahr, für die 
bisher dominierende Kulmer Bildungsstätte aber den Untergang 
bedeuten könnte?) Da die polnische Königsmacht in Preußen aber 
zu schwach war, um den starken Widerstand der reformations- 
freundlichen großen Städte zu brechen, blieb den Bischöfen nur 
der Weg der Selbsthilfe offen. Dantiskus mußte für seine Kul
mer Schule ebenfalls einen fähigen Leiter und tüchtige Lehrer- 
gewinnen, um durch ebenbürtige Leistungen der Elbinger Ri-

i) Eichhorn, Geschichte der erml. Bischosswahlen. E. Z. 1,304 ff. A. Reusch, 
Wilh. Gnapheus, erster Rector des Elbinger Gymnasiums. I. Progr. d. Gym
nasiums Elbing. 1868. S. 35 f. Hipler, Erml. Literaturgesch. S. 155 s.

r) Reusch, W. Gnapheus. II. Progr. Elbing 1877. S. 34 ff.
») Reusch, a. a. O. II, S f.
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valin das Wasser abzugraben. So finden wir ihn vor Ostern 1536 
in Verhandlungen mit Martin Hillemann in Rostock, der freilich 
die erwartete Übernahme der bisherigen Klosterschule ablehnt?) 
So ringt er vor den versammelten Räten auf dem Marienburger 
Landtag im Mai 1536 um „die Auffrichtung eines Oymnasii zu 
Culm, welches mit tüchtigen Lehrern zu besetzen wäre, und er
mähnte, daß ein jeder zur Beförderung dieses sehr nützlichen Werks 
das Seinige nach Vermögen beitragen möchte, so wie Er dazu 
jährlich 40 Mark abzulegen sich erbothen: welchem Exempel zu 
Folge die übrigen Anwesenden gleichfalls eine Beysteuer zu thun 
versprochen?)

Wir haben hier diese Entwicklung nicht weiter zu verfolgen; 
aber abschließend sei noch kurz auf Folgendes verwiesen: Die 
lateinische Schulaufführung des „Verlorenen Sohnes", einer eigenen 
Dichtung, die Gnapheus dem zu Michaelis 1536 in Elbing ver
sammelten Landtag bE), verfolgte zweifellos den Zweck wirksamer 
Propaganda, die angesichts des Marienburger Landtagsbeschlusses 
notwendig erschien. Ostern 1537 konnte Bischof Dantiskus, von 
dem ehemaligen Kulmer Rektor Dr. Hieronymus Aurimontanus 
in Thorn rege unterstützt, die reorganisierte Bildungsstätte in 
Kulm eröffnen/) deren finanzielle Notlage aber seit 1540 wieder
holt den preußischen Landtag beschäftigen sollte?)

0 Woelky, a. a. O. S. 764.
2) Lengnich, a. a. O. S. 165. Seine Fassung könnte leicht zu dem irrtüm

lichen Schluß verleiten, als handle es sich um eine Neugründung, während doch 
nur von einer Reorganisation gesprochen werden kann, die besonders den Ersatz 
der alten Lehrer durch neue erstrebte.

3) Reusch, a. a. O. II, 4.
0 Woelky, a. a. O- S- 770. Heine, a. a. O. S. 157. Hipler, a. a. O. 

S. 154.
Lengnich, a. a. O. S. 215, 232 f., 256 I). 224, 249. Reusch, II, 14. 

Heine, S. 157 s.
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Erich Reiser, Verzeichnis der oft« und westpreußischen 

3tsdtpl3ne. (3. Band der Einzelschriften der Historischen Kom
mission für oft- und westpreußische Landesforschung.) XIX u. 230 S. 
Königsberg 1929.

Verselbe. Preußenlsnd. Geopolitische Betrachtungen über 
die Geschichte des Deutschtums an Weichsel und Pregel. (3. Heft 
der Gedanken und Gestalten, Danziger Beiträge, herausgegeben 
von der Geisteswissenschaftlichen Abteilung der Technischen Hoch
schule Danzig.) 40 S. Danzig 1929.

1. Die Bedeutung der Stadtplanforschung für unsere Siede- 
lungs- und Kunstgeschichte ist erst um die letzte Jahrhundertwende 
klarer zum Bewußtsein gekommen. Bei der Weitschichtigkeit des ein
schlägigen Materials kann diese neue Aufgabe nur in territorialer 
Arbeitsteilung ihrer Lösung nähergebracht werden. Für Ost- und 
Westpreußen hat die systematische Inventarisierung der Stadtpläne 
die Historische Kommission übernommen, die auf ihrer Brauns- 
berger Hauptversammlung i. 1.1925 einer Anregung des damaligen 
Danziger Staatsarchivars Keyser Folge gab und ihn selbst mit 
der Sammlung und Herausgabe betraute. Die Frucht seiner fast 
vierjährigen emsigen Sammelarbeit liegt nun in der 3. Sonder- 
schrift der Histor. Kommission vor uns. In seiner Einführung 
gibt der Verfasser einen kurzen Ueberblick über die Bedeutung und 
Entwicklung der deutschen Stadtplanforschung und über die auf 
diesem Gebiete in Ost- und Westpreußen geleisteten Vorarbeiten. 
Sodann berichtet er über seine eigene Arbeitsmethode, um ein 
möglichst vollständiges Verzeichnis zustandezubringen. Dabei ergab 
sich die überraschende Tatsache, daß außer im Heimatgebiet auch 
in Berlin, Wien, Nürnberg, Dresden und Breslau ein sehr um
fangreiches Planmaterial vorhanden war, ja sogar in den Stock
holmer Archiven ungeahnte Schätze entdeckt wurden- Im ganzen 
wurden 2025 alte und neue Pläne von 53 oft- und westpreußischen 
Städten ermittelt, die an 93 Orten aufbewahrt wurden. Ein Teil 
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dieser Pläne (118) ist im Original oder in Nachbildungen ge
sammelt dem Staatl. Landesmuseum für Danziger Geschichte im 
Schloß Oliva zur Aufbewahrung und wissenschaftlichen Auswertung 
überlassen worden.

Keyser nennt sein Verzeichnis bescheiden „in jeder Beziehung 
einen Anfang" (XIX). Er ist sich Wohl bewußt, „trotz der überall 
erstrebten Sorgfalt" die „ideale Vollendung" noch nicht erreicht zu 
haben. Nicht sein Verschulden ist es, wenn seine Fragebogen 
vielerorts auf mangelndes Verständnis stießen, entweder unzureichend 
oder gar nicht beantwortet wurden. Auch in sachlicher Beziehung 
konnte er bei der Bestimmung der Herkunft und des Alters der 
Stadtpläne nicht immer befriedigende Resultate erzielen, da in 
dieser Richtung noch zu wenig Vorarbeiten vorhanden waren. Gleich
wohl ist sein wertvolles Buch, das im allgemeinen unerwartet reiche 
Nachweisungen bringt, von grundlegender Bedeutung; es wird 
zweifellos im Sinne des Verfassers befruchtend und anregend 
wirken.

Das Verzeichnis ist nun so angelegt, daß in den einzelnen 
alphabetisch geordneten Städten die nachweislichen Pläne in chro
nologischer Folge aufgeführt werden; dabei werden für jeden Stadt
plan kurze Angaben über Inhalt, Zeichner, Art der kartographi
schen Wiedergabe, Aufbewahrungsort und Literatur gemacht. Teil
pläne, Ansichten und Gebäuderisse sind nur dann ausgenommen, 
wenn sie wegen der Art der Wiedergabe und des Aufbewahrungs
ortes bisher unbekannt waren. Aus dem Ermland sind folgende 
Pläne verzeichnet: von Allenstein 14, der älteste von 1782. Nr. 9 
und 10 sind auch bei Batzel, Notjahre im Ermland reproduziert. 
Bischofsburg 4, der älteste Anfang des 19. Jahrh., Bischofstein 
1 aus derselben Zeit. Braunsberg 12, der älteste Abriß der Stadt 
von 1626, eine Handzeichnung von Israel Hoppe, war ebenso wie 
eine spätere (um 1640) von demselben Zeichner bisher unbekannt; 
beide in Elbing. Die beiden Original-Kupferplatten zu Nr. 79, 
Sterzels bekanntem Plan von 1635, finden sich als Leihgabe der 
Stadt Braunsberg im Erml. Museum; übrigens sind davon in 
der Nachkriegszeit Neudrucke und Kopien angefertigt worden. Zu 
den neuentdeckten schwedischen Plänen von Braunsberg Nr. 84 und 
85 wäre noch der von dem Fortifikationsingenieur Heinr. Thomae 
(vgl. Nr. 402 u. 436) aus dem 1. oder 2. Schwedenkrieg hinzu- 
zufügen, den der Stockholmer Reichsarchivar Brulin im Archiv der 
Stockholmer kgl. Fortifikation (R. 1) gefunden und in photosta- 
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tischer Kopie an H. Regens Brachvogel gesandt hat. (d. Stockholm, 
19. 4. 29.) Bei Nr. 87 ist irrtümlich von der z. T. abgebrannten 
Vorstadt Wisselin statt Köslin die Rede. Die große Lücke von 
1808—1912 läßt sich aus dem städtischen Planmaterial um folgende 
Stücke ergänzen: Gesamtplan der Stadt vom August 1858 von 
H. Poschmann, 1891 ergänzt von Gardä und danach lithographiert; 
ein Plan der auf dem linken Passargeufer belegenen Stadtteile 
(Altstadt und Köslin) vom Juni 1876 (Pause), worin die Häuser 
nach ihrer Bauart bezeichnet sind. Auch der Woerlsche Reiseführer 
(1890) bringt einen lithographierten Stadtplan. Eine Handzeich
nung, anscheinend Ende der 90er Jahre, geht noch dem großen 
Plane von 1912 (Lutterberg) voran, der dann auch in den Adreß
büchern vor und nach dem Kriege reproduziert worden ist, heute 
aber durch die starke bauliche Entwicklung in der Stadtperipherie 
überholt ist.

Von Frauenburg sind 2 Pläne aufgeführt, der ältere der 
bekannte Kupferstich bei Hartknoch. Ein moderner Plan ist nicht 
gemeldet. Von Guttstadt sind 2 Pläne, von Heilsberg 6 (Hart
knoch), von Mehlsack 3, von Rößel 7 aufgezählt. Bei dem Rößeler 
Gemarkungsplan von 1620 muß es Kretzmer (statt Kretzner) heißen. 
Von Seeburg sind nur 2 ältere Pläne vom Anfang des vorigen 
Jahrhunderts erwähnt. Von den Wormditter 4 Plänen stammt 
der älteste sicherlich aus dem 1. Schwedenkrieg, in dem die Stadt 
i. I. 1627 von Gustav Adolf selbst erstürmt wurde; auch er ist 
im Stockholmer Kriegsarchiv neu entdeckt worden. Einen Situations
plan des Drewenz-Flusses bei der Stadt, den zwecks Anlage einer 
neuen Walkmühle der ostpr. Kammer-Kondukteur C. Düring im 
Juni 1805 gezeichnet hat, fand ich im Braunsberger Stadtarchiv. 
Auf Stadtansichten von Bischofstein und Mehlsack aus dem 18. Jahr
hundert in den Reisebeschreibungen von Herrmann (um 1740) und 
Dewitz (1750) macht soeben A. Semrau im 37. Heft der Mitteilungen 
des Thorner Coppernicus Vereins (1929), S. 118 aufmerksam.

Kein Zweifel, daß aus den ermländischen Städten noch eine 
beträchtliche Zahl von Plänen aus älterer und neuester Zeit her- 
auszuholen wäre. Keysers Buch hat uns hier auf empfind
liche Lücken und Mängel hingewiesen, an denen nicht den Ver
fasser die Schuld trifft. Da er spätere Nachträge veröffentlichen 
will, wäre es sehr erwünscht, wenn eine ergänzende systematische 
Aufnahme des Planmaterials in den einzelnen Städten vor
genommen und dem Autor gemeldet würde. Auch diese Ver
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öffentlichung Keysers dient einem großen Gedanken: sie soll dazu bei
tragen, die geschichtliche Einheit Preußens und die Zusammen
gehörigkeit aller der deutschen Kultur erwachsenen Städte, lebendig 
zu erhalten.

2. Die vorliegende Broschüre vereinigt 4 Vorträge, die der 
durch seine rege ostmärkische Forscherarbeit bekannte Olivaer 
Museumsdirektor Dr. Keyser in den letzten Jahren gehalten hat. 
In geistvoller, fesselnder Darstellung behandeln sie das Gebiet des 
Deutschtums an Weichsel und Pregel als eine geopolitische Einheit 
Der 1. Vortrag führt den Nachweis, wie der deutsche Osten nicht 
sowohl als das Ergebnis schrankenloser imperialistischer Eroberungen 
aufzufassen ist, vielmehr als die reife Frucht eines großartigen 
Völker- und Kulturausschusses, wobei der deutschen Hanse ein be
sonderes Verdienst an der Schaffung des deutschen Wirtschafts
raumes zufällt. Das Weichselland ist in dem Gesamtraum des 
deutschen Ostens die geographische Mittelachse. Das 2. Kapitel 
zeigt, wie trotz der machtpolitischen Versailler Zerstückelungspolitik 
das Preußenland aus den geographischen Gegebenheiten und den 
historischen Erfahrungen eine organische Einheit bildet. Im
3. Vortrag tritt der Verfasser aus inneren und außenpolitischen 
Gründen dafür ein, daß wieder wie in früheren Jahrhunderten 
ein zusammenfassender Namen für das Gebiet der ehemaligen 
Provinzen Ost- und Westpreußen gebraucht werden müsse, und 
schlägt selbst die Bezeichnung „Preußenland" vor, die gegenüber 
anderen mißdeutigen Benennungen den Vorzug verdient. Das 
letzte Kapitel weist auf die innigen, unzerstörbaren kulturellen Zu
sammenhänge hin, die Danzig seit seiner Gründung mit dem 
deutschen Volkstum verbinden, auch in den Zeiten, da es aus dem 
politischen Gefüge Deutschlands herausgerissen war wie heute. So 
wirkt die auf der Höhe der Forschung stehende, sachlich über
zeugende Schrift im besten Sinne apologetisch für unser preußen- 
ländisches Deutschtum. Franz Buchholz.

600 jähre Guttstadt. Jubiläumsbeilage der Guttstädter
Zeitung. 31. August 1929. 4" 20 S. mit 41 Abbildungen.

Gustav Veckmann, Geschichte der Stadt Guttstadt. Fest
schrift zum 600 jähr. Stadtjubiläum. Teil: Neuere Zeit. 8° 
206 S. Guttstadt 1929.

Obwohl Guttstadts Anfänge schon in die letzten Regierungs
jahre Bischof Eberhards (f 1326) zurückreichen, muß doch als der 
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eigentliche Geburtstag der Stadt der 26. Dezember 1329 ange
sprochen werden, da an diesem Termin der jungen Siedlung von 
Bischof Heinrich ll. die städtische Handfeste verliehen wurde. Nach 
guter Gepflogenheit hat daher die freundliche Allestadt im ver
flossenen Jahre, vom schönsten Wetter begünstigt, ihr 600 jähriges 
Jubiläum feiern können, und über den großen Kreis der zahllos 
zusammengeströmten Festgäste hinaus haben durch Presse, Radio 
und Kino weitere ungezählte Massen an der wohlgelungenen Ver
anstaltung Anteil nehmen können.

Die beiden vorliegenden historischen Festgaben suchten jene 
Jubiläumsstimmung zu begründen, vertiefen und festzuhalten. Die 
von Pfarrer Dr. Höhn trefflich zusammengestellte Sonderschrift 
der Guttst. Zeitung bietet folgende Beiträge: die Uebersehung der 
Handfeste (von Dr. Höhn), die Gründung Guttstadts von Studien
rat Dr. Schmauch, das Kollegiatstift Guttstadt von Frl. canck. 
pkil. Birch-Hirschfeld, — ein Ergebnis neuer eingehender For
schungen, — aus der Baugeschichte des Kollegiatstiftes in Guttstadt 
von Regierungsbaumeister Hauke, die Schulen in Guttstadt von 
Mittelschullehrer Kühnapfel. Besonders rühmend muß die reiche 
Bebilderung dieser Veröffentlichung hervorgehoben werden; von den 
41 Illustrationen zeigen nicht wenige kaum bekannte reizvolle 
Motive, wie Jnnenräume aus dem Kollegiatstift und Kunstschätze 
der Domkirche. Die sehr dankenswerte Rekonstruktion des Grund- 
und Aufrisses des Kollegiatstiftes hat der Heilsberger Schloßbau
meister Hauke nach genaueren baulichen Aufnahmen gegeben. — 
Die gut ausgestattete, würdige Festschrift wird auch über die 
Jubiläumstage hinaus ihren Wert behalten.

Das Buch von Dr. Gustav Beckmann, der als ehemaliger 
Bürgermeister von Guttstadt selbst ein Stück bedeutsamer Stadt
geschichte gemacht hat, ist ein Torso. Der Autor hat in fleißiger, 
von starker Liebe für seinen Stoff getragener Sammelarbeit eine 
möglichst umfassende Kompilation alles dessen geben wollen, was 
über Guttstadts wechselvolle Vergangenheit gedruckt, geschrieben 
und erzählt worden ist. Die ungünstigen finanziellen Verhältnisse 
haben eine Beschränkung des umfangreichen Werkes geboten; nur 
der letzte Teil, die Kapitel XIX-XXIV, die die Zeit von 1772 bis 
zur Gegenwart behandeln, ist zum Druck gelangt. (S. 18—206.) 
Dieser sehr ausführlichen Darstellung sucht die auf 14 Seiten be
schränkte Einleitung einen gedrängten Überblick über die ältere 
Stadtgeschichte vorauszuschicken. Man wird nicht leugnen können, 
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daß der ganze verfügbare Raum für eine gleichmäßige, einiger
maßen erschöpfende, systematische Behandlung des Stoffes aus
gereicht hätte.

Zur Frage des umstrittenen Stadtnamens stellt der Ver
fasser die verschiedenen Meinungen gegenüber, hält aber „die 
Ansicht, Guttstadt als den guten Ort anzusehen, noch nicht für 
überholt." (S. 4.) Röhrichs Deutung, die auch Schmauch in dem 
vorerwähnten Aufsatz übernimmt (S. 3 der Festzeitung), daß die 
Silbe „Gutt" von dem altpreußischen §u66e — Busch abzuleiten 
sei, halte ich mit Poschmann (E. Z. XVIII, 530) und Hintz (Uns. 
erml Heimat 1922, Nr. 10) für abwegig. In der im Guttstädter 
Ratsarchiv aufbewahrten Originalurkunde wird der Stadtname 
nur zweimal, und zwar in der Verbindung „6ivitatl8 no8tre 
Outllin8tat", genannt (6. 6. W. I, S. 409 f.) Es hat den Anschein, 
als folge der deutsche Stadtname dem zugehörigen lateinischen 
Substantiv in der Genitivform: der gutin (en) Stadt. Tatsache 
ist, daß der Name schon 7 Jahre später, also im lebendigsten 
Bewußtsein des Ursprungs, von dem Bistumsvogt mit „dons 
eivitaa" übersetzt wird (a. a. O. S. 458, 461), daß Bischof Hermann, 
der Amtsnachfolger des Gründers, um 1341 dieselbe lateinische 
Übersetzung gebraucht 6. 6. ^V. II, S 64) und daß der erste bekannte 
Stadtpfarrer Nikolaus i. I. 1347 ein Siegel verwendet mit der 
gleichen Umschrift: „8. plebani 6e 8ona tüivitats" (a. a. O. S. 105). 
Auch die niederdeutsche Umschrift des ältesten Stadtsiegels aus dem 
14. Jahrhundert: „8. der bor§er van 6er Oo6sn 8tst" (Brach
vogel, E. Z. XIX, S. 772 Anm.) spricht für die reindeutsche Er
klärung des Namens, die schon in der ersten Zeit gang und gäbe 
war. Man bedenke überdies, daß die meisten ermländischen Stadt
namen deutschen Ursprungs sind, und daß nur dort die alt
preußischen übernommen wurden (wie Mehlsack von Malcekuke, 
Wormditt und Rößel), wo gleichnamige preußische Siedlungen vor
handen gewesen waren. Guttstadt aber wurde, wie noch der Hirsch 
im Eichenwalde des Wappenbildes kennzeichnet, „in einer dem 
Walde abgerungenen Lichtung" als deutscher Ort neu gegründet. 
(Röhrich E- Z. XXII, S. 276.) Da lag die Wahl eines deutschen 
Namens mit gutem Klang — vgl. Heilsberg — nahe; ein solcher 
mußte auch auf die zu werbenden Kolonisten propagandistisch wirken.

Eine subjektive Absicht des preußischen Bundes, „das Deutsch
tum im Ostlande zu verraten" (S. 9), darf man keineswegs an
nehmen. Die nationalen Spannungen traten damals noch nicht 
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so scharf hervor und wurden durch dieselbe Religion und die ge
meinsame Gelehrtensprache gemildert. Die preußischen Stände er
hofften kurzsichtig wirtschaftliche Vorteile und größere Freiheiten 
von einer polnischen Oberhoheit und glaubten durch die königliche 
Bestätigung ihrer Privilegien ihr Deutschtum hinreichend geschützt. 
Die polnische Kapelle vom Hl. Geist-Spital wurde erst 1580 von 
Bischof Kromer konsekriert (E. Z. X, 625). Dieser erste plan
mäßig für die Ausbreitung des Polentums im Ermland wirkende 
Bischof sorgte hier wie in anderen Städten seines Territoriums 
für polnische Predigten, für die in einem kleinen Teil vielleicht 
der vorstädtischen Bevölkerung Wohl ein gewisses Bedürfnis er
wachsen sein muß. Die Bemerkung des Autors über die Grün
dungs- (richtiger Erneuerungs-)Urkunde der Elendenbruderschaft 
v. I. 1501 (S. 10) geht von irrigen Voraussetzungen aus (vgl. 
G. Matern, Die kirchl. Bruderschaften in der Diözese Ermland. 
Braunsberg 1920. S. 169 ff.). Daß Guttstadt bis in den 1. 
Schwedenkrieg hinein von einer pestartigen Seuche verschont ge
blieben sein soll (S. 13), ist schwerlich anzunehmen, auch wenn 
keine besondere Quellennachricht dazu vorliegen sollte; immerhin 
scheint sich die Stadt in dieser Beziehung unverhältnismäßig gün
stiger Bedingungen erfreut zu haben. (S. 16, vgl. §8. rer. ^srm. 
II, S. 152).

Hatte also unter den gegebenen Umständen die Geschichte 
Guttstadts bis zur preußischen Okkupation hier summarisch ge
halten werden müssen, so wird sie jetzt um so eingehender. Ob
wohl den Quellenangaben entsprechend dem mehr volkstümlichen 
Charakter der Schrift wenig Beachtung geschenkt worden ist, er
kennen wir, wie der Verfasser die lokalen Chronisten, das originelle 
Meisterbuch des Kürschnergewerks (um 1800), die mit historischem 
Sinn von den Bürgermeistern Kroszewski (f 1851) und Quednow 
(1904 in den Ruhestand getreten) geführte Stadtchronik sehr aus
giebig zu Wort kommen läßt, wie er aber auch öfter städtische 
Akten heranzieht und liebevoll der noch im Volksmunde lebenden 
Tradition nachgeht. So bringt er ein sehr umfassendes, viel Neues 
bietendes Material zur Stadtgeschichte zusammen, das er in chro
nologischer Folge anordnet. Eine strengere Sichtung hätte freilich 
ohne Schaden manche breite Schilderung der Chronisten kürzen 
und Unwichtiges weglassen können. Vor allem aber hätte die Dar
stellung an Übersichtlichkeit und Konzentration gewonnen, wenn sie 
sich von der schematichen Jahresfolge freigemacht und zu syste- 
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matischen Zusammenfassungen entschlossen hätte. Ob schließlich 
nicht an manchen Stellen des Lobes gegenüber Lebenden zu viel 
getan ist?

Steht naturgemäß die Schilderung lokal begrenzter Ereignisse 
und Entwicklungen im Vordergründe, so brandet doch auch wieder
holt das große historische Geschehen in Guttstadts Mauern. Die 
bewegten Kriegsschicksale d. I. 1807 sind in ausführlicher, fesseln
der Darstellung erzählt, und auch Anekdotisches ist reizvoll darin 
verflochten (S. 30—56). Ebenso finden die kriegerischen Ereignisse 
d. I. 1812—3, 64—70 in der Stadt ihren Widerhall, die März- 
Revolution (S. 121 ff.), der Kulturkampf (S. 134 ff.), zuletzt der 
Ruffeneinfall, für den der Verfasser die anschauliche Erzählung 
des damaligen Kaplans Moschall übernimmt (S. 162—72), die 
weitere Kriegs- und Nachkriegszeit, über die B. aus eigenem Er
leben berichten kann, deren objektive Wertung erst der Nachwelt 
Vorbehalten sein wird (S. 173—204). Wir hören Genaueres über 
den Anschluß Guttstadts an das Eisenbahnnetz (S. 146 ff.), von 
dem erfolglosem Ringen um Erhaltung des Landratsamts (S. 
152 ff.) und um Erlangung des Krüppelheims (S. 191 f.) u. a. 
Die gelegentlich eingestreute herbe Kritik wird man vom Stand
punkt des Guttstädter Lokalpatrioten aus verstehen, ohne ihr in 
allem beizupflichten.

Zwischen diesen ernsten und oft trüben Schilderungen blitzt 
immer wieder der Humor und die Fabulierfreude des Autors auf, 
wenn er uns von Guttstadts kurzem Traum, ein Badeort zu wer
den erzählt, (S. 105 ff.) oder von der „Eröffnung der Dampf
schiffahrt" auf der Alle (S. 135 ff.), von der hl. Feme (S. 115 ff.), 
oder von den Empfängen Friedrich Wilhelms IV. (S- 107 ff.) 
oder Hindenburgs (S. 199 ff.) Gerade diese aus dem Volkstum 
erwachsenen, spaßig erzählten Histörchen, die eine hervorstechende 
Eigenart der Beckmannschen Stadtgeschichte bilden, werden viel 
Beifall finden. — Ein Sach- und Namensverzeichnis hätte hier 
um fo größere Dienste geleistet, als die chronologische Anordnung 
der Darstellung die Durchsicht erschwert.

Unter den vorhandenen ermländischen Stadtgeschichten über- 
trifft die neue Guttstädter die anderen an Ausführlichkeit der 
Darstellung der Neuzeit und an volkstümlich-anekdotischem Gehalt. 
Von einem Freunde der heimatlichen Vergangenheit geschrieben, 
wird sie sich sicherlich bei den Guttstädtern daheim und in der 
Fremde viele Freunde werben. Franz Buchholz.
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Guttzeit. Emil Johannes, Die Geschichte des Grenzkirch- 
spiels Lindensu, Nreis Heiligenbeil (Sonderdruck aus Prussia, 
Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Prussia Heft 28 — Königs
berg 1928).

Eine Besprechung der Geschichte dieses nichtermländischen 
Kirchspiels erscheint deshalb angebracht, weil es sich wie ein Keil 
in die Nordostgrenze des Kreises Braunsberg hineinschiebt, sodaß 
es auf drei Seiten von ermländischem Gebiet umfaßt wird, und 
weil dieses geographische Nebeneinander trotz aller politischen und 
religiösen Gegensätze beide Gebiete in Notzeiten immer wieder dem 
gleichen Schicksal preisgegeben hat.

Vermutlich hat das Areal des Kirchspieles Lindenau einst 
zu dem Drittel gehört, das Ermlands erster Bischof Anselm sich 
1251/54 als weltlichen Besitz auswählte; denn nach der damaligen 
Festsetzung sollte die Nordostgrenze in gerader Richtung von dem 
Runefließ am Haff bis zu dem Berge Plut (heute Plauten bei 
Mehlsack) verlaufen. Ein Blick auf die Karte lehrt nun, daß eine 
Verbindungslinie zwischen der Nordostgrenze des ermländischen 
Gutes Regitten und der Nordecke der Feldmark des ermländischen 
Dorfes Liliental das ganze Kirchspiel Lindenau mit seinen 10 Ort
schaften vom Kreise Heiligenbeil abtrennen und dem Kreise Brauns
berg hier statt der starken Einbuchtung eine gerade Grenzlinie 
schaffen würde. An dieser Stelle hat der Deutschorden sein Gebiet 
offensichtlich mehr und mehr nach Westen vorgeschoben; erst die 
Grenzverhandlungen von 1374 haben die Linienführung, wie sie 
noch heute besteht, zur rechtlichen Anerkennung gebracht. Vielleicht 
erklärt sich aus diesem Umstand auch die eigenartige Tatsache, daß 
uns aus dem 14. Jahrhundert nur für zwei Ortschaften die Hand
festen erhalten sind (Dorf Breitlinde 1339, kulmisches Gut Kirsch
dorf 1358).

Mit großem Fleiß hat G. aus Archiven und Kirchenbüchern 
das Material zusammengetragen und unter fleißiger Benutzung 
der heimatkundlichen Literatur einen wertwollen Beitrag zur Ge
schichte des Kreises Heiligenbeil und darüber hinaus ganz Natangens 
geboten. Er beginnt mit der Zeit der heidnischen Preußen, 
die hier wie auch sonst nur die Waldfreien Teile, vornehmlich an 
den kleinen Wasserläufen dieses Gebietes mit Einzelgehöften besetzt 
hatten, bis die durch den Deutschorden herbeigerufenen Siedler den 
Wald zu roden begannen. Diese Besiedlung mit deutschen 
Einzöglingen setzte etwa um 1330 ein und erfolgte in der 
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Hauptsache durch die überschüssige deutsche Bauern
bevölkerung der Elbinger Höhe. Das hat Mitzka auf Grund 
eingehender dialektgeographischer Forschungen^) einwandfrei nach
gewiesen. Wenn Guttzeit, der in seiner Darstellung dieser Be
ziehungen ganz auf Mitzka fußt, nun auch (S. 11 f.) die von diesem 
gebrauchten Fachausdrücke „ermländisches Kürzungsgebiet" und 
„Kern V" übernimmt, ohne sie zu erläutern, so bleibt das seinen 
Lesern unverständlich. Mitzka hat — sein Aufsatz bringt auch 
für die ermländische Siedlungsgeschichte mancherlei neue Auf
schlüsse — festgestellt, daß die niederdeutschen Längen e und u im 
nördlichen Ermland vor k, p, t kurz geworden sind. Diese merk
würdige Erscheinung findet sich nur im nördlichen Ermland bis 
etwa zur Linie Peterswalde, Hogendorf, Straubendorf, Mühle 
Plaßwich, während die Elbinger Höhe das lange e und u bei
behalten hat. Mitzka erklärt das aus der Siedlungsgeschichte die
ser Landstriche, wobei er mehrere Siedlungskerne unterscheidet: 
im nördlichen Ermland trennt er Kern II (seit 1300 um Tolks- 
dorf und Schöndamerau) von Kern III (seit 1304 südlich von 
Frauenburg um Sonnenberg, Drewsdorf und Bethkendorf; doch 
bleibt hier langes u vor k erhalten) und Kern IV (seit 1304 öst
lich von Mehlsack um Layß und Rosengart), der indessen wieder 
die Längen s und u hat wie Kern I (Elbinger Höhe). Wenn nun 
über dies nordermländische Kürzungsgebiet hinweg in dem 
östlich benachbarten Kreis Heiligenbeil (bei Mitzka: Kern V) gleich
falls die langen Vokale e und u im Gebrauch sind, werden die 
deutschen Siedlungen dieses Gebietes Tochterkolonien der Dörfer 
auf der Elbinger Höhe sein. Eine Besiedlung aus dem sprachlich 
gleichartigen Siedlungskern IV (Layß—Rosengart) kommt abgesehen 
von der Verschiedenheit der Landesherrschaft Wohl deshalb kaum 
in Frage, weil diese Bevölkerung sich zunächst über das benach
barte ermländische Gebiet ausgedehnt hat — nach Westen hin in 
schmaler Zunge bis zur Passarge (Kleefeld—Langwalde) und nach 
Osten bis Plauten—Schönsee.

Ausführlich behandelt Guttzeit die Kriegs-und Notzeiten 
des Kirchspiels Lindenau. Gerade hier zeigt sich die enge Schick
salsverbundenheit mit dem benachbarten Ermland, gegen das keiner
lei natürliche Grenzen Schutz boten. Die politische Grenze hin
derte jedenfalls die Feinde, die das Ermland heimsuchten, niemals 

y W. Mitzka, Sprache und Siedlung am Südufer des Frischen Haffes — 
in Zeitschrist für deutsche Mundarten, Jahrgang 1923 (Berlin) S. 161 ff. 
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an Übergriffen in das Lindenauer Kirchspiel weder im Hunger
krieg 1414 (G. stellt irrtümlicherweise die schweren Schädigungen 
dieses Jahres als eine unmittelbare Folge der Tannenberger 
Schlacht von 1410 dar) noch im Städte- oder Reiterkrieg. 
Die große Zahl wüstliegender Hufen in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts entspricht durchaus den großen Verwüstungen, die 
für das benachbarte Ermland in jenen Zeiten an anderer Stelle 
festgestellt sind. Und ähnlich war es in den Schwedenkriegen 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Doch irrt Guttzeit zweifellos, 
wenn er als besonderes Kennzeichen für die Notlage jener Jahre 
anführt, daß „im Jahre 1628 in den Ämtern Balga und Carben 
nur das 3. oder 4. Korn gebaut" wurde (S. 23). Das dürfte viel
mehr der normale Zustand gewesen sein; für das Ermland jeden
falls läßt sich das sowohl durch die Rechnungsbücher des 16. Jahr
hunderts wie durch die peinlich genaue Landesaufnahme des Jah
res 1772 erweisen, und im übrigen Ostpreußen wird es damals 
Wohl kaum anders gewesen.

Mit ruhiger Sachlichkeit bringt Guttzeit die Einführung 
der Reformation zur Darstellung (die Kirche zu Lindenau ist 
uns für das Ende des 15. Jahrhunderts beglaubigt). Um so 
mehr wundert man sich, wenn er gelegentlich der Wiedervereinigung 
des Ermlandes mit dem übrigen Ostpreußen im Jahre 1772 
schreibt: „Jetzt kam neues Leben in das verwilderte Ermland, 
Kolonisten wurden angesiedelt und Schulen gegründet" (S. 27). 
Den Beweis für solche abgrundtiefe Rückständigkeit des Ermlan
des wird G. Wohl nicht zu führen vermögen; anscheinend ist dem 
Verfasser das nur so in die Feder geflossen in der Erinnerung 
an früher nicht selten geübte Darstellungsweisen.

Politisch und religiös war das Kirchspiel Lindenau von 
dem benachbarten Ermland jahrhundertelang scharf geschieden, 
nicht aber wirtschaftlich. Da sieht G. die Dinge nicht richtig 
(S. 4). Braunsberg ist auch nach 1525 in der Hauptsache 
der Marktplatz für das genannte Kirchspiel gewesen. Das 
ergibt sich ohne weiteres aus der gemeinsamen Landesordnung, die 
am 6. Juli 1528 zu Bartenstein für das Herzogtum und für das 
Bistum vereinbart worden ist, wie aus dem Briefwechsel, der ge
rade in dieser Frage zwischen den Landesherren beider Gebiete im 
16. Jahrhundert des öfteren geführt worden ist.

Bei aller hier geübten Kritik — auch sonst ließen sich noch 
hier und da kleinere Ausstellungen machen — sei indessen dem 
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Verfasser volle Anerkennung sür seinen unermüdlichen Fleiß und 
seine ansprechende Darstellungsweise gezollt. Warme Heimatliebe 
durchzieht seine Geschichte des Kirchspiels Lindenau; und man 
möchte wünschen, daß auch im Ermlande der eine oder andere Be
rufskollege des Verfassers, der bis vor kurzem als Lehrer in dem 
genannten Kirchspiel selbst in Sonnenstuhl tätig war, sich an eine 
solche Arbeit heranmacht — trotz aller Kritik! Hans Schmauch.

G. Matern, Geschichte des Handwerks in Rößel. Festschrift 
zur 350 jährigen Jubiläumsfeier der Innungen in Rößel am 
23. Juni 1929. Verlag B. Kruttke Nachf. Rößel.

„Das Jahr 1579 ist für eine Reihe von Innungen in Rößel 
bedeutsam als das Jahr der landesherrlichen Anerkennung durch 
Verleihung und Anerkennung einer eigenen Willkür. Die 350- 
jährige Wiederkehr dieses Jahres weckte in den gewerblichen Kreisen 
unserer Stadt den Wunsch, eine Schau über die Geschicke des 
Handwerks von Rößel zu veranstalten, eine Rückschau auf die Ver
gangenheit in den 600 Jahren der Stadt und eine Umschau über 
die Leistungen und die Lage des Handwerks in der Gegenwart 
Ueberraschend reich an Ausbeute war eine Suche in oen Laden der 
Innungen, die erfreulicherweise alles Mißgeschick der Zeiten ver
hältnismäßig gut überstanden haben."

Was in den alten Willküren oder Rollen stand, wie der ge
nossenschaftliche Geist unter den Vorfahren lebendig war, wie sie 
in der Kirche besondere Bänke hatten und ihre Altäre unterhielten, 
wie sie beim Bruderbier den Humpen schwangen, und vieles andere 
wird den heutigen Meistern und Gesellen in volkstümlicher Form, 
aber mit wissenschaftlicher Gründlichkeit vorgeführt.

Zu alledem gab die Gewerbeschau die nötige Anschauung: 
nicht weniger als zehn Jnnungsladen haben sich trotz der vielen 
Stadtbrände in Rößel erhalten; dazu kam als neues Prachtstück 
eine Lade der Priesterbruderschaft mit geschmackvollen Einlagen, 
das Meisterstück eines Tischlergesellen. Von dem Inhalt der alten 
Laden ist manches verloren gegangen, vieles glücklicherweise gerettet: 
Gewerksrollen, Meisterbücher, Totenbücher, Jnnungssiegel, Ein- und 
Ausschreibebücher der Lehrlinge und Gesellen usw. Selten groß 
ist die Zahl der erhaltenen Geburtsbriefe, Quittbriefe, Gesellen
briefe und Meisterbriefe. Auch die Willkomms und die Zinnbecher 
fehlen nicht. Die Ausstellung zeigte, wieviel altes Kulturgut noch 
vorhanden ist, das der Aufbewahrung und Pflege bedarf. „Das 



Anzeigen. 833

herrenlose Gut der untergegangenen Innungen (Tuchmacher, Kürsch
ner, Rad- und Schirrmacher und Kammacher, Leineweber) konnte 
bei dieser Gelegenheit geborgen und in den Schutz der Stadtver
waltung (Heimatmuseum, Stadtarchiv) überführt werden. So ist 
das 350jährige Gedenken der Rößeler Innungen für die Ortsge
schichte gewinnreich geworden" — dank der Rührigkeit des Verfassers, 
der nicht nur die Feder geführt, sondern sich auch um die Heran
schaffung der Schaustücke bemüht hat. Ein großer Teil davon hat 
einen Platz gefunden in dem neu gegründeten Rößeler Heimat
museum. Adolf Poschmann.



Die Wiederherstellungssrbeiten 
am Heilsberger Schloß im jähre 1929.

Von Rsrl Hsuke.

Der nach Süden, dem Schloßplatz zu gelegenen Hauptschau
seite des Hochschlosses galten die Bauarbeiten des verflossenen 
Jahres. Für die äußere Gestaltung bedeuteten sie einen wichtigen 
Abschnitt, denn sie sollten dem Bauwerk von der Eingangsseite 
her sein neues Gewand geben. Wie weit dieses Ziel erreicht ist, 
was noch zu tun übrig bleibt, soll im Folgenden gezeigt werden.

Nach der Wiederherstellung der Türme im vorigen Jahre kam 
nun das Hauptdach des Südflügels an die Reihe. Galt es für 
die äußere Erscheinung, die englische Schieferdeckung durch die 
heimischen roten Dachziegel zu ersetzen, so war im Inneren die 
sehr viel schwerere Aufgabe gestellt, den in den fünfziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts technisch nicht einwandfrei umgearbeiteten 
Dachverband zurückznverändern. Für die Dachdeckung stand ein 
in jeder Beziehung sehr gutes ostpreußisches Material zur Ver
fügung. Gedeckt wurde das Dach im eigenen Betrieb von den an 
den Türmen geschulten Maurern. Die schweren, wuchtigen Steine 
sind so recht geeignet, lange Jahrzehnte das Gebäude schützend zu 
bedecken Leider erlaubt es unsre heutige Zeit nicht, die einzelnen 
Dachziegel so lebendig herzustellen wie früher, wo die Steine ge
ringe Unebenheiten und Unterschiede aufweisen. Dafür müssen 
wir mit der im Schloßmuseum aufgestellten Probe der alten 
Ziegeldeckung vorlieb nehmen.

Eine so schwere Dachhaut braucht aber einen starken Dach
verband. Dieser ist denn auch mit reichlichen Holzabmessungen 
aus der Zeit um 1560 vorhanden. Bei näherem Zusehen mußten 
allerdings eine ganze Menge verfaulter Hölzer ausgewechselt werden. 
Jedoch auch die ganze Dachkonstruktion und vor allem ihre Ver
bindung mit dem Mauerwerk des Schlosses bedurfte einer gründ
lichen Umarbeitung. Vor etwa 70 Jahren hatte man unter Aus-
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Nutzung der starken Mauern des Dachgeschosses die Dachbalken rund 
60 cm höher gelegt, um das Söller- oder Wehrgeschoß für das 
geplante Kranken- und Waisenhaus besser auszuuutzen. Von außen 
war davon nichts zu merken. Nur der Dachfuß war weniger 
charakteristisch geworden durch Anordnung flacherer und längerer 
Aufschieblinge und Verringerung des Dachüberstandes, was beides 
jetzt wieder zurückverändert wurde. Vielleicht waren Balken- und 
Sparrenenden so verfault, daß die Änderung sich als nötig erwies. 
Die Folge war ein recht schmales Balkenauflager, das im Verein 
mit der 1442 und 1559 durch Feuer zermürbten Oberfläche des 
alten Mauerwerks einen beängstigenden Eindruck machte. Es 
wurden nun die Dachbalken einer nach dem andern auf die alte 
Höhe herabgesenkt, was natürlich nur unter gleichzeitiger Verlän
gerung dieser und der Sparren möglich war. Zur besseren Ver
teilung der Dachlast wurde rd. 1 m von der Außenmauer eine 
Tragkonstruktion eingezogen, wie sie früher bestand und beispiels
weise in den Wehrgeschossen des Allensteiner Schlosses noch aus 
dem Mittelalter erhalten ist. Da diese Konstruktion den Fuß
boden stärker belastete, erwies es sich als notwendig, die tragen
den Balken über den Gewölben der Kapelle und der anstoßenden 
Räume zu untersuchen. Dabei zeigte es sich denn, daß die Auf» 
lager der bis zu 35 cm starken Balken auf den Schwellen sehr 
gering waren, teilweise nur 5 cm. Als erste Arbeit wurden 
daher bereits im April unterhalb des Fußbodens Wandkonsolen 
eingemauert, auf welche zur Verbreiterung des ungenügenden 
Balkenauflagers eine zweite Schwelle gelegt wurde.

Auf den Gewölben unter dem Wehrgeschoß hatten sich im 
Laufe der Jahrhunderte große Mengen von Schutt angesammelt. 
Obwohl das Fortschaffen nicht besonders vorgesehen und auch nicht 
unbedingt notwendig war, wurde das Gewölbe davon befreit. 
Weit über 60 Fuhren wurden heruntergeräumt und abgefahren.

Es war für die Arbeiten am Südflügel günstig, daß das 
Wehrgeschoß nur als Bodenraum benutzt wurde. Durch das Ent
gegenkommen des Direktors des St. Josephi-Waisenhauses Schloß
propst Preuschoff war es möglich, den Bodenraum für die Arbeiten 
zu freier Verfügung zu bekommen. Als letzte Veränderung im 
Wehrgeschoß wurden die Fensteröffnungen auf ihre frühere Größe 
zurückgearbeitet. Bei dem letzten großen Umbau 1857/60 hatte 
man die Luken zu nüchternen Fensteröffnungen von wenig günstiger 
Wirkung erweiteret. Glücklicherweise fand sich noch eine Luke 
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alt^r Größe vor und zwar merkwürdigerweise nach einem Raum 
über dem Großem Remter führend, ein Zeichen, daß der Süd
flügel der älteste Teil des Schlosses und der Ostflügel ursprünglich 
niedriger oder gar nicht geplant war. Das System der Luken 
ließ sich an dem einen Beispiel genau erkennen. So haben wir 
wenigstens im Südflügel Dachkonstruktion, Wehrgeschoß und die 
Schauseite samt ihren Öffnungen in einen möglichst getreuen 
mittelalterlichen Zustand gebracht. In den andern Flügeln wird 
das wegen des stärkeren neuzeitlichen Ausbaues und der Belegung 
durch das Waisenhaus nicht so leicht durchzuführen sein.

Als eigentlich wiederhergestellt kann zur Zeit nur der Teil 
der Südseite rechts vom Eingang gelten. Hier liegt im Haupt
geschoß die Schloßkapelle. Die dem Eingang zunächst liegenden 
drei Fenster wurden auf ihre ursprüngliche Größe gebracht und 
neu überwölbt. Die Erneuerung der äußeren Gewände und der 
Spitzbögen erwies sich schon deshalb als nötig, weil bei dem er
wähnten letzten Umbau neuzeitliche Ziegel verwandt worden waren. 
Das vierte Fenster rechts wurde auf Grund vorhandener Gewände
reste aus dem Mittelalter wiederhergestellt. Bis 1928 war es 
ganz zugemauert seitdem nur vorläufig geöffnet. Im 17. Jahr
hundert war dort die bischöfliche Loge, die mit den Wohngemächern 
im abgebrochenen Mittelschloß in unmittelbarer Verbindung stand. 
Bisher besaßen die Kapellenfenster eine nüchterne, an Mietskasernen 
erinnernde Sprosseneinteilung. Die neuen Fenster wurden mit 
kleinen Rechteckscheiben aus gelblichem und grünlichem Antikglas 
zwischen Bleisprossen durch Glasermeister Schulz-Heilsberg verglast. 
Die maßstäbliche und stoffliche Wirkung ist nun erheblich besser 
als vorher. Auf eine sogenannte „stilistische" Gestaltung wurde 
mit Absicht verzichtet, weil man derartiges nach wenigen Jahren 
nicht mehr als schön empfinden würde. Auch die Schwierigkeit, daß 
die Fenster innen einen flachen, außen einen spitzbogigen Abschluß 
haben, ist auf unauffällige Weise gelöst worden.

Sehr wesentlich für die ganze Südseite war die Wiederher
stellung der Mittelnische über dem Eingang. Viele Ordensburgen 
zeigen dieses bekannte Motiv, das gleichzeitig einen technischen 
Zweck, die Aufnahme des Fallgatters, erfüllte. In den Zeichnungen 
von Frank und von Quast um 1850 waren noch Spuren des 
großen Spitzbogens zu entdecken. Beim Umbau der fünfziger 
Jahre vermauerte man die Nische bündig mit der Außenwand. 
Zu ihrer Seite waren im 17. Jahrhundert zwei Verbindungen 
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vom Hochschloß zum Mittelschloß geschaffen worden. Diese ge
staltete man zu Nischen um, in die Figuren der hl. Maria und 
des hl. Joseph aus Zementguß gestellt wurden. Beide wurden bei 
den vorjährigen Arbeiten beseitigt. Spuren der großen Nische 
und des Fallgatterschlitzes zeigten sich schon bei den Untersuchungen 
vor zwei Jahren. Die Nische fand sich fast in ihrem ganzen 
Umfang, jedoch sehr baufällig, in der Mauer vor. Wie bei der 
großen Eingangsnische am Hochschloß in Marienburg bestanden 
die Gewände abwechselnd aus gewöhnlichen roten und aus 
dunkelgrün glasierten Schichten. Die Formsteine zu jenen wurde 
in den Heilsberger Ziegelwerken, zu diesen in Cadinen an
gefertigt. Der Charakter der alten Backsteinfläche ist recht gut 
getroffen. Unbefriedigend ist noch die Form und Einteilung der 
zwei Fenster der Nische. Die Benutzung der betreffenden Räume 
durch das St. Josephistift verbot vor der Hand Änderungen daran. 
In der geputzten Nischenfläche werden als Schmuck die Wappen 
der Erbauer des Schlosses angebracht werden können.

Die drei großen Fensteröffnungen links des Einganges ge
hörten zu einem schon im 17. Jahrhundert durch Mauern und 
Decken aufgeteilten Remter, der wegen seiner schönen, erst zum 
geringen Teil aufgedeckten Malereien aus der Zeit um 1400 als der 
ursprünglich vornehmste Raum des Schlosses angesprochen werden 
muß und die gleiche Größe wie die Kapelle besaß. Auch hier be
schränkte sich die Wiederherstellung auf die Ausbesserung der Lei
bungen, wobei übrigens Reste einer alten Eisenvergitterung ge- 
fnnden wurden. Die jetzigen neuzeitlichen Mietshausfenster mußten 
bestehen bleiben. An der Stelle des kleinen Fensterchens links 
war auch ein großes Fenster beabsichtigt, das indessen nur etwa 
1 m hoch gemauert und dann aufgegeben wurde.

Großer Wert wurde auf die Behandlung der Backsteinfläche 
gelegt. So lange es nur anging, wurden zu den Arbeiten, beson
ders an den Luken, alte Ziegelsteine, die an anderen Stellen ge
wonnen worden waren, verwandt. Die neuen Ziegel wurden in 
Handstrich hergestellt und durch besondere Behandlung dem Cha
rakter der alten Fläche angepaßt. Es sollte unbedingt vermieden 
werden, was z. B. an einigen älteren Teilen der Marienburg- 
wiederherstellung auffällt, daß die neuen Wandflächen die ein
heitliche Flächenwirkung zerstören. — Um nun das Ergebnis der 
Arbeiten an der Südseite zusammenzufassen, so lehrt ein Blick 
auf unsre Abbildung, wie wünschenswert es für den künstlerischen 
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Gesamteindruck des Schlosses ist, auch die noch nicht völlig wieder- 
hergestellten Teile in einen das Auge befriedigenden Zustand zu 
bringen.

Zur Wiederherstellung der Südseite des Schlosses gehört not
wendigerweise auch die Ausräumung des Hausgrabens. Der alte 
Zustand mit dem über den verfallenen Brückenpfeilern geschütteten 
Damm und den Wirtschaftsgebäuden des St. Jnsephistiftes war 
keine würdige Vorbereitung auf das geschichtlich und baukünstlerisch 
bedeutendste Profanbauwerk Ermlands. So wurde denn daran 
gegangen, vom Südparcham aus den Damm abzutragen und die 
Brückenpfeiler freizulegen. Viele Hundert Fuhren Erde wurden 
abgefahren. Die Ausbeute an alten Scherben und sonstigen Fund
stücken war ziemlich gering, doch ergeben sich eine Reihe anderer 
wichtiger Aufschlüsse. Die mittelalterliche Brücke war aus Holz 
über rechteckige Pfeiler gelegt. Das letzte Joch war eine Zugbrücke, 
von der sich noch ein Stein mit dem Drehzapfenlager fand. Im 
17. Jahrhundert wurden zwischen die alten Pfeiler Bögen eingezogen. 
Man muß sich diese Brücke geputzt und aus einem Guß vorstellen 
mit dem neuen Mittelschloß (1673), den Grabenmauern und der 
Vorburg, die ja auch alle mit dem barocken Putzkleid überzogen 
wurden. Was diese Zeit geschaffen, fiel rascher dem Verfall anheim 
als das mittelalterliche Mauerwerk. Die Reste der späteren Brücken
bögen lösten sich meistens leicht von den mittelalterlichen Pfeilern, 
von denen ein guter Teil noch so fest war, daß er bei der Neu- 
aufmauerung als Kern stehen bleiben konnte. Von Interesse waren 
die Reste einer aus Holzröhren gebildeten Wasserleitung, die im 
17. Jahrhundert durch die alten Pfeiler hindurchgebrochen wurde. 
Die endgültige Brücke konnte im Herbst nicht mehr auf die fertig 
gemauerten Pfeiler aufgebracht werden. Es wurde eine Notbrücke 
gelegt, die Fertigstellung soll in diesem Jahr erfolgen.

Sehr günstig schickte es sich, daß im Spätsommer der Stall 
links der Brücke, der bisher den Blick nach dem Schlosse gestört 
hatte, zum Abbruch kam. Auf unserm Bilde ist er schon nicht 
mehr zu sehen.

Wenn auch an der Schloßbrücke und am Hausgraben infolge 
mancher ungünstiger Umstände, besonders der Geldknappheit, noch 
vieles zu tun bleibt, so steht doch zu erwarten, daß die Arbeiten 
im begonnenen Jahre zu Ende gebracht werden. Die Hauptarbeit 
soll allerdings dem Äußeren des Ostflügels gelten.
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273. Sitzung in Vrsunsberg sm 13. April 1929.

Der Vorstand regelt seine Mitarbeit an der von der Historischen 
Kommission vorbereiteten Altpreußischen Biographie, die zu
nächst die in Frage kommenden Namen mit den Anfangsbuchstaben 
A und B umfassen soll.

Studienrat Dr. Schmauch legt Lichtbilder ermländischer Ur
kunden aus einem preußischen Formelbuch des 15. Jahrhunderts 
vor, das in der Upsalaer Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.

Studienrat Buchholz berichtet über die Allensteiner Jahres
versammlung der Historischen Kommission für oft- und west- 
preußische Landesforschung.

Derselbe verweist auf die Ausführungen E. Foersters in 
seiner Biographie des Kultusministers Dr. Falk, die die Brauns
bergei Wirren in der Kulturkampfszeit behandeln.

Studienrat Dr. Schmauch gibt auf Grund eines im Königs- 
berger Staatsarchivs vorhandenen Folianten Ergänzungen zu 
Ad. Poschmanns Arbeit „Die Landesaufnahme des Ermlandes 
i. I. 1772" im letzten Heft der Erml. Zeitschrift.

Regens Brachvogel liefert neue Beiträge zur Koppernikus- 
Forschung. (S. oben S. 795 ff.)

Derselbe legt Auszüge aus Ziesemers Großem Aemterbuch 
vor, die Fräulein Dr. Elisabeth Will über die Jnventare der 
Ordenskirchen Preußens angefertigt hat.

Stadtbaumeister Lutterberg, der als Gast erscheint, ver
breitet sich an Hand von Plänen und Rekonstruktionen über die 
baulichr Entwicklung des Braunsberger Rathauses vom Mittel
alter bis in die neueste Zeit.

Studienrat Buchholz legt mehrere Photographische Kopien 
ermländischer Pläne aus dem Stockholmer Kriegsarchiv vor: 
von Braunsberg (von 1653? und von 1692), von Wormditt 
(von 1627?) und von dem bischöflichen Vorwerk Großendorf bei 
Heilsberg.
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274. Sitzung in Vraunsberg sm 29. ?uni 1929.

Studienrat Dr. Schmauch verbreitet sich über die Wieder- 
besiedelung Ermlands im 16. Jahrhundert. (S. oben S. 537—732).

Derselbe spricht über die diplomatischen Bemühungen Eng
lands i. 1.1720, am Ende des Nordischen Krieges, den Frieden 
zwischen Schweden und Rußland zu hintertreiben. Um für eine 
neue Koalition gegen den Zaren Peter d. Gr. auch das Königreich 
Preußen zu gewinnen, stellte England dem König Friedrich 
Wilhelm l. das Bistum Ermland in Aussicht. Dieser ging 
aber auf Englands Vorschläge nicht ein und ließ den ermländischen 
Bischof Potocki von den diplomatischen Verhandlungen in Kenntnis 
setzen.

Regens Brachvogel behandelt die Grabmäler im Frauen
burger Dom, die er vermessen,, inschriftlich festgestellt und in einem 
Lageplan eingezeichnet hat. (S. oben S. 733—770.)

Studienrat Buchholz legt als Neuerscheinungen vor: Keyser, 
Verzeichnis der oft- und westpreußischen Stadtpläne (S. oben S. 821) 
und Krollmann, Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg.

275. Sitzung in frsuenburg sm 30. September 1929.

Der Vorstand ist einer Einladung des H. H. Bischofs gefolgt.
Der H. H. Bischof überreicht für die Vereinsbücherei eine 

polnische Abhandlung von Glemma über die preußischen Stände 
und Bischof Peter Kostka von Kulm.

Pros. Dr- Lühr legt die Schrift von Schmeier, Aus der 
Werkstatt meines Lebens, vor.

Studienrat Buchholz legt vor: den Jahresbericht des Ost- 
preußischen Konservators von 1928, Beckmann, Geschichte der 
Stadt Guttstadt, die Jubiläumsbeilage der Guttstädter Zeitung 
(s. oben S. 824) und Guttzeit, Geschichte des Grenzkirchspiels Lin- 
denau (s. oben S. 829).

Studiendirektor Poschmann zeigt aus der Rößeler Gymnasial- 
bücherei ein „Seelengärtlein" mit handgemalten Bildern und 
Randleisten vom Jahre 1517 vor, eine Ausgabe, die bisher nicht 
bekannt war.

Derselbe macht Mitteilungen über das neue Rößeler Stadt
museum, das demnächst ins Schloß überführt wird und u. a. ein 
Modell der Burg und wertvolle Jnnungsschaustücke aufweist.
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Der H. H. Bischof verbreitet sich über zwei von Brinktrine 
in der Vatikanischen Bibliothek entdeckte Schriften des ermländischen 
Bischofs Hermann von Prag (ß 1350). Die Summula ist 
eine Sakramentenlehre, für die Priester jener Zeit bestimmt. Sie 
benutzt hauptsächlich Petrus Lombardus und das Oorpuo iuri8 
canonici. Das Opusculum, von dem bis zur Schwedenzeit auch 
in der Heilsberger Bischofsbibliothek zwei Exemplare vorhanden 
waren, behandelt im Anschluß an Konzilsbeschlüsse und das <üorp. 
iur. ean. kirchliche Reservatfälle, wie Exkommunikation, Suspension 
u. a. Die Entstehung dieser Schriften geht in die Studienzeit 
Hermanns zurück, als er in Bologna als Baccalaureus tätig war; 
während seiner Wirksamkeit als Auditor an der päpstlichen Rota 
zu Avignon sind sie vollendet worden. Durch Kauf ist die vati
kanische Handschrift noch während des 14. Jahrhunderts in den 
Besitz eines Bischofs (Martinus?) von Lissabon gelangt. (Die 
Arbeit wird im nächstjährigen Heft veröffentlicht werden.)

Studienrat Dr. Schmauch legt Briefe des ermländischen 
Domkustos Eust. von Knobelsdorff an Herzog Albrecht von 
Preußen aus dem Königsberaer Staatsarchiv vor, von denen einer 
ausführlich die Belagerung von Sigeth i. I. 1566 schildert.

Derselbe hat auf Grund der ältesten Visitationsberichte 
statistische Feststellungen über die ermländischen Geistlichen 
und Lehrer des ausgehenden 16. Jahrhunderts gemacht. Danach 
ergibt sich für d. I. 1565 ein starker Mangel an Geistlichen; ein 
Teil der Pfarrereien ist damals unbesetzt, die Zahl der Kapläne 
sehr gering. Von den vorhandenen Pfarrern — die Visitations
akten behandeln nur einen Teil des Bistums — stammen nur 20 
aus dem Ermland, 10 aus der masovischen Diözese Plock, 3 aus 
Livland und 5 aus Deutschland. Die Visitation von 1581—82 
stellt neben 21 Ermländern 14 Angehörige fremder Diözesen (8 
Masovier, 2 Livländer, 2 Danziger, je 1 aus Posen und Lübeck) 
als Pfarrer fest; jedoch beginnt schon die Wirkung des neuen 
Braunsberger Priesterseminars in die Erscheinung zu treten. Auch 
bei den Lehrern, Kantoren und Glöcknern ist eine ähnliche Zusam
mensetzung bemerkbar. 1565 werden nur 4 Ermländer neben 7 
Masoviern und 9 Reichsdeutschen namhaft gemacht.

Regens Brachvogel berichtet, daß er jetzt im Staatsarchiv 
in Königsberg die für die östliche Kunstgeschichte sehr wichtige 
Nachricht über die örtliche Herkunft des alten, 1504 entstandenen 
gotischen Hochaltars im Dom zu Frauenburg ermittelt habe.
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Der Altar ist in der Werkstätte eines Malers in Thorn entstanden. 
Die Figuren und Schnitzereien sind hier gewiß von wandernden 
süddeutschen Bildhauern gefertigt. Der außergewöhnlich große 
Altar ist augenscheinlich auf dem Wasserwege bis Braunsberg und 
dann zu Land nach Frauenburg verfrachtet worden. Er ist also 
nicht aus weiter Ferne eingeführt, wie man bisher anzunehmen 
Pflegte, sondern ein einheimisches Kunstwerk des Ostlandes.

Pros- Dr. Lühr zeigt aus dem Besitz des Altsitzers Karl 
Poschmann-Benern einen kleinen Silberbecher vor, dessen Boden 
eine schwedische Münze von 1665 bildet, sowie eine russische Silber
münze von 1757.

276. Sitzung in Vrsunsberg sm 4. 7anusr 1930.

Studienrat Buchholz legt als Neuerscheinungen vor: 
Nottarp, Die Mennoniten in den Marienburger Werdern und 
Keyser, Preußenland. (S. oben S. 824.)

Professor Dr. Lühr zeigt aus dem Besitz der Braunsberger 
Tischlerinnung deren Meisterbuch und Jnnungsstempel vor. 
Die Innung scheint unter Bischof Kromer i. I. 1579 reorganisiert 
worden zu sein.

Studienrat Dr. Schmauch verweist auf eine in der Zeitschrift 
des Westpr. Geschichtsvereins soeben erschienene Abhandlung von 
Haberling über den als Arzt und Chemiker bekannten Alexander 
von Suchten, der seit 1538 vorübergehend ein Frauenburger 
Kanonikat bekleidete.

Derselbe macht Mitteilungen über den Königsberger Dom
dechanten Deutschmann, der in der Reformationszeit mit Urkunden 
und Kleinodien des samländischen Domkapitels ins Bistum flüchtete 
und Domherr am Guttstädter Kollegiatstift wurde. Nach seinem 
Tode entstand infolge der Ansprüche seines Bruders ein Erbstreit, 
den Bischof Johannes Dantiskus i. I. 1546 entschied.

Studienrat Dr. Schmauch verbreitet sich weiter über zwei 
Adlige aus dem Herzogtum Preußen, die i. I 1571 als „wilde 
Jäger" in Krekollen in Feldern und Herden schweren Schaden 
anrichteten. (S. Uns. erml. Heimat 1930, Nr. 3.)

Derselbe referiert über einen Brief des Braunsberger Rates 
an den Danziger v. I. 1480. Danach hat Blitzschaden die Brauns
berger Pfarrkirche schwer getroffen, die Gewölbe sind durch
schlagen worden. Die Braunsberger Ratsherren bitten um die 
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Erlaubnis, in Danzig Gaben zum Wiederaufbau sammeln und 
auf der Danziger Nehrung Holz kaufen zu dürfen.

Studienrat Buchholz legt in Ergänzung der bei Keyser 
„Verzeichnis der oft- und westpreußischen Stadtpläne" aufgeführten 
Stadtpläne mehrere Braunsberger Stadtpläne aus dem 19. 
Jahrhundert aus dem Stadtarchiv vor.

Derselbe verbreitet sich über einen Studienaufenthalt des Dom
kustos Eustachius von Knobelsdorff in Kulm i. I. 1533. 
(S. oben S. 804—820.)

Regens Brachvogel berichtet über das bisher unbekannte im 
Domkapitulärischen Archiv in Frauenburg verborgene Testament 
des Bischofs Martin Kromer (1579—89). Das Testament um
faßt 16 Bogenseiten, ist vom Kammerdiener des Bischofs im Jahre 
vor dem Tode im Heilsberger Schloß geschrieben und von Kromer 
selbst verbessert und unterzeichnet. Wir erfahren daraus Einzel
heiten, welche die grundlegende von Eichhorn verfaßte Lebens
beschreibung Kromers ergänzen und klären, hören von einigen 
Räumen des Schlosses und Schmuck- und Möbelstücken, vom Nach
laß an Geld und kostbaren Geräten, auch von dem Nachlaß von 
Büchern und den von Kromer selbst herausgegebenen Meßbüchern 
und Brevieren. Der bereits schwer erkrankte Bischof nimmt zum 
letzten Mal Stellung zu den wegen Bereicherung seiner Verwandten 
und Benachteiligung des Bistums früher gegen ihn erhobenen 
Vorwürfen. Außer seinen Verwandten und Freunden, unter die 
er u. a. die zahlreichen Hirsche seines Wildparks verteilt, bedenkt 
er vor allem die von ihm stets aufs kräftigste geförderten Hospitäler, 
Klöster der Katharinerinnen und die von ihm in Heilsberg, Seeburg, 
Rößel und Wormditt begründeten polnischen Kapellen, dann mit 
kleinen Zuwendungen an Geld und Gewändern sämtliche Kirchen 
und die ärmeren Pfarrer und viele Arme. Wichtig ist die im 
Testament bestimmte Einführung weiterer Vorlesungen für die 
Studierenden in Braunsberg. Eine noch erhaltene Nachlaßrechnung 
verzeichnet die Barschaft, Getreide, Vieh und Pferde, Kleider. 
Eine im Königsberger Staatsarchiv ausbewährte Nachlaßrechnung 
enthält die Ausgaben für die Wiederherstellung des Schlosses 
Heilsberg und der andern bischöflichen Schlösser sowie die Ver
teilung der Zuwendungen für die Armen.
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rin von Ott6n6ork 22 20. 

Lär^va166 skr6i8t. Dan^ix), X.ircli6 
init allein ^1a6onn6nk§ürek6n 21 
255.

Lassi6ot6n, (6av§-), ?r6UÜ6, er
kält 1559 6 üut. arn Oaäe^-8ee 
21 404.

Laknau (Xaltliot, lZraun8- 
der§), irn 16. ^k. 23 596.

Kai86n (Lnxen, 6nx8, 606186N, s. 
auck La^86n) 
^okann v., erinl. Va8all 
n. Kitter 21 512.
Heinrick v., 8okn 668 vor., 
1555 1ei6)68itzer v. Wu86- 
lanken, 6ann in ?1eke- 
karten 515 k.
Albert v., Lr. 6e8 vor., 514.

,, Ka8par v., 1585 26u^6 521 
Lai8 6n, Lonr. v., orliält Kan6 1521 

23 9.
Lai86n v. Loinalin6n boi Ontt8t.

(?6tzKo) 1401, Lrn66r
22 11 k.^.Idert

Iokann68 
Mar^ar6ta, Oattin ^1d6rt8 
Kd6a.

D . 1 I Doktoron 668Lairien, Ouiäo v. xj^Qreckts i. 
Iskob ^,8oIo8ll»23 28Z.

Lai886, ?liil-, lranlt 1574 6i6 kro- 
jan8innkl6 l)6i I^6n-8ckön6l)6r§ 

^1l6N8t6in) 23 565.
Lalki, ^oti., V6rt. 668 Oatkolieon 

23 570.
6a166N8li6iin, ^Vilk., ?t. v. ^Var- 

t6ndnr§ n. Ontt8t. Oonik., 060- 
ni6t6r; H6rkuntt n. k.6b6N8§anx 
21 549 K.

La16nin, 1252 ki8ck. v. 86loni6n- 
86in§all6n 21 81.

LallL, Ü6rniann, Kan6m8lr 23 9.

Lallin§6n ^1l6N8t6in), 1551 
pr6nll. in rna^66b§. H6(kt §6än- 
66rt 23 567.

Laltka8ar, ?k. v. ^Vorin6itt, V6r- 
kantt 1421 ?1arrlan6 23 24.

öaltz, Latkarina v. 66r, Oattin 668 
jiin§. ^loritz v. Xuok6l86orik 
22 72

öal^n, Ki66inann. 86in 8okn 
Ki66inann 6rkält 1565 6 Unk. in 
l^alu86n (?1an86n) al8 ki8ck. 
l^6k6n 21 506.

8al2lc^, Hartwig, ^.61i§6r, 1566
1. L68itz6r 668 Lo8nikkru§68, 
li6nt6 L08N0 23 562.

6an66l, Lro8i6 1555 in Ullnixk 
„ O6or§6 j b6i köÜ6l 23 649.

Lan66l, ^l6rt., 1555 in ?löÜ6n 
23 645.

1^. Lan§6l, Oi6aen8, O.^M. ^Var- 
t6nbnrx 23 165.

öan86n HöÜ6l), 1589 Han6- 
l68t6; 1597 l6ükl6Nprivil6ß; 1599 
Xru§privil6x; 1527 bi8ck. k6li6N, 
V6rkautt 1527, 1557 23 659 k.

Lan86N 866 21 291.
8t öardarakult in ?r6nllen 22 

412 kk.
L ard ark6n (8orrnnkl6) t)6i Hiorn, 

niit öardaralLap6lle 22 415.
Larearrk^. 1555 in 8turinlinb6l 

23 648.
öarelcinann, Oani6l, au8 ^Vorin- 

6it1, 86in ^Vapp6n v. 1674 22 540.
Lare26vv8ki, /ak., ?1. v. Oi6tri6i8- 

>VLl66 7 1677 23 155.
8arexe^v8ki, v. Lrann8>va166 

„O6o§raka pol8ki6j ^Varinii" 
22 556.

Laräen, Nart. v., ?t. v. ^Vorin6itt, 
1484 L68itz6r v. Xoinalin6n 23 546.

Lar8262, O6or§, 8. ^., ?rovin2ial 
23 242.

6art6lc, 1555 IZi6N6n^värt6r in 
Hi6ba6i 23 662

Lart6l, 1521 in Nick6n 23 695.
Lart6n, Oro6- n. Ll6in alt6 

?r6nk6n§an6 21 299 22 52.
Lart6nknr8ki, ^ackar., 1582 ^lül- 

l6r in 0aki6N6n 23 642.
Larten8t6in, 1528 laAkakrt 23 

582.
Lartentrob6n (-tron6n, -tron) s. 

Lattatron.
Lartli6n, v-, 1540 Oan2ix6r 

Kankinann n. Humanst 22 178.
öartkoloinän8, 1507 in ^6t Osr- 

8ck6n 23 620.
Lartkoloinäus, 1521 in Oöttl^6n- 

6ork 23 689.
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L artbolornän8, 1521 8diul? in 
Or. Llan88itten 25 714.

6 artboloinäns, 1528 Lauer an8 
Loipen, dann in Lück^arben (Lr. 
Larten8tein) 25 585.

8t. bartboloinän8, Latrorinien 
in Lrenben 22 578.

6artb8eban, 1521 in ^ltbok bei 
Ontt8tadt 2) 615.

Kart Ire, Letr., Lreube, 1477 in 
Hielten 2) 656.

6arto1ine8, 1555 in ^Viddridi8 bei 
Heil8ber^ 2) 658.

L artol oinä N8, 1586 Wald>vart in 
^eudini8 2) 661.

6artoloinen8, 8obn 6. Lrantzke, 
1555 in Lollni§k (bei Lob.) 25 
649.

6arto8xe^vie2, /Vndr., Xpl. in 
^Vuttrienen 1814 25 160.

Lart8eb, Lattb., Heil8bx. Lur^§r., 
erbält 1556 12 Üuf. v. Lroblen al8 
bi8dä. Leben 23 662, 670.

6 art8 eb(Larer), La8iLn8 (6la8in8), 
an8 Lobe!, 8tndent in Lrankkurt, 
1542 i^la^. da8elb8t 22 86 k.

Lart8eb, Lernb., Xrn^er in Open 
23 579.
^mbro8iu8 
1554 in 
Dan^L^ 
L16IN6N8 
1554 in 
Xöni§8ber§

8obne de8 
Lernb. 
Lbda.

6art8eb, Lor., an8 l^öni^8ber^, er
bebt 1558 ^.N8prucb ant Ler^vilten 
bei Uebl8. 23 571.

Lart8eb, Werten, 1552 auk Le- 
initten, erbält 2in8erinäbixuo§ 
knr Ver>vn8tnn§ 23 551.

6art8eb, Nickel l 1527 öe8. in 
^oacbiin Xer8(äi6n

„ Oeorx j 23 627.
Lart8eb, Let., 1527 Va8a1I in 

Herin8dork 23 686.
Lartr, in Ll. XIeeber§, tot 1521 

23 692.
Lart^, Lor., 1528 in 8albken 

(Id ^I1en8t.) 23 698.
Lar^Ln8bi, über poln. Lncber in 

Ldnveden 23 299 1.
La8ien, Lboin. v., 1486 erinl. Orob- 

vo§t 23 725.
La8ien, ein Leil ^ebört 1522 dein 

Domkapitel, 1585 der Doinvik.- 
LoininunLtät 23 722.

La8ler Xonril 21 104 106.
6a8ner, /^nt., 1850 ?k. v. 6i8ebok- 

8tein 25 477.

La8ner, La8., 1751 Leilbe8itzer in 
Ottendork 22 19.

La88a1Len, 1609 Klan v. Laris 
22 221.

L a8t, Uarku8, 1425 kcbultbeib von 
Daineran (bei Li8(bok8tein) 21 526.

La82, ^latze^, 1557 in ^onkendork 
25 691.

La^ener, Lnk. (1521 in ^ltbok 
„ ^idi.jb.Ontt8t.25 615.

Latbor^, LaLba8ar, Lr. d. Li8cb., 
Orabdenknial in ^Vartenbur§ 25 
148.

L atko^v-8pinek, Lam. 1755 ant 
Licbtenba^en 22 26.

Lattatron (L^. Outt8t.) iin 16. ^b. 
25 604 21 195 214; Lrnenernnx 
der Handke8te 22 4 6 8.

L aneli, Xiein., au8Lenfi;ain6n,2ablt 
1555 Lo8kank8§e1d 25 569.

Laneb, 8irn., au8 8ebeIIen, dann 
1550 k. 8cbneider in La8tenbur^ 
25 578.

Laneb, 8im., vor 1551 in 8dLIl- 
^ebnen 25 602.

Landlin^ (oder ?ndle82ek), alter 
I^ainen kür Kräin6r8dork bei 
6i8cbok8bnrx 25 558.

Lanrn§artb in 5Ve8tpr., Holr- 
nutzun^ de8 ?1arrer8 25 57.

La^dottbe (Laidoten). i^ik. ^ob., 
^nteilbe8itzer in Locblack 21404 k.

La^do^ten, ^vobl Oütdien in 
Llan86n. 21 507.

La^86n, Ileinr. v., erinländ. Litter 
22 9 k.
^Uexanäer Lökne
jorL" s 2bk.
Albert (8obn ^lbert8 d. 
alt.), Obeiin der Kräder, 
1566 6e8Ltzer v. L8cbenan 
n. ^Vninineritten 11.
Alexander (8obn d. ^ob.), 
aucb v. Luxen §en., erbt 
1566 ?ra88itben n.^Van§8t 
27.

La>86n, La8p. v., 1402 Landricbter 
22 12.

ka>86n 8. ancb Lai86n.
La^826lanken, Lkarrei 25 95.
La^826n, 8tibor v., 1472 ^Voivvode 

v. ^larienbnrA 25 522.
Leberexail, ?etrn8, 1569 Le8itzer 

der Lbeininiible 22 54.
Leberbok (L^. Lrb§) iin 16. ^b. 

>vü8t 25 555 564 706.
L eek, Lriedricb, Olocken^ieüer in 

Lborn 21 256.
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8eeker, ^omeck, 1557 in Oillan 
25 689.

8ed>n8ki, Niek., 8eit 1814 ?k. 
Ono^au 21 256 k.

8essnitten (XX. Heil8ker§) 25 
622 625.

3ek6men, H1o, 15618i8tnm8va8all 
21 285.

8eker, ^Ian8, 1521 in Hneetz 2) 
618.

8ekm, ?eter, 1558 8tud. in ^Vitten- 
ker§ 22 91.

8ekme, Xndr., 1525 in 8ckönkelde 
(XX. XI1en8tein) 25 699.

8ekrendt, 1860 kk. Xpl. in Xnnxen- 
dork 21 244 1.

8 eil 8tein, 8e§. - 8anmei8ter in 
8rk§ 2) 252.

8ei886r8waldt 8. 8n8terwalde.
8ei8walde, Dort, an§68etzt auk d.

100 lauten de8 adl. Onte8 Xexer- 
teln 25 724 21 200.

8 e 1ce, Xra8m. de, erml. Domk. 
f 1425. Orakdenkm. 2) 745.

Heke, Oert v. d., 1415l)anx.8nr^er- 
mei8ter 22 44.

?. 8elavita, ^ae., O. X. XI. ^Var- 
tenknrA 2) 161.

8elxart, Xlick., 1649 8ekulr in 
?6ter8wa1de kei Xlekl8adc 2) 717.

Zeltern, 8tädtcken im alten 8i8t. 
Neigen 22 5.

Lelitr, Oeorx, v. Werken, 1557 
3aeealanren8 in Xrankknrt 22 86. 

8e1le-Xor68l, Kramoi8 de, kranr.
Xo8moxrapk 22 255.

8e1I§ardt, ^08., 8cklo88erm8tr. in 
8raun8ker^, 8ein^Vanderkndi 1811 
—12 2) 551.

8 elow, Hartwig, 1546 erml. Va8all
21 291 (8. Hertwick).
Iwan l §en. 8elow, 1546 

„ Hertwick l 8rnd. 21 405.
8el^n, Ort8pkakl kei ?Ian8en 21 

509.
8emko, ?ietro, Humani8t u. kardi

nal 22 151 190.
8eme, ?et., an8 XIerten8dork (XX. 

Nekl8.), 1554 naek VVilknitt ent- 
lauken 22 589.

8eme, 8ander, e. 1575 ant ^ekn- 
knken kei 8eeknrA 22 25.

8ena8ek, XIattkän8, wird 1544
Xrn^er in 8omkien (XX. XIIen8t.) 
2) 700.

kendnkn, Nattkau8, an8 8ökel, 
f 1765 al8 Onlmer Domk. 2) 524.

8enediet, 1555 in Oakienen 25 
642.

8enediet, 1555 in Tatzen 2) 626.

?. 8enedietu8 ?ra8nen8i8, O.X.Xl. 
V^artenkur§ 25 161.

8enedikt XII., ?ap8t 21 27 k. 71 
85 92 25 286.

8enedikt XIV, ?ap8t 25 254.
8enedikt v. Xlakra, 1415 8evoII- 

mäditi^1erd.nn§ar.X§8 8i6§mnnd 
22 474 487 I.

8enern, O. im Xr. Heil8ker^ 25 
674; 1584 ?riv. erneuert 675.

8enilce, ?et., in Olottau, 1521 tot 
25 615.

8enke, ?et., 1527 in Oa^l 25 714. 
kenninxk, Olockenxiekerkamilie 

in Oan2i§. 
Hermann l 
Oerdt II 21 255.

„ Oerdt III I
8en2eliu8, Xrick, 8ekwed. 8iklio- 

tkekar 25 277, 290.
8er, Ki8 1498 in 8ei8walde 25 750.
8erat6, ?et., 1521 /en§e an8 Open 

25 579.
8 e rl^ o w, 8rild. ^o6ann68 u.Xlidiael, 

erkalten 1581 d. I). 8i8diot8dort 
(8i8didort) 21 299. 8.andr8erkaw.

8erendt, 3enedilLt, erkält 1676 5 
Unken in 8attatron 22 6.

8erendt, Xa8p., X^nkanx d. 18. ^k. 
8iir§erm8tr in Wartend^ 25 158.

8erent, ^ok., ^e8nit 25 254.
8erentk, 8artk.» 1615 8ckul2 in 

8ternker^ sXr. Üeil8k§) 25 655.
8eren§ar v. ?orto, 1522 Xardinal- 

ki8ck. 21 92, 95.
8erAel, ^ak., 1526 in ^Vu8en 25 

722.
8erxer, 8ened.» 1526 in ^Vu8en 

25 722.
8erin§er, Ilrk., wird 1596 8(k.ul2 

in 8amlack 25 647.
8erkaw, lViekel, 1555 in 8i8ckdork 

25 641. 8. auck 8ereow.
8erkmann, Xaur., 1522 in 8etk- 

kendork 25 707.
8ernard (8ernaert8), ^Vilmar, 1545 

8edit8lekr. in köwen 22 180.
?.8ernardinn8V ai8avin8,0. X. XI. 

^Vartenknrx 25 165.
X. 8ernardu8 Oedanen8i8, O.X.^k. 

^Vartenknrx 25 161.
8ernkard 8nlowe de OI^n, 1410 

8i8ck. v. Oorpat 21 42 75 85 91.
8ernkard ^nr Xippe, 1217 8i8ck. 

v. 8eloni6n-8emxall6n 21 81 85
8 ernkard, 1550 8i8di. v.?orto22 1. 
8ernkard, an8 8artel8dork, 1529 

in ^Voritten 25 704.
8ernkard, 1521 8ckulr in 8pieKeI- 

ker^ 25 700.
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Lernbardi, 1565 kebrer in ^llen- 
8tein, an8 kiibeck; 25 208.

Lernbardinerpatre8 im k^rm- 
land 21 251.

Lernbeim, l'beoderLcb v., 1242 
Orden8mar8cball 21 412.

Lern8dort, ^or§, 1521 in kanter- 
^valde 25 750.

Lernt, ^ob., aus 6. OLstr. Holland, 
kault sicäi 1551 in^eu-Xockendort 
an 25 185.

Lernt, Uidn, I^rü§. io Kiewenber^, 
dann 1527 8cbnlr in Xersc^en 
25 627.

Lernt, Ibom., 1526 Leliulrr in doll- 
ni^k (X^. Leebnr^) 25 665.

Lertbo1dHie86nbur^, 1552Li3cb. 
v. ?ome8anien 21 25 1. 75 82 95 
22 575.

Lertbold, ?t. v. Olock^tein, ver- 
kantt 6. Lkarrland v. 8cbellen 
25 25.

Lertold, 1196 Li8cb. v. ki^a 21 81.
Lertrain, öanin8pektor in

Lrann8ber^ 25 262.
Lertrand v. 1n8eulnm, 1525 Xar- 

dinalbi8cb. 21 88.
Lertunß, Drob (Deut8cb)-, Orüöe 

de8 ?1arr- n. 8cbul26nlande8 22 
2 25 10 682 690.

Lerinn^^ebe Ltittun^ in Onti- 
8tadt 21 129.

Lebovv 8. Loban.
Letbkendorl b'rauenburtz)

25 706; 1522 nen an^68etzt 707.
Le^verniek Heil86erx) 25 

622 625.
Le^8tri 8. 8let8k^.
Lialov^ier82, Ont bei Indiel 25 7.
Viel an, 1830 8eininarj8l in Lraun8- 

ber§ 25 476.
Lielteldt, Oebriider in Onojan 

21 245 1.
Liener, ^mbro8., e. 1518 in X0886N 

25 729.
Liermann, sorx^. 1498 in Heinricb8- 

dork 25 650.
Lierinann, ?etr., 1641 in b'renden- 

berss 25 665.
Lierinann, 8iin., 1606 8cbnl2 in 

Oomienen 25 642.
Li68terke1d6, Lircbe, Filiale v. 

Nontan 21 257.
LL682, Dekan in Onojan f 1815 

21 247.
Libner, Han8, 1527 Lentner in 

Lomainen 25 715.
LL1au (L^. Drbx;), adl. Ont8dori, 

im 16. ^b. vvÜ8t 25 555 564.

öilin8ki, Albert, erml. Domb. 
1607. Orabdenkm. 25 745.

Lirekmann, Laul, 1521 in?eter3- 
^valde (bei Ontt8t.) 25 617.

Lirdan-8ee bei ^Van^8t 25 666. 
Lirkan, Han8, 1566 in Li8cbdort 

(Lr. LüL.) 25 641.
birken, Hermann v., 1447 erml. 

Domb. 21 527.
Lirken, Lutcber v, 25 21. 8eine 

^Vvve Larbara 8cbenkt 1485 D. 
8Lemon der ^obanni8kircbe 2u 
Iborn Lbda.

Lirkenmajer, Alexander, 
über Nareo da 
Lenevento in 6o- 
lo^na 25 195. 
knd^v. ^nt., 2nr 
Xopperniku8kor- 
8cbun^ 21 417 22 
155 556 25 190 
195 b

Lirkmann, Laul, 1665 in 8cbi!1- 
xebnen 25 602.

Lirko^v8ki, Fabian, poin. Do
minikaner 25 228 250.

L. Lirmann, Oae8ariu8 (8imon), 
O.b'M. V^artenbnrx 25 165.

Li8ebcior1 krb^), nodi beute 
^Ü8t 25 554 564; im 16. ^b. 596. 

Ki8ebdori, (trüb. Li8cbok8dori, Xr.
Lübel) 25 659; erbält 1582 8 Ilut. 
im ^ValLe kakmedien 641; e. 1594 
bi8cb. Vorwerk n. Kande8§68tiit;

, 1614 Lrntz nacb lollnixk verlest
642 21 299 505 25 259.

i Li8ebot, erml. Domb. s 152925 757. 
6i8ebot', ?anl, ^liiller in ^alter8- 

mübl, erbält 1527 2 bluken in 
Llankenbers 25 614.

Ki8ebot, Lbilipp, 1551 Danr. Lür- 
^6rmej8ter 25 577.

Li8ebotk, Dj^natz!1570 in bleili-
„ Ibom. j^entbal 25 616. 

Li8ebol8bur§, Vvidem 25 45. 
Li8ebol8tein, Oründnn^, Hancl- 

ie8le 1585 (8trovvauxen xnr 8taclt 
erbeben), Hanclke8te 1447 n. 81 
erneuert 21 520 524 257 5. Licbt- 
bot' 551; ^Vocbenmarkt n. /abr- 
markt be^iLißt 554; ^ener8- 
briin8te nncl 8eucben 551 555; 
Lircbeu, ^ltar ?um bl. Linie, 
^Valltabrten clabin 556 22 277 
579 416.

Li8kaw, 1556 8tucl. in b'rankkurt 
22 88.

Li8kopniken im 8amland 8. Hei- 
li^krenr.
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Li8train, Uicb., errnl. Donib. f 1624. 
Orabdenknr. 25 745.

Llae, Valentin, 1521 in 8cbönwie86 
(bei Outt8t.) 2) 619.

L1ane^ e, Lew., 1555 in Lreiinarkt 
2) 675.

Llankenberx (X^. Outtst.) iin 
16. jb. 2) 604.

Llankenborn, Landbauin8tr in 
Heil8ber^ 21 184 200 205 250.

L1anken866 (X/^. Hei^ber^) 2) 
622 625.

Llarer (Llaurer), deut8cli68 Oe- 
lebrten- und Xircbentür8ten§e- 
8cblecbt 2) 192

L1a8iu8, 1522 in Xl. Xleeber§ 2) 
692.

K1a8iu8, au8 8tenkienen, 1554 nadi 
Oubitten (Xr. Nobr.) entlauken 
2) 589.

Lleiebenbartb (LIekenbart, X^. 
Heil8b§) 25 622 625 21 515.

Lleiebenbartber 8ee 21 515.
Lleken8tein,v., Deut8diorden8br. 

22 555.
Llell^ebe VVakken8annn1unx 22 

171.
Lloek, 1795 Ontertör8ter in Xlee- 

teld 25 104.
ö 1 o e k, 1521 in alter8inüb1 25 619.
Llo§k (Lloek) ^ak., 1486 in Lauter- 

walde 25 724 1
Lloinenbereb, 8ie§tried, Lr^b. 

v. Li^a, f 1574 21 55 44 75 86.
Lindau, 1812 Lr^pr. v. Lraun8ber^ 

2) 260.
Lludau, Lartli., 1495 in Vlt-Oar- 

8eben 2) 620.
Lludau, Hermann v., l. Le8. de8 

Oute8 Lludau iin X^. Lrauen- 
bur^ 2) 49.

Lludau, ^08., 1765 in ^1t-0ai8^en 
2) 621.

Lludau, Luk., 1585 in X8dienau 
25 714.

Lludau, 8tetken, bi8 1528 in 8an- 
toppen 2) 650.

Lludau (X^. Lrbx.) 25 706; ur8pr. 
Out8dort, kam e. 1500 an da8 
Domkapitel 707.

Lindas, 8tekken, 1555 in Läutern 
25 659.

Lludow, ^oban, 1585 ^eu^e 21 521.
Lluinber^ (Xr. Lrbx ) 25 710.
Lluinenau, ^ndr., 1527 8cbul2 in 

()ueetz 25 618.
Lluinenau (X^. Heil8bx.) 25 622.
Lluinenau, Dort iin Oberland, 

Oründun§8priv. 1299, Höbe de8 
De26iN8 25 49.

Lluinentbal, Oeor^ v., Li8cb. v. 
Lebu8, Lancier d. Lniv. Xrank- 
kurt 22 80 84.

Lluinnau, Xr2pr.v.^lebl8ade l' 1671 
25 155.

Lobenbau86n, Lartb., 15278diul2 
in 8oweiden 25 648.

Lobr, iVlidi., 1575 in 8ein8kaiin 
(X^. ^.11en8l.), erbält 4 Hut. in 
^eu-8cböneber§ 25 565.

Loeb'an, Luk., 1527 in ?1a6wieb 
25 718.

Loebank>, ?aul, 1529 in 8tolpen 
25 702.

Loeli8en (öai8en) ^lidrael v.,e. 1571 
erinl. Litter. Oattin La
bina v.Lnobel8dortk 22 75. 
Dionv8, Vat. d. ^licbael 
Lbda.

Loek, Lartb., 1655 in ^Vernetzitten 
25 657.

Loek, Lapbael, Konvertit, 1810 
Doinvikar in Lrauenbur^, 
dann wieder lutb. 25 126. 
Xarl Oottlieb, Xrie^rat, 
Vat. de8 vor. Lbda.

Loe^k^, 8tan. 1520 iin^Vuttrie- 
^latz 1524 tot j nen 25 705.

Lodeeker'8cbe8 Lpitapb. v, 1579 
ind.^ikolaikirdieruXlbinx 21257.

Lodureek, Lartb, 1516 poln. Le- 
sitzer in ^erwixk 25 190.

Lodern, Vlart.. Lr^pr. in5Vartenb^ 
f 1685 25 156.

Loeekinann8, e. 1510 in 8antop- 
pen 25 650.

Löbmenböten (LV. Lrbß) 1547 
8treit urn die Nüble 25 545.

Lö6 au (LeLow) geteilt in Or. u. 
L1. Löllau 22 50 tk. Lircbe, 
Latronat, 1. Ltarrer 52; 
Vlüblenprivile^ 1421 er
neuert 50; 5Vald bei L. 24; 
von Li8di. i^ik. v. Lünxen 
1482 anxekault 50.

Lob au, OroL-25 724; 8(bul26naint 
er8t 1655 einxeriditet 727.

,, Llein- 25 724.
Lölleader, Uattbe8, 1521 in Xno- 

pen 25 616. 8. aucb LoL-
Lötteber, ^ob., 1740 Lektor in 

V^ol§L8t 25 281.
Loxdan 1ituanu8, 1521 in 8piexe1- 

ber^ 25 700.
Loßdan8ki, v., ant X^attinedien 

21 285.
Lo^en (X^. lreil8be) 25 622.
LojarsinoW8ki, diburt., letzter 

Ouardian de8 XI. ^Vartenbur^ 
25 147.



9

25
211 I.

. ^Var-

?. Lok, Krane., O. k. iVI. Warte n- 
burx 2) 165.

8ole8lavv, Heivo^ v. ?olen 22424. 
6olimovv8ki, 8tan., ^ob.D. 25 154.
8 oll, Kran2, vor 1550 in 8pie§el- 

berx 25 700.
8o1tz, 1772 ^intniann in kl8ckkau- 

sen, Laxator 25 587.
8onaekanki, baut, 1554 in Lo8e- 

nan (Lr. ^ll.) 25 697.
?. Lonaventura ?rasnen8i8, O. k. 

XI. Wartenbur§ 2) 161.
k. 8 on ave n 1 nra Wartenburßen8i8, 

O. k. N. ^Vartenbur^ 2) 162.
8oner (8onar), 8tan., 1542 

8tud. in Kari8 
8everin, 1507 8an- 
kier in Xrakau 
^okann, 1512 de8^l. 
8e verin, ein jüngerer 
f 1549.

?. 8onieeki, 8tan., O. k. V 
tenbuiA 25 161.

8oniia2 VIII., ?ap8t 25 286.
8onita2 IX., ?ap8t 21 56—40 74 

87 91 96 98 522 22 427.
8onita2iu8, v. ^rn8dorl, 1402 

8ckökke 22 12.
8onike, ?aul, 1555 in XIaw86ort 

25 644.
3ontk^, Xlatti8, 1555 in kollnitzk 

(L^. 8eebA) 25 665.
Lora^v, H>nrieu8, 1477 Ooinku8to8 

in Lre8lan 22 160 t.
8orekart, ?aul, 1528 in Wu8en 

25 722.
8orek, v., 1780 Vlit^l. 6. 08tpr. 

Lexierun^ 22 140.
8or^k, 8ertrand, doinkap. Vo§t, 

erkalt 1571 6 Uni. in ^1t-Äün8tei- 
berss (L^. krb§) 25 707.

3orkenkinder — ^anderborken 
21 509.

8ornaann8kot (bei VIekl8.) 25 710. 
8orinükl6 8. 8arbarken.
Lorner, Xa8par, 1keolo§e und

1559/40 Lektor in Leip^ix 22 125.
8ornitt (Lr. 8rb^) 25 710.
8ornow8ki, 1828 8eininari8t in 

8raun8ber§ 25 469.
8orno^v8ki, kkeod., erinl. Oickter 

f 1892; Leben8bild, ?koto^rapkie, 
unbekannte Oedickte 25 555 ik.

koroH'^itzoH, 8tentzel 1 1571 in 
8arbara, Leinkend. 
kockt. I 25 660.

korowi, 17728tudent, Volinet8cker 
25 587.

6orovv8ki, ^.dani, 1679 8e8. der 
Nüble 82a^viea (8orovvo) 25 561.

6orovv8ki, ^ok., vor 1677 8ekinied 
in ?1akvvi(b 25 718.

8orov^8ki, jok., 1725 8e8. v. 
Liektenka^en; Oattin kleonore 
8pinek 22 26.

8orrinann, ^., krinland und die 
Lelorination 22 59 59.

8oru8eko^v (8ore8(kau), 8artb. v., 
ernik Ooindeek. f 1426 21 112 
262 Ik. 287 22 159 420 467. Orab- 
denkin. 25 745. 8oru8cko>v-Vla- 
donna in krauenbur§ 21 266. 8. 
auck Oun^.

8orvvalde (bei VIekl8.) 25 710.
6or2^lnovv8ki, ^ok., Luliner u. 

erinl. Oonik. f 1855 25 522.
8okeader, 1521 in 8ckönwie86 

bei Outt8t. 25 619. 8. auck 8oÜ-.
8ot, ?kil., 1584 Xru^er in 8enern 

25 675.
?. 8otb, 8avti8ta (Vlicbael), O. 

k. N. Wartenbur^ 25 166.
botber (8outra^8), Ludoli, 1611 

neuer KIerau8^eber der „Lutetia" 
de8 Xnobel8dorik 22 256.

8otliu8 (8o1biu8),Or6^orl6eor§?), 
?t. v. Lleeberg f 1687 25 156.

8otti^er, ^Iarku8, Xla8owier, 1527 
51 in 8tabi§otten 25 184 701.

8oueb, Ore^., 1528 sirl Wu8en?) 
25 722.

8oulet, Xapitän, 1772 Ingenieur 
25 587.

8ourbon, lier^o^ Karl v. 22 222. 
8 o^ dune, 1555 Lreulie 22 7 24. 
8 026to, Laur., Italiener au8 Ver- 

eelli, dann in Heil8ber^, erkält 
1568 2 Idut. in Orokendork, ver- 
kauit 8ie 1577 an den bi8di. 
8ckäkker ^ok. v. Hatten 25 626 658.

8o2nan8ki, ^soackinr, 1770 8ur^§r. 
v. ^Vorniditt 21 251.

6raeke1Lu8, ^.dolpk, <^kroni8t 25 
256.

Lrael, ^1L^., 8iede11 e. 1550 au8 
Wernexitten in d. Hoken8lein. 
Di8trikt über 25 185.

8rale, in Ori68lien6n, 1521 tot 
25 689.

8randenbur^, Orden88cklok rnit 
Leliquiar d. kl. Xatkarina 22 410.

8randenbur^er I^ikolau8l

WZ0. 80NLU 
brand beide, Wald von 8i8ekot8- 

bur§ 25 559.
8randt, ^ok., Holinann in X0886N 

21 178.
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Lrandt, Uattbia8, 1590 erml. Oko- 
nomu8 2) 651.

Lrannenberger (Lrandeburg), 
6bri8topb, ?k. v. Llauten 25 159.

Lra8eb, ?et., au8 Lalga, 1552 
Lraun8bg. Lürger 25 581.

Lra8eb, ?et., bleil8bg. Lürger, er
kält 1547 8diweden 25 547.

Lra8tian, 1555 in Labienen 25 642. 
Lratbean im Lulmerland, mit 

8t. Larbara8tatue 22 414.
Lraun, Lened., 1585 in ^Vorkeim 

25 722.
Lraun, Oregor, 1702 8cbultbeiü v. 

^.Itbok bei Outt8t. 22 9.
Lraun, Han8, 1554 in Blicken 25 

695.
Lraun, ^akob, au8 8traubendork, 

1554 üack Xönig8berg entlauken 
25 589.

Lraun, ^O86pk, Outt8t. Domberr 
f 1855 21 154 161 169 177.

?. Lraun, I^ik., o. X. Vl. ^Varten- 
burg 25 165.

Lraun, ?et, 1527 in La^ü 25 715. 
öraun8berg 8tadt, tarnen 22 267;

Veredlung 266-269; Patronin 420. 
Lkarrkircbe, ält68te 8tell6 25 245; 
1480 vom Llitz getrokken, der Lat 
v. Danzig um 4HI1e angegangen 
842; Arbeiten am llodialtar 255; 
Latro^inien 22 410 420. ^.lter 
Xircbbot 25 245. Latbau8 21 270 
25 859. Li8cb. 8cbloü 22 18 56 25 
256 258. ^eLuitenkolleg, Lektoren 
5161. Xrbolung8garten mit Hau8 
242 247 249; 8cbu1dramen 775 
777 1k. Xrmk Lrie8ter8eminar: 657; 
?1an d. Verlegung nacb Outt8tadt 
21 149; Lübecker Lilderbibel v. 
1494 21 164; Urkunden 25 226. 
Lüp8t1. 8eminar, ^ukbebung Lbda. 
^.kad. 0^mnn8inm 259. Lebrer- 
8eminar, Verlegung nacb 8pring- 
born geplant 476 i. Vlauerturm 
am O^mn., Verbandlungen dar
über mit d. Xon8ervator 21 275. 
Xreu^kirebe, Lau 25 259kk., Xon- 
8ekration 242, ^U8be886rungen 
245 K. 261 k., Onadenbild 229 kk., 
innere ^U88tattung 251 kk., Oo11e8- 
dien8t 252 k. 256., alte Oo11e8- 
dien8tordnung 269 kk., HerL-^68u- 
Lruder8(bakt 254k., Lelicsuien de8 
bl. I^agel8 262 k., ^ndacbt8bücber 
229 255, Lecbnungen 8eit 1780 
259 260 k. L1itz8cbäden 249; Deber- 
8<bwemmungen 246, Xrweite- 
rung8plan 258, Opkergänge 255 

257 k. 258 262 269, ^nbau de8 
Ledemptori8lenk1o8t. 265. 8tadt- 
wappen 22 540. Li8(b. 8peicber 
25 258 245 258 268. 1 i8cblerinnung, 
ibr Nei8terbudi. u. 8iegel 842. 
Vor8tädt. stärkt, Llan v. 1806 224 
552. ^eu8tadt, ang68etzt 21 409; 
Handbucb de8 X1ei8cberg6werk8 
272. Xrieg8unruben u. -8cbäden 
1454 kk., 1520 kk. 25 558 k.; 8cbwe- 
den 1626 kk. 225; brand. - preuÜ. 
Le8atzung 1655 kk. 21 554 25 
255 k.; 5. 8cbwedenkrieg 258; 
Lu88en 1760 K. 258; böbm. 
8oldate8ka 1455 22 59. ?68t 1709 k. 
258. Lrände Xbda. Heimat der 
öürger bi8 1400 22 540. 8cbätzung8- 
1i8te v. 1455 25 224. Opkergaben, 
ibre Verwendung 77 k. De^em 
der Oartnergrund^ücke in Oeld 
abgelÖ8t 56. 8treit mit Li8cbok 
Orabow8ki wegen i^eugründung 
von Oewerken 22 172. Xür- u. 
^Vabltag 555. Xeuerordnung v. 
1756 272. ^Veinbandel und -ver- 
braucb 269. ^Vecklitz-Vlüblengra- 
ben (Lotwa88er) 1750 k. umgelei- 
tet 419 25 245 kk. 265 269. ^iegler- 
acker 268. Xämmereiwi686 245 k. 
8tädt. Ziegelei Herm8dork 245. 
?kablro8t unterbalb de8 Vlüblen- 
webr8 in d. ?a88arge 21 419. Lbr 
auk d. ^lüblentor 247. Ho8pital8- 
nlatz 8t. ^.ndrea8, Verkauk8ver- 
nandlungen mit dem Lo8tki8ku8 
1829 kk. 25 225. c)uartierbi11et8 
v. 1815 kk. 22 557. 8tändetag de8 
Hocbm8trs 1411 (1416?) 45. HaU- 
ukerbabn 25 249. Hi8t. Verein 
(Libliotbek) 22 174.

Lraun8berg Xammeramt, 8pann- 
dien8te der Xölmer kür d. oi8cb. 
^lüblen 21 274; Lkablbude u. ÜVeu- 
pL88arg6, ibre Xrugprivilegien v. 
1494 (erneuert 1642) b^w. 1500 
nocb in ?rivatbe8itz vorbanden 
22 172.

Kraun8ebweig, Lütter v., üocb- 
mei8ter 22 582 415 421.

Lraun8walde,I). im Xr. ^1len8t., 
OröLe de8 Lkarr- und 8cbul2en- 
1ande8 25 10 682; 1500 8ind 12 
ÄN8buk. wü8t 542.

Lraxein, 8ilve8ter, 1529, 42 aui 
Xomalmen 25 546 k. 
David, Xdler auk Xo- 
malmen, erbält 1587 eine 
Xrug8tätte in ^Valter8- 
mübl 25 619.



11

61blinken, Ornndnn^, Hanäkesie 
1569 25 556; 1599 Lru^anla^e 556; 
1605 ^4ü61eLprivi1e^ 556.

8reiteL8tein, >Vi16. v., Oo6t. 6. 
Lirc6enrec6t8 in 8o1o§nn 25 283.

3 reinen, 8t. !>si6o1au86u1t 22 404 
407.

8ret8e6neider, Heran8Ae6er 6er 
8rieke ^e1anc6t6on8 22 101.

3ret8e 6 neider, 6>an?» 1522 in 
8et66endork 25 707.

8rener, 1828 8c6u1ainl86and. iL 
8rann86er§ 25 469.

8rener, 8tep6., 1567 kürzer 
3a8tendnr§ 25 730.

8renne6en, Hart^vi^, u. 1oc6t. 
Ort6ea erliefen ^N8prnc6 ant 
I^ic6len6aAen 25 660.

8rente1t, /o6., Olodcen^ieKer an8 
I^ot6rin§en 21 256.

LrietiL8, ^lart., ^68uit 25 240.
8riekträ§er, 8tep6., ^vird 1492 

8dinl2 iL Oroüendorl 25 638.
8rie8en, ^i8c6ereirec6t d. ?karrer8 

25 35.
örie8iLLLL, 16eo1o§e in Löni§8- 

derx 25 359.
8t. 8riAittaicu1t iL 8ren6en, 

-61o8ter iL vanriss 22 403.
örinktriLe, 8u6re§en8 in ?ader- 

dorn, über 3i8(6. Iderniann v. ?rax 
25 285 21 410.

3rinel8e6e vidnn, 1555 in 8diön- 
vvalde (X^. Heil8b^) 25 634.

8roe6e, ^aeqne, L Oo., 1803 ^u>ve- 
lierüriLL iL 8er1in 21 127.

8roe6, ^ndr., 1611 8c6ulL iL ?1ö- 
6en, vorder iL 8i8c6dort 25 646 
642.

8roe6inann, ^n6., 1526 in Oa^1 
25 714.

8rod1ie, ^dain, Ontt8t. Ooin6., 
erhält 1582 Dork n. ^ln61e 8oxen 
25 626.

3rodo>v86>, ?au1, 1569 iL Der? 
25 655.

8ro16o5en, ^ad. v., 1544 6er2o§I. 
HptiL. v. ?r. HolIaLd 25 592.

?.Lroi8, ^do1k,8nperiorin8rann8- 
6er§ 25 229 265.

6ro8eiu8, Lra6auer ^8tronorn 25 
381.

Lro8iu8, vor 1521 in k'ittixsdork 
25 688.

ör08iL8, IL ^lidLen, 1521 tot 25 683. 
8rotant, 16oin., 1527 in?1a6^vic6 

25 718.
8rue6iinann, Markus, 1524, 54 

8c6ul2 iL ^Vu8ladL 25 638.

Lrudre^vo, ^16. klar (81arer, 
31nnrer) de, 6e6rer de8 Lopper- 
LÜLL8 25 192.

krüninß, ^V., Hi8tori6er 22 40. 
8rn§^eno^e, 3ntxer v.,15698i8di.

v. Lnrland 21 38 43 
54 75 83 96.
^Vennernar v., 1389 
I^LLdlL6i8t6r v. 6iv- 
1nnd 21 96.

8runo, 3i8(6. v. Olinütz 22 267. 
3rnn8dork 8. 6ein6endork.
8rnn8ert (3ron8nrt), Uidi., xe^en 

1600 nuk ^/2 6e§ienen 21 287.
3rn86orn, 8ernn., 1533 iL 8turni- 

Iindel 25 569.
8rn86orn, ^n6., 1568 8c6nl2 in 

8lnrlli6ü6e1 25 649.
3ru86orn, 6eon., 1553 in 8turin- 

6nde1 25 648.
Lrn8korn. I^idcel n. I^an8, 1527 

3anern8ö6n6 n. Lrüd. nn8 8turin- 
6üdel, dann in Dan?i§ 25 577.

Lrn8t, O6ri8top1i, 1526 in!
Lö8lieL6n 25 692.

„ Hnn8, 8ein Vat. j 
krönten, ^1ntti8, 1535 in Oloc^- 

8tein 25 645.
?. 8r2682e2^n8iri, Hier., 0.1^. U. 

^VnrtendnrL 25 162.
8ue66ol2, Üan8, 1557 Lrnxpädi- 

ter in ^VarkaHen 25 705.
8ne66ol2, I^ulL., 1611 8c6nl2 in 

?IöÜ6n, vorder in 8i8<didork 25 
646 642

8ueli!iol?, ^idrel, 1555 in l^reu- 
dender^ 25 656.

8Lekinann, ^o6anne8, 1452 I^olrn- 
tor d. D. 8aintii 21 280.

8ueko>v8ki, ^o6ann, 8nr^§r. v. 
^Vorrnditt 21 251. Onttin dnere- 
8ia; lodit. ^nna Io6anna. ^ddn.

8ne6^va1de ^11eL8t.) e. 1550 
>vÜ8t 25 549.

8nelc, ^orxe, 1497 in ^Verne^itten 
25 657.

8nde, Ouilleanine, tran^. Oele6r- 
ter f 1540 22 151 209.

8n8ter^valde (8ei88er8>va1dt) iin 
^.int 8nlAn, nrit Onndendild d. 
61. ^Lnn 22 418.

8üto^v, Lult d. 61. ^lar^nreta 22 
415 6; ^Vidern 25 44.

6n6o^v86i, ^an, 1555 in >Vindt6en 
25 704.

8u1e6e, Ileinr., erinl. 1)oin6. f 
1499. Oraddenlcin. 25 746 757.

v. 8nlo>viee I^ex, ^16ert, po!n. 
Xapitnn,LntI^idL6l8- 
dort f 1706 25 157.
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v. Lulo^vieel^er, kaur. los., erml. 
Oomlru8to8 1709 
2) 158.
O8vvald, Lur^xr. v. 
Lraun8ber^ 21 250.

Lul8, Ka8p., Outt8t. OOmvibar, be- 
^virbt 8iäi um ein erml. kanoni- 
bat 22 159 kk.

Luneb, Han8, 1526 in Oöttben- 
dort 2) 689.

Lun8en, preub. LevollmäebtiAter 
beim bl. 8tubl 22 505.

Lunte, lor§e, 1555 iu ?§eudim8 
25 661.

Luntbe, Ibom., Lreube, 1477 iu 
1be§8teu 2) 656.

Luper,Hiom.,1552in?r^bop25555 
Lureere^b^, 8tan., 1555 iu Or. 

kolln 25 645.
Lurebard, e. 1500 Li8cb. v. Kur

land 21 48 94.
Lurebard, ^ndr., 1495 8cbulr v. 

Lettelbau 25 601.
Lurebert, ^ndr., 1725 erml. Oomb. 

25 259.
Lure, Libliotbebar Ou8t. ^doll8 

25 296.
Lur^mann, Han8 > 1488 in kalk 

„ Ior§e j 8tein 25 728.
Lur^und, Korneliu8, 8eminardir. 

in Lraun8ber§ 25 465 474.
?. Lur8bi, Kra8m., O. b". VI. ^Var- 

tenbur§ 25 164.
Lu886, lob., Lrok. am k^e. H08. in 

Lraun8ber§ 25 478.
Lutber§, 1780 Nit§1. d. O8tpr. 

Lexierunx 22 140.
Lutler, Ibeodor, erml. Oomb. f 

1701. Orab8tein 25 746.
Oottbard ^Vilbelm, 8ein 
Vater, Leicb8brat; Oattin 
^Vod^U8ba. Kbda.

Luttler, Otto, N. O. f 1676 25 155.
Luxen, Le>niben v., 1. 8cbul2 in 

Orauden (Oradtben), erbält 1422 
da8elb8t 40 blut. 22 15 1.

Luxbovden, Albert v., 1199Li8cb.
v. Lixa 21 85.
Hermann v., 1217
Li8cb. v. Oorpat 21 
81 85.

Lux8 8. Lai86n.
Lu^te, kreubenkrau 22 7.
Lur;en8ki, 8tan., erml. Oomdecb.

21 105 25 250; f 1692 Orabdenbm. 
746.

L^enda^valde 8. L^nde.
ö^nde, ur8pr. Out am Oade^8ee, 

dann ^Vald, 1701 2U 8cbünüieb 
tz68cbla§en 25 560.

6 2duebo^v8bi, I^nar, §e§en 1758 
Latmann in ^Vartenburx 25 159.

6rduebovv8bie 8tobin, Oertrud, 
^Vobltäterin d. kl. ^Vartenburx 
f 1795 25 160.

I^abatb, 1500 Lauer in Orie^ienen 
25 185.

Oabienen, (Oab^n, O. im kr. 
Löllel) Oründunx, ^lüble, krux 
21 290—294 25 659; erbält 1614 
einen 2. kru§ 642.

Oadinen, kranrü^anerbirdie mit 
kreuLvve^bildern von Lervvan^er 
22 512.

Oalb a, Albert v., 1404 erml. Oomb.
21 287.

Oalle, lob., 8. kallen.
Oalno8ee bei VVuttrienen 25 556.
Oalvin, lob. 22 197.
Oal^8 8. kunbendork.
Oampen, lob. v., e. 1550 ?rot. in 

kö^ven 22 177.
Oannaeber 8. kannacber.
Oantor, Orb., 1528 Lcbuli: in >Vu- 

86N 25 722.
Oaplitainen (k^. ^Vart.) erbält 

1485 bulm. Lecbt 25 668 b
Oarben-8ee (bei 8ießkried8^valde) 

25 664.
Oarmantrant, 1850 8eminari8t in 

Lraun8ber§ 25 470.
Oarolu8, erml. Oomb. 22 509.
L. Os8imiru8 Kubaviu8, O. k. ^1. 

^Vartenburx 25 162.
Oa8par, 1522 8cbul2 in kl. klee- 

berx 25 692.
Oa8per, 1555 in Nönsdort 25 645.
Oa88ander, Oeor§, Lrok.in 6rü§Ae 

22 99 192 K. 204 211.
Oa8tre8, ebemal8 6i8t. in kranb- 

reicb 22 40.
Oatbemedien, keld 8. kattme- 

dien.
Oederblelm, losias, 8cbvved.

Leicb8rat unter Karl XII., öucb- 
liebbaber 25 502.

Oe§enber§ 8. Oöexenberß.
Oeb^xin, Loln.-, Ki8cbereivorrecbt 

de8 ?karrer8 25 55.
Oentner, Oottkried, Vla§. ?rob in 

Iborn f 1774 21 261.
Oervant68, lobanne8, kardinal 

v. 8. Letri 22 55.
Oervimontanu8 (Hir8(bberA), 

lob., 1557 Oulmer kebrer 25 815.
On^d2in8b^, 8eba8t., 8treitet um 

V^iep8 25 666.
Obamba, ?uel, 1528 in ^Voritten 

25 704.
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Okandelle, v., 8taatsrat, Out- 
adrten v. 1814 üb. die Xken des 
2adi. Werner 2) 129.

Okaruba, ?aul, Xlasovier, riebt 
e. 1520 von ^oritten nack d. 
Höllenstein. Distrikt 2) 185.

Okrnelno (Xr. Oartkaus), ?karr 
land 2) 16 18.

Okoinsk^, ^ak., 1547 in bokainen 
2) 190.

Okornuntovvsk^, ^os., 1570 in 
XI. 8ökau 2) 667.

Okorrelius, ^lattkias, 2. Hüllte 
des 16. ^k. ?k. v. 8ükentkal 21401.

Okristanus s. bolke.
Okristbur^, ^nnenkapelle 22417;

Xreurkapelle 555; 8cklok init 
Okristopkkapelle 598.

Okristkelde, D., Verrnekrun^ n.
Verlost des ?karrlandes 2) 21

Okristian II., X^ v. Däneinark 
22 185.

Okristian, 1215 Vlissionsbisdr. in 
?reuüen 21 2 59 81 22 516.

Okristian, 1255 Lisck. v. bitauen 
21 4 10 61 85.

Okristopk Andreas ^okann 8renr- 
bek21 115 1171. 22 55 42 510 2) 
158 256; borträt ru ?rrein^sl 225; 
f 1740 Orabdenkin. 762.

Okristopkorus, X§ v. Dänemark 
21 97.

Okristopkorus, 1550 in bolleiken 
2) 549.

8t. Okristopkorus, Xult in ?reu- 
ken 22 598.

?. Okrrasto^vski, 8erapkinus, O.
X. N. Wartenbur§ 2) 161.

Oieninie^vski, ?aul v., auk Xatt- 
reinen 21 405.

?. Oiesielski, /ok., O. k. ^l. ^Var- 
tenbur^ 2) 167.

Oieeierski, ^V., 1850 8erninarist 
in kraunsberx 2) 476.

Oilt, ^ok, Hatinann in ^Varten- 
bur§, u. Kran, ^Vokltäter des Xl. 
daselbst 2) 158.

Oinde 1, Hieron., 1422 Outtst.Doink. 
22 15.

Olaxius, bkonr., Jesuit 2) 252.
Olare, jok. I., 1510 Lisck. v. 8arn- 

land 21 19 22 69 78 82 22 566.
01 äsen, krivatdor., ^nsxrabnnxen 

in Orunenberx 25 172 kk. 180.
01 auke, ^.ndris, 1555 in 8ckön- 

^valde (X^. ^Ilenst.) 25 691.
Olauken, auk ^Veiüensee, ?reu6e 

21 296.
Olavvosse (01avva>)-8ee bei bedie

nen 21 284 286.

01 einens IV., ?apst 21 6.
01einen8 V., ?ap8t 21 21 25 68 80.
Ol einen 8 VI., ?apst 21 50 54 71 

85 88 k. 97 22 2.
01 einens VII., ?apst 21 55 90 94.
01einen8 XI., ?apst 21 1o7.
01 einen 8 XIII., ?apst 25 255.
?. 01 einen 8 Oa1i88iann8, O. X. Xl.

>Vartenbnr§ 2) 161.
Olernent, Laltk., 1521 in Olottan 

2) 615.
Olernent, ?anl, 1559 in ^Vindtken 

25 704.
Olernent, Lauer in ^Vuslack, 1551 

in Laufarten (bei ?r. b^lan) 
25 582.

O1einenti8, Xlart., 1486 blauptrn. 
v. ^Vornrditt 25 725.

01ein6nl8 (-tis), Hans, I^ekke de8 
öisck. l^ik. v. innren, erkält 1482 
Or. n. Xl. Lökau 22 50 k.

Oleberx, l>lik., vor 1552 in Xittixs- 
dork 25 689.

Ölen, 8Lin., 1526 in Xitti^sdork 
25 689.

Olenelt (X1eke1d), Vlert., 1555 in 
^Ibreditsdork 25 680.

01 nnxer, Arnold, 1447 erinl. Dornk. 
21 527.

01n8eek, Orre^ors, 1555 in ^Vindt- 
ken 25 704.

Oobelinsk^, 8tan., 1569 in Derr 
25 655.

Oobelau, Xnoek v., 8. Xobelau.
Oobelo^v, Ilelias, 1447 erinl.Doink. 

21 527
Ooekläus, Ilistoria klussitarurn 

22 59.
Ooeovv8ee 8. Xook-8ee.
Oodieius, /ok., bekrer an d. 1554 

re8tLluier1en Ouliner Akademie 
23 817.

Oollauek, D. in Vla8ovien 25 184 
700. 8. auck ^ndrea8.

Ooll^n, 8ck>ved. Inknnabelkata- 
1o§e errnl. Lücker 25 275.

Oolnrener, Vlart., 1505 in Vlixek- 
nen 23 678.

Oolonna, ^akob, Xardinaldiakon 
21 22.

Oolpak, Oeor^, 1574 auk ?nppen 
(Xolpacken) 23 549.

Ooinienen (Xr. Höllel) 25 659; 
1579XruAprivL1ex; 1606 Ilandke8te 
erneuert 642.

Oonein, Hans, aus?lausen, dann 
1550 irn Herro^tuin 23 580.

Oonetrk^, Lartel, 1540 8ckulr v. 
lollack (Xr. ^11.) 23 191 664.
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Oon8alvi, Xardinal8taat88ekretär 
22 501.

Oopan8k^-8ee bei ^uttrienen 
2) 556.

Oopinu8, Xudvvix, OlockenZieber 
in Xöni§8ber§ 21 256.

Oorvinu8, ^lattbia8, X§ v.Dnxarn, 
86LQ Verbältni8 2U Li8cb. Nik. v. 
Hinten 2) 555.

Oo8il, Drb.. 1557 in Oillau 2) 689.
8t. Oo8ma8 u. Damianu8, Batrone 

6. Xircbe ru Heilixentbal 22 585.
Oo88ovv, Out bei bedien, die8em 

Dort 1567 verkaukt 25 652.
Oo^den, Val. v., au8 6. ^lobrun§er 

Oebiet 1552 25 699.
Orackau, ^sk., kautt 1580 den 

?latz kür ein. 2. Xru§ in Or. Xölln 
25 644.

Oramer, Xriedr.,^laleru.Xonvertit 
25 152.

0ram8el, 8tanek, 1525 in Orie8- 
lienen 25 690.

Orancx, Lartbol., 1422 Outt8t. 
Domb. 22 15.

Orape, 8im., 1558 in Oillau 25 689.
Orapidlo, Herrox ^obann, v. 

Oppeln, Li8eb. v. Xammin, dann 
v. Oulm, 8päter v. Ke8lau 21 59 
44 56 I. 74 82 I.

Orapitiu8 (Orapitz), ^ob., erml. 
Domb. f 1525. Orabdenkm. 25 
750 757.

Oratel, ?etr., 1555 in ^eudim8 
25 661

Ora^e^v8ki, i^LK., 1550 in XI. 
Xleeberx 25 692.

Orecrmer, Xu8tacb., Böb. Bürger 
n. Kandme88er, erbält 1615 die 
8tatte 2n ein. 2. Xrux in ?1au8en 
25 645.

OrL 8 tokk, 1555 in Xla^v8dork 25 644.
Orix, vor 1525 in Lraun8vvalde 

25 687.
Oroea^v, bliebe!, 1555 in 8prinx- 

born 25 655.
Oromkebe, bi8 1498 in Deu8ter- 

rvalde 25 729.
Oro88en, I^ik., 1569 Li8tum8va8a11 

21 285.
Oro88 6N, l^LK., 1595 ?k. V. Oroben- 

dork 21 296 (8. d. kolx.)
Oro88en, Mk., 1422 Outt8t. 8tikt8- 

dedrant (vvabr8cbein1icb vorber 
?k. v. Orollendork) 22 15.

Oruei§er, ^ob., 1571 Ludrbändler 
in heikle 22 254.

Oonradi, v., kandrat in Hei^berg 
21 255,

Orulliu8, ?eter, in ^Vittenber^, 
Xreund de8 ^od. ^Villidi 22 84.

Orur:enbureb, Hartmud v., 1545 
erml. Domb. 21 597.

OneIre (Oukunbra8cb), Xurt in d. 
?a88ar^e bei 8cbreit 22 268.

Oudork, Herrn. v., Deut8drorden8- 
8pittler 21 410.

Oulm, ^ob. v., 1545 erml. Domb. 
21 597.

Oulm 8tadt, äll68te8 Brivilex 
lHandke8te v. 1255) 25 5 11 14, 
erneuert 1251 6 11; 8tadtbuken 9; 
Bkarrland 15; Xabrredrt an der 
>Veidi8eI 56; 8treit um d. Opker- 
^aben 2^v i8cb. ?karr. n. Oemeinde 
1520 75; Xrämer-, ^Voll^veber- 
xilde 87 k. 8t. ^§ne8kapsl1e 22 
585; Ornndunx der böb. 8diule 
1472, ibr 8diidr8al, Brand iin 
8cbnlban86 811 kk. 814.

Onlin, Domkapitel, dein Deut8cb- 
orden inkorporiert 21 12 14 k 25 
47 t'. 77.

Onlin866, Verln8t an ?larrland 
25 29; Dornkapitel 55.

Onne, ?anl, 1585 in ^Vorkeiin 
25 722.

Onnxe v. der Ve8te, 1406 Vo^t v. 
8eedur^ 22 468.

Ouran, adl. Out iin X^. 6rb§, alia8 
8^ven§el, 1555 >vü8t 25 546 596.

Oure^ner, ?et., 1558in^1t-8diöne- 
ber§ 25 687.

Ournotor (Ournoron), BreuBe, 
1292 rnitbeleknt Lrn nördl. leil 
d. Xelde8 Iroben 22 4 7.

Ov§enlial8, Heinr. v., 1545 erral. 
Donrli. 21 597.

O^renberA, ^oadr., ^la§. Ln l rank- 
kurt 22 85 k

Or;ano>v, lob., ernil. Domk. -s-1495. 
Orabdenlrrn. 25 768. Datum 8eine8 
1ode8 795 k

02arlin8ki 8. 8ckedlin-O2.
Orarneek, 1828 8diulamt8kand. 

in Braun8ber§ 25 469.
O^eelrer, Dietr. v., gründet ^lt- 

Vier^iAkuden bei ^Vartenbure 21 
5941., kaukt 1562 7 Huk in ^Vux- 
teniken 22 25.

Oree26rinu8, ^lexiu8,15888cbulr 
in Bolkeim 25 661.

Ore^enber^ (^exenberx), ?er- 
Arinu8, ^Ia§., 1425 erml. Domb. 21 
596 22 160 f 1447. Orabdenkm. 
25 768 757.

026Aenbal8, Bartbol., 1595 Dom
vikar 21 296.
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0^618t6111 (^ei8timmer oder Or. 
Löbau6r)-8ee 22 29.

O2iebovv^8bi, k'ranx v., naeb 1772 
ant podleiben u. ?odla2a 2) 561.

o^iebbe, 8^mon, IN 8pie§elberA, 
1552 tot 2) 701.

02ul(e), ^sobann68, Orden8br. u. 
erml. Li8tum8VOßt 1569, 1575 21 
295 22 54.

Vabro^v8bi, ^n6rea8, ^1. D. au8 
D8tnib; Oattin ^lar^aretba 1657 
2) 155.

Dabro>v8bi, Niebael, N. D. au8 
^laboblen e. 1650 25 155.

Daebovv, Ore^., 6rb§. ö ür^er, über
nimmt 1554eine8ie6InnA in8cbill- 
xebnen n. erbält datür d. Kru§ 
2nm treien Le8itz. Oattin Nar^a- 
rete 25 602.

Dade^-8ee 21 595 405 25 558 tk. 
n. ö.

Dalber§, Karl Ibeodor b'reiberr, 
^Ür8tprima8 25 125 k.

b". I) alert, 6onav„ O. b'. ^Vl. >Var- 
tenburx 25 167.

Dalmer, ke^.-kat in Könitz8berx 
21 154 178 205 u. ö.

Dambit^, Oüntber v., au8 Klbintz, 
1556 8tud. in branbturt 22 82 86.

Dambitr, Ka8par, 1578 ^unber 
an8 D. Korb8dort 25 677.

Dambit^endort bei Klbinx 25 95.
k'. Dambro^v8bi, Henr., O. K. N 

^Vartenbur^ 25 166.
Damrau-Dambro^8bi, ^licbael v. 

erml. Domb., blitzt antan§8 d. 
18. ^sb. Klotainen 21 408, ^Vobl- 
täter 6. KI. ^Vartenbur^ 25 157, 
f 1706. Orab8tätte 740.

Damerau- Dambrovv8bi, Denc^e v. 
der, 1585 erbält 40 Hut. in Oradt- 
ben 22 15, 1587 aut Klotainen 
21 408.

Damerau, Du^o v., Hauptm. v. 
llbeden, bautt Ora>v- 
den (Oradtben), 1585 
?rivile^ 25 727.
Nicbet v. d., 1607 6e8. 
von Oravvden Lbda.

Damerau, Dietricb, bi8 1400 öi8(b. 
v. Dorpat 21 55 t. 44 55 56 74 77 
85 88, aucb Domb. v. Ermland 90.

Damerau (bei Li8ebot8tein) 25 
659; 1427 Handte8te, 1555 neue 
Ver8cbreibun^, 1588 erbält 1 Hut. 
u. 8 Uorx. de8 8ox. Herren^a1d68 
645 21 520 525 t.

Damerau, Orob-, D. bei ^I1en8l., 
1556 dem Outt8t. Ko11eßial8lit1 
ru^eteilt 25 724 728.

Damerau, Klein-, Out bei arten- 
bur§ 23 668, 1542 Ver8cbreibun^ 
670.

Damerau, Klein- (trüber ?reuü. 
Dam., K/^. lVlebl8.) 25 711 715.

Dameravv, ^ndr., 1521 in Oronau 
25 615.

Damrau-Dombrovv8bi, lobann v. 
d., 1709 Lrbberr aut Klotainen 
21 408.

Damrau - Dombrovv8bi, Uidn v., 
f 1671 25 155.

Daniel, 8iexm., 1550 Out8berr in 
8cböntlie6 (Kr. lla8tenbur^) 23 
581 585.

Dan?ix, ^larienbircbe mit 8t. öar- 
barabapelle u. -bildni8 22 414, 
der ?tarrer er8trebt 1565 Kugelt 
tur bauten 23 80; Katbarinen- 
bircbe 22 410; ^ibolau8bircbe 404; 
Lri^ittenblo8ter, Knlstebun^ 405; 
^lo8pital Lum bl. Keicbnam 552; 
Kocnu8bo8pital 402; b,epro8en- 
bäu8er 597; 8iec^enbau8 8t. ^a- 
bobi 575; Klendenbot mit 8t. Lar- 
bara8tatue414; Klendenkerber^en 
^u 8t. Oertrud 590; Orden8burtz 
mit l^ixur d. bl. KÜ8abetb 422; 
Olat8tzilde 408; ^Videm 25 45 t.; 
Höbe de8 Opter§e1d68 67; Hand- 
^verberordnunA v. 1471 88; Krie§8- 
8teuer Ke§en die Hu88iten v. 1421, 
1425 22 50; OeAenretormation 
der Lrb^. ^68uiten 175; /^N8prucb 
aut d. ?utzixer Oebiet 249.

Dar^el8 (bei V^ormd.) vvÜ8t, 1492 
ver8cbrieben 25 549 567.

Da88el, llainald v., 1164 Kei<b8- 
ban^ler 22 592.

Datteln, Arnold v., erml. Dompr. 
f 1459 od. 60. Orabdenbm. 8ein 
1?68tament 23 751 21 527; aut d. 
öa8ler Koncil 22 158.

Daumen (ld ^Vart.j erbalt 1485 
bulm. kecbt 23 668 t.

David, b,ub., vor 1552 in ^upbeim 
25 696.

Deeber, Dan8, 1521 in Kl. Klee- 
berß 25 692.

Dede, ^an, 1526 in Oöttbendork 
25 689.

De^enber§, ?reulle, beibar/d d. 
Kai8. 8i§i8mund l., der ibm 1421 
ein erml. Kanonibat ru ver- 
8ckatten 8ucbt 22 545.

Debmut, bm8ladi. v. der, ^11en8t. 
Kat8berr, erbält 1587 eine Kru§- 
8tätte in lollack (Kr. ^1l.) 25 
665.

Deinovva-866 21 278.
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Delaw (Dele), OIiri8tovh v. der, 
Hi8dr. ^Iar8chall, erhält 
1514 Stengen u. 5 Hut. de8 
Ve11a^v8c6ensl^ehlau.)^Val- 
de8 2) 656.

Delavv Ounter, 8ein Lr. L6da.
Dra8mu8 v. der Dele, Oat- 
tin ^nna Xnohloch, 1571 
im 868itz v. Lengen u. 
beklau Ldda.

Deldrüek, 1815, 16 Heg.-Il.Lt u. 
Dniv.-?rok. in Xönig8derg 21 178 
2) 451.

Delen, Lri8lok de, ?in8t 1555 von 
1 Hut. Lu Liwitten 25 628. 
Lra8mu8, de8gl.1586 h^bda. 
8. Dela>v.
Oeorg v. der, kautt ^/2 
Ho86uau tür d. Domka- 
pitel 1508 25 697.

Del er, ?aul, vor 1525 in 8c6ön- 
telde (Id ^llen8t.) 25 699.

Demuth, ^nt. k'ranr, 1<p1. in 
^Vartendg, f 1751 23 158.

Demuth, krau2, Lürgerm8tr. v. 
^Vartendurg 23 159.

Demuth, kudvv. v., erint. Domh. 
f 1680. Orabdenkm. 23 751 21 105.

Demuth, 1828 8eminari8t in 
Lraun8derg 23 469.

Demuth, I). iin Xirdi8p. 1'olk8- 
dort 23 268.

Deno>v-8ee 8. Deinowa-8e6.
Depenau, Kitterg68chl6(ht 22 596.
Der/. (Xr. ^1len8t.) 25 655; 1574 

Handte8te 654; 1569 nieder 6e- 
8iedelt; 1570 der?karrei 8eehurg 
7.uge^vie8en 655.

Deu8terwa1de, ange8etzt aut d. 
100 Hut. de8 adl. Out68 keger- 
teln 25 724.

Deuthen (^. ^IIen8t.) 23 682 
687; 1500 5 Anmuten ^Ü8t 542.

Deut8ehmann, Domdech. v. Kdg., 
üüditet in der Hekormation82eit 
init Urkunden in8 l^rmland u. 
>vird Domh. in Outt8tadt 23 842.

Dentsckordensland ?reu6en, Xir- 
diennatroLinien 22 545 -464.

Oeul8«iordeu88las1: Le8etzung der 
Li8tümer 21 1—102. Iin 15. jh. 
a. ^lit^virkung der ?äp8te 1—7; 
b. de8gl. der ^r2di8diök6 v. Higa 
8—18. Iin 1416. a.DnterLrLd.I^ried- 
ric618—50; o päp8tl.Drnennungen 
8eil 1542 50—44. hnnüuü de8 
Deut8diord6N8 44—58; ?äp8tl. 
Ernennungen 58—77; ^Vald de8 
Xapitet8 77—79; LonLrmation u. 

t^on8ekration, Ohödienxeid, ln- 
V68titur 79—81; ?er8onalien der 
Li8c6öte 81—84; Higa 85 kk.; Dor- 
pat 88 kk.; Oe8el 92 t.; Xurland 
94kk.; Keval 97 kk.

Oeul8ckordeu88laa1: 8o2iale kage 
der ?karrgei8t1ichheit 25 1—97. 
Levvidmung mit Orundde8itz 5 kk.; 
Vermehrung u. Verminderung de8 
?tarrgrundt)68ih68 19kk.; 8tellung 
de8 ?karrgrundoe8itze8 im Ort8- 
verdand 51 kk.; I^diereiredil 54; 
I^ährrecht, ^eidereckt 56; Hols- 
nutzung 57; V^ald^veide 59; Deich- 
püidit 41; Hirtlohn, Vorüut, Um
zäunungen 41; ^Vohn- u. Mirt- 
8chakt8gehäude, ihre Oröüe und 
Unterhaltung 45 kk; Oarten 46; 
amtl. Vi8itationen de8 ?karrgute8 
48; Linkommen der ?karrer, 
Oe^em 48 kk.; Opkergaden 64; 
Ltolgedühren 80; treivvillige 
Oaden 86; evv^ige ^Ie88en 89 1.; 
Lteuern und Ka8ten der ?karrer 
95 kk.

Oeul8eIiorden88tLla1 in ?reu6en 8. 
On8par.

Oexvune (Oevv^nne), 8acti bei d. 
Oade>-Lee 21 405 k.

Oexet, Orete, Kun8thi8t. 21 115 
258.

Oiehe, Uatti8, 1555 in Kodavven 
23 646.

Oidemann, 1521 in ^.Itkot bei 
Outt8t. 25 615.

Oidieke, Oeorg, 1521 in ()u66tz 
25 618.

Die 8t, Johann v., 8i8(6. v. 8am- 
land 21 2 k. 61 81 85.

Oiethe, Oeorg, erhält 1621 eine 
Lrug8tätte in Lnopeu 25 616.

Dietrieh, 1211 Li8ch. v. Dorpat 
21 81.

Dietrieh, 6i8ch. v. Dorpat f 1512 
8. I^i8chhau86n.

Dietrieh, 6i8 1400 8i8ch. v. Dor- 
pat 8. Damerau.

Dietrieh,, 1578 6i8ch. v. 8amland 
21 56.

Dietrieh II. Ouda, 1471 6i8c6. v. 
8amland 25 81.

Dietrieh, 1258 Ouardian in Ihorn 
25 5

Dietrieh v. ^lditten, 1402 8chökke 
22 12.

Dietrieh8>va1de ^11en8t.) 
25 682 687.

Dingei, ?et., 1526 in ^Vu8en 25 
722.
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Dinier, Obri8iian Xrie6r.,Xon8i8t - 
Kai in Xöni^8berß 25 465 469 446.

Dir8ebau, ?karrbircbe Lnm 6!. 
XrenL 22 555.

Ditberi, l^b., 1477 in ?lau8en 
25 645.

DiilLn^-8e6 bei ?roblen 25 662.
Diirveb, Xlem., 1614 Nnller in 

Wa1ier8mnb1 25 619.
Ditilok, 1555 in lollni^b (bei 

Hob.) 25 649.
Ditilok k, Hippolii, Hob. Lnrxer, 

1608 Xrü^er in Zo^eiäen 25 648.
DLitrieb, ^när., 1811 8cbnlL in 

Heinriban; ?bilipp u.^nion, 8eine 
öruä. 25 120 1.

DLitrieb, I^ranL, b!n.-?rok. Lrann8- 
bertz 22 142.

Diwitien (X^. ^11en8t.) 25 185; 
Oröbe c1e8 ?karr- u. 8cbnlLen- 
1ancle8 10; 1500 8inci 4 Unk. vvÜ8i 
682 687 542.

Dlnssob, lob., 86ine Hi8ioria 
?okoniea 25 279.

DIu^eeb-Lee 25 562.
Dobbel8iein, ^Viebbolcl, öi8cti. 

v. Oulm 21 55 56 45 46 54 75 
k. 85.

Dobrin ban6 21 56.
Dobr26N8bi v. Dobr^eniee, 

kobann DIricb, 1656 brandenb. 
Oe8an<kier 21 505.

Dörin§, 6re§., e. 1571 in Xobau; 
Oatiin Oeriru6e, loebi. Vkar^a- 
reiba 25 661.

Dorinx, Hann68, 1421 kürzer in 
Wormclili 25 24.

Dobna, Xrie6r. l^er6. ^1exan6er, 
Lnrx^r. u. Oral LU, 1810 
8iaai8mini8ier 25 157
21 149.
^Vilb. Heinr. Maximilian, 
8ein Lru6., 6e8an6ler 
25 157.

Dobna, ?eier v., 1521 kkaupim. Ln 
örann8ber§ 25 581; 8eine ^in8- 
re^i8ier v. 1522 1. 541 545.

Dolen, Xn^elberi v., 1541 Xr^b. 
v. Ki§a, vorber Li8(li. v. Dorpai 
21 20 24 29 44 71 85 85.

Dolina, ^ndr., 81a>ve, 1555 öe8. v. 
Xnberbaim 25 191.

Dombro^v8bi, Xnxen, ?rot. 8ein 
Xeben8bilä 21 558.

Dombro^v8bi, Vkidi. 8. Damrau- 
Dombrovv8lLi.

Dombarcli, v. Oberprä8iäeni 22 
140 25 585 585.

Dominien 8, 1545 Kecbi8lebr. in 
Xö^ven 22 179.

Dominikaner im Denl8cborcl6N8- 
lanä 8. Hoib.

Domi8la^v8ba, Xrau, 1702 im 
Xeilbe8itz v. Otienäork 22 19.

Dombapiiel, ibre Inborporaiion 
in 6. Deni8cbor6en 21 64 77.

Domnib, Nicb., 1586 in 8cbarniLb 
25 665.

Dorin§8 vvalcl, Oiio, 1447 erml. 
Domb. 21 527.

Doroibea v. ^loniau, ibre Xano- 
ni8aiion 22 427 kk. 466.

Dorpai, exeml68 Li8ium, §6Arun- 
clei 1211 21 2 59 88.

Do8i, lob., ?räkebi 6. Xob. O^m- 
na8inm8 25 465 477

Do8i-8ee 21 515.
Dran8ebba^, ?aul, 1524 in 6ai- 
iairon 25 614.
Dreika1iixiL6il8pa1ro rinien im 

Orclen8lan6 22 549.
Dreipkert, Han8, 1527 in ^rn8äork 

23 675.
Drevvenr, D im Xr. Heil8b§, X/^. 

^1ebl8. 25 710.
Drevv8, ^nclr., ^llen8i. Xatmann, 

VVobliäier cle8 XI. Warienbnr^

Dre>v8, Vlicb., 1611 ?k. v. 8iurm- 
bübel 23 649.

Drevv8(kork (bei Xrbß) 23 706; 
1504 Ornn6un§8priv.; nocb 1667 
vvÜ8i 708 555 564; Opker§an§ 258.

Dromler, Oa8imir, VVobliäier cie8 
H. ^Varienbnr§, 1° 1685 in k'rauen- 
bnr§ 23 156.

?. Dromler, Diclaeu8, O. b'. Vl. 
Warienbnr^ 23 162.

Dromler, ^ran?, erml. Domb., 
VVobliäier 6e8 L1. ^Varienbur^ 
23 159.

Dromler, bb-anL, ^1len8t. I^al- 
mann u. VVobliäier cle8 XI. ^Var- 
ienburtz s e. 1707 23 158.

Dromler, XranL, Lnr^ermeL8l6r 
von ^VartenbnrA, VVobliäier cle8 
X1. äa8elb8i, f 1756 23 158.

Dromler, lob. lOeor^j, 1751 XrLpr. 
v. örann8ber^ u. Outi8i. Domb. 
23 242.

Dromler, ?anl, erml. Domb. f 
1758 21 107.

Dromlerin, in ^lebl8aeb, ^Vobl- 
iäterin de8 X1. Wartenbnrx 25 158.

DroL^lovv8lci, v., Ouil8i. Domb. 
f 1806 21 128; 8iikiun§ 129.

Drneb8, (Xrbar6?), Orak, 1656 ant 
Or. b,08ienen (8eiiclem 1rncb8en 
o<1. 1rncb868 xen.) 21 298 k.

2
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Dru Hauken (krutelauken), trä
llere Ort8ck. kei kökel 21 290 292.

Dru^8iu8 (Drieux), Nick., 1545 
k.eckt8lekr. in kö^ven 22 179.

Dr^ander, ^sok., ?rot. in Narkurg 
22 210.

DuOkateau, ^akok ^enea8, 1810 
Vertreter de8 I^or- 
kertkolleg8 in Koni 
22 500.
kaul, kr. de8 vori
gen, Xuoter8teck6r 
Lkda.

?. Duekna, kaur. (^ok.), O. k. N. 
^Vartenkurg 23 167.

Dudik, kor8ckungen in 8ckvved6n 
kür Näkren8 Oe8lkickte 23 277.

Dünkir, 1486 in Lantoppen 23 
650.

Dürwangen, Out ini kr. kükel, 
1565 an§68etzt 2) 557.

Dükern, ?ierre, kran2. Oelekrter 
21 418.

Dukat, Oeorg, erkält 1614 eine 
Krug8tätte in Oakienen 23 642.

Du8kurg, keter v., Orden8ckroni8t 
22 266 2Z 506.

Du8iner, Hockrll6i8ter 23 59. 8. 
auck ^.rkkkerg.

Dv^er§, Herin., 1412 päp8tl. ?roto- 
notar 22 475.

?. D^ko^v8ki, kelix, O. k. N. 
^Vartenkurg 2) 165.

D^niar8ek de Na8ovvia 8.8ta^nek.
D vrnrnerkliek (irn ki8(kok8kg.Oe- 

KLet) 22 480.
D^ngon, 1555 ?reuke 22 7 24.
Dvpeno^, Dietr. v., erkält 1265 

kand in ?orn68anLen 2) 9.
D^triek, Okri8topk, 1505 in Ni- 

geknen 23 678.
D2ialin8ki, ^lk.^ok., ernil.Dornk. 

f 1680. Orakdenkrn. 23 752; ^Vokl- 
täter de8 kl. ^Vartenkur§ 156.

D2ialin8ki, Nick., 1652 8tattkal- 
ter de8 Li8tuni8 21 249.

Lk kling, ^.ndrea8, Olockengieker 
21 256.

Lkerkard v. ^eisse 21 16 17 49 78 
80 85 22 65 275 23 4 49 152.

kkerkard, 1511 en ki8ck. v.Oulin 
21 19 22 1. 69.

kkerkard, 1569 ^.kt v. ?elplin 
21 410.

kkerkard, Kegen8 u. Doink. in 
krier 21 245.

kkerkardt, 1551 ?k. in Okinelno 
25 16.

kkert, ^ndr., 1555 in kauterkagen 
23 650.

kkert, Han8, 1546 (od. bald da- 
nack) ant kattrnedien 21 285; 
knde de8 16. ^k. ant */» kegienen 
287 (^vokl der86lke).

kkert, ^ak., ^11en8l. kärger, kaukt 
1567 d. Krug8tät1e in Oöttken- 
dort 23 689.

kkert, ^odoku8, Adliger, 1565 1. 
Ke8. v. Därvvangen 23 557.

kkert, ^okann, 1480 Ke8. von Or. 
Lötlau 22 50 52.

kkert, ^so8t, in koket 1565 25 592 
?. kkert, 8erapkin.» O. k. N. ^Var- 

tenkurg 23 165.
kkert v. kegienen, Ki8 1482 leil- 

Ke8itzer in Or. kökau 23 728. 
I8t ^okl ^okann kk. 8. ok.

kekert8kurg, 8ckloÜkapeke rnit 
8t. ^.nnenkild 22 417.

kklert, ^nt., Lärgerrnei8ler v. 
^llen8tein, OroKvat. Hugo kaein- 
rner8 25 214.

kkrenkerg, Herin., Kun8tki8t. 21 
115 258.

kiekkoler, ?eter, erkält 1527 d. 
Out 8ck^virgauden 25 602.

ki8enkerg, D. irn Lr. Heilixen- 
keil, verptändet u. 1558 einxelÖ8t 
23 591.

Li8enker§, ^L8ter2Len86r-I^onn6n- 
K1o8ter 21 151.

ki8er^erk, Out 23 674 678; ver- 
kautt 1555 an NL^eknen 679.

Lkardu8, 1565 Kokator v. Latta- 
tron 22 4 8.

klkin^, l^ikolaikircke 22 406, mit 
kpLIapkLuin kodeeker v. 1579 21 
257; Keicknain8kLrdr6, Orändun^ 
22 551; Oeor§6N8ko8i)itäl6r 22 
597; O1at8§ilde 408; krovin^Lal- 
8^node v. 1427 22 46 23 41 78 81; 
trete kakrt der Oei8tk ük. d. 
Drau8en8ee 23 56; De^ein d. 
Oärtner 54; ?üickt LU Optereaken 
1564 65; kinnakine au8 Opter- 
^eld 68; kolle der LiertrL^erxLlde 
1554 86; andere Oilden 87 t.; evv i^e 
Ne886n 90; 8tadt 8trei1e1 1544 
rnit d. ?tarr. v. Küi8tenau äk. d. 
Verteilung d. Opkergaken 75 76; 
de8gl. 1564 init d. kkarr. der eige
nen ?tarrkircke 75; kinkünkte 
der ?tarrei 1568 92. Orden8kurg 
rnit Nargareta-Keliquien 22 416; 
^vird Orden8kauptkau8 552. O^ni- 
na8iurn unt. Onapkeu8 155 23 819; 
Keutige8 O^inn. 22 141. ?^6U8tad1 
init?Iarrkircke d, H1. Drei Xönige

H.
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392. LlbinZer Oesandtschakt 1530 
in Heilsberx u. köüel 70 k. l^etze 
ablrolen v. Llbinx 14.

Llditlren, Uart., 1486 ?k. v. ^Vorni- 
ditt 2) 725.

Llditten, OeorA V., 1532 Hedsbx. 
6ur§§rak 2) 730.

Llditten, Out 23 724 k.
?. Llert, Oapistran., O. L. ^l. ^Var- 

tenbur^ 23 166.
Llert, Lainbert, v. Dernutü, poln. 

Lapitän, später bes. in Dernutlr 
23 231 268. Oattin Dorothea 
Ludwich 268.

Llert, ?eter, 1587 in ^lt-^lünster- 
berx (Lr. brh§) 23 707.

Llerus, aus braunsberx, Lokator 
v. Hobel 22 277.

Llias, auch Helgas, 1386 Oründer 
des D. ^Ithok bei Outtst. 22 8.

Llias, Lhorn., Zwischen 1584 u. 97 
Trümer in Lenern. Leine VV^we 
seit 1597 iiu besitz des Lru§es 
23 675.

8t. Llisadethkult iu breuüen 
22 421.

Llner, Hüdi^er v., Lointur v. 
"Luchel 22 353.

Llsau (krüh. Olseu), Ortsch. bei 
Leedur^ 21 283 2) 653 655.

Llsner, ?eter, 1795 Lchlobpropst 
iu Heilsberx 22 162.

Litten, kobin v., livl. Landrnei- 
ster 21 98.

Lrnrnerieh, Labian, errul. Dornü., 
1552 ^estanrentsvollstr. d. ^chat. 
v. d. Lrenk 23 664; f 1559. Orad- 
dsnkrn 752.

Luders, v, Oberstlt. 23 385 k. 395.
Ludork, ^oh. v., 1330 Deutsch- 

ordeusritter 22 421,
Ln§eL ?k. iu Lunrendork 21 245.
LuAelderxd, Orex., 1524 iu ^lt- 

hok bei Outtst. 23 603.
Luxeldert, Lr^b. v. bißa, s.Dolen.
Lueelderi, 1354 Lürxerineister v.

Vvornrditt 22 30.
Ln^elke, Ladian, aus LoneZen, 

1534 iu ^Heuburx 23 578.
Luxliek, Xapl. iu Lunrendork 21 

238 241 k. 243, dauu?k. iu ^Vuseu 
244.

Lp pingen, Oeor§ v., kur^xr. v. 
^Varteudur^ uut. bisch. Üosius 
23 669.

Lrasnius v, botterdanr 22 64 78 
178 183 23 259 376 kk.

Lrxesteu, Arnold v., ernrl. Dorn- 
dech. f Zwischen 1402 u. 04 22 158.

Lrlen, Luppold v., 1350 bisturns- 
vo§t 22 22.

Lrliehhausen, Lonr. v., Hoch- 
lueister 22 56. 
Ludwig v., Hoch- 
uieLst6r22355 414 

Lrnrel, ^lattdes, aus ^Valtersinühl, 
1531 iu Danrix; 23 577.

Lrrnel, ^lich., 1521 iu ^Valters- 
nrühl 22 601.

Lrinland, Lolonisation 21 277— 
337, 394—41 22 1—38; besiedlunA, 
Herkunkt der 8iedler 256—279; 
rnasur.-poln. bevölkerun^ 23 
181—190; verwüstende Lrie§e 
1414. 1454-66, 1478 k., 1520—25 
23 537 kk.; wüste ^Lusüukeu uin 
1525 544; des^l. Lrüxe, Kühlen, 
Lchulren- und Lkarrüukeu, adl. 
Oüter 545—552; ^lanxel au öeistl. 
u. Lehrern iru ausgehenden 16. 
sh. 841; Levölkerungskragen 532; 
Landesordnung v, 1766 u. Land- 
wirtschakt iru 18. ^h. 21 272; Le- 
völkerung seit 1772 (Leuerstellen, 
Volkszählungen, Oholera V. 1831, 
Abwanderung der Landarbeiter, 
Verbleib der Auswanderer; wirt- 
scdaktl. Lrisis uin 1825) 358—372; 
Landesauknaüine v. 1772 23 382- 
445; Lr§an2un^en da^u 839; 
erud. Ortsnarnen, iür Ursprung 
u. 8inn 22 278; Hussitiscde Le- 
wexun§ irn Lrinland? 39—60; 
üandscnr. Oescdidäte aus d. besitz 
der Lrd§. 8cüloüsckiul6 23 534; 
^rcdivalien u. ?1äne, verschleppt 
nach 8drweden, in photo^r. ^Vie- 
der^ade 533 836; ä^nodalstatu- 
ten v. 1497 79; alternd. ?redi§t- 
literatur 21 350; sudsidiurn chari- 
tativuin 23 94 kk.; Hussiten- und 
lürlcensteuer, beterspkenni^ 96; 
bauernaukruür v. 1440 22 56; 
Lrndänder in d. 8chlacht dei 
bultawa 21 276; Lrndand 1720 
von Ln§1and dein Lriedr. 
^Vilü. I. an^edoten 23 840; Lin- 
ladunx 2U den Landtagen irn 16. 
jh. 225/ ?est v. 1708 22 171; 1. 
all§. Leuerlcasse v. 1766 21 275; 
Depositenbanken 273; ja^d- und 
Liscüereirecht 273; belrördl. Uaü- 
naliiuen §e§en Leuersbrünste v. 
1786 275; errul. Landmesser 351; 
bisturuskarben (rottzelb u. ^eldrot) 
22 543; Heirnatbuch u. -Kursus 
174; Nuseuin, seine Lrrieütunx 
21 342; ^nkänxe der ^entrurns- 
partei 272.
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Lrmlandlied 22 542 2L 224 555. 
Lrn8t, 1249 6i8(b. v. ?ome8anien 

21 9 81.
Lrn8t, kitter, 1541, 46 erml. La- 

pitelsvoxt 21 279 504.
Lrtman, §ebt 1521 von 8albben 

nacb Laplitainen 22 698.
in ?eter8- 

Lrtmann, ^ndr., 1555 I walde bei
?et., 1521 Outtst 2) 

609 617.
Lrtmann, Oeor§, erbält 1596 eine 

krußstLtte in 8cbönborn bei 8ee- 
bur§ 2) 665.

Nebenan (-nowe), O. bei Outt- 
8tadt, ^n8etzun§ 22 10 k. 1402 ver
dankt an8 Outt8t. Lo11e§ial8tikt 
12 k. 21 175; ?karrbircbe Filiale 
v. 8üllentbai, dann v. I^obber^, 
Zeweibt 1585, 1684 22 15 2) 710 
724 726; 1580 neue Idandk68te 
714; 1585 nocb teilw. wÜ8t 555.

L886Q, ^obann v., erml. Oomban- 
tor löilä) 21 105 k. 105 k. 287 22 
25 159 488; f 1416 od. 17. Orab- 
denbm. 2) 752.

L^tland mit 6. öi8t. Leval, 1546 
bäuklicb durcb ci. Oeut8diord6n 
von Dänemark erworben 21 84.

Lulenbur§, Oottkr. Heinr b'rei- 
berr 2U, erml. Oomb., Oründer 
der krunobapelle in ^Vn8lack 21 
515 2) 158; f 1754. Orabdenbm. 
752.

Lnlen8tein, Ludolpb v., Haupt- 
komtur in Oanrix 22 44.

Luler, Natbematiber 25 195.
L^merieu8, I^ib., Oeneralinqui- 

8itor f 1599 2) 286.
1^. Lu8taebiu8, O. b". N. 5Varten- 

burx 25 165.

kaber, Laltb., erml. Oomvib. f 
1601. Orabdenbm. 25 755.

1^. b^aber, k^rane., O. ^l. ^Varten- 
dur§ 25 161.

b'aber, l^aur., vor 1522 in Or. 6er- 
tun§ 25 690.

Fabian v. b.osLainen 21 104 k. 298 
22 67 69 76 u. ö. in 25 bei Ver- 
8cbreibun§en.

Fabian, Ibom., 1554 au8 ^olbemit 
nacb d. ?r. Holländer Oebiet 
Lurücbxekordert 25 588.

k'abian, 1521 in 8üüentba1 25 751. 
^abrieiu8, ^al^ob, 1557 Labbalau- 

reu8 in branbkurt 22 86.
b'aell, Han8,1521 in Oronau 25 615. 
l^abl, ^ob., Lr^pr. v. Lraun8berx 

u. erml. Oomb. 25 254. 

k^abl 8. aucb k^all, lsabel, k^aell.
k^aleb, Ibom., 1584 Lruxwirt in 

läutern 25 659.
k^alb, preuÜ. Obroni8t 22 72.
b'all (r abel), Uatti8, 1521 in <)ueetz 

25 618.
IH1ibow8bi. erml. Oomb. f 1605 

2L 758.
albenau, ^i8ler2ien8erlLlo8ter in 
lüvlsnd 21 50.

k^a1l8ebr, Lr^pr. v. VVormditt, 8eine 
l^eben8b68cbreibunx de8 Lrrpr. 
8ixmun8bi 21 271.

k^antoni, b,udvv., erml. Oomdecb.
-j- 1681. Orabdenbm. 25 755 21 
107 k. 110 115 119.

I^arwieb, 1816 Oberlebrer in 
braun8ber^ 23 455 458.

l^ au 8 t, ^lert. 1524 ) in Oiwit-
„ Val.,8.8obn,1527jten25687.

k^eblau (Velow), I). bei 8eebur§ 
21 296 25 655 655 k.

kleide, Olaueo vom, 1402 8cbökke 
beim bi8<b. bandxericbt 22 12.

b'eldbeller, Leier, 1752 öür^er in 
lolbemit 2Ä 508.

Lelix, ^lärt^rer, Reliquie 22 242.
Melken er, Oa8p., erml. Oomb. f 

1499. Orabdenbm. 23 755.
Berber, Hi1debr.,^8tronom(1.1550) 

in Heil8ber§ 23 195.
Berber, ^loritz (d. jüngere) f 1546 

al8 erml. Oomb. 22 551 25 757.
Ferdinand I., dt. Lai8er 22 194 

254.
I^erman, Henricb, 1555 in ?1öllen 

25 659 645.
1^68cber, ?et.. 1525 in b,iebenau 

25 716.
k'euebtwanxen, 8ie§kr. v., Hocb- 

mei8ter, I.ande8ordnun§ 1509 23 
59 152.

l^ew8tel, I^rane., erml. Oomb. 22 
160.

b'. b^bal, öonik.. o. b'. ^4. ^Varten- 
burx 23 165.

l^idler, b'elix, au8 Oansix, 1540 
Llbinxer 8cbüler 22 75.

b'inb, Lra8m., 1596 in ^Vorbeim 
23 722..

I^i8abn, Ore§., 1610 Liirx6rmei8ter 
v. Leeburx 23 657.

k^i8eber, Ore^or, 1567 Lauer io 
8traubendork.

„ Alerten, 8. Lr. 25 592.
?.^i8eber, ^U8tin. (^dalb.), O. k^. ^l. 

5Vartenbur§ 23 166.
k"i8eber, l^ub., 1555 in ?eter8dork 

(Lr. Heil8ber§) 25 679.
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^i5ebbau8eu, Oietricb, 8i8di. v. 
vorpat f 1512. 21 17 t. 80 88.

I^i1tiA8dork (Lr. ^IIeu8t.), 1559 
als adl. buliu. Out au^68etzt; 1478 
erwirbt 40^2 Unk. da8 Oouibap.; 
1514 Haudke8te; 1500 4 ^iu8bukeu 
^vÜ8t. 2) 682 688 542.

bde ebeu8teiu, v., Oeut8cbordeu8- 
ritter 22 585.

^I6i8eker, I^raur, Krok. Or., 8eiu 
bebeu8bild 22 141. 
brauL, 86iu Vater. 
1bere8e §eb. kkobiuauu, 
8eiue Cutter.
^utouie, 86iue 8cb^ve- 
8ter 144 146 149; Ver- 
ka88eriu de8 I^auieu- 
re§i8ter8 iu 20 1-204.

1^1 ei 8 ober, ^ndr., 1555 iu KIa^v8- 
dork 25 644.

^Iei8eber, Oeor§, au8 ^I1eu8teiu, 
1568 1. Le8. vou kotlaibeu 25 561.

I^leiuiux,Albert u,sobauue8, örüd. 
de8 Li8(b. kkeiuricb I. ^leuiiu^ 
22 597 25 172.

bdeuriuß v. ^Vu86u, Ileiuricb, Le8. 
de8 O. b'lewiux 22 21.

b'Ieiuiu^, Xircbdork, rät8elbakte 
OIocbeuiu8cbrikt 21 275.

bdi§S6, ^ut., 1772 ?äcbt. iu Ikir8cb- 
keld 25 440.

k^liud, ^ab., 8cbökke v. Heil8berA, 
erhält 1605 deu Lru§ iu 8tol2- 
baxeu 25 655.

k^Ioeb, 1526 8cbul2 iu 5Vuttrienen 
25 705.

kdoeeb, O8>va1d, biteraturbi8t. 25 
125.

Florian, 1547 ^Var8cbauer Oouib. 
22 208 211.

kdob, 8tepb., 1551 in ^1t-8cböue- 
berx 25 686.

bduex, kaul.l 6rü6., 1515 8c6ul26u 
„ I^aur.) iu I^reiiuarbt 25 675.

8. aucb kkluxeu.
Köder8dork (L^. Lrbx.) iru 16. 

^b., uocb beute ^vü8t 23 554 564 
596. Oberkör8terei 101.

k^or8ter, Ikeiuricb, ^Ür8t6i8c6. v. 
Lre8lau 25 215 k.

?. bUbiuauu, Oa^etau, O. k'. VI. 
V^arteuburx 25 164

?. I^olt^u8bi, Oa8irnir, O. b'. VI. 
^Varteuburx 25 165.

?. ^oI^ai8Li, 0a8iiuir, O. b". VI., 
^Varteubur§ 25 162.

?. k^oiuber^, ^uxu8tiu., O. b". VI., 
^VarteuburZ 23 165.

I^ot8ebbi, Vlartiu, ?k. v. Keiruer8- 
^valde, bi8cb.Lounul88ar 21208 218. 

k'o^eo^v 8. Voixtsbok.
k"ox, Vlicbael, Outt8t. Ooiudecb. 

21 128.
k^rai88iuet, 1780 Vlit^I. 6. 08tpr. 

ke§ieruu§ 22 140.
?. IHauei8eu8 Oobi1iuiu8, O. 

k". VI., ^Varteuburx 25 165.
1^. I^rauei8eu8 Var8aviu8, O. k". 

VI., ^Varteuburs; 25 161.
^rauei8eu8 Vrati8laviu8,O. 

1^. VI., ^Varteubur§ 25 161.
k^raubeuau (Lr. Kübel), 1566 ?ri- 

vi1e§ erueuert; Lrü§e 1585 uud 
1615. 25 655, 656.

Graues, 1570 ^rüxer iu ^oiuiueu- 
dork 25 691.

^rau^euka^u (Orutta), O. iiu 
Ou1luerlaud,rei(1i1ick68 ?karr1aud 
25 9.

k'raulckurt a. 6. Oder, Universität 
22 80.

I^ranlLO, Heinridi, in O8diatz, 8r. 
de8 Li8ck. ^06. I. 22 5 57. 
Oertrudi8^ 8di^ve8t. de8

„ 8opdia j 8i8di. Lkda. 
8eine Sekten 8. 8te6I.
rautz, 1522 in X1. Xleeberx, 25 692. 

k>aux. Kuk8cIimslL 21 280 509 524 
595 22 59 k. 46k. 48 55 57 151 k. 
155 25 41 680 u. ö. in 25 bei Ver- 
8cbreibunben.

I^raur I., v. kHankreicb 22 198 
226 k.

kHan?, Or., Oorub. v. 6re8lau 25 
216.

k^ran2i8kaner iiu Oeul8cbordeu8- 
1and 8. Kotb 21 258.

I^rau2i8bu8 de Vloliano (b'rLur 
v. Vlaitand), päp8t1. I^e^at 21 49 k.

k"ra8b^, 8tsntze1, 1555 in kocbladL 
25 665.

k"rauenbur§ Dorn, ^nlaxe d. 
Lurx, 8axe 22 270; erbätt 1550 
eine päp8t1. ^VblabbuIIe 2; Her- 
bunkt de8 §ot. Hocba1tar8 v. 1504 
25 841; bi8cb. ?alai8 init xot. 
Altarbild 21 275. Ooiubapitel, 
Ootatiou8urbunde v. 1260 21 77 
79 22 540 ; 8teIIuu8 2uru Oeut8cb- 
ordeu iiu 14. ^b. 21 49 §.; Obor- 
b1eiduu§ 21 (^Imueia 105 8u-
perpellieeuui 105, Vlautelett ko- 
cbet 106, 2iniarra 109, Oi8liue1o 
riuiu 118 k., Ordeu88teru 122); 
iiu Ke8itz v. kur8teuau Lr. köKel 
22 28; bi8diereix6recktixbeit iiu

Vtebl8adc 23 551; ^Vacb8- 
8ie§e1 21 555. Ooiuvibarieu, 8tik- 
tuu§ vou drei durcb 6i8(b. ^o- 
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kann I. 22 57; erhalten 1568 An8 
au8 Oi^vitten 23 688.

I^rauendurx 8tadt, ?atronin 8t. 
Uaria ^laxdalena 22 420; I^ilco- 
Iau8kircke 406; ^ntoniterprärep- 
torei v. 1507 599; Lrtra§ d. Klarrei 
v. 1424 2) 91; Opter§an§ 257.

I^rauendorl (Kr. Heil8b§) 25 710 
714.

I^rexo8o, 0ä8ar, Iranr. Oe8andter 
22 215.

IHeilia§en (Lr. Lrb§) 25 710 
^reimaikt (Xr. Heil8bss), 1515 

Handke8te erneuert; bi8«i. ^i8c6- 
teicli 25 674 k; ULdiae1i8kirdi6 
22 595.

I^reilax, ?etr., verfault 1551 8ein 
8and in ^eu-Loirendorl 25 185.

I^reitax, 1524 8clnnied in ^llen- 
8tein 23 687.

I^reita§, 1828 8diulanil8lLand. in 
Lraun8ber§ 25 469.

k^renrel, ^nt., errnl. ^Vei66i8c6ok 
25 465.

k"reudenber§, ^ndr., 1497 in ^lt- 
Oar8c6en 25 620.

k'reudenberx (Xr. Kö6.) 22 20 
25 655 656.

freund, 1808 8diul2 in ^eukol 
ain lakter^vald 25 115.

Xreundt, ^Vnt., erinl. Lün8tler, ein 
8tainrnbu6id1att von Lliin 25 555.

I^re^, ^o6., Lild6auer in 8raun8- 
ber§ 25 251.

I^ridriek, ^ndr., 1555 in 8c6i11§e6- 
nen 25 601.

I^ridrie6, Lartlr., 1555 in ?eter8- 
dorl sLr. Heil8b§) 25 679.

k'rieberss, Xdau8, 8cknl2 in ^Vu8- 
lacL 21 509.

k'riedeland, Han8, i^ankt 1529 da8 
8c6ul2enaint in ?ro88itten 25 662.

I^riedland, Oeorx, nin 1410 ?k. v.
V^orinditt, OeXilke de8 Keter v. 
^Vorinditt in Koni 22 486.

I^riedland, 8tadt init 81. 8oren2 
^irclikol 22 582.

^rieärie6 II., 6. Or. 21 214 259 
22 155 25 444.

KriedrieX >Vi16e1in I., Lx v. ?reu- 
üen 25 444.

I^riedrieX ^Vilkelin II., v.?reu- 
Ken 21 122.

I^riedrie6 ^VL16eIrn III. 21 149 
256; kronLernedaille aul i6n und 
den 2ar Alexander I. v. 1815 22 
542.

I^riedr. Wilhelm, d. Or. Xurlür8t 
21 505.

k'riedrieX v. 8aek8en, Hodiniei- 
ster 22 598.

I^riedriek v. ?ern8tein, Xrrib. 
v. kixa 21 17—29 49 52 68 71 79 
81 K. 85 100.

I^riedriek, 1489 Ki8di. v. Lral^au 
22 155.

k'riedriek, 8. v. ^Ier8ebur^ 21 6. 
l^riedriek, 1251 ?I. v. Lraunsder^ 

22 267.
priese, l^Ird., au8 LalZa, dann 1552 

8rd§. Liirxer 25 581.
I^rietz, Oeorx, 1571 8c6ul2 in 8au- 

terka^en 25 650.
I^ri8iu8, Oeinina, 1541 ?rol. in 8o- 

^ven 22 61 177 179 I. 182 184. 
Oattin Larbara 182.

I^roliek, ^ak., 1555 Xriixer in 8au- 
nau 25 650.

Ironie, 1e^v68 I 1521 in 8dditt 
„ Oa8pars 25 618.

k'roinkold, Lr^b. v. Kixa, 8. Vikk- 
6U86N.

^roin6oltz, ^o6., 1557 LaiLkalau- 
reu8 in l^ranklurt 22 86.

k'rornin, Han8, 8c6ul2 in Heilieen- 
t6a1, 1570 tot. ^nna, 8. loonter 
25 616.

^iir8tenau, O. dei 8eedur§ 22 28.
I^u61inann, 1850 8erninari8t in 

Lrnun8der§ 25 476.
I^urwerlc, ^ndr., nu8 Oan2i§, 1558 

8tud. in ^VittenderLs 22 91.
?. ^un§, ^lareinn, O. 1^. ^1. ^Var- 

tenbur^ 25 166.

tadeln, Irü6ere8 O. irn 1^^. ^leXI- 
8ack 25 710.

Oabriel, 1545 ?rok. in 8ö^ven 22 
179.

Oabrie!, Ori8tol, 1551 in Oi^vitten 
25 687.

?. Oabriel 8ovieianu8, O. k". ^1. 
Wartendur§ 25 162.

Oaerte, ^lu8euni8dir., ^U8xrndun- 
§en in Orunen6er§ 25 172 kk.

Oa^xelice, ?etr., 1555 in ?i88en 
25 665.

Onlen22o Vi8eonti, Oian, Herr, 
v. Mailand 21 59.

OnI6nrdu8 ?^i§ri, 1556 I^oIIeiLtor 
d68?eter8pI.irn OuIin6rIand 2128.

Oa 1 ino ^v 8 xi, 1828 Zduilarnt^and. 
in 8rLUN8ber§ 25 469.

?. Oalino^v8lci Daina8e6nu5, 
0.1^. U. W artendur§ 25 166.

Oalitten, adl. Out iin Heil8- 
der§, Ver8(Iir6ibunx 1528 25 547. 

Oall and, ?etru8, Oelekrter in 
?ari8 f 1559 22 209 227.
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Oambala. ^iex, 1585 in ^Vieps 
2) 667.

Oaneelinn8, Li8cb. v. ^ibano, 
86LQ 8cbreiben 1544 an d. erml. 
Li8c6. Hermann 22 151.

Oande, Han8, 1521 in ()neetz 2) 
618.

Oan8ewint, I^i8iU8, 15)5 in Li8cb- 
dork 2) 641.

Oan8ewint, Lancier, 1555 in ban- 
terba^en 25 650.

Oare^^n, ?karrei in ?ommere11en 
25 55.

Oardriialow8^i, ^ob.» 1749 Lnr^er 
u. blbrmacber in Lrb§ 25 
247.

,, 8amnel, 1725 de8^1. Xbda. 
Oar8ia8 Hi8pann8, ^1a^., Xir- 

cbenr6ciit8lebr. in LoIoZna 25 285. 
Oar8eben, (X^. Ontt8t.) im 

16. ^b. 25 615; cia8 wn8te Oork, 
ancii Heilieenwatd §en., wird 1550 
domkap. Leben 621.

Oar8eben, I^en-, e, 1550 wü8t 25 
540.

Oq8iorow8bi, ^ob., 1618 Lurtz^r. 
von Üeil8ber§, ant 
Xomaimen 25 547; 
erbäit 1617 4 Unten 
in Llanbenber^ 615. 
^ob., 1667 Xrbberr 
ant bedienen 21 288. 
L amilienxrai^teine 
in d. Xircbe 2N Le- 
§ienenXbda. 8. aucb 
6etden-O^8.

L. Oa8tbow8bi, 8tepb., O. L. N. 
^Vartenburg 25 162.

Oauden (X^.. Neb^acb), nr8pr. Out, 
im 15. ^b. Dort 25 710.

Oaudete, ?reube in bedienen 21 
284.

Oavin, ^ab., 1525 in OLwitten 25 
687.

?. Oaworeebi, Lonav., O. L. 
^Vartenbur§ 25 166.

Oavi, O. im Xr. örb§ 25 710.
Oeo68at1el, v., 1480 Orden8mar- 

8ebaI1 22 589.
Oedaitben, O. im Xr. ^.I1en8t., 

Handke8te 2W. 1541 n. 46 25 685 
689.

Oe^otba, ^lattbia8, 1585 Xrü^er 
in Lolbeim 25 661.

Oebrmann, ?eter, 1809 Oiücicner 
in Outt8tadt 21 161.

Hl. Oei8t-8pitäier im Orden8- 
' land 22 555.

Oeitb, Ibom., 1596 in ^Vorbeim 
25 722.

Oeiau, ^Vie8e am Lakterwaid 25 
100.

Oei§atz-8ee im X-^. ^Vartenbur^ 
25 561.

Oeidern, Heinr. v., 1559 Tenee 
21 285.

Oelern (Oeidern), Arnold v., 1586 
Ontt8t. Oompr. u. bi8di. 
Okb^Lat 21 507.
Heinricb v., 1546 Lobator 
von Heinricb8dork 505.

Oemebaw, Xeinboid, 1571 ?k. v. 
brendenber^, 8treit mit ^Vonne- 
berg 25 657.

Oemmern, Orob-, O. im Xr. ^1Ien- 
8tein 25 682.

Oeorß, HerroL v. 8acb8en 22 125.
Oeorx, 1554 8cbnl2 in 8cban8tern 

(X^. ^11en8t.) 25 699.
Oeor§e, 1555 in Xonitten 25 629.
Oeor^e, Han8, 1521 in ^Vaiter8- 

mn6I 25 619.
Oeor§enbnr§ bei In8terdnrss, ^.n- 

1a§e 22 596.
Oeorxi, 1805 Oe6. Xan^tei-Oir. in 

Lerlin 21 127.
8t. Oeorx8knit in ?reutien 22 

595 kk.; -Ho8pitäler (knr I^epro8e) 
597.

8t. Oerard, Lild 25 267.
Oerber, Martin, 1521 in I^ilLle8- 

dork 25 698.
Oerb er, 8im., erml. Domvitc.f 1624. 

Orabden^m. 25 755.
Oereo, 1555 ?reu6e 22 7 24.
Oereke, ^Volk, 1567 Untier in 

8turmbnbe1 25 649.
OerA68dort 8. Olabunen.
Oernard, Oent8cborden8br. u. 1555 

bi8cb. Vosst 22 24.
Oerbard 8eiand, v. L1bin§, 1576 

^en^e 21 598.
Oerbardt, beutn., 1772 Ingenieur 

25 587.
Oerieke, ^atr., wird 1584 8cbutr 

in benern 25 675.
Oeriebe, I^ik., 1559 in 8teniLie- 

nen (X^. ^IIen8t.) 25 702.
Oerieice, Urb., 1554 Xruxwirt in 

Open 25 579.
Oeri^k, Ore§or, 1808 Vertreter 

der Oemeinde Xleeteld 25 117.
OerilL, ^ob., 1765 in ^tt-Oar8eben 

25 621.
Oeriebe, 1559 8dini2 in 8tein- 

bere 25 751.
Oerixe, blan8, 1552 in 8cbönwatde 

(X^. ^I1en8t.) 25 699.
Oerike, Heinr., vor 1510 8cbuiL 

in Letb^endork 25 707.
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Oerike, 8tekten, 1545 in kaunau 
2) 650.

Oerikeclorkk, Leneclikt v., -um 
1600 Olockenxieller in Dan?i§ 
21 255.

Oerin^ekanü, ^ak., 1524 in Lat- 
tatron 25 614.

Oeri8ek, ket., 1529 Müller in Or. 
öoÜau 25 727.

Oerke, ^nürea8^ 1555 in ?lölleu 
„ ^O8t j 25 645 k.

Oerke, Ori8tok, 1554 in 8turm- 
liübel 2S 648.

Oerke, kuka8 ! 1551 entlaukene 
Oeor§ Lauern au8 kinß- 

„ Alerten, nau 25 586.
Oerke, 8iin., 1581, 99 NüUer in 

Or. Lölln 25 644.
Oerke, kkom., au8 Xlin§ender§, 

1554 nack ^rn8tein Lei Einten 
entlauken 25 589.

Oerko, 8ckulL in ?arkitten 21 
515 k.

Oerlaeli, ^laria Oicleon, 1816 
Okerl. in Lraun8der^ 25 455 K.

Oerrnan, 01ein., 1555 in ^H-^Var- 
tendurx, La6It ko8kauk§elcl 25 
569 668.

Oerinan, OreA., 1552 8ckul?. in 
8antoppsn 25 651.

Oerinan, I^n., 8drulL in Xa8<äiau- 
nen, erkalt 1620 cia8e1d8t eine 
Lru§8tätte 25 677.

Oerinan, Uar1., 1521 in kauter- 
vvaiäe 25 750.

Oerinan, I^ikli8, 1486 in kauter- 
^valäe 25 725.

Oerinan, 8iin., erml Domk. 1' 1645. 
Oradüenkm. 25 755.

?. Oerinan, 8tepk. O. k. ^1. 
VVartenburx 25 164.

Oer8ek, Val., 1525 in ^uttrienen 
25 705.

Oer8<1orkk, ^Va88erbaumei8ter in 
^larienkurx 21 244 k.

Oert, ?kil., 1585 in Heinrikau 25 
714.

Oertk, 8iinon, au8 Lraun8derA, 
8tuä., 1540 ^Vlax. in keip^ix 25 124.

Oertken Heil8der§) 25 622.
Oertin, Heinko v.,6ark eine5Vinü- 

mükle kür 6. Dörker ^Vo8elauken 
u. Irautenau anlexen 21 514.

Oertruüi8, 8clnv. 6e8 erinl. 6i8ck. 
^ok. I. 22 5.

8t. Oertruükult in LreuOen 22 
590 455.

Oelller, ?etr., 1586 Lrußprivile§ 
v. ()ueetz erneuert 25 618.

Oe>vLnä8eknei6er, OerkarL, au8 
Dan^ix, 1427 Dominikaner 22 48k.

Oe^er, keutn., 1772 Ingenieur 25 
587.

Oe^lenkelcl, Olavvken v., Kelin8- 
mann 6e8 Deul8ckorüen8 21 508.

Oilbi n§-Nükle (k. I^eumükle) 
im ^I1en8t., 1576 vom Dom
kap. verkaukt 25 565; -8ee kdäa.

Oi1ciem6i8l6r, kor., 1521 in8ck1itt 
25 618.

Oilcl6nmei8ter, Drkan, 1521 in 
()ueetz 25 618.

Oiläm ei8ter, Dion^8iu8, 1527 
8ckul2 in ^rn8Üork 22 675.

Oi16me8ter, 8im., 1527 in kick- 
tenau (Lei Uekl8.) 25 715.

Oil^enburx, Ku88iti8cke Irrlekre 
in 22 44.

Oiklau, D. im Xr. ^.11en8l., 1407, 
41 1. be2. 2. ^N86ÜUN§ 25 682, 
689; 1500 27 2in8kuk. ^vÜ8t 542.

Oladunenskok), krükere8 Keün8- 
§ut 6.kei8timmen, 1568 I^uricken, 
üann Oer§68clork §en., verkaukt 
an OeorA v. 8^e6iin 25 658.

Olanüeman8Üork, alter tarnen 
(nocli 1580) kür 8albken 25 698.

Olau den, krüarü ^ano8ckitz v., 
Heil8b. öur§Ar., kaukt 1569 L1. 
Ottern 25 548.

Olanclen, di8eti. Kämmerer, keil- 
be8itzer im D. Ku8ve^n, vorlier 
in kauke8lauken (^Kess8ten) 21 
295.

O1anüer8ee 22 275.
01 anüim, 8tammpreulle, ^litxrün- 

cler von Xo^tr^n (Xntkrein) 21 
405.

O1a8noeki, _^nclr., erml. Dom
kantor f 1668. Orabclenkmäler 
25 754.

01 all, 1850 Ökonom Ü68 Lrdss. keli- 
rerseminarZ 25 479.

01 aukitz, Okri8topli v., Verwanüter 
Ü68 ^Vilkelm v. a. Oel8nitz 21 152.

Olau Kitz, ^lelckior, kaukt Oravvclen 
(Oraätken). 8ein 8olin 
Oliri8topli, v. O1e8er8- 
clork, ern. 1560 6Le Hancl- 
ke8te über 6. kekn8§ut 
25 726.

Oleickenkelt, Out, ^vorin 1564 
7 ^in8liuken von ^onkenclork 25 
692.

Olei^vitzer Oe8e1l8ck. kür in
nere Äi88ion 25 265.

Olittein, krau Oertruä v., bi8 
1482 1eL1be8Ltzerin v. Or. LöÜau 
25 728.
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Olockst ein (Xr. Ko6e1) 2) 659. 
8. auck Xno^stein.

Olo^au, ^ustirdeamter in >Vorm- 
ditt 21 252.

Olo § ow, l^lo v., erml. Oomkustos 
f 1405. Oraddenkm. 25 766 21 287.

Olottau, ^nla^e der Lur^, 1545-47 
8itz des Xolle^iatstiltes 22 7 276; 
?larrkircke 22 218 u. ö.; >Vall- 
tadrtsort mit Veredrung cl. 61. 
^.ltarssakraments 22 551 455; im 
16. 16. 2) 605: 1528 8diarwer^s- 
lreineit 566.

Olotter, Oeorxe, 1486 indleinriclis- 
dorl 23 650.

Onapdeus, ^Vil6., 1555 Oründer 
des Oldin^. O^mn. 2) 820 22 75 
101 121 155 186.

Onesen, Or^distum 21 57.
Onir, ^.ndr., 1525 in XI. Xleeder§ 

25 692.
Onojau, O. im Freistaat Oari2i§, 

Xirckenraud 21 256—248; Olocken 
248.

Onofau-8imonsdorl, Odronik 
der ^tarr^emeinde 21 274.

Ooelenius, Oour., ?rol. in köwen 
22 177.

Oodlewski, ^06. ^nt., Lur^^r. v. 
Heisder^, n. Oafin in keisen, 
^Vodltäter des X1. ^Vartendur§ 
25 159.

Ooedel, Lruno, Or^eldauer in 
Xöni^sder^ 2) 252.

Oüdicke, Üans, 1521 in Olottau 
25 615.

Ooerer, ?^i6., von 16orn, erml. 
^otar 22 159.

Ooerinß, 1815 ev. Xektor in Out1- 
stadt 21 185.

Oöttkendork (X^. ^llenst.) 2) 
185 682; 1500 17*/» 2ins6ut. wüst 
545.

Oo§ir, 8^mon, 1529 in Orieslienen 
25 690.

Oolden (X^.. ^Ilenst., 6eute La
dens) 25 549; 1544 preuü. in max- 
ded§. feckt geändert 567.

Ooldder§ (X^. 8eedur§, bald 
Xlutein, Xlotainen den.) Orün- 
dun§ 21 406.

Ooldied, Heinr., Xomtur v. ^.11- 
daus 25 75.

Oolemka, 8imon, Nasovier aus 
?r26snie, 1522 in X1. Xleederx 
2) 185 692.

Oolle, ?et., wird 1528 8ckul2 in 
Xlawsdorl 2) 644.

Ooller, ?et., 1528 in ^Vusen25 722.

Oollielis, lews, 1597 in Olottau 
25 615.

Oollud, Xircke mit ^Veinxarten 
25 47.

Ooltzdeim, ^.nna 8tack v. 21 250. 
Oorqe^i, ^odannes, lilius Valen- 

tini O. cle ?ra6nis, 1567 in Or. 
Ottern 23 182.

Oorclen, Xasp., 1521 V^ormd. dür
rer 25 579.

Oor6a, ^ndr. v., poln. Oral 22 190. 
Oornieki, ^so6. v. Olow, kiekte ci.

Oompr. kuk. Oornicki 25 754.
Oornieki, kuk., erml. Oompr. f 

1651. Oraddenkm. 25 754 252 
21 121.

Oornieki, kuk.) Kltern d. Oompr. 
Oattin dardaraj kuk.Oorn.25754.

Oornieki, ?aul, erml. Oompr. 
1652 in ^Vartendur^. Oraddenkm. 
25 754 154.

k'. Oostkowski, Oidaeu8, O.X.N. 
^Vartendur^ 25 165.

Oottlried, 1228 Lisedot v. Oe8el 
21 81.

Oottlried, 1206 Missionär östlick 
der unteren ^eidisel 21 59.

Oottken (Oudeku8, X/^. ^.1len8t.), 
1544 vvÜ8t 25 549; 1544 preull. in 
ma^ded^. Xecdt geändert 567.

Oovea, ^nton, ?ari8er?rol. 22259 l. 
^akod, ?ariser?rol.,O6eim 
des vorigen Xdda.

Oraal, ^usti^r. in Heilsdß 21 206. 
Oradatz, 8tenr:., 1528 in Xüslienen 

25 695.
Or^de^evvski, ^os., Oulmer und 

erml. Oom6. f 1855 25 522.
Oraden, ^ldert, Jesuit 25 265.
Orader, 8im., 1524 in 8e6onlelde 

(X-V. ^llenst.) 25 699.
Oradovv, Nai6ias, 1551 ^litdesitzer 

des 2. XruLes dei d. K6einmü61e 
22 55. 8. K>n.

Oradov^ski, ^06., Lrud. d. erml. 
dised. Orad., Xastellan in Oidin§ 
25 755.

6". Orado^vski, Uie6., O. X. N. 
^Vartendur^ 25 165.

Oraedot2l(^, 1555 in I^eudims 
25 661.

Oradtken (lrülier Orunenderx, 
Ora^vdeka^m, Ora^vden, Orau- 
den) Out, 1422 Oorl, 1552 in ein 
Xednsxut d. Outtst. 8ti1l6s ver
wandelt, von diesem vor 1560 
verkault, 1585 Weiterverkauf an 
Hugo v. Oamerau 22 11 1. 25 
724 726 5. 21 598.

2**
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Oraet^x^, Natzko, 15)4 in 8pie- 
§elder§ 2) 701.

Oruiud8eli, ?et., 1552 in ^oulreu- 
dork 25 691.

Oraiulc^, ^nn, 1526 8diul2 in 8tol- 
peu (X^. ^11en8t.) 25 702.

Ornnt, ^odnnne8, Xr^b. v. Xuuä, 
8püter v. Lreineu 21 22 68.

Orn8X, XuXa8, 1596 ö^ieüler v. 
OrL8Xuu 25 562.

Oru8Xuu, äoiuXnpit. Vorwerk iin 
X^.^11en8t., 1596 nu§e1etzt 25 562.

Oru88ute, XreuHenIrau 22 7.
Oraliun, Deeretuiu 25 572.
Orato W8^i, saX. 

^iX.
^iudro8.
Ilieron.

Lrilü. uu8 
Ua8ovien, 
Xnut. 1528 

8uuerl)auin 
25 548.

OrawäeXa^iu (Ornwäen) 8.Ornät- 
Xen.

Oreleuder^, 8Lm., 1521 in Olot- 
tnu 2) 615.

Ore^or I., 6. Oroüe, ?ap8t 21 58;
8ckrLH Xlornlin 2) 282.

Orexor IX., ?ap8t 21 2 59.
Ore§or X., ?ap8t 21 6 65.
Ore§or XI., Xnp8b 21 75 89 96.
Ore^or XII., ?ap8t 21 411. 75.
Orexor, 1525 ?rie8ter in ^o1X8- 

äort' 2) 720.
Ore§or, 1500 iu Orie8lienen 25 

185.
Ore§or, 1551 8eXu1x iu Oiwitten 

2) 688.
Ore§or, uu8 Xü8lieneu, 1555 iu 

8cdönbriicX ^llen8t.) 2) 699.
Ore§or, 1528 Va8nll iu Xü8lieneu 

25 695. ^Volil der vorige.
Ore§or, 1555 iu Xantern 52 659.
Ore§or,Xlidi.,1529 inl^eu-XocXen- 

äorl 25 695.
Ore§orin8, 1551 /V11en8l. Lur§- 

Xnplnn 25 651.
Ore§oriu8, 1550 iu XolleiXeu 25 

549.
Ore§oriu8 6e V^arXnllen, 1522 

in Xl. Xleeder^ 25 692.
OreiH, I^icXel, 1521 iu Olottnu 

25 615.
Orellen, 8tvdor, e. 1412 Xelin8- 

rnann 668 I96ul8<1ior6. 22 406.
Oreui, ^6ouiu8, Outt8t. Doind. f 

1810 21 1281. 194 205.
Oreiupel, ^ut., 1477 8cdul2 iu 

^Verue^itten 25 657.
Oreuewitz, ?>liX., 1425 eriul. Ooiud.

21 596.

Orevel, Val., Lauer, will 1562 an8 
6. Li8t. uacd Outeulelä (bei Xd§) 
^iedeu 25 592.

Ore viu 8, Lartli., 1542 Lucddäuüler 
iu Xöweu 22 195.

Ori68lieneu, D. iui X^. ^11eu8t. 
25 682 6891.; 1500 12 2Lu8XuIeu 
wÜ8t 545; U6u6e8i66elt clur^ 6. 
Xoleu iXieola8(X (^sielo8(X) 185.

Oriui, Ore^., 1555 in ^ltXircli bei 
Outt8l. 25 605.

Oriiuiu, ^Vu6ri8, 1557 iu OLlan 25 
689.

O rod8cXiuLt, Nidu, 1514 ViXar iu 
Outt8taät 25 726.

Oroedow8Xi, ^soX., 1751 leilde- 
8itzer v. Otteuüork 22 20.

6rüder, 2ü§1Lu^ 6. Lrd§. l^oriual- 
iu8titut8 21 214.

Orounu (X^. Outt8t.) iiu 16. ^sli. 25 
606; 1528 8cdurwerlL8lr6itieit 566.

Orouitteu (Irüder Xruruiu8ee,X^. 
^.11eu8t.), erdält 1516 dei 8eiueu 
14 Hu1. iuLx6ed§. Xeetit 25 567, 
wir6 1527 ul8 üoiul^up. Vorwerk 
eiu^eriditet, i8t 1564 teilw. wü8t 
550.

Oropeu, ^ok., 1555 8cdulx iu Or. 
Xüllu 25 644.

Oro86, Xlerteu, 1485 86uil2 in 
Hir8elider§ (X^. ^art.) 25 667.

OroH, lul^., 1521 iu I^oüber§ 25 617.
OroÜ, )oli., OloelLeuAieller iu Xü- 

ui§8der§ 21 256.
Oroll, Xlnttd., 1850 8eiuiuari8l iu 

Lruuu8der^ 25 470.
Oroü, ?et., 1655 1. 8drulr: v. Or. 

Lällau 727.
OroH, ?et, au8 8eliüuwal6e (X^. 

^lleu8t.), 1554 uneli Xudai- 
ueu (Xr. O8tero6e) eutlau- 
teu 25 589.

„ 8iiu., 8eiu ör. Xdüa.
Oroll, VVwe, 1815 Xeiteriu einer 

?rivat8cdule in Ou1t8taüt 21 181.
OroHeuüork dei Heil8l)6r§, erliält 

1492 ein 8eliul2euaiut 25 624 658.
Orolliuann, 1815 Xr^pr. in Outl8t. 

21 180.
Orotl-Lnu, ^ilcolnu8, 1579 Outl8l. 

Ooinpr. 21 515. 8. aucd Orottlcau.
OrotXow, ^nüren8, 1404 eriulänü. 

voiuli. 21 287.
OrottXuu, Ore^or, 1577 Outl8l. 

8titl8derr 21 598.
Oruden, Ileiur., Xrn§er in ?1au- 

86n 21 507.
Orüneuderss, XranL, 1805 Outl8t. 

u. Onliner Domd. f 1818 21 127 
I. 150 161 177 u. ü. 25 525.



27

Oriinba^n, Nattbias, 8cbnl2 in 
Voixlsdork 2) 572.

Ornnbeide, Or. n. kl. (kr. Lrbx) 
25 106.

Ornnbeidt, ^nton, kircbeninusi- 
bus in Outtstadt 21 169,

?. Ornbn, Lonav. s^ob.), O. k. ^l. 
^Vartenburx 2) 165.

Orulle, sob., stiftet eine „evvixe" 
Blesse in klbinx 2) 90.

Ornnan, Hans, e. 1550 8cbnl^ in 
8teinbotten 2) 719.

O rnnan, 8iin. 2241 45; seine prenb. 
Obronib in ^bo 2) 279 289.

Ornnan (L16in§. ^ie6), l^tarrland 
2) 18, 95.

Ornnan, O. iin kr. Ileilixenbeil, 
ktarrbircbe, katro^ininin 22 578.

Ornnberx, ^ndr, 1521, 55 in 
(^ueetz 2) 618.

Ornndt, lob. Ootttr., 1747 ^lanrer 
in Lraunsberx 2) 245.

Oruneberx, knoin., 1521 in Olot- 
tan 25 615.

Ornneebe, kasp., 1555 in Kantern 
2) 659.

Ornneebe, ?et., 1555 in kinxlaeb 
25 652.

Ornnenberx, 1521 in knopen 25 
616.

Ornnenberx, 8artb., erkält 1612 
einen Krnx in f'eters^valde bei 
Onttstadt 25 617.

Ornnenberx, kub., 1555 in Kaolin 
25 629

Ornnenberx, krban, ans ()neetz, 
wird 1555 Lürxer in Onttstadt 25 
569 618.

Orunenberx, O. bei brannsberx, 
Lrn 16. lb, 25 596; ^nsxrabunx 
einer 8nrx 172—181.

Orunenwalt, ^lattbias, 1552 in 
lonbendort 25 691.

Ornnbaxen, Oeorx, 1608 8cbnlr: 
in keterswalde bei Onttst. 25 617.

Orunbaxen, Uark, 1587 8cbnlr in 
Voixtsdort 
(K^.^Vorrnd.) 25 680. 
Nattbäns,1555 desxl. 
kbda.

Ornnbain, 8iin., 1521 in keters- 
walde bei Onttst. 25 617.

OrnniebelOrnneiebe), Giebel, 1521 
in Olottau 25 615.

Ornnow, 8ander v., 1589 2enxe 
21 508.

?. Oruntowie?, kndov., O. k. ^l. 
^Vartenbnrx 25 161.

Ornnwald, 1828 8einjn3rL8t in 
örannsberx 25 469.

Ornnwalt, Uatz, 1526 in ka^6 25 
716.

Ornsre^nsbi, lob., krrb. v. One- 
86N. 8. lobannes.

Or^in, ^1atbi8, 1555 in ^ltbircb 
bei Onttst. 25 615. 8. aucb Oriin.

Or^in, ^lart., 1551 in ^Vernexitten 
25 185.

Or^^inal a, ^dalb. v., errnl. Doinb. 
n. ^Vdni. des ld ^leblsacb 1724 
25 99 158 259 242 21 547.

Ona8to, Narynis v., 8tattbalter 
v. Mailand 22 215.

Onldenstern-Kindbolni, brei- 
berren v., ant kexerteln 21 156. 

Oiintber, Hn^o, ktarrer, tätix kür 
d. krnil. ^lusenin n. die ?res- 
b^teroloxie 21 542.

Oiintber, lob., kpl. in ^leblsacb, 
8tittnnx tnr tlolLtlöber 1411 2596.

Oüttland, kirebdork, 1555 ?karr- 
einboniinen 25 56.

Ouidi, Ouido (Vidins, Vidu8), ital. 
^Vrrit in ?aris 22 228.

Onillannie, Minister Kran2 I. v. 
kranbreicb 22 218.

Onlden8tern (l)n6d6N8tein?), 
Lricb, N.O., f 1677, Kapitän 25 155.

Onlden8tern, Naxiinilian v., poln. 
Ka8tellan 21 175.

Onle^, ^boni., 1586 1. 8cbul2 nnd 
bobator v. ^lertin8dork (K^.^Var- 
tenbnrx) 25 559.

Onnl auben, altpr. band8cbattbei 
^Vartenbnr^ 21 594 22 56.

Ounte v. ^nn§en, 1554 2eu^6 in 
V^orrnditt 22 50.

Ounter, lab., 1569 8cbul2 in Kon
nexen 25 629.

Onntber, Nicb., 1521 in Dietricb8- 
^alde 25 687.

0ni8b^, ?anl, 1556 8cbnl2 in Or. 
Daineran (Ontt8t. Oeb.) 25 728.

Ou8 6, 8tekkan, 1555 Liirxe in ^lt- 
8cböneberx 25 687.

Ons86 (On8cbe), Han8, 1566, 1571 
8dinl2 in Kantern 25 659.

Ontbe, blrb., bur2 vor 1552 in 
Nondtben 25 694.

Ontt8tadt 8tadt, ^nlaxe, IVaine 
22 275; Verrnebrunx de8 ?karr- 
1ande8 25 20; kaxe tnr Vixilien 
bei öexräbni886n e. 1501 85. 
8cblob ^Lrd e. 1548 8itz d. Lurx- 
xraken22 7; Kriex88(bäden v.1454 
K. 25 558, de8xl. 1520 tk. 559; 
Kecbnnnx8bncb v. 1521—25 540; 
Inbi1änni88cbrLst 1929 25 824 k.; 
ko11exLat8tift 1545 nacb Olottan, 
1547 nacb Onttst. verlext; kecbte 
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^nniver8ariuni kür alle b>auenb§. 
Domherren 21 597 kk. 8tiktun§ 
einer Vikarie durdi B. Heinr. III. 
21 289. ^N8prudi v. 1420 auk 6. 
LinlLünkte der Bkarrei 8dialine^ 
2) 91. ^.nlcauk 1402 von I^cke- 
nau und Oradtken 22 12; de8§1. 
1671 von 55 Unken in ^Vonne- 
ber§ 29; des§1. 1515 von 2^2 Huk. 
iin I). Llditten 22 67. b^rbalt durdi 
8dienlLun§ 1486 d. Oüter Or. u. 
LI. Böüau 51. ^uibebun§ 21 149 
bi8 255. Oborlrleidunx d. 8tikt8- 
berren 108, 124 kk. I^eu auk§e- 
kunden68 ^nniver8arienbudi 2) 
495 Outt8tadt (>Vidiert8dork) 
Oberkör8terei 25 102.

üaaelc, 1828 8eniinari8t in Braun8- 
ber§ 25 469.

Haa8, v., 1772 ^Vlajor 25 194 586. 
Habart, 8ini., 1510 8diu1r in Betb- 

l^endork 25 707.
Und rinn VI., ?ap8t 22 179.
Haxen, Budw. v., 1542 Lrrb. v.lrier 

22 209.
Haxenau, 1750 Uitxl. d. Brb§. 

Oeineinde 25 246.
Ha§enow, ?aul, au8 lexotten, 

riebt e. 1555 nadi 1o11xeiin bei 
?r. L^lau 25 569.

Halber!, ^ob., 1522 in Betbben 
dork 25 707.

Ha1duinu8 an8 Ibürinxen, 1582 
Bebrer in ^.1Ien8tein 25 208.

Halwer8tadt, I^ib., e. 1416 errnb 
Dornvibar 22 159.

H arnburx, 8t. I^ibolau8bu1t 22 404. 
Hannner8dork, Ooldkund 21 419. 
Han, Giebel, 1528 8cbulr in Lö8- 

lienen 25 695.
Han au, Beonbard, in 8diönau 21 

550.
Hanex ina8owita, 1556 in ^onben- 

dork 23 184.
Blanbanier, ?aul, Bio§rapb de8 

Oiditer8 2adi. ^Verner 25 125.
Haninann, ^nt. I§nar v., Lauk- 

inann in Brb§ (§eb. 
1689, §681.1742) 23 250. 
I§NL2 X16IN6N8, öür- 
§erni8tr., 8ein Lrud. 
(f 1789) 250, 244, 246. 
Uattbias lf 1775), 8ein 
Lrud., auk Bodel8bö- 
ken u. Ko86nort 250 k. 
^Vnna Barbara §eb. 
8diwen§ell, Oattin d. 
^nt. I§NL2 248 255. 
1boina8, ibr 8obn 255.

Haninann, I§nar La8p. ^nt. v., 
(§eb. 1747, §68t. 1815) 
auk Bodel8bök.. 8eine 
IHiniliendironib 22 
545 21 275.

Haninann. 1boina8, ^68uit 25 241.
HannLU, 8iin., Bür§erinei8ter von 

^Vartenbur§, will 1574 d. Xru§ 
in Beinbendork erwerben 25 660.

Hannaw, 8irn., 8cbwe8ter8obn de8 
Li8cb. ^sob. Oanti8bu8, 
Lur§§r. ru ^Vartenbur§, 
erbalt 1542 die „Darne- 
rau" bei VVartenburx, 
1540 da8 Bebn8§ut 8cbö- 
nau da8e1b8t, burr vor 
22. 10. 78 §68t. 25 670 k. 
675. 8eine Oattin ^lar§a- 
rete Lbda.

I^annaw, 8iin., v. 8diönau, 1592 
erinl. Dornb. u. 8tattbalter 25 655.

Hannow, Leonard, 1589—97 8ur§- 
§rak v. ^Vorrnditt, auk 8cbönau 

5Vart.), f 1614 21 249.
Hanow, ^ob., 8cbw68ter8obn de8 

Bi8(b. ^ob. Öanti8bu8 und Brud. 
de8 La8par H. 22 64 77 111 188 
kk., 199; Ouliner 8cbüler 25 815; 
1546 ernil. Doinb. f 1575. Orab- 
denlcin. 755.

Iwanow, ^ob., v. 8cbönau, ^ekke 
de8 vorigen, ernil. Ooinb. lebt 
1575 kk. 25 755.

Hanow, La8var, Lrud. d. lob. H., 
Donib. in brauenbur§ u. VVloela- 
welr, f 1571. Orabdenkin. 25 755. 
8. audi 8ein. Lrud.

Hannu8, Breu^e 21 292.
Han8, Olein, 1529 in 5Varl^a11en 

25 705.
Han8 ukk dein Lnde, 1521 in I^it- 

ti§8dork 25 688.
Han8, 1555 in Xolin Heil8- 

ber§) 25 629.
blan8, au8 Gattern, 1562 in ?up- 

Iceiin 25 696.
Han 8, 1541 8cbul2 in ^Ven§aitben 

25 704.
Han8 von ^Vilnau, 1525 in 8alb- 

l^en 25 698.
Han8 ina8owita, 1556 in ^onken- 

dork 25 691.
Han8 ina8owita, 1559 in ^Var- 

lrallen 25 705.
Hantel, Han8, Bauer au8 d. iVlebl- 

8adL8dien, dann 1552 iin Bal§aer 
Oebiet 25 581.

Hap686l1e, ^al^ob, 1574 erw.Bi8di. 
v. Oe8el 21 54 45 95.



29

Harder, ^bom., 1555 in Lenern 
25 675.

Harkeldt, Nart., ?k. in Heinrikau 
2) 156.

Hart, ^ob., 1778 Amtmann in 
kraunsberx, 1808 ^mtsrat da
selbst 22 155 kk. 25 111.

klartknoeb, Historiker 22 55.
Hartmann. keutn., 1772 Ingenieur 

2) 587.
Hartmod, 1546, 59 erml. Dompr. 

21 282 505 22 20 k.
Härtung, 1512 Liseb. v. Oesel 21 45 

76 79 92.
Dart^viei, kak., biscb. 8cbäkker, 

kaukt 1498 band in kautervvalde 
kür 6. Outtst. kollexiatstikt 2) 729.

Harvvardt, Le§ina, 1761 in HI- 
kemit 22 509.

Harwardt, erml. Familie, 8tamm- 
reibe 25 484 492.

Haselber^, Hans, 1527 8diuD in 
^rnsdork 25 675.

^kaselberxk, ^ak., rietet 1618 
ein. krux in 8cbön^valde (k^. 
Heilsberx) ein 25 654.

Haselbuseb, ^mbrosius, 1554 
Lür^ermeisterkumpan in >Vorm- 
ditt 2) 579.

Haseldork, kriedricb v., 12686iscb. 
v. Dorpat, vorber v. karelien 
21 67 78 k., 85.

Dasenberek, Oeorx, vor 1555 in 
lonkendork 2) 691.

?. asselber^, O^riL. (^lattbaus), 
O. b. ^l. ^Vartenburx 25 167.

Hatten, ^obann v., 1577 biscbokl. 
Ökonom, auk Uaraunen, 
tritt 2 Unk. in Orobendork 
ab 25 557 626 658.
^obann slll.) v., Lur^^r. 
v. ^Vormditt f 1652. (Gat
tin ^nna 8tacb v. Ooltz- 
beiin 21 250.
lobann Albert v., erinl. 
Domkantor f 1720 23 754. 
Oeorx v., 1701 Lrbberr 
auk 8cbonklieL bei 6i- 
seboksbure 25 560.
Karl v., ?i. v. krauendork, 
l^eilbesitzer v. klotainen 
f 1798 21 409.
8ie^mund Albert v., Lur^- 
erak v. Wormditt f 1755. 
Oattin Narianne v. I^en- 
cben 21 251.
v., 1799 auk kl. Orünbeide 
25 106.
kamilie auk leil klotai- 
nen 21 408.

Hatten, kamilie auk bedienen 21 
288.

Dauensebild (Haustilt) ^ob., aus 
Allenstein, e. 1551 8tud. in >Vit- 
tenber^ 22 95.

kkausber§ bei Outtst. 21 174 u. ö. 
k. ÜLuseniltz (-sdiild?), Locbus, 

O. b. ^Vartenburx 25 165.
Hausen, kriedridi v., 1265 Liscb. 

v. Oulm 21 6 11k. 15 64 k. 79 k. 85.
Hausmann, 8eine-?räkekt 22 257. 
Ila^ius Masselt) ^ob., 1545 ?rok. 

in kövven 22 179.
Heebt, e. 1580 kebrer in ^.llen- 

stein 25 208.
Ideebt, Albert, Liscb. v. Dorpat 21 

55 45 90.
bleebt, ^licb., aus Uarienburx, 1540 

klbin^er 8cbüler 22 122 155.
Hedenreieb, Fabian, 1551 Lauer 

aus 8ternberb, entlausen 25 586. 
Dedmann, Albert, 1586 Lur§§r.

v. ^Vormditt 21 249.
Hed^vi§, poln. ?rin2essin 1555 22 

84.
IIe§e1, Oeor§, 1559 Oesebaktsträ- 

xer cles Liseb. ^ob. Dantiskus in 
krakau 22 112.

Heide, Oeor^ ^üalb., krrpr. u. 
Obronist 25 562, Domb. v. Oulm- 
see f 1765 525.

Heide m üble bei Outtst. 22 9.
Heidenreieb, 1245 Liscb. v. Oulm 

21 2 10 k. 60 77 81 84; sein Irab- 
tat: ()uomodo laudandus sit Oeus 
25 507.

Heide rieb (auck Heidenreicb), 
^ab., 1525 in 8teinber§ 25 751.

Heili§elinde, alter 8itz des Na- 
rienbults 22 561 455; Xircbe mit 
8andsteinki^uren v. ?ervvan§er 
512.

Heili^enbeil, 1425 Ketzer in, 22 
45; 1554 laxunx der Vertreter 
des erml. Domkapitels und des 
blerLOAS ^lbrecbt betr. entlauke- 
ner Lauern 25 589.

Deilixenkeld Deilsb^), 1508 
ldandkeste 25 622 626.

ldeili^enkreuL im 8udauer Kin
kel (8amlandj, mit kreu^kapelle 
22 555 k. 455.

^eilißentbgl, D. im kr. Heilsbß, 
Oröbe des Lkarr- und Lcbulren- 
landes 25 10; kircbe 2u kbren 
der Heiligen Oosmas u. Damia- 
nus 22 585; der Lkarrer appelliert 
1568 an den päpstl. 8tubl 25 224; 
im 16. ^b. 606.
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Kleilixenwald 8. ^lt-Oarscben. 
k4eil8berA, kaur., 1425 erml. Oom 

berr 4 1445. Orabdenkm. 25 757 
755 21 105 596.

kkeil8berx, ^Vicbard, 1447 erml. 
Oomb. 21 527.

kleil8.ber§ 8ddob, Vnlaxe d. 8ur^ 
u. 8ladt 22 274; ^vird 1550 bi8cb. 
Ke8iden2 56 k.; Inventarienver- 
2eicbni886, Xatalox 6. di8ck. kü- 
cberei 540; k6cbnun^8bücber d. 
bi8cb. ^entralvernalt. 541; kiblio- 
tbek 25 274—558; baulidie Ver- 
änderunxen im 17. u. 18. ^b. 22 
541; ^Viederb6r8tei1unK8arbeit6n 
1927, 28, 29 8. Hauke; 8^node v. 
1449 22 57; band- u. Voxleixericbl 
21 127. 8tadt, ^ula§e 8. ob.8eblo6; 
Keuer8brun8t v. 1497 2) 275; 6e- 
la^erun^ durcb Hocbmei8ter ^l- 
brecbt 22 68 k; brennt ab 1522 
69 71; 8ladtbuken 25 9; Verlu8t 
au kkarrland 50; K>tra§ der ?kar- 
rei um 1424 91; Xriex88cbäden 
v. 1454 kk., 1520 kk. 25 558 k

kkeimber§, Oottkr. v., e. 1550 Kom
tur v. Küni^8ber§ 22 426.

klein, Nattbia8, erml. Oomb., 1589 
bi8(b. Xommi88ar 2) 677.

kleinen, 8cbulr Lu bedienen 21 284. 
Kleinemann, erbält 1521 band 

2) 9.
Heiuieke, Uark, 1555 8cbul2 iu 

8cbarni§k 2) 665.
Heinridi I. K^IeminK 21 7 49 65 78 5. 

82 152 22 28 275 276 2) 172 178; 
Orabdenkm. 755.

Ueinridr II. >Vo§enap 21 20 24 50 
69 82 101 k 22 16 25 179.

kleinrieb III. 8orbom 21 54 44 51 
55 75 82 k 289 296 299 k 501 
507 514 518 520 k 556 598 407 
22 7 k 28 50 45 142 k 554 579 410 
468 25 21 55 275 287 Orabdenk- 
mal 762.

Ileinrieb IV. KleilsberK 21 58 41 46 
51 75 79 82 k 287 501 510 522 
22 25 145 465 kk. 470 466 467 k 
25 20 u. ö.

kleinrieb VII., deut8(b. Lx 21 81. 
Hei u rieb der He lebe, Her20§ 

v. kapern, kreubenkabrlen 8. 
Oun> 21 262 kk.

Kleinrieb, klerrox v. 8aeb8en 22 
125.

kleinrieb Ka8pe, baud§r. v.lbü- 
rin§en 21 4.

kleinrieb Keube 2u blauen, 
Herr 2u 0rei2 1414 22 476.

Heiurieb, §en. v. bn^land, Xar- 
diualprie8ter u. päp8tl. ke^at 1427 
22 50.

Ileinrieb, 1249 Ki8cb. v. satvve- 
8ouieu 21 5 9 k 81.

Kleinrieb, 1258 Ki8cb. v. Kurland 
22 405.

Kleinrieb, 1254,ki8(b. v.Oe8el 2181.
klein rieb III., 1574 Ki8eb. v. Oe8el, 

vorber v. 8eble8vvi§ 21 44 75 k 92 k.
Kleinrieb, Oeut8eborden8pri68ter, 

Ooktor d. Hecbte, 1286 Ki8eb. v. 
?ome8anien 21 15 54 85.

kleinrieb, V^eltAei8tk, 1278 rum 
8i8(b. v. ?ome8anien be8te11t 21 
14 k. 65.

Kleinrieb, 1577 Outt8t. Oomdecb. 
21 598.

Kleinrieb, 1512 brior de8 ^i8ter- 
2ien8erkk balkenau in kivland 
21 50.

14 einrieb, 8ü1dnerbäupt1in§ e. 1454 
in kkeil8ber§ 22 59.

14einrieb, erwirbt 1554 eine ^lüble 
in köbau 22 29.

K4einrieb, kaukt 1575 eine Vlüble 
in Oabienen 21 295.

kleinrieb, 8cbul? in Oomienen 
21 509.

kleinrieb, ^obanne8, 1702 in Oa- 
bienen 21 294.

Kleinrieb, Ibom., Kiir^ermei8ter 
v. ^Vartenbur^, 1566 1. 6e8. v. 
boludnievvo 25 561.

Kleinrieb, breube 21 292.
I4einrieb8dork bei brb§ im 16. 

^b. ^Ü8t 25 550 555 564.
14 einrieb8dork (kr. Kübel) 25 

659 640; Oründunx 21 505 kk.
14 einrikau, ^Veiderecbt 25 99 105 

k. 711 714.
Kleibier, job., OlockenAieber in 

blbinx 21 256.
KKe1den-Oan8erovv8ki, kudvvi§ 

brn8t v., 1759 preub. keuln. 21 251. 
Oattin ^nna ^obanna Lucbo^v8ki 
Lbda. 8. auür O^8ioro^v8kL.

I4e1den-O^8ioro>v8ki, Familie 
auk Lattmedien 21 285.

Klelie8, Nerk, 1486 in Kei8- 
vvalde 25
^Lkli8,1486 in k)eu- 725. 
rderwalde

Helle, Vlieb., 1585 in k8dmnau 
25 714.

klelmvn§, ^kart., 1524K)orkälte8ter 
in ^Vu8lack 25 658.

I4el>vin§, Val., Outt8t. ?rop8d 25 
ältern i^ikolau8 u. ^nna/495 

I4el^L8 8. K^lia8.



Hempel, Xran?, Wodltäter 6. XI. 
Wartendurtz 25 159.

HeniXe, Oeortze, 1535 in Kaiman 
2) 655.

dl 6 nilce, Oretzor, 1555 8diudmaeder 
in Olottau 2) 615.

H^enineX, Let., 1526 in 8eete1d 
(Xr. Lrdtz) 25 718,

HennieXe, Han8, Lauer in 8cdön- 
dorn (Xr. ?r. I^oll.), 8eine 8ödne 
1544 in Walter8müdl u. Olottau 
25 592.

Henniß, ?etr.. Xpl. in Outt8tadt 
25 156.

Hennintz, Xrxd. v. Litza, liält 1428 
da8eld8t ein Lrov.-Xon^il ab 22 
47 51.

Hennintz, ^alc., 1526 in Wu8en 
25 722.

Hennintzedork iin Oulmerland, 
OroLe de8 ?Iarr- u. 8cdulxen- 
1ande8 25 10.

Henn^nlc, Xulc. 1527 in ?eter8 
?aul I walde dei Nedl8. 

25 717.
Henried, Oretz., 1555 in ladden 

25 670.
Henried, Nied., 1555 in ^.lt-War- 

tendurtz 25 668.
Henrieu8 cle ^lamannia, Xir- 

cdenreclit8l. in Lolotzna 25 285.
Henrieu8 cle IIa88ia 8. Xantzen- 

8tein.
Hennen, Malerin 6. Nariendilde8 

in d. Xircde v. Uütddau8en 25 215.
Herd 8t, Odri8topd, OlodrentzieLer 

in X16ino 21 256.
Herder, Xlex, 1521 in Xnopen 

25 616.
Iderder, ^or§, 1527 in UiIIenber§ 

25 717.
Herder, I^ilcla8, di8 1498 in Xau- 

terwalde 25 729 1.
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^okanne8, 1404 ?t. v. Nietens 
22 451.

^okann68, I15O5I ?t. V. kaunau 
2Z 47.

^okann6 8, 1554 Kleriker d. Diö?. 
Neiken u. okk. I^sotar, 8okn de8 
kranko v. Leibern 22 5.

8t. jokann68 d. Kvan§eli8t, ?a- 
trorinien in kreuken 22 570; in 
Xlarien^verder 572; ^larienkur^ 
575; ki8(kau 575; ^lemel 571.

8t. ^okann68 d. lauter, Verek- 
runx in ?reuken (8cköneck, 8tar- 
xard) 22 569.

^okann68, 8ckultkei6 v. Olock- 
8tein, u. Nutter ^lkeide Ke8itzen 
1404 kattmedien 21 285.
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Johannes, aus Xainen, 1553 in 
Diwitten 23 688.

.sodann 6 s, 1361 Mitbesitzer v. Xatt- 
inedien 21 283.

Johannes, aus ?atbaunen, 1532 
in 8tabixotten 23 702.

Johannes, ^litbesiedler 6. D. 
Vrischernbach 21 312.

Johannes Doinsa., 1557 in ^Vo 
ritten 23 184.

^obannisbur§, 8tadt, 1345 ^.n- 
1a§e 22 370.

^obanniter v. 8cbönecb, Lbr 8treit 
1334 niit 6. Zisterziensern v ?el- 
plin 21 31.

lobst, 8cbul2 in Onojau 21 237. 
^oininendork (X/V. Allenstein) 23 

682 691.
^onae, Justitiar bei Iloden 23 

388 437.
^onas, David, OIoc^en§ie6er in 

Xlbin^ 21 256.
one, 1351 Mitbesitzer des 2. Lruxes 
bei der Kbeininüble 22 33. 8. auch 
k^n.

^onike, in ^bsticb (X^. ^.Ilenst.), 
1528 tot 23 685.

^onbendork (X^. ^llenst.) 23 683, 
691; davon 26 2Lnsbuk. 1500 wüst 
543; Linst 1564 von 7 Hub in 
Oleicbenteld 692.

on 8 ton, Xrü§er inOabienen 21294. 
>rdau 21 19 b, 50, 69 78 23 275. 
Jordan, 1369 ^bt v. ?elpin 21 410. 
'ordan, lalcob i 1534 in>Vorniditt, 

Caspar vorher ^lüblbau- 
jsen 23 587.

Jordan, Ibewis, 1556 in?o1eLben 
23 549.

jorLiß, Laroline Driederibe Xuise, 
2. Oattin de8 ^ach. Werner 23 128. 

losetk, 1533 in 8(hulen 23 634.
^sosel, Lartb., 1527 in ?6terswa1de 

(bei Nebls.) 23 717.
Joseph v. Üobenrollern 21 129 

150 238 240; 22 157 162 165 501; 
23 450 462 u. ö. 8. auch Xunb 
23 209.

Joseph inasowita, 1535 in ^londt- 
ben 23 184.

Joseph inasowita, 1542 in ^eu- 
8chöneber§ 23 695.

^osepbus -^inbrosius Oeritz 21 241 
245.
ost, Drban, Outtst.Doindech.f 1629 
21 164.

^uebaseb, ^lich., 1521, 24 in I^o6 
ber§ 23 617.

^udendort (Loint. L1bin§) 1332 
Opter§aben 23 66.

^udiebi, erinl. Doinb. 1°1667. Orab- 
8tein 23 739.

^uditten, alter 8Ltz de8 ^larien- 
lcults Outta v. 8an§erb.?) 22 
360 433.

^un§in§6n,Xonradv.,l4ocbineist6r 
21 46 99 22 390 427 
465 23 60.
Dlricb v., Hocbrneister 
21 93 22 400 470.

^utta v, 8an§6rbausen 22 360 430 
432.

^suwer, ^sob., 1422 Outtst. Doinb. 
22 13.

lXabolca^in (XapbeLin), ^Vald 21 
397 b

Xadenau, ^ob. v., 1377 Outtst. 
8tiktsberr 21 398.

Xaennnerer, XudvviZ, Lunstbisto- 
riber 22 154.

Xainpk, Dr. ined., 1749 Lrb§. Ilats- 
berr 23 244.

Xalenberx (X^. Xrb§) 23 706; 
nocb 1594 wüst, verpachtet an 
8cbatsb6r§ 23 708.

Lalbbreeber, Xub„ 1533 in ?e- 
tersdort (X^. ^Vorind,) 23 679.

Xalebstein, Xlisabetb v., locbt. 
d. kukus v. Xoberse 21 134.

Kalkstein, Oeor^ v., ^nkan§ 18. 
^b. ant Oradben 22 16.

Xalbstein, Hans v., 2n 8tolen ini 
Onlinerland, verbauet 1482 8ein. 
Enteil von Xallc8tein an d. bi8cb. 
1i8di 23 676.

Xalb8tein, D. bei ^Vorind., 23 724; 
Enteil 1488 an d. Ontt8t. Xcdb- 
8tikt verdankt, de8§I. ^/2 Hole d. 
^Vornad. Oeor§bo8pital8 728; En
teil 1482 an d. bi8cb, D8(b ver- 
bantt; erbält 1490 8cbar^verlc8- 
kreibeit 676.

XaI1e(n), ^ob. v., auch OaI1e, ^la^. 
und ernil. Doinb. 1423, f 1448. 
Orabdenbin. 21 105 327 396 22 
160 23 747.

Laltbok (Id Lrbx;), nocb beule 
^vÜ8t 22 554 564.

k'. Lainiono^v8bi, Vineentiu8, O. 
X. N. ^Vartenbur§ 23 162.

Laniin8bi, ^uliu8, 1847 Lapb in 
Outt8tadt 21 198,

Larnin8bi, La8iinir, ^Vl.D,, Wohl
täter d. X1. ^VartenburA 23 155.

X. Xaniinslci, 8everu8, O. X. ^l. 
^Vartenburx 23 165.

Xainpl8ba(h, ^.inbro8iu8, 1816 
Abiturient des Lrb§. O^nrn. 23 
449 462.



Xarnpk8baek, Nart., Lektor de8 
6rb§. O^mv. 25 259 t.

?. Xanieki, O^riaen8, O. X. Xl.
>Vartenburx 25 165

Xantel, Ore^., 1555 in Xin§1ack 
25 652.

Xannaeker, Alerten, 15296er2o^I. 
Xandrentmei8ter25580; 1551 ober- 
8ter Lur^^rak de8 Iler2. ^lbreckt 
22 70.

Xapkeirn, Ober-, O. ini Xr. Heil8- 
ber^ 21 175 598.

Lappe, 8iin., 1522 in ^Vadan§ 25 
705.

Xarben bei ^Vornid. 2) 674.
Xareekel, ?et„ 1765 in ^lt-Oar- 

8cken 2) 621,
Xariek, Han8, 1528 in 8tenkienen 

sX^. ^1len8t.) 2) 702.
Xarkouk8ki, 1565 8cknl§ekilse in 

^.Il6N8tein 23 208.
Karl v. HokenxoHern, Li8ckok von 

Onlin, dann von Xrrnland 21 122 
125.

Karl d. Or. 22 225.
Xarl IV., deut8ck. Xai8er 21 54 I. 

50 55 86 90 22 410.
Xarl V., deut8ek. Xai8er 22 79 180 

185 198.
Xarl V., Xx v. Xrankreick 22 555.
Xar1 VII., X§ v. Xrankreick 22 251.
Xarl X., Ou8tav, X§ v. 8dr^veden 

2) 500 I.
Xarl XII., X§ v. 8ck^veden 25 

299 kk. 502.
Xarl v. ^läkren, 8okn de8 ^okann 

v. Lüknien 21 29 k.
Xarl v. Irier, Hockinei8ter 21 25.
Xarvetzki, 8tan., 2iekt 1551 von 

1 Unk. in Lorden nnd wandert 
rnrück in d. Ortel8bnr§er Oer^eud 
2) 186.

Xa8enitz, iok., 8cXuIin6i8t6r in 
Xreudenberx, erkält 1595 eine 
Xru§8tätte da8elb8t 2) 657.

Xa8iinir, X§ v. ?olen 22 155 
2) 558.

Xa8iinir, Herr. v. Onjavien 21 5.
Xa8ekaunen, D. bei V^ornid. 25 

674 676.
Xa8ebube, Vlartin, erkält 1415 v. 

Heinr. v. Lianen 18 Unk. in 8dial- 
ine^ 22 477 479.

Xa8eler, ^.ndr., 1522 in Letkken- 
dork 25 707.

Xa8par, 1526 in Xervvilten 25 715.
Xa8par, 1527 8cknl2 in Xlakvvick 

25 718.
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Xa8ten, ^Vald, ^vii8t68 Ont, ior 
16. ^k. an ^rn8dork verkankt 25 
674 k. 677.

8t. Xatkarina v. ^lexandrien, ikr 
Xnlt in Xrenken 22 410 k.

Xatkarina, 1555 ^Vvve d. Lauern 
^1exin8 in Xat^en 25 569.

Xa82ubeeki, Orexor, Lur^xr. v. 
^Vorniditt, f 1751. Oattin XÜ8. 
8ckan 21 250.

Xatkrein 8. Xattreinen.
Xattniedien, Out bei Lökel, 

Oründun§, Üandk68te, 6e8itzer 21 
282 k.

Xatk reinen (Xatkrein, Xo^tr^u) 
Out iin X^.. ^Vart., Xnt8teknn^, 
Le8itzer 21 405 kk., e. 1500 vvÜ8t 
25 549.

Xatzen (X^. Heil8b§) 25 569 622.
Xauer, Han8, 1521 in ^Lkok bei 

Outt8t. 23 615.
Xanernik, Xkarrland §e§en an- 

dere8 §etau8ckt 25 55.
Xaupovvie2,v., 1866 ?k. v. Lrann8- 

^valde 25 217.
Xauteek, ^dain, Lk. v. Lainsau, 

f 1686 25 156.
Xndrea8, erbaut ein 
öetkau8 in Oradtken 
22 17
Xamilie, v., 1740 auk 
Oradtken 22 16.

Xavver, ^akob, 1555 in 8ükenber§ 
25 650.

Xa^ver, UatÜ8, 1555 in Xl8au 25 
655.

Xa^v^el, ^ak., 1521 in ()ueetz 25 
618.

X. Xa^anowier, ^1exiu8, O.X.^I. 
^Vartenburx 25 165.

X. Xa?ano^8ki, ^1b., O. X. U. 
>Vartenbur§ 25 162.

Xe^el, Xabian, 1555 in O1ock8tein 
25 645.

Xeibel, Le§.-Lauin6i8ler 25 266. 
Xeiekel, Xran2, 1765 in ^lt-Oar- 

8cken 25 621.
Xeikut (5pät. ?odla886n), Xlüklen- 

xut, an^e86tzt 1565 25 556.
Xekitten bei 8eebur§ 25 655; 

^Vald bei X. ini 1eilbe8itz v. 
?1au86n 21 510.

Xeller, 8tenL6l, 1508 auk Xonial 
nen; Oatiin Dorotkea 25 546.

Xeinerer, Oittrick, 1571 irn Le8itz 
v. 10 bluken bei Xrendenberx 
25 657.

Xeinnate, Vlart. v. der, Orden8br. 
1411 Vo§1 iin ernd. Li8tnin 22 476



Kempen, K6rar6, au8Oan2i§, 1550 
erml. Oom6ecd. 22 91. 
lalcod, au8 Oan2i§, 1558 
8tu6ent in ^Vittender§ 
Ld6a.

Kenrel, bartel, 1597 in Olottau 
25 615.

Kerkott, Val., 1569 ^lüdlende8. in 
Daumen 2) 669.

Ker8ck6ork (kd Heil8d§) 2) 622; 
1527 nen68 Zcbulrenprivilex 627.

Ker>vienen (K^. Hei^bx) 2) 622. 
Ke8ede, ^so8t, 1555 in Lturmdüdel 

2) 648.
Keuebel, Oeor§, erhalt 1586 ein 

Kru§privile§ tür Zcblitt 2) 618.
Keuebel, Han8, 1552 in 8cbön- 

kel6e (K^. ^11en8t.) 25 699.
Keuebel, Han8, 1555 in 8cblitt 

25 611.
Keuebel, Nerten, 1521 in 8cblitt 

25 618
Keuebel, 1e>v68, 1521 in Hueetr 

2) 618.
Ke^t^o6e, 8ee bei 8eedur^ 22 25.
Kidde, Ka8p. 1527 in L1umder§ 

(Kr. Lrd§) 2) 714.
Kie6^n8ba, Olara, dür^erkrau 

au8 ^Vartendur^ 25 157.
Kienapkel, Ort8cb. im Id ^lebl8. 

2) 711, l^lüble 715.
Kienappel, ^Vie86 am 1ak1er8ee 

2) 101.
Kie^v8bi, ^1d., Oulmer n. erml. 

Domb. f e. 1560 2) 525.
Kilian, au8 ^Vuttrienen, 1550 in 

?r2^bop 23 555.
Kilian, ^ab„ 1550 in ^1t-8cböne- 

derx 2) 686.
?. Kilin8bi, Kon8tantin, O. 1^. ^l. 

^Vartendur^ 2) 164, 
KiNL8t 8. K^na8t.
Kirme88-8ee bei Or. Damerau 

lOntl8t. Oed.) 25 728.
Kir8ebleinen (K^. ^Vart.) 25 

668 670.
Kir8ebner, ^ob., 1598 in Kodein; 

Oattin Kmerentiana 25 628.
Kir8tan8, ?eter, in O1ocb8tein, 

baukt ?karrlan6 25 25.
Kir8tein, 1772 Amtmann in ?r. 

L^lau, Taxator 25 587.
Kii8ten, Oo8man, 1555 in I^euen- 

6ork (K^. Heil8der§) 25 617.
Kir8ten, ?anbratiu8, Hald6iener 

6e8 Li8cb. Kromer, erbält 1588 
5 Unk. in Ho^en6ork 25 547.

Ki8inx;, Karl, 1750 Lürxerme^ter 
in Lraun8der§ 25 252.

?. Ki8ner, Oyprian (sodann), O. 
b ^l. ^Vartendur^ 25 165.

Kiwa 1 a, abod, in Oadienen 21 294.
Ki mitten (K^. Heil8d§) 25 622, 

1528 8cbar^verb8kr6ibeit 6. Lauern 
566.

K1aeben6ork (K^. I^eil8dx) a61. 
Out, 1505 vvii8t, neu ver8cbrieden 
25 547.

Klara, Läuerin au8 8onnender§ 
21 150.

Klause, Lro8in, 1526 in 1olb8- 
6ork 25 721.

Klause, Ior§, 1525 in 8teinderx 
25 751.

Klau88itten, Orob, D. im K^. 
^lebl8. 25 711, 1542 Han6ke8te 
714; 1527 ^an, Lartbolomäu8
Lauern 6arin Kd6a.

K1avv8, 8tikter eine8 be§at8 kür
6. Kreurlcircbe dei Lrdx 25 259.

Kla^v86ork dei Köüel 21 278 23 
659.

Kleederx, Oroü-, O. im K^.. ^llen- 
8tein 25 682; 1587 ei§ene8 ?rivi- 
le^ 690.

Kleeder^, Klein- 25 685; 1587 
ei^en68 ?rivilex 690.

Kleekelü, O. im K^.. Ued^ack, 
^Veiäerecbt 25 98 kk. 105 kk. 711.

Klekelä, I^iclLel, 1521 in Oronau 
25 615.

Kieke 16, Ord., 1585 in K8cdenau 
25 714.

K1eke16 8. aucb Oleuelt.
Kleke16t, 1828 8eminari8t in 

Lraun8der§ 25 469.
Klekelt, Idom., 1527 in Ko8en- 

^val6e (dei Ued^ack) 25 718.
Kleidöel^er, ^nt., 1850 I^eopre8- 

d^ter, 8päter ?k. v. ^larienau 
25 477.

Klei6itten (K^. kkeil8d§) 25 625.
Klein, 1850 8eminari8t in Lraun8- 

der§ 25 470.
Klein, ^n6r., au8 8cbönvva16e 

(K^. ^llen8l.d 1554 nacb O8te- 
ro6e entlauken 25 589.

Klein, Lartd., 1568 in Le^nitten 
25 625.

Klein, Lartd., bat 1529 I^ervvi^k 
neu de8etzt, >vir6 Lcbulr 6a8eld8t 
25 672.

d". Klein, Lmerieu8, O. d". U. ^Var- 
tendur§ 25 164.

Klein, Lricb, Lio§rapd 6e8 ^a6i. 
Werner 25 125.

Klein, Üan8, 1541 in kupkeim 
25 696.
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klein, Hans, 1529 in ^Varballon 
25 705.

klein, ^sa^ob, Lur§§r. v. ^Vorm- 
ditt f 1620 21 249.

klein, ^anifu, 1557 in Oillau 
2) 689.

klein, Ka8imir ! 1765 in ^lt-Oar- 
„ Valentin! 8(b6n 25 621.

klein, ?§ielan8, 1551 in Nieren 
25 695.

klein, 8im., 1552 in 8fün^ald6 
25 699.
8im., 8ein 8obn kbda. 
Kli8abotb ?1a8t6rnab, 
Oattin 6. letzeren l^bda. 

kleine, ^ob., 1474 kobtor 6er 
blniv. keipri^ 22 161.

kleinentelcl (kr. Heil8bx) 25 724.
Kleitz (kr. Heil8b§) 25 625.
K1einen8, 1555 öienenvvärter in 

Kidbacb 25 662.
8t. Llein6N8 (Vlaria Hold.), bild 

25 267.
klenau, 0. u. Out bei Lrbx 25 

245 269.
Kien an, Orob-, davon 1407 v.

Li8f. anAelrautt 22 480.
klenau, Klein-, iin 16. ^b. 23 596 
klett, 1828 8fulaml8lLand. in

Lraun8ber§ 23 469, 
klin^onbor^ (k^. iVlebl8.) 25 711. 
Klinker, buk. ^ndr., Üomar^t 

f 1698. Orabdonlcm. 25 747.
Klin^6r8^vald6 (k^.. Outt8tj iin 

16. 1b. 23 607.
klopeben (kX. Lrb^) iin 16. ^b. 

25 597.
?. K1o880W8lLi, Vlieb., O. b". ^Vl. 

^Vartonburx 25 166.
K1o8t6iebin, ?karroi 25 57. 
klotainen (klutein), Kiltor^ut 

iin Kr. bleil8b§ 21 406; kru§, 
Le8itzer 408 k.

?. klu§, Ln8tacb., O. k. VI. >Var- 
tonbur^ 25 165.

?. Klub, ^n6r., O. b". ^1. ^Varton- 
bur§ 25 162.

klundor^valdo (Klin§6r8vv.), 0. 
bei Outt8t. 22 8.

Klutein, altprouü. k'elä 8. klo
tainen.

Knabe, jak., 1526 in I^ou-Kofon- 
dork 25 695.

knape, kranr, 1555 in kivvitten 
25 628.

kna^pan, 8obn d68 ?r6ull6n 
Ournoron 22 7.

knet, Oo8man, 1550 in ^onl^en- 
dork 25 691.

kniprodo, ^Vinricb v., OroblLom- 
tur, 8eit 1551 Hofmeister d68 
Deut8cbor66N8 21 410 51 k. 46 
22 17 k. 555.

kniprodo, ^Vinricb v., 1585 Li8cb. 
v. 06861 21 56 45 55 74 85 59 k.

Knip8t6in (k^. H6Ü8b.) 23 625; 
1482 u. 1607 V^a1dv6r8fr6ibunA 
628.

Knob6loeb. Ooor§, Outt8t. Domb. 
25 495.

Knob6l8clork, Obri8topb v., 1606 
im b68itz v. Vlon^on u. koblau 
23 656.

Knob6l8clork, Ooorx, 1515 Vor
mund dor ^V>v6 b^lisabotb v. 
K0886N 25 726.

Knob6l8dork, jobann, in Oabio- 
N6N 21 294

Knob6l8dorkk, Lu8tacb v., 6rml. 
0om^u8to8 f 1571, 8ein bob6N8- 
xan§ 22 61 kk. 177 kk. 21 271. klo- 
§io übor d. Hirlconbriex 22 114 kk., 
übor d. 8tadt ?ari8 217 kk. Lpi- 
xrammo an 86in. Vator, an lob. 
Üanti8bu8 u. a. 257 k. Lriok an 
Horr. ^.lbrocbt u. a. 2ur Lolaxo- 
run§ v. 8i^6tb 1566 25 841. 
I68tam6nt8vo1l8tr. 1552 d. ^fat. 
v. d. Ironlc 664, bi8cb 8tattbal- 
tor 571.

Knob6l8dorkk, Ooor^ v., 1550 
Lür§6rm8tr. v. 
H6il8b6rx. Oat- 
tin ^.nna 8fon- 
iobann 22 66 k. 
l^indor: 
Ku8taf 
Lmorontia 
8abina 8 
Vlauritiu8 
86ba8tianu8 

„ ^cbatiu8
Knob6l8dorkk, Ilan8 v., a. d. H. 

I^6u-Lie1au, 1° 1465 in ^Varton- 
bur§. Oattin barbara v. lauton- 
boim. 8öbn6: 8i6^mund, Ka8par, 
Ooorx 22 66 k.

Knob6l8dorkk, ^1auritiu8 v., Lr. 
d. ^U8taeb. Oattin katbarina v. 
dor IZaltL 22 72.

Knob6l8dorkk, 8io§mund 
v., Oattin 
Dorotboa 
v. l^roxol 
Ka8parv., 
Oattin v. 
8toÜ6l

brüd. d. 
8ür§6r- 
m8tr8. 
Ooor^ 

v. 22 75.

Knob6l8dorkk-Ho8pitium 1555 in 
Heil8b§ 25 809.
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Xnokloek, Uick., Ki8 1757 8cköppe 
in ^Vormditt 21 275.

Xnokloek, ?kil., au8 Xainen 1529 
in ^oritten 2) 705

Xnokloek (X^.. krkg) im 16. ^sk. 
25 597.

Xnokel, kor., 1552 in ^onkendork 
25 691.

Xnog8tein, )okann68, 1406 Xat8- 
kerr in Li8ckok8tein 21 522.

Xnog8tein (Olock8tein), vork im 
Xr. Xökel 21 285 509.

Xnovei8on, ^ok., krok in keip^ig 
22 125.

Xnopen (X^. Outt8t.) im 16. 16. 
23 607, erkalt 1528 8ckarvverk8- 
kreikeit 25 566 616 21 214 22 7 9.

Xnor, öonaventura, au8 kkorn, 
1556 8tud. in keiprig 22 124.

Xnorr, kor. 1 1521 in ^ltkok kei 
„ Han8 j Outt8t. 25 615.

Xnorre.^ak, 1504 in ^.lt Oar8cken 
25 620.

Xnorre, kaur. 11555 l. i.I^euen- 
^lkreckt dork (X^.. Outt- 

„ Kuea8 18tadt) 25 617.
Xnorre (X^. krkg) 25 706; Out, 

1557 kk. ^vü8t u. an lagern ver
packtet 708.

Xnutk, 8amue1, erml. Vomku8to8 
f 1614. Orakdenkm. 25 747 757.

Xokelau, knock v., erml. vomk., 
1494 in kkorn 22 154; vompr. 
f 1512. Orakdenkm. 25 747 756.

Xokeln (X^. kleil8kg) 25 625.
Xoker86 von, kamilie im krmland 

(Xegerteln U8vv.) begütert 21151 kk.
Xokierrveki, ^.16. de ^Valkno^vo, 

v., 5vokltäter de8 Xl. ^Varten- 
kurg, f e. 1650 25 155.

Xokier^^eki, Wenr., erml. vom- 
Ku8to8 f 1645. Orakdenkm 25 
747 757.

Xobu82, Martin, im ^nk d. 16. ^sk. 
?k v. 8ü6entkal 21 401.

Xoek, Okri8topk 1701(öe8.d.kkein- 
„ ^okann68 1755Imiikle 22 55.

Xoek, X1emen8, erkält 1595 die 
Xkeinmükle 25 652.

Xoek, Kaurentiu8, erml. vomk. 
f 1626 25 155.

Xoek, 1904 Xirckenki8toriker 1n 
Lraun8kerg 22 146.

Xoekendork, ^1t-, v. im Xr. 
^11en8t. 25 682; kat 1510 10^Ü8te 
Än8kuten 545.

Xoekendork, I^eu-, v. im Xr. 
^11en8t. 25 685; kat 1510 9 ^vü8te 
2in8kuken 545.

Xölln (Xöllen), Orok- (Xr. XoKel) 
23 659; 1580 2. Xrug 6^4.

Xönig, Laumei8ter in klking 21 
242.

Idl. Drei Xönige, ikr Xult in 
kreuken 22 591 455.

Xönig8kerg 8cklok mit ^nnen- 
kapelle n. -kild 22 417 k vom 
mit alten Kraken im Okor, ge
deutet v. krackvogel 25 555; 
^dalkert- u. kli8aketkpatro/.ini- 
um 22 422 1. 425. 8tadt mit 
Okri8topkkape1l6 an d. Xreur- 
kircke und -Kruder8cka1t 597 k 
^ntoniu8kapelle v. 1576 u. Klo8- 
pital 599; 6arkara8tatue 414; 
karkarakapelle u. -gilde 415; 
^lagdalenenklo8ter420; I^ieo1au8- 
kircke 404; Olas8gilde 408; kran- 
2i8kaner 555; Klan eine8 Oertru- 
denko8pital81596 nickt au8gekukrt 
590; ^1t8tadt, Hüke der Opker- 
gaken v. 1425 k 25 67; I^etze ak- 
kolen von Xkg 22 14.

Xönig8dork (Xr. ^larienkurg), 
^ikolau8kircke 22 405.

Xönig86gg, Oeorg kriedr. Laron 
v., 1724 erml. vomk. 23 99.

?. Xoenig8man, kueian., O.k.^l. 
^Vartenkurg 25 166.

Xönig8mann, ^nt., 1607 8(kulr 
in ?i886n (^Va1den86e) 25 665.

Xorven, Xlein- (Xr. Lrkg) 25 711. 
Xö8lienen (X^.. ^dl6N8tein), kat 

1500 2 vvÜ8te 2in8kuken 25 545 685.
Xü8ling, Oreg. Okri8topk, Xr^pr. 

v. 8eekurg, 8ein 8treit mit d. 
kok. ^68uiten vvegen Hexenver- 
tolgung 25 520 t.

Xokde, Okri8tian, 1750 ki8ckler 
in Lraun8ker§ 25 255.

Xokokrlc^, 1555 in I^eudim8 25 
661

Xo 1 aeki, ^lart., erml. vomk. f 1608. 
Orakdenkm. 25 747 758

?. Xolako W8lci, ^Vdrianu8, O.X.N. 
5Vartenkurg 25 166.

Xolakow8ki, 4 öriid. (^1exiu8, 
Xelix, keonard, Martin) erkalten 
1567 kroklen u. Xronau 2ur 
^euke8iedlung 25 662 670 1'.

Xolkerg, ^08., ?roke88or 22 140. 
Xolkerg, I>ikolau8 v., 1561 ki8ck. 

könitentiar 21 285.
Xolkorn, 5Veikki8ck. v. Xegen8- 

kurg 25 125.
Xolde, ^ok., 1454 8oldnerkäupt- 

ling in wormditt 22 59.
Xoler, Ke^vi8, 1555 in 8ükenkerg 

25 656.
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Xolibaba, Uatz, 1526 in Oöttben- 
dork 2) 689.

Lolm lieilsdx, kriiber Ko8en- 
ber§) 25 625.

Lolmer, lodobu8, ^eb. e. 1460 
in Hei^ber^, Oulmer Oomb. 2) 
524.

Lolpaeben (?uppen, ^I1en8t.) 
1574 ^vü8t 25 549.

Romainen <0. im Lr. Lrb§) 25 
711, 715.

Xomalmen, adl. Out (Id Outt8t.) 
U6U68 ?rivi1e§ 1529, wecb86lnde 
Le8itzer 25 546.

^Xom^ns^i,
" I 161 164.

X^omell, ^lert., 1521 in ?eter8- 
^valde bei Outt8t. 25 617.

konar^i, ^.dam 8i^i8m., erml. 
Oompr. f 1685. Orabdenbm. 25 
748 756; Wobltäter 6. Ll. Warten- 
bur§ 156.

Lonar8lci, b'elix, erml. Oomb. f 
1620.
8amuel, b§1. Lapitän 
f 1617, Lrüd., ibr §e- 
mein8amer Orab8tein
25 749 758.

Lon ar8bi, ^lidi., erml. Oombu8to8 
21 104 106, f 1584. Orabdenbm. 
25 749 757.

Lonar8bi, 8tan., bi8 1741 Le8. v. 
8cbarni^b L 21 251.

kona^v, lob., 1515 8cbul2 in8prin§- 
born 25 655.

Londitten, Oütcben, xebt 1568 
in 1be§8ten ant 25 656.

Lonigreieb, Wald8tuclL in ^dt- 
Wartenbur§, 1579 ver8cbrieben 
25 669.

Lonitten Heil8b^) 25 625.
Lonitz, Orden8bomturei 21 57; 

^u§u8tinerb.onvent 22 555.
Lonne§en (X^. Heil8bx) 25 625.
LonopaelLi, ^.ndr. 

f 1622 
ob.

f 1601

Oulmer u. 
erml. Oomb.

25 522 
22 186.

Lonopaebi, Fabian, erml. Oom- 
decb. f 1619. Orabdenbm. 25 749 
757 522.

Lonopat'8ebe8 Wandxrabmal v. 
1589 in Uarienburß 21 257.

Lonrad, Her20§ v. Äa8ovien 25 5.
Lonrad 8en., 1415 HerroA v. Oel8 

22 475.
Lonrad, band§r. v. dbürin^en, 

Hocbmei8ter 22 421.

X^onrad, 1565 bi8cb. v. Oe8e1 21 
55 52 75 1. 79 92.

X^onrad, 1589 Orobbomtur 21 508. 
Lonrad, Zür§er in Orauden?, 

8tiktet 1507 8ee1enm6886n 25 89.
Kon8tantini8ebe 8cbenbun§ 25 

575.
Xon8ian2, X^onxil 22 59.
Xontze, Xonr., au8 Hir8cbber§ 

(X^^V. Wart.) 2ablt 1555 Xo8baut8- 
§eld 25 569.

Xontzen, Xonr., 1555 in Hir8eb- 
ber§ Wart.) 25 669.

Xoob (Ooeovv, Xobavv) - 8ee bei 
8eebur^ 22 25 k. 26.

?. Lopan8bi, Ila8Ll., O. Ib ^l. 
Wartenbur^ 25 165.

Xopbra, Oberamtmann 25 591.
Xoppernibn8, I^ibolau8, Oomb., 

^dmini8trator 6er OL02686 22 65 
69 181; f 1545. Orabdenl^m. 25 
749 (8. aucb lob. O^anovv 768 
796); Xandprop8t v. ^.I1en8tein, 
8eine I^enbe8ie6Innx 6. Xammer- 
amt8 25 185 552; 1519 nn 
Uebl8adL täli§ 715; al8 Xand- 
m688er 21 552. 2nr Lopo.-b'or- 
8(bnn§ (8. Lracbvo^el): Oebrer 
de8 Xopp. 25 190 b; nene8 8cbrit't- 
tnm über ibn 195 kk.; Kandbemerb. 
vvabr8dreinlicb nicbt von 8einer 
Hand in einem 6ncb de8 lob. 
8toüer v. l- 1^^1 ?n kuIlLo^vo 22 
541 25 192 b 799; pboto^r. Lopien 
8einer Hd8dir. Oe revol. ete. 555 
800; er i8t niebt der Verlader 
der „8eptem 8idera" 508; ei§en- 
bändi^e ()nittnn§ von ibm v. l- 
1559, 8onnennbr 798 5. — Denk
mal 2N I^rauenbnr^, Lrriebtun§ 
21 544; Oedäcbtni^eier 1925 in 
Lrann8ber§ 416.

Lopt?, I^Lb., lext 1476 O. bevuan 
neu an u. ^vird 8cbul2 25 695.

Xorb8dort <Lr. Lrbx) 25 674 677. 
LorLo 1 b, 18508eminari8t i. Lraun8- 

ber§ 25 476.
Lorn, Han8, in Uondtken, 1554 tot 

25 694.
Korno^v8bi, ^nt., 1759 öildbauer 

in lolbemit 22 509.
Xoronov^8bi, 1828 8cbu1amt8band. 

in Lraun8ber§ 25 469.
Xor^ tbo^v8lci, lob., Hi8torilcer 

22 155.
X^08ebmin, pommerell. ?tarrdort' 

25 55.
Lo8eler, Heinr., Kat8b. in Li8cbok- 

8tein 21 522.
2**
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Lo8nikkrnA (keute Xo8no), 1566 
anxelext 2) 562. .

Lo88, Helena, f 1591, ÜVIntt. de8 
Dompr. i>Iik. X.ok. Orakdenkm. 
25 750 758.

Xo88akovv8ki, 1627 poln. Oker8t 
25 250.

Xo88eknr, ^mkro8in8, 1552 in 
8taki§otten 25 702.

X0886N, Vorwerk. Ont bei Outt8t.
21 174 178 204 218 n. o. 22 7 25 
724 729.

Xo8tka, 8tan., v. 8tan§enker§, 
1555 in Uarienknrx 25 559.

Xo8trin, I^688aner Dort 25 57.
Lotken (al. ?rapa)-8ee bei Lnn- 

kendort 25 658.
Xouall 8. 8ckmid, Orex.
Xovvall, ^.ndr., 1554 in ^sonken- 

dork 25 692.
Lo^al8ki, erml. Domkantor, 

Ke8tament v. 1706. Orak8tätte 
25 740.

?. Xo^vin8ki, 8tan., O.K.U. W^ar- 
tenkur^ 25 161.

Xo^tr^n 8. Xattreinen.
Xraekan, Xlick., erkält 1609 die 

8tätte liir ein. 2. Xru§ in Kantern 
25 659.

Xrämer, Lockn8, Outt8t. Dom- 
prop8l 21 127 129 1511. t60k. 1791.

Xrämer8dor1 (Xromerovvo, Xr. 
KökeO, 1^72 ent8tanden al8 Ont, 
1595 Dort 25 558.

Xratt, 1828 8eminari8t in Lrann8- 
ker^ 25 469.

Xrakan, Lla8iu8, 1544 erml. Dom- 
vikar 22 250.

Xrakan,^lattkia8,1705—11 Lnr^^r. 
v. Wormditt. Oattin ^.nna Oon- 
8tantia Lialko^8ki 21 251.

Xrakau, krLeden8vertra§ v. 1525 
25 575.

Xrakotin-Wkld 21 278.
L r a n e k 8 i n k e 1,8te11e in Li8cko1- 

8tein 21 555.
Lraniß, kr/.pr. in Ontt8t. 21 198.
Xrantz, 11an8, 1555 in kollni§k 

(bei LöK.) 25 649.
Xra8iekL,Larl,f1788i erml Domk. 

„ Martin, f 1792 j 21121.
Xra8in8ki, Oral ^ok.Okr^8., ernil.

Domk. n. ^.1mo86nLer de8 poln.
8tan. Ke82e^n8ki in knne- 

ville 22 541.
Lratel (-til), ?et., 1514, 26 8ckul2 

in litti§8dort 25 688 1.
Xran8, ^ndr., erkält 1597 ein 

NnklenprivileA 1iir 8cklitt 25 619.
Xran8, r. X., Xirckenki8t. 22 145.

Xran86, 1772 Xammerdirektor in 
^la^deknrx 25 586.

Xran86, ^.ndr., an8 8onnvvalde, 
1554 nack Xöni§8ker§ entlanken 
25 589.

Xran86, Ka2aru8, kautt 1576 v. 
Domkapitel die Oilkin§miikle 
25 565.

Xran8e, kor., 1850 ?k v. Xivvitten 
25 477.

Xrau8e <0rLW8e), ^loritz, 1555 in 
kievvenker^ 25 651.

Xran86, Ork., 1521 in Xk Lleeker^ 
25 692.

Xran8 6n(X^.8e6knr§), 1574Hand- 
le8te; 1568 verkautt al8 ki8(k. 
kekn8^nt; 1659 den Kok. ^68niten 
ver8ckrieken 25 655 657.

Xran86N8tein (Xr. HöK.) 25 655; 
1585 Handle8te 658. 8. auck Ola- 
knnen.

Lrauk, ?et., 1609 in Lleickenkartk 
25 625.

Xrek8, ^ndr., 1765 in ^1t-0ar8cken 
25 621.

Xrek8, 8^lv68ter, ^lnk1enke8. in 
Oatl8tadt 21 196 209 255.

Lrek8^va1de (X^.. Lrkx) im 16. ^k. 
25 597.

Xree^emer, ^lick. ^en., 1402^eu§e 
in Wormditt 22 12.

Lree^mer, kn8tack. ^.Ikert, erml. 
Domk. f 1687. Orakdenkm 25 750.

Xree^mer, kn8tack., ki8(k. kand- 
me88er. lockt. Xatkarina 21 549.

Lrekollen Hei^kx) 25 625.
Xrempe, ^okanne8 v. der, 8cknl2 

in kexienen 21 284.
Xren^olt, ^ok. kriedr., 1664 

LnrA^r. v. Wormditt 21 250. 
8okn ^okann Okri8topk kkda.

Xret8ekemer, Xlauke, 6nr§er- 
mei8ter v Li8ckol8lein 21 522.

Xret8ekmaer, Idan8, 1521 in 
Oronan 25 615.

Xret8mer, Nark., 1527 örk§. 
önr§er 25 714.

Xretxmer, Oeor§1525, 56lin"lolk8- 
kakian 1525 ! dort 

„ Ilan8 1526 125 7201.
Xret^mer, ^sak., ?k. v. kemken- 

dort', f 1684 25 156.
Xret28ekmar, Oree-, 1^^9 Lauer 

an8 8diönkorn (X.r. Lr. Holk) 
25 592.

Xre^delvvitz, Han8, 1551 in8ckill- 
§eknen 25 602.

Xre^tren, ^ndrea8 v., 1628 preuK. 
kandkotmei8ter 21 156.
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Lre^treu, ^ob. v., 1544 berroxl. 
Oberkanrler 25 592.

HI. Lreu x-katroriuieu im Ordeu8- 
laud 22 550 kk.

Lreurrbur^, 1495 keoubardika- 
pelle 22 589.

Lrex, Nattbäu8, Wobltäter 6e8 
Ll. Warteubur^ 25 160.

?. Lre^mauu, kelix, O.KM. War- 
teuburx 25 165.

LrielLbau8eu ibei Wormd.) 2) 
674; 1566 8cbul2eupriv. erneuert 
677.

Lriexer, ^ut., Oold8ckmied iu 
Outl8tadt 25 252.

Lriexer, Uert., 1526 iu Kollc8dork 
25 721.

Lrixer, ^obauu, 1702 iu Wu8lack 
21 515.

Lri8tau, 1505 61361. v. ?ome8a- 
uieu 21 17 54 85.

Lri8tau v. ^lüb1bau8en, 1275 61361. 
v. 8amland 21 14 47 55 65 85.

Lrokau (k^r. 606.) 25 655; 1566 
krivilee erueuert 658; 1550 ueu- 
b68ie6eI1 22 22.

Lroll, krbau, Li8tum8vo§t, erhält 
e. 1485 deu 2iu8 v. kbe§8teu u. 
kelieu 25 656.

Lrollmauu, über Heimat 6er 
preuü. ^U8ie61er 22 456.

kromer, Lartb., Lr. 6. Li8cb., er
kält 1572 Lrämer86ork 
25 558.
8eba8tiau, 8oliu 6. Lartb., 
erml. Oomb. kbda.

Lrouau (Id Wart.) 25 668; 1578 
Haudke8te; 1581 XruApriv. 670; 
1567 Wied6rb68ied1uu§ 670; Her- 
reu>vL68eu 671.

Lropitteu, (Lrap-), Lleiu-, Oüt- 
cbeu, ^Ü8t, kaukeu 1566 6ie 
Laueru v. Opeu 25 549 679.

Lroplaiueu (L^. Wart.) 25 668 
671.

XroLe (iu kitaueu), 8cbuldrama 
23 776.

Lro8ebe^8ki (Lro82-), 1811 Lür- 
§6rmeL8ter v. Outt8tadt 21 157 
194 198.

Lrue, 1760 Lurxxr. iu lolkemit 
22 509.

Lrüxer, ^68uit, iu Lurlaud tätix 
8. 5un62iu.

Lrüxer, 1772 Oeb. 8elcr6tär bei 
kodeu 25 588.

Lrü§er, ^ak., u. 8obu ^ak., beide 
au8 kolk8dort, 1554 iu die 6e§eu6 
v. Lb§ eutlauteu 25 589.

Lrüxer (Lrix-), kuka8, kr?pr. v. 
Warteubur§ f 1657 25 154.

Krüger, Kux l 1564 iu ?upkeim 
„ Oeorej 25 696.

Lrüxer, ?etr. kloriau, erml. Oomb. 
f 1692. Orabdeulrm. 25 750.

Lrü§er, Willi., 1612 kürzer iu 
Oau^ix, au8 Ki§a 22 165.

kruel, kbom., au8 Kedi^beiueu 
^1leu8t.), 1529 iu Warballeu 

25 705.
Xru§er (Oru§-), Oa8p., 1555 iu 

Werue^itteu 25 657.
Lruxer, kuk., 1521 iu 8cklitt 25 

618.
Lrußer, kliom., 1521 iu Heilixeu- 

tkal 23 615.
Lrullce, I6au8, (Orolke, ^au), 1529 

8ckul2 iu Warkalleu 25 705, 
668^1 1555.

Lrumm866 (Orouitteu, ^.lleu- 
8teiu) 1564 xrölll6uteil8 >vÜ8t 25 
551.

?. Luekar26^v8ki, ^utou, O.k.^l. 
Warteuburx 25 165.

Lueliar26^v8ki, ^lick., öurxxr. v. 
^lelil8ack 25 159.

Luekeuäorkk, Hau8, 1522 iu War- 
lack 25 752.

Lüekmei8ter, ^lick., 1415 Or6eu8- 
mar8ckall 22 474, äauu Hockm. 
562 475 485.

Luliku8, keutu., 1772 luxeuieur 
25 587.

Luku, ^alc., 1765 iu ^.1t-Oar8ckeu 
25 621.

Lukuert, Kru8t, Oe8(k. 6. 8taat8- 
u. kluiv.-Likl. 2u köui§8ker§ 25 
276.

Lukui^k, Kru8t, ^rckitekt iu 
Lrauu8ber§ 25 266.

Lukerkaim (Luckar^e^vo), 1500 
10 Hukeu vvÜ8t 25 545.

Lukuk, 1586 iu 8üüeut)6rx 25 656.
Lulm, joli. v., erml. Oomk. 8. ^o- 

Kauue8.
Lumiu8k^. ^attkau8, 1575 iu Oo- 

mieueu 25 642.
Lund^iu, ?rot. iu ki§a, über die 

kätixkeit der ermläud. ^68uiteu 
(LrÜAer, 1olk8dork u. ()uadrau- 
tiuu8) iu Lurlaud 22 175.

Luueeb, Oeorx, 1555 iu Warkalleu 
25 705.

Luubeim, Obri8topb v., 1556 8tud. 
iu Witteuberx 22 92.

Luuiek, 8im., 1521 iu Luopeu 25 
616.

Luuieke, Hau8, 1521 iu 8cb1itt 25 
618.
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XunixL, Obri8topb, 1594 8diul2 in 
Splitt 2Z 618.

XunixL, Orexor, I^otar; Oattin 
Xatbarina. Litern de8 kokenden. 
21 549.

XnQixL, ^ob. Oeorx, erml. Dom- 
LuSto8, 8eiii6 Liidierei 21 107 
5461.; f 1719. OrabdenLm. 2Z 750.

XunL§k, Xa8imir, 1776 ?rop8t in 
öi8ebok8tein 21 557.

Xuni xlL,?aul, 1597 8cbul2 in8cblitt 
2Z 618.

?. XuniL, Laltb., O. L. ^l. ^Varten- 
burx 2Z 161.

Xunxendork (al. Oalvs, X^. 8ee- 
burx) >vÜ8t 2) 548 655 658

Xunter (Ounter) Orex., 15788cbul2 
in Xoone^en 2) 629.

Xuntb, Oottl. ^ob. Obri8tian, 1806 
preuü. 8taat8rat 23 128.

Xuntzel, Lro8ie, 1521 in Olottau 
2Z 615.

Xun^endork, Xircbe 21 256 258 
241 246 248.

Xupner, ^obanna Oorotb., Xrie^8- 
rätin um 1770 in Xöni§8ber§ 25 
125.

Xuppener, Obri8topb., Or.inLeip- 
2ix, 8tiktet ein 8pital in Löbau 
^Ve8tpr. 22 402.

Xurd^ano^v8Li,^ob.Lran2, erml. 
VVeibbi8di. f 1729. OrabdenLm. 
25 751 756.

Xurland, exemte8 Li8tnm, xe- 
xründet 1254 21 2 59 62; Oom- 
Lapitel xe§rnn6et 1246 21 5, dem 
Oeut8diorden inkorporiert 1290 
15 471. Lrm1. ^68uiten da8elb8t 
täti^ 8. Xund^in.

Xnr8eliner, ^aL., 1586 in Xobeln 
25 628.

Xnr8nr, Uatz, ex Iano^vie8t, ^la- 
8ovier, 1525 in Xl.Xleeber^ 25 185.

Xurtb^e, l'reuÜe 1287 22 275.
Xurtzbabn, 1828 8ebulamt8lLLnd. 

in Lraun8ber§ 25 469.
Xu8keld Lei Outt8t. im 16. ^b. 

25 605 1.
Xn8ovviro^, ^Vie86 b. Löllau 22 29. 
Xn8 8nr, ^aL., 1540 L» Oillau 25 689. 
Xuwai, Üeinricb, 1586 öi8eb. von 

8amland 21 56 74 82.
X^na8t, Lkoin., erml. OomLantor 

f 1490, OrabdenLm. 25 751 22 565.
X^n8tute, Litauerkür8t 21 284.

Laben8 (Xr. ^11.), krüber Oolben, 
^v. 8.

Labian, ^ilcolau^irdie 22 406; 
^odolLU8eicbe 585.

Labueb, Out bei Kotbüieü, 1597 
an§68etzt 23 557.

LaeLmüblwald (Lindemedien, 
LaLmedien, LauLemedie, LauLe- 
mede, Lanxemedien) 21 517; bi- 
8cbötl. ^Vald, im Leilbe8itz v. ?1au- 
86n 509; im Leilbe8itz v ^Vu8lacL 
514; 12 Huten davon an Ki8cbok- 
8tein verLaukt 521 524 526 k. 22 
52 55 23 658.

L^e2^n8LL ^obann, 1665 Lurx^r. 
v. ^Vormditt 21 250. 
^ndrea8, 8obn1d.^ob.

„ 8opbie, LrenL.j Lbda.
L^e2^n8Li, Xa^etan v., poln. Xa- 

pitän, 1772 Leilbe8itzer v. Otten- 
dort 22 20

L^e2^n8Li, v., Lamilie, 8tamm- 
tatel 22 516 S.

LadeLopp, Li8cbereivorreebt de8 
?karrer8 23 54.

Laemmer, Huxo, ?rälat, Lio§ra- 
pbie 23 212 kk. 
Lduard, Vater 514. 
Xarolina ^eb. Lblert, 
^lütter 214.
^nna, 8dnv. 215. 
kudolk, I^ekke, OeLan 
v. ?a88enbeim 217.

La§§arben (Xr-Oerdauen), ^Vall- 
kabrl8ort 2ur bl. ^nna 22 417.

Laxbinen 8. Le^ienen.
Lambru8ebini, Xardinal 22 507.
LamLovv8LL, ^Vilb., ?k. v. Xun- 

Lendork, f 1755, 8tik- 
ter de8 2. pbilo8opb. 
Lebr8tubl8 in Höllel 
23 515 k.
?etru8 8. f 1756 
in köllel, Lrud. de8 
vor. Lbda.
^obann, ?rie8ter 
Lbda.

Lamoten, kriibere8 Out im X^. 
Ontt8t. 23 617.

Lampert, 1550 in ^onlcendork 23 
691.

Lampreebt,^ob ^o8.,Outl8t.Oom- 
berr f 1755 23 159.

Lam8bekkt (L.am8ebeupk), ^ob. 
(sae.?), Outt8t. Domdeäi. f 1685, 
>Vobltäter de8 X1. ^Vartenburx 
23 156.

Lam8bekkt, ?etr., Lür§erm8tr. v. 
^Vartenburx, u. Oattin ^larxa- 
retba, ^Vobltater d. XI. dasselbe 
23 154.

Lam8bekt, ^sob., erml. Oomb., f 
vor 6. 4. 1649, Orab^ein 23 759; 
^Voblt. de8 H. ^Vartenburx 154. 
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lUinskökt, Jesuit 23 252.
l^andan (Lr. Hüll.), 23 655, 1578 

Handkeste 658.
l^andsderx in 6. I^euinarlc, niit 

8t. I^il^olaus als kiretienpatron 
22 406.

I^anx, ^o6ann, 1667 Lurxxrak von 
^Vorniditt 21 250. 1. (Gattin 8o- 
p6ia Oaeeilia, 2. öarbara Droin- 
ler aus ^Vartenburx ^dda.

l^an§ Nickel, 1552 in ^onlcendork 
23 691.

I^anx, 8tepd., 1525 ?k. v. ^olks- 
dork, seine Xla^e über den 6oeti- 
ineist. 8öldnerkü6rer ULdi. Wer
ner 23 720.

I^an§e, Andreas, erinl. Vasall ant 
leil Lökau 22 50.

l^anxe, ^ndr., Olodren^ieller in 
Dan^ix; iin 16. ^6. 23 529.

l^anxe tl^onxi), Arnold, v. örauns- 
ber^, 1585 bisdi. ?rolLurator und 
Outtst. Ooinln, 1595 erinl. Ooin- 
vilcar, 1404 erinl. Ooink. 21 287 
296 521.

l^anxe, Ilrd, bald nadr 1521 in 
8eekeld (L^. Uebls.) 23 719.

l^anxeinatz, Oeor^, 1554 in ^.lt- 
Lodcendork 23 686.

l^anxernedien s. I^aclLiniibl^vald. 
l^an§enstein, Heinricb Hainbucb 

v. (Henrieus de Hassia), ^la§., 
1582 ?rok. 6. Hieoloßie in ?aris, 
dann in ^Vien 21 95.

I^an§erbe^n, Hans, 1555 in ?1ö- 
üen 23 646.

I^anxbanlLe (I.an§bannie, b,anx- 
jobann, l^anxbannilLe), ^sob., ?k. 
v. Heilsberx 1552—60 und biscb. 
8cbäkker 1541—47; erinl. Oonib. 
f 1567 22 75 189 23 757.

I^an^banl^e, ^sob., 1614 Xrlixer in 
Liscbdork (Lr. Kötlel) 23 642.

b,an§banlL6, ?et., 1555 in l^euen- 
dork Heilsbx) 23 652.

I^an^lcan, ^os., Lilrxerineister von 
^Vartenbur^, ^Vobltäter des Ll. 
daselbst 23 159.

I^anxkauin, Latb., ^Vobltäterin 
6. IO. ^Vartenburx f 1758 2) 159.

b-anxstein, I^Lc^el, 1550 in Hocb- 
^valde (L^. ^11.) 23 691.

I^anxwald, bulc., 1525 in Inebenau 
(Lr. Lrbx) 2) 716.

I^anA^valde (Lr. Lrbx) 23 712.
b.Ln^wiese Heilsb^) 23 625.
baslvo, ^obannes v., ^r^d. v. One- 

sen 22 175.
b-aslcovvitz, Iboin., 1765 in Hdt- 

Oarscben 2) 621.

I^asselc, Hans, 1529 in ^onlcendork 
25 691.

l^asrewski, ^licb. Heinixius, erinl. 
Ooinkustos u. ^Veib- 
biscb. 21 546 23 240 
242; f 1746. Lpitapb 
740.
^ustina, 8eine ^lütter 
f 1755 23 755.

basxLnLtzk^, 1772 Oolinetscb 23 
587.

b-aterankonLil, 4te8 21 77.
b-atorni s-inus), ^aeob, 1545 ?rok. 

in l^ö^ven 22 180.
l^a1oinu8 (8teininetz), Lart6., 1551 

?rok. in ?ari8 22 209.
l^ato^8^^, 8tep6, ?ole, erhält 

1558 O. Ko8xitten 2u Irnlin. Keclit 
23 698 191.

l^attolli^, 8tep6., 1550 8dinl2 in 
8piesse16er§ 25 701.

l^aueüen, ^soack. v., ?rok. in ^Vit- 
tender^ 22 96.

I^anen6ok Lrb§) iin 16. ^li. 
25 597.

I^ankeinedie 8. I^aclcinülil^valcl. 
l^anlL68lanlL6n (16e§8ten dei 

Heil8t)6rss;) 21 295.
l^aunau, Üro8ian, aus 8onn^va16e, 

1554 naiäi I^isclitiausen entlauken 
23 589.

I^aunau, ^latt6ias v., erinl. Doin- 
lrantor f 1495. Orabdenkin. 23 
7 57 757.

l^aunau (LiV. Heilsb^) 23 625.
l^aurentius, ^la§., 1546 ernil. 

voink. 21 504.
l^aurentius, aus Lockenäork, 1561 

in ?uplLeiin, 1566 l^oren? Xrüxer 
^un. xen. 23 696.

l^aurentius (I^orentz), 1555 8dinl2 
in ^Verne^itten 25 657.

8t. l^aurentius - ?atro2inien in 
?reu6en 22 581.

^anterbaek, 1805Kess.-kat 21 127.
l^anterlia^en Äeilsdx) 25 

625.
Kantern 25 655; 1528 8diar^erks- 

5rei6eit cieröauern 566; mit 2^rü- 
xen, 1584 be2. 1609 privilex. 659 
21 518; ^Valä bei l.. 524.

I_,auter>va16, 1587 v. ^Ilen- 
stein 25 207.

l_,auter^a16, e. 1580 I^e6rer in 
Allenstein 25 208.

l^auterwalde 25 724; krükLeiti^ 
unbesetzt auk den 100 link, des 
adl. Outes Ke^erteln 724; 1521 
xeliüren 10 Unken den Onttst. 
Ooinlierren 750.
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Xa^vdou (Id Hoilsbx) 2) 625; 
1607 8cbul26uprivil6§ erneuert 
650.

Xa^doxarbou, 8 Hut. lallou 1482 
au 6. D. Inruieueu 2Z 650.

ba^b, D. dei ^lekls, 2Z 711 715. 
1.6 aud 6 r, atbau. Letzer 22 44.
I.ebexeru, bor6U21524iuLatta- 

„ ?eter I trou 2) 614.
b6ebo^vie2, l^ob., Outuier u. eriut.

Doiub. f 1719 2Z 522.
I^e Olair, 1772 lu^euieur 23 594.
boxat, I.6utu.» 1772 Ingenieur 25 

587.
I^e^Leueu (I.a§biu6n, box^uou), 

Dort, dauu 6uts6ork 21 282 284; 
?atrouat 6er Xircbo 285 288; 
^isdiereireckt 6bda; 8tau- u. 
Uüblourocbt 286 I.

Xobudorll, v., Oral ^ba8V6ru8, 
übor 1ür8tbi8cb. v. Xra8iebi 21 
270.

H1. Xoiebuam 8 - k^atroriuiou iui 
Ord6U8laud 22 550 l.

I.eLuber§ iu Hel8iu§kor8, über 
üuui8cbe 8tuäeuteu Lu ^68uiteu- 
boll6^8, aucb iu Lrauu8ber§ 22 
174.

beiprix, Duiv.-Kodoabto iiu 15. 
Ib., darin eiue Keäe d68 Iboin. 
Corner 22 161.

1.618, 8iru., 1607 8ckul? v. ba^vdon 
25 650.

?. I.ei8N6r bartb., O. 1". U. VVar- 
tonbur^ 23 164.

1.6i8t6uau, Oorl iu ?ounu6r6lleu, 
Xi8(b6r6ivorr6cbt d68 ?larr6r8 
23 55

?. I.6it6r, budov., O. X. ^1. 5Var- 
tonbur^ 23 165.

I.6Ü6U, lrüb6r68 Out iin x^. 866- 
burss, 1477 d6n Xin^vobn6rn von 
^Ü6§8t6u vorlioben 23 656.

Dorn, ^ob., e. 1416, 6riul. Doiub. 
22 159.

Xoinan, lob., au8 Dau^i^, 1555 
8tud. iu ^Vitt6ub6r§ 22 90.

Xoruitton, boi^Vorinditt, 1552 toil- 
^V6i86 >vü8t, 23 551

Xorubo, Ooor§, 1584 aul ^laulon- 
bölon (XI. Äaulon, X^. Lrb§) 
23 600.

Dornbo, ^ab., 8i6^lri6Ü8-
>vaIÜ6 23 664.

Doinbo, baur., orinl. Doinvibar 
f 1691, Orabdonbin. 23 757.

Xoinbo, Nattbäu8, 6rbält 1582 6iu 
ueu68 Xruxpriv. iu Or. XöIIn 23 
644.

Xoinbo, ?6t., Xrüxor iu bl6U6n- 
dork (X/^. H6Ü8ber§) 23 655.

Xoinbondorl (ur8pr. Lruu8Üorl), 
1582 Handt68t6 6ru6U6rt 23 655 
659

Xoiubi, 1725 6ür§erru6i8t6r dor 
^It8t. Lrauu8b6r§ 23 241.

1.6iuuiu8, 1559 8tud. u. Oo^ner 
dor Hekoriuatiou iu ^Vittenborx 
22 98.

Xonxainon (X^. ^Vart.) 23 668; 
1564 Hauük68t6, 1555 6ru6U6rt; 
1578 Xruxpriv 671; V6rli6rt 5 l^ul. 
bi8^i. ^Valcl au ü. Out 8cbipp6ru 
672.

1.6U12, Hau8, 1555 iu ?Iau86U 23 
645.

1.6U2, I^a§6l8cbiui6c1 iu ^l6bl8adL, 
86iu Lür§6rdri6t v. 1819 21 275 
22 174.

1.60 X., ?ap8t 22 69 209. 
boo XIII, ?ap8t 22 146.
1.60, Outt8t. Ooiuüocb. u. Hi8tori- 

bor 21 198 22 42.
1.6 0,1780 Mtßl. ä. 08tpr. Koxioruux 

22 140.
1.60, 1772 Xri6A8rat, Xoruiui88ariu8 

2Z 592 597.
1.6 oiuauu, ^ob., 6riul. Doiub., Horr 

v. Dort u. Uüblo Lossou, f 1582 
2) 626, 757.

8t. I^ooubarübult iu ?r6UÜ6u 
22 588 k.

1.6opolä, b'rauL, 86it 1814 bobror 
uuü Or^aui8t iu Outt8t. 21104 215.

1.6opolü, Xa8iiuir, 86it 1788 bobror 
uuü Or§aui8t iu Outt8taüt 21 161 
175 181.

Dopuor, ^r^t 21 546.
1.68U0, D. ruit 8auäi§6ui?larrlauä 

2) 55.
1.6Üb^, Ooor§, ?ol6, bault 1554 

cii6 Hällto Ü68 D. ?Iotbbou 2Z 752.
1.6Ü§6^vau§, Hau8, 1529 aut' 1.i68- 

bou boi Üart6U8t6iu 2Z 586; e. 
1557 loilorbo v. Koxortolu 21 155.

1.6tt6, ^Vilb. ^.äolk, ?rä8iä6ut Ü68 
b^1. Z.6vi8iou8-Loll6xiuiu8 21 565.

1.6nalä, ^6lix,1589iu VVart6ubur§, 
86iu6 ^bbauüluuss; übor 
^6lüin6bbuu8t 21 549 I.; 
^V^v6. XIara 550.
Oroxor, LürA6rui8tr. iu 
^Vartouburx, f e. 1599.

2 Uartiu, 1571 Lürxor 6a- 
86lb8t Xbda.

1.6^V6, ^08t, 1514 Vibar iu Outt- 
8tadt 2) 726.

1.6^6rb, Obri8topb, 1590 1. L68itz6r 
dor Nüblo ^.uiär6^ 2) 562.
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?. I^ovvieki, ^oadi., O.k'.iVl. V^ar- 
t6odur§ 25 166.

I^6^oau (L/^. ^.1l6O8t.) 25 183 683; 
1348 V6r8dir6iduo^, 1476 neu vor- 
8c6ri6b6o 693.

1^6^8611, ^06. v., 1376 Kittor 21 398.
KLe6teoau, ^loxaodor v., erhält 

1297 Koxodol, 8ö6ue: 
^loxaoclor (^aodor) 
und ^ikolau8 21 133.

Kielitooau bei ^6618. 25 712.
Kielitoooelcor, ^oli., 1847 Laplao 

in Outt8t. 21 198.
Kie6t6o6a§6o (^Vuxt6oilc6o,ll8t- 

uilL, ^Var^6l8), ^io8§ut im 
866dur§ 22 7 26, 6rüoduo§ 24; 
1387 im Le8it2 d68 Heuere v. 6. 
Oam6rau-Oomt)row8ki 26 2) 633 
660.

KLelitooliaLo, ^.Ib., orml. Oom6. 
f 1393. Orabdoo^m. 25 738.

Kiektoo^aio, Oroxor, L68. v.Kidi- 
teuka^eu u. X6r8cti- 
dork, 1370 tot 23 660. 
^akod, Vater d68 
vor ^dda.
Oortruda, 8di>v. d68 
la^ob, Oattio d68 
Ilart^vi^ örouodmo 
Ldda.

KLe6t6o6aio, ^o6aoo68, u. 8060 
Ore§or erhalten 1555^Vuxt6oiiL6o 
22 26.

Kie6t6U8l6io, Kulca8 v., erml. 
Vo^t im Oi6O8t6 Hoior. v. ?1au6o 
22 476.

Kie^tkoldo, W68tpr. O., ?1arr1aod 
25 18; 86106 Vormo^ruox 21 42.

Kie^tvvaldo ^6618.) 25 712.
I.i6lL086, ^odr., 1523 io 8teiod6r§ 

(Lr. ^Il6Q8t.) 25 731.
Kidor 8. Kudor, Kuodor.
Kidormaoo, Kart6., 1320 8diul2 

io ^It-Oar8cti6ii 25 620.
I^i6b 60 au (Lr. Lrbx) 25 712.
Kioboot^al (X^V.. ^6618.), oodi 

1383 toilvv. ^vÜ8t 23 333 712.
Kioboo^vald, LartX., 8troit6t 1448 

um 6io 6rml. X^aoooi^at 22 139 
160 161; 86io lod 161.

Kiedoo^ollo, I^riodr. v., Li8tum8- 
vo§1 25 132.

Ki6b8tad1, O626m (Kaudixold) 
25 37.

Kiodißk, (Ü6ri8top6, ^otar io 
^66l8acL f 1633 21 347.

Kiodi^lc, ^o6., 1763 io ^1t-0ar- 
8ckeo 23 621.

1.i66au (^roi8t. Oaoxi^), I^ilLolau8- 
Icirdio mit ^ot. LL1dk6O8t6r 21 248 
252 22 405.

KLonoodorx (L^V. H6il8b§) 25 623; 
1488 Haodk68t6, 6ro6uert 631. 
V^1. ?omo6r6o.

1^. Ki § oau, X Öap. 1 O.l^.^l.^Varteo- 
K. „ 16om. j durx 25 164 1
Kilxoodal, Uidi., 1525 io Hoeeo- 

dort 23 715.
Kil^ootal, ^16r., 1535 Lo I^reudeo- 

d6r§ 25 656.
1.il§6otal, LIa8., 1529, 1537 Lo 

8aotopp6o 25 6501.
1.ilA6otaI, ^alc., 1527 X^rüx6r io 

^Ltkirdi d6i Outt8t. 23 614.
1.i1x6ota1,'I'6^v., 1571 io 1-okau (?) 

23 661.
I.i1^6o^v6i8, O6ri8tok, ^virci 1544 

8aiul2 Lo 8omm6rl6lä 25 680.
I^LI§6o^v6L8, OrL8tokk, 1533 Lo 

Op6o 25 679.
I.LIL6ot6a1, ?1 v. Ooojau 21 236 kk. 
1,LIL6ot6aI, 8tadt^ämm6r6r uoä 

XLrdi6oprovL8or io Outt8t. 21 193.
I.ili6ot6a1 (Lr. örd§) 25 712.
I.iock, Io6. Lar1, e. 1800 Lrie§8- 

rat Lo r^öoj§8b6r§ 25 125.
I.LoeIc6, O6OIA, 1532 2. 6ür^erm8tr. 

Lo Ü6Ll8d6rA 22 71. 
au8H6Ll8d6rx, 1537 
8tuä. io I^rao^lurt 
(8060 d68 vor.?) 
22 88.

I.ioe^6, Hao8, 1521 io Olottau 
23 615.

I.ioe)L6, Ilrb., 1533 io ^.Itlcirck 
boi Outt8t. 25 613.

I.ioeo1o6, R.ob., au8 ^Vorm6Ltt, 
86io ^Vappoo v. 1674 22 340.

I.ioäau6r, ^08., ^1u8ilcl66r. am 
Lrd§. I.66r6r86mioar 25 467.

I.iod6, v. dor., 16oroor ^atri^ior- 
A68<d)l6e6t 22 154.

I^iodolaw^6o (I.ioxladc), O. koi 
8i8e5ol8t6io 21 321.

Ldodomodio 8. I^ackmiitilwald.
I.iod6oau, H)om., 1532 io 8cküo- 

teldo 25 699.
I.iod6oau, I^ilialo v. 1aoo866, 

Noü^otroicie 25 50.
I.iodmaoo8dork (Lr. Lrbx) 25 

712.
I^ioxtaek (^odola^vlroo, K0860- 

xartoo l4eil8b^) 25 623; 1362 
8aodt68t6; 1419 Lrueprivilox 631. 

^ioAoau, ^08., ?rot. am Lrbß. 
O^mo. 25 472.

I^ioxoau, O. boi Outt8t. 21 188 
193 200 25 724.
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kinken, 8taininpreuHe, ^lit§rün- 
6er v. Lo^trvn 21 403.

kip, krüber ^VaIIkabrt8ort in 6er 
DiÖ2686 Oulm 22 362 433.

?. de kipno, 8tan., O. k. ^1. ^V ar- 
tenburx 2) 161.

kip8ki, ^obanne8, 1637 Li8cb. v. 
Lu1m u. ?om68Lni6L 22 430.

kip8ki, Freibauern in Vier^ix- 
buben n. Ottendork 21 396.

Kip8ki, kain., 1702 iin Keilbe8itz 
v. Ottendork 22 19.

kiÜ, Italic, 1534 in ^londtken 23 694. 
kiü, Han8, 1541 in beritten 23 705. 
kiü, Uatzko, 1537 in Oillau 23 689. 
kitauer, 2^vei ^N8iedler iin krin- 

land 23 594.
kitta, 1814 Lardinal 22 500.
kittau, ?et., in LI. Heeber^, 1523 

tot 23 692.
kittau, ^aeob, 1533 Lru§>virt in 

Leicbenber^ 23 633 637, 
„ 8iinon, 8ein 8obn kbda. 

kitta^v, ^latz, 1534 in 8pi6§6lber^ 
23 701.

kitta^v, 8iin., 1533 in 8cbi11§ebnen 
23 601.

kitto^v, kboin., Ladinadier an8 
^o^nitt, 1534 nacb 8cbönborn 
bei Döbern (Lr. ?r. Hol!.) ent- 
lauken 23 589.

kivland, Lecbt n. kitzenturn de8 
b1. ?etru8 21 2 59; DiÖ268en 2.

kobavv 8. köbau.
kobbe, klrb., Lauer an8 Lenern, 

1532 in kriedland 23 578.
kobertovva, 01ara, Lür^erkrau 

in ^Vartenburß 2) 157.
kobieke, Laut, 1521 in Oronau 

23 615.
Koeai8er-8ee (bei Kl8au) 23 655. 
Koeb8tedt, 8di1oü init ^nnen- 

altar 22 417.
koeovv, D. bei 8eebur§ 22 23. 8. 

aneb kokau.
Kode, Oeor§, 1514 Vikar in Outt- 

8tadt 23 726.
koe, v., kborn. ?Ltri2ier§68cbIecbt 

22 154.
köbau (^Ve8tpr., koba^v) init La- 

pelte 2ucn bl. Niebael n. ^soban- 
ne8 Lapti8ta 23 395; -Vrnien- 
bo8pital, von Dr. Obri8topb Xup- 
nener xestiktet 402. 8. audi ko- 
ba^v. köbauer, urn 1500 ini 8üd1. 
krinland (^Ö8lien6n,^Vuttrien6n, 
8kaibotten) an^68iedelt 186.

köbbe, kbonr., bi8 1584 8cbul2 in 
Lenern 23 675.

koer skober, kör), Oeor§, 1521 in 
()ueetz 23 618.

kotzen, 8ebIoMapeIIe init 8t. ^n- 
nenbild 22 417.

kö^ven, klniv., Le8cbreibun§ der 
8tadt 22 177 kk. 195.

koxau, La8par v., Li8cb. v. 6re8- 
lan 22 254.

kobede (kobeden, kobeide, 2^vi- 
8cben ?a88ar^e n. 8diöndainerau,

Vlebl8.), 1516 donikap. Vor
werk, 8cböndawerauer banern 
ver8dirieben 23 712 716; knde 
de8 18. ^b. preuÜ. Oberkör8terei 
102 106.

?. kokau, Krane. (Oeorß.) O.K.V1. 
VVartenbur^ 23 163.

kokau, D. bei 8eeb§ 23 655, 1476 
Handke8te erneuert 660. 8. aucb 
koeovv.

koinra, Lircbe 21 548; 8cbuldraina 
23 775.

kon^i, Arnold 8. kanxe.
konk, ^VaI1kabrt8ort in d. DiÖ2686 

Onlin 22 562.
kopipka, 8ten2e1, 1555 in ^onken- 

dort 23 691.
korentz, 1525 Lruxvvirt in Lraun8- 

vvalde 23 687.
korentz, k'ole, 1555 in Oertben 

(L^. Üeil8b§) 23 626.
korentz, 1535 in ?et6r8vvalde bei 

6utt8t. 23 609.
korentz, 1555 in ^Vo88eden 

Heil8b^) 2) 658.
koren 2, 1559 in ^Varkallen 2) 705.
8t. koren 2, D. in 8arn1and 22 

554 585.
korenLii, ^Vinbro8iu8, 1555 in ^Vo 

ritten 2) 705.
korko^v8ki, 1723 krrpr. v. ^Ilen- 

8tein 2) 208.
K088LU, ^ob., Lrb§. Ualer 2) 253. 
Ko8 8a>v (K0886), bdau8, 1486 in 

kautervvalde 2Z 724.
kotterbaeb Vlebl8.) 2) 712 

716.
kotterkeld (L^. ^ebl8.) 2) 712. 
kox, kebrer in Lokalen 21 271. 
8t. ko^ola, Ixnatiu8 22 197.
?. kubeeki, ^larian., O. k. N. 

^Vartenburx 2) 167.
kuben skueben), Ket., 1521 in 

8cblitt 25 618.
kublaken, lilo, 8cbIoÜvo§t von 

Lraun8berx, erbält 40 Hui. ^Vald 
b. d. 8ee ^Vip80^v 21 394. ^.Ibeide, 
8eine ^Vvve 1364 kbda.

Kuea8, 1830 8cbu1rat in Löni§8- 
ber§ 25 470.
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buea8, 1555 in Xa8diaunen 25 676. 
buebe, I^ibii8, 1488 8. bteil8dorb 
buebe, baut, 1497 in ^Verneaitten 

2) 657.
budde, ?etr., 1555 in Linien 25 

654.
budeebo, l510 öi8(^I. V. ?0N168a- 

nien 21 19 22 69 85.
budeinann (bued-), 1ew68, 1521 

in 8eblitt 2) 618.
linder (leider), ?et., wird 1548 

8ebul2 i. XIin^er8wa1de 2) 
OeorA, 8ein 8obn, 1608 616. 
Ke8. ebenda

budieiu8, 1599 br^pr. v. ^Vorin- 
ditt 25 207.

budiebe, Han8, 1522 in ^Varlacb 
25 752.

budiebe, Uatte8, 1521 in ^Valter8- 
inübl 25 619.

budin§bau8en ^VoII, 6eor§ Oa- 
8irnir v., erinb Doindecb. 1-705 
25 758.

budolpb, 1554 Li8dn v. Kurland 
21 55 72 79 95.

?. budovieu8 Llee^evius, O. b. 
XI. ^Vartenbur§ 25 165.

budowieu8 (de Vtona8terio), 1552 
Li8di. v. keval 21 45 71 97.

budwiA IX. v. branbreicb 22 
228.

budwix v. ^rle8, 1456 Lardinal 
22 54.

budwi§, ^larb^r. v. krandenburx, 
8ein 1itaui8cber Lreu^ru^ 21 264.

budwitz8iniibl6 bei Outt8tadt 21 
174 214 n. ü.

biibeeb, ^ob., Xottbu8er krediaer 
22 126.

bübeeb, kecbt, Dialekt, barnilien 
22 268 1. 276; 8t. Nibolau8bu1t 
404 407.

bübeeber Lilderbibel de8 krbx. 
?rie8ler86ininar8 v. 1494 22 164.

bueder, 8ini., 1521 in ^oüberx 25 
617.

biinow, XIartin v., 1590 erw. Ki8cb. 
v. Oulin 21 58 45 54 75.

büt^elbur^, Heinricb v., Ki8cb. 
v. 8einxal1en, dann v. Xurland, 
8päter v. Obiein8ee 21 4 8 61 Ik. 
81 85.

buba8, 1574 in ^It-Xtün8terber^ 
brb§) 23 707.

buba8, David. Oe8cbicbt88dir. 22 
65 125.

buk a8, Xlidr., 1521 in ()ueetz 23 618. 
bubas ^Vatzenrode 22 19 582 599;

Xon86^ration, 8te1iun^ 2u 
La8iinir 155 23 85 94 96 182 275 

n. o. in 23 bei Ver8cbreibun^en; 
Doinb. v. be8lau, One8en, br2- 
diabon v. Xali8eb U8W. 22 155 b; 
Rappen 23 292; ^Vatzenrode, nicbt 
^Vatzelrode 22 154.

buba 8 b , 1555 in Or. XöIIn 23 645. 
buinpe, Xndr., 1448 ^iotar in Dan- 

2i§, Xieribu8 22 160.
bumpe, baurentiu8, 1484 ?b in 

?1an86n 21 511.
bund, br2bi8tuin 21 84.
bunow, L1au8, bault 1410 band

22 479.
bu8ian, ^Ibr. v., Hauptrn.ikriider 

^n kökel d.Li8cb
„ Han8 v., erinb Vo^t^babian 

ant 1rucb8en, Nolditten n. Xla- 
boblen; treten 1515 8orbanna n. 
^erwixb an d. Ki8cbot ab 23 672 
548 21 298.

bn8ian, ^ibolan8 v., Vater 
de8 Li8<diol8 
Heinricb v.

„ Martin v.
21 298.

b^8ien (bn8ian, bn8^§e^nen, bu- 
8iein, bu8ien, bo8ienen, bo82ai- 
nen), altprenü. beld bei Kü6e1 
21 294; ur8prnn^1. von brenüen 
bewobnt 295; Oren^en de8 1595 
binrn^eboininenen bei^ 297; 8eit 
e. 1500 ancb ^1t- od. Oroö bos- 
Lainen, 8eit e. 1656 ancb brndi868 
od. 1rncb86n ^en. 298 I. 8. ancb 
Drucb8.

bnter (butbirn), Lrnno v., Deut8cb- 
orden8br., 1544, 45, 46 ernd. 
Li8tuni8vosst 21 290 505 517 
597 402 I.
Heinricb v.,Deut8drorden8br., 
1541 erinb Li8tnui8V0At 21 
278; aucb 1555 Voxt v. ?o§e- 
8anien §en. 22 555.

butbexer, 1507 ?b in Orandenr 
25 89.

bntber, Xlartin, al8 ?rob in ^Vit- 
tenber§ 22 94 97.

bntorn8bi, 1795 errnbDonib.21122.
b. bvovetin8, Lonav. 

^ae.
b^eo^tin, ?ren6e, bo 

ban bei 8eebur§ 22 22.
b. b^e2bow8bi, ?etr., O. b. Xt. 

^Vartenbnr^ 25 164.
b^bn86n ^11en8t.) 23 685; 

kauern darin 1522—56 Uatewel, 
8tentze1, Ieroniniu8, Nickel, Xlatz, 
bevv68, Ilrban, Xlicbel, Kartei 
695; 1500 2 ^in8buten wÜ8t 545.

tenbur^ f
1625 25 161

4
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X^nkener, Mcb., 1432 bi8cb.8cbäk- 
ker 21 281.

x^8akow8ki, ^.ndr., erinl. Doinb. 
f 1655. Orabdenkin. 25 758 154.

Rinn6, koren? 8en., 1630 Lür^er in 
Lraun8ber§. Oattin Xatba- 
rina ^Vicbinann 25 230 267. 

„ koren? inn. kbda.
Stadien an, 1780 Uit§I. d. O8tpr.

L.e§ierun§ 22 140.
k. Naeie)al8ki, Lened., O. k. U. 

^VartenbuiL 25 165.
Naei6jow8ki, 8ainuel, poln. Vi?e- 

kan?ler, dann Li8cb. v. Obelin. 
22 113.

^lae?ik, Uart., 1530 in 8cbönbrück 
(Xr. ^11.) 25 699.

Nadalin8ki, Lonav., Li8cb. v. 
korn?a 21 348.

^ladele^nen (^lodlebnen), O. bei 
8eebur^ 22 23.

U a §,kra8in., Xrü§er in ^.ltkirdi. 
bei Outt8tadt; ^.nna 8., 2) 
^Vitwe 1606. 614.

„ 8irnon, 86in Vater.
^lassdalenerinnenorden 8. 8t. 

Naria Vla^dalena.
Vlaxdebur§i8di68 8tikt 8t. ^i- 

kolai 21 126.
Na^nn8, ^ob., kr?b. v. Ksp8ala 8. 

^obanne8.
Vlaibobin, ?aul, erinl. Ooinvik. f 

1622. Orabdenkrn. 25 758.
U a^ ew8ki, ?rop8t v. Li8(bok8bur§ 

s 1657 25 154.
Na^ew8ki, Oeor^, 1610 Lur§§r. 

v. ^Vormditt 21 249.
^lakoblen (^likolen), Out bei 

8eebur§ 21 298.
Uakow8ki, 8iin. 8tan., 1669 krok. 

in Xrakau 21 347.
Ualukowa, Kere8ia, ^Vobltäterin 

de8 Xl. Wartenbur§ 25 157.
Nannnotreetu8, 8enrikt 8. Uar- 

die8inu8.
Vlan8keld, Oebbard v., Orden8br. 

iin 14. ^sb. 22 353.
Uaraun, Kew68, au8 O1ock8tein, 

1531 in kalkenau (bei Larten- 
8tein) 23 580.

^laraunen (Xr. Heil8ber§) 25 623. 
k. ^lareellinu8 Oo8ininiu8, O.

X. VI. ^Vartenbur§ 25 163.
?. ^lareellinu8 L.?eviu8, O. X.

N. V^artenbur^ 25 161.
Naree1lu8, ^ob., ^la§. i. ^Vitten- 

ber^ 22 95.
^larcbe8inu8 ^ob, krao?i8kaner, 

Verk. 6. ^Lllirnotr6etu8 25 370.

Uardiwiatow8ka, ^lar§aretba, 3. 
Oattin der 2acb. ^Verner 25 128.

Nareu8, 1533 in ^Villni8 25 667.
Ulare?ien n. 8obn ^obann, e. 1500 

Müller in Orie8lienen 25 191.
^lare?inkow8ki, Xeon., Heil8b§. 

Lür§er, erbält 1597 den Xrux in 
8arnlack 25 647.

8t. Vlarxareta, ibr Xult in 
kreuüen (Lürow, kettelkau, >Ver- 
ne^itten) 22 415 k.

^lar§areiev. O68l6rreidi1-1530, 
8tattbalterin d. Niederlande 22 
183.

Uarx^rode, Han8, Lür§erin6i8t6r 
v. Üeil86er§ f vor 1523. Oattin 
^nna 22 67.

8t. Vlaria ^la^dalena, ilir Xult 
in Xreuüen 22 419; Ua^dalene- 
rinnen- od. Keuerinnen-Orden in 
Xöni§8der^ u. Oan^iss; 420.

Uaria v. Xn^arn, 1531 kk. 8tatt- 
Xalterin d. Mederlande 22 183.

X. Uarianu8 Lrun86er§en8i8, 
O. X. U. ^Vartendur§ 25 162.

Uarienau 8. ^oX. III., Li8di v. 
Oulin 22 55.

^larienau init 8t. ^nnenlcirdie 
22 417.

Vlarienbur^ 8diloll, LarbaraXuIt 
u. -Xape11e22413k; ^nnenXapelle 
417; Xr8ulalcao6ll6 593; ^iXolau8- 
Xapelle 406; ^larienXapelle, Xo- 
1o88al8tatu6,Xa6rt6rXap6ll6 357kk.; 
der Xonvent 1410kk. üd. XlüXe de8 
Opker§elde8 25 68. 8tadt, Vertei- 
digunZ v. 1410 22 65; Handwerker 
wenden 8ick 1443 we§en 8iHl. u. 
kirdil. 2u8tände an d. HocX- 
rnei8ter 22 56.

Vlariendur§. Xa^kakrt v. 1529 
üder entlaukene Lauern 25 576.

^lariendien8t iin Deut8diorden 
22 356 kk.

Narienkult bei d. ^löndi8orden 
iin Oeut8cbord6N8§6bi6l 22 363 k.; 
durcb die Li8diöke §ekordert 364k. 

l^larienwerder, ^obannn68, bi8 
1417 P0IN68. Dornb. 22 429.

Uarienwerder, 8cbied8Aeridit v. 
1349 21 410; 8vnoden v. 1418 22 
43; Ooin u. Oorotbea v. ^lontau 
22 427 kk 432.

^larkaiin, ^.ndr., 1498 in Ikein- 
ricb8dork (X^.. Köllel) 25 650.

Uarkairn, Iboin., ?k. v. Liscbok- 
8tein (1583—93), dann v. ^Varten- 
bur§; über eine 8onnenubr de8 
l>iik. Xopperniku8 25 798; 8titter



6er Uartba (Uidiaeli^-Kircbe in 
Li8cbol8tein 21 557.

Uarbn8cbe^8bi, 8inr, Lnr^^r. v.
^Vartenbnr§, erhält 1585 eine 
Xru^8tätte in Koba^ven 2) 646. 

Uarquardt, 1772 Kekerendar bei 
koden 25 588 590.

Uarqnardt, ^dalb. v., 1799 auk 
6n8ien u. Or. Ornnbeide 2) 106. 

Uarynardt, ^Vndr. v., erinl Doinb.
f 1795 21 121.

Uarqnardt, Uarbn8 v., ea. 1750 
ank Llotainen 21 408.

Uar^nart, Oeor§, erinl. Doin- 
bn8to8 f 1660. Orab8tätte 25 759.

Uarqnart, ^ab., erbält 1554 den 
Lrn§ in Ideinriban 25 714.

Uarqnart, Ior§e 
ÜaN8 
8ander 

„ beonbard

1516i.8cbön- 
daineran (L. 
Lrb§.)

25 716,
Uarqnart, 1e^vi8, 1497 8cbnl2 in 

^Verne^itten 25 657.
Uarqnartt, ?eter, 1475 auk Uan- 

lenbölen; 8öbne ^abob n. boren2 
25 600.

Uarc;nart8bo1 (L^. 8eebnr§), 
^vn8t 25 548; al8 bebn8§ut 1568 
v. öi8cb. Ho8in8 verbanlt, dainal8 
Lnberlaeben ^en. 658. 8. ancb 
Olabunen.

Uar8eba11ieb,?anl,1557 in^Vindt- 
ben 25 704.

Uar8iliu8, Dobt. d. Xirebenrecbt8 
in Loloxna 25 285.

Uar8ilin8, La8p., ?rok. in b'ranb- 
kurt, dann ?k. v. Lottbn8 22 g2 
89 99 124.

Uarten, an8 Oeinrnern, 1541 in 
?npbeinr 25 696.

8t. Uartbabirebe in Li8cbol8tein 
22 420.

Martin V., ?ap8t 21 51 22 40 48 
54 25 91.

Martin Lromer 21 295 515 518 401 
405; 22 15 52; 23 56 n. ö. in 23 
bei Ver8cbreibunA6n. Enteil an 
d. OrnndnnA der Lrb§. ^68uiten- 
an8talten 25 226; Liicberan8(ba1- 
1un§en k. d. Heil8b§. Libliotbeb 
296; 8ein D8tarnent v. 1588 auk- 
^eknnden 845.

Uartin de Onideto (O^indal. 
8indato), erinl. Doinb., er^. Li8cb. 
v. bbndand 21 28 b 51 45 50 54 
71 78 100.

Martin (?), 6i8(b. v. bi88abon 23 
286.

Uartin, 1555 in 8o^veiden 23 648.

Uartin, Albert, au8 d. brbx;. Oe- 
biet, ^b86nder eine8 niederdt. 
Littxe8ncb8 v. 1502 an da8 Doni- 
bapitel 21 150.

Martin, 8obn d. ^Ven268lan8, 1481 
Luratu8 v. Dt. Lertnn^ 23 207.

8t. Uartin, 8eine Verebrunx in 
?ren6en 22 584.

?. Uartinn8 b^bi82^nin8, O. 
b'. U. ^Vartenbnr^ 25 162.

Uartxinbo^va 8. I^en-Uertin8- 
dork.

Uarnn, beonb., 1526 in botterleld 
25 716.

Ua8, Iboin., 1411 erinl. Doinb. 25 
472 486 l.

Ua8aneb, ^db., 1582 Lrn§er in 
Oabienen 25 642.

Na8a^er, ^ndr., 1529 in ^a^Iaden 
23 184.

Ua8be, beutn., 1772 Ingenieur 25 
587.

Na8o vier, 1555—57 anx68iedelt in 
^dt - 8cböneberx, ^onbendort, 
8cbönbrücb, Oöttbendort, blieben, 
iVlondtben, 8pi6§6lber§,Divvitl6n, 
^VarbaHen, iVen 8cböneber§, ^Vo- 
ritten 25 184; in 8tabixotten, 
^Voritten, ?nrden 185 k.; iin 8i1d1. 
Lrniland 595 1.

Na8ovvrer, Iboni., 1484 in Drit
ten 23 185.
Kie1a8eb, 1484 in 
8cbön>vald6 b^bda.

Na88O^v, v., prenb. 8taat8inini8ler 
21 126 i. 128.

Ua8neb, Hier., 1549 in ^londtben 
25 694.

Ua8nbr, 1795 b,andbanniei8ter in 
Heil8ber§ 25 529.

Matern, ^nt., Lr?pr. v. Lrb§, 
dann Doinb. in brb^. Lericbt 
über 8eine Lantäti^beit in 6rb§ 
25 275.

Untern, La8p., 1526 in I^itti§8dor1 
25 689.

Uaternn8, 1406 Li8tuni88cbäkk6r 
nnd Donabn8to8 22 467.

Uate^vebe, 1555 in lollnixb <bei 
Köb.) 25 649.

Uate>vel, an8 ^Varballen, 1522 in 
b^bn86n 25 695.

Uatbia8 n. 8obn Lartb., 1505 in 
^.1t-Oar8cben 25 620.

Uatbia8 polonu8, erbält 1492 d. 
^vü8te Dar§el8 25 549.

Natbia8, 1561 Uitbe8itzer v. Latt- 
inedien 21 285.

Uatbia8 de ?ilxeriin8dor1, Ua- 
8ovier, 1520 in ?atbannen 23 185.
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Natbia8, aus 8ein8lraim, 1575 
8cbut2 v. ?r2^op 25 556.

Natbia8, 1554 ?^otar in ^Vorm- 
ditt 22 50.

Natbia8, 8obn 6. 8tani8lau8, 1485 
k'k. v. 6rie8lienen 25 207.

Natbie, Nerten, 1555 in bauter- 
ba§en 25 650.

Natb^, ^sob. Lened. v., erml. Oomb. 
u. ^lmoseuier des potn. Xx. 8tan. 
I^esre^us^i in ImneviUe 22 541.

Nat8ebe, 1526 in OriesILeneu 25 
690.

N at 8 eb e 1^, au8 Gattern, 1525 Lür^e 
25 699.

L. Nattkaeus ?uttoviu8, O. X. 
N. ^Vartenburx 25 162.

8t. Nattbaeu8, ?atro?inium in 
?reuÜ6Q 22 579.

8t. Nattbia8, Latron der 8tadt- 
kirdie Lisdiotsteiu 22 579.

Nattb^, t^nas 8tan. v., 1800 ermt. 
Üompr., 1824 Lisdi. v. 
Outm, bemübt sidi um 
d. er^d. 8tubt v. Oueseu 
u. ?O86U 22 162 21 127 
150 154.
1o86p6 v., erml. Domb. 
u. 1eilbe8itzer v. Xtotai- 
ueu f 1785 21 121 409.

Natti8, 1555 8cbul2 in Daumen 
23 669.

Natti8, 1555 iu Oertben 2) 626. 
Natti8, 1555 iu 8amtacb 25 647. 
Nah de 6it§enau. 1525 iu 8pie- 

§etber§ 25 700.
Nah ex ?a88enbeim, Na8ovier, 

1522 iu ^Vadanx 25 185.
Nah de 8obo^vi ma8ovüta, 1554 

iu Nicken 25 184.
Nat? ma8o^vita, 1555 in ^onben- 

dork 2) 184 691.
Nah, 8cbut2 au8 l^axtaden, 1550 

iu tonbendork 23 691.
Natzbo, 1542 Zentner in ^1t-8cbö- 

neber§ 23 687.
Natzbo, 1555 iu ?otbeim 2) 66l.
Nauden tX^. ^.11en8t.), 1554preu6.

iu ma§deb§. Lecbt geändert 23 
567.

Naul (l^6U8t6ter al. Naut), Han8, 
8iedelt 1521 vou Dritten nacb 
L1. Lleeber^ über 2) 688.

Nanten, Ltein-, im 16. ^b. 25 597. 
fauler, Letr., ?k. v. Xttvvarten- 

bnr§ 25 158.
Nauritius Berber 21 124 165 514 

405 22 19 69 1. 76 1. 79 186 2) 
182 u. ö. iu 25 bei Ver8cbreibnn- 

xen; al8 ?k. v. 8t. Narien iu Dan- 
2i§ 22 156.

Na n ritzen, bnx, VVormd. Lnr§er, 
xexen 1600 Le8itzer der Lbein- 
müble 25 652.

Nan 8 er, Xonr., ?rok. iu ^Vitten- 
ber§ 22 98.

Nau8otkk, batb. bebrer u. Or^a- 
ui8t iu Ono^an 21 247.

Nagern (X^. Outt8t.) im 16. ^sb. 
2) 608.

Maximilian, dt. Xai8er 22 65 79 
194 254.

Na^, Drb., bis 1585 8cbnt2 iu lolt- 
ni^b (bei Lob.) 25 649.

Na^r, Xrn8t Obr. Xriedr., um. 1810 
?redi§er iu Loui^sber^ 25 126.

Nedenan, D. im 8amtand, X^ircbe 
mit ^e einer I^i§ur u. Olodre der 
^un§1rau ^laria u. der bl. X^atba- 
rina v. ^lexandrien 22 412.

Nedien, Hans, ein aus dem Her- 
2o^tum 1550 entlautener Lauer 
in Liscbolstein 2) 581.

bedien (L^. Heilsbx) 2!) 625.
Neblsael^ 8tadt 2) 251; Lesied- 

1un§ (Naleel^ulLe) 22 271; Lorate- 
bruderscbatt, 8atzunx 557 455; 
Vilcarie 8t. Oeor§, Opter^aben 
25 66; Xrtrax der Ltarrei um 1424 
91; ^viederbesiedelt im 16. ^b. 25 
555; Lrie^sscbäden von 1454 Lk., 
des^l. v. 1520 kk. 558 k.; 8treit der 
bos- u. Xestbäcker v. 1719 25 171; 
Lrie^smedaillen v. 1815/14 25 551.

Neinbard,1186Li8cb.v.Lixa21 81. 
^lelanebtbon 22 64 78k. 89 91 k.

95 94 97 99 101 115 25 260.
Ue1bin§, Hermann v., 1401 Outt8t. 

8tikl8decbant 22 12.
Nelebior, 1521 in ^.ltbok bei Outt- 

8tadt 25 615.
^lelitr;, Xriedr. v., bi8 xe^en 1718 

auk 1/2 ^jt-6ar8cben.
^sobanne8 v., bi8 xeß- 1765 
auk der anderen Üälkte 
25 621. 8. aucb

^lelitL v., Xam. auk Lexienen 21 
288.

Netter, Henning, 1576biscb. band- 
M688er 21 551.

Net8ax, ^salcob, 1401 Outt8t. 8tikts- 
berr 22 12 k.

Netuelre, ?et., 1521 in Oottlcen- 
dork 25 689.

Nemet, ^obanni8lLircbe 22 571; 
^ilLotau8lLircbe 405; Nariendom 
567; Lur§ mit Nar^areta-Leli- 
quien 416.
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Vl6N8e6neIi, Lartn8ek, 1556 in 
Lo86nan 2) 697.

Nen26l, Xanr., 1765 in ^It-Oar- 
8cti6n 25 621.

Ueriice, kreuze inX6§i6N6n 21284.
Nerite, ?r6nH6, 1559 im 1^6166 

1rnt6laul(6n 21 292.
Vl6rlc6lin, ^06, 1580 Vi8itator 668 

^.N§N8lin6rIrIo8t6r8 2U köüel. Von 
i6m 2 pa8tor. 86rriit6n in 6er 
H6Ü8d§. Zctiloüdibliotiielc, 6ann 
in ^do 22 287. Leine lätixkmt 
im Xrmlan6 288 i.

Werten, Oeor§, di8 1696 I^at6. ?k. 
in Xüni§8d6r§ 21 547.

Nerten, ^alc., 1555 in öenern 25 
569.

Werten, an8 Oott^en, 15)) in 8pi6- 
§elder§ 25 701.

Werten 66^VapIi8, 1521 in 8pi6- 
§6lber§ 25 700.

Alerten, 1574 861NI2 in 8ü6enber§ 
25 656.

Vierten, 1555 in ^ViIIm8 25 667.
Vierten, 1828 8<6inlamt8^an6. in 

Lraun8ber^ 25 469.
Vlerten8, Hannilre, von?In6wic1i, 

iLLnkt 1410 Xan6 22 479.
Vlerten86or1 (Xr. Lrb§) 25 712.
Vler1in86ort (Xr. ^IIen8t.), 1542 

?etru8 nn6 ?aulu8 Lauern 6arin 
25 695.

Viertin86ort, ?§en- (Vlart^inlcowa 
im Xr. ^11en8t.), ^nla§6, 1586 
?rivile§ 25 558 1.

Vl6rt8e6in, 1555 in OIo6c8tein 25 
645

Nert8e6in, 1555 in Xin^Iadr 23 
652.

Uertzke, VIart., 1552 in Xitti^86ori 
23 689.

Vlernn v. Innren, 1554 2en^e 
in ^Vormäitt 22 50.

Vlernne, 1546 6i8c6. Lämmerer 21 
405.

Viernno, 1546 erml. Hotjnnker21 
291.

VI 686^61, O6ri8top6, an8 ^olkemit 
22 509.
1. Dorothea, 2. Oattin 
6e8 ?6r^van^6r.
^08606, an8 ^oIlL6mit 
Xb6a.

Vl68N0>vied82,8im., 1554in^Vin6t- 
1L6N 25 704.

Vl6886r, ^akob n. 8t6p6an, 1406 
86inl26n in Li86iol8t6in 21 522.

Vi6tt6rnie6, Xiir8t 25 155.
Vl6>6r, 1772 Xri6^8-n. Domävmn- 

rat, Xommi88ar 21 554 25 586.

N6^6r, 1780 Vlitxl. 6. O8tpr. L6- 
xi6rnn§ 22 140.

Vl6^6r, Mattkia8 ^o6ann68, VIal6r 
in H6il8b6r^ 21 515.

?. V1ia8lco^v8lLi, L6rna6inn8, O.
X. VI. ^Vart6nbnr^ 25 162,

Mckael 8tepkan ka6xiejo^v8lLL 21 
596 22 6 16 25 157 256.

Vlie6a6l, bi8 1441 Li8c6. v. 8am- 
1an6 22 411 25 41 60.

X. VIie6a6l, O. VI. ^Vart6nbnr^ 
25 161.

Vüe6a6l, 1551 in ?oll6ilr6n 25 549, 
Vlie6a6l, an8 Xo6L6n6ork, 1556 in 

86ian8t6rn 25 699.
Vlie6a6l ma80^vita, 1556 in 8pi6- 

^6ld6r^ 25 184.
VÜe6a6l, Han8, 1554 in ^Varlcal- 

16N 25 705.
8t. Vlielia6l, 8ein Xnlt in ?r6n- 

Ü6n 22 594 1.
Vlie6alk6, bi8 1522 in XI. XI66- 

b6r§ 25 692.
Vlielialo^viex (-o^v8ki), 1656 L68. 

v. Ora6tlL6n 22 16.
Vlie66l, 1405 ?1. im Xölmnickt 

(L6^) 22 415.
Vlie66l, 1527 861NI2 in Vi6trictl8- 

vmI66 25 687.
Vlie66l, 1555 in XIa^v86ort 23 644.
Vlie66l, 1556 86inlr in X^Icu86n 

23 695.
Vlieli6l, Han8! 1524 in Lattatron 

Xl6inj 25 614.
Vlie66ll, 1525 in I^6N6n6ork (X^. 

Ontt8t.) 23 608.
Vlie6o^v, Vlat6ia8 v., poln. O6ro- 

ni8t 23 502.
VUek6n (X^. ^Il6N8t.) 25 685 695.
Vli6l6N2 (Xr. VIari6nbnrx) mit 

Vlidia6l8lcir6i6 22 595.
Vli § 6^n6n 25 674; 1505 Han6k68t6 

6rn6U6rt; 6r6alt 1448 4 Uni. im 
^6166 ^b8tiek; 4 Huk6n ^rnoI6i 
678.

Vtil^ol6n 8. Uakolil6n.
Vlill6nd6r^ (X^. VI66I8.) 23 712 

717.
Vlill6r, ?^ilc., ^Voliltät6r 668 XI. 

^Vart6nbur^ 25 160.
?. Vlill6r, V6ne., O. X. VI. V^ar- 

t6nLur§ 25 166.
Vlilt^itz, I^6inr., 1551 Hauptm. 2N 

Lart6n 25 580.
Vlin6o^v6, X§ v. Xitau6n 21 10 I 

55.
Vlinnt, Han8, 1526 ! in?upl^6im

,, 8t6pkan, 1555/25 696.
Vliro^v, 1772 ^mt8rat in I^atan 

§6N, Taxator 25 587.



Lonodikt, 1. 8diul2 von 
Lräin6r8dork 1595 23 558.

l^aur., wird 1574 ^rü^er in 
l^oin^ondork 25 660.

?. ^ll6^8^i, 8tan., 0. k'. N. ^Var- 
tondur^ 23 162.

Nlitzl^^, Hier., 8urx§r. in ^.llon- 
stoin 25 191; 1550 ooloknt init 
^1t-Oar8di6n 621. 8. audi Nolitz.

^lod^iolio W8l^i, I^idrol., u. Oat- 
tin Ort6oa erkeden 1570 ^N8prudi 
auk l_,idit6n6a§6n 23 660.

^looDolt Moltoldt), Llein., au8 
Lowornidr, 1527 Lür^or in Na- 
rionbur^ 23 576 625.

Böller, ?aul, 1850 v. I^anS- 
>vaI6, 8pät6r Doinliorr 23 471.

Uöneli, /o6ann68, Li8di. v. ?oin6- 
sanion 21 56 75 82 1. 22 554 566 
572.

Uön8dork bei Kö6el 25 659.
UokaLnen (L^. ^Vart.) 2) 668.
^lolditton (Nolditinon), Out dei 

Köüel 21 297; l^iditdild einer Or- 
Irundo v. 1476 vor^ele^t 2) 554.

^lo^loldt 8. ^looltolt.
ollondruelc, ^ilc., in Hainbnr§, 
8c6wa§. d68 Li8cli. Heinr. 111. v. 
06861 21 95.

^lollor, Ooorx, VON ^ldokokotton, 
1565 1. 668. 6. ^lü6l6n§ut68 Loi- 
Irut, 8pät6r ?odla886n x6n. 25 560; 
1569 audi auk ?otlailL6n 561.

^lolnor, La8p., 1497 in Ii6inridi8- 
dort (L^. Hüll.) 23 650.

^tolnor, I^ilr., 1. ?k. v. Or. 6ö6an 
22 52.

Nonae6u8, /o6ann68, 1569 krü- 
§6r n. ^liillor in ^n 22 54.

^lontax, ^nt., 1555 in l^autorn 
25 659.

Uontanu8, ^latt6ia8, orinl. Dorn6. 
f 1650, au8 8diwod6n. Orabdonlcrn. 
25 759; 86in 6iI6ni8 21 104 k. 106.

Montan, Oro6-, inr IHoi^.Dan^ix, 
Hrdi6 init Dod^oninaloroi n. alt. 
Oidoriurn 21 255; ?karrland 25 
16 18.

Uontoniurlo, ^so6. do, ^1a§, Lir- 
di6nr6dit8l6lir. in 6olo§na 25 285.

Nontor, ?6t., 1555 in Innxlack 
25 652.

Nonti^, 0. in ?oni68ani6n init 8t. 
I^oronLkirdro 22 582 457.

Uontp6Üi6r, Ouido v., Oründor 
d. Ord6N8 v. lil. 06i8t6 22 555.

Uoraw8lc^, Natt1län8, 1569 in 
O6r2 25 655.

Uorxonrodt, Hans, 1(u 12 vor 1567 
Uiillor in 8turrn6iib6l 25 649.

Uo88in, Dort, V6rln8t d68 ?karr- 
Iand68 25 29.

^lo82ar8^i, La8iniir, 1715 Ldlor 
an8 Ottondork 22 19.

Uotineko, 866 doi Lrodinkon 25 
556.

^lowin8lci, ^lidi., §6§6n 1800 6i8di. 
^rdiivar in H6il8d6r^ 22 162.

No22i, 166olo§6 inNailandf 1815 
25 154.

Nue6, ^1an8, bi8 1550 in ^Vindtkon 
25 704.

Nuelr, Lartli., orkält 1585 d6n l^rux 
2N ^ranlconau 25 656.

Nii6lliau86n (Lr. ?r. Holland), 
^Va111alirt8ort 2nr 6. ^nna 22 417; 
^Vidoin 25 44.

Nnllor 86n.) l^6utn., 1772 In§6ni- 
„ jon. j 6nr6 25 594 587.

^liillor, ^ok., 1595 ^liillor in 8drö- 
nan >Vart6nb.) 25 672.

UiiNor, ^08., 1816 Oborloliror in 
6rann86or^ 25 455, 458.

Nii116 r, ?6tor, I.66r6r und Lantor 
in Outt8tadt 21 161 181 215.

Nün8t6r, Dr. 86baldu8, f 1559 in 
^Vittonborx 22 122.

Uün8t6r, 8o6a8t., 6a86lor?rol68- 
8or f 1552 22 255.

^liin8t6rb6r§, D. boi Outt8t. 21 
175 25 724; 1585 Handk68t6 750.

Uiin8t6rd6r§, ^1t- sl^^. ^rd§) 
25 706.

Uiin8t6rb6rx, ^1t-, D. iin Or. 
Uariondx. ^Vordor 21 258 240.

Uuldonliauor, ?6t., 1498 in Hoin- 
ridi8dork (L^.. l^öüol) 25 650.

Uuldonliauor, Ord., Lauor au8 
8i6§tri6d8vvald6, dann 1550 in 
Lart6N8t6in 25 577.

Nuldonka^vor, Ooor^6, 1555 in 
8diul6n 25 654.

do Nundo, Horinann, orinl. Dornli., 
86in6 8tiktun§ kür ^rrno u. Doin- 
8cliiil6r 25 97.

UunlL6ll)6ek, ?rior dor Dornini- 
kanor in Dan^i^ 22 54.

UunlL6nl)6elL (^lun1(666clL6),LL8- 
par, 1527 Lur§§r. in 8drino1ain6n 
25 614; orlialt 1527 ?arkitt6N al8 
Irulin. l^66n8§ut 661.

kV Nu826l, Lrtinann, O. 1^. ^l. 
^Vart6ndur§ 23 167.

U^8N6r, ^onann68, 1422 Outt8t. 
Doin6. 22 15.

^sado^n, ^Vald ini 8üdl. Lrrnland 
22 56.

I^adop, ?r6ul?6 1595 21 296.
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bja dra^en, Lreube, erbält 1559 
den Nitbe8itz v. 6 l^ub am Da- 
de^-8ee. 21 404.

^aeviu8, Nattbäu8, Lrediger an 
8t. Lrigitta in Oan^ig. 1^68ta- 
Ni6nl8vo1l8tr. 1624 2) 755.

I^agel, ^sorge, 8cbinied au8 bieben- 
tba1, 1554 nacb Heili^enbeil ent- 
lauken 2) 589.

biagel, ^unber Leier vorn 8ebe, 
Erbauer de8 LI. Latollen 22 549.

b^a^laden ^IIen8t.) 25 685; 
1500 8ind 91/2 2in8bub vvii8t 545.

?. I^agroebi, bortunatu8, O.b.N. 
^Vartenbg. 25 166.
ain81avv, ^obanne8,1404 25 erml. 
voinb. 21 287 596.

I^apratte, ^lex., 1564 8dml2 in 
^apratten 25 652.
Uatz, Lr. d. vor., Leit- 
8ckmi6d d68 po1n. Xg. 
^nna ^V^ve j i , 

lockt,
Or8ula, do8 ^latz. 
Laut >
Latbarina Lind.d.Natz. 
^NNL I
Lbda.

I^apratten (krüb. ^Valdavv. L^. 
Ilei^berg) 25 625; 1564 Hand- 
t'e8t6 erneuert 652.

^L8ar8ok8^i s-8obbi), ^an, ^la80- 
vier, 1555 Lrüger in ^.1t-8cböne- 
berg 25 686.

I^a886u (8cba1vvin), Out iin Lr. 
Löbel, bnl8tebung 21 404; iiu 
Le8itz de8 Hau868 i"ro82ba, dann 
H08IU8, dann v. Xre^tz, dann de8 
Lurggr. ?08cbinann v. ^Varten- 
burg 21 405.

Cuttern ^IIeu8t.) 25 685; 
^ndrea8, Oregor 1554 Lauern 
darin 694; 1500 8ind 10 An8buk. 
^vÜ8t 545.

blatze, v., 1772 Ooniänenrat, Loin- 
ini88ar 25 586.
au dort, Han8, 1486 in Lei8^va1de 
U8W. 25 725.

^au1tz-8eeb. Li8cbol8burg 25 559. 
^a^vgard, ernd. Ooinb. f 1598 25 

757.
^a>vra, D., Ver1u8t an Llarrland 

25 29.
?. b^a>v8bi, ^.nton, 0. L. ^1. ^ar- 

tenburg 25 164.
^edru8, Lreube 1559 21 292. 
bleibe, LoI1egLat8lLtt 22 255. 
^ebi8tern, trüb. I). bei Outt8t.

22 8 1.

?^e neben, bu8tacb ?1aeidu8 v., 
ernd. Dornb. I' ^647. Orabdenbrn. 
25 759 758.

^eneben, ^obann v., Lurggr. v. 
^Vorrnditt f 1654. Oattin ^nna 
v. 8tobel 21 249.

bie neben, ^obann v., po1n. Ober8t 
ini 18. )b. 21 251.

I^eruebe, ^Vie86 bei ^Vu8ladc 21 
514.

I^er^vebou. 8obn baurentiu8, aul 
Lnopen 21 407.
erwirb (biervveben, -vvicben) Lrn 
L^.. Mart. 25 668 672; 1529 neue 
Hand1e8te; 1567 neue ^liible; 
1515 abgetreten an Li8(b. Fabian 
548 21 298.

I^erwiben, ?reube iin beeide bu- 
8ien 21 295.

^688 au, Lonrtur v., 25 57.
e 88 au, Orob-, Oork der DL02. 
Oulin 25 57.

Xeubauer, ?rop8t in lolbeinit 
22 511.

Neubauer, Lartb., 1497 in^Verne- 
gitten 23 657.

bieudiin8 (Lr. Lob.) 25 655.
b^eudorl (vel 8cbönbrucb) bei 

Li8cbot8burg, 1588 Hand1e8te 25 
559.

b^euenburg (^Ve8tpr.) mit Lreu^- 
bapeile 22 555; ^Vidern 25 44.

^euendork Outt8t.) irn 16. 
^b. 25 608 21 214.

bieuendork Heil8bg.) 25 624;
erbält 1608 ein 1e8te8 8cbul2en- 
arnt 617.

I^eugebauer, ^.ndr., bi8 1514 in 
Liditten 25 726.

I^eugebauer. 8ten2el, 1550 in 
^Vindtben 25 704.

^eugeba>ver, ^ab., vor 1550 in 
Hoebvvalde ^1Ien8t.),25 691.

bieugepauer, Oeorg, 1525 in 
8teinberg 25 751.

bieugepauer, Alerten, 1521 in 
Heiligentbal 25 615.

^eugepauer, ^licb., 1522 in VV^ar- 
1acb 25 752.

I^eugepauer, Laul, 1521 in 8cbön- 
^vie86 bei Outt8t. 25 619.

I^eugepauer, 1e^ve8, 1521 in 
8dditt 25 618.

I^eubok, O. ain ^akter866 25 110 
kk., 712.

I^eubireb, Nerten u. ^abob, 1495 
in ^1t-Oar8cben 25 620. 8. aucb 
I^oibircbe.

^eubireb (Lr. LIbing), init I^ibo- 
1au8bircbe 22 406.



56

I^eumann, ^os , 1816 ^dit.ä.örd^.
O^mn., später Domdeck. 2Z 449 
462.

I^eumann, I^or., 1527 in ^rnsdork 
25 675.

^leumann, Vlickael, 1598 öur^§r, 
v. 5Vormditt 21 249.

l^eumarlr, ?karrei im Lr. 8tuäm, 
^dlösunx der UeMornverpklick- 
tun§ 25 51.

I^eumünsterder^, Filiale von 
Larwalde, ^leülLornad§ade 25 50. 

^ewbawer, ^or., 1524 in 8ckön- 
wiese 25 612.

I^ewman, ^ak., 1486 in 8antoppen 
25 650.

^lewmann, l^or., 1555 in ^reimar^t 
25 675.

I^ewman, Nickel, 1555 in ^ornie- 
nen 23 649.

I^ewman, ?etr., 1555 in 8je^krLeds- 
walde 25 664.

I^ielcel aus Dritten, 1521 in 
8iLLidot1en 25 687 700.

kicket, 1526 8ckul2 in Xöslienen 
25 695.

^ielrel, 1555 in InnAlack 25 652. 
^ielrelde^, 1412 Vlülilmeister in 

8tolp 22 406.
^iekolowski, 1772, Kandidat in 

Ortelsdur^, Dolmetsck 25 587. 
^Lelaseli, 1521 in Or. Lertun§ 

25 690.
I^ielaseäe, 1555 in 8oweiden 

25 648.
^ielowitx, ^an ex ^anowiest, 

Nasovier, 1524 in?urden 25 185.
l^ieolai, 8alvatore, Kanonikus, 

Verwalter der ?reuckscken 8tik- 
tun§ 22 502.

I^ieolasek (^ielasck) polonus, 
1500 in Orieslienen an^esiedelt 
25 185.

I^ieolaus de Oarniewo (korney- 
ewo), ?k. an8 ^lasovien, kaukt 
1529 ^Vieps 25 666.

?. ^ieolaus Outtstadiensis.O K.Vl. 
^Vartenbnr§ 25 165.

?. ^ieolan8 Vi1nen8is, O. k. N. 
^Vartenburx 25 161.

Kieolovius, 8taat8rat 25 460.
^ie2, ^ok., erml. Domä. f 1670 

Orabdenkm. 25 759.
I^idenowski, ^nt., 1545 Lesitzer 

v. 8tolpen 25 191 549.
I^iedukr, preuü. Oesandier inHom 

22 501.
I^iederliok, keonäard, Oulmer u. 

erml. Domk. f 1545 25 522.

I^iederkok, Out 6ei llisckdork 
21 505.

I^iedermüäle bei Lisckdork 21 
505.

I^Ledwiee?, ^an, 1552 in 8pLetze1- 
ber§ 25 701.

I^iedwiet^k^, ^16, 1570 in kl. 
LöLlau 25 667.

I^ied^wiecki (^ie2dunecki)8imon, 
kr^pr. v. 8eedur^ 25 157.

I^ierne^, Laltk., erml.Domä. f 1595.
Orabdenkm. 25 750 758 21 104 
106.

^Leporent, könixl. Landsitz bei 
^Varsckau 25 251 255.

I^ie8wie2, 8ckuldrama 25 776.
I^ibella, Üetäre in knobelsdorkks 

Oedickt 22 241.
^ikel polonu8, 1557 in ^Vindtken 

23 704.
I^ikell, 1525 in ^leuendork 

Outtst.) 25 608.
I^iklaseli, 1555 in ^lsau 23 655.
I^iklaseli lituanns, 1522 in kl. 

kleeder^ 25 692.
Nikolaus 8L^8Lkow8ki 21 515 25 

155 665; f 1645. Orakdenkm. 765.
Nikolaus v. Hinten 21 279, 292 1. 

504 510 528 556 22 50 25 275 n. ö. 
in 25 dei Versckreidun^en; Ver- 
anlassun§ 2nm kkakkenxriex 555.

Nikolaus III., ?apst 21 7 15 65 
65 68 (Konstitution „Onpientes").

I^ilco1an8 V., ?ap8t 22 160.
I^ikolans I., 1519—25, Li8cli. v. 

Onlm 21 25 25 52 44 68 81 Ik.
^il(olan8 II. 8e6ipp6ndeil, 

1590 öi8di. v. Onlm, 8päter v. 
Lammin 21 58 40 45 74 kk. 80 82.

^ikolan8, 1509 Li8di. v. Oulm 
22 566.

^ilro1au8, 1512 Li8cli. v. Dorpat 21 
22 44 68 81 88.

I^ilLolan8 I. v. Haäam, 1560 — 76 
Li8<äi. v. ?ome8anien 21 52 46 72 
74 79 85 22 575.

^ikolan8 v. ^anen, 1229 öi8ck. 
v. Hi§a 21 81 85.

^ilco1an8 II. Treuäer, Liscli. v. 
8am1and 22 411.

?§ikolau8, 1541 42 46 erml. Dom- 
Irantor 21 278 505.

^IlLoIaus, 1545 erml. DomlLN8tos 
21 597.

Kilcolaus, 1577 Outtst. Dompr. 
21 598.

^ilcolaus, öresl. Dom6. u. ^rcki- 
äialLOn 21 508

^Llcolaus, 1546 ?k. v. 8alkelcl 21 
504.



^iXo1an8, 1379 ?t. v. 21
315. 8. anc^ Orotlrnn.

I^i1colau8 v. Xain6n, eiliält 1511 
6. 8ckul26namt in H.6nti6N6n (Xr. 
^1l6N8t.) 29 697,

?<ikolau8, 1361 NLtd68. v. Xatt- 
me6ien 21 283.

i^i^olan8, X^rn^vvirt in ?atridc6n, 
dann 1552 ö68. in ?52^kop 2) 555.

?^ilLoInn8, 1533 Xrnß^virt in ^It- 
8diön6b6r§ 29 687.

?^i1(olau8, 1. Le8. v. ^Vorplack 21

?^ilLoInn8, ?r6u6e 21 292.
8t. ^iko1nu8, 8eLQ Xnlt in?r6n- 

Ü6n (XI6in§, Orand6N2, Oan^iL;, 
Xöni^8d6i-^, Neinel) 22 404 6. 
435; in 6, Oörkorn d68 ^V6idi86l- 
§6di6t8 405.

^Lmpt8e1i6 (^^ml8c1i), ?6t., 1486 
ank H6§6rt6ln. Oattin ?ri8lcL. 
80I1116 I?LN8 11. 6eor§ 29 725 21 
133. 8. andi ^andork.

^i8drn^v, 8tannnpr6u66 in Xn8i6n 
21 295.

?<i86^andt, ör08i6n, 1554 Xrü^6r 
in ^Vu8lLdc 29 638.

?§i86wnnt, Lro8ie, 1533 in ?1an- 
86N 29 645.

I^i8^nndt, Uidn, 1607 8dinl2 in 
Xnip8t6in 29 628.

^i86in6U8eX6l, Nart., ^.d1i§6r, 
6rXäIt 1572 ein Ont am Oad6^- 
866, dn8 1701 an 8diöntli66 füllt 
23 560 632.

I^it8e6, 8di1o886rni8tr. in Ontt8t. 
21 203.

l^it8eliinann, LartX., 1531 6nt- 
Iant6N6i öau6r LN8 Xin^nnn 23 
586.

I^itreXinann, I^iel(6l, 1521 in 
Olottan 29 615.

i>sit28eXniann, ?6t., 1597 Xrn§6r 
in Olottan 29 615.

i^oi^ire1i6, ^l6rt6n, 1504 in ^1t- 
Onr8cti6n 29 620. 8. andi I^6U- 
lcircli.

?^ord6n, ^V^ve, X6it6rin 6in6r?ri- 
vat8clinl6 in Outt8t. 21 181.

^ordinA6n, 866 d6i ^6rvvi§k 22 
672.

^soüd 6rx; (X^. Ontt8.), 1528 8diar- 
>v6rlL8kr6iX6i1 29 566 608 22 20.

?§O8taNa, Hiom., 1531 in Xl.Xl66- 
b6r§ 29 692.

?^otzd6r§, O16A., 1486 in Ü6in- 
ridi8dorl (X^. klo^6l) 29 650.

1^. ^o>vin8lri, Oa6ri6l, O. k". N. 
VVartenbuiA 29 165.
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?. I^o^vo^vi6^8lri, ^dald., o. k". 
^Vart6ndnr§ 29 164.

^o^vowi6^8ki, ^Vld., 6rinl. OoniX., 
^Vo61tät6r d68 XI. ^Vart6n6nr§ 
29 155, 

8. v. 6ulovvie6.
^^lcola^, ?f. v. Xnn26ndork 21 

244.
lV^int8eX 8. I^iinpt8cli6.

?. O6ai-ow8ki, Oadr., O. 1". U. 
^Vnrt6ndnr§ 29 167.

Od6il6ncl6r, N6rt., 1533 in Xau 
t6rn 29 659.

Obi6rin8k^, ^dain, 1569 in O6r? 
22 655.

OeXank, ^oXann I^ran2, Lur^xr. 
v. ^Vorinditt s 1727 21 251.

OeXninnn, ^oiinnn68, 1405 Li8ck. 
v. K6val 21 41 43 46 54 75 99.

Odtztko W8ki, ?6tr., ?X v. ö6rtnnA 
f 1708 29 158.

Odritt6n (>Vo^drit6N, X^.^Vnrt ) 
23 668; 1483 V6r8<dir6ibunA 672.

O6Xin, 1739 ?rop8t v. Li8<dio1- 
8t6in 21 337.

OI86N (Il86n) V.. ant X6Ai6N6N 
f 1664 23 155. 8. anck 1dl86n.

O6l8nit2 V. d6i, I^Lini1i6; H6irnat, 
66Aiit6rt iin Xrinland 21 
131 kk.
I^rL6drieti v. d., 86it 1533 
pr6uü. Ob6rniar8c1laII 
132; 86in8tr6itlLlI ^V6A6n 
d68 Dorf. Xi86nd6rß; 29 
590 1.
V^olt^nnx v. d., 86it 1621 
anl H6^6rt6ln, Lainin6r- 
Ii6rr d68 poln. Löni§8 
136.

06861, 6X6IN168 Li8tUIN, §6§rÜnd6t 
1228 21 2 59.

O68t(6r)r6ieX, N6it6n, H6Ü8- 
b6r§6r OXroni8t n. Liir§6rin6i8l6r. 
Oattin Xin6i6ntia v Xnob6l8dorkk 
22 40, 72.

O68tr6ieX, 1749 86kretLr in 
6rnnn8b6r^ 29 244.

O68tr6ieli, ^06., Xonnn6i-2i6nra1 
in Lrann^^ß 29 448 458 465 473.

Otiin, Lnrt6l, 1571 8dinl2 in ki6n- 
d6nt)6r§ 29 657.

Okonin, Oork d6r Dior. Oulin, 
V6rni6lirunx d68 ?1arr1avd68 29 
21.

8t. OInl, 86in Xu1t in ?r6nÜ6n 
22 407.

OInv, 1323 Li8di. v. I^6va1, vorX6j- 
Ooin6. v. H.068^i1d6 21 97.
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O1e86nt l^nl^., 1535 in
^ltlördi 6ei Outtst. 25 604.

Oler, 16om., 1526 in Hogendork 
(L^ Nedl8.) 23 715.

Olex, 1526 in ^Vuttrienen 25 705.
Olgierd n. X^n8tnte, verwü8ten 

1555/54 da8 l^and Onnlantcen 
(^lt-^Vartenbnrg) 22 56 21 284.

Oliva, ältere Olironik 22 266.
Ol8eäe w8lci,Oregor, 1529inOrie8- 

lienen 23 690.
Ol8e6ew8lLi, amilienclironilL 22 

171. 8. Ol826^8ki.
Ol8e6üwlLen, D. im Lr. Ortel8- 

dnrg. Der 8dinl2 verweigert den 
De^em 25 60.

Ol826W8lri, ^dolk, Dir. 6. l^and- 
vogteigericlit8 Heil8- 
berg 2) 477.
On8tav, Hentner in 
Lrann8berg f 1950 
22 171.

Ol82OW8ki, ^ndr., e. 1670 Li8di. 
v. Onlm n. Heicti8pro- 
l^anrler 23 746.

Ol8?^Ü8ki, ^lareelln8, 0.1^. ^l. 
^Vartenburg 23 164.

Opaeliow8ki, Oeorg u. I^rau, vor 
1611 in Oomienen 2) 645.

Opalin8lO, ^ndrea8, 1466 Li8c^. 
v. ?O86n 22 155.

Opa1tee^-8ee 2) 562.
Open, D. im ^Vormd. 2) 674; 

1554 8treit wegen d. Lrng68 579; 
Lirdie rnm 8iegreiclien Xrenx 
N8W. 22 554.

Ore8me, I^ilLo1an8 v., kranr. 
^.8tronom 21 418.

Orga88, ^nton, ?rot. in Lrann8- 
berg 21 189, 23 259 kk.

Orgelpro8pe^te al8 Lun8twer^e 
21 257

Or1ilLOW8lci v., 1817 erml, Okki- 
2ial 21 229.

Orontin8, kranr. ^8tronom 22 210 
227.

Or8eln, Werner v., Hodimei8ler 
22 582 416 421.

Or82ee, k'elix, 1552 in ^londtl^en 
25 694.

Ortel8dnrg 8tadt 22 56 ; 8ddoü- 
lcapelle mit 8t. ^.nnendild 22 417. 

O88ar, 8tan., Ldler an8 ^1a8ovien, 
lrankt 1527 Lan86n 25 640.

O8termann, Han8, 1486 in Hein- 
ricli8dork 25 650.

O8tini, ?ietro, Lard.-Li8diok v, ^1- 
bano f 1849 25 127.

?. O8trol^elci, ^.ndr., O. k". 
Wartendnrg 25 161.

Ott, ^lbr., 1561 8ckul2 in 8tein- 
botten 25 719.

Ottenclork, l^r. ^11en8t.), Ont, 
8eit 1808 Dork, Ornndnng, öe- 
8itzer 22 18 k., wird 1502 verdankt 
25 182.

Ottern, Oroll-, adl. Ont im Id 
Höüej, wn8t 1521, ver8elirie6en 
an 5 Lr. ?1o82^i n. ^oä. 8diwitz- 
l^li; 1555 an ^aeo6n8 ^era de 
^l^elno, einen Ua8ovier 23 548.

Ottern, Llein-, adl. Ont im 
llöllel, wÜ8t, 1569 verdankt an 
Lrliard ^ano8diitz v. Olanclen, 
Lnrggr. v. Heilig. 25 548.

Ottmaelian, ?ankratin8 kolin 
1561 Lnrggr. 6a8eld8t 22 255.

Otto, 1571 Li8ck. v. Lnrlanä 21 
55 75 96.

Otto, erw. Li8cli. v. Heval, wird 
1525 Li8c6. v. Onlm 21 24 44 58 
69 85 95 97.

Otto, 8okm cl. Her20g8 8wantibor 
v. ?ommern-8tettin, 1594 erw.Lr^- 
di8cli. v. Il.iga 21 87.

Otto, 1546 I'k. in Lraun8berg 21 
504.

Ottokar, öö6menlcönig, 1254 8ein 
^ug gegen die ?reuÜen 22 267.

Overbeex, ^oli. I^riedr., ^laler u. 
Konvertit 25 152.

O^enkorn, erml. Domvil^ar f 1516 
25 754.

I?adLliau86n Lr. Lrdg 25 712.
?a(k6än86r, 1772 Dolmet8cli 25 

587.
?aclLliäu8er, Veronika, Ho8pital8- 

mntter in OnH8t. 21 195.
?ac^6ei8er, ^ndrea8, 1809 Lene- 

ki^iat in Ontt8tadt 21 161 194.
?adiir8, 8tammpren6e in Im8ien 

21 295.
?. ?ae2lLOW8l(i, ^nt. 

Lernardin.
?ade1nclien, ^alLod,'1404 Uitbe8.

v.Lattmedien n.I^egienen. Oattin 
^rmetrnt 21 285 285 287. 8. andr 
D186N.

?aderdorn, Heinrich v., 1576 erml. 
Domprop8t 21 285 598.

?aglin8er, 8tekken, 1527 in l^otter- 
keld 25 716.

?alcn8(d», Uattliia8, Lurggr. 2u 
8dimolainen; Oattin Dr8nla v. 
Hogendork. Lrliält 1611 eineLrng- 
8tä11e in L1aw8dork 25 644.

?ala^de, eine ^rt ^nreclrt 22 24.

lO.^.N.
"Uartb.

123165 k.
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?a1ineriu8, Dokt. 6. Kirchenrecht8 
in Lologna 2) 285.

?alinow8ki, 1856 Dekan v. Ma
rien kurx 21 242.

?alotti, Vin26ii2, ein von 8einer 
Dand g68chriebene8 Llatt vorge- 
legt 22 542.

?alu86N 8. ?laU86N.
Zarnpecki i Wohltäter de8 kl.

„ Ihoin., ^Vartenburg 25 156 k. 
?apeneordt, 1859 ?reuckLaner 25 

506.
?apin,^oh., 16158chul2 LnLleichen- 

barth 25 625.
?aradi8i, ?aul, 1550 hehrer de8 

I^ebräi8chen in ?ari8 22 227.
Zarb and, lunker v., e. 1550 2!) 719.
Zarchau, KL8ch6reLr6cht de8 ?kar- 

rer8 2) 55.
Zarengel, Out Lrn k^. krbg 23 

706; 1556 wÜ8t u. dein Dort Lin
dau ver8chrLeb6n; 1691 Handte8te 
erneuert 708.

? ari 8, 8orbonne 22 197 kk. 208 228 k; 
Ketzerverbrennung 212: Ze8chrei- 
bung cl. 8tadt 217 k; Za8tL11e 250. 

Zarkitten (kr. Hob.) 25 654; 1527 
kulrn. Kebn8gut 661 21 515.

Zarlack (K^..Lrbg),Lin 16. ^h. 25 597. 
Zar8au, kaur., 1576 in 8antoppen 

23 651.
Zar8au, Nart., 1641 8chul? in 

8cbarnigk, dann in Zreudenberg 
25 665.

Zar8au, Zet., 1555 in Uön8dork 
25 645.

Zar8<hau ihar8Lau), Michael, 8ein 
blau8 in Li8cbok8tein 21 555.

Za8ch, 1526 in Orie8lienen 25 690. 
Z. Za8(hali8 Zrauenburgen8i8, 

O. k. U. ^Vartenburg 25 165.
k. ?L8(baIi8?O8naniu8, O. k. U. 

^Vartenburg 25 162.
Za8ke, in 8piege1berg, 1521 tot 

25 700.
8agenb.Le8.
6. alt. Lurg 
krbg 22270.

Pa88arge, i^eu-, i^orl 25 229 245; 
Opkergang 257 k. 262 269; Krug
privileg v. 1500 22 172.

?a88enbaiin, Valent., ^la8ovier, 
1517 in Zpiegelberg 25 185.

Zatbaunen, 1574 al8 Out ange- 
8etzt 25 685.

Zatollen, Jetzt Or. ^Valdeck bei 
Dornnau, rnit ehemalig. ^.ugu8li- 
nerklo8ter; 8eine Oriindung 22 
549; Kirche 2ur bl. Dreikaltig- 
keit 459.

Za8loei, Heinrich u. 
?a8loei886, Oertrud

Zatricken, (k^. ^I1en8t.) 25 685; 
1450 neu verschrieben 695.

Zatron, 8cbul2 in ^Vu8lack 21 515.
Zatz, ^soh.kriedr., ZirmakürOrden8- 

band in Danzig 21 127.
Zauel, 1555 in Oabienen 23 642.
Zauel, 1555 in 8amlaek 25 647.
Zaul v. hegendork, 21 295 527 22 

51 155 23 275.
Zaul, 1522 Li8(h. v. Kurland 21 

20 24 69 94.
Zaul, 1527 Zentner au8 Oedaitben 

25 687.
?aul, ex Odauten 1528 25 685.
Zaul, 1521 8cbul2 in Orie^ienen 

25 689.
Zaulen (k^. Nebl8.) 25 712. 
?aul86n, 1780 Nitglied der O8tpr.

Legierung 22 140.
Z. ?aulu8 8eeburgen8i8, O.Z.^l. 

^Vartenburg 23 164.
Zaulu8, 1555 in Or. kölln 23 644.
Zawerkinth, ^lich., 1477 erinl. Doinb. 

22 155.
Z. Zawlicki, keopold., O. Z. hl. 

HVartenburg 25 167.
Za^luk terra 22 270.
Zchentka, Nartzin, ex janovierd, 

Hla8ovier 1521 in K1. kleeberg 
25 185 692.

Zebilcher Weideland bei d.Zhein- 
inüble 22 54.

Zechen8on, Oeorg, 1554 in 8chau- 
8tern 25 699.

Zeebwinkel, kelix, errnl. Doinb. 
f 1445. Orabdenkm. 25 759.

Zeck au, Heinrich, kaukinann in 
hhorn. ^Vwe Katharina, wird in 
2. kbe die ^lutt. de8 Li8eb. kuka8 
^Vatzenrode 22 154. 8. auch den 
kolg.

Zecken, Katharina, 8chw. d. öi8<h. 
kuka8 ^Vatzenrode, von die86in 
1494 in Ihorn 2ur ^ibti88in der 
Zenediktinerinoen in Oulin ge
weiht 22 154.

kedieini, Lin 2. jahr^ehnt d. 19. ^h. 
8ekretär der kropaganda 22 501.

?eer (?eher), ^sakob, 1521 in l)ueetz 
25 618.

Zeler, ?eter, 1527 in ^rn8dork 25 
675.

Zelplin, 2i8ter2ien8er 21 51.
?e ltz, 8ini., 1608 8chul2 in keichen- 

berg 25 655.
Zenekeld (K^.^lehl8.) 25 712; 1555 

den Einwohnern von ?odlechen 
ver8chrieben 717.

?engNlten (k^. ^11en8l.) 23 685.



60

pentzkowski, ^an n. 8tanislans, 
Lrüd., 1567 im keil- 
1)68. V. I^6U-Vl6I2i§- 
knken 2) 750. 
^rnolpk, 1575 pf. 
v. kamsan, Lrnd. 
6er vor. 751.

pen^it, ^lkreckt. 1555 in Polpen 
25 655.

perner, 8tomeck, 1542 in ^eu- 
8cköneker§ 23 695.

persk, Paul, von Newe; 1417 snckt 
ikm Kaiser 8i§ismnnd I. ein 6rm1. 
kanonikat 20 versckakken 22 545.

perw andt(6erw-), Lastian, Onter- 
marsekall des Herr. ^.lkredit, 1555 
ank Orossen u. kkalkack 25 567.

perwan^er; Okristopk, Bildhauer 
in lolkemit 22 508. 1. Oattin 
1741 klisaketk, verw. keldkeller; 
2. 1670 Dorotkea ^ek. Uesckel 
aus kolkemit 509.

perwilten (kr. Lrk§), 1522 wüst 
23 550.

?68. ^okannes, 1404 erml. Domk. 
21 287.

Pest v. 1549 21 411.
pestlin mit Uidiaelskircke 22 

595 457.
Peter v. ^lkano, 1250päpstl. kexat 

21 9
Peter v. praeneste, kardinalkisck. 

21 85
Peter v. Karden, 1505 in ^1t- 

Oarscken 25 620.
Peter von ^Vaplis, 1495 in 8tolpen 

2) 702.
Peter v. ^Vormditt, Ordensprokn- 

rator 21 41 1. 99.
Peter, 1555 in Katzen 25 626.
Peter, 1555 in kirsckdort 25 627.
Peter, 1554 in ^lt-kockendork 25 

686.
Peter, Lesitzer 6er kkeinmnkle 

kei Pökel n. des 1. Kruges kei 
der windle 22 55. 8. andi p^n. 

petersdork (krnker petermans- 
dork, L^. ^Vormd.) 25 674.

peterswalde (k^. Outtst.), im 
16 ^sk. 25 609, erkält 1451 da8 
Ont kamoten einverleikt, 1528 
8ckarwerk8kr6Lkeit, 1612 nene8 
kru§privile§ 617 566 609.

peterswalde (k^. ^lekls.) 25 712; 
1649 Handkeste ernenert 717; 
^Videm 45.

petirs, preuke, erkält 1559 6 tluk. 
am Oade^-866 21 404.

petrarea, Krane., Werke von ikm 
an8 Heilsk§ nack ^ko versckleppt 
25 278 k. 282 287 290.

Petrus k^licki 2) 152 655 641 644.
Petrus v. 8akina, kardinalkisck. 

21 89.
p. Petrus W artemkur^ensis, 

O. k N. Wartenkur§ 2) 161.
Petrus, 1521 Va8a11 in kainen 

2) 698.
Petrus, 1521 8ckul2 in Or. Llee- 

ksr§ 2) 690.
Petrus, 1555 in Or. kölln 23 644. 
?etrn8, 1550 8ckul2 in ^lt-8cköne- 

ker^ 23 686.
Petrus in 8ckönüiek (8tro wanden), 

erkalt 1564 da8 keckt 2um Lau 
einer Olmükle 21 519.

Petrus, 1555 in 80weiden 25 648. 
Petrus masowita, 1555 in 8pie^el- 

ker§ 2) 184.
8t. Petrus u. Paulus, Lkre patro- 

xinien in prenüen 22 574 L; ?etri 
kettenteier, ?etri 8tnklkeier (ka§ 
d. kat8kerrenwalil) 569 574 456 k.; 
?eter-?Lnl8-Ho8pita1 in Hiorn, 
-kircke ant Heia 576.

ketselt, keonti., 1527 in 8ckön- 
dameran (kr. Lrd§) 2) 718.

pettelkan, nr8pr. 8itz de8 kol- 
1e^iat8litt68 22 276; im 16. ^k. 2Z 
597; Kult d. K1. ^larssareta 22 416 
461, 8tanwerk 22 244.

petuno, 2en§e 1559 21 285.
?etnno (-ne), ^ok., Oolmetsck 1546 

21 291 405. 8. anck ?ewtnne.
?etz8ckolt, Lernk., 1554 an8 kranen- 

dnr^ naek d. Holländer Oediet 
2nrüdL§et'ordert 23 588.

pewtune, 1562 Oo1met8ck 21 516. 
8. anck ?etnno.

pewtnne, ^oliann68 ^en., ?ren6e 
an8 ^rantenau, erkält 1546 20 
Unk. im kelde 8uritten (8oritten) 
21 516.

?6^tknnen (k^. Uekl8.), 1522 
wÜ8t 23 550.

? kakk, Okri8topk, Heil8k. Lnrß;§rak, 
öe8. von Dort n. Unkle Lo§en 
25 626.

?kalk, ?etr., ^11en8t. Lurxxrak, 
1544 ant kaken8 u. Oottken 
25 549; 1547 in^en-8cköne- 
kerß, 1564 in ^.lt-koclLen- 
dori 695 686.

„ ^1attkia8, 8ein 8okn 25 686. 
kkakk, 8am8on, v. 8ckottein, 1578 

in ^lt-kockendork; erkält 1587 
eine Krnx8tätte in ölankenkerx 
23 614 686.
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kkakk, 8Lrnon, au8 Outt8t., 8tudent 
in Kranbkurt 22 81 88.

kkakke, Oo8nia8,1527 L ür§erineL8ter 
v. Outt8t. 2) 614

kkakkendork, ^ndr., kk. LnOanxi^, 
vorbei- kk. der /V1t8tadt kborn, 
f 1457 22 44 49 52.

kkakkenbrie^ v. 1478/79, 8eine 
Vor^68(bicbte 23 555.

kkablbude bei 6rb§, Xru§privi- 
1e§ v. 1494 22 172.

kkaul, Xaukin. in 8rb§ 25 474.
kkeikker, Xrie^8- u. Oorn.-kat in 

Xleve, Xoinini88ar 25 586.
kkeil 8 dort, I^ib1i8 n. Oan8, Lrüd., 

In886n 1488 band 2u Xa11(8tein 
dein Outt8t. Xo11e§Lat8tikt auk 
25 728.

kklantz, in 8pie^elber§, 1521 tot 
25 700.

kklugen (klue§, kklie§6, kblu^), 
^ab., 1584 70 8cbul2 in kreiniarbt 
25 675 k.

kbilipp, 1278 kexat de8 Kap8te8 
IXibo1au8 lll. 21 65.

kbilipp d. 8dione, v. kranbr. 
22 250.

kbilipp, Her2. v. Nailand 22 215. 
kbilipp, 8obn de8 Kro8iu8, au8 

ken^litten, 1554 nacb Xeiner8dork 
(Xlobr. Oebiet) entlauken 25 589. 

kbilippi, ^obanne8, 1595 kk. v. 
8eebur§ 21 296.

Kbilippu8 Kreinentz 21 247.
8t. Kbilippu8 n. ^aeobu8, ibre 

katro-inien in kreuben 22 578.
Kbilipu8, 1555 (?) in kodilacb 23 

665.
kbolecb, Xlart., 1552 in kr^vbop 

25 555.
kidiet, IVibolau8, 1598 1. ke8ter 

8cbul2 in Kl8au 25 655.
kicbil, Xlidn, 1402 kürzer v. ^Vorrn- 

ditt 22 12.
Kie8beirn, Out irn Xr. kr. kvlau 

22 66.
kie 8 tbeiin, Ort8(bakt Lni Xr. ^llen- 

8tein 25 685.
kibolin. au8 Kernel, 1850 8eini- 

nari8t in 6raun8ber^ 25 476.
kildiowie?, ^.dalbert, ernil.^Veib- 

bi8cbok 23 252 678. 
^ndrea8, Lr. de8 vor., 
1651 Lur^xr. v.^Vorrn- 
ditt, 1659 krbberr auk 
^Vülben, erbält 1649 
d. Xru^ in Xridibau- 
86n. Oattin ^nna 21 
250 25 678.

KL1§rainsdork (Xr. Lrbß) 23 712.

Kin8b, 8cbuldraina 25 776.
kinto, Oral, 1772 Xlajor 25 586.
kiper, Oral Karl, 8cb^ede 2ur 

2eit Xarl8 XII., kucbliebbaber 
25 502.

kircb, Orex., 1521 iu 8pieA6lber§ 
25 700.

Ki8a, Xonril einberuken 1409 21 41. 
Ki88a (?i886n, Or. Kantern)-8ee 

21 517 25 665.
Ki88in8b^, ^ob., erin1. Ooinbantor 

u. ^dni., Ooinb. v. Xulin, erbält 
1605 d. I). kolbeiin 25 661 729 522.

kibnib, kboin., 1529 in Orie8- 
ILenen 23 690.

?iu8 VII., Kap8t 21 150; 8eine 
8(bi(b8ale 25 127.

Kiu8 X., Kap8t 22 146.
kivvnicbi, Xon8t. ^so8., Oulrner u. 

ernd. Ooinb. f 1779 21 117 121 
25 522.

?lH8bovv8bi, ^ndr., Ouliner u. 
ernib Oonib. 1- 1802 21 117 121 
25 522.

?Iaüwicb Xr. Lrb^ 25 712.
?1ab^iebe, I^iblab, bobutor von 

Ho86NAar1en 22 406.
?Ia8ternnb, LIL8ubetb, bald naeb 

1552 Oattin de8 8iinon Xdein in 
8cbönvvalde (X^.. ^.1len8t.) 25 699. 
8. aucb ?O8ternab.

?1a8t^vieb, ^ob., ennl. Obroni8t 
und Ooindecb. 21 527 409 22 2 I. 
46 267 556 25 285.

?1atner, b!rn8t, ^laler und Xon- 
vertit 25 152.

? lauen, Heinridi v., Hocbmei8ter 
21 264 22 470 kk.

? lau 8 en (?alu86n, D. i. Xr. Kübel), 
OriindunA Xircbe, Xru^, ^Vald 
21 505—512; Oren28treit init Xü- 
ni§8dork (Xöni§8) 508; 1477 Hand- 
ke8te erneuert; 1615 2. Xrux 25 
659 645; ?karrbircbe 22 461.

klauten (?1ut, Klaut, O. ini Xr. 
Lrbss) 22 275 25 712.

klautxiA (X^. ^11en8t.) 25 685.
klebebarten (Lleicbenbartb) 21 

515.
klernitzebi, Lartb., Ouliner und 

erinl. Ooinb. f 1595 23 522.
KIeinin8lL^ (kleinLeneLbi, al. 

8cbon8ebe), ^ob., eapit. Oovalen- 
8i8, baukt bur2 vor 1565 Oravvden 
25 727.

kloebi, Xlattbia8, auk Enteil klobi 
(6e2. Xrabau) 21 251.
Xa8iinjr ^O86pb v., 8obn 
de8 vor., 1727-70 Lur§§r. 
v. ^Vorrnditt, baukt 1741
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8ebarnixb 8. Oattin Lleo- 
nora v. 8arneeba 21 251.

?1oene, 8ren6e 21 296.
?1ö6en (Lr. Hobel) 25 659; 1585 

Xru§prLvL1e§ erneuert 646 21 521.
?1obb^, Ore§. i Lrüder, 1521 

lob. be8. v. Or. Ot- 
„ Ivlattbia8 I lern 23 190.

?1oten, ^ob., Oründer v. ^eu- 
8übentbal (?1oren, ?1otten, ?lut- 
ben) 21 598 400. 8. aucb ?1utben.

?1otov^8bi, ?aul, erinl. Dornpr. 
21 104 t. 106; f 1547. Orabdenbin. 
2) 759.

?1oto>v8bi, ?aul u. ^lattbia8, adl. 
8rü6., 8treiten 1570 uin 6. Oiiter 
^Viep8 u. Ottendorl 23 666 t.

?lot?b, Heinr. v., 1511 Orobboin- 
tnr 22 561.

?1ut terra 22 272; -8ee bbda. 8. 
aucb ?1auten.

?lutben, 86it beginn c1e8 15. ^sb. 
^llodialxut de8 Outt8t. Xapitel8, 
^vird 1554 Dort n. 2ur Hältte ver
dankt 25 752. 8. aucb ?1oten.

?nie^^> I^ibola8, 1450 DoinLnL- 
banerprovin^ial in ?o1en 22 52.

?oboben>e, Albert n. ?aul, Wan
ten 1525 XI. Löbau vorn Outt8t. 
Dornbapitel 25 729.

?odleeben ^ebl8.) 2) 715.
?oel, Val., bautt 1569 die >vn8te 

Lru§8tätte in bi8cbdort (Lr.Köb.) 
25 641.

koell, Oeorxe, 1555 in ^dtbircb 
bei Ontt8t. 25 615.

?oe1inann, ^lbrecbt, 1547 Oe- 
rLcbt88cbreiber der 8tadt Löni^8- 
ber§ 25 545.

?oeppelinann, Xarl breib. v., 
Lrrpr. v. Lrb§, erinl. Oorndecb. 
23 259 21 121.

?oktel, 8ini., vor 1552 in ^onben- 
dork 25 691.

?o§e8anien, band8cbatl 25 98.
?oxutben, O. in koniinerellen 

25 55.
?obl, ^.ndr., ?t. v. wurden f 1687 

25 156.
?obl, ^uliu8, erinl. Ooinb., 2ur 

Oründun^ der Lrnil. ^eitun§ 21 
276 555; 8eine Lio§rapbie v. blei- 
8cber 22 148.

?oblinann, ?rot. in Lraun8ber§, 
dann Lr^pr. v. Heil8ber§ 21 412 
25 214.

?obot, Lrtrnann, 1625 in ?ro88it- 
ten 25 66 2.

?ob 8ten2e1, 1555 in Or. I^ölln 
22 645.

?olaeb, ^n§n8tin, 1599 ^N8iedler 
in Ora8bau 25 562.

?olab, ^1ate2, de Na8ovvia, 1486 
in Oottbendort 25 185 186. 
Oa8par, de 8tabi^otten 
1488 187.

?olab (oder?olan) I^ib., uin 1400 
Lür§erin8tr. v. ^larien^verder 25 
191.

?o!e, 8tekken, 1555 in Ooinienen 
25 642.

?ole, 1onia8, 1555 in Werne^itten 
25 657.

?olen, ^ndr., 1555 in Llandork 
25 644.

?o1en, ^ndr., 1555 in Koddack 25 
665.

?olen, Han8, 1555 in L1anben8ee 
25 625.

?olen, Han8, 1555 in kaunau 25 
655.

?olen, ^oeob, 1555 in 8tol2ba^en 
25 655.

?olen, ^licb., 1555 in Uokaiuen 
25 672.

?olen, 8ten2e1. 1555 in 8cbillxeb- 
nen 25 601.

?olen, Iborn., bi8 1521 in OrHee- 
ber^ 23 690.

?olen, 1500—1550 anxe8iede1t iin 
Lrinland 25 186 t.; de8x1. 8eit 
1551 22 279 25 594.

?olentz, Oeor§ v., 8i8di. v. 8aw- 
land, 1552 Le8. de8 ^inte8 Lalxa 
25 58 t, 588 591.

8o1enh, Han8 v., 1554 ldanptin. v. 
^I1endnr§ 25 577.

?olkeiin (Lr. Kö6.). 25 654; 1588 
nene Handte8te 661.

?o1I, ?aul, wird 1585 8cbul2 in 
1o1ini§I^ (bei tkö6.), 25 649.

?olpen, O. iin Heil8ber^; 
Handte8te v. 1685 nocb iin Le8itz 
de8 ^nit8vor8t. t^rau86 da8elb8t 
25 551 624.

?olueb, ^lat8die, 1528 in Lö8lie- 
nen 25 695.

b'oludnie^vo, Ont iin 8^. ^Var- 
tenbnr§, 1566 an§e8etzt; dar:n 
^orninen 1597 5 Ünt. liberinLö 
25 561.

?ornebren, I). ini Heil8ber^ 
25 625; ^vird 1568 den Ine^ven- 
berxern ver8cbrieben, de8§1. von 
nenein 1591 651.

?onienen, ein ?renüe, erbält 1555 
5 Haben irn beeide Lartbentroben 
22 4

?oni68anien, Doinbapitel, dein 
Deut8cborden Lnborporiert 21 15 



63

25 47; 8^node v. 1411 25 81 83; 
8^nodaNtatuten v. 1440 25 49.

Loininere tli8ebe Uöndl8orden 
und ^larienbult 22 363.

L. ?oplaw8bi, Xu8eb. i O. X. ^l.
L. Lbeodor.j arten-

bur^ 25 161 166.
Lopobe, Ore§., 1523 in 8teinber§ 

25 731.
Loran, ^6ain, 1554 Xrüxer in ?a- 

tricLen, 25 555.
?or8, Heinrich. 1381 1. Xruxbeptz. 

in öi8(bdork 21 300.
?or8eb, Ore§., 1533 in Lauter- 

baxen 25 630.
?or8inn8 (?or8cbienen), jab., 

Worrnd. Müller, erwirbt 1584 die 
Lbeininüble. Xatbarina, 8eine 
Locbter 25 652.

? ortban, Heinr. Oabriel, 1771 
?rot. in ^bo, Oe8cbicbte der 
Libliotbeb da8elb8t 25 275 kl. 
362 kk. 376.

?O8er, Ore§.» 1533 in Or. Xölln 
25 644.

?O8il§e, ^ob., Obroni8t 22 41.
?o886vin, ^nt., 8ein ^pparatu8 

8aeer init d. Xatalo§ von HeiNb. 
Lücbern a. d. j. 1578 23 276 278 
362.

?08ternab, 1533 in I^eudini8 25 
661. 8. aucb ?1a8ternab.

Lotlaiben iin X^. ^Vartenbur§, 
1568 anxe86tzt 25 561; nacb 1772 
init ?od1a88en vereinigt; beule 
beiden beide OrNckallen 2U8arn- 
inen ?odl388en 561 549.

Loiriiien, Lbil., 1525 Hauptin. v. 
8eebur§ 25 720; 1529 ant Ollen- 
dort 22 19.

Lotriiten, Out bei 8eebur^ 22 
7 24 k.

Loverella, 1802 kardinal ?roda- 
lar 21 126.

Lo^pole, 8ee de8 v. 8ie8lried8- 
walde 25 34.

Loseebe, I^ibolau8, 1413 ^Veib- 
bNdi. v. ^VürrburA 22 472.

?rainon8lrai6N86r- ^orberti- 
nerblo8ter 2U Loin 21 348.

Lrax, 1Iniver8ität 22 40.
?rabl, 1811 8cbul2 in LeNwalde 

21 191.
?rali8dork 8. kroblen.
Lrapa- 8. Xotben-8ee.
?ra88ite, Heinr., 1406 Lai8berr 

in öi8cbol8lein 21 322.
?ra^wi886n, 8irnon v., 1502 auk 

Ollendork 22 19.

?. kre^ell, Ladi8lau8, O. L. N., 
^Vartenburx 25 164.

?rei8 - Oandlaw-ski, Lucbardu8 
Lbeopbilu8 v., 1620 Lurxßr. v. 
^Vorindill, dann v. Ouilpadl 21 
249.

Lreib, Lranr, 1763 in ^1l-Oar8cben 
25 621.

Lrelä, Viale, 1839^lnncbenerI^nn- 
tiu8 22 506.

Lren^el, 1574 Lauer in ^di-Min- 
8t6rber^ (X^.. Lrb§.) 25 707.

?ren§el, ^ndr., 1623 8cbul? in 
?ro88itten 25 662.

Lrenxel, ^nl., 8eininar1ebrer in 
Lraun8ber^ 25 465 kk. 470.

?ren§el, Orex., 1597 8cbul2 in 
8cbönwalde (ld 11eil8berx) 25 
634.

Lreuelc, Uidiael v., 21 250; Oat- 
tin ^nna v. ^ro8(biL6; 'l'ocbt. 
^nna, Oattin de8 8ie§inund v. 
8tÖ88eI, 1634 Lur§xr. v. ^Vorni- 
ditt b!bda. 8. aucb Lröeic, Lroick, 
?ro^i((en).

?reuel('8(be 8tiktunß, in Lorn 22 
499—512.

?reuL, ^ob., erbält 1585 eine Xru^- 
8tätte in ^ollnixb (Lr. HeÜ8b.) 
25 665.

?reuL, ?et., 1528 in Oöttkendork 
25 689.

?reuLen,die alten, Cultur, Handel, 
Oewerbe, ^dLerbau, 8tände 22 
266 1.

?reuLi8cbeOrd6N8l(ircb6n, ibre 
Inventars nacb ^ie86in6r8 Or. 
Xinterbncb anxekerti^t von Lli8. 
^Vill 25 839.

LreuLi8cberLund, tz68tiktet 1440 
in l^lbinx 22 56.

Lre^ll, Laur., Oei8tl. 25 156.
Lrintz, 1798 korpulenter in Outt- 

8tadt 25 105 107.
?ri8lLalle, 1533 (?) in Locbladc 

23 663.
?ri8nitz, Han8, 1541 in ^Voritten 

23 705.
?robcben-866bei 8eebur^ 22 23 i'.
?röc^, Han8 v., l^aukt 1522 Ourau 

U8w. 21 132.
Lroblen (trüber ?roli8dort, 

8eeburss) 25 654; 1434 aN Dort 
an^68etzt, davon 12 Huk. 1526 aN 
bi8eb. Leben vergeben, Le8t init 
Xronau vereinigt 662 670.

LroicL, ^licbael, errnl. Landvo^t 
u. Hauptru. 2U Lrb§, 1589 bi8cb. 
Xoinini88ar 25 677.
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Lrobop, Vlbert, 1605 8e6ulmei8ter 
in 8tol2bagen, erbält da8elb8t 
eine LaimteLe 23 655.

Lrobowier, Lt. v. Liekenau 21189.
Lromnitz, Laltba8ar v., 1555 Li8(b. 

v. Lre8lau 22 255.
?ro88itten (Lr. Lob.) 25 654; 1625 

Handke8le erneuert 662.
Lrotmann, Letr., 1624Le8tament8- 

voll8trec^er in Lrauenburg 25755.
Lro^b(en), Oeorg v., 1528 erml. 

Landvogt 2U Lraun8berg 25 565; 
baukt 1555 Lreb8walde 601; erbält 
1552 die Ver8cbreibung v. LarlacL 
597 601.

Lrub, ^sob., 1751 Leilbe8itzer v. 
Ottendork 22 19.

L. Lruk, Laeibeu8, O.L.U. V^arten- 
burg 25 164.

Lr^ediedci, ^ab., Oomb. v. Outt8t. 
u. Lowier f 1667 25 494.

Lr?ewor8bi, ^ugu8t., O. V. N. 
Marienburg 25 161.

Lr^^b^llob, 1926 Dir. d. 8iern- 
warie in Lönig8berg 25 195.

Lr^^bop, D. bei ^Vuiirienen; 
Oriindung, Handle8ie 1575 25 555.

Lr2^tul8bi, ^sob., LL v. Lam8au 
f 1652 23 154.

Lubbi, ^latz, 1521 in Oöiibendort' 
25 689.

Luebna, ^an, 1556 au8 Lrinbbau8 
25 688.

Ludle82eb 8. Laudling.
Lull, Oeorg, 1685 8cbul2 in 8tein- 

berg 25 751.
Lulina, Lartb., 1577 8cbulr in 

Hir8cbberg (L^. ^Vari.) 25 670.
Lulbowo bei ?eier8burg, 8iern- 

warie 23 192.
Lu 1 iu 8 b, vorübergebender 8itz de8 

Lrbg. päp8tl. ^.1umnai8 22 172 1. 
8cbuldrama 25 776.

Lupbeim ^11en8l.), 1500 9 
An8but. wÜ8i 25 545; 1564 wie- 
derb68i6delt 555 685; Han8, 8ie- 
pban, Valentin, Oeorg, Han8 Llein 
n. Lro8ie 1541 Lauern darin 696.

Lurden, Orob-, (Lr. ^11en8t.), 23 
682; 1584 Handke8te, 1505 er
neuert 691.

Luttbammer, v., 1772 Landrat, 
X^ommi88ar de8 Heil8bg. ^mt8 
25 458.

L^lat, ^an, 1521 in Lb Lleeberg 
25 692.

L^ne, ^lieb., in Or. Leitung, 1521 
tot 25 690.

L^oter (Leier), 1527 in ^1i-8cböne- 
berg 25 686.

tzuadrantinu8, ^68uit, in Lur- 
land tätig 22 175. 8. aueb Lund- 
2in.

()uani, ^ugu8tin, au8 Oavl, 1554 
nacb band8berg enilauken 23 589.

()ua8t, Lerd. v., Lun8ibi8i. 21 112.
()ueden, 8ee bei Or. Oamerau 

(Ouii8i. Oebiet) 25 728.
(^uedenau, 1827 Lebrer in Heil8- 

berg 25 464.
()uedenaw, Han8, erbält 1529 d. 

8cbul26namt in La8cbaunen 25 
677.

()ueden8tein 8. Oulden8tern.
()uednau, Leier, Vib. in Lraun8- 

berg f 1811 21 172.
()uednau, O. im 8amland, mit 

Lult de8 bl. ^aeobu8 d. Ut. 22 
574.

()ueetz Outt8tadt), im 16. ^sb.
25 610; 1527 Handte8te erneuert 
618; 1528 8diarwerk8Lreibeit 566. 

l)ue1e, Alerten, 1497 in ^Verne- 
gitten 25 657.

()uidin, altpreull. ?^ame tür Vla- 
rien^verder 25 191.

()uoü, Obri8topb v., auk X^unlcen- 
dork, erwirbt 1592 die wü8te 
Lrug8tätte in Oerr 25 655 
21 550.
branx v., 1556 in Xmnken- 
dort 25 658.

()uoll, LIi8abetb v., f 1602, Oattin 
d. ^ob. ^Verdtern in Marienburg 
21 550.

()uoll, Vlargarete v., 2. Oattin de8 
Leonard Üannow, f 1618 21 249.

()uo6in, Dor., ^Vwe 'de8 Heinr. 
v. Hül86n, erbält 1608 den Lier- 
au88cbanb in ki88en 25 665.

kab e, Leutn., 1772Ingenieur 25587.
Laerieb, ^andr^e, 1529 in Orie8- 

lienen 25 690.
Ladam, Lartbolomäu8 v., 1558 

Lmdr. v. 8amland 21 52 72 79 85 
22 425.

Ladau, Mcb., ^68uit 23 252.
Lade, ldan8, 1526 in Llaüwicb 25 

717.
Lade, Loricbe, 1521 in ^Lbirdi 

(bei Outt8t.) 25 605.
Lade, Lub., 1526 in ?ilgram8dork 

25 717.
Lade, Lbom., 1555 in ^ltbircb (b. 

Outt8t.) 25 615.
Lademaeber, ^.ndr., 1552 in 8pie- 

gelberg 25 70.
Ladiebe, 1772 Xrieg8rat in Oum- 

binnen 25 587 591.
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kadide, ldan8, 1553 in Uön8dorl 
25 645.

Kadolin8di, ?d in keimm^vvalde 
f 1884; 8ein 1a§educd 22 174.

kado>v, keter, dautt 1410 dand in 
?1advvicd 22 479.

kadtde, Ore^., 1553 in ko^xen- 
dau8en 25 634.

kad^de, Han8, 1485 in dlditten 
25 725.

käd, Ki8(d. v. 8traddnr^ 25 125.
Ka1al8di, l^^od, köd. 8diüler, 

1805 al8 Oulmer ^dren-jOomd.
2) 524.

kadn, Oeor^, 1677 8edulredtor in 
?1all^vicd, dann ^cder^virt da- 
86lb8t 25 718.

kadnenkeld (koneueld), Vorvverd 
dei krauendur§ 22 57.

Kamee (Kamu8), ?eter, 1541 ?rod 
in ?ari8 22 259 1.

kamten (kamotden, kamdoten, 
kamtd), Out bei ködel; Orün- 
dim^, Ilrdunde, Dort, dann di8cd. 
Vorv^erd kamten 21 280 1.

kamuder Xor8t im Xr. ^11en8t. 
23 555.

kanxde, ^licd., 1555 in 8turm- 
diidel 2) 648.

kapdael, kardinal, 1512 öi8d^. v. 
O8tia 2) 797.

kapot, 1559 ^eu§6 in Heil8der§ 
21 285.

karieedi, ^O8ek, 8e8itzer v. 8cdar- 
ni^d k 21 251.

Ka8ed, 6 arid., 1687 8edul2 in 
^Vanß8t 2) 666.

Ka8edun^, Out im kr. Kü6e1, 
1569 Oründun§ n. Hand1e8te 25 
557.

Ka8de, Uart., 1555 in Oarwen 
(Karden) 25 680.

Ka8tendur^, klarrdircde rum dl. 
Oeor§ 22 596; kilialdircde 8l. 
Katharina 459; Oe^em 2) 57.

Ka8ti§, Han8, 1559 dürrer in kö- 
ni§8oer§, vorder kauer in Kar
den dei ^Vormditt 2) 591.

kata^, Han8, Oärtner an8 ?r. ker- 
tunx, 1531 in Oivdtten 25 688.

kan, 8im., 1525 in dotterdacd 2) 
716.

Kaue, ketr., 1583 in ^Vordeim 23 
722.

kanm er, v., ^lini8ter 21 242.
kaun an (k/^. Heil8der^) 23 624 

633; Widern 44.
kautenderA-k1in8di, ^Idert v., 

Onlmer u. erml. Oomd. f 1831 
25 522.

kantender^, ^.nton v., Kursor, 
v. Nedl8acd, 1767 ant Oradt^en 
22 16 25 408.

kantender^, 1521 in Olottau 25 
615.

kantender xd, Han8,1486indau- 
tervvalde 25 724 1.

kautteder^, dlan8, 1521 in dau- 
ter^valde 25 730.

Kawu8en 25 713; ^edört 1581 dem 
kenedeium 8. Oeor^L an d. Oom- 
direde /m krdx. u. 8 Und davon 
d. dl. Oei8tdo8pital da8eld8t 718.

kaxau^v, 8ee dei Odritten 25 672. 
ködernd, lad., 1580 8ckul2 in 

d8(denau 25 714.
Orex., 1583 in k8ede- 
nau ddda.

keedti^, Orex., 1537 in Heinridi8- 
dort 23 650.

keedtiß, dor., 1537 in 8antoppen 
25 650.

kedied, Oeor^, 1582 Krüger in 
8cde11en 23 647.

Kedi§dein6n(k^. ^11en8t.) 23683. 
keetz, O. im ^u^eler Oediet, Oeld- 

ad^ade 8tatt Oerem 23 56.
ke^endreedt, au8 krd§, ?08ener 

Domd., 8ein Oodtordiplom vor- 
§ele§t 25 535.

Ke^en8tein, 8ie^kried v., Ki8^. 
v. 8amland 21 16 d 55 83.

ke^erteln (ke^ettlen, kexettla, 
ko§edel, ko§ed!en, ko^etteln, 
ko^etlen, ko^ettil) ^vird 1297 an 
Alexander v. dicdtenau verlie- 
den; 8eine 8üdne Alexander 
(Lander) u. ^idolau8 v. ko^edel 
im Ke8itz d. OemardunA 21 132 d 

ke^ettlen, ^od. v., erml. Oomd. 
f 1332 23 737.

kexitten, D. dei Krann8der§ 25 
231.

keda^en (k^.. Heil8derx) 25 624.
kedadn, 1715 8cdulredtor in ^.l- 

1en8lein 25 208.
keied, kelix, 1525 Outt8t. Dom- 

prop8t u. di8cd. Kanzler 23 729; 
1528 di8(d. Oe8andter aul d. 1^a§- 
kadrt 2u Lar1en8tein 575.

keiede, Han8, erdält 1483 3^4 Und 
in Odritten 23 672.

keiedender§ (k^.. HeL^derA 23 
624; ?1arrdircde 8t. K1i8adetd 22 
461.

keied ert, 8ander, di8 ea. 1508 
8cdul2 in 8teindotten 25 719.

Keied86n, O. im k^. Heil8der^ 
23 624; 1382 Handke8te 633; da

5
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neben ein kleines adl.-kulm. Out 
init krivileg v. 1562 kbda.

keimann (k^mann), ^obannes II., 
Nag., 1409- 17 Liscb. v. kome- 
sanien 21 41 1. 54 56 79 82 I. 22 
572 428.

keimann, kam., 1587 iin Keilbesitz 
von kürstenau 22 28.

Keim er, ^ndr., 1582 Krüger in 
8cböneberg (kr. kökel) 23 647.

Heiln er, keter, 1728 katsberr in 
kolkemit 22 508.

keimers^alde im k^ Heilsbg 
25 624; 1559 Dandt'este 655; Nünr- 
lund 22 174.

keinbold, krasm., krot. inVktten- 
berg 22 96.

keinieke, ^ak., erwirbt 1475 die 
kbeinmüble 25 651.

keinieken, keinbard, 1422 Outtst.
Domb. 22 15.

keisaeb, kardinal 25 2151.
keisel, 1772 Kriegs- u. Dom.-Kat 

in breslau, Kommissar 2) 586.
Heike, ^.ug., Ldnvestersobn des 

biscb. ^ob. Dantiskus, 1558 OuK 
mer 8cküler 25 815.

keitter (ke^tber), ^ob., ?b v. Kalk
stein f 1677 25 155.

kekeling, ^obannes III., 1590 
biscb. v. keval 21 58 41 45 54 
75 98.

keneke, 1500 in Orieslienen 25 
185.

kenke, krau ^ntonie, 1749 in 
Huntenberg 25 255.

kentienen im k^. ^llenst. 25 
684; 1585 Handfeste; erkält 1511 
einen 8cbul2en 697; 1500 5 Hub 
^üst 545.

keppiebau, kck v., 1552 berrogb 
Hauptm. v. ?r. Holland 23 5861. 
588.

kesigetben (kosgitten), D. im 
kr. Allenstein 21 599.

kesik, lan, 1550 in ^Varkallen 25 
704.

ketseb (k^. Deilsbg) 25 624.
Heus, Oeorg, 1579 Krüger in Oo- 

mienen 25 642.
keuke, 1521 in knopen 25 616
keuke, ?et., 1486 in knoblocb 25 

600.
keuKentbal, kasp., 1550 in ^lt- 

8cböneberg 25 686.
keuterbolm, ^ils ksbjornsson, 

keldsekr. Karls XII., entnimmt 
8cbritten der Heilsb. Libl. 25 
290 501.

ke^se, Nattis, 1555 in Kobavven 
25 646.

kex, ^ob., erml. Domb. f 1447. 
Orabdenkm. 25 760 21 105 596.

Hermann, Hans u. kbert, 1529 
begütert in Lorcbertsdork (kr. 
?r. k)dau) 25 586.

ke^mans, keter, 1480 au1 kür- 
stenau 22 28. 8. aucb keimann.

Hemmer, bened., entlaub Lauer 
aus Olockstein, 1550 kürzer in 
bartenstein 23 569 577.

be^mer, Hans, 1555 in Olockstein 
25 645.

be^ntke, Jordan, 1441 erml. Dom
vikar 22 161.

kbeden, Dietr. v., 1552 ermland. 
Domb., Vertrauter des Herzogs 
^lbredit, später aucb Domli. v. 
Nain? 25 589 1.; 1557 Prokurator 
des ^lex. 8kulteti in bom 22 186.

bbeden, Ordensburg mit kircbe 
2um bl. Kreu2 22 552; klarrkircbe 
8t. ^nna 456.

bbein, Ordenskomturei mit 8t. 
korenxkapelle 22 582 459.

bbein, klüKcben 21 294.
bbeinsmüble (bbeinmübl, beis- 

mübt), 1422 neues brivileg 22 54; 
1475 dem ^ak. beinike, 1507 dem 
kuk. 8pannenkrebs, 1584 dem 
lak. borsinus, 1595 dem klem. 
koeb verscbrieben 25 651 t. 8. 
aucb L^n.

kbetikus, Oeorg ^oack., ?rob in 
^Vittenberg 22 62 97 181.

kbode, kran^, 1548 Danzig. Lucb- 
bändler 22 251.

kiebart, ^ob., 1596 in ^Vorkeim 
25 722.

Liebnau, Verlust des klarrlandes 
23 29.

kiebtenberg, Heinr. v., Docb- 
meister 23 82.

Liekarbe, Heinr., 1525 Lurggral 
v. Heilsberg 22 75.

Liekarbe, Üeinr., 1554 Latsberr 
in Heilsberg 22 75.

kieko^ot, altpreuk. kultstätte 22 
550 b

kidbaeb (kr. koket) 25 654; 1426 
krivileg, 1582 erneuert 662.

kiediger, Kran2, krbpäcbter der 
kudvvigsmüble bei Outtstadt 21 
195 208.

kiesenburg, 1412 Lescbvverde d. 
?b über 8ckmälerung des Opker- 
geldes infolge Anlage einer 
neuen Kapelle 23 70.
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kiga Listum, abbängig vom br?- 
bi8di. v. Lremen, 8eit 1211 exemt; 
da8 kür kreuüen u. bivland ge- 
gründete Kr2bi8tum bald (um 
1242) nacb kiga benannt 21 2 1. 
5 29 k. 64; Domkapitel 1294 dem 
Deut8cborden inlcorporiert, der 
Kr2bi8cb. 8eitdem 8tet8 ein Or- 
den8bruder 21 27 22; Dom mit 
bl^abetbbapeke 22 422; 8tadt 
21 12

kigaer Krov.-Kon2il v. 1428 
betr. Opker8töebe n. Opkergaben 
23 69 78.

Kibarbiu8, Ku8ta(b., bleil8berger 
Kat8berr, erbält 1608 da8 krug- 
privileg kür l^oKberg 2) 617. 8. 
aneb kiebarbe.

kibvvert, Lartb., bi8 1222 in Olocb- 
8tein 25 642.

Kim an, 8im., an8 8onn^valde, 1224 
nacb äeligenkeld bei Köni§8berg 
entlauken 25 289.

kimere, 8tepban, au8 I^euteicb 
in kreuken, 1227 Nag. in branb- 
kurt 22 89.

kineon, ^nton v., kran^. Oe8and- 
ter f 1241 22 212.

Kinbe>vie2, 1702 Lauer in Oa- 
bienen 21 294.

Kittangel, ^ob. 8tepb., 1646 krok. 
d. Hebräi8eben in König8berg, 
aneb in Lraun8berg tätig 25 212 1.

kittbe, L1a8in8, an8 Narienburg, 
1227 8tud. in branbkurt 22 89.

kittber, Oreg., 1224 in bloüberg 
25 617.

kobae, Nah, 1224 in K1. Kleeberg 
25 692.

Kobabovv8bi, ^08., ^Vobltäter d. 
K1. ^Vartenburg 25 129.

kobavven, D. bei köüel 25 629; 
mit bi8eb. Vor^verlc v. 1286/87 646; 
Kapelle mit bild eine8 Lauern 
in erml. krackt 25 226.

koeblaeb, D. im kr. kökel 25 
624; 1279 blan6ke8te, 1208 erneu
ert; 1278 krugprivileg 662 21 402.

8t. Koebu8, 8ein Kult in Lreuken 
22 401; -8pital in Dan^ig 1422 
402.

k o d e e o p, /ob., 1402 erml. Domvib. 
22 128.

Kodel8böken b. Lraun8bg, Out8- 
abten 21 272.

koden, /ob. kembert, Oeb. binanr- 
rat 1772 25 282 kk.

kodenberg, Oottkr., Vogt von 
beipe, 1427 bübrer einer 8öldner- 
8cbar gegen die Hu88iten 22 50.

Köder, Han8, 1472 Vogt 2u 8ee 
bürg 25 600; erbält 1477 2 nü8te 
Huten in Löüau 22 20; 1482 Le- 
8itzer v. 271/2 Huten in Löüau, ebe- 
maliger Li8tuin8vogt gen. 25 727.

kodlott, /urge, au8 klauten, 1224 
naeb König8berg entlaub 23 289.

kodrieb, /an, 1222 in kl. klee- 
berg 25 692.

koeeb, Oeorg, bald nacb 1208 ant 
komalmen 25 246.

Koet1ei8eb, ldan8, 1497 in^Verne- 
gitten 25 627.

kübrieb, Dr. Victor, Oebeimrat, 
8ein Keben8bild 22 280 tt.; über 
d. v^i886N8(b. kätiglceit ldermann8 
v. krag 25 282.

Köper, Olem., 1608 8cbul2 in kei- 
cbenberg 25 622.

Kö8enberger, klei^berger Kün8t- 
1er 22 147.

Kö8^au, D. bei Obmelno 23 16. 
köÜel, Kran2, 1417 Dobt. d. Delcre- 

talen 22 29.
köüel 8tadt, von d. Litauern 1222 

geplündert 22 26; kkarrbircbe 8t. 
keter u. kaul 272; Krieg88cbäden 
v. 1424 kk., 1220 kk. 25 528 k.; Hu- 
gu8tinerle1o8ler 288; brtrag der 
Lkarrei um 1424 91; binnabme 
au8 dem Opkergeld 1476—99 68; 
8cbuldramen 772; in d. O^mna- 
sialbibl. ein bisber unbekannt 
gebliebenes Oebetbucb v. 1517 
„866l6ngärtlein" 840. kurg, An
lage 22 26k.; Kau- u. Verwaltungs- 
gescb. s. Matern, Oeorg u. Kurt 
Xn^eige 22 218 kk.

Kobklei8eb, ?et., 1570 in ^Verne- 
gitten 23 627 572.

kogalla, 8tan., Kote, 1512 Nüller 
in Debrong 25 190.

kogalli, ^ndr., Outt8t. Domb. 25 
492.

kogedlen, kam. v., ibr 8treit um 
Ke8itz im bände Ler- 
tungen, erbält dakür 
1224 40 Huk. im beide 
8cbarden^tben (8ebar- 
nigb) u. 60 Unk. beim 
^Vald ^Vungeritben. 
I^ibolau8 1224, Oattin 
^Valpurgi8.
8ander, f Lrud., Oat
tin katbarina 22 16 k. 
Otto, 8obn de8 l^ibo- 
1au8 22 18 k.; bobator 
v. Ottendork, erwirbt 
8ebarnigb 21 122. 8. 
aueb kegerteln.
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Ko Medien, Kri^ida u. Oorotbea v., 
verbauken 1502 Ottendort 21 155 
25 182.

Ko§enbau8, ^ob. V., Oründer von 
8trowan§en (6i8(bok8tein) 22 277.

Ko§etln, Otto v., 1589 erinl. Va
sall (s. vorder Otto, 8obn do8 
^sib.) 21 508.

Koxettel, Oüntber v., 1402 8cbökke 
22 12.

Ko^ettel, ^ndrea8 u. 8obn Ka8par 
vorlaut. 1498 band an d. Outt8t. 
Kolle§iat8tikt 25 729.

Koxetleln, ^ob. v., 1404 errnl. 
Ooinb.; aucb 1425 §en. 21 287 596.

Ko§§e, Lberbard, 1556 I^ekke do8 
Ki8(b. lied. Oio86 25 559 k. 580.

Ko^§e, Vlatz, 1524 in Lraun8vvalde 
2) 687.

Ko§§6nbaU86N (kd bIeil8berA) 
2) 624.

Kohlten (Ko^bi-), 8e§enand V., 
1561 Li8tuiN8VL8a11 21 285 516.

Kobel, ^lart, ?ole, 1529 in 8alb- 
ben 25 698.

Koinaironi, 8tepb., Edelmann, 
1719 1ei1be8. v. vVorpladr 21 279.

Koinanu8, Vlart., 1566 8ebul2 in 
Lrobau 25 658.

Konen, Hlo, 1585 erinl. Ooinb. 
21 521.

Kon68iu8, erinl. Oonib. f 1664 
25 155.

Koneueld 8. Kabnenkeld.
Köper, Nerten, au8 ^.rn8dork, 1552 

8cbenb bei öi8di. ?olentz 25 581.
Ko86, 8an8, 1555 in bauterba^en 

25 650.
Ko86nan (L^. ^.11en8t6in), 1520 

1a8t 2nr Hälkte vvÜ8t 25 545 684; 
1584 ?in8t i/4 de8 Oorke8 an die 
Oornvib.-Loininunilät 2u b"rb§, 
8eit 1599 aucb ein leil an d. ?karr- 
bircbe ?u Vlebl8acb 697 21 599.

Ko86nkeld, 1772 Kekerendar25 590.
Ko86n§art Ontt8t.), 1551

§an2 ^N8t 25 610.
Ko8enxart, O. bei Vlebl8acb rnit 

doinbap. Vorvverb, 1521 §an2 ^vü8t 
25 551 715.

Ko86n§arten bei ^n^erburx;, rnit 
8t. l^ibolau8lcir(b6 22 406 459.

Ko86n^arten 8. binxlaeb.
?r. Ko8enssartb (Lld. I^ied.), 

Kkarrland 25 18; Verebrun§ der 
bl. Latbarina 22 411 448.

Ko8enort (Lr. Kübel) 22 659.
Ko8eno^, ^obann nnd ^sabob v., 

die 1. 8cbul2en von bi8cbok8tein 
21 520.

Ko86ntlial, ^u§., Lonvertiten- 
bilder 25 125.

Ko86n^va1de, O. bei Vlebl8acb 
25 715 718.

Ko8 Mitten ^_llen8t.), 1599 
Handke8te 25 684; 1500 10 2in8- 
buk. >^n8t 545; 1558 dein Kolen 
8repb. batovv8b^ ver8cbrieben; 
1687 Handkeste erneuert 698. 8. 
aucb Ke8i§etben.

Ko8intal (K086N-), O. iin ^Valde 
Kaboba^rn 8. ^eu-Vierri^buben.

Ko8la8in, O. in d. OiÜ2. Onlin, 
^Videin 25 44 k.

K0886N, Otto v., verbaukt 1514 
2^2 Unk. in Llditten an d. Outt- 
8tädt. Ko11e§ial8tik1 25 726 22 67. 
l§1i8abetb, 8. ^V^ve Lbda.

Ko8tb, Han8, ?ole, 1555 in ^Vorit- 
ten 25 186 705.

Ko8tbo^v8bi, ?etr., Onliner und 
errnl. Ooinb. f 1702. Orab- 
denbin 25 760 522.
^darn, ^Veibbi8cb. t 8.Lrüd.

„ 0a8iinir, Kapellan! Lbda.
Ko8tr26^va, Vlattbi8, 1585 Müller 

in ?1allvvicb 25 718.
Kotaller, Oeor§, 1569 ?rä8ident 

de8 8pan. Kate8 in bltrecbt 22 194.
Koten8tein, Lonr. Zöllner v., 

Hoebinei8ter, 8O§. ?rivile§ Kot. 
25 56 40 k.

Kotbe, ^ob., 8tikt. 1284 eine e^vixe 
Vle886 in ölbinA 25 90.

Kotbl^i, Vlicb., Lx^68uit 25 259.
Ko^veder, Vvo, ?rior v. Oliva, 

au8 öraun8ber§, 8ein Keben8bild 
21 272.

Kuelci (Kud^ki), ^ob., errnl. Ooinb. 
f 1649 25 155 758.

KudnielO, ^1b., ernil. Ooinpr. 
f 1651. Orabdenkin. 25 759.

Kudolk I., deut8cb. Köni§ 21 15.
Kudolk, 1522 Li8di. v. ?oin68anien 

21 24, 70.
Kudolk, Lilian, 1510 I^ürnber^er 

Oold8dnnied 22 4l8.
Kudolk, Vlitb68i6d1er de8 I). Vris- 

8di6inbaeb 21 512.
Kudo>v, ^sobann68 v., ^eub68i6d1er 

v. k^rolcau 22 22.
Ku§§ieri, erinl. Ooinb., 1725 

^Vdin. v. ^1len8lein 21 115.
Kubnau, Intendanturbearnter in 

^Vorinditt 21 208.
Kuno^v, buba8, 1554 in Ikoben- 

kür8t (Lr. Heili^enbeil) 25 588
Kuperti, ^Vndr., 1441 ?k. in Oan- 

2i§ 22 161.
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Rupreekt v. 6. ?kals, deut8ckier 
Xönix 21 40 s. 56.

Ru8ki, 1559 in ^Varkallen 25 705.
Ru8ki, I^ik., 1550 Lrü^er in ^dt- 

8ckiöneber^ 25 686.
RuLldork, ?aul v., HockimeL8rer 22 

47 k. 421.
Ru886, in ^Varkallen an§68iede1t 

25 594.
R.U88 6N, 8exenand v., 1452 erml. 

Ritter 21 281.
Ru886nau, D. in?om68an., liolier 

2Ln8 vom Rkarrland; Desem 6er 
Oärtner 25 42 k. 54.

Ru8san8ka, Lardara, ^Voliltäterin 
6e8 Xl. ^Vartendur§ 25 159.

Ru8san8ki, Lur§§r. v. Hei^berA 
n. 8eebur^ 25 155.

Rutko^v8ki, 1814 Rackiter einer 
Domlierrnkurie in Outt8tadt 21 
189.

?. Rutko>v8kL, Olierubin., O. k.N. 
Wartendur^ 25 164.

R^ds^n8ki, Li86i. v. Oulm f 1814 
21 256.

R>ken,Lartoldu8, bean8pruckit nm 
1416 ein erml. Xanonikat 22 159.

R^n, Lur§ (^VL166an8) nm R^n- 
klieü; dabei eine Nüble (Rbein- 
miLble) n. 2 Xrü§e, ver8(Frieden 
1551 22 55.

R^n, 8ee, Or5prnn§ 6. RbeLnklie668 
21 291.

R^no^v (Oab^n, Oabienen), Dork 
nm 8ee R^n kbda.

8aax, 1715 Xantor in ^Uen8tein 
25 208.

8aa§e, ^ob., Nart., ^rckiivar in 
krauenbur§ 25 276.

8aa§e, Xarl, 8eminar1ebr6r in 
Lraun8berx, 1856 Direktor in ?a- 
radie8 25 467.

8 aa 1 ke 1d (Xr.Nobrun^en), 8t.keon- 
bardkirckie 6er kransi8kaner v. 
1480 22 589.

8abbatarier, 8ekte 22 98.
8abelko, 1525 au8 lommendork 

25 698.
8abinu8, Oeor§, Humani8t in 

krankkurt, dann Rektor 6. blniv. 
Xöni§8ber§ 22 82 190 251.

8aeb86, ^1d., vor 1687 in N^anx8l 
25 666.

8aeb8en-Ootba, Rrins kriedr. v., 
1816 Konvertit 25 152.

8aeb8en, kriedr. v., Ho6imei8ter 
22 418 25 96.

8aek, Oeor§, Le8itzer 1528 25 722.

8adluken, adl. Out im Id 
Lraun8berx im 16. ^b. 25 598; 
1555 ^vÜ8t 546.

8ador8ki, 8tepb., poln. 8ekretär 
1641. Orabdenkm. 25 760; 8eine 

Oiitei- in ^Van§8t 666.
8adoiv8ki, ?etr., ?k. v. Xleeber§ 

f 1658 25 154.
8adr^na, kaur., ?k. v. Ram8au 

f 1817 23 160.
8a§e, Rbilipp, au8 Narienburx, 

1557 8tu6. in krankkurt, 8päter 
erml. Domvik. 22 89 250.

8axen, Nicki., 1514 8ckiu1s in ko- 
ba^ven 25 646.

8axer 8. 2a§§er.
8ain8beim, kud^v. v., 1512 kand- 

komtur v. Xoblens 22 591.
8albken (L^. ^11en8t.), bi8 1580 

aucki O1andeman8dork §en.23 684; 
Handko8te 1586; Lauern darin 
1521—25 Fabian, ^orxe, ^san, krt- 
man, Igoren? 698.

8a1enclork, kriedr. v., 1425 erml. 
Oomlcantor 1- 1448 21 104 527 596; 
Orabäenlcm. 23 761 757.

8alwin 8. 8ckial^vin.
8al2a, Hermann v., 8eine Orün- 

clun^ de8 Orden88taate8 22 514 lk.
8al2a, ^alc. v., öre^auer Oomk. 

f 1556 22 255.
8al?mann, 1814 Intendant 21 

192 205.
8 am, ?6il., 1586 in Llanlcenberx 

(L^.. Outt8tadt) 25 605.
8ambelaulLen, preuü. k'eld und 

Dort 8. 8amlack.
8ame, Nicki., 1521 in Olottau 23 615.
8ameland, ^.ndr. de Nel8alc, 1448 

erml. HerilLU8 u. l^otar 22 159.
8amlae1c (8ambelaulL6n), O. im 

Xr. Röüel; I^ru§, alte und neue 
Handke8te, Larpkenteicki 21 288— 
290; 1597 Lru§ver8(kireLbun§, 1596 
8ckiul26nprivilex 25 640 647.

8amland, I^onrad v., erml. Oomli. 
f 1541 21 279 504.

8 am land, OiÜ2686, Domkapitel 
dem Deut8ckiorden inkorporiert 
21 25 47; 8^node v. 1427 2 5 81; 
öauernauk8tand v. 1525 22 57.

8ampoten 8. 8opo^ten.
8amulo>vie2, ^08., ?rop8t v. Ilei- 

lixelinde 23 482.
8 an der, kraus Xaver, erml. Dom- 

prop8t (Lild) 21 124.
8anckeri, Oress;., 1520 in ^dt-Oar- 

8(kien 25 621.
8anderi, Nickiei, ermland. Domli. 

f 1552 25 590.
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8211661118,1555 in Xi^vitt6n 2) 628.
8nn6m2nn, 1772 Xnl^nlntoi 6m 

Ko66n 25 588.
8nn6o^v v. 1nn§6n, 1554 26n§6 in 

5Voim6itt 22 50.
8nn^6i62N86N, ^nno v., Hoc6- 

171618161, V0l6m X2n6m6i8t61 von 
6ivlnn6 21 2k. 11k. 22 450.

82N§6l62N86N, ^ntt2 V., 8. ^ntt2.
82N^12N66, ?16N^6 IN 1.1181611 21 

295 k.
82116211, Ont 661 6l6§. ^68nit6n 

661 Xi2N6n6ni^ 2) 255; X16V6I- 
p2(6tnn§ 1779 k. 21 274 22 155— 
140; im 16. ^6. 25 598.

82NI122210, ^2COPO, l2t. OL6ll61 
f 1550 22 151.

8 21116 2P (3), ?16NÜ6, 1292 mit66- 
lolmt im 6^6166 1io66n 22 4 7.

82nti2§0 66 OompO8t6ll2 22 575.
82ntiim6, ?16NÜ6 in V^N8l2c6 21 

512 k.
82ntopp6n, O. im Xi. KoÜ6l 21 

505 22 54; mit ^o6o6n86ii6m 586 
25 640 650.

82poiin86i, X2m. nm 1650 211k 
1/2 Ott6n6oik 22 19.

82160162, 86i2p6im, 1. 8c6nl2 in 
Li66in66n, 1585 8c6ul2 in 8t6n- 
26l86oik n. Xiu§668itz6i 25 556.

821116662, XI60N012 v., 02ttin 668 
X28imii ^086k v. ?1oc6i, Lni§^i. 
v. ^Voim6itt 21 251.

82ino^86i, 6im1. Oom6. 1695. 
Oi2666n6m. 25 758.

82itovvit2, 1242 Lui^ 668 ?om- 
m6in66i20^8 8>v2nt6poI6 22 412.

8211066N, Ü2N8 V., 2uk ^Vic66i2n 
n. ?o62NA6n, 1589 6i8(6. Xom- 
mi882i 2) 677.

82U6i62nm, D. 6m 8666ni§ 21 
298; >vÜ8t. ^vii6 1528 V6162UÜ 2N 
4 Lin6. Oi2to^v86i 25 548.

82nt6i, ^26., 1552 86in1r: in 8(6211- 
8t6in 23 698.

82>V2N^6N (6in§n2n)-866 im x^. 
Ontt8t. 25 546.

82^2126^ (^2N2026i), ?6t., 61- 
vvii6t 1568 X12N86N 2I8 6i8(6. 
666n8§ut 23 657.

8 2^V61Ü2, POmm6186l6 Olt86l2kt 
22 406.

82^vn6n-86 6 im X^. On1t8t., 66i 
Xom2lm6n 25 546.

82WI6 8. ^2§61N.
82^n, X6616216 V., Ho(6mm8t6i 

25 6.
82^n, Kmn62i6 V., Li8<6. V. Onlm 

21 56 44 55 74 85.
82^2-866 8. 22in-866.

86i6ov^86i, ^26., 1597 Xin§6i in 
X1062N 25 658.

86ioIIot, M6l., 2N8 ^28ovi6n, 
1515 in ?l2ntm§ 25 185.

8062612m, 1850 8omin2ii8t in 
6i2nn86oix 25 476.

8o62o6tm2nn, Oooi§, 2N8 O2N- 
1556 8tn6. in Xi2n6knit 22 88.

806266W2I66 M2ii6n6. ^io6o- 
iun§), ?k2iilnn6 25 18.

8062612n6, ^o6.1., Li8(6. v. Onlm, 
6nnn v. IkiI66866im 21 55 44 72 
81 k. 84.

806260^, ^ViI6oIm nn6 Kn6o1k, 
6in6., ^2loi n. Xonv6itit6n 25 
152.

8o62kki2N66, Loin6., in?ni66n; 
8. 8o6n?^o6i 1525 in?2t6nnn6n 
23 695.

8o6nkki2N66, 601., 1552 in Divvit- 
t6n 25 688.

8o6nk866ix, O. 6oi I^i6§ 25 706 
709.

8o62k8t6t6 8. 8o6ook8t6t6.
8o6n1m6^, Hoini. V., 1546 6im1. 

Oom6. 21 504.
8o6n1m6^, D. im X1. 8i6§ 21 200; 

Xiic66 mit Oooi§8p2tio2ininm 22 
597 455; 8ti6it 603 ?k. mit 601 
^ili2l6 ?6ttoI62u nm 6. Opkm- 
§2662 1404 25 76; Xin6omm6n 
661 ?k2H6i 1420 91; im 16. ^6. 598.

8o6nl86i, ^okn, 1455 I^ü6i6i 661 
6ö6m. 8o16nt6862 in Li2un866i§ 
22 59.

8o62l^vin (-^v6in, 82l^vin), Ont 
(66Nt6 I^2886N im Xl. KÖÜ6I), Xnt- 
8t66un§ 21 404.

8o6nm6o^6n, ^kic6., 1619 ?k. in 
X16in^, 61ml. Oom62ntoi 1° 1648. 
Oi2666n6m. 25 756 757 761 155.

806216t, 8op6i6 ^iio66ii66 Xloo- 
noi6 v., Xonvoititin 1817 25 152.

8o62lk6NOlt, ^o62NN68, Lin^6o- 
8itz6i in Li8(66oik 6oi Z.ö6o1 21 
501.

8o62lkk6NOlt, H162N, 1554 2N8 
^Vn86N, N2(6 6. ?1. Iko1l2n661 
O66iot 2niüc6§okoi66it 25 588.

8o6nini§6, Oit8(62ktimXi.R.ö66l, 
21 175 285 23 654; nii6 1641 Ont 
665.

8o62iow86i, 1850 86min2ii8t in 
Li2nn86oi§ 25 476.

806 2U, ^m6i08in8^ ^Vo61t2t61 668 
L21I M. 2lt6n6ui^ 

25 155 159.
8062U, ?6t61, 1697 2nk L28i6N 21 

250.
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Leliüuniberk, Heinrich v., e. 1409 
ern. Li8cti. v. ?oine8anien 21 42 
56 75.

8e1lauinder§, ^ViLl. v., Oeut8cil- 
orden8drnd. u. 1521 ?fie§er von 
Outt8tadt 2) 540.

8e6aunibur§, ^VL1K. v., 1518 ?fle- 
§er v. Larten 2) 64.

8 eliau 8 lern (Id ^11en8l6in) 2) 
684; Lauern darin 1527—65 Han8, 
^aLob, Oeor^, ^liciiaei, 8tani8iau8 
698 f.; 1500 init 15^ wÜ8t 2in8- 
öufen, 1564 8dlon wi6d6rd68i6de1t 
545, 555.

8e6ediin, ^.Idreekt v., 1587 ant 
Linien 21 298.

8e6ediin (O^ariin8lci), Oeor§ v., 
1587 iin Le8itz v. >Vonneder§ 22 21.

8eilediin-O2arIin8Li, Oeor^ v., 
1570-84 Lur§§r. v. ^Vormditt 21 
249; erwirLt 1568 Lrau86N8tein 
(Olabunenöot) at8 6i8di. LeilN8- 
§ut 25 655 658.

8etieide1, Le^en8 de8?ri68ter8eni. 
in ^8diakkenbnr^ 2) 158.

8eöeil, ^08., Le§en8 de8 ?rie8ter- 
86in. in Lraun8der^ 25 212 475 
477; 8eine Lode8an26i^e 551.

8 ereilen (Xr. LöLei) 25 640; 1582 
Lru^priviie^ erneuert 647.

8eliene, O6ri8toforu8 8. 8dienk.
8e6eneic, Lreikerr v., 1710 erint. 

Oonldedl. 21 110.
8e6enL, O6ri8topil, 1526 51 f. 

Herr 2u LantenLer^, fordert in8 
6i8tuni enttautene Lauern 2urücL 
2) 588 699.

8 eilend, Heinrieii, 1292 6i8e6. v. 
Ouini 21 16 85.

8e6epan, 1525 in Or. Lertun^ 23 
690.

8 eliepan, 1527 in ^Voritten 25 704. 
8e6epper, Oorneiiu8 Oupiieiu8, 

1541 Üulliani8t, Lai8. Oe8andter 
in Löwen 22 154 178 185 t. 195 
205 288; 1556 Lreund de8 6i8eti. 
1o6. Oanti8Lu8 23 292.

8eLept26, unl 1497 in Heinridl8- 
dorl 23 650.

8eiierkt, ^aL., 1555 in Lan§wie86 
25 629.

8eöernaw (-ner), ^aic., 1522 in 
^Variack 23 752.

8eilertwitz, 8ie§rnundv., 1557 ant 
Le§ertein 21 155.

8e6eveLe, ^o6. 8en. u. ^un. in 
Oan?i§ 22 160.

8e6ewninan, /aL., 1555 in LiöLen 
25 646.

8eöier8tadt, v.,Landr.,^onlini88ar 
1772 25 595.

8e6iII§e6n6n (Lr. Lraun8i)er§), 
iin 16. )4l. 23 598; 1554 Xru^ dein 
Lürx. Ore§. DacLow au8 Lraun8- 
6er§ 2in8trei ver8ciiriei)6n 575 602.

8eiliiiin^8§ut, Lrü6ere8 Out, in 
Ltlaibadl (bei ^Vorinditt) aufxe- 
§an§en 25 674 680.

8e6inian, 1527 in ^VindtLen 25 
704.

8e6inlnle1ptenni^ v. d. O^e, 
6 anliiie 21 254; ^oilann68 u. Lal- 
tilL8ar iin 16. ^6. Lbda.

8eöinlin6lpf6nniß'8di6 Lrben, 
1772 Herren auf Liotainen 21 408.

8eLinlin6lx)k6nniA, Lardara v., 
LeiiL^itzerin v. Liotainen 21 409.

8e6innn6ipkenni§, 1772 ^nlt8rat 
in Lie8enour^, Taxator 25 590.

8e6inlni6ipfennL^L, 1555 in /Ot- 
Lireil bei Outt8tadt 25 615.

8eöindeiL0pf, Henning, Orden8- 
inar8cilai1 22 596.

8e6Lppel8L^, ^aL., 1520 in La- 
tLaunen 25 695.

8e6ipp6nbei1 8. ?^iico1au8 II., 
Li8di. v. Ouiin.

8eiiipper, ^lert., 1570 in ^Verne- 
xitten; Lraxedi8, 8eine Locilter 
25 657.

8eiliriin8iLi, Han8, 1548 in Latta- 
tron 25 750.

8eiii8ina v. 1578 u. 8eine Loipen 
iin Deul8dlorden8land 21 55.

8elliae6tnlann, Luica8, au8 Dan- 
2i^, 1559 8tud. in ^Vittenber^ 22 92.

8eil1axentin, Dorf, Veriu8t de8 
?farriande8 25 29.

8e6Iauder, Laui, uin 1518 in 
L0886N 25 729.

8e6ief8Li, 8ten2ei, auf Ottendorf 
22 19. 8. aucii 8l6W8Li.

8e61e^6l, Dorothea v., 23 152 155.
L. 8eili6§e11, Nart., 0. L. ^i. 

^Vartendur^' 25 165.
8e61e^er, 8irn., 1585 Lrüxer in 

Liöüen 25 646.
8eiiiitt (1^^. Outt8tadt) iin 16. 16. 

25 610.
8e61o88er, O6ri8tian, 1812 Kon

vertit in Lona 25 152 
f. 157 159.

„ Lritz, 8ein Lruder 152. 
8e61udut, Oeor§, 1587 1ei1d68itzer 

v. Lür8tenau 22 28.
8e6niaitz, ^iatte8, 1521 in 8dditt 

25 618.
8e6nralLl, ^iax, Ledeinptori8l6n- 

Lruder, ein Xreu2we§ von ikin 
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in der kren^lcirene hei Lrann8- 
her§ 25 266.

8ehmaneh, Hans, über die Vor- 
A68chichted68?1akk6nhri6§68 nach 
nnxedruchten ^rchivalien 25 555.

8ehmedding, ^soh. Deinr., Ni- 
ni8terialrat 22 157 25 160 212 460 
462.

8ehmid (konall alia8 8chmid), 
Or6A.,8ee6§.kLt8herr, erhält 1612 
eine krn§8tätte in kelcitten 25 
657.

8ehmid, Krei8hauin8p. in ^larien- 
hnr§ 21 248.

8ehmidt, Oo8man, 1521 in ^Val- 
ter8müh1 25 619.

8 eli midi, krich, Hit.-Hli8torilcer 25 
125.

8ehmidt, ^soh., Bildhauer in köllel 
25 250.

8ehmidt, ^latte8, 1521 in 8chlitt 
25 618.

8ehmidt, ?etr., 1555 in 8pLe§e1- 
her§ 25 701.

8ehmidt, ?etr, Entmann in ^Var- 
tenhnr^ f 1795 25 160.

8 ehmid 1, Valentin, 1809 Domvilcar 
in hrhx 21 192.

8ehmidt, v., 1772 Domänenrat, 
Kommi88ar 23 286.

8ehmidt, ^N8ti2hommi88ar 21 129.
8ehmittin, kexina, Wohltäterin 

d. kl. ^Vartenhnrx f 1788 25 160.
8ehmoditten (8mod^ten, kr. ?r. 

h^lau), 1496 8treit 2wi8chen?1ar- 
rer n. Oemeinde nder d. ^.N8prneh 
ank die Aeopkerten lebenden 
liere, Knt8cheidnn§ durch Li8ch. 
knlc. Watzenrode 23 79.

8ehmolainen, hi8(h. hakelxut bei 
Ontt8t., Knt8tehnn§ 22 7 9.

8ehmüllinA, )oh. Üeinr., O^mn.- 
Dir. in Lrann8ber§ 22 157 23 212 
448 458 462 482.

8ehmn^er, OeorA, 1527 8chnl2 in 
kannan 23 650.

8ehne^il 8. 8^nxel.
8ehneider, ?eter, 1521 ^Vormd. 

lZür§er 25 579.
8eh neider, 8teph., 1555 ^Vormd. 

Lnrxer, vorher in ^leuendork 
(^mt l?r. Holland) 25 586.

8ehnetla, 6eor§, erml. Domvilc. 
f 1706. Orabdenlcm. 25 761.

8ehnj^§6nherA, 1haddän8, kom- 
mendar in 8chönwie86 bei Ontt-st. 
f 1820 21 166.

8ehnilcopt, 1514 in Lnükeld 25 
614.

8ehnolel, hör., 1556 in ^onhen- 
dorl 25 691.

8ehnorr v. Oarol8le1d, kndw. 
Herd., Naler n. Konvertit 25 152.

8eho, 8treitet in einer Krh8chakt8- 
8ache 22 160.

8ehoeL8let6, ^.rneo, nm 1586 öe- 
8itzer v. La^do^ten in ?1an8en 
21 5061. 8. ^rnelce 8chat8tete 
1589 21 509.

8ehöller, hranr, Orohhnrtzer in 
Ontt8tadt 21 195.

8ehön, hheod. v., Oherprä8ident 
25 212; 8eine 8tellnntz 2nm ka- 
tholi2i8mn8 22 157 162.

8ehönan, ^ndr., 1450?t. v.8tnhlan 
22 56.

8ehön an, Hlan8 v., 1592 8tatthalter 
de8 Li8tum8 25 677.

8ehönan, ^lich., 1550 hlhinZer 
kichter 22 70.

8ehönan (k^.. ^Vart.) 25 668; 1581 
Handke8te; 1595 Nnhlenprivilex; 
wird 1540 hi8(h. Kehn8^nt 672 1.

8ehöndorn, krtmann, 1527 ^lnller 
in 8toDhaxen 25 655.

8ehönhorn, Ort8chalt im ?r. Hol
länder Oediet 23 587.

8ehünborn bei 8eeb^ 25 654, er
hält 1596 ein krnAprivilex 665.

8ehönhrnelc, D. im ^llen8t. 
25 684 699.

8ehöndrneh, D. hei Li8chok8hnr§, 
trüher anch 8chönhruch u. ^len- 
dort ^en.; hnt8tehun^ 23 559; 
1588 Üandke8te hhda.

8ehöndamerau (hei örh^) 25 715 
718.

8ehöneherx, ^1t- (k^. ^.llen8t.) 
25 682 686; 1500 8ind 17 2in8hnl. 
wn8t 545.

8ehöneherA, ?^en- (k^.. ^11en8t.) 
25 685; 1416 2ner8t al8 Dork §en.; 
1500 8ind 20 2Ln8hnk. wÜ8t; 1540 
Han8, Oa8par, Leaediht Lanern 
darin; 1547 erhält?et.?1all4 Uni. 
davon; 1564 lcapitnl. Vorwerk, 
1575 wieder Dort 545 695 551 565.

8ehöneher§ (8chonemher§), D.hei 
Li8chot8tein; Hegewald, Xru§ 21 
517 k. 23 640 647.

8ehöneher§ a.d.^Veich86l,Oi6he1- 
ka88ade der Kirche 21 252.

8ehüneelc 8tadt, De^em 25 58; 
Mchaeli8lcirch6 22 595; mit Hanpt 
Johann, d. Hänter8 im 8ie§el 570; 
)ohanniter 21 51.

8ehöneha^en, Han8, ^e§en 1400 
Unhlenhe8. in Li8chdork hei köll. 
21 500.



75

8ebonteld, 1772 ?1. . 8ubentbul 
21 401.

8eböntelde (X/V.^11) 25 684 699.
8ebönt'eldt, ^ob. v., Xomtur von 

O8terode 22 481.
8eböntlieb (8cboneüv8, 8ebonen- 

vli8) — 8trovvnn§en, Oort; Orun- 
dun^, Hundte8te, Xircbe, Uüble, 
Olmüble, turnen 21 517 kk.; 
OröÜe de8 Xtnrr1und68 23 10 21.

8ebönrude, 1521 OnXnopen 
8im., 1555)25 6161.

8ebön8ee (bei Vlebl8.) 25 715.
8ebön8ee (Xr. Xborn), Verlu8t an 

Xtarrlund 2) 50.
8ebön^nlde (X^V. ^11en8t.) 25 

588 684.
8ebönvvu1de, O. bei Li8cbot8tein 

21 504.
8ebön^vn1d6 (X^.Heil8bss) 25 624; 

1597XrneuerunA de8?rivile^8 654.
8ebön^vie86 (X^.. Outt8t.) im 16. 

^b. 23 611; 1528 8cbur^verb8lrei- 
beit 566 21 195 214 22 8.

8ebön>vie8e (Xr. In8terburx), Xi- 
1m1e v. 8aalLU, Nebßetreide 2) 50.

8ebott, Hnn8, ^Vnrtenb§. kürzer, 
erbält 1485 5^ Hut. in Odritten 
25 672.

8ebole2, Han8, 1555 in klanben- 
866 25 625.

8ebolien, 1555 vvü8te Ort8dmtt 
im X/^. 8eebur§ 25 667.

8ebolb^, ^ndr., 1555 in Oabienen 
25 642.

8eboltz, Xub., 1555 in blanbenberg 
25 605.

8ebol^, 2<icbnrin8 lobann, 6rml. 
Oombu8to8 und üeneralokkirial 

1692 25 156 757; Orabdenbm.
761.

8ebonber^, bor., 1527 in ?acb- 
bnn86n bt^v. Xlab^vi^ 25 717.

8ebon6, Ore^., 1478 8cbul2 in 
Xolm 25 629.

8ebon6, Han8, 1555 in binxlack 
25 652.

8ebonet1ieb, Lnrtbob, ^68. v. 
VV^orplacb 21 279.

8ebon7obnnn, ^latz, 1498 Lürxer- 
m8tr. v. Heil8ber^ 22 67. 
^nna, 8. Xocbt. Xbda. 
Ni(ba6l 1552) Xat8b. v. 
^lut 1577 )Heil8ber§ 

67 75.
8ebonrnde, Xbom., 1602 Lauer 

in Xo88en 25 729. 
9^<"! Löline. 
Xa8par) 
8im., 8. Vater Xbda.

8ebonw686, Loren?, 1551 ber?oßl. 
Untertan 22 70.

8 eborn, 1725 Lür^erin8tr. v. Lraun8- 
ber§ 25 241.
Oeinrieb 1750 dt§b 246.
Vlicbael, Xat8berr 1- 1790 
251 255.

„ Heinrieb, ^68uit 259.
8eborn, Xamilie, 8tammtatel 22 

515 tk. ?et8cbatt 175.
8ebotbe, Vndr., 1555 in 8ettau 

)X^_. Oeil8ber^) 25 654.
8ebrain, Ore^., 1575 Xrb8(Xul? in 

Oaumen 25 669.
8ebreeb, Laur., 1556 Xebtor ct6r 

Oniv. I^rnnbtnrt 22 81.
8ebr6it, Out im Lraun8b6r§, 

1410 ^6bnutt von Li8(b. Umnri^i 
IV 22 480; im 16. ^b. 25 598.

8ebrod6r, Vab, 1528 in H6inridi8- 
äort (Xr. Hobel) 25 650.

8ebröter, ^ndr., Xr^pr. v. Lrb^., 
6unn erml. Oomb. 25 480.

8ebröter, Xran2, Oulmer Oomb., 
8eit 1921 Oomb. in XrauenburA 
25 522.

8ebröter, Oretz., um 1525 in bot- 
tertelcl 25 719.

8ebrüter, ^ab., erml.Oomb. f 1621.
Orab6enbm. 25 761.

8ebröter, ^ob., ^68uit 23 265.
8ebröter, 8im., uu8 1554

nucb bindennu bei Xrie^luncl 
O8tpr. entlnuten 25 589.

8ebroter, Oeor^,, 1551 in 8untop- 
pen 23 651.

8ebroter, Nert., 1555 in Oronau 
25 606.

8ebroter, ?et., 1529 in Heinricb8- 
dort (Xr. Xöb.) 25 650.

X. 8ebubert, Xetr., O. X. ^l. ^Var- 
tenburx 25 165.

8ebütz, b^ib., 1585 bi8dn Xuncl- 
me886r 21 552.

8ebützendort (Xr. 0rtel8bur^) 25 
588.

8ebuldrnmen nu8 d. 1itaui8cben 
Xrovin2 de8 ^68uitenorden8 25 
771—784.

8ebulen (X^.. Oeil8b^.) 25 624; 
erbält 14918ebarw6rb8tr6ibeit654.

8cbulendork, Outt8t. Oomb. f um 
1495 25 494.

8ebulmei8ter, ^ob., au8 ^lnrien- 
burss;, 1589 Ordensritter 21 508.

8ebulte, ^ob., f 1405; 8ein vor- 
bildl. Orab8tein in Xun^endort 
21 257.

8ebulte8, Xndre8, 1521 in Hei- 
li^entbal 25 615.
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8elrn1t68, Han8 > 1521 in 6Ian-
„ Ic6nb6r§ 25 614.

8e6nlt86, ^dam, 1526 in Hox6n- 
dork 25 715.

8elrnitz, -Triton, Xpl. in Xnn26n- 
dork 21 245 1., dann ?k. v. Ono- 
^an 247.

8eXn!tz, Xri6d6rilr6, 1. Oattin d68 
2acX Werner 2) 128.

8e6n1tz, XrXdr., OIocX6n^i6k!6r in 
Danr:i§ 21 256.

8e6nltz, Natt6äu8, ^68uit 23 259.
8elinl2, ^1oi8, Xr^pr. v. 6rann8- 

ber§ 2) 265.
8eXnl2, Ore§., 1521 26NZ6, an8 

0p6n 25 579.
8elml?, Han8, 1566 in LXdrdork 

(Xr. XöX), 25 641.
8e6nl2, OXnr.I 1765 in ^.It-Oar- 

„ ^08. I 8di6n 23 621.
8e6nl?, Xord 1555 8dinX6n in 

OrXj X6n^ain6n 2) 671.
8elrnl2 (82nte), I^iX. ^.nton, erinl. 

Ooindedi. 21 107 121 ^Li1d); 25 
254, 256 X; 1761. Oraddenkin. 
761. 8eine 8cX^v68t. X6§ina Droin- 
1er nnd Xo8alia /inian, ^Vitvven 
Xbda.

8eXnl2, 8iin., 1550 in Xo86nau 
(X/^. ^IIen8t6in) 25 697.

8 eXn12,1828 86011221-181 in Lrann8- 
25 469.

8eXnrk, XanonXt in ^Vitt6nb6r^ 
22 98.

8e6ntte, Oott8(diaIX, 1405 Li8cd. v. 
Xarland 21 41 44 74 k. 84 96 k.

8eXn^6npkIn§, Xa8p., 86it 1411 
6rrnl. Doin6., 8pat6r Li8di. v. 
06861 22 486 488.

8e6^van, ^so6., ?rop8t v. 1oIX6init 
22 508 kk.; 86in6 OnroniX v. loIX, 
21 555

8e6vvan§, ^soX., ^68uit 2) 228 kk. 
252 254 k.

8eli^v ar^dnrx, Orak OnntX6r v., 
6rnil. Li8diok8^andidat 
22 472 k. 475 485.
»eimickj 475.

8eX^ar2dnr§, 8i6§Xard v., 1501 
Ord6N8Xorntur 23 18 21.

8e6^a8eli, 1741 Xpl. in
1oIX6rnit 22 508.

8e6vv6d6n (kiü66i- ^Voiditt6n), 
ad1. Ont irn Id H6il8b6r§, ^vird 
1547 N6U V6r8ckri6d6n 25 547.

8e6>v6in82knü, Han8, 1524 in 
XÖ8Ü6N6N 25 692.

8e6^6n§6n (8vvaiin6n), adl. Ont 
im X^. H6il8d6r§, ^vn8t, >vird 
1556 N6N V6r8läiri606n 25 547.

8eX^6nXitt6n, Xa8p. v., di8(di. 
Va8a1I, 6r6ält 1457 knr XI. Xan- 
t6nd6r^ 50 Ünk6n in Voi§t8dork 
(X^. ^ormd.) 25 680.

8e6^6nt26r, ^latt68, 1521 in 
8dditt 25 618.

8eX^6rin, ^o6. v., 8. ^oX. III. 
Xr?X v. Xi^a.

8eX^iII^aro6n (X^. Lrd^) 1525 
völlig ^Ü8t 25 598.

8eli^ir§and6n <X^. 6rb^), Ont, 
1527 V6i8diri6b6n 25 602 715; j6tzt 
Dork; Xrn6U6rnnx8-Handk68t6 v. 
1642 vor§6l6§t 21 272.

8eInvit2XI^, ^oX. ?ol6, 1521 668. 
v. Or. 01t6rn 25 190.

8e1nv()d6ök6n l8^aidopp6n), Ort- 
8drakt irn Xr. XöÜ6l 22 54.

8eX^vorni§Lt2, O. d6i Xonit2, 
Xi8<di6i6ivorr6drt6 d68 Xkarr6r8 
23 55! 0626IN d6r Oärtn6r 54.

8oolirn, ^.ndr.» 1414 6i8tnrn8va8aI1 
22 479.

8eu1t6ti, ^.I6xand6r, Hi8t. n. 6rin1. 
voniX 22 64 112 185 187 kk. 199.

8en1t6ti, Xa8p., 866bx. önrx6r, 
1476 86trnl2 in XoXan 25 660.

8enlt6tn8, Xa8p., an8 Xi6§nit2, 
1540 Nass;. in XranXkurt 22 85 k. 

8e2682na au8 ^ano^vi68t, 1522 in 
XI. Xl66b6r^ 25 185, 692.

8dir8Xovv <8dir2bovv), Voit6dr, Na- 
8ovi6r, 1552 in ^It-8etiön6b6i§ 
25 184 686.

86eX6r^vit2, ^oli., lat. 0idrl6r 22 
255.

866bnr§, laX. v., 6rnrl. 0onid6di. 
f 1452. Orabd6nXni. 25 757.

86 6dnrx; 8tadt, ^nla^6 1558 22 
276; 8diloübau 56 k.; Xri6§8- 
8dräd6n v. 1454 X 25 558.

866k6ld, Ü6inr. v., 1595 6i8dr. v. 
8amland 21 58 74 k. 85 522.

866k6ld (b6i Id66l8.) 25 715.
866^nt8lani8law8lri, 6rinl. öi8- 

tnni8vo§t, ank 1rudi86N 21 299. 
86§iIX6, O6or§, pine6rna 6t ka- 

rniliari8 d68 LXdX I>iilr. v. 1iin§6n, 
1476 UnIXr in 8toXXa§6n 25 655.

86xiIX6, Han8 v. d6r, 6rliäl1 1462 
di6 0abi6N6r ^liiXX 21 295.

86id6t, Han8, 1524 in 8drönk6ld6 
(X^. ^Il6N8t.) 25 699.

86id6l1, 1828 86ininari8t in 6rd§ 
25 469.

86in8Xairn, krüli6r6 Ort8diakt im 
X^. ^Il6N8t. 25 549 565.
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8eIIentin, v., preub. Oeb. Kai 21 
127.

8eIonLen-86rn§aIl6n, exemtes 
Li8tuin, §e§rün6et 1218 21 2 59.

Lemxallen 8. 8e1onien.
8einpIa^v8bL, Heim., erinl. Ooin- 

bu8to8 f 1595. Orabdenbrn. 2) 
762.

8enirau, ^rtb., 2u Lirbeninal6r8 
^oppernibu8kor8(bun§ 25 191.

k". 86LQ886, ^ae., o. r. ^Vl. Mar- 
tenbur§ 2) 164.

8ertor, I^ibel, 1540 in lonbenciork 
2L 691.

8erva8iu8, 1527 in bicbtvvalde 
(Lr. Lrann8ber^) 25 716.

8 e r ^v e n t - 8ee (LX. art.) 23 560 kk.
8ettau (kriiber 8ittenbovven, 8it- 

tauen ^en.) iin Heil8bx., er- 
balt 1609 ein ke8te8 8cbul2enaint 
25 654.

8e^del, Ore§., 1488 in Lalb^ein 
2) 728.

8e^krid8, 1obanne8, 1406 Hat8b. 
in LL8diok8tein 21 Z22.

8e^ne, b^berb. v., Oeut8(borcl6N8- 
^ebieti^er 22 552.

8idei, Lartb., 1555 in 8turinbubel 
25 648.

8 i 61 er, Uick., ernib Oornb. f 1658 
2) 154.

8iä1er, 8ten2ei, 1525 in 8ebön- 
briicb ^IIen8t.) 25 699.

8Leber, ?au1, lat. Oicbter 22 255. 
8iebert, ^ncir., au8 Narienbur§, 

1557 8tud. in ^ranbkurt 22 89.
8ie§kried III., 12^8 Lrrb. v. Nain2 

21 4
8ie§krLe6, 1510 Li8cb. v. 8arnland 

25 4
8Le§kried, 1509 Lorntur v. L1bin^ 

21 508.
8Le^krje6, 1772 ^int8rat in (war

ben, Taxator 25 587.
8ie§krie d8^alde (L^. 8eeburA) 

2) 654; 1528 8cbarwerb8kreibejt 
verbriekt 566 664.

8ieinon, O. bei Iborn 23 21.
8ienno 8ienien8bi, Ooniinibu8 

de, 1698 errnl. Doinb. 21 107.
8i§i8inund I., deut8cber Xai8er 

22 475; nill 1417 u. 21 erinl. La- 
nonibate vergeben 545.

8i^i8inund I., Lss; v. ?o1en 22 115 
251; ^oebt. Iledwia 120; Oattin 
1512 Karbara ^apol^a 156.

8i^i8inund II. ^.ux., Xss v. Koten 
22 120 252 k.; Oattin 1558 LIi8ab. 
von O8terrei(b b^bda.

8 i § i 8 inun 6 III., v. ?olen 23 251.

8i^inun8bi, bbspr. v. ^Vorinditt, 
8ein6b6b6N8b68cbreibun§v.^r2pr 
^all8ebr 21 271.

8L1berpaeb, Han8,1555 in^dtbireb 
bei Ontt8t. 2) 615.

8LIva, 1714 erinl. Dornb. 21 109 2!) 
256.

8i1v68ter, 1528 in Lö8lienen 2) 
695.

8 iin an Ire, 1555 in Koba^ven 2) 646.
8Linon KudlliclcL 21 164 294 514 517 

22 24 23 155 u. ö. in 25 bei Ver- 
8ebreibnn§en; f1621. Orabdenbni. 
760.

8iinon, 8obn 6. ^ndrea8, au8 8ta- 
bixotten, 1554 nacb 8en8utten bei 
Hoben8tein entlanken 23 589.

1^. 8irnon 1anoviu8, O.b'.^I.^Var- 
tenburZ 25 162.

8inion, 1527 in Oedaitben 25 687.
8iinon, 1524 in Orie8lienen 2) 689. 
8inion, 1555 in knobeln 2) 628.
8inion de ?re^vil82, rna8ovvita, 

kankt 1502 Otten6ork 2Z 182.
8iinon, I^olrator v. I'rantenau 21 

516.
8Lnioni8, ^n6rea8, 1404 ernib 

Ooinb. 21 287.
8iniono^v8lLi, ^8tronoin in L^a8an 

2Z 192.
8iinon86ork iin Or. UarienbA. 

^Ver6er 21 259.
8iino8ar8lL^, ^alc., 1585 bi8cb. Va- 

8a1I in Ottenäork 2) 667.
8in8erne (8ini86r) -8ee 21 407.
8inten, ^sobann68 v., b!rrb. v. Hi§a, 

6ann ?atriarcb v. ^1exan6rien 
i. p. i., Vermalter 6e8 Li8t. ^onr- 
na>, f 1597 21 55 57 52 75 k. 78 
82 k, 86 kk.

8ivert, Lal^er, an8 Oötticenäork, 
1561 in ?n^keiin 25 696.

8kaibotb, Lrdinann, au8 ^Varten- 
bur§, 1606 1. Xrn§be8. in ^ler- 
tin8clork ^Vartenbnr§) 25 558.

8iLaibotten (L^.. ^11en8t.) 25 684; 
al8 acII.-I(n1in. Out 1562 au8§etan, 
iin 15. ^b, Dork §e^or6en 699.

8ban6erbeeb, aIban68i8ckerHelä 
22 120.

8biräe, Val., 1850 ?k. in Ho§§en- 
bau86N 22 477.

8bornia, 1ab., ?k. v. 8cbüneberx 
f 1661 25 154.

8bor26W8bi, ^nton., ?räkebt iin 
po1n. Heere, be§r. in ^Vartenbur^, 
vVobltäter 6e8 ^1. 6a8elb8t 25 159.

k. 8bovvron8bi, 8tan., O. b". ^1. 
^Vartenbur^ 23 166.
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?. 8krol)i826 v^ki, Llorian, O.^. 
Xl. 5Vartendurg 25 164.

8^^iraw8lLi, 8tepd., 1672 auf 
Ottendort 22 19.

L. 8ta>viano^v8lLi, Lapdael, O.L. 
N. ^Vartendnrg 2) 162.

81et8k^ de Le^8tri, ma8ovvita, 
I^antt 1502 Ottendort 
22 19 25 182.
8t6Q626l, 86111 8o1lI1, 
tlüditet 1529 Lbda.

81ege1, ^orge, 1510 28 in 8an- 
toppen 25 650.

81egil, ^at(., 1498 in Heinridi8dort 
(Lr. LöLel) 23 650.

L. 8162^^61, 1.60, O. V. N. ^Var- 
tenbnrg 25 165.

81omnan, ^ndr., 1427 ?k. der 81. 
Uarienlrirede in Dan^ig 22 49 54.

81ommo^v, l^I. in Dan^ig 21 259. 
5Volil der vor.

?. Slupecki, Laltli.
r. Liea^ar^ 1^2 1.
81u8O^, lidemann (HIo, gen. 

81u8ovv), 1541 45 46 erml. Domd. 
21 279 504 597.

8mit, ^ak., 1555 in ^lt-^Varten- 
. durg 25 668.

8 mit, Lnl^., 1555 in Llumenan 
(L^. Heil8derg) 25 569.

8mit, ^6>vi8, 1516 in 8diündame- 
rau (Lr. Lraun8derg) 23 716.

8m olle, ^sod., 1497 ?l. in Hiorn 
22 152.

8moloe, ^ak., 1522 in Or. Lertung 
25 690.

8mnnlcertied (?), Xlatz, in Lö8lie- 
nen, 1525 tot 25 692.

8m ^d, Onneeo, 1421 XliiHer in 
Li8clidorl (Lr. Köl^el) 21 500.

8m ^t, Hinese, 1589 8ednl2 in 
8äiellen 21 509.

8ne^er8, 1810 Vor8telier de8 iXor- 
dertko11eg8 in Horn 22 500.

8nieein82ki, ^ndr., UlLoeinen- 
8i8, dietn8 alia8 8o^oll, 1611 in 
Oomienen 25 642.

8nopelL l8nobee), ?aul, 1525 Ki8cli. 
8cdätker, 1528 Ontt8t. 8tikt8prop8t 
n. l)i8cd. Oe8andter ant d. lag- 
kalirt 2n Larten8tein 22 74 t. 25 
575; 1556 erml. Oomd. 22 186; 
8eine Leclinnngen v. 1552 1. 559 
579.

8nopke, ^.lb., vor 1529 in 8aldken 
25 698.

8norlL6, ^oliÄNN68, 1447 erml. 
I^omd. 21 527.

8obring, ?anl, Vta8ovier, 1527 in 
Patricken 25 184.

80 e 8t, v., Iliorner ?atri2ierge- 
8cd1edit 22 154.

8olco1ov^8l(i, Organi8t in Lrann8- 
berg 25 252.

8otLolovv8l(i, Lam. nacd 1620 im 
^eiI668itz von ^Vonnederg 22 21.

8oicowi, Ort8dialt iu Vla8ovien. 
8. Vlatz de 8. 25 184.

8oldau, 1555 Leckt de8 LI. am 
Oemeinde^vald 25 57.

8olt^lL, Vlattliia8 Alexander, erml. 
Oomli., 8päter Onlmer ^Veilil)i8ck. 
f 1749 25 522.

8omaglia, Lard.-8taat88elLretär22 
505.

8ombien ^.11en8l.) 25 684; 
al8 Lienendort 1574 privilegiert 
700.

80mmer, ^08ek, 1808 Vertreter der 
Oemeinde Lleekeld 25 117.

8ommer, Vlattlii8, 6i8 1514 in Ll- 
ditten 25 726.

?. 80mm er (2om-), Hap6ael, O.
Vl. ^Vartendurg 25 165.

8ommerteld, 8im., 1521 in ^Val- 
ter8mnlil 25 619.

8ommerkeld (ld ^Vormd.) 25 
674; 1544 Handke8te erneuert 679; 
Lrnenernng8liandt68te v. 1686 
vorgelegt 21 271.

8onnenderg Lrbg) im 16. 
^sli. 25 599.

8onnenteld (dei Vlelil8.) 25 715.
8onn^va1de Vlelil8.) 25 715;

8t.^ntonin8lLir(dm n -86gen 22400. 
8opliia, 8drvv^. de8 erml. Li8cli.

/06. I. 22 5.
8oplL, ^san, 1528 in 8tolpen 25 702; 

8olin Zla8in8 ^bda.
8opo^ten (8ampoten), prenü. Fa

milie 1590 im Le8itz v. 8ambe- 
laulLen (8amladr). Mitglieder; 
Vlaternn8, 1lioma8 (andi v. ?o- 
l^ar^ven gen.), Vlargaretlia (k'ran 
de8 l^om.), ?§dLo1an8, /^ndrea8 
21 289.

8orbom, ^olianne8, ör. de8 Li8cli. 
Heinr. III., Kitter u. erml. Va8all, 
in Lnopen, dann 1584 ank Llo- 
tainen. 8eine ^V>ve I^aria ged. 
v.öai86n. Linder: Han8,Hendricli 
?anl, ?ri8ka 21 407 k.

8ordonrie, Lodert, Lapl. Lnd^v. 
IX. v. Lrankreidi 22 228.

8oritten 8. 8nriten.
8o8no^v8tLi, 1828 8eminari8t in 

Lrann8derg 25 469.
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8 o 8 o 8 bi, Xor., ^la80 vier, 8iede1t 8icb 
1555 in 8tabigotten an 23 186.

8ollno^v8bi (^O82nokk8bi), Han8, 
1555 72 in I^eu-Vier^igbuben bei 
Outt8t. 23 750 t.

8o^veiden (bei ll.ö6el) 23 640; 1608 
Xrugprivileg 648 21 290.

8pangen-8ee bei 8eeburg 22 24. 
8pannenbreb8 (-Icreb^8, 8pan- 

genlcreb8), Xub., er
wirbt 1507 die I^bein- 
inüble 23 651.
^ob, baukt 1578 V.dcer 
6er R.beininüble und 
1584 11/2 Unken irn 
^Valdebabinedien 652. 
Xaur., ^vird 1625 iin 
besitz clie8er ^Valdbut. 
be8tätigt 652.
Xainilie, 1586 aut 
8cb^vedböten 8e6bntt 
Xbda.

8parieb, 8ten2el, 1552 in ^onben- 
dork 25 691.

8pa^rote, 8obn de8 ?ren6en Our- 
noron 22 7.

8peratu8, ?aul, prot. Li8(b. von 
?oin68nnien, 1555 in Heil8berg 
23 809.

8perling, V^lbr., von Keicbnau, 
1571 k<otar in Üeil8bg 2) 661.

8perling8, adl. Out irn XV.. Heil8- 
oerg, ^vn8t, 1565 nene Handke8te 
25 547.

X. 8p68bo8bi (8arbo8bi? 82^var- 
Xovv8lci?j, ^anuar., O. X. Vl. V^ar- 
tenburg 2) 167.

8piegelberg, ^sab., 1450 8diul2 in 
8cbarnigb 25 665.

8pie§e1ber§ (XV.. ^1Ien8t.) 25 
684 704; Le8itzer darin 1521—40: 
V.ndrea8, Lernbard, 8aloinon, 
^latzXo, 8tepban, XorenL, Orban, 
lau, ^alcob, lander826, ?etru8, 
Vlargaretba n. 8obn Xulca8, ?etru8 
ina8o^vita, Nicbael ina8O>vita, 
Valentin, ^ndrea8 ina8ovvita ex 
Oollaudc 700 5,; 1500 8ind 14 
^in8buk. ^vÜ8t 545.

8pineb, Eleonore, 1725 Oattin de8 
lob. Loro^v8lci aut Xicbtenbagen 
22 26. 8. aucb Latbo^v.

8pinger, Nicb., 1765 in V.1t-Oar- 
8cben 25 621.

8pivalc, Uatzke, 1521 in 8tabigot- 
ten 23 701.

8p1ie8, Vinr., 8cbneider, 1554 an8 
lolbeinit nacb d. blolländer Oe- 
biet Lurüdcgetordert 2) 588.

8pobn, 1750 Vlitglied der 8rbg. 
Oerneinde 2) 246.
1867 Olödcner bei d. ?tarr- 
lcircbe in Ilrbg 261.

8polleeb, Lartk., 1516 poln. Le8. 
in ?<6rwixX 25 190.

8porge (8probe, 8proge) -8ee, der 
beutige Xegiener oder 8preb-8ee 
21 284 kk.

8porlc, laneb, 1561 in Deutben 
23 687.

8pringborn (XV,. Heil8bg) 25 624; 
1515 Handte8te erneuert 655; 
X1o8ter init 8tation8bi1dern von 
Xer^vanger 22 512.

8pringvvald, Vlatbia8,1529 in8an- 
toppen 2) 651.

8prü^en-866 (XV.. Xöüel, bei ko- 
ba^ven?) 2!) 646.

8pnt8i, ^1art8cbin, 1525 in Xl.XIee- 
ber§ 2Z 692.

„ Uat8(be de8^1. Xbda.
8tabi§otten (XV^. V.IIen8t.) 2) 684;

1560 neu68 ?rivi1e§ 702; 1500 8ind 
15 ^in8buken ^vn8t 545.

8t abunk6niXV..Vi6bl8.)2Z 715 719. 
8tabure2lci, Lartb., 1585 in X8ebe- 

nau 2Z 714.
8tab^nlc, 8ee bei 8eebnr§ 22 25.
8taeb, v., 1780 Mtxl. d. 08tpr. Ke- 

§ierunA 22 140.
8tanelco, 1522 in Or. Oaineran 

(Ontt8t. Oeb.) 2) 728.
8taneX, au8 Ottendork, 1526 in 

8to1pen 23 702.
8tan§e, Lened., 8cbneider au8 Xn- 

§el8^alde, 1554 nacb Xöni^8ber§ 
entlanken 2Z 589.

8tan ^e, Dietricb, 1288 Kitter in 
?oin68anien 22 596. 8. aucb8tan§o.

8tan^e, Nattbe8, 1558 in Heinri- 
ban, trüber in Xi8enber§ 25 591.

8tanxe, Vitali8, Orgelbauer in 
Lraun8berg 25 252.

8tange, nidit 8tanbo^v, (poni68.?) 
Xain. i. 15. lb. 25 191.

8tangendori bei Lraun8berg, 
Optergang 25 257 t.

8tangen^valde, Dort, Oröbe de8 
?karr- und 8diul2enlande8 25 10.

8tango, Dietricb, erbält 1285 band 
in ?orn68anien 25 9. 8. aucb 
8tange.

8 tanieIc, ?ole, 1557 in Oillau 25 689. 
81ani8lau8 ÜO8LU8 21 552 554 22 26

64 111 156 252 25 560 u. ö. in 25 
bei Ver8cbreibung6n; lallt die 
^urrnubr init Olodce aut d. Heil8- 
berger 8cbloll antertigen 25 529; 
Xpigrainni von ibin 22 175.
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8tani8lau8, au8 Oottlceu, 1565 in 
8cdau8tern 2) 699.

8tani8la^8lLL, 8i§i8inund, N. O., 
^Vodttäter de8LI.5Var- 
tendur§ 23 159.

.„ Helena, Oräün Ldda. 
8tani8le^vo 8. 8tentzel8dori. 
8tape1, Arnold, 1402 Li8cd. v. 

Oulm 21 40 1. 46 54 58 74 79 85 
22 466.

8tapd^Iu8, d^riedr., ^deoloxie- 
proi. in Löni§8der§, dann Lon- 
vertit in 8cdle8ien 22 255.

8tapon (8tapo^n), Lalta8ar, 1550 
Müller in ^Valter8iniid1; idin ^vird 
d. Uüdlenpriv. v. 1512 erneuert 
25 619.

8taponn, Lernd., 1521 in ^Valter8- 
inüdl 23 619.

8tapun, ^a?aru8, 1585 in ^nlren- 
dori (L^.. Outt8t.) 23 620.

8tapun, di8 1559 8cdul2 in de^ie- 
nen 21 284.

8tarxard (Loininerellen), Lircde 
2uni 61. ^odanne8 d. läut. 23 570.

8tark, ^od. ^.u§., Oderdoipredi§er 
in Löni§8der§, dann in Darm- 
8tadt, f 1816. Lr^pto6at6oli6 25 
154 5.

8ta^v, OroL-, D. in d. Lointurei 
I^688au 25 57.

8ta^nelc al. O^inar8c6 de Ua8o- 
^via, 1488 in de^nau 25 185.

8tee6e1, Lonii., 1555 in Leiiner8- 
^valde 25 655.

8teiianu8, 1528 in ^d8ticd (L^. 
^1Ien8t.) 25 685.

8teiien, ^udr., 1521 in Lnopen 
25 616.

8teiien, ^ndr., 1597 8cdul2 in 
Olottau 25 615.

8tekien, ^a6., 1521 in ()ueetz 25 
618.

8teiien, ^od., ?i. v. 8ie^iried8- 
>va1de, dann Lrrpr. v. Outt8tadt 
21 169 1. 175 186 190 u. ö.

8teiien, Uart., erdalt 1718 4 Hui. 
niit d. Lru§ al8 8diul2en^ut in 
^It-Oar8c6en 25 621.

8t eilen, Uidi., 1555 in Ooniienen 
25 642.

8teiken, Idoin., 1526 in 1o168dori 
25 721.

8te§inann8dori ^1edl8.) 23 
715 719.

8tedl, ^Vild. v., 8cd^va^er d. errnl. 
Li8di. ^od. I. 22 57 i.
^Vild. u. ^od., 8eine 8ödne, 
erml. Oomvi^are Ldda.

8tein, 1828 8diu1amt8^and. in 
Lraun8derA 25 469.

8teinder^, O. mit 8ee im Lr. 
^IIen8t., 21 187 191 254 599 25 
724 751.

8teinber§6. 1522 in >VarIae6 25 
752.

8teindorn, ?et., 1540 ein au8 d. 
Li8tum entlauiener Lauer 25 592.

8teindotten ^ledl8.) 25
715 719.

8teinda11en, ^.dam, erml. Oomd. 
f 1615, Oraddenlcm. 25 762.

6". 8tein6art, Nart., O. k'. ^1. 
^Vartendur§ 25 162.

8tend8itz, 1ei1un§ derOpier^aden 
2vvi8(6. Liarrer u. Lirdie 25 75.

8teni§, 1850 8eininari8t in öraun8- 
der^ 25 476.

8ten6ienen (Id ^I1en8t.) 25 684; 
1500 8ind 4 2in8dui. ^vÜ8t 545.

8tent2e1, 1555 in Heili§enield 23 
626.

8tent2el, von ^Vorindori, 1525 in 
LI. L1eeber§ 25 692.

8tent2el8dori (8tani8le^o), 
Oründun^, Handie8te 1569 25 556.

8ten2el, 1585 di8cti. 6andrn688er 
21 552.

8ten2e1 rut6enu8, 1559 in I^eu- 
8c6c)neder^ 25 695.

8ten^1er, 1772 ^int8rat in lVlo6- 
run^en, laxator 25 587.

8tep6an, ^nt., 1765 in ^.It-Oar- 
8e6en 23 621.

8tep6an, LiulL., 1606 8diul2 in ^It- 
irirdr dei Outt8t. 25 614.

8tepdan, 1555 Lienen^ärter in 
Kiddadi 25 662.

8tepdan, 1552 8cdul2 in 8pie^el- 
der§. ^iatrke, 8. 8odn 23 700.

8tepnanu8, d^r^d. v. ^rle8 22 2. 
8tepdanu8 de Lolonia, Lircden- 

reedl8ledr6r in LoloAna 25 285.
d". 8tepdanu8 Heil8derA6N8i8, 

O. k'. U. ^Vartendur§ 25 162.
8teppudn, 1772 Oderaintinann in 

Oraxau, Taxator 25 591.
8teppudn, d,oren2 u. Latdarina, 

^deleute, I^a^el8dnnied in Outt- 
8tadt 21 198.

8ternder§ Heil8d§) 25 624;
1564 Handie8te, 1615 erneuert 655.

8terneden, ^sodann68, 1406 ?i. v. 
Öie1rLdi8vvaId6 21 522.

8te^n (8te§einann), Oeor§, 1558 
in Lo86n^va1de Nedl8adL), 
irüder in ^i8ender§ 25 591.

8te^ndutd, ?etru8, 1452 di8cd. 
Otii^ial 21 281.



79

8ti1mann, 8tan., 6aott 1567 da8 
^1ii6l6Htzrund8tüdL in ^.It-^Var- 
tenduiA 23 668.

8tobbe, ^Vndr., ^dcordürxor in 
lot^omit 22 509.

8todd6, Nart., 1544 erml. Dom- 
vi6ar 22 250.

8to6iu8, Natt6än8, aii8 Lrann8- 
6er§, 1572 8tadt8ctir6ider in Ontt- 
8tadt 2Z 751.

8toe6, Martin, Katmann in ^Var- 
tendurA f 1805 2) 160.

8toe6ti8e6, Lalt6., 1486 erml. 
Oomb., ^dm. v. ^I1en8t. f 1521 
22 155 2Z 542 620 707 724 798. 
6ic6t6ild6opi6 86iner ^.eta vor- 
§ele§t 554.

8toe666^m, ^so8t, 1555 8c6ul2 in 
?1au86Q 2) 645.

8töe^e1, I^rLtz^o, 6o6ator v. Ootd- 
6er§ (L^. 8eeburx) 21 406.

8toet1er, ^o6., 1551 6erij6m1er 
Nat6ematL^er 2Z 192 1.

8108861, O6ri8top6. 8i^i8m. v., 
6rm1.Dom6n8to8 f 1671 2) 155 757.

810 8861, La8par u. Ooorx, 1597 
ant kar^itton 2) 661.

8108861, 8i6^mund v., 1654 Lur§- 
§rat v. ^Vormditt 21 250.

8to6or, ^la11i8, 1555 in 8o^v6id6n 
23 569 648.

8lo1p6Q ^11.) 2Z 684; 1574 
Dandt68t6; >vnrd6 1545 6in adl.- 
kulm. Out 702 1.; 1500 mi1 6^/4 
>^ii8l. 2in86ut6Q 545.

8to1tortot6, 1772 Lri6^8rat, Xom- 
mi88ariu8 2Z 590.

8lo1tz, 8im., 1521 in Wa1l6r8mü61 
23 619.

8tol26a^6n (Id H6il8d§.) 2Z 624; 
1527 ^lüKl6Qplivil6§ 6rQ6U6l1, 
1555 Lrux vorliandon 655.

810 866, 6or., Xruxd68itz6r 618 1579 
in Oomionon 2Z 642.

8toÜno^v86^, 1772 Oboramtm. in 
^iodomü^l 2) 586.

8tradaun6Q, 1487I-,6OQ6ardi6irdi6 
22 589.

8tra8burx (Dior. Ordm), Valon- 
tin86o8pital 22 408.

8lra86liu8 (8tra266l), ^06., ?ari86r 
Oolo^rtor 22 209 227.

8lral6Q, v., Ldlor au8 lourna^, 
in Löni^bor^ 22 599.

8traub6ndort N66I8.) 2) 
715 720.

8tro6I, 1828 86minari8t in Lraun8- 
6er§ 2) 469.

8lr6li1, Ord., 1609 8ckul2 in 86ttau 
2) 654.

8lr6il6er^, Hoinr. v., 6rn. Zi8^. 
v. Lrmland, 1554 Li8e6. v. 8am- 
land 21 5 t. 6 8 t. 11 14 49 61 85.

8lr6l, jo6., au8 Lo^ornilL, xaklt 
1555 6,08kaut8A6ld 2) 569.

8tr6l, Uart., au8 Lo^vornitL, 2a6It 
1555 6o86aut8§6ld und 2166t nac6 
>Vormditt 23 569.

8tri6t8k^, I^aur. 11. Natti8, 1555 
Liononvvartor in Hiddadr 2) 662.

8trixa, „'Wald prop6 8trixa", doi 
1ollni§6 im KöÜ6l6r O6bi6t, 1586 
6rvvä6nt 2) 649.

8trömt6ldt, Otto K611160I6, Lan2- 
I6it)6aml6r Larl8 XU. 2Z 501.

8truvv6, Otto, 1856 Dir. 6. 8t6rn- 
wart6 in ?ul6ovvo 2) 192 t.

8tir66iib6r§, I^i6., 1401 Outl8t. 
8titt8prop8t 22 12.

8lü6Iau im Oari2. ^V6rct6r, ktarr- 
laQä 2) 16 t. 18 k.

8tu6rmaiiQ, 16om., 1555 Oort- 
ä1t68t6r in MHack 2) 658.

8turmami, ^06. ^6pom., Lpl. in 
^Vart6Q6ur§ f 1805 2Z 160.

8turmami, ^1att6äii8, in ^Vii8lack 
21 515.

8turm6iid6l (8toim6ob6l, trü66r 
Lom§grl6n) im Lr. KöÜ6t 2Z 
640 648.

8tutl6r66im, Od6r8t v., LataiHon 
211 H6Ü8b6r§ 21 127.

8 ue 6 t 6 Q, ^16X. v., 066mi66i, ^.r^t 
u. Oic6t6r. 86it 1558 vor- 
iid6r§666iic1.6rml. Oomk. 
22 185 t. 187 k. 191 199 
23 842.
O6ri8top6,1515—196im1. 
Oompr. 22 64 185.
6eor§, Lr. 668 vorix6L 
u. Vat. ^I6x. 185.
Umaridi, au8 OaQ2i§, 
1558 8tu6. in ^Vitt6ab6rx 
22 91.

8u6au6r ^Vin66l im 8amlaii6 22 
554.

8a6r, ^a6., 1556 in Ko86nau 
^1l6Q8t.) 2Z 697.

8u6rd66r, ^1d6rt, t^rrb. v. ?r6u- 
Ü6il-6iv1all6, 6ami v. I^i§a 21 2 
5 5 8 kk. 12 t. 59 t. 65 t. 81 85.

8ütt6iib6r§, 16om., bi8 1582 Xrü- 
§6r in Or. LöIIn 2Z 644.

8ä66iib6r^ H6il8b§.) 2Z 624 
655; I^i1ial6 v. K6ic66n66i^ 51.

8ii66nl6al t^a86nt6a1, Xr. ^Il6Q- 
8t6in), Dort, ao§686tzt 21 597; V6r- 
m6886Q 599; davon 1577 I>l6ii-8ii6. 
oct. ?1ut66n abkotronnt 400; I^i- 
8c66r6i^6r6c6tixtL6i1, Xru§, Vor- 
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ptliditnux 8o6nl/.6n un6 661- 
Lnn6rn d6i 66r ^i86i6r6i, Lir6i6 
400 1. 2) 724 751 k.

8nkkl6tn, ^lick., 1524 in ^Vnttri6- 
N6N 2) 705.

8uxni6N6n N6kl8LcK) 2)
715 720.

8urit6n (8oritt6n) 1^616 21 516.
8ii886, Ü6inr. v., nn8 ?a66rborn, 

6rm1. Oompr. f 1587. Orab66nkin. 
2) 756.

8nt6r, L1an8, Lrnxd68itz. in Li8ck- 
6ork Lr. KöÜ6l 21 501.

8waok, ^la8ovi6r, 1522 in LI. H66- 
d6r§ 25 185 692.

8vvai6opp6n 8. 86iwö6köt6n.
8waini6n 8. 8ckw6nx6n.
8wantibor, Ü6I2. v. ?onnn6rn- 

8t6tlin 21 87.
8wnntopo1k, H6r2. V. ?OINNI6I61- 

I6L 21 5 10 22 412.
8waro2in8ki, I^ik., 1552 8dimi66 

in N.6NÜ6N 25 686.
8 w arto26 walt, ^ak. n. Han8, 1495 

8^ml26n in ^.It-Oar8(1i6n 23 620.
8wartz, ^1atti8, 1555 in Uön86ort' 

25 645.
8wart26, Han8, P0I0NN8, 1510 in 

8antopp6n 25 650.
8w6n§6l al. Onran 8. Onran.
8w6N§68l6W6r (8w6N^8t6W6r,

86IW6N816N6I-, 86iwinß8- 
t6nr), Natti8,1555 in ^Va1- 
t6r8mü6I 25 619.
^ak., 1555 in H6ili§6ntkal 
607, 615.
(olin6 Vornnm6n) 1521 in 
8<6ilitt 618.

8w6nok6N6r, Kn6olpk, ^6^6n 1486 
päp8t1. ?>lo1ar 22 51.

8w6r§, ^iok6l, 1555 in 8tniinknd6l 
25 648.

8wi66r^a1 sl^^.^l6kl8.) wn8t, 1591 
66N Linwokn6rn von 8taknnk6n 
V6r8diii6d6n 25 550.

8 wo §or, ^latti8, 1555 in lornionon 
25 649.

8w0N6k, ?6t6i, ^1a8Ovi6r, 1551 in 
L1. Xl666er§ 25 184.

8^Iva 8. 8ilva.
8^Ivin8 iDnboi8), ^sakod, ?rot. 6. 

^lo6i^in in ?ari8 22 210 228.
8^n§6l (8o6n6^il), O6ii8top6,

8tn6i6nii6nn6 668 l^u8t. v. Xno- 
d6l86orkk 22 126.

8ra1o, 2ac6. ^oan., 8. 82UI0.
?. 8?atkow8ki, ^1o668tn8, o. k". 

^1. ^Vart6nkurA f 1697 25 165.
82awioa (8pät6r Lorowo), ^lnkl6 

irn ^Vart6n6nr§, 1565 an§6- 

l6^t, 1679 ?I-ivÜ6A 6IN6U6I-t 25 
561.

8?02awin8ki, ^Vlb., 1685 oan. kan- 
eie. 6t kovio. 23 495.

82626pan8lci, 1koina8, 6rin1än6. 
voink. f 1809 21 121.

82 6rnt)6k, Ori8topk ^n6r. V., 1724 
6rin1. Ooink. 25 99.

82 6 in 6 6k, I^ri66r., 8. ^., 1621 86irik- 
t6n nb6r Ooiotk6n v. Nontan 22 
450; V6i1a886r 6in68 H^ninn8 ank 
6i6 86l. ^sntta V. 8an§ 451.

826mkorow8ki, ?räklan8, 6rin1. 
Ooin66(1i. 1664. Orab66nkin. 
25 757 765 155.

826nt, Ki8 1498 in H6inridi86oi1 
(L^. K06.) 25 650.

?. 826W8ki, ^lait., o. 1^. U. War- 
lonbnr^ f 1655 23 161.

82ÜNO, O6or^, 1529 in ^Va6anx; 
8okn ^n6i6L8 1529 in 8lo1pon 
23 702 f.

820K0I0W8KN, ^nnn, 1552 a6I. 
Ont8k68it26rin 25 576.

820I0 (82LI0?), 2ncti. I06., 8 8ckol2. 
82nle, I^ik. ^nt., 8. 861UI2.
k'. 82NH2, ?6tr., O. k". ^1. ^Vart6n- 

bnrx f 1788 25 166.
?. 82^k, ?nnlin, o. 1^. ^Vl. ^Vart6n- 

6ni§ f 1810 25 167.
82^prow8kn, O6rtru6, ^Vok1tät6- 

rin 668 LI. >Vart6ndnr§ 25 154.
82^ra, ^ak., 1552 in 8taki§ott6n 

25 705.

Vntt6rwaI6, VV6i66r6c1it 6aiin 
25 98-122.

^nin, Han8, 1555 in 8c1ilit1 23 611. 
lannonkorx, 86ila6it 1410 n. IHI- 

§6n 21 55 22 471; Unri6nkap6ll6 
1412 22 565.

1ann6nd6i§, 1550 O. d6i 866- 
dur§, 8pät. nnt6r§6§an§6n 22 22.

1ann6nt6l6, 1KoiNL86tliK, 1411 
po1n.-Iit. ^66linnnn 23 471.

1ann866 init 8t. ^nn6nkirck6 22 
417.

1ap6lok6, 1521 in 8ckönwi686 b. 
Ontt8ta6t 25 619.

^apian, Okri8tian, 6iin1. Oom- 
666k., 1494 in Ikorn 22 154; f 
1498. Ornd66nkin. 25 765, 757, 

1ar§ow8k^, 1597 L68. 6. a61.
Ont68 8diönkruc1i d6i Li8ctiok8- 
dnrx 25 560.

?. 1nrnow8ki, ?au1inu8, O.I^.N. 
>Vart6nbnr§ f 1656 25 162.

1ank6nk6iin, H6inr., 1521 koc^i- 
ni6i8t. 8öI6n6r1nkr6r in Ü6inrikau 
25 714.
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k. lau 8 6 b, Obri8topb 1697!O.b.^l. 
laur. 's- 1751 ^Var- 
Valent. -j- 1717 j ten- 
bur^ 25 165 165.

lauten (laster)-866 25 101 1. 
lavoleriu8, ^ob., lDeut86ior6en8 

brnüer u. Lu8to8 2u lranlrkurt 
a. ^1. 22 47.

leiebmann, 8ilve8ter, lorenx u. 
„ liburtiu8 1561 Lrü6. 

au8 Xöni§8ber§. 
Lartb., Obeim der 
brü6.,um 15088cbul2 
in 8teinbotten.
Nartba, 8. 8ebvve8t.; 
Oatte Han8 Orunau. 
^Valprecbt, 8. ^Vvve., 
^vieüervermäblt mit 
Uert. Hin26 2) 719 
571.

lei8timmer 8ee, li8cbereirecbt 
22 52

lela, Obri8topb., ^Vobltäter 6. Ll. 
^Vartenbur^ 25 159.

lenl^itten, 8t. ^6a1bert8lLircbe 
22 424 426.

lernen 8. lornienen.
?. le8aroniu8, Hier., O. l. ^l. 

^Vartenburss; f 1625 25 161.
le8ebner, levvi8, 1555 in ?lau- 

86n 25 645.
letener 8. lol^.
letin§er sletener), ^iko1an8, Wit

ter u erml. Li8tum8vo§t; 1590 
1400 ant Enteil lobainen 21 296 
kk. 521 22 24.

lettau, Lberbarü v , 1558 leilerbe 
v. Ke^erteln 21 154.

lettenborn, v., Oeneral, 1772 ant 
^Vinübeim 25 591.

levvi8, 1555 in Llankenberß 25 605. 
lev^i8, 1555 in lornienea 25 649. 
lbamm, l^ilc., 1685 8cbul2 in 8tein- 

berx 25 751.
lbalbaeb (trüber 8cbillin§8§ut), 

bei ^Vormüitt 25 674 680.
l bat er, ^08., 1757 8cbüppe in 

^Vormäitt 21 275.
lbatter, ?et., 1521 in Oronau 23 

615.
lbeerwi8eb, v. im Lr. Ortel8- 

bur§ 23 60.
lbe^8ten Heil8ber^) 25 624; 

erbält 1485 Kulm. kecbt; 1524 
Hancl1e8te erneuert 656.

lbeoüor -Vnärens kotoc^i 21 109 
114 22 510 25 256 259 254.

lbeoüerieb, O^^otenböniS 25 
174.

lbetten, b!bert v., 1529 Out8berr 
im bler^o^tum 25 580.

lbet^varü, 1521 ein. Li8cb. v. 
8amlan6 21 5 9 k. 61 81.

lbiel, Obri8topb., Lpl. in Lraun8- 
ber^ f 1688 25 156.

lbiel, La8p., ^Vobltäter 6e8 Ll. 
^Vartenbur§ 1704 23 157.

lbiel, 1841 Lrrpr. v. Outt8ta6t 
21 198.

lbiel, 1812 Limmermei^er in 
6utt8ta6t 21 196.

lbieN, 6re§., 1521 in t^oübera 
25 617.

lbieme, Obri8tian, Oloeben^ieüer 
in Lolber^ 21 255.

lbierber§, Oonr. v., lan6mei8ter 
6e8 Oeut8(bor66N8 22 552.

lbi erwart (lir-, l^r-), ^u^u8tin, 
1457 erml. vomb. 21 527 22 151 
160.

lbimau, ?L1§rim v. 6er, 8. Nah 
Vincl^e.

lbolbe, lbeo6erick sOietricb), 1405 
öi8cb. v. Keval 21 45 k. 75 85 98 k.

lboma8, 1551 Outt8t. Oomb. 25 
586.

lboma8, 1550 8cbul2 in Hocb- 
^al6e 25 691.

lboma8, von lenxainen, 1555 in 
Divvitten 23 688,

lboma8, 1555 in I^eu6im8 25 661. 
lboma8, 1550 in lrr^kop 25 555. 
8t. lboma8, Lil6 25 255.
lbomlre, bi8 1555 in I^eu-Vier^iA- 

buben (Outt8ta6t) 25 750.
lbom86ort ^1len8tein) 25 

684.
lborau (lurovv), Lartb., 1558 im 

^lebl8aclc, trüber in li8en- 
berx 25 591.

lborn, 8la6tvrLviIe§ 25 5; ?karr- 
1an6 15; länrrecbt an 6. ^Veicb- 
8el56; 8t. LatbarinalLapelle 1560, 
Opker^elü 70; Lurxbapelle ru 
^bren 6e8 bl. Lreu268 22 552; 
lLli8abetb-Ho8pital 422; ^obanni8- 
?tarrlLircbe 571; loren^lrapelle 
mit Lirdibol 582; Leneüibtine- 
rinnenblo8ter 555; Dnruben ^vex. 
Hu88i1enlebr6n 52; Verbanälun- 
xen v. 1410 2>vi8cben ?olen u. 6. 
b)6ut8cbor6en 22 470; latri^ier- 
tamilien 154.

lbun6er6ieb, Han8, Lrü^er in 
Or. Löbau 1562 tot 25 727.

liebmann, 1574 in ^.lt-Nün8ter- 
ber^ lrauenburx) 25 707.

liüexe, 8ten2el, 1521 in Dritten 
25 687.

6
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Hdemauu, Fabian, 1521 2eu§e 
aus Opeu 2) 579.

Hdemauu (od. lilemauu), Oüu- 
tber, 8cbüler von Hub in Oauri^ 
22 44.

Hdeiuauu, 8obu de8 Hdemauu 
Lal^u, 1565 in ?1au8eu 21 506.

Hdemauu, Kreube 21 292.
Hermann Oiese, 22 65 78 125 

201k. 219 252 25 192 k.; 8cbrikt 
Oe re§uo Obri8ti in ^do 285 291 
559—581; al8 Oombu8to8 1528 
bi8cb. Oe8audter auk 6. la^kabrt 
2u Lar1eu8teiu 575.

Hdibe, ^ab., 1490 8cbul2 iu Lalb- 
8teiu 23 676.

lidibe, Giebel, 1555 in Kleicbeu- 
bartb 25 625.

Hedmauu8dork Lrb^), im 
16. ^sb. 25 599; erhält 1527 erbl. 
8cbul26uamt 602.

Hekeuau bei ^larieu^verder mit 
uralter 6eor^8lLircbe 22 596.

Hekeu8ee (L^. ^.lleu8teiu), 1564 
teilw. ^vü8t 25 551.

lie^e (Lr. ^arieubur^ ^Ve8tpr.), 
?karrlaud 25 18.

lilebeuebe^oued., 1516 iu8cböu- 
damerau (L^. Uebl8.) 25 716.

lilbeue, ^ab., 1555 iu ^iedmauu8- 
ciork 25 602.

^ilo, 1559 erml. Oombautor 22 21. 
lilo v. Oulm, 8aml. Oomb.; 8eiue

Oicbtuu§ Vou 8ibeu iu^68i^elu 
25 507.

^ilo v. Ko86uovv, 1. Le8. v. ^Vouue- 
ber§ 22 20 k.

Umme, 1e^vi8, 8attler au8 Ka^vu- 
86u, 1554 uacb LüuiA8ber§ eut- 
laukeu 25 589.

limmermauu, ^sab., erml. Oomb.
1582, I^ekke de8 ^ob. 1. Orab- 

deubm. 25 757 764.
Ummermauu, ^ob., 1551 erml. 

Oombu8to8 1- 1564, Obeim de8 
^ab. 1. Orabdeubm. 25 757 764 
797 22 252 21 104 t. 106. 8. aucb 
^immermauu.

1i8eb, Narbu8, 1421 Lür§er iu 
^Vormditt 25 24.

1it2, ^ab., 1571 8eliul2 iu I^aprat- 
teu 25 652

1ol§8dorkk, Leued., 1519 8cbul2 
iu 8(böu^vie86 b. Outt8tadt 25 619.

lolb, Labiau, bi8 1507 Lrü§er iu 
^Vu86u 25 722.

lolb, Hau8, au8 8cböuke1de (L^. 
^11eu8t.), 1554 uacb Oobeu8teiu 
eutlaukeu 25 589.

lolbe, Obri8tauu8, bi8<bükl. Ool- 
met8eb u. Lämmerer, 1582 auk 
Lir8(bdork 22 25.

^olbe, ^ob., 1480 ?rie8ter, Le^ver- 
ber um die ?karrei La^82e1aubeu 
25 95.

1 o lbemit, Lircbe §evveibt 22 554; 
Lruder8(bak1 v. Hl. Iker^eu ^68u 
25 255; I^etze abboleu v. 22 14; 
Obrouib de8 ?rop8t. 8cbv^au 1770 
21 555

^olb8dork, ^mbro8., 1590 iu Kau- 
uau 25 655.

^olb8dork, Leued, au8 l)ueetz, 
dauu 1552 iu VoAel8au§ 25 581.

1olb8dork, bor., 152t iu ?eter8- 
^valde bei Outt8tadt 25 617.

1olb8dork, I^ib., 1570 ?k. v. Ke- 
ueru 23 678

1olb8dork, ^68uit, iu Lurlaud 
täti§ 8. Luud^iu.

^olb8dork (L^. ^lebl8.), 25 715; 
L1a§e de8 Oombapitel8 1525 über 
da8 §6^va1ttäti^6 ^uktreteu de8 
ber20§b Leamteu im Oorke 720 
k.; Vermebruu§ de8 ?karrlaude8 
21; Lirdi8piel 268.

lollaeb ('I'ollaubeu, L^.. 8eebx) 
25 654; 1569 Haudk68le; 1558 
bi8(b. bebeu u. verbaukt, erbält 
1587 eiueu Lru^ 664 k.

loUuixb (L^. Köbel) 21 278 25 
640; 8cbarv^6rb8kreib6i1 649.

lollui^b (L^.. 8eebur§) 25 654; 
1560 6audke8te 665.

lomeb, 1521 iu Orie8lieu6u 25 689. 
lomel, 1555 iu Kocblacb 25 665.
lomiebi, ?etr., 1528 Li8cb. v.

Lrabau u. polu. VirebauLler 25 
565; 22 79.

1ou§erloo, ^bt v. 22 501.
1ou^e8, 1527 iu ^Voritteu 25 704. 
louibe, 1555 iu Lobelu 23 628.
^ouibe, 1555 Lieueu^ärter iu 

Hidbacb 25 662.
^opp, ^ob., Outt8t. Oomb. f um 

1480 25 494.
loruieueu (Id Kübel) 25 640; 

erbält 1486 6 Huk., ba^de§arbeu 
§eu., mit 8cbar^erlc8kr6ibeit 650 
22 54 k.

lourua^, bi8t. iu Lel^ieu 21 87. 
^ou88aiut (1u88auu8), ^ab., ?rok. 

iu ?ari8 f 1547 22 209 227.
Brandt, Orb., 1584 8cbul2 iu Lrei- 

marbt 25 675.
trauten au (^ruteuo^, ^raut- 

mauu8), O. im kd kkeil8berx; 
1546 Handkeste, 1580 ^Valdauteil 
au der bac^medie, 1619 Lru§,



1608 2. 21 Ore228tr6it mit ?o1p62 
21 556 k. 2Z 657.

Ire^er, Heim., 1552 in Xö8li6262 
2Z 695.

dreien, ^6wi8, 1555 i2 822222 
25 655.
r 6 2 ek, ^6i2ti28 v. 6., erml. Oomb., 

8i2ttb2lt6r iQ ^1l628t6i2, 
^6m. 6er OL02686 22 76 t. 
202 252; 1529 bi8cb. 86V0II- 
m2cbti§t6r in Löni§8b6r§ 
25 584 591; erwirbt 1558 
lollack 664. I' 1551, 0r2b- 
662^m2l 764.
^aicob, 8ei2 Lr., bl22ptm. 
v. b-abiau 664.

Ireptau, ^n6r., 1602 K. b2r§§r. 
v. ^Vormditt 21 249; 621111 0626- 
r2lölLO2om 6e8 Li8t2m8, Outt8t. 
8titt8prop8t, 8cbIi66I. erml. Oomb. 
I' 1626. 0r2b662bm. 25 764 758.

Ireptau, ^2bob, 1740 82t8borr in 
lolbomit 22 508.

Ireter, ^2b., 82t8borr in ?0862 
f 1607, V at. 6e8 Hiom. 1r. 
0r2b662b. 25 765.
Ibom., 8062 668 vori§62, 
6rm1. Oomb28to8, Obro- 
ni8t 22 59 25 256 275 58 l; 
f 1610. 0r2b662bm. 765. 
Nat1liia8 v. bobomior^, 

668 vor., Obroni8t 
22 59 23 562 765.

Iroter, 8im. ^Ioxi28, 6rm1. Oomb. 
f 1751. 0r2b662bm. 2) 765.

Iretor, Or6§or, 1555 in 8i86i6ort 
23 641.

1r62§6, Ibom., 1554 in 0öttbe2- 
6ork 25 689.

Irior, ^682it62bircbe 21 245.
Irobon, altpr. 8oI6; 86iii 826b 

^6i1 82rtb62trob62 22 4 7 24.
^roebonor 866, ^loor im ^2ttor- 

wa16 23 108.
^ro^22, 1550 ^liitlor in Xrob8- 

wa166 2) 686.
1ro7228m2bl6 boi ^62-8cbÖ26- 

bor§ ^11.) 25 565.
I'robol, vor 1524 in?1autzi§ 23 696. 
^ro1bo26b.6, ^ob., 228li66m2228- 

6ort, wir6 1555 b2r§6r in ?r. 
H0II226 25 569.

Iromp, Or.- Lrb§) im 16. 
^b. 25 596; 1822 OoI6iim6 174.

1ro8ebb6 (-b2, 1ro82b2), O6or§, 
6rbb1t 1526 L2tr2^Q, 82lwiii 
(1^28862) 11. ^6ii V. 8ocbl2d( 
21 405; 6rml. 8226riebt6r 
1525 2I8 bi8(b. 068226t6r b6i 
H6r2. ^1br6dit 2) 720.
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Obri8topb, Li8t2m8vo§t 11116 
Ü22ptm222 v. 866bur§, 211k 
L2ttl'2^Q, ^28862 11Il6 2/g 
^Vorpl2cb, 6rbblt 1585 822- 
6211 V6r8cbri6b62 21 279 
25 658 1.
Obrmtopld Lrn66r8Öim6 668 
^l22riti28j vori§62 ^662. 
^0621111, 1657 22k 1^2tbr6i2 
21 405.
L2tb2ri22 ^222, §6§62 1700 
211t 1^2tbr6i2, 02tti2 6. ^2- 
6r628 8ibor8bi ^662.
O6or§, V2t. 66r vor. ^662. 
H6I6I12 I^1llLr62i2 2118^28862, 
02tti2 6. ^ob. Ho8i28 Lb62. 
^l2ri2, I^r22, 228 ?otritt62, 
1702 22t bi6it62li2§62 22 26. 
b'2mili6, ^6§. 1700 22k bi6i- 
162112^62 L062.

1 ro82iL2, ^i6X2266r, ^l. D., ob1- 
t2t6r 6. n. ^V2rt62b2r^ f 1689 2) 
157.

1r2eii8 62 (-868), ^rli2r6 0r2k, 22I 
Or. I^0Ü2i262 (1r26i862) 21 299. 
8. 226l I^8i62.

1r2e1i866, L222 (Lo2r26), 1527 
1i6r20§1. K2t 2Z 582 1. 585 651. 

„ ^Vilii6lm, 86in 80I12 584.
1r2e1i86D (1ro^868), O6or§ v.. 1556 

8to6. i2 ^itt62b6r^ 22 92.
1r2mp6, H22228, 1421 R.2tm222 

L2 ^Vormäitt 2Z 24.
1r2 2niL^, Noo8dr2<6i bei VVottrie- 

262 2Z 556.
1r262^28^i s^26i28lLi), 1772 868. 

v. VVorpl26L 21 279.
1r2682, ^lieol2i, 1521 i2 Or. L6r- 

t22§ 2!) 690.
^2eb6l, H226k68t6 1550 2) 7; 

?t2rrl2n6 15 18; ^Vi66m 44; 8i6- 
^6lbiI6 66r b1. N2r^2r6t2 22 416; 
Or6628komtiir6i 21 57.

^2elL6rm222, 1827 O6r.-^.88688or 
i2 Lr2228b6r§ 23 467 470.

^22§62, Ü6rm222 2. V6ronilc2 V., 
LIt6rQ 668 Ki8cb. I^iiLO- 
1228 V. 1. 22 51.
Hmuridi, OroHv2t6r 668 
Li8(b. Lb62.

1?2126§6, ?r62Ü6 21 296.
IHnieb^, Dort (1o1l2i§lL) 21 297 
^22 §62, kr62H6, 6rbLlt 6i2 Oiit- 

6i62 i2 Or2tl22lL62 21 290 k. 292.
I22t2r2, ^l2rti2, 1585 in ^26662 

23 670.
^22t626l6r, §0b22268, §6§. 1486 

P228tl. I^ot2r 22 51.
^2rx6, 1555 i2 8ob2W62 23 646. 
^2row 8. Hior22.
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1urow8ki, 8tan., kürzerm. (in 
^Vartenburg?) 25 159.

bust^n, preuü. bdeling 21 282.
bu8t^ni8, 8imon u. Vlatbias, die 

ersten Les. v. Xattmedien 21 282.
buwernie^, ^ob., pk. v. Montan 

25 90.
Iwemotb, ^ndr., ^ugu8tinerpro- 

vinrial um 1400, schickt eine 
8cbrikt Petrarea8 an Li8cb. Heinr. 
(8orbom?) 22 151 25 290.

bworak, ^an., 1524 in Xl. Llee- 
berg 23 692.

1>1kow8ki, Albert., Jesuit 21 547. 
b^lo, 1585 Li8di. v. 8amland 2194. 
b^rgart s. bbiergart.

Hbden, 1802 preub. Resident in 
Ilom 21 125.

Oje^ki, bboma8 v. Kupniew, 
erm1. Oompr. u. Lisck. v. Xuew 
25 252 255.

Olbrieb, prok. 22 512,
Hie, ^lattis, 1610 Olockengieüer 

aus bübeck 21 255.
Ollmann, Xrämer aus Xönig8- 

berg; ^.delbeidi8, seine ^Vwe 1511 
25 89.

Pilsen (Oelsen, Oelüen), v.; die 
Xam. (X^irstan, die Lr.^lex- 
ander und Heinricb, ibre 
8ebw.brmetrud u. ibr Oatte 
padelücben) erwirbt 1404 
durcb lausdi Xattmedien 
u. begienen (gegen 8cbar- 
nigk u. Xlsau) 21 285 285 
287 22 480; Orabstein der 
bam. in d. Xircbe 2U be
dienen 21 288.
Oeorg v., 1554 Lurggr. v. 
wormditt 23 579.
8ander (Alexander), v. be- 
g^n, Vasall auk beil Löbau 
22 50.
(Ilsen) v., auk bedienen, 
^Vobltäter des Xl. ^Varten- 
burg f 1664 23 155.

Undiseben (^Vunescbin, im X^. 
bauenburg), mit wundertätigem 
l^ikolausbild 22 406 k.

Ongermann, ^latz, 1486 in Hein- 
ricbsdork (X^.. sollet) 2) 650.

Ikngermann, Ibom., 1527 Lürger- 
meister in Outtst. 23 614; unter- 
bält 1555 eine Herberge kür vor- 
nebme weisende 808 810.

Onrue, Hans, 1552 in Wusen 2) 
722.

blranoplusius (Himmelreicb), 
sob., 1558 Oulmer bebrer 2) 815.

Orban IV., Papst 21 5 12 62 65.
Orban V., Papst 21 55 72 80 86.
Orban VI., Papst 21 55 k. 56 90 95.
Orban, 1555 in Llankenberg 2) 

605.
Orban, 1527 in Oietricb8walde 2) 

687.
Orban, 1592 Xrüger in pr^kop 

25 556.
blrban, 1555 (?) in Xocblack 2) 665.
8t. Ursula u. ibre Oekäbrtinnen, 

ibr Xult in Preußen 22 595 455.
bis man, 8?ander, 1527 in biebenau 

(X^. Uebls.) 25 716.
bstnib s. bicktenbagen.

Vaeb, 6altba8ar, 1558 Proke88or in 
^Vittenberg 22 95.

Vad8tena, ^blab v., 22 565.
Vrigner, peb, 1526 in Hogendork 

2) 715.
8t. Valentin, 8ein Xult in preuö. 

22 408.
Valentinu8, 1555 in Oronau 23 

606.
p. Valentinu8 Po8naniu8, O. b. N. 

/^Vartenburg f 1626 25 161.
Valke, 1500 in Orie^ienen 25 185.
V a8 an,bborner Pa1ri2ierg68cblecbt 

22 154.
Va8tboviu8, ^ob., au8 8diweden, 

erml. Oomb. f 1642. 
Orabdenbm. 25 766 
758.
Lotvidiu8 X1audiu8, 
8ein Kekke, f 1644, 
begr. L. La8ien bbda.

Vatablu8 8. ^Vatebled.
Veebten, ^ob. v., 8. ^ob. II. Xr^b. 

v. Higa.
Veit, pbilipp, ^laler u. Lon-^, 

vertit "
„ ^sobann, 8ein Lruder I

Velde, üeinricb v , 1575 Li8(b. v. 
vorpat 21 55 75 k. 89.

Velen al. Lra8iatori8, Giebel, erml. 
Domvib., 1448 Prokurator de8 
Oa8p. Lul8 22 159 k.

Velke, Lartb., 1525 in Packbau8en 
25 717.

Velkener (Xelk-, ^Velker), Oa8p., 
1485 Oulmer u. erml. Oomb. f 1499 
25 555 757 755.

Velow 8. Xeblau.
p. Venee8lau8 Pra8nen8i8, O. X. 

^l. 5Vartenburg f 1685 25 165.
Venedig er, Oeorg, 1556 8tud. in 

^Vittenberg 22 92.
Venrade, Arnold v., 1447 erml. 

Oomb. 21 527 22 160.
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Ve8tenber§, Xratt v., 1551 
ru Lrandenbur§ 2) 582.

Vida, ^lareo Oirolamo, tat. Dich
ter u. Li8cb. 22 151.

Vidiu8 (Vidu8) 8. Ouidi.
Vienne, Xonrit 21 21.
Vierri§buben,^1t-(X^.8eeburss;) 

21 594 b; 8cbulrenanit, Xru^privi- 
Ie§ 596 25 560.

Vierri^buben, I^eu-, kriiber Lo- 
8inta1 06. Vierri^buben; Outt8t. 
8titt8dort bei 8eebur§, an§68etrt 
1544 21 597 402 23 724.

Vierri§buben (X^V. Lrb§) 25 706 
709.

Vietor, Hieron^inu8, Xrabauer 
LucbdrucLer 22 112.

Vittbu8en, Lrornbold v., 1548—69 
Lrrb. v. Li§a 21 51 55 
44 52 71 85 89. Lrud. 
d68 tot^.
jobann68 V., 1546—75 
Li8cb. v. Oorpat 21 50 
71 85 89.

Vi1eroniu8 Xu8tatbiu8, Lreund 
6. Xu8t. v. Xnobel8dorkk 22 241.

Villanova bei ^vixnon 22 1.
Vilin, Üan8, 1527 in ba^b 25 715.
Vinebe, Vlatz, 1486 in Xleinen- 

teld, Llditten u. bautervvalde; 
Oattin Larbara 25 725.

Vinrenr, 1527 in La^vu8en 23 718.
Vitn 8,1255 Li8cb. v. Litauen 2181 b
Vlire, unbe8tirninbar68 Dort bei 

Xattinedien 21 282.
Voeb8, Oerbard, 1422 Outt8t. 

Oowb. 22 15.
Völebner, 1772 Oberarntinann in 

Liefen, Laxator 25 587.
Vo^el, Xarl, Naler n. Konvertit 

25 152.
Vo§el8an§, D. iin X^. Nebl8., 

1585 nocb teilvv. ^Ü8t 25 555 715; 
jetzt ^Vie86 ain Latter8ee 101.

Voixt, Han8, 1555 in 8cbiII§ebnen 
25 601.

Voi§t, job., Hi8toriber 22 264.
Voi§t8dort (X^. ^Vorrnd.) 25 674; 

1587 Handke8te erneuert 680.
Voixt8bot (Lo^eo^v), bi8di Latel- 

§ut bei 8eebur^, Oründunx 22 
25 t.

Voitee, 1522 in Gattern 25 694.
Voitbe, ina8owita, 1521 in Oött- 

Lendort 25 185.
Vonberx, 1825 Xautrnann in Outt- 

8tadt 21 180.
Vorrneland, Heinr., 1422 Outt8t. 

Ooinb. 22 15.

Vo886(1o,Vab, bautt 1585 die Xrux- 
8tätte in ?ro88itten 25 662.

Vredenberg, ^u§u8linerL1o8ter 
in d. Dior. Oaininin 25 288.

Vri88ebernbaeb, O. iin Leide 
^Vu8e1auben 21 512.

VuHebop 8. ^Vuiienbop.

HVadan^ (X^. ^Hen8t.) 25 684; 
1521 Lauern darin Natz au8 ?a8- 
8enbeiin,Lri6dri(b, ^icbei (8cbuir), 
8tenrei, 8irnon Xappe 705.

^Vadan§-8ee 21 594.
^Va^ener, Lartb., 1505 in Vli^eb- 

nen 25 678.
^Vaxener, LuL., 1524 in Lattatron 

23 614.
^Va^ener, I^icbei u. Lartb., 1521 

in Oiottau 25 615.
^Va§beven8,8inion, 150261ocLen- 

xieber in Necbeln 21 255.
^Vaxner, 1772 XaininerdireLtor in 

Xöniß8berx 23 586 426.
^Va§ner, Lartb., au8 Xöni§8ber^ 

1541 Labbataureu8 in LranLturt 
22 82 87 b

^Va§ner, 6re§or, 8tietbr. de8 jod. 
^iHidi, nacb 1550 ?rob in Xranb- 
turt 22 81 t.

^Vassner, Leonard, bautt 1580 den 
Xru§ in Zantoppen 23 651.

^Vaxner, ^lart., 1597 8cbul2 in 
Hei1i§entbat 25 615.

5iVa§ner, ^latz, 1570 in bteili§en- 
tbal 25 616.

^Va§ner, Leier, 8. Vaxner.
^Vaxten iin Leide ^Ve^tiuiis bei 

"Uorinditt 22 28 25 674 680 b
>Vai88et, Lriedr., erbält 1556 

8cbvven§en 25 547.
ai8t,Lboin.,8cbul2in^It-8cböne- 
ber§, 8eit 1552 in Lupbeiin 25 696. 

^Vaitrau, Ludwig Xönix v., Hocb- 
na6i8ter 25 17.

V^ald, Xon8i8t.-L.at in Xöni§8ber§ 
f 1828 25 452 458.

^Valdau (5Vatdo^v), üier. (nicbt 
job.), ?b v. ^euteicb, Iborn, 1468 
I)oinb. v. Lrinb u. Outin. 8eine 
^utreicbnuneen 22 152 154.

^Valde, O., Literari8cb6 Xrie§8- 
beuten der Orobniacbtreit 8dnve- 
den8. 2 Leile, blpp8ala 1916, 1920 
(8di^v6di8cb) 25 274 kk.

^Valdernar IV. ^tterda^, X^ v. 
Oäneinarb 21 84.

^Va1den866 (?i88au), O. bei 8ee- 
bur^ 25 654; 1607 Lrivilex er
neuert 665.

^Valdo^v 8. ^Valdau.



86

V^aldo^, D. im k^. Heil8ker§, 
1564 Klandke8te erneuert u. 8(kon 
I^apratten §en. 25 652.

^Val^iotk, ?reuke, Oründer de8 
D. Damerau kei öi8ckok8tein 21 
525.

^Valka8ekken, Out im kr. ?r. 
k^lau 22 66.

^Valkeim, D. kei 8eekur§ 22 7 
25 25 654.

^Vallenrod, ^sokann v., kr^k. v. 
ki^a 21 57 42 k. 45 k. 74 85; dann 
1418 Li8(k. v. küttick 88.

^Vallenrod, konr. v., Hockmei8ter 
21 57

^Valmei8ter, ^Vilm, 2u kunem- 
kur§, 1589 2euxe 21 508.

VVal8ck-8e6 22 275.
kalter, 1772 ^.mt8rat in kiek8tadt, 

kaxator 25 587.
Wa11er8mük1 (kd Outt8t.) im 

16. 25 612.
V/an^8te, Ikeinr. v., 1581 ki8ck. 

Va8a1I 22 28.
^Vantkavv, Okri8topk, kok. kurx- 

§rak, kaukt 1557 Üan8en 25 641.
^Vanrke, Okri8topk, erkält 1578 

eine kru^8tätte in ken§ainen mit 
krivile^ 25 671.

^Vapo^8ki, öernk., 8eine Hi8toria 
koloniae von Heil8k§ nack ^ko 
gekommen 25 290.

^Vara^n8ki, 8tan., 1545 Ke8. v. 
kie8tkaim 25 191.

^Varendork, Lernk. v., kräkekt v. 
kimker§ (Oekiet kaven8kur§), 
f 1575 in IkeiliAenkeil. Orao- 
denkm. 25 766.

^Var§a886n, kreuke, erkält 6 Unk. 
am Dadev-8e6 21 404.

^Varxel, /ok., 1447 erml. Domk. 
22 160.

Marbel, ^ok. v. ^Vuxtenik (ki(k- 
tennaxeu), 1425 keleknt mit D.
Vier^i^kuken im k^.. 8eekur^ 
21 595.

^Var§el(8) 8. kicktenkaxen.
^Varxute, kreuke 21 292.
^Varkallen (k^. ^11en8t.) 25 684; 

1500 8ind 27 ^in8kuken ^Ü8t 545; 
krux v. 1556 8. Hunderter.

^Varlaek (k^. Outt8t.) 21 187 191 
254 25 724 752.

^Varpoten, eine ^rt 8ckarvverk 
21 500.

^Varre, Oeor§e, 1555 in kauter- 
ka§en 25 650.

^Var8ekan, 8ckuldramen 25 775; 
Dominikaner 265.

V^ar8eko^v8ki, ?ole, 1505 in ^Vo- 
ritten, 1524 in ^Vuttrienen 23 186.

^Vartker^, ^okann v., 1585 kkeil8- 
ker^er Vikar 21 521.

^Vartemker§, Lurxkard, 1401 
erml. Kleriker n. ökk. I^lotar 22 12 k. 
artender^, Ke8te am ^Vadan§- 
8ee 21 594.

^Vartenkur^ 8tadt, ^.nlaxe 22 277 
21 594; Vermekrunx de8 ?karr- 
1ande8 25 20; krie§88ckäden von 
1454 kk. 558; Klo8ter verkallen 661; 
Kran2i8kanerklo8ter mit koten- 
takel 147—171.

^Vartenkur§, ^1t-, Dork, von den 
kitauern auk^ekrannt 22 56; 
Handke8te 1576, erneuert 1588; 
Uüklenpriv. 1585 25 668; Enteil 
de8 ?karrer8 kei ^euverleikun^ 
von ^Vald 58.

^Va8ßeden, Ork., 1567 stiller in 
ki>vitten 25 649.

^Va88er2ieker, 1799 8ekul2en- 
kamilie in Heinrikau 25 105.

^Vatekled lVataklu8), Kran2, 1550 
?rok. d. Hekräi8cken in ?ari8 22 
209 k. 227.

^Vat^enrode, nickt ^Vat^elrode 
22 154.
kuka8, Vater de8 Li- 
8<kok8kuka8; Oattin 
katkarina, ver^v. 
?eckau kkda.

^Vavvin8ki, Martin, kald nack 1597 
Le8. v. kakuck 23 557.

^Va^ner, Lartk., 1521 in 8cklitt 
23 618.

^Va^ner, Alerten u. Hie^ve8, 1521 
in Heili^entkal 23 615.
a^ner, k'etr.. vor 1521 in 8pie§el- 
kerx 25 700.

^Veker, Kotar, kulturki8toriker 
25 2.

^Veekel, Okri8tian, ?ari8er Luck- 
drucker 22 217.

^Veder (VVeddern)-, jetst ^Vidrin- 
ner 8ee 21 284 kk.

^Ve§ener, ^8man, 1555 in ?i88en 
25 665.

Mebener, Natti8, 1555 in l^eudim8 
25 661.
6 6 n 6 r, Uick., 1555 in ^lokaineo 

25 672.
^Ve§ener, 8tekken, 1555 in Oomie- 

nen 25 642.
^Ve§ner, 1780 Nit§1ied der O8tpr. 

Ke§ierun§ 22 140.
^Ve^ner, ^ndr., 1552 in 8ckönke1de 

25 699.
beklau, ^Videm 25 44.
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Werner, Oeor^, 1497 Lk. v. Heils- 
berx u. Xoninienüar v. ^Verne- 
§itten, le^t liier einen bi8(bteicb 
an 25 657.

^Veiebart, Let., ans breuüenber^, 
2iebt 1555 nacb 8eebur^ 2) 569.

^Veiebert, 6re§., 1566 8cbul2 in 
Lricbbau8en 25 677.

^Veiebniann, lor^e, 1555 in binx;- 
lacb 2) 652.

^Veieb8e1inün66 niit Olakbircbe 
22 408.

^Veiüener, Nert., I^eiüenbx. Lür- 
xer, verlcaukt ^2 Lo8enau 1507 an 
8. erml. Dornbapitel 2) 697.

^Veixner, Davi6, Onttst. kürzer, 
erkält 1586 eine Lruxstätte in 
Deilixentbal 2) 615.

^Veinreieb, Larl, Leneb^iat in 
Lraun8ber§ f 1805 25 160.
einreieb, Lasper, Dan^ixer 
Okronist 21 259 k.
ei nreieb,Licbar6,6utt8t. Doinb. 
f 1807 21 128.

5Veis, Oeor^, 1608 8cbul2 in I^ob- 
berx 25 617

^Veise, bricb, 6as brbun6en^v68en 
6er Li8cböke v. 8ain1an6 22 165.

^Veib,Dan8,1522 in^Varlacb 25 752. 
ei 6 e, 6re§., 1527 8cbul2 in Lricb- 
bau8en 25 677.

^Vei6en866, Out bei Lobet 21 294.
^Veireniniller, Vinrenx, >Vobl- 

täter 6. Ll. ^Vartenbur§ 25 159.
^Velba^in, Dietricü v., 1589 ^eu^e 

21 508.
selber 8. Velbener.
^Veinitten (L^.. ^.l1en8t.) 25 684. 

ene2bo^8bi, 1850 8eininari8t 
in Lraun8ber§ 25 476.

^Venüepkakke, Lonra6, 1289 ank 
blüitten un6 beil 
8cbaline^; Oattin 

alpur^, 8cbvve8t.
6e8 Li8cn.Heinr. I. 
bleinin§.
Heinbo, 8ein 8obn, 
1558 bobator von 
8eebnr^ 25 9 172 k. 

„ bainilie 22 276.
^Ven§aitben lL^. ^.11en8l.) 25 

684; Drban, Han8, /or§en 1527 
Le^trer 6arin; 2in8t 1584 6er 
Doinvibar.-Loininunitat 704; bat 
1500 15 nn8le 2in8buken 545.

^Ven§ier8bi, 8tan., 1668 ?rop8t 
v. I^ieporent bei ^Var8cbau 25 
251 255.

^Ven§o^en-8ee 25 557.

^Ven^n^er, Martin, 1422 Outt8t. 
8tikt8prop8t 22 15.

^Ven^el, v. Lobineo, 6ent8cber 
Lx 21 57 40 87 22 471 486.

^Ven^el II., v. Lobinen (1278 
bi8 1505) 21 55.

^Venreslaus besxeL^nsbi 21 294.
^Ver6, b6rnun6 v., Li8cb. v. Lur- 

lanä 21 6 12 48 62 80 85 94.
^Verütern, /ob. v., 1597 in ^Var- 

tenbur^, Le8it2er n. borl8el2er 
von Lal66N8beiin8 ^.bbanül. über 
bel6rn6886n 21 550. Oattin bli8a- 
betb v. ()uob bb6a.

^Verrnin^bokk, Hi8toriber 22 146.
^Verinter, Uicb., ^Vobltater 6. H. 

^Vartenbur§ 25 159.
^ernexitten (L^. Heil8b§) 25 

624; Lult 6. bl. Nar§areta 22 416.
Werner, 1274 Or6en8pri68ter, ervv. 

Li8(b. v. Oulin 21 15 80.
Werner, Doininibaner, al8 Liscb. 

v. Lurlanü v. ?ap8te 1245 in 
^.ussicbt ss;en. 21 4 8 61.

ferner, Nerten, 1567 in ^Veiben- 
^val6e (I4er2o§t.) 23 592.

Werner, l^licb., §en. ?renb, 1521 
ber^o^I. Zülünerkübrer in 8te§- 
inannsüork, ^olbsclork n. ^Vnsen 
25 719 kk.

Werner, ^bonias, errnl. Doin- 
bnstos, ?rok. in beip2i§ 21 114 
22 125; Lebtoratsreüe 1474 22 161 
175 25 590; ein Lucb von ibrn in 
^bo 282.

ferner, 2acbarias, Oicbter 25 
125—146; bltern 124; seine 6rei 
brauen 128; Konvertit u. Lriester 
146.

^Vernerin, Xatb., ^Vobltäterin 6. 
Ll. ^Vartenburx 25 157.

^Vernersüork, lVibolausbircbe 22 
405.

^Verniebe, Historiber 21 261.
^Veseb e^vsb^, /an, Lole, aus 

^Vuttrienen, 1551 in Losenau 25 
187 697.

?. ^Vesolovvslci, bleutberius, O. 
b. ^1. ^Vartenbur§ 25 166.

^Vesseinans, LreuÜe 21 292.
^Vestpreuben, Olocbenbunüe 21 

255.
^VesLelus, Li8(b. V. Dorpat, vor- 

ber erml. Doinb. u. Lantor 21 
50 44 52 54 71 84 89.

^Veterbeiin (^Vetirbe^n), Lonra6, 
1404 12 ernil. Doinb. 21 287 22 
471 486.

^Vetterbeirn, Heinricb, uni 1400 
ernil. Lleribu8 22 158.
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^Vevva, band8(bakt 22 271 2) 98.
^Ve^ebinan, Vlatti8 n. 8imon, 1555 

in Lcbellen 25 647.
^V e^nre^eb, ^ob., 1547 Lncbbänd- 

1er in Xönix8berA 22 190.
W6^timi8, altprenb. Xeid 8. ^Va§- 

ten.
?. V^e^Lerniller (^VeiLeninüller). 

b-ndov. (?etru8), O. X. Vl. ^Var- 
tenbnr§ 2) 166.

^Viebert8bok, Oberkör8terei 8.
Ontt8tadt.

^Viebinann, ^ndrea8, Lk. In Iborn 
in 6. 1. Hälkte 668 15. ^sb. 22 158.

^Viebrn ann, Leter, Oanr. Dornini- 
baner, ?rok. in beiprüix 22 44 52k. 
54 k.

^Viebrnann, 8im., Lür§erni6i8t6r 
v. Lraun8ber^ 25 268; oacbxe- 
IL886Q6 8(brikten 256.

?. Diebin an, 8tepb., O. X. Vl. 
^Vartenbur§ f 1741 25 164.

^Viebtendal, Ludwig, Olocben- 
xieÜer an8 Lianen 21 255

^Viebero^v, v., Lain. auk Löban. 
^ilLolan8^ 1554 22 
8antirin6l 28 kk. 51. 
8ander
^sobann68 1596 Xbda.

„ 4boina8 I
^Vieboni8, Heinlco, 1555 8cbul2 in 

Llau8en 21 505 k.
^Vielik, Irrlebrer 22 40.
^iddrieb8 (L^. Ikei^.) 25 624.
Wdeeli>bni8 6ntb al, neolitb.Dork 

bei Lranenbnr§ 21 419.
^Vieeroreb, Vlaerei, 1552 inLr^- 

bop 23 555.
^Vien, Han8, 1562 Xrü§er in Or. 

Lötlan 25 727.
^Viep8 (V^eip8en) 23 654; 1575 

Handke8te, wird 1529 bi8(b. Leben 
666.

?. ^Vieruelci, Lndov., O. L. Vl. 
^Vartenbnr^ f 1716 2) 165.

^Vibbold, Li8<b. v. Onlin 22 595.
Wdle^oeb, ^ob., vor 1566 in ^1t- 

1rinbban8 2) 562.
^Vildenber§, Lriedr. v., 1521 Land- 

inei8ter v. Lreuben 25 9.
^Vildenber^, bani. in Lrolitten 

22 7
bilden ba^en, Han8, Lrbberr ank 

^bervvi8eb, erbält dnrcb Lau8cb 
1596 d. O. 8cbönbrncb b. Li8cbok8- 
bnr§ al8 adl. Out 2) 560.

V^ilbelin v. Holland, dent8cb. Oe- 
§enbüni§ 21 4.

VVLIbelin v. Vlodena, päp8tb Le- 
§at 21 60 22 260 556.

^Vilbelni, Lokator v. ^Vorinditt 
n. Ontt8tadt 22 275.

^Vilkain, ^08., prenb. Hanptrnann 
f 1790 25 160.

^Vilke, Lor., 1551 8cbul2 in 8cbön- 
^vi686 bei Ontt8tadt 25 619.

^Vilke, trüberer 8ee bei Xattine- 
dien 21 28; ^Vilkenklieb Lbda.

L. ^Vi1kovv8ki, I§n., O. L. Vl. 
^Vartenbnr§ 25 165.

^Vilb^^ebi, ^obann v., 1820 Oul- 
iner ^Veibbi8(b. n. Oeneraladin. 
21 256.

^Vill, Lli8abetb, Inventars der 
prentl. Orden8bircben 2) 859.

VVi11enber§, D. bei brann8ber§, 
Opkerxan^ 2Z 257 k. 245.

^Villien, ^sodobu8, ?rok. in branb- 
knrt 22 80 k. 84 87 172 258; Oat- 
tin Hexina ^ob8t 88; 2 ^erbe 
von Lbin 1655 in d. Üeil8ber§6r 
Libliotbeb 25 298; 8ein lntb. La- 
tecbl8inu8 rnit 8ein. ?orträt 226.

^Villieb, ^08., ^68nit 23 257.
^Villieb, 8inion, au8 Löni^8ber§, 

1540 Na§. in branbknrt 22 85 k.
^Vilbnbe, 8tepb., 1550 in 8pie§el- 

ber§ 25 700.
^Villin8 <^Villenii8), O. bei Loban 

22 50 25 654; 1559 Handke8te 667.
Wilin8dorkk, Latbarina v., locbt. 

de8 ^Vilbelin v. d. Oel8nitz 21 155.
^Viinpina, Xonrad, 1. Hebtor der 

ldniv. b^ranbknrt 22 85.
^Vilna, 8cbnldrainen 25 774.
^Vin, ?et., erbält 1619 6a8 Lru§- 

privile^ k. ^rantenan 25 657.
„ ?anl, 8ein Vater Lbda.

^Vindi8ebinann, Larl ^08. Iliero- 
n^inn8, ?rok. in ^8(bakkenbnr§, 
dann 1818 in bonn 25 141.

^Vindtben (Id ^11en8t.) 23 685; 
^an,?anl,I^icbel, 8ten2el 1527—41 
Lauern darin 704; bat 1500 8 ^Ü8te 
^in8bnken 545.

^Vinkried (Lonikatin8) 21 58.
V^inbelinann, 1772 Laniiner- 

direbtor in 8tettin 25 586.
^Vinbelinann n. 8ein Lr. Vierten, 

an8 X^leekeld, 1554 nacb Vlübl- 
ban86n entlaoken 25 589.

^Vinbelinann, bor., ^e§en 1527 in 
Xer8cben 25 627.

^Vinolt, Iboin., 1554 an8 ^olbeinit 
nacb d. ?r. Holländer Oebiet 2n- 
rücb§ekordert 23 588.

V^ipp^eb, ^nt., 1751 ^ej1b68il2er 
in Ottendork 22 19. 
Vlattbia8 de8ssl. Xbda. 
^obann1768de8Al.Xbda. 
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i8n i e >v.8di, Xatlnann in Warten- 
dur^ 25 159.
Wi8nie>V8di, ^pollinari8, O.

X. Vl. ^Vartenburx 1756 2) 164 
Wi88elind, 1794 Oberlör8ter 2) 

106.
Widen86, /od. V., urn 1559 8diul2 

in Xe^ienen 21 284.
Witede, Vlicd, 1555 in Uildenber^ 

2) 680.
Witeb8d, Zcduldrama 2) 776.
Witlart, Va!., in ?ervvilten, xe- 

lallen Lin Keiterdriex 2) 571.
Wito^vd, lit. Oro6lür8t 22 561.
Wittedenvva 1 de, /Vlbredit v., 1478 

in Oitti^8dorl 23 688.
Witte, 0a8p., 1555 in b'reudenberx 

25 656.
Wittenber^, Oniv. 22 89 lk.. 1559 

?68t 22 122.
Wittdow8ki, ?eter, al8 braun8- 

berxer Abiturient u. 8eniinar- 
diredtor 25 446—484; ältern, Oe- 
burt8ort Xbda 450.

Witt^verelc, /^b8alon u. Vlidrael 
1664 lk. Olod^en^ieder in Oaori^ 
21 256.

Wi2ere-8ee bei Xe^ienen 21 284.
W1adi8lan8 III., pod u. unx. X§. 
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nier Ooind. / 1815 25 522.
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6raun8ber^ 21 189.

WolX^, OoinbibliotdeXar in Xrau- 
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Wodl^einutd, /od., au8 Heil8- 
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WoitXe, vor 1556 8diulr in Or.
Oainerau (Outt8t. Oeb.) 25 728.

?. Wolenveber, ?etr., O. X. N. 
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Wollt, Xeutn., 1772 Ingenieur 23 
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^VoOk, Oeor^, 1486 in Heinried8 
dort (Xr. Köüel) 25 650.

Wollt, Oeor§, 1512 erinl. Xlerider 
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Wollt, 1evvi8, 1555 in Het8cd bei 
ldeil8ber^ 25 654.

?. Wollt, Orb., 0. X. K1. Warten- 
bur§ 25 166.

Woll8dorl (X^. Worrnditt) 25 67^; 
?tarrei 21 175.

Wol^e, Han8, 1552 in Xitti§8dort 
25 689.

Wolseinui, iViX., erdält 1515 die 
Uüdle in Xi86rvverX 25 679.

Wol^einut, ?aul, 1608 8diul2 in 
I^euendorl(X^.Outt8tadt) 23 617.

WolieXi, Xrrb. v. One86n u. ?o- 
8en 22 162.

Woldau, Vlardu8 v , vor 1486 erinl. 
Ooinprop8t 22 51.

X. Wolniewiex Xrateniu8, O. 
X. Vl. Wartenbur^ 23 165.

Wolow8ki, /od. Xa8iniir, erinl. 
Oorndedi. / 1697. OrabdenXin. 
25 766 157; aued Ouliner Ooind. 
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Xiedialovv8da; bruder I^ido1au8 
767.
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8tadt 25 655.

Wolt;, /V1oi8, Xuntvver1c8lä1te in 
/ülied 23 207.

Woinineni^, 8ee u. Xlied in Oap- 
litainen 25 669.

Wonin^8Xi, d'ain. aul */? Otten- 
dork 22 19.

Wonneberx <Wun-), an^68etzt v. 
öi8cb. /od. I. 22 20.

Wopin, Orex. u. Vlicd., 1557 8cdul- 
26n in Xer8cbdorl 25 627.
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6^
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Worein (nslci), ^alc. v., blaupt- 
mann 20 Heilsberg, lcautt 1585 
Wieps 25 667.

Woritten (ld ^llenst.) 2) 685 
704; 1200 sind 24^ 2insbuf. wüst 
545.

Worlceim (X^. Nebls.) 2) 712; 
hur? vor 1596 nen benedeit 555.

Wormditt, ?eter v., Ordenspro- 
knrator 22 428 471 1. 474 482 485 
1. 488.

Wornad itt, alte preuü.Narlctstätte 
22 275. 8ddo6 21 597 411; wird 
bisch. Lesiden/ 22 56. 8tadt 22 
12; ihr Lrivilexienbudr 22 540; 
Holsnutzunx desLtarrers in ver 
häuften ldufen Vorbehalten 2) 
58; 2wei xinsbakte Lfarrhufen 
42; Pfarrgarten 47; 8treit Lwisch. 
Lat n. Llarrer wegen d. Opfer- 
gaben 1409. 76; Drhnnden u. Fi
buln der 1491 gestiftet. Lriester- 
bruderschaft iin biber xenodochi- 
alis des Lfarrarchivs 21 271; 
8<höpp6n6rnennnng 275; Xriegs- 
schäden v. 1520 ff. 2) 559.

Wormditter, Xor., 1521 in 8chlitt 
25 618.

Wormditter, Laul, 1522 in War- 
lach 752.

Wormditter, ?anl nnd borenr, 
1521 in ()neetz 25 618.

Wormditther, bor., 1521 in Llan- 
lcenberg 25 614.

Worinitb (Wormditt?), ^jh. v., 
Dominilcaner des 15. ^sh.; ein 
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1541 21 277.
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658.
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648.
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Wo^the, 1555 in 8amlach 25 647. 
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vorpat 21 58 46 55 58 75 77 79 
85 91.

Wreden, Hinrieh, Olochengieüer 
in "l?horn 21 256.

Wseholeeh, Martin, 1552 8chul2 
in Lr^lcop (I^eu-Wuttrienen) 25 
555.

Wünderlieh, blrb., 8>ndilcus des 
Xl. Wartenbnrg f 1677 25 155.
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^euge 21 509.

Wnlff, ^oh., 1740 Latsherr in lol- 
hemit 22 508.

Wnlfhard, Oentschordensbr., seit 
1261 Xavlan n. Lönitentiar ain 
päpstl. llote 21 5.

Wnllenlcopp (Vullekop), Xonr. v., 
Xointur v. luchel 25 56.

Wninineritten, Wald bei Xsche- 
nan 22 10 t .

Wunder, Hans u. ^salcob, 1555 in 
Loh an 25 660.

Wunderlich, ?etr., 1554 in Gat
tern 25 694.
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21 245.

Wunesehin s. Ilndischen.
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dort 22 17 18 20.
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589.

Wuseinann, Nattis, aus Xrich- 
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(^.mt l^eubausen) 23 580.
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ligenb.) entlaufen 25 589.
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Wuslaelc (X^. Heilsb?) 25 624; 
1524 Handfeste erneuert, 1527 
8chul26nprivile§ erneuert 658;
2 Xrüxe, Xireke, Lrunolcapelle 21 
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22 400.
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25 647.
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x<»vei-, 8t. brau/., biI6 23 267.

V8eubnr^, Oral, 1516 Oeul8(b- 
orclei^ritter 22 595.

Laba, I§na2, Jesuit 23 259.
b. 2abiel8ki, ^ut., O. b. i^I. ^Var- 

teuburx; f 1812 25 167,
2abloeki, Ibeovbil., ^68uit 23 259. 
2aebau, 1817 Xrei88teuereiuueb- 

iner iu ^Vorru6i1t 21 228
2a§eru (8avvre1, O. bei örauu8- 

ber§ 21 282 25 245.
?. ^axxer (8axer), 0a8p., O.b.^l. 

Warteubur§ f 1769 2) 165.
2a§orui, ^udr., eriul. Oomb. f 

1654. Orab^eukrn. 23 767 658.
Xu^orui, ^u6r. ^so8. in be^tuneu 

^a^orui. eriul. Oornb. -j- 1690 25 
767 1.
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ba6i 21 278 294 297 299.

^ale8ki, bra»/ blik., Ouliner u. 
eriul. Üonib. f 1740 25 522.

2alu8ki, 8tau., ^68uit 25 265.
^aiue, Vlatz, 1486 in Heinricb86orl 

(L^. Xöbel) 2) 650.
2aiuo^8ki, br^pr. n. ?rä868 cl68 

Xon8i8toriulN8 ^larienbur§ 21257 
240.

2aiuo^8ki, ^ob., polu. Oro6kan2- 
1er 25 754.

2areinba, 1702 in Oabienen 21 
294. 8. aucb 8areiuba.

^anae^^i 8. 8avvatzk^.
^biAniew, bricb, von Oora, 8eine 

8cnriit §e^en 6. Deut8cbor6eu 25 
280 289.

^bixnien OIe8uieki 6er ^üu- 
^ere, br^b. v. Oue8eu 22 155.

b. 26auowie/, KeiuiAiu8, O. b. 
^1. ^Varteubur^ f 1777 25 165.

^ecbberxer, Moritz, 1758 Vikar 
6er brau/i8kauer in ^Vieu 25 
264.

^eekel (2ekelx), ^ik., V61ixer, 1. 
Le8. v. kabuäi 25 557.

2ebiueu (^eeiuen), ^cbatiu8 v., 
^Voi^vode v. ^larieubur^. 
bat Le8itz in ba8ien 22 
92 25 587; f 1565. Orab- 
8tein in 8tubin 21 257. 
Obri8topb v., 1656 8tud. 
in ^Vitteuber^, 8obn 6e8 
vor. 22 92 196 201.

Xebinen. Xarl brieär. v., 1780 
eriul. V eibbi8eli. 23 259 585; bl- 

fenbeinpet8Lbast von ilun 22 155 
542.

^ebububen, Out bei 8eebur^ 22 
25; vvÜ8t 25 548.

2ebr, blbiu§er bboto^rapb 22 146. 
2ei6er, ^ut,. ?k. v. Üeili^eutbal, 

kaukt 1765 2 Klub iu /^lt Oar8cbeu 
25 621.

2eiüber§, Heiur.» Kit.-Hi8t. 23 280. 
2ekel^ 8. Deckel.
^ekoru (Oek-), Nat- 

tbau8, f 1705 
katiuauu iu ^Vobltäter 
^Vartenbur^ 6e8X1.^Var- 
^utou, 8eio bur§ 25 157 
8obu f 1705 158. 
^uua 
barbara

^era, ^aeobu8, uobili8 6e.Vlveluo, 
^V1a8ovier, erbält 1555 Or. Otteru 
23 182 548.

^ieluin8ki (^iernen), lob. 1ba66., 
^Vobltäter 6e8 XI. >Varteubur^ 
f 1689 25 157.
8 ein er, Die 08tpr. Uuu6arteu, 
IZre8tau 1924 22 456.

^iiniueriuauu, ^ob., eriul. Doiub., 
1552 1e8tain6ut8voll8tr.. 6. ^.cbat. 
v. 6. Ireuk, f 1564 25 664. 8. 
aueb liiumertnauu.

^iiuiueriuauu, Vlattbia8, au8 Dan- 
2i§, 1558 8tu6, in ^Vitteuber^ 22 
91.

^iinmerniann, ?et., 1527 548cbul^ 
in ^Vu8lack 25 658.

2iut. ?eter, ?t. in 8turinbübel f 
1854 21 161.
Einten, Oe^ern 25 57.
2i8ter2ien86r v. ?elpliu, ibr 

8treit init den ^obannitern v. 
8(böneck 1554 21 51.

^oravv8ki, Vctalb., 1772 aut bicb- 
tenba^en 22 26.

^ora>v8ki, Xran^ Oa8irnir, eriul. 
Ooiupr. f 1702. Orab- 
6enkiu. 25 768 
^iburtiu8, 8. Lr. Xb6a.

^ornbau86nv. 8onnenber§, Xucb- 
ar6, eriul. Doiuberr f 1642, Orab 
6enkrn. 25 768.

Au6nie, ^ak., 1552 in 8cbonna16e 
(X/V. ^IIen8t.) 25 699.

X. ^nkon8ki, ^08 , o. X. ^Var- 
tenbur^ 23 166.

^N86utabl 8. 8übentbal.
^^iniueriuanu, lor^e, 1555 iu 

^euäiin8 25 661.
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Leck, k'rieür., OioetLenAieÜer in 
Hiorn 21 256.

LIninenan, Valentin, 1622 erml. 
vornvikar 2) 758.

Lorovvo, Xlüüle 8. Lraw-iea.
6rann8der§, 2 Lrieke 6e8 Hate8 

an 6en von kevai ao8 6. ^s. 1454 
n. 57, irn I^iditdilck vor^ele^t 23 
552.

Lru8e6erLN6 8. 8raun8der§.
L^n6e. „vinäe" nocü üeute iin 

VoÜL8innn6 I^ainen einer 2nr Ort- 
8ekiakt ^ViIIini8 (Lr. Höüel) §e- 
üörenden In8e1 iin Oa6a^8ee. 
V§I. ^rin1. ^eitunx 1950 I^r. 179, 
2. L1att (nnt ^ViIIün8).

Ou1tiu8, ernil. Ooinvil^ar f 1614 
2) 758 1'.

Oorlinx, ^n6r., 1726O1octLen^ieÜ6r 
an8 Löni§86erx, kür örann8der^ 
tätiß 21 142.

^ider(x), Oeor^, erinl. Donivil^ar 
f 1695 23 757.

Henri eli, Oloc^enxieÜeriin 15. ^ü., 
kür I^leininx täti§ 21 142.

Hainin-I^ran^enlüal, 1902. Oieüer 
6er Lruno-Oloc^e kür cl. k'rbx. 
vorn 21 145.

Herrinann, OloclLen^ieüer iin 15. 
^li., kür La8ien n. Hueetz tätix 
21 142.

lKNütius Lrü8icjLi2Z 294; illl öericlit

t r a K.

cie8 Oral. ^.üa8veru8 von l^eün- 
äorK 21 270.

INNO26N2 VII., ?ap8t 21 41 75 96 
99.

INN026N2 VIII., ?ap8t 22 428.
INN026N2 XII., ?ap8t 21 108.
Irre^anxk, ^ok., 1499 ?rop8t in 

lüorn 22 422.
I8arn, 1500 ^r^d. v. Hi§a, 6ann v. 

I^unä 21 16 67 82.
I8idor, Li8di. v. 8eviIIa 2Z 570.
Lonra6, Oloc^en^ieker, 1507 kür 

8antoppen tätix 21 142.
Xran8, Oi6Aor,61ocI(6n§i6Ü6r, 1712 

in 8eet)ur§ tatiK 21 142.
I^n6^vi§von l^renÜen, an8Üeil8- 

der^ 8. ^oü. ^Voülxeinutü.
?apenc1i6el(, OIoc^en§ie6er, 1907 

in Worinditt tatix 21 145.
?Iakk, 1596 Oieüer einer Olodre 

in I^eukockendort 21 142.
?a8 8erin8, erinl. Ooinvikar f 1600 

2) 758 I. 754.
?eter, nin 1400Oieöer einer §ro6en 

Olocke in XlielenL 21 255.
He 8 ckke, Oeürncier, Olodcenxieüer 

in Ha8tendur^ iin 19. jü. 21 142 I. 
kiü, ^6ani, 1622 erinl. Dornvikar 

2) 758.
8eüi1Iin§-kIIricü.OIocLenxieller- 

lirnia in ^po16a n. I^aneüa, 1880 k. 
in ^I1en8lein täti§ 21 145 k.
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Breslau 1920. 21 146 f. Buch Holz.

Brachvogel, Eugen, Nikolaus Koppernikus im neueren Schrifttum. Altpreußische 
Forschungen 1925. 22 324 f. Selbstanzetge des Berfassers.

Drunner, Karl, Ostdeutsche Volkskunde. Leipzig 1925. 25 198 f. poschmann.
Caspar, Erich, Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaates 

in Preußen. Tübingen 1924. 22 314 318. Schmauch.
Vom Wesen des Deutschordensstaats. Rede. Königsberg 1928. 
25 500 f. Schmauch.

Clasen, Karl Heinz, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordens- 
staates Preußen. 1. Bd: Die Burgbauten. Königsberg 1927. 25 502 f. 
Hauke.

Luny, Die beiden preußenfahrten Herzog Heinrichs des Reichen von Bayern und 
Bartholomäus Boreschau. 21 262—267. Fleischer.

Dethlefsen, Richard, Pros. Dr., Beiträge zur ostpreußtjchen Glockenkunde. Königs
berg 1919. 21 141 ff. Fleischer.

sDethlefsen.I Bericht des Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen 
über seine Tätigkeit in den -Jahren 1918 und 1919. Königsberg 1920. 
21 138 f. Fleischer.

Desgl. für die Jahre 1920 bis 1924. 22 332 f. Brachvogel.
Desgl. für das Jahr 1925 22 536 f. Brachvogel.
Duhr, D, 8. Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. 4« Bd. 

Freiburg L. Br. 1928. 25 518 f. Schmauch.
Gbert, M., Truso. Berlin 1926. 22 519 f. Buchholz.



Funk, Philipp, Beiträge zur Biographie Josephs von Hohenzollern-Hechinqen. 
Braunsberg 1927. 2) 209—212. Schmauch.

Guttzeit, Emil Johannes, Die Geschichte des Grenzkirchspiels Lindenau, Kreis 
Heiligenbeil. Königsberg 1928. 2) 829 ff. Schmauch.

Habich, Georg, Reliefbildnis des Tidemann Giese in Königsberg. Berlin 1928. 
2Z 508 f. Brachvogel.

IHöhn,! 600 Jahre Guttstadt. Jubitäumsbeilage der Guttst. Zeitung v. 31. Aug. 1929. 
2Z 824 ff. Buchholz.

Kaufmann, K. 3., Geschichte der Stadt Riesenburg. Riesenburg 1928. 25 524. 
Buchholz.

Kerstan, E. G., Lic. Dr., Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing 1925. 
22 530 f. Aloys Marquardt.

Keyser, Erich, Der Kampf um die Weichsel. Stuttgart 1920. 22 327—332.
Verzeichnis der oft- und westpreußkschen Stadtpläne. Königs
berg 1929. Buch Holz.

„ Preußenland. Danzig 1929. 2) 821—824. Buch Holz.
Lockemann, Th., Dr., Elbing, Berlin-Halensee 1920. 22 531 f. Buchholz.

krataei i Kanonier katedraini OOetminse) od
Icupitul^ do e^asovv. Thorn 1928. 2Z 521 f. Schmauch.

Matern, Georg, Die kirchlichen Bruderschaften in der Diözese Ermland. Brauns
berg 1920. 21 145 f. Fleischer.
Geschichte des Handwerks in Rößel. Rößel 1929. 2Z 832. 
poschmann.

Matern, Dr. Georg, und Matern, Kurt, Burg und Amt Rößel. Ein Beitrag 
zur Burgenkunde des Deutschordenslandes. Königsberg i. pr. 1925. 22 
318-324. Brachvogel.

Mielert, F., Ostpreußen nebst dem Memelgebiet und der Freien Stadt Danzig. 
Bielefeld und Leipzig 1920. 2Z 490—500. Buchhotz.

Baegle, Pros. Dr. A., Die Reliquien des hl. Adalbert. 1918 21 207 f. 
Brachvogel.

Oelsnitz, A. B. E. von der, Herkunft und Wappen der Hochmeister des Deutschen 
Ordens 1198—1525. Königsberg 1920. 2) 202 f. Buchholz.

Philipp, Max, Beiträge zur ermländischen Volkskunde. Greifswald 1900. 2Z 
198 f. poschmann.

plenzat, Karl, Die oft- und westpreußischen Märchen und Schwänke nach Typen 
geordnet. Elbing. 2Z 197f.
Die volkskundliche Vorbildung der Lehrer. Elbing 1928. 23 
525. Buch Holz.

Ouade, W., Die historischen Tiefe i^'dvr Frischen Nehrung. 1925. 22 335. 
Brachvogel.

Rink, Joseph, Die Orts- und Flurnamen Her Koschneiderei. Danzig 1920. 22 

526 f. Buchholz. . F
Roth, Die Dominikaner und Franziskaner^'-M Deutschordensland Preußen bis 

zum Jahre 1466. Königsberg 1918^^1 258—262. Fleischer.
lSchmid, Bernhard,! Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreußen. Jahres

berichte 1910—12, 1914-19. Danzig. 21 252—258. Fleischer.
Schnippet, Einriß, Ausgewählte Kapitel zur Volkskunde von Ost- und West

preußen. Danzig 1921.
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Derselbe, Zweite Reihe. Königsberg 1927. 2) 198-202. poschmann.
Schweter, ?. Dr. Joseph, O. 88. K, Prälat Dr. Hugo Laemmer. Glatz 1925. 23. 

212-218. Buchholz.
Trier, Jost, Der heilige Iodokus. Breslau 1924. 22 168 f. Brachvogel.
Bolz, Wilhelm, Der ostdeutscheBolksboden. Breslau 1926. 2) 196 f. poschmann 
Waschinski, Emil, Das kirchliche Bildungswesen in Ermland, Westpreußen und 

Posen. 2 Bd. Breslau 1928. 2)511-518. Lühr.
Wittschell, Leo, Die völkischen Verhältnisse in Masuren und dem südlichen Erm

land. Hamburg 1926. 22 521—526. Schmauch
Iiesemer, Walther, Das Große Amterbuch des Deutschen Ordens. Danzig 1921. 

22 166 f. Röhrich.
Die Literatur des Deutschen Ordens in Preußen. Breslau 
1298. 2) 505—508. Funk.

L. Mitteilungen und Berichte, Verschiedenes.
Brachvogel, Eugen, Der älteste größere niederdeutsche Text Ostpreußens. 21 130.
Clasen, Dr. H., privatdozent, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in 

Grunenberg. 2) 180 f.
Berichte über die Sitzungen des Vereinsvorstandes: 21 269—272, 353—355, 

416-419- 22 171—175, 336-341, 610-543,- 2) 223-226, 531—535, 
839-843.

Bericht über die öffentliche Sitzung des Vereins in Braunsberg am 19. Februar 
1923 (Koppernikus-Gedächtnisfeier). 21 416 ff.

Bericht über die öffentliche Sitzung des Vereins in Braunsberg am 16. April 1928. 
2) 531 f.

Lehrgang für Heimatkunde in Braunsberg vom 2. bis 4. April 1925 (Programm). 
22 337 f.

Bericht über die Jahresversammlung der Historischen Kommission für oft- und 
westpreußische Landesforschung in Braunsberg am 10. Mai 1925. 22 338 f.

Die Bischöfe Ermlands. Beigabe (loses Blatt) zu Bd 23 Heft 2. 1928.
Gedenkblatt für prof. Lühr 2), Vorblatt.
Mitgliederverzeichnis für das Jahr 1926. 22 546—555.
Schriftenaustausch des Vereins. 22 644 f.
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